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A. 

Die Eentralverwaltung der deutſchen Scubgebiete. 

1. Bekanntmachung, betreffend die Zuſtändigkeit der 
Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts.*) 

Die jeit dem 1. April d. 3. im Auswärtigen Amt gebildete IV. Ab— 
theilung wird nach einer Verfügung des Reichskanzlers vom 29. Juni fortan 
den Namen „Kolonial-Abtheilung“ führen. 

Soweit & fid) um die Beziehungen zu auswärtigen Staaten und um 
die allgemeine Politik handelt, bleibt die Kolonial-Abtheilung dem Staats: 
jefretär ded Auswärtigen Amts unterftellt. In allen eigentlihen Kolonial- 
angelegenheiten dagegen, insbejondere auch in allen organiſatoriſchen Fragen, 
wird in Zukunft die Kolonial- Abtheilung derartig jelbftjtändig unter der 
Verantwortung des Reichskanzlers fungiven, daß der Abtheilungsdirigent dem 
oberjten Chef der Reichsverwaltung unmittelbar die erforderlichen Vorträge 
eritattet und unter der Bezeichnung „Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung“ 
die von der Lebteren ausgehenden Schriftitüde jelbjt zeichnet. 

Es wird fid) empfehlen, Schreiben und jonjtige Sendungen, welche für 
die Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts bejtimmt find, mit einem 
bezüglichen Vermerke zu verjehen. 

2. Allerhöchfter Erlaß, betreffend die Errichtung eines 
Kolonialraths. 

Vom 10. Ditober 1890. 
(Reichs⸗Geſetzblatt S. 179.) 

Ich genehmige, daß bei der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts 
als jachverjtändiger Beirath für Foloniale Angelegenheiten ein Kolonialrath 
errichtet wird, und beauftrage Sie, die hierzu erforderlichen Anordnungen 
zu treffen. 

Potsdam, den 10. Dftober 1890. 
Wilhelm, 

v. Caprivi. 
An den Reichskanzler. 

Deutſches Kolonialblatt 1890 ©. 119. 
1* 
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3. Derfügung des Reichsfanzlers zur Ausführung des 
Allerhöchften Erlafjes, betreffend die Errichtung eines 

Kolonialraths. 

Auf Grund des Allerhöchſten Erlafjes, betreffend die Errichtung eines 
Kolonialrathes, vom 10. Dftober 1890 (Reichs-Geſetzblatt S. 179) wird 
Folgendes beftimmt: 

Er 
Die Mitglieder des Kolonialrath3 werden vom Reichskanzler ernannt. 
Die mit Kaijerlihem Schußbrief außgeftatteten oder in den Schutz— 

gebieten durch die Anlage wirthichaftlicher Unternehmungen von bedeutenden 
Umfang in Thätigfeit befindlichen Kolonial-Geſellſchaften werden aufgefordert 
werden, aus ihrer Mitte Mitglieder zum Kolonialrath in Vorſchlag zu 
bringen. Im Uebrigen erfolgt die Berufung aus den Kreiſen der Sad) 
verftändigen nach dem Ermefjen des Reichskanzlers. 

8 2. 

Die Mitglieder des Kolonialrath3 verjehen ihr Amt al3 Ehrenamt. 
Die auswärtigen erhalten für die Theilnahme an den Sigungen eine 

ihren baaren Auslagen entjprechende Entihädigung nad) Maßgabe einer be 
jonderen Verfügung. 

S 3. 

Die Ernennung der Mitglieder erfolgt für je eine Sitzungsperiode des 
Kolonialrathd. Die Zeitdauer diefer Perioden beträgt ein Jahr. 

S4. 

Der Kolonialrath tritt auf Berufung des Reichskanzlers unter dem 
Vorſitz des Leiterd der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts oder de3 
mit jeiner Stellvertretung beauftragten Beamten der Kolonial-Abtheilung zu— 
ſammen. 

Er hat ſein Gutachten über alle Angelegenheiten abzugeben, welche ihm 
von der Kolonial-Abtheilung überwieſen werden, und iſt befugt, über ſelbſt— 
ſtändige Anträge ſeiner Mitglieder Beſchluß zu faſſen. 

Der Geſchäftsgang wird durch eine vom Reichskanzler genehmigte Ge— 
ſchäftsordnung geregelt. 

865. 

Mitglieder der Kolonial-Abtheilung ſowie Vertreter anderer Behörden 
können mit Genehmigung des Reichskanzlers den Sitzungen mit berathender 
Stimme beiwohnen. 

8 6. 
Der Kolonialrath wählt aus ſeiner Mitte einen ſtändigen Ausſchuß von 

drei Perſonen, welcher außerhalb der Sitzungen der Hauptverſammlung von 
der Kolonial-Abtheilung um ſein Gutachten in einzelnen Fragen mündlich 
oder ſchriftlich befragt werden kann. 

Berlin, den 10. Dftober 1890. 

Der Reichölanzler. 
v. Capripi. 
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4. Gejchäftsordnung des Kolonialraths. 

S 1. 

Die Sitzungen des Kolonialrath3 und die Gegenftände der Tages- 
ordnung werden vom Vorſitzenden bejtimmt. Derfelbe eröffnet, leitet und 
ſchließt die Berathungen. 

82. 
Ueber jeden Gegenſtand der Tagesordnung findet eine allgemeine und 

eine beſondere Berathung ſtatt. 
Ueber Gegenſtände von größerer Bedeutung kann der Vorſitzende vor 

oder während der Berathung aus der Mitte des Kolonialraths Bericht: 
erftatter ernennen. 

S 3. 
Werden Berichterftatter bejtellt, jo ijt diefen bei Beginn und am Schluß 

der Berathung das Wort zu ertheilen. Im Uebrigen wird den Mitgliedern 
de3 Kolonialrathd das Wort nad) der Reihenfolge ertheilt, wie fie fich ge: 
meldet haben. 

S 4. 

Bei Berathung eines von Mitgliedern des Kolonialrath3 eingebrachten 
Antrags Tann der Antragjteller oder bei einer Mehrheit von Antragjtellern 
einer derjelben bei Beginn der Berathung nad; dem Berichterjtatter und am 
Schluß der Berathung vor dem Berichterjtatter da3 Wort verlangen. Sind 
feine Berichterftatter ernannt, jo ift den Antragjtellern bei Beginn und am 
Schluß der Berathung das Wort zu erteilen. 

85. 

Vorlagen gehen den Mitgliedern des Kolonialraths ſchriftlich zu. In 
der Regel ſoll die Zuſendung einige Tage vor Beginn der Berathung ſtatt— 
finden. 

Anträge von Mitgliedern, welche ſich nicht lediglich auf den Gang der 
Verhandlung beziehen, ſind auf Verlangen des Vorſitzenden oder von min— 
deſtens drei Mitgliedern ſchriftlich einzureichen. 

Anträge von Mitgliedern, welche einen ſelbſtſtändigen Gegenſtand der 
Tagesordnung und Berathung bilden ſollen, ſind ſtets ſchriftlich zu ſtellen. 
Anträge dieſer Art werden jedoch nur dann zur Berathung geſtellt, wenn 
ſie von mindeſtens drei Mitgliedern unterſtützt ſind. 

8 6. 
Bei Beginn jeder Sikungsperiode findet die Wahl des in 8 6 der 

Verfügung des Reichskanzlers vom 10. Dltober 1890 bezeichneten ftändigen 
Ausſchuſſes statt. 

$ 7. 

Gegenftände der Berathung der Hauptverfammlung fünnen befonderen 
Ausfhüffen von drei bis fünf Mitgliedern zur Vorberathung überwiefen 
werden. 
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S 8. 

Die Ausfhüffe haben über die ihnen überwiejenen Gegenftände an bie 
Hauptverfammlung Bericht zu erjtatten. In jedem einzelnen Fall ift zu be 
fchließen, ob der Bericht ſchriftlich oder mündlich jein jol. 

Ss 9. 

Die Ausſchüſſe wählen aus ihrer Mitte einen Vorfigenden ſowie einen 
Stellvertreter defjelben und einen Berichterjtatter. Eine Protofollirung der 
Sigungen findet nur auf beſonderen Wunſch der Ausſchüſſe jtatt. 

s 10. 

Die Wahlen für die Ausichüffe erfolgen nach abjoluter Mehrheit; tft 
diefe nicht erreicht, jo findet zwijchen denjenigen zwei Mitgliedern, welche die 
größte Stimmenzahl erreicht haben, eine engere Wahl ftatt. 

Der Vorfigende nimmt an den Wahlen nicht Theil. 

s 11. 

Die Abjtimmung erfolgt in der vom Borfigenden beftimmten Art nad) 
abjoluter Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als ver— 
neint oder der Antrag al3 abgelehnt. 

Der Borfißende des Kolonialrathd nimmt am der Abjtimmung nicht 
Theil. 

8 12. 
Ueber die Sitzungen des Kolonialraths wird von einem von dem Bor: 

figenden zu bejtimmenden Mitglied der Kolonial-Abtheilung ein Protokoll 
geführt, welches den Hergang der Situng wiedergeben und die Anträge, die 
Beichlüffe jowie das Ergebniß der Abjtimmungen enthalten muß. 

Das Protokoll liegt während der nächſten Sitzungen zur Einfiht aus 
und wird, wenn dagegen fein Einfpruch erhoben ift, al3 genehmigt betrachtet. 
Das Protokoll der letzten Sitzung gilt als genehmigt, wenn der ftändige 
Ausſchuß feinen Einſpruch erhebt. 

Das Protokoll wird von dem Vorſitzenden und dem Schriftführer unter: 
zeichnet. Jedes Mitglied erhält ein Eremplar der Protokolle. 

$ 13. 
Die Mitglieder des Kolonialraths find, jobald dies bei einem Gegen: 

ftande von dem Vorfigenden gewünjct wird, zur Geheimhaltung der Be- 
rathungen berpflichtet. 

Der Vorjigende kann einen Bericht über den Gang der Berathungen 
im NeichSanzeiger und bei geeigneten Gegenjtänden im Kolonialblatt ver- 
öffentlichen. 
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5. Geſetz über die Einnahmen und Ausgaben der 
Schußgebiete, 

Vom 30. März; 1892. 
(Reih3:Gejegblatt S. 369.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaifer, Nönig von 
Preußen ꝛc., verordnen im Namen des Reichs, nad) erfolgter Zuſtimmung 
de3 Bundesraths und des Reichstags, was folgt: 

81. 

Alle Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete müſſen für jedes Jahr 
reranſchlagt und auf den Etat der Schutzgebiete gebracht werden. Letzterer 
wird vor Beginn des Etatsjahres durch Geſetz feſtgeſtellt. 

82. 
Baldmöglichſt nad) Schluß des Etatsjahres, ſpäteſtens aber in dem auf 

dafjelbe folgenden zweiten Jahre ift dem Bundesrath und dem Reichstag 
eine Weberfiht jänmtlidier Einnahmen und Ausgaben des eriteren Jahres 
vorzulegen. 

In diefer Vorlage find die über- und außeretatsmäßigen Ausgaben zur 
nachträglichen Genehmigung bejonders nachzumeijen. 

Die Erinnerungen der Rechnungslegung werden durch dieje Genehmigung 
nicht berührt. 

83. 5 

Ueber die Berwendung aller Einnahmen iſt durch den Reichskanzler 
dem Bundesrath) und dem Reichstag zur Entlaftung jährlich Rechnung 
zu legen. 

Ss 4 

Erfordern außerordentlihe Bedürfniffe eines Schutzgebiets die Auf- 
nahme einer Anleihe oder die Uebernahme einer Garantie, jo erfolgt Dies 
auf dem Wege der Gejeßgebung. 

8 5. 

Für die aus der Verwaltung eines Schußgebiet3 entitchenden Ber: 
bindlichfeiten haftet nur das Vermögen dieſes Gebiets. 

8 6. 

Der dem Geſetze, betreffend die Feititellung des Haushalts - Etats für 
die Schußgebiete Kamerun, Togo und das ſüdweſtafrikaniſche Schußgebiet, 
für das Etatöjahr 1892/93 als Anlage beigefügte Etat der Schußgebiete 
auf das Etatzjahr 1892/93 hat auch fir die Etatsjahre 1893/94 umd 
1894/95 für die Etataufftellung der Schußgebiete als Norm zu gelten.*) 

*) Reichs⸗Geſetzblatt 1892 ©. 371. 
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5 7. 
Auf Schubgebiete, deren Verwaltungskoſten ausichließlih von einer 

Kolonialgejelichaft zu beftreiten find, finden die Beftimmungen dieſes Gejeßes 
feine Anwendung. 

Für das oftafritanische Schußgebiet treten die Vorjchriften unter SS 1, 
2 und 3 dieſes Geſetzes erjt mit dem 1. April 1894 in Kraft, fofern nicht 
durch Kaijerliche Verordnung ein früherer Zeitpunkt feftgejegt wird. 

Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und bei— 
gedrudtem Kaiſerlichen Infiegel. 

Gegeben Berlin, den 30. Mär; 1892. 
(L. 8) Wilhelm. 

ee Graf v. Capripi. 

6. Die vom Kolonialrath gefaßten Bejchlüfje, betreffend die 
Zulaſſung ausländifcher Gefellichaften zum Gefchäftsbetrieb 
in den Schußgebieten und die Berechtigung der Eingeborenen 

zu Derfügungen öffentlich rechtlicher Natur. 

(Deutiches Kolonialblatt 1891 ©. 331.) 

A. Juriſtiſche Perſonen de NAuslandes, injofern fie Erwerbsgeſell— 
ihaften find, insbejondere Altiengejellichaften und Kommanditgejellichaften auf 
Aftien, bedürfen zur Ausübung ihres Gejchäftsbetriebes innerhalb des Schuß- 
gebiete3 der Genehmigung der Regierung. 

Es jollen Anordnungen getroffen werden, damit dieſer Grundfag un: 
verzüglic; auch in den deutichen Intereſſenſphären in Kraft gejeßt werde. 

B. Ausländijche Gefellichaften (A) haben vor ihrer Zulaffung im Schug- 
gebiet den Nachweis genügender Mittel (genügenden werbenden Kapitals) 
zu erbringen. 

C. Ausländiihe Gejellichaften (A) haben eine Zweigniederlaffung in 
demjenigen Schußgebiete zu begründen, in welchem fie Zulafjung zum Be- 
triebe beantragen. Nach dem Ermefjen der Regierung kann die Beftellung 
eined Vertreter? und die Begründung eines Gerichtsftandes im Schußgebiet 
al3 genügend erachtet werden. 

D. 1. Die von den eingeborenen Häuptlingen gewährten Befugnifje 
öffentlich vechtliher Natur find nicht als rechtöbeftändig anzuerkennen. Ins— 
bejondere gilt dies für: 

a) ausjchließlihe Wege und Eijenbahnlonzeffionen, 
b) SHandelömonopole, 
c) das augjchliegliche Recht zum Bergbau, 
d) die Verleihung von Bergwerksberechtigungen und Rechten an Grund 

und Boden über das gejammte Gebiet eined Stammes oder einen 
größeren oder unbeftimmten Theil defjelben. 
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2. Sofern die Regierung Rechte der vorjtehend unter a bis d be 
ſchriebenen Art einer Erwerbsgeſellſchaft einräumt, muß die Ausübung ſolcher 
Rechte unter der Form einer in Deutſchland oder im Schutzgebiet nach 
deutſchem Rechte begründeten Geſellſchaft erfolgen. 

B. 

Die Rechtsverhältniſſe der Beamten in den Schubgebieten. 

7. Geſetz, betreffend die Nechtsperhältnifje der Kaiferlichen 
Beamten in den Schutgebieten. 

Vom 31. Mai 1887. 

(Reichs-Geſetzblatt S. 211.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaifer, König von 
Preußen zc., verordnen im Namen des Reichs, nad erfolgter Zuftimmung 
des Bundesrath3 und des Reichstags, was folgt: 

El 
Durh Beihluß des Bundesrath3 Tann bejtimmt werden, daß den 

Kaiferlichen Beamten, welde in den deutjchen Scußgebieten eine längere 
al3 einjährige Verwendung gefunden haben, die dafelbjt zugebrachte Dienft- 
zeit bei der Penfionirung doppelt in Anrechnung zu bringen ift.*) 

82. 
Die Gouverneure, Kanzler und Kommifjare für die deutjchen Schuß: 

gebiete können durch Kaiſerliche Verfügung jederzeit mit Gewährung des 
gejeglichen Wartegeldes einftweilig in den Ruheſtand verjegt werben. 

Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und beigedrudtem 
Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 31. Mai 1887. 

(L. 8) Wilhelm. 

Graf v. Bismarck. 

*) Einen derartigen Beſchluß hat der Bundesrath in der Sitzung vom 22. De— 
zember 1891 in Bezug auf ſämmtliche Schutzgebiete gefaßt. 
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8. Geſetz, betreffend die Zurückbeförderung der Hinterbliebenen 
im Auslande angeftellter Reichsbeamten und Perionen des 

Soldatenftandes. 
Vom 1. April 1888. 

(Reichs-Geſetzblatt S. 131.) 

Wir Friedrih, don Gottes Gnaden Deutfcher Kaiſer, König bon 
Preußen zc., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zuftimmung 
des Bundesrath3 und des Reichstags, was folgt: ö 

Artitel 1. 

Die im 8 8 des Gejehes, betreffend die DOrganifation der Bundes— 
tonjulate x., vom- 8. November 1867 (Bundes-Gejegbl. S. 137) enthaltene 
Beitimmung, wonad die Familien der Berufskonſuln, wenn Letztere während 
ihrer Amtsdauer jterben, auf Bundeskoſten in die Heimath zurückbefördert 
werden, wird auf die Dinterbliebenen jämmtlicher aus dev Reichskaſſe be— 
joldeten penjionsberechtigten Reichsbeamten und Perſonen des Soldatenſtandes, 
deren dienjtlicher Wohnfig fih im Auslande befindet, ausgedehnt.’ 

Ausgenommen bleiben die Hinterbliebenen joldher NReichsbeamten, welche 
in Grenzorten oder in dem Zollgebiet angejchloffenen ausländiſchen Gebiets: 
theilen angejtellt find. 

Artitel 2. 

Diejes Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1888 in Kraft. 

Urkundlich unter Unjerer Höchiteigenhändigen Unterjchrift und beigedrucktem 
Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Charlottenburg, den 1. April 1888. 
(L. S.) Friedrich. 

Fürſt v. Bismard, 

9. Erlaß an den Kaiſerlichen Gouverneur von Kamerun 
und die Kaiſerlichen Kommiſſare für Togo, Deutſch-Süd— 
weſtafrika und die Marjchallinjeln**), betreffend die Tage— 

gelder und Suhrkoften der Beamten. 
Bom 8. Oftober 1888. 

Für die Vergütung, welche den Beamten der unter Reichsverwaltung 
jtehenden Scußgebiete bei Dienjtreijen zu gewähren ift, waren allgemeine 
Normen in Ermangelung ausreichender Erfahrungen bisher nicht auigeftellt 
worden. 

*) Die Hinterbliebenen der nicht unter diefe Kategorie fallenden Beamten in ben 
Schutgebieten haben einen gejeglichen Anſpruch nicht, doch kann ihnen in Berwaltungs: 
mege die gleiche Bergünftigung gewährt werben. 

”*, yür Deutfeh-Dftafrita find beionbere Beftimmungen getrofien, vergl. die 
Gouvernementöbefehle vom 9. März und 1. Auguft 1892, 
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Der Zeitpunkt erfcheint nunmehr gelommen, eine ſolche generelle Rege- 
lung des Gegenjtandes herbeizuführen. 

Dabei wird zu unterjcheiden jein zwiſchen den im Intereſſe der Lofalen 
Verwaltung in den Grenzen der Scußgebiete jelbit unternommenen Reifen 
und denjenigen Reifen, welche aus anderem dienjtlihen Anlaß, namentlich in- 
folge einer Veränderung im Bejtande des Beamtenperfonals außerhalb des 
Schußgebietes zur Ausführung gelangen. 

Die Reifen der zweiten Kategorie werden in ihren äußeren Umftänden 
im Allgemeinen den Dienftreiien der gejandtichaftlichen und Konſularbeamten 
entiprechen, deren Vergütung ſich nad) der Allerhöchſten Verordnung vom 
23. April 1879 regelt. Diefe Verordnung wird demzufolge mit den jich bei 
Einihiffungen auf Kailerlichen SKriegsichiffen ergebenden Modalitäten nad) 
wie dor auf ſolche Dienftreifen der Beamten in den Schußgebieten jinn- 
gemäße Anwendung finden, insbejondere dann, wenn es ſich um Dienſt— 
antritts- bezw. Verſetzungsreiſen von Reichsbeamten oder weißen Lofal- 
beamten handelt, Hinfichtlicd der Leßteren jedod nur injoweit, als nicht für 
den betreffenden Fall eine abweichende Beſtimmung bejonders getroffen wird. 

In allen diejen Fällen erfolgt die Zahlung der Entihädigung erjt nad) 
der dieſſeitigen Feſtſetzung der bezüglichen Liquidation. Bei Regelung der 
Koften für etwaige Dienjtantrittd- bezw. Verſetzungsreiſen von eingeborenen 
Lofalbeamten ijt nad dem örtlichen Gebrauche event. nad) pflichtmäßigem 
Ermefjen des Chefs der Lolalbehörde, unter Beobachtung thunlichſter Spar- 
jamfeit, zu verfahren und der verauslagte Betrag in die dienjtliche Ausgaben: 
liquidation aufzunehmen, 

Was dagegen die verhältnigmäßig zahlreichen Reifen betrifft, welche zur 
Erledigung von Dienftgeichäften innerhalb des Schußgebietes jtattfinden, jo 
werden hierbei die mit der Bewilligung von reglementsmäßigen Fuhrkoſten 
und Tagegeldern verknüpften Vorausfegungen vielfach fehlen bezw. nicht voll 
lommen zutreffen. 

Die Beamten werden bei derartigen Reifen in der Regel auf die Be 
nußung der den Lofalbehörden zur Verfügung jtehenden Transportmittel 
angewiejen jein umd mit denjelben ausreichen, jo daß ihnen perjönlich bejon- 
dere Fuhrkoſten nur in jeltenen Fällen erwachſen werben. 

Auch für den Unterhalt dürften bejondere Kojten kaum entjtehen, wenn die 
Beamten bei Touren ind Innere den Proviant in der Hauptſache von ihrem 
Stationsorte aus mitzuführen haben. Dazu fommt die Erwägung, daß es 
nicht angezeigt erjcheint, die knapp dotirten Budgets der erjt in den Anfangs— 
jtadien der Entwidelung begriffenen Scußgebiete zu Gumjten der Beamten 
mit Tugegelder-Zahlungen zu belajten, welche, in der reglementsmäßigen 
Höhe bemeijen, unter den lokalen’ Verhältniffen der Schußgebiete den that- 
fächlihen Bedarf der Beamten in den meiften Fällen überfteigen. 

Unter diejen Umftänden empfiehlt ſich für Reifen dieſer Kategorie die 
Regelung der Frage auf der Grundlage, daß nur die für die Dienjtreijen 
nachweislich erwachſenen bezw. nothwendig gewejenen bejonderen Auslagen 
den Beamten erjtattet werden.*) Diejelben haben zu diefem Behufe für jede 
Reife eine thunlichſt mit Belägen zu verjehende genaue Spezifitation aufs 

*) Bezüglich der Tagegelder gilt diefe Beftimmung nur noch für das Schußgebiet 
ber Marihallinjeln, im Uebrigen vergl. Nr. 10. 
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zuftellen, welche jeitend des Chef3 der Lokalbehörde Hinfichtlich ihrer Richtig- 
feit zu prüfen und mit einem entjprechenden Vermerk zu verjehen ift. Der 
betreffende Betrag kann alsdann in die dienjtliche Ausgabenrechnung auf: 
genommen werden. 

; Der Reichskanzler. Berlin, den 8. Dftober 1888. a — 

v. Holſtein. 

10. Cirkular an das Kaiſerliche Gouvernement 
von Kamerun und die Kaiſerlichen Komiſſariate für Togo 
und Südweftafrifa, betreffend die Tagegelder der Beamten, 

(Auszug.) 
Auf Grund der gemachten Vorjchläge habe ich die Tagegelder für Die 

höheren Beamten der drei Schußgebiete auf täglih 15 ME — fünfzehn 
Markt — feſtgeſetzt. Bis zu diefer Höhe können in bejonderen Fällen aud) 
den weißen Gubaltern- und Unterbeamten, für welde im Allgemeinen 
geringere Sätze ausreichen werden, Tagegelder gezahlt werden. Farbige 
Beamte find vorkommendenſalls nach billigem Ermeſſen des Chef der 
betreffenden Lokalbehörde bezw, der Landesverwaltung zu entjchädigen. 

Dieſe Tagegelder bleiben indefjen jedenfall3 für diejenige Zeit, während 
deren ein Beamter auf Kaiſerlichen Kriegsichiffen befindlich geweſen bezw. 
an Bord derfelben verpflegt worden ift, außer Anja. Inwiefern ſonſt 
noch eine Einſchränkung der Tagegelder-Liquidationen nah Maßgabe der 
Entfernung zwiſchen dem Reiſeziel und dem Amtsfibe der Beamten oder 
aus anderen Gründen generell bezw. im konkreten Falle zu veranlafjen jein 
wird, überlafje ich der pflichtmäßigen Prüfung und Entſcheidung der Herren 
Chefs der Landeöverwaltung in den drei Schußgebieten. 

Die für Rechnung der bezüglihen Schußgebiete unmittelbar aus der 
Gouvernements⸗ bezw. Kommiſſariats-Kaſſe zu berichtigenden Tagegelder- (event. 
auch Fuhrkoften-) Liquidationen bedürfen zur rechnungsmäßigen Juſtifikation 
der Beträge einer durch den Chef der betreffenden Zofalbehörde bezw. der 
Landesverwaltung zu vollziehenden Richtigkeitöbefcheinigung. 

Berlin, den 4. November 1889. 

Der Reichskanzler. 
Im Auftrage 

v. Holjtein. 

11. Derordnung, betreffend die Tagegelder, die 

Suhrkoften und die Umzugskoften der gefandtichaftlichen und 
Konfularbeamten.*) 
Vom 23. April 1879. 

(Reichs-Geſetzblatt S. 127.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutiher Kaifer, König von 
Preußen zc., verordnen im Namen ded Reich, auf Grund des $ 18 des Ge- 

*) Diefe Berorbnung findet auf die Beamten in ben Schuggebieten entſprechende 
Anwendung. Vergl. Nr. 9. 
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jebes, betreffend die Rechtöverhältnifie der Neich3beamten, vom 31. März 1873 
(Reichs⸗Geſetzbl. ©. 61) im Einvernehmen mit dem Bundesrath, was folgt: 

81, 

Die etatdmäßigen gefandtichaftlihen und Konfularbeamten erhalten bei 
Dienftreifen Tagegelder nad) den folgenden Sätzen: 

außer] inner: 
balb | halb» 

des 

Reichsgebiets 
Mark. | Matt. 

I. die Botjhafter . 40 | 830 
DI. die außerorbentlichen. Gefandten und Bevollmächtigten 

Minifter . 30 | 24 
III. die Minifterrefidenten, die ftändigen Geichäftsträger, bie 

Generalfonfuln und die erjten Botjchaftsfekretäre . .125118 
IV. die übrigen Botſchaftsſekretäre, die Legationsſekretäre, 

die Konjuln, die Bizelonjuln, die Dolmetiher und 
Dragomand und die Gejandtichaftöprediger 5 20 | 12 

V. die Kanzleivorfteher und Kanzliften bei den Geſandt 
ſchaften, die Kanzler, Kaſſirer, Re und Sekre⸗ 
täre bei den Ronjulaten . j 15 9 

VL die Unterbeamten . 5 3 

Bewegt ſich eine Dienftreije an — Tage — und außer⸗ 
halb des Reichsgebiets, ſo wird für den Tag des Uebergangs aus Deutſch— 
land in das Ausland der höhere, für den Tag der Rückkehr in das Inland 
der niedrigere Tagegelderſatz gewährt. 

82. 

Erfordert eine Dienſtreiſe einen außergewöhnlichen Koſtenaufwand, ſo 
kann der Tagegelderſatz (4 1) von dem Reichskanzler angemeſſen erhöht 
werden. 

83. 

Etatsmäßig angeſtellte Beamte, welche*) außerhalb ihres Ameisſitzes 
lommiſſariſch beſchäftigt werden, erhalten für die Dauer dieſer Beſchäftigung 
neben ihrem vollen etatsmäßigen Dienſteinkommen Tagegelder, deren Höhe 
der Reichskanzler in jedem Falle beſtimmt. 

Wenn geſandtſchaftliche und Konſularbeamte infolge beſtehender Uebung 
oder infolge der zeitweiſen Verlegung der Reſidenz des betreffenden fremden 
Hofes mit Genehmigung des Reichskanzlers vorübergehend ihren Aufenthalt 
außerhalb ihres Amtsſitzes nehmen, ſo können denſelben für die Dauer 
dieſes Aufenthalts gleichfalls Tagegelder nach Feſtſetzung des Reichskanzlers 
gewährt werden. 

*) Die hier folgenden Worte „im Auslande“ find in Wegfall gekommen (Ver⸗ 
ordnung vom 7. Februar 1881 R. 6.8. ©. 27, Art. 1). 
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84. 

Aufgehoben.*) 

8 5. 

An Fuhrkoften einfchließlich der Koſten der Gepädbeförberung erhalten: 

I. bei Dienjtreifen, welche auf Eifenbahnen, Dampfichiffen oder Segel: 
ſchiffen gemacht werden können: 

1. die im 8 1 unter I bis V bezeichneten Beamten für Das 
Kilometer 13 Pfennig und für jeden Zu: und Abgang außer 
halb des Reichsgebiets 6 Mark, innerhalb defjelben 3 Marl. 

Hat einer der im $ 1 unter I bis IV bezeichneten 
Beamten einen Diener auf die Neije mitgenonmen, jo erhält 
er für denjelben 7 Pfennig für das Kilometer. 

2. die daſelbſt unter VI bezeichneten Beamten für das Kilo: 
meter 7 Pfennig und für jeden Zu: und Abgang außerhalb 
des Reichsgebiets 2 Mark, innerhalb defjelben 1 Mar; 

I. bei Dienjtreijen, welche nicht auf Eijenbahnen, Dampfichiffen oder 
Segeljchiffen zurüdgelegt werden können: 

außer: | inner: 
halb | halb 

des 
Reichsgeb iets 
Marl. | Marl. 

1. die im $ 1 unter I biß III bezeichneten Beamten | 1,00 | 0,0 
2. die dajelbjt unter IV bezeichneten Beamten . . | 0,70 | O,s0 
3. die dajelbit unter V bezeichneten Beamten . . | 0,0 | 0,0 
4. die dajelbit unter VI bezeichneten Beamten . . | 0,0 | Ö,s0 

für das Kilometer der nächſten benußbaren Straßenverbindung. 

Haben erweisfich höhere Fuhrkoſten als die umter I umd II fejtgejeßten 
aufgervendet werden müfjen, jo werden dieſe erjtattet. 

8 6. 

Die Fuhrloften werden für die Hin- und Rückreiſe beionders berechnet. 
Hat jedody ein Beamter Dienftgejchäfte an verichiedenen Orten unmittelbar 
nacheinander ausgerichtet, jo it der von Ort zu Ort wirklich zurüdgelegte 
Weg ungetheilt der Berechnung der Fuhrkoſten zu Grunde zu legen. 

87. 

Für Dienftgeichäfte am Amtsſitze de3 Beamten und für ſolche Dienft- 
geihäfte, welche Beamte, die einer Gejandtichaft oder einem Konfulate vor- 
ſtehen, in geringerer Entfernung als acht Kilometer, die übrigen Beamten 

*) Verordnung vom 7. Februar 1881, Art. 2. 
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in geringerer Entfernung al3 zwei Kilometer von ihrem Amtsfige vornehmen, 
werden weder Tagegelder noch Fuhrkoſten gewährt. 

Für einzelne Orte kann durch den Neichskanzler beſtimmt werden, daß 
den Beamten bei den außerhalb des Dienjtgebäudes vorzunehmenden Dienit- 
geſchäften die für erforderlich gerwejene Transportmittel verauslagten Kojten 
jowie die verauslagten Brüden- und Fährgelder zu erjtatten find. 

Tie Bejtimmungen der Nr. 11 ded Tarif zum Gejeß, betreffend die 
Gebühren und often bei den Sonjulaten, vom 1. Juli 1872 (Reichs: 
Geſetzbl. Z. 245) werden durch Vorjtehendes nicht berührt. 

S 8. 

Tie etatsmäßig angejtellten Beamten erhalten bei Neu- und Wieder: 
anftellungen ſowie bei Verjeßungen eine Vergütung für allgemeine Umzugs— 
kojten einichließlich der den Gejandten und Konjuln bisher gewährten bezw. 
nah 5 8 des Geſetzes, betreffend die Organijation der Bundeskonſulate, vom 
8. November 1867 (Bundes-Geſetzbl. S. 137) zuftehenden Einrichtungsgelder, 
und zwar in folgenden Beträgen: 

Die Botſchafter erhalten 100 p&t., die übrigen einer Geſandtſchaft und 
die einem Konſulate vorjtehenden Beamten 50 pCt. des einmaligen Jahres- 
betrages ihres perfönlihen Gehalts, alle anderen Beamten die im $ 20 zu b 
bejtimmten Sätze. 

Beamte ohne Familie erhalten nur die Hälfte der vorgedacdhten Beträge. 
Die voritehend feitgejegte Vergütung wird für diejenigen zu Gejandten 

oder jelbititändigen Klonjuln ernannten Beamten um ein Drittel erhöht, welche 
bis zu dieſer Ernennung einer Gejandtichaft oder einem Konſulate nod) nicht 
oder nur einer Geſandtſchaft oder einem Konfulate von geringerem Range 
vorgejtanden haben. 

89. 

Wird einem. Öejandten oder Konfjul eine Dienſtwohnung mit möblirten 
Empjangsräumen zugemwiejen, jo erhält derjelbe nur zwei Drittel der im 
$ 8 jeitgeiegten Vergütung. 

S 10. 

Die erjte Hälfte der Vergütung für allgemeine Umzugskoſten wird mit 
dem Tage der Ernennung des Beamten, die zweite Hälfte mit dem Tage 
jeines Eintreffens an dem neuen Amtsfige fällig. 

Dat der Beamte infolge eigener Entichliegung oder Schuld den Poſten 
nicht angetreten, jo ijt derjelbe zur Wiedererjtattung der ihm etwa bereits 
gezahlten Hälfte der Vergütungsfumme verpflichtet. 

Wird dem Beamten vor dem Eintreffen auf dem ihm verliehenen Poſten 
eine andere Stelle übertragen, jo fann die ihm etwa bereit3 gezahlte Hälfte 
der Vergütungsfumme auf die ihm für die neue Stellung zuftehende Ver: 
gütung angerechnet werden. 

8 11. 
Wird ein Beamter unter Belafjung an jeinem bisherigen Amtsfige zum 

Voriteher einer Geſandtſchaft oder eines Konfulats befördert, jo hat er die 
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für dad ihm übertragene höhere Amt in den 88 8 und 9 beitimmte Ver— 
gütung abzüglich des für das bisher von ihm befleidete Amt bezogenen Ber- 
gütung3betraged zu beanjpruchen. Derjelbe Anſpruch jteht dem Vorfteher einer 
gefandtichaftlihen oder konſulariſchen Behörde zu, wenn fein Poſten im Range 
erhöht wird. 

8 12. 
Die etatsmäßig angejtellten Beamten erhalten in den im 8 8 bezeichneten 

Fällen für den Umzug von ihrem bisherigen nach dem neuen Wohnorte 
eine Vergütung der jpeziellen Umzugsfoften, und zwar: 

1. jämmtliche Beamte für den Transport (ausſchließlich Verpackung und 
Berfiherung) der Gegenftände der häuslichen Einrichtung die wirklich 
gezahlten Beträge, auf Grund jpezieller und belegter Liquidationen, 
mit der Maßgabe, daß, fall und infoweit der Transport der Gegen: 
ftände mitteljt Eilfracht erfolgt ift, nur ein Drittel der hierfür 
gezahlten Beträge zur Vergütung gelangt; 

2. die in $ 1 unter I biß IV bezeichneten Beamten . 10 Pfennig, 
die dajelbjt unter V bezeichneten Beamten . . 8 ⸗ 
die daſelbſt unter VI bezeichneten Beamten . . . 7 = 
für jedes mitgenommene Samilienmitglied; die im S 1 
unter I bis IV bezeichneten Beamten für jeden mit- 
genommenen Dienftbotn . . . 7 . 
pro Kilometer der fürzejten benußbaren Straßenverbindung. 

Außerdem ift der Miethszins zu vergüten, welchen der verjeßte Beamte 
für die Wohnung an jeinem bisherigen Aufenthaltsorte während der Zeit 
von dem Berlajjen des Lehteren bis zu dem Zeitpunkte hat aufwenden müffen, 
mit welchem die Wuflöjung des Miethsverhältnifjes möglich) wurde. Diele 
Vergütung darf jedoch längftens für den Zeitraum eined Jahres gewährt 
werden. 

Hat der Beamte im eigenen Haufe gewohnt, jo kann demjelben gleich- 
fall3 eine Entihädigung und zwar höchſtens bis zum Jahresbetrage des ort3- 
üblihen Miethöwerthes der von ihm benußten Wohnung gewährt werben. 

8 18. 
Die zur Feititellung der jpeziellen Umzugsfoften-VBergütung in jedem ein- 

zelnen Falle erforderlichen Beläge hat der Beamte bei Verluft feines An— 
ſpruchs auf diefe Vergütung innerhalb Jahresfrift nad) feinem Eintreffen auf 
dem neuen Pojten an dad Auswärtige Amt abzufenden. 

8 14. 
Für die Dienjtantritt3- oder Verſetzungsreiſe erhalten die zum Bezuge 

von Umzugsfoften berechtigten Beamten Fuhrkoſten nad) Maßgabe des 
8 5 Diejer Verordnung für ihre Perjon ſowie, wenn fie nicht während des 
Umzuges ihr volles etatsmäßiges Dienfteinfommen beziehen, Tagegelder nad 
Maßgabe der SS 1 und 2 diefer Verordnung für die zur Ausführung 
der Umzugsreife nach Entſcheidung des Reichskanzlers durchſchnittlich erforder: 
lihe Zeit. 
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8 15. 
Bei Berechnung der Entfernungen für die Feititellung ſowohl der Fuhr— 

foften wie der jpeziellen Umzugsfoften wird jedes angefangene Kilometer für 
ein volles Kilometer gerechnet. 

8 16. 

Für die Höhe der Tagegelder, Fuhrkoſten und Umzugsloſten ift nicht 
der perjönliche Rang des Beamten, jondern dad Amt, welches er etatsmäßig 
beffeidet, und zwar bei Neu: und Wiederanjtellungen und Verjegungen nicht 
das Amt, aus weldhem, jondern dasjenige, in welches er verjeßt wird, 
maßgebend. 

Ss 17. 

Den Geſandtſchafts-Attaches ftehen weder Tagegelder noch Fuhr- oder 
Umzugstojten zu. Nur wenn diejelben jeitend des Reichskanzlers mit einem 
Kommifjorium betraut werden, erhalten fie für die Dauer dejjelben Tage- 
gelder und Fuhrkoſten nad) Beitimmung des Reichskanzlers. 

8 18. 
Die übrigen nicht etatsmäßig angeftellten Beamten erhalten bei Dienft- 

reifen ſowie bei ihrer Anjtellung und Verſetzung und bei dienjtlicher Be— 
ihäftigung außerhalb ihres Wohnort Tagegelder und Fuhrkoſten nad) Be- 
fimmung des Reichskanzlers, jedoch höchſtens bis zu demjenigen Betrage, 
welder nad) Maßgabe diefer Verordnung den etatsmäßigen Beamten, deren 
Funktionen fie zu verjehen bejtimmt find, zuftehen. Spezielle Umzugsfojten 
werden ihnen nicht gewährt. Allgemeine Umzugskoften können fie ausnahms— 
weile, jedoch in jedem Falle nur bis zum Betrage von höchſtens 1500 Marf 
erhalten, wenn ſie in überjeeiihen Ländern Verwendung finden. 

$ 19. 

Die Beitimmungen de3 8 18 finden auch auf die im inneren Dienfte des 
Reich oder im Dienjte eines Bundesjtaats etatsmäßig angejtellten Beamten, 
welche im gejandtichaftlichen oder Konſulardienſte des Reichs außeretatsmäßig 
verwandt werden, Anwendung. Wird ein folder Beamter jpäter im gejandt- 
Ichaftlihen oder Konjulardienjte etatsmäßig angejtellt, jo iſt auf die ihm als— 
dann gemäß $ 8 zuitehende Vergütung für allgemeine Umzugskoſten der 
Betrag der ihm etwa auf Grund des S 18 bereit3 gezahlten allgemeinen 
Umzugskoftenvergütung anzurechnen. Der Berechnung der jpeziellen Umzugs- 
foften ift alsdann die Entfernung zwijchen demjenigen Orte, two der betreffende 
Beamte zulegt etatsmäßig angejtellt gewejen ift, und feinem neuen Wohnorte 
zu Grunde zu legen. 

$ 20. 
Werden gejandtichaftliche oder Konjularbeamte in den Ruheſtand oder in 

den einjtweiligen Ruheſtand verjeßt, jo find ihnen gemäß $ 40 des Gejeßes, 
betreffend die Rechtsverhältniſſe der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 

Riebow, Die Kolonial-Befepgebung. 2 
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(Reichs⸗Geſetzbl. ©. 61) die Koften des Transports ihrer Einrichtungsgegen- 
jtände bis zu dem innerhalb des Reichs von ihnen gewählten Wohnorte nad) 
den wirflicd gezahlten Beträgen, auf Grund jpezieller und belegter Liquida- 
tionen, zu erjtatten. 

Daneben erhalten fie: 

a) für ihre Perfon Fuhrkoften nad) Maßgabe de3 8 5 ſowie, wenn fie 
nicht während des Umzuges ihr volles etatsmäßiges Dienjteinfommen 
beziehen, Tagegelder nad) Mafgabe der SS 1 und 2 diejer Ber- 
ordnung; 

b) allgemeine Umzugskoſten, und zwar: 
die im 8 1 unter I bezeichneten Beamten . . . 2500 BROK, 
die daſelbſt unter II bezeichneten Beamten. . . 2000 
die dajelbit unter III bezeichneten Beamten . . 1200 = 
die dajelbjt unter IV bezeichneten Beamten . . 600 = 
die dajelbjt unter V bezeichneten Beamten. . . 400 = 
die daſelbſt unter VI bezeichneten Beamten . . 200 

mit der Maßgabe, daß Beamte ohne Familie nur die Hälfte biefer 
Beträge erhalten; 

ec) die im $ 12 dieſer Verordnung feſtgeſetzten Vergütungen für 
die Umzugsreifen der Familienmitglieder und Dienftboten ſowie 
die ebendort feitgejeßten Miethszins- oder Miethöwerth3-Ent- 
Ihädigungen. 

8 21. 

Gejandtichaftlihe und Konjularbeamte, welche, ohne ihre etatsmäßige 
Stellung im Auslande beizubehalten, in eine etatsmäßige Stelle des Aus- 
mwärtigen Amts verjeßt oder zur Beichäftigung in das Auswärtige Amt ein- 
berufen werden, erhalten für den Umzug von ihrem bisherigen Poſten nad 
Berlin die im vorgehenden Paragraphen feitgejegten Vergütungen. 

g 22. 
Auf Wahlkonjuln und die von dieſen angejtellten Perſonen finden die 

Beitimmungen dieſer Verordnung keine Anwendung. 

8 23. 

Gegenwärtige Verordnung findet auf alle diejenigen dienstlichen Reifen 
und Verwendungen der Beamten Anwendung, welche nad) dem 30. April d. J. 
ihren Anfang nehmen. 

Urkundlic unter Unſerer Höchiteigenhändigen Unterfchrift und beigedrudtem 
Kaiſerlichen Infiegel. 

Gegeben Wiesbaden, den 23. April 1879. 

(L. S.) Wilhelm. 

Fürſt v. Bismard. 
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12, Derordnung, betreffend den Urlaub der gefandtichaftlichen 
und Konjularbeamten und deren Stellvertretung, 

Vom 23. April 1879. 
(Reich3:Gefegblatt S. 134.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutiher Sailer, König von 
Preußen ıc., verordnen im Namen des Reichs, auf Grund des $ 14 des Ge- 
jeßes, betreffend die Nechtsverhältnifie der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 
(Reichs-Geſetzbl. ©. 61), was folgt: 

81. 

Anträge der geſandtſchaftlichen und Konſularbeamten auf Bewilligung 
von Urlaub ſind unter Angabe der Veranlaſſung und des Zwecks der 
unmittelbar vorgeſetzten Behörde oder dem unmittelbar vorgeſetzten Beamten 
einzureichen. 

S 2. 

Unjeren Botichaftern, auferordentlichen Geſandten und bevollmädhtigten 
Miniftern und Minijterrefidenten wird der Urlaub von Uns auf Antrag des 
Reichskanzlers bewilligt. 

In allen anderen Fällen wird der Urlaub vom Reichskanzler ertbeilt ; 
jedoch können die einer Gefandtichaft oder einem Konfulate vorjtehenden 
Beamten ihren Untergebenen zu Reiſen außerhalb Deutichlands Urlaub bis 
zur Dauer einer Woche ertheilen. 

83. 

Wird ein Urlaub zu Wiederherſtellung der Geſundheit nachgeſucht, ſo 
iſt dem Antrage eine ärztliche Beſcheinigung beizufügen. 

Der Reichskanzler iſt berechtigt, die Beibringung einer ſolchen Beſcheinigung 
ausnahmsweiſe zu erlaſſen. 

SA. 
Der beurlaubte Beamte hat dafür zu forgen, daß ihn während der 

Abweſenheit von feinem Amtsſitze Verfügungen der vorgejegten Behörden 
erreichen können. 

S 5. 

Bei Ertheilung des Urlaubs ijt gleichzeitig für die Vertretung des 
beurlaubten Beamten Sorge zu tragen. 

S 6. 

Erhält ein Gejandter Urlaub von mehr als 14 Tagen, jo wird dem 
ihn vertretenden Geichäftsträger aus den nad den SS 7 und 9 dieſer Ver— 
ordnung eintretenden Abzügen für die gefammte Dauer des Urlaubs eine 
Dienftaufwands - Entihädigung gewährt, welche bei den Botichaften auf 

2* 
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15 pCt., bei den übrigen Gefandtichaften auf 20 pCt. des auf die Urlaubs: 
zeit entfallenden Betrages der dem Gejandten zujtehenden Nepräfentationg- 
gelder zu bemefjen ift. 

In allen anderen Fällen hängt die Gewährung und die Feſtſetzung der 
dem Bertreter des beurlaubten Beamten zu bewilligenden Dienſtaufwands— 
Entihädigung don dem Ermefjen des Reichskanzlers ab. 

S 7. 

Bei einem Urlaube von mehr als 3 bi zu 6 Monaten wird für den 
drei Monate überfteigenden Zeitraum die Hälfte des vollen etatgmäßigen 
Dienfteinlommens, bei einem Urlaube von mehr als 6 Monaten fiir den 
6 Monate überjteigenden Zeitraum das gejammte Dienjteinfommen des Be- 
urlaubten einbehalten. 

Bei Berechnung dieſer Friſten wird, fall3 der Urlaub von einem außer: 
halb Europas gelegenen Orte aus angetreten wird, die zur Hin- und Rüd- 
reife im Durchſchnitt erforderliche, vom Reichskanzler feſtzuſetzende Zeit in 
den Urlaub nicht eingerechnet. 

Die Einbehaltung der Hälfte des Dienfteinfommens fällt fort, wenn der 
Beamte in einem der im 8 51 des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhältnifje 
der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 erwähnten außereuropäilchen Yänder*) 
angejtellt ift und von dort aus den Urlaub antritt. 

88. | 

Gemäß $ 14 des Geſetzes, betreffend die Nechtsverhältniffe der Reichs— 
beamten, vom 31. März 1873 findet in Krankheitsfällen ſowie in den durch 
den Eintritt eined Beamten in den Reichstag verurjachten Abwejenheitsfällen 
eine Einbehaltung des perjönlihen Gehalts nicht jtatt. 

Außerdem iſt der Reichskanzler befugt, beurlaubte Beamte ausnahms— 
weile im Genuſſe ihres perjönlichen Gehalts auch nad) Verlauf der im $ 7 
bezeichneten Friſten zu belafjen. 

59. 

Erhält ein Gejandter Urlaub von mehr ald 14 Tagen, jo werden 
demjelben 20 pE&t. der Repräjentationsgelder, auf die Zeit vom Beginn des 
Urlaubs bis zum Eintritt der im S 7 bejtimmten Einbehaltung de3 halben 
oder gejammten Dienfteinfommens berechnet, in Abzug gebracht. 

In allen anderen Urlaubsfällen bejtimmt der Reichskanzler, ob und in 
welchem Betrage, bis zum Eintritt der Einbehaltung des halben oder 
gejammten Dienjteinlommens, der Abzug eines Theild der Ortszulage zur 
Dedung der Stellvertretungsfojten jtattzufinden hat; diefer Abzug darf 
20 p&t. des auf die Zeit vom Beginn des Urlaubs bis zum Eintritt der 
Einbehaltung entfallenden Betrages der Ortözulage nicht überfteigen. 

8 10. 
Bei Berechnung der einzubehaltenden oder in Abzug zu bringenden 

Beträge für Theile von Monaten werden die Lebteren ſtets zu 30 Tagen 
angenommen, 

*) Diefe ind Dit: und Mittelafien, Mittel- und Südamerifa. Sämmtliche 
Schußgebiete find denjelben gleichgeftellt worden. Bergl. Nr. 7. 



B. Die Rehtäverhältniffe der Beamten in den Schußgebieten. 21 

8 11. 
Bis zum Eintritt der im 8 7 bezeichneten Einbehaltung de3 halben 

oder gefammten Dienjteintommens haben die beurlaubten Beamten alle nad) 
den jebt beftehenden Beitimmungen nicht erjtattungsfähigen amtlichen Aus— 
gaben der von ihnen befleideten Stelle zu tragen. 

g 12. 
Die Urlaubsbewilligung kann jederzeit zurüdgenommen werden, wenn 

das dienjtlihe Interefje es erheijcht. 

8 18. 
Für den Urlaub der Wahltonjuln bleiben an Stelle der vorjtehenden 

Anordnungen die hierfür im $ 6 der allgemeinen Dienjtinjtruftion für Die 
Konfuln vom 6. Juni 1871 gegebenen Beitimmungen in Kraft. 

Ss 14. 

Gegenwärtige Verordnung findet auf alle Diejenigen Beurlaubungen 
der Beamten Anwendung, welche nad) dem 30. April d. 3. ihren Anfang 
nehmen. 

Urfundlih unter Unſerer Höchiteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Wiesbaden, den 23. April 1879. 
(L. 8.) Wilhelm. 

Fürſt v. Bismard. 

13. Erlaf, betreffend die Anlegung und Derwerthung der 
Eriparnifje der Beamten in den Schußgebieten und des 

deutichen Perjonals bei den Schußtruppen. 

Um den Beamten in den Schußgebieten und dem deutichen Perfonal 
bei den Schußtruppen die Anlegung und Verwerthung ihrer Eripamifje zu 
erleichtern, bejtimme ich, wie folgt: 

1. E3 iſt den vorgedachten Beamten ꝛc. in den Schubgebieten gejtattet, 
über ihre fälligen Gehaltsanſprüche ganz oder theilmeile in der Art 
zu verfügen, daß durch Vermittelung der Legationskaffe die nicht 
erhobenen Beträge 
N zu Heimathszahlungen an dritte Perſonen, 
b) zu Einlagen bei der jtädtiichen Sparfafje in Berlin, 
ec) zum Anlauf von Schuldverjchreibungen der Deutjchen Reichs: 

oder Preußiichen Staatsanleihe über einen Nominalbetrag von 
mindeitend 1000 (Eintaujend) Marf verwendet werden. 

2. Die Einlagen bei der jtädtiichen Sparkafje werden mit drei Prozent 
verzinjt und können den Betrag von 1000 (Eintaujend) Mark nicht 
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überjteigen. Erreicht die. Einlage diefen Betrag, jo erfolgt deren 
Abhebung und Verwerthung zum Ankauf einer Schuldverjchreibung, 
fall3 der Gehaltsempfänger vorher nichts Anderes bejtimmt hat. 

3. Die Legationskafje fontrolirt die Auslofung der Schuldverjchrei- 
bungen und legt die fälligen Zinſen derjelben bei der ftädtijchen 
Sparkaſſe an. 

4. Für die nad) Mafgabe der Beltimmungen unter 1 zu bewirtende 
Verwendung von Gehaltsabzügen bedarf es eine® nad Eintritt 
der Fälligkeit der betreffenden Gehaltörate bei der oberjten Behörde 
des Schutzgebiets auf dem vorgeichriebenen Dienjtwege einzu— 
reichenden Antrages. 

Die Gehaltsquittungen haben ohne Nüdjiht auf den Abzug 
über den vollen Betrag zu lauten. Die Ueberweijung des anzu= 
legenden Betrages an die Legationskafje erfolgt durch Einziehung 
eines entiprechend geringeren Betrages. 

Wird die Gehaltszahlung nicht bei der Legationskaſſe, jondern 
bei der Kaſſe des Schutzgebiets geleijtet, jo wird der zu über- 
weijende Betrag bei diejer für die Abrechnung mit der Legations- 
fafje in Einnahme gejtellt. 

5. Die Legationslafje übernimmt durd ihre Vermittelung feine Haftung 
für die angelegten Gelder. 

Berlin, den 21. März 1892. 

Auswärtiges Amt. 

Kolonial-Abtheilung. 

Kayſer. 

14. Derordnung, betreffend den Dienfteid der in den deutſchen 
Schußgebieten angeftellten Beamten. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaifer, König von 
Preußen zc., verordnen auf Grund des 8 1 des Gejehes, betreffend Die 
Rechtsverhältniſſe der deutjchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75), 
im Namen des Reichs, was folgt: 

Der Dienjteid der in dem deutjchen Schußgebieten angejtellten Beamten, 
welche nit Reichsbeamte im Sinne des Geſetzes, betreffend die Rechtsver— 
hältnifje der Neichsbeamten, vom 31. März 1873 (Reichs Geſetzbl. ©. 61) 
find, wird in nachitehender Form geleijtet: 

Ich N. N. ſchwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwiſſenden, 
daß ic) Seiner Majeftät dem Deutichen Kaifer treu und gehorſam 
jein, meine Dienjtpflihten nad) Maßgabe der Gejege und der mir 
zu ertheilenden Inſtruktionen treu und gewifjenhaft erfüllen und das 
Beite des Reichs und feiner Schußgebiete fürdern will, jo wahr . 
mir Gott helfe :c. 
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Urkundlid unter Unjerer Höcjiteigenhändigen Unterjchrift und bei— 
gedrudtem Kaijerlichen Inſiegel. 2 

Gegeben Swinemünde, den 4. September 1892. 
An Bord M. 9. „Kaijeradler“. 

(L. S.) Wilhelm I. R. 

Graf v. Capripi. 

oO. 

Die Rechtspflege in den Schubgebieten. 

15. Gejeß, betreffend die Rechtsperhältnifje der deutjchen 
Schußgebiete,*) 

(Reih3:Gejegblatt 1888 ©. 75.) 

Sl. 

Die Schußgewalt in den deutichen Schußgebieten übt der Kaijer im 
Namen des Reichs aus. 

. .*) Das uriprünglide Gejeg, betreffend die Rechtöverhältnife der deutſchen Schug- 
gebiete, vom 16. April 1886 (Reichö » Gefegbl. ©. 75) hatte vier Paragraphen und 
entſprach in den 88 1, 2 und 4 den gleichen Paragraphen des jegigen Geſetzes. 
$ 3 lautete: 

Durch Kaiferlie Verordnung kann 

1. beftimmt werden, daß in den Echusgebieten auch andere als die im $ 1 
Abſatz 2 des Geſetzes über die Konfulargerichtöbarfeit bezeichneten Perfonen 
ber Gerichtäbarfeit unterliegen ; 

2. dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermäcdhtigten Beamten die Befugniß 
ertheilt werden, bei Erlaß polizeiliher Vorſchriften ($ 4 des Gefeges über 
die Konjulargerichtäbarkeit) gegen die Nichtbefolgung derjelben Gefängniß 
bis zu drei Monaten, Haft, Geldftrafe und Einziehung einzelner Gegenftände 
anzubrohen; 

3. die Gerichtäbarfeit in den zur Zuftändigfeit der Schwurgerichte gehörenden 
Sachen ($ 31 des Gejeges über die Konfulargerichtöbarteit) den Gerichten 
der Schuggebiete in der Weiſe übertragen werden, daß 

a) eine Mitwirkung der Staatsanmwaltihaft ftattfindet und der Staats: 
anwalt von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermädhtigten 
Beamten aus der Zahl der in den Schußgebieten befindlichen Kaiſer⸗ 
lihen Beamten oder der zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zus 
gelaffenen Perſonen oder der fonftigen achtbaren Gerichtseingefeilenen 
zu beſtellen ift, 

b) ſoweit es die Verhältniffe geftatten, eine Borunterfuhung geführt wird, 
deren Regelung beſonderer Kaijerlicher Verordnung vor ehalten bleibt, 
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$ 2. 

Das bürgerliche Recht, das Strafrecht, das gerichtliche Verfahren ein- 
ſchließlich der Gerichtsverfaffung bejtimmen ſich für die Schußgebiete nad) 
den Vorſchriften des Geſetzes über die Konfulargerichtsbarteit vom 10. Juli 
1879 (Reichs - Gejegbl. ©. 197), welches, ſoweit nicht nachſtehend ein 
Anderes vorgejchrieben it, mit der Maßgabe Anwendung findet, dab an 
Stelle des Konſuls der vom Reichskanzler zur Ausübung der Gerichts— 
barkeit ermächtigte Beamte und an Stelle des Konjulargeriht® das nad) 
Maßgabe der Beitimmungen über das Lebtere zufammengejeßte Gericht des 
Schutzgebietes tritt. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird durch Kaijerlihe Verordnung 
feſtgeſetzt. 

83. 

Durch Kaiſerliche Verordnung kann: 
1. beſtimmt werden, daß in den Schutzgebieten auch andere als die 

im $ 1 Abſatz 2 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit be— 
zeichneten Perjonen der Gerichtsbarkeit unterliegen ;*) 

2. eine von den nach 8 2 dieſes Geſetzes maßgebenden Vorſchriften ab- 
weichende Regelung der Rechtsverhältniffe an unbeweglichen Sachen 
einjchließlic) des Bergwerkseigenthums erfolgen; 

3. in Vorſchriften über Mlaterien, welche nicht Gegenjtand des Straf- 
geſetzbuchs für das Deutjche Neich find, Gefängniß bis zu einem 
Jahre, Haft, Geldjtrafe und Einziehung einzelner Gegenftände an- 
gedroht werden; 

4. vorgeichrieben werden, daß in Strafjachen 
a) die Mitwirkung einer Staatsanwaltichaft eintritt, 

e) an der Hauptverhandlung außer dem zur Ausübung der Gerichts: 
barkeit ermächtigten Beamten vier Beifiger Theil zu nehmen haben, 

d) im Uebrigen die Vorſchriften Anwendung finden, welche für die im 
h = des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit bezeichneten Straf: 
achen gelten; 

4. als Berufungs: und Befchwerdegericht in bürgerlichen Rechtäftreitigfeiten, in 
Konkursſachen und in den zur ftreitigen Gerichtsbarkeit nicht gehörenden 
Angelegenheiten das hanfeatiihe Oberlandesgericht oder ein deutſches Kon— 
fulargericht, und in Rechtsſachen, bei welchen Eingeborene alö Bellagte oder 
Angefhuldigte betheiligt find, ein Gerichtshof im Schußgebiet beftimmt und 
in dem —*æ vor dem Berufungs- oder Beſchwerdegericht der Anwalts: 
zwang ausgeſchloſſen werden; 

5. für die Zuftellungen, die pe ie und das Koſtenweſen einfachere 
Beitimmungen vorgeichrieben werden. 

Durch Geſetz vom 7. Juli 1887 (Reichs-Geſetzbl. S. 307) wurde dem $ 3 als 
Ziffer 6 hinzugefügt: 

6. eine von den nach 8 2 diefes Geſetzes mahgebenden Vorſchriften abweichende 
Regelung der Nechtsverhältnifie an unbeweglichen Saden erfolgen. 

Das Geſetz vom 15. März 1888 (Reichs-Geſetzblatt S. 71) gab dem Geſetz die 
—— Faſſung, ermächtigte den Reichskanzler zur Bekanntmachung mit den 
enderungen und beſtimmte, daß es mit dem Tage der Verkündung in Kraft trete. 

Die arg ift datirt vom 19. März 1888, die Veröffentlihung ber: 
ſelben ift erfolgt am 23. März. 

*) Vergleiche jedoch F 49 des Gefetes über die Konjulargerichtäbarkeit, welcher 
durch obige Beitimmung unberührt bleibt. 
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b) eine Vorunterfuhung stattfindet, deren Regelung der Ber: 
ordnung vorbehalten bleibt, z 

c) der $ 9 Abſatz 1 des Geſetzes über die Konjulargeridhtsbarkeit 
feine Anwendung findet; 

5. die Beitimmung des $ 232 der Strafprozeordnung mit der Maf- 
gabe erweitert werden, daß dem Gericht die Ermächtigung, den 
Angeklagten von der Verpflichtung zum Erjcheinen in der Haupt 
verhandlung zu entbinden, nur für folche Fälle ertheilt werden darf, 
in welchen nad) dem Ermeſſen des Gerichts vorausſichtlich Feine 
andere Strafe als Freiheitsitrafe biß zu 6 Monaten oder Geld- 
jtrafe oder Einziehung, allein oder in Verbindung miteinander, zu 
erwarten jteht; 

6. angeordnet werden, daß in Straffachen, wenn der Beihluß über 
die Eröffnung des Hauptverfahrens eine Handlung zum Gegenjtande 
hat, welche zur Zuftändigleit der Schöffengericdhte oder zu den in 
den SS 74, 75 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes bezeichneten Vergehen 
gehört, in der Hauptverhandlung eine Zuziehung von Beijigern 
nicht erforderlid) ift; 

7. die Gerichtsbarkeit in den zur Zuftändigfeit der Schmwurgerichte 
gehörenden Saden den Gerichten der Schußgebiete in der Weile 
übertragen werden, daß für diefe Sachen, joweit nicht auf Grund 
der Nr. 3*) etwas Anderes bejtimmt wird, die Vorjchriften An: 
wendung finden, welche für die im 8 28 des Gejehes über die 
Konjulargerichtsbarfeit bezeichneten Strafſachen gelten; 

8. an Stelle der Enthauptung eine andere, eine Schärfung nicht ent= 
haltende Art der Vollftredung der Todesitrafe angeordnet werden; 

9. als Berufungd- und Beichwerdegericht ein Konjulargericht oder ein 
Gerichtshof im Echußgebiet bejtimmt und ‚über die Zufammenjegung 
de3 letzteren Gerichtshofes jowie über das Verfahren in Berufungs- 
und Beichwerdejachen, welche vor einem dieſer Gerichte zu ver- 
handeln find, mit der Maßgabe Anordnung getroffen werden, daß 
dad Gericht mindeſtens aus einem Vorſitzenden und vier Beifigern 
beitehen muß; 

10. für die Buftellungen, die Zwangsvollſtreckung und das Koſten— 
weien die Anwendung einfacherer Beltimmungen vorgejchrieben 
werden; 

11. infoweit die Koften der Rechtspflege von einer mit einem Kaiſer— 
lichen Schußbriefe verfehenen Kolonialgeſellſchaft zu beftreiten find, 
bejtimmt werden, daß die Vorſchrift im $ 46 des Geſetzes über die 
Konjulargerichtsbarteit außer Anwendung bleibt; 

12. die Verlängerung aller zur Geltendmachung von Rechten und zur 
Erfüllung von Pflichten geſetzlich feitgeitellten Friſten angeordnet 
werden. 

*) Hier liegt ein durch Zuſätze des Reichstags zu dem uriprünglihen Entwurf 
verurfachtes Nedaltionsverfehen vor. Es müßte heißen: „Nr. 4.” Bon den in Nr. 4 
ertheilten Befugnifjen ift bisher fein Gebraud gemacht worden. 
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84. 

Das Geſetz, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des 
Perſonenſtandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 
(Bundes-Geſetzbl. S. 599) findet für die Schutzgebiete mit der Maßgabe 
Anwendung, daß daſſelbe durch Kaiſerliche Verordnung auch auf andere Per— 
ſonen als auf Reichsangehörige ausgedehnt werden kann und an Stelle des 
Konſuls der von dem Reichskanzler zur Eheſchließung und zur Beurkundung 
des Perſonenſtandes ermächtigte Beamte tritt. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird durch Kaiſerliche Verordnung 
beſtimmt. 

Die Befugniſſe, welche den deutſchen Konſuln im Auslande nach anderen 
als den beiden im 8 2 und $ 4 bezeichneten Geſetzen zuſtehen, können durch 
den Reichskanzler Beamten in den Schutzgebieten übertragen werden. 

86. 

Ausländern, welche in den Schutzgebieten ſich niederlaſſen, ſowie Ein— 
geborenen kann durch Naturaliſation die Reichsangehörigkleit von dem Reichs— 
fanzler verliehen werden. Der Reichskanzler ijt ermächtigt, dieje Befugniß 
einem anderen Kaijerlihen Beamten zu übertragen, 

Auf die Naturalifation und das durch diejelbe begründete Verhältnig 
der Reichsangehörigfeit finden die Bejtimmungen des Gejeßes über die Er: 
werbung und den Berluft der Bundes- und Staatsangehörigfeit vom 
1. Juni 1870 (Bundes - Gejeßbl. S. 355), jowie Artitel 3 der Reichs— 
verfafjung und S 4 des Wahlgejeßes für den Deutjchen Reichstag, vom 
31. Mai 1869 (Bundes-Gejepbl. S. 145) entiprechende Anwendung. 

Im Sinne des $ 21 des bezeichneten Geſetzes ſowie bei Anwendung 
des Gejeßes wegen Bejeitigung der Doppelbejteuerung vom 13. Mai 1870 
(Bundes-Geſetzbl. ©. 119) gelten die Schußgebiete als Inland. 

Ss 7. 

Durch Kaiferliche Verordnung fünnen Eingeborene der Schußgebiete in 
Beziehung auf das Recht zur Führung der NReichsflagge (Geſetz, betreffend 
die Nationalität der Nauffahrteiichiffe und ihre Befugniß zur Führung der 
Bundesflagge, vom 25. Oftober 1867, Bundes: Gejepbl. ©. 35) den Reichs— 
angehörigen gleichgejtellt werden. 

Die Führung der Reichsflagge infolge der Verleihung diejed Rechts 
hat nicht die Wirkung, daß das betreffende Schiff als deutiches Seefahrzeug 
im Sinne des $ 1 Abſatz 1 Nr. 1 und 8 2 Abſatz 1 des Geſetzes, be— 
treffend die Unfallverfiherung der Seeleute und anderer bei der Seeſchiff— 
fahrt betheiligter Berjonen, vom 13. Juli 1887 (Reichs-Geſetzbl. ©. 329) gilt. 

8. 

Deutichen Kolonialgejellichaften, welche die Kolonijation der deutjchen 
Schußgebiete, insbejondere den Erwerb und die Verwertung von Grund: 
bejig, den Betrieb von Land» oder Plantagenwirthichaft, den Betrieb von 

SR 
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Bergbau, gewerblichen Unternehmungen und Handelsgeichäften in denjelben 
zum ausjchließlichen Gegenftand ihres Unternehmens und ihren Siß entweder 
im Reichögebiet oder. in den deutihen Schußgebieten haben oder denen durch 
Kaijerlihe Schußbriefe die Ausübung von Hoheitsrechten in den deutjchen 
Schußgebieten übertragen ift, fann auf Grund eines vom Reichskanzler ges 
nehmigten Gejellihaftävertrages (Statut3) durch Beichluß des Bundesraths 
die Fähigkeit beigelegt werden, unter ihrem Namen Rechte, insbejondere 
Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundjtüden zu erwerben, Ver: 
bindlichleiten einzugehen, vor Gericht zu Hagen und verklagt zu werden. In 
joldem Falle haftet den Gläubigern für alle Verbindlichkeiten der Kolonial— 
gejellichaft nur das Vermögen derjelben.*) 

Der Beihluß des Bundesraths und im Auszuge der Gejellihaftsvertrag 
find durch den Reichsanzeiger zu veröffentlichen. 

89. 

Der Geſellſchaftsvertrag hat insbeſondere Beſtimmungen zu enthalten: 
1. über den Erwerb und den Verluſt der Mitgliedſchaft; 

. über die Vertretung der Geſellſchaft Dritten gegenüber; 

. über die Befugnifje der die Gejellichaft leitenden und der die 
Leitung beauffichtigenden Organe derjelben; 

. über die Rechte und Pflichten der einzelnen Mitglieder; 
. über die Jahresrechnung und PVertheilung de Gewinns; 
. über die Auflöfung der Gejellihaft und die nad) derjelben ein- 

tretende WVermögensvertheilung. 

S 10. 

Deutſche Kolonialgejellihaften, welche die im $ 8 erwähnte Fähigkeit 
durch Beichluß des Bundesraths erhalten haben, unterjtehen der Aufſicht 
des Reichskanzlers. Die einzelnen Befugniſſe defjelben find in den Gejell- 
Ihaftsvertrag aufzunehmen. 

an or ow 

$ 11. 
Der Reichskanzler hat die zur Ausführung des Gejeßes erforderlichen 

Anordnungen zu erlafjen. 

*) Derartige Gejellfchaften find: 
a) 2) fe Geſellſchaft (Beihluß des Bunbesrath3 vom 

b) die Kamerun-Land- und Plantagen-Geſellſchaft (Beſchluß des Bundesraths 
vom 14. November 1889); 

e) die Kaifer Wilhelmsland : Plantagengeſellſchaft (Beihluß des Bundesraths 
vom 5. Februar 1891); 

d) die Eifenbahn: Gefellichaft für Tori Dftafrifa Uſambara-Linie] (Beſchluß 
des Bundesrathes vom 29. Oktober 1891); 

e) die Aftrolabe = Kompagnie (Beſchluß des Bundesraths vom 22. De: 
zember 1891). 

Das J t der Korporationen nach preußiſchem Landrecht iſt verliehen: 
a) * —3 er für Südmweftafrifa (Allerhöchſte Ordre vom 

b) ei A —— (Allerhöchſte Ordre vom 12. Mai elle 
Daneben beftehen Gejellichaften nach bürgerlihem Recht, Kommanditgejellichaften, 

Kommanditgefellihaften auf Aktien und Altiengeſellſchaften. 
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Der Reichskanzler iſt befugt, für die Schußgebiete oder für einzelne 
Theile derjelben polizeiliche und ſonſtige die Verwaltung betreffende Vor: 
jchriften zu erlaffen und gegen die Nichtbefolgung derjelben Gefängniß bis 
zu drei Monaten, Haft, Geldjtrafe und Einziehung einzelner Gegenſtände 
anzudrohen. 

Die Ausübung der Befugniß zum Erlafje von Ausführungsbejtimmungen 
(Abja 1) und von Verordnungen der im Abſatz 2 bezeichneten Art kann 
vom Reichsfanzler der mit einem Kaijerlihen Schußbriefe für das betreffende 
Schutzgebiet verjehenen Kolonialgejellihaft, jowie den Beamten des Schuß- 
gebietes übertragen werden. 

16. Geſetz über die Konjulargerichtsbarfeit. 
Vom 10. Juli 1879. 

(Reichs-Geſetzblatt S. 197.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher Kaifer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen im Namen des Reichs, nad) erfolgter Zuftimmung 
des Bundesrath3 und des Reichstags, was folgt: 

I. Allgemeine Beftimmungen. 

81. 

Die Konfulargerichtsbarkeit wird in den Ländern ausgeübt, in welchen 
ihre Ausübung durch Herkommen oder durdy Staatövertrag geitattet it. 

Der SKonjulargerichtsbarfeit jind die in den Konfulargericht3bezirken 
wohnenden oder ſich aufhaltenden Neichsangehörigen und Schußgenofjen unter- 
worfen. 

82. 

Die Konfulargerichtöbezirfe werden von dem Reichskanzler nach Ver: 
nehmung des Ausſchuſſes des Bundesrat für Handel und Verkehr 
bejtimmt. 

83. 
In Betreff des bürgerlichen Rechts iſt anzunehmen, daß in den Kon— 

ſulargerichtsbezirken die Reichsgeſetze, das preußiſche Allgemeine Landrecht 
und die das bürgerliche Recht betreffenden allgemeinen Geſetze derjenigen 
preußiſchen Landestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht Geſetzeskraft 
hat, gelten. 

In Handelsſachen kommt zunächſt das in dem Konſulargerichtsbezirke 
geltende Handelsgewohnheitsrecht zur Anwendung. 

8 4. 

In Betreff des Strafrechts iſt anzunehmen, daß in den Konſulargerichts— 
bezirken das Strafgeſetzbuch für das Deutſche Reich und die ſonſtigen Straf— 
beſtimmungen der Reichsgeſetze gelten. 

Die in den Konſulargerichtsbezirken geltenden Strafgeſetze der Landes— 
regierungen bleiben außer Anwendung, inſofern nicht durch Staatsverträge 
oder Herkommen etwas Anderes beſtimmt iſt. 
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Der Konſul ift befugt, für jeinen Gerichtsbezirf oder einen Theil des: 
jelben polizeiliche Vorſchriften mit verbindlicher Kraft für die feiner Gerichts: 
barfeit unterworfenen Perjonen zu erlaffen und die Nichtbefolgung derjelben 
mit Geldſtrafen bis zum Betrage von einhundertfünfzig Mark zu bedrohen. 
Diefe Vorihriften find jofort in Abjchrift dem Reichskanzler mitzutheilen. 

Der Reichskanzler ift befugt, die von dem Konful erlafjenen polizeilichen 
Vorſchriften aufzuheben. 

Die Verfündung der polizeilichen Vorfchriften ſowie die Verkündung der 
Aufhebung derjelben erfolgt in der für konſulariſche Bekanntmachungen ort3: 
üblichen Weife, jedenfalls durch Anheftung an die Gerichtätafel. 

8 5. 

Die Ronfulargerichtsbarfeit wird durd; den Konſul ($ 2 des Geſetzes, 
betreffend die Organijation der Bundesfonjulate, vom 8. November 1867 
— Bundes Geſetzbl. S. 137 —) und durch das Konjulargericht ausgeübt. 

Ter Konſul ift zur Ausübung der Gerichtsbarkeit befugt, wenn er dazu 
von dem Reichskanzler ermächtigt iſt. 

Der Reichskanzler kann neben dem Konful, ſowie an Stelle defjelben 
einem anderen Beamten die Befugniffe des Konſuls bei Ausübung der Gerichts: 
barfeit übertragen. 

8 6. 
Das Konſulargericht befteht aus dem Konſul als Vorfigenden und zwei 

Beifigern, injomweit diejes Geſetz nicht die Zuziehung von vier Beiſitzern vor— 
ſchreibt. 

Den Beiſitzern ſteht ein unbeſchränktes Stimmrecht zu. 

87. 

Der Konſul ernennt für die Dauer eines jeden Jahres aus den acht— 
baren Gerichtseingeſeſſenen oder in Ermangelung ſolcher aus ſonſtigen 
achtbaren Einwohnern ſeines Bezirks vier Beiſitzer und mindeſtens zwei 
Stellvertreter. 

88. 

Die Beeidigung der Beiſitzer erfolgt bei ihrer erſten Dienſtleiſtung in 
öffentlicher Sitzung. Sie gilt für die Dauer des Geſchäftsjahres. Der Vor— 
figende richtet an die zu Beeidigenden die Worte: „Sie ſchwören bei Gott 
dem Allmächtigen und Allwifjenden, die Pflichten eines Beiſitzers des deutjchen 
Konſulargerichts getreulic) zu erfüllen und Ihre Stimme nad) bejtem Wifjen 
und Gewijjen abzugeben.“ 

Die Beijiger leiften den Eid, inden Jeder einzeln, unter Erhebung der 
rechten Hand, die Worte jpridt: „Ich ſchwöre es, jo wahr mir Gott helfe.“ 
Iſt ein Beifiger Mitglied einer Religionsgeſellſchaft, welcher das Geſetz den 
Gebraud) gewifjer Betheuerungsformeln an Stelle des Eides geitattet, jo wird 
die Abgabe einer Erklärung unter der Betheuerungsformel diefer Religions: 
gejellihaft der Eidesleijtung gleich geachtet. Weber die Beeidigung wird ein 
Protofoll aufgenommen. 
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S 9. 

Iſt die Buziehung von vier Beifigern in den Fällen, in welchen fie 
durch dieſes Geſetz vorgejchrieben ift, nicht ausführbar, jo genügt die Zus 
ziehung von zwei Beifihern. 

Fit in bürgerlichen Nechtsftreitigfeiten die Zuziehung von zwei Beifigern 
nicht ausführbar, fo tritt an die Stelle des Konfulargericht3 der Konful. 

Die Gründe, aus welchen die Zuziehung von Beiſitzern nicht ausführbar, 
müſſen in dem Sigungsprotofoll bemerkt werden. 

Ss 10. 

Der Konful hat die Perfonen zu bejtimmen, welche die Verrichtungen 
der Gerichtsjchreiber und der Gerichtövollzieher (Zuſtellungs- und Vol- 
jtredungsbeamten) auszuüben haben. Sofern diefe Perjonen nicht bereit3 den 
Dienfteid als Konfulatsbeamte abgelegt haben, find fie vor ihrem Amtsantritte 
auf die Erfüllung der Obliegenheiten des ihnen übertragenen Amtes eidlich 
zu verpflichten. 

Das Verzeichniß der Gerichtövollzicher ift in der für Eonjulariiche Be- 
kanntmachungen ortSüblichen Weife, jedenfalls durch Andeftung an die Gerichts— 
tafel befannt zu machen. 

8 11. 
Der Konſul Hat die Perſonen, welche zur Ausübung der Rechtsanwalt: 

ſchaft zuzulaffen find, zu bejtimmen. Die Zulafjung iſt widerruflic). 
Gegen die Verfügung des Konſuls, durch welde der Antrag einer 

Perfon auf Zulaffung zur Ausübung der Nechtsanwaltichaft abgelehnt oder 
die Zulafjung zurüdgenommen wird, findet Beſchwerde an den Reichs— 
kanzler Statt. 

Das Verzeichniß der zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zugelafienen 
Perſonen it im der für Eonfulariihe Bekanntmachungen ortsüblichen Weife, 
jedenfall$ durch Anheftung an die Gerichtstafel bekannt zu machen. 

$ 12. 

Soweit dieſes Geſetz nicht abweichende Vorſchriften enthält, ift für die 
durch dad Gerichtöverfafjungsgeieß und die Konkursordnung den Amtögerichten 
zugewiejenen Sachen der Konjul, für die den Schöffengerichten jowie für die 
den Landgerichten in erfter Inftanz zugemwiejenen Sachen das Konjulargericht 
zuftändig. 

In den zu der jtreitigen Gerichtsbarkeit nicht gehörenden Angelegenheiten, 
welhe in den im $ 3 Abjab 1 bezeichneten preußijchen Yandestheilen in 
eriter Inſtanz zur Zuſtändigkeit der Amtsgerichte oder der LZandgerichte 
gehören, iſt der Konſul zujtändig. 

8 13. 
Die Vorfchriften der Titel 13 bis 16 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes 

finden auf die Ausübung der ftreitigen Gerichtsbarkeit mit der Maßgabe 
entjprechende Anwendung, daß die im 8 183 vorgejehene Friſt zwei Wochen 
beträgt. 



C. Die Rechtöpflege in den Schuggebieten. 31 

IH. Berfahren in bürgerlihen Redtsjtreitigfeiten und in 
Konkursſachen. 

8 14. 
Auf bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten und auf Konkursſachen finden die 

Civilprozeordnung und die Konkursordnung nebjt ihren Einführungsgejeßen 
jowie die landesgeſetzlichen Vorjchriften, welche für die im $ 3 Abſatz 1 be- 
zeichneten preußischen Landestheile zur Ausführung jener Reichsgeſetze erlafjen 
oder neben denjelben in Geltung find, nad Maßgabe der folgenden Bejtim- 
mungen entiprechende Anwendung. 

8 18. 
Das Verfahren in bürgerlichen Nechtsftreitigfeiten vor dem Konſul ſowie 

vor dem SKonfulargericht regelt fi) nach den Beitimmungen der Civilproze- 
ordnung über das Verfahren vor den Amtsgerichten mit der Maßgabe, daß 
auch die Vorjchriften der 88 313 bis 319 der Civilprozeßordnung An: 
wendung finden. 

8 16. 
In den vor das Konfulargericht gehörenden Sachen nehmen die Beifiter 

nur an der mündlichen Verhandlung ſowie an den im Laufe oder auf Grund 
derjelben ergehenden Entſcheidungen Theil. 

8 17. 
Die Verridtungen der Staatsanwaltichaft werden in Ehejachen im Falle 

des S 585, jowie in Entmündigungsjachen in den Fällen der SS 607, 620 
Abjag 4, 624 Abſatz 3, 626 Abſatz 3 der Civilprozekordnung vom Konful 
einer der zur Ausübung der Rechtsanwaltichaft zugelaſſenen Perjonen oder 
in Ermangelung joldyer einem anderen achtbaren Gerichtseingejefjenen über: 
tragen. 

Im Uebrigen findet eine Mitwirkung der Staatsanwaltichaft nicht ftatt. 

8 18. 

In den zur Zuftändigfeit des Konfuls gehörenden bürgerlichen Rechts— 
itreitigfeiten ($ 12 Abjab 1) finden, fofern der Werth des Streitgegen- 
ſtandes die Summe von dreihundert Mark nicht überfteigt, Rechtsmittel 
nicht ſtatt. 

Im MUebrigen ift in den vor dem Konſul oder dem Konſulargericht 
verhandelten bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten ſowie in Konkursſachen zur Ver: 
handlung und Entjcheidung über die Rechtsmittel der Beſchwerde und der 
Berufung das Reichsgericht zuftändig. 

Gegen die Entſcheidungen des Reichsgerichts findet ein weiteres Rechts— 
mittel nicht jtatt. 

8 19. 
Die Vorſchrift des S 540 Abjah 3 der Civilprozeßordnung findet Feine 

Anwendung, wenn die angegriffene Verfügung vom Konful erlafjen ift. 

8 20. 
Das Nechtömittel der Berufung wird bei dem Konſul eingelegt. Die 

Einlegung erfolgt durch Einreichung der Berufungsichrift. Auf die Einlegung 
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findet die Borjchrift des 8 74 Abjab 1 der Civilprozeßordnung feine Ans. 
wendung. Der Konſul bat eine Abſchrift der Berufungsichrift der Gegen- 
partei von Amtswegen in Gemäßheit des $ 164 der Givilprozeßordnung 
zujtellen zu laſſen und die Prozeßakten dem Berufungsgerichte zu über- 
jenden. 

Das Lebtere hat den Termin zur mündlichen Verhandlung von Amis— 
wegen zu bejtimmen und den Parteien befannt zu machen. 

Die Belanntmahung des Termins erfolgt an den für die Berufungs- 
inftanz bejtellten umd dem NReichdgerichte durch Bermittelung des Konſuls 
oder dur die Partei jelbjt rechtzeitig benannten Prozeßbevollmächtigten 
oder BZuftellungsbevollmächtigten, in Ermangelung eine jolden an die 
Bartei jelbjt. 

Die Friftbeftimmungen in den 88 481, 484 der Civilprozefordnung 
bemefjen fich nach dem Zeitpunkte der Bekanntmachung des Termins an den 
Berufungsbeflagten. 

II. Verfahren in Strafjaden. 

g 21. 
Auf Strafjahen finden die Vorſchriften der Strafprozehordnung und 

des Einführungsgejeßes zu derjelben nah Maßgabe der folgenden Be 
ftimmungen entjprechende Anwendung. 

g 22. 
Der Konſul übt die Verrichtungen des Amtsrichterd und des Vor— 

jigenden der Straflammer aus. 

8 23. 

Auf die Zuziehung der Beiſitzer findet die Vorjchrift des $ 30 des 
Gerichtöverfaffungsgeießes entiprechende Anwendung. 

g 24. 
Eine Mitwirkung der Staatsanwaltichaft findet nicht ftatt. 
Die Zuftellungen, die Volljtredung von Beſchlüſſen und Berfügungen 

fowie die Strafvollftredung werden durch den Konſul veranlaßt. 

S 285. 

Someit nach der Strafprozefordnung die Staatdanmwaltichaft wegen 
einer gerichtlich ftrafbaren und verfolgbaren Handlung einzujchreiten hat, iſt 
der Konjul hierzu von Amtswegen verpflichtet. Er hat insbejondere Die 
der Staatsanwaltichaft im vorbereitenden Verfahren obliegenden Ermittelungen 
anzujtellen. 

8 26. 
Eine Vorunterfuhung findet nicht ftatt. 
Die Bejtimmungen des $ 126 der Strafprozeßordnung bleiben außer 

Anwendung. 
Die Beeidigung eined Zeugen im vorbereitenden Verfahren ift aud) aus 

den im 8 65 Abjah 2 der Strafprozeßordnung bezeichneten Gründen zuläſſig. 
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$ 27. 

An die Stelle der öffentlichen Klage tritt in den Fällen, in melchen 
nicht jofort das Hauptverfahren eröffnet wird, die Verfügung des Konfuls 
über die Einleitung des Strafverfahren gegen den Beſchuldigten. Diefe 
Verfügung hat die dem Angeichuldigten zur Laft gelegte That unter Hervor- 
hebung ihrer geieglichen Merkmale und des anzumendenden Strafgejebes zu 
bezeichnen. 

Der Beihluß, durch welchen das Hauptverfahren eröffnet wird, hat auch 
die Beweismittel anzugeben. 

8 28. 

In der Hauptverhandlung find vier Beiſitzer zuzuziehen, wenn der 
Beſchluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens ein Verbrechen oder ein 
Vergehen zum Gegenjtande hat, welches weder zur Zuftändigfeit der Schöffen- 
gerichte noch zu den in den S$ 74, 75 de3 Gerichtsverfaſſungsgeſetzes be- 
zeichneten Handlungen gehört. 

8 29. 
Den Umfang der Beweisaufnahme beftimmt das Gericht, ohne hierbei 

durch Anträge, Verzichte oder frühere Beichlüfje gebunden zu jein. 

g 30. 
In das Protokoll über die Hauptverhandlung find die wejentlichen Er- 

gebnifje der Bernehmungen aufzunehmen. 

Ss 31. 

Sit Die jtrafbare Handlung ein zur Zuftändigfeit des Reichsgerichts 
oder der Schwurgerichte gehöriges Verbrechen, jo hat der Konſul die zur 
Strafverfolgung erforderlichen Sicherheit3maßregeln zu treffen ſowie Die 
Unterfuhungshandlungen, in Anjehung deren Gefahr im Berzug obwaltet 
oder die Vorausſetzungen des $ 65 Abſatz 2 der Strafprozefordnung vor: 
fiegen, vorzunehmen und demmächit die Alten der Staatsanwaltichaft bei Dem 
zuftändigen Gerichte ded Inlands, im Falle des S 9 Abjab 1 Sab 2 der 
Strafprozegordnung dem Oberreichsanwalt zu überjenden. 

Ss 32. 

In den Fällen der SS 45, 449 der Strafprozeßordnung beträgt die 
Friſt zwei Wocen. 

g 33. 
Gegen die in Strafiachen wegen Uebertretungen erlafjenen Enticheidungen 

iind Rechtsmittel nicht zuläjlig. 

8 34. 

In anderen Strafiachen findet gegen die Urtheile des Konjulargerichts 
das Rechtsmittel der Berufung jtatt. 

8 35. 

Ueber Beichwerden gegen Enticheidungen des Konjuls enticheidet das 
Konfulargericht. Die Beitimmung des $ 23 Abjaß 1 der Strafprozeßordnung 
findet hierbei feine Anwendung. 

Riebow, Die Kolonial-Beiekgebung. 3 
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In den Fällen des $ 353 der Strafprozeßordnung it der Konful zur 
Abänderung feiner durch Beichwerde angefochtenen Entſcheidung befugt. 

8 36. 
Zur Verhandlung und Enticheidung über das Nechtömittel der Beſchwerde 

gegen die Entiheidungen des Konſulargerichts jowie über dad Rechtsmittel 
der Berufung ift das Reichsgericht zuftändig. 

Gegen die Entiheidungen des Reichsgerichts findet ein weiteres Rechts— 
mittel nicht jtatt. 

8 37. 
In den Fällen der 88 353, 355, 358, 360 der Strafprozeßordnung 

beträgt die Frijt zwei Wochen. 

S 38. 

Die Frift zur Anfechtung einer Enticheidung beginnt für den Neben: 
Häger im alle des $ 439 der Strafprozejordnung mit der Belanntmahung 
der Entſcheidung an den Beichuldigten. 

g 39. 
Der Konjul Tann Zeugen und Sadjverjtändige, welche zur Recht— 

fertigung der Berufung benannt find, vernehmen und beeidigen, wenn Die 
Vorausjeßungen de3 8 65.Abjag 2 der Strafprozekordnung vorliegen. Die 
Protokolle über dieſe Vernehmungen find demnächſt dem Oberreichsanwalt 
zu überjenden. Die Vorichriften der SS 223, 250 Abjap 2 der Strafprozeh- 
ordnung finden entiprechende Anwendung. 

8 40. 
Der Angellagte kann in der Hauptverhandlung vor dem Berufungs- 

gericht erjcheinen oder ſich durch einen mit jchriftliher Vollmacht verjehenen 
BVertheidiger vertreten laſſen. 

Der nicht auf freiem Fuße befindliche Angeklagte hat keinen Anſpruch 
auf Anmejenheit. 

Injoweit der Angeklagte die Berufung eingelegt hat, iſt über diejelbe 
auch dann zu verhandeln, wenn weder der Angeklagte nody ein Vertreter 
dejjelben erſchienen iſt. 

Im Uebrigen finden die im dritten Abſchnitt des dritten Buchs der 
Strafprozeßordnung gegebenen Vorſchriften Anwendung. 

Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urtheil geſchloſſenen 
Verfahrens kann von Amtswegen erfolgen. 

S 42. 

In Strafſachen, in welchen der Konſul oder das Konjulargericht in 
eriter Inſtanz erfannt hat, jteht das Begnadigungsrecht dem Kaiſer zu. 
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IV. Berfahren in den Angelegenheiten, welche zu der ftreitigen 
Gerichtsbarkeit nicht gehören. 

8 43. 

In den durch $ 12 Abſatz 2 der Zuftändigfeit des Konſuls zuge 
wiejenen Angelegenheiten bejtimmt ſich das Verfahren nad) den für die im 
8 3 Abſatz 1 bezeichneten preußischen Landestheile geltenden Vorjchriften, 
inſoweit dieje Vorjchriften nicht Einrichtungen und Verhältniſſe vorausjeßen, 
welche in den Konſulargerichtsbezirken fehlen. 

Für die Verhandlung und Entiheidung über die nad) Maßgabe der 
bezeichneten Vorſchriften gegen die Entjcheidungen des Konſuls zuläffigen 
Nechtsmittel ift das Reichsgericht zuftändig. 

V. Schlußbejtimmungen. 

S 44. 

Sn den Nechtsjachen, auf melde die Givilprozefordnung, die Straf- 
prozeßordnung oder die Slonkurdordnung Anwendung findet, gelten das 
Gerichtökoftengejeß und die Gebührenordnungen für Gerichtsvollzieher, für 
Zeugen und Sadjverjtändige, jowie für Rechtsanwälte. In den Angelegen- 
beiten, welche zu der jtreitigen Gericht3barfeit nicht gehören, find in Betreff 
des Gebührenwejens, joweit reichögejegliche Vorſchriften nicht bejtehen, die 
Beitimmungen der in den im $ 3 Abſatz 1 bezeichneten preußijchen Landestheilen 
geltenden Landesgeſetze maßgebend. 

Soweit die Gebühren der Necht3anwälte durch Ortsgebrauch geregelt find, 
fommt diejer zunächit zur Anwendung. 

S 45. 
Die Einrüdung einer öffentlichen Bekanntmachung in den Reichs-Anzeiger 

ift nicht erforderlid). 
$ 46. 

Geldjtrafen fließen zur Reichskaſſe. 

8 47. 
Neue Geſetze erlangen, ſoweit nicht reichsgejeglich etwas Anderes bejtimmt 

wird, in den Konſulargerichtsbezirken nach Ablauf von vier Monaten, von 
dem Tage an gerechnet, an welchem das betreffende Stüd des Reichs-Geſetz— 
blatt3 oder der preußijchen Geſetzſammlung in Berlin ausgegeben worden ijt, 
verbindliche Kraft. 

8 48. 

Dieſes Geſetz tritt für alle Konſulargerichtsbezirke gleichzeitig mit dem 
Gerichtöverfafjungsgeje in Kraft. Mit demjelben Zeitpunfte werden die 
Beitimmungen der SS 22 bis 24 des Klonjulargefehes vom 8. November 1867 
(Bundes-Gejegbl. S. 137) und die Zujaßbejtimmung des $ 3 des Geſetzes 
vom 22. April 1871 (Bundes-Geſetzbl. ©. 87) aufgehoben. 

8 49. 

Die Militärgerihtsbarkfeit wird durch dieſes Geſetz nicht berührt.*) 

®) Bergl. $ 3 Nr. 1 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen 
Schutgebiete. 

3* 
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8 50. 

Soweit die am Tage des Inkrafttretens des Geſetzes anhängigen Rechts— 
ſachen nach den bisherigen Geſetzen zu erledigen ſind, tritt an die Stelle des 
Appellationsgerichts in Stettin das Reichsgericht. Die an dem bezeichneten 
Tage bei dem Appellationsgericht in Stettin anhängigen Sachen gehen in 
der prozefjualijchen Lage, in welcher fie jich befinden, auf das Reichsgericht 
über. Auf die Entjcheidungen des Reichsgerichts findet die Beitimmung des 
$ 18 Abjab 3 und des 8 36 Abjah 2 Anwendung. 

$ 51. 

Der Reichskanzler hat die zur Ausführung des Geſetzes erforderlichen 
Anordnungen zu erlafjen. 

Urkundlih unter Unterer Höcjiteigenhändigen Unterſchrift und beige: 
drucdtem Kaiſerlichen Infiegel. 

Gegeben Bad Ems, den 10. Juli 1879. 

(L. 8) Wilhelm. 
Fürſt v. Bismarck. 

17. Allgemeine Verfügung des Königlich preußiſchen Juftiz- 
minifters vom 20. Mai 1887, betreffend die im Auslande 

zu erledigenden Erjuchungsichreiben der Juftizbehörden. 
(3. M. Bl. ©. 139. Auszug.) 

Bei dem Erlaß und der gefchäftlichen Behandlung von jolhen Erſuchungs— 
Ichreiben und Anträgen, welche im Auslande zu erledigen jind, wird jeitens 
der Sujtizbehörden nach vielfachen Wahrnehmungen nicht immer ſachgemäß 
verfahren. Zur Vermeidung der hieraus entjtehenden Weiterungen jieht ſich 
der Juſtizminiſter veranlaßt, die Gefichtspunfte, welche in derartigen Ange— 
fegenheiten zu berüdjichtigen find, ſoweit dieſe Anträge nicht die Feſt— 
nahme oder Auslieferung verfolgter Perſonen betreffen, zujammen- 
zujtellen und die nacjitehenden Anordnungen den Jujtizbehörden zur ſorg— 
fältigen Beachtung zu empfehlen. 

I. Rechtshülfe. 

A. Allgemeine Bemerfungen. 

1. Die nachfolgenden Bejtimmungen beziehen ſich auf die Erſuchen um 
Vornahme gerichtlicher Amtshandlungen im Auslande (Rechtshülfe), gleichviel 
ob Diejelben Angelegenheiten der freiwilligen oder der jtreitigen Gerichts— 
barkeit betreffen. 

2. Das Erjuchen um Nechtshülfe erfolgt mittel eines in deutſcher 
Sprade an die erjuchte Behörde gerichteten Schreibens, welches von der 
erjuchenden Behörde zu unterzeichnen it. Unjtatthaft it die Form eines 
Randichreibens. 

Namens des Geriht3 hat der Vorſitzende oder der Unterſuchungs— 
richter mit Angabe jeines Amtscharakters zu unterzeichnen. 

= 
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* Unterſchrift iſt das Amtsſiegel beizudrücken. 

Das Erſuchungsſchreiben muß den Gegenſtand des Erſuchens voll— 
nund und deutlich bezeichnen. 

Bei Erſuchen um Vernehmung von Beſchuldigten, Zeugen oder Sach— 
verſtändigen oder um Abnahme von Eiden iſt in dem Schreiben hervor— 
zuheben, welche Perſonen nach den inländiſchen Vorſchriften das Recht haben, 
der Vernehmung bezw. der Eidesabnahme beizuwohnen. Damit iſt, 
falls ſolche Perſonen bezeichnet ſind und nicht mit Rückſicht auf den 
Aufenthaltsort dieſer Perſonen die Benachrichtigung derſelben von dem 
Termine in anderer Weiſe zweckmäßig erſcheint, die Bitte zu verbinden, die 
erſuchende Behörde von dem anberaumten Termine rechtzeitig zu benachrichtigen. 
Die Letztere hat dann die Betheiligten von dem Termine in Kenntniß zu 
ſetzen (vergl. jedoch für Norwegen Ziffer 36). 

Die Ueberſendung von Akten zur Erläuterung des Erſuchens iſt unſtatthaft. 
Iſt zur Erledigung des Erſuchens die Kenntniß des Alteninhalts erforderlich, 
ſo iſt eine gedrängte Darſtellung des Sachverhältniſſes in das Erſuchungs— 
ſchreiben aufzunehmen oder demſelben als Anlage beizufügen. Bedarf es 
der Mittheilung von Urkunden, ſo iſt eine beglaubigte Abſchrift derſelben 
beizufügen, das Original aber nur dann, wenn deſſen Einſicht unentbehrlich 
erſcheint. 

4. Alle im Auslande zu erledigenden Erſuchungsſchreiben, einſchließlich 
der auf Zuſtellungen gerichteten, ſind, wenn ſie von einem Amtsgerichte oder 
von dem Unterſuchungsrichter bei einem Landgerichte ausgehen, vor dem 
Abgange dem Präſidenten des Landgerichts vorzulegen. Derſelbe hat zu 
prüfen, ob das Schreiben den gegebenen Beſtimmungen entſpricht und zur 
Weiterbeförderung geeignet iſt; eventuell iſt von ihm auf die ſchleunige 
Beſeitigung etwaiger Mängel hinzuwirken. Auf den Bericht, mit welchem 
das Erſuchungsſchreiben dem Juſtizminiſter oder dem Herrn Miniſter 
der auswärtigen Angelegenheiten eingereicht wird, bezw. auf das Er— 
ſuchungsſchreiben ſelbſt, falls daſſelbe unmittelbar an ſeine Adreſſe befördert 
wird, hat der Präſident zum Zeichen, daß das Geſuch ihm vorgelegen hat, 
und daß es von ihm zur Beförderung für geeignet befunden worden iſt, den 
Vermerk zu ſetzen: Geſehen (Datum), der Landgerichtspräſident. Der Unter— 
ſchrift iſt in dieſem Falle das Amtsſiegel nicht beizufügen. 

5. Ob das Erſuchen unmittelbar oder durch Vermittelung des Juſtiz— 
miniſters bezw. in eiligen Fällen des Herrn Miniſters der auswärtigen 
Angelegenheiten an ſeine Adreſſe zu befördern iſt, entſcheidet ſich nach den 
unten folgenden Beſtimmungen (vergl. Ziffer 6, 7, 11, 12, 14, 20). 

Alle im unmittelbaren Geichäftsvertehr beförderten Erſuchungsſchreiben, 
insbeſondere auch die an die diplomatijchen Vertreter des Reichs und an Die 
Konjuln (vergl. Ziffer 11 und 12) abgehenden Sendungen find von Der 
abiendenden Behörde zu frantiren. Zur Erleichterung der pojtaliichen Be— 
handlung dieſer Schreiben empfiehlt fi für die äußere Adreſſe derjelben 
die Anwendung lateinijcher Schriftzeichen, joweit in dem betreffenden 
fremden Lande die deutiche Sprache nicht als Landesipradhe gilt. 

Die an diplomatiihe Beamte oder an Konſuln gerichteten Erſuchen find 
zur Vermeidung von Verzögerungen in der Erledigung der geftellten Anträge 
auf dem Briefumjchlage nit als für die Perſon des zuftändigen Beamten, 

aubalt der 
Griuhungs- 
ſchreiben. 

Vorgungige 
Prüfung der 
Erſuchungb · 

ſchreiben durch 
en 

Landgerichts · 
praſidenten. 

— 

— 
jichreiben. 



Griuhen um 
Buftellungen. 

38 Erfter Theil. Allgemeine Bejtimmungen. 

fondern al3 für die betreffende Amtsſtelle bejtimmt zu bezeichnen und des— 
halb 3. ®. An das Kaiserlich deutsche Konsulat zu N. zu adrejliren. 

6. Das Erjuden um eine im Auslande zu bewirtende Zuftellung it 
zu richten: 

a) an die zuftändige Behörde des fremden Staates in denjenigen 
Fällen, in welchen nad) den bejtehenden Bereinbarungen ein uns 
mittelbarer Schriftwechjel mit den Behörden des betreffenden Staates 
zuläffig it (vergl. Ziffer 33: Oeſterreich-Ungarn, jedoh Ausnahme 
Ubi. 3 dajelbit; 35: Rußland; 37: Schweiz. Ausnahme j. Ziffer 27 
Abi. 2: Dänemarf); 

in anderen Fällen: 
b) an denjenigen deutſchen Konſul, in dejien Amtsbezirk die Perjon, 

an welche die Zuftellung erfolgen joll, jid) befindet, fall3 anzunehmen 
ift, daß die Zujtellung ohne diplomatijhe Verwendung ber der 
fremden Regierung bewirkt werden kann; 

ſonſt 
c) an den bei dem fremden Staat beglaubigten diplomatiſchen Ver— 

treter des Reiche. 
Die in Nede jtehenden Erjuchen find unmittelbar an ihre Adrefje zu 

überjenden. 
Die unter b angegebene Vorausſetzung trifft ohne Nüdficht auf die 

Staatdangehörigfeit der Perſon, welcher zugeitellt werden joll, allgemein zu, 
jobald es ſich um eine Zuftellung in den Bezirken der mit Gerichtsbarkeit 
ausgeitatteten Konſuln (vergl. Ziffer 13), in Großbritannien und Irland 
oder in den britiichen Kolonien und auswärtigen Beligungen (vergl. Ziffer 29) 
oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (vergl. Ziffer 42) handelt, 
in den übrigen Ländern aber nur dann, wenn diejenige Perjon, an melde 
die Zujtellung erfolgen joll, erweislich oder muthmaßlich die deutſche Reichs— 
angehörigteit befitt. 

Handelt es fih um die Zujtellung einer Ladung, jo können in der 
Ladung zwar die prozefjwaliihen Nachtheile hervorgehoben werden, welche 
für den Geladenen durd) fein Ausbleiben in dem Termin entjtehen würden, 
dagegen ift von der Androhung von Strafen und Nacdhtheilen anderer Art 
für den Fall der Nichtbefolgung der Ladung, 3. B. von Geldjtrafen bei der 
Ladung von Zeugen, von der Androhung der Vorführung und Verhaftung 
bei der Ladung don Angeichuldigten oder Angeflagten abzufehen, da die 
Verwirklichung ſolcher Androhungen, jolange der Geladene ſich im Auslande 
befindet, in der Negel nicht ausführbar iſt und die ausländischen Behörden 
aus folhen Androhungen Anlaß nehmen künnen, die Zujtellung abzulehnen. 
Es iſt deshalb für die hier in Nede ftehenden Ladungen das für Ladungen 
im Inlande übliche Formular nicht zu benugen. Die vorftehende Beſtimmung 
findet jedoh nicht Anwendung, wenn die Ladung im Bezirk eine mit 
Gerichtsbarkeit ausgejtatteten Konſuls einer diefer Gerichtöbarteit unter: 
worfenen Perſon zugeftellt werden joll. 

Für alle Ladungen, welche im Auslande zugeftellt werden müffen, ift 
bei der Anberaumung des Termins nad) Mafgabe der örtlichen und Verkehrs— 
verhältnifje und unter Berüdjichtigung des durd die Jnanjpruchnahme aus- 
ländiſcher Behörden entitehenden Zeitverluftes eine geräumige Frift offen zu 
lafjen (vergl. für Rußland Ziffer 35). 
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Den diplomatiichen Vertretern und den Konſuln des Reichs mit Aus— 
nahme der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit befunten Konjuln it nicht 
geitattet, die Zuftellung eined zum Zwed der Pfändung erlaffenen gericht: 
lichen Zahlungs: oder Leijtungsverbots an den im Wuslande befindlichen 
Drittjchuldner auszuführen. Erjuchen an die diplomatiichen Vertreter oder 
an die nicht mit Gerichtöbarkeit ausgejtatteten Konſuln um jolche Zuftellungen 
iind deshalb zu unterlaffen; vielmehr ift zur Bewirkung von Zuftellungen 
der in Rede jtehenden Art die Nechtshülfe der zuftändigen auswärtigen Be— 
hörde auf dem Ziffer 20 angegebenen Wege in Anipruch zu nehmen. 

Hinfichtlic der Erjuchen um Zuftellungen in den deutichen Schußgebieten 
ijt Ziffer 9 zu vergleichen. 

B. Erfuden an die Gerichtsbehörden in den deutihen Schuß= 
gebieten. 

7. Erfuchungsichreiben, welche in den Schußgebieten zur Erledigung Beförderung ber 
gebracht werden jollen, find bis auf Weiteres dem AJuftizminifter bezw. in araunane 
eiligen Fällen unmittelbar dem Herm Minifter der auswärtigen Angelegen- den nr 
heiten zur Weiterbeförderung einzureichen. 

8. (Abgeändert durch die allgemeine Verfügung vom 1. Mai 1891. 
Es werden dajelbjit das Geſetz, die Naijerlihen Verordnungen und die 
Dienftanweijungen aufgeführt, welche die amtliche Zuftändigleit der Gericht3- 
behörden in den Schußgebieten regeln.) 

9. Zuftellungen an Berjonen, welche ſich in einem Schußgebiet befinden, iu um 
find mittels Erjuchens der Gerichtsbehörde zu bewirken; bei Ladungen iſt der ur = 
Termin unter Offenlafjung einer bejonderd geräumigen Friſt zu bemefjen. gebieten. 

10. Die Erjuchungsichreiben an die Gerichtsbehörden der Schußgebiete genden um 
um Zwangsvollitrefungen in bürgerlihen Sachen find in entiprechender fretungen in 
Anwendung de3 $ 700 der Civilprozeßordnung von dem Prozeigericht zu Pr Sau 
erlafjen. Der Beifügung einer vollitredbaren Ausfertigung bedarf es nicht. 

1. Geſuche außerhalb des Gebiets der Rechtshülfe. 

43. Außerhalb des Gebiets der im Auslande zu erwirtenden Rechts: 
hülfe hat eine Korreſpondenz inländiicher Suftizbehörden mit Behörden des 
Auslandes regelmäßig nicht jtattzufinden, auch nicht in der Form, daß ein 
an eine ausländiihe Behörde gerichtetes Erjuchungsichreiben dem Juſtiz— 
minifter oder dem Herrn Minifter der auswärtigen Angelegenheiten zur 
Beförderung auf diplomatiihem Wege überreicht wird. Vielmehr ift in 
allen Fällen, in welchen für eine inländische Juftizbehörde die Anregung 
einer außerhalb des Gebiet3 der Nechtshülfe liegenden Thätigkeit der Be- 
hörden eines auferdeutichen Staats in Frage fommt, deshalb unter Beob- 
achtung der in Ziffer 4 gegebenen Vorjchriften an den Juſtizminiſter und in 
beſonders jchleunigen Fällen unmittelbar an den Herrn Mlinifter der aus: 
wärtigen Angelegenheiten zu berichten. 

Dies gilt auch für den Fall, dab eine inländiiche Juſtizbehörde eine 
amtliche Auskunft über fremdes Necht zu erhalten wünjcht, und zwar jelbjt 
dann, wenn nach Anficht der inländiichen Behörde die Auskunft von einem 
Gerichte des anderen Staat3 zu ertheilen it. Zu dieſem Zweck hat die 
inländiiche Jujtizbehörde ihrem Antrage eine in deuticher Sprache abgefaßte 

Im 
Allgemeinen, 
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kurze Darftellung des Thatbejtandes, um deſſen rechtliche Beurteilung es 
fi) handelt, in Straſſachen zuglei den Wortlaut der nad inländiſchem 
Recht zur Anwendung kommenden Beltimmungen beizufügen. 

Wenn es ſich jedoch zur Enticheidung der Frage, ob ein Ausländer, 
welcher im Inlande als Kläger auftritt, dem Beflagten wegen der Prozeß— 
koſten Sicherheit zu leilten (S 102 der Givilprozefordnung, 8 419 der 
Strafprozekordnung) oder den in $ 85 des Gerichtäkojtengefeges beitimmten 
Koftenvorihuß zu zahlen hat, um Erlangung einer Auskunft darüber handelt, 
ob nach den Geſetzen des betreffenden fremden Staated ein Deuticher in 
gleichen Fällen zur Sicherheitsleiftung bezw. zu einer bejonderen Boraus- 
zahlung oder zur Sicherjtellung der Gerichtsfoften verpflichtet ift, jo iſt Die 
Beibringung dieſes Nachweiles regelmäßig der ausländischen Partei aufzugeben, 
da der Herr Minifter der auswärtigen Angelegenheiten es ablehnt, im 
Intereſſe der ausländiichen Partei nad) diefer Richtung hin jeine Vermittelung 
eintreten zu lafjen. 

Eine Korreſpondenz der inländijchen Behörden mit den im Auslande 
beglaubigten diplomatischen Vertretern des Reichs ift in allen diejen Ange 
legenheiten ausgejchlofjen. 

Insbejondere in 44. In Straffachen lönnen Gerichte und Staatsanwälte, joweit 
Strafſachen. 

Erſuchen in 

ein unmittelbarer Schriftwechſel mit ausländiſchen Behörden ſtatthaft iſt (vergl. 
Ziffer 27: Dänemarf, 33: Oeſterreich-Ungarn, 35: Rußland und 37: Schweiz), 
mit auswärtigen Staatsanwälten und PBolizeibehörden inſofern in unmittels 
baren Schriftwechjel treten, al3 bei der Unterfuchung oder der Strafvoll- 
jtredung Handlungen in Frage kommen, die nicht in das Gebiet der Rechts- 
hülfe fallen, z. B. polizeiliche Ermittelungen, Auskunftsertheilung u. dergl. 

Den Staatsanmwälten bleibt audy in denjenigen Grenzgebieten, 
in welchen bisher ein die gedachten Angelegenheiten betreffender unmittelbarer 
Gejchäftsverkehr mit außerdeutichen Staatsanwälten und Bolizeibehörden ohne 
einen denjelben regelnden Staatävertrag in Uebung gemwejen iſt, die Fort: 
jegung Ddiejes Verkehrs in der durch den vorhergehenden Abjag bejtimmten 
Begrenzung bis auf Weiteres -gejtattet. 

45. Bedarf e3 in Kaffenangelegenheiten einer Anfrage u. j. tv. bei einem 
BER Konſul oder bei einer ſolchen ausländiichen Behörde, mit welchen die Juſtiz— 

Beitreibung von 
Gerichtöfoften 
im Auslande, 

behörden in unmittelbaren Gejchäftsvertehr zu treten befugt find (vergl. 
Ziffer 27: Dänemark, 33: Dejterreich-Ungarn, 35: Rußland und 37: Schweiz), 
jo hat nicht die Gerichtäfafie, jondern der Präfident des betreffenden Land: 
gericht3 den Schriftwechlel zu führen. Der Unterichrift des Präfidenten it 
dad Amtsfiegel beizudrüden. 

Kommt es in jolchen Angelegenheiten auf eine Anfrage u. |. w. bei den 
Behörden eines anderen al3 der vorbezeichneten Länder an und kann das 
Erjuchen nicht durch Vermittelung des zuftändigen Konjuls erledigt werden, 
jo hat der Yandgerihtspräfident an den Juſtizminiſter zu berichten. 

46. Mit keinem ausländiihen Staat find Verträge abgeſchloſſen, welche 
die Beitreibung von im Inlande entitandenen Gerichtskoſten im Auslande 
gewährleiiten, auch Ichnen es erfahrungsgemäß die ausländischen Regierungen 
ab, zu Diefem Zwecke ihre Mitwirkung eintreten zu lajjen. Anträge um 
zwangsweije Einziehung folder Koften von Perſonen, welche in außerdeutichen 
Staaten ſich aufhalten, können deshalb, abgejchen von den Ländern, in welchen 
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Konfulargerichtsbarkeit geübt wird (vergl. Ziffer 13), keinen Erfolg haben 
und find zu unterlafjen. 

Die Einziehung von Gerichtäfoften im Auslande ijt vielmehr nur im 
Wege einer vor dem zuftändigen ausländischen Gericht gegen den Koſten— 
ſchuldner anzujtellenden Klage möglich; von der Erhebung einer ſolchen ijt 
aber in der Kegel Abjtand zu nehmen, da diejelbe meilt unverhältnigmäßig 
hohe Aufwendungen erfordern wird und im Erfolg jehr zweifelhaft ijt. 
Eoliten ausnahmsweile bejondere Umftände die Einflagung von Gerichtskoſten 
im Yuslande angezeigt ericheinen laffen, fo it vorher unter Darlegung der 
Gründe für die Zwedmäßigfeit diejes Vorgehen! an den YJuftizminifter zu 
berichten. 

E3 bleibt jedoch den Gerichtäfaffen in den dazu geeigneten Fällen un— 
benommen, zu verjuchen, ob durch VBermittelung des zuftändigen Konſuls in 
der Ziffer 45 angegebenen Weije der Ktoftenjchuldner zur freiwilligen Bes 
rihtigung feiner Schuld bejtimmt werden fan. 

Berlin, den 20. Mai 1887. 
Der Auftizminifter. 

Friedberg. 

18. Vertrag zwiſchen dem Deutſchen Reich und dem Kongo— 
Staate über die Auslieferung der Verbrecher und die Ge— 
währung ſonſtiger Rechtshülfe in Strafſachen zwiſchen den 
deutſchen Schutzgebieten in Afrika und dem Gebiete des 

Kongo⸗Staates. 
Vom 25. Juli 1890. 

Reichs⸗Geſetzblatt 1891 S. 91.) 
Nachdem Seine Majeſtät der Deutſche Sa Majeste lEmpereur d’Alle- 

Kaifer, König von Preußen, und 
Seine Majeltät der König der Belgier, 
Souverän des Mongo-Staates, über- 
eingefommen find, die Auslieferung 
der Verbrecher und die Gewährung 
jonftiger Rechtshülfe in Strafſachen 
zwischen den deutichen Schußgebieten 
in Afrika und dem Gebiete des Kongo— 
Staate8 durch einen Vertrag zu 
regeln, haben Allerhöchſtdieſelben zu 
dieſem Zweck mit Vollmacht verjehen, 
und zwar: 

Seine Majeſtät der Deutſche 
Kaiſer, König von Preußen: 

den Herrn Friedrich Johann 
Grafen von Alvensleben, 
Allerhöchſtihren außerordent— 
lichen Geſandten und bevoll— 

magne, Roi de Prusse, et Sa Majeste 
le Roi des Belges, Souverain de l’Etat 
Independant du Congo etant con- 
venus de regler, par un Traite, 
l’extradition des malfaiteurs et de 
s'assurer une assistance reciproque 
en matiere penale, entre les terri- 
toires de proteetorat allemand en 
Afrique et [Etat Independant du 
Congo, ont muni dans ce but de 
Leurs pleins pouvoirs, savoir: 

Sa Majest£e l!’Empereurd’Alle- 
magne, Roi de Prusse: 

Mr. Friedrich Johann 
Comte d’Alvensleben, Son 
Envoye Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire 
pres Sa Majeste le Roi des 
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mächtigen Minifter bei Seiner 
Majejtät dem Könige der 
Belgier und Wirflihen Ge— 
heimen Rath, 

Seine Majejtät der König der 
Belgier, GSouverän des 
Kongo-Staates: 

den Herrn Edmond van Eet: 
velde, General-Adminiftrator 
des Departemeut3 der aus— 
wärtigen Angelegenheiten des 
Kongo-Staates, 

welche, nach gegenjeitiger Mittheilung 
ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten, über folgende 
Artikel übereingeflommen jind: 

Artikel 1. 

Die Hohen  vertragjchließenden 
Theile verpflichten ſich durch gegen— 
wärtigen Vertrag hinſichtlich der im 
Eingang bezeichneten beiderſeitigen 
Gebiete, ſich diejenigen Perſonen, 
welche in dem unter den Vertrag 
fallenden Gebiete des erſuchenden 
Theiles wegen einer der nachſtehend 
aufgeführten ſtrafbaren Handlungen, 
die in dieſem Gebiete begangen iſt, 
ſei es als Thäter oder Theilnehmer 
verurtheilt oder angeklagt oder zur 
Unterſuchung gezogen ſind und in 
dem unter den Vertrag fallenden 
Gebiete des erſuchten Theiles ſich 
innerhalb des Bereiches der daſelbſt 
beſtehenden Behörden aufhalten, in 
allen nach den Beſtimmungen des 
Vertrages zuläſſigen Fällen einander 
auszuliefern, ſofern die betreffende 
Handlung zugleich nach der Geſetz— 
gebung des Gebietes, in welchem ſich 
die verfolgte Perſon aufhält, als eine 
der nachſtehend aufgezählten Straf— 
thaten anzuſehen iſt. 

Die im Vorſtehenden in Bezug ge— 
nommenen Strafthaten ſind: 

1. Todtſchlag, Mord, Giftmord, 
Elternmord und Kindesmord; 

Belges et Conseiller intime 
actuel, 

Sa Majest& le Roi des Belges, 
Souverain de l’Etat Ind£- 
pendant du Congo: 

Mr. Edmond van Eetvelde, 
Administrateur General du 
Departement des Affaires 
Etrangeres de l’Etat Inde- 
pendant du Congo, 

lesquels, apres s’etre communique 
leurs pleins pouvoirs trouves en 
bonne et due forme, sont convenus 

des articles suivants: 

Article 1*, 

Les Hautes Parties contractantes 
s’engagent par le present Traite ap- 
plicable aux regions prementionnees, 
& se livrer reciproquement, dans tous 
les cas admis par les clauses du dit 
Traite, les personnes qui à cause 
d’une des infractions ci-apres enu- 
merees commise dans le territoire 
de la partie reclamante soumis au 
present Traite, ont et, comme 
auteurs ou complices condamnees ou 
mises en accusation ou soumises & 
une poursuite judiciaire et qui se 
trouvent dans le territoire de la 
partie requise, soumis au present 
Traite, à la portee de l’action des 
autorites y etablies, pourvu que le 
fait constitue en m&me temps, d’apres 
la legislation du territoire oü se 
trouve la personne poursuivie une 
des infraetions ci-apr&s énumérées. 

Les infractions pour lesquelles 
l’extradition aura lieu, sont les sui- 
vantes: 

1. Meurtre, assassinat, empoisonne- 
ment, parricide et infanticide; 
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vorjägliche Abtreibung der Leibes- 
frucht; 
Ausſehung einer hülfloſen Per— 
ſon oder vorſätzliche Verlaſſung 
einer ſolchen in hülfloſer Lage; 

Unterdrückung, Verwechſelung und 
Unterſchiebung eines Kindes; 
Menſchenraub und Entführung; 
einſchließlich der Entführung 
einer minderjährigen Perſon des 
einen oder anderen Geſchlechts; 
vorſätzliche und rechtswidrige 
Beraubung der perſönlichen Frei- 
heit eines Menſchen; 
Eindringen in eine fremde Woh— 
nung; 
Bedrohung; 
unbefugte Bildung einer Bande 
in der Abſicht, Perſonen oder 
Eigenthum anzugreifen; 
mehrfache Ehe; 
Nothzucht; 
Vornahme unzüchtiger Hand— 
lungen mit Gewalt oder unter 
Drohungen; 
Vornahme unzüchtiger Hand— 
lungen mit Perſonen unter 
vierzehn Jahren ſowie Ver— 
leitung ſolcher Perſonen zur 
Verübung oder Duldung un— 
züchtiger Handlungen; 

pelei; 
vorſätzliche Mißhandlung oder 
Verletzung eines Menſchen, welche 
unter erſchwerenden Umſtänden 
begangen iſt oder welche eine 
vorausſichtlich unheilbare Krank: 
heit oder dauernde Arbeits— 
unfähigleit oder den Verluſt des 
unumſchränkten Gebrauchs eines 
Organs, eine ſchwere Ver— 
ſtümmelung oder den Tod, ohne 
den Vorſatz zu tödten, zur Folge 
gehabt hat; 
Diebſtahl, Raub und Erpreſſung; 
Unterſchlagung und Untreue; 
Betrug; 

2. 

3. 

14. 
15. 

—16. 
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Avortement volontaire; 

Exposition d’une personne in- 
capable de se proteger ou aban- 
don premedite d’une telle per- 
sonne dans un etat qui la prive 
de tout secours; 
Suppression, substitution ou 
supposition d’enfant; 
Rapt et enlövement, y compris 
l'enlevement d'une personne 
mineure de lun ou de l'autre 
sexe; 
Privation volontaire et ill&gale 
de la liberte individuelle d’une 
personne; 
Attentat & linviolabilite du do- 
micile; 
Menaces; 

Formation illegale d'une bande 
dans le but d’attenter aux per- 
sonnes ou aux propriet£s; 
Bigamie; 

. Viol; 

. Attentat & la pudeur avec vio- 
lence ou avec menaces; 

. Attentat a Ja pudeur commis 
sur la personne ou à l'aide de 
la personne d'un enfant de l’un 
ou de l’autre sexe, äg& de moins 
de quatorze ans; 

Exeitation & la debauche; 
Coups portes ou blessures faites 
volontairement à une personne 
avec des eirconstances aggra- 
vantes ou qui ont eu pour con- 
sequence une maladie paraissant 
incurable ou une incapacite per- 
manente de travail ou la perte 
de l’usage absolu d’un organe, 
une mutilation grave ou la mort 
sans lintention de la donner; 

Vol, rapine et extorsion; 
Abus de confiance; 
Escroquerie; 
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betrüglicher Bankerutt und be- 
trügliche Benadhtheiligung einer 
Konkursmaſſe; 
Meineid; 
falſches Zeugniß und falſches 
Gutachten eines Sachverſtändigen 
oder Dolmetſchers; 
Verleitung eines Zeugen, Sach— 
verſtändigen oder Dolmetſchers 
zum Meineide; 
Fälſchung von Urkunden oder 
telegraphiſchen Depeſchen in be— 
trügeriſcher Abſicht oder in der 
Abſicht, einem Anderen zu ſchaden, 
ſowie wiſſentlicher Gebrauch 
falſcher oder gefälſchter Urkunden 
und telegraphiſcher Depeſchen in 
betrügeriſcher Abſicht oder in 
der Abſicht, einem Anderen zu 
ſchaden; 
vorſätzliche und rechtswidrige 
Vernichtung, Beſchädigung oder 
Unterdrückung einer öffentlichen 
oder Privaturkunde, begangen 
in der Abſicht, einem Anderen 
zu ſchaden; 
Fälſchung oder Verfälſchung 
von Stempeln, Stempelzeichen, 
Marken oder Siegeln, in der 
Abſicht, ſie als echte zu ver— 
wenden, und wiſſentlicher Ge— 
brauch falſcher oder gefälſchter 
Stempel, Stempelzeichen, Marken 
oder Siegel; 
Falſchmünzerei, nämlich Nach— 
machen und Verändern von 
Metall- und Papiergeld, ſowie 
wiſſentliches Ausgeben und In— 
umlaufſetzen von nachgemachtem 
oder verfälſchtem Metall- oder 
Papiergeld; 
Nachmachen und Verfälſchen von 
Banknoten und anderen vom 
Staate oder unter Autorität des 
Staates, von Korporationen, 
Geſellſchaften oder Privatper— 
ſonen ausgegebenen Schuldver— 
ſchreibungen und ſonſtigen Werth— 
papieren, ſowie wiſſentliches 

19. 

20. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

27. 

. Fausse monnaie, 

Bangqueroute frauduleuse et le- 
sion frauduleuse a une masse 
faillie; 
Faux serment; 
Faux temoignage ou fausse de- 
claration dun expert ou d'un 
interprete; 
Subornation de témoin, expert 
ou interprete; 

Faux en &critures ou dans des 
depäches telegraphiques commis 
avec une intention frauduleuse 

ou à dessein de nuire, ainsi 
qu'usage de depäches telegra- 
phiques ou titres faux ou falsi- 
fies fait avec connaissance ou 

avec une intention frauduleuse 

ou à dessein de nuire; 

Destruction, degradation ou 
suppression volontaire et ille- 
gale d'un titre public ou prive, 
commis dans le but de causer 
du dommage à autrui; 

Contrefagon ou falsification de 
timbres, poingons, ınarques ou 
sceaux dans le but d’en faire 
usage comme de vrais, et usage 
fait avec connaissance, de tim- 
bres, poingons, marques ou 
sceaux contrefaits ou falsifies; 

comprenant 

contrefacon et alteration de 
monnaies de metal et de papier, 
et emission et mise en eircula- 
tion, avec connaissance, de 
monnaies de metal ou de papier 
contrefaites ou alterees; 

Contrefacon et falsification de 
billets de banque et d’autres 
titres d’obligation et valeurs en 
papier queleonques €mis par 
I Etat ou sous l'autorite de l’Etat 
par des corporations, societes 
ou particuliers ainsi qu’&mission 
et mise en circulation, avec 
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Ausgeben und Inumlaufſetzen 
von ſolchen nachgemachten oder 
gefälſchten Banknoten, Schuld— 
verſchreibungen und ſonſtigen 
Werthpapieren; 

28. vorſätzliche Brandſtiftung; 
29. Unterſchlagung und Erpreſſung 

ſeitens öffentlicher Beamten; 
30. Beſtechung öffentlicher Beamten; 
31. folgende ſtrafbare Handlungen 

der Schiffsführer und Schiffs— 
mannſchaften auf Seeſchiffen: 

vorſätzliche Verſenkung oder 
Zerſtörung eines Schiffes, 

vorſätzlich bewirkte Strandung 
eines Schiffes, 

Widerſtand mit Thätlichkeiten 
gegen den Schiffsführer, 
wenn dieſer Widerſtand von 
mehreren Schiffsleuten auf 
Verabredung gemeinſchaftlich 
geleiſtet iſt; 

32. vorſätzliche Gefährdung eines 
Eiſenbahntransports und vor— 
ſätzliche Störung der Benutzung 
einer öffentlichen Telegraphen— 
anſtalt; 

33. vorſätzliche und rechtswidrige Be: 
ſchädigung oder Zerſtörung einer 
fremden Sache; 

34. Verhehlung von Sachen, welche 
durch eine der im gegenwärtigen 
Vertrage vorgeſehenen Straf— 
thaten erlangt worden ſind. 

Iſt die ſtrafbare Handlung außer— 
halb des unter den Vertrag fallenden 
Gebietes des erſuchenden Theiles be— 
gangen, ſo ſoll die Auslieferung 
gleichfalls bewilligt werden, wenn 
die Geſetzgebung des Gebietes, aus 
welchem die Auslieferung nachgeſucht 
wird, wegen einer im Gebiete eines 
fremden Staates begangenen gleichen 
Handlung die Verfolgung geſtattet. 

Artikel 2. 

Die Auslieferung ſoll auch wegen 
Verſuchs einer der im Artikel 1 auf: 

connaissance, de ces billets de 
banque, titres d’obligations ou 
autres valeurs en papier contre- 
faits ou falsifies; 

28. Incendie volontaire; 
29. Detournement etconcussiondela 

part de fonctionnaires publics; 
30. Corruption de fonctionnaires 

publies; 
31. Les faits punissables suivants 

des capitaines de navire et de 
gens de lequipage sur des 
bätiments de mer: 

Submersion ou destruction 
‚volontaires d’un navire, 
Echouement volontaire d'un 
navire, 

Resistance avec violences et 
voies de fait envers le capi- 
taine, si cette resistance a 

ete complotee par plusieurs 
gens de l’equipage; 

32. Mise en peril volontaire d’un 
transport par chemin de fer ou 
entrave volontaire des com- 
munications telegraphiques pu- 
bliques; 

33. Degradation ou destruction vo- 
lontaires et illegales des biens 
d’autrui; 

34. Recelement d’objets obtenus à 
l’aide d’une des infractions 
prevues par la presente con- 
vention. 

Au cas olı linfraction a été com- 
mise hors du territoire de la partie 
requerante, soumis au traite, l’extra- 
dition sera également accordee si la 
legislation du pays requis autorise 
la poursuite des m&mes faits commis 
dans le territoire d’un Etat etranger. 

Article 2. 

L'extradition aura aussi lieu pour 
la tentative des infractions enume- 
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geführten ftrafbaren Handlungen jtatt- 
finden, wenn der Verſuch derjelben 
nad) der Geſetzgebung der betreffenden 
beiderfeitigen Gebiete mit Strafe be— 
droht iſt. 

Artikel 3. 

Die Verpflichtung zur Auslieferung 
erjtredt ſich deutſcherſeits nicht auf 
Neichsangehörige jowie auf Ein- 
geborene der deutichen Schußgebiete, 
für die Regierung des Kongo-Staates 
nicht auf Angehörige des Lebteren. 

Sit der Berfolgte Angehöriger 
eined dritten Staates, jo kann der 
erſuchte Theil von dem gejtellten Aus: 
lieferungsantrage diejenige Regierung, 
welcher der PVerfolgte angehört, in 
Ktenntniß jeßen. Wenn dieſe Re— 
gierung den Berfolgten ihrerjeit3 be: 
anſprucht, um denjelben vor ihre 
Gerichte zu jtellen, jo kann der er— 
juchte Theil nach jeiner Wahl ihn der 
genannten Regierung oder dem er: 
juchenden Theile außliefern. 

Artilel 4. 

Die, Auslieferung joll nicht jtatt- 
finden, wenn die bei der Regierung 
de3 Kongo-Staates reflamirte Perſon 
in dem Gebiete des Kongo-Staates 
oder die von Geiten der genannten 
Negierung reflamirte Perfon in dem 
Gebiete des Deutichen Reich oder in 
einem deutſchen Schußgebiete wegen 
derjelben jtrafbaren Handlung, wegen 
welcher die Auslieferung beantragt 
wird, in Unterjuchung gewejen und 
außer Verfolgung gejeßt worden ijt 
oder fich noch in Unterſuchung befindet 
oder bereits bejtraft worden: ift. 

Wenn die bei der Regierung de3 
Kongo-Staates reflamirte Perjon in 
dem Gebiete de3 Kongo-Staates oder 
die von Seiten der genannten Regie 
rung reflamirte Berfon in dem Gebiete 
des Deutſchen Reiches oder in einem 

rees à l’article 1°, lorsque la ten- 
tative est punissable d’apres la legis- 
lation des deux Pays contractants. 

Article 3. 

L’obligation de l’extradition ne 
s’etend pas pour l’Allemagne aux 
sujets allemands ni aux indigenes 
des territoires de protectorat alle- 
mand, pour l’Etat Independant du 
Congo, a ceux qui en sont les sujets. 

Si Findividu poursuivi appartient 
a un 3° Etat, la partie requise 
pourra informer de la demande 
d’extradition le Gouvernement au- 
quel appartient cet individu. Si ce 
Gouvernement reclame, a son tour, 
la personne poursuivie pour la faire 
juger par ses tribunaux, la partie 
requise peut a son choix la livrer 
a Jun ou a l’autre Gouvernement. 

Article 4. 

L’extradition n'aura pas lieu si 
la personne r&clamee au Gouverne- 
ment de l!’Etat Independant du Congo 
a été poursuivie et mise hors de 
cause ou est encore poursuivie ou 
a deja et punie dans le territoire 
de l’Etat Independant du Congo au 
sujet des mêmes infractions pour 
lesquelles l’extradition est deman- 
dee; il en sera de m&me d’une 
personne reclamee par le Gouverne- 
ment de cet Etat et qui se trouverait 
dans les mêmes conditions dans le 
territoire de l'Empire allemand ou 
dans un des territoires de protectorat 
allemand. 
‚Lorsque la personne reclamee à 

V’Etat Independant du Congo est 
poursuivie ou condamnee dans le 
territoire de cet Etat ou que la per- 
sonne reclamee par celui-ci est pour- 
suivie ou condamnee dans l’Empire 
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deutihen Schubgebiete wegen einer 
anderen jtrafbaren Handlung ver— 
folgt wird oder verurtheilt iſt, jo ſoll 
ihre Auslieferung bis zur Beendigung 
der Unterjuhung und vollendeter 
Vollitredung der gegen fie erkannten 
oder zu erfennenden Strafe aufge 
ihoben werden. 

Die Verpflihtung zur Auslieferung 
einer von der Negierung des Kongo— 
Staates reflamirten Perſon fällt weg, 
wenn vor Ausführung der Auslieferung 
ein Antrag auf Ablieferung dieſer 
Perſon nad) dem Gebiete des Deutſchen 
Reichs eingeht, welchem nach gejetlicher 
Vorſchrift entiprodhen werden muß. 
Die Bewilligung der Auslieferung 
au einem deutſchen Schutzgebiete 
ſoll ſtets als unter der Bedingung 
geichehen gelten, daß ein folcher 
Antrag auf Ablieferung bis zur Aus: 
führung der Auslieferung nicht ein- 
gegangen: ift. 

Artikel 5. 

Wenn eine reflamirte Berjon Ber- 
bindlichkeiten gegen Privatperjonen ein⸗ 
gegangen ift, an deren Erfüllung fie 
durch die Auslieferung verhindert wird, 
jo ſoll dieſelbe dennoch ausgeliefert 
werden, und es bleibt den dadurch 
Beeinträchtigten überlaſſen, ihre Rechte 
vor der zuſtändigen Behörde geltend 
zu machen. 

Artikel 6. 

Die auögelieferte Perſon darf in 
dem Gebiete, nad) welchem die Aus— 
lieferung bewilligt worden ijt, wegen 
einer anderen vor der Auslieferung 
begangenen jtrafbaren Handlung, als 
derjenigen, welche zu der Auslieferung 
Anlaß gegeben hat, weder zur Unter: 
ſuchung gezogen noch beitraft, noch 
von da nad) einem anderen Lande 
weitergeliefert werden, es ſei denn, 
daß die Regierung oder Behörde, 

allemand ou dans un des territoires 
de protectorat allemand à cause 
d’une autre infraction, son extra- 
dition sera differee jusqu’a la fin de 
ces poursuites et l’accomplissement 
de la peine prononcee ou à pro- 
noncer contre elle. 

L’obligation de l’extradition d’une 
personne reclamee par le Gouverne- 
ment de l’Etat Independant du Congo 
cesse d’exister si, avant l’accom- 
plissement de l’extradition, une de- 
mande est faite de transferer cette 
personne au territoire de l'Empire 
allemand, demande a laquelle il 
doit @tre donne suite d’apres la le- 
gislation en vigueur. Le consente- 
ment à l’extradition d’une personne, 
se trouvant dans un des territoires 
de protectorat allemand sera tou- 
jours cense @tre donne sous la con- 
dition qu’une pareille demande de 
transfert n’aura et€ produite, avant 
que l'extradition n’a eu lieu. 

Article 5. 

Si un individu reclame a con- 
tract€E envers des particuliers des 
obligations que son extradition l'em- 
peche de remplir, il sera neanmoins 
extrade, et il restera libre aux per- 
sonnes lesees de poursuivre leurs 
droits devant l’autorite competente. 

Article 6. 

La personne extradee ne pourra 
&tre ni poursuivie ni punie, ni livree 
à un autre pays par l’Etat auquel 
l’extradition a &te accordee à raison 
d’infractions commises avant l’extra- 
dition, autres que celles pour les- 
quelles cette extradition a été ob- 
tenue, à moins que le Gouvernement 
ou lautorite competente qui & 
accorde l’extradition n'y consente ou 
que la personne extradee apres avoir 
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welche die Auslieferung bewilligt hat, 
ihre Zuftimmung dazu ertheilt oder 
die ausgelieferte Perſon, nachdem fie 
wegen der jtrafbaren Handlung, welche 
zur Auslieferung Anlaß gegeben hat, 
bejtraft oder endgültig freigeiprodhen 
worden ift, während eines Monats 
im Lande bleibt oder nad) Berlafien 
defjelben wieder in dafjelbe zurüdfehrt. 

Artikel 7. 

Die Auslieferung ſoll nicht ftatt: 
finden, wenn zu der Zeit, wo fie be- 
antragt wird, nad) der Gejeßgebung 
des Gebietes, in welchem der Ber: 
folgte ſich aufhält, bereit3 Verjährung 
der jtrafrechtlichen Verfolgung oder 
der erfannten Strafe eingetreten ift. 

Artikel 8. 

Die Auslieferung ſoll bewilligt 
werden auf Grund eines verurtheilen- 
den Erfenntnifje® oder auf Grund 
einer von der zujtändigen Behörde er- 
lafjenen Verfügung, durch welche das 
Hauptverfahren eröffnet oder die Ver- 
weifung des Beſchuldigten vor den 
erfennenden Richter bewirkt wird, oder 
auch auf Grund eine von der zu— 
ftändigen Behörde erlafjenen, den 
Thatbejtand, jowie die darauf an— 
wendbare jtrafgejegliche Beltimmung 
genau angebenden Haftbefehls oder 
einer die gleiche Geltung habenden 
jonjtigen Urkunde, injofern die be- 
zeichneten Schriftitüde in Urſchrift 
oder in beglaubigter Abichrift und 
zwar in denjenigen formen beigebracht 
jind, welche die Gejeßgebung des 
erfuchenden Theiles vorichreibt. 

Die Anträge auf Auslieferung er- 
folgen im diplomatischen Wege. Jedoch 
kann diejelbe in Angelegenheiten, welche 
Ichleuniger Erledigung bedürfen, von 

‘der oberjten Behörde des betreffen- 
den deutſchen Schußgebietes bei 
dem Öeneralgouberneur des Kongo— 
Staates, jowie umgefehrt von dieſem 
bei der oberjten Behörde des betref- 

Allgemeine Beftimmnngen. 

ete punie ou acquittee & cause des 
faits qui ont motive l’extradition ne 
reste un mois dans le pays ou n’y 
revienne apres l’avoir quitte. 

Article 7. 

L’extradition ne pourra avoir lieu 
si, au moment ou elle est demandee, 
la preseription de l’action ou de la 
peine est acquise d’apres les lois du 
pays dans lequel la personne pour- 
suivie se trouve. 

Article 8. 
L’extradition sera accordee sur le 

fondement d’une sentence de con- 
damnation ou sur le fondement d’une 
ordonnance edietee par lautorite 
competente et decretant l’ouverture 
de la poursuite prineipale ou le renvoi 
de linceulpe devant la juridietion 
repressive, ou encore sur le fonde- 
ment d’un mandat d’arret ou d'un 
autre acte ayant la m&me force, 
decerne par lautorite competente et 
renfermant Yindication preeise du 
fait incriminé et de la loi appliquee, 
pour autant que ces documents 
soient produits en original ou en ex- 
pedition authentique dans les formes 
prescrites par la legislation de la 
Partie requerante. 

Les demandes d’extradition seront 
adressees par la voie diplomatique. 
Toutefois elles pourront en cas d’ur- 
gence, ©tre adressees par l’autorite 
superieure competente du territoire 
de protectorat allemand au Gouver- 
neur General de l’Etat Independant 
du Congo et reciproquement par 
celui-ci à l’autorite superieure com- 
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fenden deutihen Schußgebiet3 bean— 
tragt werden. 

Artikel 9. 

Der wegen einer unter Artikel 1 
oder 2 fallenden ftrafbaren Handlung 
Berfolgte darf in dringenden Fällen 
vorläufig fejtgenommen werden auf 
Grund einer amtlichen Mittheilung 
der zuftändigen Behörde des die Aus— 
lieferung betreibenden Theils, welche 
auf das Vorhandenjein einer der im 
Artikel 8 aufgeführten Urkunden ge: 
ſtützt iſt. 

In dieſem Falle wird der vor— 
läufig Feſtgenommene wieder auf freien 
Fuß geſetzt werden, wenn nicht binnen 
dreier Monate nach ſeiner Feſtnahme 
der Auslieferungsantrag gemäß dem 
Artikel 8 geſtellt worden iſt. 

Artikel 10. 

Alle in Beſchlag genommenen Ge— 
genſtände, welche ſich zur Zeit der 
Feſtnahme im Beſitze des Auszu— 
liefernden befinden, ſollen, ſofern nicht 
beſondere Bedenken entgegenſtehen, dem 
erſuchenden Theile mit übergeben 
werden, und es ſoll ſich dieſe Ueber— 
lieferung nicht bloß auf die entfrem— 
deten Gegenſtände, ſondern auf Alles 
erſtrecken, was zum Beweiſe der ftraf- 
baren Handlung dienen könnte. 

Jedoch werden die Rechte dritter 
Perſonen an den oben erwähnten 
Gegenſtänden vorbehalten, und es 
ſollen ihnen diejelben nad) dem Schluſſe 
des ſtrafrechtlichen Verfahrens koſten— 
frei zurückgegeben werden. 

Artikel 11. 

Die vertragichließenden Theile ver— 
zichten darauf, die Erjtattung der— 
jenigen Koſten zu verlangen, welche 
ihnen aus der Feſtnahme und dem 
Unterhalte des Auszuliefernden und 
jeinem Transporte bis zur Grenze 
erwachſen, willigen vielmehr gegen— 
ſeitig darin, dieſe Koſten ſelbſt zu 
tragen. 

Riebow, Die Kolonial-Bejebgebung. 

petente du territoire de protectorat 
allemand. 

Article 9. 

L’individu poursuivi ou condamn& 
a raison de l’une des infractions 
enumerees aux art. 1 et 2 peut, en 
cas d’urgence, @tre provisoirement 
arret& sur le fondement d’une com- 
munication officielle faite par l’auto- 
rite competente du pays qui pour- 
suit l’extradition et se basant sur 
l’existence de l’un des actes &numeres 
dans l’art. 8. 

Dans ce cas l’individu arr&te provi- 
soirement sera mis en liberte si, 
dans les 3 mois apres son arrestation 
la demande d’extradition n’a pas 
ete faite conformement & l’article 8. 

Article 10. 

Tous les objets saisis qui au 
moment de l’arrestation se trouvent 
en possession de l’individu à ex- 
trader, seront remis à la Partie 
requerante, & moins que des raisons 
speciales ne s’y opposent, et cette 
remise 8’etendra non seulement aux 
objets soustraits, mais à tout ce 
qui pourrait servir de preuve de 
l'infraction. 

Sont cependant reserves les droits 
des tiers sur lesobjets sus-mentionnes 
qui devront leur ätre restitues sans 
frais apres la fin du proces. 

Article 11, 

Les Parties contractantes renoncent 
à requerir la restitution des frais, 
qui leur surviennent du chef de 
larrestation et de l’entretien de l’in- 
dividu a extrader et de son trans- 
port jusqu’a la frontiere. Elles con- 
sentent au contraire de part et 
d’autre à les supporter elles-m&mes. 

4 
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Artikel 12. 

Die vertragichließenden Theile ge 
jtatten ausdrüdlid die Auslieferung 
mittel? Durchführung Auszuliefernder 
dur ihr unter den Vertrag fallen- 
des Gebiet auf Grund einfacher Bei« 
bringung einer der im Artikel 8 auf- 
geführten Urkunden, in Urjchrift oder 
beglaubigter Abjchrift, vorausgejeßt, 
daß die jtrafbare Handlung, wegen 
welder die Auslieferung beantragt 
wird, in dem gegenwärtigen Vertrage 
inbegriffen iſt und nicht unter Die 
Beitimmung des Artifel3 7 fällt. 

Die Durchführung findet auf Koſten 
des erjuchenden Theils jtatt. 

Artikel 13. 

Wenn in einem in den deutjchen 
Schußgebieten in Afrifa oder in dem 
Kongo-Staate ſchwebenden Strafver- 
fahren einer der vertragichliehenden 
Theile die VBernehmung von Zeugen, 
welche fich in dem betreffenden Gebiete 
des anderen Theil aufhalten, oder 
irgend eine andere dort vorzunehmende 
Unterfuhungshandlung für noth— 
wendig erachtet, jo wird ein ent- 
ſprechendes Erſuchungsſchreiben auf 
dem im Artikel 8 Abſatz 2 bezeich— 
neten Wege mitgetheilt und demſelben, 
nach Maßgabe der Geſetzgebung des 
Gebietes, wo der Zeuge vernommen 
oder der Akt vorgenommen werden 
ſoll, Folge gegeben werden, ſofern 
nicht beſondere Bedenken entgegenſtehen. 

Die vertragſchließenden Theile ver: 
zichten gegenfeitig auf alle Erſatzan— 
jprüche wegen der aus der Aus— 
führung de3 Erjuchens entjpringenden 
Koften, jofern es ſich nicht um Gut— 
achten in Straf- oder Handelsjachen 
oder Sachen der gerichtlichen Medizin 
handelt, welche mehrere Termine er- 
fordern. 

Artikel 14. 

Wenn in einem in den bdeutjchen 
Schußgebieten in Afrika oder in dem 

Article 12. 

Il est formellement stipule que 
l’extradition par voie de transit d’un 
individu livre à l’une des Parties 
contractantes à travers leurs terri- 
toires soumis au traite sera accordee 
sur la simple production en original 
ou en expedition authentique de l’un 
des actes enumeres à l’art. 8, pourvu 
que le fait servant de base a l’ex- 
tradition soit compris dans le present 
Traite et ne rentre point dans les 
dispositions de l'art. 7. 

Le transit a lieu aux frais de la 

Partie requerante. 

Article 13. 

Lorsque, dans la poursuite d’une 
affaire penale dans les territoires de 
protectorat allemand en Afrique ou 
dans l’Etat Independant du Congo, 
une des Parties contraetantes jugera 
necessaire l’audition de temoins se 
trouvant sur le territoire de l’autre 
Partie, ou tout autre acte d’instruc- 
tion une commission rogatoire sera 
envoyee à cet effet par la voie in- 
diquée & l’art. 8, 20 alinea, et il y 
sera donne suite en observant les 
lois du pays oü les temoins seront 
invites à comparaitre, ou l’acte devra 
avoir lieu, pour autant que des 
considerations speciales ne s’y op- 
posent pas. 

Les Parties contractantes renon- 
cent de part et d’autre a toute reela- 
mation par rapport & la restitution 
des frais qui resulteraient de l’exe- 
cution de la commission rogatoire 
à moins qu’il ne s’agisse d’expertises 
criminelles, commereiales ou medico- 
legales exigeant plusieurs vacations. 

Article 14. 

Lorsque dans une cause penale 
dans les territoires de protectorat 
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Kongo-Staate ſchwebenden Strafver: 
fahren einer der vertragichliegenden 
Theile das perjönlihe Erſcheinen 
eines Zeugen für nothiwendig erachtet, 
welcher ſich in dem betreffenden Ge— 
biete des anderen Theils aufhält, 
jo wird ein entjprechender Antrag 
unter Beifügung der für den Zeugen 
beitimmten Ladung auf dem im 
Artikel 8 Abſatz 2 bezeichneten Wege 
geitellt und der Zeuge, ſofern nicht 
bejondere Bedenken entgegenjtehen, 
von der erjuchten Regierung oder 
Behörde unter Mittheilung der Ladung 
zu einer Erklärung darüber aufge- 
fordert werden, ob er derjelben Folge 
zu leiften bereit it. Ueber die dem 
Zeugen zu bewilligende Entihädigung 
wird im einzelnen Falle zwiſchen der 
erfuchenden und der erjuchten Regie- 
rung oder Behörde eine Verſtändi— 
gung jtattfinden. 

In feinem Falle darf ein Zeuge, 
welcher infolge der in dem einen 
Lande an ihn ergangenen Vorladung 
freiwillig vor den Behörden des 
anderen Landes erjcheint, dajelbit 
wegen früherer ftrafbarer Handlungen 
oder Verurtheilungen oder unter dem 
Vorwande der Mitſchuld an den Hand: 
lungen, welde den Gegenjtand der 
Unterfuchung bilden, in der er als 
Zeuge ericheinen fol, zur Unterſuchung 
gezogen oder in Haft genommen werden. 
Hierbei fommt e3 auf die Staatdan- 
gehörigteit des Zeugen nicht an. 

Artikel 15. 

Wenn in einem im den deutjchen 
Schußgebieten in Afrifa oder in dem 
Kongo-Stante ſchwebenden Strafver- 
fahren die Mittheilung von Beweis: 
ftüden oder bon Urkunden, Die im 
Gewahrſam der Behörden des betref: 
fenden Gebiet3 des anderen Theils 
ſich befinden, für nothwendig oder 
nüßlic erachtet wird, jo joll deshalb 
ein entiprechendes Erjuchen auf dem 
im Artitel 8 Abſatz 2 bezeichneten 

allemand en Afrique ou dans I’Etat 
Independant du Congo une des Par- 
ties contractantes juge necessaire la 
comparation personnelle d’un temoin 
se trouvant dans le territoire de 
l’autre Partie, une demande sera 
faite, en y joignant l'invitation 
destinee au temoin, par la voie in- 
diquee a l'art. 8, 2° alinea et le 
temoin, a moins que des conside- 
rations speciales ne s’y opposent, 
sera engage par le Gouvernement 
ou l'autorité competente requis, lors 
de la remise de l’invitation à de- 
elarer s’il est preöt à s’y rendre. 
Quant à l’indemnit€ à aceorder au 
temoin, un accord interviendra dans 
chaque cas particulier entre le Gou- 
vernement ou l’autorit® requis et 
le Gouvernement ou l’autorite re- 
querant. 

Aucun temoin, quelleque soit sa 
nationalite, qui, eit€ dans l’un des 
deux pays, comparaitra volontaire- 
ment devant les autorites de l’autre 
pays, ne pourra y ötre poursuivi 
ni detenu pour des infractions ou 
condamnations anterieures, ni sous 
pretexte de complieite dans les faits, 
objets du proces, oü il figurera 
comme temoin. 

Article 15. 

Lorsque dans une cause penale 
dans les territoires de proteetorat 
allemand en Afrique ou dans l’Etat 
Independant du Congo la communi- 
cation de pieces de convietion ou 
de documents se trouvant entre les 
mains des autorites du territoire de 
l’autre Partie sera jugee ndcessaire 
ou utile, la demande en sera faite 

par la voie indiquee à l’art. 8, 2° 
alinea, et l'on y donnera suite, pour 

4* 
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Wege geitellt und demijelben, jofern 
nicht bejondere Bedenken entgegen= 
jtehen, ftattgegeben werden, dies jedoch 
nur unter der Bedingung, daß die 
Beweisftüde und Urkunden zurück— 
gelandt werden. 

Die vertragichließenden Theile ver: 
zichten gegenjeitig auf Erſatz der 
Kojten, welche aus der Ausanttwortung 
und NRüdjendung der Bemeisjtüde 
und Urkunden bis zur Grenze ent- 
jtehen. 

Artikel 16. 

Die  vertragichliegenden Theile 
werden ji im diplomatijchen Wege 
von denjenigen verurtheilenden Er: 
fenntniffen gegenfeitig Mittheilung 
machen, welche wegen jtrafbarer Hand- 
lungen, die eine Freiheitsſtrafe von 
mehr als ſechs Wochen nach ſich ziehen 
fönnen, in den bdeutihen Schuß: 
gebieten in Afrila gegen Angehörige 
de3 Kongo-Staates und in Diejem 
Staate gegen Deutjche, welche in den 
deutichen Schußgebieten in Afrika 
ihren Wohnſitz haben, oder gegen Per— 
ionen, welche in denjelben geboren 
find, erlajjen werden. 

Artikel 17. 

Auf die Auslieferung der Ber: 
brecher und die Gewährung jonjtiger 
Rechtshülfe in Strafſachen zwiſchen 
dem Gebiete des Deutſchen Reichs 
und dem Gebiete des Kongo-Staates 
finden die Beitimmungen des gegen- 
wärtigen Bertrages feine Anwendung. 
Die Regelung dieſes Gegenjtandes 
zwijchen den genannten beiden Gebieten 
bleibt einer bejonderen Vereinbarung 
vorbehalten. 

Artikel 18. 
Der gegenwärtige Bertrag wird 

ratifizirt, und die Ratifikations-Ur— 
funden werden jo bald wie möglich 
ausgetaufcht werden. 

autant qu'il n’y ait pas de conside- 
rations speciales qui s’y opposent, 
a la condition toutefois de restituer 
les pieces de conviction et les docu- 
ments. 

Les Parties eontractantes renon- 
cent, de part et d’autre & requerir 
la restitution des frais resultant de 
l’envoi et de la restitution des pieces 
et documents jusqu’& la frontiere. 

Article 16. 

Les Parties contractantes se com- 
muniqueront reciproquement par la 
voie diplomatique les jugements et 
arrets de condamnations qui ont 
ete prononces pour des infractions 
pouvant entrainer une peine d’em- 
prisonnement de plus de six semaines 
dans les territoires de protectorat 
allemand en, Afrique contre des 
sujets de l’Etat Independant du 
Congo et dans cet Etat contre des 
Allemands residant dans les terri- 
toires de protectorat allemand en 
Afrique ou contre des personnes qui 
y sont nees. 

Article 17, 

Les dispositions du present Traite 
ne s’appliquent pas & l'extradition 
des malfaiteurs ni a lassistance re- 
eiproque en matiere penale entre le 
territoire de l’Empire allemand et 
le territoire de l'Etat Independant 
du Congo. Cet objet sera regle 
entre les deux Pays par une con- 
vention speciale. 

Article 18. 

Le presant Traite sera ratifie et 
les ratifications en seront echangees 
aussitöt que possible. 
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Derjelbe joll zwei Monate nad) 
Austauſch der Ratifikations-Urkunden 
in Kraft treten und in Kraft bleiben 

bis zum Ablauf von ſechs Monaten 
nad) dem Tage, an welchem er von 
einem der vertragſchließenden Theile 
aufgefündigt wird, 

Zu Urkund deſſen haben die 
beiderfeitigen Bevollmächtigten den— 
jelben unterzeichnet und mit dem Ab- 
drud ihrer Petichafte verjehen. 

Ausgefertigt in doppelter Urſchrift 

Il entrera ‘en vigueur deux mois 
apres l’echange des ratifications et 
restera en vigueur jusqu’a l’expira- 
tion de six mois apres le jour oü 
l’une des deux Parties contractantes 
l’aura denonce. 

En foi de quoi les Plenipoten- 
tiaires respectifs l’ont signe et y ont 
appose le cachet de leurs armes. 

Fait en double original & Bruxelles, 
zu Brüffel, den fünfundzwanzigiten le vingt-eing Juillet 1890. 
Juli 1890. 

(L. S) Alvensleben. 
(L. S) Edm. van Eetvelde. 

Der vorjtehende Vertrag ift ratifizirt worden und der Austauſch der 
Ratififations-Urkunden hat am 21. März 1891 zu Brüffel jtattgefunden. 

(L. S.) Alvensleben. 
(L. S.) Edm. van Eetvelde. 

19. Geſetz, betreffend die Eheichliegung und die Beurfundung 
des Perjonenftandes von Bundesangehörigen im Auslande, 

Vom 4. Mai 1870. 
(Bundes-Gefegblatt S. 599.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc., berordnen 
im Namen des Norddeutihen Bundes, nad) erfolgter Zuftimmung des 
Bundesrath3 und des Reichstags, was folgt: 

8.1, 

Der Bundeskanzler kann einem diplomatijchen Vertreter des Bundes 
für das ganze Gebiet des Staates, bei deſſen Hofe oder Regierung berjelbe 
beglaubigt ift, und einem Bundeskonſul für defien Amtsbezirk die allgemeine 
Ermädtigung ertheilen, bürgerlich gültige Ehejchließungen von Bundes: 
angehörigen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle von 
Bundesangehörigen zu beurkunden. 

8 2. 

Die zur Ehejchliegung und zur Beurkundung des Perjonenftandes er- 
mädtigten Beamten ($ 1) Haben über die Beurkundung der Geburten, 
Heirathen und Sterbefälle getrennte Regifter zu führen. Die vorlommenden 
Fälle jind in protofollariiher Form umter fortlaufender Nummer in die 
Regiſter einzutragen. Jedes Regijter wird in zwei gleichlautenden Originalen 
nad) einem Formular geführt, welches von dem Bundeskanzler vorgejchrie ben 
wird. Das Formular joll für alle Beamten ein übereinftimmendes fein. 
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Am Jahresſchluſſe hat der Beamte die Regifter abzufchließen und das 
eine Eremplar derjelben dem Bundeskanzler einzujenden. Gleichzeitig hat er 
den Regierungen der einzelnen Bundesjtaaten aus den Negiftern einen Aus- 
zug der Fälle mitzutheilen, welche Angehörige derfelben betreffen. 

Wenn im Laufe des Jahres in ein Regiſter eine Eintragung nicht er- 
folgt ift, jo hat der Beamte eine amtliche Bejcheinigung hierüber am Jahres- 
ihlufje dem Bundeskanzler einzufenden. 

S 3. 
Der Schliegung der Ehe muß das Aufgebot vorangehen. Bor Beginn 

dejielben jind dem Beamten die zur Eingehung einer Ehe nad) den Geſetzen 
der Heimath der Verlobten nothwendigen Erfordernifje als vorhanden nad): 
zuweijen. Insbejondere haben die Verlobten in beglaubigter Form bei- 
zubringen: 

1. ihre Geburtsurfunden; 
2. die zujtimmende Erklärung derjenigen Perjonen, deren Einwilligung 

na den Geſetzen der Heimath der Verlobten erforderlich ift. 
Der Beamte kann die Beibringung diejer Urkunden erlafjen, wenn ihm 

die Thatſachen, melde durch diejelben feftgejtellt werden jollen, perjönlid) 
befannt oder auf andere Weije glaubhaft nachgewiejen find. 

Auch kann er von unbedeutenden Abweichungen in den Urkunden, bei- 
ipielaweife von einer verjchiedenen Schreibart der Namen, oder einer Ver: 
Ichiedenheit der Vornamen abjehen, wenn in anderer Weije die Jdentität der 
Betheiligten fejtgeftellt wird. 

Der Beamte ijt berechtigt, den Verlobten die eidesftattliche Verſicherung 
über die Nichtigkeit der Thatjachen abzunehmen, welche durch die vorliegenden 
Urkunden oder die jonjt beigebradhten Beweismittel ihm nicht als hinreichend 
fejtgeftellt ericheinen. 

84. 

Das Aufgebot geſchieht durch eine Bekanntmachung des Beamten, welche 
die Vornamen, die Familiennamen, das Alter, den Stand oder das Gewerbe 
und den Wohnort der Verlobten und ihrer Eltern enthalten muß. Dieſe 
Bekanntmachung muß an der Thür oder an einer in die Augen fallenden 
Stelle vor oder in der Kanzlei des Beamten eine Woche hindurch ausgehängt 
bleiben. Erſcheint an dem Amtsſitze des Beamten eine Zeitung, ſo iſt die 
Bekanntmachung außerdem einmal darin einzurücken, und die Eheſchließung 
nicht vor Ablauf des dritten Tages von dem Tage an zuläſſig, an welchem 
das die Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben iſt. Unter mehreren 
an dem bezeichneten Orte erjcheinenden Zeitungen hat der Beamte die Wahl. 

8 5. 
Wenn eine der aufzubietenden Perfonen innerhalb der letzten ſechs 

Monate ihren Wohnfig außerhalb des Amtsbereichs (S 1) des Beamten 
gehabt Hat, jo muß die Bekanntmachung des Aufgebot3 aud) an dem früheren 
Wohnfige nad) den dort geltenden Vorjchriften erfolgen, oder ein gehörig 
beglaubigte Zeugniß der Obrigkeit des früheren Wohnort3 darüber bei— 
gebracht werden, daß daſelbſt Ehehindernifje in Betreff der einzugehenden Ehe 
nicht befannt jeien. 
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S 6. 
Der Beamte kann aus bejonders dringenden Gründen von dem Aufgebote 

(SS 4 und 5) ganz diöpenfiren. 

$ 7. 
Die Schließung der Ehe erfofgt in Gegenwart von zivei Zeugen durch 

die an die Verlobten einzeln und nadeinander gerichtete feierliche Frage 
des Beamten: 

ob fie erklären, daß fie die Ehe mit dem gegenwärtigen anderen 
Theile eingehen wollen, 

und dur die bejahende Antwort der Verlobten und durch den hierauf 
erfolgenden Ausſpruch des Beamten, 

daß er fie nunmehr kraft des Geſetzes für rechtmäßig verbundene 
Eheleute erkläre. 

S 8. 
Die Ehe erlangt mit dem Abjchluffe vor dem Beamten bürgerliche 

Gültigkeit. 

89. 
Die über die geſchloſſene Ehe in die Regiſter einzutragende Urkunde 

(Heirathsurkunde) muß enthalten: 
1. Vor- und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Alter, Stand oder 

Gewerbe, Geburts: und Wohnort der die Ehe eingehenden 
Perjonen; 

2. Bor: und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohn- 
ort ihrer Eltern; 

3. Bor: und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohn: 
ort der zugezogenen Zeugen; 

4. die auf Beiragen des Beamten abgegebene Erklärung der Verlobten, 
ſowie die erfolgte Verkündigung ihrer Verbindung; 

5. die Unterjchrift der anweſenden Perjonen. 

8 10. 
Die vorjtehenden Bejtimmungen über die Eheſchließung (SS 3 bis 9) 

finden auch Anwendung, wenn nicht beide Verlobte, jondern einer derjelben 
ein Bundesangehöriger ift. 

$ 11. 
Die Eintragung der Geburt eines Kindes in die Regiiter kann von 

dem Beamten nur vorgenommen werden, nachdem fich derjelbe durch Ver— 
nehmung des Vaterd des Kindes oder anderer Perjonen die Ueberzeugung 
von der Richtigkeit der einzutragenden Thatjachen verſchafft hat. 
* Eintragung muß enthalten: 

den Ort, den Tag und die Stunde der Geburt; 
das Geſchlecht des Kindes; 
die ihm beigelegten Vormamen; 
Vor: und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Stand oder Gewerbe, 
jowie den Wohnort der Eltern und zweier bei der Eintragung zus 
zuziehender Zeugen; 

5. die Unterjchrift des Vaterd, wenn er anmwejend ift, und der vor- 
gedachten Zeugen. 

> 
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S 12. 

Die Eintragung eines Todesfall in die Negifter erfolgt auf Grund 
der Erklärung zweier Zeugen. 
— muß enthalten: 

. Vor⸗ und Familiennamen des Verſtorbenen, deſſen Staatsangehörigkeit, 
Alter, Stand oder Gewerbe, Wohn- und Geburtsort; 
Bor: und Familiennamen ſeines Ehegatten; 
Bor: und Familiennamen, Staatdangehörigkeit, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der Eltern des VBerjtorbenen ; 

4. Drt, Tag und Stunde des erfolgten Todes; 
joweit dieje Verhältnifje befannt find; 

5. Vor: und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohn- 
ort der Zeugen, welche die Erklärung abgeben, und, wenn es Ber- 
wandte des Verjtorbenen find, den Grad ihrer Verwandiſchaft 

6. Unterſchrift der Zeugen. 

nm 

$ 13. 
Inſoweit durch die Geſetze eines Bundesjtaated den diplomatiichen Ver— 

tretern und Konfuln in Anjehung der Eheichliegungen, jowie der Beurkundung 
der ©eburten, Heirathen und Sterbefälle der Angehörigen dieſes Staats 
von einer bejonderen Ermächtigung nicht abhängige oder ausgedehntere 
Befugnifje, al3 die im gegenwärtigen Geſetze bejtimmten, beigelegt find oder 
fünftig beigelegt werden, jtehen diefe Befugniffe für die bezeichneten An: 
gehörigen auch den diplomatischen Vertretern de3 Bundes und den Bundes- 
fonfuln zu. 

8 14. 
Auf die Gebühren, welche für die durch das gegenwärtige Geſetz den 

Beamten ded Bundes überwiefenen Gejchäfte und insbejondere für die Aus— 
fertigungen und Mbichriften aus den Perjonenjtands-Regijtern zu erheben 
find, findet der $ 38 des Bundesgeſetzes, betreffend die Organijation der 
Bundeskonjulate, jowie die Amtsrechte und Pflichten der Bundesfonjuln, vom 
8. November 1867 (Bunded-Gejegbl. S. 137) Anwendung. 

Urkundlih unter Unferer Höchiteigenhändigen Unterjhrift und bei— 
gedrudtem Bundesinfiegel. 

Gegeben Berlin, den 4. Mai 1870. 
(L. S.) Wilhelm. 

Gr. v. Bismard-Schönhaufen. 

20. Gejet über die Beurkundung des Perfonenftandes und 
die Eheſchließung. 
Vom 6. Februar 1875. 

Dritter Abſchnitt. 
Erfordernifje der Eheſchließung. 

S 28. 
Zur Eheſchließung iſt die Einwilligung und die Ehemündigfeit der Ehe- 

ſchließenden erforderlid). 
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Die Ehemündigkeit des männlichen Geſchlechts tritt mit dem vollendeten 
zwanzigften Qebensjahre, die des weiblichen Gejchlecht3 mit dem vollendeten 
ſechzehnten Lebensjahre ein. Dispenfation ift zuläffig. 

8 29. 

Ehelihe Kinder bedürfen zur Ehejchliegung, folange der Sohn das 
fünfundzwanzigite, die Tochter das vierundzmwanzigite Lebensjahr nicht voll- 
endet bat, der Einwilligung des Vaters, nad) dem Tode ded Vaters der 
Einwilligung der Mutter und, wenn fie minderjährig find, auch des Vor: 
mundes. 

Sind beide Eltern verftorben, jo bedürfen Minderjährige der Einwilligung 
des VBormundes. 

Dem Tode des Vaterd oder der Mutter fteht es gleich, wenn diefelben 
zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande find, oder ihr Aufenthalt 
dauernd unbekannt iſt. 

Eine Einwilligung des Vormundes iſt für diejenigen Minderjährigen 
nicht erforderlich, welche nad Landesrecht einer Vormundſchaft nicht 
unterliegen. 

Inwiefern die Wirkſamkeit einer Wormundichaftsbehörde oder eines 
Familienrathes jtattfindet, beftimmt fic) nad) Landesrecht. 

$ 30. 

Auf unehelihe Kinder finden die im vorhergehenden Paragraphen für 
daterloje eheliche Kinder gegebenen Beitimmungen Anwendung. 

8 31. 
Bei angenommenen Kindern tritt an Stelle des Vaters ($ 29) der: 

jenige, welcher an Kindesftatt angenommen hat. Dieſe Beitimmung findet in 
denjenigen Theilen des Bundesgebietd feine Anwendung, in welchen durch 
eine Annahme an Kindesjtatt die Rechte der väterlichen Gewalt nicht begründet 
werden können. 

& 32. 
Im Falle der Berfagung der Einwilligung zur Eheſchließung jteht 

großjährigen Kindern die Klage auf richterliche Ergänzung zu. 

$ 33. 
Die Ehe ijt verboten: 
1. zwiſchen Verwandten in auf» und abfteigender Linie, 
2. zwiſchen voll- und halbbürtigen Geſchwiſtern, 
3. zwilchen Stiefeltern und Stieffindern, Schwiegereltern und Schiwieger- 

findern jeden Grades, 
ohne Unterſchied, ob das Verwandtſchafts- oder Schwäger— 
ſchaftsverhältniß auf ehelicher oder außereheliher Geburt beruht 
und ob die Ehe, durd; welche die Stief- oder Schmwieger- 
verbindung begründet wird, noch befteht oder nicht, 

4. zwiſchen Perjonen, deren eine die andere an Kindesſtatt angenommen 
bat, jolange dieſes Rechtsverhältniß bejteht, 

5. zwiſchen einem megen Ehebruchs Gejchiedenen und jeinem Mit- 
fchuldigen. 

Im Falle der Nr. 5 iſt Dispenfation zuläffig. 



58 Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

8 34. 
Niemand darf eine neue Ehe jchließen, bevor feine frühere Ehe auf 

gelöft, für ungültig oder für nichtig erklärt ift. 

8 385. 

Frauen dürfen erjt nach Ablauf des zehnten Monats jeit Beendigung 
der früheren Ehe eine weitere Ehe jchließen. 

Dispenfation ift zuläſſig. 
8 36. 

Hinfihtlih der rechtlichen Folgen einer gegen die Beftimmungen der 
ss 28 bis 35 geichloffenen Ehe jind die Vorjchriften des Landesrechts 
maßgebend. 

Dafjelbe gilt von dem Einfluffe des Zwangs, Irrthums und Betrugs 
auf die Gültigkeit der Che. 

$ 37. 

Die Eheſchließung eines Pflegebefohlenen mit feinem Vormund oder deſſen 
Kindern ift während der Dauer der Vormundſchaft unzuläffig. 

Sit die Ehe gleichwohl geichloffen, jo kann diejelbe al3 ungültig nicht 
angefochten werden. 

g 38. 
Die Borichriften, melde die Ehe der Militärperjonen, der Landes— 

beamten und der Ausländer von einer Erlaubnif abhängig machen, werden 
nicht berührt. Auf die Rechtögültigfeit der geichloffenen Ehe ift der Mangel 
diefer Erlaubniß ohne Einfluß. 

Ein Gleiches gilt von den Vorſchriften, welche vor der Eheſchließung 
eine Nachweifung, Auseinanderjegung oder Sicherjtellung des Vermögens 
erfordern. 

$ 39. 
Alle Vorſchriften, welche das Recht zur Eheichließung weiter beichränten, 

ald es durch diejes Geſetz geſchieht, werden aufgehoben. 

8 40. 

Die Befugniß zur Dispenfation von Ehehinderniffen jteht nur dem Staate 
zu. Ueber die Ausübung diefer Befugniß haben die Landesregierungen zu 
bejtimmen. 

21. Inſtruktion des Neichsfanzlers zu dem Geſetze vom 
4. Mai 1870, betreffend die Ehejchliegung und die Be- 
urfundung des Perjonenftandes von Bundesangehörigen im 

Auslande. 
Vom 1. März 1871. 

Diejenigen diplomatischen Vertreter und Konfuln des Deutichen Reichs, 
welhen auf Grund des hier angejchlofjenen Geſetzes vom 4. Mai 1870 
(Bundes-Gejegbl. S. 599) die Befugniß zur Abſchließung von Ehen ſowie 
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zur Beurkundung von Geburten, Heirathen und Sterbefällen Bundesange- 
höriger übertragen wird, ſowie die in Abweſenheits- oder ſonſtigen Verhin— 
derungsfällen zu ihrer Stellvertretung berufenen Perſonen haben fich, neben 
den Borjchriften des gedachten Geſetzes, die nachfolgenden Bejtimmungen zur 
Richtſchnur zu nehmen. 

I. Rllgemeine Beftimmungen, 

81. 

Jeder zur Eheſchließung und zur Beurkundung des Perſonenſtandes 
ermächtigte Beamte hat drei feſt gebundene Regiſter von ſtarkem Papier, 
das eine für die Heiraths-, das andere für die Geburts-, das dritte für die 
Sterbefälle anzuſchaffen. Dieſelben ſind, bevor ſie in Gebrauch genommen 
werden, zu foliiren, auf der letzten Seite mit einem Atteſt über die Zahl der 
Folien unter Siegel und Unterſchrift des Amts zu verſehen und in dem 
Amtslokale an einem beſonders geſicherten Orte zu verwahren. In den 
Regiſtern darf nichts radirt oder zwiſchen die Zeilen eingeſchaltet werden. 

Das nach S 2 Alinea 2 des Geſetzes dem Reichskanzler jährlich einzu— 
reichende zweite Exemplar iſt auf dünnerem Papier und auf einzelnen Bogen 
zu führen. Iſt ein Bogen vollgeſchrieben, jo wird ein zweiter, dritter ꝛc. 
mittels eined durch das Amtsfiegel zu befejtigenden Fadens angeheitet. 

Ss 2. 

Der Beamte Hat ſich zu vergewifjern, daß die Perjonen, deren Geburt 
oder Sterbefall zu beurfunden ijt, Bundesangehörige find; bei Eheſchließungen 
genügt es nach $ 10 des Geſetzes, daß auch nur eimer der Verlobten die 
Eigenſchaft als Bundesangehöriger befißt. Der Nachweis der Bundesangehörig- 
feit iſt durch Schriftliche Urkunden, namentlid) durch noch nicht abgelaufene, 
von der fompetenten Heimathsbehörde ausgeftellte Päſſe, Heimathsicheine zc., 
dur konjulariihe Schubicheine, Patente ꝛc. zu führen. 

S 3. 
Die Eintragungen in die Regiſter erfolgen nad) der Zeitfolge Hinter: 

einander, ohne daß ein Zwiſchenraum zwijchen der vorhergehenden und der 
unmittelbar darauf folgenden Eintragung gelafjen werden darf. 

Der Tag der Eintragung jelbit, jowie der Tag der Geburt 
oder des Todesfalld, um den es ich handelt, jind mit Worten, die Namen 
mit bejonders großen, in die Augen fallenden Buchſtaben zu jchreiben. 

84. 
Da es weſentlich darauf ankommt, daß die Eintragungen in den Re— 

giſtern beſonders deutlich und leſerlich geſchrieben werden, ſo kann der Beamte 
die Eintragung unter ſeiner unmittelbaren Aufſicht durch eine Perſon, die ſich durch 
eine gute Handſchrift auszeichnet, bewerkſtelligen laſſen; es muß aber jede 
Eintragung von dem Beamten, von den Zeugen und von allen Betheiligten 
eigenhändig unterſchrieben werden. Sind unter den Letzteren Perſonen, welche 
nicht ſchreiben können, ſo iſt deren Handzeichen oder, wenn ſie auch ein ſolches 
zu machen nicht im Stande ſind, der Grund hiervon von dem Beamten 
beſonders zu beglaubigen. 
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Als Zeugen dürfen in der Negel nur unbejholtene großjährige Perſonen 
zugelafjen werden. 

8 5. 

Die Eintragung in die Negifter iſt nit als ein bloßer Vermerk über die 
zu beurfundende Thatjache (Heirath, Geburts- oder Sterbefall), jondern in 
Form eines über den ganzen Hergang aufgenommenen volljtändigen Protokolls, 
in der Pegel in deuticher Sprache, zu bewirken. 

Wenn Perjonen bei der Handlung jich betheiligen, welche der deutichen 
Sprache überhaupt nicht oder nicht volllommen mächtig jind, jo hat der 
Beamte dafür zu forgen, daß denjelben der Inhalt der Verhandlung voll- 
ftändig zur Kenntniß gebracht werde; es ift in dem Protokoll zu vermerken, 
daß und in welcher Weije dies gejchehen iſt. 

Unter bejonderen Umjtänden und namentlih, wenn der Beamte der 
deutijhen Sprache ſelbſt nicht recht mächtig iſt, ſoll e8 demjelben geitattet 
fein, ſich auch einer anderen Sprache zu bedienen; es ijt jedod in einem 
ſolchen Falle dafür zu ſorgen, daß diejenigen Perſonen, welche nicht der 
gewählten Sprache mächtig find, von dem Inhalt der Verhandlung volljtändig 
Kenntniß erhalten. 

S 6. 
Die den Parteien auf ihr Verlangen auszuhändigende Urkunde über die 

geichloffene Ehe, den Geburt: oder Todesfall ift durch die Ausfertigung der 
in das betreffende Negijter eingetragenen bezüglihen Verhandlung unter 
Siegel und Unterſchrift des Beamten in nadjjtehender Form zu ertheilen: 

Nachitehende Verhandlung, welche Blatt... Band... de 
bei der Deutjhen Gejandtichaft (dem Deutihen Konſulate ꝛc.) 
JJ STERNE in Gemäßheit des Bundesgeſetzes vom 
4. Mai 1870 geführten Regiſters über Eheſchließungen (Geburten, 
Sterbefälle) eingetragen iſt, und welche wörtlich, wie folgt, lautet: 
FIRST (bier ift das betreffende Protokoll einzurüden) 

wird hiermit zu öffentlichem Glauben u Siegel und Unterjchrift 
der Geſandtſchaft (des Konſulats ꝛc.) zu ... . ...... aus⸗ 
gefertigt. 

N. N. BR. ..... 18: ;., 

(Amtscharakter und Unterfchrift des Beamten.) 
(Siegel.) 

Gebühr. 
. re 

I. Befondere Beffimmungen. 
1. Für Eheſchließungen. 

8.7. 
Wenn die Schliegung einer Ehe vor dem Beamten beantragt wird, jo 

bat derjelbe die Identität und Dispoſitionsfähigkeit der Interefjenten feſt— 
zuftellen und zu prüfen, ob die zur bürgerlichen Gültigkeit einer Ehe nad) 
den Gejegen der Heimath der Verlobten vorgejchriebenen Bedingungen vor- 
handen find. 
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Von der Beibringung der im $ 3 des Geſetzes bezeichneten Papiere 
fann nur unter den im Geſetze erwähnten Umftänden abgejehen werben. 

Behauptet ein nterefjent den Tod der im 8 3 des Geſetzes Alinea 1 
unter Nr. 2 bezeichneten Perionen, jo find die Todtenſcheine derjelben in 
beglaubigter Form beizubringen; doch ift es unter befonderen Umftänden 
geitattet, von der Beibringung dieſer Papiere ebenfalld abzujehen, wenn der 
Beamte anderweitig genügende UWeberzeugung von der Nichtigkeit der Be— 
hauptung gewonnen hat. 

S 8. 

Ueber den Antrag auf Schliefung der Ehe und die angeftellten Er- 
örterungen ($ 7) it eine Verhandlung aufzunehmen. 

Hat der Beamte hiernady die Heberzeugung gewonnen, daß! der bürger- 
lichen Gültigkeit der beabfichtigten Ehe feine Hinderniffe entgegenftehen, jo iſt 
unter Beachtung des 8 5 des Geſetzes das Aufgebot durd eine Belannt- 
madung de Beamten Mr der deutſchen und in der Landesſprache nad) dem 
bier folgenden Formular zu bewirken: 

Es wird hiermit befannt gemadt, daß 
der N. N. (Vorname und Familienname), ſeines Standes 
(Gewerbed) ......... ‚geboren in N., ... Sahre 
alt, wohnhaft in N., Sohn des N. und der N. in N. 

und 
die N. N. (Vorname und Familienname), geboren in N., 

. . Jahre alt, wohnhaft in N., Tochter de N. und der 
N. in N. 

beabjichtigen, ſich miteinander zu verheirathen und diefe Ehe in 
Gemäßheit des Bundesgejeges vom 4. Mai 1870 vor dem unter- 
zeichneten Beamten abzujchließen. 

N a a 10°, 

(Amtscharakter und Unterfgrift des Beamten.) 
(Siegel.) 

Affigirt den... .. - . 

Nefigirt und zu den Alten den... ...... 

Dieje Bekanntmachung muß eine Woche an der Thür oder an einer in 
die Augen fallenden Stelle vor oder in der Amtsfanzlei aushängen, nad 
Ablauf dieſer Frift aber, mit dem Affiktions- und Refiktionsvermerk verjehen, 
zu der oben bezeichneten Verhandlung genommen werden. Wegen Belannt- 
mahung in einer Zeitung find die Beitimmungen des Geſetzes zu beachten. 

89. 

Wohnen die Brautleute in verjchiedenen Amtsbereichen, jo iteht es 
ihnen frei, darauf anzutragen, daß der Beamte, an welden fie ſich zuerjt 
gewendet haben, nad) erlajjenem Aufgebote die betreffende Verhandlung mit 
den dazu gehörigen Urkunden urjchriftlih an den Beamten, in deffen Bereich 
der andere Theil feinen Wohnſitz hat, überjendet. Letzterer hat alsdann aud) 
ſeinerſeits zu prüfen, ob die zur bürgerlichen Gültigkeit der Ehe geſetzlich 
nothwendigen Erfordernifje vorhanden find. Findet er hiergegen nichts zu 
erinnern, jo ijt dad Aufgebot zu veranlafjen. 
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Nach Ablauf der im S 4 des Geſetzes bejtimmten Friſt hat er den zuerit 
gedachten Beamten unter Wiederbeifügung der ihm überjandten Verhandlung 
mit ihren Anlagen zu benadhrichtigen, daß das Aufgebot erfolgt und Ein: 
ſpruch nicht erhoben worden iſt. Der Zurüdbehaltung einer Abichrift der 
Verhandlung bedarf es nicht; vielmehr genügt ed, wenn über den ganzen 
Hergang ein Vermerk zu den Alten gebracht wird, aus welchem dad Datum 
der Verhandlung und der Beamte, der fie aufgenommen hat, hervorgehen. 

Ein ähnliches Verfahren findet ftatt, wenn der frühere Wohnſitz einer 
der aufzubietenden Perjonen, an welchem nah $ 5 des Geſetzes das 
Aufgebot zu erfolgen hat, zu dem Amtsbereiche eines anderen Beamten 
gehört. 

$ 10. 

Eine Dispenfation von dem Aufgebote darf nur in bejonders dringenden 
Fällen erfolgen, namentlich bei eintretender plößlicher Todesgefahr eines der 
beiden Verlobten, oder wenn diejelben den Bereich des Beamten zu verlafien 
beabjichtigen und eine Verzögerung der Abreiſe um die Dauer der Aufgebotd- 
friſt jehr weſentliche Nachtheile für fie herbeiführen würde, 

s 11. 

Sämmtlide in einem Jahre vorfommenden Eheanmeldungs- und Auf: 
gebotäverhandlungen find, chronologiſch geordnet, aftenmäßig zu ſammeln und 
neben den drei Regiſtern aufzubewahren. 

$ 12. 

Werden auf Grund des Aufgebot? gegen die beabfichtigte Eheichließung 
Einwendungen erhoben, jo fönnen jich diejelben entiweder auf ein dem Beamten 
bis dahin nicht befannt gewordenes gejeßliches Ehehindernif oder auf Privat- 
anfprüche jeitens einer dritten Perfon gründen. Im eriteren Falle it, wenn 
das Hinderniß beicheinigt oder unter Beweis gejtellt wird, die Eheſchließung 
jo lange zu verjagen, bis der Beamte das Hindernif nad) genauer Prüfung 
für nicht erwiejen befindet, oder bi$ das Hinderniß gehoben ijt. Einſprüche 
dritter Perſonen finden überhaupt nur Berüdfichtigung, wenn fie ſich auf ein 
älteres förmliches Chegelöbnif oder auf eine glaubhaft nachgemiejene, unter 
dem Beriprechen der Ehe erfolgte Schwängerung gründen. Gelingt e8 den 
Parteien nicht, den Widerfprechenden zur Zurücdnahme des Widerſpruchs — 
allenfalls gegen Beltellung einer Sicherheit für etwaige im Wege Rechtens 
zu erjtreitende Entjchädigung — zu bewegen oder den Beamten von der 
Unwirkſamkeit des Ehegelöbniſſes, bezw. von dem Nichtvorhandenjein 
einer Schwängerung zu überzeugen, jo iſt die Eheſchließung auszujegen und 
an den Meichsfanzler unter ausführlicher Darlegung des Sachverhältniſſes 
behuſs Ertheilung weiterer Weilung zu berichten. 

Sind feine Einwendungen erhoben oder geben die erhobenen zu feinem 
Aufſchub Veranlafjung, jo ift mit der Ehejchließung zu verfahren. 

Die Brautleute müfjen perjönlich vor dem Beamten erjcheinen, welder 
zu der Eheſchließung ein der Würde der Handlung angemefjenes Lokal im 
Amt3gebäude zu bejtimmen hat. 

Die Cheichliegung ſelbſt erfolgt in der im S 7 des Gejehes vor: 
geichriebenen Weiſe. 
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Ueber den ganzen Hergang ift in dem Regiſter für Heirathen ein 
Brotofoll nad) dem folgenden Formular aufzunehmen: 

Verhandelt zu N. N. den erjten (zweiten ꝛc.) ...... 
Achtzehnhundert ... . . 

Bor mir, dem unterzeichneten Beamten, erjchienen heute im 
Amtslofale, befannt und verfügungsfähig: 

1. der (Vorname und Familienname), jeine® Standes (Ge: 
werbed) ........ Zahre BEN RB 2 
gebürtig, wohnhaft in... ... ‚Sohpndes..... und 
DE a nnn Vor und Familienname, 
Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern); 

2. die (Vor: und Familienname),........ Jahre alt, 
aus ..... gebürtig, wohnhaft n....... ‚ Tochter 
dB ..... und der..... Me (wie ad 1); 

3. der N.N. Bor: und Yamilienname),. . . . . Jahre alt, 
ſeines Standes (Gewerbe)... .. ‚aus... .. gebürtig, 
wohnhaft in...... ‚ ala eriter Zeuge; 

4. der N. N. ıc. (wie ad 3), al3 zweiter Zeuge: 
5. 
6. die fonft noch anmwejenden Perjonen. 
ꝛc. 

Die beiden unter Nr. 1. und 2. aufgeführten Perſonen, 
nämlih der ꝛc. N. N. und die ıc. N. N., erflärten, daß es ihre 
Abſicht ſei, eine Ehe miteinander einzugehen und diejelbe in der durch 
das Geſetz vom 4. Mai 1870 vorgejchriebenen Form abzuſchließen. 

Da die in diefem Gejege angeordneten Förmlichkeiten erfüllt 
find, jo richtete ich, der unterzeichnete Beamte, in Gemäßheit des 
87 des genannten Geſetzes jowohl an den ꝛc. N. N. al3 auch an 
die xc. N. N. einzeln die Frage, ob es ihre ernitliche und gewiſſe 
Abficht jei, mit dem gegenwärtigen anderen Theile eine Ehe einzu- 
gehen, und forderte fie auf, wenn Dies der Fall jei, Dieje ihre 
Abjicht durch ein lautes und deutliches „Sa“ zu befunden. 

Nachdem von beiden Theilen die Bejahung diejer Frage in 
einer der Aufforderung entiprechenden Weiſe erfolgt war, jo erklärte 
ich, der ıumterzeichnete Beamte, den ꝛc. N. N. und die ꝛc. N. N. 
fraft des Geſetzes für rechtmäßig verbundene Eheleute. 

Dieſe Verhandlung it hierauf den Eheleuten, den beiden Zeugen 
fowie den übrigen Anweſenden vorgelefen, von denjelben genehmigt 
und eigenhändig unterjchrieben worden (mit Ausnahme des Des 
Schreibens unfundigen N. N., welcher die Verhandlung unterkreuzt 
hat — mit Ausnahme de3 N. N., welcher, wie hiermit bezeugt 
wird, an den Händen gelähmt iſt und deshalb nicht unterjchreiben 
fonnte). 

Geſchloſſen wie oben. 

(Unterjchriften.) 
(Amtöcharakter und Unterjchrift des Beamten.) 
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2. Bei Geburten. 

S 18. 
Die Eintragung der Geburt eines Kindes in das Regifter für Geburts- 

fälle erfolgt auf den Antrag des Vaterd oder bei unehelichen Kindern auf 
den Antrag der Mutter oder ihrer Angehörigen, unter Beachtung der im 
$ 11 des Geſetzes enthaltenen Beitimmungen nad dem folgenden Formular: 

Berhandelt zu .......... den erſten (zweiten ꝛc.) ..... 
Achtzehnhundert ........ 

Vor mir, dem unterzeichneten Beamten, erſchien heute im Amts— 
lokale, bekannt und verfügungsfähig: 

Der (die ⁊xc.) . . . ... ‚ welcher (welche) mir erklärte, 
daß am eriten &. . . . . .. Achtzehnhundert und... . 
um... Uhr vormittags (nachmittags) dem preußiichen 
(ſächſiſchen ꝛc.) Unterthan .......... (Stand oder 
Gewerbe) N. N. (Bor: und Familienname), wohnhaft in N., 
von feiner Ehefrau, der früheren medlenburgiichen (jachjen- 
altenburgischen ꝛc.) Staat3angehörigen N. N. (Bor: und 
Familiennamen), wohnhaft in N., ein Sind ........ 
Gejchlechts geboren und diefem Kinde d.. Name.... 
beigelegt worden jei. (Iſt die erflärende Perjon nicht der 
Bater oder die Mutter, jo it nod) eine Angabe über die 
Bafis der Anzeige, 3. B. Auftrag der Eltern, hinzu— 

zufügen.) 
Dieje von mir aufgenommene Erklärung ift gejchehen in Anweſenheit 
der beiden Zeugen, nämlid): 

1. N. N. (Bor: und Familienname, Staatdangehörigteit, 
Stand oder Gewerbe, Wohnort), 

2. N. N. (wie ad 1). 

Gegenwärtige Urkunde ijt den Erjchienenen vorgelefen und von den- 
jelben unterzeichnet worden. 

Geſchloſſen wie oben. 

(Unterfchriften.) 
(Amtscharalter und Unterfchrift des Beamten.) 

$ 14. 

Als Zeugen find, wenn font feine Bedenken entgegenjtehen, womöglich 
jolhe Perjonen zuzuziehen, welche der Geburt des Kindes, um welches es 
fi) handelt, perjönlid beigewohnt haben, und iſt in diefem Falle weniger 
auf Geſchlecht und Nationalität der Zeugen, wohl aber unbedingt auf Un: 
beijcholtenheit derielben zu jehen. 

g 15. 
Entitehen Bedenken über die Nichtigkeit der Angaben des die Geburt 

Anmeldenden oder ift die Anzeige länger als drei Tage nad) der Geburt 
verzögert worden, jo hat der Beamte durch Vernehmung des Geburtshelfers, 
der Hebamme oder anderer Berjonen, welche Auskunft zu ertheilen ver- 
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mögen, anderweiten Bewei zu erheben, und bis dies gejchehen, die Ein- 
tragung in das Regifter auszuſetzen. 

Die Eintragung ift auch dann auszufehen, wenn dem Kinde zur Beit 
der Anmeldung ein Vorname noch nicht gegeben worden: ijt. 

8 16. 

In allen Fällen, wo die Eintragung einer Geburt in das Regifter 
ausgejegt werden muß, ift über die Anmeldung und über die fid) an dieſelbe 
üpfenden weiteren Erörterungen eine Verhandlung aufzunehmen umd auf 
dieſelbe bei der jpäter wirklich erfolgenden Eintragung in das Regifter kurz 
zu veriveijen. 

Diefe Verhandlungen find, nad) Jahrgängen chronologifch geordnet, 
altenmäßig zufammenzufafjen und meben den drei Negiftern aufzubewahren. 

3. Für Todesfälle. 

S 17. 

Die Eintragung eines Todesfalles in das Regifter für Sterbefälle erfolgt 
nad) folgendem Formular: 

Berhandelt zu ...... den eriten (zweiten 20.) Adhtzehnhundert 
und .... 

Vor mir, dem unterzeichneten Beamten, erjchienen heute im Amts— 
lofale 

Da ——— (Bor: und Familienname, Alter, 
1. der ) Stand oder Gewerbe und Wohnort der beiden Zeugen, 
2. der | und wenn es Verwandte des Verjtorbenen find, Grad 

ihrer Berwandticdaft), 

welche beide übereinftimmend erklärten, daß am... ten 
een = Achtzehngundert . . . . um... . Uhr 
nachmittags (nachts ꝛc.) in N. N. verjtorben jei: 
der (die)... ... (Vor: und Familiennamen des Ver: 
jtorbenen, deſſen Staatdangehürigfeit, Alter, Stand oder 
Gewerbe, Wohn: und Geburtsort), Ehemann (Ehefrau) 
BEE WR (Bor: und Familiennamen des 
Ehegatten), Sohn (Tochter) des ........ (Bor: und 
Familiennamen, Staatsangehörigfeit, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der Eltern des Verſtorbenen), 

worüber gegenwärtige Verhandlung aufgejeßt und nad) Vorleſung 
bon den Anzeigenden unterjchrieben wurde. 

Geſchloſſen wie oben. 

(Unterfchriften der Deflaranten.) 
(Amtscharakter und Unterfchrift des Beamten.) 

Hat der Verftorbene Abkömmlinge Hinterlaffen, jo find deren Namen, 
Alter ꝛc. in das Protofoll aufzunehmen. 

8 18. 
ALS Zeugen find wo möglic) jolche Berfonen zuzuziehen, welche entweder 

dem Hinjcheiden de3 Verjtorbenen beigewohnt oder von deſſen Tode zuver— 
läſſige Kenntniß erhalten haben. 

Riebow, Die Kolonial-Befeßgebung. 5 
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S 19. 

Entftehen Bedenken über die Nichtigkeit der Angaben der Zeugen, oder 
fann nad) den bejonderen Umjtänden des Fall der Tod durch Zeugen- 
ausjagen nicht füglich fejtgeftellt werden, jo bleibt es dem pflichtmäßigen 
Ermeſſen der Beamten überlaffen, nody anderweitige Erörterungen, namentlic) 
die Vernehmung eines Arztes, welcher den angeblih Berjtorbenen in der 
legten Krankheit behandelt Hat, zu veranlaffen oder die Vermittelung der 
Lokalbehörden anzurufen. 

S 20. 

In allen Fällen, in welden die Eintragung des Todesfall3 nicht jtreng 
nach Vorichrift des S 12 des Gejehes oder jofort nach der Anmeldung des 
Todesfalld hat bewirkt werden können, it eine Verhandlung aufzunehmen, 

aus welcher die jtattgehabten Erörterungen und namentlich die Nothwendigkeit 
der Abweichung von der gejeplichen Negel zu erkennen find. Alle derartigen 
Verhandlungen find, chronologijc, geordnet, in ein bejonderes Aftenftüd für 
jedes Jahr zujammenzufalfen und neben den drei Regütern aufzubewahren. 

8 21. 
Für die auf Grund des Geſetzes vom 4. Mai 1870 und diejer In— 

jtruftion vorgenommenen Verrichtungen find proviſoriſch nachitehende, im 
Einvernehmen mit dem Ausjchuffe des Bundesraths für Handel und Verkehr 
feitgejeßte Gebühren zu erheben: 

1. für die Eintragung in das Regiſter, die vorhergegangenen Ber: 
handlungen und die Ausfertigung der Urkunde 

a) bei Eheſchließungen drei Thaler, jedody können in den 
Fällen der 85 9 und 12 der gegenwärtigen Inſtruktion 
bis fünf Thaler erhoben werden; 

b) bei Geburten und Sterbefällen ein Thaler. Wenn Die 
Bermögensverhältniffe der Zabhlungspflichtigen dies er- 
forderlich ericheinen lafjen, erfolgt die Eintragung in das 
Negifter infl. der vorhergegangenen Verhandlung ge: 
bührenfrei; 

2. für die Ausfertigung und Belanntmahung des Aufgebots 
ein Thaler. 
Inſertionskoſten (S 4 des Geſetzes) und jonitige baare Auslagen 
find bejonders zu eritatten. 

22. Erlaß an die auf Grund des Geſetzes vom 4. Mai 1870 
zur Ausübung ftandesamtlicher Befugnifje ermächtigten 

diplomatifchen Dertreter und Konjuln des Reichs. 
Vom 11. Dezember 1885. 

I. Zujtändigleit des Beamten. 

81. 
Die Ermägti Standesamtlie Befugniffe dürfen von einem diplomatiſchen oder 
Pönfie eripeitt. Lonfulariichen Beamten des Reichs nicht eher ausgeübt werden, als bis 
Stellvertretung. demjelben für feine Perſon auf dem betreffenden Poſten die nah $ 1 des 
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Geſetzes erforderliche Ermädtigung vom Reichskanzler ertheilt worden: ijt. 
Da diefe Ermächtigung perjönlich ertheilt wird, jo dürfen auch die in Ab- 
weſenheits⸗ oder fonjtigen Berhinderungsfällen zur Stellvertretung des Be- 
amten berufenen Perjonen ſich nicht ohne Weiteres für ermädtigt halten, 
Amtshandlungen auf Grund des Gejehes vom 4. Mai 1870 vorzunehmen. 
Diejelben bedürfen vielmehr einer bejonderen Ermädtigung für ihre Perjon. 
Es iſt daher, jofern nicht ein Vertreter für Abwejenheits- und jonjtige Ver- 
binderungsfälle ſchon mit Ermächtigung verjehen ift, bei den für Vertretungs- 
fälle ſeitens eines ermächtigten Beamten zu macenden Borjchlägen ſtets 
auch die Frage zu berüdjichtigen, ob dem in Vorſchlag gebrachten Vertreter 
auch die ftandesamtlichen Befugniffe zu übertragen jein werden. Sit bei 
dieffeitiger Anordnung einer Vertretung die Ermächtigung zu ftandesamtlichen 
Alten dem Vertreter nicht ausdrüdlich ertheilt worden, jo ijt diejelbe, jofern 
die Ertheilung wünjchenswerth und unbedenklich ericheint, hier ohne Verzug 
beſonders nachzuſuchen. 

Die für einen Vertretungsfall ertheilte Ermächtigung gilt nur für die 
Dauer der Vertretung, für welche ſie ertheilt iſt. 

82. 

Der ermächtigte Beamte iſt nur zur Beurkundung der Geburts: und 
Sterbefälle zuftändig, welche in jeinem Amtsbezirk oder, wenn er alö Ver: 
treter ermächtigt ift, in dem Amtsbezirk des von ihm vertretenen Beamten 
fid) ereignet haben. 

Im Falle des Auffindens eines neugeborenen Kindes oder einer Leiche 
ift, jofern der Drt der Geburt oder des Todes nicht feititeht, die Beur— 
fumdung in dem Geburts: bezw. Sterberegiiter desjenigen Amtsbezirks vor: 
zunehmen, in welchem das Kind oder die Leiche aufgefunden wurde. 

S 3. 

Geburt3- und Sterbefälle, welche ſich auf deutihen Schiffen während 
der Reije außerhalb des Amtsbezirls eines ermächtigten Beamten ereignet 
haben, find lediglich nad) Vorjchrift der SS 61 ff. des Reichsgeſetzes vom 
6. Februar 1875 (Reichs-Geſetzbl. ©. 23) und der dazu ergangenen, mit 
meinen Eirkular-Erlafjen vom 12. Auguſt 1875 und 2. Oktober 1878 den 
Kaijerlihen Konfulaten zugefertigten „Anweiſung in Betreff der Beurkundung 
von Geburten und Sterbefällen auf Seejdiffen während der Reiſe“ durch 
den Schiffer zu bewirken. Nur in ihrer Eigenjchaft als Seemannsämter 
($ 4 der Seemanndordnung vom 27. Dezember 1872) haben die Kaijer- 
lihen Konjulate bei derartigen Fällen inſoweit mitzuwirken, als der Schiffer 
zwei von ihm beglaubigte Abjchriften der Geburts- oder Sterbeurkunde dem- 
jenigen Konfulate, bei dem es zuerjt geichehen Kann, zu übergeben und das 
Konjulat eine dieſer Abjchriften bei fi aufzubewahren, die andere aber dem- 
jenigen Standesbeamten, in dejjen Bezirk die Eltern des Kindes bezw. der 
Verjtorbene ihren Wohnfig haben oder zuleßt gehabt haben, behufs der Ein- 
tragung in das Regiſter zuzufertigen hat. 

Ss 4. 

Geburt3- und Sterbefälle, welche fi auf anderen als Seereiſen (3. B. 
während einer Eijenbahnfahrt, auf Flußichiffen) ereignen, würden jtreng 
genommen von dem Beamten zu beurkunden jein, in defjen Bezirk die Geburt 
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oder der Tod erfolgt, oder, fofern der Ort nicht feititeht, das Kind oder Die 
Leiche aufgefunden bezw. ihr Vorhandenjein zuerjt wahrgenommen ift. In 
Berüdfihtigung der dabei fich ergebenden Schwierigkeiten und Unzuträglich- 
feiten wird es jedoch für zuläffig zu erachten jein, daß die Beurkundung von 
demjenigen Beamten vorgenommen wird, in defien Bezirk die Ankunft erfolgt, 
das Kind bezw. die Leiche den Wagen oder dad Schiff verläßt. 

OH. Einrihtung und Führung der Regifter im Allgemeinen. 

S 5. 

Der ermädjtigte Beamte muß die im $ 1 Abſatz 1 der Initruftion vom 
Einriötung ber |. März 1871 vorgejchriebenen drei feit gebundenen Regifter zu feiner 

Verfügung haben und in vorgejchriebener Weije einrichten, wenn auch An— 
meldungen zu den Regiftern noch nicht erfolgt find. 

Die einzelnen Bogen, aus welchen dad zweite — am Jahresſchluſſe 
dem Reichskanzler einzujendende — Eremplar befteht, find nicht ineinander 
zu legen, fondern vorjhriftsmäßig ($ 1 Abſatz 2 der Inſtruktion) aneinander 
zu beften, und zwar in ſolcher Weije, daß der durch dad Amisſiegel zu 
befejtigende Faden die einzelnen Bogen der Länge nad zujammenhält. 

S 6. 

erh fee zu Neben den Eintragungen ift — in beiden Eremplaren der Regiſter — 
“ ein Rand von folcher Breite frei zu laſſen, daß derjelbe nöthigenfals Raum 

für Randvermerfe bietet. Sofern ein ſolcher nöthig werdender Vermerk am 
Rande nicht Pla finden würde, ift der Rand des betreffenden Blattes in 
der Weile zu erweitern, daß auf dem Blattrande ein Blattjtreifen von geeig- 
neter Breite aufgeheftet wird, welcher unter dem Dienftjiegel mit dem Haupt- 
blatte zu verbinden ift. Diejer Blattjtreifen ift nach Eintragung des Rand» 
vermerks nach dem KHauptblatte zu einzuſchlagen. 

87. 

— Die Vorſchrift im F 2 Abſatz 1 des Geſetzes vom 4. Mai 1870, wo— 
RER nach die vorfommenden Fälle unter fortlaufender Nummer einzutragen find, 

hat, da die Regiiter am Jahresſchluſſe geichloffen werden, nur die Ein- 
tragungen eined Jahres im Auge. Die erjte Eintragung jedes Jahres ijt 
daher in jedem einzelnen Regiſter mit Nr. 1 zu bezeichnen. Diejes hat aud) 
dann zu gejchehen, wenn die betreffende Eintragung für das laufende Jahr 
die einzige bleiben follte. 

Die Nummer ift nicht vor oder neben, jondern über die Verhandlung 
zu jeßen, und zwar jo, daß fie über der Mitte der erſten Zelle der Ber: 
handlung fich befindet, aljo wie folgt: 

Nr. 1. 

Berhandelt u ......... Be ae 
Adhtzehnhundertt ....... 222200. 

S 8. 
m Zwiſchen den einzelnen Eintragungen, ſowie zwiſchen der letzten Ein- 
den einzeinen fragung und dem Abichlußvermerfe dürfen feine Zwiſchenräume bleiben. Wo 
Sintragungen. ſich ſoiche gleichwohl ergeben jollten, find diejelben zu durchſtreichen. Dies 
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gilt gleichmäßig für beide von dem Beamten zu führenden Exemplare der 
Regiſter. 

89. 
Die Namen der bei der Verhandlung betheiligten Perſonen find im SYreibweile ber 

beiden Eremplaren mit bejonderd in die Augen fallenden Buchftaben zu Erigienenen 
ſchreiben. Auch ift darauf zu achten, daß die Schreibweije der in der Ver— 
handlung angegebenen Namen mit den bezüglichen Unterjchriften übereinftimmt. 
Um dieſe Uebereinftimmung zu fihern, wird es fich empfehlen, in geeigneten 
Fällen die Namen von den Betheiligten vor Beginn der Verhandlung auf 
einen Zettel niederichreiben zu laffen. 

8 10. 

Die Vornamen der Erſchienenen dürfen nicht wegbleiben. Bei mehreren —— der 
Vornamen genügt derjenige, welcher ald Rufname dient. Abkürzungen, 3. B. 
„P.“ Statt „PBaul*, find in der Verhandlung wie bei der Unterjchrift zu 
vermeiden. Es ijt jeitend aller Erſchienenen wie der Familienname, jo aud) 
der Vorname bei der Unterfchrift auszufchreiben. Vornamen, die bereit3 in 
der Verhandlung vorgelommen find, müſſen bei jeder durch das Formular 
— wie namentlich bei Ehejchließungen — erforderten Wiederholung in der: 
jelben Bolljtändigfeit aufgeführt werden wie das erſte Mal. 

$ 11. 
Wie bei den Vornamen ($ 10), jo find auch im Uebrigen Abkürzungen Abkürzungen. 

(3. B. „gb.“ oder „geb. ftatt „geborene”) zu vermeiden. 

S$ 12. 

Da Einichaltungen zwijchen den Zeilen und direkte Abänderungen des ae 
Bortlautd der Eintragung unzuläjfig find, jo find, wenn in der Urkunde ” 
Borte oder Säge irrthümlich ausgelaffen wurden oder aus anderen Gründen 
bei der Verhandlung (vor Abſchluß derjelben) ein Zujaß erforderlich wird, 
die Hinzuzufügenden Worte nicht in die Verhandlung jelbit einzufchalten. 
Vielmehr find die Hinzuzufügenden Worte unter deutlicher Verweiſung auf 
die Stelle, zu welcher, bezw. auf die Worte, zwijchen welche fie gehören, an 
den Rand zu jchreiben, und iſt jodann die Zahl der zugejeßten Zeilen und 
bezw. Worte unter den hinzugefügten Worten zu bemerken, der Randvermerf 
zu Datiren, den Erichienenen vorzulefen und von ihnen jowie von dem Be— 
amten zu unterzeichnen. 

8 18. 
In entiprechender Weife iſt bei Löſchungen und anderweiten Abände- ne zn ab 

rungen (Berichtigungen) zu verfahren, welche im Laufe der Verhandlung rungen Beriche 
erforderlich werden. Es find aljo, wenn fid vor Abſchluß der Verhandlung yikn nn 
ergiebt, daß die geichriebenen Worte einer Berichtigung bedürfen, die be- 
treffenden Worte nicht zu durchitreichen; vielmehr ift am Rande neben der 
betreffenden Stelle zu bemerken, daß und welche Zeilen und Worte nicht zu 
gelten haben und bezw. welde Worte an Stelle derjelben zu leſen 
find; dieſer Randvermerk ijt zu datiren, den Erjchienenen vorzulefen und von 
denjelben jowie von dem Beamten zu unterzeichnen. 
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Eine Durchſtreichung würde nur zuläffig fein, wenn fi im Vordrud 
des Formulars (S 19 diejes Cirkulars) Worte befinden, die bejeitigt werden 
jollen; e8 würde aber auch in diejem Falle des vurgedachten Randvermerts 
bedürfen. 

Ss 14. 

Ohne Zuziehung der Erjchienenen können Ubänderungen (Berichtigungen) 
von dem Beamten nicht vorgenommen werden. Kann die Abänderung nicht 
vor Abſchluß der Verhandlung jelbit vorgenommen werden (88 12, 13), 
aljo insbejondere, wenn ſich die Nothwendigfeit einer Berichtigung erjt nad) 
Abſchluß der Verhandlung (durch die Unterfchrift des Beamten) herausftellt, 
jo erübrigt nur, daß mit den Eridienenen, welche hierzu von Neuem zu 
laden jind, oder, wenn dieſes unausführbar, mit anderweiten, zu der Er: 
Härung geeigneten Perſonen eine neue Verhandlung zur Nidhtigitellung der 
in der Verhandlung abgegebenen Erklärungen am Rande der urjprünglichen 
Verhandlung aufgenommen wird; diefe Verhandlung ift zu datiren, mit den 
Worten „Geſchloſſen wie oben“ zu jchließen und von den Erjchienenen und 
dem Beamten mit Angabe jeined Amtscharakterd zu unterjchreiben. 

Ss 15. 

Die auf den Anhalt der Verhandlung bezüglichen Randvermerke find in 
beiden Eremplaren der Negijter gleichzeitig und übereinftimmend einzutragen. 
Es iſt alfo nicht zuläffig, nachdem das zweite Eremplar nad) Berlin ein: 
gereicht ift, in dem bei den Beamten zurüdgebliebenen Eremplare einen 
Randvermerk einzutragen. Die Einreichung einer Abjchrift des Legteren würde 
zur Vervolljtändigung de3 zweiten hier aufberwahrten Eremplars nicht genügen. 
Vielmehr wird, wenn ſich nad Einreihung des zweiten Eremplars die 
Nothiwendigkeit eines Randvermert3 ergiebt, hierher zu berichten und mit dem 
Berichte der Entwurf zu dem in Ausficht genommenen Randvermerle vor: 
zulegen fein, damit eventuell daS zweite Eremplar zur Eintragung des Ver: 
merf3 von hier aus dem Beamten zugefertigt werden kann. 

$ 16. 

Die Beurkundung in Form eines bloßen Vermerf3 auf Grund einer 
ihriftlihen Anzeige ift nad) dem Gejepe vom 4. Mai 1870 und der 
Inftruftion vom 1. März 1871 unzuläſſig. Hat fi der Geburts- oder 
Todesfall in einer öffentlichen Entbindungs:, Kranken- oder ähnlichen Anjtalt 
ereignet, jo genügt die Schriftliche Anzeige des Vorjteherd der Anſtalt aljo 
nicht, um daraufhin eine Eintragung vorzunehmen. Vielmehr bedarf es aud) 
in ſolchem Falle der Aufnahme einer Verhandlung nad Maßgabe der vor: 
geichriebenen Formulare. 

S 17. 

Die Beurkundungen, welche ihre eigene Familie betreffen, find die mit 
Ermädtigung verjehenen diplomatischen Vertreter und Konſuln des Reichs, 
wie in meinem Girkular-Erlaffe vom 28. April 1877 bemerkt ijt, vor: 
zunehmen befugt. Es wird aber von der durd das Geſetz und die In— 
itruftion dorgeichriebenen Form der Beurkundung nicht abzuweichen, ins— 
bejondere aljo nicht durch den Beamten jelbjt eine Erklärung über die zu 
beurkundende Thatjahe zu Prototoll zu geben fein. Vielmehr wird der 
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Beamte eine bei dem Geburts: bezw. Sterbefall zugegen geweſene oder jonft 
über denjelben zuverläjfig unterrichtete Perjon (Arzt, Hebamme ꝛc.) zu ver- 
anlajjen haben, mit den weiter erforderlichen Zeugen vor ihm zur Erjtattung 
der Anzeige zu ericheinen. Bei der Beurkundung einer Geburt wird aud), 
wie in dem Formular für die Beurkundung der Geburten ($ 13 der In— 
jtruftion) vorgejehen, ausdrüdlicd; zu bemerken jein, daß die Anzeige im 
Auftrage des Vaters des Kindes gejchehe. 

8 18. 
In dem Protofolle muß bemerkt jein, daß und wie denjenigen Er- 

ichienenen, welche der deutichen Sprache oder der ausnahmsweiſe gewählten 
anderen Berhandlungsipradhe (S 5 Abi. 2 und 3 der Anftruftion) nicht oder 
nicht vollkommen mächtig find, der Inhalt der Verhandlung zur Kenntniß 
gebracht worden it. Auch muß, wenn ausnahmsweije in anderer als 
deutſcher Sprache verhandelt wurde, erſichtlich gemacht werden, in welcher 
fremden Sprache die Verhandlung jtatt hatte. 

Wenn ein Dolmetjher zugezogen wird, jo ift derjelbe unter den Er- 
ſchienenen aufzuführen. 

$ 19. 

Werden zur Eintragung in die Regiſter vorgedrudte Formulare benußt, 
jo müſſen Lebtere mit den in der Anjtruftion vorgeichriebenen Formularen 
(unbejchadet der nachfolgend in den SS 25, 33 vorgejehenen Abänderungen) 
durchaus übereinjtimmen. Wenn eine Abänderung (Durchftreichung) des 
Vordruds und bezw. eine Einjchaltung erforderlid wird, jo ift nad) Maß— 
gabe des oben SS 12, 13 Bemerften zu verfahren. 

S 20. 

Ungerechtfertigte Abweihungen von dem vorgejchriebenen Formular 
find, wie bei Benußung von Vordrudformularen ($ 19) jo auch im Uebrigen fi 
ju vermeiden. Es iſt daher beijpieläweije unzuläffig, da, wo in den 
Formularen von dem Beamten die Rede iſt („Bor mir, dem unterzeichneten 
Beamten“, „ich, der unterzeichnete Beamte“), jtatt diejes Worts ein anderes 
Wort wie „Konjul“ ꝛc. zu wählen. Auch find den Namen der Erjchienenen 
Prädifate wie „Herr“, „rau“, „Fräulein“ — welche im Formular nicht 
vorgejehen — nicht voranzuftellen. 

S 21. 

Die Angabe der Staatdangehörigfeit darf da, wo fie im Formular 
vorgejehen ift, nicht unterbleiben. Diejelbe wird durch die Angabe des Geburt3- 
orts nicht erſetzt. 

Reichsangehörige ſind nicht ſchlechtweg als ſolche (bezw. als „der deutſche 
Reichsangehörige“ oder „der deutſche Staatsangehörige“), ſondern als 
Staatsangehörige des Bundesſtaats, dem fie angehören (z. B. der Königlich 
preußiſche, der hamburgiſche Staatsangehörige), wenn ſie dem Reichslande 
Elſaß-Lothringen angehören, als „der Angehörige von Elſaß Lothringen“ 
oder als „der elſaß-lothringiſche Staatsangehörige” zu bezeichnen. 

Eine Perſon, welde früher die Staatsangehörigkeit in einem Bundes— 
jtaate bejefjen hat, gegenwärtig aber nur unter deutſchem Schuß ſteht, iſt als 

—*— olmetfhun 
ber —— 

lungen. 

Formulare mit 
Vordrud. 

vom Gormhlar 
en 

Angabe ber 
taats + 

angebörigfeit, 
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„der deutihe Schußgenofje, frühere... ...... Staatdangehörige”, ein 
jchweizerifcher Staat3angehöriger, für welchen als deutſchen Schußgenofjen 
eine jtandesamtlihe Thätigkeit des Beamten in Anfpruch genommen wird, 
als „der jchweizerifche Staatsangehörige und deutſche Schußgenofje“ zu 
bezeichnen. 

Die Bezeihnung „ölterreihiich-ungariiher Staatdangehöriger“ ift zu 
vermeiden. Die betreffenden Perſonen find entweder „öſterreichiſche“ oder 
„ungarische“ Staatsangehörige. Im Zweifel würde der Betreffende als 
„Angehöriger der öſterreichiſch- ungariihen Monarchie“ bezeichnet werden 
können. 

8 22. 

— Was außer dem regelmäßigen Inhalt der Eintragung bei der Ver— 
— — handlung zu vermerken iſt, muß im die Verhandlung ſelbſt, alſo vor den 
eg diefelbe abſchließenden Worten („Geſchloſſen wie oben“) aufgenommen werden. 
— „air Hiernach hat insbejondere der Hinweis auf jtattgehabte Ermittelungen, 

Ber- auf die bejonderd aufgenommene Verhandlung, nicht etwa am Rande, jondern 
Öölmeifdungac). in der Verhandlung jelbit Aufnahme zu finden. Es würde alfo beijpiels- 

weife, um auf Die bejondere Verhandlung, welche in gewifjen Fällen über 
Anmeldung eines Geburtö- oder Todesfalld (SS 15, 16, 20 der Jnitruftion) 
und die daran zu fnüpfenden Erörterungen aufzunehmen ift, zu verweilen, 
unmittelbar vor den Worten „Geſchloſſen wie oben“ folgender Abſatz ein- 
zuichalten jein: 

„Ueber die Anmeldung der Geburt (bezw. des Todesfalls) 
und die daran gefmüpften Erörterungen ift eine Verhandlung dom 
ec (bezw. eine bejondere Verhandlung vom heutigen Tage) 
aufgenommen worden.“ 

Auch der Vermerk, daß und in welder Weile den der Verhandlungs- 
ſprache nicht oder nicht volllommen mächtigen Perſonen der Anhalt der 
Verhandlung zur Kenntniß gebracht wurde (S 5 der Anftruftion, 88 18 und 
27 des gegenwärtigen Erlafjes), hat vor Schluß der Verhandlung (vor den 
Worten „Gejchlofien wie oben“) Platz zu finden. 

8 23. 

Schlukvermert. Die Verhandlungen find mit den Worten „Gejchloffen wie oben“ ab- 
Cal Ion zuichließen. Es iſt diefen Worten weder etwas hinzuzufügen noch ſonſt an 

denjelben oder an dem ihnen zulommenden Plage (unmittelbar vor den 
Unterjchriften) etwas zu ändern, noch jtatt ihrer ein abweichender Schluß: 

vermerk zu wählen. 

S 24. 

Unterfehriften. Auf den Schlufvermert („Geſchloſſen wie oben“) folgen nur nod die 
Unterjchriften, und zwar zunächſt die Unterjchriften der Erjchienenen, jodann 
unter Aufführung des Amtscharalters die de Beamten. leid) den Hand» 
zeichen der Erfchienenen find auch ſolche Unterjchriften derjelben, welche mit 
anderen als deutjchen oder Lateinischen (mie beijpieläweile mit griechiſchen, 
arabiſchen) Schriftzeichen ftattgefunden haben, zu beglaubigen und ift dabei 
der unterzeichnete Name mit deutichen bezw. — Buchſtaben wieder— 
zugeben. 
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Der zur Verhandlung zugezogene und eventuell unter den Erfchienenen 
aufzuführende Dolmetjher hat mit den übrigen Erjchienenen (aljo vor dem 
Beamten) zu umterjchreiben. Die von dem Beamten nah) $ 4 der In— 
ftruftion etwa zur Bewerfitelligung der Eintragung (zum Niederjchreiben des 
Protokolls) zugezogene Perſon hat das Protokoll nicht mit zu unterjchreiben. 

Der Beamte Hat die Verhandlung nicht mit dem Zuſatz „Standes- 
beamter“ oder „ftellvertretender Standesbeamter“ zu unterzeichnen, jondern 
mit Angabe des Amtscharakters, alſo beiſpielsweiſe in folgender Fafjung: 

Der Kaiſerliche Gejandte (Geſchäftsträger) 
NN, 

oder 
Der Kaijerliche Generalkonſul (Konful) 

N.N. 
oder 

Der Verweſer des Kaijerlichen Konſulats 

oder N. N. 
Der mit Vertretung des Kaiſerlichen Generalkonſuls beauftragte 

Vizekonſul (Kanzler) 
N. N. 

II. Führung des Eheſchließungsregiſters insbeſondere. 

8 25. Angaben betreffs 

Das im $ 12 der Inftruftion vorgefhriebene Formular für das über angehörtgteit, 
Eheſchließungen aufzunehmende Prototoll ift gemäß $ 9 des Gefepes vom gereres) and 
4. Mai 1870 in der Weije zu ergänzen, daß bei Aufführung der Erjchienenen Wohnoris. 
zu 1 und 2 die Staatsangehörigkeit angegeben wird. Es wird aljo Hinter: 
Pr u 7 EEE “ einzufchalten jein: „2. -- 222.200. Staat3- 
angehörige” — 3. B. „1. Der Königlich preußiiche Staatsangehörige“ (Vor: 
namen 2c. wie im Formular) — und ebenjo wird hinter „2. Die... .“ einzus 
Ichalten jein: „. . . Staatsangehörige” — 3. B.: „2. Die hamburgiſche 
Staatsangehörige“ (Vor- und Familienname ꝛc. wie im Yormular). 

Auf die Angabe der Staatsangehörigkeit der Verlobten kommt es um 
fo mehr an, al3 die Nechtögültigkeit der Ehejchließung davon abhängt, Daß, 
wenn nicht beide Verlobte, wenigjtens einer derjelben Reichdangehöriger oder 
deutſcher Schußgenofje ift.*) 

Die Staatdangehörigfeit der Eltern der Verlobten und der außer den 
Verlobten bei der Verhandlung erichienenen Perjonen ift nicht anzugeben. 
Ragegen bedarf es nad) Maßgabe des Geſetzes (S 9) und der Inſtruktion 
($ 12) der Angabe von Stand oder Gewerbe eventuell der Angabe „ohne 
Gewerbe“ fowie der Angabe des Wohnorts bei dem Verlobten zu 1 und 
der Verlobten zu 2 des Protofolls, ſowie bei den zugezogenen Zeugen. 
Derjelben Angaben bedarf es auch bei Aufführung der Eltern der 
beiden Verlobten (unter 1 und 2 des Protofolls). Insbejondere muß, wie 
der Wohnort des Vaters, jo auch der der Mutter zum Ausdrud kommen, 
was eventuell, wenn bei beiden Eitern derjelbe Wohnort anzugeben it, in 
ber Weiſe gejchehen Fann, daß nach Angabe der Namen, des Alter, des 

*) Anders in den deutſchen Schußgebieten, vergl. Nr. 15 $ 4. 
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Standed oder Gewerbed der Eltern fortgefahren wird „Beide wohnhaft 
3 “. Soweit die Eltern verjtorben, iſt ihr leßter Wohnort 
anzugeben. 

$ 26. 

Wenn die Mutter eine unehelichen Kindes mit dejjen Vater die Ehe 
Ichließt und Lebterer das Kind al3 fein Kind anzuerkennen bereit it, jo it 
e3 zuläſſig und zur Wahrung der Rechte des Kindes empfehlenswerth, eine 
bezügliche Erklärung des Vaters in dem Protokoll über die Eheichliegung 
aufzunehmen. 

Dieje Erklärung würde in einem bejonderen Abjage, welcher vor dem 
mit den Worten „Dieje Verhandlung“ beginnenden Schlußabjage einzujchalten 
ift, Plab finden fünnen, und würden dabei die einzelnen anerkannten Kinder 
mit jämmtlichen ihnen beigelegten Vornamen und unter Angabe des Tages 
und Ortes ihrer Geburt genau zu bezeichnen jein. 

$ 27. 

Die Verhandlung muß erfichtlih machen, daß und in welcher Weiſe 
den der Verhandlungsiprache nicht oder nicht volllommen mächtigen Perſonen 
der Inhalt der Verhandlung zur Kenntniß gebracht worden ift ($ 18 dieſes 
Erlaſſes). E3 genügt nicht, wenn in dem Protofoll etwa nur bemerft wird, 
daß die Verhandlung (das darüber aufgenommene Protokoll) den Betreffenden 
in der ihnen geläufigen Sprache „vorgelefen“ worden ijt. Es wird vielmehr 
eine Faſſung zu wählen jein, welche jeden Zweifel darüber ausichließt, daß 
auch der Inhalt der vorangegangenen mündlichen Verhandlung, mit welcher 
die Eheichliegung erfolgte, zur Kenntniß der Betreffenden gelangt ift. Zu 
diejem Behufe würde beiſpielsweiſe folgende Faſſung für den Schlußabjag 
des Protofoll („Dieje Verhandlung ꝛc.“) gewählt werden fünnen: 

Dieſe Berhandlung, von deren Inhalt dem unter 3 aufgeführten, 
der deutichen Sprache nit (nicht vollfommen) mächtigen Zeugen 
dur) den als Dolmetſcher zugezogenen, unter 5 aufgeführten Er- 
Ihienenen in der dem Leßteren wie dem Zeugen geläufigen . . . . . 
Sprache Kenntniß gegeben worden, ijt hierauf den Eheleuten jowie 
den übrigen Anweſenden vorgelejen, von denjelben genehmigt und 
eigenhändig unterjchrieben worden. 

oder es würde der Schlufabjat („Dieje Verhandlung ꝛc.“) unverändert wie 
im Formular bleiben und in bejonderem Safe (nad) den Worten „eigen- 
händig unterjchrieben worden“) hinzuzufügen fein: 

Dem unter 3 aufgeführten, der deutichen Sprache nicht (nicht 
vollkommen) mächtigen Zeugen ijt durch den als Dolmetſcher zus 
gezogenen, unter 5 aufgeführten Erjchienenen in der dem Lebteren 
wie dem Zeugen geläufigen ....... Sprade von dem Inhalt 
der Verhandlung Kenntniß gegeben worden. 

$ 28. 

Bei der Unterjchrift des über eine Eheſchließung aufgenommenen Protololls 
hat die Ehefrau, da die Ehe bereit3 mit dem der Unterjchrift vorangegangenen 
Ausſpruch des Beamten zum Abſchluß gelangt ift — außer mit ihren Vor- 
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namen — mit dem Familiennamen ihres Ehemannes zu unter 
jchreiben und den von Geburt und jonjt bisher von ihr geführten Familien— 
namen als Zuſatz (3. B. geborene... .. 2.2.2200. und verwittwet 
geweſene . . ....... geihiedene ........ ) beizufügen. 

IV. Führung des Geburtsregiiters insbejondere. 

S$ 29. 
Die Eintragung der Geburt eines Kindes in das Geburtöregifter, welche Antrag auf Be- 

bei ehelihen Geburten auf Antrag des Vaters, bei umehelichen auf Antrag Geburt eines ler 
der Mutter oder ihrer Angehörigen zu erfolgen hat ($ 13 der Inftruftion ehimirten 
vom 1. Mär; 1871), wird bei einem unehelicd geborenen, vor der Be- 
urkundung feiner Geburt aber durd) nachfolgende Ehe legitimirten Kinde auf 
den gemeinjchaftlihen Antrag des Vater und der Mutter (oder deren An— 
gehörigen) zu bewirken jein. 

S 30. 

Wenn ein Kind todtgeboren oder in der Geburt verjtorben ift, jo hat — — 
die Eintragung nicht im Geburts-, ſondern nur im Sterberegiſter zu geſchehen und der Geburt 
($ 35 diejes Erlafjes). Iſt das Kind aber, wenn auch kurze Zeit, nach der sc vn 
Geburt veritorben, jo ijt die Geburt im Geburtöregijter und der Tod im — 
Sterberegiſter je für ſich zu beurkunden. 

831. 

Erfolgt die Geburtsanzeige durch den Vater des Kindes, ſo wird, um Geburitangeige 
feinen Zweifel über die Identität ziwiichen dem Anzeigenden und dem Vater ven Boter. 
Raum zu geben, an der betreffenden Stelle des Formulars das Wort „ihm“ 
eingejchaltet werden fünnen, jo daß die Stelle lautet „vormittags (nad)- 
mittags) ihm, dem preußifchen (jächjiichen) Unterthan“. Auch würde nichts 
Dagegen einzumenden jein, wenn dem Eingange des Formulars in ſolchen 
Fällen eine vereinfachte Faſſung gegeben und hinter dem Worte „verfügungs- 
fähig“ fortgefahren würde, wie folgt: 

„der preußische (ſächſiſche ꝛc) Unterthban ....... (Stand oder 
Gewerbe) N. N. (Bor: und Familienname), wohnhaft in N., welcher 
mir erklärte, daß ihm am erften ©. ........ Achtzehnhundert 
N a ee 1 ER Uhr vormittags (nachmittags) 
von jeiner Ehefrau” ꝛc. 

$ 32. 

Bei der Bezeichnung der Eltern des Kindes, ded Anzeigenden und der Begeihuung ber 
zugezogenen beiden Zeugen ijt das Alter und der Geburtsort derjelben nicht Kindes und der 
anzugeben, wohl aber die Staatsangehörigkeit aller bei der Verhandlung "irren 
Erjchienenen und des Vaters des Kindes jowie bei der Mutter des Kindes isienenen (Hiter 
die frühere Staatsangehörigkeit, d. h. die Staatsangehörigfeit, melde fie derieben mict 
beſaß, che fie durch die Eheichliefung mit ihrem Ehemanne deſſen Staats: idih, 
angehörigfeit erwarb. * — 

Beſitzt die Mutter zur Zeit der Eintragung dieſelbe Staatsangehörigkeit bel der Yautter 
wie dor ihrer Verheirathung, jo ann fie nicht ſchlechtweg als die frühere Peiner 
„preußiiche (bayerische zc.) Staatsangehörige“ bezeichnet werden; vielmehr angehörigkeit). 
wird an der betreffenden Stelle des Formulars eine die Fortdauer der 
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früheren Staatsangehörigkeit zum Ausdruck bringende Faſſung zu wählen 
ſein, etwa wie folgt: 

Der auch früher „. ...... Staat3angehörigen“. 

& 33. 

Nah 8 11 des Geſetzes vom 4. Mai 1870 muß die Eintragung in 
ort ber Eltern. das er Ir den Ort der Geburt enthalten. Das Formular ($ 13 

Ausſehung ber 
Eintra 

der Inſtruktion) Hat diefe Angabe nicht befonders vorgejehen. Die in diejer 
Hinfiht vorhandene Lücke wird zweckmäßig dadurd) ausgefüllt werden können, 
daß vor den Worten des Formulars „ein Sind... ..... Geſchlechts“ 
die Worte „in ſeiner Wohnung zu N.“ oder ſonſtige den Umſtänden ent— 
ſprechende Worte eingeſchaltet werden. Es wird hierdurch aber die Angabe 
des Wohnorts der Eltern des Kindes („wohnhaft in N.“) nicht entbehrlich 
und wird alſo nicht nur bei Benennung des Vaters eine bezügliche An— 
gabe zu machen ſein („wohnhaft in N.“), ſondern es wird auch bei Be— 
nennung der Mutter deren Wohnort und im Anſchluß daran der Geburtsort 
ausdrücklich aufzuführen ſein (alſo: „von ſeiner Ehefrau der . . ..... 
wohnhaft in N., in ſeiner Wohnung zu N., ein Kind ꝛc.“). 

S 34. 
Die bejondere Verhandlung, welche bei Ausjegung der Eintragung eines 

eines Geburls- Geburtsfall3 nad) 8 16 der Inſtruktion über die Anmeldung und die ic 
falls (befondere 
Verhandlung). 

‚Beurfunbung 
* — 

— 

an dieſelbe knüpfenden weiteren Erörterungen aufzunehmen iſt, iſt gemäß S 16 
Abſatz 2 der Inſtruktion zu den Nebenalten des Geburtöregifters zu nehmen. 
Dem am Jahresſchluſſe einzureichenden zweiten Gremplare des Geburts: 
regifters ift weder die Urjchrift noch eine Abjchrift der Verhandlung beizufügen. 

Dagegen darf in der jpäter wirklich erfolgenden Eintragung der Hinweis 
auf die bejonderd aufgenommene Verhandlung niemal3 unterbleiben. Die für 
diefen Hinweis zu wählende Faſſung ergiebt ji aus dem oben S 22 Bemerften. 

Der Einholung Ddiejjeitiger Genehmigung zu einer nachträglichen Ein— 
tragung bedarf es regelmäßig nicht. Es wird aber von dem Beamten jorg- 
fältig zu prüfen jein, ob der Vater ded Kindes, bei unehelichen Kindern die 
Mutter zur Zeit der Anmeldung und Beurkundung und aud zur Beit der 
Geburt unzweifelhaft die Neichsangehörigkeit oder Schußgenofjenichaft befigt 
und bezw. bejaß.*) Bei einem durch nachfolgende Ehe legitimirten Kinde würde 
erforderlich jein, daß zur Zeit der Geburt und der Eheſchließung die Mutter 
jowie zur Zeit der Anmeldung und Eintragung der Vater die Reichsange— 
hörigkeit unzweifelhaft bejejjen hätte bezw. bejäße. Auch darf fi die Ein- 
tragung jelbjtverjtändlich nicht auf jolche zurüdliegenden Fälle beziehen, welche 
außerhalb des Gebiets, für welches der Beamte zujtändig ijt, ſich ereignet 
haben (vergl. 88 1 bis 4 diejes Erlafjes). 

V. Führung des Sterberegiiters insbejondere. 

8 35. 
Bei der Beurkundung einer Todtgeburt oder des in der Geburt er- 

folgten Todes des Kindes, welche im Sterberegüter zu erfolgen hat (S 30 
diejes Erlafjes), ift dad im $ 13 der Inſtruktion vorgejchriebene Formular 

*) Vergl. $ 25 Anmerkung. 
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mit entjprechender Abänderung („ein todtes Kind ........ Geſchlechts 
geboren“ oder „ein Kind ........ Gejchlechtd geboren worden und in 
der Geburt verjtorben ſei“) zu benußen. 

Da übrigens die Eintragung eines Todesfall auf Grund der Erklärung 
zweier Zeugen erfolgt, jo wird ſich empfehlen, da3 im $ 13 der Inſtruk 
tion dorgeichriebene Formular bei der Beurkundung einer Todtgeburt in der 
Weiſe zu ergänzen, daß bei Benennung der beiden Zeugen am Schluſſe der 
Verhandlung bei einem derjelben — unter 1 oder unter 2 — hinzugefügt 
wird: „welcher eine mit der vorjtchenden Erklärung übereinftimmende Er: 
Härung abgab“ oder wenn beide Zeugen diejelbe abgeben, daß Hinter den 
Worten „der beiden Zeugen“ zugefügt wird: „melde eine mit der vorjtehen- 
den Erklärung übereinjtimmende Erklärung abgaben“. 

S 36. 

Die Eintragung muß alle im Formular vorgejchriebenen Angaben ent- kn 
halten. Demgemäß muß, wenn die Anzeige von Verwandten des Verftorbenen "un be 
gemacht wird, der Grad der Verwandtichaft jogleich bei Benennung des Er: " hnebönigteit 
jchienenen (3. B. Vater des Verftorbenen) erſichtlich gemacht werden. deH Berhorbenen 

Die Staatdangehörigkeit des PVerjtorbenen muß jtet3 (auch wenn der "ten. 
Berftorbene im Kindesalter verjtarb) angegeben jein. Auch ift bei Aufführung 
der Eitern des Verjtorbenen deren Staatdangehörigfeit neben den fonjt vor- 
gejchriebenen Daten, ſoweit bekannt, jtet3 bejonders anzugeben (3. B. Sohn 
des N. N., Raufmanns und der N. N. geborenen N. N., ohne Gewerbe, Beide 
preußiſche Staatsangehörige und wohnhaft zu N.). 

Auf die frühere (vor der Verheirathung bejeflene) Staatsangehörigkeit 
der Mutter (des Berftorbenen) kommt es hier nicht an. 

S 37. . 

War die verjtorbene Perjon unverheirathet, jo ift, außer wenn fie im —*6 
Kindesalter ſtand, an der Stelle des Formulars, wo ſonſt die Bezeichnung Rn 
als „Ehemann (Ehefrau) der (des) N. N.“ ftattzufinden hätte, das Wort hrnmie mes 
„ledig“ aufzunehmen. („ledig*). 

Soweit die perjönlihen Familienverhältniffe des Verftorbenen (8 12 
Nr. 1 bis 3 des Gejeßes vom 4. Mai 1870, S 17 der Inſtruktion dom 
1. März; 1871) nicht befannt find, ijt dies in der Verhandlung erfichtlich 
zu machen. Eine Ausfeßung der Eintragung zu dem Zwede, um über die 
nicht weiter bekannten perjönlichen und Familienverhältnifje des Verjtorbenen 
Ermittelungen anzuftellen, hat nicht jtattzufinden. 

VI. Abſchluß der Regijter und Einjendung des zweiten Eremplars 
und der Regijterauszüge. 

S 38. 

Der Abſchluß der Negifter, oe am Jahresſchluſſe zu bewirken ift, a ber 
darf nit mit Rüdfiht darauf, daß jchon angemeldete Geburts- oder Todes: ee. 
fälle nod nicht zur Eintragung gelangen konnten, oder aus fonftigen Gründen 
hinausgeſchoben werden. Doch kann der Abſchluß nur durch einen auf Grund 
des S 1 des Geſetzes vom 4. Mai 1870 ermächtigten Beamten erfolgen. 
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Für den Vermerk, mit welchem die Regiſter abgeſchloſſen werden, 
empfiehlt ſich nachſtehende Faſſung: 

Abgeſchloſſen für das Jahr Eintauſendachthundert md ....... 
mit einer (zwei ꝛc.) Eintragung (Eintragungen) 

N. (Ort), den ......... 18 . 

Der Kaiferlice — (Konful ꝛc.). 
(Siegel.) 

Haben keine Eintragungen ſtattgefunden, ſo Vermerk in dem 
bei dem Beamten verbleibenden Exemplare (dem gebundenen Regiſter) — 
ein zweites Exemplar iſt in ſolchem Falle nicht entſtanden — ebenſo wie 
vorſtehend zu lauten haben, nur mit der Aenderung, daß es jtatt „mit einer 
(zwei ac.) Eintragung (Eintragungen)* heißt: „ohne Eintragung“. 

Der Vermerk ijt von dem Tage zu datiren, an welchem er durd) bie 
Unterjchrift ded Beamten thatjächlic vollzogen wird. 

$ 39. 

Das zweite Eremplar der Regifter ift mit einem bejonderen Berichte 
— wei welder andere Gegenſtände nicht berühren darf — einzureichen. 

einer Valat- 
anzeige. 

Ginfendung von 

Hat im Laufe des Jahres eine Eintragung in einem der Regijter nicht 
jtattgefunden, jo ift nicht eine Abjchrift des Abſchlußvermerks, welcher in dem 
bei dem Beamten verbleibenden gebundenen Regilter aufzunehmen ift (S 38 
dieſes Erlaffes), einzureichen, jondern lediglich) die im S 2 Abjab 3 des 
Geſetzes dom 4. Mai 1870 vorgejchriebene amtliche Beicheinigung (Bafat- 
anzeige), für die fich folgende Faſſung empfiehlt: 

Ach beicheinige Hierdurch amtlich, daß in da3 bei der Kaiſerlichen 
Geſandtſchaft (dem Kaiferlihen Konfulate 20.) zu . ........ 
geführte... ...... Negifter im Jahre Eintaujendadhthundert 
le eine Eintragung nicht erfolgt iſt. 

N. N den . ...... ... 18 . 

Der Raiferliche ne (Konſul ꝛc.). 
(Siegel.) N. 

Eine ſolche Beicheinigung ijt getrennt für a der drei Negiiter, in 
welchem feine Eintragung jtatt hatte, einzureichen. 

8 40. 

Die im S 2 Abſatz 2 des Gejehes dom 4. Mai 1870 vorgejehene Ein- 
— die ſendung von Regiſterauszügen (beglaubigten Abſchriften der betreffenden Ein— 

Bundes« 
regierungen. tragungen) an die Bundesregierungen hat für Preußen an die Königlichen 

Oberpräfidien der betreffenden Provinzen, für die Hanjeftädte an den betref— 
jenden Senat zu erfolgen. 

Sind bei Ehejchliegungen beide Verlobte Neichdangehörige, aber Ange- 
hörige verjchiedener Bundesjtaaten, jo ijt ein Auszug an jede der betreffen- 
den Bundesregierungen zu jchiden. 

In dem Berichte, mit welchem das zweite Exemplar beim Jahresichluß 
hierher eingereicht wird, ift zu bemerfen, an welde Bundesregierungen 
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(Königlich preußische Oberpräfidien, die Einjendung der die einzelnen Fälle 
betreffenden Auszüge erfolgt ift.*) 

8 41. 

Diejenigen Beamten, welchen die ſtandesamtlichen Befugniſſe auch für Einreigung u 
die unter deutſchem Schutze jtehenden Schweizer ertheilt worden find, haben rs ie 
die auf Letztere bezüglihen Auszüge aus den Regiftern nicht direft nad) Bern 
mitzutheilen, jondern dieſelben behufs weiterer Veranlaſſung hierher ein- 
zureichen. In dem Berichte, mit welchem die Einreichung diefer Auszüge 
erfolgt, it der Heimathsort bezw. die Gemeinde und der Kanton, weldem die 
Betreffenden angehören, anzugeben, foweit nicht dieje Angaben ſich in den 
bezüglichen Verhandlungen ſchon finden. 

Berlin, den 11. Dezember 1885. 
Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: 
Hellwig. 

23; 

Internationale Vereinbarungen, welde die deutfhen 
Schutzgebiete betreffen. 

23. Protofoll, betreffend die deutichen und franzöfiichen Be- 
fitungen an der Weſtküſte von Afrifa und in der Südfee, 

Vom 24. Dezember 1885. 

Nachdem die Regierung Sr. Ma— Le Gouvernement de Sa Majeste 
jeität des Deutichen Kaiſers und l'Empereur d’Allemagne et le Gou- 
die Regierung der Franzöfiichen Res 
publit beichloffen haben, die Bezie- 
hungen, welche ſich aus einer Er- 
weiterung ihrer Souveränetätd- oder 
Proteftoratörechte über Gebiete an der 
Weſtküſte von Afrika und im der 
Südſee ergeben, im Sinne eines gegen- 
jeitigen guten Einvernehmens zu regeln, 
haben die mit gehörigen Vollmachten 
verjehenen Unterzeichneten, 

vernement de la Republique Fran- 
caise ayant resolu de regler, dans 
un esprit de bonne entente mutuelle, 
les rapports qui peuvent resulter 
entre eux de l'extension de leurs 
droits respectifs de souverainete ou 
de proteetorat sur la cöte occiden- 
tale d’Afrique et en Océanie, les 
Soussignes, 

*) Um die für die Aufbewahrung der —— Urkunden zuſtändigen Standes: 
ämter ermitteln zu können, iſt durch Runderla vom 14. April 1890 angeordnet 
worden, daß in Bezug auf Geburten in dieſe Berichte Angaben über den letzten ins 
ländifhen Wohnort oder den Geburtäort der Eltern — werden, ſoweit 
ſolche in den bezüglichen Verhandlungen nicht enthalten ſind. 
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der Graf v. Bismarck-Schön— 
hauſen, Unterſtaatsſekretär im 
Auswärtigen Amt, und 

der Baron de Courcel, außer— 
ordentlicher und bevollmächtigter 
Botſchafter der Franzöſiſchen 
Republik bei Sr. Majeſtät dem 
Deutſchen Kaiſer, 

ſich über folgende Beſtimmungen ge— 
einigt: 

J. 

Biafra-Bai. 
Die Regierung Sr. Majeftät des 

Deutjchen Kaiſers verzichtet zu Gunſten 
Frankreichs auf alle Souveränetäts- 
oder Protektoratsrechte über die jüd- 
lid vom Campofluß gelegenen Gebiete, 
welche von deutjchen Reichsangehörigen 
erworben und unter das Protektorat 
Sr. Majeität des Kaiſers geitellt 
worden find. Diejelbe übernimmt die 
Verpflichtung, ſich einer jeden poli- 
tiihen Einwirkung ſüdlich von einer 
Linie zu enthalten, welche dem ge- 
nannten Fluß von feiner Mündung 
bis zu dem zehnten Grad öftlicher 
Länge von Greenwich (fieben Grad 
vierzig Minuten öjftlicher Länge von 
Paris) und von dieſem Punkte ab 
defien Breitenparallel bis zu dem 
Scneidepunft des letzteren mit dem 
fünfzehnten Grad öftlicher Zänge von 
Greenwih (zwölf Grad vierzig 
Minuten öftlicher Länge von Paris) 
folgt. 

Die Negierung der Franzöſiſchen 
Nepublif verzichtet auf alle Rechte 
und alle Aniprüche, welche fie bezüglich 
der nördlich) von derjelben Linie ge- 
legenen Gebiete geltend machen könnte, 
und übernimmt die Verpflichtung, ſich 
einer jeden politiichen Einwirkung 
nördlid; von diejer Linie zu enthalten. 

Steine der beiden Negierungen wird 
Mafregeln ergreifen, welche die Frei- 
heit der Schifffahrt und des Handels 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

le Comte de Bismarck-Schoen- 
hausen, Sous-Secretaire d’Etat 
au Departement des Affaires 
Etrangeres, et 

le Baron de Courcel, Ambassa- 
deur extraordinaire et pleni- 
potentiaire de la Republique 
Frangaise aupres de Sa Majeste 
l’Empereurd’Allemagne, düment 
autorises à cet effet, 

sont convenus des stipulations sui- 
vantes: 

I. 

Golfe de Biafra. 

Le Gouvernement de Sa Majeste 
l’Empereur d’Allemagne renonce, en 
faveur de la France, à tous droits 
de souverainete ou de protectorat sur 
les territoires qui ont été acquis au 
sud de la riviere Campo par des 
sujets de l’Empire allemand et qui 
ont été places sous le protectorat de 
Sa Majest€ I’Empereur d’Allemagne. 
Il s'engage à s’abstenir de toute 
action politique au sud d'une ligne 
suivant la dite riviere, depuis son 
embouchure jusqu’au point oü elle 
rencontre le meridien situe par dix 
degres de longitude Est de Green- 
wich (sept degres quarante minutes 
de longitude Est de Paris) et, & 
partir de ce point, le parallele pro- 
longe jusqu’& sa rencontre avec le 
meridien situe par quinze degres de 
longitude Est de Greenwich (douze 
degres quarante minutes de longi- 
tude Est de Paris). 

Le Gouvernement de la Republique 
Frangaise renonce à tous droits et 
a toutes pretentions qu'il pourrait 
faire valoir sur des territoires situes 
au nord de la m&me ligne, et il 
s’engage a s’abstenir de toute action 
politique au nord de cette ligne. 

Aucun des deux Gouvernements 
ne devra prendre de mesures qui 
puissent porter atteinte & la liberte 
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der Angehörigen der anderen Regierung 
in dem Theil des Campoflufjes, welcher 
die Grenze bilden und von den An— 
gehörigen beider Länder gemeinjam 
benußt werden wird, beeinträchtigen 
lönnten. 

118 

Sklavenküſte. 
Die Regierung der Franzöſiſchen 

Republik erkennt das deutſche Pro— 
tektorat über das Togo-Gebiet an und 
verzichtet auf die Rechte, welche ſie 
infolge ihrer Beziehungen zu dem 
König Menſa hinſichtlich des Gebietes 
von Porto Seguro geltend machen 
fünnte. 

In gleicher Weije verzichtet Die 
Regierung der Franzöfiihen Republik 
auf ihre Rechte bezüglich Klein Popo 
und erfennt das deutiche Protektorat 
über dieje Land an. 

Den franzöfifchen Kaufleuten in 
Porto Seguro und Klein Popo ver- 
bleibt für ihre Perſon und für ihr 
Eigenthum, jowie für ihre Handels- 
unternehmungen bis zum Abſchluß 
der unten vorgejehenen Zollabmachung 
die Vergünftigung der gleichen Be— 
handlung, melde fie gegenwärtig 
genießen. Alle Vortheile oder rei: 
heiten, welche etwa den deutſchen 
Staatdangehörigen gewährt werden 
jolften, werden ihnen in gleicher Weije 
zufallen. Namentlich behalten fie die 
Befugniß, ihre Waaren zwiſchen ihren 
Faktoreien und Magazinen in Porto 
Seguro und Klein Popo und dem 
angrenzenden franzöfiichen Gebiet frei 
hin⸗ und herzubefördern und auszus 
taufchen, ohne zur Zahlung irgend 
welcder Abgabe genöthigt zu jein. Die 
gleiche Befugniß wird auf Grund der 
Segenfeitigfeit den deutichen Kauf: 
leuten zugeſichert. 

Die Deutihe und Franzöſiſche Re— 
gterung behalten fid) vor, nad) vor- 
heriger Unterfuhung an Drt und 

Riebomw, Die Kolonial-Gefeggebung. 

de la navigation et du commerce 
des ressortissants de l’autre Gou- 
vernement sur les eaux de la riviere 

Campo, dans la portion qui restera 
mitoyenne et dont l’usage sera 
commun aux ressortissants des deux 

pays. 

I. 

Cöte des Esclaves. 

Le Gouvernement de la Republique 
Frangaise, en reconnaissant le pro- 
tectorat allemand sur le territoire 
de Togo, renonce aux droits qu’il 
pourrait faire valoir sur le territoire 
de Porto Seguro, par suite de ses 
relations avec le roi Mensa. 

LeGouvernement de laR£publique 
Frangaise renonce egalement & ses 
droits sur le Petit Popo et reconnait 
le protectorat allemand sur ce 
territoire. 

Les commergants frangais a Porto 
Seguro et au Petit Popo conserve- 
ront pour leurs personnes et pour 
leurs biens, de m&@me que pour les 
operations de leur commerce, jusqu’äa 
la conelusion de l’arrangement 
douanier prevu ci dessous, le bene- 
fice du traitement dont ils jouissent 
actuellement, et tous les avantages 
ou immunites qui seraient accordes 
aux nationaux allemands leur seront 
egalement acquis. Ils conserveront 
notamment la faculte de transporter 
et d’echanger librement leurs mar- 
chandises entre leurs comptoirs ou 
magasins de Porto Seguro et du 
Petit Popo et le territoire frangais 
limitrophe, sans @tre astreints au 
paiement d’aucun droit. La m&me 
faculte sera assuree, à titre de reci- 
procite, aux negociants allemands. 

Les Gouvernements Allemand et 
Francais se reservent, d’ailleurs, de 
se concerter, apres enquete faite sur 

6 



82 Erfter Theil. 

Stelle, über den Erlaß gemeinjamer 
Zollbeitimmungen für ihre beider: 
jeitigen Gebiete zwiſchen den englijchen 
Beligungen an der Goldküſte im Weiten 
und Dahomey im Djten fich zu ver- 
jtändigen. 

Die Grenze zwilchen dem deutjchen 
und dem franzöfiichen Gebiet an der 
Sklavenküſte joll an Ort und Stelle 
durch eine gemiſchte Kommiſſion feſt— 
geſetzt werden. Die Grenzlinie wird 
von einem an der Küſte zu beſtimmenden 
Punkt zwiſchen den Gebieten von Klein 
Popo und Agoué ausgehen. Be— 
züglich des Laufes dieſer Linie nach 
Norden wird auf die Grenzen der 
einheimiſchen Stämme Rückſicht ge— 
nommen werden. 

Die Deutſche Regierung übernimmt 
die Verpflichtung, ſich einer jeden 
politiſchen Einwirkung öſtlich von der 
ſo beſtimmten Linie zu enthalten. Die 
Franzöſiſche Regierung übernimmt die 
Verpflichtung, ſich einer jeden poli— 
tiſchen Einwirkung weſtlich von der— 
ſelben Linie zu enthalten. 

III. 

Küfte von Senegambien; 
Slußgebiet im Süden. 

Die Regierung Seiner Majeftät des 
Deutihen Kaiſers verzichtet auf alle 
Rechte oder Anſprüche, welche fie be- 
züglic der zwilchen dem Rio Nunez 
und dem Mellacorse gelegenen Gebiete, 
namentlic) bezüglich Koba und Kabitai 
geltend machen fünnte, und erfennt 
die Souberänetät Frankreichs über dieje 
Gebiete an. 

IV. 

Südſee. 
Die Regierung Seiner Majeſtät des 

Deutſchen Kaiſers verpflichtet ſich gegen 
über der Regierung der Franzöſiſchen 
Republik nichts zu unternehmen, was 
eine eventuelle Beſitzergreifung der 
Inſeln und Riffe, welche die Gruppe 
der „Inſeln unter dem Wind“ in der 
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les lieux, afın d’arriver à l’etablisse- 
ment de reglements douaniers com- 
muns aux deux pays sur les terri- 
toires compris entre les possessions 
anglaises de la Cöte d’Or à l’ouest, 
et le Dahomey & lest. 

La limite entre les territoires 
allemands et les territoires francais 
de la Cöte des Esclaves sera fixee 
sur les lieux par une commission 
mixte. La ligne separative partira 
d’un point sur la cöte à determiner 
entre les territoires du Petit Popo 
et d’Agoue. Dans le trace de cette 
ligne vers le nord, il sera tenu 
compte des delimitations des pos- 
sessions indigenes. 

Le Gouvernement Allemand s’en- 
gage a s’abstenir de toute action 
politique a l'est de la ligne ainsi 
determine. Le Gouvernement Fran- 
gais siengage à s’abstenir de toute 
action politique & l’ouest de la möme 
ligne. 

Il. 

Cöte de Senegambie; rivieres 
du Sud. 

Le Gouvernement de Sa Majeste 
’Empereur d’Allemagne renonce à 
tous droits ou pretentions qu’il 
pourrait faire valoir sur des terri- 
toires situes entre le Rio-Nunez et 
la Mellacoree, notamment sur le 
Coba et le Kabitai, et reconnait la 

souverainete de la France sur ces 
territoires. 

IV. 

Oceanie. 

Le Gouvernement de Sa Majeste 
l’Empereur d’Allemagne, s’engage 
envers le Gouvernement de la Ré— 
publique Frangaise a ne rien entre- 
prendre qui puisse entraver une prise 
de possession eventuelle par la 
France des iles et ilöts formant le 



D. Internationale Vereinbarungen, welche die deutſchen Schuggebiete betreffen. 83 

Südſee bilden und an den Tahiti oder 
Geſellſchafts-Archipel anjchließen, durch 
Frankreich hindern könnte. Sie über— 
nimmt dieſelbe Verpflichtung bezüglich 
des Archipels der Neu-Hebriden, 
welcher in der Nähe von Neu-Cale— 
donien liegt. 

Die Regierung der Franzöſiſchen 
Republik übernimmt für den Fall, daß 
Frankreich von einer der oben er— 
wähnten Inſelgruppen Beſitz ergreift, 
die Verpflichtung, die von deutſchen 
Staatsangehörigen erworbenen Rechte 
zu achten, namentlich bezüglich der 
Anwerbung von eingeborenen Ar— 
beitern, und ſich zu dieſem Zweck mit 
der Kaiſerlich Deutſchen Regierung 
ins Einvernehmen zu ſetzen. 

In doppelter Ausfertigung voll— 
zogen zu Berlin den vierundzwanzigſten 
Dezember Ein Tauſend Achthundert 
fünfundachtzig. 

groupe dit des Iles Sous le Vent, 
en Océanie, et se rattachant à 
l'arehipel de Tahiti ou de la Société. 
Il prend le même engagement ä 
l’egard de l’archipel des Nouvelles 
Hebrides, situ& a proximite de la 
Nouvelle Caledonie. 

LeGouvernement de la République 
Frangaise, dans le cas d’une prise 
de possession par la France de l’un 
des groupes d’Iles susmentionnes, 
prend l’engagement de respecter les 
droits acquis des sujets allemands, 
notamment en ce qui concerne le 
recrutement des travailleurs in- 
digenes, et de se concerter, à cet 
effet, avec le Gouvernement Imperial 
d’Allemagne. 

Fait en double a Berlin, le vingt- 
quatre Decembre mil huit cent 
quatre-vingt cing. 

(Unterſchriften.) 

24. Erklärung, betreffend die 
Abgrenzung der deutſchen und 
engliſchen Machtſphären im 
Weſtlichen Stillen Ocean. 

Vom 10. April 1886. 

Nachdem die Regierung Seiner 
Majeftät des Deutſchen Kaiſers und 
die Regierung Ihrer Majeſtät der 
Königin des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien und Irland be— 
ſchloſſen haben, eine Abgrenzung der 
deutſchen und engliſchen Machtſphären 
im Weſtlichen Stillen Ocean vorzu— 
nehmen, haben die mit gehöriger Voll: 
macht verjehenen Unterzeichneten 

1. der Graf 9. v. Bismard, 
Unter: Staatöjelretär des aus 
wärtigen Amts Seiner Kaiſer— 
lihen Majeftät, 

2. Sir Edward Baldwin 
Malet, außerordentlicher und 

24. Declaration relating to 
the demarcation of the Ger- 

man and British spheres of 
influence in the Western 

Pacific. 

The Government of His Majesty 
the German Emperor and the Go- 
vernment of Her Majesty the Queen 
of the United Kingdom of Great 
Britain and Ireland having resolved 
to define the limits of the German 
and British spheres of influence in 
the Western Pacific, the Under- 
signed duly empowered for that 
purpose, viz. 
1. Count Herbert Bismarck, 

His Imperial Majesty’s Under 
Secretary of State for Foreign 
Affairs, 

2. SirEdward Baldwin Malet, 
Her Britannic Majesty’s Ambas- 

6* 
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bevollmächtigter Botichafter Ihrer 
britiichen Majeftät, 

namens ihrer Negierungen die nad)- 
jtehende Erklärung vereinbart: 

I 
In diefer Erklärung ift unter dem 

Ausdrud „Weftliher Stiller Ocean“ 
der Theil des Stillen Oceans zu ber: 
jtehen, welcher zwijchen dem 15. Grad 
nördlicher Breite und dem 30. Grad 
jüdlicher Breite, und zwiſchen dem 
165. Längengrad weitlih und dem 
130. Längengrad öſtlich von Green— 
wid liegt. 

1. 
Es wird eine Demarlationälinie in 

dem Wejtlihen Stillen Ocean ver: 
einbart, ausgehend von einem Punkt 
in der Nähe von Mitre Rod an der 
Nordofttüfte von Neu-Guinea unter 
dem achten Grad jüdlicher Breite, 
welder die Grenze zwiſchen den 
deutjchen und den britiichen Befigungen 
an jener Küſte bildet, und dieſem 
Breitenparallel folgend biß zum Punkt 
A und von da weiter zu den Punkten 
B, C, D, E,F und G, wie auf den 
beifolgenden Karten angegeben iſt, 
welche Punkte folgende Lage haben: 

A: 8° füdl. Breite, 
154° öjtl. Länge von Green- 

wid), 
B: 7° 15’ fübl. Breite, 

155° 25’ öftl. Länge, 
C: 7° 15’ fübl. Breite, 

155° 35’ öftl. Länge, 
D: 7° 25’ fübl. Breite, 

156° 40’ öftl. Ränge, 
E: 8° 50' ſüdl. Breite, 

159 50' öjtl. Länge, 
F: 6° nördl. Breite, 

173° 30’ öjtl. Länge, 
G: 15° nörbl. Breite, 

173° 30’ öftl. Länge. 
Der Punkt A ijt bezeichnet auf 

sador Extraordinary and Pleni- 
potentiary, 

have agreed on behalf of their 
respective Governments to make the 
following Declaration: 

I. 

For the purpose of this Declars- 
tion the expression „ Western Paeific* 
means that part of the Pacific Ocean 
lying between the 15'b parallel of 
North latitude and the 301% parallel 
of South latitude, and between the 
165th Meridian of longitude West 
and the 130'% Meridian of longitude 
East of Greenwich. 

II. 

A conventional line of demarcation 
in the Western Pacific is agreed to, 
starting from the North East coast 
of New Guinea at a point near 
Mitre Rock on the eighth parallel 
of South latitude, being the boun- 
dary between the German and 
British possessions on that coast 
and following that parallel to point 
A and thence continuing to points 
B, C,D, E, F and G, as indicated 
in the accompanying Charts; which 
points are situated as follows: 

A: 8° South lat.de 
154° Jong.® East ofGreenwich, 

7° 15° South lat.’ 
155° 25° East long.d* 

7° 15° South lat.d® 
155° 35° East long.d® 

7° 25° South lat.de 
156° 40° East long.‘® 

E: 8° 50° South lat.de 
159° 50° East long.“* 

F: 6° North lat.de 
173° 30° East long.d* 

G: 15° North lat.d®, 
173° 30° East long ®: 

The point A is indicated on the 

Se Se 

der britiichen Admiralitätsfarte 780 British Admiralty Chart 780 „Pacific 
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„Pacifie Ocean“ (South West 
Sheet), die Bunfte B, C, D und E 
find bezeichnet auf der britifchen Ad— 
miralitätsfarte 214 (South Paeific 
Solomon Islands); und die Punkte 
Fund G auf der britiichen Admiralitäts- 
farte 781 „Pacific Ocean“ (North 
West Sheet). 

II. 

Deutichland verpflichtet ſich, weder 
Gebiet3erwerbungen zu machen, noch 
Schußherrihaften anzunehmen, nod) 
der Ausdehnung des britischen Ein— 
fluffes entgegenzutreten, und alle 
früheren Gebiet3erwerbungen oder 
Schutzherrſchaften aufzugeben in dem— 
jenigen Theil des Weſtlichen Stillen 
Dceand, welcher im Oſten, Südojten 
oder Süden von der erwähnten 
Theilungslinie liegt. 

IV. 

Großbritannien verpflichtet ſich, 
weder Gebietserwerbungen zu machen, 
noch Schutzherrſchaften anzunehmen, 
noch der Ausdehnung des deutſchen 
Einfluſſes entgegenzutreten, und alle 
früheren Gebietserwerbungen oder 
Schutzherrſchaften aufzugeben in dem— 
jenigen Theil des Weſtlichen Stillen 
Oceans, welcher im Weſten, Nord— 
weſten oder Norden von der erwähnten 
Theilungslinie liegt. 

V. 

Wenn fernere Vermeſſungen ergeben 
ſollten, daß irgend welche Inſeln, die 
jetzt auf den erwähnten Karten, als 
auf der einen Seite der bezeichneten 
Theilungslinie liegend angegeben ſind, 
in Wirklichkeit auf der anderen Seite 
liegen: ſo wird die bezeichnete Linie 
ſo geändert werden, daß ſolche Inſeln 
auf derſelben Seite der Linie erſcheinen, 
auf welcher ſie gegenwärtig auf den 
erwähnten Karten angegeben ſind. 

Ocean* (South West Sheet); the 
points B, C, D and E are indicated 
on the British Admiralty Chart 214 
(South Pacific Solomon Islands) 
and the points F and G on the 
British Admiralty Chart 781 „Pacific 
Ocean* (North West Sheet). 

III. 

Germany engages not to make 
acquisitions of territory, accept Pro- 
tectorates, or interfere with the 
extension of British influence and 
to give up any acquisitions of terri- 
tory or Protectorates already estab- 
lished in that part of the Western 
Pacific Iying to the East, South- 
East or South of the said conven- 
tional line. 

IV. 

Great Britain engages no to make 
acquisitions of territory, accept Pro- 
tectorates or interfere with the 
extension of German influence and 
to give up any acquisitions of terri- 
tory or Protectorates already estab- 
lished in that part of the Western 
Pacific Iying to the West, North- 
West or North of the said conven- 
tional line. 

V. 

Should further surveys show that 
any Islands now indicated on the 
said Charts as lying on one side of 
the said conventional line, are in 
reality on the other side: the said 
line shall be modified so that such 
islands shall appear on the same 
side of the line as at present shown 
on the said Charts. 
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VI. 

Dieſe Erklärung findet keine An— 
wendung auf die Schiffer-Inſeln 
(Samoa), mit welchen Deutſchland, 
Großbritannien und die Vereinigten 
Staaten Verträge abgeſchloſſen haben, 
noch auf die Freundſchafts-Inſeln 
(Tonga), mit welchen Deutſchland und 
Großbritannien Verträge abgeſchloſſen 
haben, noch auf die Nius-Inſel (Savage— 
Injel), welche Snjelgruppen nad) wie 
vor ein neutrales Gebiet bilden jollen, 
nod auf irgend welche Inſeln oder 
Plätze im Weftlihen Stillen Ocean, 
welche jet unter der Souveränetät 
oder dem Schuß irgend einer anderen 
civilifirten Macht, außer Deutichland 
oder Großbritannien, ftehen. 

In doppelter Ausfertigung voll: 
zogen zu Berlin, den jechiten April 
Ein Taujend Achthundert Sechsund— 
achtzig. 

(L. 8.) Graf Bismarck. 
(L. S.) Edward B. Malet. 

25. Erklärung, betreffend die 
gegenjeitige Handels- und Ver⸗ 
fehrsfreiheit in den deutichen 
und englischen Befißungen und 
Schußgebieten im Weſtlichen 

Stillen Ocean. 
Vom 10. April 1886. 

Nachdem die Negierung Seiner 
Majeität des Deutichen Kaiſers und 
Ihrer Majejtät der Königin des 
Vereinigten Königreichs von Groß— 
britannien und Srland beichlofjen 
haben, ſich nad) erfolgter Abgrenzung 
der deutjchen und der engliichen Macht: 
iphären im Wejtlichen Stillen Dcean 
gegenjeitige Handel! und Verkehrs— 
freiheit in ihren dortigen, innerhalb 
der durch die gegenwärtige Erklärung 
bejtimmten Grenzen liegenden Be: 

VI. 

This Declaration does not apply 
to the Navigator Islands (Samoa), 
which are affected by Treaties with 
Germany, Great Britain and the 
United States; nor to the Friendly 
Islands (Tonga) which are affected 
by Treaties with Germauy and Great 
Britain; nor to the Island of Niue 

(Savage-Island) which groups of Is- 
lands shall continue to form a neutral 
region; nor to any Islands or places 
in the Western Pacific which are 
now under the sovereignty or pro- 
tection of any other civilized Power 
than Germany or Great Britain. 

Declared and signed in duplicate 
at Berlin, this sixth day of April 
one thousand eight hundred and 
eighty six. 

(L. S.) Graf Bismarck. 
(L. S.) Edward B. Malet. 

25. Declaration relating to 

the reciprocal freedom of 
trade and commerce in the 
German and British posses- 
sions and protectorates in the 

Western Pacific. 

The Government of His Imperial 
Majesty The German Emperor and 
the Government of Her Majesty 
The Queen of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland having 
resolved to guarantee to each other, 
so soon as the German and British 
spheres of influence in the Western 
Pacific have been demarcated, reci- 
procal freedom of trade and com- 
merce in their possessions and pro- 
tectorates within the limits specified 
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figungen und Schußgebieten zuzufichern, 
Haben die mit gehörigen Vollmachten 
verjehenen Unterzeichneten 

der Graf Herbert v. Bismard, 
Unter = Stantsjefretär des Aus— 
wärtigen Amts Sr. Raijerlichen 
Majeität, 

und 
Str Edward Baldwin Malet, 

außerordentliher und  bevoll- 
mädtigter Botichafter Ihrer 
britiichen Majejtät 

namens ihrer Regierungen die nach— 
jtehende Erflärung vereinbart: 

I. 

Im Sinne der gegenwärtigen Er: 
Härung wird unter dem Ausdruck 
„Weitliher Stiller Ocean“ derjenige 
Theil des Stillen Oceans veritanden, 
welcher zwiichen dem 15. Grad nörd— 
liher Breite und dem 30. Grad 
jüdlicher Breite, und zwiſchen Dem 
165. Längengrad weitlid und dem 
130. Längengrad öjtlid von Green: 
wid) liegt. 

I. 

Die Kaijerliche Regierung und die 
Königlich großbritanniiche Regierung 
fommen überein, daß die beiderjeitigen 
Staat3angehörigen befugt fein jollen, 
alle Beſitzungen oder Schußgebiete des 
anderen Staated® in dem Weſtlichen 
Stillen Drean zu bejuchen, ſich daſelbſt 
niederzulafjen, alle Art von Eigenthum 
dajelbjt zu erwerben und zu befiten 
und alle Art von Handel und Gewerbe 
jowie von landwirthichaftlichen und 
industriellen Unternehmungen zu be— 
treiben, unter denjelben Bedingungen 
und Gejegen und im Genuß derjelben 
Freiheit des religiöjen Belenntnifjeg, 
deſſelben Schutzes und derjelben Brivi- 
fegien wie die Angehörigen desjenigen 
Staates, welcher dort die Souveräne— 
tät3: oder Proteftoratirechte ausübt. 

The in the present 
Undersigned 

declaration, 

Count Herbert Bismarck, His 
Imperial Majesty's Under Secre- 
tary of State for Foreign Affairs 

and 
Sir Edward Baldwin Malet, 

Her Britannie Majesty’s Ambas- 
sador Extraordinary and Pleni- 
potentiary 

having been duly empowered to 
that effect, have agreed on behalf 
of their respective Governments to 
make the following Deelaration: 

1; 

For the purpose of this declaration 
the expression „Western Pacific“ 
means that part ofthe Pacific Ocean 
Iying between the 15% parallel of 
North latitude and the 30th parallel 
of South latitude; and between the 

1655 meridian of longitude west 
and the 30% meridian of longitude 
east of Greenwich. 

u. 

The Government of His Majesty 
The Emperor and the Government 
of Her Britannice Majesty agree that 
the subjeets of either State shall 
be free to ressort to all the posses- 
sions or protectorates of the other 
State in the Western Pacific, and 
to settle there and to acquire and 
to hold all kinds of property, and 
to engage in all descriptions of trade 
and professions, and agricultural and 
industrial undertakings, subject to 
the same conditions and laws, and 
enjoying the same religious freedom 
and the same protection and privi- 
leges as the subjects of the Sovereign 
or Protecting State. 
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III. 
In allen deutſchen und britiſchen 

Beſitzungen und Schutzgebieten im 
Weſtlichen Stillen Ocean ſollen die 
Schiffe beider Staaten in jeder Be— 
ziehung gegenſeitig die gleiche Behand— 
lung ſowohl wie die Behandlung der 
meiſtbegünſtigten Nation genießen; und 
Waaren jedweden Urſprungs, welche 
von den beiderſeitigen Staatsange— 
hörigen unter irgend welcher Flagge 
eingeführt werden, ſollen keinerlei 
anderen oder höheren Abgaben unter— 
worfen ſein als diejenigen, welche von 
den Angehörigen des anderen Staates 
oder irgend einer dritten Macht ein— 
geführt werden. 

IV. 

Alle ſtreitigen Anſprüche auf Land, 
welches vor Proklamirung der Sou— 
veränetät oder des Protektorats durch 
eine der beiden Regierungen von einem 
deutſchen Staatsangehörigen in einer 
britiſchen Beſitzung odereinem britiſchen 
Schutzgebiet oder von einem britiſchen 
Staatsangehörigen in einer deutſchen 
Beſitzung oder einem deutſchen Schutz— 
gebiet erworben iſt, ſollen durch eine 
von den beiden Regierungen für dieſen 
Zweck zu ernennende gemiſchte Kom— 
miſſion unterſucht und entſchieden 
werden. Der Anſpruch kann jedoch 
durch die Ortsbehörden allein ent: 
ihieden werden, wenn derjenige, 
welder den Anſpruch auf das Land 
erhebt, ausdrücklich hierauf anträgt. 

V. 

Beide Regierungen verpflichten ſich, 
in dem Weſtlichen Stillen Ocean keine 
Strafniederlaſſungen einzurichten oder 
Sträflinge dorthin zu bringen. 

VI. 
In dieſer Erklärung ſollen die Worte 

„Beſitzungen und Schutzgebiete im 
Weſtlichen Stillen Ocean“ nicht auf 
die Kolonien bezogen werden, welche 

III. 

In all the German and British 
possessions and protéctorates in the 
Western Pacific the ships of both 
States shall in all respects reci- 
procally enjoy equal treatment, as 
well as most favoured nation treate- 
ment; and merchandise of whatever 
origin imported by the subjects of 
either State under whatever flag 
shall not be liable to any other or 
higher duties than that imported 
by the subjects of the other State 
or of any Third Power. 

IV. 

All disputed claims to land alle- 
ged to have been acquired by a 
German subject in a British posses- 
sion or protectorate or by a 
British subject in a German pos- 
session or protectorate prior to the 
proclamation of sovereignty or of 
protectorate by either of the two 
Governments, shall be examined 
and decided by a Mixed Commission 
to be nominated for that purpose 
by the two Governments, The claim 
may however be settled by the local 
authority alone, if the elaimant to 
the land makes formal application 
to that effect. 

T. 

Both Governments engage not 
to establish any penal settlements 
in, or to transport convicts to the 
Western Paeific. 

VI 

In this declaration the words 
„possessions and protectorates in 
the Western Pacific* shall not in- 
clude the Colonies which now have 
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jetzt bereit3 vollitändig eingerichtete 
Regierungen mit gejeßgebenden Körper⸗ 
ſchaften haben. 

Gegenwärtige Erklärung tritt mit 
dem Tage ihrer Unterzeihnung in 
Kraft. 

In doppelter Ausfertigung voll- 
zogen zu Berlin, den zehnten April 
Eintaufend Achthundert ſechsund— 
achtzig. 

(L. S.) Graf Bismard. 
(L. S.) Edward B. Malet. 

fully eonstituted Governments and 
legislatures. 

The present declaration shall take 
effect from the date of its signature. 

Declared and signed in duplicate 
at Berlin, this tenth day of April 
one thousand eight hundred and 
eighty six. 

(L. S.) Graf Bismarck. 
(L.S.) EdwardB. Malet. 

26. Erklärung zwijchen der Kaiferlicdy Deutjchen und König- 
lich Portugiefijchen Regierung, betreffend die Abgrenzung 
ihrer beiderfeitigen Beſitzungen und Interefjeniphären in 

Südafrika. 
Dom 30. Dezember 1886. 

Die Regierung Sr. Majejtät des 
Deutſchen Kaiſers und die Regierung 
Sr. Majejtät des Königs von Por: 
tugal und Algarvien, von dem gleichen 
Wunſche bejeelt, Die zwiſchen dem 
Deutjchen Reiche und Portugal be- 
jtehenden freundjchaftlichen Bezie— 
hungen enger zu knüpfen und für die 
friedliche Mitwirkung beider Mächte 
an der Erſchließung Afrikas im In— 
terejje der Kultur und des Handels 
eine feſte umd geficherte Grundlage 
zu gewinnen, haben bejcjlofien, gewiſſe 
Grenzen in Südafrika feitzuitellen, 
innerhalb deren einer jeden der beiden 
Mächte die Freiheit ihrer Aktion behufs 
jtetiger Entwidelung der folonijato- 
riſchen Thätigfeit gewahrt werden joll. 

Zu diefem Zwed haben die Unter: 
zeichneten, der 

Legationsratd Rihard von 
Schmidthals, außerordent— 
licher Gejandter und bevollmäd;- 
tigter Minijter Sr. Majeſtät des 
Deutjchen Kaijerd, und 

Henrique de Barros Gomes, 
Staatsratd Sr. Allergetreuejten 

O Governo de Sua Magestade 
o imperador de Allemanha e o 
Governo de Sua Magestade El Rei 
de Portugal e dos Algarves, animados 
do identico desejo de estreitar ainda 
mais a relagöes amigaveis existentes 
entre a Allemanha e Portugal e 
assentar uma firme e segura base 
para a pacifica cooperagäo das duas 
Potencias no intuito de desenvolver 
na Africa a civilisacäo e o commercio, 
resolveram estabelecer na Africa 
Meridional limites defenidos dentro 
dos quaes cada uma das duas Poten- 
cias tenha plena liberdade de acgäo 
para o constante progresso da sua 
actividade colonisadora. 

Para este fim os abaixo assig- 
nados, 

Conselheiro de Legagäo Ricardo 
de Schmidthals, Enviado 
Extraordinario e Ministro Pleni- 
potenciario de Sua Magestade o 
Imperador de Allemanha, e 

Henrique de Barros Gomes, 
do Conselho de Sua Magestade 
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Majejtät und Sein Minifter und 
Staatsjefretär der auswärtigen 
Angelegenheiten, 

der ihnen extheilten Ermächtigung 
gemäß, fi) über nachſtehende Artikel 
geeinigt: 

Artikel 1. 

Die Grenzlinie, welche in Süd— 
weitafrifa die deutichen und portu— 
giefiihen Beſitzungen jcheiden joll, 
folgt dem Laufe des Nunenefluffes 
von jeiner Mündung bis zu denjenigen 
Wafjerfällen, welche jüdlich von Humbe 
beim Durchbruch des Kunene dur) 
die Serra anna gebildet werden. 
Bon diefem Punkte ab läuft die Linie 
auf dem Breitenparallel bis zum Ku— 
bango, dann im Laufe diejes Fluffes 
entlang bis zu dem Orte Andara, 
welcher der deutichen Antereffeniphäre 
überlaffen bleibt, und von da in 
gerader Richtung öſtlich bis zu den 
Stromjchnellen von Katima am 
Zambeſe. 

Artikel 2. 

Die Grenzlinie, welche in Südoſt— 
afrifa die deutſchen Beſitzungen von 
den portugieftichen Beitgungen jcheiden 
joll, folgt dem Laufe des Fluſſes 
Novuma von jeiner Mündung bis zu 
dem Punkte, wo der M’finjefluß in 
den Rovuma mündet, und läuft von 
dort nach Weiten weiter auf dem 
Breitenparallel bis zu dem Ufer des 
Nyafja: Sees. 

Artikel 3. 

Die Regierung Sr. Majeftät des 
Deutichen Kaiſers erfennt das Necht 
Sr. Majeftät des Königs von Por: 
tugal an, in denjenigen Gebieten, 
welche zwiſchen den portugiefijchen 
Beligungen von Ungola und Mozams 
bique liegen, unbejchadet der dort von 
anderen Mächten etwa biöher er: 
worbenen Rechte Seinen jouverämen 
und civiltjatoriichen Einfluß geltend 

Fidelissima e Seu Ministro e 
Secretario d’Estado dos Nego- 
cios Estrangeiros, 

devidamente autorisados, con- 
vieram em nome dos Seus Governos 
nos artigos seguintes: 

Artigo 1°. 

A fronteira entre as Possessöes 

allemäs e portuguezas no Sudoeste 
de Africa seguirä pelo curso do rio 
Cunene desde a sua embocadura ate 
as cataractas que aquelle rio forma 
no sul do Humbe ao atravessar a 
serra Canna. Deste ponto em diante 
seguirä o parallelo ate ao rio Cu- 
bango, d’ahi o curso deste rio ate 
o logar de Andara, que ficarä na 
esphera dos interesses allemäes, e 
deste logar seguirä a fronteira em 
linha recta na direcgäo de Leste ate 
os rapidos de Catima no Zumbeze. 

Artigo 2%. 

A fronteira que a Sueste de Africa 
fica separando as Possessöes allemäs 
das portuguezas, seguirâ 0 curso do 
rio Rovuma desde a sua foz ate a 
confluencia do rio M’Sinje e d’ahi 
para oeste o parallelo ate a margem 
do lago Nyassa. 

Artigo 3%. 

Sua Magestade o Imperador de 
Allemanha reconhece a Sun Mage- 
stade Fidelissima o direito de exer- 
cer a sua influencia soberana e 
civilisadora nos territorios que sepa- 
ram as Possessöes portuguezas de 
Angola e Mogambique, sem prejuizo 
dos direitos que ahi possam ter 
adquirido at& agora outras Potencias, 
e obriga-se em harmonia com este 
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zu macden, und verpflichtet ſich in 
Gemäßheit diejer Anerkennung, dort 
weder Gebiet3erwerbungen zu machen, 
noh Schußherrichaften anzunehmen, 
noch der Ausdehnung des portugie: 
ſiſchen Einfluffes entgegenzutreten. 

Die Negierung Sr. Majeität des 
Königs von Portugal und Algarvien 
übernimmt die gleiche Verpflichtung 
binfichtlich der laut Artikel 1 und 2 
dieſes Uebereinlommens der deutjchen 
Machtſphäre überlafenen Gebiete. 

Artikel 4. 

Die deutichen Reichsangehörigen 
follen in den portugieiiichen Be- 
fitungen Afrifas und die portugies 
jiihen Staat3angehörigen jollen in 
den deutjchen Beſitzungen Afrikas mit 
Bezug auf den Schuß ihrer Perjonen 
und ihres Vermögens, auf den Er- 
werb und die Uebertragung beweg— 
lichen und unbeweglichen Eigenthums, 
jowie auf die Ausübung ihres Ge- 
werbes ohne Unterſchied die gleiche 
Behandlung und diejelben Rechte wie 
die Angehörigen des Staates, welcher 
die Souveränetätd: oder Proteltorats— 
rechte ausübt, genießen, 

Artikel 5. 

Die Kaiſerlich deutſche und Die 
Königlich portugiefiiche Regierung be- 
halten fi) vor, weitere auf Erleichte- 
rung des Handel und der Scdiff- 
fahrt, ſowie auf Regelung des Grenz: 
verfehr3 in den beiderjeitigen afri- 
faniichen Beſitzungen bezügliche Ver— 
einbarungen zu treffen. 

Zuſatzartikel. 

Dieſes Uebereinkommen wird in 
Kraft treten und für die beiden ver— 
tragſchließenden Mächte bindend ſein, 
ſobald daſſelbe von den portugieſiſchen 
Cortes angenommen und in den amt— 
lichen Blättern beider Länder ver— 
öffentlicht ſein wird. 

reconhecimento a näo fazer naquelles 
territorios acquisigdes de dominio, 
a näo acceitar nelles Protectorados, 
e finalmente a näo pör ahi quaes- 
quer obstaculos à extensäo da in- 
flueneia portugueza. 

Sua Magestade El Rei de Portu- 
gal e dos Algarves toma sobre si 
identicas obrigagdes no que respeita 
aos territorios que, segundo os 
artigos 1° e 2° deste convenio, ficam 
pertencendo & esphera de acgäo da 
Allemanha. 

Artigo 4°. 

Ossubditos allemäes nas Possessöes 
portuguezas de Africa e os subditos 
portuguezes nas Possessöes allemäs 
Africanas gosaräo, no que respeita 
a protecgäo de suas pessoas e bens, 
a acquisicäo e transmissäo de pro- 
priedades mobiliariaseimmobiliarias, 
e ao exercio de sua industria, do 
mesmo tratamento sem differenga 
alguma e dos mesmos direitos dos 
subditos da Nacäo que exercer a 
Soberania ou o Protectorado. 

Artigo 5%. 

O Governo allemäo e o Governo 
portuguez reserväo negociar ulterior- 
mente accordos especiaes que faci- 
litem 0 commercio e a navegagäo e 
regulem o trafico nas fronteiras das 
suas Possessöes africanas. 

Artigo addicional. 

Este convenio entrarä em vigor e 
sera obrigatorio para os dois Go- 
vernos depois de approvado pelas 
Cörtes Portuguezas e officialmente 
publicado nos dois Paizes. 
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Sn doppelter Ausfertigung boll- 
zogen zu Lifjabon den Ddreißigiten 
Dezember 1886. 

von Schmidthal3. 

Feito e assignado em duplicado 
em Lisboa aos trinta dias de Dezem- 
bro de mil oitocentos e oitenta e 
seis. 

Barros Gomes. 

Vorſtehendes Uebereinfommen ijt von den portugiefiichen Cortes an- 
genommen und im Reichs-Anzeiger und dem Diario do Governo vom 
21. Juli 1887 veröffentlicht worden. 

27. Abkommen zwifchen Deutfchland und England. 
Bom 1. Juli 1890. 

Die Unterzeichneten: 
Der Reichskanzler, General der In— 

fanterie v. Caprivi, 
Der Geheime Legationsrath im Aus— 

wärtigen Amt Dr. Krauel, 
Der außerordentliche und bevoll— 

mächtigte Botſchafter Ihrer Bri— 
tanniſchen Majeſtät Sir Edward 
Baldwin Malet, 

Der Vorſteher der Afrikaniſchen Ab— 
theilung Ihrer Majeſtät Aus— 
wärtigen Amtes, Sir Henry 
Perey Anderſon, 

haben nach Berathung verſchiedener 
die Kolonialintereſſen Deutſchlands 
und Großbritanniens betreffender 
Fragen namens Ihrer Regierungen 
folgendes Abkommen getroffen: 

Artikel 1. 

In Oſtafrika wird das Gebiet, 
welches Deutſchland zur Geltend— 
machung ſeines Einfluſſes vorbehalten 
wird, begrenzt: 

1. Im Norden durch eine Linie, 
welche an der Küſte vom Nordufer 
der Mündung des Umbe-Fluſſes ihren 
Ausgang nimmt und darauf in ges 
rader Richtung zum Jipe-See läuft. 
Dem Dftufer des Sees entlang und 
um dad Nordufer deflelben herum: 
führend, überjchreitet die Linie darauf 
den Fluß Lumi, um die Landichaften 
Taveta und Dſchagga in der Mitte 

The Undersigned: 
The Chancellor of the German 

Empire General v. Caprivi, 
The Privy Counsellor in the Foreign 

Office Dr. Krauel, 
Sir Edward Baldwin Malet, Her 

Britannie Majesty’s Ambassador 
Extraordinary and Plenipoten- 

tiary, 
Sir Henry Percy Anderson, 

Chief of the African Department 
of Her Majesty’s Foreign Office, 

have after discussion of various 
questions affeeting the colonial 
interests of Germany and Great 
Britain, come to the following agree- 
ment on behalf of their respective 
Governments: 

Article 1, 

In East Africa, the sphere in 
which the exereice of influence is 

reserved to Germany is bounded: 

1. To the north by a line which, 
commeneing on the coast at the north 
bank of the mouth of the river 
Umba, runs direct to Lake Jipe, 
passes thence along the eastern side, 
and round the northern side of the 
lake, and crosses the river Lumé; 
after which it passes midway bet- 
ween the territories of Taveita and 
Chagga, skirts the northern base of 
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zu durchſchneiden und dann, entlang 
an dem nördlichen Abhang der Berg: 
fette des Kilima-Ndſcharo, in gerader 
Linie weiter geführt zu werden bis 
zu demjenigen Punkte am Ditufer 
des Victoria: Nianza:Seed, welcher 
von dem erjten Grad jüblicher Breite 
getroffen wird. Von hier den See 
auf dem genannten Breitengrade 
überjchreitend, folgt fie dem Lebteren 
bis zur Grenze des Kongoftaates, wo 
fie ihr Ende findet. Es iſt indefjen 
Einverftändnig darüber vorhanden, 
daß die deutſche Intereſſenſphäre auf 
der Weitjeite des genannten Sees 
niht den Mfumbiro-Berg umfaßt. 
Falls fi) ergeben jollte, daß dieſer 
Berg ſüdlich des genannten Breiten: 
grade Liegt, jo joll die Grenzlinie 
in der Weile gezogen werden, daß fie 
ben Berg don der deutichen In— 
terefieniphäre ausjchließt, gleichwohl 
aber zu dem vorher bezeichneten End- 
punfte zurückkehrt. 

2. Im Süden durd; eine Linie, 
welche, an der Küſte von der Nord- 
grenze der Provinz Mozambique aus— 
gehend, dem Laufe des Fluſſes 
Rovuma bi zu dem Punkte folgt, 
wo der MfinieFluß in den NRovuma 
mündet, und von dort nad) Weiten 
weiter auf dem Breitenparallel bis 
zu dem Ufer des Nyafja-Seed Täuft. 
Dann ſich nordwärts wendend, jebt 
fte fich längs den Dit, Nord: und 
Weitufern des Sees bis zum nördlichen 
Ufer der Mündung des Songwe- 
Fluſſes fort. Sie geht darauf diejen 
Fluß bis zu jeinem Schnittpunfte mit 
dem 33. Grad öſtlicher Länge hinauf 
und folgt ihm weiter bis zu dem: 
jenigen Punkte, wo er der Grenze 
des in dem erjten Artikel der Berliner 
Konferenz bejchriebenen geographiichen 
Kongobedens, wie diejelbe auf der 
Dem 9. Protokoll der Konferenz bei- 
gefügten Karte gezeichnet ift, am 
nädjften kommt. Bon bier geht fie 
in gerader Linie auf die vorher ge- 

the Kilimanjaro range, and thence 
is drawn direct to the point on the 
eastern side of Lake Victoria Nyanza 
which is intersected by the first paral- 
lel of south latitude: thence, erossing 
the lake on that parallel, it follows 
the parallel to the frontier of the 
Congo Free State where it termi- 
nates. It is however, understood 
that, on the west side of the lake, 
the sphere does not comprise Mount 
Mfumbiro: if that mountain shall 
prove to lie to the south of the 
selected parallel the line shall be 
deflected so as to excelude it, but 
shall nevertheless return so as to 
terminate at the above-named point. 

2. To the south by a line which, 
starting on the coast at the northern 
limit of the Province of Mozambique, 
follows the course of the River Ro- 
vuma to the point of confluence of 
the Msinje: thence it runs westward 
along the parallel of that point till it 
reaches Lake Nyassa: thence, striking 
northward, it follows the eastern, 
northern and western shores ofthelake 
to the northern bank of the mouth of 
the river Songwee; it ascends that 
river to the point of its inter- 
section by the 33"d degree of east 
longitude; thence it follows the river 
to the point where it approaches 
most nearly the boundary of the 
geographical Congo-basin defined in 
the first Article of the act of Berlin 
as marked in the map attached to 
the 9th Protocol of the Conference; 
from that point it strikes direct to 
the above-named boundary; and 
follows it to the point of its inter- 
section by the 32”4 degree of east 
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dadjte Grenze zu und führt an der— 
jelben entlang bis zu deren Schnitt: 
punkte mit dem 32. Grad öftlicher 
Länge, fie wendet ſich dann in gerader 
Richtung zu dem Vereinigungspunfte 
des Nord: und Südarmes des 
Kilambo-Flufjes, welchem fie dann 
bis zu jeiner Mündung in den 
Tanganika-See folgt. 

Der Lauf der vorgedacdhten Grenze 
it im Allgemeinen nad) Mafgabe 
einer Karte des Nyaſſa-Tanganika— 
Platenus angegeben, welche im Jahre 
1889 amtlich für die britiiche Re— 
gierung angefertigt twurde. 

3. Im Weiten durch eine Linie, 
welche von der Mündung des Flufjes 
Kilambo bis zum 1. Grad füdlicher 
Breite mit der Grenze des Kongo— 
ſtaates zufammenfält. 

Das Großbritannien zur Geltend- 
machung feines Einfluffes vorbehaltene 
Gebiet wird begrenzt: 

1. Im Süden durch die vorher 
erwähnte Linie von der Mündung 
des UmbeFluſſes zu dem Punkte der 
Grenze des Kongo-FFreiftantes, welcher 
von dem 1. Grad ſüdlicher Breite 
getroffen wird. Der Berg Mfumbiro 
ijt in dieſes Gebiet eingejchlojjen. 

2. Im Norden durch eine Linie, 
welde an der Küſte am Nordufer 
des Juba-Fluſſes beginnt, dem ge- 
nannten Ufer des Fluſſes entlangläuft 
und mit ber Grenze desjenigen Ge: 
biets zujammenfällt, welches dem 
Einfluffe Staliend im Gallalande und 
in Abejfinien bis zu den] Grenzen 
Aegyptens vorbehalten iſt. 

3. Im Weſten durch den Kongo— 
Freiſtaat und durch die weſtliche 
Waſſerſcheide des oberen Nilbeckens. 

Artikel 2. 

Um die in dem vorſtehenden Artikel 
bezeichnete Abgreuzung zur Aus— 
führung zu bringen, zieht Deutſchland 
ſeine Schutzherrſchaft über Witu zu 
Gunſten von Großbritannien zurück. 

Allgemeine Beſtimmungen. 

longitude; from which point it 
strikes direct to the point of con- 
fluence of the northern and southern 

branches of the river Kilambo; and 

thence follows that river till it enters 

Lake Tanganyika. 

The course of the above boundary 
is traced in general accordance with a 
map of the Nyassa - Tanganyika 
Plateau officially prepared for the 
British Government in 1889. 

3. To the west by a line which, 
from the mouth of the river Kilambo 
to the 1° parallel of south latitude, 
is conterminous with the Congo Free 
State. 

The sphere in which the exereise 
of influence is reserved to Great 
Britain is bounded: 

1. To the south by the above- 
mentioned line running from the 
mouth of the river Umba to the 
point where the 1° parallel of south 
latitude reaches the Congo Free 
State. Mount Mfumbiro is included 
in the sphere. 

2. To the north by a line, com- 
mencing on the coast, at the 
north bauk of the mouth of the 
river Juba: thence it ascends that 
bank of the river and is conter- 
minous with the territory reserved 
to the influence of Italy in Galla- 
land and Abyssinia as far as the 
confines of Egypt. 

3. To the west by the Congo Free 
State, and by the western watershed 
of the basin of the Upper-Nile. 

Article 2. 

In order to render effective the 
delimitation recorded in the pre 
ceding Article, Germany withdraws, 
in favour of Great Britain, her Pro- 
tectorate over Witu. Great Britain 
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Großbritannien verpflichtet ſich, Die 
Souveränetät de Sultans von Witu 
über das Gebiet anzuerkennen, welches 
fi) von Kipini bi zu dem im 
Jahre 1887 als Grenze fejtgejeßten 
Punkte gegenüber der Inſel von 
Kweihu eritredt. 

Deutſchland verzichtet ferner auf 
feine Schutzherrſchaft über die an 
Witu grenzende Küſte bis nad) Kis— 
maju und auf feine Anſprüche auf 
Gebiete des Feitlandes nördlich vom 
Tana-Fluſſe und auf die Injeln Batta 
und Manda. 

Artikel 3. 

An Südweitafrifa wird das Ge- 
biet, welches Deutjchland zur Geltend- 
machung feines Einflufjes vorbehalten 
wird, begrenzt: 

1. Im Süden durd eine Linie, 
weldhe an der Mündung des Dranje- 
Fluſſes beginnt und an dem Nord: 
ufer des Fluſſes bis zu dem Punkte 
hinaufgeht, wo derjelbe vom 20. Grad 
öftlicher Länge getroffen wird. 

2. Im Dften durch eine Linie, 
welche von dem vorher genannten 
Punkte ausgeht und dem 20. Grad 
öftlicher Länge bis zu jeinem Schnitt: 
puntte mit dem 22. Grad üblicher 
Breite folgt. Die Linie läuft jodann 
diefem Breitengrade nad Oſten ent: 
lang bis zu dem Punkte, wo er von 
dem 21. Grad öjtliher Länge ge— 
troffen wird, fie führt darauf in 
nördliher Richtung den genannten 
Längengrad bis zu jeinem Zujammen- 
treffen mit dem 18. Grad jüdlicher 
Breite hinauf, läuft dann in öſtlicher 
Richtung diefem Breitengrade entlang, 
bis er den Tihobe-Fluß erreicht und 
jest fi) dann im Thalweg des Haupt: 
laufe dieſes Fluſſes bis zu deſſen 
Mündung in den Zambeſe fort, wo 
ſie ihr Ende findet. 

Es iſt Einverſtändniß darüber vor— 
handen, daß Deutſchland durch dieſe 
Beſtimmung von ſeinem Schutzgebiete 

engages to recognize the sovereignty 
of the Sultan of Witu over the terri- 
tory extending from Kipini to the 
point opposite the island of Kwyhoo 
fixed as the boundary in 1887. 

Germany also withdraws her Pro- 
tectorate over the adjoining coast 
up to Kismayu, as well as her 
claims to all other territories on 
the mainland to the north of the 
Tana, and to the islands of Patta 
and Manda. 

Article 3. 

In Southwest Africa the sphere 
in which the exercise of influence 
is reserved to Germany is bounded: 

1. To the south by a line com- 
mencing at the mouth of the Orange 
river, and ascending the north bank 
of that river to the point of its 
intersection by the 20th degree of 
east longitude. 

2. To the east by a line com- 
mencing at the above-named point, 
and following the 20th degree of east 
longitude to the point of its inter- 
section by the 22”4 parallel of south 
latitude; it runs eastward along that 
parallel to the point of its inter- 
section by the 21% degree of east 
longitude; thence it follows that 
degree northward to the point of 
its intersection by the 18! parallel 
of south latitude; it runs eastward 
along that parallel till it reaches 
the river Chobe, and descends the 
centre of the main channel of that 
river to its junction with the Zam- 
besi, where it terminates. 

It is understood that under this 

arrangement Germany shall have 
free access from her Protectorate to 
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aus freien Zugang zum Bambeje 
mitteljt eines Landitreifens erhalten 
joll,- welcher an feiner Stelle weniger 
als 20 engliiche Meilen breit ijt. 

Das Großbritannien zur Geltend- 
machung jeines Einflufjes vorbehaltene 
Gebiet wird im Weiten und Nord: 
weiten Durch die vorher bezeichnete 
Linie begrenzt. Der N’Gami-See ift 
in dafjelbe eingeichlofjen. 

Der Lauf der vorgedadhten Grenze 
it im Mllgemeinen nah Maßgabe 
einer Karte wiedergegeben, welche im 
Jahre 1889 amtlich für die britiiche 
Regierung angefertigt wurde. 

Die Feitießung der Südgrenze des 
britiichen Walfiichbaigebiet3 wird der 
Enticheidung durch einen Schieds— 
ſpruch vorbehalten, falls nicht innerhalb 
ziveier Jahre von der Unterzeichnung 
dieſes Uebereinfommens eine Berein- 
barung der Mächte über die Grenze 
getroffen ift. Beide Mächte find 
darüber einverjtanden, daß, jolange 
die Erledigung der Örenzfrage jchwebt, 
der Durchmarſch und die Durhfuhr 
bon Gütern durch das ftreitige Gebiet 
für die beiderjeitigen Unterthanen frei 
und daß die Behandlung der Letzteren 
in dem Gebiete in jeder Hinficht eine 
gleiche jein fol. Bon Durchgangs— 
gütern wird fein Zoll erhoben und 
bis zur Ordnung der Angelegenheit 
ſoll das Gebiet als neutrale be— 
trachtet werden. 

Artikel 4. 

In Weſtafrika: 
1. Die Grenze zwiſchen dem 

deutſchen Schutzgebiete von Togo und 
der britiſchen Goldküſtenkolonie geht 
an der Küſte von dem bei den Ver— 
handlungen der beiderſeitigen Kom— 
miſſare vom 14. und 28. Juli 1886 
geſetzten Grenzzeichen aus und erſtreckt 
ſich in nördlicher Richtung bis zu dem 
Parallelkreis 6° 10° nördlicher Breite. 
Bon hier aus geht fie weitlich dem 
genannten Breitengrade entlang bis 

Allgemeine Beitimmungen. 

the Zambesi by a strip of territory 
which shall at no point be less than 
20 English miles in width. 

The sphere in which the exereise 

of influence is reserved to Great 
Britain is bounded to the west and 
northwest by the above-mentioned 
line. It includes Lake Ngami. 

The course of the above boundary 
is traced in general accordance with 
a map officially prepared for the 
British Government in 1889. 

The delimitation of the soutbern 
boundary of the British territory of 
Walfish-Bay is reserved for arbi- 
tration unless it shall be settled by 
the consent of the two Powers 
within two years from the date of 
the conclusion of this agreement. 
The two Powers agree that, pending 
such settlement, the passage of the 
subjects, and the transit of goods, 
of both Powers, trough the territory 
now in dispute shall be free, and 
the treatment of their subjects in 
that territory shall be in all respects 
equal. No dues shall be levied on 
goods in transit. Until a settlement 
shall be effected the territory shall 
be considered neutral. 

Article 4. 

In West Africa: 
The boundary between the German 

Protectorate of Togo and the British 
Gold Coast-Colony commences, on 
the coast, at the marks set up after 
the negotiationsbetween the Commis- 
sioners of the two Countries of the 
14th and 28th of July 1886; and 
proceeds direct northwards to the 
6° 10° parallel of north latitude; 
thence it runs along that parallel 
westwards till it reaches the left 
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zum linten Ufer des Aka-Fluſſes und 
jteigt hierauf den Thalweg des Letzteren 
bis zu dem Breitenparallel 6° 20° 
nördlicher Breite hinauf. Sie läuft 
jodann auf dieſem Breitengrade in 
wejtlicher Richtung weiter bis zu dem 
rechten Ufer des Dſchawe oder Shavoe- 
Fluſſes, folgt dieſem Ufer dieſes 
Fluſſes bis zu dem Breitenparallel, 
welcher durch den Punkt der Ein— 
mündung des Deine-Fluſſes in den 
Volta beſtimmt wird, um dann nach 
Weſten auf dem gedachten Breiten— 
grade bis zum Volta fortgeführt zu 
werden. Bon dieſem Punkte an geht 
fie am linfen Ufer des Volta hinauf, 
bis ſie die in dem Abkommen von 
1888 vereinbarte neutrale Zone er: 
reicht, welche bei der Einmündung 
des Dakka-Fluſſes in den Volta ihren 
Anfang nimmt. 

Jede der beiden Mächte verpflichtet 
ih, unmittelbar nad dem Abſchluß 
diejes Abkommens alle ihre Beamten 
und Angeitellten au demjenigen Ge— 
biete zurüdzuziehen, welches durch Die 
obige Grenzfeſtſetzung der anderen 
Macht zugetheilt it. 

2. Nachdem für beide Regierungen 
glaubhaft nachgewieſen iſt, dab ſich 
am Golfe von Guinea fein Fluß 
befindet, welcher dem auf den Karten 
angegebenen und in dem Abkommen 
von 1885 erwähnten Rio del Rey 
entjpricht, jo ijt al$ vorläufige Grenze 
zwijchen dem deutjchen Gebiete von 
Kamerun und dem angrenzenden 
britischen Gebiete eine Linie ver— 
einbart worden, die, von dem oberen 

Ende des Nio del Rey-Kriels aus: 
gehend, in gerader Nichtung zu dem 
etwa 9° 8° öſtlicher Länge gelegenen 
Punkt läuft, welcher auf der arte der 
britiichen Wdmiralität mit „Rapids* 
bezeichnet ilt. 

Artikel 5. 

Es wird vereinbart, daß durd) 
Verträge und Abkommen, welche von 

Riebow, Die Kolonial-Geiegaebung. 

bank of the river Aka; ascends the 
midchannel of that river to the 
6° 20° parallel of north latitude; 
runs along that parallel westward 
to the right bank of the river Dehawe 
or Shavoe; follows that bank of 
the river till it reaches the parallel 
corresponding with the point of con- 
fluence of the river Deine with the 
Volta; it runs along that parallel 
westward till it reaches the Volta; 
from that point it ascends the left 
bank of the Volta till it arrives at 
the neutral zone established by the 
agreement of 1888, which commen- 
ces at the confluence of the river 
Dakka with the Volta. 

Each Power engages to withdraw, 
immediately after the conclusion of 
this agreement, all its officials and 
employes from territory which is 
assigned to the other Power by the 
above delimitation. 

2. It having been proved to the 
satisfaction of the two Powers that 
no river exists on the gulf of Guinea 
corresponding with that marked on 
maps as the Rio del Rey, to which 
reference was made in the agreement 
of 1885, a provisional line of demar- 
eation is adopted between the 
German sphere in the Cameroons 
and the adjoining British sphere, 
which, starting from the head of the 
Rio del Rey creek, goes direct to 
the point, about 9° 8° of east lon- 
gitude marked „Rapids“ in the 
British Admiralty chart. 

Article 5. 

It is agreed that no treaty or 
agreement, made by or on behalf of 

7 
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oder zu Gunften einer der beiden 
Mächte in den Gegenden nördlich 
vom Benue getroffen werden, das 
Mecht der anderen Macht, im freien 
Durchgangsverkehr und ohne Zahlung 
von Durchgangszöllen nad und von 
den Ufern des Tſchad⸗Sees Handel zu 
treiben, nicht beeinträchtigt werben fol. 

Bon allen Verträgen, welche in 
dem zwilchen dem Benue und Tichab- 
See belegenen Gebiete geicjlofien 
werben, foll die eme Macht der 
anderen Anzeige erjtatten. 

Artikel 6. 

Bei allen in den Artikeln 1 bis 4 
bezeichneten Abgrenzungslinien können 
Berichtigungen, welde mit Rückſicht 
auf örtliche Verhältnifje nothwendig 
ericheinen, durch Vereinbarung der 
beiden Mächte getroffen werden. 

Insbeſondere iſt Einverftändnik 
darüber vorhanden, daß bezüglich der 
in Artilel 4 bezeichneten Grenzen jo 
bald als möglid; Kommiſſare behufs 
Herbeiführumg einer ſolchen Berichti- 
gung zujammentreten jollen. 

Artikel 7. 

Jede der beiden Mächte übernimmt 
die Verpflichtung, ſich jeglicher Ein: 
miſchung in diejenige Intereſſenſphäre 
zu enthalten, welche der anderen Durch 
Artikel 1 bis 4 des gegemmärtigen 
Uebereinfommend zuerkannt ift. Seine 
Macht wird in der Intereſſenſphäre 
der anderen Ermwerbimgen machen, 
Berträge abſchließen, Souveränetäts- 
rechte ober Proteltorate übernehmen 
oder die Ausdehnung des Einfluſſes 
der anderen hindern. 

Es beiteht Einverſtändniß darüber, 
daß Gejellichaften oder Privatperfonen, 
welche der einen Macht angehören, 
die Ausübung von Souveränetäts— 
rechten innerhalb der Intereſſenſphäre 
der anderen Macht, außer mit Zus 
ſtimmung der Begteren, nicht zu ge 
ftatten iſt. 

Allgemeine Beftimmungen. 

either Power to the north of the 
river Benue, shall interfere with the 
free passage of goods of the other 
Power, without payment of transit- 
dues, to and from the shores of 
Lake Chad. 

All treaties made in territories 
intervening between the Benue and 
Lake Chad shall be notified by one 
Power to the other. 

Article 6. 

All the lines of demarcation, traced 
in Articles 1 to 4, shall be sub- 
jeet to rectification by agreement 
between the two Powers in accor- 
dance with local requirements. 

It is specially understood that, as 
regards the boundaries traced in 
Artiele 4, Commissioners shall meet 
with the least possible delay for 
the object of such rectifioation. 

Article 7. 

The two Powers engage that nei- 
ther will interfere with any sphere 
of influence assigned to the other 
by Artieles 1 to4. One Power will 
not, in the sphere of the other, make 
acquisitions, conclude treaties, accept 
sovereign rights or protectorates, nor 
hinder the extension of influence 
of the other. 

It is understood that no Com- 
panies nor individuals, subject to 
one Power, can exercise sovereign 
rights in a sphere assigned to the 
other, except with the assent of the 
latter. 
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Artikel 8. 

Die beiden Mächte verpflichten ſich, 
in allen denjenigen Theiten ihrer Ge- 
biete innerhalb der in ber Alte ber 
Berliner Konferenz; von 1885 be 
zeichneten Freihandeläzone, auf welche 
die fünf erjten Artikel der genannten 
Alte am Tage des gegenwärtigen Ab- 
fommend anwendbar find, die Be 
ftimmungen dieſer Artikel in Anwen: 
dung zu bringen. Hiernach genieft 
der Handel volljtändige Freiheit; die 
Schiffahrt auf den Seen, Flüſſen 
und Kanälen und den daran ge 
legenen Häfen iſt frei fie beide 
Flaggen; feine ungleiche Behandlung 
mit Bezug auf den Transport oder 
Küftenhandel ift geftattet; Waaren 
jeder Herkunft ſollen keine anderen 
Abgaben zu entrichten haben als 
jolde, welche, unter Ausſchluß un- 
gleiher Behandkung, für die zum 
Nuten des Handels gemachten Aus: 
gaben erhoben werden mögen; Durch- 
gangszölle dürfen nicht erhoben und 
feine Monopole oder Handelsbegünſti⸗ 
gungen gewährt werben. 

Den Vngehörigen beider Mächte 
ift die freie Niederlafjung in ben 
beiderjeitigen ®ebieten , fomweit die 
jelben in der Freihandelszone gelegen 
find, geftattet. 

Insbeſondere herrſcht Einverſtünd⸗ 
niß darüber, daß in Gemäßheit dieſer 
Beſtimmungen von jedem Hemmniß 
und jedem Durchgangszoll frei ſein 
ſoll der beiderſeitige Güterverkehr 
zwiſchen dem Nyaſſa-See und dem 
Kongoftaat,, zwiſchen dem Nyaffa- 
und Tanganila-See, auf dem Tan- 
ganifa-See und zwiſchen diefem See 
und ber nördlichen Grenze der beiden 
Sphären. 

Artikel 9. 

- und Bergwerlsfon: 
zeiftonen ſowie Rechte an Grund und 
Boden, melde Gejellichaften oder 
Privatperjonen der einen Macht inner- 

Article 8. 

The two Powers engage to apply 
in all the portions of their respee- 
tive spheres, within the limits of 
the Free Zone defined by the Act 
of Berlin of 1885, to which the first 
five Articles of that Act are appli- 
cable at the date of the present 
agreement, the provisions of those 
Articles according to which trade 
enjoys complete freedom; the navi- 
gation of the lakes, rivers, and 
canals, and of the ports on those 
waters, is free to both flag; and 
no differential treatment is permitted 
as regards transport or coasting 
trade; goods, of whatever origin, 
are subject to no dues, except those, 
not differential in their incidence 
which may be levied to meet ex- 
penditure in the interest of trade; 
no transit dues are permitted; and 
no monopoly or favour in matters 
of trade can be granted. 

The subjects of either Power will 
be at liberty to settle freely in their 
respective territories situated within 
the frestrade Zone. 

It is specially understood that in 
accordance with these provisions the 
passage of goods of both Powers 
will be free from all hindrances, and 
from all transit-dues, between Lake 
Nyassa and the Congo State, bet-. 
ween Lakes Nyassa and Tanganyika, 
on Lake Tanganyika, and between 
that lake and the northern boun- 
dary of the two spheres. 

Article 9. 

Trading and mineral concessions, 
and rights to real property, held 
by companies or individuals, sub- 
jects of one Power, shall, if their 

7* 
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halb der Jnterefjeniphäre der anderen 
Macht erworben haben, jollen von der 
Letzteren anerkannt werden, jofern die 
Gültigkeit derjelben genügend dar: 
gethan ift. ES herricht Einverjtändniß 
darüber, daß die Konzeſſionen in Ge— 
mäßheit der an Ort und Stelle gül- 
tigen Gejege und Verordnungen aus: 
geübt werden müfjen. 

Artikel 10. 

In allen Gebieten Afrilas, welche 
einer der beiden Mächte gehören oder 
unter ihrem Einfluß ſtehen, jollen 
Milfionare beider Länder vollen 
Schuß genießen; religiöje Duldung 
und Freiheit für alle Formen des 
Gottesdienſtes und für geiftlichen 
Unterricht werden zugelichert. 

Artikel 11. 

Großbritannien wird jeinen ganzen 
Einfluß aufbieten, um ein freund: 
jchaftliche8 UWebereinfommen zu er: 
leichtern, wodurd) der Sultan von 
Sanfibar feine auf dem Feſtland ge: 
fegenen und in den vorhandenen Kon— 
zeſſionen der Deutſch-Oſtafrikaniſchen 
Geſellſchaft erwähnten Beſitzungen 
nebſt Dependenzen ſowie die Inſel 
von Mafia an Deutſchland ohne Vor— 
behalt abtritt. Es herrſcht Einver— 
ſtändniß darüber, daß Se. Hoheit 
gleichzeitig für den aus dieſer Ab— 
tretung entſtehenden Verluſt an Ein— 
nahmen eine billige Entſchädigung 
erhalten joll.*) 

Deutichland verpflichtet ſich, die 
Schutzherrſchaft Großbritanniens an- 
zuerfennen über Die verbleibenden 
Befigungen des Sultans von Sanjıbar 
mit Einfchluß der Inſeln Sanjibar 

Allgemeine Beitimmungen. 

validity is duly established, be re- 
cognized in the sphere of the other 
Power. It is understood that con- 
cessions must be worked in accor- 
dance with local laws and regu- 
lations. 

Article 9. 

In all territories in Africa belong- 
ing to, or under the influence of 
either Power, Missionaries of both 
countries shall have full protection. 
Religious toleration and freedom for 
all forms of divine worship and 
religious teaching are guaranteed. 

Article 11. 

Great Britain engages to use all 
her influence to facilitate a friendly 
arrangement by which the Sultan 
of Zanzibar shall cede absolutely 
to Germany his possessions on the 
mainland comprised in existing con- 
cessions to the German-East African 
Company, and their dependencies, 
as well as the island of Mafia. 
It is understood that His Highness 
will, at the same time, receive an 
equitable indemnity for the loss of 
revenue resulting from such cession. 

Germany engages to recognize a 
Protectorate of Great Britain over 
the remaining dominions of the 
Sultan of Zanzibar, including the 
islands of Zanzibar and Pemba, as 

*) Die Abtretung tft gegen Zahlung einer en von 4 Millionen Mark 
durch einen Notenwechſel zwiſchen der engliichen und deutjchen egierung vom 27. bezw. 
28. Oktober 1890 erfolgt. Die Entihädiqung ift von der Deutich : Oftafritanifchen 
Geſellſchaft gezahlt worden, welche zu diefem Zweck und zur Aufbringung der Mittel 
für dauernde wirtbichaftliche Anlagen das Privilegium zur Ausgabe von auf den In— 
baber lautenden Obligationen im Betrage von 10 556 000 Darf erhalten hat (veral. 
D. Kol. Bl. 18% ©. 307). 
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und Bemba jowie über die Befigungen 
des Sultans von Witu und das be- 
nachbarte Gebiet bis Kismaju, von 
wo die deutihe Schußherrichaft zu— 
rüdgezogen wird. Es herricht Ein: 
verjtändniß darüber, daß Ihrer 
Moajejtät Regierung, falls die Ab: 
tretung der deutſchen Küſte nicht vor 
der Uebernahme der Schußherrichaft 
über Sanfibar durch Großbritannien 
ftattgefunden hat, bei der Uebernahme 
jener Schugherrihaft die Verpflich— 
tung übernehmen wird, allen ihren 

Einfluß aufzuwenden, um den Sultan 
zu veranlafjen, jene Abtretung gegen 
Gewährung einer billigen Entichäbdi- 
gung jo bald al3 möglic) vorzunehmen. 

Artikel 12. 

1. Vorbehaltlich der Zuftimmung 
des britiichen Parlament3 wird Die 
Souberänetät über die Inſel Helgo- 
land nebſt deren Zubehörungen von 
Ihrer Britiiden Majejtät an 
Se. Majeftät den Deutſchen 
Kaiſer abgetreten. 

2. Die deutſche Regierung wird 
den aus dem abgetretenen Gebiet her— 
ftammenden Berjonen die Befugniß 
gewähren, vermöge einer dor dem 
1. Januar 1892 von ihnen ſelbſt 
oder bei minderjährigen Kindern von 
Deren Eltern oder Vormündern ab- 
zugebenden Erklärung die britijche 
Staat3angehörigfeit zu wählen. 

3. Die aus dem abgetretenen Ge— 
biet heritammenden Berjonen und 
ihre vor dem Tage der Unterzeich— 
nung Diejer Uebereinkunft geborenen 
Kinder bleiben von der Erfüllung der 
Wehrpflicht im Kriegsheer und in der 
Flotte in Deutſchland befreit. 

4. Die zur Zeit bejtehenden hei— 
mischen Geſetze und Gewohnheiten 
bleiben, jomweit es möglich ift, unver: 
ändert fortbeftehen. 

5. Die deutſche Regierung ver: 
pflichtet jich, biS zum 1. Januar 1910 
den zur Zeit auf dem abgetretenen 

well as over the dominions of the 
Sultan of Witu, and the adjacent 
territory up to Kismaju from which 
her Protectorate is withdrawn. It 
is understood that, if the cession 
of the German coast has not taken 
place before the assumption by 
Great Britain of the protectorate of 
Zaanzibar, Her Majesty's Government 
will, in assuming the protectorate, 
accept the obligation to use all their 
influence with the Sultan to induce 
him to make that cession, at the 
earliegt possible period in consi- 
deration of an equitable indemnity. 

Article 12. 

1. Subject to the assent of the 
British Parliament, the sovereignty 
over the Island of Heligoland, toge- 
ther with its Dependencies, is ceded 
by Her Britannie Majesty to His 
Majesty the Emperor of Germany. 

2. The German Government will 
allow to all persons, natives of the 
territory thus ceded, the right of 
opting for British Nationality by 
means of a declaration to be made 
by themselves and, in the case of 
children under age, by their parents 
or guardians, which must be sent in 
before the 1% of January 1892. 

3. All persons, natives of the 
territory thus ceded, and their chil- 
dren born before the date of the 
signature of the present agreement, 
are free from the obligation of ser- 
vice in the military and naval for- 
ces of Germany. 

4. Native laws and customs now 
existing will, as far as possible 
remain undisturbed. 

5. The German Goverument binds 
itself not to increase the Custom’'s 

tariff at present in force in the 
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Gebiet in Geltung befindlichen Zoll- 
tarif nicht zu erhöhen. 

6. Alle Bermögensrechte, welche 
PBrivatperjonen oder bejtehende Kor⸗ 
porationen der britiſchen Regierung 
gegenüber in Helgoland erworben 
haben, bleiben aufrecht erhalten; die 
ihnen entiprechenden Berpflichtungen 
gehen auf Ge. Majeität den 
Deutihen Kaifer über. Unter 
dem Ausdruck „Vermögensrechte“ ift 
dad Signalrecht des Lloyd inbe- 
griffen. 

7. Die Rechte der britiichen Fiſcher, 
bei jeder Witterung zu anfern, Qebens- 
mittel und Waſſer einzunehmen, Re— 
paraturen zu maden, die Waaren 
von einem Schiff auf da3 andere zu 
laden, Fiſche zu verkaufen, zu landen 
und Nebe zu trodnen, bleiben uns 
berührt. 

Berlin, den 1. Juli 1890. 

v. Caprivi. 
N. Krauel. 

Erfter Theil. Allgemeine Bejtimmungen. 

territory thus ceded until the 1* 
of January 1910. 

6. All rights to property, which 
private persons or existing corpora- 
tions have acquired in Heligoland 
in connection with the British Go- 
vernment,are maintained ;obligations 
resulting from them are transferred 
to His Majesty the Emperor of Ger- 
many. It is understood that the 
above term „rights to property“ in- 
cludes the right of signalling now 
enjoyed by Lloyds. 

7. The rights of British fishermen 
with regard to anchorage in all 
weathers, to taking in provisions and 
water, to making repairs, to tranship- 
ment of goods, to the sale of fish, 
and to the landing and drying of 
nets, remain undisturbed. 

Berlin, 1*t July 1890. 

Edward B. Malet. 
H. Percy Anderjon. 

28. Die Kongoalte, 

Aete General de la Conference 

de Berlin. 

Du 26 fevrier 1885. 

(Ueberjegung.) 

Generalafte der Berliner 
Konferenz. 

Vom 26. Februar 1885. 

Reichs⸗Geſetzblatt S. 215.) 

Au nom de Dieu tout-puissant, 

Sa Majeste l’Empereur d’Alle- 
magne, Roi de Prusse, Sa Majeste 
l’Empereur d’Autriche, Roi de 
Boh&me etc. et Roi Apostolique de 
Hongrie, Sa Majeste le Roi des 
Belges, Sa Majest€ le Roi de Dane- 
mark, Sa Majeste le Roi d’Espagne, 
le President des Etats-Unis d’Ame- 
rique, le President de la Republique 

Im Namen des AUllmädtigen 
Gottes, 

Se. Majeftät der Deutſche Kaiſer, 
König von Preußen, Se. Majeſtät 
der Kaiſer von Dejterreih, König von 
Böhmen zc. und Apoſtoliſcher König 
von Ungarn, Se. Majejtät der König 
der Belgier, Se. Majejtät der König 
von Dünemarf, Se. Majejtät der 
König von Spanien, der Präfident 
der Vereinigten Staaten von Amerila, 
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Frangaise, Sa, Majeste la Reine du 
Royaume-Uni de la Grande Bretagne 
et d’Irlande, Imperatrice des Indes, 
Sa Majeste le Roi d’Italie, Sa Ma- 
jeste le. Roi des Pays-Bas, Grand- 
Due de Luxembourg ete., Sa Majeste 
leRoi de Portugal et des Algarves etc. 
etc. etc., Sa Majeste l’Empereur de 
toutes les Russies, Sa Majeste le Roi 
de Suede et de Norvege etc. etc. et 
Sa Majeste l’Empereur des Ottomans, 

Voulant regler dans un esprit de 
bonne entente mutuelle les conditions 
les plus favorables au developpe- 
ment du commerce et de la civili- 
sation dans certaines regions de 
l’Afrique, et assurer ä tous les 
peuples les avantages de la libre 
navigation sur les deux principaux 
fleuves Africains qui se deversent 
dans l’Ocean Atlantique; desireux 
d’autre part de prevenir les malen- 
tendus et les contestations que pour- 
raient soulever à l’avenir les prises 
de possession nouvelles sur les cötes 
de l’Afrique, et preoccupes en m&me 
temps des moyens d’accroitre le 
bienetre moral et mat£riel des popu- 
lations indigenes, ont resolu, sur 
Vinvitation qui Leur a été adressee 
par le Gouvernement Imperial d’Alle- 
magne d’accord avec le Gouverne- 
ment de la Republique Frangaise, 
de reunir & cette fin une Conference 
à Berlin et ont nomme pour Leurs 
Plenipotentiaires, savoir: 

(Hier folgen die Namen 

Lesquels, munis de pleins-pouvoirs 
qui ont &t& trouves en bonne et due 
forme, ont successivement discute 
et adopte: 

1° Une Declaration relative & la 
liberte du commerce dans le 
bassin du Congo, ses embou- 
chures et pays circonvoisins, 

der Präſident der Franzöfiichen Re— 
publit, Ihre Majeftät die Königin 
des Vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Irland, Kaiferin 
von Judien, Se. Majejtät der König 
von Stalien, Se. Majeität: der- König 
der Niederlande, Großherzog von 
Lurembuxg.:c., Se. Majejtät der König 
von Portugal und Algaxvien zc. 2c. ıc., 
Se. Majeität der Kaijer aller Reußen, 
Se. Majejtät der König, von Schweden 
und Norwegen ꝛc. x. und Se. Ma: 
jeftät der Klaijer der DOttomanen, 

in der Abjicht, die für die Ent- 
widelung, de3 Handel und der Civili⸗ 
ſation in gewijjen Gegenden Afrifas 
günftigjten Bedingungen im Geifte 
guten gegenjeitigen Einvernehmens zu 
regeln und allen Bölfern die Vor— 
theile der freien Schiffahrt auf den 
beiden hauptſächlichſten, in den At— 
lontiihen Dcean miündenden afri- 
fanijchen Strömen zu fichern; anderer: 
jeitö von dem Wunjche geleitet, Miß— 
verjtändnijjen und Streitigkeiten vor— 
zubeugen, welde in Zukunft durch 
neue Beligergreifungen an den afris 
kaniſchen Küften entjtehen könnten und 
zugleid; auf Mittel zur Hebung der 
fittlihen und materiellen Wohlfahrt 
der eingeborenen Völlerſchaften be- 
dacht, haben infolge der von der 
Kaiſerlich deutichen Regierung im 
Einverjtändniß mit der Regierung der 
Franzöſiſchen Republik an Sie er: 
gangenen Einladung beſchloſſen, zu 
diejem Zwed eine Konferenz in Berlin 
zu verjammeln, und haben zu Ihren 
Bevollmächtigten ernannt, nämlid): 

der Bevollmächtigten.) 

welche, verjehen mit Vollmachten, die 
in guter und gehöriger Form be- 
funden worden jind, nacheinander 
berathen nnd angenommen haben: 

1. eine Erklärung, betreffend die 
Sreiheit des Handels in dem 
Beden des Kongo, jeinen Mün— 
dungen und den angrenzenden 
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avec certaines dispositions con- 
nexes; 
Une Deelaration concernant la 
traite des esclaves et les ope- 
rations qui sur terre ou sur ner 
fournissent des esclaves à la 
traite; 

Une Declaration relative à la 
neutralite des territoires’compris 
dans le bassin conventionnel 
du Congo; 
Un Acte de navigation du 
Congo, qui, en tenant compte 
des eirconstances locales, etend 

a ce fleuve, à ses affluents et 
aux eaux qui leur sont assimi- 
lees, les principes gendraux 
enonces dans les articles 108 
a 116 de l’Acte final du Con- 
gres de Vienne et destines à 
regler, entre les Puissances 
signataires de cet Acte, la libre 
navigation des cours d’eau navi- 
gables qui separent ou traversent 
plusieurs Etats, principes con- 
ventionnellement appliques de- 
puis ü des fleuves de l’Europe 
et de l’Amerique, et notamment 
au Danube, avec les modifi- 
eations prevues par les traites 
de Paris de 1856. de Berlin 
de 1878, et de Londres de 1871 
et de 1883; 

Un Acte de navigation du 
Niger, qui, en tenant egalement 
compte des circonstances lo- 
cales, etend & ce fleuve et à 
ses affluents les me&mes prin- 
cipes inserits dans les articles 
108 a 116 de l’Acte final du 
Congres de Vienne; 
Une Declaration introduisant 
dans les rapports internationaux 
des regles uniformes relatives 
aux occupations qui pourront 
avoir lieu a lavenir sur les 
cötes du Continent Africain; 

Allgemeine Beftimmungen. 

Ländern, nebjt einigen damit zu— 
jammenbängenden Beitimmungen; 

. eine Erklärung, betreffend den 
SHlavenhandel und die Dpe- 
rationen, welche zu Lande oder 
zur See diefem Handel Sklaven 
zuführen; 

. eine Erklärung, betreffend die 
Neutralität der in dem fon- 
ventionellen SKongobeden ein: 
begriffenen Gebiete; 

. eineKtongo:Schiffahrtsafte, welche 
unter Berüdjichtigung der ört— 
lihen Verhältnifje auf dieſen 
Strom, jeine Nebenflüffe und 
auf die denjelben gleichgeitellten 
Gewäſſer die in den Artifein 108 
bis 116 der Schlußakte des 
Wiener Kongreſſes enthaltenen 
allgemeinen Grundjäße aus: 
dehnt, welche zum Zweck haben, 
zwiichen den Signatärmädten 
jener Alte die freie Schiffahrt 
auf den mehrere Staaten tren- 
nenden oder durchichneidenden 
ſchiffbaren Wafjerläufen zu regeln, 
und welche jeitdem vertrags- 
mäßig auf Flüffe Europas und 
Amerikas und namentlih auf 
die Donau, mit den durch die 
Verträge von Paris 1856, von 
Berlin 1878 und London 1871 
und 1883 vorgejehenen Ber: 
änderungen angewendet worden 
find; 

. eine Niger-Schiffahrtsakte, welche 
gleichfalls unter Berüdfichtigung 
der örtlichen Verhältniſſe auf 
diefen Strom und jeine Neben: 
flüffe die in den Artikeln 108 
bis 116 der Schlußakte des 
Wiener Kongreſſes enthaltenen 
Grundſätze ausdehnt; 

. eine Erklärung, welde in Die 
internationalen Beziehungen ein- 
beitlihe Regeln für zukünftige 
Beligergreifungen an den Küſten 
de3 afrikanischen Feitlandes ein- 
führt; 
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Et ayant juge que ces differents 
documents pourraient @tre utilement 
coordonnes en un seul instrument, 
les ont reunis en un Acte general 
compose des articles suivants. 

Chapitre 1. 

Deelaration relative à la libert6 
du ecommerce dans le bassin du 
Congo, ses embouchures et pays 
eirconvoisins, et dispositions 

eonnexes. 

Article 1. 

Le commerce de toutes les nations 
jouira d’une complete liberte: 

1° Dans tous les territoires consti- 
tuant le bassin du Congo et de 
ses affluents. Ce bassin est de- 
limite par les crötes des bassins 
contigus, A savoir notamment 
les bassins du Niari, de l'Ogowé, 
du Schari et du Nil, au Nord; 
par la ligne de faite orientale 
des affluents du lac Tanganyka, 
a l’Est; par les crötes des bas- 
sins du Zambeze et de la Loge, 
au Sud. TI embrasse, en conse- 
quence, tous les territoires drai- 
nes par le Congo et ses affluents, 
y compris le lac Tanganyka et 
ses tributaires orientaux. 

2° Dans la zone maritime #’eten- 
dant sur I’ Ocean Atlantique de- 
puis le parallele situé par 2° 
30° de latitude Sud jusqu’äa 
l’embouchure de la Loge. 

La limite septentrionale sui- 
vra le parallele situe par 2° 
30°, depuis la cöte jusqu’au 
point oü il rencontre le bassin 
geographique du Congo, en 

und, von der Anjicht ausgehend, daß 
dieje verichiedenen Dokumente nüß- 
licherweije in einer einzigen Urfunde 
miteinander zu verbinden jeien, Dies 
jelben zu einer aus folgenden Ar: 
tifeln beitehenden Generalafte ver: 
einigt haben. 

Kapitel 1. 

Erklärung, betreffend die Freiheit 
des Handels in dem Beden des 
Kongo, feinen Mündungen und den 
angrenzenden Ländern, nebft einigen 
damit zufammenhängenden Beftim- 

mungen. 

Artikel 1. 

Der Handel aller Nationen ſoll 
volljtändige Freiheit genießen: 

1. In allen Gebieten, welche da3 
Beden des Kongo und jeiner 
Nebenflüffe bilden. Dieſes Beden 
wird begrenzt durch die Höhen- 
züge der Daran grenzenden 
Borken, nämlich insbejondere die 
Beden des Niari, des Ogome, 
de3 Schari und des Nils im 
Norden, durch die öſtliche Wafjer- 
jcheide der AZuflüffe des Tan— 
ganifa-Sees im Often, durch die 
Höhenzüge der Beden dei Zam— 
beje und des Loge im Süden. 
Es umfaßt demnad) alle ©ebiete, 
welhe von dem Kongo und 
jeinen Nebenflüffen durchſtrömt 
werden, einichließlich des Tan— 
ganifa:Sees und feiner öjtlichen 
Zuflüſſe. 

2. In dem Seegebiete, welches ſich 
an dem Atlantiſchen Ocean von 
dem unter 2° 830’ jübdlicher 
Breite belegenen Breitengrade 
bis zu der Mündung des Loge 
eritredt. 

Die nördliche Grenze folgt 
dem unter 2° 30’ belegenen 
Breitengrade von der Küſte bis 
zu dem Punkte, wo er mit dem 
geographiichen Becken des Kongo 
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evitant le bassin de l’Ogowe 
auquel ne s’appliquent pas. les 
stipulations du present Acte. 

La limite meridionale suivra 
le cours de la Loge jusqu’a la 
source de cette riviere et se 
dirigera de lä vers l’Est jusqu’a 
la jonction avec le bassin geo- 
graphique du Congo. 
Dans la zone se prolongeant 
a l’Est du bassin du Congo, 
tel qu'il est délimité ci-dessus, 
jusqu’a I’Ocean Indien, depuis 
le cinqui&me degre de latitude 
Nord jusqu’a l’embouchure du 
Zambeze au Sud; de ce point 
la ligne de demarcation suivra 
le Zambeze jusqu’& cinq milles 
en amont du confluent du Shire 
et continuera par la ligne de 
faite separant les eaux qui cou- 
lent vers le lac Nyassa des 
eaux tributaires du Zambeze, 
pour rejoindre enfin la ligne de 
partage des eaux du Zambeze 
et du Congo. 

Il est expressement entendu 
qu’en &tendant à cette zone 
orientale le principe de la libert£ 
commerciale les Puissances re- 
presentees à la Conference ne 
e’engagent que pour elles-m&mes 
et que ce prineipe ne s’appli- 
quera aux territoires appartenant 
actuellement a quelque Etat in- 
dependantet souverain qu’autant 
que celui-ci y donnera son con- 
sentement. Les Puissances 
conviennent d’employer leurs 
bons offices aupres des Gou- 
vernements établis sur le litto- 
ral Africain de la mer des Indes 
afın d’obtenir ledit consente- 
ment et, en tout cas, d’assurer 
au transit de toutes les nations 

zujammentrifft, ohne indeh das 
Beden des Ogome, auf, welchen 
die Beitimmungen des gegen 
wärtigen Altes feine Anwendung 
finden, zu berühren, 

Die füdliche Grenze folgt dem 
Laufe des Loge bis zu der Duelle 
diejed Fluſſes und wendet ſich 
von dort nad Oſten bis zur 
Vereinigung mit dem geographi- 
ſchen Beden des Kongo. 

. In dem Gebiete, welches ſich 
öftlih von dem Kongobecken in 
leinen oben bejchriebenen Grenzen 
bis zu dem Indiſchen Ocean er— 
jtredt, von dem fünften Grade 
nördlicher Breite bis zu der 
Mündung des Zambeje im Süden; 
von legterem Punkte aus folgt 
die Örenzlinie dem Zambeje bis 
fünf Meilen aufwärts von der 
Mündung des Schire und findet 
ihre Fortſetzung in der Waſſer— 
beide zwiſchen den Zuflüffen 
des Nyafja-Sees und den Neben: 
flüffen des Zambeje, um endlid) 
die WBajjericheidelinie zwiſchen 
dem Zambeje und Kongo zu er- 
reichen. 

Man ijt ausdrücdlich darüber 
einig, daß bei Ausdehnung des 
Grundſatzes der Handelöfreiheit 
auf diejes öftliche Gebiet die auf 
der Konferenz vertretenen Mächte 
ſich nur für ſich jelbjt verpflichten, 
und daß dieſer Grundjaß auf 
Gebiete, welche zur Zeit irgend 
einem unabhängigen und ſouve— 
ränen Staate gehören, nur in— 
joweit Anwendung findet, als 
der Leptere jeine Zuftimmung 
ertheilt. Die Mächte bejchließen, 
ihre guten Dienjte bei den an 
der afrikanischen Küſte des In— 
diichen Dceans bejtehenden Re— 
gierungen einzulegen, um Die 
fragliche Zuftimmung zu erhalten 
und für alle Fälle der Durch— 
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les conditions les plus favor- 
ables. 

Article 2. 

Tous les pavillons, sans distinc- 
tion de nationalite, auront libre 
accks & tout le littoral des terri- 
toires enumeres ci-dessus, aux ri- 
vieres qui s’y deversent dans la mer, 
& toutes les eaux du Congo et de 
ses affluents, y compris les lacs, & 
tous les ports situes sur les bords 
de ces eaux, ainsi qu'à tous les 
eanaux qui pourraient être creuses 
a l’avenir dans le but de relier entre 
eux les cours d’eau ou les lacs com- 
pris dans toute l'étendue des terri- 
toires decrits & l’article 1. Ils pour- 
ront entreprendre teute espece de 
transports et exercer le cabotage 
maritime et fluvial ainsi que la 
batellerie sur le m&me pied que les 
nationaux. 

Article 3. 

Les marchandises de toute pro- 
venance importees dans ces terri- 
toires, sous quelque pavillon que ce 
soit, par la voie maritime ou fluviale 
ou par celle de terre, n’auront à 
acquitter d’autres taxes que celles 
qui pourraient @tre pergues comme 
une &quitable compensation de dé- 
penses utiles pour le commerce et 
qui, à ce titre, devront &tre &gale- 
ment supportees par les nationaux 
et par les etrangers de toute natio- 
nalite. 

Tout traitement differentiel est 
interdit à l’&gard des navires comme 
des marchandises. 

Article 4. 

Les marchandises import&es dans 
ces territoires resteront affranchies 

de droits d’entree et de transit. 
Les Puissances se reservent de 

decider, au terme d’une periode de 

fuhr aller Ratiomen die gänjtigften 
Bedingungen zu ficherm. 

Artifel 2. 

Alle Flaggen, ohne Unterjchied der 
Nationalität, haben freien Zutritt zu 
der geſaumten Küſte der oben auf- 
geführten Gebiete, zu deu Flüſſen, 
die daſelbſt im dad Meer einmünden, 
zu allen Gewäſſern des Kongo und 
jeiner Nebenflüfje, einjchließlich der 
Seen, zu allen Häfen an biejen 
Gewäſſern jowie zu allen Kanälen, 
welche etiva in Zufunft zu dem Zweck 
angelegt werden, um die Wafjeritraßen 
oder Seen innerhalb der im dem 
Artikel 1 bejchriebeuen Gebiete zu 
verbinden. Sie dürfen jede Art von 
Beförderung unternehmen und Klüften-, 
Fluß und Kahnſchiffahrt unter den 
gleichen Bedingungen wie die Landes— 
angehörigen ausüben. 

Artikel 3. 

Waaren jeder Herkunft, welde in 
dieje Gebiete unter irgend einer Flagge 
auf dem Sees, Fluß: oder Landiwege 
eingeführt werden, jollen feine anderen 
Abgaben zu entrichten haben als ſolche, 
welche etwa al3 billiger Entgelt für 
zum Nußen des Handels gemachte 
Ausgaben erhoben werden und in 
diefer ihrer Eigenschaft gleihmäßig 
von den Landedangehörigen und den 
Fremden jeder Nationalität zu tragen 
find. 

Jede ungleiche Behandlung, ſowohl 
bezüglich der Schiffe wie der Waaren, 
iſt unterjagt. 

Artikel 4. 

Die in diefe Gebiete eingeführten 
Waaren bleiben von Eingangs: und 
Durchgangszöllen befreit. 

Die Mächte behalten ſich vor, nad) 
Ablauf einer Periode von zwanzig 
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vingt annees, si la franchise d’en- 
tree sera ou non maintenue. 

Article 5. 

Toute Puissance qui exerce ou 
exercera des droits de souverainete 
dans les territoires susvises ne pourra 
y eonceder ni monopole ni privilege 
d’aucune espece en matiere commer- 
ciale. 

Les &trangers y jouiront indistincte- 
ınent, pour la protection de leurs 
personnes et de leurs biens, l'acqui- 
sition et la transmission de leurs 
proprietes mobilieres et immobilieres 
et pour l’exereice des professions, 
du m&me traitement et des mêmes 
droits que les nationaux. 

Article 6. 

Dispositions relatives ä la proteetion 
des indigenes, des missionnaires et des 

voyageurs, ainsi qu’ä la liberte 
religieuse, 

Toutes les Puissances exergant 
des droits de souverainetE ou une 
influence dans lesdits territoires 
s’engagent à veiller a la conservation 
des populations indigenes et a l’ame- 
lioration de leurs conditions morales 
et materielles d’existence et a con- 
courir à Ja suppression de l’escla- 
vage et surtout de la traite de noirs; 
elles protegeront et favoriseront, 
sans distinetion de nationalites ni 
de cultes, toutes les institutions et 
entreprises religieuses, scientifiques 
ou charitables creees et organisees 

à ces fins ou tendant & instruire les 
indigenes et ä leur faire comprendre 
et apprecier les avantages de la 
civilisation. 

Les missionnaires chretiens, les 
savants, les explorateurs, leurs es- 
cortes, avoir et collections seront 

Allgemeine Beftinmungen. 

Jahren zu beitimmen, ob die Zoll- 
freiheit der Einfuhr beizubehalten iſt 
oder nicht. 

Artikel 5. 

Keine der Mächte, welche in- den 
oben bezeichneten Gebieten Souve— 
ränetätsrechte ausübt oder ausüben 
wird, kann dajelbit Monopole oder 
Privilegien irgend einer Art, die ſich 
auf den Handel beziehen, verleihen. 

Die Fremden jollen dafelbjt mit 
Bezug auf den Schuß ihrer Perſonen 
und ihres Vermögens, den Erwerb 
und Die MUebertragung beweglichen 
und unbeweglichen Eigenthums und 
die Ausübung ihres Gewerbes ohne 
Unterichied die gleihe Behandlung 
und diejelben Rechte wie die Landes: 
angehörigen genießen. 

Artikel 6. 

Beitimmungen hinſichtlich des Schutzes 
der Cingeborenen, der Mijfionare und 
Neifenden fowie binfichtli der religiöjen 

Freiheit. 

Alle Mächte, welche in den gedachten 
Gebieten Souveränetätsrechte oder 
einen Einfluß ausüben, verpflichten 
ſich, die Erhaltung der eingebdrenen 
Bevölkerung und die Verbeſſerung 
ihrer ſittlichen und materiellen Lebens— 
lage zu überwachen und an der 
Unterdrückung der Sklaverei und ins— 
beſondere des Negerhandels mitzu— 
wirken; ſie werden ohne Unterſchied 
der Nationalität oder des Kultus alle 
religiöſen, wiſſenſchaftlichen und wohl— 
thätigen Einrichtungen und Unter— 
nehmungen ſchützen und begünſtigen, 
welche zu jenem Zweck geſchaffen und 
organiſirt ſind, oder dahin zielen, die 
Eingeborenen zu unterrichten und 
ihnen die Vortheile der Civiliſation 
verſtändlich und werth zu machen. 

Chriſtliche Miſſionare, Gelehrte, 
Forſcher, ſowie ihr Gefolge, ihre Habe 
und ihre Sammlungen bilden gleich— 
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egalement l’objet d’une protection 
speciale. 

La liberte de conscience et la 
tolerance religieuse sont expresse- 
ment garanties aux indigenes comme 
aux nationaux et aux etrangers. Le 
libre et public exercice de tous les 
eultes, le droit d’eriger des £difices 
religieux et d’organiser des missions 
appartenant & tous les cultes ne seront 
soumis A aucune restrietion ni en- 
trave. 

Article 7. 

Regime postal. 

La Convention de Union postale 
universelle revisee a Paris le 1° juin 
1878 sera appliquee au bassin con- 
ventionnel du Congo. 

Les Puissances qui y exercent ou 
exerceront des droits de souverainete 
ou de protectorat s’engagent à pren- 
dre, aussitöt que les circonstances 
le permettront, les mesures neces- 
saires pour l'execution de la dis- 
position qui précède. 

Article 8. 
Droit de surveillance attribue & la 

Commission Internationale de 
navigation du Congo. 

Dans toutes les parties du terri- 
toire vise par la presente Deela- 
ration olı aucune Puissance n’exer- 
cerait des droits de souverainete ou 
de protectorat, la Commission Inter- 
nationale de la navigation du Congo, 
institudee en vertu de larticle 17, 
sera chargee de surveiller l’appli- 
cation des principes proclames et 
consacres par cette Deeclaration. 

Pour tous les cas ou des difficul- 
tes relatives a Vapplication des prin- 
cipes etablis par la presente Deecla- 
ration viendraient & surgir, les Gou- 
vernements interesses pourront con- 
venir de faire appel aux bons offices 

fall3 den Gegenſtand eines bejonderen 
Schutzes. 

Gewiſſensfreiheit und religiöſe 
Duldung werden ſowohl den Ein— 
geborenen wie den Landesangehörigen 
und Fremden ausdrücklich gewähr— 
leiſtet. Die freie und öffentliche Aus— 
übung aller Kulte, das Recht der 
Erbauung gottesdienſtlicher Gebäude 
und der Einrichtung von Miſſionen, 
welcher Art Kultus dieſelben ange— 
hören mögen, ſoll keinerlei Beſchränkung 
noch Hinderung unterliegen. 

Artikel 7. 
Regelung des Poſtweſens. 

Die am 1. Juni 1878 zu Paris 
revidirte Uebereinkunft, betreffend den 
Weltpoftverein, joll auf das fonven- 
tionelle Rongobeden Anwendung finden. 

Die Mächte, welche daſelbſt Sou— 
veränetätd: oder Proteltoratsrechte 
ausüben oder ausüben werden, vers 
pflichten fich, jobald die Umjtände es 
gejtatten, die erforderlichen Maß— 
nahmen zur Ausführung der vor: 
ftehenden Beſtimmung zu treffen. 

Artikel 8. 
Aufiichtörecht der Internationalen Schiff: 

fahrts:Kommiffion des Kongo. 

In allen denjenigen Theilen des in 
der gegenwärtigen Erklärung ins 
Auge gefaßten Gebietes, wo von 
feiner Macht Souveränetäts- oder 
Protektoratsrechte ausgeübt werden 
jollten, iſt es Aufgabe der gemäß 
Artifel 17 eingejegten Internationalen 
Sciffahrtsfommillion des Kongo, 
über die Anwendung der in diejer 
Erklärung aufgejtellten und gebilligten 
Grundſätze zu wachen. 

In allen Fällen, wo bezüglid) der 
Amvendung der in der gegenwärtigen 
Erklärung aufgeitellten Grundſätze 
Schwierigkeiten entjtehen, können die 
interejfirten Regierungen dahin über- 
einfommen, die guten Dienjte der 
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de la Commission Internationale en 
lui deferant l'’examen des faits qui 

auront donne lieu & ces difficultes. 

Chapitre I. 

Döeclaration concernant la traite 
des esclaves. 

Article 9. 

Conformement aux principes du 
droit des gens, tels qu’ils sont re- 
connus par les Puissances signataires, 
la traite des esclaves etant interdite, 
et les operations qui, sur terre ou 
sur mer, fournissent des esclaves à 
la traite devant ötre egalement con- 
siderees comme interdites, les Puis- 
sances qui exercent ou qui exer- 
ceront des droits de souverainete 
ou une influence dans les territoires 
formant le bassin conventionnel du 
Congo declarent que ces territoires 
ne pourront servir ni de marche ni 
de voie de transit pour la traite 
des esclaves de quelque race que 
ce soit. Chacune de ces Puissances 
s'engage à employer tous les moyens 
en son pouvoir pour mettre fin & 
ce commerce et pour punir ceux 
qui s'en occupent. 

Chapitre II. 

Declaration relative ä la neutra- 
lite des territoires compris dans 
le bassin conventionnel duCongo. 

Article 10. 

Afın de donner une garantie nou- 
velle de securit€ au commerce et ä 
industrie et de favoriser, par le 
maintien de la paix, le developpe- 
ment de la ceivilisation dans les 
contrees mentionnees & l’article 1 et 
plac&es sous le regime de la liberte 
eommerciale, les Hautes Parties signa- 
taires du present Acte et celles qui 
y adhereront par la suite s’engagent 
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Internationalen Kommiffion in An— 
ſpruch zu nehmen, indem fie dieſelbe 
mit Prüfung der Umſtände beauf- 

. tragen, welche zu jenen Schwierigleiten 
Anlaß gegeben haben. 

Kapitel II. 

Erflärung, betreffend den Sflaven- 
handel. 

Artikel 9. 

Da nad den Grundjäßen des 
Völkerrechts, wie jolhe von den 
Signatärmädhten anerfannt tverden, 
der Sktlavenhandel verboten iſt und 
die Operationen, welche zu Lande 
oder zur See diejem Handel Sklaven 
zuführen, ebenfalls als verboten au— 
zujehen find, jo erklären die Mächte, 
welche in den das konventionelle 
Kongobeden bildenden Gebieten Sou— 
veränetätörechte oder einen Giufluß 
ausüben oder ausüben werden, da 
dieſe Gebiete weder als Markt noch 
als Durchgangsſtraße für den Handel 
mit Sklaven, gleichviel welcher Raſſe, 
benußt werden follen. Jede dieſer 
Mächte verpflichtet jih zur Anwen— 
dung aller ihr zu Gebote ftehenden 
Mittel, um dieſem Handel ein Ende 
zu machen und Diejenigen, welde ihm 
obliegen, zu bejtrafen. 

Kapitel II. 

Erklärung, betreffend die Nentralität 
der in dem Tonventionellen Kongo⸗ 

been einbegriffenen Gebiete. 

Artikel 10. 

Um dem Handel und der Induftrie 
eine neue Bürgichaft der Sicherheit 
zu geben und durch die Aufrecht-— 
erhaltung des Friedens die Entwicke— 
lung der Civilijation in denjenigen 
Ländern zu ſichern, welche im 
Artifel 1 erwähnt und dem Syſtem 
der Handelsfreiheit umterftellt iind, 

verpflichten ſich Die Hohen Xheile, 
welche die gegenwärtige Alte unter 
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à respecter la neutralit& des terri- 
toires ou parties de territoires de- 
pendant desdites contrees, y compris 
les eaux territoriales, aussi long- 
temps que les Puissances qui exer- 
cent ou qui exerceront des droits 
de souverainete ou de proteotorat 
sur ces territoires, usant de la fa- 
cult€ de se proclamer neutres, rem- 
pliront les devoirs que la neutralite 
comporte. 

Article 11. 

Dans le cas ou une Puissance 
exercgant des droits de souverainete 
ou de protectorat dans les contr&es 
mentionnees à Tartiele 1 et placees 
sous le regime de la liberte com- 
mercial serait impliquee dans une 
guerre; les Hautes Parties signataires 
du present Acte et celles qui y 
adhereront par la suite s’engagent 
à preter leurs bons offices pour que 
les territoires appartenant & cette 
Puissance et compris dans la zone 
eomventionnelle de la liberte com- 
mereiale soient, du eonsentement 
commun de cette Puissance et de 
Tautre ou des autres parties belli- 
gerantes, places pour la durde de 
la guerre sous le regime de la neu- 
tralite et consider&s comme apparte- 
nant & un Etat non-belligerant; les 
parties belligerantes renonceraient, 
des lors, à &tendre les hostilites aux 
territoires ainsi neutralises, aussi 
bien qu’& les faire servir de base & 
des operations de guerre. 

Article 12. 

Dans le eas ou un dissentiment 
serieux, ayant pris naissance au 

sujet ou dans les limites des terri- 
toires mentionnes & Tlarticle 1 et 
placos sous le regime de la liberte 

zeichnen, und Diejenigen, welche ihr 
in der Folge beitreten, die Neutralität 
der Gebiete oder Theile von Gebieten, : 
welche ben erwähnten Ländern ans 
gehören, einjchlieglich der territorialen 
Gewäſſer, zu achten, jolange die 
Mächte, welche Souveränetätd- oder 
Protektoratsrechte über dieſe Gebiete 
ausüben oder ausüben werden, von 
dem Rechte, ſich für neutral zu er: 
flären, Gebrauch maden und ben 
durh Die Neutralität bedingten 
Pflichten nachkommen. 

Artikel 11. 

Fall eine Macht, welche Souve— 
ränetäts oder Protektoratsrechte in 
den im Artikel 1 erwähnten und dem 
Freihandelsſyſtem unterjtellten Ländern 
ausübt, in einen Krieg verwickelt 
werden jollte, verpflichten ſich Die 
Hohen Theile, welche die gegen: 
wärtige Alte unterzeichnen, ſowie dies 
jenigen, welche ihr in der folge bei- 
treten, ihre guten Dienjte zu leihen, 
damit die dieſer Macht gehörigen 
und in der konventionellen rei: 
handelszone einbegriffenen Gebiete, 
im gemeinjamen Einverjtändniß dieſer 
Macht und des anderen oder der 
anderen der fFriegführenden Theile, 
für die Dauer des Krieges den Ge— 
jeßen der Neutralität unterjtellt und 
jo betrachtet werden, als ob fie einem 
nichtfriegführenden Staate angehörten. 
Die kriegführenden Theile würden 
von dem Zeitpunfte an darauf Ver— 
zicht zu leiſten haben, ihre Feind— 
jeligfeiten auf die aljo neutralifirten 
Gebiete zu eritreden oder diejelben 
als Baſis für friegerifche Operationen 
zu benußen. 

Artilel 12. 

Falls ſich zwiſchen den Mächten, 
welche Die gegenwärtige Akte unter: 
zeichnen, oder denjenigen, welche etwa 
im ber Folge Dderjelben beitreten, 
ernjte Meinungsverjchiedenheiten mit 
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commerciale, viendrait a s’elever 
entre des Puissances signataires du 
present Acte ou des Puissances qui 
y adhereraient par la suite, ces 
Puissances s’engagent, avant d'en 
appeler aux armes, à recourir ä la 
mediation d’une ou de plusieurs 
Puissances amies. 

Pour le meme cas, les mömes 

Puissances se reservent le recours 

facultatif a la procedure de l’arbi- 
trage. . 

Chapitre IV. 

Acte de navigation du Congo. 

Article 13. 

La navigation du Congo, sans 
exception d’aucun des embranche- 
ments ni issues de ce fleuve, est et 
demeurera entierement libre pour 
les navires marchands, en charge 
ou sur lest, de toutes les nations, 
tant pour le transport des marchan- 
dises que pour celui des voyageurs. 
Elle devra se eonformer aux dis- 
positions du present Acte de navi- 
gation et aux reglements a etablir 
en execution du meme Acte, 

Dans lexercice de cette naviga- 
tion, les sujets et les pavillons de 
toutes les nations seront traites, sous 
tous les rapports, sur le pied d'une 
parfaite egalite, tant pour la navi- 
gation directe de la pleine mer vers 
les ports interieurs du Congo, et 

vice-versä, que pour le grand et le 
petit cabotage, ainsi que pour la ba- 
tellerie sur le parcours de ce fleuve. 

%n eonsequence, sur tout le par- 
cours et aux embouchures du Congo, 
il ne sera fait aucune distinction 
entre les sujets des Etat riverains 
et ceux des non-riverains. et il ne 
sera concédé aucun privilege exclusif 
de navigation, soit & des societes 

Allgemeine Beftimmungen. 

Bezug auf die Grenzen oder inner: 
halb der Grenzen der im Artikel 1 
erwähnten und dem Freihandelsſyſtem 
unteritellten Gebiete ergeben, jo ver- 
pflichten fich jene Mächte, bevor fie 
zur Waffengewalt jchreiten, die Ver— 
mittelung einer oder mehrerer ber 
befreundeten Mächte in Anſpruch zu 
nehmen. 

Für den gleichen Fall behalten ſich 
die gleidien Mächte vor, nach ihrem 
Ermejjen auf ein jchied&richterliches 
Verfahren zurüczugreifen. 

Kapitel IV. 

Kongs - Shiffahrtsafte. 

Artikel 13. 

Die Schiffahrt auf dem Kongo, 
ohne Ausnahme irgend einer der Ver: 
ziweigungen oder Nusläufe dieſes 
Fluſſes, Soll für die Kauffahrieiſchiffe 
aller Nationen, mögen fie mit Ladung 
oder Ballajt fahren, vollkommen frei 
jein und bleiben, ſowohl bezüglid) der 
Beförderung don Waaren wie bon 
Neifenden. Sie hat ſich zu richten 
nad) den Beitimmungen der gegen: 
wärtigen Sciffahrtsafte und den in 
Ausführung derjelben zu exlafjenden 
Borichriften. 

Bei Ausübung dieſer Schiffahrt 
jollen die Angehörigen und Flaggen 
aller Nationen in jeder Hinficht auf 
dem Fuße einer vollfonmenen Ghleich- 
heit behandelt werden, jowohl für die 
direlte Schiffahrt vom offenen Meer 
nad) den inmeren Häfen des Kongo 

und ummgelehrt, als für Die große 
und Kleine Küſtenſchiffahrt und für 
die Nabnichiffahrt auf dem ganzen 
Yaufe des Fluſſes. 

Demgemäß joll auf dem ganzen 
Yaufe und an den Mündungen des 
Kongo leinerlei Unterichied zwiſchen 
den Angehörigen der UÜferitaaten und 
dev MNichtuferitanten gemacht und 
feine ausichließlide Schiffahrtsver— 
günitigung weder an irgend melde 



D. Internationale Vereinbarungen, welde die deutſchen Schußgebiete betreffen. 113 

ou corporations quelconques, soit & 
des particuliers. 

Ces dispositions sont reconnues 
par les Puissances signataires comme 
faisant desormais partie du droit 
public international. 

Article 14. 

La navigation du Congo ne pourra 
etre assujettie à aucune entrave ni 
redevance qui ne seraient pas ex- 
pressement stipulees dans le present 
Acte. Elle ne sera grevee d’aucune 
obligation d’echelle, d’etape, dedepöt, 
de rompre charge, ou de reläche 
forcee. 

Dans toute l’etendue du Congo, 
les navires et les marchandises tran- 
sitant sur le fleuve ne seront soumis 
à aucun droit de transit, quelle que 
soit leur provenance ou leur desti- 
nation. 
‚DO ne sera etabli aucun peage 
maritime ni fluvial base sur le seul 
fait de la navigation, ni aucun droit 
sur les marchandises qui se trouvent 
à bord des navires. Pourront seuls 
ẽtre pergus des taxes ou droits qui 
auront le caractere de retribution 
pour services rendus a la navigation 
m&me, savoir: 

1° Des taxes de port pour l’usage 
effectif de certains etablisse- 
ments locaux tels que quais, 
magasins, etc, etc. 

Le tarif de ces taxes sera 
ealcule sur les depenses de con- 
struction et d’entretien desdits 
etablissements locaux, et l'appli- 
cation en aura lieu sans egard 
a la provenance des navires ni 
a leur cargaison. 

2° Des droits de pilotage sur les 
sections fluviales ou il paraitrait 
necessaire de creer des stations 
de pilotes brevetes. 

Riebomw, Die Kolonial-Gejehgebung. 

Gejellihaften oder Körperichaften, noch 
an Privatperſonen verliehen werden. 

Dieſe Beitimmungen werden von 
den Eignatärmädten, als fünftig 
einen Bejtandtheil des internationalen 
Öffentlichen Rechts bildend, anerkannt. 

Artikel 14. 

Die Schiffahrt auf dem Kongo joll 
feinerlei Beichränfung oder Abgabe 
unterliegen, die nicht ausdrüdlich in 
der gegenwärtigen Akte vereinbart 
ift. Diejelbe ſoll feinerlei Stations:, 
Stapel, Niederlage, Umſchlags— 
oder Aufenthaltsverpflichtung unter: 
worfen jein. 

In der ganzen Ausdehnung des 
Kongo find die den Strom pajfiren- 
den Schiffe und Waaren, ohne Rüd- 
jiht auf ihre Herkunft oder Bes 
jtimmung, von jeder Art Durchgangs- 
zoll befreit. 

Es joll keinerlei See- oder Fluß— 
abgabe erhoben werden, welche ſich 
einzig und allein auf die Thatjache 
der Schiffahrt gründet, noch aud 
irgend ein Zoll von Waaren, die fid) 
an Bord der Schiffe befinden. Viel— 
mehr jollen nur joldye Gebühren oder 
Abgaben zur Erhebung gelangen, die 
den Charakter eines Entgeltes für der 
Schiffahrt jelbit geleijtete Dienjte 
tragen, nämlid): 

1. Hafengebühren für die thatſäch— 
lie Benugung gewiffer örtlicher 
Einrichtungen, wie Quais, Lager: 
häuſer u. ſ. m. 

Der Tarif für dieje Gebühren 
joll nach den Koſten der Ber: 
jtellung und der Unterhaltung 
der bezüglichen örtlichen Ein— 
richtungen berechnet und ohne 
Rückſicht auf die Herkunft der 
Schiffe und auf ihre Ladung 
angewendet werden. 

2. Zootjengebühren auf denjenigen 
Flußſtrecken, wo die Einrihtung 
von Stationen geprüfter Lootſen 
notwendig erjcheint. 

8 



114 

Le tarıf de ces droits sera 
fixe et proportionne au service 
rendu. 

3° Des droits destines a couvrir 
les depenses techniques et ad- 
ministratives, faites dans l'in- 
tert general de la navigation, 
y compris les droits de phare, 
de fanal et de balisage. 

Les droits de cette derniere 
categorie seront bases sur le 
tonnage des navires, tel qu'il 
resulte des papiers de bord, et 
conformement aux regles adop- 
tees sur le Bas-Danube. 

Les tarifs d’apres lesquels les 
taxes et droits, enumeres dans les 
trois paragraphes precedents, seront 
pergus, ne comporteront aucun 

traitement differentiel et devront 
&tre officiellement publies dans 
chaque port. 

Les Puissances se reservent d’exa- 
miner, au bout d’une periode de 
eing ans, s'il y a lieu de reviser, 
d’un commun accord, les tarifs ci- 
dessus mentionnes. 

Article 15. 

Les affluents du Congo seront à 
tous &gards soumis au même regime 
que le fleuve dont ils sont tribu- 
taires. 

Le möme regime sera applique 
aux fleuves et rivieres ainsi qu’aux 
lacs et canaux des territoires de- 
termines par l’article 1,paragraphes 2 
et 3. 

Toutefois les attributions de la 
Commission Internationale du Congo 
ne s’etendront pas sur lesdits fleuves, 
rivieres, lacs et canaux, a moins 
de l’assentiment des Etats sous la 
souverainete desquels ils sont places. 
ll est bien entendu aussi que pour 
les territoires mentionnes dans l’ar- 

Erfter Theil. Allgemeine Beſtimmungen. 

Der Tarif für dieſe Abgaben 
joll feſt und dem geleiiteten 
Dienfte angemefjen jein. 

3. Gebühren zur Beftreitung der 
technifchen und Verwaltungsaus⸗ 
gaben, die im allgemeinen Inter— 
eſſe der Schiffahrt gemacht 
worden find, einjchließlid der 
Gebühren für SLeuchtthürme, 
Leuchtfeuer und Balen. 

Die Gebühren der Tehteren 
Art jollen nad) dem Tonnen- 
gehalte der Schiffe, wie ſich der: 
jelbe aus den Sciffspapieren 
ergiebt, nad) Maßgabe der für 
die untere Donau eingeführten 
Vorſchriften berechnet werden. 

Die Tarife, nad) denen die in den 
vorhergehenden drei Abſätzen aufge- 
zählten Gebühren und Abgaben er- 
hoben werden, dürfen feinerlei diffe- 
rentielle Behandlung enthalten und 
find in jedem Hafenplatze amtlich zu 
veröffentlichen. 

Die Mächte behalten ſich vor, nad) 
Ablauf eined Zeitraumes von fünf 
Jahren zu prüfen, ob eine Revifion 
der oben erwähnten Tarife, auf Grund 
gemeinjchaftlichen Einverjtändnifjes, an— 
gezeigt ericheint. 

Artikel 15. 

Die Nebenflüffe des Kongo jollen 
in jeder Hinficht denjelben Gejepen 
wie der Strom jelbjt unterworfen fein. 

Die gleichen Gejepe gelten auch für 
die größeren und Heineren Flüſſe, jo- 
wie für die Seen und Nanäle in den 
durch Artikel 1 Abja 2 und 3 näher 
bezeichneten Gebieten. 

Doch jollen ſich die Befugnifje der 
Internationalen Kommiſſion des Kongo 
auf die gedachten größeren und klei— 
neren Flüffe, Seen und Kanäle nur 
dann eritreden, wenn die Staaten, 
unter deren Souveränetät jene Ge— 
wäſſer jtehen, ihre Zuftimmung er: 
theilen. Much bleibt wohlverjtanden 
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ticle 1, paragraphe 3, le consentement 
des Etats souverains de qui ces terri- 
toires relevent demeure reserve. 

Article 16. 

Les routes, chemins de fer ou 
canaux lateraux qui pourront ätre 
etablis dans le but special de sup- 
pleer à l’innavigabilit€ ou aux im- 
perfections de la voie fluviale sur 
certaines sections du parcours du 
Congo, de ses affluents et des autres 
cours d’eau qui leur sont assimiles 
par lVarticle 15 seront consideres, 
en leur qualit@ de moyens de com- 
munication, comme des dependances 
de ce fleuve et seront egalement ou- 
verts au trafic de toutes les nations. 

De mäme que sur le fleuve, il ne 
pourra @tre pergu sur ces routes, 
chemins de fer et canaux que des 
peages calcules sur les depenses de 
construction, d’entretien et d’ad- 
ministration, et sur les benefices dus 
aux entrepreneurs. 

Quant au taux de ces peages, les 
etrangers et les nationaux des terri- 
toires respectifs seront traites sur 
le pied d’une parfaite egalite. 

Article 17. 

Il est institue une Commission 
Internationale chargee d’assurer 
l’execution des dispositions du pre- 
sent Acte de navigation. 

Les Puissances signataires de cet 
Acte, ainsi que celles qui y adhere- 
ront posterieurement, pourront, en 
tout temps, se faire representer dans 
ladite Commission, chacune par un 
Delegu&. Aucun Delegue ne pourra 
disposer de plus d’une voix, möme 
dans le cas oü il representerait plu- 
sieurs Gouvernements. 

für die im Artifel 1 Abjab 3 er: 
wähnten Gebiete die Zuftimmung der 
ſouveränen Staaten, zu denen dieje 
Gebiete gehören, vorbehalten. 

Artikel 16. 

Straßen, Eijenbahnen oder Seiten: 
fanäle, welche zu dem bejonderen 
Zweck erbaut werden, um der Nicht: 
ihiffbarfeit oder den Mängeln der 
Wafjeritraße auf gewiſſen Streden 
des Kongo, jeiner Nebenflüffe, und 
den anderen, durch Artikel 15 Letzteren 
gleichgeitellten Wafjerläufen abzuhelfen, 
jollen in ihrer Eigenjchaft als Ber: 
fehrömittel als zu dieſem Strome ge- 
hörig angejehen werden und gleich: 
falls dem Handel aller Nationen 
geöffnet fein. 

Ebenjo wie auf dem Strome können 
auch auf diefen Straßen, Eijenbahnen 
und Kanälen nur jolde Abgaben er- 
hoben werden, welde nad) Maßgabe 
der Aufwendungen für Serjtellung, 
Unterhaltung und Betrieb, einjchließ- 
fih de3 den Unternehmern zujtehen- 
den Gewinnes, in Anja zu bringen 
find. 

Bei Beitimmung der Höhe diejer 
Abgaben jollen die Fremden und Die 
Angehörigen der betreffenden Gebiete 
auf dem Fuße vollftändiger Gleichheit 
behandelt werden. 

Artikel 17. 

Eine Internationale Kommiſſion 
wird eingejeßt, um die Ausführung 
der Beltimmungen der gegenwärtigen 
Schiffahrtsakte zu ſichern. 

Die Signatärmächte dieſer Alte, 
ſowie die Mächte, welche ſpäter der— 
ſelben beitreten, können ſich jederzeit 
in der gedachten Kommiſſion, jede 
durch einen Abgeſandten, vertreten 
laſſen. Kein Abgeſandter kann über 
mehr als eine Stimme verfügen, ſelbſt 
dann nicht, wenn er mehrere Regie— 
rungen vertritt. 

8* 
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Ce Delegue sera directement re- 
tribue par son Gouvernement. 

Les traitements et allocations des 
agents et employes de la Com- 
mission Internationaleseront imputes 
sur le produit des droits pergus 
conformement à l’article 14, para- 
graphes 2 et 3. 

Les chiffres desdits traitements et 
allocations, ainsi que le nombre, le 
grade et les attributions des agents 
et employes, seront inscrits dans le 
compte-rendu qui sera adresse chaque 
annedeaux Gouvernements representes 
dans la Commission Internationale. 

Article 18. 

Les Membres de la Commission 
Internationale, ainsi que les agents 
nommes par elle, sont investis du 
privilege de Tinviolabilite dans 
l’exereice de leurs fonctions. La 
möme garantie s’etendra aux offices, 
bureaux et archives de la Com- 
mission. 

Article 19. 

La Commission Internationale de 
navigation du Cougo se constituera 
aussitöt que cing des Puissances 
signataires du present Acte general 
auront nomme leurs Delegues. En 
attendant la constitution de la Com- 
mission, la nomination des Delegues 
sera notifiee au Gouvernement de 
’Empire d’Allemagne, pur les soins 
duquel les demarches necessaires 
seront faites pour provoquer la re- 
union de la Commission. 
La Commission &laborera imme- 

. diatement des reglements de navi- 
gation, de police fluviale, de pilo- 

tage et de quarantaine. 
Ces reglements, ainsi que les tarifs 

a etablir par la Commission, avant 
d’etre mis en vigueur, seront soumis 
a lapprobation des Puissances re- 
presentees dans la Commission. Les 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

Der Abgejandte wird Ddirelt von 
feiner Regierung bejoldet. 

Die Gehälter und Bezüge der 
Agenten und Angeitellten der Inter— 
nationalen Kommiſſion werden auf 
den Ertrag der gemäß Artikel 14 
Abſatz 2 und 3 zu erhebenden Ab— 
gaben verrechnet. 

Die Höhe der fraglidhen Gehälter 
und Bezüge, jowie die Anzahl, der 
Grad und die Amtsbefugnifje der ein- 
zelnen Agenten und Angeftellten find 
in den Necenjchaftsbericht aufzus 
nehmen, welcher jedes Jahr an die 
in der Internationalen Kommiſſion 
vertretenen Regierungen zu erjtatten ijt. 

Artikel 18. 

Die Mitglieder der Internationalen 
Kommiſſion, jowie die von ihr er— 
nannten Agenten jind in der Aus— 
übung ihrer Funktionen mit dem 
Privileg der Unverleglichkeit befleidet. 
Der gleihe Schuß ſoll fi) auf die 
Amtsräume, Bureaus und Ardive der 
Kommilfion erjtreden. 

Artikel 19. 

Die Konftituirung der Internatio— 
nalen Schiffahrt3fommiljion des Kongo 
joll erfolgen, fobald fünf der Signatär- 
mächte der gegenwärtigen Generalakte 
ihre Abgejandten ernannt haben. Bis 
zur Sonjtituirung der Kommiljion 
joll die Ernennung der Delegirten 
der Regierung des Deutſchen Reichs 
angezeigt werden, welche ihrerjeits 
die erforderlichen Schritte einleiten 
wird, um die Bereinigung der Kom— 
miſſion herbeizuführen. 

Die Kommiſſion hat unverzüglich 
Beltimmungen über die Schiffahrt, 
die Flußpolizei, das Lootſen- und 
Quarantäneweſen auszuarbeiten. 

Dieſe Beſtimmungen, ſowie die von 
der Kommiſſion feſtzuſetzenden Tarife 
ſind vor ihrer Inkraftſetzung der Ge— 
nehmigung der in der Kommiſſion 
vertretenen Mächte zu unterbreiten 
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Puissances interessees devront faire 
connaitre leur avis dans le plus bref 
delai possible. 

Les infractions a ces reglements 
seront reprimees par les agents de 
la Commission Internationale, la ol 
elle exercera directement son au- 
torite, et ailleurs par la Puissance 
riveraine. 

Au cas d’un abus de pouvoir ou 
d’une injustice de la part d’un 
agent ou d’un employ& de la Com- 
mission Internationale, l’individu 
qui se regardera comme lese dans 
sa personne ou dans ses droits pourra 
s’adresser & l’Agent Consulaire de 
sa nation. Celui-ci devra examiner 
la plainte; s’il la trouve prima 
facie raisonnable, il aura le droit 
de la presenter & la Commission. 
Sur son initiative, la Commission, 
representee par trois au moins de 
ses Membres, s’adjoindra & lui pour 
faire une enquete touchant la con- 
duite de son agent ou employe. Si 
l’Agent Consulaire considere la de- 
cision de la Commission comme soule- 
vant des objections de droit, il en 
fera un rapport à son Gouvernement 
qui pourra recourir aux Puissances 
representees dans la Commission et 
les inviter à se concerter sur des in- 
structions a donner 4 la Com- 
mission. 

Article 20. 
La Commission Internationale du 

Congo, chargee aux termes de l’ar- 
ticle 17 d’assurer l’execution du pre- 
sent Acte de navigation, aura no- 
tamment dans ses attributions: 
1° La designation des travaux 

propres à assurer la navigabilite 
du Congo selon les besoins du 
commerce international. 

Die intereffirten Mächte haben binnen 
fürzefter Friſt ihre Anficht zu äußern. 

Uebertretungen dieſer Bejtimmungen 
werden da, wo die Internationale 
Kommiljion ihre Machtbefugniſſe un- 
mittelbar ausübt, von den Wgenten 
derjelben, anderwärt3 von dem be- 
treffenden Uferjtaate geahndet. 
Im Falle eines Amtsmißbrauchs 

oder einer Rechtsverletzung von Seiten 
eines Agenten oder Angejtellten der 
internationalen Kommiſſion ſoll es 
dem Betreffenden, der ſich in ſeiner 
Perſon oder ſeinen Rechten verletzt 
fühlt, freiſtehen, ſich an den konſu— 
lariſchen Agenten ſeiner Nation zu 
wenden. Letzterer hat die Beſchwerde 
zu prüfen und kann dieſelbe, ſofern 
er fie prima facie begründet findet, 
der Kommiſſion vortragen. Auf jeinen 
Antrieb hat die Kommiſſion, vertreten 
durch mindejtens drei ihrer Mitglieder, 
mit ihm gemeinſchaftlich eine Unter- 
juhung über das Verfahren ihres 
Agenten oder Angejtellten herbeizu— 
führen. Wenn der fonjularijche Agent 
die Entiheidung der Kommijfion für 
rechtlich anfechtbar hält, jo hat er 
darüber an jeine Regierung zu be- 
richten, welche ſich mit den in Der 
Kommiſſion vertretenen Mächten in 
Berbindung ſetzen und diejelben ein: 
laden fann, über die der Kommiſſion 
zu ertheilenden Weilungen eine Ver: 
ftändigung zu treffen. 

Artikel 20. 

Die nah Urtitel 17 mit Ueber- 
wadhung der Ausführung der gegen: 
wärtigen GSciffahrtsalte betraute 
Internationale Kommiſſion des Kongo 
zählt namentlich zu ihren Befugniffen: 

1. Die Beitimmung der Arbeiten, 
welche geeignet jind, die Schiff— 
barkeit des Kongo entiprechend 
den Bedürfniffen des internatio= 
nalen Handels zu fichern. 



118 

39 

Erfter Theil. 

Sur les sections du fleuve ou 
aucune Puissance n’exercera des 
droits de souverainete, la Com- 
mission Internationale prendra 
elle-m&me les mesures necessaires 
pour assurer la navigabilit€ du 
fleuve. 

Surles sections du fleuve occu- 
pees par une Puissance sou- 
veraine, Ja Commission Inter- 
nationale s’entendra avec l’au- 
torite riveraine. 
La fixation du tarif de pilotage 
et celle du tarif general des 
droits de navigation, prevus 
au 2° et au 3° paragraphes de 
article 14. 

Les tarifs mentionnes au 1° 
paragraphe de l’article 14 seront 
arrötes par l'autorite territoriale, 
dans les limites prevues audit 
artiele. 

La perception de ces diffe- 
rents droits aura lieu par les 
soins de l’autorite internationale 
ou territoriale pour le compte 
de laquelle ils sont &tablis. 
L’administration des revenus 
provenant de l’application du 
paragraphe 2 ci-dessus. 
La surveillance de l’etablisse- 
ment quarantenaire etabli en 
vertu de l’article 24. 
La nomination des agents de- 
pendant du service general de 
la navigation et celle de ses 
propres employes. 

L’institution des sous-inspec- 
teurs appartiendra à l’autorite 
territoriale sur les sections oceu- 
pees par une Puissance, et & 
la Commission Internationale 

sur les autres sections du fleuve. 

La Puissance riveraine noti- 

fiera a la Commission Inter- 
nationale la nomination des 

sous - inspecteurs quelle aura 

to 

Allgemeine Beitimmungen. 

Auf denjenigen Streden des 
Stromes, wo feine Macht Sous 
veränetätsrechte ausübt, hat die 
Internationale Kommiſſion jelbjt 
die erforderlihen Maßnahmen 
zur Sicherung der Sciffbarkeit 
des Fluſſes zu treffen. 

Auf den im Beſitz einer 
jouveränen Macht befindlichen 
Streden bat fi Die Inter: 
nationale Kommiſſion mit der 
Uferobrigteit zu veritändigen. 

. Die Feitiegung des Lootſentarifs 
jowie des allgemeinen Tarifs für 
die im zweiten und dritten Ab— 
jaß des Artikels 14 vorgejehenen 
Sciffahrtdabgaben. 

Die im erjten Abjab des Ar— 
tikels 14 erwähnten Tarife wer: 
den innerhalb der durch den 
gedachten Artikel  bejtimmten 
Grenzen von der territorialen 
Obrigfeit feſtgeſetzt. 

Die Erhebung der vericie- 
denen Abgaben erfolgt durch die 
internationalen oder territorialen 
Obrigfeiten, für deren Rechnung 
fie eingeführt find. 

. Die Bermwaltung der nad) obigem 
Abjap 2 erzielten Einkünfte. 

. Die Ueberwachung der in Ges 
mäßheit des Artikels 24 ge- 
ihaffenen Quarantäneanftalt. 

. Die Emennung der zu dem all- 
gemeinen Schiffahrtödienit ge: 
hörigen Agenten, jowie ihrer 
eigenen Angeitellten. 

Die Einſetzung von Unteraufs 
jehern erfolgt für die im Beſitz 
einer Macht befindlichen Strom: 
ftreden durd; die Territorial- 
gewalt, für die übrigen Stroms 
jtreden durch die Internationale 
Kommiſſion. 

Der Uferſtaat hat der Inter— 
nationalen Kommiſſion die Er— 
nennung der von ihm eingeſetzten 
Unteraufſeher anzuzeigen und 
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institu6s et cette Puissance se 
chargera de leur traitement. 

Dans l’exercice de ses attributions, 
telles qu’elles sont definies et limi- 
tses ci-dessus, la Commission Inter- 
nationale ne dependra pas de l’au- 
torite territoriale. 

Article 21. 

Dans l’accomplissement de sa 
täche, la Commission Internationale 
pourra recourir, au besoin, aux bä- 
timents de guerre des Puissances 
signataires de cet Acte et de celles 
qui y accederont à l’avenir, sous 
toute reserve des instructions qui 
pourraient @tre donnees aux com- 
mandants de ces bätiments par 
leurs Gouvernements respectifs. 

Article 22. 

Les bätiments de guerre des 
Puissances signataires du present 
Acte qui penetrent dans le Congo 
sont exempts du payement des droits 
de navigation prevus au paragraphe 3 
de larticle 14; mais ils acquitte- 
ront les droits &ventuels de pilotage 
ainsi que les droits de port, a moins 
que leur intervention n’ait été re- 
clamee par la Commission Inter- 
nationale ou ses agents aux termes 
de l’article precedent. 

Article 23, 

Dans le but de subvenir aux de- 
penses techniques et administratives 
qui Jui incombent, la Commission In- 
ternationale institude par l’article 17 
pourra negocier en son :nom propre 
des emprunts exclusivement gages 
sur les revenus attribues à ladite 
Commission. 

Les deeisions de la Commission 
tendant à la conclusion d’un em- 
prunt devront être prises a la ma- 
jorite de deux tiers des voix. Il 
est entendu que les Gouvernements 
representes a la Commission ne 

jeinerjeitö für die Bejoldung der 
Legteren Sorge zu tragen. 

In der Ausübung ihrer oben be- 
zeichneten und abgegrenzten Befug— 
nifje ift die internationale Kom— 
mifjfion von der Territorialgewalt 
unabhängig. 

Artikel 21. 

Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe 
fann die Internationale Kommiſſion, 
im Nothfalle, die Kriegsihiffe der 
Mächte, welche dieje Akte unterzeichnen, 
jowie derjenigen, die ihr fünftig bei: 
treten, zur Hülfe ziehen, unbejchadet 
der den Kommandanten diejer Schiffe 
von ihren betreffenden Regierungen 
etwa ertheilten Inſtruktionen. 

Artikel 22. 

Die in den Kongo einlaufenden 
Kriegsichiffe der die gegenwärtigen 
Akte unterzeichnenden Mächte jind 
von Entrichtung der im Abſatz 3 ded 
Artitel3 14 vorgejehenen Sciffahrts- 
abgaben befreit. Sie haben indeß 
die eventuellen Lootſen- ſowie Die 
Hafenabgaben zu leiſten, jofern nicht 
ihre Intervention von der Inter— 
nationalen Kommiſſion oder Deren 
Agenten nad) Maßgabe des vorher: 
gehenden Artikels nachgeſucht worden iſt. 

Artikel 23. 

Zur Deckung der ihr obliegenden 
Ausgaben für techniſche und Ver— 
waltungszwecke kann die durch Ar— 
tikel 17 eingeſetzte Internationale 
Kommiſſion im eigenen Namen An— 
leihen ſchließen, zu deren Sicherſtellung 
ausſchließlich die der gedachten Kom— 
miſſion zugewieſenen Einkünfte dienen. 

Die auf den Abſchluß einer An— 
leihe gerichteten Beſchlüſſe der Kom— 
miſſion müſſen mit einer Majorität 
von zwei Drittel der Stimmen gefaßt 
jein. Unter allen Umjtänden bleibt 
die Annahme ausgejchlofjen, als ob 
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pourront, en aucun cas, &@tre con- 

sideres comme assumant aucune ga- 
rantie, ni contractant aucun engage- 
ment ni solidarite & l’egard desdits 
emprunts, à moins de conventions 
speciales conclues par eux & cet 
effet. 

Le produit des droits specifies au 
3° paragraphe de l’article 14 sera 
affeete par priorite au service des 
interöts et à l’amortissement des- 
dits emprunts, suivant les conven- 
tions passees avec les präteurs. 

Article 24. 

Aux embouchures du Congo, il 
sera fonde, soit par l’initiative des 
Puissances riveraines, soit par l’in- 
tervention de la Commission Inter- 
nationale, un etablissement qua- 
rantenaire qui exercera le contröle 
sur les bätiments tant a l’entree 
qu’a la sortie. 

Il sera décidé plus tard, par les 
Puissances, si et dans quelles con- 
ditions un contröle sanitaire devra 
etre exerc& sur les bätiments dans 
le cours de la navigation fluviale. 

Article 25. 

Les dispositions du present Acte de 
navigation demeureront en vigueur 
en temps de guerre. En consequence, 
la navigation de toutes les nations, 
neutres ou belligerantes, sera libre, 
en tout temps, pour les usages du 
commerce sur le Congo, ses em- 
branuchements, ses affluents et ses 
embouchures, ainsi que sur la mer 
territoriale faisant face aux em- 
bouchures de ce fleuve. 

Le trafic demeurera egalement 
libre, malgre l’etat de guerre, sur 
les routes, chemins de fer, lacs et ca- 
naux mentionnds dans les articles 15 
et 16. 

Allgemeine Beitimmungen. 

von den in der Kommilfion ver: 
tretenen Negierungen irgend eine 
Garantie übernommen oder irgend 
eine Verbindlichleit oder Bürgichaft 
bezüglich der fraglichen Anleihen ein- 
gegangen werde, es ſei denn, daß fie 
bejondere Abkommen zu diefem Zwed 
getroffen hätten. 

Der Ertrag der im dritten Abſatz 
des Artifeld 14 aufgeführten Abgaden 
ſoll in erjter Linie zur Bezahlung der 
Zinſen der gedachten Anleihen und zu 
ihrer Tilgung, nad) Maßgabe der mit 
den Darleihern getroffenen Abkemmen 
verwendet werden. 

Artifel 24. 

Un den Mündungen des Kongo 

ſoll, ſei es auf Initiative der Ufer: 

ſtaaten, ſei es auf Dazwiſchentreten 

der Internationalen Kommſſion, eine 

Quarantäneanftalt geichaffen werben, 

deren Aufgabe es iſt, die Kontrofe 

über die ein= und auslaufenden Schiffe 
auszuüben. 

Es bfeibt jpäterer Enticheidung der 

Mächte vorbehalten, ob umd unter 

welchen Bedingungen eine gejund- 

heitliche Kontrole über die Schiffe 
auch im Gebiete der eigentlichen 

Stromſchiffahrt auszuüben üt. 

Artikel 25. 

Die Beſtimmungen der gegen: 
wärtigen Schiffahrtsafte jollen im 
Kriegszeiten in Kraft bleiben. Dem: 

gemäß fol auf dem Kongo, jeinen 

Verzweigungen, Nebenflüffen und 
Mindungen, jowie auf den, Letzteren 

gegenüberliegenden Theilen des Küſten— 
meered die Schiffahrt aller Nationen, 
neutraler wie friegführender, zu jeder 

Zeit für den Gebrauch des Handels 
frei jein. 

Der Handel fol gleichfalls, un— 

geachtet des Kriegszuſtandes, frei 

bleiben auf den in den Artiken 15 

und 16 erwähnten Straßen, Eijen- 

bahnen, Seen und Ranälen. 
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I ne sera apporte d’exception & 
ce prineipe qu’en ce qui concerne 
le transport des objets destines a 
un belligerant et consideres, en 
vertu du droit des gens, comme 
articles de contrebande de guerre. 

Tous les ouvrages et etablisse- 
ments cr&&s en ex&cution du present 
Acte, notamment les bureaux de 
perception et leurs caisses, de meme 
que le personnel attaché d’une ma- 
niere permanente au service de ces 
etablissements, seront places sous le 
regime de la neutralite et, à ce titre, 
seront respectes et proteges par les 
belligerants. 

Chapitre V. 

Acte de navigation du Niger. 

Article 26. 

La navigation du Niger, sans 
exception d’aucun des embranche- 
ments ni issues de ce fleuve, est et 

demeurera entierement libre pour 
les navires marchands, en charge 
ou sur lest, de toutes les nations, 
tant pour le transport des marchan- 
dises que pour celui des voyageurs. 
Elle devra se conformer aux dis- 
positions du present Acte de navi- 
gation et aux reglements & etablir 
en execution du m&me Acte. 

Dans l’exercice de cette navigation, 
les sujets et les pavillons de toutes 
les nations seront traites, sous tous 
les rapports, sur le pied d’une par- 
faite egalite, tant pour la navigation 
directe de la pleine mer vers les 
ports interieurs du Niger, et vice- 
versä, que pour le grand et le petit 
cabotage, ainsi que pour la ba- 
tellerie sur le parcours de ce fleuve. 

En consequence, sur tout le par- 
cours et aux embouchures du Niger, 
il ne sera fait aucune distinction 
entre les sujets des Etats riverains 

Dieſer Grundjaß erleidet eine Aus: 

nahme nur bezüglich der Beförderung 
von Gegenjtänden, welche für einen 

Kriegführenden beftimmt und nad dem 

Völkerrecht als Kriegskontrebande an- 
zuſehen jind. 

Alle in Ausführung der gegen: 

wärtigen Akte gejchaffenen Werke und 
Einrichtungen, namentlich die Hebe— 
jtellen und ihre Kaſſen, ſowie die bei 

diefen Einrichtungen dauernd ange: 

jtellten Perſonen follen den Geſetzen 

der Neutralität unterjtellt jein und 

demgemäß von den Sriegführenden 

geachtet und gejchügt werden. 

Kapitel V. 

Niger- Schiffahrtsatte. 

Artikel 26. 

Die Schiffahrt auf dem Niger, ohne 

Ausnahme irgend einer der Verziveis 

gungen oder Ausläufe diejes Fluſſes, 

fol für die Kauffahrteiihiffe aller 

Nationen, mögen fie mit Yadung oder 

Ballaft fahren, volltommen frei jein 

und bleiben, ſowohl bezüglich der Be— 

förderung von Waaren wie von 

Reifenden. Sie hat fi zu richten 

nad) den Bejtimmungen der gegen- 

wärtigen Schiffahrtsafte und dem in 

Ausführung derjelben zu erlafjenden 

Vorſchriften. 
Bei Ausübung dieſer Schiffahrt 

ſollen die Angehörigen und Flaggen 

aller Nationen in jeder Hinſicht auf 
dem Fuße vollkommener Gleichheit 

behandelt werden, ſowohl für die 

direlte Schiffahrt vom offenen Meere 

nad) den inmeren Häfen de3 Niger 
und umgefehrt, als für die große 

und Heine Küſtenſchiffahrt und für 

die Rahnihiffahrt auf dem ganzen 
Laufe des Fluſſes. 

Demgemäß joll auf dem ganzen 
Laufe und an den Mündungen des 
Niger keinerlei Unterjchied zwiſchen 
den Angehörigen der Uferjtaaten und 
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et ceux des non-riverains, et il ne 
sera concede aucun privilege exclusif 
de navigation, soit à des societes 
ou corporations quelconques, soit à 
des particuliers. 

Ces dispositions sont reconnues 
par les Puissances signataires comme 
faisant desormais partie du droit 
public international. 

Article 27. 

La navigation du Niger ne pourra 
etre assujettie A aucune entrave ni 
redevance basees uniquement sur le 
fait de la navigation. 

Elle ne subira aucune obligation 
d’echelle, d’etape, de depöt, de 
rompre charge, ou de reläche forcee. 

Dans toute l’etendue du Niger, 
les navires et les marchandises 
transitant sur le fleuve ne seront 
soumis à aucun droit de transit, 
quelle que soit leur provenance ou 
leur destination. 

Il ne sera etabli aucun peage 
maritime, ni fluvial, base sur le 
seul fait de la navigation, ni aucun 
droit sur les marchandises qui se 
trouvent à bord des navires. Pour- 
ront seuls @tre pergus des taxes ou 
droits qui auront le caractere de 
retribution pour services rendus à 
la navigation m&@me. Les tarifs de 
ces taxes ou droits ne comporteront 
aucun traitement differentiel. 

Article 28. 

Les affluents du Niger seront a 
tous €@gards soumis au meme regime 
que le fleuve dont ils sont tribu- 
taires. 

Article 29. 

Les routes, chemins de fer ou 
canaux lateraux qui pourront £tre 

Allgemeine Beftimmungen. 

der Nichtuferftaaten gemacht und 
feine ausjchließlihe Schiffahrtöver- 
günftigung weder an irgend welche 
Gejellichaften oder Körperichaften, nod) 
an Privatperjonen verliehen werden. 

Dieje Beitimmungen werden von 
den GSignatärmächten, als künftig 
einen Bejtandtheil de3 internationalen 
öffentlichen Rechts bildend, anerkannt. 

Artikel 27. 

Die Schiffahrt auf dem Niger joll 
feinerlei Beichräntung oder Abgabe 
unterliegen, welche ji einzig und 
allein auf die Thatjache der Schiff: 
fahrt gründet. 

Diejelbe joll feinerlei Stations=, 
Stapel:, Niederlage:, Umſchlags- oder 
Aufenthaltsverpflichtung unterworfen 
jein. 

In der ganzen Wusdehnung des 
Niger find die den Strom pajlirenden 
Schiffe und Waaren, ohne Rüdjiht 
auf ihre Herkunft oder Beſtimmung, 
von jeder Art Durchgangszoll befreit. 

Es joll teinerlei See: oder Fluß— 
abgabe erhoben werden, welche ſich 
einzig und allein auf die Thatjache 
der Schiffahrt gründet, nod) aud) 
irgend ein Zoll von Waaren, die ſich 
an Bord der Schiffe befinden. Viel: 
mehr jollen nur jolche Gebühren oder 
Abgaben zur Erhebung gelangen, Die 
den Charakter eines Entgeltes für der 
Schiffahrt jelbit geleiltete Dienfte 
tragen. Die Tarife für dieſe Ge— 
bühren oder Abgaben jollen keinerlei 
differentielle Behandlung enthalten. 

Artifel 28. 

Die Nebenflüffe des Niger jollen 
in jeder Hinjicht denjelben Geſetzen 
wie der Strom jelbjt untenivorfen jein. 

Artikel 29. 

Straßen, Eijenbahnen oder Seiten: 
fanäle, welche zu dem bejonderen 
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etablis dans le but special de sup- 
pleer à l’innavigabilite ou aux im- 
perfections de la voie fluviale sur 
certaines sections du parcours du 
Niger, de ses affluents, embranche- 
ments et issues seront consideres, 
en leur qualite de moyens de com- 
munication, comme des dependances 
de ce fleuve et seront egalement 
ouverts au trafice de toutes les na- 
tions. 

De m&me que sur le fleuve, il ne 
pourra €tre pergu sur ces routes, 
chemins de fer et canaux, que des 
peages calcules sur les depenses de 
construction, d’entretien et d’admi- 
nistration, et sur les benefices dus 
aux entrepreneurs. 

Quant au taux de ces peages, les 
etrangers et les nationaux des terri- 
toires respectifs seront traites sur le 
pied d’une parfaite egalite. 

Article 30. 

La Grande Bretagne s’engage à 
appliquer les principes de la liberte 
de navigation enonces dans les ar- 
ticles 26, 27, 28, 29, en tant que 
les eaux du Niger, de ses affluents, 
embranchements et issues sont ou 
seront sous sa souverainete ou 
son protectorat. 

Les reglements qu'elle etablira 
pour la süret€ et le contröle de 
la navigation seront congus de ma- 
niere à faciliter autant que possible 
la eirculation des navires marchands. 

Il est entendu que rien dans les 
engagements ainsi pris ne saurait 
etre interprete comme empeächant 
ou pouvant empecher la Grande 
Bretagne de faire quelques regle- 
ments de navigation que ce soit, qui 

Zwed erbaut werden, un der Nicht 
jchiffbarfeit oder den Mängeln der 
Waſſerſtraße auf gewiffen Streden 
des Niger, feiner Nebenflüfle, Ber: 
zweigungen und Ausflüfje abzuhelfen, 
jollen in ihrer Eigenjchaft als Ber: 
fehrömittel als zu dieſem Strome ge= 
hörig angejehen werden und gleich— 
falls dem Handel aller Nationen ges 
öffnet fein. 

Ebenio wie auf dem Strome 
können aud) auf diefen Straßen, Eijen: 
bahnen und Kanälen nur ſolche Ab— 
gaben erhoben werden, welche nad) 
Maßgabe der Aufwendungen für Her- 
jtellung, Unterhaltung und Betrieb, 
einschließlich des den Unternehmern 
zujtehenden Gewinnes, in Anjah zu 
bringen jind. 

Bei Beitimmung der Höhe diejer 
Abgaben jollen die Fremden und die 
Angehörigen der betreffenden Gebiete 
auf dem Fuße vollitändiger Gleichheit 
behandelt werden. 

Artikel 30. 

Großbritannien verpflichtet ſich, Die 
in den Artiteln 26, 27, 28, 29 mit 
Bezug auf die Freiheit der Schiffahrt 
aufgejtellten Grundjäße zur Anwen: 
dung zu bringen, injoweit die Ge— 
wäjjer des Niger, feiner Nebenflüſſe, 
Verzweigungen und Ausflüffe ſich unter 
britiicher Souveränetät oder britiſchem 
Proteltorat befinden oder befinden 
werden. 

Die Beftimmungen, melde es zur 
Sicherung und Kontrole der Schiff: 
fahrt erlaffen wird, werden jo ab- 
gefaßt jein, daß der freie Verkehr der 
Handelsſchiffe jo viel wie möglid er- 
leichtert wird. 

Es verjteht jih, daß feine der 
jo übernommenen Verpflichtungen in 
dem Sinne ausgelegt werden kann, 
ale wenn infolge derjelben Groß— 
britannien verhindert wäre oder jein 
könnte, beliebige Beltimmungen für 
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ne seraient pas contraires & l’esprit 
de ces engagements. 

La Grande Bretagne s’engage à 
proteger les negociants etrangers de 
toutes les nations faisant le commerce 
dans les parties du cours du Niger 
qui sont ou seront sous sa souve- 
rainete ou son protectorat, comme 
s'ils etaient ses propres sujets, pourvu 
toutefois que ces negociants se con- 
forment aux reglements qui sont ou 
seront etablis en vertu de ce qui 
precede. 

Article 31. 

La France accepte sous les mêmes 
reserves et en termes identiques les 
obligations consacrees dans l’article 
preceedent, en tant que les eaux du 
Niger, de ses affluents, embranche- 
ments et issues sont ou seront sous 
sa souverainete ou son protectorat. 

® 

Article 32. 

Chacune des autres Puissances 
signataires s’engage de m@me, pour 
le cas ot elle exercerait dans l’avenir 

des droits de souverainet® ou de 
protectorat sur quelque partie des 
eaux du Niger, de ses affluents, em- 
branchements et issues. 

Article 33. 

Les dispositions du present Acte 
de navigation demeureront en vigueur 
en temps de guerre. En conse- 
quence, la navigation de toutes les 
nations, neutres ou belligerantes, 
sera libre en tout temps pour les 
usages du commerce sur le Niger, 
ses embranchements et affluents, ses 
embouchures et issues, ainsi que sur 
la mer territoriale faisant face aux 
embouchures et issues de ce fleuve. 

Allgemeine Beftimmungen. . 

die Schiffahrt zu treffen, welche nicht 
mit dem Geifte diefer Verpflichtungen 
in Widerjpruch jtehen. 

Großbritannien verpflichtet fich, den 
fremden Kaufleuten aller Nationen, 
welche in den jeßt oder zufünftig 
jeiner Souveränetät oder feinem Pro— 
teftorat unterjtehenden Streden des 
Niger Handel treiben, Schuß zu ges 
währen, als wären es feine eigenen 
Unterthanen, vorausgejegt jedoch, das 
die betreffenden Kaufleute den auf 
Grund des Vorftehenden ergangenen 
oder in Zukunft ergebenden Beitim- 
mungen nachkommen. 

Artikel 31. 

Frankreich übernimmt, injoweit die 
Gewäſſer des Niger, jeiner Neben 
flüffe, Berzweigungen und Ausläufe 
ih unter jeiner Souveränetät oder 
jeinem Proteftorat befinden oder be- 
finden werden, die in dem borber- 
gehenden Artikel bezeichneten Ver— 
pflichtungen unter denjelben VBorbehals 
ten und in dem gleichen Wortlaut. 

Artikel 32. 

Jede der übrigen Signatärmächte 
verpflichtet ji) in gleichem Sinne für 
den Fall, daß fie in Zukunft Sous 
veränetätd: oder Proteltoratsrechte 
über irgend einen Theil des Niger, 
jeiner Nebenflüfle, Verziweigungen und 
Ausflüſſe ausüben ſollte. 

Artikel 33. 

Die Beſtimmungen der gegenwär— 
tigen Schiffahrtsakte ſollen in Kriegs— 
zeiten in Kraft bleiben. 

Demgemäß ſoll auf dem Niger, 
ſeinen Verzweigungen und Neben— 
flüſſen, ſeinen Mündungen und Aus— 
flüſſen, ſowie auf den, den Mün— 
dungen und Ausflüſſen dieſes Stromes 
gegenüberliegenden Theilen des Küſten— 
meeres die Schiffahrt aller Nationen, 
neutraler wie kriegführender, zu jeder 
Zeit für den Gebrauch des Handels 
frei ſein. 
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Le trafic demeurera &galement 
libre, malgre l’etat de guerre, sur 
les routes, chemins de fer et canaux 
mentionnes dans l’article 29. 

Il ne sera apporté d’exception à 
ce principe qu’en ce qui concerne 
le transport des objets destines à 
un belligerant et consideres, en vertu 
du droit des gens, comme articles 
de contrebande de guerre. 

Chapitre VI. 

Deelaration relative aux 
eonditions essentielles à remplir 

pour que des oceupations 
nouvelles sur les eötes du (on- 
tinent Africain soient considördes 

comme effectives. 

Article 34. 

La Puissancee qui dorenavant 
prendra possession d'un territoire 
sur les cötes du Continent Africain 
situ en dehors de ses possessions 
actuelles, ou qui, n’en ayant pas eu 
jusque-la, viendrait à en acquerir, 

et de m&me, la Puissance qui y 
assumera un protectorat, accom- 
pagnera l’acte respectif d’une noti- 
fication adressee aux autres Puis- 
sances signataires du present Acte, 
afın de les mettre a m&me de faire 
valoir, s’il y a lieu, leurs recla- 
mations. 

Article 35. 

Les Puissances signataires du 
present Acte reconnaissent l’obli- 
gation d’assurer dans les territoires 
occupés par elles, sur les cötes du 
Continent Africain, l’existence d’une 
autorite suffisante pourfaire respecter 
les droits acquis et, le cas échéant, 
la liberte du commerce et du transit 
dans les conditions ou elle serait 
stipulee. 

Der Handel joll gleichfall3, unge- 
achtet des Kriegszuſtandes, frei bleiben 
auf den in dem Artikel 29 erwähnten 
Straßen, Eifenbahnen und Kanälen. 

Diefer Grundjag erleidet eine Aus— 
nahme nur bezüglich der Beförderung 
von Gegenjtänden, welde für einen 
Kriegführenden bejtimmt und nad) dem 
Völkerrecht als Kriegslontrebande an— 
zujehen find. 

Kapitel VI. 

Erklärung, betreffend die wejentlidhen 
Bedingungen, welde zu erfüllen find, 
damit neue Befigergreifungen an den 
Küften des afrikaniſchen Feſtlandes 

als effektive betrachtet werden. 

Artikel 34. 

Diejenige Macht, welche in Zukunft 
bon einem Gebiete an der Küſte des 
afrikanischen Feitlandes, welches außer: 
halb ihrer fegenwärtigen Beſitzungen 
liegt, Beſitz ergreift, oder welche, bis— 
her ohne dergleichen Beligungen, 
ſolche erwerben jollte, desgleichen auch 
die Macht, welche dort eine Schuß» 
herrichaft übernimmt, wird den be- 
treffenden Akt mit einer an die übri- 
gen Signatärmächte der gegenwärtigen 
Akte gerichteten Anzeige begleiten, um 
diejelben in den Stand zu ſetzen, ge 
gebenenfalls ihre Reklamationen geltend 
zu machen. 

Artikel 35. 

Die Signatärmächte der gegenwär— 
tigen Alte anerkennen die Verpflich- 
tung, in den vun ihnen an den Küſten 
des afrikaniſchen Kontinents bejegten 

Gebieten das Worhandenjein einer 
Obrigkeit zu fichern, welde hinreicht, 
um erivorbene Nechte und, gegebenen- 
falls, die Handels: und Durchgangs— 
freiheit unter den Bedingungen, welche 
für Lebtere vereinbart worden, zu 
ſchützen. 
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Chapitre VII. 

Dispositions generales. 

Article 36. 

Les Puissances signataires du 
present Acte general se reservent 
d’y introduire ulterieurement et d’un 
commun accord les modifications ou 
ameliorations dont lutilite serait 
demontree par l’experience. 

Article 37. 

Les Puissances qui n’auront pas 
signe le present Acte general pour- 
ront adherer ses dispositions par 
un acte separe. 

L’adhesion de chaque Puissance 
est notifiee, par la voie diplomatique, 
au Gouvernement de l’Empire d’Alle- 
magne, et par celui-ci a tous les 
Etats signataires ou adherents. 

Elle emporte de plein droit l’accep- 
tation de toutes les obligations et 
l’admission à tous les avantages 
stipules par le present Acte general. 

Article 38. 

Le present Acte general sera ratifie 
dans un delai qui sera le plus court 
possible et qui, en aucun cas, ne 
pourra exceder un an. 

Il entrera en vigueur pour chaque 
Puissance a partir de la date ou 
elle l'aura ratifie. 

En attendant, les Puissances signa- 
taires du present Acte general s'obli- 
gent & n’adopter aucune mesure 
qui serait contraire aux dispositions 
du dit Acte. 

Chaque Puissance adressera sa 
ratification au Gouvernement de 
l’Empire d’Allemagne, par les soins 
de qui il en sera donne avis a toutes 

Allgemeine Beftimmungen. 

Kapftel VII. 

Allgemeine Beftimmungen. 

Artikel 36. 

Die Signatärmädhte der gegen- 
wärtigen Generalakte behalten fich vor, 
in diejelbe nachträglid; und auf Grund 
gemeinjamen inverftändnifies die— 
jenigen Abänderungen oder Verbeſſe— 
rungen aufzunehmen, deren Nüßlichkeit 
durch die Erfahrung dargethan wer: 
den jollte. 

Artilel 37. 

Die die gegemwärtige Generalatte 
iht unterzeichnenden Mächte können 
F Beſtimmungen durch einen be— 
ſonderen Akt beitreten. 

Der Beitritt jeder Macht wird auf 
diplomatiihen Wege zur Kenntniß 
der Regierung des Deutichen Reichs 
und von Ddiejer zur Kenntniß aller 
der Staaten gebradjt, welche dieſe 
Generalakte unterzeichnen oder der: 
jelben nachträglich beitreten. 

Er bringt zu vollem Recht die An- 
nahme aller Verpflichtungen und die 
Zulafjung zu allen Bortheilen mit 
jih, welche durch die gegenwärtige 
Generalafte vereinbart worden find. 

Artifel 38. 

Gegenwärtige Generalakte ſoll binnen 
kürzeſter und keinenfalls den Zeitraum 
eines Jahres überſchreitender Friſt 
ratifizirt werden. 

Sie tritt für jede Macht von dem 
Tage ab in Kraft, an welchem Letztere 
die Ratifikation vollzogen hat. 

Inzwiſchen verpflichten ſich die dieſe 
Generalakte unterzeichnenden Mächte, 
keinerlei Maßnahmen zu treffen, welche 
den Beitimmungen diejer Alte zumwider- 
laufen würden. 

Jede Macht wird ihre Ratififation 
der Regierung des Deutichen Reichs 
zugehen laſſen, durch deren Vermitte- 
lung allen anderen Signatärmäcdhten 
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les autres Puissances signataires du 
present Acte general. 

Les ratifications de toutes les 
Puissances resteront deposees dans 
les archives du Gouvernement de 
l’Empired’Allemagne. Lorsquetoutes 
les ratifications auront été produites, 
il sera dresse acte du depöt dans 
un protocole qui sera signe par les 
Representants de toutes les Puis- 
sances ayant pris part à la Confe- 
rence de Berlin et dont une copie 
certifi6e sera adressee à toutes ces 
Puissances. 

En foi de quoi les Plenipoten- 
tiaires respectifs ont signe le pre- 
sent Acte general et y ont appose 
leur cachet. 

Fait a Berlin, le vingt-sixieme 
jour du mois de fevrier mil huit 
cent quatre-vingt cing. 

der gegenwärtigen Generalakte davon 
Kenntnig gegeben werden wird. 

Die Natifilationen aller Mächte 
bleiben in den Archiven der Regierung 
des Deutichen Reichs aufbewahrt. 
Wenn alle Ratifitationen beigebracht 
find, jo wird über den Hinterlegungs- 
alt ein Protokoll errichtet, welches 
von den Vertretern aller Mächte, die 
an der Berliner Konferenz theil— 
genommen haben, unterzeichnet und 
wovon eine beglaubigte Abjchrift allen 
diefen Mächten mitgetheilt wird. 

Zur Beglanbigung deijen haben 
die betreffenden Bevollmächtigten 
gegenwärtige Generalakte unterzeichnet 
und ihre Siegel beigejebt. 

Geſchehen zu Berlin, am jechsund- 
zwanzigiten Februar Eintauſendacht— 
hundertfünfundachtzig. 

(Hier folgen die Unterſchriften.) 

Die vorjtehende Vereinbarung iſt diesjeitd am 8. April 1885 ratifizirt 
worden. Die übrigen Mächte, mit Ausſchluß der Vereinigten Staaten von 
Amerila, welche erklärt hatten, die Akte nicht vatifiziren zu wollen, haben 
diejelbe ebenfalld ratifizirt. Ueber die Niederlegung der Ratifilationsurfunden 
ift ein Protokoll am 19. April 1886 unterzeichnet worden. 

29. General-Afte der Brüfjeler Antifklaverei-Konferenz 
nebſt Deklaration. 

Vom 2. Juli 1890. 

(Reichs : Gefehblatt 1892 ©. 605.) 

Au Nom de Dieu Tout- 

Puissant. 

Sa Majeste l’Empereur d’Alle- 
magne, Roi de Prusse, au nom de 
l’Empire Allemand; Sa Majeste l’Em- 
pereur d’Autriche, Roi de Boh@me, 
etc., et Roi Apostolique de Hongrie; 
Sa Majeste le Roi des Belges; Sa 
Majeste le Roi de Danemark; Sa 
Majeste le Roi d’Espagne et en Son 
nom Sa Majeste la Reine Regente 
du Royaume; Sa Majeste le Roi 

(Neberjegung.) 

Im Namen Gottes des All— 
mächtigen. 

Seine Majejtät der Deutiche Kaiſer, 
König von Preußen, im Namen des 
Deutichen Reichs; Seine Majejtät der 
Kaifer von Deiterreih, König von 
Böhmen ıc., und Apojtolifcher König 
von Ungarn; Seine Majejtät der 
König der Belgier; Seine Majejtät 
der König don Dänemark; Seine 
Majeität der König von Spanien 
und in Seinem Namen Ihre Majejtät 
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Souverain de Vtat Ind&pendant du 
Congo; le President des Etats-Unis 
d’Ame£rique; le President de la Re- 
publique Frangaise; Sa Majeste la 
Reine du Royaume-Uni de laGrande- 
Bretagne et d’Irlande, Imperatrice 
des Indes; Sa Majeste le Roi d’Italie; 
Sa Majeste le Roi des Pays-Bas, 
Grand-Duc de Luxembourg, etc.; 
Sa Majest& le Shah de Perse; Sa 
Majeste le Roi de Portugal et des 
Algarves, ete., etc; Sa Majeste 
l’Empereur de toutes les Russies; 
Sa Majest& le Roi de Suede et de 
Norvege, ete., etc.; Sa Majeste ’Em- 
pereur des Ottomans et Sa Hautesse 
le Sultan de Zanzibar. 

Egalement animes de la ferme 
volonte de mettre un terme aux 
crimes et aux devastations qu'en- 
gendre la traite des esclaves africains, 
de proteger efficacement les popula- 
tions aborigenes de l’Afrique et 
d’assurer 4 ce vaste continent les 
bienfaits de la paix et de la civili- 
sation; 

Voulant donner une sanction nou- 
velle aux deeisions deja prises dans 
le mômeé sens et a diverses &poques 
par les Puissances, completer les 
resultats qu’elles ont obtenus et ar- 
reöter un ensemble de mesures qui 
garantissent l’accomplissement de 
’oeuvre qui fait l’objet de leur com- 
mune sollieitude; 

Ont resolu, sur l’invitation qui 
leur a été adressee par le Gouverne- 
ment de Sa Majeste le Roi des Belges, 
d’aceord avec le Gouvernement de 
Sa Majeste la Reine du Royaume- 
Uni de la Grande-Bretagne et d’Ir- 
lande, Imperatrice des Indes, de 
reunir à cet effect une Conference à 
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die Königin - Negentin des Könige 
reihd; Seine Majeltät der König— 
Souverän des Unabhängigen Kongo: 
Staates; der Präfident der Ber: 
einigten Staaten bon Amerika; der 
Präfident der Franzöfiichen Republik; 
Ihre Majeität die Königin des Ver— 
einigten Königreichs von Groß 
britannten und Irland, Kaiſerin von 
Indien; Seine Majeität der König 
von Italien; Seine Majejtät der 
König der Niederlande, Großherzog 
bon Yuremburg :c.; Seine Majejtät 
der Schah von Berfien; Seine 
Majeftät der König von Portugal 
und Ulgarvien ıc.; Seine Meajeftät 
der Kaiſer aller Reußen; Seine Ma- 
jeftät der König von Schweden und 
Norwegen ꝛc.; Seine Majejtät der 
Kaiſer der Ditomanen und Seine 
Hoheit der Sultan von Zanzibar; 

einmüthig von dem fejten Willen 
bejeelt, den Verbrechen und Ber: 
wüjtungen, welche der afrifanijche 
Sklavenhandel hervorruft, ein Ziel 
zu jeßen, die eingeborenen Völker— 
ihaften Afrikas wirkſam zu ſchützen 
und dieſem ausgedehnten Kontinent 
die Wohlthaten des Friedens und der 
Givilijation zu fichern; 

und in der Abficht, den bereits in 
gleihem Sinne und zu verichiedenen 
Zeiten von den Mächten gefaßten 
Beichlüffen eine neue Sanktion zu 
geben, die Reſultate, zu denen ſie 
gelangt, zu vervolljtändigen und ein— 
heitliche Maßregeln aufzuitellen, welche 
die Vollendung des Wertes jichern, 
das den Gegenstand ihrer gemeinjamen 
Sorge bildet; 

haben in Folge der von der Re— 

gierung Seiner Majeität des Königs 
der Belgier im Einverftändniß mit 
der Regierung Ihrer Majeſtät der 
Königin des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien und Irland, 
Kaiſerin von Indien, an Sie ergangenen 
Einladung bejchlojjen, zu dieſem Zweck 
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Bruxelles, et ont nomme pour leurs 
Plenipotentiaires, savoir: 

eine Konferenz in Brüffel zu ver: 
einigen, und haben zu Ihren Bevoll- 
mächtigten ernannt: 

(Hier folgen die Namen der Berollmädhtigten.) 

Lesquels, munis de pleins pouvoirs 
qui ont et& trouves en bonne et due 
forme, ont adopte les dispositions 
suivantes: 

Chapitre Il. 

Pays de traite. — Mesures ä 
prendre aux lieux d’origine, 

Article 1. 

Les Puissances declarent que les 
moyens les plus efficaces pour com- 
battre la traite à l’interieur de 
l’Afrique sont les suivants: 

1° Organisation progressive des 
services administratifs, judi- 
ciaires, religieux et militaires 
dans les territoires d’Afrique 
places sous la souverainete ou 
le proteetorat des nations civi- 
lisees; 

2° Etablissement graduel, & l'in- 
terieur, par les Puissances de 
qui relevent les territoires, de 
stations fortement occupees, de 
maniere que leur action pro- 
tectrice ou repressive puisse se 
faire sentir avec efficacit€ dans 
les territoires devastes par les 
chasses à I’homme; 

3° Construction de routes et no- 
tamment de voies ferrees reliant 
les stations avancees a la cöte 
et permettant d’acceder aisement 
aux eaux interieures et sur le 
cours superieur des fleuves et 
rivieres qui seraient coupes par 
des rapides et des cataractes 
en vue de substituer des moyens 

Riebow, Die Rolonial-Befeggebung. 

welche, verjehen mit Vollmachten, die 
in guter und gehöriger Form befunden 
worden find, die folgenden Be 
jtimmungen angenommen haben: 

Kapitel I. 

Länder des Sklavenhandels. Maf- 
regeln, welde in den Gebieten zu 
treffen find, in denen der Skflaven- 

handel jeinen Urjprung hat. 

Artikel 1. 

Die Mächte erklären, daß die wirt: 
jamften Mittel zur Bekämpfung des 
Sklavenhandels im Innern Afrikas 
folgende jind: 

1. fortjchreitende Organijation der 
Verwaltung, der Gerichtöbarfeit, 
jowie der kirchlichen und mili— 
täriihen Einrichtungen in den 
der Hoheit oder dem Proteltorate 
der civilifirten Nationen unters 
jtellten Gebieten Afrikas; 

2. allmälige Erriditung von Star 
tionen im Innern ſeitens der 
Mächte, zu denen die betreffenden 
Gebiete im Abhängigfeitsverhält- 
niß Stehen, und zwar mit einer 
derart Starten Bejabung, daß in 
den durch die Menichenjagden 
verwüſteten Gebieten ein Eräftiger 
Schuß der Eingeborenen und eine 
wirkſame Unterdrüdung des 
Sklavenhandels ausgeübt werden 
fünnen; 

3. Anlage von Straßen und nament— 
lic Eifenbahnen, welche die vor- 
geichobenen Stationen mit der 
Küſte verbinden und einen be- 
quemen Zugang zu den Binnen 
gewäſſern und zu dem oberen 
Laufe der durch Schnellen und 
Katarakte unterbrochenen Ströme 
und Flüſſe geitatten, um auf 

9 
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economiques et acceleres de 
transport au portage actuel par 
l’homme; 

4° Installation de bateaux à vapeur 
sur les eaux interieures navi- 
gables et sur les lacs, avec 
l’appui de postes fortifies etablis 
sur les rives; 

5° Etablissement de lignes tele- 
graphiques assurant la com- 
munication des postes et des 
stations avec la cöte et les 
centres d’administration; 

6° Organisation d’expeditions et 
de colonnes mobiles, qui main- 
tiennent les communications des 
stations entre elles et avec la 
cöte, en appuient l’action re- 
pressive et assurent la securite 
des routes de parcours; 

7° Restrietion de l’importation des 
armes à feu, au moins des 
armes perfectionnees, et des 
munitions dans toute l’&tendue 
des territoires atteints par la 
traite. 

Article 2. 

Les stations, les croisieres inte- 
rieures organisees par chaque Puis- 
sance dans ses eaux et les postes 
qui leur servent de ports d’attache, 
independamment de leur mission 
principale, qui sera d’empächer la 
capture d’esclaves et d'intercepter 
les routes de la traite, auront pour 
täche subsidiaire: 

1° De servir de point d’appui et 
au besoin de refuge aux po- 
pulations indigènes placées sous 
la souverainet£ ou le protee- 
torat de l’Etat de qui releve 
la station, aux populations in- 
dependantes, et temporairement 
a toutes autres en cas de danger 

Erfter Theil. Allgemeine Beſtimmungen. 

dieje Weiſe billige und jdimellete 
Transportimittel an bie Stelle 
des jebt üblichen Trägerdienites 
zu jegen; 

4. Einführung von Dampfſchiffen 
auf den ſchiffbaren Flüſſen des 
Innern und auf den Seen, ſowie 
zu deren Unterjtüßung Anlegung 
von befejtigten Stützpunkten an 
den Ufern; 

5. Errichtung von Telegraphenlinien 
zur Sicherung der Verbindung 
der Stützpunkte und Stationen 
mit der Hüfte und den Ber: 
waltungscentren; 

6. Organijation von Expeditionen 
und mobilen Tiruppenförpern, 
welche die Verbindung der Sta- 
tionen unter ſich und mit der 
Küfte aufrecht erhalten, bei der 
Unterdrüdung des Sklaven— 
handels mitwirken und die Ver— 
fehrömwege ſichern; 

7. Beſchränkung der Einfuhr der 
Feuerwaffen, wenigſtens der ver: 
vollkommneten, ſowie der Muni— 
tion in der ganzen Ausdehnung 
der von dem Sklavenhandel be— 
rührten Gebiete. 

Artikel 2. 

Die Stationen, die von jeder der 
Mächte auf ihren Gewäſſern an— 
geordneten Kreuzfahrten und die für 
dieſe als Schutzhäfen beſtimmten 
Stützpunkte haben, abgeſehen von ihrer 
Hauptaufgabe, nämlich der Verhinde— 
rung der Sklavenjagden und der Ab— 
ſperrung der dem Sklavenhandel 
dienenden Straßen, noch folgende 
Nebenbeſtimmungen: 

1. den eingeborenen Völkerſchaften, 
welche der Oberhoheit oder dem 
Schutz des Staates unterſtellt 
ſind, von dem die Station ab— 
hängig iſt, ſowie den unab— 
hängigen Völkerſchaften und bei 
drohender Gefahr zeitweiſe allen 
anderen als Schutz⸗ und nöthigen- 
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imminent; de mettre les popu- 
lations de la premiere de ces 
categories & m&me de concourir 
& leur propre defense; de di- 
minuer les guerres intestines 
entre les tribus par la voie de 
Varbitrage; de les initier aux 
travaux agricoles et aux arts 
professionnels, de façon à ac- 
eroitre leur bien-tre, & les 
elever a la civilisation et à 
amener l’extinetion des cou- 
tumes barbares, telles que le 
cannibalisme et les sacrifices 
humains; 

2° De pröter aide et protection 
aux entreprises du commerce 
d’en surveiller la legalit& en 
contrölant notamment les con- 
trats de service avec les in- 
digenes et de preparer la fon- 
dation de centres de cultures 
permanents et d’etablissements 
commerciaux; 

3° De proteger, sans distinction de 
eulte, les missions etablies ou 
a etablir; 

4° De pourvoir au service sanitaire 
et d’accorder l’hospitalit& et des 
secours aux explorateurs et à 
tous ceux qui participent en 
Afrique à l’oeuvre de la repres- 
sion de la traite. 

Article 3. 

Les Puissances qui exercent une 
souverainete ou un protectorat en 
Afrique, confirmant et precisant leurs 
declarations anterieures, s’engagent 
a poursuivre graduellement, suivant 
que les circonstances le permettront, 
soit par les moyens indiques ci-dessus, 
soit par tous autres qui leur parai- 
tront convenables, la repression de 
la traite, chacune dans ses posses- 
sions respectives et sous sa direction 
propre. Toutes les fois qu'elles le 
jJugeront possible, elles pr&teront 

falls Zufluchtsort zu dienen; die 
Bölkerihaften der erſterwähnten 
Kategorie in den Stand zu 
jeßen, zu ihrer eigenen: Vertheibi- 
gung beizutragen; die inneren 
Kriege zwilchen den Stämmen 
auf jchiebsrichterlichem Wege zu 
vermindern; diejelben mit Ader- 
bau und Gewerbe vertraut zu 
machen, um jo ihren Wohlſtand 
zu heben, fie zur Civilijation zu 
erziehen und die Wusrottung 
barbarifher Bräuche, wie des 
Kannibalismus und der Menſchen⸗ 
opfer herbeizuführen; 

2. Hülfe und Schuß den Handels- 
unternehmungen zu gewähren, 
deren Gejegmäßigfeit zu über- 
wachen, namentlih auch durd) 
Kontrole der Dienjtverträge mit 
den Eingeborenen, und die Grün— 
dung von dauernden Kultur: 
centren und Sandelönieder: 
lafjungen vorzubereiten ; 

3. ohne Unterjchied des Kultus die 
bereit3 beftehenden oder noch 
zu begründenden Mijfionen zu 

Ichüen; 
4. fir Krankenpflege zu forgen und 

den Forſchern ſowie allen denen, 
die fi in Afrifa an dem Wert 
der Unterdrüdung des Sklaven: 
handels betheiligen, Gaſtfreund⸗ 
ſchaft und Hülfe zu gewähren. 

Artikel 3. 

Die Mächte, welche in Afrika Sou— 
veränetätsrechte oder eine Schutzherr— 
ſchaft ausüben, verpflichten ſich in 
Beſtätigung und näherer Beſtimmung 
ihrer früheren Erklärungen, nach und 
nach, je nachdem es die Umſtände zu— 
laſſen, ſei es durch die oben er— 
wähnten Mittel oder durch jedes an— 
dere, das ihnen zuträglich erſcheinen 
ſollte, die Unterdrückung des Sklaven— 
handels, eine jede in ihren bezüglichen 
Beſitzungen und unter ihrer eigenen 
Leitung, zu betreiben. So oft ſie es 

9* 
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leurs bons offices aux Puissances qui, 
dans un but purement humanitaire 
accompliraient en Afrique une 
mission analogue. 

Article 4. 

Les Puissances exergant des pou- 
voirs souverains ou des protectorats 
en Afrique pourront toutefois de- 
leguer à des compagnies munies de 
chartes, tout ou partie des engage- 
ments qu’elles assument en vertu 
de l’article 3. Elles demeurent nean- 
moins directement responsables des 
engagements qu’elles contractent 
par le present Acte general et en 
garantissent l’ex&cution. 

Les Puissances promettent accueil, 
aide et protection aux associations 
nationales et aux initiatives indivi- 
duelles qui voudraient cooperer dans 
leurs possessions & la repression de 
la traite, sous la reserve de leur 
autorisation prealable et revocable 
en tout temps, de leur direction et 
contröle, et à l’exclusion de tout 
exereice des droits de la souverainete£. 

Article 5. 

Les Puissances contractantes s’ob- 
ligent, à moins qu’il n'y soit pourvu 
dejü par des lois conformes à l’esprit 
du present article, a edieter ou à 
proposer à leurs legislatures res- 
pectives, dans le delai d’un an au 
plus tard a partir de la date de la 
signature du present Acte general, 
une loi rendant applicables, d’une 
part, les dispositions de leur legis- 
lation penale qui concernent les 
attentats graves envers les personnes, 

aux organisateurs et cooperateurs des 
chasses a l’'homme, aux auteurs de 
la mutilation des adultes et en- 
fants mäles et à tous individus par- 
ticipant à la capture des esclaves 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

für möglich erachten, werden fie den- 
jenigen Mächten ihre guten Dienjte 
leihen, welche in rein humanitärer 
Abfiht eine ähnliche Aufgabe in 
Afrika erfüllen jollten. 

Artikel 4. 

Die Mächte, welche Hoheitsrechte 
oder eine Schußherrichaft in Afrika 
ausüben, können gleichwohl die Ver— 
pflichtungen, die fie fraft Artikel 3 
übernehmen, indgejammt oder zum 
Theil an Geſellſchaften, die mit Schuß» 
briefen verjehen find, übertragen. Sie 
bleiben nichtSdejtorweniger direlt für 
die Verpflichtungen verantwortlich, 
welche fie duch Die gegenwärtige 
Generalafte eingehen, und jtehen für 
die Ausführung derjelben ein. 

Die Mächte verjprechen den natio— 
nalen Vereinigungen und den indivi— 
duellen Bejtrebungen, welche an der 
Unterdrüdung des SHavenhandels 
in ihren Befigungen mitwirken wollen, 
Entgegenfommen, Hülfe und Schuß 
unter dem Vorbehalt ihrer vorgän— 
gigen und jederzeit widerruflichen Er- 
mächtigung, ihrer Leitung und Be- 
auffichtigung, jowie unter Ausichluß 
jeder Ausübung von Hoheitsrechten. 

Artilel 5. 

Die kontrahirenden Mächte ver: 
pflichten jich, jofern nicht jchon durch 
Geſetze, die dem Geijt des gegen- 
wärtigen Artikels entiprechen, dafür 
Sorge getragen ift, innerhalb des 
Verlaufs von ſpäteſtens einem Jahre 
vom Tage der Unterzeichnung der 
gegenwärtigen Generalalte ab, ein 
Gejeß zu erlaffen oder bei ihren 
betreffenden gejeßgebenden Körper: 
ihaften in Vorſchlag zu bringen, das 
einerjeit3 die Beltimmungen ihrer 
Strafgejeße über die ſchwereren Ver: 
gehen gegen die Perſon auf Die 
Veranjtalter und Theilmehmer von 
Menjchenjagden, auf diejenigen, welche 
ih) der Verjtümmelung von Er: 
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par violence; — et, d’autre part, les 
dispositions qui concernent les 
attentats à la libert& individuelle, 
aux convoyeurs, transporteurs et 
marchands d’esclaves. 

Les co-auteurs et complices des 
diverses categories specifiees ci-dessus 
de capteurs et trafiquants d'es- 
claves seront punis de peines pro- 
portionnees à celles encourues par 
les auteurs. 

Les coupables qui se seraient 
soustraits a la juridietion des auto- 
rites du pays ou les crimes ou delits 
auraient et€ commis seront mis en 
etat d’arrestation, soit sur communi- 
cation des pieces de l’instruction de 
la part des autorites qui ont con- 
state les infraetions, soit sur toute 
autre preuve de culpabilite, par les 
soins de la Puissance sur le terri- 
toire de laquelle ils seront decou- 
verts, et tenus sans autre formalite 
a la disposition des tribunaux com- 
petents pour les juger. 

Les Puissances se communiqueront, 
dans le plus bref delai possible, les 
lois ou decrets existants ou pro- 
mulgues en execution du present 
article. 

Article 6. 

Les esclaves liberes a la suite de 
l’arrestation ou de la dispersion d’un 
convoi à linterieur du continent 
seront renvoyes si les circonstances 
le permettent, dans leur pays d’ori- 
gine; sinon, l’autorite locale leur 
facilitera, autant que possible, les 
moyens de vivre et, s’ils le desirent, 
de se fixer dans la contree. 

wacjenen und Kindern männlichen 
Geſchlechts jchuldig machen, und auf 
alle Theilnehmer am gemaltiamen 
Sklavenfange, ſowie andererjeit3 die 
Beitimmungen über die Vergehungen 
gegen die perjönliche Freiheit auf Die 
Sflavenhändler, Führer und Trans- 
porteure, für anwendbar erklärt. 

Die Theilnehmer und Gehülfen der 
verichiedenen vorbezeichneten Kate— 
gorien der Sklavenfänger und Händler 
jolfen mit Strafen belegt werden, 
welche zu den durch die Thäter ver: 
wirkten im Verhältniß jtehen. 

Die Schuldigen, die fich der Recht— 
iprehung der Behörden des Landes 
entzogen haben, in welchem die Ver: 
brechen oder Vergehen begangen find, 
jollen entweder auf Grund der von 
den Behörden, welche die Geſetzes— 
verletzung fejtgeitellt haben, über: 
mittelten Unterjuchungsalten oder auf 
Grund jedes anderen Beweiſes ihrer 
Straffälligkeit auf Betreiben derjenigen 
Macht, in deren Bereich fie betroffen 
worden, in Haft genommen werden 
und ohne weitere Förmlichleit zur 
Verfügung der für ihre Aburthei— 
fung fompetenten Gerichte gehalten 
werden. 

Die Mächte werden ſich binnen 
möglichſt furzer Frift die bereit3 vor— 
bandenen oder in Ausführung des 
gegenwärtigen Artikels erlafjenen Ge— 
jeße oder Verordnungen mittheilen. 

Artikel 6. 

Die infolge des Anhaltens oder 
der Auflöſung eines Sklaventrans— 
portes im Innern des Kontinents 
frei gewordenen Sklaven ſollen, ſo— 
fern die Umſtände es geitatten, in 
ihr Heimathsland zurückgeſandt wer— 
den; andernfalls ſoll ihnen die Orts— 
behörde nach Möglichkeit die Be— 
ſchaffung von Lebensmitteln und, falls 
ſie es wünſchen, die Niederlaſſung im 
Lande erleichtern. 
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Article 7. 

Tout esclave fugitif qui, sur le 
continent, reclamera la protection 
des Puissances signataires, devra 
l’obtenir et sera regu dans les camps 
et stations officiellement etablis par 
elles ou & bord des bätiments de 
l’Etat navigant sur les lacs et 
rivieres. Les stations et les bateaux 
prives ne sont admis & exercer le 
droit d’asile que sous la röserve du 
consentement prealable de l’Etat. 

Article 8. 

L’experience de toutes les nations 
qui ont des rapports avec l’Afrique 
ayant demontre le röle pernicieux 
et preponderant des armes & feu 
dans les operations de traite, et 
dans les guerres intestines entre 
tribus indigenes, et cette m&me 
experience ayant prouve manifeste- 
ment que la conservation des po- 
pulations africaines, dont les Puis- 
sances ont la volonte expresse de 
sauvegarder l’existence, est une im- 
possibilite radicale si des mesures 
restrictives du commerce des armes 
a feu et des munitions ne sont 
etablies, les Puissances decident, 
pour autant que le permet l’etat 
actuel de leurs frontieres, que l’im- 
portation des armes à feu et spe- 
cialement des armes rayees et per- 
fectionnees ainsi que de la poudre, 
des balles et des cartouches, est, 
sauf dans les cas et sous les con- 
ditions prevus & l’article suivant, 
interdite dans les territoires compris 
entre le 20° parallele nord et le 
22° parallele sud et aboutissant vers 
l’ouest à l’oc&an Atlantique, vers 
l’est à l’oeean Indien et ses depen- 
dances, y compris les iles adjacentes 
au littoral jusqu’a 100 milles marins 
de la cöte. 

Allgemeine Beftimmungen. 

Urtilel 7. 

Jeder Flüchtige Sklave, welcher auf 
dem Kontinent den Schuß ber 
Signatärmächte anruft, joll ihn er— 
halten und joll in ihren von Amts⸗ 
wegen errichteten Lagern und Sta— 
tionen oder an Bord der die Seen 
und Flüſſe befahrenden jtaatlichen 
Schiffe Aufnahme finden. Die Pri- 
vatftationen und Brivatichiffe jollen 
das Aſylrecht nur unter Vorbehalt 
der vorgängigen staatlichen ‚Genehmi- 
gung ausüben dürfen. 

Artikel 8. 

Da die Erfahrung aller Nationen, 
die mit Afrika in Beziehung stehen, 
gezeigt hat, welche verderbliche und 
hervorragende Rolle bei der Aus— 
übung des Sflavenhandel3 ſowie bei 
den inneren Sriegen zwiſchen ein- 
geborenen Stämmen die Feuerwaffen 
jpielen, und da dieſe Erfahrung jelbjt 
Har erwiejen bat, daß die Erhaltung 
der afrikanischen Völkerſchaften, deren 
Fortbeſtehen zu fichern der ausdrück⸗ 
lide Wille der Mächte ift, voll 
fommen unmöglich ift, wenn binficht- 
fi des Handeld mit Feuerwaffen 
und Munition feine Einjchränfungs- 
maßregeln getroffen werden, jo be- 
jtimmen die Mächte, daß, jomweit es 
der gegenwärtige Zuſtand ihrer 
Grenzen ermöglicht, die Einfuhr von 
Heuerwaffen und bejonderd von ger 
zogenen und vervolllommneten Ge— 
wehren, jowie don Sciehpulver, 
Kugeln und Patronen, abgejehen von 
den im folgenden Artikel vorgejehenen 
Fällen und Bedingungen, in ben 
zwijchen dem 20. Grad nördlicher 
und dem 22. Grad jüdlicher Breite 
gelegenen und weſtlich vom Atlanti— 
ſchen Deean, öjtlih vom Indiſchen 
Ocean begrenzten Xerritorien und 
deren Dependenzen einſchließlich der 
längs dem Meereöufer bis ‚auf 100 
Seemeilen von der Küſte entfernt be— 
legenen Inſeln verboten fein joll. 
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Article 9. 

L’introduction des armes à feu et 
de leurs munitions, lorsqu'il y aura 
lieu de l’autoriser dans les prosses- 
sions des Puissances signataires qui 
exercent des droits de souverainete 
ou de protectorat en Afrique, sera 
reglee, à moins qu’un regime iden- 
tique ou plus rigoureux n’y soit 
deja applique, de la maniere sui- 
vante, dans la zone determinde & 
Varticle 8. 

Toutes armes à feu importees 
devront &tre deposees, aux frais, 
risques et perils des importateurs, 
dans un entrepöt public plac& sous 
le contröle de l’administration de 
l’Etat. Aucune sortie d’armes à feu 
ni de munitions importees ne pourra 
avoir lieu des entrepöts sans l’au- 
torisation prealable de l'’administra- 
tion. Cette autorisation sera, sauf 

les cas specifi6s ci-apres, refusee 
pour la sortie de toutes armes de 
precision telles que fusils rayes, ä 
magasin ou se chargeant par la 
culasse, entieres ou en pieces de- 
tachees, de leurs cartouches, des 

‚ eapsules ou d’autres munitions des- 
tinees & les approvisionner. 

Dans les ports de mer et sous 
les conditions offrant les garanties 
necessaires, les Gouvernements res- 
pectifs pourront admettre aussi les 
entrepöts particuliers, mais seule- 
ment pour la poudre ordinaire et 
les fusils à silex et à l’exclusion 
des armes perfectionntes et de leurs 
munitions. 

Independamment des mesures 
prises directement par les Gouverne- 
ments pour l’armement de la force 
publique et llorganisation de leur 
defense, des exceptions pourront 
etre admises, à titre individuel, pour 
des personnes offrant une garantie 
suffisante que l’arme et les munitions 
qui leur seraient delivrees ne seront 

Artikel 9. 

Die Einfuhr von Feuerwaffen und 
Munition joll, falls fie in den Be 
reihen der Signatärmächte, welche 
Souveränetätdrechte oder eine Schuß- 
herrichaft in Afrila ausüben, ver: 
ftattet werden joll, jofern noch feine 
gleichen oder jtreugeren Bejtimmungen 
dajelbjt bejtehen, für die im Artifel 8 
bezeichnete Zone in folgender Weije 
geregelt werden. 

Sämmtliche importirten yeuerwaffen 
müffen auf Koften, Rifilo und Ge: 
fahr des Amporteurd in einem öffent: 
lichen, der Aufjiht der Staatöver- 
waltung unterjtellten Lagerhauſe de— 
ponirt werden. Eine Herausgabe der 
importirten Feuerwaffen und Munition 
aus dem Lagerhauje darf ohne vor- 
gängige Erlaubniß nicht jtattfinden. 
Dieje Erlaubniß joll, abgejehen von 
den nachfolgend bezeichneten Fällen, 
für alle Präzifionswaffen, als ge 
zogene Gewehre, Magazingewehre 
oder Hinterlader, ganz oder ausein— 
andergenommen, nebjt deren Patronen, 
Zündhütchen und anderem für die 
jelben bejtimmten Munitionsbedarf 
verweigert werden. 

An Seehafenpläßen und unter Be- 
dingungen, welche die uöthige Sicher: 
heit verbürgen, können die betreffen- 
den Regierungen auch Privatlager: 
häufer zulaffen, dies jedoch nur für 
gewöhnliches Scießpulver und für 
Feuerſteingewehre unter Ausſchluß der 
vervollfommneten Waffen und deren 
Munition. 

Unabhängig von den jeitens der 
Regierungen direft für die Bewaff- 
nung der öffentlichen Macht und für 
die Organijation ihrer Vertheidigung 
getroffenen Mafregeln können bejon= 
dere Ausnahmen verftattet werden für 
jolhe Perjonen, die eine hinreichende 
Sicherheit dafür gewähren, daß Die 
ihnen ausgehändigte Waffe nebjt 
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pas donnees, cedees ou vendues & 
des tiers, et pour les voyageurs 
munis d’une declaration de leur 
Gouvernement constatant que l’arme 
et ses munitions sont exclusivement 
destinees a leur defense personnelle. 

Toute arme, dans les cas prevus 
par le paragraphe precedent, sera 
enregistree et marquee par l’autorite 
preposee au contröle, qui delivrera 
aux personnes dont il s’agit des 
permis de port d’armes, indiquant 
le nom du porteur et l’estampille 

. de laquelle l’arme est marquee. Ces 
permis, revocables en cas d’abus 
constate, ne seront delivres que pour 
eing ans, mais pourront @tre renou- 
veles. 

La regle ci-dessus etablie de 
l’entree en entrepöt s’appliquera éga- 
lement à la poudre. 

Ne pourront ötre retires des entre- 
pöts pour @tre mis en vente que les 
fusils à silex non rayes ainsi que 
les poudres communes dites de traite. 
A chaque sortie d’armes et de muni- 
tions de cette nature destinees a la 
vente, les autorites locales deter- 
mineront les regions ol ces armes 
et munitions pourront @tre vendues. 
Les regions atteintes par la traite 
seront toujours excelues. Les per- 
sonnes autorisees a faire sortir des 
armes ou de la poudre des entre- 
pöts s’obligeront a presenter à l’ad- 
ministration, tous les six mois, des 
listes detaillees indiquant les desti- 
nations qu’ont regues les dites armes 
a feu et les poudres deja vendues, 
ainsi que les quantites qui restent 
en magasin. 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

Munition nicht an Dritte vergeben, 
abgetreten oder verfauft wird, ſowie 
für Neifende, die mit einer Bejcheini- 
gung ihrer Negierung verjehen find, 
dahin lautend, daß die Waffe nebit 
Munition ausſchließlich zu ihrer per: 
fönlichen VBertheidigung bejtimmt iſt. 

Jede Waffe joll in den im Vor: 
ftehenden vorgejehenen Fällen von der 
Auffichtsbehörde regijtrirt und ge 
jtempelt werben; die Letztere hat auch 
den in Frage kommenden Berjonen 
Erlaubnißjcheine zum Tragen der 
Waffen auszujtellen, mit der Angabe 
de3 Namen? der zum Tragen der 
Waffe berechtigten Perſon und des 
Stempels, mit weldhem die Waffe 
verjehen ijt. Dieje im Falle eriwiejenen 
Mißbrauchs widerruflicen Erlaubniß- 
icheine jollen nur auf fünf Jahre aus: 
geitellt, können jedoch wieder erneuert 
werden. 

Die vorftehende Beitimmung über 
die Deponirung im Lagerhaufe ift in 
gleicher Weife auf Schießpulver an— 
zumenden. 

Aus den Lagerhäufern dürfen für 
den Handel nur nichtgezogene Feuer: 
jteingewehre und gewöhnliches Schieh- 
pulver, ſogenanntes „Handelspulver“, 
herausgegeben werden. Bei jeder 
Herausgabe derartiger Gewehre und 
Munition zu Handelszwecken ſollen 
die Ortsbehörden die Bezirke be— 
ſtimmen, innerhalb deren dieſe Waffen 
und Munition verkauft werden fünnen. 
Die vom SHavenhandel berührten 
Diſtrikte jollen ſtets ausgeſchloſſen 
bleiben. Diejenigen Perſonen, welchen 
die Entnahme von Waffen oder Schieh- 
pulver aus den Lagerhäujern ver: 
itattet worden iſt, müfjen jich ver: 
pflichten, der Verwaltungsbehörde alle 
ſechs Monate genaue Liften mit der 
Angabe der Bejtimmung der verkauften 
Fenerwaffen und de3 verfauften Schieß— 
pulvers, ſowie des noch für den Ver: 
brauch vrejtirenden Bejtandes einzu= 
reichen. 
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Article 10. 
Les Gouvernements prendront 

toutes les mesures qu’ils jugeront 
necessaires pour assurer l’ex&cution 
aussi complete que possible des dis- 
positions relatives à l’importation, 
à la vente et au transport des armes 
à feu et des munitions, ainsi que 
pour en empöcher soit l'entrée et 
la sortie par leurs frontieres in- 
terieures, soit le passage vers les 
regions où sevit la traite. 

L’autorisation de transit, dans les 
limites de la zone spécifiée à l'ar- 
ticle 8, ne pourra &tre refusee 
lorsque les armes et munitions 
doivent passer à travers le territoire 
d’une Puissance signataire ou ad- 
herente oceupant la cöte, vers des 
territoires à l'interieur places sous 
la souverainete ou le protectorat 
d’une autre Puissance signataire ou 
adherente, a moins que cette der- 
niere Puissance n’ait un acces direct 
a la mer par son propre territoire. 
Si cet acces &tait complötement in- 
terrompu, l’autorisation de transit 
ne pourra non plus &@tre refusée. 
Toute demande de transit doit ötre 
accompagnee d’une declaration 
emanee du Gouvernement de la 
Puissance ayant des possessions à 
linterieur, et certifiant que les dites 
arımes et munitions ne sont pas 
destinees & la vente, mais à l’usage 
des autorites de la Puissance ou 
de la force militaire necessaire pour 
la protection des stations de mis- 
sionnaires ou de commerce, ou bien 
des personnes designees nominative- 
ment dans la declaration. Toute- 
fois, la Puissance territoriale de la 
cöte se reserve le droit d’arröter, 
exceptionnellement et provisoire- 
ment, le transit des armes de pre- 
cision et des munitions à travers 
son territoire si, par suite de troubles 
à linterieur ou d'autres graves 
dangers, il y avait lieu de craindre 

Urtifel 10. 
Die Regierungen werden alle Maß— 

regeln treffen, welche fie für erforder: 
li erachten zur Sicherung einer 
möglichſt volljtändigen Durchführung 
der Beitimmungen über die Einfuhr, 
den Verlauf und den Transport von 
Feuerwaffen und Munition, fowie zur 
Berhinderung der Ein und Ausfuhr 
über ihre inneren Örenzen und der 
Durchfuhr nad) den Gebieten, wo der 
Sklavenhandel herrſcht. 

Die Durchfuhrerlaubniß darf inner— 
halb der Grenzen der im Artikel 8 
bezeichneten Zone nicht verweigert 
werden, wenn die Waffen und 
Munition durch dad Gebiet einer 
Macht, welche dieſe Alte gezeichnet 
hat oder derſelben beigetreten iſt und 
ſich im Beſitze der Küſte befindet, 
nach im Innern gelegenen Gebieten 
überführt werden ſollen, welche unter 
der Souveränetät oder dem Protek— 
torat einer anderen Macht ſtehen, 
welche dieſe Akte gezeichnet hat oder 
derielben beigetreten it, jofern nicht 
dieje letztere Macht durdy ihr eigenes 
Gebiet einen direkten Zugang zum 
Meere beſitzt. Sollte dieſer Zugang 
vollftändig abgejchnitten jein, jo darf 
die Durdfuhrerlaubniß ebenjo wenig 
vorenthalten werden. Jedem Tranfit: 
geſuch muß eine von der Negierung 
der im Innern angejefjenen Macht 
abgegebene Erklärung beigefügt jein, 
in welcher bezeugt wird, daß die be: 
jagten Waffen und Munition nicht 
zum Verlauf, fondern zur Verwen— 
dung bei den Behörden der betreffen: 
den Macht oder für das zum Schuß 
der Miſſions- oder Handelsitationen 
nothwendige Militär oder für nament- 
lih in der Erklärung bezeichnete Per: 
fonen beſtimmt find. Gleichwohl be: 
hält ſich die Territorialmaht der 
Küfte dad Recht vor, ausnahmsweiſe 
und proviſoriſch die Durchfuhr von 
PBräziftionswaften und Munition 
durch ihr Gebiet zu beanjtanden, 
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que l’envoi des armes et munitions 
ne püt compromettre sa propre 
sfirete. 

Article 11. 

Les Puissances se communique- 
ront les renseignements relatifs au 
trafic des armes & feu et des mu- 
nitions, aux permis accordes ainsi 
qu'aux mesures de repression ap- 
pliquees dans leurs territoires res- 
pectifs. 

Article 12. 

Les Puissances s’engagent à ad- 
opter ou à proposer & leurs legis- 
latures respectives les mesures ne- 
cessaires afın que les contrevenants 
aux defenses etablies par les ar- 
ticles 8 et 9 soient partout punis, 
ainsi que leurs complices, outre la 
saisie et la confiscation des armes 
et munitions prohibees, soit de l’a- 
mende, soit de l’emprisonnement, 
soit de ces deux peines r&unis, pro- 
portionnellement & l’importance de 
l’infraction et suivant la gravite de 
chaque cas. 

Article 13. 

Les Puissances signataires qui 
ont en Afrique des possessions en 
contact avec la zone specifiee & 
article 8, s’engagent à prendre 
les mesures necessaires pour em- 
pöcher liintroduction des armes ä 
feu et des munitions, par leurs fron- 
tieres interieures, dans les rögions 
de la dite zone, tout au moins celle 
des armes perfectionndes et des car- 
touches. 

Article 14. 

Le regime stipul& aux articles 8 
à 13 inclusivement restera en vi- 
gueur pendant douze ans. Dans le 

Erfter Theil. Wlgemeine Beftimmungen. 

wenn wegen Unruhen im Innern 
oder amderer erniter Gefahren zu 
befürchten ift, daß durch die Beför— 
derung der Waffen und? Munition 
ihre eigene Sicherheit gefährdet wer- 
den Tann. 

Artikel 11. 

Die Mächte werden ſich über den 
Vertrieb der Feuerwaffen und Mus 
nition, über die bewilligten Erlaubniß- 
icheine und über die in ihren betreffen- 
den Gebieten getroffenen Repreſſions— 
maßregeln Nachricht zugehen lafjen. 

Artikel 12. 

Die Mächte verpflichten ſich, die— 
jenigen Maßregeln zu treffen oderihren 
betreffenden gejeßgebenden Körper: 
ichaften vorzuichlagen, welche nöthig 
find, um außer der Bejchlagnahme 
und Stonfisfation der verbotenen 
Waffen und Munition eine Beitrafung 
der Uebertreter der Verbotsbeſtim— 
mungen der Artifel 8 und 9 jowie 
ihrer Mitichuldigen herbeizuführen, 
ſei es durch Gelditrafe, freiheit: 
jtrafe oder Beides, entiprechend der 
Schwere der UWebertretung und der 
Bedeutung des einzelnen Falles. 

Artikel 13, 

Die Signatärmädte, welche in 
Afrifa Befigungen haben, die ſich mit 
der im Artifel 8 begrenzten Zone 
berühren, verpflichten ji, Maßregeln 
zu treffen, welche erforderlich find, 
um die Einfuhr von Feuerwaffen 
und Munition über ihre Inland: 
grenzen nad) den Gebieten der be- 
jagten Zone zu verhindern, zum 
wenigiten die der vervolllommneten 
Gewehre und der Patronen. 

Artifel 14. 

Die in den Artikeln 8 bis ein- 
ſchließlich 13 vereinbarte Regelung 
joll auf zwölf Jahre in Kraft bleiben. 
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cas oü aucune des Parties con- 
tractantes n’aurait, douze mois avant 
l’expiration de cette periode, notifie 
son intention d’en faire cesser les 
effets, ni demande la revision, il 
continuera de rester obligatoire pen- 
dant deux ans, et ainsi de suite, de 
deux en deux ans. 

Chapitre I. 

Routes des caravanes et trans- 
ports d’esclaves par terre, 

Article 15. 

Independamment de leur action 
repressive ou protectrice aux foyers 
de la traite, les stations, croisieres 
et postes dont l’etablissement est 
prevu à l’article 2 et toutes autres 
stations etablies ou reconnues aux 
termes de l’article 4 par chaque 
Gouvernement dans ses possessions, 
auront en outre pour mission de 
surveiller, autant que les eircon- 
stances le permettront, et au fur et 
à mesure du progres de leur or- 
ganisation administrative, les routes 
suivies sur leur territoire par les 
trafiquants d’esclaves, d’y arröter 
les convois en marche ou de les 
poursuivre partout oü leur action 
pourra s’exercer legalement. 

Article 16. 

Dans les regions du littoral connues 
comme servant de lieux habituels de 
passage ou de points d’aboutissement 
aux transports d’esclaves venant de 
l’interieur, ainsi qu’aux points de 
croisement des principales routes de 
caravanes traversant la zone voisine 
de la cöte deja soumise à l’action 
des Puissances souveraines ou pro- 
tectrices, des postes seront &tablis 
dans les conditions et sous les ré- 
serves mentionnees à l’article 3, par 

Diejelbe joll, falls Leine der ‚fontra- 
hirenden Parteien zwölf Monate vor 
Ablauf dieſes Zeitraums ihre Abjicht, 
fie außer Wirkſamkeit zu jeßen, be— 
fannt gegeben oder eine Reviſion be— 
antragt haben follte, auf zwei weitere 
Jahre verbindlich bleiben und jo fort 
von je zivei zu zwei Jahren. 

Kapitel L. 

Karawanenwege und Sklaventraus 
porte zu Laude. 

Artikel 15. 

Abgejehen von ihrer auf Unter- 
drüdung des Sklavenhandels und 
Schuß gegen denjelben an jeinen Ur- 
jprungsitätten gerichteten Thätigkeit 
jollen die Stationen, die Kreuzfahrten 
und die Stützpunkte, deren Einrich— 
tung im Artikel 2 vorgejehen ift, jo: 
wie alle anderen Stationen, welche 
gemäß Artikel 4 von einer jeden 
Regierung in ihrem Bereiche errichtet 
oder anerfannt find, noch außerdem 
die Aufgabe Haben, ſoweit es die Um— 
jtände ermöglichen und je nach dem 
Hortjchritt in der Organijation ihrer 
Verwaltung, die auf ihrem Gebiete 
von den Sflavenhändlern bemußten 
Wege zu überwachen, die auf dem 
Marjche befindlichen Sklavenzüge an- 
zuhalten oder Diejelben jo weit zu 
verfolgen, als jie geſetzlich dazu bes 
rechtigt find. 

Artikel 16. 

In den Küjtengebieten, welche ala 
Durdgangspläße oder Endpunkte der 
aus dem Innern fommenden Sklaven- 
transporte befannt find, ſowie an den 
Kreuzungspuntten der hauptjädhlichiten 
Raramanenftraßen derjenigen one, 
welche der jchon unter der Einwir— 
fung jouveräner oder Schußrechte aus— 
übender Mächte jtehenden Küſie be- 
nachbart it, ‚jollen innerhalb der 
Bedingungen und Worbehalte des 
Urtifeld 3 jeitend der Behörden, 
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les autorites dont relevent les ter- 

ritoires, à l’effet d’intercepter les 
convois et de liberer les esclaves. 

Article 17. 

Une surveillance rigoureuse sera 
organisee par les autorites locales 
dans les ports et les contrees avoi- 
sinant la cöte, à l’effet d’empächer 
la mise en vente et l’embarquement 
des esclaves amenes de l’interieur, 
ainsi que la formation et le depart 
vers l’interieur de bandes de chas- 
seurs & l’homme et de marchands 
d’esclaves. 

Les caravanes debouchant & la 
cöte ou dans son voisinage, ainsi 
que celles aboutissant à l’interieur 
dans une localit@ occupee par les 
autorites de la Puissance territoriale, 
seront, des leur arrivee, soumises & 
un contröle minutieux quant à la 
composition de leur personnel. Tout 
individu qui serait reconnu avoir ete 
capture ou enlev& de force ou mu- 
tile, soit dans son pays natal, soit 
en route, sera mis en liberte. 

Article 18. 

Dans les possessions de chacune 
des Puissances contractantes, l’ad- 
ministration aura le devoir de pro- 
teger les esclaves liberes, de les 
rapatrier, si c’est possible, de leur 
procurer des moyens d’existence et 
de pourvoir en particulier a l’edu- 
cation et a l’etablissement des enfants 
delaisses. 

Article 19. 

Les dispositions penales prevues 
à l’article 5 seront rendues appli- 
cables à tous les actes criminels ou 
delietueux accomplis au cours des 
operations qui ont pour objet le 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

welchen die betreffenden Gebiete unter: 
ftehen, Stüßpunfte errichtet werden, 
um von dort aus die Sklaventrans- 
porte abzufangen und die Sklaven in 
Freiheit zu jeßen. 

Artikel 17. 

An den Seehafenplägen und in den 
der Küſte benachbarten Gegenden 
jollen jeitens der Ortsbehörden jtrenge 
Auffichtismaßregeln getroffen werden, 
um den Verkauf und die Einichiffung 
der aus dem Innern ausgeführten 
Sklaven, jowie die Bildung von 
Menjchenjäger: und SHavenhändler: 
banden und deren Aufbruch nach dem 
Innern zu verhindern. 

Die an der Küſte oder in Deren 
Nähe anlangenden Karawanen, jowie 
diejenigen, welde im Innern einen 
von der betreffenden Territorialmadjt 
bejegten Pla erreichen, jollen bei 
ihrer Ankunft einer eingehenden Kon— 
trole mit Bezug auf die Zuſammen— 
jegung ihres Perſonals unterworfen 
werden. Jede Perſon, bon der ji 
erweilt, daß fie eingefangen, gewalt- 
fam entführt oder verjtümmelt wor— 
den, jei e8 im Geburtslande oder 
unterwegs, ſoll in Freiheit geießt 
werden. 

Artikel 18. 

In den Gebieten einer jeden der 
vertragichließenden Mächte joll die 
Verwaltung verpflichtet jein, die be- 
freiten Sklaven zu bejchüßen, die— 
jelben, wenn möglich, in ihre Heimath 
zuriücdzujenden, ihnen Eriltenzmittel 
zu beichaffen und bejonderd für die 
Erziehung und Unterbringung der 
verlafjenen Kinder Sorge zu tragen. 

Artilel 19. 

Die im Artikel 5  vorgejehenen 
Strafbejtimmungen jollen auf alle bei 
Ausübung des SHaventransportes 
und des Sflavenhandeld zu Lande 
begangenen Verbrechen und Bergehen 
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transport et le trafic des esclaves 
par terre, à quelque moment que 
ces actes soient constates. 

Tout individu qui aurait encouru 
une penalite, a raison d’une infrac- 
tion prevue par le present Acte ge- 
neral, sera soumis à l'obligation de 
fournir un cautionnement avant de 
pouvoir entreprendre une operation 
commerciale dans les pays oü se 
pratique la traite. 

Chapitre II. 

Röpression de la traite sur mer. 

81. 

Dispositions générales. 

Article 20. 

Les Puissances signataires recon- 
naissent l’opportunite deprendre d'un 
commun accord des dispositionsayant 
pour objet d’assurer plus efficace- 
ment la repression de la traite dans 
la zone maritime oü elle existe en- 
core. 

Article 21. 

Cette zone s’etend entre, d’une 
part, les cötes de l’oc&an Indien 
(y eompris celles du golfe Persique 
et de la mer Rouge), depuis le 
Belouchistan jusqu’& la pointe de 
Tangalane (Quilimane), et, d’autre 
part, une ligne conventionnelle qui 
suit d’abord le meridien de Tanga- 
lane jusqu’au point de rencontre 
avec le 26° degré de latitude sud; 
se confond ensuite avec ce parallele, 
puis contourne l'ile de Madagascar 
par l’est eu se tenant a 20 milles 
de la cöte orientale et septentrionale, 
jusqua son intersection avec le 
meridien du cap d’Ambre. De ce 
point, la limite de la zone est 
determinee par une ligne oblique 
qui va rejoindre la cöte du Belou- 

in Anwendung fommen, ſobald deren 
Begehung feſtgeſtellt ift. 

Jede Perſon, welche ſich eine Be- 
jtrafung wegen einer in der gegen- 
wärtigen Generalakte vorgejehenen 
Uebertretung zugezogen hat, joll zur 
Stellung einer Kaution verpflichtet 
werden, bevor jie wieder zu Handels: 
unternehmungen in den Ländern, wo 
der Sklavenhandel herrſcht, zugelaffen 
werden darf. 

Kapitel IT. 

Unterdrädung des Stlavenhandels 
zur See. 

s 1. 

Allgemeine Sehimmungen. 

Artikel 20. 

Die Signatärmäcdte halten es für 
zwedmäßig, gemeinfam Bejtimmungen 
zu erlafjen, um die Unterdrüdung des 
Sklavenhandels innerhalb derjenigen 
Meereszone, wo er noch beiteht, in 
wirfjamerer Weile zu fichern. 

Artikel 21. 

Diefe Zone wird begrenzt auf der 
einen Seite von den Hüften des In— 
diichen Dceans (einjchließlich derjenigen 
des Perſiſchen Meerbujens und des 
Nothen Meeres), von Belutichiitan 
bis zum Kap von Tangalane (Duili- 
mane), und andererjeit3 von einer 
tonventionellen Linie, welche zunächſt 
dem Meridian von Tangalane bis zu 
deſſen Schnittpunkt mit dem 26. Grad 
jüdlicher Breite folgt, ſich Hierauf 
mit diefem Paralleltreis vereinigt und 
dann öſtlich um die Inſel Mada- 
gasfar führt, 20 Meilen von deren 
Dit: und Nordküjte entfernt, bis jie 
den Meridian des Kaps Amber er: 
reiht. Won diejem Punkt aus wird 
die Grenze der Zone durch eine ün 
Ichräger Richtung nach der Küſte von 



142 Erfter Theil. 

chistan, en passant a 20 milles au 
large du cap Raz-el-Had. 

Article 22. 

Les Puissances signataires du 
present Acte general, entre lesquelles 
il existe des conventions particuliöres 
pour la suppression de la traite, 
se sont mises d’accord pour res- 
treindre les clauses de cesconventions 
concernant le droit reciproque de 
visite, de recherche et de saisie 
des navires en mer, à la zone 
susdite. 

Article 23. 

Les m&mes Puissances sont egale- 
ment d’accord pour limiter le droit 
susmentionne aux navires d’un ton- 
nage inferieur & 500 tonneaux. 

Cette stipulation sera revisde des 
que l’experience en aura demontre 
la necessit£. 

Article 24. 

Toutes les autres dispositions des 
conventions conclues entre les dites 
Puissances pour la suppression de 
la traite, restent en vigueur pour 
autant qu’elles ne sont pas modi- 
fiees par le present Acte general. 

Article 25. 

Les Puissances signataires s’en- 
gagent à prendre des mesures effica- 
ces pour prevenir l’usurpation de 
leur pavillon et pour empeächer le 
transport des esclaves sur les bäti- 
ments autorises a arborer leurs cou- 
leurs. 

Article 26. 

Les Puissances signataires s’en- 
gagent & prendre toutes les mesures 

Allgemeine Beftimmungen. 

Belutſchiſtan zurüdführende Linie be- 
ftimmt, welche in einer Entfernung 
von 20 Meilen vom ap Ras-el-Had 
vorbeiführt. 

Artikel 22. 
Diejenigen Signatärmädte der 

gegenwärtigen Gemeralafte, zwiſchen 
welchen bejondere Abmachungen be: 
hufs Unterdrüdung des GSflaven- 
handels bejtehen, find übereingelommeen, 
die Klauſeln dieſer Abmachungen, 
welche das wechſelſeitige Recht des 
Beſuchs, der Durchſuchung und Be— 
ſchlagnahme von Schiffen auf See 
betreffen, auf die obgedachte Zone 
einzuſchränken. 

Artikel 23. 

Dieſelben Mächte ſind gleichfalls 
darüber einig, daß das vorerwähnte 
Recht auf Schiffe von weniger als 
500 Tonnen Gehalt zu beſchränken iſt. 

Dieſe Beitimmung joll einer Re: 
vifion unterzogen werden, jobald die 
Erfahrung eine joldhe nothwendig er- 
Icheinen läßt. 

Artikel 24. . 

Alle anderen Beltimmungen der 
zwilchen den bejagten Mächten behufs 
Unterdrüdung des Sklavenhandels ver- 
einbarten Abmachungen bleiben in 
Kraft, joweit jie durch Die gegen- 
wärtige Generalakte nicht verändert 
werden. 

Artikel 25. 

Die Signatärmächte verpflichten 
ih, wirkfjame Mafregeln zu treffen, 
um die mißbräuchliche Führung ihrer 
Flagge, jowie den Sklaventransport 
auf denjenigen Schiffen zu verhindern, 
welche beredjtigt ſind, ihre Flagge 
zu führen. 

Artikel 26. 

Die Signatärmächte verpflichten 
fih, alle diejenigen Maßregeln zu 
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necessaires pour faciliter le prompt 
echange des renseignements propres 
a amener la decouverte des per- 
sonnes qui se livrent aux operations 
de la traite. 

Article 27. 

Un Bureau international au moins 
sera cree; il sera etabli & Zanzibar. 
Les Hautes Parties contractantes 
s’engagent & lui faire parvenir tous 
les documents speeifies & l’article 41, 
ainsi que les renseignements de 
toute nature susceptibles d’aider & 
la repression de la traite. 

Article 28. 

Tout eselave qui se sera refugie 
à bord d’un narvire de guerre sous 
pavillon d’une des Puissances signa- 
taires sera immediatement et defi- 
nitivement affranchi, sans que cet 
affranchissement puisse le soustraire 
a la juridietion competente, s’il a 
commis un crime ou delit de droit 
commun. 

Article 29. 

Tout esclave retenu contre son 
gre a bord d’un bätiment indigene 
aura le droit de reclamer sa liberte. 

Son affranchissement pourra ätre 
prononc& par tout agent d’une des 
Puissances signataires, à qui le pre- 
sent Acte general confere le droit 
de contröler l’&tat des personnes à 
bord des dits bätiments, sans que 
cet affranchissement puisse le sous- 
traire a la juridietion competente, 
si un crime ou delit de droit com- 
mun a ete commis par lui. 

treffen, welche erforderlih find, um 
den pünftlichen Austauſch der zur Er- 
mittelung der den Sklavenhandel be- 
treibenden Perjönen geeigneten Aus— 
fünfte zu erleichtern. 

Artikel 27. 

Mindeftend ein Internationales 
Bureau foll errichtet werden ; dafjelbe 
joll jeinen Sig in Zanzibar haben. 
Die Hohen vertragichließenden Theile 
verpflichten ſich, alle im Artikel 41 
bezeichneten Dokumente jowie Aus— 
fünfte jeder Art, welche geeignet find, 
zur Unterdrüdung des Sklavenhandels 
beizutragen, an dafjelbe gelangen zu 
lafjen. 

Artikel 28. 

Ein jeder Sklave, welcher fi an 
Bord eined unter der Flagge einer 
der Signatärmächte fahrenden Kriegs— 
ſchiffes geflüchtet hat, ſoll unverzüglich) 
und ohne Vorbehalt die Freiheit er: 
halten; er kann aber hierdurch nicht 
dem zuftändigen Richter entzogen 
werden, falld er ein Verbrechen oder 
Vergehen im Ginne des gemeinen 
Rechts begangen hat. 

Artikel 29. 

Ein jeder wider jeinen Willen an 
Bord eines einheimischen Schiffes 
zurüdgehaltene Sklave joll das Recht 
haben, jeine Freiheit zu beanjpruchen. 

Derjelbe joll von jedem Beamten 
einer der Gignatärmächte, welchem 
die gegenwärtige ©eneralafte das 
Recht verleiht, den Perſonalbeſtand 
am Bord der beiagten Schiffe zu 
fontroliren, für frei erklärt werden 
fünnen, obne daß eine jolche Be- 
freiung ihn dem zujtändigen Richter 
entziehen kann, wenn er ein er: 

brecjen oder Vergehen im Sinne des 
gemeinen Rechts begangen hat. 
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82 
Reglement eoncernant l’usage du 
pavillon et la surveillance des 

eroiseurs. 
1. Regles pour la concession du pa- 
villon aux bätiments indigenes, le röle 
d’&quipage et le manifeste des passa- 

gers noirs. 

Article 30, 

Les Puissances signataires s’en- 
gagent à exercer une surveillance 
rigoureuse sur les bätiments indi- 
genes autorises à porter leur pa- 
villon dans la zone indiquee à l’ar- 
ticle 21, et sur les operations com- 
merciales effectuees par ces bäti- 
ments. 
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Article 31. 

La qualification de bätiment in- 
digene s’applique aux navires qui 
remplissent une des deux conditions 
suivantes: 
1° Presenter les signes exterieurs 

d’une construction ou d'un 
reement indigene; 

2° Etre montes par un &quipage 
dont le capitaine et la majorite 
des matelots soient originaires 
d’un des pays baignes par les 
eaux de l’oc&an Indien, de la mer 
Rouge ou du golfe Persique. 

Article 32, 

L’autorisation d’arborer le pa- 
villon d’une des dites Puissances ne 
sera accordee à l’avenir qu'aux bäti- 
ments indigenes qui satisferont à la 
fois aux trois conditions suivantes: 

1° Les armateurs ou proprietaires 
devront &tre sujets ou proteges 
de la Puissance dont ils de- 
mandent à porter les couleurs; 

2° Ils seront tenus d’etablir qu’ils 
possedent des biens-fonds dans 
la circonseription de l’autorite 
a qui est adressee leur de- 

Allgemeine Beftimmungen. 

S 2. « 

Regulativ, betreffend die Führung 
der Flagge und die Ueberwachuug 

durd die Krenzerſchiſſe. 
1. Borfchriften für die Verleihung des 
Flaggenrechts an einheimische Schiffe, für 
die Mufterrollen und für die Yiften ber 

ſchwarzen Paflagiere. 

Artitel 30. 

Die Signatärmähte verpflichten 
fich, innerhalb der im Artikel 21 an- 
gegebenen Zone die zum Führen ihrer 
Flagge berechtigten einheimischen Schiffe 
fowie die von denjelben vermittelten 
Handelöunternehmungen jtreng zu über— 
wachen. 

Artikel 31. 

Die Bezeichnung „einheimijches 
Schiff” findet auf ſolche Schiffe An— 
wendung, welche eine der beiden folgen: 
den Bedingungen erfüllen. 
1. fie müſſen eine einheimijche Baus 

art und Tafelung zeigen; 
2. von der Beſatzung müſſen der 

Kapitän und die Mehrzahl der 
Matrojen Eingeborene eines der 
vom Indiſchen Ocean, vom 
Nothen Meer oder vom Ber: 
ſiſchen Meerbuſen beſpülten 
Länder ſein. 

Artikel 32. 

Das Recht, die Flagge einer der 
genannten Mächte zu führen, ſoll den 
einheimiſchen Schiffen künftig nur ver— 
liehen werden, wenn ſie gleichzeitig 
den folgenden drei Bedingungen ent— 
ſprechen: 
1. die Rheder oder Schiffseigner 

müſſen Unterthanen oder Schutz— 
befohlene derjenigen Macht ſein, 
deren Flagge ſie führen wollen; 

2. ſie ſind gehalten, nachzuweiſen, 
daß ſie im Bereich der Behörde, 
an welche ihr diesbezügliches Ge— 
ſuch gerichtet iſt, Grundeigenthum 
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mande ou de fournir une cau- 
tion solvable pour la garantie 
des amendes qui pourraient être 
eventuellement encourues; 

3° Les dits armateurs ou proprie- 
taires, ainsi que le capitaine 
du bätiment, devront fournir 
la preuve qu'ils jouissent d’une 
bonne reputation et notamment 
n’avoir jamais été l’objet d’une 
condamnation pour faits de 
traite. 

Article 33. 

L’autorisation accordee devra 
@tre renouvelee chaque annee. Elle 
pourra toujours @tre suspendue ou 
retir&e par les autorites de la Puis- 
sance dont le bätiment porte les 
couleurs. 

Article 34. 

L’acte d’autorisation portera les 
indications necessaires pour £tablir 
fidentite du navire. Le capitaine 
en sera detenteur. Le nom du bä- 
timent indigene et lindication de 
son tonnage devront être incrustes 
et peints en caracteres latins à la 
poupe, et la ou les lettres initiales 
de son port d’attache, ainsi que le 
numero denregistrement dans la 
serie des numeros de ce port, seront 
imprimes en noir sur les voiles. 

Article 35. 

Un röle d’equipage sera delivre 
au capitaine du bätiment au port 
de depart par l’autorite de la Puis- 
sance dont il porte le pavillon. I 
sera renouvel&E à chaque armement 
da bätiment ou, au plus tard, au 
bout d’une annee, et conform&ment 
aux dispositions suivantes: 

Riebow, Die Kolonial-Geſetzgebung. 

befigen, oder eine genügende 
Kaution zu jtellen zur Sicherheit 
für die etwa von ihnen ver: 
wirkten Geldjtrafen; 

3. die befagten Rheder oder Schiffs: 
eigner jowie der Kapitän des 
betreffenden Schiffe müſſen den 
Nachweis erbringen, daß ſie ſich 
eined guten Rufes erfreuen und 
inbejondere noch niemals ſich 
wegen Stlavenhandels eine Ver— 
urtheilung zugezogen haben. 

Artikel 33. 

Die bewilligte Berechtigung muß 
jede Jahr erneuert werden. Die 
jelbe joll jederzeit don derjenigen 
Macht, deren Flagge das Schiff führt, 
zeitweilig aufgehoben oder zurück— 
gezogen werden können. 

5 Artikel 34. 

Die Berechtigungsurfunde joll die 
zum Erweis der Identität des be— 
treffenden Schiffes erforderlichen An- 
gaben enthalten. Der Kapitän hat 
diejelbe in Gewahrjam zu nehmen. 
Der Name des einheimijcdyen Sciffes 
jowie defjen Tonnengehalt jollen am 
Hed in eingelegten und bemalten la- 
teiniſchen Buchjtaben angegeben jein; 
der oder die Anfangsbuchitaben jeines 
Heimathshafens nebjt der Regiſter— 
nummer des Nummernverzeichnifjes 
dieſes Hafens Sollen in jchwarzer 
Farbe auf die Segel gedrudt werden. 

Artikel 35. 

In dem Abgangshafen joll dem 
Kapitän des betreffenden Schiffes 
jeitens der Behörde derjenigen Macht, 
deren Flagge es führt, eine Muſter— 
rolle ausgeantivortet werden. Die: 
jelbe joll bei jeder neuen Ausreiſe des 
Sciffes oder jpätejtens nad Verlauf 
eine Jahres und in Gemäßheit fol- 
gender Beitimmungen erneuert werden. 

10 
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1° Le röle sera, au moment du 
depart, vise par l’autorite qui 
l’a delivre; 

2° Aucun noir ne pourra ötre en- 
gage comme matelot sur un 
bätiment sans qu’il ait &te pre- 
alablement interroge par l’au- 
torite de la Puissance dont ce 
bätiment porte le pavillon ou, 
a defaut de celle-ei, par l'au- 
torite territoriale, à l’effet d’eta- 
blir qu'il contracte un engage- 
ment libre; 

3° Cette autorite tiendra la main 
à ce que la proportion des ma- 
telots ou mousses ne soit pas 
anormale par rapport au ton- 
nage ou au greement des bäti- 
ments; 

4° L’autorite qui aura interroge 
les hommes prealablement à 
leur d&part les inscrira sur le 
röle d’equipage, oü ils figure- 
ront avec le signalement som- 
maire de chacun d’eux en re- 
gard de son nom; 

5° Afın d’empächer plus sürement 
les substitutions, les matelots 
pourront, en outre, @tre pour- 
vus d’une marque distinctive. 

Article 36. 

Lorsque le capitaine d’un bäti- 
ment desirera embarquer des passa- 
gers noirs, il devra en faire la de- 
claration & l’autorite de la Puissance 
dont il porte le pavillon ou, à de- 
faut de celle-ci, à l’autorite terri- 
toriale. Les passagers seront inter- 
roges et, quand il aura été constate 
qu’ils s’embarquent librement, ils 
seront inscrits sur un manifeste 
special donnant le signalement de 
chacun d’eux en regard de son nom, 

Allgemeine Beftimmungen. 

1. die Mufterrolle muß bei der Ab— 
fahrt von der Behörde, die fte 
ausgeantwortet hat, geprüft fein; 

2. fein Schwarzer joll auf einem 
Schiffe ald Matroje eingeftellt 
werden fünnen, ohne daß zuvor 
bon der Behörde derjenigen 
Macht, deren Flagge das Schiff 
führt, oder, in Ermangelung 
diefer, von der betreffenden 
Territorialbehörde ein Verhör 
mit ihm vorgenommen worden 
ift, um fejtzuftellen, daß er ein 
freies Vertragsverhältniß ein— 
geht; 

3. dieſe Behörde ſoll darauf achten, 
daß die Zahl der Matroſen oder 
Schiffsjungen zum Tonnengehalt 
und zum Takelwerk der Schiffe 
nicht außer Verhältniß ſtehe; 

4. die Behörde, welche die betreffen— 
den Perſonen vor ihrer Abfahrt 
in Verhör genommen, ſoll die— 
ſelben in die Muſterrolle ein— 
tragen, wo fie in der Weiſe auf— 
zuführen find, daß neben dem 
Namen eined Jeden eine all 
gemeine Bejchreibung feiner 
Perſon vermerkt wird; 

5. um linterjchiebungen um jo 
jiherer zu verhüten, können 
die Matrofen außerdem mit 
einer Unterjcheidungsmarfe ver: 
jehen werden. 

Artikel 36. 

Wenn der Kapitän des Schiffes 
Ihwarze Paſſagiere einzuſchiffen 
wünſcht, ſo muß er davon der Be— 
hörde derjenigen Macht, deren Flagge 
das Schiff führt, oder, in Ermange— 
lung dieſer, der Territorialbehörde 
Anzeige machen. Die Paſſagiere 
ſollen in ein Verhör genommen und, 
wenn ſich herausſtellt, daß ſie ſich 
freiwillig eingeſchifft haben, in ein 
beſonderes Verzeichniß eingeſchrieben 
werden, welches neben dem Namen 
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et indiquant notamment le sexe et 
la taille. Les enfants noirs ne pour- 
ront @tre admis comme passagers 
qu’autant qu’ils seront accompagnes 
de leurs parents ou de personnes 
dont I’homorabilite serait notoire. 
Au depart, le manifeste des passa- 
gers sera vise par l’autorite indiquee 
ci-dessus, apres quil aura ete pro- 
cede a un appel. S’il n’y a pas de 
passagers à bord, mention expresse 
en sera faite sur le röle d’equipage. 

Article 37. 

A Tarrivee dans tout port de 
reläche ou de destination, le capi- 
taine du bätiment produira devant 
lautorit€ de la Puissance dont il 
porte le pavillon ou, a defaut de 
celle-ei, devant l’autorite territoriale, 
le röle d’equipage et, sil y a lieu, 
les manifestes de passagers ante- 
rieurement delivres. L’autorite con- 
trölera les passagers arrives a desti- 
nation ou s’arrötant dans un port 
de reläche, et fera mention de leur 
debarquement sur le manifeste. Au 
depart, la m&me autorit€ apposera 
de nouveau son visa au röle et au 
manifeste, et fera l’appel des passa- 
gers. 

Article 38. 

Sur le littoral africain et dans les 
iles adjacentes, aucun passager noir 
ne sera embarque à bord d’un bä- 
timent indigene en dehors des lo- 
calites olı reside une autorit& rele- 
vant d’une des Puissances signa- 
taires. 

Dans toute l’&tendue de la zone 
prevue & larticle 21, aucun pas- 
sager noir ne pourra être debarque 
d’un bätiment indigene hors d’une 
localit€ ou reside une autorite rele- 
vant d’une des Hautes Parties con- 

eines Jeden auch deſſen Signalement 
aufweiſt und insbefondere die Größe 
und das Gejchlecht angiebt. Kinder 
von Schwarzen dürfen al3 Paſſagiere 
nur dann zugelafien werden, wenn 
fie von ihren Eltern oder von Per: 
fonen von notorischer Ehrenhaftigfeit 
begleitet find. Bei der Abfahrt joll 
das PVerzeihnig der Pafjagiere nad) 
erfolgten Aufrufe derjelben von der 
vorerwähnten Behörde vifirt werden. 
Wenn ſich feine Paſſagiere an Bord 
befinden, joll dies in der Mujterrolle 
ausdrüdlich erwähnt werden. 

Artikel 37. 

In jedem Unlege- oder Be- 
jtimmungshafen joll der Kapitän des 
Schiffes bei der Ankunft der Behörde 
derjenigen Macht, deren Flagge das 
Schiff führt, und, in Ermangelung 
diefer, der Territorialbehörde die 
Mujfterrolle und nöthigenfall® die 
zuvor ausgeſtellten Verzeichniſſe der 
Paſſagiere vorlegen. Die Behörde 
foll die an dem Bejtimmungsorte 
angelangten oder in einem Anlegehafen 
ſich aufhaltenden Paſſagiere fontroliren 
und ihre Ausichiffung in dem Ber: 
zeichniß vermerken. Bei der Abfahrt 
joll diejelbe Behörde abermals ihr 
Vila auf die Mujterrolle und auf 
das Verzeichniß ſetzen und die Paſſa— 
giere aufrufen. 

Artikel 38. 

An der afrilanischen Küfte und auf 
den anliegenden Inſeln darf fein 
ihwarzer Pafjagier außerhalb der 
Dertlichfeiten, wo eine Behörde der 
Signatärmächteihren Sig hat, an Bord 
eines einheimischen Schiffes eingejchifft 
werden. 

In der ganzen Ausdehnung der im 
Artikel 21 vorgejehenen Zone darf 
fein ſchwarzer Paſſagier anders ala 
an einem Plage, two eine Behörde 
der Hohen vertragichliegenden Theile 
ihren Sitz hat, und ohne daß Dieje 

10* 



x — 

148 Erſter Theil. 

tractantes et sans que cette autorité 
assiste au debarquement. 

Les cas de force majeure qui 
auraient determine liinfraction à ces 
dispositions devront &tre examines 
par l’autorite de la Puissance dont 
le bätiment porte les couleurs, ou, 
a defaut de celle-ci, par l’autorite 
territoriale du port dans lequel le 
bätiment inculpe fait reläche. 

Article 39. 

Les prescriptions des articles 35, 
36, 37 et 38 ne sont pas applicables 
aux bateaux non pontes entierement, 

ayant un maximum de dix hommes 
d’equipage et qui satisferont A une 
des deux conditions suivantes: 

1° S’adonner exclusivement à la 

peche dans les eaux territoriales; 

2° Se livrer au petit cabotage entre 
les differents ports de la même 
Puissance territoriale, sans 
s’eloigner de la cöte ä plus de 
5 milles. 

Ces differents bateaux recevront, 
suivant les cas, de l’autorite terri- 
toriale ou de l’autorite consulaire, 
une licence speciale, renouvelable 
chaque annee et revocable dans les 
conditions prevues à l'article 40, et 
dont le modele uniforme, annexe 

au present Acte general, sera com- 
munique au Bureau international de 
renseignements. 

Article 40, 

Tout acte ou tentative de traite, 
legalement constate a la charge du 
capitaine, armateur ou proprietaire 
d’un bätiment, autorise à porter le 
pavillon d’une des Puissances signa- 

Allgemeine Beftimmungen. 

Behörde der Ausichiffung beiwohnt, 
bon einem einheimifchen Schiffe aus- 
geſchifft werden. 

Wenn Fälle von höherer Gewalt 
die Uebertretung dieſer Beſtimmungen 
veranlaßt haben ſollten, ſoll die Be— 
hörde derjenigen Macht, deren Flagge 
das betreffende Schiff führt, oder, in 
Ermangelung dieſer, die Territorial— 
behörde desjenigen Hafens, in welchem 
das verdächtige Schiff angelegt hat, 
ſolche einer Prüfung unterziehen. 

Artikel 39. 

Die Vorſchriften der Artikel 35, 
36, 37 und 38 ſollen keine Anwendung 
finden auf Schiffe, welche fein Voll- 
def haben, deren Schiffsmannſchaft 
fih höchſtens auf zehn Perjonen be— 
läuft und welche einer der beiden, 
folgenden Bedingungen entjprechen: 

1. ausichließli dem Fiſchfang auf 
den Territorialgewäfjern nad): 
gehen; 

2. den Keinen Küjtenhandel zwiſchen 
den verjchiedenen Hafenplätzen 
derjelben Territorialmadt be: 
treiben, ohne ſich auf mehr al 
fünf Meilen von der Küſte zu 
entfernen. 

Dieje verſchiedenen Schiffe jollen, je 
nad) Lage des Falles, von der Landes: 
behörde oder der Stonjulatsbehörde 
einen bejonderen Erlaubnißichein er: 
halten, welcher jedes Jahr zu erneuern 
it, unter den im Mrtifel 40 vor: 

gejehenen Bedingungen widerrufen 
werden kann, und von dem nad 

dem Formular der Anlage der gegen- 
wärtigen ®encralalte dem inter: _ 
nationalen Auskunftsbureau Kenntniß 
zu geben iſt. 

Artikel 40. 

Alle Fälle von Sklavenhandel oder 
von verſuchtem Sklavenhandel, welche 
dem Kapitän, dem Rheder, oder dem 

Eigner eines Schiffes, das berechtigt 
iſt, die Flagge einer der Signatär— 
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taires, ou ayant obtenu la licence 
prevue à l’article 39, entrainera le 
retrait immediat de cette autorisation 
ou de cette licence. Toutes les in- 
fractions aux prescriptions du para- 
graphe 2du chapitre III seront punies, 
en outre, des p£nalites &dietees par 
les lois et ordonnances speciales à 
chacune des Puissances contractantes. 

Article 41. 

Les Puissances signataires - s’en- 
gagent a deposer au Bureau inter- 
national de renseignements les mo- 
deles types des documents ci-apres: 
1° Titre autorisant le port du 

pavillon; 
2° Röle d’equipage; 
3° Manifeste des passagers noirs. 

Ces documents, dont la teneur 
peut varier suivant les reglements 
propres & chaque pays, devront 
renfermer obligatoirement les ren- 
seignements suivants, libelles dans 
une langue europeenne: 

I. En ce qui concerne l’autorisation 
de porter le pavillon: 
a) Le nom, le tonnage, le 

greement et les dimensions 
principales du bätiment; 

b) Le numero d’inscription et 
la lettre signaletique du 
port d’attache; 

c) La date de l’obtention du 
permis et la qualite du fonc- 
tionnaire qui l’a delivre. 

U. En ce qui concerne le röle 
d’equipage: 
a) Le nom du bätiment, du 

capitaine et de l’armateur 
ou des proprietaires; 

mächte zu führen, oder die im Ar— 
tifel 39 vorgejehene Erlaubnif erhalten 
bat, gejeßlich nachgewiejen find, jollen 
die underzüglihe Zurüdnahme diejer 
Berechtigung oder diejer Erlaubnik 
nach ic) ziehen. Alle Uebertretungen 
der Borjchriften de8$ 2 des Kapitels III 
jollen außerdem mit den in den be- 
jonderen Gejeßen und Verordnungen 
einer jeden der vertragichließenden 
Mächte angedrohten Strafen bejtraft 
werden. 

Artikel 41. 

Die Signatärmädhte verpflichten ſich, 
bei dem Internationalen Auskunfts— 
bureau die Modellformulare für die 
nachſtehenden Urkunden niederzulegen: 

1. die Urkunde über die Berech— 
tigung zur Führung der Flagge; 

2. die Mujterrolle; 
3. daß Verzeichniß der ſchwarzen 

Paſſagiere. 
Dieſe Urkunden, deren Faſſung je 

nach der Verſchiedenheit der einem 
jeden Lande eigenthümlichen Vor— 
ſchriften wechſeln kann, müſſen ſtets 
die folgenden, in einer europäiſchen 
Sprache abgefaßten Nachweiſe ent— 
halten: 

J. Was die Berechtigung zur Füh— 
rung der Flagge betrifft: 
a) den Namen, den Tonnen— 

gehalt, die Takelung und die 
hauptſächlichſten Angaben über 
die Raumverhältniſſe des 
Schiffes; 

b) die Regiſternummer und den 
Signalbuchſtaben des Hei— 
mathshafens; 

c) das Datum der Ertheilung des 
Erlaubnißjcheind ſowie Die 
amtliche Eigenjchaft des Aus: 
ſtellers. 

II. Was die Muſterrollen betrifft: 

a) den Namen des Schiffes, des 
Kapitäns und des Rheders 
oder der Eigner; 
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b) Le tonnage du bätiment; 
c) Le numero d’inscription et 

le port d’attache du navire, 
sa destination, ainsi que les 
renseignements specifies & 
article 25. 

III. En ce qui concerne le manifeste 
des passagers noirs: 

Le nom du bätiment qui 
les transporte et les ren- 
seignements indiques a l’ar- 
ticle 36, et destines à bien 
identifier les passagers. 

Les Puissances signataires pren- 
dront les mesures necessaires pour 
que les autorites territoriales ou 
leurs consuls envoient au me&me 
Bureau des copies certifiees de toute 
autorisation d’arborer leur pavillon, 
des quelle aura et& accordee, ainsi 
que l’avis du retrait dont ces auto- 
risations auraient été l’objet. 

Les dispositions du present article 
ne concernent que les papiers desti- 
nes aux bätiments indigenes. 

2. De l’arröt des bätiments suspects. 

Article 42. 

Lorsque les officiers commandant 
les bätiments de guerre de l’une des 
Puissances signataires auront lieu 
de croire qu’un bätiment d’un ton- 
nage inferieur à 500 tonneaux et 
rencontr€ dans la zone ci-dessus 
indiquee, se livre a la traite ou est 
coupable d’une usurpation de pa- 
villon, ils pourront recourir a la veri- 
fication des papiers de bord. 

Le present article n’implique au- 
cun changement à l’&tat de choses 
actuel en ce qui concerne la juri- 
dietion dans les eaux territoriales. 

Article 43. 

Dans ce but, un canot, command& 
par un officier de vaisseau en uni- 

Allgemeine Beftimmungen. 

b) den Tonnengehalt des Schiffes; 
c) die Regifternummer und den 

Heimathshafen des Schiffes, 
den Beitimmungsort defjelben 
jowie die im Artikel 25 im 
Einzelnen angegebenen Nach— 
weiſe. 

III Was die Verzeichniſſe 
ſchwarzen Paſſagiere betrifft: 

den Namen des Schiffes, das 
dieſelben befördert, ſowie die 
im Artikel 36 behufs ſicherer 
Feſtſtellung ihrer Identität 
angeordneten Angaben. 

Die Signatärmächte werden die er— 
forderlichen Maßregeln treffen, damit 
die Territorialbehörden oder ihre Kon— 
ſuln beglaubigte Abſchriften von einer 
jeden Ermächtigung, ihre Flagge zu 
führen, ſobald eine ſolche ertheilt 
worden iſt, ſowie auch eine Benach— 
richtung über die Zurücknahme einer 
jeden ſolchen Ermächtigung dem be— 
zeichneten Bureau überſenden. 

Die Vorſchriften des gegenwärtigen 
Artikels betreffen nur die für die ein— 
heimiſchen Schiffe beſtimmten Papiere. 

der 

2. Die Siſtirung verdächtiger Schiffe. 

Artikel 42. 

Wenn die kommandirenden Offiziere 
von Kriegsſchiffen einer der Signatär— 
mächte Grund haben, anzunehmen, daß 
ein Schiff von weniger als 500 Tonnen 
Gehalt, innerhalb der vorbezeichneten 
Bone betroffen, dem Sflavenhandel 
dient oder ſich der mißbräudlichen 
Führung einer Flagge Ichuldig macht, 
jo fünnen fie eine Prüfung der Schiffs— 
papiere vornehmen. 

Der gegenwärtige Artifel jol keine 
Beränderung der gegenwärtigen Juris: 
diktionsverhältnifje in den Terri- 
torialgewäfjern begründen. 

Artikel 43. 

Zu dem gedachten Zwed kann ein 
von einem Sciffsoffizier in Uniform 
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forme, pourra ätre envoye & bord 
du navire suspect, apres qu’on l’aura 
hel& pour lui donner avis de cette 
intention. 

L’officier envoy& à bord du na- 
vire arrete deyra proceder avec 
tous les egards et tous les menage- 
ments possibles. 

Article 44. 

La verification des papiers de 
bord consistera dans l’examen des 
pieces suivantes: 
1° En ce qui concerne les bäti- 

ments indigenes, les papiers 
mentionnes & l’article 41; 

2° En ce qui concerne les autres 
bätiments, les pieces stipulees 
dans les differents traites ou 
conventions maintenus en vi- 
gueur. 

La verification des papiers de bord 
n'autorise l’appel de l’e&quipage et 
des passagers que dans les cas et 
suivant les conditions prevus à l’ar- 
ticle suivant. 

Article 45. 

L’enquete sur le chargement du 
bätiment ou la visite ne peut avoir 
lieu qu’& l’egard des bätiments navi- 
gant sous le pavillon d’une des 
Puissances qui ont conclu ou vien- 
draient à conclure les conventions 
particulieres visees a l’article 22, et 
conformement aux prescriptions de 
ces conventions. 

Article 46. 

Avant de quitter le bätiment ar- 
rete, l’officier dressera un proces- 
verbal suivant les formes et dans 
la langue en usage dans le pays 
auquel il appartient. 

Ce proces-verbal doit &@tre date 
et signe par l’officier, et constater 
les faits. 

befehligted Boot an Bord des ver- 
dächtigen Schiffes geſchickt werden, 
nachdem dieſes vorher angerufen und 
von diefem Vorhaben in Kenntniß 
geſetzt worden ijt. 

Der an Bord des angehaltenen 
Schiffes gejandte Offizier joll mit der 
größtmöglichen Rückſicht und Schonung 
vorgehen. 

Artikel 44. 

Die Prüfung der Schiffspapiere joll 
in der Unterjuchung der folgenden 
Dokumente bejtehen, nämlich): 

1. der im Artikel 41 erwähnten 
Papiere bei den einheimiichen 
Schiffen; 

2. der in den verjchiedenen fort: 
beitehenden Verträgen oder 
Vereinbarungen vorgeſchriebenen 
Dokumente bei den übrigen 
Schiffen. 

Die Prüfung der Schiffspapiere 
ermächtigt zum Aufruf der Schiff: 
mannjhaft und der Paſſagiere nur 
in den Fällen und nad) den Be— 
jtimmungen des folgenden Artifels. 

Artifel 45. 

Die Prüfung der Schiffsladung 
oder die Durchſuchung darf nur bei 
den unter der Flagge derjenigen Mächte 
fahrenden Schiffe jtattfinden, welche 
die im Artikel 22 angezogenen bejon= 
deren Vereinbarungen abgeichlojjen 
haben oder abjchließen jollten, und 
nur in MUebereinjtimmung mit den 
Vorſchriften dieſer Vereinbarungen. 

Artikel 46. 

Vor dem Verlaſſen des angehaltenen 
Schiffes ſoll der Offizier in den Formen 
und in der Sprache des Landes, 
welchem er angehört, ein Protokoll 
aufnehmen. 

Dieſes Protofol muß von dem 
Offizier mit Datum und Unterjchrift 
verjehen werden und ſoll den Sad) 
verhalt fejtitellen. 
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Le capitaine du navire arrete, 
ainsi que les temoins, auront le 
droit de faire ajouter au proces- 
verbal toutes explications qu’ils 
eroiront utiles. 

Article 47. 

Le commandant d’un bätiment de 
guerre qui aurait arröt@ un navire 
sous pavillon etranger doit, dans 
tous les cas, faire un rapport à son 
Gouvernement en indiquant les mo- 
tifs qui l’ont fait agir. 

Article 48, 

Un resume de ce rapport, ainsi 
qu’une copie du proces-verbal dresse 
par l’officier envoy& a bord du na- 
vire arrete, seront, le plus töt pos- 
sible, expedies au Bureau inter- 
national de renseignements, qui en 
donnera communication & l’autorite 
consulaire ou territoriale la plus 
proche de la Puissance dont le na- 
vire arret€ en route a arbor& le pa- 
villon. Des doubles de ces docu- 
ments seront conserves aux archives 
du Bureau, 

Article 49. 

Si, par suite de l’accomplissement 
des actes de contröle mentionnds 
dans les articles precedents, le croi- 
seur est convaincu qu'un fait de 
traite a &t& commis à bord durant 
la traversee ou qu'il existe des 
preuves irrecusables contre le capi- 
taine ou l’armateur pour l’accuser 
d’usurpation de pavillon, de fraude 
ou de participation à la traite, il 
conduira le bätiment arröt& dans le 
port de la zone le plus rapproche, 
oü se trouve une autorite competente 
de la Puissance dont le pavillon a 
ete arbore. 

Allgemeine Beftimmungen. 

Der Kapitän des angehaltenen 
Schiffes fowie die Zeugen jollen das 
Neht Haben, dem Protofol irgend 
welche von ihnen für nützlich erachteten 
Erklärungen beifügen zu lafjen. 

Artikel 47. 

Der Befehlshaber eines Krieg: 
ſchiffes, welcher ein unter fremder 
Flagge fahrendes Schiff angehalten 
bat, muß in allen Fällen bei jeiner 
Regierung einen Bericht darüber mit 
der Angabe der Gründe feines Wors 
gehens einreichen. 

Artikel 48. 

Eine Inhaltsangabe diejes Berichts 
nebjt einer Abjchrift de von dem an 
Bord des angehaltenen Schiffes ge— 
ihidten Offizier aufgenommenen Pro— 
totoll3 fol jo bald als möglich an das 
Anternationale Auskunftsbureau beför- 
dert werden, welches diejelben alsdann 
an die nächſte Konſulats- oder Terri- 
torialbehörde derjenigen Macht, deren 
Flagge das auf der Fahrt angehaltene 
Schiff geführt hat, mittheilen wird. 
Dupfifate diefer Urkunden follen in 
den Archiven des Bureaus in Ber: 
wahrung zurüdbehalten werden. 

Artikel 49. 

Wenn in Ausübung der in den 
vorhergehenden Artikeln erwähnten Auf⸗ 
fihtsmaßregeln der Befehlshaber des 
Kreuzerd ſich davon überzeugt, daß 
an Bord ein Fall von Sklavenhandel 
während der Fahrt vorgekommen ift, 
ohne daß gegen den Kapitän oder den 
Rheder unumſtößliche Beweije für die 
Begründung einer Anklage wegen miß- 
bräuchliher Flaggenführung, wegen 
Unterſchleifs oder Theilnahme am 
Sklavenhandel vorliegen, jo ſoll er das 
angehaltene Schiff in den nächſten 
Hafen der Zone führen, in welchem 
fi) eine zuftändige Behörde derjenigen 
Macht befindet, deren Flagge geführt 
worden ült. 
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Chaque Puissance signataire s’en- 
gage à designer dans la zone et ä 
faire connaitre au Bureau internatio- 
nal de renseignements les autorites 
territoriales ou consulaires, ou les 
delegues speciaux qui seraient com- 
petents dans les cas vises ci-dessus, 

Le bätiment soupgonn& peut &gale- 
ment éêtre remis & un croiseur de 
sa nation, si ce dernier consent à 
en prendre charge. 

3. De l’enquöte et du jugement des 
bätiments saisis, 

Article 50 

L’autorit€ visee à ]’article pre- 
cedent, à laquelle le navire arrôté a 
et remis, procedera à une enquäte 
complete, selon les lois et r&öglements 
de sa nation, en presence d’un ofhi- 
eier du croiseur etranger. 

Article 51. 

S'il resulte de cette enquöte qu’il 
y a eu usurpation de pavillon, le 
navire arrôté restera à la disposition 
du capteur. 

Article 52. 

Si l’enquöte etablit un fait de traite 
defini par la presence à bord d’es- 
claves destines à &tre vendus ou 
dautres faits de traite prevus par 
les conventions particulieres, le na- 
vire et sa cargaison demeurent sous 
sequestre, à la garde de l’autorite 
qui a dirige l'enquôte. 

Le capitaine et l’&quipage seront 
deferes aux tribunaux designes aux 
articles 54 et 56. Les esclaves 

Jede Signatärmadht verpflichtet ſich, 
in der Zone diejenigen Territorial- oder 
Konfulatsbehörden oder befonders dele- 
girten Perſonen, welche in den oben 
vorgejehenen Fällen zuftändig fein 
jollen, zu bezeichnen und dem Inter— 
nationalen Auskunftsbureau befannt zu 
geben. 

Das verdädtige Schiff kann auch 
einem Kreuzerjchiff jeiner Nation über: 
geben werden, fall3 diejes Letztere ein- 
willigt, dafjelbe zu übernehmen. 

3. Von dem Unterſuchungs- und Sprud- 
verfahren bei der Siftirung von Schiffen. 

Artikel 50. 

Die im vorjtehenden Artikel ges 
dachte Behörde, welder dad ans 
gehaltene Schiff überantwortet worden 
ift, fol nad den Gejepen und Bor: 
ichriften ihrer Nation in Gegenwart 
eines Dffizierd des fremden Kreuzer: 
Ichiffes zu einem ausführlichen Unter: 
juchungsverfahren jchreiten. 

Artilel 51. 

Wenn dieje Unterfuchung ergiebt, 
daß ein Fall von mißbräudplicher 
Flaggenführung vorliegt, jo joll das 
angehaltene Schiff der Verfügung des— 
jenigen verbleiben, welcher dafjelbe 
aufgebracht hat. 

Artilel 52. 
Wenn die Unterſuchung ergiebt, daß 

ein Fall von Sklavenhandel vorliegt, 
fofern nämlich zum Verkauf bejtimmte 
Sklaven an Bord gewejen, oder daß 
andere, in den bejonderen Berein- 
barungen vorhergejehene Fälle von 
Sklavenhandel vorliegen, jo ſoll das 
Schiff und feine Ladung unter Auf: 
fit derjenigen Behörde, welche die 
Unterſuchung geleitet hat, ſequeſtrirt 
bleiben. 

Der Kapitän und die Schiffsmann— 
ſchaft jollen den in den Artikeln 54 
und 56 bezeichneten Gerichtshöfen über- 
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seront mis en libert€ apres qu'un 
jugement aura été rendu. 

Dans les cas prevus par cet ar- 
ticle, il sera dispose des esclaves 
liberes conformement aux conven- 
tions particulieres conclues ou à con- 
clure entre les Puissances signataires. 
A defaut de ces conventions, les dits 
esclaves pourront être remis à l’au- 
torite locale, pour ätre renvoyes, si 
c'est possible, dans leur pays d’ori- 
gine; sinon cette autorite leur faci- 
litera, autant qu'il d&pendra d’elle, 
les moyens de vivre, et, s’ils le 
desirent, de se fixer dans la contree. 

Article 53. 

Si Tenquete prouve que le bäti- 
ment est arrete illegalement, il y 
aura lieu de plein droit & une in- 
demnite proportionnelle au prejudice 
eprouve par le bätiment d&tourn& de 
sa route. 

La quotite de cette indemnite sera 
fixde par l’autorite qui a dirige l’en- 
quẽte. 

Article 54. 

Dans le cas ou l’officier du navire 
capteur n’accepterait pas les con- 
clusions de l’enquete effectude en sa 
presence, la cause serait, de plein 
droit, deferee au tribunal de la 
nation dont le bätiment capture 
aurait arbore les couleurs. 

Ol ne sera fait d’exception & cette 
regle que dans le cas ou le diffe- 
rend porterait sur le chiffre de l’in- 
demnite stipulee à l’article 53, lequel 
sera fixe par voie d’arbitrage, ainsi 
qu'il est specifi& a.l’article suivant. 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen 

wiejen werden. Die Sklaven jollen in 
Freiheit gejeßt werden, jobald ein Ur- 
theil ergangen: ift. 

In den in dieſem Artilel vor: 
geiehenen Fällen joll über die Sklaven 
entiprechend den zwiſchen den Signatär- 
mächten abgeichlofjenen oder abzu— 
ſchließenden befonderen Vereinbarungen 
verfügt werden. In Ermangelung 
jolder Vereinbarungen können die be= 
jagten Sklaven der Ortsbehörde zu— 
gejtellt werden, um, wenn es möglid) 
it, in ihr Heimathsland zurüdgeichidt 
zu werden; andernfalls joll ihnen dieje 
Behörde, joviel von ihr abhängt, zur 
Beihaffung von Lebensmitteln und, 
wenn fie es wünſchen, zur Nieder: 
lafjung im Lande behülflid) jein. 

Artifel 53. 

Wenn die Unterjuchung ergiebt, 
daß das Schiff zu Unrecht angehalten 
worden ilt, jo joll dafjelbe einen un— 
zweifelhaften Rechtsanſpruch auf eine 
dem Schaden, den dad von jeiner 
Fahrt abgebrachte Schiff erlitten, ent— 
Iprechende Entfchädigung haben. 

Der Betrag diejer Entihädigung 
jol von der Behörde, melche die 
Unterſuchung geleitet hat, feſtgeſetzt 
werden. 

Artikel 54. 

Falls der Offizier des aufbringenden 
Schiffes ſich nicht bei den Entjcheis 
dungen des in jeiner Gegenwart vor: 
genommenen Unterſuchungsverfahrens 
beruhigen jollte, jo ijt die AUngelegen» 
heit dem Gerichtshof derjenigen 
Nation zu übertragen, deren Flagge 
dad aufgebrachte Schiff geführt hat. 

Von Diefer Regel joll eine Aus: 
nahme nur für den all eintreten, 
daß über den Betrag der im Artikel 53 
vorgejehenen Entihädigung eine Mei- 
nungsverjchiedenheit entjtehen jollte; 
in dieſem alle foll der Betrag ges 
mäß den Bejtimmungen des folgen- 
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Article 55. 

L’officier ecapteur et l’autorite qui 
aura dirige l’enquäte designeront, 
chacun dans les quarante-huit heures, 
un arbitre, et les deux arbitres 
choisis auront eux-m@mes vingt- 
qQuartre heures pour designer un 
surarbitre. Les arbitres devront 
etre choisis, autant que possible, 
parmi les fonctionnaires diploma- 
tiques, consulaires ou judiciaires des 
Puissances signataires. Les indi- 
genes se trouvant à la solde des 
Gouvernements contractants sont 
formellement exclus. La deeision 
est prise a la majorite des voix. 
Elle doit @tre reconnue comme de- 
finitive. 

Si la juridietion arbitrale n’est 
pas constituce dans les delais in- 
diques, il sera proc&de, pour l’indem- 
nite comme pour les dommages-in- 
terets, conformement aux dispositions 
de l’article 58, paragraphe 2. 

Article 56. 

Les causes sont deferees, dans le 
plus bref delai possible, au tribunal 
de la nation dont les prevenus ont 
arbor& les couleurs. Cependant les 
consuls ou toute autre autorite de 
la même nation que les prevenus, 
specialement commissionnes à cet 
effet, peuvent &tre autorises par leur 
Gouvernement à rendre les juge- 
ments aux lieu et place des tribu- 
naux. 

Article 57. 

La procedure et le jugement des 
infractions aux dispositions du 
chapitre III auront toujours lieu aussi 
sommairement que le permettent les 
lois et reglements en vigueur dans 

den Artilel3 durch Schiedsſpruch feſt— 
geſetzt werden. 

Artikel 55. 

Der Offizier des aufbringenden 
Schiffes und die Behörde, welche die 
Unterſuchung geleitet hat, ſollen beider— 
ſeits binnen 48 Stunden je einen 
Schiedsrichter vorſchlagen, und dieſe 
beiden Schiedsrichter ſollen ihrerſeits 
binnen 24 Stunden einen Obmann 
wählen. Die Schiedsrichter müſſen, 
ſoweit als möglich, aus den diploma— 
tiſchen, konſulariſchen oder richterlichen 
Beamten der Signatärmächte gewählt 
werden. Die bei den vertragichließen- 
den Regierungen in Sold jtehenden 
Eingeborenen jind ausdrücklich aus— 
geichlojjen. Die Entjcheidung erfolgt 
nad Stimmenmehrheit. Sie joll eine 
endgültige fein. 

Wenn das Sciedögericht nicht in 
den angegebenen Friſten gebildet ift, 
joll jih das Berfahren wegen der 
Entjihädigung und der Schadensfeft- 
ſetzung nad den Beltimmungen des 
Artikel 58 Abja 2 richten. 

Artikel 56. 

Die ftreitigen Fälle werben jo bald 
als möglich dem Gerichtöhofe der 
Nation überwiejen, deren Flagge die 
AUngeichuldigten geführt haben. In— 
deſſen können die Konſuln oder jede 
andere derjelben Nation wie die An- 
geichuldigten zugehörige Behörde, ſo— 
fern fie bejonderen Auftrag hierzu 
erhalten Haben, durch ihre Regierung 
ermächtigt werden, an Gtelle der 
betreffenden Gerichtshöfe Recht zu 
iprechen. 

Artikel 57. 

Dad Verfahren ſowohl als das 
Urtheil in Betreff der Uebertretungen 
der Beitimmungen des Kapitel III 
ſollen ſtets jo ſummariſch gehalten 
ſein, als es die Geſetze und Ver— 
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les territoires soumis à l’autorit& des 
Puissances signataires. 

Article 58. 

Tout jugement du Tribunal na- 
tional ou des autorites visees & l’ar- 
ticle 56 declarant que le navire 
arrete ne s’est point livre à la traite 
sera exécuté sur-le-champ, et pleine 
libert& sera rendue au navire de con- 
tinuer sa route. 

Dans ce cas, le capitaine ou l’ar- 
mateur du navire arrete sans motif 
legitime de suspicion ou ayant ete 
soumjs à des vexations, aura le droit 
de r&clamer des dommages-interöts 
dont le montant serait fixe de com- 
mun accord entre les Gouvernements 
directement interesses ou par voie 
d’arbitrage, et payé dans le delai 
de six mois à partir de la date du 
jJugement qui a acquitte la prise. 

Article 59. 

En cas de condamnation, le na- 
vire sequestre sera declare de bonne 
prise au profit du capteur. 

Le capitaine, l’equipage et toutes 
autres personnes reconnus coupables 
seront punis, selon la gravite des 
crimes ou delits commis par eux, 
et conformement à l'article 5. 

Article 60. 

Les dispositions des articles 50 à 
59 ne portent aucune atteinte ni à 
la competence, ni à la procedure 
des tribunaux speciaux existants ou 
de ceux & creer pour connaitre des 
faits de traite. 

Allgemeine Beftimmungen. 

ordnungen berjtatten, welche in den 
den Signatärmächten unterjtellten Ge— 
bieten in Kraft find. 

Artitel 58. 

Ein jedes Urtheil des nationalen 
Gerichtöhofes, oder der im Artikel 56 
bezeichneten Behörden, welches dahin 
lautet, daß das angehaltene Schiff 
nit dem Sklavenhandel nachgegangen 
ift, joll auf der Stelle vollzogen und 
demgemäß dem betreffenden Schiffe 
volle Freiheit gegeben werden, ſeine 
Fahrt fortzuſetzen. 

In dieſem Falle ſoll der Kapitän 
oder der Rheder des ohne geſetzlichen 
Grund angehaltenen oder Beeinträch— 
tigungen ausgeſetzten Schiffes einen 
Rechtsanſpruch auf Schadenerſatz 
haben, deſſen Betrag durch Verein— 
barung der unmittelbar intereſſirten 
Regierungen oder durch Schiedsſpruch 
feſtgeſetzt und innerhalb einer Friſt 
von ſechs Monaten, vom Tage des 
die Beſchlagnahme aufhebenden Ur— 
theils an gerechnet, erſtattet wer— 
den ſoll. 

Artikel 59. 

Im Falle einer Verurtheilung ſoll 
das ſequeſtrirte Schiff zu Gunſten 
deſſen, der es aufgebracht hat, für 
gute Priſe erklärt werden. 

Der Napitän, die Schiffsmann— 
Ihaft und alle anderen für ſchuldig 
erkannten Perſonen jollen je nad) der 
Schwere der von ihnen begangenen 
Verbrechen oder Vergehen und in 
Gemäßheit des Artikel 5  bejtraft 
iverden. 

Artilel 60. 
Die Beitimmungen der Artikel 50 

bis 59 berühren weder die Zuſtän— 
digkeit noch das Verfahren der zur 
Entſcheidung über die auf den Sklaven— 
handel bezüglichen Strafthaten ein- 
gejeßten oder einzujeßenden Sonder: 
gerichte. 



D. Internationale Vereinbarungen, welche die deutfchen Schußgebiete betreffen. 157 

Article 61. 

Les Hautes Parties contractantes 
s’engagent à se communiquer reci- 
proquement les instructions qu’elles 
donneront, en exe&cution des dispo- 
sitions du chapitre III, aux comman- 
dants de leurs bätiments de guerre 
navigant dans les mers de la zone 
indiquee. 

Chapitre IV. 

Pays de destination dont les 
institutions comportent 
l’existence de l’eselavage 

domestique. 

Article 62. 

Les Puissances contractantes dont 
les institutions comportent l'existence 
de l’esclavage domestique et dont, 
par suite de ce fait, les possessions 
situdes dans ou hors l’Afrique ser- 
vent, malgre la vigilance des au- 

torites, de lieux de destination aux 
esclaves africains, s’engagent à en 
prohiber l’importation, le transit, 
la sortie ainsi que le commerce. 
La surveillance la plus active et la 
plus severe possible sera organisee 
par elles sur tous les points oü 
s’operent l’entree, le passage et la 
sortie des esclaves africains. 

Article 63. 

Les esclaves liberes en exe&cution 
de l’article precedent seront, si les 
eirconstances le permettent, renvoy&s 
dans leur pays d’origine. Dans tous 
les cas, ils recevront des lettres 
d’affranchissement des autorites com- 
petentes et auront droit & leur pro- 
tection et à leur assistance afin de 
trouver de moyens d’existence. 

Article 64. 

Tout esclave fugitif arrivant & la 
frontiere d’une des Puissances men- 
tionnees à l’article 62 sera repute 

Artikel 61. 
Die Hohen  vertragichließenden 

Theile verpflichten ſich, die Inſtruk— 
tionen, welche jie in Ausführung der 
Beitimmungen des Kapitel3 III den 
Kommandanten ihrer innerhalb der 
bezeichneten Meereszone fahrenden 
Kriegsichiffe geben werden, fich gegen- 
jeitig mitzutheilen. 

Kapitel IV, 

Beftimmungsländer, deren Inſtitu— 
tionen das Beſtehen der Haus— 

ſtlaverei geftatten. 

Artifel 62. 

Die vertragichließenden Mächte, 
deren Snititutionen das Bejtehen der 
Hausjllaverei gejtatten, und deren 
innerhalb oder außerhalb Afrikas be- 
fegene Gebiete in Folge davon, troß 
der Wachſamkeit der Behörden, als 
Abjagpläge für afrikaniſche Sklaven 
dienen, verpflichten ſich, deren Eins 
fuhr, Tranfit und Ausfuhr, ſowie 
den Handel mit denjelben zu ver: 
hindern. Eine möglidjt mwirkjame 
und jtrenge Ueberwachung wird von 
ihnen an denjenigen Orten gehand- 
habt werden, wo die Einfuhr, Durch— 
fuhr und Ausfuhr von afrifanijchen 
Sklaven ftattfindet. 

Artikel 63. 

Die in Ausführung des vorigen 
Artikels befreiten Sklaven jollen, wenn 
es die Umſtände erlauben, in ihr 
Heimathsland zurückgeſchickt werden. 
Sie jollen in allen Fällen von den 
zuitändigen Behörden Freibriefe er: 
halten, auch haben fie ein Necht auf 
Schuß und Beiltand, um ſich ihren 
Lebensunterhalt zu beichaffen. 

Artilel 64. 

Ein jeder flüchtige Sklave, welcher 
die Grenze einer der im Artikel 62 
erwähnten Mächte erreicht, iſt für 
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libre et sera en droit de reclamer 

des autorit&s competentes des lettres 
d’affranchissement. 

Article 65. 

Toute vente ou transaction dont 
les esclaves vises aux articles 63 et 
64 auraient été l’objet par suite de 
circonstances quelconques, sera con- 
sideree comme nulle et non avenue. 

Article 66. 

Les navires indigenes portant le 
pavillon d’un des pays mentionnes 
à larticle 62, s’il existe des indices 
qu'ils se livrent à des op£erations de 
traite, seront soumis par les auto- 

. rites locales, dans les ports, qu’ils 
frequentent, & une verification rigou- 
reuse de leur &quipage et des pas- 
sagers, tant à l’entree qu’ä la sortie. 
En cas de presence à bord d’esclaves 
africains, il sera procede judieciaire- 
ment contre le bätiment et contre 
toutes personnes qu’il y aura lieu 
d’ineulper. Les esclaves trouves & 
bord recevront des lettres d’affran- 
chissement par les soins des auto- 
rites qui auront opere la saisie des 
navires, 

Article 67. 

Des dispositions penales en rap- 
port avec celles pr&vues par l’article 5 
seront edictees contre les importa- 
teurs, transporteurs et marchands 
d’esclaves africains, contre les au- 

teurs de mutilation d’enfants ou 
d’adultes mäles et ceux qui en tra- 
fiquent, ainsi que contre leurs co- 
auteurs et complices. 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

frei zu eradjten und joll berechtigt 
fein, bei den zuftändigen Behörden 
einen Freibrief zu beanjpruchen. 

Artikel 65. 

Jeder Verfaufsvertrag oder jede 
Bereinbarung, deren Gegenjtand Die 
in den Artifein 63 und 64 bezeich— 
neten Sklaven infolge irgend welcher 
Umjtände gewejen jein follten, ift für 
null und nichtig zu erachten. 

Artifel 66. 

Die einheimischen Schiffe, welche 
die Flagge einer der im Artikel 62 
erwähnten Mächte führen, jollen, 
wenn Anzeichen dafür vorhanden find, 
da fie Sklavenhandel betreiben, von 
den Drtöbehörden in den Häfen, 
welche fie anlaufen, einer jtrengen 
Unterjuhung ihrer Mannſchaft und 
Baflagiere, ſowohl bei ihrer Ankunft 
als bei ihrer Abfahrt, unterzogen 
werden. Falls jih an Bord afri« 
faniiche Sklaven befinden, joll gegen 
das Schiff und gegen alle Berjonen, 
welche verdächtig ericheinen, gerichtlich 
vorgegangen twerden. Die an Bord 
angetroffenen SHaven jollen von den 
Behörden, melde die Siftirung der 
Sciffe bewerfitelligt haben, Freibriefe 
erhalten. 

Artifel 67. 

Strafbeitimmungen jollen im Zu: 
jammenhang mit den im Mrtifel 5 
vorgejehenen gegen alle diejenigen er: 
lafjen werden, welde Handel mit 
afrikanischen Sklaven, deren Import 
oder Transport betreiben, ſowie gegen 
diejenigen, welche VBerjtümmelungen 
bon Kindern oder Erwachſenen männ- 
lihen Geſchlechts vornehmen, oder 
welhe mit ſolchen Berjtümmelten 
Handel treiben, ebenjo gegen Die 
Theilnehmer und Gehülfen. 
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Article 68. 

Les Puissances signataires recon- 
naissent la haute valeur de la lei 
sur la prohibition de la traite des 
noirs, sanctionnee par Sa Majeste 
l’Empereur des Ottomans le 4/16 de- 
cembre 1889 (22 Rebi-ul- Akhir 
1307), et elles sont assurees qu’une 
surveillance active sera organisee 
par les autorites ottomanes, parti- 
culierement sur la cöte oceidentale 
de l’Arabie et sur les routes qui 
mettent cette cöte en communication 
avec les autres possessions de Sa 
Majeste Imperiale en Asie. 

Article 69. 

Sa Majeste le Shah de Perse con- 
sent & organiser une surveillance 
active dans les eaux territoriales et 
sur celles des cötes du golfe Persique 
et du golfe d’Oman qui sont placees 
sous sa souverainete, ainsi que sur 
les routes interieures qui servent au 
transport des esclaves. Les magis- 
trats et les autres autorites rece- 
vront à cet effet les pouvoirs neces- 
saires. 

Article 70. 

Sa Hautesse le Sultan de Zan- 
zibar consent à preter son concours 
le plus efficace pour la repression 
des crimes et delits commis par les 
trafiquants d’esclaves africains sur 
terre comme sur mer. Les tribunaux 
institues & cette fin dans le Sultanat 
de Zanzibar appliqueront stricte- 
ment les dispositions penales pre- 
vues à l’article 5. Afın de mieux 
assurer la libert& des esclaves liberes, 
tant en vertu des dispositions du 
present Acte general que des decrets 
rendus en cette matiere par Sa 
Hautesse et ses predecesseurs, un 
bureau d’affranchissement sera &tabli 
a Zanzibar. 

Artikel 68. 

Die Signatärmädte erkennen den 
hohen Werth des von Seiner Majejtät 
dem flaifer der Öttomanen unter dem 
4./16. Dezember 1889 (22. Rebi-ul- 
Akhir, 1307) ſanktionirten Geſetzes 
über die Verhinderung des Sklaven— 
handel3 an, und fie halten ſich ver: 
fihert, daß wirkſame Ueberwachungs— 
maßregeln don den ottomanijchen Bes 
börden werden getroffen werden, 
bejonderd an der Weſtküſte Arabien 
und auf den Straßen, weldje dieje 
Küfte mit den übrigen Gebieten 
Seiner Kaiſerlichen Majejtät in Aſien 
in Verbindung jeßen. 

Artifel 69. 

Seine Majeftät der Schah von 
Perſien willigt ein, in den Territorial- 
gewällern und den Gemäljern der 
Seiner Hoheit unterjtellten Küſten 
des Perſiſchen Meerbujend und des 
Golf von Oman wirkſame Aufficht3- 
maßregeln zu treffen, in gleicher Weife 
auf den Straßen im Innern, welde 
dem Sklaventrandport dienen. Den 
Behörden und ſonſtigen Obrigfeiten 
jollen zu dieſem Zweck die erforder: 
lihen Ermädtigungen ertheilt werden. 

Artikel 70. 

Seine Hoheit der Gultan von 
Banzibar willigt ein, auf das Nach— 
drüdlichite an der Unterdritdung der 
von den Händlern mit afrilaniichen 
Sklaven zu Lande und zur See be- 
gangenen Berbreden und Vergehen 
mitzuwirken. Die zu dieſem Zweck 
innerhalb des Sultanats von Zanzibar 
eingeſetzten Gerichtshöfe ſollen die im 
Artikel 5 vorgeſehenen Strafbeſtim— 
mungen ſorgfältig in Anwendung 
bringen. Um deſto gewiſſer den in 
Freiheit geſetzten Sklaven ihre Frei— 
heit zu ſichern, ſoll kraft der Be— 
ſtimmungen dergegenwärtigen Öeneral: 
alte, ſowie der in derſelben Angelegen— 
heit von Seiner Hoheit und den 
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Article 71. 

Les agents diplomatiques et con- 
sulaires, et les officiers de marine 
des Puissances contractantes pr£- 
teront, dans les limites des conven- 
tions existantes, aux autorites lo- 
cales leur concours, afın d’aider & 
reprimer la traite là oü elle existe 
encore; ils auront le droit d’assister 
aux proces de traite qu'ils auront 
provoques, sans pouvoir prendre 
part & la deliberation. 

Article 72. 

Des bureaux d’affranchissement 
ou des institutions qui en tiennent 
lieu seront organises par les ad- 
ministrations des pays de destination 
des esclaves africains, aux fins de- 
terminees & l’article 18. 

Article 73. 

Les Puissances signataires s’etant 
engagees à se communiquer tous les 
renseignements utiles pour combattre 
la traite, les Gouvernements que 
concernent les dispositions du pre- 
sent chapitre echangeront periodique- 
ment avec les autres Gouvernements 

les donnees statistiques relatives aux 
esclaves arretes et liberes, ainsi que 
les mesures legislatives ou adminis- 
tratives prises afin de reprimer la 
traite. 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

Vorgängern Seiner Hoheit erlafjenen 
Delrete ein Bureau für Freilaſſungs— 
angelegenheiten in Zanzibar errid)tet 
werden. 

Artikel 71. 

Die diplomatischen und konſulari— 
jhen Beamten, jowie die Marine- 
offiziere der vertragichließenden Mächte 
jollen innerhalb der Beftimmungen der 
beitehenden Vereinbarungen den Orts— 
behörden in der Unterdrüdung des 
SHavenhandel3, wo er noch beiteht, 
Beiftand leiſten; fie jollen das Recht 
haben, den Prozefjen wegen Sklaven— 
handels, welche von ihnen anhängig 
gemacht worden find, beizumohnen, 
ohne an der Berathung theilnehmen 
zu Dürfen, 

Artikel 72. 

Zu dem im Artifel 18 bezeichneten 
Zweck jollen von den Verwaltungs: 
behörden der Abſatzländer für afris 
fanijche Sklaven Bureaus für reis 
laffungsangelegenheiten oder Anjtalten, 
welche an die Stelle dieſer treten, 
errichtet werden. 

Artikel 73. 

Da die Signatärmäcdte fi) ver- 
pflichtet haben, ſich alle zur Be- 
fimpfung des Sflavenhandel3 dien— 
lichen Auskünfte mitzutheilen, ſo werden 
die Regierungen, die von den Vor: 
ichriften des gegenwärtigen Kapitels 
betroffen werden, in  bejtimmten 
Bwijchenräumen mit den anderen 
Negierungen die auf die Anhaltung 
und Befreiung von Sflaven bezüg- 
lichen jtatiftiichen Angaben, jowie Die 
behufs Unterdrückung des Sklaven: 
handels im Wege der Gejeßgebung 
oder der Verwaltung getroffenen Maß: 
regeln gegenjeitig austaufchen. 
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Chapitre V. 

Institutions destinees à assurer 
l’execeution de l’Acte general. 

81. 

Du Bureau international 
maritime. 

Article 74. 

Conformement aux dispositions 
de l’article 27, il est institue a Zan- 
zibar un Bureau international ol 
chacune des Puissances signataires 
pourra se faire representer par un 
delegue. 

Article 75. 

Le Bureau sera constitue des que 
trois Puissances auront designe leur 
representant. 

Il elaborera un reglement fixant 
le mode d’exereice de ses attribu- 
tions. Ce reglement sera imme- 
diatement soumis a la sanction des 
Puissances signataires qui auront 
notifie leur intention de s’y faire 
representer et qui statueront à cet 
egard dans le plus bref delai pos- 
sible. 

Article 76. 

Les frais de cette institution seront 
repartis, à parts egales, entre les 
Puissances signataires mentionndes à 
Varticle precedent. 

Article 77. 

Le Bureau de Zanzibar aura pour 
mission de centraliser tous les 
documents et renseignements qui 
seraient de nature à faciliter la 
repression de la traite dans la zone 
maritime. 

A cet effet, les Puissances signa- 
taires s’engagent à lui faire parvenir, 
dans le plus bref delai possible: 

1° Les documents spécifiés à l’ar- 
ticle 41; 

Niebom, Die Kolonial-Bejeggebung. 

Kapitel V. 

Einrichtungen zur Sicherung der 
Ausführung der Generalalte. 

$ 1. 

Das Internationale maritime 
Bureau. 

Artilel 74. 

In Gemäßheit der Beitimmungen 
des Artikels 27 wird in Zanzibar 
ein Internationale® Bureau errichtet, 
bei dem fich eine jede der Signatär: 
mächte durch einen Delegirten ver: 
treten lafjen kann. 

Artikel 75. 

Das Bureau foll konftituirt wer— 
den, jobald drei Mächte ihren Ber: 
treter ernannt haben. 

Dafjelbe joll ein Regulativ aus- 
arbeiten, welches die Art der Aus— 
übung feiner Befugnifje feſtſtellt. 
Dies Regulativ ſoll unverzüglich der 
Sanftion derjenigen Signatärmächte 
unterbreitet werden, welche ihre Ab- 
ficht befannt gegeben haben, fic) ver- 
treten zu lafjen, und welche darüber 
möglichit ſchnell Beſchluß faſſen follen. 

Artikel 76. 

Die Koſten dieſer Einrichtung 
ſollen zu gleichen Theilen unter die 
im vorgehenden Artikel erwähnten 
Signatärmächte vertheilt werden. 

Artikel 77. 

Dieſes Bureau in Zanzibar ſoll 
die Sammelſtelle aller zur Förderung 
der Unterdrückung des Sklavenhandels 
in der beſagten Meereszone geeigneten 
Urkunden und Auslkünfte bilden. 

Bu dieſem Zweck verpflichten ſich 
die Signatärmächte, an daſſelbe binnen 
möglichſt kurzer Zeit gelangen zu 
laſſen: 
1. die im Artikel 41 bezeichneten 

Dokumente; 
11 



162 Erſter Theil. 

2° Le resume des rapports et la 
copie des proces-verbaux vises 
a larticle 48; 
La liste des autorites terri- 
toriales ou consulaires et des 
delegues speciaux competents 
pour proceder à l’egard des 
bätiments arrätes, aux termes 
de l’article 49; 

> 3 

4° La copie des jugements et ar- 
röts de condamnation rendus 
conformement à l’article 58; 
Tous les renseignements pro- 
pres a amener la decouverte 
des personnes qui se livrent 
aux operations de la traite dans 
la zone susdite. 

Article 78. 

Les archives du Bureau seront 
toujours ouvertes aux officiers de 
la marine des Puissances signataires 
autorises a agir dans les limites de 
la zone definie à l'article 21, de 
möme qu'aux autorites territoriales 
ou Judiciaires et aux consuls spe- 
cialement designes par leurs Gou- 
vernements. 

Le Bureau devra fournir aux of- 
ficiers et agents &trangers autorises 
a consulter ses archives, les traduc- 
tions en une langue europeenne des 
documents qui seraient rediges dans 
une langue orientale. 

5 

Il fera les communications pre- 
vues à l'artiele 48. 

Article 79, 

Des Bureaux auxiliaires en rap- 
port avec le Bureau de Zanzibar 
pourront £tre etablis dans certaines 
parties de la zone, en vertu d’un 
accord prealable entre les Puis- 
sances interessces. 

Ils seront composes des delegues 
de ces Puissances et etablis confor- 
mement aux articles 75, 76 et 78. 

Allgemeine Beitimmungen. 

2. den Inhalt der Berichte und die 
Abſchrift der Protokolle, welche 
im Artikel 48 vorgejehen find; 

3. die Lijte der Territorial- oder 
Konjulatsbehörden und der be- 
jonderen Delegirten, welche für 
dad Verfahren mit Bezug auf 
angehaltene Schiffe nad den 
Beitimmungen des Artikels 49 
zuftändig find; 

4. die Abjchrift der in Gemäßbeit 
des Artikel? 58 ergangenen Ur— 
theile und Verurtheilungen; 

5. alle zur Ermittelung der Ber- 
jonen, welche in der obenbezeich- 
neten Zone Sklavenhandel be- 
treiben, geeigneten Auskünfte. 

Artikel 78. 

Die Archive des Bureaus jollen 
den Marineoffizieren der Signatär- 
mächte, welche innerhalb der Grenzen 
der im Artikel 21 bezeichneten Zone 
thätig zu jein befugt find, jtets zu— 
gänglich jein; ebenjo den Territorial- 
oder Gerichtsbehörden und den von 
ihren Regierungen bejonders bezeid)- 
neten Konſuln. 

Das Bureau joll den fremden 
Offizieren und Beamten, welche befugt 
find, die Archive einzujehen, von den— 
jenigen Dofumenten, welche in einer 
morgenländiihen Sprache abgejaßt 
find, Ueberjegungen in einer curo- 
päiſchen Spradye liefern. 

Dafjelbe joll die im Artikel 48 
vorgejehenen Mittheilungen machen. 

Artikel 79. 

In Verbindung mit dem Bureau 
in Zanzibar fünnen in gewifjen Theilen 
der Zune nad) vorgängigem Einver- 
jtändniß der interejlirten Mächte Hülfs- 
bureaus errichtet werden. 

Diejelben jollen aus den Delegirten 
diejer Mächte gebildet und den Artikeln 
75, 76 und 78 entiprechend einge- 
richtet werden. 
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Les documents et renseignements 
specifies a l’article 77, en tant qu’ils 
concernent la partie afferente de la 
zone, leur seront envoyes directement 
par les autorites territoriales et 
consulaires de cette region, sans 
prejudice” de la communication au 
Bureau de Zanzibar prevue par le 
meme article. 

Article 80. 

Le Bureau de Zanzibar dressera, 
dans les deux premiers mois de 
chaque annee, un rapport sur ses 
operations et celles des bureaux 
auxiliaires pendant l'année &coulee. 

82. 

De l’echange entre les Gouverne- 

ments des documents et ren- 

seignements relatifs à la traite. 

Article 81. 

Les Puissancesse communiqueront, 
dans la plus large mesure et le 
plus bref delai qu’elles jugeront 
possibles: 

1° Le texte des lois et reglements 
d’administration existants ou 
edietes par application des 
elauses du present Acte general; 

> 2° Les renseignements statistiques 
concernant la traite, les esclaves 
arretes et liberes, le trafic des 
armes, des munitions et des 
alcools. 

Article 32. 

L’echange de ces documents et 
renseignements sera centralise dans 
un Bureau special rattache au De- 
partement des Affaires Etrangeres 
a Bruxelles. 

Denjelben ſollen die im Artikel 77 
vorgejehenenen Urkunden und Aus— 
fünfte, joweit fie den in Betracht 
fonımenden Theil der Zone betreffen, 
direft von den Territorial- und Kon— 
julatsbehörden dieſes Bereichs über- 
jandt werden, jedoch unbejchadet der 
in demjelben Artikel vorgejehenen 
Mittheilung an daS Bureau in 
Banzibar. 

Artifel 80. 

Das Bureau in Zanzibar joll inner: 
halb der eriten beiden Monate eines 
jeden Jahres einen Bericht über jeine 
Thätigfeit und diejenige der Hülfs— 
ämter während des verflofjenen Jahres 

eritatten. 

S 2. 

Von dem Austanfd der auf den 
Sklavenhandel bezügliden 

Urkunden und Auskünfte unter 
den Regierungen. 

Artikel 81. 

Die Mächte jollen fih unter ein- 
ander in möglichit ausführlicher Weije 
und fürzejter Friſt mittheilen: 

1. den Wortlaut der in Anwendung 
der Beltimmungen der gegen- 
wärtigen ©eneralafte bejtehen- 
den oder erlajjenen Gejeße und 
Berwaltungsverordnungen ; 

2. die ſtatiſtiſchen Nachweije, welche 
ſich auf den Stlavenhandel, die 
angehaltenen und befreiten Skla— 
ven, jowie den Waffen, Muni— 
tions: und Gpirituojenhandel 
beziehen, 

Artilel 82. 

Der Austauſch diejer Urkunden und 
Auskünfte joll jeine Gentralftelle in 
einem mit den Auswärtigen Amt in 
Brüfjel verbundenen bejonderen Bu— 
reau haben. 

11* 
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Article 83. 

Le Bureau de Zanzibar lui fera 

parvenir, chaque annee, le rapport 
mentionne & l’article 80 sur ses 
operations pendant l’annee &coulee 
et sur celles des bureaux auxiliaires 

qui viendraient à ötre etablis con- 
formement à l’article 79. 

Article 84. 

Les documents et renseignements 
seront reunis et publies periodique- 
ment et adresses à toutes les Puis- 
sances signataires. Cette publication 
sera accompagnee, chaque annee, 
d’une table analytique desdocuments 
legislatifs, administratifs et stati- 
stiques mentionnes aux articles 81 
et 83. 

Article 85. 

Les frais de bureau, de correspon- 
dance, de traduction et d’impression 
qui en resulteront, seront supportes 
par toutes les Puissances signataires 
et recouvres par les soins du De- 
partement des Affaires Etrangeres à 
Bruxelles. 

8 3. 
De la protection des esclaves 

liberes. 
Article 86. 

Les Puissances signataires ayant 
reconnu le devoir de proteger les 
esclaves liberes dans leurs posses- 
sions respectives s’engagent à eta- 
blir, s’il n’en existe deja, dans les 
ports de la zone determinee a l’ar- 
ticle 21 et dans les endroits de 
leurs dites possessions qui seraient 
des lieux de capture, de passage et 
d’arrivee d’esclaves africains des bu- 
reaux ou des institutions en nombre 
juge suffisant par elles et qui seront 
charges specialement de les affran- 
chir et de les proteger, conforme- 

Allgemeine Beitimmungen. 

Artikel 83. 

Das Bureau in Zanzibar joll an 
dajjelbe jedes Jahr den im Artifel 80 
gedachten Bericht über jeine Thätig— 
feit im leßtverflofjenen Jahre ſowie 
über diejenige der Hülfsämter gelangen 
fafien, welche in Gemäßheit des 
Artikel 79 errichtet werden jollten. 

Artikel 84. 

Die Urkunden und Nachweijungen 
jollen gejammelt und dann in be 
ſtimmten Zeitfolgen veröffentlicht und 
allen Signatärmächten mitgetheilt 
werden. Der Veröffentlichung joll 
jedes Jahr ein Sachregiſter über die 
in den Artikeln 81 wud 83 ew 
wähnten Urkunden aus dem Gebiete 
der Gejeßgebung, der Bermwaltung 
oder der Statiftif beigefügt werden. 

Artikel 85. 

Die Bureaus, Ueberjegungs: und 
Druckkoſten jollen von allen Signatär- 
mächten getragen und durch Ber: 
mittelung des Auswärtigen Amts in 
Brüffel eingezogen werden. 

8 3. 

Don dem Schub der in Freiheit 
geſehten Sklaven. 

Artikel 86. 

Nachdem die Signatärmädte es 
ald Pflicht anerkannt haben, die be- 
freiten Sklaven in ihren Gebieten zu 
ihüßen, maden fie jich verbindlich, 
in den Häfen der im Artikel 21 be- 
jtimmten Zone und an denjenigen 
Orten ihrer gedachten Gebiete, wo— 
ſelbſt Sflavenfang betrieben wird 
oder welche Durchgangs- und An— 
kunftsplätze von afrifaniihen Sklaven 
find, Bureaus und Anstalten in einer 
nad) ihrem Ermejjen hinreichenden 
Unzahl einzurichten, falls ſolche noch 
nicht vorhanden ſind; dieſelben ſollen 
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ment aux dispositions des articles 6, 
18, 52, 63 et 66. 

Article 87. 

Les bureaux d’affranchissement ou 
les autorites chargees de ce service 
delivreront les lettres d’affranchisse- 
ment et en tiendront registre. 

En cas de denonciation d'un fait 
de traite ou de detention illegale, 
ou sur le recours des esclaves eux- 
m£&mes, les dits bureaux ou autorites 
feront toutes les diligences neces- 
saires pour assurer la liberation des 
esclaves et la punition des cou- 
pables. 

La remise des lettres d’affran- 
chissement ne saurait, en aucun cas, 
etre retardee, si l’esclave est accuse 
d’un crime ou delit de droit com- 
mun. Mais, apres la delivrance 
des dites lettres, il sera procede à 
linstruction en la forme &tablie par 
la procedure ordinaire. 

Article 88. 

Les Puissances signataires favori- 
seront, dans leurs possessions, la 
fondation d’etablissements de refuge 
pour les femmes et d’education pour 
les enfants liberes. 

Article 89. 

Les esclaves affranchis pourront 
toujours recourir aux bureaux pour 

ätre proteges dans la jouissance de 
leur liberte. 

Quiconque aura use de fraudeou de 
violence pour enlever a un esclave 
libere ses lettres d’affranchisse- 
ment, ou pour le priver de sa liberte, 
sera considere comme marchand 
d’esclaves. 

die bejondere Aufgabe haben, die 
Sklaven in Gemäßheit der Bejtim- 
mungen der Artikel 6, 18, 52, 63 
und 66 in Freiheit zu ſetzen und in 
Schuß zu nehmen. 

Artikel 87. 

Die Bureau für Befreiungs- 
angelegenheiten oder die zu gleichem 
Zweck eingejegten Behörden jollen die 
Freibriefe ausjtellen und darüber 
Negifter führen. 

Sobald ein Fall von Sklavenhandel 
oder ungejeßlicher Freiheitöberaubung 
zur Anzeige gelangt, oder auf Antrag 
der Sklaven jelbit, jollen die bejagten 
Bureaus oder Behörden die Befreiung 
der Sklaven jowie die Beftrafung der 
Schuldigen auf das Angelegentlicite 
betreiben. 

Die Ausjtellung der Freibriefe darf 
keineswegs verzögert werden, wenn 
der betreffende Sklave wegen eines 
Verbrechens oder Vergehens nad) gemei- 
nem Recht unter Anklage jteht. Jedoch 
joll nad) der Ausstellung der bejagten 
Briefe die Sache im ordentlichen 
Gerichtöverfahren zum Wustrag ges 
bracht werden. 

Artikel 88. 

Die Signatärmädte jollen in ihren 
Gebieten die Errihtung von Zufluchts- 
jtätten fiir die befreiten Frauen und 
Erziehungsanftalten für die in Frei— 
heit gejegten Kinder begünftigen. 

Artikel 89. 

Die in Freiheit gejeßten Sklaven 
können fich ftet® an die Burcaus 
wenden, um im Genuſſe ihrer Freiheit 
beihüßt zu werden. 

Wer Liſt oder Gewalt angewendet 
hat, um einem in Freiheit gejeßten 
Sklaven jeinen Freibrief zu nehmen, 
oder denjelben jeiner Freiheit zu be- 
rauben, joll als Sllavenhändler an— 
gejehen werden. 
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Chapitre VI. 

Mesures restrietives du trafie des 

spiritueux. 

Article 90. 

Justement preoccupees des conse- 
quences morales et mat£rielles qu’en- 
traine pour les populations indigenes 
l’abus des spiritueux, les Puissances 
signataires sont convenues d’appli- 
quer les dispositions des articles 91, 
92 et 93 dans une zone delimitee 
par le 20° degre latitude nord et 
par le 22° degre latitude sud, et 
aboutissant vers l’ouest a l’oc&an 
Atlantique et vers l’est a l'océan 
Indien et a ses dependances, y 
compris les iles adjacentes au lit- 
toral jusqu’a 100 milles marins de 
la cöte. 

Article 91. 

Dans les regions de cette zone 
ot il sera constate que, soit A raison 
des croyances religieuses, soit pour 
d’autres motifs, l’usage des boissons 
distill&es n’existe pas ou ne s’est pas 
developpe, les Puissances en prohi- 
beront l’entree. La fabrication des 
boissons distillees y sera egalement 
interdite. 

Chaque Puissance determinera les 
limites de la zone de prohibition 
des boissons alcooliques dans ses 
possessions ou protectorats, et sera 
tenue d’en notifier le trace aux 
autres Puissances dans un delai de 
six mois. 

Il ne pourra &tre deroge à la sus- 
dite prohibition que pour des quan- 
tites limitees, destinees a la con- 
sommation des populations non in- 
digenes et introduites sous le regime 
et dans les conditions determinees 
par chaque Gouvernement. 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

Kapitel 6. 

rn ag betreffend die 
Beſchraͤukung des Handels mit 

Spirituoſen. 

Artikel 90. 

In gerechter Beſorgniß wegen der 
moraliſchen und materiellen Folgen, 
welche der Mißbrauch der Spirituoſen 
bei den eingeborenen Völkerſchaften 
mit ſich bringt, ſind die Signatär— 
mächte übereingekommen, die Beſtim— 
mungen der Artikel 91, 92 und 93 
innerhalb einer Zone in Anwendung 
zu bringen, welche vom 20. Grad 
nördlicher Breite und vom 22. Grad 
ſüdlicher Breite begrenzt wird und 
ſich im Weſten bis an den Atlantiſchen 
Ocean, im Oſten bis an den Indiſchen 
Ocean und ſeine Dependenzen ein— 
ſchließlich der bis zu einer Entfernung 
von 100 Seemeilen am Meeresufer 
gelegenen Inſeln erſtreckt. 

Artikel 91. 

In denjenigen Theilen dieſer Zone, 
in welchen erweislich, ſei es aus reli— 
giöſen oder anderen Gründen, keine 
Spirituoſen konſumirt werden, oder 
der Genuß derſelben ſich nicht ein— 
gebürgert hat, ſollen die Mächte die 
Einfuhr derſelben verhindern. Die 
Fabrikation der geiſtigen Getränke 
ſoll daſelbſt ebenfalls unterſagt ſein. 

Jede Macht ſoll innerhalb ihrer 
Beſitzungen oder Schutzgebiete die 
Grenzen der der Spirituoſenſperre 
unterworfenen Zone beſtimmen und 
ſoll gehalten ſein, einen Abriß der— 
ſelben binnen ſechs Monaten den 
anderen Mächten mitzutheilen. 

Ausnahmen von dem obenerwähnten 
Verbot können nur für beſchränkte 
Quantitäten verſtattet werden, wenn 
dieſelben für den Gebrauch der 
Nichteingeborenen beſtimmt ſind, und 
wenn ſie in Gemäßheit der von 
einer jeden Regierung erlaſſenen Vor— 
ſchriften und Bedingungen eingeführt 
werden. 
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Article 9. 

Les Puissances ayant des posses- 
sions ou exergant des protectorats 
dans les regions de la zone qui ne 
sont pas placees sous le regime de 
la prohibition et oü les spiritueux 
sont actuellement importes librement 
ou soumis a un droit d’importation 
inferieur a 15 francs par hectolitre 
a 50° centigrades, s’engagent à eta- 
blir sur ces spiritueux un droit d’en- 
tree qui sera de 15 francs par hecto- 
litre à 50° centigrades, pendant les 
trois annees qui suivront la mise en 
vigueur du present Acte general. 
A l'expiration de cette periode, le 
droit pourra être porte à 25 francs 
pendant une nouvelle periode de 
trois annees. Il sera, à la fin de 
la sixieme annee, soumis ä revision, 
en prenant pour base une etude 
comparative des resultats produits 
par ces tarifications, à l'éffet d’ar- 
reter alors, si faire se peut, une 
taxe minima dans toute l’etendue 
de la zone oü n’existerait pas le re- 
gime de la prohibition vise a l'ar- 
ticle 9. 

Les Puissances conservent le droit 
de maintenir et d’elever les taxes 
au delä du minimum fixe par le 
present article dans les regions ol 
elles le possedent actuellement. 

Article 9. 

Les boissons distillees qui seraient 
fabriquees dans les regions visdes & 
article 92 et destinees a être livrees 
a la consommation interieure, seront 
grevees d’un droit d’aceise. 

Ce droit d’accise, dont les Puis- 
sances s’engagent à assurer la per- 

Artikel 92. 

Die Mächte, welche Beſitzungen oder 
Proteftorate in denjenigen Theilen 
der Zone innehaben, welche dem Ver: 
bote nicht unterliegen, und wo die 
Spirituojen gegenwärtig frei ein- 
geführt werden, oder wo der Einfuhr: 
zoll weniger al3 15 Franken für das 
Heltoliter von 50 Grad (centigrades) 
Alkoholgehalt beträgt, verpflichten ſich, 
auf dieſe Spirituojen einen Einfuhr: 
zoll von 15 Franken für das Helto- 
liter von 50 Grad Alkoholgehalt zu 
legen, und zwar für die Dauer bon 
drei Jahren von dem Tage an ges 
rechnet, an welchem die gegenwärtige 
Generalafte in Kraft tritt. Bei 
Ablauf diejes Zeitabjchnittes kann der 
Zoll auf 25 Franken für die Dauer 
von ferneren drei Jahren erhöht 
werden. Am Ende des jechiten 
Jahres joll derjelbe auf Grundlage 
einer vergleichenden Unterjuchung der 
durch dieſe Tarifbejtimmungen ge: 
zeitigten Ergebniſſe einer Reviſion 
unterzogen werden, damit al3dann, 
wenn möglich, in dem ganzen Gebiete 
derjenigen Zone, wo das im Ar— 
titel 91 vorgejehene Verbot nicht in 
Kraft stehen jollte, ein Minimalzoll 
fejtgejeßt wird. 

Die Mächte behalten jih das 
Recht vor, in denjenigen Gebieten, 
wo jie dasjelbe zur Zeit beſitzen, 
die Zollſätze auch über das im gegen- 
wärtigen Artikel fejtgejeßte Minimum 
hinaus aufrecht zu erhalten oder zu 
erhöhen. 

Artifel 93. 

Die Spirituojen, welche in den im 
Artikel 92 bezeichneten Gebieten 
fabrizirt werden jollten und für 
den Bedarf im Innern  bejtimmt 
find, jollen mit einer Steuer belegt 
werden. 

Dieje Steuer, deren Erhebung die 
Mächte, joweit möglich, zu fichern fich 
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ception dans la limite du possible, 

ne sera pas inferieur au minimum des 

droits d’entree fix& par l’article 92. 

Article 9. 

Les Puissances signataires qui ont 

en Afrique des possessions en con- 

tact avec la zone speeifice a l’ar- 

ticle 90 s’engagent à prendre les 

mesures necessaires pour empécher 

l’introduction des spiritueux, par 
leurs frontieres int6rieures, dans les 

territoires de la dite zone. 

Article 9. 

Les Puissances se communique- 
ront, par l’entremise du Bureau de 

Bruxelles, dans les conditions indi- 

quees au chapitre V, les renseigne- 

ments relatifs au trafic des spiri- 
tueux dans leurs territoires respec- 
tifs. 

Chapitre VI. 

Dispositions finales. 

Article 96. 

Le present Acte general abroge 
toutes stipulations contraires des 
conventions anterieurement conclues 
entre les Puissances signataires. 

Article 97. 

Les Puissances signataires, sans 
prejudice de ce qui est stipule aux 
articles 14, 23 et 92, se reservent 
d’introduire au present Acte general, 
ulterieurement et d’un commun 
accord, les modifications ou amelio- 

rations dont l’utilite serait demontree 
par l’experience. 

Article 98. 

Les Puissances qui n’ont pas signe 
le present Acte general pourront 
&tre admises a y adherer. 

Allgemeine Beftimmungen. 

verpflichten, ſoll nicht niedriger jein 

als der im Artikel 92 feſtgeſetzte 
Minimalfag der Einfuhrzölle. 

Artilel 94. 

Die Signatärmächte, melde in 
Afrita Befigungen haben, welche an 
die im Artikel 90 bezeichnete Zone 

grenzen, verpflichten ſich, die erforder: 

lihen Maßregeln zu treffen, um zu 

verhindern, daß Spirituojen über ihre 
Snlandgrenzen in das Gebiet der 
erwähnten ‚Zone eingeführt werden. 

Artikel 95. 

Die Mächte werden fich durch Ver— 
mittelung des Bureaus in Brüffel, 
entiprechend den Beitimmungen des 

Kapitels V, die auf den Spirituojen- 
handel in ihren betreffenden Gebieten 
bezüglichen Nachweiſungen mittheilen. 

Kapitel VI. 

Schlußbeftimmungen. 

Artikel 96. 

Die gegenwärtige Generalafte hebt 

alle entgegenjtehenden Beitimmungen 
der früher zwilchen den Signatär- 
mächten abgeichlofjenen Vereinbarungen 
auf. 

Artikel 97. 

Die Signatärmädte behalten ich 
vor, umbejchadet der Beſtimmungen 
der Artikel 14, 23 und 92, in Die 
gegemwärtige Generalalte nachträglich 
und auf Grumd gemeinjamen Ein: 
veritändnifjes diejenigen Nbänderungen 
oder WVerbefferungen aufzunehmen, 
deren Nüßlichkeit durch die Erfahrung 
dargethan werden jollte. 

Artikel 98. 

Den Mächten, welche die gegen- 
wärtige Generalakte nicht unter- 
zeichnet haben, kann veritattet werden, 
derjelben beizutreten. 
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Les Puissances signataires se ré- 
servent de mettre & cette adhesion 
telles conditions qu’elles jugeraient 
necessaires. 

Si aucune condition n’est stipulee, 
V’adhesion emporte de plein droit 
l'’acceptation de toutes les obligations 
et l’admission & tous les avantages 
stipules par le present Acte general. 

Les Puissances se concerteront sur 
les demarches à faire pour amener 
l’adhesion des Etats dont le con- 
cours serait necessaire ou utile pour 
assurer l’execution complete de l’Acte 
general. 

L’adhesion se fera par un acte 
separe. Elle sera notifiee par la 
voie diplomatique au Gouvernement 
de Sa Majeste le Roi des Belges, 
et par celui-ci à tous les Etats signa- 
taires et adherents. 

Article 99. 

Le present Acte general sera ra- 
tifie dans un delai qui sera le plus 
court possible et qui, en aucun cas, 
ne pourra exceder un an. 

Chaque Puissance adressera sa 
ratification au Gouvernement de Sa 
Majeste le Roi des Belges, qui en 
donnera avis à toutes les autres 
Puissances signataires du present 
Acte general. 

Les ratifications de toutes les 
Puissances resteront deposdes dans 
les archives du Royaume de Bel- 
gique. 

Aussitöt que toutes les ratifications 
auront été produites, ou au plus 
tard un an apres la signature du 
present Acte general, il sera dresse, 
acte du depöt dans un Protocole 

Die Signatärmächte behalten ſich 
da8 Recht vor, für diejen Beitritt 
diejenigen Bedingungen zu  ftellen, 
welche fie für erforderlich erachten 
follten. 

Falls Feine bejondere Bedingung 
gejtellt wird, jo begründet der Beitritt 
zu vollem Recht die Uebernahme aller 
Verpflichtungen und die Zulafjung zu 
allen Bortheilen, welche in der gegen- 
wärtigen Öeneralattevereinbart worden 

d. 
Die Mächte werden fich über die 

Schritte verjtändigen, welche zu thun 
find, um den Beitritt derjenigen 
Staaten herbeizuführen, deren Mit: 
wirkung zur Sicherung der voll: 
ftändigen Ausführung der General: 
afte nothiwendig oder erſprießlich fein 
jollte. 

Der Beitritt wird durch einen be- 
jonderen Aft vollzogen werden. Er 
wird auf diplomatiſchem Wege der 
Regierung Seiner Majeftät des Köngs 
der Belgier und durch deren Ver: 
mittelung allen Signatärftaaten und 
beitreteyden Staaten befannt gegeben 
werden. 

Artikel 99. 

Gegenwärtige Generalatte ſoll 
binnen kürzeſter Zeit und keinenfalls 
den Zeitraum eines Jahres über— 
ſchreitender Friſt ratifizirt werden. 

Jede Macht wird ihre Ratifikation 
der Regierung Seiner Majeſtät des 
Königs der Belgier zugehen laſſen, 
welche allen anderen Signatärmächten 
der gegenwärtigen Generalakte davon 
Kenntniß geben wird. 

Die Ratifikationen aller Mächte 
bleiben in den Archiven des König— 
reichs Belgien aufbewahrt. 

Wenn alle Ratififationen beigebradht 
find, oder jpätejtens ein Jahr nad) 
der Unterzeichnung der gegenwärtigen 
Öeneralafte, wird über den Hinter: 
legungsalt ein Protokoll errichtet, 
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qui sera signe par les Representants 
de toutes les Puissances qui auront 
ratifie. 

Une copie certifiee de ce Proto- 
cole sera adressee a toutes les Puis- 
sances interessees. 

Article 100. 

Le present Acte general entrera 
en vigueur dans toutes les posses- 
sions des Puissances contractantes 
le soixanticme jour à partir de celui 
ou aura ete dresse le Protocole de 
depöt prevu & Tarticle preeedent. 

En foi de quoi, les Plenipoten- 
tiaires respectifs ont signe le present 
Acte general et y ont appose leur 
cachet. 

Fait a Bruxelles, le deuxieme jour 
du mois de juillet mil huit cent 
quatre-vingt-dix. 

Allgemeine Beftimmungen. 

welches von den Bertretern aller 
Mächte, welche ratifizirt haben, unter- 
zeichnet wird. 

Eine beglaubigte Abjchrift dieſes 
Protokolls wird allen betheiligten 
Mächten übermittelt. 

Artifel 100. 

Die gegenwärtige Generalafte tritt 
in allen Gebieten der vertragichließen- 
den Mächte in Kraft am jechzigiten 
Tage nad) demjenigen Tage, an 
welchem das im vorigen Artikel er- 
wähnte Hinterlegungsprotofoll auf: 
genommen worden ift. 

Zur Beglaubigung dejien haben die 
betreffenden Bevollmächtigten gegen: 
wärtige Generalafte unterzeichnet und 
ihr Siegel beigeſetzt. 

Gejchehen zu Brüfjel, am 2. Juli 
1890. 

(Hier folgen die Unterfchriften.) 
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Anlage 

zu der Generalakte (Artikel 39). 

(Ueberfegung.) 
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Deelaratieon. 
Les Puissances r&eunies en Con- 

ference & Bruxelles, qui ont ratifie 
l’Acte general de Berlin du 26 fe- 
vrier 1885 ou qui y ont adhere, 

Apres avoir arröte et signe de 
concert, dans l’Acte general de ce 
jour, un ensemble de mesures 
destinees & mettre un terme & la 
traite des negres sur terre comme 
sur mer et à ameliorer les conditions 
morales et materielles d’existence 
des populations indigenes, 

Considerant que l’execution des 
dispositions qu’elles ont prises dans 
ce but impose à certaines d’entre 
elles, qui ont des possessions ou 
exercent des protectorats dans le 
Bassin conventionnel du Congo, des 
obligations qui exigent imperieuse- 
ment, pour y faire face, des res- 
sources nouvelles, 

Sont convenues de faire la Decla- 
ration suivante: 

Les Puissances signataires ou ad- 
herentes qui ont des possessions ou 
exercent des protectorats dans le dit 
Bassin conventionnel du Congo pour- 
ront, pour autant qu’une autorisation 

leur soit necessaire à cette fin, y 
etablir sur les marchandises im- 
portees des droits dont le tarif ne 
pourra depasser un taux &quivalent 
à 10° de la valeur au port d’im- 
portation, à l’exception toutefois des 
spiritueux, qui sont regis par les 
dispositions du chapitre VI de l’Acte 
general de ce jour. 

Apres la signature du dit Acte 
general, une negociation sera ouverte 
entre les Puissances qui ont ratifie 
l'Acte general de Berlin ou qui y 
ont adhere, a l’effet d’arröter, dans 
la limite maxima de 10% de la 
valeur, les conditions du regime 

173 

(Ueberjegung.) 
Erklärung. 

Die zur Konferenz in Brüſſel ver- 
einigten Mächte, welche die Berliner 
Generalalte vom 26. Februar 1885 
ratifizirt haben oder derſelben bei- 
getreten find, 

nachdem fie in der Generalakte 
des heutigen Tages übereinftimmend 
eine BZujlammenjtellung der Maß— 
regeln verfaßt und unterzeichnet haben, 
welche bejtimmt find, dem Sflaven- 
handel zu Lande wie zur See ein 
Biel zu jegen und die moralische und 
materielle Lage der eingeborenen 
Völkerſchaften zu verbefjern, 

und in Erwägung, daß die Aus— 
führung der Bejtimmungen, die fie zu 
diejem Zwed getroffen haben, gewifjen 
Mächten unter ihnen, welche im fon- 
ventionellen Kongobeden Beſitzungen 
haben oder eine Schuhherrichaft aus— 
üben, Verpflichtungen auferlegt, deren 
Erfüllung gebieteriih neue Hülfs- 
mittel erheiſcht, 

find übereingefommen, die folgende 
Erklärung abzugeben: 

Die Signatärmäcdhte oder die bei- 
tretenden Mächte, welche in dem be— 
zeichneten fonventionellen Kongobecken 
Belitungen haben oder eine Schuß- 
berrichaft ausüben, können dajelbit, 
joweit überhaupt eine Ermächtigung 
dazu für fie erforderlich ift, von den 
eingeführten Waaren Zölle erheben, 
deren Tarif einen 10 pCt. de 
Wertes im Einfuhrhafen gleich: 
fommenden Sap nicht überjteigen 
darf, jedody mit Ausnahme der Spi— 
rituoſen, für weldye die Bejtimmungen 
des Kapitels VI der Generalafte vom 
heutigen Tage maßgebend find. 

Nah Unterzeichnung der erwähnten 
Generalafte werden zwiichen den 
Mächten, welche die Berliner General- 
alte ratifizirt haben oder derjelben 
beigetreten find, Verhandlungen er: 
öffnet werden, um innerhalb der 
Marimalgrenze von 10 pCt. des 
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douanier & instituer dans le Bassin 
conventionnel du Congo. 

Il reste neanmoins entendu: 
1° Qu’aucun traitement differentiel 

ni droit de transit ne pourront 
etre etablis; 

2° Que, dans l’application du re- 
gime douanier qui sera convenu, 
chaque Puissance s’attachera à 
simplifier, autant que possible, 
les formalites et à faciliter les 
operations du commerce; 

3° Que l’arrangement à resulter 
de la negociation prevue restera 
en vigueur pendant quinze ans 
a partir de la signature de la 
presente Deeclaration. 

A l'expiration de ce terme et ä 
defaut d’un nouvel accord, les 
Puissances contractantes se retrou- 
veront dans les conditions pr&vues 
par l’article 4 de l’Acte general de 
Berlin, la faculte d’imposer à un 
maximum de 10°/o les marchandises 
importees dans le Bassin conven- 
tionnel du Congo leur restant 
acquise. 

Les ratifications de la presente 
Declaration seront echangees en 
meme temps que celles de l’Acte 
general du m&me jour. 

En foi de quoi, les soussignes 
Plenipotentiaires ont dresse la pre- 
sente Declaration et y ont appose 
leur cachet. 

Fait a Bruxelles, le deuxième 
Jour du mois de juillet mil huit cent 
quatre-vingt-dix. 

Erfter Theil. Allgemeine Beftimmungen. 

Werthes die Bedingungen des im 
fonventionellen SKongobeden einzu: 
führenden Zolliyjtems zu vereinbaren. 

Gleichwohl bleibt vereinbart: 
1. daß feine ungleiche Behandlung 

ftattfindet und fein Durchgangs- 
zoU erhoben wird; 

2. daß bei Anwendung des verein- 
barten Bolligitem3 eine jede 
Macht ſich bejtreben wird, die 
Formalitäten joviel wie möglich 
zu vereinfachen und die Handels: 
unternehmungen zu erleichtern ; 

3. daß die auf Grund der in 
Ausfiht genommenen Berhand- 
lungen getroffene Vereinbarung 
für den Zeitraum von fünfzehn 
Jahren von der Unterzeichnung 
der gegenwärtigen Erflärung ab 
in Kraft bleibt. 

Bei Ablauf dieſes Termins und 
in Ermangelung eines neuen Ueber: 
einfommens tritt für die vertrag: 
ſchließenden Mächte dasjenige Ver: 
bältniß wieder ein, welches im Ar— 
titel 4 der Berliner Generalafte in 
Ausfiht genommen iſt; jedod ver: 
bleibt ihnen das Recht, die in das 
Gebiet des Fonventionellen Kongo: 
bedens eingeführten Waaren mit einem 
Zoll bis zum Höchſtbetrage von 
10 pCt. zu belegen. 

Die Ratifilationen der gegenwär— 
tigen Erklärung jollen gleichzeitig mit 
denen der Generalafte vom heutigen 
Tage ausgewechjelt werden. 

Zur Beglaubigung deſſen haben die 
unterzeichneten Bevollmächtigten die 
gegenwärtige Erklärung erlaffen und 
ihr Siegel beigejeßt. 

Gejchehen zu Brüfjel, am 2. Juli 
9. 

(Unterfchriften..) 

Vorſtehende Generalafte nebſt Deklaration ift vatifizirt worden; die 
Hinterlegung der Natififationsurfunden hat bei der Königlich belgischen Re: 
gierung jtattgefunden. 

Der Präfident der Franzöſiſchen Nepublit hat der Natifilation der 
Generalafte den Vorbehalt einer weiteren Vereinbarung über die Be 
ſtimmungen der Artikel 21, 22, 23, 42 bis 61 beigefügt. 



Zweiter Theil. 

Beflimmungen für die einzelnen 

Schutzgebiete. 
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A. 

Gemeinfame Befimmungen für die drei 
weftafrikanifhen Schutzgebiete. 

30. Allerhöchiter Erlaf, 
betreffend den Rang des Gouverneurs von Kamerun und 

der Kommifjare der weftafrifanijchen Schußgebiete, 

Auf Ihren Beriht vom 25. d. Mts. will Ich hiermit Meinem Gou— 
berneur für das Schußgebiet von Kamerun den Rang der Räthe I. Klafje, 
Meinen Kommiffaren in dem Togo:Gebiete und in dem füdmwejtafrifanijchen 
Schutsgebiete den Rang der Näthe III. Klaſſe beilegen, *) beides mit der 
Maßgabe, daß dieſe Rangklaſſen den bezeichneten Kolonialbeamten nur inner- 
halb der betreffenden Schußgebiete und für ihre Amtsdauer zuftehen. **) ***) 

Berlin, den 25. Mai 1885. 
Wilhelm. 

Fürſt v. Bismard. 
An den Reichskanzler. 

31. Derorönung, betreffend den Erlaß von Derordnungen 
auf dem Gebiet der allgemeinen Derwaltung, des Zoll- und 

Steuerwejens für die weftafritanifchen Schußgebiete. 

Wir Wilhelm , von Gotte8 Gnaden Deuticher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhält- 

*) Die Ehrenbezeugungen im internationalen Berfehr find demgemäß die für die 
Geſandten bezw. Bensselfoniuls vorgejchenen. 

*9 Sinfichtlich des Ranges des Kanzler von Kamerun finden mit Kaiferlicher 
Genehmigung die für die Stellung der Gejchäftsträger bei den Kaiferlihen Miffionen 
geltenden Grundjäge Anwendung (Rang der Räthe IV. Klafie). 

***) Die Bejhreibung der Uniformen der Beamten findet ſich abgebrudt im 
D. Kol.⸗“Bl. 18%, ©. 1. 

Riebomw, Die Kolonial-Gefehgebung. 12 
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niffe der deutſchen Schußgebiete vom 17. April 1886, im Namen des Reichs, 
was folgt: 

81. 
Der Gouverneur für das Kamerungebiet, der Kommiſſar für dad Togo: 

gebiet und der Kommiſſar für das füdmeltafrifaniihe Schußgebiet werden, 
jeder für den ihm unterjtellten Amtsbezirk, ermächtigt, auf dem Gebiet der 
allgemeinen Verwaltung, des Zolle und Steuerweſens Verordnungen zu er: 
fajten. Diejelben find fofort im Abjchrift dem Reichskanzler mitzutheilen, 
welcher befugt ift, die erlafjenen Verordnungen aufzuheben. 

82. 
Die Verkündung der Verordnungen erfolgt in ortsübliher Weije, jeden- 

falls durch Anheftung an die Tafel des Regierungsgebäudes. 

S 8. 

Segen Strafbeicheide, welche auf Grund der in Gemäßheit des $ 1 
erlajjenen Verordnungen ergehen, jteht den Betroffenen Beſchwerde an ben 
Neichslanzler (Auswärtiges Amt) zu. 

Die Einlegung der Beichwerde hat Feine aufichiebende Wirkung, es kann 
jedoch von der Behörde, gegen deren Strafbeicheid Bejchwerde erhoben wird, 
die vorläufige Einftellung der Vollitredung verfügt werden. 

Urkundfih unter Unjerer Höchiteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrudtem Kaiferlichen Inſiegel. 

Gegeben Salzburg, den 19. Juli 1886. 

(L. S.) Wilhelm. 
Fürft v. Bismard. 

B. 

Die Schußgebiete von Kamerun und Togo. 

I Gemeinfame Beftimmungen. 

32. Derordönung, betreffend die Rechtsperhältnifje der Landes: 
beamten in den Schußgebieten von Kamerun und Toao. 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen im Namen des Reichs für die Schußgebiete von 
Stamerun und Togo, was folgt: 

Artikel 1. 

Das Geſetz, betreffend die Nechtöverhältnifie der Neichsbeamten vom 
31. Mär; 1873 (Reichs-Geſetzbl. S. 61) nebſt den dafjelbe abändernden 
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und ergänzenden Gejehen vom 21. April „1886 (Reichs⸗Geſetzbl. ©. 80) 
und dom 31. Mai 1887 (Reichs-Geſetzbl. S. 211), ſowie das Gefeß, be 
treffend Die Fürjorge für die Witten — Woiſen der Reichsbeamten der 
Civilverwaltung, vom 20. April 1881 (Reichs-Geſetzbl. S. 85) nebſt dem 
Abänderungsgefeße vom 5. März 1888 (Reichs-Geſetzbl. S. 65) finden, jo- 
weit nicht in dem nachfolgenden Artikeln ein Anderes beitimmt ift, auf Die 
Rechtsverhältniſſe der Beamten der Schußgebiete von Kamerun und Togo, 
weldye ihr Dieniteinfommen aus den Fonds diefer Schußgebiete beziehen, 
mit der Maßgabe entiprechende Anwendung, daß, wo in jenen Geſetzen von 
dem Reich, dem Reichsdienſt, den Reichsfonds oder anderen Einrichtungen 
des Reichs die Rede it, das betreffende Schußgebiet und deſſen entjprechende 
Einrichtungen zu verjtehen find. 

Artikel 2. 

Im Falle des 8 66 Abjah 1 des Gejehed vom 31. März 1873 er- 
folgt Die Enticeidumg über die Verjegung eine Beamten in den Ruheftand 
durch den Sailer. 

Artikel 3. 

Die Befugnifje, welche nad) den im Artikel 1 bezeichneten Geſetzen der 
oberjten Reichsbehörde zujtehen, werden, joweit nicht durch dieje Verordnung 
ein Anderes bejtimmt it, durch den Reichskanzler ausgeübt. 

Ingleichen erfolgen die in $ 5 Abſatz 1, 88 18, 39, 52 und 8 68 
Abja 2 des Gejeßes vom 31. März 1873 jowie in $ 1 des Gejehes vom 
31. Mai 1887 vorgejehenen Beitimmungen und Entjcheidungen ausſchließlich 
durch den Reichskanzler. 

Die nah 8 66 Abjak 2 des Gejehed vom 31. März 1873 von dem 
Reichskanzler zu treffende Enticheidung iſt endgültig. 

Artikel 4. 

Der Reichskanzler beftimmt, inwieweit einem in den Ruheſtand oder in 
den einjtweiligen Ruheſtand verjegten Beamten die Koſten des Umzugs nad) 
dem innerhalb des Reichs von demjelben gewählten Wohnorte zu ge 
währen jind. 

Artikel 5 

Die auf dad Disziplinarverfahren bezüglicen Beitimmungen in SS 84 
bis 124 des Geſetzes vom 31. März 1873 bleiben außer Anwendung, 

Die Entjcheidung über die Entfernung eine Beamten aus dem Amt 
erfolgt, falls derſelbe eine Kaiſerliche Bejtallung erhalten hat, durch den 
Kaiſer, andernfall3 durch den Gouverneur von Kamerun. 

Bor der Entjcheidung ift der Beamte zu hören und der Thatbejtand 
unter Berüdjichtigung der von dem Beamten geltend gemachten Entlaftungs- 
momente fejtzuftellen. 

Gegen die Enticheidung des Gouverneurs findet Beichwerde an den 
Reichskanzler jtatt. Diejelbe ift bei dem Gouverneur anzumelden; die Friſt 
zur Anmeldung beträgt drei Monate. Die Beichwerde hat aufichiebende 
Wirkung. 

12* 
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Artikel 6. 
Die im $ 127, 8 128 Abſatz 2, 8 131 des Gejehes vom 31. März 1873 

ber oberften Reichsbehörde übertragenen Befugnifje werden von dem oberjten 
Beamten in dem Schußgebiet ausgeübt. Gegen die Enticheidung findet 
Beichwerde an den Reichskanzler jtatt. Die Beichwerde hat feine auf- 
ſchiebende Wirkung. 

Urkundlich unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterfchrift und bei— 
gedrudtem Kaijerlichen Inſiegel. 

Gegeben Potsdam, den 3. Auguſt 1888. 

(L. 8.) Wilhelm. 
Graf dv. Bismard. 

33. Derfügung behufs Hebertragung fonfularifcher Befug- 
nifje, ſowie des Rechtes zum Erlafje polizeilicher und fonftiger, 
die Derwaltung betreffender Strafvorfchriften auf Beamte 

der Schußgebiete von Kamerun und Togo. 

Auf Grund des 8 5 und des 8 11 Abjab 2 und 3 des Geſetzes, be- 
treffend die Rechtsverhältnifje der deutichen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 
©. 75), wird für die Schußgebiete von Kamerun und Togo Folgendes be 
ftimmt: 

8 1. 

In jedem der beiden Schußgebiete hat der zur Ausübung der Gerichts- 
barkeit erjter Inſtanz ermächtigte Beamte zugleidh die Befugnifje wahrzu— 
nehmen, welche den deutjchen Konjuln nah 8 16 des Geſetzes vom 
25. Oftober 1867 (Bundes-Gejeßbl. ©. 35) und nach $ 35 des Geſetzes 
vom 8. November 1867 (Bundes-Gejegbl. S. 137) zuftehen. Daſſelbe gilt 
von den Berugnifien, welche den deutichen Konfulaten als Seemannsämtern 
nad) der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Geſetzbl. ©. 432) 
und nad) fonjtigen Reichsgeſetzen obliegen. *) 

9 m 
. Das Gejeg, betreffend die Verpflichtung deutſcher Kauffahrteiſchiffe zur 
Mitnahme hülfsbedürftiger Seeleute vom 27. Dezember 1872 (Reichs: 
Gejegbl. S. 432). 

. 8 62 des Gefeges über die en des Perjonenftandes ꝛc. vom 
6. Februar 1875 (Neich3:Gefegbl. ©. 23). 

. $$ 14, 15, 20, 28 des Gejeges, betreffend die Unterfuhung von See: 
unfällen, vom 27. Juli 1877 (Reichs-Geſetzbl. S. 549). 

. 88 12, 57, 62, 66, 91 bis 93 des Gejeges, —— die Unfallverſicherung 
der Seeleute, vom 13. Juli 1887 (Reichs⸗Geſetzbl. S. 329). 

21, Wr. & des Geſetzes, betreffend bie — —— der Wehrpflicht vom 
1 Februar 1888 Reichs-Geſetzbl. ©. 11). 

. $ 136 des Gejeges, betreffend die Invaliditäts- und Alteröverfiherung vom 
22. Juni 1889 (Reih3:Gefegbl. ©. 97). 
25 60 
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Die für die Konfuln geltenden Ausführungsbeitimmungen zu den im 
vorhergehenden Abjat genannten Gejeßesvorjchriften finden entjprechende An— 
wendung. 

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen 
nah Maßgabe der Beitimmungen des Geſetzes über Gebühren und Koſten 
bei den Konjulaten des Deutjchen Reichs vom 1. Juli 1882 (Reichs-Geſetzbl. 
©. 245) erhoben. 

8 2. 

Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Inftanz ermächtigte Be— 
amte ift für beide Schußgebiete, der zur Ausübung der Gerichtöbarfeit erjter 
Inſtanz in Togo ermächtigte Beamte ijt für dad Schußgebiet von Togo 
befugt, polizeiliche und fonjtige die Verwaltung betreffende Vorſchriften zu 
erlajjen und gegen die Nichtbefolgung derjelben Gefängniß bis zu Drei 
Monaten, Haft, Gelditrafe und Einziehung einzelner Gegenftände anzudrohen. 

Der zur Ausübung der Gerichtöbarfeit erjter Inſtanz in Togo er: 
mädhtigte Beamte hat jeine Verordnungen (Abſatz 1) ſofort in Abjchrift dem 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Inſtanz ermädtigten Beamten 
mitzutheilen. Der Lebtere ijt befugt, dieje Verordnungen aufzuheben oder 
abzuändern. 

83. 

Dieſe Verfügung tritt am 1. Juli 1889 in Kraft. 

Berlin, den 29. März 1889. 
Der Reichskanzler. 

Fürft v. Bismard. 

34. Derordnung, betreffend die Nechtsperhältnifje in den 
Schußgebieten von Kamerun und Togo. 

Bom 2. Juli 1888. 

(Reich-Gefegblatt ©. 211.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaifer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhält- 
nifje der deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75), im Namen 
des Reichs, was folgt: 

8S L. 

Das Geſetz über die Konſulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (Reichs— 
Geſetzbl. S. 197) tritt für die Schutzgebiete von Kamerun und Togo in 
Gemäßheit des 8 2 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen 
Schutzgebiete, mit den in dieſer Verordnung vorgeſehenen Abänderungen am 
1. Dftober 1888 in Kraft.*) 

*) Vergl. $, 3 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen 
Schutzgebiete (Nr. 15). 
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S 2. 
Der Gerichtsbarkeit ($ 1) unterliegen alle Perjonen, melde in dem 

Schußgebiete wohnen oder ſich aufhalten, oder bezüglich deren, hiervon ab— 
gejehen, ein Gerichtöftand innerhalb des Schußgebiet8 nad) den zur Geltung 
fommenden Gejeben begründet ijt, die Eingeborenen jedoh nur, ſoweit fie 
diefer Gerichtöbarfeit bejonderd unterftellt werden. 

S 3. 

Der Gouverneur von Kamerun bejtimmt mit Genehmigung des Reichs— 
fanzlers, wer als Eingeborener im Sinne diejer Verordnung anzujehen ijt 
und immieweit auch Eingeborene der Gericht3barfeit (S 1) zu unter- 
ftellen find. 

Ss 4. 
Für das Schußgebiet von Kamerun wird in Kamerun und für das 

Schußgebiet von Togo wird in Togo eine Gerichtöbehörde erjter Inſtanz 
errichtet. *) 

S 5. 
Als Berufungs- und Bejchwerdegeriht wird an Stelle des Reichs— 

gerichts (Geſetz über die Konjulargerichtsbarfeit SS 18, 36, 43) für Die 
Schußgebiete eine Gerichtsbehörde in Kamerun errichtet, welde aus dem zur 
Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Inſtanz ermächtigten Beamten als 
Vorfigendem und vier Beifigern beiteht. 

Auf die Beifiter und den Gerichtsſchreiber finden die Vorjchriften in 
86 Abjah 2, SS 7, 8 und 10 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarleit 
entiprechende Anmwendung. 

$ 6. 

Die Zuftellungen werden ausfchließlih durd; den zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten veranlaßt. 

Derjelbe hat dafür zu jorgen, daß die innerhalb des Schußgebietes, in 
welchem die Gerichtsbehörde ihren Sit hat, zu bewirfenden Zujtellungen mit 
der nad) den vorhandenen Mitteln möglichen Sicherheit erfolgen. Er erläßt 
die hierfür erforderlichen Anordnungen und überwacht deren Befolgung. 

Zuftellungen außerhalb des Schußgebietes erfolgen im Wege des Er- 
juchens. 

57 
In bürgerlichen Nedtsitreitigfeiten find in dem Verfahren vor den 

Gerichtöbehörden in den Schußgebieten alle Entjcheidungen, einjchlicklid) der 
auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden, von Amtswegen zus 
zujtellen. Dieje Vorichrift findet auch auf die Zuftellung der Zahlungs— 
und Bolljtrefungsbefehle an den Schuldner, jowie der Pfändungs: und 
Ueberweilungsbejhlüjje an den Schuldner und den Drittihuldner An— 
wendung. 

Für Beichlüffe, welche lediglich die Prozeß: oder Sadjleitung, ein- 
ichließlih der Bejtimmung oder Aenderung von Terminen betreffen, genügt 
die Verkündung. 

*) Bergl. Nr. 15 $ 2. 
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Die Beglaubigung der zuzuftellenden Schriftſtücke kann in allen Fällen 
durch den Gerichtsichreiber erfolgen. 

Soll durch eine Zuftellung eine Frift gewahrt oder der Lauf der Ver— 
jährung oder einer Friſt unterbrochen werden, jo treten die Wirkungen der 
Zuſtellung bereit3 mit der Einreichung des zuzuftellenden Schriftſtücks bei 
der Gericht3behörde ein, jofern die Zuftellung demnächſt bewirkt wird. 

Bei Bewilligung der öffentlichen Zuftellung eimer Ladung kann Die 
Gerihtsbehörde anordnen, dab eine Einrüdung in öffentliche Blätter nicht 
erforderlich jei. 

Wohnt eine Partei außerhalb des Schußgebietes, in welchem die Gerichts- 
behörde ihren Sitz hat, jo fann, falls jie nicht einen daſelbſt wohnhaften 
Prozeßbevollmächtigten bejtellt hat, angeordnet werden, daß fie eine daſelbſt 
wohnhafte Berion zum Empfange der für fie bejtimmten Schriftitüde bevoll- 
mächtige. Dieje Anordnung kann ohne mündliche Verhandlung erfolgen. 
Der Zujtellungsbevollmädtigte ift bei der nächſten gerichtlichen Verhandlung 
oder, wenn die Partei vorher dem Gegner einen Schriftiag zuitellen läßt, 
in diejem zu benennen. Geichieht dies nicht, jo können alle jpäteren Zus 
jtellungen bis zur nachträglichen Benennung durch Anheftung an die Gerichtd- 
tafel bewirkt werden. 

Der Nachweis über die erfolgte Zujtellung ijt zu den Gerichtsaften zu 
bringen. 

S 8. 
In dem Verfahren vor der Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz findet in 

bürgerlihen Rechtöjtreitigfeiten, in Konfursjachen und in den zur jtreitigen 
Gerichtsbarkeit nicht gehörenden Angelegenheiten der S 16 des Geſetzes über 
die Konjulargerichtäbarkeit mit der Maßgabe Anwendung, daß die Enticheidung 
über das Nechtömittel der Beichwerde unter Mitwirkung der Beifiger erfolgt, 
wenn die angefochtene Enticheidung unter Mitwirtung von Beifigern er— 
gangen iſt. 

Sn dem Verfahren zweiter Inſtanz ift eine Vertretung durch Rechts— 
anmälte nicht geboten und findet der S 269 der Eivilprozeßordnung feine 
Anwendung. 

Die Vorichriften in SS 464 und 468 der Civilprozehordnung gelten 
aud) für das Verfahren zweiter Inſtanz. 

S 9. 

Die Zwangsvollitredung im Schußgebiete erfolgt ausichließlich durch den 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erjter Inſtanz ermächtigten Beamten. Der 
Beibringung einer volljtredbaren Ausfertigung bedarf es nicht, ſoweit diejelbe 
von dem Gerichtsichreiber der Gericht3behörde eriter Inſtanz im Schußgebiete 
zu ertheilen jein würde. 

Der Beamte fann nad) Anordnung der Zwangsvollitredung mit der 
Ausführung andere Perjonen beauftragen, welche nad) jeinen Anweiſungen zu 
verfahren haben. 

8 10. 

Vollſtreckbare Ausfertigungen dürfen von dem Gerichtsichreiber nur auf 
Anordnung des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten 
ertheilt werden. 
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Ss 11. 
In Strafiachen findet die Hauptverhandlung ohne die Zuziehung von 

Beifigern ftatt, wenn der Beichluß über die Eröffnung des Hauptverfahrend 
eine Handlung zum Gegenſtande hat, welche zur Zuftändigfeit der Schöffen: 
gerihte oder zu den in ben SS 74, 75 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes be- 
zeichneten Vergehen gehört. 

g 12. 
Der Angeklagte kann auf ſeinen Antrag oder von Amtswegen wegen 

großer Entfernung ſeines Aufenthaltsortes oder wegen ſonſtiger Hinderniſſe 
von der Verpflichtung zum Erſcheinen in der Hauptverhandlung entbunden 
werden, wenn nach dem Ermeſſen der Gerichtsbehörde vorausſichtlich feine 
andere Strafe als Freiheitsſtrafe bis zu ſechs Monaten oder Geldjtrafe oder 
Einziehung allein oder in Verbindung miteinander zu erwarten jteht. 

S 183. 

Die Gericht3barfeit in den zur Zuftändigfeit der Schwurgerichte ge 
hörenden Sahen wird für die Schußgebiete von Kamerun und Togo der 
Gerichtöbehörde erjter Anftanz in Kamerun übertragen. 

Für Ddiefe Sachen finden die Vorichriften Anwendung, welde für die 
im 8 28 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit bezeichneten Straf: 
jachen gelten. 

8 14. 
In dem Verfahren vor der Gerichtsbehörde zweiter Inftanz finden in 

Strafſachen die 88 23 und 29 des Gejepes über die Konfulargerichtöbarfeit 
Anwendung, der $ 23 mit der im $ 8 Abſatz 1*) bezeichneten Mafgabe. 

Die Mitwirkung einer Staatdanwaltichaft findet nicht ftatt. 
Der nicht auf freiem Fuße befindliche Angellagte hat Anſpruch auf An— 

wejenheit in der Hauptverhandlung, wenn er ſich am Orte des Berufungs- 
gerichtö befindet. 

Sn den im $ 13 Abſatz 1 bezeichneten Sachen ijt die Vertheidigung 
aud) in der Berufungsinitanz nothivendig. In der Hauptverhandlung ift die 
Anmejenheit des Vertheidigerd erforderlid; der $ 145 der Gtrafprozek- 
ordnung findet Anwendung. 

Im Uebrigen verbleibt es bei den Vorſchriften im S 40 des Geſetzes 
über die Konſulargerichtsbarkeit. 

8 15. 

Die Todesitrafe ift durch Erichießen oder Erhängen zu vollitreden. 
Der Gouverneur von Kamerun bejtimmt, welche der beiden Bolljtredungs- 

arten in dem einzelnen Falle jtattzufinden hat. 

$ 16. 
Sn dem Verfahren vor den Gerichtöbehörden im Schußgebiete finden 

das Gerichtsfoftengefeg und die Gebührenordnungen für GerichtSvollzieher, 

*) Es ift $ 8 obiger Verordnung gemeint. 
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für Zeugen und Sachverſtändige, jowie für Rechtsanwälte feine Anwendung. 
Die Vorjhriften, welche an Stelle der bezeichneten Gejege zu treten 

haben, werden von dem Reichskanzler erlaſſen. 

817. 

Der Eigenthumserwerb und die dingliche Belaſtung der Grundſtücke 
regelt ſich, ſoweit nicht in dieſer Verordnung abweichende Beſtimmungen 
getroffen ſind, nach den Vorſchriften des preußiſchen Rechts, insbeſondere des 
Geſetzes über den Eigenthumserwerb und die dingliche Belaſtung der Grund— 
ſtücke, Bergwerke und ſelbſtändigen Gerechtigkeiten vom 5. Mai 1872 (Geſetz— 
Samml. ©. 433). 

8 18. 

Die Auflafjungserflärungen des eingetragenen Eigenthümerd und des 
neuen Erwerbers ($ 2 des Geſetzes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 
1872) können auch jchriftlic) erfolgen. ine gleichzeitige Abgabe beider Er: 
Härungen iſt nicht erforderlich. 

S 19. 

Die auf die Grundihuld und auf das Bergwerkseigenthum bezüglichen 
Vorichriften des Gejeßes über den Eigenthumserwerb, jowie die Grundbuch— 
ordnung vom 5. Mai 1872 bleiben außer Anwendung. 

Die an Stelle der Leßteren zur Ausführung diefer Verordnung erforder: 
lichen Vorſchriften werden vom Reichskanzler erlafjen. 

8 20. 

Die vorftehenden Beltimmungen finden auf die Grundjtüde der Ein- 
geborenen feine Anwendung. Jedoch bleiben Grundjtüde, welche in das 
Grundbuch eingetragen find, den Beſtimmungen der 88 17 bis 19 unter- 
worfen, auch wenn fie in das Eigenthum eines Eingeborenen übergehen. 

8 21. 

Die Voraudjegungen für den Erwerb von Grundjtüden durch Verträge 
mit den Eingeborenen oder durch Befikergreifung von herrenlofem Land 
werden mit Genehmigung des Weichslanzlerd von dem Gouverneur von 
Kamerun feftgeftellt. 

Die Eintragung der in diejer Weije erworbenen Grundjtüde erfolgt auf 
Grund einer über den Eigenthumserwerb ertheilten Bejcheinigung des oberſten 
Beamten des Schußgebietes oder eines von dieſem hierzu ermäcdhtigten anderen 
Beamten. 

Urkundlich unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und bei- 
gedrudtem Kaijerlichen Inſiegel. 

Gegeben Marmorpalais, den 2, Juli 1888. 

(L. $.) SEithelm. 
Fürſt v. Bismarck. 
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35. Dienftanweifung, betreffend die Ausübung der Gerichts- 
barkeit in den Schußgebieten von Kamerun und Togo. 

Vom 7. Juli 1888. 

Zur Ausführung der Vorichriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit 
in den Schußgebieten von Kamerun und Togo wird Folgendes bejtimmt: 

81. 

Perſonen, welche der Gerichtsbarkeit unterliegen. 

(Zu den 88 2, 8 der Kaiſerlichen Verordnung vom 2. Juli 1888.) 

Die Gerichtöbarfeit in den Echußgebieten von Kamerun und Togo 
erjtredt ji nach zwei Richtungen auf einen weiteren Kreis von Perjonen, 
als die Ktonjulargerichtöbarkeit. Der Erjteren find unterworfen: 

1. nicht nur Neichsangehörige und Schutzgenoſſen, jondern aud) Aus- 
länder; ausgenommen find nur Eingeborene (vgl. Verordnung vom 
2. Juli 1888 8 3), foweit fie nicht durch die von dem Gouverneur 
mit Genehmigung des Reichstanzlers zu treffenden Beitimmungen der 
Gerichtsbarkeit unterjtellt werden; 

. nicht nur alle Berjonen, welche im Schußgebiete wohnen oder ſich 
dort aufhalten, jondern auch ſolche Perſonen, Hinsichtlich deren, ohne 
daß fie dort Wohnfig oder Aufenthalt haben, ein Gericht3jtand nad) 
den zur Geltung kommenden Gejegen begründet ift (3. B. in den 
Hüllen der SS 24, 29, 31, 32 der GCivilprozehordnung). 

ro 

S 2. 
Gerihtsbehörden. 

(au 5 des Gefeges über die Konfulargerichtöbarkeit; SS 2, 3 Nr. 9 des Geſetzes, 
betreffend die Rechtsverhältniſſe der en ——— ss 4, 5 der Verordnung 

vom 2. Juli 1888.) 

1. Die Gerichtsbehörden erjter Inſtanz haben in den von ihnen aus 
gehenden Schriftitücen 

a) jofern es fi) um Gejchäfte handelt, welche unter Zuziehung 
der Beifiger erledigt werden, die Bezeichnung als 
„Kaiſerliches Gericht des Schufggebietes von Kamerun“ bezw. 
„von Togo“, 

b) jofern es ſich um Gejchäfte handelt, welche von dem zur Aus— 
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ohne Zuziehung 
von Beifigern erledigt werden, die Bezeichnung als 
„Kaiſerlicher Nichter des Schupgebietes von Kamerun“ bezw. 
„don Togo“ 

anzumenden. 
2. Die Gerichtöbehörde zweiter Inftanz hat in den von ihr aus- 

gehenden Schriftjtüden 
a) in den unter 1a bezeichneten Fällen (Verordnung vom 

2. Juli 1888 8 8 Abſatz 1, S 14 Abjab 1) die Be 
zeichnung als 
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„Kaiferliche8 Obergeriht der Schußgebiete von Kamerun und 
Togo“, 

b) in den unter 1b bezeichneten Fällen die Bezeichnung als 
„Kaiferlicher Oberrichter der Schußgebiete von Kamerun und 
Togo“ 

anzumenden. 

3. Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit find ermächtigt: 
a) für die Gericht3behörde eriter Inſtanz in Kamerun der Kanzler 

in Kamerun, 
b) für die Gericht3behörde erſter Inſtanz in Togo der Kaiſerliche 

Kommifjar in Togo, 
e) für die Gerichtsbarkeit zweiter Inſtanz der Gouverneur von 

Kamerun. 
Für den Fall der Behinderung des zur Ausübung der Gericht3barfeit 

ermädhtigten Beamten gilt der zur allgemeinen Vertretung dejjelben durch 
Anordnung des Reichskanzlers berufene Beamte auch als zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigt. Es iſt jedod zu beachten, dab in der höheren 
Inſtanz fein Richter mitwirken darf, welcher in der unteren Inſtanz bei 
Erlafjung der angefochtenen Enticheidung betheiligt war (Civilprozeßordnung 
8 41 Nr. 6, Strafprogefordnung $ 23 Abjag 1). Für den Fall, daß 
aus diefem Grunde oder aus jonjtigen Urjachen der allgemeine Vertreter des 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten an der Vertretung 
behindert iſt, ijt ein außerordentlicher Vertreter zu beitellen. Die Bejtellung 
erfolgt durd) den Gouverneur von Kamerun. 

4. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erfter Inſtanz ermächtigten 
Beamten führen die Dienftaufficht über die bei der betreffenden Gerichtö- 
behörde angejtellten Beamten und regeln die Vertretung derjelben im Falle 
der Behinderung. 

Die Dienftauffiht über die zur Ausübung der Gerichtöbarkeit erjter 
Inſtanz ‚rmächligten Beamten wird durch den Gouverneur von Kamerun 
geübt. Die von den Erjteren erlajjenen allgemeinen Anordnungen, ins— 
bejondere über Zujtellungeu und Zwangsvollſtreckungen, find dem Gouverneur 
mitzutheilen. Derjelbe fann die getroffenen Bejtimmungen aufheben oder 
abändern, ſowie jelbjt allgemeine Anordnungen des bezeichneten Inhalts aud) 
für die Gerichtsbehörden erjter Inſtanz erlafjen. 

5. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten find 
befugt, geeigneten Perſonen die Erledigung einzelner zu ihrer Zuftändigfeit 
gehöriger Gejchäfte dauernd oder in bejtimmten Fällen zu übertragen. Dieje 
Befugniß erjtredt ji nicht auf die Urtheilsfällung, die Entjcheidung über 
Durchſuchungen und Beichlagnahmen und Berhaftungen, jowie auf die Er- 
nennung und Beeidigung der Beiliger und die Zulaſſung der Rechts— 
anmwaltihaft. — Im Falle einer dauernden Uebertragung iſt die beauftragte 
Perſon mitteljt Handichlags an Eidesjtatt zur getreulichen Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten zu verpflichten. Die dauernde Webertragung hindert den 
Beamten nicht, jederzeit Gejchäfte der betreffenden Art jelbit wahrzunehmen. 

Der Beauftragte handelt im Namen der Gerichtöbehörde, derielbe iſt 
in den betreffenden ——— als an Stelle des Beamten handelnd zu 
bezeichnen. 
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6. Die zur Ausübung der Gerichtöbarteit ermächtigten Beamten find 
befugt, die Abhaltung von Gerichtötagen außerhalb des Amtsſitzes der Gerichts— 
behörde anzuordnen. 

838. 

Beiſitzer. 

(Zu den 88 7 bis 9 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarleit.) 

1. Die Worte, welche der Vorfigende bei der Beeidigung der Beifiger 
an die zu Beeidigenden zu richten hat, lauten: 

„Sie ſchwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwifjenden, 
die Pflichten eines Beiſitzers des Kaiſerlichen Gerichts des Schuß: 
gebiete8 von... ... (ded Kaiſerlichen Obergerichts der Schuß 
gebiete von Kamerun und Togo) getreulic zu erfüllen und Ihre 
Stimme nad) beftem Wiſſen und Gemifjen abzugeben.“ 

2. Die auf Ernennung und Beeidigung der Beifißer und deren Stell— 
vertreter fich beziehenden Verhandlungen und Protokolle find zu bejonderen 
Alten zu nehmen. 

3. Die zur Ausübung der Gericht3barfeit ermächtigten Beamten haben 
Namen, Stand und Staatöangehörigkeit der von ihnen ernannten Beifißer 
und Stellvertreter dem Reichskanzler anzuzeigen. 

Ss 4. 

Gerichtsſchreiber. 

(Zu $ 10 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit.) 

1. Als Gerichtsichreiber ift eine hierzu geeignete Perjon, welche am 
AUmtsfige des zur Ausübung der Gerichtöbarkeit ermächtigten Beamten wohnen 
muß, von dem Lebteren zu bejtellen. 

2. Der Gerichtsfchreiber hat vor feinem Amtsantritt einen Eid dahin 
zu leiten: 

„Sch ſchwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwifjenden, 
die Pflichten eines Gerichtsfchreiberd getreulich zu erfüllen, jo wahr 
mir Gott helfe.“ 

3. In dem Falle, daß die Erledigung einzelner zur Zuftändigfeit Des 
zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigten Beamten gehörenden Geſchäfte 
einer anderen Perjon übertragen wird ($ 2 Nr. 5), kann diejer aud Die 
Beitellung des bei Erledigung des Gejchäftes zuzuziehenden Gerichtsichreibers 
aufgetragen werden. Im Falle der dauernden Bejtellung eines jolchen 
Gerichtsſchreibers ift derjelbe mittelft Handichlagd an Eidesjtatt zur getreu- 
lihen Erfüllung feiner Obliegenheiten zu verpflichten. 

S5. 

Rechtsanwälte. 

(Zu $ 11 des Geſetzes über die Konfulargerichtäbarfeit.) 

1. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermädjtigten Beamten haben 
ein Verzeichnig der von ihnen zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zu— 
gelafjenen Perjonen zu führen. 
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2. Die Bedingungen der Zulafjung zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft 
find dem Ermefjen des Beamten überlafjen. Der Beli der Reichs— 
angehörigfeit ift nicht erforderlih. Wenn geeignete Perjonen mit juriftijcher 
Vorbildung nicht vorhanden find, kann der Beamte unter Umftänden auch 
aus anderen Berufsklaffen zuverläffige Perſonen, welche die nöthige Gejchäfts- 
fenntniß befigen, zur Ausübung der Recdtsanwaltichaft zulaſſen. Eine Be- 
eidigung der Rechtsanwälte findet nicht jtatt. 

S 6. 

Bujtellungen. 

(Zu den 88 6, 7 der Verordnung vom 2. Juli 1888.) 

1. In dem Verfahren vor den Gerichtöbehörden der Schußgebiete 
erfolgen die Zuftellungen ſämmtlich auf Beranlaffung der Gerichtöbehörde. 
Dies gilt ſowohl von Zujtellungen von Amtswegen (j. Nr. 2) al3 von 
jolhen auf Betreiben der Parteien (j. Nr. 3). Der Unterjchied zwiſchen 
beiden Arten von Zuftellungen beruht lediglich darin, daß die Legteren nur 
dann von der Gerichtöbehörde veranlaßt werden, wenn die Partei einen auf 
die Bewirfung der Zujtellung gerichteten Antrag gejtellt hat, während es 
bei Zuftellungen von Amtswegen eines jolhen Parteiantrags nicht bedarf. 
Zu dem Antrag einer Partei auf Bewirkung der Zuftellung genügt, abge- 
jehen von dem Geſuche um Bewilligung einer öffentlichen Zustellung ($ 187 
der Civilprozegordnung), eine mündliche Erklärung. Iſt das zuzuftellende 
Schriftſtück ein Schriftiag oder eine jonftige von der Partei ausgehende 
Erklärung, jo hat die Gerichtsbehörde nad; Einreihung des Schriftjtüds auch 
ohne ausdrüdlichen Parteiantrag für die Zuftellung Sorge zu tragen, wenn 
aus dem Inhalte des Schriftjtücdes hervorgeht, daß und wen e& zugeftellt 
werben joll. 

2. Bon Amtswegen erfolgen: 
A. in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten: die Zuftellung der Abſchrift der 

Berufungsichrift an die Gegenpartei, ſowie die Zuftellung aller 
gerichtlichen Entjcheidungen, nicht bloß (wie nad) $ 294 Abſatz 3 
der Civilprozegordnung) der nicht verfündeten, fondern auch der 
verfündeten ($S 7 Abſatz 1 der Verordnung), insbefondere auch der 
Urtheile. Ebenſo werden Zahlungs: und Bolljtredungsbefehle dem 
Gläubiger und dem Schuldner und Beichlüffe, durch welche eine 
Forderung gepfändet oder überwiejen wird, dem Gläubiger, dem 
Schuldner und dem Drittjdhuldner von Amtöwegen zugeftellt (Ver: 
ordnung vom 2. Juli 1888 8 7 Abjaß 1). 

Ausgenommen find nur: 
a) Beichlüffe, welche lediglic) die Prozeß- und Sadjleitung ein- 

ſchließlich der Beltimmung und NMenderung von Terminen 
betreffen, insbejondere auch Beweisbeſchlüſſe ($ 7 Abja 2 der 
Verordnung); bei diejen genügt die Verkündung und zwar 
ohne Rüdjiht auf die Anweſenheit der Parteien bei derjelben; 

b) Arrejtbefehle: die Zuftellung derjelben an den Gläubiger erfolgt 
zwar ebenfall® von Amtswegen ($ 294 Abja 3, $ 809 Abjap 2 
der Civilprozeßordnung), die Zuftellung an den Schuldner da- 
gegen findet nur auf Antrag des Gläubigers ſtatt (F 802 Abſatz 2 
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dajelbit), damit nicht durch vorzeitige Bekanntgebung des ver- 
fügten Arreſtes an den Schuldner die demnächſtige Voll- 
ſtreckung des Arreſtes in ihrem Erfolge gefährdet merde. 
Dieſes Intereſſe des Gläubigerd fällt jedody weg, wenn ber: 
jelbe mit dem Antrag auf Erlaß des Arreftbefehl3 zugleich 
die Vollſtreckung defjelben, 3. B. durch Bezeichnung des Arreſt— 
gegenftandes (der zu pfändenden beweglichen Saden vder 
Forderungen u. j. w.) beantragt. In diefem Fall iſt anzu— 
nehmen, daß mit dem Antrag auf Erlaß des Arrejtbefehls 
auch die Zuſtellung bejjelben beantragt jei, und dem: 
zufolge mit dem Arrejtbefehl zugleid die Zuftellung defjelben 
und die betreffende Vollſtreckungsmaßregel zu verfügen. 

B. in Strafſachen: alle Zujtellungen mit Ausnahme der Zeugen: 
ladungen im Falle des 8 219 der Strafprozekordnung. 

C. im Konkursverfahren: alle Zuftellungen ($ 66 Abſatz 2 der Konlurs— 
ordnung. 

D. in Angelegenheiten der nicht jtreitigen Gerichtsbarkeit: alle vom 
Gericht ausgehenden Zuſtellungen; jedody iſt hier eine fürmliche 
BZuftellung nur nothwendig, injofern es (3. B. wegen Beginns einer 
Friſt und dergl.) einer Beurkundung der Zujtellung bedarf (S 1 
Abſatz 1 des preußischen Ausführungsgejeßes zur Civilprozeßordnung). 

3. Auf Betreiben der Parteien erfolgen: 
A. in bürgerlichen Rechtsjtreitigkeiten die Zuftellung von Schriftjäßen 

jeitens einer Partei an die andere mit Ausnahme der Berufung: 
Ihrift (vgl. Nr. 2A) und die Zujtellung von Arrejtbefehlen an den 
Schuldner (vgl. Nr. 2A b); 

B. in Strafſachen: die Zuftellung von Zeugenladungen im Falle des 
$ 219 der Strafprozefordnung. 

4. Auch in den Schußgebieten beſteht die Zuftellung, wenn eine Ausfertigung 
zugejtellt werden joll, in deren UWebergabe, in den übrigen Fällen in der 
Uebergabe einer beglaubigten Abjchrift des zuzuftellenden Schriftitüds ($ 156 
Abſatz 1 der Givilprozekordnung). Die Beglaubigung kann aber hier in 
allen Fällen (nicht, wie nad) S 156 Abja 2 der Civilprozeßordnung, nur 
bei Zujtellungen von Amtswegen) durch den Gerichtsjchreiber erfolgen (S 7 
Abjap 3 der Verordnung). Der Gerichtsichreiber hat bei Zuftellungen auf 
Betreiben der Parteien die erforderlichen Abjichriften (S 155 der Civilprozep- 
ordnung) auf Verlangen auch anzufertigen. 

5. Die Vorjchriften über die Perjon, an welche die Zuftellung zu 
erfolgen hat (SS 157 bis 164 der Eivilprozegordnung), jind auch in den 
Scußgebieten zu beachten; jedoch tritt an Stelle der SS 160, 161 der 857 
Abſatz 6 der Verordnung. 

6. Die SS 165 bis 181 der Civilprozekordnung finden in den Cchuß- 
gebieten feine Anwendung. An ihre Stelle treten die Anordnungen, welche 
von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermäcdhtigten Beamten gemäß 
S 6 der Verordnung erlafjen werden (oben $2 Nr. 4). Dieje Anordnungen 
können für eine einzelne Zujtellung mit Nüdficht auf die Umstände des Falls 
bejonderd oder allgemein für alle Fälle, in denen nicht etwas Abweichendes 
bejtimmt wird, getroffen werden. Diejelben können ſich beziehen auf die 
Perſonen, durch welche die Zujtellungen zu bewertjtelligen find, und die 
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Uebermittelung der Aufträge an diejelben; auf Ort und Zeit der Zuſtellungen; 
auf diejenigen Perjonen, welden an Stelle des Empfängers da3 zuzujtellende 
Schriftſtück bezw. die Abjchrift dejjelben übergeben werden darf, wenn der 
Empfänger nicht angetroffen wird; auf das Verfahren, wenn feine Perſon 
angetroffen wird, an weldje die Uebergabe bewirkt werden kann; auf den 
Nachweis der erfolgten Zuſtellung. Ein joldher Nachweis ift jtet3 jchriftlich 
zu den Alten zn bringen ($ 7 Abjap 7 der Verordnung). Bei den An- 
ordnungen bezüglid; der Form dieſes Nachweiſes ift zu beachten, daß durch 
den Letzteren feitgejtellt werden muß, welches Schriftftüd in Ausfertigung oder 
Abſchrift übergeben ijt. 

7. Zujtellungen, welche in einer bei einer Gericht3behörde in den Schuß- 
gebieten anhängigen Necht3angelegenheit erforderlich werden, aber außerhalb 
des Schußgebietes, in welhem die Gerichtsbehörde ihren Sit hat, zu 
bewirfen find, erfolgen im Wege des Erſuchens ($ 6 Abſatz 3 der Ber: 
ordnung). 

8. Das Erſuchen iſt zu richten: 
a) bezüglich einer im Deutſchen Reich zu bewirfenden Zuftellung: an 

den Gerichtsjchreiber des Amtsgerichts, in defjen Bezirk die Zu: 
ftellung ausgeführt werden joll ($ 162 des Gerichtöverfafjungs- 
gejeßes) ; 

b) bezüglid einer in einem anderen deutjchen Schußgebiete oder im 
Bezirke eines deutſchen Konjulargericht3 zu bewirkenden Zuftellung: 
an die Gerichtöbehörde des betreffenden Schußgebietes bezw. an den 
betreffenden Konjul; Hiernady it insbejondere auch dann zu ver— 
fahren, wenn von einer der Gerichtsbehörden im Schußgebiete von 
Kamerun eine Zujtellung im Schußgebiete von Togo oder von der 
Gerichtsbehörde des leßteren Schußgebietes eine Zuftellung im Schuß: 
gebiete von Kamerun zu veranlafjen ilt; 

c) bezüglich einer in einem ausländischen Staate zu bewirtenden Zu- 
ftellung an die in 88 182 bis 184 der Civilprozeßordnung be- 
zeichneten Behörden und Beamten. 

9. Die öffentliche Zuftellung erfolgt in den bei den Gerichtsbehörden 
der Schußgebiete anhängigen Rechtsangelegenheiten nad) den Vorjchriften in 
$$ 186 bis 189 der Civilprozeßordnung. Jedoch kann die Gerichtsbehörde 
bei Bewilligung der öffentlichen Zujtellung einer Ladung anordnen, daß eine 
Einrüdung in öffentliche Blätter nicht erforderlich jei (3 7 Abſatz 5 der 
Berordnung). In einem jolihen alle gilt die Ladung als zugeftellt, wenn 
feit der Anheftung des Schriftſtücks an der Gerichtötafel zwei Wochen ver- 
jtrichen find ($ 189 Abjah 2 der Givilprozefordnung). 

10. Die im $ 190 der Civilprozekordnung bezüglich des Eintritt3 der 
Wirkungen der Zujtellung für Zujtellungen mitteljt Erjuchens anderer Be— 
hörden oder Beamten und für öffentliche Zuftellungen gegebene Vorſchrift it 
dur S 7 Abſatz 4 der Verordnung auf alle Zujtellungen ausgedehnt, welche 
in den bei den Gerichtsbehörden der Schußgebiete anhängigen Rechts— 
angelegenheiten auf Betreiben der Parteien erfolgen. 

11. Im Scußgebiete zu bewirfende Zuftellungen in einer bei einem 
deutihen Gerichte anhängigen Nechtsangelegenheit erfolgen auf Erſuchen 
dejielben durch die Gerichtsbehörde erjter Anitanz in der in Nr. 4 bis 6 
bezeichneten Weile. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Be— 
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amte hat auf Grumd des Nachweijes der Zuftellung (vgl. Nr. 6) das im 
8 185 Abjag 2 der Eivilprozekordnung bezeichnete Zuftellungszeugniß aus- 
zuftellen und nur diejes, nicht auch den Nachweis oder die jonit etwa bei 
der Gerichtöbehörde entjtandenen Akten, dem erjuchenden Gerichte zu über- 
jenden. 

S 7. 

BZwangövolljtredungen. 

(Zu den 88 9, 10 der Verordnung vom 2. Juli 1888.) 

1. Aus welchen Titeln eine Zwangsvollſtreckung ftattfindet, unter welchen 
Vorausſetzungen insbejondere von den Gerichtsbehörden in den Schußgebieten 
erlafjene Urtheile volljtredbar find, bejtimmt ſich nad) SS 644 bis 661, 702 
der Eivilprozeßordnnung. 

2. Die Ertheilung der vollitredbaren Ausfertigung (Eivilprozeßordnung 
SS 662 ff.) einer von einer Gerichtöbehörde der Schußgebiete erlafjenen 
Entſcheidung, eines vor derjelben abgejchlofjenen Vergleichs oder einer von 
derjelben aufgenommenen Urkunde der im $ 702 Nr. 5 der Givilprozeß- 
ordnung bezeichneten Art Tann erforderlid; werden, wenn die Parteien diejelbe 
zum Zwecke einer Zwangsvollſtreckung außerhalb des Schußgebietes (j. unten 
Nr. 10, 11) beantragen. 

Die Ertheilung einer vollitredbaren Ausfertigung erfolgt nad) Maßgabe 
der 88 662 bis 670 der Givilprozekordnung, jedod in allen Fällen (nicht 
bloß in denen der SS 666, 669) nur auf Unordnung des zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten (S 10 der Verordnung). 

3. Die Zwangsvollftredung innerhalb eines jeden der beiden Schuß- 
gebiete ift in allen Fällen Sache der GerichtSbehörde erjter Inſtanz. Die 
Bwangsvollitredung wird don dem zur Ausübung der Gerichtöbarleit er— 
mädhtigten Beamten angeordnet ($ 9 der Verordnung). 

4. Der Gläubiger, welder eine Zmangsvollitredung im Scubgebiete 
beantragt, hat den Titel, aus welchem diejelbe erfolgen joll, nur dann vor— 
zulegen, wenn fich der Titel nicht in den Alten der Gerichtsbehörde (Nr. 3) 
befindet. 

Die Beibringung einer vollitredbaren Ausfertigung liegt dem Gläubiger 
nit ob, joweit dieje Ausfertiguug von dem Gerichtsichreiber der Gerichts— 
behörde (Nr. 3) zu ertheilen ſein würde ($ 9 Abja 1 der Verordnung). 
Die Beibringung ift danach insbefondere erforderlid), wenn zur Zeit Der 
Stellung des Antrags der Rechtsjtreit noch bei dem Obergeridht in Kamerum 
anhängig iſt ($S 662 Abjag 2 der Eivilprozehordnung). 

5. In den Fällen, in welchen der Gläubiger eine volljtredbare Aus— 
fertigung nicht beizubringen hat (Nr. 4 Abjaß 2), darf die Zwangsvoll— 
jtredung nur unter denſelben Borausjegungen angeordnet werden, unter 
welchen nad) SS 664, 665 der Civilprozekordnung Die Ertheilung einer 
volljtredbaren Ausfertigung zuläjlig it. Auf die Anordnung der Zwangs— 
volljtrefung finden die Vorjchriften über Anhörung des Schuldners, über 
die lage auf Ertheilung der Vollſtreckungsklauſel, über Einwendungen gegen 
die Lebtere, über die Bemerkung der erfolgten Ertheilung auf der Urihrift 
des Urtheil® (SS 666 bis 668, 670 der Eivilprozeßordnung) entiprechende 
Anwendung. 
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6. Die Vorichriften über den Beginn der Zmangsvollitredung (SS 671 
bis 673 der Eivilprozehordnung) finden auf Zwangsvollitredungen in den 
Scußgebieten mit der Maßgabe Anwendung, dab in den in Nr. 5 bezeic- 
neten Fällen an Stelle der Vollſtreckungsklauſel (S 671 a. a. ©.) die An— 
ordnung der Zwangsvollſtreckung tritt. 

7. In den Schußgebieten erfolgt die Ausführung der Zwangsvoll— 
jtredung auch in den Fällen, in welchen fie nad) der Eivilprozeßordnung 
den Gerichtsvollziehern zugewieſen ift, durch den zur Ausübung der Gerichtö- 
barkeit ermächtigten Beamten; derjelbe kann mit der Ausführung andere 
Berjonen beauftragen, welche nach jeinen Anweiſungen zu verfahren haben 
($ 9 Abjag 2 der Verordnung). Der Auftrag ift ſchriftlich zu ertheilen. 
Der Ichriftliche Auftrag tritt bei Anmendung der Vorſchriften der 88 675 
bis 677 der Civilprozegordnung an die Stelle der volljtredbaren Ausferti- 
gung. Die Vorjchriften der SS 678 bis 683 kommen nicht zur Anwen— 
dung; an ihre Stelle treten die Anweilungen, welche der zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte den mit der Ausführung der Zwangs— 
bolljtredung beauftragten Perjonen ertheilt hat. Bei Ertheilung diejer An— 
meilung ift dafür Sorge zu tragen, daß über jede Vollſtreckungshandlung 
eine jchriftliche Nachricht zu den Akten gebracht wird. 

8. Die mit der Ausführung der Zwangsvollſtreckung beauftragte Rerjon 
(Nr. 7) hat die in der Eivilprogehordnung (SS 712, 713, 716, 720 bis 
725, 727,746, 751, 769 bis 771, 777) dem Gerichtövollzieher zugewieſenen 
Befugniffe und Obliegenheiten, joweit nicht durch die ihr ertheilten An- 
weijungen (Nr. 7) etwas Underes beitimmt wird. 

9. Auf die in den SS 730, 739 und 744 der Civilprozeßordnung vor— 
gejehenen Zuitellungen bei der Zwangsvollitredung wegen Geldforderungen 
in Forderungen und andere Vermögensrechte finden die SS 6, 7 (vergl. ins- 
bejondere $ 7 Abſatz 1) der Verordnung und 8 6 diejer Anweiſung Anz 
wendung. Im Falle des 8 739 Abjah 3 jind die Erklärungen des Dritt- 
Ihuldners ſtets an die Gerichtsbehörde zu richten. 

10. Soll im Deutihen Reich eine Zwangsvollitredung auf Grund einer 
in den Schußgebieten erlafjenen Entjcheidung oder einer dort aufgenommenen 
volljtredbaren Urkunde erfolgen, jo hat der Gläubiger fich eine vollitredbare 
Ausfertigung des Titels ertheilen zu lafjen (vergl. Nr. 1, 2) und auf Grund 
derjelben die Zwangsvollitredung ſelbſt zu betreiben. Ein Erjuchen an 
deutiche Gerichte jeitend der Gerichtöbehörde des Schußgebietes findet nicht 
ftatt. Jedoch kann, joweit die Zwangsvollſtreckung durch einen deutichen 
Gerichtsvollzieher zu bewirken ift, der Gläubiger zur Beauftragung dejjelben 
fich der Vermittelung der Gerichtöbehörde bedienen, welche ihrerjeits den 
Auftrag unter Beifügung der vollftredbaren Ausfertigung dem Gerichts— 
jchreiber desjenigen Amtsgerichts überjendet, in defjen Bezirk der Auftrag 
ausgeführt werden joll (S 674 Abſatz 2 der Civilprozekordnung; 5 162 des 
Gerichtsverfaſſungsgeſetzes). 

11. Soll die Zwangsvollſtreckung aus einem der in Nr. 10 bezeichneten 
Titel in einem anderen deutſchen Schutzgebiete erfolgen, ſo hat die Gerichts— 
behörde erſter Inſtanz auf Antrag des Gläubigers die Gerichtsbehörde des 
betreffenden Schutzgebietes um die Zwangsvollſtreckung zu erſuchen ($ 700 
Abjap 2 der Civilprozeßordnung). Diefe Beitimmung findet aud) im Ver— 
hältniß der Schußgebiete von Kamerun und Togo zu einander Anwendung. 

Riebomw, Die Kolonial-Eefepgebung. 13 
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In gleicher Weije ift zu verfahren, wenn die Zwangsvollſtreckung im 
Bezirk eines deutfchen Konfulargericht3 erfolgen fol; jedoch ift dem an den 
Konful zu richtenden Erſuchungsſchreiben eine vollitrefbare Ausfertigung 
beizufügen. 

12. Mit der Zmangsvollitredung, welche aus einem der in Nr. 10 
bezeichneten Titel in einem ausländiihen Staate erfolgen joll, Hat die 
Gericht3behörde ſich nicht zu befafjen, deren Betrieb vielmehr dem Gläubiger 
zu überlafien. 

13. Erſucht ein deutjches Geriht gemäß 8 700 Abſatz 2 der Eivil- 
prozekordnung um Bewirkung einer Zwangsvollſtreckung im Schußgebiete, fo 
ift diefelbe auf Grund des Erjuchens anzuordnen, ohne daß die Vollftred- 
barkeit nachzuprüfen ift. Die Vollftredung erfolgt in der in Nr. 7 bis 9 
bezeichneten Weiſe. 

S 8. 

Beitimmungen für Strafjaden. 

(Zu den $$ 11 bis 15 der Verordnung vom 2. Juli 1888 und $ 21 des Gefeges 
über die Ronfulargerichtöbarteit.) 

1. Die Verfügung, durch welche der Angeklagte vom Erſcheinen in der 
Hauptverhandlung entbunden wird ($ 12 der Verordnung), kann, wenn fie 
von Amtswegen erfolgt oder ein bezüglicher Antrag von dem Beſchuldigten 
ſchon vorher geftellt war, gleichzeitig mit der Mittheilung des Termins der 
Hauptverhandlung an den Angeklagten erfolgen. Die Verfügung wird von 
dem zur Ausübung der Gerichtöbarkeit ermächtigten Beamten erlafjen. Der: 
jelbe bat dabei zu prüfen, ob die im $ 12 der Verordnung bezeichneten 
Borausjegungen vorliegen. Erjcheint in der Hauptverhandlung nad) Anſicht 
des Gerichtd die Verhängung einer höheren Strafe ald der im $ 12 be 
ftimmten angezeigt, jo muß die Verhandlung vertagt und der Angeklagte zu 
dem neuen Termine vorgeladen und eventuell vorgeführt werden. 

Unter allen Umftänden muß, wenn ohne die Anweſenheit de vom Er- 
jcheinen entbundenen Angeklagten verhandelt werden joll, derjelbe, falls jeine 
richterliche Vernehmung nicht ſchon im Vorverfahren erfolgt ijt, durch einen 
erjuchten oder beauftragten Richter über den Gegenjtand der Anjchuldigung 
vernommen werden (Strafprozekordnung 8 232 Abjag 2, 3). Nöthigenfalld 
iſt dieſe Vernehmung nad) Maßgabe des $ 2 Nr. 5 diejer Anweifung einer 
anderen geeigneten Perſon zu übertragen. Für dad im $ 231 der Straf 
prozeßordnung vborgejehene Ungehorjamsverfahren bedarf es hingegen einer 
vorgängigen richterlichen Vernehmung des Angeflagten nicht. 

2. Das Verfahren in den dur) 8 13 der Verordnung für beide Schuß: 
gebiete dem Gericht erjter Inftanz in Kamerun übertragenen Schwurgerichtö- 
jachen regelt ſich nach den Vorjchriften, welche für die im $ 28 des Geſetzes 
über die Konfulargerichtsbarfeit bezeichneten Strafjachen gelten. Es findet 
daher auch der 8 9 des bezeichneten Gejehed Anwendung, wonad in dem 
Valle, daß die Zuziehung von vier Beifigern nicht ausführbar it, die Zu- 
ziehung von zwei Beifigern genügen foll. Diejer Fall wird auch dann als 
gegeben anzujehen fein, wenn infolge der Zuziehung von vier Beifigern 
in erſter Inſtanz nad) Lage der Verhältniſſe feine ausreichende Zahl von 
Beifigern für die eventuelle Verhandlung in der VBerufungsinitanz verwend⸗ 
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bar bliebe, da bei dem Obergericht ($ 5 der Verordnung) eine Verminderung 
der Zahl von vier Beiligern unter feinen Umſtänden gejtattet ift, die Per: 
jonen aber, welche in erſter Inſtanz ald Beiſitzer mitgewirkt haben, von der 
Mitwirkung in der Berufungsinitanz ausgeſchloſſen find. 

3. In Schwurgeridhtsjahen muß der Angeklagte ſowohl in der erjten, 
als in der zweiten Inſtanz einen Vertheidiger haben (Strafprozeßordnung 
$ 140 Ubjaß 1, Verordnung vom 2. Juli 1888 8 14 Abſatz 4). In 
diefen Saden und ebenjo in den Fällen, in welden nad) $ 140 Abjag 2 
der Strafprozeordnung die Vertheidigung eine nothivendige ift, iſt dem 
Beſchuldigten, welcher einen Bertheidiger noch nicht gewählt hat, ein joldher 
von Amtswegen zu bejtellen, jobald das Hauptverfahren eröffnet wird. Beim 
Mangel geeigneter, zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zugelafjener Per— 
—* iſt als Vertheidiger ein anderer achtbarer Gerichtseingeſeſſener zu be— 
ſtellen. 

4. Auf das Strafverfahren in der Berufungsinſtanz finden, ſoweit nicht 
in den SS 36 bis 40 des Gejeßes über die Konjulargerichtsbarkeit und in 
den SS 5 und 14 der Verordnung vom 2. Juli 1888 etwas Anderes be- 
ſtimmt ift, die Vorſchriften des dritten Abſchnitts im dritten Buche der 
Strafprozeßordnung Anwendung. Da die Mitwirkung einer Staatsanwalt: 
ſchaft nicht jtattfindet, jo erfolgt im Falle der Einlegung der Berufung die 
Ueberjendung der Alten (Strafprozeßordnung $ 362, Gejeß über die Kon— 
julargerichtöbarfeit $ 39) unmittelbar an das Obergeridt. 

5. Soweit nad) der Vorjchrift des $ 420 der Strafprozeßordnung vor 
Erhebung der Privatllage wegen Beleidigungen nachgewiejen werden muß, 
daß die Sühne erfolglos verjucht worden, ift für diefen Vergleichsberſuch der 
zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigte Beamte zujtändig. Derjelbe 
fann mit der Vornahme joldher Verſuche andere Berjonen allgemein oder im 
einzelnen alle beauftragen. 

Erſcheint der Beirhuldigte in dem zur GSühneverhandlung beftimmten 
Zermine nicht, jo wird angenommen, daß er ji auf die Sühneverhandlung 
nicht einlaffen wolle. — Eine Beicheinigung über die Erfolglofigfeit der 
Sühneverhandlung kann nur ertheilt werben, wenn der Untragiteller im 
Zermine erſchienen it. Kommt im Termin ein Vergleich zu Stande, jo ijt 
derjelbe zu Protokoll feitzuftellen. 

$ 9. 

Koſtenweſen. 

(Zu $ 16 der Verordnung vom 2. Juli 1888.) 

1. In den Rechtsſachen, auf welche die Civilprozeßordnung, die Konkurs: 
ordnung oder die Strafprozeßordnung Anwendung finden, werden die wirklich 
aufgervendeten Auslagen erhoben. Die Gebühren der Zeugen und Sachver— 
ftändigen ſowie die Tagegelder und Reijefojten der Gerichtsbeamten werden 
in jedem einzelnen Sale unter Berüdfichtigung der Umstände defjelben feit- 
gejegt. 

Außerdem werden in den bezeichneten Nechtsjachen Gebühren nach Maß— 
gabe des angehängten Tarifs erhoben. 

Bei jedem Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher baare 
Auslagen verbunden find, kann, in Strafjahen jedoch nur, joweit es ſich um 

13* 
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das Verfahren auf erhobene Privatklage handelt, dem Antragiteller die Zah— 
lung eines zur Dedung der Auslagen erforderlichen Vorſchuſſes auferlegt 
werden. Die Ausführung der Zwangsvollitredung ($ 7 Nr. 7 diejer An- 
weiſung) kann in allen Fällen von der vorgängigen Zahlung eines jolchen 
Vorſchuſſes abhängig gemacht werden. 

In bürgerlichen NRechtsftreitigfeiten und in Privatklagejachen kann, inſo— 
weit es fich um ein gebührenpflichtiges Verfahren handelt, der Antragiteller 
zur Zahlung eines entiprechenden Gebührenvorjchufjes verpflichtet werden. 

Schuldner der entjtandenen Auslagen und Gebühren ift derjenige, 
welchem durc gerichtliche Entjcheidung die Koſten des Verfahrens auferlegt 
find, oder welcher diejelben durd eine vor der Gerichtöbehörde abgegebene 
oder derjelben mitgetheilte Erklärung übernommen hat. In Ermangelung 
eines anderen Schuldners ift derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat, 
Schuldner der entjtandenen Auslagen und Gebühren. Die Verpflihtung zur 
Zahlung vorzujchießender Beträge (Abjab 3 und 4) bleibt bejtehen, wenn 
auch die Koſten des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von einem 
Anderen übernommen find. 

2. In den Angelegenheiten, welche zu der jtreitigen Gerichtsbarkeit nicht 
gehören, werden vorbehaltlih der Vorjchriften in den folgenden Abſätzen 
Kosten nur nad) Maßgabe der Bejtimmungen des Gejebes, betreffend die 
Gebühren und Kojten bei den Konſulaten des Deutichen Reichs, vom 1. Juli 
1872 (Reich3-Gejegbl. S. 245) erhoben. 

Bei Vormundichaften, mit Ausnahme der gejeglichen Vormundſchaft, ift 
von dem Kapitalbetrag des Vermögens des Mündels, auf welches ſich die 
Bormundichaft erjtredt, injofern dafjelbe über 150 Mark beträgt, zu erheben: 

a) von je 50 Mark des Betrages bis zu 300 Mark, 
b) von je 100 Mark des Mehrbetrages bis zu 600 Marf, 
ec) don je 150 Mark des Mehrbetrages bis zu 1500 Marf, 
d) von je 300 Mark des Mehrbetrages 50 Pfennige. 

3. Der Anja der Gebühren und Auslagen erfolgt durd die Gerichts— 
behörde der Inſtanz. 

Gegen die in Koftenjachen ergebenden Enticheidungen der Gerichts— 
behörden eriter Inſtanz findet Beſchwerde an die Gericht3behörde zweiter 
Inſtanz jtatt. 

Tarif 

für die Erhebung von Gebühren in bürgerliden Rechtsſtreitig— 
feiten, Konkursſachen und Strafjaden. 

I. Sürgerliche Rechtsſtreitigkeiten. 

Eine Gebühr wird erhoben: 
1. für das Verfahren in erjter Inſtanz; 
2. für das Verfahren in der Berufungsinitanz; 
3. für die Ausführung der Zwangsvollitredung. 

Die Erhebung der Gebühr erfolgt nad) dem Werthe des Streitgegen- 
Standes, im Falle der Nr. 3 nad) dem Werthe des zur Zwangsvollſtreckung 
ftehenden Anſpruchs. Für die Werthäberehnung find die Vorjchriften der 
Eivilprozeßordnung 88 3 bis 9 umd der Konkursordnung $ 136 maßgebend. 
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Bei nicht vermögensrechtlichen Anjprüchen wird der Werth zu 2000 Marf, 
ausnahmsweiſe niedriger oder höher, jedoch nicht unter 200 Mark und nicht 
über 50 000 Mark angenommen. 

1. Verfahren in erjter Inftanz. 

A. Soweit das Verfahren durch Endurtheil erledigt ift, werden er: 
hoben: 

a) bon einem Streitgegenjtande bis zum Betrage von 150 Mark ein: 
TORI 224 0 bon jeder Marf 10 Pfennige, 

b) von dem Mehrbetrage bis zu 1500 Mark einihließlih ...... 
RIEF von jeder Marf 5 Piennige, 

c) von dem Mehrbetrage .........- von jeder Mark 1 Pfennig. 
Die im vorhergehenden Abſatz bezeichneten Säße ermäßigen ſich auf die 

Hälfte, wenn die Erledigung durch Verſäumnißurtheil oder durch ein auf 
Grund Anerfenntnifjes oder Verzichts erlaſſenes Urtheil erfolgt iſt. 

B. Soweit nad) Erhebung der lage dad Verfahren in anderer Weiſe 
erledigt ijt, wird die Gebühr nad) dem Ermeſſen der Gerichtöbehörde, jedoch 
nicht über die in Nr. 1A, Schlußabjaß, bezeichneten Sätze hinaus, bejtimmt. 

2. Verfahren in der Berufungsinjtan;. 

A. Someit das Verfahren durch Endurtheil erledigt ift, wird die um 
ein Viertheil erhöhte Gebühr unter 1A erhoben. 

B. Soweit nad) Zujtellung der Berufungsichrift das Verfahren in an: 
derer Weije erledigt ift, findet die WVorjchrift unter 1B mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die Gebühr nicht die um ein Viertheil erhöhten Sätze unter 
1A, Schlußabſatz, überjteigen darf. 

3. Ausführung der Zwangsvollitredung. 

Für das Verfahren von dem Beginn der Ausführung einer Zwangs— 
vollitredung ($ 7 Nr. 7 dieſer Anweifung) bis zu der durch die betreffende 
Handlung und die aus ihr ſich ergebenden weiteren Bollftredungshandlungen 
zu erlangenden Befriedigung des Gläubigerd wird die Gebühr unter 1A, 
Schlußabſatz, erhoben. 

Die Gebühr wird nad) dem Ermefjen der Gerichtsbehörde, jedoch nicht 
über die Hälfte der im vorhergehenden Abſatz bezeichneten Sätze, beſtimmt, 
foweit das Berfahren 

a) durd; Zurücdnahme des Antrags oder durch Leiftung an die Perjon, 
welche die Zwangsvollitrefung ausführt, erledigt oder 

b) zufolge der Vorjchrift des $ 691 der Civilprozeßordnung eingejtellt 
oder bejchränft und demnächſt nicht fortgejeßt oder 

c) wegen Mangels eines geeigneten Gegenftandes ohne Erfolg ge- 
blieben iſt. 

Il. Konkursfaden. 

Für das Konkuröverfahren wird erhoben: 
1. wenn dafjelbe auf Grund der Schlußvertheilung aufgehoben it, die 

Gebühr unter I 2A., 
2. wenn dafjelbe auf Grund eines Zwangsvergleichs aufgehoben oder 

wenn e3 eingeftellt ijt, die Hälfte dieſer Gebühr. 
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Die Gebühr wird — dein Betrage der Aktivmafſe erhoben. Auf die 
Werthsfeſtſetzung findet der $ 3 der Civilprozeßordnung entiprechende An- 
wendung. 

III. Straffachen. 

1. Für das Verfahren auf erhobene Privatflage werden in eriter 
Inſtanz erhoben: 

a) wenn das Verfahren vor Beginn der Hauptverhandlung 
erledigt it . . . 10 Marl, 

b) wenn nad) Beginn der Hauptverhandfung Ginftellung 
des Verfahrens erfolgt it . . 20 — 

c) wenn außer dem Falle unter b bie Inſtanz durd Ur 
theil beendigt it . . 50 ⸗ 

Diefelben Säge find für die Berufungsinftanz zu erheben. 
2. In anderen Strafjachen wird nad rechtskräftig erfannter Strafe eine 

Gebühr für das geſammte Verfahren, einjchlieglic der Berufungsinſtanz, er- 
hoben. Der Betrag der Gebühr wird nad) dem Ermefjen der Getichts— 
behörde, jedoch nicht über 500 Mar, feitgejegt. 

$ 10. 

Geihäftsgang. 

1. Das Gejhäftsjahr iſt das Kalenderjahr. 
2. Jeder zur Ausübung der Gerichtsbarkeit von dem Neichsfanzler er- 

mächtigte Beamte hat demjelben am Scluffe des Geichäftsjahres eine 
Geihäftsüberfiht einzureihen. Die Berichte der Gerichtäbehörden eriter 
Inftanz find durch Vermittelung des Gouverneurs von Kamerun einzureichen. 

3. Der Gejchäftöverfehr mit Behörden und Beamten außerhalb des 
Schutzgebiets erfolgt ausfchlieglid durd die zur Ausübung der Gerichtöbar- 
feit ermächtigten Beamten. 

8 11. 
Bejondere Beftimmung für das Schußgebiet von Kamerun. 

In dem Schußgebiete von Ramerun bedürfen die Anordnungen des zur 
Ausübung der Gerihtöbarkeit erjter Inſtanz ermächtigten Beamten der Zu— 
ſtimmung des Gouverneurs, ſoweit jie betreffen: 

1. die dauernde Uebertragung einzelner richterliher Geichäfte auf an— 
"dere Perionen ($ 2 Nr. 5); 

2. die Ernennung von Beifitern ($ 3); 
3. die Beitellung und Entlaffung von jtändigen Gerichtsichreibern (S 4) 
4. die Zulaſſung von Rechtsanwälten (8 5); 
5. die allgemeine Beauftragung von Berjonen mit der Vornahme von 

Sühneverfuchen ($ 8 Nr. 5). 

Berlin, den 7. Juli 1888. 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Graf v. Bismard. 
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36. Derfügung des Neichsfanzlers, betreffend die Führung 
der Grundbücher und das Derfahren in Brundbuchjachen 

j in den Schußgebieten von Kamerun und Togo. 
Bom 7. Juli 1888. 

Für die Schußgebiete von Kamerun und Togo wird auf Grund des 
8 19 der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend die Nechtöverhältnifje in Den 
Scußgebieten von Kamerun und Togo, vom 2. Juli d. J. (Reichs-Geſetzbl. 
©. 211) das Folgende verfügt: 

I. Einrichtung der Grundbüder. 

S 1. 

Für jedes der beiden Schußgebiete wird ein Grundbuch angelegt, in 
welches die durch Nichteingeborene erivorbenen Grunditüde eingetragen werden. 

8 2. 

Die Grundbücher werden nad) dem Formular in Anlage A eingerichtet. 
Jedes Grunditüd enthält ein eigenes Grundbuchblatt. Es kann jedod) 

für mehrere in demjelben Grundbuchbezirk liegende Grundjtüde defjelben 
Eigenthümers ein gemeinjchaftliches Grundbuchblatt angelegt werden, wenn 
daraus nad) dem Ermeſſen der Grundbuchbehörde feine Verwirrung zu bes 
jorgen iſt. 

Die Grundbuchblätter eines Grundbuches erhalten fortlaufende Nummern 
nad dem Zeitpunkt der Anlegung. 

83. 

Jedes Grundbuchblatt beſteht aus einem Titel und drei Abtheilungen. 
Der Titel giebt in der eriten Hauptipalte an: 
1. die Bezeichnung des Grunditüds nad) Lage und Begrenzung, nad) 

jeinem etwaigen bejonderen Namen und jonjtigen Kennzeichen unter 
Bezugnahme auf die bei den Grundakten befindliche arte (SS 21, 36), 
ſowie thunlichit die Eigenſchaft des Grundſtücks nad Kultur und 
Art der Benukung; 

2. die Größe des Grundftüds. 
Die für die Bezeichnung des Grundjtüds nad) dem Steuerbuch be— 

ftimmte Unterjpalte ift vorläufig noch offen zu lafjen. 
Sind mehrere Grundftüde in demjelben Grundbuchblatt vereinigt, jo 

find diefelben unter fortlaufenden Nummern gejondert in der eriten Haupt— 
ipalte aufzuführen. 

Die zweite Hauptipalte iſt zu Abjchreibungen bejtimmt. 

S 4. 

In die erjte Spalte der erjten Abtheilung ift einzutragen: 
der Eigenthümer nach Vor: und Zunamen, nad) Stand, Gewerbe 
oder anderen untericheidenden Merkmalen, Wohnort oder Aufent- 
halt3ort; eine juriftiiche Perjon nad) ihrer gejeglichen oder in der 
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Verleihungsurfunde enthaltenen Benennung; eine Handelägejellichaft, 
Attiengejellichaft und Genoſſenſchaft unter ihrer Firma und Bezeich— 
nung des Ort, wo fie ihren Sig hat; 

in die zweite Spalte: 
das Datum der Eintragung, der Rechtsgrund derjelben (Auflaſſung, 
Tejtament, Erbbeicheinigung, Beicheinigung des oberjten Beamten 
nach S 21 Abjat 2 der Verordnung vom 2. Juli 1888 u. dgl. m.), 
jowie die Vermerfe über Zuichreibungen ; 

in die dritte Spalte: 

auf Antrag des Eigenthümerd der Erwerbspreis oder die Schätzung 
des Werthd nad; einer öffentlihen Tare und bei Gebäuden die 
Feuerverficherungsfumme mit Angabe des Tages der Verficherung. 

8 5. 

In die erjte Hauptipalte der zweiten Abtheilung twerden eingetragen: 

1. dauernde Laſten und wiederkehrende Geld- und Naturalleiftungen, 
welche auf einem privatrechtlichen Titel beruhen; 

2. die Beſchränkungen des Eigenthums und des PVerfügungsrecht3 des 
Eigenthiimers. 

In die zweite Hauptipalte „Veränderungen“ werden alle Veränderungen 
eingetragen, welche die in der eriten Hauptſpalte vermerkten Nechte und Be- 
ſchränkungen erleiden. 

Sit ein in der erjten Hauptipalte eingetragenes Recht aufgehoben, fa 
erfolgt Die Löſchung in der Hauptipalte „Löſchungen“; die Löſchung einer 
Veränderung wird unter der zweiten Hauptipalte in der Nebenfpalte 
„Lölchungen“ bewirkt. 

S 6. 

In die erite Hauptipalte der dritten Abtheilung werden die Hypotheken 
eingetragen. 

In die zweite Hauptſpalte „Veränderungen“ ſind alle Veränderungen 
(Uebertragungen, Verpfändungen ꝛc.) der in der erſten Hauptſpalte ein— 
getragenen Poſten, ſowie etwaige Beſchränkungen des Verfügungsrechtes über 
dieſelben zu vermerken. 

Die Nebenſpalte „Löſchungen“ in der zweiten Haupfſpalte iſt für die 
Löſchung der Veränderungen, die Hauptipalte „Löſchungen“ zur Löſchung 
der in der erſten Hauptipalte eingetragenen Poſten bejtimmt. 

S 7. 

Für jedes Grundbuchblatt werden bejondere Grundakten gehalten. 

88. 

Die Einſicht der Grundbücher und Grundakten iſt Jedem geſtattet, 
welcher nach dem Ermeſſen des Vorſtehers der Grundbuchbehörde ein recht— 
liches Intereſſe dabei hat. 
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Il. Inftändigkeit und Verfahren. 

8 9. 

Die Bearbeitung der Grundbuchſachen gehört zur Zuftändigfeit der mit 
der Ausübung der Gerichtöbarkeit eriter Inſtanz ermädhtigten Beamten 
(Grundbudhrichter). 

$ 10. 

Der Grundbuchrichter verfährt, ſoweit nicht etwad Anderes vorgefchrieben 
fit, nur auf Antrag. 

Die Anträge werden mündlich bei dem Grundbuchrichter angebracht oder 
ſchriftlich eingereicht. Mündliche Anträge auf Eintragungen oder Löſchungen 
find von dem Grumdbuchrichter aufzunehmen. 

S 11. 
Schriftliche, zu einer Eintragung oder Löſchung erforderliche Anträge 

und Urkunden, jowie die Vollmachten von Berfonen, welche als Bevollmädhtigte 
Anträge stellen oder Erklärungen abgeben, müfjen gerichtlich oder notariell 
aufgenommen oder beglaubigt jein. Jedoch bedürfen jchriftliche Anträge, 
welchen die beglaubigten Urkunden beiliegen, in denen die Betheiligten die 
beantragte Eintragung oder Löſchung ſchon bewilligt haben, feiner bejonderen 
Beglaubigung. 

Der Aufnahme eine bejonderen Protokolls über die Beglaubigung oder 
der Zuziehung von Zeugen bedarf es nicht. 

S 12. 

Urkunden und Anträge der öffentlichen Behörden der Schußgebiete, des 
Reichs oder eines Bundesitaates bedürfen, wenn fie ordnungsmäßig unter: 
ſchrieben und unterjiegelt find, feiner Beglaubigung. 

8 13. 

Sind die zur Eintragung oder Löſchung erforderlichen Urkunden oder 
Vollmachten von einer ausländischen Behörde ausgejtellt oder beglaubigt, und 
ift die Befugniß diefer Behörde zur Ausftellung öffentlicher Urkunden nicht 
durch Staatöverträge des Deutjchen Reichs verbürgt, oder fonjt dem Grund— 
buchamt bekannt, jo muß die Befugniß der ausländischen Behörde zur Auf: 
nahme des Aftes und deren Unterichrift auf gejandtichaftlichem oder Fon: 
ſulariſchem Wege feitgeftellt werden. 

$ 14. 

Die Anträge ſowohl als die Urkunden find genau mit dem Zeitpunkt 
des Einganges bei der Grundbuchbehörde zu verjehen. 

Diefelben bleiben, ſoweit nicht etwas Anderes vorgeichrieben iſt, in 
Urſchrift oder in beglaubigter Abjchrift bei den Örundalten. 

S 15. 5 
Die Verfügungen auf die Anträge jind vom Grundbuchrichter zu er- 

lafjen. 
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Die auf Grund der Verfügungen vurzunehmenden Eintragungen fünnen 
von dem Gerichtsichreiber als Grundbuchführer ausgeführt werden. In 
diefem Falle joll die Verfügung den Inhalt der Eintragung wörtlich angeben. 

8 16. 

Bei allen Einjchreibungen in das Grundbuch ift der Tag der Ein- 
jchreibung anzugeben; die in die zweite umd dritte Abtheilung einzutragenden 
Poften jind in jeder Abtheilung mit fortlaufenden Nummern zu verjehen. 
Die Einjchreibungen find im Grundbuch von dem Grundbuchrichter und, 
jofern fie von dem Grundbuchführer vorgenommen find, auch) von diefem zu 
unterzeichnen. 

S 17. 

Der Grundbuchrichter hat die Rechtögültigkeit der vollzogenen Auflaffung, 
Eintragung: oder Lölhungsbewilligung nad) Form und Inhalt zu prüfen. 

Ergiebt die Prüfung für die beantragte Eintragung oder Löſchung ein 
Hinderniß, jo hat der Grundbuchrichter dafjelbe dem Antragiteller bekannt 
zu machen. 

8 18. 

Bei mehreren Eintragungsgeiuchen für dafjelbe Grundftüd erfolgt die 
Eintragung in der durd den Zeitpunkt der Vorlegung der Gejuche bei der 
Grundbuchbehörde bejtimmten Reihenfolge und aus gleichzeitig vorgelegten 
Gejuchen zu gleihem Recht, wenn nicht in denjelben eine andere Reihenfolge 
bejtimmt iſt. 

Werden mehrere Auflafiungserflärungen defjelben Eigenthümers zu Gunften 
verjchiedener Perjonen vorgelegt, bevor auf eine derjelben eine Eintragung 
erfolgt ift, jo umterbleibt die Eintragung bis zur Erledigung des Wider: 
ſpruches. 

8 19. 

In den Fällen, in welchen der Erwerb des Eigenthums an Grund— 
ſtücken eine Auflaſſungserklärung des bisher eingetragenen Eigenthümers nicht 
vorausſetzt, kann der Eigenthümer von dem Grundbuchrichter durch Geld— 
ſtrafen bis zu je 150 Mark zur Eintragung ſeines Eigenthums angehalten 
werden, wenn ein dinglich oder zu einer Eintragung Berechtigter diejelbe 
beantragt. 

Beitreitet der angebliche Eigenthümer die Thatjachen, welche zur Be- 
gründung des Antrages geltend gemacht find, jo ift der Antragjteller auf 
den Prozeßweg zu verweilen. 

8 20. 
Die Eintragung des Eigenthümers ift dem bisher eingetragenen Eigen- 

thümer und den aus dem Grundbuch erſichtlichen dinglich Berechtigten bekannt 
zu machen. 

8 21. 
Wenn ein Grundſtück, welches von einem eingetragenen Grundſtück ab- 

gezweigt werden joll, auf ein anderes Blatt zu übertragen it, jo muß das 
einzutragende Grundftüd nad) den im $ 3 beitimmten Merkmalen unter 
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Beifügung einer die Lage und Größe des Grundftüds in beglaubigter Form 
ergebenden Karte bezeichnet werden. 

$ 22. 

Soll die Abtretung einer Hypothek ind Grundbuch eingetragen werben, 
jo ift mit der Abtretungserflärung die Hypothelenurkunde vorzulegen. 

Die Abtretungserflärung muß den Namen des einzutragenden Erwerber 
der Hypothek enthalten. Der Annahmeerflärung defjelben bedarf e3 nicht. 

Die Eintragung der Abtretung wird auf der Hypothekenurkunde ver- 
merft und diejer Vermerk mit der Unterfchrift und dem Siegel der Grundbuch— 
behörde verjehen. 

$ 23. 

Erfolgt eine Theilabtretung, jo ift von der Hüpothefenurfunde eine 
gerichtlih oder notariell beglaubigte Abjchrift anzufertigen und zugleich auf 
die Haupturfunde der Vermerk, welcher Theil der Hypothek abgetreten und 
auf die beglaubigte Abjchrift der Vermerk, für wen und über welchen Theil 
derjelben die Abſchrift gefertigt ift, zu ſetzen. 

Soll die Theilabtretung eingetragen werden, jo find die Haupturfunde 
und die beglaubigte Abjchrift der Grundbuchbehörde vorzulegen und ift die 
Eintragung der Abtretung gemäß $ 22 auf beiden Urkunden und außerdem 
neben dem CEintragungsvermerf auf der Haupturkunde zu vermerken: 

Noch gültig auf (mit Ungabe der Summe). 

8 24. 
Die Vorjchriften des $ 22 finden entiprechende Anwendung, wenn eine 

Hypothek auf andere Weije erworben oder wenn fie verpfändet wird. 

8 25. 

Vormerkungen werden in der erften Hauptipalte der zweiten Abtheilung 
eingetragen, wenn durch diejelben das Recht eines Erwerberd auf Auflafjung 
oder auf Eintragung eines Eigenthumsüberganges oder auf ein in dieje Ab— 
theilung einzutragende3 Recht, — in der erften Hauptipalte der dritten Ab- 
theilung, wenn durch fie das Recht auf eine Hypothek gefichert werden joll. 

In gleicher Weile ijt bei Vormerfungen zur Sicherung der Löſchung 
eingetragener Rechte zu verfahren. 

Die endgültige Eintragung an der Stelle einer Vormerkung erfolgt mit 
Bewilligung defjen, gegen welchen die Vormerkung gerichtet war, oder auf 
Borlegung einer rechtökräftigen, richterlihen Entjcheidung, durch welche der- 
jelbe zur Bewilligung der Eintragung oder zur Beitellung des Rechts ver- 
urtheilt ift. 

$ 26. 
Die Löſchung der Eintragungen in der zweiten und dritten Abtheilung 

darf, jofern nicht die Löſchung von Amtswegen vorgejchrieben ift, nur auf 
Antrag des im Grundbud) eingetragenen Eigenthümerd des Grundſtücks oder 
auf Erſuchen einer zuftändigen Behörde erfolgen. 
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S 27. 

Zur Begründung des Löjchungsantrages einer in der zweiten Abtheilung 
eingetragenen Laſt genügt die von dem Eigenthümer vorzulegende Löſchungs— 
bewilligung des eingetragenen Berechtigten oder deſſen Rechtsnachfolgers. 

8 28. 

Zur Begründung de3 Antrages des Eigenthümers, eine Hypothek zu 
löſchen, gehört entweder 

1. die von dem Gläubiger ertheilte Quittung oder Löſchungsbewilligung, 
oder 

2. der Nachweis der rechtskräftigen Verurtheilung des Gläubigers, Die 
Löſchung zu bewilligen, oder 

3. der Nachweis der eingetretenen Vereinigung (Konfufion oder Kon— 
jolidation). 

Mit dem Antrage muß die über die Eintragung ausgefertigte Urfunde 
oder das rechtäfräftige Erfenntniß, durch welches die Urkunde nad) erfolgten 
Aufgebot für Fraftlos erklärt worden iſt, vorgelegt werden. 

8 29. 

Die Löſchung einer Poſt wird von der Grundbuchbehörde auf der 
Urkunde vermerkt. 

Bei Löſchung der ganzen Poſt wird außerdem die Urkunde durch Ber: 
ichneiden vernichtet. 

Bei der Löſchung eines Theiled der Poſt wird der zu Löjchende Theil 
von dem ausgeworfenen Geldbetrag abgeichrieben und dieje Theillöfhung auf 
der Urfunde vermerft. 

S 30. 

Eine aus Verjehen des Grundbuchamts gelöfchte oder bei Ab: und 
Umjchreibungen nicht übertragene Poſt ift auf Verlangen des Gläubigers 
oder don Amtswegen mit ihrem früheren Vorrecht wieder einzutragen. Dieje 
Wiedereintragung wirkt jedoch nicht zum Nachtheil derjenigen, die nad) der 
Löſchung Rechte an dem Grundſtücke oder auf eine der gelöjchten gleiche oder 
nachitehende Poſt in redlichem Glauben erivorben haben. 

II. Von der Kildung der Urkunden über Eintragungen im Grundbuch. 

S 31. 

Der Eigenthümer kann jederzeit eine beglaubigte Abjchrift des voll: 
jtändigen Grundbuchblattes jeines Grundſtücks oder des Titel3 und der eriten 
Abrheilung verlangen. 

Ss 32. 
Ueber die Eintragung einer Vormerkung, über Eintragungen in der 

zweiten, Veränderungen und Löſchungen in der zweiten und dritten Ab— 
theilung erhalten die Betheiligten und die Behörde, welche die Eintragung 
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nachgeſucht hat, von der Grundbuchbehörde eine Benachrichtigung, welche die 
Eintragungsformel wörtlich enthält. Zu den Betheiligten gehört immer der 
eingetragene Eigenthümer. 

8 38. 
Ueber die Eintragungen der Hypotheken werden Hypothekenbriefe aus- 

gefertigt. Mit dem Hhpothefenbrief wird die Schuldurkunde durdy Schnur 
und Siegel verbunden. 

Ein Verziht auf die Ausfertigung des Hypothekenbriefs ift zuläfiig. 
In diefem alle erhalten der Eigenthümer und der Gläubiger eine Benad)- 
richtigung nad) Vorſchrift des 8 32. 

8 34. 
Der Hypothekenbrief bejteht aus der Ueberſchrift, dem vollſtändigen Ein- 

tragungsvermerf derjenigen Post, für welche er ausgefertigt wird, den für 
die Prüfung der Sicherheit der Poſt erheblichen Nachrichten aus dem 
Srundbuchblatt und der Unterihrift der Grundbuchbehörde mit Datum und 
Siegel. 

Derjelbe wird nad) Formular B ausgefertigt. 

$ 35. 

Die bei einer Hypothek eingetragenen Veränderungen und Löſchungen 
werden von der Örundbuchbehörde auf dem Hypothefenbrief unter Beifügung 
des Siegels vermerft. 

IV. Schlußbeſtimmuugen. 

8 36. 
Die erite Anlegung des Grumdbuchblattes erfolgt auf Antrag des Eigen- 

thümerd. Derjelbe fann zur Stellung des Antrags nur in den Fällen des 
8 19 dieſer Verfügung angehalten werden. 

In dem Antrag ift das einzutragende Grundſtück nach den im $ 3 
beitimmten Merkmalen zu bezeichnen. 

Dem Antrag it außer den zur Begründung des behaupteten Eigenthums 
dienenden Urkunden eine Karte beizufügen, welche in beglaubigter Form die 
Lage und Begrenzung des Grundjtüds veranſchaulichen und von einem die 
Größe und Beichaffenheit des Grundjtüds, jowie die auf demjelben auf: 
gerichteten Grenzzeichen ergebenden Vermeſſungsprotokoll begleitet jein muß. 

8 87. 
Sit die Vermeffung des Grundjtüds und die Aufnahme einer Karte 

zur Zeit unausführbar, jo kann die Eintragung auch ohne Karte und Ver: 
mejlungsprotofoll vorgenommen werden, fall das Grundſtück jo genau 
bezeichnet wird, daß über die Lage und die Grenzen defjelben fein Zweifel 
beiteht. 

Verfügungen eines Rechtsnachfolgers des zuerit eingetragenen Eigen: 
thümers über das Grundſtück oder Theile defjelben können nur eingetragen 
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werden, wenn bie flarte oder dad Vermeflungsprotofall über den Gegenftand 
der Berfügung nachgebracht find. 

$ 38. 

Die Kosten für die Bearbeitung der Grundbuchſachen werben nad dem 
beigefügten Tarif erhoben. 

$ 39. 

Diefe Verfügung tritt gleichzeitig mit der Satjerlihen Verordnung, 
betreffend die Rechtöverhältnifje in den Schußgebieten von Kamerun und Togo, 
vom 2. Juli 1888 in Rraft. 

Berlin, den 7. Juli 1888. 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Graf v. Bismard. 
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Anlage A. 
— ç — — 

Grundbuch 
des 

Schutzgebietes von Kamerun. 

Band I. — Blatt Nr. 6. — Faktorei Nr. 1 in Kamerun. 

Bezeihnung des Grundſtücks. Abſchreibungen. 

Nr. Nr. 
» bes r bes Nr. Beſtandtheile. 

f * Steuer — Steuer⸗ 
buchs. re buche. halalm 

1.| Faltorei Nr. 1 in 
Kamerun, an ber 
Kameruner Bucht 
zwiſchen der Mün- 
dung de 3. 
Baches und ber 
Faltorei Nr. 2, 
mit Wohngebäude, 
Waarenhaus und 
Gartenanlagen . . 

Karte und Ber: 
mefiungsprotofoll 
BL. 10 der Grund: 
alten. 

2.1 Der Balmenwald am 
Flußufer füböftlich 
von der Faktorei 
bi8 zur Mündung 
des NM. » Baches 
und landeinwärtä 
bis zur Grenze des 

Karte und Ber: 
meſſungsprotokoll 
BL 20 ber Grund: 
akten. 

Aus Nr. 1 iſt ein 
Theil der Garten: 
anlage am Süd: 
oftende der Bes 
fitung übertragen 
auf Band IV 

Korte und Ber: 
meffungsprotofolle 
bortjelbft. 

Eingetragen 
— VäVä —— 
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Erſte Abtheilung. 

Rr. Eigenthümer. 

1.| Wilhelm Schulze, 
Kaufmann in Ham: 
burg. 

2.1 Morig Ferdinand 
Stubenberg, 
Kaufmann in Ham: 
burg. 

3.| Dr. Karl Ferdinand 
Stubenberg in 
Kamerun. 

Zeit und Grund des 

Erwerbs. 

Auf Grund der Beſcheini— 
gung des Gouverneurs 
von Kamerun 

De ee u u u Ze u 

Auf Grund der Auflaffung 

Der Palmenwald (Nr. 2 
des Titelblattö) ift eins 
getragen auf Grund ber 
Beiheinigung des Gou⸗ 
verneurs von Kamerun 

Auf Grund der Erb: 
beſcheinigung 

Beſtimmungen für die einzelnen Schutzgebiete. 

Werth. 

Kaufpreis vom 

————ꝛm vi. 
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Zweite Abtheilung. 

= Dauernde Lajten Veränderungen. 

Nr.| Betrag. und Einſchränkungen des * — —  Löfhungen. 
in: 4* 

Matt, pf. Eigenthums. tragung. Löſchung. Si 

1. Ein Vorkaufsrecht auf Nr. 1 
des Titelblatt3 für den 
Kaufmann Karl Leopold 
Friedmann in Ham— 
burg auf Grund des Ber: 
trages 

| BO. Sr 

| eingetragen 

| 

| 1. Gelöſcht am 

| 
l . 

eingeleitet. 
2. | Die Zwangäverfteigerung ift 

Eingetragen 

| 

a a VE Ener u 

Riebomw, Die Kolonial-Bejeggebung. 14 
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Dritte 

1. 

Hypothelen. 

Mare. |Pf. 

1.115000 — | Fünfzehntaufend Mark Darlehn, zu 4/s pCt. jährlih vom 1. Ja- 
5000| — nuar 1889 an verzinslih, gegen jeberzeitige Dreimonatskundi— 

10 000) — gung rüdzahlbar, eingetragen für den Tabalshändler Dietrich 
rauburger in Bremen auf Grund der Schulburfunde vom 

2.| 6000 — | Bormerkung auf eine Hypo: |Umgefchrieben in eine Hypothek von 
von Sechstauſend Sechstauſend Mark ei) nein mit 

arf für den Kaufmann| 5 pEt. vom 1. Februar 1 an ver: 
Philipp Schmidt in| zinälih, von da an brei Jahre un: 
Togo, eingetragen auf kündbar und jpäter nad breimonatlicher 
Grund uchens des Kündigung zahlbar, eingetragen auf 
Kaiferliden Gerihts zu! Grund Urtheild des Kailerlihen Ge: 
Togo richts zu Togo 

3.] 8000 — | Adttaufend Mark, zu 5 pCt. jährlih vom 1. Juli 1889 an in halb: 
jährlihen Raten verzinslih und auf dreimonatlide Kündigung 
rüdzahlbar, eingetragen für den Rentier Felir Bauerfhmidt 
auf Grund der Schuldurkunde vom .......... am 

N. $. 
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Abtheilung. 

Rt. Matt. Bf. 

2. 

Beränderungen. 

Eintragungen. 

Bon den 15000 Mark 
find Fünftaufend 
Mark nebit Binfen 
vom 1. Januar 1889 
an abgetreten an ben 
Schiffstapitän Paul 
Holſten in Ham— 
burg. 

Eingetragen am 

Die Poſten Nr. 1 umd 2 
| find mit ber Parzelle 
| von Nr. 1 des Titel: 
| blattes übertragen auf 

Band IV Blatt 10. 
| Eingetragen em 

.. 4* 

Löſchungen. 

Nr. | 

Löſchungen. 

.| Matt. Mr. 
| 

. 10.000 | — Die für Brau— 
burger nod 

| | eingetragenen 

10000 Dart 
gelöiht am 

| 
8.000: — | Gelöfht am 

14* 
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Anlage B. 

Buypvthfekenbrief 
über 

die im Grundbud von Kamerun Band I Blatt Nr. 6 auf der 
Saltorei Nr. 1 in Kamerun, Abtheilung II Nr. 3 eingetragenen 

8000 Mark, 

Abtheilnng II. 
Nr. 3. 8000 Mark. Achttauſend Mark, zu 5 pCt. jährlich vom 1. Juli 1889 

an in Halbjährlicyen Raten verzinslich und auf dreimonat- 
lihe Kündigung rüdzahlbar, eingetragen für den Rentier 
Selig Bauerjchmidt in Berlin auf Grund der Schuld: 
urfunde 
ͤnnn J 

Beſtaudtheile der Faktorei Nr, 1: 
Faktorei Nr. 1 in Kamerun, an der KHameruner Bucht 
zwilchen der Mündung des 3.-Bacdjes und der Faktorei 
Nr. 2, mit Wohngebäude, Waarenhaus und Garten— 
anlagen s 2 Hektar. 

2. Der Palmenwald am Flußufer füdöſtlich der Faliorei 
bis zur Mündung des Y.Baches und landeinwärts bis 
zur Grenze des Dorfbezirls W.. . . 2. .150 Heftar. 

Abfchreibungen: 
Aus Nr. 1 ift ein Theil der Gartenanlage am Südojtende 

der Beſitzung übertragen auf Band IV Bl. 10... 50 Ar. 
Eigenthümer: Dr. Karl Ferdinand Stubenberg in Kamerun. 

Grwerböpreife: 10000 Mark im Jahre . . . . . .. . .......... 
Eingetragen ſind: 

in der zweiten Abtheilung: 
Nr. 1 gelöſcht. 

in der dritten Abtheilung: 
. 1. 5000 Marf 

2. 6000 Marf. 
Urkundlich außgefertigt, Kamerun, den... 2.2 ru. 8 

Kaijerliher Richter des Schußgebietes von ftamerun. 
(Siegel.) N. 

Der Gerichtzjchreiber 
F. 

Koſtentarif für Grundbuchſachen. 
81. 

Für die Eintragung des Eigenthümers einſchließlich der voraufgehenden 
Verhandlungen, insbeſondere der Entgegennahme der Auflaſſungserklärungen, 
ſowie für die Eintragung des Erwerbspreiſes oder der Werthſchätzung: 

bei Grundſtücken bis 1 ha Fläche . . . + 5,00 Marf 
von mehr al3 1 ha bis 10 ha für jeden Heftar mehr 1,50 = 
von mehr al3 10 ha für jeden Hektar mehr . . . (no = 
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Für die Eintragung des Eigenthümers bei Anlegung des Grundbud;- 
blatt3 einjchließlich des vorgängigen Verfahrens wird die Hälfte der vor- 
jtehenden Kojten als Zuichlag erhoben. 

Wird für mehrere Grumdftüde defjelben Eigenthümers ein gemeinjchaft: 
fiche8 Grundbuchblatt angelegt, jo werden die Flächen der einzelnen Grund- 
ftüde bei Berechnung der Stojten zufammengerechnet. 

Bei Abjchreibung eines Theiljtüces und Uebertragung defjelben auf ein 
andere® Grundbuchblatt werden Kojten nad) $ 1 nur für die Eintragung 
auf Letzteres beredjnet. 

Im Falle des 8 37 der Verfügung, betreffend die Führung der Grund- 
bücher und das Verfahren in Grundbuchſachen, wird behufs der Berechnung 
der Koften die Größe von dem Grundbuchrichter abgeſchätzt. 

5 2 5 . 

Für jede endgültige Eintragung in der 2. und 3. Wbtheilung und alle 
dabei vorkommenden Nebengejchäfte: 

a) von dem Betrage bis zu 500 Marf von je 
100 Mark..00 Mark, 

b) von dem Mehrbetrage bis zu 5000 Mark von 
ie 100 Markk. 0220 

c) von dem Mehrbetrage von je 100 Mark.. 0,0 

S 3. 

Für die Eintragung von Veränderungen aller Art, VBormerkungen und 
Verfügungsbeihräntungen einjchließlic) der vorgejchriebenen Benadhrichtigungen 
der nterejjenten die Hälfte der Süße des 8 2. 

Ss 4. 

Für jede Löſchung und alle dabei vorfommenden Nebengefchäfte die 
Hälfte der zu $ 2 und ?5 der zu $ 3 für die Eintragung bejtimmten 
Süße. 

8 5. 
Für Aufnahme von mündlichen Anträgen, welche den Eintragungen oder 

Löſchungen im Grundbuch als Grundlage dienen, oder für die gerichtliche 
Beglaubigung folder Anträge find zu erheben: 

a) joweit jie auf die Eintragung des Eigenthums fich beziehen, 
Is der Säße zu $ 1, 

b) joweit fie auf anderweite Eintragungen oder Löſchungen ſich 
beziehen, der Süße zu 88 2 bis 4. 

Für Aufnahme oder Beglaubigung ſolcher Anträge find die gleichen 
Beträge zu entrichten. 

8 6. 
Für 
a) die Ertheilung des Hypothelkenbriefs oder für die Ausfertigung einer 

beglaubigten Abichrift des vollftändigen Grundbuchblatt3 °/s der 
Süße zu $ 2, jedoch nicht über 10 Marf, 

b) die Ausfertigung einer beglaubigten Abjchrift des Titels und der 
eriten Abtheilung des Grundbuchblatts die Hälfte der Süße zu 
S 2, jedoch nicht über 5 Mark. 
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87. 

Ergiebt fidh bei Berechnung der Koſten in den Fällen der 88 2 bis 6 
ein geringerer Betrag ald 0,0 Mark, jo wird letzterer Betrag in Anja 
gebracht. 

88. 
Für jede einzelne Benahridhtigung eines dinglich Berechtigten von einer 

erfolgten Eigenthumsveränderung werden 0,50 Mark erhoben, wenn der Werth 
des dinglichen Rechts 100 Mark überjteigt. 

Die bei der Eintragung des Eigenthümers ftattfindende Benachrichtigung 
des bisherigen Eigenthümerd und die Aufforderung an den Eigenthümer, 
fein Eigenthum eintragen zu laſſen, jowie die Feſtſetzung der für den Fall 
der Nichtbefolgung angedrohten Geldftrafe unterliegen feinem bejonderen 
Koſtenſatz. 

89. 

Werden Urkunden, deren Vorlegung zur Erwirkung von Eintragungen 
nothwendig war, von den Betheiligten ohne Uebergabe einer für die Grund— 
akten beſtimmten Abſchrift zurückgefordert, jo find für jeden Bogen der auf 
Anordnung ded Grundbuchrichterd zu fertigenden Abichrift O,so Mark zu ent— 
rihten. Die Beglaubigung der von den Betheiligten überreichten Abjchriften 
erfolgt koftenfrei. 

$ 10. 
Wird der Antrag auf Eintragung des Eigenthümers als unbegründet 

zurüdgewiejen, jo hat der Antragjteller !/s der im $ 1 bejtimmten Koſten 
zu zahlen. 

811. 
Außer den in den vorſtehenden Paragraphen bezeichneten Koſten werden 

die baaren Auslagen erhoben, melde durch das Verfahren verurſacht find. 

8 12. 
Der Grundbuchrichter kann die Einleitung des Verfahrens von der 

Zahlung eines Vorſchuſſes der vorausfichtlich entjtehenden Koften abhängig 
machen. 

3%. Derordnung, betreffend die Eheichliegung und die Be- 
urfundung des Perjonenftandes für die Schußgebiete von 

Kamerun und Toao. 
Vom 21. April 1886. 

Reichs⸗Geſetzblatt S. 128.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhält— 
niſſe der deutſchen Schutzgebiete, vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzblatt S. 75) 
im Namen des Reichs was folgt: 

Das Geſetz, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des 
Perſonenſtandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 
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(Bundes⸗Geſetzblatt S. 599) tritt für die Schußgebiete von Kamerun und 
Togo bezüglic aller Perfonen, welche nicht Eingeborene find, am 1. Juli 
1886 in Straft*). 

Der Gouverneur von Kamerun beftimmt, vorbehaltlich der Genehmigung 
des Neichöfanzlerd, wer als Eingeborener im Sinne diefer Verordnung an- 
zuſehen iſt. 

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrucktem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 21. April 1886. 

L. S. Wilhelm, 
Fürft v. Bismard. 

DO. Pas Sıhukgebiet von Ramerun. 

a. Grenzen defjelben, 

Neben Artikel 1 der Vereinbarung mit Frankreich vom 24. Dezember 
1885 (Nr. 23) und Artikel 4 Ziffer 2 des Abkommens mit England vom 
1. Juli 1890 (Nr. 27) kommt noch der folgende Notenwechjel in Betracht: 

38. Abkommen zwifchen Deutjchland und England über die 
Nordgrenze von Kamerun, die Ambas-Bai und die Be- 
handlung der gegenfeitigen Staatsangehörigen in. Bezug 

auf Handel und Derfehr, 

aa. Note Lord Granvilles an den Kaiferlichen Botfchafter in London. 

Foreign Office. April 29th 1885. 
Monsieur l!’Ambassadeur, 

- In my Note of the 19! ultimo I had the honour to forward to Your 
Excellency the Draft of a Memorandum of Agreement for separating and 
defining the spheres of action of Great Britain and Germany in those 
parts of Africa where the Colonial interests of the two Countries might 
eonflict. In the subsequent negotiations it has been notified that the 
German Government accept the proposed Agreement with certain modi- 
fications. Lam consequently now in a position to state that Her Majesty’s 
Government are prepared, on receiving the assent of the German Govern- 
ment, formally to adhere to the following arrangement. 

Great: Britain engages not to make acquisitions of territory, accept 
Protectorates, or interfere with the extension of German influence in that 
part of the Coast of the Gulf of Guinea or in the interior distriets to 
the east of the following line: that is, on the Coast, the right River bank 
of the Rio del Rey entering the Sea between 8° 42° and 8° 46° longitude 
East of Greenwich: in the interior, a line following the right river bank 
of the Rio del Rey from the said mouth to its source, thence striking 

ri *) Vergl. $ 4 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schuß: 
gebiete. 
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direct to the left river bank of the Old Calabar or Cross River and 
terminating after crossing that river at the point about 9° 8° of longi- 
tude east of Greenwich marked „Rapids* on the English Admiralty 
Chart. 

Germany engages not to make acquisitions, accept Protectorates, or 
interfere with the extension of British influence in that part of the Coast 
of the Gulf of Guinea lying between the right river bank of the mouth 
of the Rio del Rey as above described and the British Colony of Lagos; 

nor in the interior to the west of the line traced in the preceding paragraph. 
Both Powers agree to withdraw any Protectorates already established 

within the limits thus assigned to the other, a reservation being specially 
made as to the Settlement of Victoria, Ambas Bay which will continue 
to be a British Possession. 

Germany engages to withdraw her Protest against the hoisting of 
the British Flag at Santa Lucia Bay, and to refrain from making acqui- 
sitions of territory or establishing Protectorates on the Coast between the 
Colony of Natal and Delagoa Bay. 

I shall be glad to receive from Your Excellencey a formal Notification 
that the German Government accept the arrangement above recorded. 

I have the honour to be etc. 
Granville. 

His Excellencey the Count Münster. 

bb. Note des Kaiferlicen Botſchafters in London an Lord Granville. 

Deutſche Botſchaft. London, den 7. Mai 1885. 

Mylord! 
Em. Erzellenz Note vom 29. April d. J. betreffend die Verhandlungen 

zwilchen der Staiferlichen und der Königlich Großbritannifchen Regierung 
über eine Trennung und Abgrenzung der beiderjeitigen Machtiphären in den 
Gebieten am Golf von Guinea, habe ich zu erhalten die Ehre gehabt. Es 
wird darin ein Uebereinfommen nadjtehenden Inhalts vorgeſchlagen: 

Großbritannien verpflichtet fich, feine Gebiet3erwerbungen zu machen, 
feine Schußherrichaften anzunehmen und der Ausbreitung deutſchen Einflujjes 
nicht entgegenzuwirfen in demjenigen Theile der Küfte und des Inlandes 
von Guinea, welcher öſtlich von der Linie liegt, die aufwärts gebildet wird 
durch die rechte Uferjeite des zwilchen dem 8° 42’ und 8° 46’ öjtlidher 
Länge in die See mündenden Rio del Rey bis zu jeiner Quelle und von 
dort in gerader Linie die Richtung nad) der linken Uferjeite des Alt-Kalabar— 
oder Eroß-Fluffes nimmt, diefen Fluß überjchreitet und ungefähr auf dem 
9° 8' öftlicher Länge an einem Punkte endigt, der auf der englifchen 
Admiralitätsfarte als „Rapids“ bezeichnet it. 

Deutjchland verpflichtet fich, keine Gebietderwerbungen zu machen, feine 
Schußherrichaften anzunehmen und der Ausbreitung britiichen Einfluffes nicht 
entgegenzumirfen in demjenigen Theil der Küſte und des Anlande® von 
Guinea, welcher zwilchen der, wie vorjtehend angegeben, an der Mündung 
des Rio del Rey beginnenden Linie und der britiichen Kolonie Lagos liegt. 
Beide Mächte tommen überein, alle Schußherrichaften, welche fie innerhalb 
der hiernad) dem anderen Theil zugejtandenen Grenzen ſchon errichtet haben, 
aufzugeben, wobei jedoch eine bejondere Ausnahme für die Niederlafjung der 
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Milftonare in Victoria an der Ambas-Bai gemacht wird, welche eine bri- 
tiihe Beſitzung bleiben joll. 

Deutichland erklärt fich bereit, die eingelegte Verwahrung gegen das 
Hiffen der britiihen Flagge in Santa-Qucia-Bai zurüdzuziehen und an der 
Küfte zwilhen der Kolonie Natal und der Delagoa-Bai feine Gebiets— 
erwerbungen zu machen oder Schußherrichaften zu übernehmen. 

Nachdem Em. Erzellenz in der oben erwähnten Note vom 29. April 
mir mitgetheilt haben, daß die Königlich Großbritanniiche Regierung bereit 
jei, jobald die Deutiche Regierung ihre Zuftimmung erfläre, das vorjtehend 
vorgeichlagene Uebereinkommen formell als bindend anzuerkennen, bin ich er- 
mädtigt worden, die Annahme dieſes Uebereinlommens ſeitens der Katfer- 
lichen Regierung zu erklären. 

Ich benuge diejen Anlaß, Mylord, ꝛc. 
Müniter. 

Sr. Erzellen; Lord Granville. 

ce. Note Lord Granvilles an den Kniferlihen Botſchafter in London. 

Foreign Office. 29. April 1885. 

Monsieur !’Ambassadeur, 
Your Excelleney is aware that in the agreement for defining the 

limits of the territorial jurisdiction of Great Britain and Germany on the 
West Coast of Africa in the neighbourhood of the Cameroons, which 
I proposed to Count Herbert Bismarck, and of which I am to-day re- 
questing the formal acceptance by the German Governmeut, I made an 
express exception as regards Ambas Bay on account of the rights there of 
Baptist Missionaries whom Her Majesty’s Government could not undertake 
to transfer against their will to German jurisdiction. 

I stated however at the time, and I have the authority of the 
Secretary of State for the Colonies to repeat that if the German Govern- 
ment should be able themselves to come to a satisfactory arrangement 
with the Missionaries, there being no political necessity involved, the 
difficulty as to the cession of Ambas Bay would disappear, and Her 
Majesty’s Government would be ready to agree to its being included in 
the territories to be placed, in accordance with this arrangement, under 
German protection. 

I have the honour to be etc. 
Granville, 

His Excelleney Count Münster etc. 

dd. Note des Kaiferlichen Kotfchafters in London an Lord Granville. 

Deutihe Botichaft. London, den 7. Mai 1885. 

Mylord! 
In der Note Ew. Erzellenz von 29. April d. J., welche jich auf die 

Abgrenzung der deutichen und engliichen Machtſphären im Golf von Guinea 
bezieht, ift ausgeſprochen, daß die Niederlafjung von Victoria in der Ambas— 
Bai einftweilen eine britiihe Beligung bleibe. Em. Erzellenz haben jedoch 
mit Bezug auf die über die Eeifion der Ambas-Bai ftattgehabten Verhand— 
lungen durch Note von demjelben Tage im Einverftändnig mit dem Herrn 
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Staatöjefretär für die Molonien die dem Grafen Bismard gegebene Zulage 
wiederholt, daß die Ceſſion der Ambas-Bai feine politiihe Schwierigfeit 
biete, und daß die englilche Regierung derjelben zuftimmen werde, jobald die 
deutiche Regierung eine Verftändigung mit der englischen Miſſionsgeſellſchaft 
herbeigeführt haben wird. 

Indem ic; den Empfang diejer Note und das Einverjtändniß beider 
Regierungen über den Inhalt derjelben bejtätige, benutze ich die Gelegen— 
beit, um x. 

Müniter. 
Sr. Erzellenz Lord Grampille. 

ee. Note Lord Granvilles an den Kaiferlihen Lotſchafter in London. 

Foreign Office. May 16. 1885. 
Monsieur l'Ambassadeur, 

Dr. Krauel, in his recent interviews respecting the arrangement now 
concluded regarding the Protectorates of Great Britain and Germany on 
the African Coast, stated that it is the wish of the German Government 
that the settlement of the boundary between the British and German 
Protectorates on the Gulf of Guinea should be followed by negotiations 
for a Commercial Arrangement ensuring equality of treatment for the 
‘trade of the two Countries in the respective Protectorates. It was 
pointed out that while Her Majesty’s Government fully accepted the 
prineiple of equality of treatment it was premature to negotiate 
the adoption of formal engagements as the question of the admi- 
nistration of the Protectorates must first be settled. Dr. Krauel urged 
that at any rate such assurances might be exchanged as might satisfy 
traders that there would be no differential treatment, and that no exces- 
sive duties would be imposed. These assurances Her Majesty’s Govern- 
ment have no difficulty in giving, and I have consequently to request 
Your Excellency to convey to the German Government the following 
expression of their views and intentions. 

Her Majesty's Government cannot at present make any definite deela- 
ration as to the limit of duties to be imposed; but they are prepared to 
give the assurance that those duties will be levied solely for the purpose 
of meeting the expenses necessary to enable them to carry out the 
obligations imposed upon them by the Protectorates, and that they will 
be as moderate as possible. 

They are prepared to give every assurance that there shall be no 
differential treatment of Foreigners or foreign goods, 

They will be fully prepared to apply to the British Proteetorates 
the provisions of the second paragraph of the 5the Article of the Act of 
Berlin which secures protection to the Persons and Property of Foreigners, 
and to engage that there shall be no differential treatment of Foreigners 
as to Settlement or Access to the Markets, it being understood that the 
regulation of these questions must be subject to administrative dispositions 
in the interests of Commerce and of order. 

They are ready to undertake that no less than four months notice 
shall be given by the local Authorities of the adoption of any alteration 
in the tariff of duties. 
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I have to request Your Excellency to explain that these assurances are 
given subject only to a receipt of a reciprocal undertaking from the 
German Government as regards the German Protectorates, and I shall be 
glad to learn from Your Excellency whether the German Government are 
prepared to give such an undertaking. 

I have the honour to be etc. 
Granville. 

His Excellencey the Count Münster ete. 

ff. Note des Kaiferlihen Botſchafters in London an Lord Granville. 

Deutſche Botichaft. London, den 2. Juni 1885. 
Mylord! 

Ew. Erzellenz haben mir in der Note vom 16. d. M. eine Zujammen- 
ftellung derjenigen Grundſätze übermittelt, welche die Königlich) Groß: 
britannijche Regierung zum Zwede der Regelung des Handel3 und Ber: 
lehrs in den ihrer Schußherrichaft unterworfenen Gebieten am Golf von 
Guinea einzuhalten bereit ift. Ew. Erzellenz fügten hinzu, daß die Ver: 
pflichtung, dieje Grundjäge zur Anwendung zu bringen, ımter der Bedingung 
ausgejprochen wäre, daß fiir die deutjchen Schußgebiete am Golf von Guinea 
jeitend der Kaiſerlichen Regierung gleiche Zufiherungen ertheilt würden. 

Ich habe nicht unterlaffen, meiner Hohen Regierung die erwähnte Note 
Em. Erzellenz zu unterbreiten, und bin jet ermächtigt worden, diefefbe, wie 
folgt, zu beantworten. 

Mit Rückſicht auf die von der Königlich Großbritanniſchen Regierung 
ertheilten Zuſagen erklärt ſich die Regierung Sr. Majeſtät des Kaiſers be— 
reit, in ihren Schutzgebieten am Golf von Guinea die nachſtehenden Ver: 
pflihtungen zu übernehmen: 

Zölle jollen nur infoweit erhoben werden, al3 die zur Dedung der 
durch die Nebernahme der Schußherrichaft entitehenden Kosten für erforderlich 
erachtet wird. Die Zollſätze follen jo niedrig als möglich bemefjen werden, 
ohne jedoch an einen beitimmten Höchſtbetrag gebunden zu jein. 

Es joll feine ungleiche Behandlung von engliichen Unterthanen oder von 
engliihen Gütern ftattfinden. 

Die in Abjap 2 Artikel 5 der Generalafte der Berliner Konferenz vom 
26. Februar d. 3. enthaltenen Beftimmungen, welche der Perion und dem 
Eigentum von Ausländern Schuß gemährleiften, jollen in den deutichen 
Scyußgebieten für engliiche Unterthanen zur Anwendung kommen, und vor: 
behaltlic) gewiſſer Verwaltungsvorjchriften im Intereſſe des Handel3 und 
der öffentlichen Ordnung feine ungleiche Behandlung von engliichen Unter: 
thanen in Bezug auf Niederlafjung oder Zugang zu den Handelsmärkten 
geitattet jein. 

Etwaige Abänderungen in dem Bolltarif jollen mindejtens vier Monate 
vor ihrer Einführung von den Ortsbehörden befannt gemacht werden. 

Sch benutze ıc. 

Sr. Erzellenz; Lord Granville, 
Müniter. 
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gg. Note Lord Rofeberys an den Kaiſerlichen Kotfchafter in London. 
Foreign Office. Juli 27. 1886. 

Monsieur l’Ambassadeur, 
On the 29 of April 1885 Earl Granville notified to His Excellency 

Count Münster the adherence of Her Majesty's Government to an arrange- 
ment under which a specified line of demarcation would separate the 
distriets on the Gulf of Guinea within which Great Britain and Germany 
would respectively be free to acquire territory, accept Protectorates and 
exercise influence. On the 7!b of the ensuing month Count Münster 
notified the acceptance of the arrangement by the German Government. 

The line agreed upon follows, in the interior, the right River bank 
of the Rio del Rey from the mouth of the River to its source, thence 
strikes direct to the left River bank of the Old Calabar or Cross River, 
and terminates after croping the River at the point, about 9° 8° of longi- 
tude East of Greenwich marked „Rapids* on the English Admiralty 
Chart. 

The German Government have proposed an extension of the line 
into the interior. Her Majesty’s Government have accepted the proposal. 
The suggestions of Her Majesty's Government as to the direction which 
the extended line should take, and as to its limitation, have been adopted 
by the German Government. 

I have consequently now formally to state that Her Majesty’s Govern- 
ment are prepared, on receiving the assent of the German Government, 
to agree to an extended line of demarcation which, starting from the 
point on the left River bank of the Old Calabar or Cross River, where 
the original lines terminated, shall be continued diagonally to such a 
point on the right bank of the River Benue to the East of Yola, close 
to that place as may be found on examination to be practically suited 
for the demarcation of a boundary. 

Her Majesty’'s Government undertake to apply to the districts to the 
west of the extended line the assurances as to the Regulation of Trade 
given in Earl Granville’s note of May 16. 1885, provided that the German 
Government give reciprocal assurances as regards the distriets to the 
East of the line corresponding with those given in Count Münster's note 
of the 2 of June 1885. 

I should be glad to receive from Your Excellency a formal notification 
that the German Government accept the line and give the requisite 
assurances. 

I have the honour to be etc. 
His Excellency the Count Hatzfeldt etc. 

Rosebery. 

hh. UNote des Kaiferlichen Botſchafters in London an Lord Rofebery. 

Deutiche Botſchaft. London, den 2. Auguft 1886. 
Mylord! 

Im Anschluß an die zwiichen dem Grafen Münfter und Lord Grawille 
gewedhjelten Noten vom 29. April und vom 7. Mai v. 3., betreffend die 
Abgrenzung der deutſchen und engliichen Intereſſenſphären am Golf von 
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Öuinea, haben Em. Erzellenz die Güte gehabt, mid) in der Note vom 
27. v. Mt3. zu benachrichtigen, daß die Königlich Großbritannische Regierung 
gewillt ift, mit der Kaiſerlichen Regierung eine fernere Abgrenzung in jenen 
Gebieten vorzunehmen. Es wird in dieſer Note ein Uebereinfommen nad) 
jtehenden Inhalts vorgeichlagen: 

Bon dem Endpunkte der uriprünglichen, durch die Noten vom 29. April 
und 7. Mai v. J. feſtgeſetzten Grenzlinie aus, der auf der englilchen 
Admiralitätsfarte als „Rapids‘‘ bezeichnet ift, fol die neue verlängerte Linie 
ihren Anfang nehmen, und zwar joll fie von den als „Rapids‘ bezeichneten 
Stromjchnellen des Alt-Calabar beginnend, in diagonaler Richtung zu einem 
Punkte auf dem rechten Ufer des Benue-Flufjes im Often und in der un- 
mittelbaren Nähe der Stadt Mola, laufen, welcher fi), nach) vorgenommener 
Unterfuchung, praftiih als zur Feſtſetzung diefer Grenze geeignet heraus- 
jtellen wird. 

Die Regierung Ihrer Majeität der Königin ertheilt die Zuficherung, 
daß die auf den Handel bezüglichen Beitimmungen, wie jie in der Note 
Lord Granvilles vom 16. Mai 1885 niedergelegt find, auch auf die Ge- 
biete im Wejten der neuen, verlängerten Örenzlinie Anwendung finden follen, 
vorausgeieht, daß die Kaiſerliche Regierung eine der Note des Grafen 
Münjter vom 2. Juni 1885 analoge Zufiherung für die öftlid) der neuen 
Linie gelegenen Gebiete abgiebt. 

Ew. Erzellenz haben die Güte gehabt, hinzuzufügen, daß die Königlich 
Großbritanniſche Regierung bereit jei, daS vorstehende Uebereinkommen formell 
ala bindend anzuerkennen, wenn dafjelbe die Zuftimmung der Kaiferlichen 
Kegierung finde. ch bin daher beauftragt worden und beehre mid), 
Ew. Erzellenz zu erwiedern, dab die Mailerliche Regierung dem von 
Em. Erzellenz vorgejchlagenen Uebereinkommen ihre Zujtimmung ertheilt. 

Mit der ausgezeichnetiten ıc. 
Graf v. Hapfeldt. 

Cr. Erzellenz dem Herrn Grafen dv. Rojebery :zc. 

b. Rechtspflege. 

39. Derordnung, betreffend das Schürfen im Schußgebiet 
von Kamerun. 

Bom 28. November 1892. 

Reichs-Geſetzbl. ©. 1045. 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaiſer, König von 
Preußen :c., verordnen für dad Schußgebiet von Kamerun auf Grund des 
$ 1 und des $ 3 Ziffer 2 des Geſetzes, betreffend die Nechtsverhältnifje der 
deutſchen Schubgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75), im Namen des Reichs 
was folgt: 

8 1. 
Gegenjtände des Bergbaues. 

Die Aufuhung folgender Mineralien, nämlich: 
1. Edelſteine, 
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2. Edelmetalle (Gold, Silber, .. und andere Metalle, gediegen 
oder ala Erze, 

3. Mineralien, welche wegen ihres Gehaltes an Schwefel oder zur 
Darftellung bon Wlaun, Bitriol oder Salpeter verwendbar find, 

4. Steintohle, Brauntohle und Graphit, 
5. Bitumen in feitem und flüjfigem Zuftande, 

unterliegt innerhalb des Schußgebiet3 von Kamerun den Borichriften dieſer 
Verordnung. 

82. 

Beitellung von Bertretern im Schußgebiet. 
Perjonen, welche in dem Schußgebiet ſchürfen wollen und dort nicht 

ihren Wohnſitz oder Aufenthalt haben, müfjen einen im Scußgebiet ſich 
dauernd aufhaltenden Vertreter bejtellen und denjelben der Bergbehörde be- 
zeichnen. 

Das Gleiche gilt für Gejellihaften, welche im Schußgebiet nicht ihren 
Sitz haben, und für Mitbetheiligte, welche nicht eine Gejellihaft bilden, deren 
Vertretung geſetzlich geregelt ift. 

Wird dieje Verpflichtung nicht erfüllt, jo ift die Bergbehörde befugt, 
den Vertreter zu bejtellen. 

S 3. 

Schürferlaubniß. 

Wer ſchürfen will, hat bei der Bergbehörde um Ertheilung der Er— 
laubniß nachzuſuchen. Die Schürferlaubniß wird für die Dauer von ſechs 
Monaten ertheilt. Für dieſelbe iſt monatlich von der Ertheilung ab im 
Voraus eine Gebühr von fünf Mark zu entrichten. Wird die Gebühr nicht 
bei der Fälligkeit gezahlt, jo iſt die Schürferlaubniß erloſchen. 

84. 

Schürfregiſter. 
Die Bergbehörde hat ein Schürfregiſter zu führen. In daſſelbe iſt ein— 

zutragen: 
1. das Datum der Ertheilung der Schürferlaubniß, ſowie des Ablaufs 

derſelben, 
2. der Name des Berechtigten und deſſen etwaiger Rechtsnachfolger, 
3. das Gebiet, für welches die Schürferlaubniß ertheilt iſt, 
4. das Erlöſchen der Schürferlaubniß. 

Die Eintragung iſt unter fortlaufender Nummer nach der Zeitfolge der 
Ertheilung zu bewirken. 

Ueber die Ertheilung der Schürferlaubniß wird dem Berechtigten ein 
Schürfſchein ausgefertigt. 

Die Einſicht des Schürfregiſters ſteht Jedermann frei. 

S 5. 

Die Schürferlaubnif iſt übertragbar. 
Der Uebergang derjelben wird durch Eintragung im Schürfregiiter 

gültig. Für die Eintragung iſt eine bejondere Gebühr von zehn Mark zu 
entrichten. 
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S 6. 
Rechte des Schürfers. 

Die Schürferlaubnig giebt dem Inhaber das Recht, in dem Gebiet, 
für welches fie ertheilt ift, auf einer von ihm zu mählenden Freisförmigen 
Fläche von zwei Kilometer Durchmefjer zu fchürfen umd dabei Andere von 
dem Schürfen auf diejer Fläche auszuschließen. Vor Beginn der Schürf- 
arbeiten hat der Schürfer die von ihm gewählte Bodenflädhe durd ein im 
Mittelpunkt derjelben aufgeftelltes Merkmal zu bezeichnen, auf welchem fein 
Name und die Regifternummer feiner Schürferlaubniß anzugeben find. Das 
Merkmal muß mindejtens zwei Kilometer von dem Merkmal des nächſten 
Schürfkreiſes entfernt jein. 

8.7. 
Der Schürfer iſt berechtigt, den von ihm gewählten Schürfkreis zu 

wechſeln. Das neue Schürfmertmal darf nicht aufgejtellt werden, bevor das 
frühere Schürfmertmal entfernt iſt. 

S 8. 

Verbot des Schürfend. 
Auf öffentlihen Pläten, Wegen, Straßen und Friedhöfen darf nicht 

geihürft werden. 
Auf anderen Grundſtücken ift das Schürfen ımjtatthaft, wenn nad) der 

Entſcheidung der Bergbehörde überwiegende Gründe des allgemeinen Intereſſes 
entgegenitehen. 

89. 
Unter Gebäuden und in einem Umfreife um diejelben bis zu fünfzig 

Meter, jowie in eingefriedigten Bodenflächen darf nur geſchürft merden, wenn 
der Eigenthümer feine Genehmigung dazu ertheilt hat. 

S 10. 
Nebenrehte des Schürfers. 

Der Schürfer ift berechtigt, während der Dauer jeiner Schürferlaubnif 
nad Anmeilung der Bergbehörde und vorbehaltlich der dem Grumdeigen- 
thümer etwa zu gewährenden Entihädigung eine Bodenfläche von höchſtens 
zwei Hektar zur Errichtung der erforderlichen Baulichkeiten und zum Weiden 
von Zugthieren und Bieh zu benugen. Grundſtücke, auf welden das Schürfen 
unterfagt ift, dürfen hierzu nicht gewählt werben. 

s 11. 
Auffindung von Mineralien. 

Der Schürfer, welcher einen Fund madt, hat der Bergbehörde nad) 
rg der von der Letzteren zu erlaflenden Vorjchriften Unzeige zu er: 
tatten. 

Die Bergbehörde hat feitzuftellen, ob das Mineral am Fundorte in 
abbaumwürdiger Beichaffenheit vortommt. Wird ein ſolches Vorkommen feit- 
geitellt, jo hat die nad) Abjag 1 erftattete Anzeige die Wirkung, dem Schürfer 
für die Gewinnung des Minerals die Nechte des Finderd zu wahren. Die 
näheren Bejtimmungen über den Inhalt und Umfang diejer Rechte bleiben 
vorbehalten. 
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$ 12. 
Bergbehörde. 

Die Aufgaben der Bergbehörde werden von dem Gouverneur wahr— 
genommen. Gegen deſſen Enticheidungen fann binnen einer Friſt von drei 
Monaten Beſchwerde an den Reichskanzler eingelegt werden. 

g 13. 
Strafbeitimmungen. 

Mit Gelditrafe bis zu viertaufend Mark oder mit Gefängniß bis zu 
bier Monaten wird beitraft: 

1. wer unbefugt auf die im $ 1 diefer Verordnung bezeichneten Gegen- 
ſtände Schürf- oder Gewinnungsarbeiten treibt, 

2. wer unbefugt ein Schürfmerkmal aufjtellt, 
3. wer die im $ 11 diejer Verordnung vorgefchriebene Anzeige von 

einem Funde unterläßt. 

8 14. 

Der Schürfer, welcher wider beſſeres Wiſſen bei der Bergbehörde Die 
unwahre Anzeige erjtattet, daß er Mineralien der im $ 1 unter 1 und 2 
bezeichneten Art gefunden habe, wird mit Gelditrafe bis zu zweitaujend Mark 
oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bejtraft. 

$ 15. 
Die nah 8 1 der Verordnung vom 2. Juli 1888 für das Schuß: 

gebiet von Kamerun bezüglich der bergrechtlichen Verhältnifje bisher maß- 
gebenden Beltimmungen werden für das gedachte Schußgebiet aufgehoben. 

Urkundlich unter Unſerer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und bei— 
gedrudtem Kaijerlichen Inſiegel. 

Gegeben Pleß, den 28. November 1892. 

(L. S.) Wilhelm. 
Graf v. Caprivi. 

40. Derordnung, betreffend die Verleihung ausschließlicher 
Berechtigungen. 

Auf Grund des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhältnifje der deutichen 
Schutzgebiete, *) verordnet der Kaijerlihe Gouverneur, wie folgt: 

81. 

Demjenigen, welcher in dem Schußgebiet von Kamerun Beranjtaltungen 
trifft, um Gegenjtände zu gewinnen, herzuftellen oder zu verarbeiten, welche 
bisher aus dem Schubgebiete nicht ausgeführt wurden, fann, ſofern dies zur 
Hebung des Handels oder der Kultur müplich ericheint, ein ausſchließliches 
Recht auf die Gewinnung, Verwerthung und die Ausfuhr jener Gegenjtände 
ertheilt werden. 

*) 8 11 Abſatz 3. 
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S 2. 

Demjenigen, welcher in Gegenden des Schußgebietes, woſelbſt bisher 
Weiße nicht angefiedelt waren, eine Niederlafjung anlegt und dadurd dem 
hiefigen Handel neue Gebietätheile erſchließt, kann innerhalb dieſer Gebiets: 
theile ein ausichließliches Necht zum Handelsbetrieb in dem Sinne ertheilt 
werden, daß Handelöniederlafjungen Dritter daſelbſt ausgeſchloſſen find. 

Die Grenzen des Gebietes, für welches dieſe Berechtigung Geltung hat, 
werden vom Kaijerlichen Gouvernement fejtgejeßt. 

83. 
Die in SS 1 und 2 bezeichneten Rechte werden auf eine Zeitdauer von 

längjtend zehn Jahren verliehen. Die Verleihung kann an Bedingungen ge 
fnüpft werden. Die verliehenen Rechte können ohne Entihädigung auf- 
gehoben werden, wenn died im Intereſſe der Schußgebiete erforderlich iſt. 

Anträge auf Ertheilung der gedachten Rechte find unter Darlegung der 
in Betradht kommenden Verhältnifje jchriftlih bei dem Kaiſerlichen Gou— 
vernement in Kamerun einzureichen. 

84. 
Es wird vorbehalten, für die Ertheilung der in SS 1 und 2 bezeichneten 

Rechte eine bejondere Patentgebühr zu entrichten. Diejelbe jol 5 Prozent 
des Werthes der Gegenjtände nicht überjchreiten, welche in dem pribilegirten 
Industrie oder Handelsbetriebe aus dem Schußgebiete ausgeführt werden. 

8 5. 

Dritte, welche den ausſchließlich verliehenen Berechtigungen zumider- 
handeln, werden vorbehaltlich des zu leiftenden Schadengerjages mit Geld— 
jtrafe bis zu 3000 Mark beitraft. 

Kamerun, den 14. Dezember 1889. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

41. Verordnung, betreffend die Führung des Handelsregiſters. 

Auf Grund der Kaiſerlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 ver— 
ordnet der Kaiſerliche Gouverneur, was folgt: 

Artikel 1. 

Dom 1. Januar 1888 ab wird bei dem Kaiſerlichen Gouvernement 
in Kamerun ein Handelsregijter nad beifolgendem Formular geführt. 

Artikel 2. u 

Jeder Kaufmann oder jede Handelögejellichaft, welche innerhalb des 
Scußgebietes eine Handelöniederlafjung befißt, ift zur Anmeldung der Firma 
behuf3 Eintragung in das Handelsregiſter verpflichtet. 

Artikel 3. 

Die Anmeldung hat ſämmtliche Zweigniederlaffungen zu umfafjen, welche 
fich entweder im Schubßgebiete jelbjt oder an der wejtafrifaniichen Küſte und 
in dem daran grenzenden Binnenlande befinden. 

Riebomw, Die Kolonial-Gejepgebung. 15 
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Artikel 4. 

Die Anmeldung erfolgt jchriftli oder zu Protokoll des Gouvernements 
und erjtredt fi) auf die im Formulare aufgeführten Rubriken 3 bis 9. 
Hierbei hat von jeder im Schubgebiete befindlichen Handelöniederlafjung der 
Leiter derjelben die Namensunterjchrift beizufügen, unter welcher er für Die 
Firma zeichnet. Wrofuriften haben ſich als ſolche durch Vorlage der Urkunde 
zu legitimiren, durch welcde ihnen Prokura ertheilt wird. Inſofern nicht 
die Urkunde zu den Gouvernementsakten übergeben wird, iſt beglaubigte Ab- 
Ichrift derjelben von Amtswegen zu den Akten zu nehmen. 

Artikel 5. 

Jede Aenderung der Firma, ihres Inhabers, Leiters, Prokuriſten, ihrer 
Niederlafjung, desgleichen das Erlöjchen der Firma iſt von dem Xeiter der 
im Scußgebiete befindlichen Handelsniederlafjung unverzüglich zum Handels- 
regijter anzumelden. 

Artikel 6. 

Die Frift zur Vornahme der in Artikel 2, 3 und 4 vorgeichriebenen 
Anmeldung beträgt zwei Monate von Publikation diefer Verordnung an. 
Die Erfüllung der in Artikel 2 bis 5 feſtgeſetzten Anmeldepflicht kann durch 
DOrdnungsitrafen bis zu 300 Mark, welde im Uneinbringlichkeitsfalle in 
Haftitrafen umzuwandeln find, erzmwungen werden. Eine erfolglos gebliebene 
Drdnungsitrafe kann wiederholt verhängt werden. 

Artikel 7. 

Die Einträge in das Handelsregiſter jowie die darauf bezüglichen Ver— 
handlungen unterliegen einer Gebühr nit. Von Auszügen aus dem Handels- 
regijter wird die tarifmäßige Gebühr erhoben. 

Kamerun, den 25. November 1887. 
Der Kaijerlihe Gouverneur. 

In Bertretung:. 
Zimmerer. 
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c. Allgemeine Verwaltung. 

42. Derordnung, betreffend die Meldepflicht der licht: 
eingeborenen. 

81. 
Jeder Nichteingeborene, welcher im Schutzgebiete Kamerun zu mehr als 

einmonatlichem Aufenthalte ſich niederläßt, iſt verpflichtet, ſich ſchriftlich oder 
mündlich beim Kaiſerlichen Gouvernement oder beim Bezirksamt innerhalb 
en Monat3, vom Tage jeiner Ankunft im Schußgebiete an gerechnet, zu 
melden. 

8 2. 

Die Meldung eines Neuanziehenden hat zu enthalten: Vor- und Zus 
name, Tag, Monat und Jahr der Geburt, Staatsangehörigkeit, Angabe, ob 
ledig, verheiratet, verwittivet, den Wohnort im Schutzgebiete, den lebten 
Wohnſitz vor Ankunft im Schußgebiete, Religion, Militärverhältniß, Stand 
oder Gewerbe. 

8 3. 
Verläßt eine meldepflihtige Perſon das Schußgebiet dauernd, jo hat 

ſich diejelbe beim Kaiſerlichen Gouvernement oder beim Bezirksamt mündlich 
oder ſchriftlich abzumelden. 

84. 
An Stelle des Neuanziehenden oder des Abziehenden kann für die Erfüllung 

der Meldepflicht haftbar gemacht werden der im Schutzgebiete ſich aufhaltende 
Dienſtherr, Arbeitgeber, Vorgeſetzte oder Ehegatte deſſelben. 

Für dieſe Perſonen beginnt im Falle des $ 3 die einmonatliche Melde— 
frijt mit dem Tage der Abreife des Abzumeldenden. 

S 5. 
Im Scußgebiete vorlommende Geburten von Nichteingeborenen find 

durch den ehelichen Vater, eventuell durd) die Mutter innerhalb eines Monats 
beim Kaijerlichen Gouvernement oder beim Bezirlsamte mündlich) oder jchrift: 
lid anzumelden. 

Binnen gleicher Friſt find Todesfälle durch den im Schußgebiete wohnen: 
den Dienſtherrn, Arbeitgeber, Vorgeſetzten, Ehegatten oder durch denjenigen 
Nichteingeborenen zur Anzeige zu bringen, welcher mit dem Berjtorbenen in 
häuslicher Gemeinjchaft gelebt hatte- 

$ 6. 

Zumwiderhandlungen gegen vorjtehende Vorſchriften werden mit Geld— 
ftrafe biß zu 150 Mark oder Haft bis zu 10 Tagen beitraft. 

Ss 7. 

Voritehende Verordnung tritt mit dem 1. April 1891 für dad Schutz— 
gebiet Namerun in Sraft; durch diefelbe wird die nad) dem Reichsgeſetze vom 
4. Mai 1870, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des Per: 

15* 
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fonenftande® von Bundesangehörigen im Auslande begründete Pflicht zur 
Anmeldung von Geburts und Sterbefällen beim Standesbeamten nicht berührt. 

Kamerun, den 4. Februar 1891. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
In Vertretung: 

Bimmerer. 

43. Derordnung, betreffend die Ausübung der Jagd auf 
Elefanten und Slußpferde. 

Auf Grund des Neichögejebes, betreffend die Nechtöverhältniffe der 
deutfchen Schußgebiete, und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 
1889 wird für dad Schußgebiet verordnet, was folgt: 

81. 

Wer die Jagd auf Elefanten oder Flußpferde gewerbsmäßig betreibt 
oder betreiben läßt, hat vorher einen Erlaubnißſchein (S 2) zu löſen. 

Das Gleiche gilt für ſolche Perionen, welche im Schußgebiete ſich auf: 
halten, ohne im Dienſte defjelben oder des Deutjchen Reiche oder einer im 
Schutzgebiete angejefjenen Firma oder Erwerbögejellihaft oder Miffton zu 
jtehen, wenn jie die Jagd auf jolhe Thiere ausüben wollen. 

S 2. 
Der Erlaubnifichein wird vom Kaiſerlichen Gouvernement für eine be- 

ftimmte, in demjelben zu bezeichnende Zeit ertbeilt. 
Die hierfür zu entrichtende Gebühr beträgt 

im Falle des S 1 Abſatz 1. . . 2000 bi8 5000 Mar, 
im alle des S 1 Ablab 2. . . 200 bis 5000 Mark. 

Zuwiderhandlungen gegen $ 1 Abjaß 1 werden mit Gelditrafe von 
2000 bis 5000 Mark, ſolche gegen Abjat 2 mit Gelditrafe von 100 bis 
5000 Mark beitraft. 

Außer der Gelditrafe iſt die nicht bezahlte Gebühr ($ 2) nachträglich 
von dem Verurtheilten zu erheben, auch kann neben der Strafe auf Ein: 
ziehung des Gewehres, welches der Thäter bei dem unberechtigten Jagen bei 
fi) geführt hat, erfannt werden. 

84. 
Eine nicht beizutreibende Geldſtrafe iſt in Gefängnißſtrafe bis zum Höchſt— 

betrage von drei Monaten umzuwandeln. 

85. 

Dem Gouverneur iſt es vorbehalten, Forſchungsreiſenden, auf welche der 
Ss 1 Abſatz 2 Anwendung findet, den Erlaubnißſchein gebührenfrei zu er— 
theilen. 
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8 6. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1893 für das Schubgebiet 

Kamerun in Praft. 

Kamerun, den 29. November 1892. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Bimmerer. 

d. Handel und Berfehr insbejondere. 

44. Derordnung, betreffend die Einführung der deutichen 
Reichsmarfrechnung. 

81. 

Vom 10. Oktober 1886 an gilt die deutſche Reichsmarkrechnung im 
Kamerungebiet. 

Ss 2. 
Von diefem Zeitpunkte ab gelten als geſetzliche Zahlungsmittel die: 

Zwanzigmarkſtücke, 
Zehnmarkſtücke, 
Einthalerſtücke, 
Zweimarkſtücke, 
Einmarkſtücke, 
Fünfzigpfennigſtücke, 
Zwanzigpfennigſtücke aus Nickelmetall, *) 
Zehnpfennigſtücke, 
Fünfpfennigſtücke, 
Zweipfennigſtücke. 
Einpfennigſtücke. 

83. 

Betreffs der früher nach Krus abgeſchloſſenen Verträge wird das Werth— 
verhältniß, wie folgt, feſtgeſetzt: 

1Kru 20 Mark, 
80 Liter Palmöl, 

160 Liter Palmkerne. 
Kamerun, den 10. Oktober 1886. 

Im 

Freiherr v. Soden, 
Kaiſerlicher Gouverneur. 

44a. Derordnung, betreffend die Feſtſtellung des Werth— 
verhältnifjes einiger fremder Goldmünzen zur deutjchen 

Reichsmarf. 

Auf Grund der Kaiferlihen Verordnung vom 19. Juli 1886 ver- 
ordnet der unterzeichnete Kaijerliche Gouverneur, wie folgt: 

®) Zuſah vom 22. Juli 1887. 
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Innerhalb des deutichen Schupgebietes von Kamerun werden die nad) 
ftehenden fremden Goldmünzen al3 gejegliche Zahlungsmittel angenommen 
und deren Werthverhältniß zur deutichen Reichsmark, wie folgt, feitgejeßt: 

12 engl. — 20 Marl, 
1 franz. 20 Fred. = 16 Marl. 

Kamerun, den 28. Januar 1887. 
Der Kaijerlihe Gouverneur. 

Freiherr v. Soden. 

45. Derordnung, betreffend Einführung neuer Maaße für 
den Handel mit Palmöl und Palmkernen. 

Auf Grund der Kaijerlihen Verordnung vum 19. Juli 1886 ver- 
ordnet der Kaiſerliche Gouverneur, wie folgt: 

Mit dem 1. Januar 1887 treten*) für den Handel mit Palmöl und 
Palmkernen die nachjtehenden Maaße in Kraft: 

I. Für Balmöft: 

1 Maß enthaltend 80 Liter glei) 1 Kru, 
1 ⸗ = 40 3 ⸗ ⸗ 

1 = 5 20 = = 1 eg, 
⸗ 10 = = 1 Biggen, 

1 = ⸗ 4 = s 1 Bar. 

1. Für Palmkerne. 
1 Maß enthaltend 16V Liter gleich 1 Kru, 
we . 0 =: = ip: 
1 = ⸗ 40 =: . 1 eg, 
1 =: 5 8 =: = 1 Bar. 

Kamerun, den 14. Dezember 1886. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Freiherr dv. Soden. 

46. Derordnung, betreffend Aufftellung einer Statiftik. 

Auf Grumd des Reichsgeſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der 
deutichen Schußgebiete, ımb der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 
1889 verordnet der Kaiferlihe Gouverneur, was folgt: 

81. 
Zum Zwecke der Aufftellung einer Statiftif über die Einfuhr und Aus- 

fuhr müffen vom 1. April l. J. ab alle im Scußgebiete Kamerun zur 
Uebergabe an die Zollbehörde gelangenden Schiffsmanifefte entweder in einer 

*) Hier folgten die Worte „im Kamerunfluſſe“. Dur Verordnung vom 
19. März 1887 RN obige Verordnung vom 1. April 1887 ab auf das ganze Schutz⸗ 
gebiet ausgedehnt worden. 
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bejonderen Rubrit die Werthsangabe der einzelnen zur Ausihiffung fommen- 
den Waarengattungen in Markwährung ausgedrüdt enthalten, oder es müſſen, 
wenn die Werthsangabe dem Manifefte nicht beigejegt wurde, Duplifate der 
bezüglichen Fakturen gleichzeitig mit dem Manifejte übergeben werden. 

$ 2. 
Jede im Schußgebiete angejefjene Handeläfirma oder Erwerbsgeſellſchaft, 

jowie jeder Beſitzer einer Pflanzung hat innerhalb der auf den Ablauf eines 
Kalendervierteljahred folgenden ſechs Wochen ein volljtändiges Verzeichniß der 
innerhalb diejes Vierteljahre$ aus dem Schußgebiete ausgeführten Erzeugnifie, 
unter Beijegung der Maße oder des Gewichtes und bei Elefantenzähnen 
außerdem noch der Stüdzahl, bei der Zollbehörde einzureichen. 

83. 
Die Nichtbefolgung der in den vorſtehenden Paragraphen aufgeſtellten 

Vorſchriften wird mit Geldſtrafe bis zu 300 Mark geahndet. Bei Zuwider— 
handlungen gegen die Vorſchriften des S 1 iſt der Empfänger der Waaren 
für die Geldjtrafe haftbar. 

Wird nach Verhängung einer Strafe die nachträgliche Erfüllung der in 
den SS 1 und 2 enthaltenen Vorjchriften angeordnet, jo fann im Ungehorjams- 
falle wiederholte Bejtrafung eintreten. 

S 4. 
Der Kaijerlihe Gouverneur kann ausnahmsweiſe geftatten, daß die 

unterlafjene Werthsangabe ($ 1) durch eine nachträgliche Schäßung der 
Waaren erſetzt werde. 

85. 
Die Verordnung tritt mit dem 1. April I. J. für das Schutzgebiet 

Kamerun in Kraft. 

Kamerun, den 22. Januar 1890. 

Der Raijerlihe Gouverneur. 
In Vertretung: 

Bimmerer. 

47. Derordnung, betreffend Aufftellung einer Statiftif. 

Auf Grund des Reichsgeſetzes, betreffend die Nechtöverhältnifje der 
deutjchen Schußgebiete und die Verfügung des Neichskanzlers vom 29. März 
1889 verordnet der Unterzeichnete, was folgt: 

Einziger Paragraph. 

Die nad) $ 2 der Gouvernementöverordnung vom 22. Januar d. J., 
betreffend Aufftellung einer Statiftit über die Einfuhr und Ausfuhr, 
vierteljährlih bei der Zollbehörde einzureihenden Verzeichniſſe über die 
aus dem Schußgebiete Kamerun ausgeführten Erzeugnifje müfjen die Angabe 
des Werthe3 der einzelnen ausgeführten Waarenmengen unter Zugrundelegung 
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des leßten, hier bekannten europäiſchen Marktpreijes enthalten. Verantwortlich 
für die Richtigfeit der Werthangaben iſt der Verſchiffer der Waaren. 

Bei Zwviderhandlungen greifen die in der Verordnung vom 22. Ja— 
nuar d. 8. feſtgeſetzten Strafbeftimmungen Platz. 

Kamerun, den 22. Juli 1890. 

Der jtellvertretende Kaiſerliche Gouverneur. 

Graf Pfeil. 

48. Derordnung, betreffend Aufftellung einer Statiftif. 

Auf Grumd der Kaijerlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 verordnet 
der Kaijerlihe Gouverneur, was folgt: 

Ss 1. 
Für die Aufjtellung einer erjhöpfenden Statiftit über die Aus- und 

Einfuhr des Schußgebietes von Kamerun werden unter Aufrechthaltung der 
hierfür beveit3 erlafjenen Verordnungen vom 22. Januar 1890 und 22. Juli 
1890 die folgenden Vorſchriften erlafjen: 

A. Spätejtens innerhalb ſechs Wochen nad) Ablauf eines jeden Kalender— 
vierteljahre® haben ſämmtliche Empfänger von in das Schutzgebiet einge- 
führten Waaren an die Zollverwaltung in Kamerun ein genaued Verzeichniß 
einzureichen, welches enthalten muß: 

a) die Bezeichnung der zur Ausschiffung gelangten Waarengattungen, 
* ) 

ec) die Menge der empfangenen Waaren nad) Maß oder Gewicht, 
d) den Werth der einzelnen Waarengattungen in Martwährung, 
e) den Namen des Schiffes, mit welchem die Waaren anlangten. 
B. Späteftens ſechs Wochen nach Ablauf eines jeden Kalenderviertel- 

jahres hat eder, der Erzeugnifje des Schußgebieted aus demjelben ausführt, 
ein genaue Verzeichniß derjelben bei der HZollverwaltung in Kamerun ein= 
zureichen. Dieſes Verzeichniß hat zu enthalten: 

a) die Bezeichnung der ausgeführten Gegenjtände, 
b) die Maße oder Gewichte und 
c) den Werth derjelben, 
d) bei Elefantenzähnen außerdem nod die Stüdzahl, 

* 

f) den Namen des Schiffes, mit weldem die Verſchiffung erfolgte. 

8 2. 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften des S 1 werden mit Ord— 

nungsjtrafen bis zu 300 Mark bejtraft. 
Wird nad) Verhängung einer Strafe die nachträgliche Erfüllung der in 

8 1 enthaltenen Vorjchriften angeordnet, fo kann im Ungehorſamsfalle wieder: 
holte Beitrafung eintreten. 

*) Hier war vorgefchrieben, Dak die Urfprungs: und Beitimmungsländer angegeben 
werden follten. Aufgehoben durch die Verordnung vom 16. Dezember. 
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83. 
Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1892 in Kraft. 
Für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni I. J. find die in 81er— 

wähnten Berzeichnifje innerhalb der gleichen ſechswöchentlichen Friſt und bei 
Vermeidung der Strafen des $ 2 bei der Bollverwaltung in Kamerun ein- 
zureichen. 

Die Vorſchriften über Abgabe der Zolldeflarationen werden durch diefe 
Verordnung nicht berührt. 

19. Juni 
— 1892. Kamerun, den 16. Dacader 

Der Kaijerliche Gouverneur. 
Bimmerer. 

49. Derordnung, betreffend den Handelsbetrieb 
an Bord der die Häfen und Rheden des Kamerungebiets 

anlaufenden Schiffe. 

Auf Grund der Kaiſerlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 verordnet 
der Kaijerliche Gouverneur, wie folgt: 

Artikel 1. 

Innerhalb des Kamerungebiet3 ijt der Handel mit geijtigen Getränfen 
an Bord aller Schiffe, welche die Häfen und Rheden diejes Gebiet3 anlaufen, 
verboten. 

Jede einzelne Webertretung dieſes Verbots wird mit einer Geldbuße 
nicht niedriger al3 100 und nicht höher als 500 Mark bejtraft, außerdem 
mit Beſchlagnahme der verkauften Getränfe. 

Artikel 2. 

Dagegen ift der Handel mit allen anderen Gegenjtänden an Bord von 
Schiffen gejtattet, vorauögejegt, daß Dieje mit einem vom Gouverneur zu 
ertheilenden Exrlaubnißfchein verjehen find. Nur der Verkauf von Feuer: 
waffen und Munition ijt unter allen Umftänden verboten. 

Artikel 3. 

Der vom Gouverneur ausgejtellte Erlaubnißſchein iſt nur für einen 
Monat und für dasjenige Schiff gültig, auf deſſen Namen er lautet. 

Die dafür zu entrichtende Gebühr beträgt für jedes Schiff 250 Marf 
den Monat. 

Artikel 4. 

Jede einzelne Uebertretung der Artikel 2 und 3 dieſer Verordnung 
wird mit einer Geldbuße nicht unter 100 und nicht über 500 Mark beitraft, 
fowie eintretendenfall3 mit Beichlagnahme der verkauften Feuerwaffen und 
Munition. 

Artikel 5. 
Für die in gegenmwärtiger Verordnung feitgejeßten Strafen ijt dad Schiff 

bezw. der Kapitän und Rheder dejjelben haftbar, ohne Rüdficht darauf, wer 
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die Uebertretung verjchuldet und ob fie mit oder ohne Vorwifjen des Kapitäns 
oder des Rheders jtattgefunden hat. 

Artikel 6. 

Un die Kaijerlihen Kriegsschiffe können Getränke und Lebensmittel 
jeder Art auch ohne Erlaubnißſchein verkauft werden, desgleichen auh an 
alle übrigen im Fluſſe wohnhaften Europäer, vorausgeſetzt, daß die ver— 
fauften Gegenftände zum perjönlihen Gebrauch und nicht zum Wieberverfauf 
bejtimmt find. 

Artikel 7. 

Boritehende Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. 

Kamerun, den 15. Oftober 1886. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 

Freiherr vd. Soden. 

50. Derordnung, betreffend die Einfuhr von 
Schußwaffen und Munition. 

Ein mit der bezüglihen Verordnung für Togo Nr. 80 vollitändig 
gleichlautender Entwurf wird inzwijchen in Kraft getreten jein. 

e. Der Schiffsverkehr insbeſondere. 

51. Derordnung, betreffend die Derpflichtung der 
Schiffsführer zur Abgabe ihrer Schiffspapiere, Manifefte 

und Ladeſcheine. 

Der Kaiferliche Gouverneur verordnet hiermit, wie folgt: 
Vom 1. September d. I. an hat jeder Führer eines in Kamerun ein= 

laufenden Sciffes*) feine Schiffspapiere, ſowie eine Abichrift ſeines Mani« 
fejte8 auf der Gouvernementsfanzlei (Joß-Platte, geöffnet von 10 Uhr vor- 
mittagd bis 4 Uhr nachmittags) und zwar innerhalb der erjten 24 Stunden 
ſeines Hierfeins abzuliefern. 

Nechtzeitig vor Abgang des Schiffes hat deifen Führer ein Manifeft 
über Die hier eingenommenen Produkte, jowie eine Beicheinigung ded Hafen: 
meijterd über richtige Bezahlung der ſchuldigen Lootſen- und Betonnungs— 
gebühren einzureihen, worauf ihm die Sciffdpapiere wieder ausgeliefert 
werben. 

Lootſen⸗ und Betonnungsgebühren find fürs erjte noch an die mit dem 
Umte eine Hafenmeijter8 betraute Firma C. Woermann zu bezahlen. 

*) Die hier folgenden Worte „die den Verkehr an der Hüfte und im Flußbelta 
vermittelnden Fahrzeuge ausgenommen” find durch Belanntmahung vom 13. Juni 1889 
aufgehoben worden. 
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Sonftige Gebühren find nicht zu entrichten. Zumiderhandlungen gegen 
dieje Verordnung werden mit Geldbuße bi3 zu 300 Mark beitraft. 

Kamerun, den 20. Juli 1885. 

Der Kaiferlihe Gouvemeur. 

Freiherr dv. Soden. 

52. Derordnung, betreffend die Abfafjung der Schiffsmanifefte. 

Auf Grund der Kaijerlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 verfügt 
der unterzeichnete Gouverneur, wie folgt: 

Artikel 1. 

In den von jedem Schiffsführer unmittelbar nach Ankunft des Schiffes 
bierjelbft an die Zollverwaltung abzugebenden Manifejten müfjen jämmtliche 
für die einzelnen Küftenpläße des Kamerungebiet3 bejtimmten Waaren, und 
zwar nad) den einzelnen Beftimmungsorten getrennt, aufgeführt fein. 

Das an den Naiferlihen Bezirksamtmann in Viktoria abzugebende 
Manifejt braucht bloß diejenigen Waaren zu enthalten, welche an den nördlich 
von Kamerun gelegenen Küftenplägen, Kriegsihiffbucht, Viktoria, Dibundſchu— 
Plantage, Bibundi u. j. w. wirklich gelöjcht werden. 

Artikel 2. 

Die in den Manifeften aufgeführten Frachtſtücke find genau nad) Zahl, 
Inhalt, Brutto und Nettogewicht zu bezeichnen. 

Die einfache Bezeichnung als Padet, Kiſte u. j. w. ohne nähere Ungabe 
ift fomit al3 ungenügend zu vermeiden. 

Artikel 3. 

Am Schluffe jeden Manifejtes ift defjen Uebereinftimmung mit den An- 
gaben der einzelnen Sonnofjemente und Ladebücher von dem Schiffsführer 
oder defien Stellvertreter zu bejcheinigen. 

Artikel 4. 

Die Schiffsführer, deren Manifeite den obigen Beitimmungen nicht ent 
ſprechen, unterliegen einer Ordnumgsitrafe bis zu 30 Mare. 

Artikel 5. 

Borftehende Verordnung tritt vom 1. Oktober d. Is ab in Fraft. 

Kamerun, den 1. Juni 1889. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Freiherr vd. Soden. 

53. Derordnung, betreffend die Ausdehnung der Rhede 
von Kamerun. 

Auf Grund der Verordnung vom 19. Juli 1886 verordnet der Kaiſer⸗ 
liche Gouverneur, wie folgt: 
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Die Rhede von Kamerun beginnt an jener Stelle des Kamerunfluſſes, 
welche durd eine von GSuellaba nad) Kap Kamerun gezogene grade Linie 
bejtimmt wird, und erjtredt ſich bis zum Hafen von Kamerun, welcher an 
feinem jtromabmwärt3 gelegenen Theile durch eine Linie begrenzt wird, die 
von der Huck (Landzunge) Manoka durch Tonne E bis zur gegenüberliegen- 
den Hud Greenpatſch gezogen gedacht wird. 

Kamerun, den 6. Dftober 1887. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

In : 

Zimmerer. 

54. Derordnung, betreffend die von den Seeichiffen in 
Kamerun zu entrichtenden Hafenabgaben. 

81. 
Seeſchiffe, welche in den Hafen von Kamerun (vergl. Verordnung vom 

6. Oltober 1887) einlaufen, haben eine Gebühr zu entrichten, welche beträgt: 
bei Schiffen unter 600 brit. Reg-Tons . .„ 50 Mark, 
bei Schiffen von 600 und mehr, jedoch nicht 

700 brit. Reg-Tons . . 54 — 
bei Schiffen von 700 und mehr, jedoch nicht 

800 brit. Reg-Tond . . 
und in dieſem Zahlenverhältniß aufiteigt, io da 3. 2. ein Schif von 3000 
und mehr, jedoch nicht 3100 Reg-Tons, 270 Mark zu entrichten hat. 

82. 

Die Gebühr iſt mit dem Einlaufen in den Hafen fällig und bei dem 
Kaiſerlichen Gouvernement vor dem Wiederauslaufen des Schiffes, ſpäteſtens 
jedoch am dritten Tage nach dem Einlaufen zu erlegen. 

Auf Antrag des Schiffers kann der Gouverneur in beſonderen Fällen 
die Zahlungsfriſt verlängern. 

83. 

Die Nichteinhaltung der Vorſchrift des S 2 kann mit Ordnungsſtrafen 
bi8 300 Mark geahndet werden. 

84. 
Von der Entrichtung der Gebühr find befreit: 
a) Hauffahrteiichiffe, welche weder Ladung löſchen noch nehmen. 

Als Ladung it nicht zu erachten der Proviant, dad Wafjer und 
das Ausrüſtungsmaterial, insbejondere die Kohlen, welche das Schiff 
zur Fortſetzung feiner Reiſe einnimmt, ferner die Poſt. 

b) Hauffahrteiichiffe, welche bloß Paſſagiere und deren Neijegepäd nad) 
und von Kamerun befördern. 

S 5. 
Seeſchiffe, melde einer im Schußgebiete von Kamerun angejefjenen 

Firma gehören und lediglich den Verkehr längs der Küfte von Kamerun und 
mit den unmittelbar angrenzenden Scußgebieten der Engländer im Nord- 
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weiten und Weſten, der Franzojen und Spanier im Süden, jowie mit den 
Inſeln Fernando Po, Principe, San Thome und Anno Bom vermitteln 
(fogenannte Küjtenfahrer), haben, falls ſie nicht nach S 4 don der Entridhtung 
der Gebühr befreit find, nur die Hälfte derjelben zu entrichten. 

8 6. 
Dieje Verordnung tritt mit dem 1. April 1891 in Kraft; mit biejem 

Zeitpunkte ift die Verordnung vom 26. Juni 1887 über die Hafenabgaben 
in Kamerun, jowie der noch geltend gewejene S 16 der außer Geltung ge 
tretenen 2ootjenordnung vom 15. September 1885 aufgehoben. 

Kamerun, den 10. Februar 1891. 
Der Kaijerlihe Gouverneur. 

In Vertretung: 
Zimmerer. 

55. Derordnung, betreffend die gefundheitspolizeiliche Kontrole 
der den Hafen von Kamerun anlaufenden Schiffe. 

$ 1. 
Jedes Seeichiff, welches den Hafen von Kamerun anläuft, unterliegt einer 

gejundheitspolizeilichen Kontrole, 
a) wenn es aus einem SHafenplaß kommt, welcher ald der Peſt, der 

Cholera, des gelben Fiebers oder der Pocken verdächtig anzu— 
jehen ift, 

b) wenn es während der Reiſe mit einem jolchen Hafen, wie unter 
a) bezeichnet, oder mit einem Schiffe, weldes einen ſolchen Hafen 
berührt hatte, Verkehr gehabt hat, 

ec) wenn während der Neije ein den Verdacht der obigen Krankheiten 
erregender Krankheitsfall ſich ereignet hat. 

Ss 2. 
Jedes diejer Kontrole unterliegende Schiff hat beim Einlaufen in den 

Hafen die (gelbe) Duarantäneflagge am Fockmaſt aufzuzichen. 

$ 3. 
Solange die Duarantäneflagge weht, it jeder Verkehr des ver: 

dächtigen Schiffes mit dem Feitlande und mit anderen im Hafen liegenden 
Schiffen verboten. 

84. 
Sobald nah) Eraminirung durch die Gefundheitäpolizeibehörde fein 

Grund zur Verhängung einer weiteren Quarantäne vorliegt, wird das Schiff 
jofort zum freien Bertehr zugelafjen und zum Zeichen hiervon die Quarantäne- 
flagge niedergehoft. 

85. 
Zuwiderhandlungen gegen dieje Verordnung werden mit Gelditrafen 

bis zu 2000 Mark beitraft. 
Kamerun, den 23. November 1890. 

Der Ratjerlihe Gouverneur. 
In Vertretung: 

v. Buttlamer. 
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56. Bekanntmachung zu Iir. 55. 

Im Vollzuge der Verordnung vom 23. November 1890, betreffend 
gelundheitspolizeilihe Maßregeln im Hafen von Kamerun, gebe ich hiermit 
Holgendes bekannt: 

Bis auf Weiteres find alle Häfen und Nheden der weſtafrikaniſchen 
Küfte als verdächtig anzufehen, und haben demnach alle Seeichiffe, weldhe 
mit einem jolchen Plage Verkehr gehabt haben, beim Einlaufen in den Hafen 
bon Kamerun die Quarantäneflagge aufzuziehen. 

Für Zumwiderhandlungen gegen die Verordnung ift in erfter Linie der 
Schiffer haftbar; dies gilt auch für die durch die Sciffsbejaßung oder 
Bajjagiere verübten Uebertretungen jo lange, als der Schiffer nicht beweiſen 
fann, daß ihm die Verhütung der Uebertretung unmöglich war. 

Kamerun, den 15. März 1892. 
Der Kaijerlihe Gouverneur. 

Zimmerer. 

57. Inſtruktion zum Dollzug der Derordnung vom 23. No— 
vember 1890, betreffend gejundheitspolizeiliche Maßregeln 
im Bafen von Kamerun und zur Bekanntmachung von heute. 

Die nad) den vorjtehend aufgeführten Vorjchriften gebotene gejumdheits- 
polizeiliche Kontrole wird in der Weije geübt, daß jofort nad) dem Einlaufen 
eines Seejchiffes in den hiefigen Hafen der Negierungsarzt fih an Bord 
begiebt und überzeugt, ob die Vorausjeßungen für Verhängung oder Nicht- 
verhängung der Quarantäne gegeben find. Im letzteren Falle ordnet der- 
jelbe die Niederholung der Quarantäneflagge an, im erjteren erklärt er das 
Schiff als vorläufig unter Quarantäne befindlich und verjtändigt alabald den 
Gouverneur. 

In jedem Falle hat der Regierungsarzt den Gejundheitspaß einzufordern, 
welcher, wenn rein, in der Regel neben der Erklärung des Sciffers, daß 
fein Fall von anftedenden Krankheiten an Bord jeit Ausstellung des Gejund- 
heitspaſſes vorgefommen ijt, genügen wird, dem Sciffe den freien Verkehr 
zu geitatten. Im entgegengejegten Falle, oder wenn das Schiff einen Hafen 
oder Küſtenplatz angelaufen hat, welcher ald von einer epidemilchen Krank: 
heit heimgejucht dem Gouvernement befannt ijt, hat der Regierungsarzt aud) 
dann, wenn ihm ein reiner Gejundheitpaß übergeben werden jollte, ſich 
durch Vorjtellung der jämmtlichen Bafjagiere, jowie der ganzen Schiffsmann— 
ihaft von dem Gejundheitszuftande an Bord zu überzeugen und demnach 
dad Weitere zu verfügen. 

In Zweifelsfällen iſt unter vorläufiger Erklärung des Schiffes als 
unter Quarantäne befindlicd) jofort die Entjcheidung des Gouverneurs ein- 
zubolen. 

Hat das Schiff feinen Gejundheitspaß, jo it dieſelbe Kontrole durch 
Belichtigung jämmtlicher auf dem Schiffe befindlichen Perjonen auszuüben. 

Bevor die Niederholung der Quarantäneflagge angeordnet iſt, darf das 
Schiff von Niemandem als dem Regierungdarzt betreten werden. 
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Die Pot kann in das Pojtboot jederzeit abgegeben werden. 
Im Falle der Verhinderung des NRegierungsarzted bejtimmt der Gou— 

verneur einen anderen Beamten zur Bornahme der gejundheitspolizeilichen 
Kontrofe, welder unter Hinmweglafjung der perjönlichen Befichtigung im 
Uebrigen nad) den vorjtehend für den Negierungsarzt maßgebenden Be 
ftimmungen zu verfahren hat. 

Für die gejundheitspolizeiliche Kontrole des Schiffes ijt jedesmal eine 
Gebühr von 20 Marf — 1 £ zur Gouvernementskaſſe vom Schiffe zu 
entrichten, welche jpätejtend beim Ausflariren durch den Zollverwalter zu 
erheben ijt. 

Kamerun, den 15. Mär; 1892. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Bimmerer, 

58. Derordnung für den Hafen von Kamerun, betreffend 
das Köjchen und Laden an Sonn= und Seiertagen. 
Auf Grund des $ 5 und des 8 11 des Geſetzes, betreffend die Rechts— 

verhältnifje der deutichen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75) und 
der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 wird für den Hafen 
von Kamerun hierdurch verordnet, wie folgt: 

81. 
An Sonn: und Feiertagen dürfen Güter oder Waaren nur gegen eine 

vom Schiffer an das Kaiſerliche Gouvernement oder zujtändige Bezirksamt 
zu entrichtende Abgabe von Schiffen aus- oder eingeladen werden. 

Als Feiertag gilt der erſte Weihnachts-, Oſter- und Pfingjtfeiertag, ſo— 
wie der Himmelfahrtstag. 

82. 
Die zu entrichtende Gebühr beträgt für die Dampfihiffe Mark 100 

(Einhundert), für Segeljchiffe Mark 60 (ſechszig). 

88. 
Bei Zumwiderhandlungen verfällt der Sciffsführer des Dampferd in 

eine Strafe von Markt 500 (Fünfhundert), der Sciffsführer des Seglers 
in eine joldje von Marl 300 (Dreihundert). 

Dieje Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. 
Kamerun, den 8. März 1892. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Bimmerer. 

f. Zoll- und Steuerweſen. 

59. Derordnung, betreffend die Einführung einer Abgabe 
auf den Handel mit Spirituofen im Kamerungebiete, 
Der Kaiſerliche Gouverneur verordnet hiermit, wie folgt: 
Jedes im Kamerungebiet beftehende Gejchäftshaus, welches mit Spiri- 

tuojen, welcher Art dieſelben aud fein mögen, handelt, hat hierfür eine 
jährliche Abgabe von 2000 Reichsmark an die Gouvernementskaſſe zu ent: 
richten. 
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Wenn ein im Kamerungebiete angeſeſſenes Gejihäftshaus in ebendiejem 
Gebiete noch weitere Zweighäuſer befigt, jo it für dieje eine bejondere Ab— 
gabe nicht zu bezahlen; dagegen ijt von joldhen im Kamerungebiete befind- 
lihen Zweighäuſern, deren Hauptniederlaffung fich außerhalb diejes Gebiets 
befindet, jofern fie mit Spirituojen handeln, die volle Abgabe von 2000 Mart 
zu entrichten. 

Die hier in Rede jtehende Abgabe wird aud) noch für das lepte Viertel 
des laufenden Jahres, und zwar mit 500 Markt erhoben. 

Aus dem Ertrage diefer Abgabe joll zunächſt ein bejonderer Fonds 
gebildet und derjelbe mit der Zeit zur endgültigen Ablöſung jämmtlicher bis— 
her unter dem Namen „Kumi“ von den hiefigen europäiihen Häufern an 
die einheimischen Häuptlinge alljährlicy entrichteten Abgaben verwandt mer: 
den. Diejer Fonds joll bis auf Weiteres bei der Deutichen Reichsbank in 
Berlin hinterlegt werden. 

Die Zahlung diefer Abgabe jeitens der einzelnen Gejchäftshäufer muß 
vom Jahre 1886 ab jedes Jahr bei der Oouvernementsfafje praenumerando 
erfolgen und ſpäteſtens bis zum 1. April, jei es in deutjchem Oelde, jei es 
in englijchem Golde. 

Doc) bleibt es den einzelnen Häufern unbenommen, die fraglihe Ab— 
gabe auch jofort bei der Deutjchen Reichsbank in Berlin unter dem Titel 
Kamerunfonds einzuzahlen. 

Die Bejcheinigung über die dajelbjt erfolgte Hinterlegung iſt jpätejtens 
bis zum 1. Juni jeden Jahres dem Gouverneur dorzumeijen. 

Die für das legte Vierteljahr de3 laufenden Jahres zu entrichtende 
Abgabe von 500 Mark muß in einer der beiden oben bezeichneten Weijen 
entweder durch Baarzahlung oder durch Vorweiſen einer Empfangsbeſcheini— 
gung der Deutjchen Reichsbank ſpäteſtens bis 1. Januar 1886 erfolgt jein. 

Sollte ein Gejhäftshaus, obwohl es dieje Abgabe nicht entrichtet hat, 
doch erwiejenermaßen mit Spirituojen Handel treiben, jo hat es den drei— 
fachen Betrag der jährlichen Abgabe jofort zu entrichten, auch fann ihm als 
Strafe das Recht zum Verkauf von Spirituojen im Kamerungebiet über- 
haupt entzogen werden. 

Zumwiderhandiungen gegen dieje Verordnung können mit Gelditrafe bis 
zu 300 Mark bejtraft werden. 

Kamerun, den 20. Nuli 1885. 
Der Kaijerlihe Gouverneur. 

Freiherr vd. Soden. 

60, Derordnung, betreffend die Aufhebung der bisherigen 
Ausfuhrzölle und die Erhebung von Einfuhrzöllen. 

Auf Grund der Kaiferlichen Verordnung vom 19. Juli 1886, betreffend 
den Erlaß von Verordnungen auf dem Gebiete der allgemeinen Verwaltung, 
des Zoll und Steuerwejens für die wejtafrifaniichen Schußgebiete verordnet 
hiermit der Kaiſerliche Gouverneur, wie folgt: 

1 

Die durch Verordnung vom 20. Juli 1885 eingeführten Zölle auf 
Palmöl und Palmkerne treten mit dem 1. Januar 1888 außer Kraft. 
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2 

An Stelle der im vorſtehenden Artikel aufgeführten Ausfuhrzölle werden 
innerhalb des Schutzgebietes von Kamerun Einfuhrzölle nach Maßgabe des 
beigefügten Zolltarifs erhoben. *) 

3. 

Die am 1. Januar 1888 vorhandenen Beltände der in Gemäßheit 
diejes Tarif zollpflichtigen, jdhon vor dieſem Termine in das Schußgebiet 
eingeführten Waaren unterliegen der nachträglichen Berzollung nad) Maßgabe 
dieſes Tarife. 

4. 

Die im Schußgebiet anfäfligen Firmen und Händler, welche außerhalb 
des Scubgebietes am der weitafrifanifchen Küſte Handelsniederlafjungen 
bejigen, haben Anſpruch auf Rüdvergütung des.im Scußgebiete erhobenen 
Zolles, falls fie zollpflichtige Waaren aus dem Schubgebiete nach diejen ihren 
Handelsniederlafjungen wiederausführen. Die Entiheidung darüber, ob die 
Lepteren als Niederlafjungen derjelben Firma oder dejjelben Händler anzu— 
jehen jind, bleibt dem Gouverneur vorbehalten; derjelbe kann die Rück— 
vergütung auch eintreten laffen, wenn jene Niederlafjungen nicht denfelben 
Namen oder diejelbe Firma führen wie das wiederausführende Gejchäft.‘. 
Bei den unter Littr. A. des Zolltarifs aufgeführten Spirituojen findet die 
Rückvergütung nur ftatt, wenn diejelben im gleichen Alkoholgehalte, den fie 
bei der Einfuhr hatten, wieder ausgeführt werden. 

5. 

Die Ausführung der in vorſtehenden Artikeln enthaltenen Beſtimmungen 
über Erhebung und Rückvergütung der Zölle wird durch beſondere Ver— 
ordnung geregelt. 

Kamerun, den 8. November 1887. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
In Bertretung: 

Sinmerer. 

61. Derordnung, betreffend die Ausführung der Derordnung 
über die Erhebung und Rückvergütung der Hölle, 

Auf Grund der Kaiferlichen Verordnung vom 19. Juli 1886, betreffend 
den Erlaß von Verordnungen auf dem Gebiete der allgemeinen Verwaltung, 
des Zoll- und Steuerweſens für die weitafrifanifchen Schußgebiete, verordnet 
der Kaiſerliche Gouverneur, was folgt: 

L; 

Spätejtens bis zum 15. Januar 1888 haben jämmtlihe im Schuß: 
gebiete anfäjfigen Firmen und Händler ein genaues VBerzeihniß der am 
1. Sanuar 1888 in ihren Befige gewejenen, von diejem Tage ab zollpflichtigen 

*) Der urjprünglihe Tarif ift abgeändert worden. Bergl. Nr. 62 und 63. 

Kiebomw, Die Kolonial-Befepgebung. 16 
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und bis dahin unverzollten Waaren bei der Kaiferlichen Zollverwaltung ein: 
zureichen. Daſſelbe muß von einer nad) dem beigefügten Mufter abgefahten 
eidesftattlichen Verſicherung begleitet jein. (Siehe Formular A.)*) 

9 2. 

Die auf Grund dieſes Verzeichniſſes zu entrichtenden Zölle müfjen 
jpäteftend bi zum 1. April 1888 bei der Kaiſerlichen Zollverwaltung ein: 
gezahlt ſein. 

3. 

Bom 1. Januar 1888 ab hat innerhalb des Schußgebietes jeder Empfänger 
zollpflichtiger Waaren binnen 3 Tagen vom Empfange an eim jchriftliches 
Verzeichniß derjelben in doppelter Ausfertigung, jowie ein Eremplar des 
betreffenden Konnoſſements bei der Kaiſerlichen Zollverwaltung einzureichen. 

Das Verzeihniß muß die nach dem beifolgenden Muſter abgefahte eides- 
jtattlihe Verficherung enthalten. (Siehe Formular B.) 

4. 

Spätejtens zwei Monate nad) Empfang der Waaren ift der Zoll in 
deutjchem Gelde oder aud in engliichem oder franzöfiichem Golde nad) dem 
fir das Schußgebiet feſtgeſetzten Kurſe bei der Kaiſerlichen Zollverwaltung 

gegen jhriftlihe Quittung zu entrichten. 

7 

Die Nichteinhaltung der in Art. 1, 3 und 4 beitimmten Frijten wird 
mit einer Ordnungsitrafe bis zu 100 Mark geahndet, welche vom Kaiſerlichen 

Gouverneur zu verhängen ift. Von Verhängung einer Strafe ift abzujehen, 
wenn glaubhaft nachgewiejen wird, daß die Einhaltung der Frift unmöglich 
war; eine bereits verhängte Strafe ift in dieſem Falle wieder aufzuheben. 

6. 

Die Beamten der Zollverwaltung find befugt, behufs Kontrole der ab— 
gegebenen Zollerklärungen die Gejchäftsbücher, Fakturen und jonjtigen Belege 
der Zollpflichtigen, jowie deren Wanrenlager einzujehen. 

- 

7. 

Jede Zollhinterziehung wird mit Geldjtrafe im fünfzigfachen Betrage 
des hinterzogenen Zolles, jowie mit Einziehung der hinterzogenen Waaren 
geahndet. 

Eine uneinbringliche Gelditrafe ift in entiprechende Gefängnißftrafe um— 
zumandeln. Die Strafverfügung wird vom Kaiſerlichen Gouverneur erlaffen. 

8. 

Ber auf Grund des Artitels 4 der Verordnung vom 8. November 1887, 
betreffend „die Aufhebung der bisherigen Ausfuhrzölle und die Erhebung 
von Einfuhrzöllen“, die Nüdvergütung des Zolles beantragt, hat diefen Antrag 
jo zeitig an die Hollverwaltung zu richten, daß eine zullamtliche Kontrole 
möglich iſt, und jpätejtens drei Tage nad Verjchiffung der Waaren ein voll- 
jtändiges Verzeichniß der wiederausgeführten Waaren in doppelter Ausfertigung 

*) Der Abdrud des Formulars konnte, weil dafielbe kaum noch praftiiche Be— 
deutung hat, unterbleiben. 
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unter Angabe des früher entrichteten Zolles, des Tages der Verichiffung, 
des Namens des Schiffes, mit weldyem die Wiederausfuhr erfolgen joll, und 
de3 Namens der Handeläniederlafjung des Beitimmungsortes, ſowie ein 
Eremplar des betreffenden Konnoſſements einzureichen und dem Verzeichnifje 
eine nad beifolgendem Mujter abgefaßte eidesitattliche Verficherung (fiehe 
Formular C.) beizufügen. 

9. 

Die Geichäfte der Zollverwaltung werden in Biltoria von dem dajelbit - 
eingejegten Kaijerlihen Beamten verjehen. Den an der Nordküſte befindlichen 
Faktoreien ſteht e8 frei, ihre Zahlungen entweder in Biltoria oder unmittelbar 
bei der Kaiſerlichen Zollverwaltung in Kamerun zu leilten. 

Die jüdlih von Kamerun befindlichen Faktoreien haben die im den 
Artikeln 3 und 8 erwähnten Berzeichniffe und Konnofjemente mit eriter 
Gelegenheit an die Zollverwaltung in Namerun einzujenden und binnen zwei 
Monaten vom Tage der Abjendung den Zoll zu entrichten. 

10. 

Beichiverde gegen Berfügungen der HZollverwaltung werden durch den 
Kaiſerlichen Gouverneur entichieden. 

Gegen die Enticheidungen de3 Gouverneurs iſt die weitere Beſchwerde 
an den Reichskanzler zuläſſig. Diejelbe iſt durch Vermittelung des Gouver: 
neurs einzureichen. 

Kamerun, den 8. November 1887. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
In Vertretung: 
Zimmerer. 

Formular B. 

Vorderſeite. 

Ich, der Endesunterzeichnete, Vertreter des Hauſes....... 
1 Ve ‚ erfläre hiermit an Eidesftatt, daß ih am ....... 18... 
mit dem . . . . ſchiffe . . . . an zollpflichtigen Waaren mehr nicht empfangen 
habe, als die nachbezeichneten Beſtände: 

Angaben der Maße reſp. Zollbetrag in 
Gewichte ꝛec. Mark. | Pi 

* | * 

bis einſchließ⸗ [Rum . — 
lich 49 pCt. Genever . | .. . Liter zu... Mark 

Tralles Spiritus . | des 

Zolltarifs Poſitionen x. .. . (Stüc, Kilo, Tonnen) 

Summa . | 

Wohnſitz des Vertreters und Datum: 

Unterſchrift des Vertreters oder Erflärenden: 

NB. Andere alö die vorgedrudten Make, Gewichte ꝛc. dürfen nicht angegeben 
werben. 

16* 
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Rüdfeite. 
Quittung. 

Den Betrag von... . Mark .. BE, in Worten: .. 2.222 222.. 
ER J für die umſtehend verzeichneten 
Waaren heute empfangen zu haben, beſcheinigt 

Kamerun, den... . . . . .... 18... 

Der Kaijerlihe Zollvermwalter. 

Formular C. 
— ——— 

Vorderſeite. 

Ich, der Endesunterzeichnete, Vertreter des Haufe ........... 
J. „erkläre hiermit an Eidesſtatt, daß ich die nachbezeichneten 

bei ihrer Einfuhr ins deutſche Schutzgebiet verzollten Waaren am .... 
des Monats mit dem .... ſchiffe . . . . ... an die daſſelbe Haus ver: 
tretende Firma in ........ wieder verihifft habe, und zwar: 

Angabe der Make reip. gollbelrag in 
Gewichte ꝛc. Mart.! Pf 

Rum... 
Genever . |... Liter zu... . Mark 
Spiritus. 

x. .. . (Stüd, Kilo, Tonnen) 

Summa .. | | 

bis einjchlieh- 
lid} 49 pCt. 

Tralles des 

Bofitionen Bolltarifs 

und beantrage demgemäß auf Grund des Artikel 4 der Verordnung dom 
8. November 1887, betreffend die Aufhebung der bisherigen Ausfuhrzölle 
und die Erhebung von Einfuhrzöllen, die Rüdvergütung des obigen Boll- 
betrages. 

Wohnſitz des Bertreterd und Datum: 

Unterſchrift des Vertreter oder Erklärenden: 

ee Andere ald die vorgedrudten Make, Gewichte ıc. dürfen nicht angegeben 
werden, 

Rüdfeite. 
Quittung. 

Umjtehendem Antrage entiprechend ijt heute dem Vertreter der Firma 
FEN AN USE in . . ... ., Herrn . . . . .„der früher bezahlte Zoll 
im Betrage von . . . . Mark .. Pr, in Worten: Be he ——— ‚ bon 
der Kaiſerlichen Zollverwaltung wieder zurüderjtattet worden, worüber der- 
jelbe hiermit quittirt. 

Kamerun, Dei... 2.545525 18... 

Unterichrift des Empfängers: 
Die Kaiſerliche Zollverwaltung. 
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62. Derordnung, betreffend die Abänderung des Zolltarifs. 
Vom 26. Mai 1891. 

Unter Berüdfihtigung einer im Tert und in Anlage 2 nadträglihd vorgenommenen 
Aenderung. 

Auf Grund des S 2 der Verfügung des Neichäfanzlerd von 29. März 
1889, betreffend die Uebertragung konſulariſcher Befugnifie und der Befugniß 
zum Erlaf polizeilicher und jonftiger die Verwaltung betreffender Vorjchriften 
auf die Beamten der Schußgebiete von Kamerun und Togo, wird für das 
Schutzgebiet von Kamerun hiermit verordnet, was folgt: 

1; 

Bom 26. September 1891 ab werden bei der Einfuhr von Waaren 
Zölle nach Maßgabe des anliegenden HZolltarif3 erhoben. Derjelbe tritt mit 
diefem Tage an die Stelle des durch die Verordnung Nr. 24,*) betreffend 
die Aufhebung der Ausfuhrzölle und die Erhebung von Einfuhrzöllen, vom 
8. November 1887 feftgejeßten Tarifs. 

2. 

Die am 26. September 1891 vorhandenen Beitände an Waaren, für 
welche der mit diefem Tage in Kraft tretende Tarif höhere Zollſätze als die 
bis dahin geltenden feitjeßt, unterliegen nad) Maßgabe der eingetretenen 
Erhöhung der Berzollung. 

9. 

Bis zum 10. Oftober 1891 haben die im Schußgebiet anſäſſigen Firmen 
und Händler ein Verzeichniß ihrer am 26. September 1891 vorhanden 
gewejenen, nad) vorjtehendem Artikel der nachträglichen Verzollung unter: 
worfenen Waarenbejtände der Kaiſerlichen Zollverwaltung einzureichen. Dafjelbe 
muß bon einer nad) dem beigefügten Mufter abgefaßten eidesitattlichen Ver— 
fiherung begleitet fein. 

Die nachträglich) zu entrichtenden Follbeträge müſſen bis zum 26. No: 
vember 1891 bei der Kaiferlichen Zollverwaltung eingezahlt jein. 

4. 

Die Beftimmungen über Rüdvergütung (4. der Verordnung Nr. 24)*) 
und über das Verfahren in Zollſachen (3. bis 10. der Verordnung Nr. 25)*) 
bleiben in Kraft. 

Anlage 1. 
— nn — 

Bolltarif.**) 

Ich, der endesunterzeichnete Vertreter des Hauſes ...... .... 
Kin na erfläre hiermit an Eidesftatt, daß ih — das von mir 
vertretene Haus — am 26. September 1891 am biefigen Plabe von den 

*) 24 und 25 hier Nr. 60 und 61. 
*#) Vergleiche den vervollftändigten Zolltarif bei Nr. 63, welcher nur die Bofition 

B. 6 neu enthäft. 
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in dem nachſtehenden Verzeichnifje aufgeführten Waarengattungen die don mir 
daneben vermerften Bejtände und nicht mehr auf Lager hatte, nämlid): 

(Inser. das Verzeichniß der Waaren, für die eine Zollerhöhung eintritt, 
nebjt Einheitsmaßen.) 

Wohnſitz des Vertreters und Datum: 

Unterichrift des Vertreters oder an jeiner Stelle Erflärenden: 

63. Derordnung, betreffend die Erhebung eines 
Einfuhrzolles von Geweben und den demgemäß vervoll- 

jtändigten Holltarif. 
Auf Grund des S 2 der Verfügung des Neidystanzlers vom 29. Mär; 

1889, betreffend die Uebertragung des Rechts zum Erlaß polizeiliher und 
jonjtiger die Verwaltung betreffender Vorichriften auf die Beamten der 
Schußgebiete von Kamerun und Togo, wird für das Schubgebiet von Kamerun 
hiermit verordnet, was folgt: 

s 1. 

Vom 1. April 1892 ab wird außer den nad) dem am 26. Septem- 
ber d. J. in Kraft getretenen Zolltarife erhobenen Einfuhrzöllen ein Einfuhr« 
zoll von 0,20 Markt für das Kilogramm aller zu Belleidungsziweden ver: 
wendbaren Gewebe erhoben. 

Ss 2. 

Die am 1. April 1892 vorhandenen Beſtände an ſolchen Geweben unter- 
liegen der Nacverzollung. 

Ss 3. 

Bis zum 10. April 1892 haben die im Schußgebiete anſäſſigen Firmen 
und eingeborenen Händler ein Verzeichniß ihrer am 1. April 1892 vor: 
handen gemwejenen Beitände an für Belleidungszwede verwendbaren Geweben 
der Kaiſerlichen Zollverwaltung einzureichen. 

Dafjelbe muß von einer nad) dem beigefügten Muſter abgefaßten eides— 
jtattlichen Verſicherung begleitet jein. 

Die Beträge für die Nachverzollung müſſen bis zum 1. Juni 1892 bei 
der Kaiſerlichen Zollverwaltung eingezahlt fein. 

Ss 4. 

Der Ddiejer Verordnung gemäß erweiterte Zolltarif it in Anlage 2 
beigefügt. 

8 5. 

Die Beſtimmungen über Rückvergütung (4. der.Berordnung Nr. 24) *) 
und über das Verfahren in Zollfachen (3. bis 10. der Verordnung Nr. 25)*) 
bleiben in Kraft. 

Kamerun, den 21. November 1891. 
Der Naijerliche Gouverneur. 

In Bertretung: 

v. Shudnmann. 

*) Nr. 24 und 25 hier Nr, 60 und 61. 



B. Die Schusgebiete von Kamerun und Togo. 247 

Anlage 1. er 
Ih, der endesunterzeichnete Vertreter des Hanies . are 

ee ee ee, re a le ne re Ar EEE 
hiermit an Eidesitatt, daß ih — das von mir vertretene Haus — am 
1. April 1892 am hiefigen Plate und bei abhängigen Händlern nur den 
nachfolgenden Bejtand an für Belleidungsziwede veriwendbaren Geweben und 
nicht mehr auf Lager hatte, nämlich (einzurüden der Gejammtbejtand der 
Gewebe, fir welche der neue Zoll in Kraft Mitt). ..... kg netto 
à 0,20 ME. Zoll =... Mt. - 

Wohnfig des Vertreters und Datum, Unterjchrift des Vertreters oder 
an feiner Stelle Erflärenden. 

Anlage 2. — — 
Vervollſtändigter Zolltarif. 

A. Spirituoſen mit Ausnahme von Bier und Wein. 

1. Rum 0,20 ME 
Genever bis einſchl. 49%/o ITralles a Liter . 2.0. 0..020 — 
Spiritus 0,20 

2, Rum 0,40 

Genever über 49%, Tralles à Liteer 640 
Spiritus 0,40 

alle jonjtigen altoholhaltigen Getränfe, als 
m Flaschen a Literr... 46040 

Liköre, Schnäpfe ꝛc. | in Sebinden a Biker. . 0,30 
Hierbei wird jeder angefangene Liter, d. 5. jedes einen vollen Siter 

nicht angebende Uebermaß, als voller Liter geredjnet. 

B. Andere Waaren: 
1. Feuerwaffen jeder Gattung à Stüf . . .. 2,50 Dt. 
2. Bulver, gwöhnlides akg . : - 2... 0,15 

: Jagd⸗ ⸗ er . 0,20 
3. Tabal s a | 3. | 
4. Salz, à Tome zu 1000 fr 3: er RD 
5. Res äakg . . 0,02 
6. Gewebe, alle zu Veitedungendeden verwendbaren 

ä kg — ———— 

64. Bekanntmachung, betreffend die Verzollung 
von Geweben. 

Die Verordnung vom 21. November 1891, durch welche vom 1. April l. J. 
ab alle zu Belleidungszweden verwendbaren Gewebe mit einem Einfuhrzoll 
von 20 Bf. das Kilo belegt werden, hat, wie id) aus verjchiedenen Anfragen 
entnehme, Anlaß zu Meinungsperichiedenheiten bezüglich ihrer Auslegung gegeben, 
weshalb ich mic) veranlaßt jehe, die folgenden Erläuterungen zu geben: 

HYollpflichtige Gewebe jind alle dichten oder undichten durch Maſchinen— 
oder Handarbeit aus Fajerftoffen jeder Art, alfo nicht bloß aus Baumwolle, 
hergeftellten Stoffe und Zeuge mögen fie gewirkt, geſtrickt, flirt oder gewebt 



248 Zweiter Theil. Beftimmungen für die einzelnen Schuggebiete. 

jein, wenn ſie zu Bekleidungszweden für Weiße oder für Farbige (Eingeborene) 
verwendet werden können. 

Letzteres bejtimmt ſich nad) der bei Weißen und Eingeborenen üblichen 
Art, ſich zu Heiden; es iſt daher 3. B. ein Gewebe, welches der Europäer 
als Bettlafen oder Tiſchtuch verivenden würde, der Eingeborene dagegen 
außerdem nod als Hüftentuch, zollpflichtig, ebenfo wie dies ein Taſchentuch 
it, weil e3 der Eingeborene als Kopftuch, Halstuch und Hüftentuch für 
Ntinder verivendet. 

Ob die Gewebe zu Kleidern verarbeitet jind oder nicht, ijt bezüglich der 
Zollpflichtigfeit gleichgültig; Pubjachen, wenn fie Gewebe find, müſſen aud) 
verzollt werden. 

Am richtigiten wird derjenige die Verordnung auslegen, der von der 
Annahme ausgeht, die Regierung beabjichtige alle in das Schußgebiet zum 
Verkaufe eingeführten Gewebe für zollpflichtig zu erklären. 
Die Verzollung findet nad) dem Bruttogewicht ftatt, welches in Der 
Deklaration ftet3 anzugeben ift. 

Für Tara wird ohne Rüdjicht auf die Art der Verpadung ein Abzug 
von 7 Prozent des Bruttogewichts gewährt. 

Die am 1. April 1. 3. bereits ausgepadten Waaren find nad) dem Netto: 
gewichte zur Nachverzollung zu deklariren. 

Schließlich bringe ich noch in Erinnerung, daß den doppelt einzureichenden 
‚olldeflarationen die zugehörigen Konnoſſemente und in „weifelsfällen Die 
Originalfalturen beizulegen find. 

Kamerun, den 17. März 1892. 

Der Kaijerlicde Gouverneur. 
Zimmerer. 

g. Redtsverhältniffe der Eingeborenen, u 

65. Derordnung, betreffend die Derpfändung von 
Elfenbein und fonjtigen Handelsgegenftänden, jowie die 

Einlöjung bereits verfallener Pfandftücke. 

Artikel 1. 

Elfenbein und jonftige von den Eingeborenen an die fremden Kaufleute 
in Pfand gegebene Gegenjtände find in Zukunft, jofern nicht eine ander: 
weitige Schriftliche Abmachung getroffen ift, binnen Jahresfriſt vom Tage der 
Verpfändung an einzulöfen, widrigenfalls diejelben verfallen und Eigenthum 
des Pfandnehmers werden. 

Artilel 2. 

Der Eingeborene hat das Net, von dem Pfandnehmer einen Pfand— 
ſchein zu verlangen, in welchem der Tag der Verpfändung und der in Pfand 
gegebene Gegenstand, ſowie der darauf ausgeliehene Betrag angegeben jein 
muß. Macht er von diefem Recht feinen Gebraud) oder geht der Pfandſchein 
verloren, jo find die Bücher des Pfandinhabers maßgebend. 
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Artikel 3. 

Sämmtliche Pfandftüce, welche fich derzeit im Beſitze der fremden Kauf— 
leute befinden, müſſen fpätejtens bis zum 1. Januar 1887 eingelöft werden, 
widrigenfall3 fie verfallen und Eigenthum des Pfandinhabers werden. 

Artikel 4. 

Urtifel 3 findet auf Gewehre neuer SKonjtruftion feine Anwendung, 
deren Rüdgabe an die Verpfänder bleibt fomit nach wie vor unterjagt. 

Kamerun, den 18. April 1886. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Freiherr dv. Soden. 

Form des Pfandjcheines. 

Heute hat N. N. (Name des Agenten und der Firma) von N. N. 
(Name des eingeborenen Händlers) den nachftehenden Gegenitand (genaue 
Bezeichnung des Pfandes) in Pfand erhalten und darauf folgenden Vorſchuß 
gegeben (Angabe der Summe bezw. der Waaren). 

Kamerun, (Datum). 

(Rame des Agenten und der Firma.) 

66. Derordnung, betreffend den Erwerb und Derluft, fowie 
die Befchräntungen des Grundeigenthums. 

Auf Grund der Kaijerlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 verordnet 
der Kaiſerliche Gouverneur, wie folgt: 

81. 

Verträge, durch welche das Eigenthum an Grundſtücken erworben werden 
joll, die bisher im Eigenthume oder Beſitze von Eingeborenen ſich befanden, 
bedürfen vom 1. April d. 3. ab zu ihrer Rechtswirkſamkeit der Genehmigung 
des Kaijerlichen Gouverneurs. 

8 2. 

Die Ertheilung diefer Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft 
werden, deren Nichterfüllung innerhalb der dafür feitgejekten Zeit den Ver— 
luft des Eigenthums für den Erwerber und jeine Nechtönachfolger von Rechts— 
wegen zur Folge hat. 

Ss 83. 

In diefem Falle gehen die Grundftüde nebjt den darauf errichteten mit 
ihnen verbundenen Gebäuden und Werfen frei von allen Laſten in das Eigen- 
thum der Regierung des Schubgebietes über. 

Der Kaiſerliche Gouverneur kann aus Billigkeitsrüdiichten dem bis- 
herigen Befiger gejtatten, daß innerhalb einer hierfür anzuberaumenden, aus: 
ichließenden Frijt die vorbezeichneten Gebäude und Werke ganz oder theil- 
teile himveggenommen werden dürfen. 
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5 4. 
Die Bejiger jolcher innerhalb des Schußgebietes gelegener Grundſtücke, 

welde ſchon vor dem 1. April 1888 erworben waren, find verpflichtet, die 
jelben innerhalb einer Frift von vier Jahren in Benutzung zu nehmen. 

Ein Grundſtück iſt als in Benußung genommen anzujehen, wenn und 
injoweit auf demſelben Gebäude oder andere Werke errichtet und benüßt 

werden, Gärten, Felder, Pflanzungen angelegt und bearbeitet werden, oder 
daſſelbe in landwirthichaftlicyen oder indujtriellen Betrieb genommen, ſowie 
jur Gewinnung von Mineralien ausgebeutet wird, nicht aber, wenn es nur 
zur Jagd oder zum Einfammeln wildwachſender pflanzlicher Erzeugnifje ver: 
wendet wird. 

S 5. 

Die im dvorjtchenden Paragraphen bezeichnete Friſt begimmt für die vor 
dem 1. April 1888 erworbenen Grunditüde mit diefem Tage, für die jeit 
diejem Tage erworbenen mit dem Tage des den Erwerb begründenden Ber: 
tragsabſchluſſes. 

6. 

Der fruchtloſe Ablauf der in SS 4 und 5 bezeichneten Friſt hat die in 
Ss 3 Abjab 1 bejtimmten Wirkungen. Das Gleiche ijt der Fall, wenn und 
injoweit ein Grundjtüd, welches früher in Benußung genommen war, mindejtens 
vier Jahre Hindurd; nicht mehr in Benutzung genommen worden iſt.*) 

SL SL: 

$ 7. 

Der in den SS 2, 3 Abjab 1 und 86 Abjah 1 bejtimmte Eigenthums— 
übergang ift vom Kaiſerlichen Gouverneur durch Beſchluß auszuſprechen und 
hiervon Abjchrift dem im Schubgebiete anwejenden Eigenthümer oder dejjen 
Bertreter zuzuftellen. 

Tiefen Perjonen ſteht das Recht zu, innerhalb einer vom Tage der 
Zuftellung an beginnenden Friſt von zwei Monaten die Aufhebung des 
Beſchluſſes auf der Kanzlei des Kaiſerlichen Gouverneurs durch ſchriftlich 
eingereichte oder zu Protokoll erklärte Beſchwerde zu beantragen. 

Die Beichwerde kann nur darauf gegründet werden, daß die Woraus- 
jebungen für die Erlafjung des angefochtenen Beichluffes wicht vorhanden 
waren, und muß zugleic) die Beweismittel hierfür bezeichnen. 

Nah Erhebung der Beweiſe ımd Prüfung de3 Ergebnijjes bat der 
Katjerliche Gouverneur durch abermaligen Beihluß über die Beſchwerde zu 
enticheiden. 

Segen diefen Beihluß findet innerhalb zmweimonatlicher Frift, deren 
Lauf von Zuftellung dejjelben an den im Schußgebiete anwejenden Eigen: 
thümer oder deſſen Vertreter, außerdem vom Tage der Erlafjung defjelben 
beginnt, weitere Beſchwerde an den Reichskanzler ftatt. 

S 8. 

Das Grundeigenthum kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles fiir 
ein Unternehmen, deſſen Ausführung die Ausübung des Enteignungsrechtes 

erfordert, gegen vollſtändige Entichädigung entzogen oder beſchränkt werden. 

*) Vergleiche jedoch 88 20, 21 der Verordnung vom 2. Juli 1888 (Nr. 34). 
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Ob ſolche Gründe vorliegen, entſcheidet der Kaiſerliche Gouverneur, und 
findet gegen deſſen Entſcheidung ein Rechtsmittel nicht jtatt. 

Falls über die Höhe der zu leitenden Entichädigung eine Vereinbarung 
nicht zu Stande kommt, hat hierüber der Nichter nach Anhörung der Be- 
theiligten zu enticheiden. 

Kamerun, den 27. März 1888. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Freiherr v. Soden. 

67. Derordnung wegen Abänderung der Derordnung, be: 
treffend Einführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für 

den Duallaftamım, 

Auf Grund des S 1 des Gejehes, betreffend die Nechtsverhältnifie der 
deutichen Schußgebiete, verordnet der Kaiſerliche Gouverneur in Abänderung 
der Verordnung vom 7. Oftober 1890, wie folgt: 

| 81. 
Streitigkeiten zwiſchen Eingeborenen des Duallaſtammes ſind durch den 

eingeborenen Häuptling des Beklagten zu erledigen, wenn in bürgerlichen 
Streitſachen der Werth des Streitgegenſtandes 100 Mark (5 Kru) nicht 
überſchreitet und in Strafſachen der Gegenſtand der Urtheilsfindung eine 
That bildet, deren Ahndung keine höhere Strafe als 300 Mark oder 6 Monate 
Gefängniß erfordert. 

82. 

Gegen die Entſcheidungen der Häuptlinge iſt Berufung an ein neu zu 
bildendes Eingeborenen-Schiedsgericht zuläſſig. 

Daſſelbe iſt zugleich als erſtinſtanzliches Gericht zuſtändig für diejenigen 
Civil- und Strafprozeſſe, welche nicht zur Zuſtändigkeit der Häuptlinge ge— 
hören. Das Verbrechen des Mordes und des Todtichlages bleibt jedoch der 
Jurisdiktion des Schiedögerichts entzogen. Auch ift dajielbe nicht befugt, auf 
Todesftrafe jowie auf eine Freiheitsitrafe von mehr als zwei Jahren zu 
erfennen. 

S 38. 

Für die Nechtiprehung des Schiedsgerichts find die an Ort und Stelle 
in Uebung jtehenden Gebräuche und Gewohnheiten maßgebend. 

S 4. 

Die Mitglieder des Eingeborenen-SchiedsgerichtS ſowie deren Stellver- 
treter werden durch den Waijerlichen Gouverneur ernannt. Die Ernennung 
iſt jederzeit widerruflic). 

Das Schiedsgeriht ernennt einen Vorſitzenden, welcher die Verhand: 
lungen zu leiten, jowie einen Selretär, welcher über jeden Streitfall ein 
Protokoll zu führen Hat. Das Protokoll, welches das Datum des Sißungs- 
tages, die Namen der Richter und der Parteien, den Gegenjtand und Grund 
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des Nechtöjtreites, ſowie die erlaffene Entjcheidung enthalten muß, ijt von 
dem Borjigenden und dem Protokollführer zu unterfchreiben. Die Protofolle 
eines Jahres find chronologijch zu einem Altenſtücke zu vereinigen und Fönnen 
von dem Gouverneur und defjen Stellvertreter jederzeit eingejehen werden. 
Auch jteht dem Gouverneur jowie dem von ihm beauftragten Beamten jeder: 
zeit frei, den Sitzungen des Eingeborenen-Schiedögeriht3 beizuwohnen. 

$ 6. 
Gegen die Enticheidungen des Schiedsgerichts ijt Berufung an den 

Kaiſerlichen Gouverneur oder deſſen Stellvertreter zuläſſig. Diejelbe muß 
binnen einer Woche nach Verkündung der Enticheidung jchriftlic; oder münd— 
lih beim Gouvernementsſekretär eingelegt werden. 

8 7. 

Die der Kompetenz des Eingeborenen- Schiedsgericht nicht unterworfenen 
Strafjachen find der Jurisdiktion des Kaiferlichen Gouverneurs bezw. dejien 
Stellvertreter8 vorbehalten. 

; $ 8. 
BVorftehende Verordnung tritt jofort an die Stelle der Verordnung 

vom 7. Oktober 1890. 

Ramerun, den 16. Mai 1892. 
Der Kaijerliche Gouverneur. 

Zimmerer. 

68. Derordnung, betreffend die Erhöhung der Gebühren für 
das ſummariſche Gerichtsverfahren.*) 

Einziger Baragraph. 

Die vom Kläger bei Anbringung der Klage zu zahlende Vorladungs: 
gebühr beträgt vom 1. Dftober d. 3. ab in 

1. bürgerlichen Rechtöjtreitigfeiten 
a) für das Prozefiverfahren ausſchließlich der Zwangsvollitredung: 

1 Mark für jedes Kru der Stlageforderung, jedoch wenigſtens 
4 Marf, 

b) für die Ausführung der Zwangsvollſtreckung die Hälfte des Sabes 
unter a, 

2. Strafſachen: 20 Mark, 
3. gemiſchten Prozeſſen (Civil- und Strafſachen) den um die Gebühr 

zu 2 erhöhten Saß zu 1. 

Kamerun, den 7. September 1891. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

In Vertretung: 

v. Shudmann. 

*) Ein derartiges Verfahren findet Anwendung bei Streitigleiten ber Ein: 
geborenen untereinander und bürgerlichen Rechtöftreitigleiten derſelben mit Europäern. 
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69. Derordnung, betreffend die Unwerbung und Ausfuhr von 
Eingeborenen aus dem Schußgebiete. 

Auf Grund der Kaiferlichen Verordnung dom 19. Juli 1886 ver- 
ordnet der Kaijerliche Gouverneur hiermit, wie folgt: 

Artikel 1. 
Das Unwerben von Eingeborenen des deutſchen Schußgebietes für 

Arbeitözwede außerhalb der Grenzen dieſes Gebietes iſt verboten. 

Artifel 2.*) 
Zuwiderhandlungen gegen da3 in Art. 1 erlafjene Verbot werden mit 

Gefängnißftrafe bis zu drei Monaten für jeden angetwworbenen oder aus: 
geführten Eingeborenen beitraft. In bejonders leichten Fällen kann auf Geld: 
itrafe bi8 zu 50 Mark für jeden angeworbenen oder ausgeführten Eingeborenen 
erfannt werden. 

Eine uneinbringlihe Geldftrafe ift in Gefängnißitrafe umzuwandeln, 
wobei ein Betrag von 3 bis 15 Mark gleich einem Tage Gefängniß zu er- 
achten ilt. 

Bei Eingeborenen kann an Stelle der Gefängnißitrafe auf Zwangs— 
arbeit in gleicher Dauer erkannt werden. 

Artikel 3. 
Der Verſuch des in der Verordnung bezeichneten Vergehens iſt jtrafbar. 

Artikel 4. 
Dampfer und Segeljchiffe, welche überſeeiſche Fahrten machen, bedürfen 

zur Anwerbung von Eingeborenen für diefe Fahrten der Genehmigung des 
Gouverneurs. 

Dampfer, Segelihiffe, Kutter und dergleichen, weldye zur Bermittelung des 
Küſtenverlehrs bejtimmt und regelmäßig in einem der Hafenpläße des Schuß: 
gebietes jtattonirt find, haben die Erlaubniß, Cingeborene für den Schiffs: 
dienit ohne vorherige Genehmigung des Gouverneurs anzumerben. 

Küftenfahrzeuge, welche regelmäßig in einem außerhalb des Schutzgebietes 
gelegenen Hafenplaße ftationirt find, bedürfen zur Anmwerbung von Ein: 
geborenen ebenfalls der Genehmigung des Gouverneurs. 

Artikel 5.*) 
Zuwiderhandlungen gegen das in Art. 4 erlafjene Verbot werden mit 

GSeldjtrafe im Betrage von 50 Mark für jeden angeworbenen oder aus- 
geführten Eingeborenen beitraft. 

Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldſtrafen kommen die Bejtimmungen 
des Urt. 2 zur Anwendung. 

Artikel 6. 
Der Gouverneur iſt befugt, in befonderen Fällen unter den von ihm 

für erforderlich erachteten Bedingungen von dem Verbote zu dispenfiren. 

6. Juni 
Kamerun, den 7 Dita 1987. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 

*) Art. 2 und 5 enthalten den durch die Verordnung vom 7. Oltober ab: 
geänderten Tert. 
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Ill. Pas Schuhgebiet von Togo. 

a. Allgemeine Verwaltung. 

70. Derordnung, betreffend die Deröffentlichung von 
Gejegen und Derordnungen. 

Auf Grund der Allerhöchſten Verordnung vom 19. Juli 1886 ver: 
ordnet der Kaiſerliche Kommiſſar, was folgt: 

Einziger Paragraph. 
Geſetze, Allerhöcite Verordnungen, ſowie Verordnungen des Kaiſerlichen 

Kommiſſars werden dadurch veröffentlicht, daß eine Anzeige mit Inhalts: 
angabe in dem am Sie des Kaiſerlichen Kommiſſars an öffentliher Stelle 
befindlichen Aushängefaften angebeftet, und daß zugleich eine Ausfertigung 
der betreffenden Urkunde jelbit in dem Geſchäftszimmer des Sekretärs 
während der Dienjtitunden zu Jedermanns Einficht ausgelegt wird. 

Bagida, den 6. September 1886. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar 
Falkenthal. 

71. Derordnung, betreffend den Impfzwang. 

Auf Grund der Kaiſerlichen Verordmung vom 19. Juli und 15. DE: 
tober 1886 verordnet der Kaiſerliche Kommiſſar, was folgt: 

51. 

Ale Kinder unter dem Mlter von 12 Jahren müſſen innerhalb 
4 Wochen von heute an geimpft jein; ſie können im Weigerungsfalle zwangs— 
weile dem Impfarzt vorgeführt werden; deren Eltern, Pflegeeltern, Wor- 
münder, Lehrer, Erzieher, ſowie jene Perſonen, welchen die Sorge für die- 
jelben obliegt, find dafür verantivortlich, daß fie dem Impfarzte zur Impfung 
vorgeführt werden. 

Ss 2. 

Die Leiter jämmtlicher biefiger Faltoreien find verpflichtet, die von 
ihnen beichäftigten Perjonen, ohne Unterichied des Alters, dem Impfarzte 
zu jtellen; es macht hierbei feinen Unterſchied, ob die Beſchäftigung eine 
länger dauernde oder eine nur vorübergehende it. Weigert jich die aljo 
bejchäftigte Perjon, fih dem Impfarzte zu stellen, und iſt der Fall der 
zwangsweilen Vorführung (S 1) nicht gegeben, jo iſt der Leiter der Faltorei 
verpflichtet, die betreffende Perfon aus feinem Dienjte zu entlaflen. 

Keiner der biefigen Faltoreien bezw. deren Leitern iſt es von heute ab 
neitattet, Perſonen, welche nicht nachweislich innerhalb des letzten Jahres, 
von heute an zurücgerechnet, geimpft worden find, Beichäftigung zu geben. 

SculdhajteNichterfüllungder in den vorjtehenden Baragraphen aufgeitellten 
Verpflichtungen oder Zuwiderhandlung gegen die dort enthaltenen Berbote 



B. Die Schuggebiete von Kamerun und Togo. 255 

werden in jedem einzelnen Falle, d. b. bezüglich jeder impfpflichtigen Perſon, 
mit Geldjtrafe biß zu 150 ME und Haft bi zu 30 Tagen oder mit, einer 
diefer Strafarten geahndet. 

84. 
Dieſe Verordnung tritt mit dem heutigen Tage für Klein-Popo 

in Kraft. 
S 5. 

Der Negierungsarzt in Klein-Popo wird an jedem Montag, Dienftag, 
Donnerjtag und Freitag von nachmittags 2 Uhr ab umentgeltlid impfen; 
aud nicht impfpflichtige Perjonen, feien es Yeute aus Klein-Popo oder von 
anderstwoher, werden in obigen Terminen unentgeltlich geimpft werden. 

S 6. 
Jeder mit Erfolg Geimpfte erhält einen Xmpfichein. 
Klein-Popo, den 8. März 1889. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
Zimmerer. 

72. Derordnung, betreffend das Derbot der Ausfuhr von 
Kriegsmaterial aus dem Togogebiet nach Dahomeh während 

der Dauer der Blockade. 

Auf Grund der Naijerlihen Verordnung vom 19. Juli 1886 verordnet 
der Naiferlihe Kommiſſar, was folgt: 

81. 
Die Ausfuhr von Nriegsmaterial, insbejondere Gewehren jeder Art, 

Hieb- und Stihwaffen, Pulver und Sprengitoffen, aus dem Schußgebiet 
nah Dahomeh iſt bis auf Weitered verboten. 

82. 
Zuwiderhandlungen gegen diefe Verordnung werden mit Geldjtrafe bis 

zu 1000 Mark oder mit Haft beitraft. 

8 8. 
Der Verſuch einer Uebertretung der Verordnung ijt ftrafbar. 
Sebbe bei Klein-Popo, den 11. April 1890. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar a. i. 
vd. Buttlamer. 

73. Polizeiverordnung. 
Auf Grund des Neichögejehes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der 

deutjhen Schußgebiete und der Verfügung des Reichskanzlers von 
29. März 1889 verordne ich hiermit, was folgt: 

5 1. 
Jeder Hauseigenthümer oder Hausmiether muß auf der Seejeite in 

Länge feines Grundftüdes einen feſten Weg in der Breite von 2 Metern 
und in der Verlängerung des an der Deutichen Faktorei (J. K. Vietor) 
vorbeiführenden, von Amtswegen angelegten Weges innerhalb 4 Wochen nad 
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Belanntmachung diejer Verordnung berjtellen, aud) den an der Lagune bon 
Amtswegen angelegten feiten Weg auf 4 Meter verbreitern. 

An jedem Mittwoch und Sonnabend von 4 Uhr ab muß jeitend der 
an der See oder Lagune wohnenden Hausbeſitzer oder Gausmiether eine 
Reinigung im der Länge ded ganzen Grundſtückes bis zur See und 
Lagune vorgenommen werden; ebenfo in den Straßen von Klein-Popo vor 
jedem Grundſtück bis zur halben Breite dejjelben, wenn ein Gegenüber vor- 
handen, bis zur ganzen, wenn feins vorhanden iſt. 

Der Beginn der Reinigung wird durch Klingeln bekannt gemadıt. 

$ 8. 
Der Marktplag muß täglih 5 Uhr nachmittag von den den Markt 

bejuchenden Händlerinnen abwechielnd gereinigt werden. Vor dem Beginn 
der Neinigung muß eine Beiprengung des zu reinigenden Ortes mit Wafler 
itattfinden. 

Ss 4 
Das Zuführen von Abfallftoffen zur Lagune ift unterjagt; Diejelben 

find ſämmtlich in die Ste abzuführen mit Ausnahme von Glas, welches 
mindeftens 3 Fuß tief am Strande vergraben werden muß. 

S 5. 
Das Verriten der großen Nothdurft im Freien innerhalb der an den 

beiden Enden von Klein-Popo hinter der Milfion und hinter dem Aite 
Ajavon’schen Haufe angebrachten, jchwarz-weiß-roth geitrichenen Pfähle, ſowohl 
an der See, wie an der Lagune ijt verboten. 

86 
Schweine, Schafe und Ziegen in Klein-Popo frei umherlaufen zu lafjen, 

ift bei Wermeidung der Strafe des Abſchießens derjelben verboten. 

8 7. 
Leichen dürfen nur an dem für die einzelnen Plätze Klein-Popo, Badji, 

Degbenu und Adjido vom Amtsvorjteher in Gemeinjchaft mit den zuftändigen 
Häuptlingen angewiejenen Plätzen ausgeitellt werden. 

S 8. 
Zur Abgabe von Böllerihüffen und Gewehrjalven bei seiten ift 

24 Stunden vorher die Erlaubniß des Amtsvorjtehers einzuholen. 

S9. 
Zuwiderhandlungen gegen jede in den obigen Paragraphen enthaltene 

Beitimmung wird in jedem einzelnen Falle mit einer Gelditrafe bis zu 
100 Mark beitraft. Der Amisvorjteher von Klein-Popo ijt berechtigt, eine 
Strafe bis zu 20 Mark zu verhängen. Im Unvermögensfalle tritt an die 
Stelle der Geldjtrafe eine entiprechende Freiheitäftrafe, welche vom Kaiſer— 
lien Kommiſſar feitgejegt wird. 

$ 10. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Juli in Kraft. 

Klein-Popo, den 21. Juni 1891. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Graf Pfeil. 
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74. Derordnung, betreffend die Meldepflicht der Europäer. 

Auf Grund des S 11 des Gejepes, betreffend die Nechtsverhältnifje 
der deutichen Schußgebiete (R. ©. Bl. 1888, ©. 75), und der Verfügung 
des Neichöfanzlers vom 29. März 1889 wird für das Schutzgebiet verordnet, 
was folgt: 

$1. 
Jeder Europäer und Weiße, welder ſich länger als eine Woche im 

Schußgebiete aufzuhalten beabfichtigt oder aufhält, iſt verpflichtet, ſich jchrift- 
lich oder mündlich bei dem Kaiſerlichen Kommifjariat in Sebbe baldmöglidjit, 
fpätejtend aber innerhalb acht Tagen nad) jeiner Ankunft im Schußgebiete 
zu melden. Bezüglich der erkrankten Weißen, welche zur Wiederheritellung 
der Gejundheit das Schutzgebiet betreten, hat die Anmeldung innerhalb 
24 Stunden nad) Ankunft im Aufenthaltsort zu erfolgen. 

Ss 2. 

Die Meldung hat zu enthalten: Vor- und Zunamen des Neuanziehen- 
den, jeiner Eltern bezw. des nächſten noch lebenden Angehörigen und 
deren Wohnort, Tag, Monat und Jahr und Ort der Geburt, Staats- 
angebörigfeit, Angabe, ob ledig, verheirathet, verwittwet oder geichieden, 
event. den Geburtsnamen und Wohnort des Ghegatten, den Wohnort 
oder Aupfenthalt3ort im Schußgebiete, den legten Wohnſitz vor Ankunft im 
Schußgebiete, Religion, Stand oder Gewerbe, bei Deutſchen auch Angabe 
über Militärverhältnifie. 

83. 
Verläßt eine meldepflichtige Perſon das Schutzgebiet dauernd, ſo hat 

die Abmeldung beim Kaiſerlichen Kommiſſariat ſchriftlich oder mündlich inner— 
halb drei Tagen nach der Abreiſe zu erfolgen. 

84. 

Für die rechtzeitige Meldung ſind außer dem Meldepflichtigen ver— 
antwortlich der Hausvorſtand, der Dienſtherr, Arbeitgeber oder Ehegatte. 

8 5. 

Bereits im Schutzgebiete anſäſſige Europäer und Weiße haben binnen 
einer Friſt von vier Wochen vom Tage des Inkrafttretens diefer Verordnung 
die Meldung nad) Maßgabe des S 2 nachzuholen. 

S 6. 5 
Zuwiderhandlungen gegen vorjtehende Borjchriften werden mit Geld— 

itrafe bis zu 100 Markt oder Haft bis zu zwei Wochen bejtraft. 

S 7. 

Dieje Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. 

Sebbe, den 10. Oftober 1892. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
v. Puttkamer. 

Riebow, Die Kolonial -Geſetzgebung. 17 
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75. Derordnung, betreffend die Ausfuhr von Rindvieh. 

Auf Grund des Gejehes, betreffend die Nechtöverhältniffe der deutichen 
Schußgebiete, und der Verordnung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 
wird verordnet, wie folgt: 

81. 
Die Ausfuhr von Rindvieh aus dem Schutzgebiete Togo zur See oder 

über die Landgrenzen iſt verboten. 

82. 

Der Kaijerlihe Kommiſſar behält ſich vor, in bejonderen Fällen aus: 
nahmsweije die Ausfuhr einer bejtimmten Anzahl von Rindern unter Er- 
theilung eines Erlaubnißicheines zu geitatten. 

$ 3. 

Viehtransporte, welche nur durchpaſſiren, aljo über die eine Grenze 
ein- und über die andere wieder ausgeführt werden, jind nad) Eintritt ins 
Gebiet bei dem nächjten Amtsvorjteher anzumelden. Diejer ertheilt einen 
Balfirichein, wofür eine Gebühr von 1 Mark für das Stüd Vieh zu ent- 
richten iſt. 

84. 
Zuwiderhandlungen gegen obige Vorſchriften werden mit Geldſtrafe von 

20 bis 200 Mark beſtraft. 

Sebbe, den 20. November 1892. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar 
v. Puttkamer. 

b. Handel nnd Verkehr insbeſondere. 

76. Derordnung, betreffend die Einführung der deutjichen 
Reichsmarfrechnung und die Seftftellung des MWerthverhält- 
nifjes einiger fremder Goldmünzen zur deutjchen Reichsmarf. 

Auf Grund der Allerhöcjten Verordnung vom 19. Juli 1886 wird 
Folgendes beitimmt: 

81. 

Vom 1. Auguſt 1887 an gilt die deutſche Reichsmarkrechnung im 
Togogebiet. 

82. 

Von dieſem Zeitpunkte ab gelten als geſetzliche Zahlungsmittel die: 
Zwanzigmarkitüde, 
Zehnmarkſtücke, 
Einthalerſtücke, 
Zweimarlſtücke, 
Einmarkſtücke, 
Fünfzigpfennigſtücke, 
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Bwanzigpfennigjtüde, 
Zehnpfennigjtüde, 
Fünfpfennigſtücke, 
Zweipfennigſtücke, 
Einpfennigjtüde. 

8 3. 
Außerdem werden die nachitehenden fremden Goldmünzen als gejeßliche 

Zahlungsmittel angenommen, und wird deren Werthverhältnii zur deutjchen 
Reichsmark, wie folgt, bejtimmt: 

1 Pfund Sterling engüd . . 2.2. .20 Marf, 
1 franzöfiiches Swanzigfrantenftüd . 2.16 Marl. 

ea Bde rn EHRE, 

Der Kaijerlihe Kommiſſar. 
In Vertretung: 

Grade. 

77. Derordnung, betreffend die Einführung von Maßen 
und Gewichten für den Handel mit Palmöl und Palmkernen, 

Auf Grund der Kaiſerlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 wird 
bejtimmt: 

8S1. 

Vom 1. Januar des Jahres 1888 ab treten im Togogebiet für den 
Handel mit Palmöl und Palmkernen die nachfolgenden Maße und Gewichte 
in Kraft: 

1. Für Palmöl: 

1 m. enthaltend 1 Gallone — 4,543 Xiter, 
1 : 5 Gallonen — 22,717 = 
1 = ⸗ 10 — 45,435 

1. Für PBalmterne: 

1 Maß, enthaltend 60 kg guter getrodneter Palmkerne, 
1 = ⸗ 30kg - : 

J 15k8 ⸗ 

Beim Handel mit Palmkernen iſt der Verlauf ſowohi nach Maß wie 
nach Gewicht zuläſſig. Als Gewichte ſind die im Deutſchen Reich gültigen 
anzuwenden, nämlich: 

„Gewichte zu 50kg, 25 kg, 10kg, 5kg, 250 kg, 2kg, Ikg, 
0,50 kg, 200g, 100g, 508, 208, 10g,5g.“ 

Dementjprechend fommen nur die in Deutichland gebräuchlichen Dezimal- 
und Gentefimalwaagen oder die allgemein üblichen Hand- und Balancewaagen 
in Anwendung. 

5 2. 

Es Dürfen nur geaichte, mit amtlichem Beglaubigungsitempel verjehene 
Make, Gewichte oder Waagen angewendet werden. 

4 
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Die Beſtimmung findet auch auf den zum Ausmeſſen der Oelfäſſer 
bisher gebräuchlichen Rojeitod Anwendung, deſſen fernere Benußung einjt- 
weilen gejtattet bleibt. 

83. 
Kaufleute oder ſonſtige Gewerbetreibende, bei denen zum Gebrauch in 

ihrem Geſchäft geeignete, mit dem amtlichen Beglaubigungsſtempel nicht ver— 
ſehene oder unrichtige Maße, Gewichte oder Waagen vorgefunden werden, 
oder welche ſich einer anderen Verletzung der Vorſchriften über die Maß— 
und Gewichtspolizei ſchuldig machen, ſind, ſofern nicht die Zuwiderhandlung 
durch eine ſchwerere Strafe nach Maßgabe der Geſetze bedroht iſt, mit Geld— 
ſtrafe bis zu 100 Mark (Einhundert Mark) oder mit Haft bis zu vier Wochen 
zu bejtrafen. — Neben der Geldjtrafe oder Haft iſt auf Einziehung der 
vorichriftswidrigen Maße, Gewichte, Waagen oder jonjtigen Maßwertzeuge 
zu erkennen. 

S 4. 

Mit dem Zeitpunkte des Inkrafttretens diejer Verordnung tritt die 
Bolizeiverordnung für den Handelsplatz Bagida vom 12. September 1885 
außer Kraft. 

Klein-Popo, den 6. September 1887. 

Der jtellvertretende Kaiſerliche Kommiſſar. 
Im Auftrage: 

Dandwardt. 

78. Derordnung, betreffend den Handel mit Palmkernen. 

Auf Antrag der Handelsfammer von Klein-Popo und Porto Seguro 
wird hiermit Folgendes bejtimmt: 

Ss 1. 

Der Handel mit Palmkernen, welde mehr als 10 p&t. Schalen ent— 
halten, ijt verboten. 

Aus diefem Grunde unterliegt der Handel mit Palmfernen überhaupt 
der Beauffichtigung nad) Maßgabe diejer Verordnung. 

$ 2. 

Es werden zumächjt zwei Nevifionsitellen eingerihtet — für Klein-Popo 
auf der Südweſtſeite von Adjido, für Porto Seguro an der Landungs— 
jtelle —, auf welchen je ein Beamter jtationirt ift, der alle durdhfommenden 
Ladungen von Palmkernen auf ihren Schalengehalt zu prüfen hat. Dieſen 
Beamten müſſen alle Balnkernladungeu zur Prüfung vorgelegt werden, ebe 
fie zum Verlaufe fommen. 

Die in $ 2 vorgeichriebene Prüfung von Palmkernen erjtredt ſich auf 
alle durchpaſſirenden Kerne, gleichviel ob diejelben erjt zum Berfauf an- 
geboten werden oder bereits vorher in das Eigenthum einer Faktorei über- 
gegangen find. 
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84 
Nach vollzogener Analyſe bezw. Prüfung der Kerne weiſt der Beamte 

alle Ladungen, welche mehr als 10 p&t. Schalen enthalten, zurück und bringt 
Namen und Wohnort des Beſitzers jofort zur Anzeige. 

Für alle Ladungen, welche vorjchriftsmäßig gefunden werden, ertheilt 
der Beamte eine Abfertigungsbeicheinigung und zwar durch Ched mit laufen- 
der Nummer, Namen de3 Befiterd und ungefährer Angabe der Quantität. 

8 5. 

Wer den Abfertigungsbeamten in irgend einer Weiſe in ſeiner Amts— 
thätigleit behindert oder zu behindern verſucht, wird mit Geldſtrafe bis zu 
1000 Mark oder mit Haft beſtraft. 

$ 6. 
Wer Balmferne in Empfang nimmt, ohne daß ihre Zuläffigfeit nad) 

Maßgabe diefer Verordnung durd Che nachgewieſen ift, wird mit Geldſtrafe 
bis zu 2000 Mark beitraft. 

m 
87 

Zur Unterſuchung angenommen und abgefertigt werden Palmkerne nur 
von 6 Uhr morgens bi 5 Uhr abends. 

Kerne dürfen von Faltoreien nur zwilchen 6 Uhr morgens und 6 Uhr 
abends eingenommen werden; jedoch iſt es erlaubt, das Meſſen, Wiegen oder 
Uebernehmen von Ladungen, welde vor 6 Uhr abends begonnen, aud) 
nad) dieſer Zeit zu vollenden. 

$ 8. 
Angejtellten oder Beauftragten der Faktoreien iſt es verboten, ſich zwecks 

Beeinfluffung der Inhaber von Kternladungen in der Nähe der Abfertigungs- 
jtellen aufzuhalten. 

Geſchieht diejes dennoch, jo iſt der Beamte verpflichtet, den Betreffenden 
zur Anzeige zu bringen, und haftet die Faktorei, in deren Dienſt der Angezeigte 
jteht, jelbjt fire die Uebertretung. 

Ss 9. 

Der Handel mit Palmternen ijt auf Adjido überhaupt verboten. 

$ 10. 

Zumiderhandlungen gegen dieſe Verordnung werden mit Gelditrafe 
bis zu 2000 Mark oder mit Haft beitraft. 

8 11. 
Dieje Verordnung tritt am 20. Februar 1890 in Kraft. 

Sebbe, den 7. Februar 1890. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar a. i. 

v. Buttlamer. 
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79. Derordnung, betreffend den Derfauf von Binterladern 
und Munition. 

Auf Grund des Reichsgeſetzes, betreffend Die Rechtsverhältniſſe der 
deutſchen Schußgebiete, und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. Mär; 
1889 wird bejtimmt: 

s 1. 

Der Verkauf von Hinterladern jeder Art und zugehöriger Munition 
innerhalb des Togogebietes ift verboten. 

$ 2. 
Die im Schußgebiete anſäſſigen Firmen haben ihre gegempärtigen 

Yagerbejtände an Sinterladern und Patronen dem Kaiferlichen Kommiſſariate 
jpätejtens bis zum 1. Januar ſchriftlich nachzuweiſen und eine ſolche Nach— 
weiſung des jeweiligen Beſtandes am Schluſſe eines jeden Vierteljahres zu 
wiederholen. 

Der Kommiſſar bezw. deſſen Stellvertreter iſt befugt, auf Antrag in 
jedem einzelnen Falle Ausnahmen von dem Verbote des S 1 durch Ichrift- 
fie Ermächtigung eintreten zu laſſen. 

8 4. 

Zumwiderhandlungen gegen die Verordnung werden mit Geldjtrafe bis 
300 Mark geahndet. 

85 

Die Verordnung tritt mit dem 20. d. M. in Kraft. 

Sebbe, den 14. Dezember 1890. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar a. i. 

Krabbes. 

80. Derordnung, betreffend die Einfuhr von Schußwaffen 
und Munition, *) 

Auf Grund des S 11 des Gejches, betreffend die Nechtöverhältnifje der 
deutichen Schußgebiete (R. ©. Bl. 1888, ©. 75), und der Verfügung des 
Reichölanzlers vom 29. März 1889 wird für das Schußgebiet verordnet, 
was folgt: 

ei 
Wer Feuerwaffen, Munition oder Schiepulver in das Schußgebiet ein- 

führt, hat diefe Waaren auf eigene Gefahr und Koſten in einem unter amt: 
licher Aufjicht ftehenden öffentlichen Lagerhauje niederzulegen. 

Die für diejen Zweck bejtimmten öffentlichen Lagerhäuſer, jowie Die 
Behörden, welchen die Aufficht darüber obliegt, werden durch amtliche Be- 
kanntmachung bezeichnet werden. 

*) Bergl. Nr. 29 Art. 8 bis 14. 
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S 2. 

Die Einfuhr von Feuerwaffen, Scießpulver und Munition darf nur 
zur Eee erfolgen. Ueber die Yandgrenzen kann die Einfuhr ausnahmsweiſe 
auf Grund einer beionderen Erlaubniß der Verwaltung Itattfinden. Dieſe 
Erlaubniß darf mur für eine beftinnmte Zahl von Feuerwaffen oder eine 
beitimmte Menge Munition und Schießpulver ertheilt werden und zwar 
nur dann, wenn hinreichende Sicherheit dafür vorhanden ift, daß die ein— 
zuführenden Waaren nicht an Dritte vergeben, abgetreten oder verkauft werden. 

$ 38. 

Eine Entnahme von Feuerwaffen, Munition und Scießpulver aus 
dem Yagerhauje findet nur mit vorgängiger jchriftlicer Erlaubniß der Auf: 
ſichtsbehörde jtatt. 

84 
Vorbehaltlich der in dieſem und in dem folgenden Paragraphen bezeich— 

neten Ausnahmen wird die Erlaubniß zur Entnahme (F 3) von Präziſions— 
waffen, als gezogene Gewehre, Magazingewehre oder Hinterlader, ſei es im 
Ganzen oder in Theilen, nebjt deren Patronen, Zündhütchen und anderem 
für fie bejtimmten Munitionsbedarf nicht ertheilt werden. 

Beiondere Ausnahmen können verjtattet werden für ſolche Perſonen, 
die eine hinreichende Sicherheit dafür gewähren, daß die ihnen ausgehändigte 
Waffe nebſt Munition nit an Dritte vergeben, abgetreten oder vertauft 
wird, ſowie für Neilende, die mit einer Beicheinigung ihrer Regierung ver: 
jehen find, dahin lautend, dat die Waffe nebſt Munition ausjchlieglich zu 
ihrer perjönlichen Bertheidigung beſtimmt iſt. 

S 5. 
Die Vorſchriften des S 4 finden feine Anwendung auf die von der 

Verwaltung Ddireft für die Bewaftnung der öffentlichen Macht und für die 
Organilation der Landesvertheidigung getroffenen Maßregeln. 

S 6. 
Jede Waffe joll in den im 8 4, Abjab 2, vorgejehenen Fällen von der 

Auffichtsbehörde regiftrirt und gejtempelt werden. Die Letztere hat auch den 
in Frage kommenden Perjonen Erlaubnißjcheine zum Führen der Waffen 
auszuftellen, mit der Angabe des Namens der zum rühren dev Waffe berech— 
tigten Perſon und des Stempels, mit welchem die Waffe verjehen it. Diele 
im alle erwieſenen Mißbrauchs widerruflichen Erlaubnißicheine jollen nur auf 
fünf Nahre ausgeſtellt, können jedoch wieder erneuert werden. 

a. 

Perjonen, welcde beim Inkrafttreten diefer Verordnung im Bejig von 
Feuerwaffen anderer Art als nichtgezugenen Steinichloßgewehren find, haben 
innerhalb ſechs Wocen dieje Waffen zur Regiftrirung und Stempelumg bei 
der Aufſichtsbehörde vorzulegen. 

88. 

Für den Handel dürfen nur nichtgezogene Feuerſteingewehre und gewöhn— 
liches Schießpulver, ſogenanntes Handelspulver, aus den Lagerhäuſern heraus— 
gegeben werden. 
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Ss 9. 

Bei jeder Herausgabe derartiger Gewehre und Munition zu Handel 
zweden hat die Aufjichtsbehörde die Bezirke zu bejtimmen, innerhalb deren 
dDieje Waffen und Munition verlauft werden künnen. Zum Handel in den 
vom SHavenhandel berührten Bezirken dürfen auch joldhe Gewehre und das 
gewöhnliche Schießpulver nicht herausgegeben werden. 

s 10. 

An Seehafenpläßen und unter Bedingungen, welche hinreichende Sicher- 
heit verbürgen, können auch PBrivatlagerhäufer von der Aufſichtsbehörde zu- 
gelafjen werden, jedoch nur für die Unterbringung von gewöhnlichen Schieß— 
pulver und Feuerjteingewehren unter Ausſchluß der vervolllommneten Waffen 
und deren Munition. R 

8S 31: 

Diejenigen Berfonen, welden die Entnahme von Waffen oder Schieß— 
pulver aus den Lagerhäufern verjtattet worden iſt, haben der Aufitchts- 
behörde alle ſechs Monate genaue Lilten mit der Angabe der Bejtimmung 
der verkauften Feuerwaffen und des verkauften Schießpulvers, ſowie des noch 
vorhandenen Beitandes einzureichen. 

8 12. ie 
Durch amtliche Belanntmachung twird die Höhe der für Feuerwaffen, 

Munition und Scießpulver in den öffentlichen Lagerhäufern zu entrichtenden 
Lagergebühren feſtgeſetzt werden. 

8 13. 

Zuwiderhandlungen gegen die Borjchriften diefer Verordnung werden 
mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Geldftrafe bis zu fünftaufend 
— 5000 — Mark, allein oder in Verbindung miteinander, beitraft. Die 
Feuerwaffen, die Munition und das Schießpulver, welche Gegenstand der 
Zuriderhandlung find, unterliegen der Einziehung. 

Ss 14. 

Dieje Verordnung tritt mit dem 1. Oftober 1892 in Nraft. 

Sebbe, den 16. September 1892. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

v. Puttkamer. 

81. Ausführungsbeſtimmungen zu der Verordnung vom 
16, September 1892, betreffend die Einfuhr von Schuß— 

waffen und Munition. 

1. Die Verordnungen 

a) betreffend den Verkauf von Hinterladern und zugehöriger Munition 
innerhalb des Togogebiet3 vom 14. Dezember 1890, 
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b) betreffend die Aufbewahrung von Pulver in den Orten Klein-Popo, 
* 19. Februar Pr 

Badji und Adjido vom 1892 *) 
9. April 

bleiben vorläufig in Kraft. 
2. Als Lagerhäufer für Feuerwaffen und Munition — mit Ausnahme Zu s 1. ©. 

von Schiegpulver — dienen die Zolliuppen in Klein-Popo und Lome. 
Schießpulver ijt in Klein-Popo, wie bisher, in dem öftlid des Ortes am 
Strande gelegenen Pulverſchuppen unter Aufficht der Zollbehörde zu lagern, 
in Lome it für Scießpulver bis zur Fertigſtellung des zu errichtenden 
Bulvermagazind die Benugung der zur Zeit gebräuchlichen Privatpulver- 
ſchuppen unter Auffiht der Zollbehörde geitattet. 

3. Die Gebühr für die Lagerung der Feuerwaffen und Munition mit Zu Lim 
Ausnahme von Schiehpulver beträgt: 

Für jeden Monat ober einen 
Theil Deffelben nad 48ftündiger 

Freilagerung 
M. Bi. 

| 

Feuerwaffen irgend welcher Art oder Be: | 
ihaffenheit . . 02.0. pro Stüd ı 5 

Patronen, gefüllt oder ungefülit, irgend — : hundert Stück oder 
— — — weniger | 25 
ndhüthen . : taufend oder weniger | 25 
* andere Material zum Laden von Feuer : fünf Kilogramm oder 
waffen. . i weniger 

Die Gebühr it zahlbar jedesmal bei Entnahme der betreffenden Gegen- 
ftände. 

4. Das Löſchen don Feuerwaffen. Munition und Schießpulver in Porto Zu s 2 rs 
Seguro und allen anderen in diejer Verordnung nicht ausdrücklich genannten 
Küftenorten wird verboten; dagegen it dafjelbe für Bagida unter gewifjen 
Vorausſetzungen, über welche der Vorfteher des Amtes Lome mit bejonderer 
Anweiſung verjehen wird, gejtattet. Die Entjcheidung über die ausnahms- 
weile zu gejtattende Einfuhr über die Yandgrenzen des Schußgebietes bleibt 
dem Ktaijerlihen Kommifjar vorbehalten. 

5. Die Erlaubnig zum Führen von Feuerwaffen anderer Art als nicht- Zu 86 d. B. 
gezogene Steinjchloßgewehre ertheilt der Kaiſerliche Kommiſſar auf die Dauer 
von jedesmal zwei Jahren gegen eine Gebühr von 5 Mark, welche für 
Revolver und Piſtolen auf 2,50 Mark ermäßigt wird. 

Der Erlaubnißichein ift der Zollbehörde bei Entnahme der Waffe und 
Munition vorzuzeigen, von derjelben zu regiftriren und mit der Negijter- 
nummer nebjt Stempel und Unterjchrift zu verjehen. 

6. Die für den Handel bejtimmten nichtgezogenen Yeuerjteingervehre Zu $$ 8 und 9 
und gewöhnliches Schiekpulver, jogenanntes Handelspulver, dürfen innerhalb 
des ganzen TogogebietS verkauft werden. 

7. Nichtgezogene Vorderlader, 3. B. die jogenannten daneguns, wer: 
den bi auf Weiteres den nichtgezogenen Steinschloßgewehren gleich behandelt. 

*) Vergl. jeht die Verordnung vom 24. November 1892 (Nr. 82). 
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8. Die Befugniffe der Auffichtöbehörde werden, jomweit nicht? Anderes 
bejtimmt ift, von den Zollämtern wahrgenommen. 

9. Gegen die Maßnahmen der Aufjichtsbehörden iſt binnen einer Friſt 
von vierzehn Tagen Beſchwerde beim Kaiſerlichen Kommiſſar zuläffig. 

Sebbe, den 16. September 1892. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

v. Buttlamer. 

82. Derordnung, betreffend das Lagern von Schießpulver in 
Klein-Popo und Umgegend. 

Auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältnifie der deutichen 
Scyußgebiete, und der Verfügung des Neichsfanzlers vom 29. März 1889 
wird unter Aufhebung der Verordnung vom 19. Februar d. J. verordnet, 
wie folgt: 

81. 

Im Jutereſſe der öffentlichen Sicherheit ſoll in den Orten Klein-Popo, 
Badji und Adjido bezw. in einer dort befindlichen Faktorei oder ſonſtigen 
Baulichleit oder in der Nähe einer ſolchen Schießpulver in größeren Mengen 
nicht mehr gelagert oder aufbewahrt werden. Die Menge Scießpulver, 
welche ferner dort gehalten werden darf, wird für den einen offenen Laden 
führenden Naufmann auf höchſtens 30 kg, für andere Perjonen auf höchſtens 
10 kg feſtgeſetzt. 

ur, 

52 
Für die Lagerung und Aufbewahrung von Schießpulver in größeren 

Mengen iſt der öftlidd von Klein-Popo erbaute Pulverfchuppen bejtimmt. 
In demjelben kann don morgens 6'/a Uhr bis nachmittags 5'/. Uhr ge 
arbeitet werden, wenn die Bulverflagge, ein weißes P auf ſchwarzem Grunde, 
an dem Schuppen bezw. einem Flaggenmaſt aufgezogen: ift. 

S 3. 

Das Fiidhen. mit Fadellicht, jowie das Anzünden von Feuern in einer 
Entfernung von 300 Metern weſtlich ımd 200 Metern öftlid) vom Pulver— 
ſchuppen iſt unterjagt. 

84. 

Das zu Klein-Popo in Mengen von mehr als 30 kg gelandete Pulver 
muß innerhalb zwei Stunden, jpätejtens bis nachmittags 5h2 Uhr, in den 
Pulverſchuppen übergeführt werden. 

85. 
Wegen Erweiterung oder Benutzung des Pulverſchuppens durch Firmen 

oder Perſonen, welche bei dem Bau des Schuppens nicht betheiligt ge— 
weſen ſind, wird das Kaiſferliche Kommiſſariat in jedem einzelnen Falle 
Beſtimmung treffen. 
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$ 6. 
Zumiderhandlungen gegen die Vorjchriften dieſer Verordnung werden 

mit Gelditrafe bis zu 1000 — Eintaufend — Marf, im Unvermögensfalle 
mit Freiheitsſtrafe belegt. 

Ss 7. 

Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Beröffentlihung in Kraft. 

Sebbe, den 24. November 1892. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

v. Puttkamer. 

83. Verordnung zum Zwecke der Aufſtellung einer Ein— 
und Ausfuhrſtatiſtik. 

Auf Grund des Reichsgeſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der 
deutſchen Schutzgebiete, und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 
1889 verordnet der Kaiſerliche Kommiſſar, was folgt: 

s1. 

Zum Zwecke der Auftellung einer Statiftif über die Einfuhr und Aus: - 
fuhr von Waaren muß vom 1. Juli 1891 ab in der Spalte 10 der den 
Zollämtern Klein-Popo bezw. Lome einzureichenden Deflarationen über die 
Einfuhr der Einfaufspreis jeder einzelnen Waarengattung in Markwährung 
vermerkt und als Unterlage für die Prüfung Driginalfaltura vorgelegt werden. 

S 2. 

Jede erportivende Firma oder Perſon muß innerhalb vier Wocen nad) 
dem Schluſſe eines jeden Vierteljahres ein Verzeichnig der innerhalb deijelben 
verichifften Waaren oder Produkte unter Angabe der Make, Gewichte, 
Stüdzahl (bezw. des jonjtigen in Anwendung kommenden Mapitabes) bei 
den genannten Zollämtern einreichen. 

8 3. 

Die Nichtbefolgung der in den vorjtchenden Paragraphen aufgeitellten 
Vorichriften wird mit Geldjtrafe bis zu 500 Mark geahndet. In der die 
Strafe feitießenden Verfügung wird zugleich eine Friſt zur nachträglichen 
Erfüllung der obigen Vorſchriften beitimmt und tritt im Ungehorjamsfalle 
wiederholte Bejtrafung ein. 

84. 

Die Vorſchriften der Zollverordnung vom 1. Oktober 1888 bezw. 
15. März 1890 werden durch die obigen Paragraphen nicht berührt. 

27. August 1890. 
Sebbe, den 15. Imi 1891. 
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84. Derordnung, betreffend den Handelsbetrieb an Bord 
von Schiffen auf den Rheden des Togogebietes. 

Auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniffe der deutichen 
Schußgebiete, und der Verordnung des Reichslanzlerd dom 29. März 1889 
wird verordnet, wie folgt: 

1: 

Der Handel mit allen im Togogebiete zollpflichtigen Waaren it an 
Bord der die Nhede diejes Gebietes anlaufenden Schiffe verboten. 

8 2. 
Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße von 50 bis 500 Mark be 

jtraft. Außerdem tritt Beichlagnahme der betreffenden Waaren ein. 

Für Uebertretungen der Verordnung jeitens der Sciffsbejaßung ift der 
Schiffer haftbar, für Uebertretungen jeitend Angejtellter von Handelshäuſern 
der Faktoreivorſteher, Hauptagent oder Inhaber, fall er unterläßt, die zur 
Verhinderung des verbotenen Handels nothmwendige Aufmerfjamkeit anzu: 
wenden. 

84. 
Nahrungs- und Genußmittel, welche nicht zum Weiterverkauf beſtimmt 

ſind, dürfen jederzeit an Bord von Schiffen auf den Rheden des Togo— 
gebietes gelauft werden. 

S 5. 
Andere Gegenftände dürfen, wenn jie lediglid) zum eigenen Gebrauch 

beftimmt find, mit in jedem Falle befonderd einzuholender Erlaubniß der 
Behörde an Bord von Schiffen auf den Rheden des Togogebietes getauft 
werden. 

Die Erlaubnii; wird dom Kommiſſar oder den Amtsvorſtehern ſchriftlich 
mittelft Ausftellung eines Erlaubnißſcheins ertheilt, wofür in jedem alle eine 
Screibgebühr von 50 Pf. zu entrichten ift. 

Ss 6. 
Die Verordnung vom 9. Juli 1887 wird hiermit aufgehoben. 

87 
Vorſtehende Verordnung tritt mit 
Sebbe, den 1. November 1892. 

dem heutigen Tage in Kraft. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
v. Puttkamer. 

e. Der Schiffsverkehr insbeſondere. 

85. Verordnung, betreffend Verpflichtung der Schiffsführer 
zur Abgabe ihrer Manifeſte. 

Auf Grund der Allerhöchſten Verordnung vom 19. Juli 1886 wird 
Folgendes beſtimmt: 



B. Die Schuggebiete von Kamerun und Togo. 269 

1. Jeder Führer eines die Küſtenplätze des Togogebiets anlaufenden 
Schiffes hat eine Abjchrift des Ladungsmanifeites innerhalb der erſten vier— 
undzwanzig Stunden feiner Ankunft bei dam Kaiſerlichen Kommifjar bezw. beim 
Amtsvorſteher abzuliefern. 

2. Bor Abgang eines Schiffes hat dejjen Führer ein Manifejt über die 
eingenommenen Produkte einzureichen. In dem Manifejte muß die Anzahl 
der Fradtitücde, deren Gewicht und Inhalt angegeben fein. 

3. Zuwiderhandlungen gegen diefe Verordnung werden mit Geldbuße 
bis zu 300 Mark beitraft. 

4. Die Verordnung vom 9. Juli v. J., betreffend die Verpflichtung 
der Sciffsführer zur Ablieferung ihrer Sciffspapiere und Manifeſte, tritt 
hiermit außer Kraft. 

Klein: Bopo, den 15. Februar 1888. 

Der Kaijerlihe Kommiſſar. 
v. Buttlamer. 

86. Derordnung, betreffend das Köfchen und Laden an Sonn- 
und Seiertagen. 

Auf Grund des Reichsgeſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der 
deutichen Schußgebiete, und der Verfügung des Reichskanzlers dom 29. März 
1889 verordne ich hiermit, wie folgt: 

In dem Scußgebiete von Togo darf an Sonn: und Feiertagen nur 
gegen eine vom Schiffsführer an das Kaiſerliche Kommiſſariat vorher zu 
entrichtende Gebühr von 20 Mark von Schiffen aus- bezw. in Schiffe eins 
geladen werden. Als Sonn- und Feiertage „gelten nicht der jogenannte 
„zweite“ Djter-, der „zweite“ Pfingit- und „zweite“ Weihnachtsfeiertag. 

Bei Zuwiderhandlungen verfällt der Schiffsführer in eine Strafe von 
100 Marl. 

Die Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Straft. 

Sebbe, den 1. Dftober 1891. 

Der jtellvertretende Kaiſerliche Kommiſſar. 
Graf Pfeil. 

87. Derordnung, betreffend die Derhütung der Einjchleppung 
anftecfender Krankheiten. 

Zur Verhütung der Einjchleppung und Verbreitung anjtedender Krank— 
heiten im Wege des Sciffsverfehrs wird auf Grund des Geſetzes, betreffend 
die Nechtöverhältnifje der deutſchen Schußgebiete, und der Verordnung des 
Reichskanzlers vom 29. März 1889 (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75) ver: 
ordnet, wie folgt: 

Bit, 
Schiffe, welche aus einem Hafen fommen, wo anjtedende Krankheiten, 

als Cholera, gelbes Fieber, Pet, Boden u. a., herrichen, oder auf welchen 
während der Reife Fälle von Erkrankungen an ſolchen Krankheiten vor- 
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gelommen find, haben beim Anlaufen einer der Aheden des Scußgebietes 
die Duarantäneflagge (Flagge Q des internationalen Signalbuchs) zu führen. 

82. 
Solange die Quarantäneflagge an Bord weht, iſt jeder Verkehr des 

Schiffes mit dem Lande und anderen auf der Rhede ankernden Schiffen und 
Fahrzeugen ſtreng verboten. 

Alle in obiger Weiſe verdächtigen Schiffe unterliegen nach ihrer Ankunft 
einer geſundheitspolizeilichen Kontrole, welche durch den Kaiſerlichen Re— 
gierungsarzt bezw. durch beauftragte Beamte ausgeübt wird. 

84. 
Die Quarantäneflagge darf nur mit ausdrücklicher Erlaubniß der Be— 

hörde oder des beauftragten Beamten niedergeholt werden, wonach der Ver— 
kehr mit dem Schiffe freigegeben iſt. 

22 
8 5. 

Weitere Ausführungsbeſtimmungen zu dieſer Verordnung werden im 
Wege beſonderer Bekanntmachung erlaſſen. 

86. 
Die von dem Schiffe für die geſundheitspolizeiliche Kontrole zu ent— 

richtende Gebühr beträgt 20 Mark. 
Alle übrigen durch Ausübung der Kontrole entſtehenden Auslagen ſind 

von dem Schiffe zu tragen. 
8 7. 

Zwwiderhandlungen gegen die Verordnung werden mit Gelditrafe bis 
zu 1000 Mark oder Gefängniß bis zu drei Monaten bejtraft. 

S 8. 
Die Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. 

Sebbe, den 20. September 1892. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

v. Puttkamer. 

88. Bekanntmachung. 

1. Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß mit An— 
ordnung weiterer Maßregeln zur Ausführung der Verordnung vom heutigen 
Tage, betreffend Quarantäne, für die Rhede von Klein-Popo der Kaiſerliche 
Regierungsarzt Stabsarzt Wicke beauftragt iſt. 

2. Schiffe, welche im Sinne der obigen Verordnung als verdächtig an— 
zuſehen ſind und andere Rheden des Schußtzgebietes anzulaufen beabſichtigen, 
haben ſich vorher der geſundheitspolizeilichen Kontrole in Klein-Popo zu 
unterziehen. 

3. Für die Rhede Lome behalte ich mir beſondere Beſtimmung vor. 

Sebbe, den 20. September 1892. 
i Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

v. Puttkamer. 
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d. Zolle und Steuerwejen. 

89. Derordnung, betreffend das Derfahren bei Erhebung 
von Einfuhrzöllen in dem Schußgebiete von Toao. 

Dom 1. Oltober 1888. 

Nachdem in der „Uebereinkunft zwijchen Deutichland und Frankreich 
über die Einführung eines Zolligjtems in den beiderjeitigen Gebieten an der 
Sklavenküſte“ vom 25. Mai 1887 (Reichs-Anzeiger vom 1. Juni 1887) der 
nachfolgende gemeinjchaftliche Zolltarif vereinbart worden ift:*) 
verordnet der Kaiſerliche Kommiſſar auf Grund der Kaijerlichen Verordnung 
vom 19. Nuli 1886, was folgt: 

81. 
Die Zollgeichäfte werden unter der Oberaufjicht des Nommifjard von Zollbeamte. 

dem Zollverwalter geführt, welchem die Zollafftitenten und Zollwächter 
unterjtehen. 

S 2, 

Läuft ein Handelsichiff einen der Plätze des Schutzgebietes an, ſo hat gintrefien eines 
ſich ein Zollbeamter (in der Regel ein Zollwächter) in einem die Reichszoll— ERS er 
flagge führenden Boote an Bord zu begeben. “fung be. 

Derjelbe ift berechtigt, zu verlangen, daß er mit jedem zu dem Schiffe Mırten Guter. 
fahrenden Boote gegen angemefjene — im Streitfalle von dem Kommiſſar 
eintretendenfall3 nachträglich; zu bejtimmende — Vergütung befördert werde. 

Der Follbeamte hat jodann den Führer des Schiffes von den Ber: 
pflitungen in Kenntniß zu jeßen, welche demjelben Durch die gegenwärtige 
Verordnung auferlegt jind. 

Hiernah hat der Schiffsführer dem Zollbeamten ein Verzeichniß 
der zur Landung an dem betreffenden Orte bejtimmten Waaren zu übergeben. 

S 38. 

Bor der Rückkehr des Zollbeamten an das Land dürfen — VON Berhütung des 
dem Fall eines Nothftandes abgeiehen — Waaren aus dem Schiffe nicht Fhmusaels. 
aelöjcht werden. 

5 4. / 
Die Zollbeamten haben die gelöjchten Waaren alsbald nad; deren Unterfugung 

Landung und vor der Weiterbeförderung in ein Verzeichniß zu bringen *"Tammender 
und bezüglich ihrer Yollpflichtigfeit zu unterjuchen. Inſoweit Letztere fich 
ergeben hat, jind die Waaren nach Bedarf abzumägen, bezw. abzumefjen oder 
abzuzählen. 

Eine etwaige Nichtübereinftimmung dieſes Verzeichniſſes der wirklich 
gelandeten Waaren mit dem Verzeichniß der zur Landung beſtimmten Waaren 
(8 2) iſt auf Verlangen des Zollbeamten von den Betheiligten (Schiffs— 
führer und Empfänger) alsbald aufzuklären. 

*Der Zolltarif iſt abgeändert worden. Vergl. die Verordnung vom 28. Fe: 
bruar 18% (Nr. 91). 
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$ 5. 

Jeder Handeltreibende, welcher Waaren einführt, ijt verpflichtet, der 
Zollbehörde (Zollverwalter bezw. Zollaffiftent) eine Zolldeflaration über alle 
ihm zugehenden Waarenjendungen unter Beifügung der Konnofjemente und 
jonftiger Belege al3bald nach dem Empfange einzureichen. Die Konnofjemente 
und Belege werden mit der Zollrechnung zurüdgegeben. 

Jeder der gedachten Handeltreibenden hat dem Kommiſſar binnen zwei 
Wochen nad Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres ein Verzeichniß der 
empfangenen zollpflidtigen Waaren einzureichen und an Eidesjtatt unter 
demjelben zu verfichern, daß diejes von ihm eingereichte Verzeichniß voll- 
jtändig jei. 

Außerdem haben die genannten Handeltreibenden dem Kommifjar und 
dem „Zollverwalter die Einfiht im ihre Handelsbücher und Lagerbejtände 
jederzeit zu gejtatten. 

$ 6. 
Die Zölle werden mit dem Empfang der Waaren fällig und find, 

unbejchadet der Befugniß der Zollbehörde, in bejonderen Fällen die Ein- 
führung zollpflichtiger Waaren nur gegen gleichzeitige Entrichtung des Zolles 
zu gejtatten, jpätejtens an dem auf den Empfangstag folgenden Tage mit 
dem Betrage, weldher von der Zollbehörde in der Hollrechnung angegeben 
it, bei der in Lehterer bezeichneten Kafje einzuzahlen. | 

Geſchieht dieſes nicht, jo hat der Zollverwalter ohne Weiteres das 
Berwaltungsziwangsverfahren einzuleiten. 

Eine Anfechtung diefer Verfügung findet nicht ftatt. 
Wenn der Antrag auf Stundung innerhalb der Zahlungsfrijt geitellt 

worden ift, jo joll, bevor über denfelben entjchieden it, die Zwangsvoll— 
ſtreckung nicht angeordnet werden, es ſei denn, daß Gefahr im Verzuge liegt. 

7 
Neklamationen gegen Grund oder Höhe der Verzollung werden mur 

dann berüdjichtigt, wenn fie binnen einer Friſt von zwei Wochen, welche 
mit der Zuftellung der Zollrechnung beginnt, bei dem Kommiſſar angebradht 
werden. 

Gegen die Feitießung des Kommiſſars findet innerhalb einer gleichen 
von der Zuftellung diefer Entjcheidung ab laufenden Nothfriſt der Rekurs 
an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt) nur ftatt, wenn die beanjpruchte 
Herabjegung des Zolles ſich auf einen Betrag von wenigitens 1500 — ein- 
taujend jünfhundert — Mark beläuft. 

Der Nekurs ift bei dem Kommiſſar jchriftlich einzulegen. 
Dieje Rechtsmittel haben keine aufjchiebende Wirkung; jedody kann der 

Kommiſſar, wenn eine Reklamation erhoben ift, auf Antrag die Ausſetzung 
der ziwangsweijen Beitreibung anordnen. 

88. 

Die Zahlung der Zölle kann auf Antrag von dem Kommiſſar für 
längitens zwei Monate gejtundet werden. 

Die Stundung kann nur unter folgenden Bedingungen gewährt werden: 
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a) Der Zollpflichtige unterwirft fich einer von dem Kommifjar im 
Boraus zu bejtinnmenden, eintaufend Mark nicht überjchreitenden Ordnungs— 
jtrafe für den Fall, daß er bis zum Ablauf der gewährten Frift den ge- 
ftundeten Zollbetrag nicht emtrichtet. Die feitgejegte Ordnungsſtrafe wird 
von dem Kommiſſar im Verwaltungswege eingezogen. 

b) Wird der jchuldige Zollbetrag nah Ablauf der Frijt nicht entrichtet, 
jo wird derjelbe auf dem Verwaltungswege und, ohne daß ein vorheriges 
Berfahren irgend einer Art jtattfindet, mittelft Zwangsvollſtreckung in das 
Vermögen des Zollpflichtigen eingezogen. 

In den Fällen zu a und b findet eine Beichwerde nicht ſtatt. Der 
Rechtsweg iſt ausgeſchloſſen. 

89. 
Auf Antrag des Zollpflictigen fann der Kommiffar in befonderen Aus— 

nahmefällen die Aufnahme von Waaren, welche einem jchnellen Verderben 
nicht ausgeſetzt find, in den Zollſpeicher geitatten. In diefem Falle wird 
der Zollbetrag erjt mit der Abnahme der Waaren aus dem Speicher oder 
mit dem Ablauf der für die Lagerung bejtimmten Frift fällig. 

Diejer Antrag ift ftet3 vor Landung der Wanren durch Bermittelung 
des Zollverwalters zu ftellen. 

Die Aufnahme der Waaren in den Zollſpeicher und die damit 
verbundene Stundung des Zollbetrages findet nur unter folgenden Be— 
dingungen jtatt: 

a) Die Frift, innerhalb deren die Lagerung ftattfindet, wird von dem 
Kommifjar bejtimmt; fie darf 6 Monate nicht überjchreiten. 

b) Für jede Woche und jeden Kubilmeter des von den Waaren 
im Speicher beanfpruchten Raumes find von dem Zollpflichtigen 25 Pfennige 
zu entrichten. 

ce) Auf die pünktliche Entridtung des Zollbetrages und der Lagergelder 
finden die Vorjchriften des S 8 Anwendung. Außerdem räumt der Boll 
pflihtige dem Kommiſſar die Befugniß ein, daß ftatt der Einziehung des 
Zollbetrages nad fruchtlofem Verlaufe der für die Entrichtung defjelben 
bejtimmten Friſt die zollpflichtigen Waaren ohne ein gerichtliches und außer- 
gerichtliches Verfahren im Verwaltungswege öffentlich verfteigert werden. 
Aus dem Erlös werden der Betrag der geichuldeten Zölle, jowie die Koften 
der Lagerung und der Verjteigerung abgeführt; der Ueberſchuß wird dem 
Zollpflichtigen ausgehändigt, der Fehlbetrag wird von dem Letzteren im Ver— 
waltungswege eingezogen. Eine Bejchwerde oder ein gerichtliches Verfahren 
findet nicht jtatt. 

d) Da dem Zollpflichtigen die Bejchaffenheit des Speichers, die Art 
des Verjchlufjes und der Bewachung innerhalb und außerhalb defjelben, ſowie 
die ſonſt getroffenen Mafregeln bekannt jind, jo hat derjelbe von der Zoll- 
verwaltung des Schußgebietes feine weitere Verpflihtung zur Erhaltung: der 
Waaren zu fordern. Mit dem von dem Kommiſſar genehmigten Antrag 
auf Aufnahme der Waaren in den Zollipeicher entjagt der Zollpflichtige 
jedem Anſpruch an die Zollverwaltung auf Erjag des Schadens, welcher 
innerhalb der LYagerzeit den von ihm eingebrachten Waaren zugefügt wird. 
Insbejondere ijt die Zollverwaltung von jeder Verantwortung frei für den 
Schaden, den die Waaren im Zolllager durd Feuer, Waſſer, Feuchtigkeit 
oder durd) einen anderen Unfall und höhere Gewalt erleiden. 

Riebow, Die Kolonial-Befeggebung. 18 

Zollfpeicher. 
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8 10. 

Strafbeftim- Ber einem der Zollbeamten (S 1) in der rechtmäßigen Ausübung jeines 
en Amtes durch Gewalt oder Bedrohung mit Gewalt Widerftand leiſtet, oder 

wer denjelben während der rechtmäßigen Ausübung jeines Amtes thätlich 
angreift; 

wer die Verjiherung an Eidesitatt (S 5 Abſatz 2) wiſſentlich falſch ab- 
giebt oder unter Berufung auf eine jolde Verfihernng wiljentlich falſch ausſagt; 

wird nad) Maßgabe der bejtehenden Geſetze wegen Widerſtands gegen 
die Staatögewalt bezw. wegen falſcher Verficherung an Eidesſtatt beftraft. 

Im Falle der Beleidigung eines Zollbeamten hat auch der amtlidye 
Vorgeſetzte das Recht, den Strafantrag zu jtellen. 

s 1. 

Konfistation. Die Einziehung von Waaren kann verfügt werden: 
1. bei Zollhinterziehung, ohne Rüdjiht darauf, ob die zollpflichtigen 

Waaren dem Defraudanten oder einem Anderen gehören; 
2. bei einer Zumwiderhandlung gegen die Beitimmung des S 3; in dieſem 

Falle können aud) nicht zollpflichtige Waaren eingezogen werden. 
Die Einziehung ift zu verfügen, wenn eine Bejtrafung wegen einer 

jalihen Verſicherung an idesjtatt erfolgt üt; jind die der PVerzollung 
entzogenen Waaren nicht mehr vorhanden, jo tritt deren Werth an ihre 
Stelle. 

8 12. 
en —88 Neben oder jtatt der im $ 11 Abſatz 1 bezeichneten Einziehung kann 

jedem Sculdigen eine Ordnungsitrafe bis zu fünfhundert Markt auferlegt 

Diejelbe Dale fann bei ——— einer der in S 2 Abſatz 2 und 
legter Abjag, $ 4 Abſatz 2 und S 5 bezeichneten Verpflichtungen eintreten. 
It in der die Strafe feitjegenden Verfügung unter Androhung einer 
weiteren Strafe eine Friſt zur nachträglichen Erfüllung bejtimmt, jo Tann 
ein Zwang zu der Lehteren im Ungehorjamsfalle durch wiederholte Be: 
itrafungen bis zu einem Gejammtbetrage von eintaufend fünfhundert Mart 
in jedem einzelnen Falle ausgeübt werden. 

Eine Ummandlung einer nicht beizutreibenden Geldſtrafe in Freiheits— 
jtrafe findet nicht jtatt. 

58 
Befugniß zur Die in SS 8, 9, 11 und 12 aufgeführten Strafen werden von dem 
BER und zollverwalter verhängt und alsbald volljtredt. 
Beicywerde Gegen dejien Verfügung it Beichwerde an den Wommifjar binnen einer 
— Nothfriſt von zwei Wochen zuläſſig, welche mit der Zuſtellung der Ent— 

ſcheidung beginnt. Die Vollziehung der Letzteren wird durch die Einlegung 
der Beſchwerde nicht aufgehalten. 

In den Fällen des $ 12 Abſatz 2 in Verbindung mit S 5 Abſatz 2 
und 3 jteht nur dem Kommiſſar die Befugnig der Strafverhängung zu. 

s 14. 

"Romans. Der Lommiſſar kann ſich in der Ausübung der ihm nah $ 1,$ 2 
und Zollver- Abſatz 2, 8 5 Abjak 2 und 3, S 7 Abjag 4, S$ 8 und 9 beigelegten Zu- 
“eauftras jtändigteiten durch einen Beauftragten vertreten laffen. 
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Das Gleiche gilt von dem Bollverwalter in dem Falle des S 6 
Abjap 2. 

Der Auftrag ift jederzeit widerruflic; derjelbe kann bejchränft und 
unbejchräntt, allgemein und für den einzelnen Fall ertheilt werden. 

$ 15. 
Die beiden Verordnungen vom 26. Juli 1887: 

betreffend Kontrole der eingeführten zollpflichtigen Waaren und 
betreffend Zahlung der Zölle und Einbringen zollpflichtiger Waaren, 

werden aufgehoben. 
8 16. 

Diefe Verordnung tritt jofort in Kraft. 

Klein-Bopo, den 1, Ditober 1888. 

Per Kaiſerliche Kommiſſar. 
In Vertretung: 

v. Buttlamer. 

30. Derordnung, betreffend die Dergütung für Derluft, 
entftanden durch Ausficern des Rums und durch Bruch 

der in Kiften verpadten Slajchen mit Genever. 

Auf Grund der Kaiferlihen Verordnung vom 19. Juli 1886 verordnet 
der Kaijerlihe Kommiſſar, wie folgt: 

—1. 
Eine Kontrole des durch Eintrocknen und Ausſickern des Rums, ebenſo 

wie des durch Bruch der in Kiſten verpackten Flaſchen mit Genever ent— 
ſtandenen Verluſtes findet nicht ſtatt. 

Die Zollerhebung geſchieht auf Grund des vom Zollwächter angefertigten 
Verzeichniſſes in Verbindung mit der Ausſchiffungsaufgabe. 

Dagegen tritt eine Vergütung ein, welche beträgt: 
auf Rum . . 5PCt. 
auf Genwer . . . . 10 pE&t. 

2) 

Dieje Verordnung tritt gleichzeitig mit der Einführung des BZolltarifs 
in Kraft. 

Klein-Bopo, den 26. Juli 1887. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
In Vertretung: 

Grade. 

91. Derordnung, betreffend Abänderung der Verordnung 
vom I. Oktober über das Derfahren bei Erhebung von 

Einfuhrzöllen, 

In Abänderung der entgegenjtehenden Bejtimmungen der Verordnung, 
betreffend das Verfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in dem Schutz— 

18% 

Aufbebung 
älterer Berord« 

nungen. 

Inkra ftſehung · 
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gebiete von Togo, vom 1. Oktober 1888, verordnet der Kaiſerliche Kom— 
miffar auf Grund der Kaijerlihen Verordnung vom 19. Juli 1886 zufolge 
einer neuerdings zwiſchen Deutjichland und Frankreich über die Einführung 
eines Zollſyſtems in den beiderjeitigen Gebieten an der Sklavenküſte getroffenen 
Uebereinfunft vom 26. Dezember 1889, was folgt: 

81. 

An Stelle des biöherigen Zolltarif3 kommen die nachitehend verzeichneten 
Sekäbe”) | zur Geltung: 

Einheiten 

Gegenftände der Verzollung e * 

Genever unter 40 pCt. Tralles | — | 64 — | — 70/1000 
pro Kifte | von 40 bis 60pPCt.⸗ — 96 1 201 — | 11/000 
zu 8 Litern | über 60 pCt. ⸗ 1 60 2 — 1 7200/1000 

— unter 40 pCt. ⸗ — | U) — | — 334/000 
ro Liter | Pon40bis60pGL. : — |! ul — | 6 | — 576/1000 

p über 60 plt. : — 8 — 11— 90/1000 
Tabak pro Kilogramm . — 1% — 28 1 — 2400/1000 
ulver pro m a eng 5 — 61% 5 | — 
ewehre pro S 1 — 1 26 1 — 

Salz pro Ara z 1000 kg 8 — 110 — 8 | — 

82. 

Als geſetzliches Zahlungsmittel bei Erhebung der Zölle gelten alle 
deutſchen, franzöſiſchen und engliſchen Goldmünzen, ſowie die franzöfiſchen 
ſilbernen Fünffrankenſtücke und die deutſchen Einthalerſtücke, während die 
Scheidemünzen nur bis zu 20 Mark, die franzöſiſchen bis zu 50 Franken 
und die engliſchen bis zu 40 Schilling in Zahlung genommen zu werden 
brauchen. 

5 3. 

Diefe Verordnung tritt vom 15. März 1890 ab in Kraft. 

Sebbe, den 28. Februar 1890. 

Der Kaiſerliche Kommifjar a. i. 
v. Buttlamer. 

92. Derordnung, betreffend die Erhöhung des Einfuhr- 
zolles auf Spirituofen. 

Auf Grund des Gejeges, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutjchen 
Scyußgebiete, und der Verfügung des Neichslanzlers vom 29. März 1889 
verordne ich hiermit, was folgt: 

*) Bergl. die Verordnung vom 21. Mai 1892. 
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81. 
Vom 2. April d. J. ab wird, ſoweit der nachſtehende Satz in dem 

Zolltarif für Togo nicht erreicht iſt, von ſämmtlichen in das deutſche Schuß: 
gebiet Togo eingeführten Spirituoſen aller Art ein Zoll von 12 Mark für 
100 Liter von 50° Alkoholgehalt erhoben. *) 

g 2. 
Für die nad) dem 1. April bis zum Tage der Veröffentlihung der 

Bekanntmachung vom 13. Mat d. J, betreffend die Erhöhung des Spirituojen- 
zolles, in das Schutzgebiet Togo eingeführten Spirituojen tritt Nachver- 
zollung ein. 

Die Deflarationen hierüber, deren Richtigkeit von den Ausftellen an 
Eidesftatt zu verfichern ijt, find bis zum 31. d. Mts. den Satjerlichen Zoll- 
ämtern in Klein-Popo und Lome einzureichen. Gleichzeitig ift der betreffende 
Zollbetrag zu entrichten. 

83. 
Spirituofen, welde im Schußgebiet fabrigirt werden und für den 

Bedarf im Gebiet beftimmt find, werden mit einer Steuer von 12 Marl 
für 100 Liter von 50° Alkoholgehalt belegt.**) 

84 

Wer Spirituoſen im Schutzgebiete fabriziren will, hat der Kaiſerlichen 
Zollverwaltung hiervon vier Wochen vor Eröffnung des Betriebes Anzeige 
zu erſtatten. Der Erlaß beſonderer Beſtimmungen über die Kontrole des 
Fabrikationsbetriebes und den Modus der Steuerzahlung bleibt vorbehalten. 

S 5. 

Jede unvolljtändige Deflarirung in Bezug auf Menge und Beichaffenheit 
der Spirituojfen wird mit Einziehung der betreffenden Waare und Zahlung 
des vierfachen Zollbetrages beitraft. 

S 6. 

Jede verfuchte oder vollendete Hinterziehung des Eingangszolled oder 
der Verbrauchsſteuer auf Spirituojfen wird mit 300 bi 3000 Mark, im 
Unvermögensfalle mit 14 Tagen bis ſechs Monaten Gefängniß beftraft. 

87. 

Die Strafbeſtimmungen der SS 11 und 12 der Zollverordnung vom 
1.. Oktober 1888, joweit fie Spirituofen betreffen, treten außer Kraft. 

Klein-Bopo, den 21. Mat 1892. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
In Vertretung: 

Kurz. 

*) Bergl. Nr. 29, Artitel 92. 
**) Vergl. Nr. 29, Artikel 93. 
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93. Derordnung, betreffend die Erhebung einer Sirmen- 
abgabe. 

Auf Grund des Neichögejehes, betreffend die Nechtöverhältnifje der 
deutihen Schußgebiete, und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 
1889 verordnet der Kaiſerliche Kommiſſar, was folgt: 

81. 

Jede im Schutzgebiete von Togo beſtehende Firma, welche Import— 
und Exporthandel treibt, hat eine Jahresabgabe zu entrichten. 

82. 

Der Betrag derſelben wird für jede ſolche Firma, welche nur eine 
Handelsniederlaſſung innerhalb des Schutzgebietes beſitzt, auf 1000 Mark 
feſtgeſetzt; bei denjenigen Firmen, welche mehrere Handelsniederlaſſungen im 
Schutzgebiete haben, wird eine der Letzteren als Hauptgeſchäft mit dem 
Jahresbetrage von 1000 Mark beſteuert, und iſt für jede weitere Zweig— 
niederlaſſung innerhalb des Küſtengebietes eine beſondere Abgabe von 500 Mark 
jährlich zu entrichten.*) 

Als „Küſtengebiet“ im Sinne des vorigen Paragraphen iſt das Gebiet 
landeinwärts bis auf 20 km Entfernung von der Meeresküſte zu veritehen. 

84. 

Von Zweigniederlaſſungen, welche außerhalb des Küſtengebietes im 
Binnenlande liegen, wird eine Jahresſteuer von 100 Mark erhoben. 

8 5. 

Im Schutzgebiete anſäſſige Geſchäftshäuſer und Händler, welche nur 
importiren, nicht exportiren, haben eine Jahresabgabe von 600 Mark zu 
zahlen. *) 

Beſitzen dergleichen Gejchäftstreibende indefjen mehr als eine Handels 
niederlafjung innerhalb des Schußgebietes, jo werden ihre Zmeigniederlaffungen 
zu derjelben Steuer herangezogen, wie Diejenigen der im 8 1 bezeichneten 
Firmen. 

86. 

Nicht im Schutzgebiete angeſeſſene Hauſirhändler bedürfen zum Handels— 
betriebe innerhalb deſſelben eines beim Kommiſſariat nachzuſuchenden Erlaub— 
nißſcheines. Die Erlaubniß wird mit einjähriger Gültigkeitsdauer und gegen 
Erlegung einer Gebühr von 500 Mark ertheilt. 

87. 

Die Jahresabgabe iſt vom 1. Januar 1891 ab in vierteljährlichen 
Raten praenumerando an die Kommiſſariatskaſſe in deutſchem oder engliſchem 

*) Die Beträge waren urfprünglich auf 800, 400 und 500 Mark feftgejegt. Die 
Erhöhung ift durch Berordnung vom 25. Mai 1891 eingeführt worden und am 
1. Juli 1891 in Kraft getreten. Bereits fällige, aber geftundete Raten wurden der 
Erhöhung nicht unterworfen. 
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Gelde zu entrichten; dem Ermejjen des Kommifjars bleibt auf Antrag in 
jedem einzelnen Falle die Genehmigung einer anderen Zahlungsweiſe vor: 
behalten. 

S 8. 

Die Abgabe wird auch noch für das laufende Quartal postnumerando 
erhoben und der voritehenden Verordnung in dieſer Beziehung ausdrücklich 
rüchwirtende Kraft ertheilt. 

89. 

Bei Nichterfüllung der obigen Beſtimmung lann außer Nacherhebung 
des etwa fälligen Steuerbetrages Geldſtrafe bis zu 500 Mark eintreten. 

27. Oltober 1890 

Se 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

e. Rechtsverhältniſſe der Eingeborenen. 

94. Derordnung, betreffend Kanderwerbungen innerhalb 
des Togogebietes. 

1: 

Landerwerbungen innerhalb des Togogebietes bedürfen, jofern die er- 
worbene Fläche 10 Heltare überfteigt und bisher im Beſitze von Eingeborenen 
war, der Genehmigung des Kaiſerlichen Kommiſſars. 

2. 

Das Geſuch um Genehmigung hat der Erwerber mindlich oder jchriftlich 
beim Kommiffariate anzubringen; dafjelbe muß nachitehende Angaben ent: 
halten: 

1. Name des Ermerbers, 
2. Name des bisherigen Eigenthümers, 
3. thunlicjt genaue Bezeichnung des Landes (einheimischer Name, 

geographiiche Lage, Umfang, Grenzen :c.). 

3 

Bezünlid der über jolhe Landerwerbungen abgejchlojjenen Verträge 
gelten die Bejtimmungen der Verordnung vom 1. Januar 1888.*) 

4. 

Zuwiderhandlungen gegen die Beftimmungen diefer Verordnung werden 
mit einer Geldbuße von nicht unter 100 Mark und bis zu 2000 Mart 
beitraft. 

Klein-Popo, den 15. Januar 1888. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

v. Puttkamer. 

*) Die zum Zwed der Anlegung eines Grundbuches erlaſſene Verordnung beftimmte, 
daß die Verträge über Grunderwerb entweder vor dem Kaiferlihen Kommiſſar zu ver: 
fautbaren oder in urfundlicher Form einzureichen find. 
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95. Derordnung, betreffend die Anwerbung von 
Eingeborenen des Togogebietes zu Dienften außerhalb des 

Schußgebietes. 

Es 
Die Anwerbung von Eingeborenen des Togogebietes zu Dienften außer- 

halb des Schußgebietes ift nur mit Genehmigung des Raijerlichen Kommiffars 
geitattet. 

Diefe Genehmigung ift in jedem einzelnen Falle ſchriftlich nachzuſuchen 
und wird in gleicher Form ertheilt werben. 

S 2, 
Für die Anmwerbung eines jeden Eingeborenen zu dem angegebenen 

Zweck ift, falld der Dienft nicht länger ald® ein Jahr dauern joll, eine 
Gebühr von 5 Marl, für jede begonnene weitere Jahr eine Gebühr von 
21/ Markt an das Kaiſerliche Kommiffariat zu entrichten. 

Ss 3. 
Die Gebühr für das erite Dienftiogr, ſowie die Hälfte des dem Ein- 

geborenen ausbedungenen Gejammtlohnes ijt bei Abſchluß des Dienjtvertrages, 
der Net nach Beendigung der Dienjtzeit zu zahlen. 

84. 
Im Falle des Todes eines Eingeborenen während ſeiner Dienſtzeit 

außerhalb des Schutzgebietes iſt, außer der fälligen Löhnung, der volle Lohn— 
betrag für den Monat, in welchem der Eingeborene geitorben, und ber 
Betrag für die auf diejen Monat folgenden zwei Monate zum Zwecke der 
Uebermittelung an die erbberechtigten Hinterbliebenen zu entrichten. 

Sit der Tod im Gefecht erfolgt, ohne daß friegerijche Verwendung aus- 
drüdlich vorbedungen gewejen, jo ift der Betrag von ME. 250 zur Ent- 
ihädigung für die Hinterbliebenen zu entrichten. 

S 5. 

Sämmtliche in vorjtehenden Paragraphen erwähnten Zahlungen find an 
das Kaijerliche Kommiffariat in Sebbe zu leiften. 

S 6. 
Zuwiderhandlungen gegen die obigen Beltimmungen werden in jedem 

einzelnen Fall mit einer Geldftrafe von nicht unter 300 Mark beftraft. 

7. 
Die vorjtehenden Beftimmungen” beziehen ſich nicht auf Dienftverhältnifie, 

welche Gingeborene mit der Kaiferlihen Regierung bezw. deren Bevoll- 
mächtigten oder als faufmänniihe Gehülfen irgendiwelder Art mit fauf- 
männifchen Firmen eingehen. 

S 8. 
Das Hinterland don Togo ienfeits der nördlichen Grenzlinie gilt nicht 

als Ausland im Gegenfape zum Schußgebiete im Sinne des $ 1 diejer 
Verordnung. 

Sebbe, den 24. Dezember 1891. 
Der Katferlihe Kommiffar. 

Graf Pfeil. 
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96. Derordnung, betreffend die Befreiung der in Sklaverei 
gehaltenen Perjonen. 

Auf Grumd des Gefehes, betreffend die Recht3verhältniffe der deutjchen 
* Schußgebiete, und der Verfügung des Reichslanzlers vom 29. März 1889 
verordne ich hiermit, wie folgt: 

s1. 

Berjonen, welche jih im Zuſtande der SHaverei, Hausſklaverei ober 
Hörigkeit befinden, erlangen ihre volle Freiheit dadurch, daß ihr bisheriger 
Herr ein ihr Verhältniß zu ihm löſendes Rechtsgeſchäft (Kauf, Tauſch, 
Schenkung u. ſ. mw.) mit einem Dritten oder mit ihnen ſelbſt abjchließt. 

8 2. 

Jeder Loskauf eines Sklaven ift von dem Befreienden innerhalb vier 
Wochen dem Kaijerlihen Kommifjar oder dem Amtsvorfteher des Bezirkes, 
in welchem der Freigewordene oder der Befreiende feinen Wohnſitz hat, an- 
zuzeigen, worauf auf Antrag dem Sklaven unter Siegel und Unterjchrift ein 
Freibrief unentgeltlich auszuftellen if. In gleicher Weife kann auch ſolchen 
Perſonen, welche kraft einer behördlichen Verfügung oder aus jonjt einem 
Grunde die Freiheit erlangt haben, ein Freibrief ertheilt werden. 

S 3. 

Eine zwiſchen dem Loskaufenden und dem Losgekauften getroffene Ver: 
einbarung, wonad) diejer die Loskaufſumme ganz oder theilmeije abverdienen 
joll, it zuläffig, doch muß eine derartige Vereinbarung vor einer der in 
8 2 genannten Behörden jchriftlih abgejchloffen werden und unterliegt der 
Genehmigung derjelben. Die Behörde hat das Intereſſe des Losgekauften 
dabei zu wahren und insbejondere darauf zu achten, daß der abzuverdienende 
Betrag weder die vereinbarte Loskaufſumme noch die landesüblichen Preiſe 
überjteigt. 

Die dem Losgelauften in Anrechnung gebradgten Raten dürfen nicht 
unter den üblichen Lohnſätzen bleiben. Unzuläjfig ift eine Vereinbarung, 
mwonad auf den abzuverdienenden Betrag Lieferungen des Loskaufenden an 
Lebensmitteln, Kleidungsftüden und dergleichen in Anrechnung gebracht werben. 

S 4. 

Sowohl dem Loslaufenden wie dem Lodgelauften ift von Amtswegen 
eine Ausfertigung der im vorigen Paragraphen erwähnten Vereinbarung 
auszuhändigen. Auf derjelben find jeiner Zeit die abverdienten Beträge von 
der Behörde zu vermerken. 

$ 5. 
Es fteht dem Losgelauften frei, jederzeit den ganzen Reſt oder einen 

des Reſtes der abzuverdienenden Summe abzuzahlen und dadurch 
das Dienftverhältniß aufzuheben oder entiprechend zu verkürzen. 
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S 6. 
Auch im Falle des 8 3 it der auf diefe Weije Losgekaufte al3bald 

nad Bezahlung der Loskaufſumme, weldyer die Vereinbarung der Stundung 
derjelben gleichjteht, al8 Freier zu betrachten, welchem von der zuftändigen 
Behörde ein Freibrief ertheilt werden fann. Dem neuen Dienftherrn ftehen nur 
die Rechte gegen den Loögelauften zu, melde in der vor der Behörde» 
getroffenen Vereinbarung ihre Begründung haben. 

8 7. 
Diejenige Behörde, in deren Amtsbezirk der Losgekaufte jeinen Wohnfit 

hat, hat audy über die pflichtmäßige Ausführung der getroffenen Vereinbarung 
zu machen. 

88. 
Jede der erwähnten Behörden des Schubgebieted hat ein Negifter zu 

führen, in das jeder angemeldete Loskauf unter fortlaufender Nummer ein- 
zutragen iſt. 

89. 
Zumiderhandlungen gegen die Paragraphen 2 bis 5 diejer Verordnung 

werden mit Geldjtrafe bis zu 1000 Mark, an deren Stelle im Unvermögens: 
falle Gefängniß bis zu drei Monaten tritt, bejtraft. 

$ 10. 
Diefe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Geltung 

und hat auch auf alle etwa früher bereits vereinbarten Abverdienungsverträge 
rückwirkende Kraft. 

Sebbe, den 15. Nanuar 1893. 
Der Raiferlihe Rommiffar. 

v. Buttfamer. 

O. 

Das ſüdweſtafrikaniſche Schubgebiet. 

I. Rechtspflege. 

97. Derordnung, betreffend die Rechtsperhältnifje in dem 
jüdweftafrifanifchen Schußgebiet. 

Bom 21. Dezember 1887. 

(Reichs-Geſetzblatt S. 535.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuter Kailer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Gejeßes, betreffend die Rechtsver— 
hältniffe der deutihen Schubgebiete, vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzblatt 
S. 75) im Namen des Reichs, was folgt: 
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Einziger Paragraph. 

Das Geje über die Konjulargerichtsbarteit vom 10. Juli 1879 (Reichs: 
Geſetzblatt ©. 197) tritt für das jüdweltafrifaniiche Schußpgebiet in Gemäßheit 
des S 2 des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhältniffe der deutihen Schuß- 
gebiete, am 1. Januar 1888 in Kraft. 

Urkundlih unter Unferer Höcjiteigenhändigen Unterjchrift und beige 
dructem Kaiſerlichen nfiegel. 

Gegeben Berlin, den 21. Dezember 1887. 
(L. S.) Wilhelm. 

Graf v. Bismard. 

98. Derordnung, betreffend die Nechtsverhältnifje in dem 
jüdweftafrifanifchen Schußgebiet. 

Bom 10. Auguft 1890. 

(NReich3-Gejegblatt &. 171.) 

Kir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaifer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsver— 
hältniſſe der deutichen Schußgebiete (Neich3-Gefepblatt 1888, ©. 75), für 
das ſüdweſtafrikaniſche Scußgebiet in Ergänzung der Verordnung bom 
21. Dezember 1887 (Reichs-Geſetzblatt ©. 535) im Namen de Reichs, 
was folgt:*) 

1. 
Der Gerichtsbarkeit (S 1 der Verordnung vom 21. Dezember 1887) 

unterliegen alle Perſonen, welche in dem Schußgebiet wohnen oder ſich auf- 
halten oder bezüglich deren, hiervon abgejehen, ein Gerichtsftand innerhalb 
des Scußgebietes nad) den jur Geltung kommenden Geſetzen begründet ift, 
die Eingeborenen jedoch nur, ſoweit fie diefer Gerichtöbarteit beſonders unter: 
jtellt werden. 

82. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar für das ſüdweſtafrikaniſche Schutzgebiet be— 

ſtimmt mit Genehmigung des Reichskanzlers, wer als Eingeborener im Sinne 
dieſer Verordnung anzuſehen iſt, und inwieweit auch Eingeborene der Gerichts— 
barkeit (S 1) zu unterſtellen find. 

8 3. 

Für das Schutzgebiet werden an den vom Reichskanzler zu beitinmen: 
den Orten Gerichtsbehörden erſter Inſtanz errichtet **) 

84. 
Als Berufungs- und Beſchwerdegericht wird an Stelle des Reichs— 

gerichts Geſetz über die Konſulargerichtsbarkeit SS 18, 36, 43) für das 
Schußgebiet eine Gerichtsbehörde zweiter Instanz am Sike des Kailerlichen 
Ronmillare errichtet, welche aus dem vom Neichslanzler zur Ausübung der 

*) vergl. 83 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen 
Schudgebier — Bu 

Vergl. Nr. 15 8 2. 
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Gerichtöbarfeit zweiter Inſtanz ermächtigten Beamten ald Borjigenden und 
vier Beiſitzern bejteht. 

Auf’ die Beiſitzer und den Gerichtöjchreiber finden die Vorjchriften im 
8 6, Abſatz 2 SS 7, 8 umd 10 des Geſetzes über die Konjulargerichtöbarkeit 
entjprechende Anwendung. 

S 5. 
Die Zujtellungen werden ausjchließlih dur die zur Ausübung der 

Gerichtöbarfeit ermächtigten Beamten veranlaßt. 
Diejelben haben dafür zu jorgen, daß die innerhalb des Bezirks, in 

welchem die Gerichtöbehörde ihren Sitz hat, zu bewirfenden Zuftellungen mit 
der nach den vorhandenen Mitteln möglichen Sicherheit erfolgen. Sie er- 
laffen unter der Oberaufficht des Kaijerlichen Kommifjars die hierfür erforder- 
lihen Anordnungen und überwachen der Befolgung. 

Zuftellungen in dem Verfahren zweiter Injtanz, ſowie Zuftellungen in 
dem Verfahren erjter Inſtanz außerhalb des Bezirks, in welchem die Gerichts- 
behörde ihren Sit hat, erfolgen im Wege des Erfuchens. 

$ 6. 

In bürgerlichen Nechtäjtreitigleiten find in dem Verfahren vor den 
Gerichtöbehörden in dem Schußgebiet alle Entſcheidungen, einſchließlich der 
auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergebenden, von Amtswegen zu— 
zuſtellen. Dieſe VBorichrift findet auch auf die Zuftellung der Zahlungs- und 
Bolljtredungsbefehle an den Schuldner, jowie der Pfändungs- und Ueber: 
weilungsbeichlüfje an den Schuldner und den Drittſchuldner Anwendung. 

Für Beichlüffe, welche lediglich die Prozeß- oder Sachleitung, einjchließ- 
lih der Beſtimmung oder Uenderung von Terminen betreffen, genügt die 
Verkündung. 

Die Beglaubigung der zuzujtellenden Schriftjtüde kann in allen Fällen 
durch den Gerichtöjchreiber erfolgen. 

Soll durch eine Zuftellung eine Frift gewahrt oder der Lauf der Ber: 
jährung oder einer Friſt unterbrochen werden, jo treten die Wirkungen der 
Zuftellung bereits mit der Einreichung des zuzuftellenden Schriftitüds bei 
der Gerichtöbehörde ein, jofern die Zujtellung demnächſt bewirkt wird. 

Bei Bewilligung der öffentlichen Zuftellung einer Ladung fann die 
Gerichtöbehörde anordnen, daß eine Einrüdung in öffentliche Blätter wicht 
erforderlich jei. 

Wohnt eine Partei außerhalb des Bezirks, in welchem die Gerichts- 
behörde ihren Sitz hat, jo fann, falls fie nicht einen daſelbſt wohnhaften 
Prozegbevollmächtigten bejtellt hat, angeordnet werden, daß fie eine daſelbſt 
wohnhafte Perjon zum Empfange der für fie bejtimmten Schriftitüde bevoll- 
mächtige. Diefe Anordnung kann ohne mündliche Verhandlung erfolgen. 
Der Auftellungsbevollmächtigte ift bei der nächiten gerichtlichen Verhandlung 
oder, wenn die Partei vorher dem Gegner einen Schriftiag zuftellen Läßt, 
in dieſem zu benennen. Geichieht dies nicht, jo können alle ipäteren Zu— 
jtellungen bis zur nachträglichen Benennung durch Anheftung an die Gerichts- 
tafel bewirkt werden. 

Der Nachweis über die erfolgte Zuftellung ijt zu dem Gerichtsakten 
zu bringen. 



C. Das fübmeftafrifanifhe Schußgebiet. 285 

87. 

In dem Berfahren vor der GerichtSbehörde zweiter Inſtanz nehmen 
in bürgerliden Rechtöftreitigfeiten, in Konkursſachen und in den zur ftreitigen 
Gericht3barkeit nicht gehörenden Angelegenheiten die Beifiber nur an der 
mündlichen Verhandlung, jowie an den im Laufe oder auf Grund derjelben 
ergebenden Entiheidungen Theil. Jedoch erfolgt die Entjcheidung über das 
Rechtsmittel der Beichwerde unter Mitwirkung der Beifiger, wenn die an- 
gefochtene Entiheidung unter Mitwirkung von Beifigern ergangen ift. 

In dem Berfahren zweiter Inſtanz ijt eine Vertretung durch Recht- 
anmälte nicht geboten, und findet der $ 269 der Eivilprozefordnung feine 
Anwendung. 

Die Vorſchriften in SS 464 und 468 der Eivilprozeßordnung gelten 
auch für das Verfahren zweiter Inſtanz. 

$ 8. 

Die Zwangsvollitredung im Schußgebiet erfolgt ausſchließlich durch die 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erjter Inſtanz ermächtigten Beamten, 
welde unter DOberauffiht des Kaijerlihen Kommiſſars die hierfür erforder: 
lichen Anordnungen erlaſſen. Der Beibringung einer vollitredbaren Aus— 
fertigung bedarf es nicht, joweit diejelbe von dem Gerichtsichreiber der Gerichts— 
behörde, durch welche die Zwangsvollitredung zu erfolgen hat, zu ertheilen 
jein würde. 

Die zur Ausübung der Gerichtäbarkeit erjter Inſtanz ermächtigten 
Beamten können nad) Anordnung der Zwangsvollſtreckung mit der Aus: 
führung andere Perſonen beauftragen, welche nad) ihren Anmweilungen zu 
verfahren haben. 

89. 

Bollftrekbare Ausfertigungen dürfen von dem Gerichtsichreiber nur auf 
Anordnung des zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermäcdhtigten Beamten er- 
theilt werden. 

S 10. 

In Strafjachen findet die Hauptverhandlung ohne die Zuziehung von 
Beifigern ftatt, wenn der Beichluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
eine Handlung zum Gegenjtande hat, welche zur Zuftändigfeit der Schöffen- 
gerichte oder zu den in den SS 74, 75 des Gerichtöverfafjungsgejeßes be- 
zeichneten Vergehen gehört. 

8 11. 

Der Angeklagte kann auf jeinen Antrag oder von Amtswegen wegen 
großer Entfernung ſeines Aufenthaltsortes oder wegen jonjtiger Hindernijje 
von der Verpflichtung zum Erſcheinen in der Hauptverhandlung entbunden 
werden, wenn nad dem Ermefjen der Gerichtsbehörde vorausfichtlich Feine 
andere Strafe alö }reiheitsitrafe bis zu ſechs Monaten, oder Gelditrafe oder 
Einziehung allein oder in Verbindung miteinander zu erwarten jteht. 

8 12. 
Die Gerichtsbarkeit in den zur Zuftändigfeit der Schwurgerichte gehören— 

den Sachen wird für das Schußgebiet den vom Reichskanzler zu bezeichnen- 
den Gerichtöbehörden erjter Inſtanz übertragen. 
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Für dieſe Sachen finden die Vorjhriften Anwendung, welde für die 
im 5 28 des Gejepes über die Konſulargerichtsbarkeit bezeichneten Straf- 
ſachen gelten. 

Ss 13. 

In Strafjadhen findet vor der Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz in 
Bezug auf die Zuziehung der Beifiger die Vorſchrift des 8 30 des Gerichts— 
verfafjungsgejeßes mit der oben im $ 7 Abjab 1 bezeichneten Maßgabe 
Anwendung. Den Umfang der Beweisaufnahme bejtimmt das Gericht, ohne 
hierbei durch Anträge, Verzichte oder frühere Beſchlüſſe gebunden zu jein. 

Die Mitwirkung einer Staatsanwaltſchaft findet nicht ftatt. 
Der nicht auf freiem Fuße befindlicdye Angeklagte hat Anjprnch auf An— 

wejenheit in der Hauptverhandlung, wenn er jid am Orte des Berufungs- 
gerichts befindet. 

In den zur Zujtändigkeit der Schwurgerichte gehörenden Sachen iſt 
die Vertheidigung aud in der Berufungsinjtanz nothwendig. In der Haupt- 
verhandlung ift die Anweſenheit des Vertheidigers erforderlih; der $ 145 
der Strafprozekordnung findet Anwendung. 

Im Uebrigen verbleibt es bei den Vorjchriften im S 40 des Geſetzes 
über die Konjulargerichtsbarteit. 

8 14. 

Die Todesitrafe it durch Erſchießen oder Erhängen zu volljtreden. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar bejtimmt, welche der beiden Bolljtredungs- 

arten in dem einzelnen Falle jtattzufinden bat. 

s 15. 

In dem Verfahren vor den Gerichtöbehörden im Schußgebiet finden 
das Gerichtskoftengefep und die Gebührenordnungen für Gerichtsvollzieher, 
für Zeugen und Sadjverftändige, jowie für Rechtsanwälte feine Anwendung. 

Die Vorſchriften, welde an Stelle der bezeichneten Gejege zu treten 
haben, werden von dem Reichskanzler erlajjen. 

8 16. 

Die in Gemäßheit der Verordnung vom 21. Dezember 1887 bezüglich 
der Rechtsverhältniſſe an unbeweglichen Sachen maßgebenden Beitimmungen 
finden fortan feine Anwendung. Die Regelung diejer Verhältniſſe bleibt 
vorbehalten. 

Ss 17. 

Dieje Verordnung tritt am 1. Dftober 1890 in Kraft. 

Urkundlih unter Unjerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Helgoland, den 10. Auguſt 1890. 

(L. S.) Wilhelm. 
v. Caprivi. 
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99. Dienftanweijung, betreffend die Ausübung der Berichts- 
barkeit in dem ſüdweſtafrikaniſchen Schußgebiet. 

Vom 27. Auguft 1890. 

Zur Ausführung der Vorſchriften der Kaiſerlichen Verordnung vom 
10. Auguft 1890 (Reichs-Geſetzbl. S. 171) über die Ausübung der Geridhts- 
barfeit in dem füdwejtafrifaniichen Schußgebiet wird auf Grund des 8 11 
des Geſetzes, betreffend die Nechtsverhältnifje der deutichen Schußgebiete 
(Reichs⸗Geſetzbl. 1888 ©. 75), Folgendes bejtimmt: 

81. 

Perſonen, welche der Gerichtsbarkeit unterliegen. 

(Zu den 88 1 und 2 der Verordnung.) 

Die Gerichtsbarkeit in dem Schutzgebiet erjtredt fi nad) zwei Rich— 
tungen auf einen weiteren Kreis von Perſonen als die Konſulargerichtsbar— 
feit. Der Erfteren find unterworfen: 

1. nicht nur Reichsangehörige und Schußgenofjen, jondern auch Aus 
länder; ausgenommen find nur Eingeborene (vergl. 8 2 der Ver: 
ordnung), joweit fie nicht Durch die von dem Kaijerlichen Kommiſſar 
mit Genehmigung des Reichskanzlers zu treffenden Bejtimmungen 
der Gerichtsbarkeit unterjtellt werden; 

2. nit nur alle Perjonen, welde im Schußgebiet wohnen oder jid) 
dort aufhalten, jondern aud) ſolche Perſonen, hinfichtlic) deren, ohne 
daß fie dort Wohnfig oder Aufenthalt haben, ein Gerichtsſtand nad 
den zur Geltung kommenden Gejegen begründet ijt (z. B. in den 
Fällen der SS 24, 29, 31, 32 der Eivilprozekordnung). 

32. 
Gerichtsbehörden. 

(Zu 5 5 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit; 88 2, 3 Nr. 9 des Geſetzes, 
betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete; 88 3 u. 4 der Verordnung.) 

1. Die Gerihtsbehörden erjter Inſtanz haben in den von ihnen aus: 
gehenden Schriftjtüden: 

a) jojern es ſich um Geſchäfte handelt, welche unter Zuziehung der 
Beifiger erledigt werden, die Bezeichnung als 

. nr 2 0000 ® 

übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ohne Zuziehung 
von Beijigern erledigt werden, die Bezeichnung als 

„Kaiſerlicher Richter des ſüdweſtafrikaniſchen Schußgebictes 
J 

anzuwenden. 

2. Die Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz hat in den von ihr ausgehen— 
den Schriftſtücken 
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a) in den unter 1a bezeichneten Fällen ($ 7 Abjag 1, 8 13 Ab— 
ſatz 1 der Berordnung) die Bezeichnung als 

„KRaiferliche8 Obergericht * ſũdweſtafrikaniſchen Schup- 
gebietes“, 

b) in den unter 1b bezeichneten Fällen die Bezeichnung als 
„Kaijerliher Oberrichter des jüdmeltafrifaniichen Schuß: 

gebietes“ 
anzuwenden. 

3. Zur Ausübung der Gerichtöbarfeit zweiter Inſtanz ift der Kaiſerliche 
Kommifjar ermächtigt. Die Gerichtsbarleit erjter Inftanz wird durch die vom 
Reichskanzler ermächtigten Perjonen ausgeübt. 

Für den Fall der Behinderung des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermächtigten Beamten gilt der zur allgemeinen Vertretung deffelben durch 
Anordnung des Reichskanzlers berufene Beamte auch als zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigt. Es ift jedoch zu beachten, daß in der höheren 
Inftanz fein Richter mitwirken darf, welcher in der unteren Inſtanz bei Er- 
laffung der angefochtenen Enticheidung betheiligt war (Eivilprozekordnung 
8 41 Nr. 6, Strafprozeßordnung 8 23 Abjah 1). Fir den Fall, dag aus 
diejem Grunde oder aus jonjtigen Urſachen der allgemeine Vertreter des zur 
Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten an der Vertretung be- 
hindert it, ift ein außerordentliher Vertreter zu bejtellen. Die Bejtellung 
erfolgt durch den Kaiſerlichen Kommifjar oder dejjen ordentlichen Vertreter. 

4. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Perjonen haben 
vor Antritt ihres Amtes, jofern fie nicht bereits als Kaiſerliche Beamte den 
Dienjteid geleitet haben, einen Eid dahin zu leijten: 

„Ich ꝛc. ſchwöre bei Gott dem Allmäcdhtigen und Allwifjenden, 
die Pflichten eines Kaiſerlichen Nichterd in dem jüdmeitafrifaniichen 
Schußgebiet getreulic, zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe.“ 

Die Eidesleiftung kann auch mitteljt Unterſchreibens der Eidesformel 
erfolgen. Won der Vereidigung ift dem Reichskanzler Anzeige zu machen. 

5. Die zur Ausübung der Gerichtöbarleit erjter Inſtanz ermächtigten 
Beamten führen die Dienjtauffiht über die bei der betreffenden Gerichts- 
behörde angejtellten Beamten und regeln die Vertretung derjelben im Falle 
der Behinderung. 

Die Dienjtauffiht über die zur Ausübung der Gerichtöbarfeit eriter 
Inſtanz ermädjtigten Beamten wird durch den Staijerlihen Kommiſſar geübt. 
Die von den Erjteren erlajjenen allgemeinen Anordnungen, insbejondere über 
Zuftellungen und Zmwangsvollitredungen, find dem Kailerlihen Kommiſſar 
mitzutheilen. Derjelbe kann die getroffenen Beltimmungen aufheben oder ab- 
ändern, jomwie jelbjt allgemeine Anordnungen des bezeichneten Inhalts auch 
für die Gerichtsbehörden erjter Inſtanz erlafjen. 

6. Die zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigten "Beamten find 
befugt, geeigneten Perjonen die Erledigung einzelner zu ihrer Zujtändigfeit 
gehörigen Geſchäfte dauernd oder in beitimmten Fällen zu übertragen. Dieje 
Befugnig erjtredt fich nicht auf die Urtheilsfällung, die Entjcheidung über 
Durchſuchungen und Bejchlagnahme und Verhaftungen, jowie auf die Er: 
nennung und VBeeidigung der Beiſitzer und die Zulaſſung zur Rechtsanwalt— 
ſchaft. — Im Falle einer dauernden Uebertragung ijt die beauftragte Perſon 
mittelſt Handichlags an Eidesjtatt zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegen- 
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heiten zu verpflichten. Die dauernde Uebertragung hindert den Beamten 
nicht, jederzeit Geichäfte der betreffenden Art jelbjt wahrzunehmen. 

Der Beauftragte handelt im Namen der Gerichtöbehörde; derſelbe iſt 
in den betreffenden Schriftitüden al3 an Stelle des Beamten handelnd zu 
bezeichnen. 

7. Die zur Ausübung der Gerichtsbarleit ermächtigten Beamten find 
befugt, die Abhaltung von Gerichtstagen außerhalb des Amtsſitzes der Ge— 
richtSbehörde anzuordnen. 

8. Der Kaijerlihe Kommiſſar ift befugt, polizeiliche Vorjchriften für das 
gejammte Schußgebiet oder für Theile dejlelben zu erfaffen und gegen die 
Nichtbefolgung derjelben Gefängniß bis zu drei Monaten, Haft, Gelditrafe 
und Einziehung einzelner Gegenftände anzudrohen. 

53. 

Beiſitzer. 

(Zu den 88 7 bis 9 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit. 

1. Die Worte, welche der Vorjitende bei der Beeidigung der Beifiter 
an die zu Beeidigenden zu richten hat, lauten: 

„Sie ſchwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwiffenden, die 
Pflichten eines Beiſitzers des Kaiſerlichen Gerichts des ſüdweſtafri— 
kaniſchen Schußgebietes Zu ......... (des Kaiſerlichen Ober- 
gerichtS des ſüdweſtafrikaniſchen Schußgebietes) getreulich zu erfüllen 
und Ihre Stimme nad, bejtem Wiſſen und Gewiſſen abzugeben.“ 

2. Die auf Ernennung und Beeidigung der Beiſitzer und deren Stell: 
vertreter jich beziehenden Verhandlungen und Protofolle find zu befonderen 
Alten zu nehmen. 

3. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben 
Namen, Stand und Staatdangehörigfeit der von ihnen ernannten Beiſitzer 
und Stellvertreter dem Reichskanzler anzuzeigen. . 

S 4. 

Gerichtsſchreiber. 

(Zu 8 10 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit.) 

1. As Gerichtsichreiber it eine hierzu geeignete Perſon, welche am 
Amtsfige des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten wohnen 
muß, don dem Leßteren zu bejtellen. Bei Verhinderung des jolchergejtalt 
beitellten Gerichtsſchreibers kann der Beamte die Verrichtungen defielben einer 
anderen geeigneten Perſon übertragen. 

2. Der Gerichtöjchreiber hat vor feinem Amtsantritt, die mit den Ver: 
richtungen eines joldhen im einzelnen Falle betraute Perjon vor Ausübung 
derjelben, einen Eid dahin zu leiten: 

„Sch ſchwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwijjenden, die 
Pflichten eines Gerichtsſchreibers getreulicy zu erfüllen. So wahr 
mir Gott helfe.“ 

3. Wird die Erledigung einzelner zur Zuftändigfeit des zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten gehörenden Geſchäfte einer anderen 
Perſon übertragen ($ 2 Nr. 6), jo fann diejer auch die Bejtellung des bei 
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Erledigung des Geſchäfts zuzuziehenden Gerichtsichreibers aufgetragen wer- 
den. Im. Falle der dauernden Bejtellung eines joldhen Gerichtäjchreibers ift 
derjelbe mitteljt Handichlags an Eidesitatt zur getreulichen Erfüllung feiner 
Obliegenheiten zu verpflichten. 

S 5. 

Rechtsanwälte. 

(Zu $ 11 des Geſetzes über die Konjulargerichtsbarteit.) 

1. Die zur Ausübung der Gerichtsbarfeit ermächtigten Beamten haben 
ein Verzeihniß der von ihnen zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zu— 
gelafjenen Perſonen zu führen. 

2. Die Bedingungen der Zulaffung zur Ausübung der Rechtsanwalt— 
ihaft find dem Ermefjen des Beamten überlafien. Der Bejit der Reichs- 
angehörigfeit ijt nicht erforderlich. Wenn geeignete Perjonen mit juriftiicher 
Borbildung nicht vorhanden find, kann der Beamte unter Umjtänden auch 
aus anderen Berufsklaſſen zuverläſſige Berjonen, welche die nöthige Gejchäfts- 
tenntniß befiten, zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zulaffen. Eine Be: 
eidigung der Rechtsanwälte findet nicht jtatt. 

S 6. 

Zuftellungen. 

(Zu den $$ 5 und 6 der Verordnung.) 

1. In dem Verfahren vor den Gerichtöbehörden des Schußgebietes er- 
folgen die Zuftellungen jämmtlih auf VBeranlafjung der Gerichtsbehörde 
Dies gilt jowohl von Zuftellungen von Amtswegen (Nr. 2) als von ſolchen 
auf Betreiben der Parteien (Nr. 3). Der Unterjchied zwiichen beiden Arten 
von Zuſtellungen beruht lediglid darin, daß die Lebteren nur dann von der 
Gerichtsbehörde veranlaßt werden, wenn die Partei einen auf die Bewirkung 
der Zuftellung gerichteten Antrag gejtellt hat, während es bei Zuitellungen 
von Amtöwegen eine ſolchen ‘Parteiantrages nicht bedarf. Zu dem Antrag 
einer Partei auf Bewirkung der Zujtellung genügt, abgejehen von dem Ge- 
juche um Bewilligung einer öffentlichen Zuſtellung (S 187 der Eivilprozeß- 
ordnung), eine mündliche Erklärung. Iſt das zuzuftellende Schriftftüd ein 
Schriftjaß oder eine jonftige, von der Partei ausgehende Erklärung, jo hat 
die Gerichtöbehörde nach Einreihung des Schriftſtücks auch ohne ausdrüd- 
lichen PBarteiantrag für die Zuftellung Sorge zu tragen, wenn aus dem |n- 
halte des Scriftjtüds hervorgeht, daß und wem es zugeftellt werden joll. 

2. Von Amtswegen erfolgen: 
A. in bürgerlichen Nechtsjtreitigkeiten: die Zuſtellung der Abjchrift der 

Berufungsſchrift an die Gegenpartei, ſowie die Zuftellung aller ge 
richtlichen Entjcheidungen, nit bloß (wie nad) $ 294 Abja 3 der 
Eivilprozeßordnung) der nicht verfündeten, jondern aud) der ver 
fündeten (S 6 Abjap 1 der Verordnung), insbejondere auch der 
Urtheile. Ebenſo werden Zahlungs: und Bollitrefungsbefehle dem 
Gläubiger und dem Schuldner, und Beſchlüſſe, durch welche eine 
Forderung gepfändet oder überwiejen wird, dem Gläubiger, dem 
Schuldner und dem Drittſchuldner von Amtswegen zugeitellt (a. a.D.). 
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Ausgenonmen find nur: 
a) Beichlüffe, weldye lediglich die Prozeß- und Sadjleitung ein— 

ichließlih der Beitimmung und Menderung von Terminen be: 
treffen, insbejondere auch Beweisbeſchlüſſe (S 6 Abſatz 2 der 
Verordnung); bei diejen genügt die Verkündung, und zwar ohne 
Rückſicht auf die Anweſenheit der Parteien bei derjelben; 

b) Arreitbefehle; die Zuftellung derjelben an den Gläubiger erfolgt 
zwar ebenfalls von Amtswegen (S 294 Abſatz 3, 8 809 Ab— 
ja 2 der Eivilprozeßordnung), die Zuftellung an den Schuldner 
dagegen findet nur auf Antrag des Gläubigers jtatt (S 802 
Abſatz 2 dajelbjt), damit nicht durch vorzeitige Belanntgebung 
des verfügten Arreites an den Schuldner die demmächitige Voll: 
itredung des Arrejtes in ihrem Erfolge gefährdet werde. Diejes 
Intereſſe des Gläubigers fällt jedoch weg, wenn derjelbe mit 
dem Antrag auf Erlaß des Arreitbefehls zugleich die Bollitredung 
dejjelben, 3. B. durch Bezeichnung des Arrejtgegenitandes (der 
zu pfändenden beweglichen Sachen oder Forderungen ıc.), be= 
antragt. In diejem Fall ift anzunehmen, da mit dem Antrag 
auf Erla des Arreſtbefehls auch die Zuſtellung defjelben be— 
antragt jei, und demzufolge mit dem Arreſtbefehl zugleich die 
Zujtellung dejjelben und die betreffende Vollſtreckungsmaßregel 
zu berfügen; 

B. in Strafjachen: alle Zujtellungen mit Ausnahme der Zeugenladungen 
im Falle des 5 219 der Strafprozeßordnung; 

©. im Konktursverfahren: alle Zuftellungen (S 66 Abſatz 2 der Konkurs— 
ordnung); 

D. in Angelegenheiten der nicht jtreitigen Gerichtäbarfeit: alle vom 
Gericht ausgehenden Zujtellungen; jedoch ijt bier eine Fürmliche 
Zuftellung nur nothwendig, injofern es (z. B. wegen Beginns einer 
Friſt und dergleichen) einer Beurkundung der Zuftellung bedarf. 

3. Auf Betreiben der Parteien erfolgen: 
A. in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten die Zujtellung von Schriftſätzen 

jeitens einer Partei an die andere mit Ausnahme der Berufungs- 
ihrift (Mr. 2A) und die Zuftellung von Nrreftbefehlen an den 
Schuldner (Nr. 2Ab); 

B. in Straffaden; die Zujtellung von Zeugenladungen im Falle des 
8 219 der Strafprozeßordnung. 

4. Auch in dem Scußgebiet bejteht die Zuftellung, wenn eine Aus- 
fertigung zugeitellt werden joll, in deren Uebergabe, in den übrigen Fällen 
in der Uebergabe einer beglaubigten Abjchrift des zuziitellenden Schrift: 
jtüds (S 156 Abſatz 1 der Givilprozefordnung). Die Beglaubigung Tann 
aber bier in allen Fällen (nicht, wie nad S 156 Abſatz 2 der Civilprozeß— 
ordnung, nur bei Zuftellungen von Amtswegen) durd den Gerichtsichreiber 
erfolgen (S 5 Abſatz 3 der Verordnung). Der Öerichtsichreiber hat bei 
Zujtellungen auf Betreiben der Parteien die erforderlichen Abichriften (S 155 
der Eivilprozehordnung) auf Verlangen auch anzufertigen. 

5. Die VBorichriften über die Perfon, an welche die Zuftellung zu er 
folgen hat (SS 157 bis 164 der Givilprozegordnung), jind auch in dem 
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Scyußgebiet zu beachten, jedoch tritt an Stelle der SS 160, 161 der S 6 
Abſatz 6 der Verordnung. 

6. Die SS 165 bis 181 der Eivilprozekordnung finden in dem Schutz— 
gebiet feine Anwendung. An ihre Stelle treten die Anordnungen, welche 
von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten gemäß 
8 5 der Verordnung erlaffen werden (oben $ 2 Nr. 5). Dieje Anordnungen 
fünnen für eine einzelne Zuſtellung mit Rüdjicht auf die Umjtände des Falls 
befonders oder allgemein für alle Fälle, in denen nicht etwas Abweichendes 
bejtimmt wird, getroffen werden. Diejelben können ſich beziehen auf die 
Perſonen, durch welche die Zuftellungen zu bewerfjtelligen find, und die 
Uebermittelung der Aufträge an diejelben; auf Ort und Zeit der Zuitellungen ; 
auf diejenigen Berfonen, welchen an Stelle des Empfängers das zuzujtellende 
Schriftſtück bezw. die Abjchrift defjelben übergeben werden darf, wenn der 
Empfänger nicht angetroffen wird; auf das Verfahren, wenn feine Perſon 
angetroffen wird, an welche die Uebergabe bewirkt werden fann; auf den 
Nachweis der erfolgten Zujtellung. Ein folder Nachweis ift jtets jchriftlich 
zu den Alten zu bringen (S 6 Abjaß 7 der Verordnung). Bei den An— 
ordnungen bezüglich der Form dieſes Nachweijes ift zu beachten, daß durch 
den Letzteren fejtgeitellt werden muß, weldes Schriftjtüd in Ausfertigung 
oder Abſchrift übergeben it. 

7. Zujtellungen, welche in einer bei einer Gerihtsbehörde erjter Inſtanz 
in dem Schutzgebiet anhängigen Rechtsangelegenheit erforderlich werden, 
aber außerhalb des Bezirkes, in welchem die Gerichtsbehörde ihren Sig hat, 
zu bewirken find, ſowie Zuſtellungen in dem Verfahren zweiter Inſtanz er: 
folgen im Wege des Erſuchens (S 5 Abjah 3 der Verordnung). 

8. Das Erjuchen ijt zu richten: 
a) bezüglich einer im Schußgebiet zu bewirkenden Zuftellung an die- 

jenige Gerichtsbehörde erjter Inſtanz, in deren Bezirk die Zu- 
jtellung ausgeführt werden joll (SS 158 und 167 des Gerichts— 
verfaſſungsgeſetzes); 

b) bezüglich einer im Deutſchen Reich zu bewirkenden Zuſtelluug an 
den Gerichtsſchreiber des Amtsgerichts, in deſſen Bezirk die Zu— 
ſtellung ausgeführt werden ſoll (F 162 des Gerichtsverfaſſungs— 
geſetzes); 

c) bezüglich einer in einem anderen deutſchen Schutzgebiet oder im 
Bezirk eines deutjchen Konſulargerichts zu bewirkenden Zuftellung 
an die Gericht3behörde des betreffenden Schußgebietes bezw. an Den 
betreffenden Konſul; 

d) bezüglid; einer in einem ausländiichen Staate zu bewirfenden Zu- 
jtellung an die in SS 182 bis 184 der Givilprozeßordnung be— 
zeichneten Behörden und Beamten. 

9. Die öffentliche Zuſtellung erfolgt in den bei den Gerichtsbehörden 
des Schußgebietes anhängigen Nechtsangelegenheiten nad) den Borjchriften in 
88 186 bis 189 der Eivilprozefordnung. Jedoch kann die Gerichtöbehörde 
bei Bewilligung der öffentlichen Zuftellung einer Ladung anordnen, daß 
eine Einrüdung in öffentliche Blätter nicht erforderlich jei ($ 6 Abjab 5 der 
Verordnung). In einem jolchen Falle gilt die Ladung als zugeitellt, wenn 
jeit der Anheftung des Schriftjtüds an die Gerichtötafel zwei Wochen ver— 
ftrichen find ($ 189 Abſatz 2 der Eivilprozekordnung). 
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10 Die in $ 190 der Eivilprozekordnung bezüglich des Eintritts der 
Wirkungen der Zujtellung für Zuſtellungen mittelit Erſuchens anderer Be- 
hörden oder Beamten und für öffentliche Zuſtellungen gegebene Vorjchrift ift 
durch S 6 Abſatz 4 der Verordnung auf alle Zuftellungen ausgedehnt, welche 

in den bei den Gerichtsbehörden des Schußgebietes anhängigen Rechts— 
ongelegenheiten auf Betreiben der Parteien erfolgen. 

11. Im Schutzgebiete zu bewirfende Zuſtellungen in einer bei einem 
deutjhen Gericht anhängigen Nechtsangelegenheit erfolgen auf Erjucen 
dejjelben durch die Gerichtöbehörde erjter Inſtanz in der in Nr. 4 bis 6 
bezeichneten Weile. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte 
Beamte hat auf Grund des Nachweiled der Zujtellung (Nr. 6) das in 
$ 185 Abſatz 2 der Civilprozekordnung bezeichnete Zuſtellungszeugniß aus- 
zujtellen und nur dieſes, nicht aud den Nachweis oder die jonft etwa bei 
der Gerichtsbehörde entitandenen Alten, dem eriuchenden Gerichte zu über- 
jenden. 

Ss 7. 

Zwangspollitredungen. 

(Zu den $$ 8 und 9 der Verordnung.) 

1. Aus welchen Titeln eine Zwangsvollſtreckung ftattfindet, unter 
welchen Vorausjeßungen insbefondere von den Gerichtsbehörden in dem Schuß 
gebiet erlaffene Urtheile vollſtreckbar find, beftimmt ſich nach SS 644 bis 
661, 702 der Civilprozeßordnung. 

2. Die Ertheilung der volljtredbaren Ausfertigung (Civilprozeßordnung 
SS 662 ff.) einer von einer Gerichtsbehöwe des Schußgebietes erlaſſenen 
Entſcheidung, eine vor derjelben abgeichloffenen Vergleichs vder einer von 
derjelben aufgenommenen Urkunde der in S 702 Nr. 5 der Civilprozeß— 
ordnung bezeichneten Art kann erforderlich werden, wenn die Parteien diejelbe 
zum Zwede einer Zwangsvollitredung außerhalb des Schubgebietes (ſ. unten 
Nr. 10, 11) beantragen. 

Die Ertheilung einer vollſtreckbaren Ausfertigung erfolgt nach Maßgabe 
der SS 662 bis 670 der Eivilprozehordnung, jedoch in alten Fällen (nicht 
bloß in denen der SS 666, 669) nur auf Anordnung des zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten (3 9 der Verordnung). 

3. Die Zmwangsvollitrefung innerhalb des Schußgebietes ift in allen 
Fällen Sache der Gerichtsbehörde erjter Instanz. Die Zwangsvollſtreckung 
wird von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten 
angeordnet ($ 8 der Verordnung). 

4. Der Gläubiger, weldyer eine Zwangsvollſtreckung im Schußgebiet 
beantragt, hat den Titel, aus welchem diejelbe erfolgen joll, nur dann vor: 
zulegen, wenn ſich der Titel nicht in den Alten der Gericht3behörde (Nr. 3) 
befindet. Die Beibringung einer volljtredbaren Ausfertigung liegt dem 
Gläubiger nicht ob, joweit dieſe Ausfertigung von dem Gerichtsfchreiber der 
Serichtsbehörde (Nr. 3) zu ertheilen jein würde (5 8 Abjaß 1 der Ber- 
ordnung). Die Beibringung it danach insbejondere erforderlich, wenn der 
Nectsitreit zur Zeit der Stellung des Antrages bei dem Obergericht des 
Schutzgebietes noch anhängig ift (S 662 Abjag 2 der Civilprozeßordnung) oder 
bei einer anderen Gerichtsbehörde erſter Inſtanz innerhalb des Schußgebietes 
eingeleitet worden war. 
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5. In den Fällen, in welden der Gläubiger eine volljtredbare Aus- 
fertigung nicht beizubringen hat (Nr. 4 Abjah 2), darf die Zwangsvoll— 
jtredung nur unter denjelben Vorausſetzungen angeordnet werden, unter 
welchen nad) SS 664, 665 der Eivilprozefordnung die Ertheilung einer 
volljtredbaren Ausfertigung zuläffig it. Auf die Anordnung der Zwangs 
vollitredung finden die Vorfchriften über Anhörung des Schuldners, über die 
Klage auf Ertheilung der Bolljtretungsklaujel, über Einwendungen gegen 
die Pebtere, über die Bemerkung der erfolgten Ertheilung auf der Urjchrift 
des Urtheils (SS 666 bis 668, 670 der Eivilprozegordnung) entiprechende 
Anwendung. 

6. Die Vorjchriften über den Beginn der Zwangsvollitretung (SS 671 
bis 673 der Civilprozegordnung) finden auf Zmangsvollftrefungen in dem 
Schutzgebiet mit der Maßgabe Anwendung, daß in den in Nr. 5 bezeichneten 
Fällen an Stelle der Volljtredungsklaufel (S 671 a. a. D.) die Anordnung 
der Zmwangsvollitredung tritt. 

7. In dem Schubgebiet erfolgt die Ausführung der Zwangsvollitrefung 
auch in den Fällen, in welden fie nad) der Civilprozegordnung den Gerichts- 
vollziehern zugemwiejen ift, durch den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermächtigten Beamten; derjelbe kann mit der Ausführung andere Perionen 
beauftragen, welche nad) jeinen Anweiſungen zu verfahren haben JS 8 Abjag 2 
der Verordnung). Der Auftrag ift jchriftlic zu ertheilen. Der jchriftliche 
Auftrag tritt bei Anwendung der Borichriften der 88 675 bis 677 der 
Givilprozekordnung an die Stelle der volljtredbaren Ausfertigung. Die Vor— 
Ichriften der SS 678 bis 683 kommen nicht zur Anwendung; an ihre Stelle 
treten die Anmweilungen, welche der zur Ausübung der Gerichtsbarteit 
ermädhtigte Beamte den mit der Ausführung der Zwangsvollitredung be: 
auftragten Perjonen ertheilt hat. Bei Ertheilung diejer Anweilung it dafür 
Sorge zu tragen, daß über jede PVollitredungshandlung eine jchriftliche 
Nachricht zu den Alten gebracht wird. 

8. Die mit der Ausführung der Zwangsvolljtredung beauftragte Berjon 
(Nr. 7) hat die in der Eivilprozeßordnung (SS 712, 713, 716, 720 bis 
725, 727, 746, 751, 769 bis 771, 777) dem ©erichtsvollzieher zugewieſenen 
Befugniſſe und Obliegenheiten, joweit nicht durch die ihr ertheilten Anweiſungen 
(Nr. 7) etwas Anderes bejtimmt wird. 

9. Auf die in den SS 730, 739 und 744 der Civilprozeßordnung 
vorgejehenen Zujtellungen bei der Zivangsvollftredung wegen Geldforderungen 
in Forderungen und andere WVermögensrechte finden die SS 5 und 6 (vergl. 
insbejondere S 6 Abjat 1) der Verordnung und S 6 dieſer Anmweijung 
Anwendung. Im Falle des 8 739 Abſatz 3 jind die Erklärungen des 
Drittichuldners ſtets an die Gerichtsbehörde zu richten. 

10. Soll im Deutjchen Neid) eine Ziwangsvollitredung auf Grund einer 
in dem Schußgebiet erlaſſenen Entjcheidung oder einer dort aufgenommenen 
vollitredbaren Urkunde erfolgen, jo hat der Gläubiger fich eine vollitredbare 
Ausfertigung des Titels ertheilen zu laffen (Nr. 1, 2) und auf Grund 
derjelben die Zwangsvollitredung jelbit zu betreiben. Ein Erſuchen an 
deutiche Gerichte jeitens der Gerichtsbehörde des Schußgebietes findet nicht 
jtatt. Jedoch kann, foweit die Zwangsvollſtreckung durch einen deutjchen 
Gerichtsvollzieher zu bewirken ift, der Gläubiger zur Beauftragung defjelben 
jih der Vermittelung der Gerichtsbehörde bedienen, welche ihrerjeits den 
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Auftrag unter Beifügung der volljtredbaren Ausfertigung dem Gerichts: 
ichreiber desjenigen Amtsgerichts überjendet, in deſſen Bezirt der Auftrag 
ausgeführt werden joll (S 674, Abſatz 2 der Civilprozeßordnung; S 162 des 
Gerichtsverfaſſungsgeſetzes). 

11. Soll die Zwangsvollſtreckung aus einem der in Nr. 10 bezeichneten 
Titel in einem anderen deutichen Schutgebiet erfolgen, jo hat die Gerichtö- 
behörde eriter Inſtanz auf Antrag des Gläubigerd die Gerichtöbehörde des 
betreffenden Schußgebietes um die Jwangsvollitredung zu erſuchen ($ 700 
Abjah 2 der Eivilprozefordnung). 

In gleiher Weiſe ift zu verfahren, wenn die Zwangsvollitredung im 
Bezirk eines deutichen Konſulargerichts erfolgen joll; jedod ift dem an den 
Konjul zu richtenden Erjuchungsichreiben cine volljtredbare Ausfertigung 
beizufügen. 

12. Mit der Zwangsvollitredung, welde aus einem der in Nr. 10 
bezeichneten Titel in einem ausländiichen Staate erfolgen ſoll, hat Die 
Gerichtöbehörde ſich nicht zu befaffen, deren Betrieb vielmehr dem Gläubiger 
zu überlafjen. 

13. Erſucht ein deutiches Gericht gemäh S 700 Abjap 2 der Civil: 
prozehordnung um Bewirlung einer Zwangsvollitredung im Schußgebiet, jo 
iſt diejelbe auf Grund des Erſuchens anzuordnen, ohne daß die Voll- 
itredbarfeit nachzuprüfen iſt. Die Vollftredung erfolgt in der in Nr. 7 bis 
9 bezeichneten Weiſe. 

58. 

Beſtimmungen für Strafjaden. 

(Zu den 88 10 bis 14 der Verordnung und 8 21 des Gefeges über Die 
Konfulargeridhtsbarteit.) 

1. Die Verfügung, durch welde der Angeklagte vom Erjcheinen in der 
Hauptverhandlung entbunden wird ($ 11 der Verordnung), kann, wenn ſie 
bon Amtswegen erfolgt oder ein bezüglicher Antrag von dem Beichuldigten 
ichon vorher gejtellt war, gleichzeitig mit der Mittheilung des Termins der 
Hauptverhandlung an den Angeklagten erfolgen. Die Verfügung wird bon 
dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten  erlajjen. 
Derjelbe hat dabei zu prüfen, ob die im S 11 der Verordnung bezeichneten 
Vorausſetzungen vorliegen. Ericheint in der Hauptverhandlung nach Anficht 
des Gericht die Verhängung einer höheren Strafe als der im S$ 11 be: 
jtimmten angezeigt, jo muß die Verhandlung vertagt und der Angeklagte 
zu dem neuen Termin vorgeladen und eventuell vorgeführt werden. 

Unter allen Umjtänden muß, wenn ohne die Anmwejenheit des vom Er: 
icheinen entbundenen Angeklagten verhandelt werden foll, derjelbe, falls jeine 
richterlihe Vernehmung nicht ſchon im Vorverfahren erfolgt ift, durch einen 
erjuchten oder beauftragten Richter über den Gegenſtand der Anſchuldigung 
vernonmen werden (Strafprozeßordnung $ 232 Abi. 2, 3). Nöthigenfalls 
iſt dieſe Vernehmung nach Maßgabe des S 2 Nr. 6 diejer Anweiſung einer 
anderen geeigneten Perſon zu übertragen. — Für das im $ 231 der Straf- 
prozeßordnung vorgeiehene Ungehorjamsverfahren bedarf es hingegen einer 
vorgängigen richterlichen Vernehmung des Angeklagten nicht. 

2. Das Verfahren in den nad) $ 12 der Verordnung bezeidjneten, 
Gerichtsbehörden erſter Inſtanz übertragenen Schwurgerichtsſachen regelt 
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jich nach den Vorichriften, welche für die im $ 28 des Gejebes über die 
Konfulargerichtsbarkeit bezeichneten Strafiachen gelten. Es findet daher aud) 
der & 9 des bezeichneten Geſetzes Anwendung, wonad in dem Falle, dat; 
die Zuziehung von vier Beiſitzern nicht ausführbar it, die Zuziehung von 
zwei Beiligern genügen jol. Diejer Fal wird auch daun als gegeben an- 
zuſehen fein, wenn infolge der Zuziehung von vier Beifikern in erfter 
Inftanz nad) Lage der Verhältniffe eine ausreichende Zahl von Beifigern 
für die eventuelle Verhandlung in der Berufungsinjtanz nicht verwendbar 
bliebe, da bei dem Obergericht ($ 4 der Verordnung) eine Berminderung 
der ‚zahl von vier Beiligern unftatthaft it, die Perfonen aber, welche in 
erſter Inſtanz als Beifiger mitgewirkt haben, von der Mitwirkung im der 
Berufungsinſtanz ausgeichloffen find. 

3. In Schwurgerichtsjachen muß der Angeklagte jowohl in der eriten 
als ın der zweiten Inſtanz einen Vertheidiger haben (Strafprozekordnung 
8 140 bj. 1, 8 13 Abſ. 4 der Verordnung). 

In diefen Saden und ebenjo in den Fällen, in welchen nah & 140 
Abi. 2 der Strafprozeßordnung die Vertheidigung eine nothwendige ift, it 
dem Beſchuldigten, welcher einen Bertheidiger noch nicht gewählt hat, ein 
folder von Amtswegen zu bejtellen, jobald das Hauptverfahren eröffnet wird. 
Beim Mangel geeigneter, zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zugelafiener 
Berjonen ift als Vertheidiger ein anderer achtbarer Gericht3eingeiefener zu 
bejtellen. 

4. Auf das Strafverfahren in der Berufungsinftanz finden, ſoweit nicht 
in den SS 36 bis 40 des Gejeges über die Stonjulargerichtsbarfeit und in 
den SS 4 und 13 der Verordnung etwas Anderes beitimmt ift, die Vor— 
Ichriften des dritten Abjchnitts im dritten Buche der Strafprozeßordnung 
Anwendung. Da die Mitwirkung einer Staat3anwaltichaft nicht jtattfindet, 
jo erfolgt im Falle der Einlegung der Berufung die Ueberiendung der Aften 
(Strafprozefordnung $ 362, Geſetz über die Konfulargerichtsbarfeit 8 39) 
unmittelbar an das Obergeridt. 

5. Soweit nad der Vorſchrift des 3 420 der Strafprozeßordnung vor 
Erhebung der Privatklage wegen Beleidigungen nachgewieien werden muß, 
daß die Sühne erfolglos verjucht worden, ijt für dieſen Vergleichsverfud) 
der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte zuftändig. Derjelbe 
fann mit der Vornahme ſolcher Verfuche andere Berjonen allgemein oder im 
einzelnen Falle beauftragen. 

Erſcheint der Beichuldigte in dem zur Sühneverhandlung bejtimmten 
Termin nicht, jo wird angenommen, daß er ſich auf die Sühneverhandlung nicht 
einlaffen wolle. — Eine Beſcheinigung über die Erfolglofigfeit der Sühne: 
verhandlung kann nur ertheilt werden, wenn der Antragiteller im Termin 
erichienen it. Kommt im Termin ein Vergleich zuftande, jo iſt derjelbe zu 
Protokoll feitzuitellen. 

s 9. 

Koſtenweſen. 

(Zu $ 15 der Berordnung. 

1. In den Rechtsjachen, auf welche die Eivilprozeßordnung, die Konturs 
ordnung oder die Strafprozekordnung Anwendung finden, werden die wirklich 
aufgewendeten Auslagen erhoben. Die Gebühren der Zeugen und Sadı- 
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verjtändigen, ſowie die Tagegelder und Reiſekoſten der Gerichtsbeamten werden 
in jedem einzelnen Falle umter Berüdfichtigung der Umſtände deſſelben 
feſtgeſetzt. 

Außerdem werden in den bezeichneten Rechtsſachen Gebühren nach 
Maßgabe des angehängten Tarif erhoben. 

Bei jedem Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit weldyer baare 
Auslagen verbunden find, kann, in Straffachen jedoch nur, ſoweit es fich um 
das Verfahren auf erhobene Privatflage handelt, dem Antragiteller Die 
Zahlung eines jur Dedung der Auslagen erforderlichen Vorſchuſſes auferlegt 
werden. Die Ausführung der Zwangsvollitredung ($ 7 Nr 7 dieler An- 
weiſung) fann in allen Fällen von der vorgängigen Zahlung eines ſolchen 
Vorſchuſſes abhängig gemacht werden. 

In bürgerlichen Rechtöitreitigfeiten und in Privatllagejachen kann, injo- 
weit e3 ſich um ein gebührenpflichtiges Verfahren handelt, der Antragiteller 
zur Zahlung eined entiprechenden Gebührenvorſchuſſes verpflichtet werden. 

Schuldner der entitandenen Auslagen und Gebühren ift derjenige, welchem 
durch gerichtliche Enticheidung die Koſten des Verfahrens auferlegt find, oder 
welcher diejelben durch eine vor der Gerichtsbehörde abgegebene oder derjelben 
mitgetheilte Erklärung übernommen hat. In Ermangelung eines anderen 
Schuldners ift derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat, Schuldner 
der entitandenen Auslagen und Gebühren. Die Verpflichtung zur Zahlung 
vorzujchießender Beträge (Abi. 3 und 4) bleibt beitehen, wenn aud) Die 
Ktojten des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von einem Anderen 
übernommen find. 

2. In den Angelegenheiten, welche zu der jtreitigen Gerichtsbarfeit 
nicht gehören, werden, vorbehaltlic, der Borjchriften in den folgenden Abjägen, 
Koften nur nah Maßgabe der Bejtimmungen des Gejehes, betreffend die 
Gebühren und Kloften bei den Konjulaten des Deutjchen Reichs, vom 1. Juli 
1872 (Reichs-Geſetzbl. S. 245) erhoben. 

Bei Bormundichaften, mit Ausnahme der gejeglihen Vormundſchaft, 
ift von dem Sapitalbetrag des Vermögens des Mindels, auf welches ſich 
die Vormundſchaft erſtreckt, injofern daflelbe über 150 Marl beträgt, zu 
erheben: 

a) von je 50 Mark des Betrages bis zu 300 Matt, 
b) von je 100 Mark des Mehrbetrages bis zu 600 Marf, 
e) von je 150 Mark des Mehrbetrages bis zu 1500 Mearf, 
d) von je 300 Mark des Mehrbetrages 

fünfzig Pfennig. 
3. Der Anjat der Gebühren und Auslagen erfolgt durch die Gerichts- 

behörde der Inſtanz. 
Gegen die in Koſtenſachen ergehenden Entfcheidungen der Gerichts: 

behörden eriter Inſtanz findet Beſchwerde an die Gerichtöbehörde zweiter 
Inſtanz jtatt. 

s 10. 

Geſchäftsgang. 

1. Das Geſchäftsjahr iſt das Kalenderjahr. 
2. Jeder zur Ausübung der Gerichtsbarteit von dem Reichskanzler 

ermächtigte Beantte hat demjelben am Schlufje des Geichäftsjahres eine 
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Geihäftsüberfiht einzureichen. Die Berichte der Gerichtsbehörden eriter 
Inftanz find durch Vermittelung des Slaijerlihen Kommiſſars einzureichen. 

3. Der Gejchäftsverfehr der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erjter 
Inftanz ermächtigten Beamten mit Behörden und Beamten außerhalb des 
Schußgebietes, jowie mit dem Reichskanzler erfolgt ausichließli durch Ver— 
mittelung des Kaiſerlichen Kommiſſars. 

4. Die Anordnungen der zur Ausübung der Gerichtöbarkeit erſter Inſtanz 
ermächtigten Beamten bedürfen der Zuftimmung des Kaijerlihen Kommifjars, 
joweit jie betreffen: 

1. die dauernde Uebertragung einzelner vichterlicher Geſchäfte anf 
andere Perfonen ($ 2 Wr. 6); 

2. die Ernennung von Beiſitzern ($ 3); 
3. die Beitellung und Entlaffung don jtändigen Gerichtsichreibern 

($ 4); 
4. die Zulafjung von Rechtsanwälten (S 5); 
5. die allgemeine Beauftragung von Perſonen mit der Vornahme 

von Sühneverjudhen ($ 8 Nr. 5). 
Berlin, den 27. Auguft 1890. 

Der Reichslanzler. 
v. Eaprivi. 

Tarif 
für die Erhebung von Gebühren in bürgerlichen Nedtsitreitig- 

feiten, Wonfursjadhen und Strafiaden. 

(Der Tarif it gleichlautend mit dem in der Dienſtanweiſung für Kamerun 
und Togo (Nr. 35) enthaltenen). 

100. Derfügung, betreffend die Derleihung von Mlinen- 
fonzeffionen durch Häuptlinge des Schußgebietes. 

Yuf Grund der mit den SHäuptlingen des jüdweitafrilaniichen Schuß: 
gebietes abgeſchloſſenen Verträge erläßt der unterzeichnete jtellvertretende 
Reichskommiſſar für das jüdweitafrilaniiche Schußgebiet folgende Verfügung: 

Da nur Weihe, d. h. Angehörige eines civilifirten Staate bei der 
Regelung der Minenfonzeifionen in dem ſüdweſtafrikaniſchen Schubgebiete 
betheiligt Find, und da ein Öffentliches Intereſſe vorliegt, daß eine ſachkundige 
Bergbehörde dieſe Regelung in die Hand nimmt, jo verfüge ich biermit, 
daß don heute ab die Häuptlinge in dem diejjeitigen Schußgebiet nur mit 
Zuftimmung der Bergbehörde Konzeſſionen verleihen oder die etwa ſchon 
vorhandenen modifiziven fünnen. 

Verleihung von Konzeſſionen oder Modifizirung von etwa ſchon be- 
jtehenden jind ohne Mitwirkung der Bergbehörde nichtig. Als Bergbehörde 
fungirt vorläufig der Staijerliche Reichskommiſſar in dem diefjeitigen Schutz— 
gebiete. 

Walfiſchbai, den 19. April 1886. 
Der jtellvertretende Reichslommiſſar 

für das ſüdweſtafrikaniſche Schußgebiet. 
Nele. 
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101. Bekanntmachung, betreffend die Derleihung von 
Minenkonzejfionen durch Häuptlinge in der Jnterefjeniphäre. 

E3 wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Verfügung 
des jtellvertretenden Kaiſerlichen Kommifjar vom 19. April 1886, wonad) 
die Ertheilung von Minenkonzeffionen jeiten® der eingeborenen Häuptlinge 
nur mit Genehmigung des Reichskommiſſars vechtögültig erfolgen kann, aud) 
für die deutjche Interefjeniphäre in Südweſtafrika Geltung hat. 

Ujap, den 1. April 1890. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Dr. Goering. 

102. Derordnung, betreffend den Erwerb von 
Grundeigenthum. 

Im Oeltungsbereiche der deutſchen Intereſſenſphäre wird bis zur ander- 
weiten Regelung der Grumdeigenthumsverhältnifje verboten, ohne Genehmigung 
des Kaiſerlichen Kommiſſars herrenlofes Land in Beſitz zu nehmen oder 
Kaufverträge mit den Eingeborenen über Grundjtüde abzuſchließen und von 
Letzteren Beſitz zu ergreifen. 

Zuwiderhandlungen werden mit Geldjtrafe biß zum Betrage von zwei— 
tauſend Mark bejtraft. Auch erkennt die deutiche Neichsregierung ſolche Be— 
jigergreifungen als recht3bejtändig nicht an. 

Der Kaijerlihe Kommiſſar behält fich vor, den Erwerb an beitimmte 
Bedingungen zu khnüpfen und die Genehmigung in jedem einzelnen Falle zu 
ertheilen, jobald der Erwerb nicht durch Uebervortheilung der Eingeborenen 
erfolgt ift und dem allgemeinen Intereſſe des Schußgebietes nicht widerſpricht. 

Dtyimbingue, den 1. Oktober 1888. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Dr. Goering. 

103. Nachtragsverordnung zu der Verordnung über den 
Erwerb von Grundeigenthum im ſüdweſtafrikaniſchen Schutz— 
gebiete vom 1. Oktober 1888, betreffend den Abſchluß von 

Pachtverträgen daſelbſt. 

Die Beſtimmungen der Verordnung vom 1. Oktober 1888 finden in 
gleicher Weiſe auf den Abſchluß von Pachtverträgen mit Eingeborenen über 
Grundſtücke Anwendung. 

Windhoek, den 1. Mai 1892. 

Der jtellvertretende Kaijerlihe Kommiſſar. 
Im Auftrage: 

Köhler, Regierungs-Afleffor. 
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104. Derordnung, betreffend das Bergwejen im jüdwelt- 
afrifanifchen Schußgebiet. 
Vom 15. Auguſt 1889. 

(Reichs : Gefegblatt S. 179.) 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaifer, König von 

Preußen ꝛc., verordnen für das ſüdweſtafrikaniſche Schubgebiet auf Grund 
des S 1 und des 8 3 Ziffer 2 und 3 des Geſetzes, betreffend die Rechts: 
verhältnifje der deutichen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75), im 
Namen des Reichs, was folgt: 

l. Einleitende Bejtimmungen. 

81. 
Gegenſtande bes “> Aufiuhung und Gewinnung folgender Mineralien, nämlich: 

ergbaues. 
1. Edeljteine, 

2. Edelmetalle (Gold, Silber, Platin; und andere Metalle, gediegen 
oder als Erze, 

3. Mineralien, welche wegen ihres Gehaltes an Schwefel oder zur 
Darjtellung von Alaun, Bitriol und Salpeter verwendbar find, 

4. Graphit, 
5. Bitumen in feitem und flüjfigem Zuftande, 

unterliegt innerhalb des ſüdweſtafrilaniſchen Schußgebietes den Vorſchriften 
diejer Verordnung, 

S 2. 

—— ber Für alle die Erwerbung und die Ausübung des Bergwerkseigenthums 
im Scuggebiet. betreffenden Angelegenheiten müſſen Perſonen, welche nicht in dem Schutz— 

gebiet ihren Wohnfig oder Aufenthalt haben, einen im Schutzgebiet ſich 
dauernd aufhaltenden Vertreter beitellen und denjelben der Bergbehörde be- 
zeichnen. 

Das Gleiche gilt für Gejellichaften, welche im Schutzgebiet nicht ihren 
Sitz haben, und für Mitbetheiligte, welche nicht eine Gejellichaft bilden, deren 
Vertretung geſetzlich geregelt üt, 

Wird dieſe Verpflichtung nicht erfüllt, jo it die Bergbehörde befugt, 
den Vertreter zu beitellen. 

1. Vom Schürfen. 

83. 

Das Schürfen. Die Aufſuchung der im 8 1 bezeichneten Mineralien (das Schürfen) iſt 

Schürfgebiet. nur in denjenigen Theilen des Schubgebietes geftattet, welche von der Berg: 
behörde durch öffentliche Belanntmahung für den Bergbau eröffnet werden 
(öffentliche Schürfgebiete). 

84. 

Schärferlaubnik. Wer ſchürfen will, hat bei der Bergbehörde um Ertheilung der Er- 
laubniß nachzuſuchen. Die Schürferlaubni wird für die Dauer von ſechs 
Monaten ertheilt. Für diefelbe iſt monatlic; von der Ertheilung ab im 
Boraus eine Gebühr von fünf Mark zu entrichten. Wird die Gebühr nicht 
bei der Fälligleit gezahlt, jo ift die Schürferlaubniß erlofchen. 
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S 5. 
Für jedes öffentlihe Schürfgebiet wird von der Bergbehörde ein Schürf- 

regifter geführt. In dafjelbe ift einzutragen: 
1. Das Datum der Ertheilung der Schürferlaubniß, jowie des Ablaufs 

derjelben, 
2. der Name des Berechtigten und dejjen etwaige Recdhtsnachfolger, 
3. das Erlöſchen der Schürferlaubniß. 
Die Eintragung ift unter fortlaufender Nummer nad) der Zeitfolge der 

Ertheilung zu bewirfen. 
Ueber die Ertheilung der Schürferlaubniß wird dem Berechtigten ein 

Schürfſchein ausgefertigt. 
Die Einfiht des Schürfregijters jteht Jedermann frei. 

S 6. 
Die Schürferlaubnig it übertragbar. Der Uebergang derjelben wird 

durch Eintragung im Schürfregiiter gültig. Für die Eintragung iſt eine 
bejondere Gebühr von zehn Mark zu entrichten. 

S 7. 
Die Schürferlaubnii giebt dem Inhaber das Recht, in dem öffentlichen 

Schürfgebiet, für welches ſie ertheilt it, auf einer von ihm zu wählenden 
freisförmigen Fläche von zwei Kilometer Durchmefjer zu jchürfen und dabei 
Andere von dem Schürfen auf diejer Fläche auszujchliegen. Vor Beginn 
der Schürfarbeiten hat der Schürfer die von ihm gewählte Bodenfläche durd) 
ein im Mittelpunkt derjelben aufgejtelltes Merkmal zu bezeichnen, auf welchem 
jein Name und die Regifternummer jeiner Schürferlaubniß anzugeben jind. 
Das Merkmal muß mindejtens zwei Kilometer von dem Merkmal des nächſten 
Scürffreijes entfernt fein. 

- S 8. 
Der Schürfer ift berechtigt, den von ihm gewählten Schürflreis zu 

wecjeln. Das neue Schürfmerfmal darf nicht aufgeftellt werden, bevor das 
frühere Schürfmertmal entfernt iſt. 

89. 
Auf öffentlichen Plätzen, Wegen, Straßen und Friedhöfen darf nicht 

geſchürft werden. 
Auf anderen Grundſtücken iſt das Schürfen unſtatthaft, wenn nach der 

Entſcheidung der Bergbehörde überwiegende Gründe des allgemeinen Intereſſes 
entgegenſtehen. 

810. 
Unter Gebäuden und in einem Umkreiſe um dieſelben bis zu fünfzig 

Meter, ſowie in eingefriedigten Bodenflächen darf nur geſchürft werden, wenn 
der Eigenthümer feine Genehmigung dazu ertheilt hat. 

s 1. 
Der Schürfer iſt berechtigt, während der Dauer jeiner Schürferlaubnif 

nad) Anweiſung der Bergbehörde und vorbehaltlich der dem Grundeigen— 
thümer etwa zu gewährenden Entihädigung eine Bodenfläde von höchſtens 
zwei Hektar zur Errichtung der erforderlichen Baulichkeiten und zum Weiden 
von Zugthieren und Vieh zu benutzen. Grundſtücke, auf welchen das Schürfen 
unterſagt iſt, dürfen hierzu nicht gewählt werden. 

Schuͤrfregiſter. 

Rechte des 
Schürfers. 

Verbot des 
Schürfens. 

Rebenrehte des 
Scürters. 
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IU. Die Gewinnung von Edelmetallen und Edeljteinen. 

Ss 12. 

Für die Gewinnung von Gdelmetallen (Gold, Silber und Platin) und 
von Edeljteinen gelten folgende Bejtimmungen. 

8 18. 

—— Der Schürfer, welcher einen Fund macht, hat hiervon der Bergbehörde 
nad Maßgabe der von der Letzteren zu erlaſſenden Vorſchriften Anzeige zu 

eritatten. 

s 14. 

ng Nach erfolgter Anzeige von — Funde, oder wenn es anderweitig zur 
Grubengebiet. Kenntniß der Bergbehörde gelangt, daß Edelmetalle oder Edelſteine auf 

ihrer natürlichen Lagerſtätte gefunden worden ſind, hat die Bergbehörde 
reitzujtellen, ob das Mineral am Fundorte in abbaumürdiger Beichaffenheit 
vorkommt. 

Sit ein ſolches Vorkommen fejtgejtellt und die Verbreitung des gefun- 
denen Minerale über eine größere Fläche nad) Anficht der Bergbehörde 
wahrſcheinlich, ſo kann die Behörde ein entiprechendes, den Fundort ein- 
ſchließendes Gebiet zum öffentlichen Grubengebiet erklären. 

Die Erklärung, welde die Ausdehnung und die Grenzen diejes Gebietes 
jejtzujegen bat, erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung. Vor der Erflärung 
zum öffentlihen Grubengebiet ift, joweit an der einzubeziehenden Fläche 
Eigenthumsrechte Einzelner bejtehen, der Eigenthümer zu hören. 

Ss 15. 

— Die Verleihung von Feldern iſt bei der Bergbehörde — — 
VBerleihungsgeſuch muß enthälten: 

1. den Namen defjen, für den die Verleihung nachgeſucht wird, 
2. die Zahl der begehrten Felder, 
3. Die Lage derjelben. 

Ss 16. 
Rechte der Jeder Schürfer, welcher bis zu der im $ 14 Abſatz 3 vorgeſehenen 

Gieenthämer auf Bekanntmachung einen Fund gemacht und angemeldet hat, hat das Vorrecht, 
en daß ihm innerhalb feines Schürfkreiſes ein gebührenfreies Feld, welches den 

Fundpunkt einichliehen muß (Finderfeld), ſowie zwei weitere Felder verlichen 
werden, für welche die gewöhnliche Gebühr — 8 24 — zu entridhten üft. 

Der Eigenthümer hat das Vorrecht, innerhalb feines in das öffentliche 
(Hrubengebiet einbezogenen Cigenthums eine Anzahl von Feldern (Eigen- 
thitmerfelder) ſich verleihen zu laſſen, und zwar 

ein Feld für ein Grundſtück bis zu fünfzig Hektar, zwei Felder für 
ein Grundſtück von fünfzig Hektar bis zu zweihundert Hektar und 
ein Feld mehr für weitere je zweihundertundfünizig Hektar, im 
Ganzen jedoch nicht mehr als fünfzehn Felder. 

Im Falle des Zuſammentreffens geht der Anſpruch des Finders dem 
des Eigenthümers vor. 

817. 

Der Finder (S 16 Abſatz 1) hat bei der Anmeldung des Fundes oder 
Ipätejtens innerhalb vierzehn Tagen nad) derjelben das Verleihungsgeſuch an- 
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zubringen, widrigenfalls jein Vorrecht erliicht. Sind die Anſprüche der Finder 
erledigt, jo wird die von der Bergbehörde öffentlich befannt gemadıt. 

Das Berleihungsgefud) des Eigenthümers (S 16 Abſatz 2) muß bei 
Berluft des Vorrechtes jpätejtens innerhalb vierzehn Tagen nad) diejer Be— 
fanntmachung angebracht werden. Die Erledigung der Anfprüche der Eigen- 
thümer ift gleichfalls öffentlich bekannt zu machen. 

8 18. 

Nach Erledigung der Anſprüche der Finder und Eigenthümer kann va Äh 
Jeder, welcher im öffentlichen Grubengebiet Bergbau treiben will, ſich mit von jeldern. 
zwei Feldern beleihen lajjen. Unter mehreren auf dajjelbe Feld gerichteten 
Berleihungsgejuchen entjcheidet der Zeitpunkt der Anbringung bei der Berg- 
behörde und im Falle gleichzeitigen Eingange8 mangels anderweitiger Ber: 
einbarung das 2003. 

8 19. x 

Die Ausdehnung eines alluvialen Feldes beträgt fünfzig fünfzig Meter, Größe der 
diejenige eines Riff Feldes fünfzig Meter in der Richtung des Riffes und Fe 
einhundertundfünfzig Meter in der Breite. 

S 20. 

Die Felder jollen, joweit nicht örtliche Verhältnifje eine andere Gejtal- Ferm der 
tung bedingen, die Form eines Nechted3 haben. — 

Innerhalb der feitgejeßten Grenzen geht das Abbaurecht jentrecht bis 
in die ewige Teufe. ä 

s 21. 

Ueber die Berleidung wird von der Bergbehörde eine Urkunde ertheilt. Rehte aus der 
Die Verleihung eines Feldes gewährt dem Beliehenen die ausſchließ- Frsnma, von 

lie Befugniß, die in dem 8 12 bezeichneten Mineralien aufzujuchen und 
zu gewinnen, jowie alle hierzu erforderlichen Vorrichtungen unter und über 
Tage zu treffen. 

Sunerhalb der verliehenen Felder darf von Dritten auf die im $ 1 
bezeichneten Mineralien nicht gejchürft werden. 

8 22. 

Die im S 11 dem Schürfer gewährte Berechtigung findet auf den Be- —— beb 
liehenen entjprechende Anwendung. asia 

Außerdem hat der Belichene die Befugniß, im freien Felde, ſowie im 
Felde anderer Belichener Hiülfsbaue anzulegen, jofern Letztere die Entwäfjerung 
und Lüftung (Wafjer- und Wetterlöfung) oder den vortheilhafteren Betrieb 
des Bergwerks, für welches die Anlage gemacht werden joll, bezweden und 
der eigene Bergbau des Anderen dadurch weder geſtört noch gefährdet, oder 
aber für allen Schaden, welchen der Hülfsbau dent belajteten Bergwerk zu- 
fügt, voller Erſatz geleiftet wird. 

Ss 23. 

Auf den im S 10 bezeichneten Grundjtüden erfolgt die Verleihung eines 
Feldes, jowie die Gejtattung der Anlage eines Hülfsbaues vorbehaltlich) der 
Verpflichtung des Belichenen, für allen Schaden, welcher dem Grundeigenthum 
durch den Bergwertöbetrieb zufügt wird, vollitändigen Erjag zu leiften. 
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8 24. 
Gebühr. Für die Verleihung eines Feldes ijt eine Gebühr von monatlich zwanzig 

Mark, für die Eintragung des Ueberganges auf einen anderen Berechtigten 
eine einmalige Gebühr von vierzig Mark zu entrichten. 

$ 28. | 
— Die verliehenen Felder müſſen auf Koſten des Beliehenen innerhalb 

Felder. vierzehn Tagen durch Zeichen nad) Anweiſung der Bergbehörde abgegrenzt 
werden. 

8 26. 
Beginn des Der Beliehene muß mit dem Betrieb innerhalb eines Jahres von dem 
Betriebes. Tage der Verleihung an beginnen. 

> 27. 
— ———— | Der Betrieb darf auf nicht länger als ſechs Monate unterbrochen werden. 

8 28. 
Wird die in den 88 26 und 27 vorgejehene Frift, ſowie eine von der 

Bergbehörde fejtzufeßende und auf höchſtens ſechs Monate zu bemefjende Nach— 
frift von den Berechtigten überjchritten, jo erflärt die Bergbehörde die Ver— 
leihung für erlojchen. 

8 29. 
— Mehrere im Zuſammenhange ſtehende Felder, welche jedoch die Anzahl 

Idern. don fünfzehn nicht überſteigen dürfen, können zu einem Gejammtfeld ver— 
einigt werden. Für die Eintragung iſt eine Abgabe von vierzig Mark zu 
zahlen. Der Antheil eines jeden Betheiligten ijt genau zu bejtimmen. Sind 
Felder in diefer Weije vereinigt, jo genügt es, zur Einhaltung der in SS 26 
bi 28 erwähnten Friſten, wenn nur eines oder einige derjelben bearbeitet 

werden. 
8 30. 

Gruben · Für jedes öffentliche Grubengebiet wird ein Grubenausſchuß gebildet, 
ausſcufe. welcher aus Vertretern der mit Feldern Veliehenen und der Eigenthümer 

von Grundjtüden, welche in dem öffentlichen Grubengebiet belegen ſind, be- 
jtehen joll. j 

Die Zujammenjegung des Grubenausjchuffes und das Verfahren vor . 
demjelben wird durch Verfügung des Kaiſerlichen Kommiſſars für das Schub- 
gebiet beſtimmt. 

s 3l. 
Der Grubenausſchuß ift verpflichtet, en Bergbehörde jowie dem Kaifer- 

lihen Kommiſſar für das Schußgebiet über alle das öffentliche Grubengebiet 
betreffenden Verhältniſſe Aufſchluß zu geben. 

Bor Feiticehung der Entichädigungen in Gemäßheit des $ 49 Ziffer 2 
it der Grubenausjchuß, wenn ein folcher gebildet ift, gutachtlich zu hören. 
Imgleichen joll eine vorherige Anhörung defjelben erfolgen, wenn für das 
öffentliche Grubengebiet Verordnungen über die Wafjerbenugung und über 
Mafregeln zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erlafjen werden. 

s 32. 

— Soweit im Falle des 5 14 die Erklärung eines Gebietes zum öffent- 
alb des een: lihen Grubengebiet nicht — wird, kann der Finder, falls die Abbau— 
ee würdigleit am Fundorte feſigeſtellt it, die Verleihung von drei Feldern 

PR en 
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innerhalb jeines Scürffreifes beaniprucdhen. Die SS 15, 19, 20, 21 
Abfap 1 und 2, 22 bis 29 finden Anmwendung. 

S 33. 
Unter den gleichen Borausjegungen kann der Eigenthümer des Grund- 

jtüdes, unbejchadet der Rechte des Finders (S 32), beanjpruchen, daß ihm 
eine Abbauberehtigung für fein Grumdftüd oder einen Theil defjelben ver- 
liehen werde. 

8 34. 
Die Abbauberehtigung wird für einen Zeitraum von wenigjtens fünf 

und höchſtens zwanzig Jahren verliehen. Nach dem Ablauf der Friſt kann 
die Berleihung erneuert werden. 

Der Inhaber einer Abbauberechtigung it befugt, auf dem ihm ver- 
liehenen Gebiet jelbjt Bergbau zu treiben und anderen Perjonen den Berg: 
bau zu geitatten. 

Für die Verleihung ift jährlid im Voraus eine Gebühr von 10 Mark 
für das Heltar zu entrichten. An Stelle derjelben ijt auf Verlangen der 
Bergbehörde eine jährlihe Zahlung von höchſtens zwei und einhalb Prozent 
des Werths der Förderung des leiten Jahres nad) dem durch die Bücher 
oder andermweit nachgewiejenen Betrage zu leijten. 

$.35. 
Der Abbauberechtigte ift verpflichtet: 
1. über die Förderung Buch zu führen; 
2. der Bergbehörde jederzeit die Einficht in die Bücher zu gejtatten 

und die jonjt von ihr erforderten Nachweilungen beizubringen; 
3. die Friften der SS 26 und 27 innezubhalten. 
Bei Nichterfüllung der vorjtehenden Berpflichtungen kann die Berg: 

behörde die Verleihung für erlojchen erklären. . 

IV. Gewinnung von anderen Mineralien. 

8 36. 
Auf andere als die im 8 12 bezeichneten Mineralien finden die nadj- 

folgenden Beitimmungen Anwendung. 

8 37. 
Wird in einem öffentlihen Schürfgebiet ein Mineral gefunden, welches 

nicht zu den im 8 12 bezeichneten gehört, jo kann für jeden joldhen Fund 
die Verleihung eines Feldes bis zur Größe von zehn Hektar beanjprucdht 
erden. 

S 38. 
Wer bei dem Betriebe eines ihm gehörigen Bergwerks oder durch Schürf- 

arbeiten, welche nad) Vorjchrift der 88 3 bis 11 unternommen worden find, 
ein Mineral auf jeiner natürlichen Ablagerung entdedt, hat als Finder das 
Vorrecht vor anderen nad) dem Zeitpunfte feines Fundes angebrachten Ver— 
leihungsgeſuchen. 

Der Finder muß jedoch innerhalb dreißig Tage nach Ablauf des 
Tages der Entdeckung ſein Verleihungsgeſuch anbringen, widrigenfalls ſein 
Vorrecht erliſcht. 

Riebow, Die Kolonial -Geſetzgebung. 20 

Abbau- 
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$ 39. 
Im Uebrigen * das ältere Verleihungsgeſuch dem jüngeren vor. Das 

Alter beſtimmt ſich nach dem Zeitpunkte der Anbringung bei der Bergbehörde. 
Im Falle gleichzeitigen Eingangs enticheidet mangel3 andermweiter Vereinbarung 
das Loos. 

8 4. 

Das Verleihungsgejud) muß —— 
1. den Namen deſſen, für den die Verleihung nachgeſucht wird, 
2. die Bezeichnung des Minerals, 
3. die Bezeichnung des Fundpunktes, 
4. den dem Felde beizulegenden Namen. 
Binnen einer von der Bergbehörde zn beſtimmenden Friſt iſt eine 

den Anforderungen derjelben entiprechende Angabe über Lage und Größe 
des begehrten Feldes bei Verluſt des Anfpruches auf Verleihung nach— 
zubringen. 

Dem Felde kann jede beliebige den Bedingungen des $ 20 entſprechende 
Form gegeben werden. Jedoch muß der Fundpuntt ftet3 in das Feld ein- 
geſchloſſen werden. 

8 41. 
Die Gültigkeit eines Verleihungsgeſuches iſt dadurch bedingt, daß das 

in demſelben bezeichnete Mineral an dem angegebenen Fundpunkte (S 40) 
auf jeiner natürlichen Ablagerung vor Anbringung des Verleihungsgeluches 
entdedt worden it und der Bergbehörde in glaubhafter Weile nachgewiejen 
wird und dab außerdem nicht beſſere Rechte Dritter auf den Fund ent- 
gegenjtehen. 

Ob befjere Rechte Dritter vorliegen, hat die Bergbehörde in geeigneter Weile 
zu ermitteln. Liegt Grund zu einer jolchen Annahme vor, jo hat die Berg- 
behörde den Betheiligten Gelegenheit zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu geben. 
Sie kchn ihnen hierzu eine Frift oder einen Termin unter Ausſchlußandrohung 
beitimmen. 

8 4. 
Dritte, welche auf das in der Bekanntmachung bezeichnete Feld oder 

auf Theile defjelben ein befjeres Recht zu haben glauben, können diejes 
Recht, jofern daſſelbe nicht bereits in dem Berleihungsverfahren erledigt iſt, 
noch binnen drei Monaten vom Tage der Belanntmachung bei der Berg: 
behörde geltend machen. Die Verſäumung der Frift hat den Verluft des Rechts 
zur Folge. 

Ss 43. 

Die SS 21 Abſatz 1 und: 2, 22 bi3 31 finden mit der Maßgabe ent- 
iprechende Amwendung, daß die in SS 26 und 27 bezeichneten Friſten ver- 
doppelt werden und daß die Beitimmung der Bezirke, für welche Gruben 
ausichüffe zu bilden find, der Bergbehörde vorbehalten bleibt. 

V. Gewinnung don Wineralien im Falle gemeinichaftliden 
Vorkommens. 

8 44. 
Verleihung bei Kommen Edelmetalle oder Edelſteine (S 12) in einem ſolchen Zuſammen— 
ee Hange mit einem anderen Mineral vor, dab die Edelmetalle oder Edeffteine 
en von nur bei gemeinjchaftlicher Gewinnung mit dieſem Mineral abbauwürdig er- 
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idheinen, jo darf weder die Erklärung des Fundgebietes zum öffentlichen 
Grubengebiet noch eine Verleihung in Gemäßheit der SS 33 und 34 ftatt- 
finden. 

Die Verleihung fann in einem ſolchen Falle für Edelmetalle oder Edel- 
jteine nur in Verbindung mit dem anderen Mineral beantragt werden. War 
eine Verleihung für dad Lebtere bereits erfolgt, jo hat der Beliehene inner- 
halb jeiner Feldesgrenzen das ausjchließlihe Recht auf die Verleihung für 
die Edelmetalle oder Edeljteine. Auf die Verleihung finden die SS 37 bis 
43 Anwendung. 

S 45. 

Steht die Gewinnung verjchiedener Mineralien innerhalb derjelben — — 
Feldesgrenzen verſchiedenen Berechtigten zu, ſo hat jeder Theil die Befugniß, gens onen inner- 
bei einer planmäßigen Gewinnung ſeines Minerals auch dasjenige des anderen h 
Theils injomweit mitzugewinnen, als diefe Mineralien nad) der Enticheidung 
der Bergbehörde aus bergtechniichen oder bergpolizeilicdyen Gründen nicht 
getrennt gewonnen werden können. 

Die mitgerwonnenen, dem anderen Theile zuftehenden Mineralien müſſen 
jedoch dem Lebteren auf jein Verlangen gegen Erjtattung der Gewinnungs— 
und Förderungskoſten herausgegeben werden. 

VI. Antheile Dritter an den Gebühren. 

S 46. 

Soweit Felder auf Grumdjtüde verliehen worden find, an welchen ntheil der 
Eigenthumsrechte Einzelner bejtehen, erhalten die Eigenthümer der Grumd- Renthumer. 
ftüde die Hälfte der aus jolchen Feldern eingehenden Berleihungsgebühren. 

Ss 47. 

Soweit Felder in Gebieten verliehen worden find, welche unter einem —* der 
eingeborenen Häuptling ſtehen, hat der Häuptling Anſpruch auf die Hälfte — 
der aus ſolchen Feldern eingehenden Verleihungsgebühren. Der Anſpruch 
erſtreckt ſich jedoch nicht auf die im S 46 bezeichneten Felder. 

Die erforderlichen Beſtimmungen hinſichtlich der Art der Zahlung ſowie 
der von den Häuptlingen dafür zu übernehmenden Verpflichtungen werden 
von dem Kaiſerlichen Kommiſſar getroffen. Der Kommiſſar iſt, ſoweit 
Gebiete, welche unter einem Häuptling ſtehen, in ein öffentliches Schürf— 
gebiet einbezogen worden ſind, befugt, dem Häuptling einen entſprechenden 
Antheil an den Schürfgebühren, jedoch nicht mehr als die Hälfte derſelben, 
zu gewähren. 

$ 48. 

Die Einnahmen aus den in diejer Verordnung genannten Gebühren und Untbeit der 
Abgaben werden, joweit fie nicht nach SS 46 und 47 an Grundeigenthümer PR 
oder Häuptlinge abzuliefern find, zunächſt zur VBejtreitung der durch die Superhafeita. 
Bergverwaltung entjtehenden Kojten verwandt. Sollte ſich demnächſt ein 
Ueberſchuß der Einnahmen über die Kojten der Bergverwaltung ergeben, jo 
wird Diejer Ueberſchuß zur Hälfte an die deutſche Kolonialgeſellſchaft behufs 
Verwendung im Intereſſe des Schutzgebiets abgeliefert. 

20* 
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VII. Bergbehörde. 

S 49. 

Es wird eine Bergbehörde eingejeßt, welche unter Oberaufficht des 
Kaijerlihen Kommiſſars die Befolgung der Vorfchriften diefer Verordnung 
zu überwachen hat. 

Der Bergbehörde Liegt insbejondere ob: 
1. über alle im Schußgebiet erfolgenden Verleihungen nah Maß— 

gabe der von ihr zu treffenden Beftimmungen Regiſter zu führen, 
deren Einficht Jedermann freifteht; 

. die nad) den SS 11, 22 und 23 zu leiftenden Entihädigungen 
feſtzuſetzen; 

3. alle bei Anwendung dieſer Verordnung entſtehenden Streitig— 
keiten zu entſcheiden; 

4. die Gebühren zu erheben und den nad) 88 46 und 47 Berechtigten 
ihre Antheile auszuzahlen; 

5. die polizeiliche Beauffichtigung des Bergbaues zu führen. 

to 

S 50. 

Beichwerden gegen Entjcheidungen der Bergbehörde find an den Kaiſer— 

$ 51. 

Die öffentlihen Belanntmacungen der Bergbehörde erfolgen in orts— 
üblicher Weife umd jedenfalld durch Anheftung an die dafür am Amtsfige 
beftimmte Tafel. 

VI. Strafbeitimmungen. 

S 52. 

Mit Gelditrafe bis zu viertaufend Mark oder mit Gefängnik bis zu 
vier Monaten wird geitraft: 

1. wer unbefugt auf die im $ 1 diejer Verordnung bezeichneten 
Gegenſtände Schürf⸗ oder Gewinnungsarbeiten treibt; 

. wer unbefugt ein Schürfmerkmal aufſtellt; 2 
3. wer die im $ 13 dieſer Verordnung vorgeſchriebene nr von 

einem Funde unterläßt. 

S 53. 

Der Schürfer, welcher wider befjeres Wifjen bei der Bergbehörde Die 
unmahre Anzeige erjtattet, daß er Mineralien der im $ 12 bezeichneten Art 
gefunden habe, wird mit Gelditrafe bis zu zweitaufend Markt oder mit 
Gefängniß bis zu drei Monaten bejtraft. 

IX. Sonderredte in einzelnen Gebietstheilen. 

8 54. 
Durch die vorausgehenden Beitimmungen diejer Verordnung werden die 

auf die Gewinnung von Mineralien der im $ 1 bezeichneten Art beitehenden 
Gerechtſame nicht berührt, welche von der deutichen Kolonialgeſellſchaft für 
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Südweftafrifa oder von Dritten vor dem Erlaß der Verfügung des jtell- 
vertretenden Kaiferlihen Kommifjars für das füdmejtafrifaniihe Schußgebiet 
vom 19. April 1886 oder, unter Anerkennung der Kaijerlihen Regierung, 
in der Zeit vom 19. April 1886 bis zur Bekanntmachung der Verordnung 
vom 25. März 1888, betreffend das Bergwejen und die Gewinnung von 
Gold und Edelfteinen im ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebiet (Reichs-Geſetzbl. 
©. 115), vechtögültig erworben worden find. 

Streitigkeiten, weldye dieje Gerechtjame betreffen, werden nadı Maßgabe 
des 8 49 Ziffer 3 und S 50 entichieden. 

Die im erjten Abjage bezeichneten Berechtigten haben an die Bergbehörde 
eine nad) dem Werthe der jährlichen Förderung von Mineralien (S 1) zu 
bemejjende Abgabe zu entrichten. Die Höhe der Abgabe wird durd) die 
Bergbehörde fejtgeießt, darf jedoch zwei und einhalb Prozent des Werth 
der jährlichen Förderung nicht überfteigen. Von der Abgabe kann der 
Berechtigte den Werth der Yeiftungen in Abzug bringen, welche er dem 
Häuptling des betreffenden Gebiet auf Grumd der Verleihung der Gerecht— 
ſame zu machen hat. 

S 55. 

Die vorausgehenden Beitimmungen diejer Verordnung finden feine An- 
wendung auf diejenigen Theile des Schußgebietd, an welchen die deutiche 
Kolonialgejellichaft für Südweſtafrika vor Erlaß der Verordnung dom 
25. März 1888 das Eigentum erworben hat. 

In diejen Gebietötheilen ſteht e$ der genannten Gejellichaft oder ihren 
Rechtsnachfolgern frei, nad) ihrem Ermefjen Bergbau jelbit zu betreiben oder 
durch Andere betreiben zu lafjen und die Bedingungen feſtzuſetzen, unter 
welchen Letzteres geichehen jol. Won dem Bergbau find weder Gebühren 
noch Abgaben an die Bergbehörde zu entrichten. 

8 56. 
Die bergpolizeilihe Beauffichtigung (S 49 Ziffer 5) erftredt ſich auch 

auf die Gebietätheile, für welche die im 8 54 bezeichneten Gerechtjame 
bejtehen, jowie die im S 55 genannten Gebietstheile. 

X. Schlußbejtimmung. 

S 57. 

Die Verordnung vom 25. März 1888, betreffend das Bergweſen umd 
die Gewinnung von Gold und Edeljteinen im jüdmwejtafrifaniichen Schuß: 
gebiet (Reich3-Gejepbl. ©. 115), wird aufgehoben. 

Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent- 
lichung im Neich3-Gejegblatt in Kraft. Die zur Ausführung derjelben er- 
forderlihen Beitimmungen werden von dem Reichskanzler erlafjen. 

Urkundlich unter Unjerer Höchiteigenhändigen Unterjchrift und bei— 
gedrudtem Kaijerlihen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 15. Auguſt 1889. 

(L. S.) Wilhelm. 
Fürst v. Bismard. 
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105. Derordnung, betreffend Bejchwerden gegen 
Enticheidungen der Bergbehörde. 

Die im $ 50 der Kailerlichen Verordnung vom 15. Augujt 1889, be 
treffend das Bergwejen im ſüdweſtafrikaniſchen Schußgebiete, vorgejehenen 
Beſchwerden gegen Entſcheidungen der Bergbehörde müſſen binnen ſechs 
Monaten vom Tage, an welchem die Entjcheidung zugeitellt oder jonft bekannt 
gemacht worden ift, bei dem Kaijerlihen Kommiſſariat jchriftlih angebradt 
werden, mwidrigenfall® das Beſchwerderecht erliicht. 

DOtyimbingue, den 14. Juli 1890. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

In Vertretung: 

Nels. 

106. Derordnung, betreffend das Bergweſen im 
ſüdweſtafrikaniſchen Schußgebiet. 

Rom 6. September 1892. 

Reichs-Geſetzblatt S. 789). 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kailer, König von 
Preußen :c. verordnen auf Grund der SS 1 und 3 Biffer 2 des Geiches, 
betreffend die Nechtöverhältnifje der Schußgebiete (Reichs - Gejegbl. 1888 
©. 75), für das ſüdweſtafrikaniſche Schußgebiet zur Ergänzung der das 
Bergweſen betreffenden Verordnung vom 15. Auguft 1889 (Reichs-Geſetzbl 

©. 179) im Namen ded Reichs, was folgt: 

$ 1. 
Zur Feititellung der auf die Aufſuchung und Gewinnung von Mineralien 

der im $ 1 der Verordnung vom 15. Auguſt 1889 bezeichneten Art bezüg: 
lichen Gerechtſame, welche vor dem Erlaß der Verfügung des ftellvertretenden 
Kaiſerlichen Kommiſſars vom 19. April 1886 oder in den erjt jpäter zum 
Scußgebiet binzugelommenen ebietötheilen der Intereſſenſphäre vor dem 
Erlaß der Verfügung des Kaiſerlichen Kommiſſars vom 1. April 1890 rechts 
gültig ertvorben worden find, findet ein öffentliches Aufgebot nah) Makgabe 
der nachjtehenden Vorſchriften ſtatt. 

$ 2. 
Das Aufgebot wird von dem Kaiferlihen Kommiffar für das ganze 

Schußgebiet oder einzelne Theile dejjelben erlafjen. 
Das Verfahren fann don Amtswegen oder auf Antrag eines zur Aut 

juchung oder Gewinnung von Mineralien Berechtigten eingeleitet werden. 
Der Antragjteller hat zur Dedung der durch das Aufgebot entitehenden 
baaren Auslagen einen don dem Kaijerlichen Kommiſſar feitzufeßenden Koften: 
vorichuß einzuzahlen. 

Das Aufgebot hat zu enthalten: 
1. Die Bezeichnung des Gebiets, auf welches ſich das Aufgebot bezieht; 
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1X die Aufforderung, die beanſpruchten Gerechtiame binnen einer auf 
mindeitend drei Monate zu bejtimmenden Frijt bei der Bergbehörde 
des Schußgebietes anzumelden; 

3. die Ankündigung, daß die Verjäumung der Anmeldung von Gerecht- 
jamen den Berluft derjelben zur Folge bat; 

4. die Hinweiſung darauf, daß Anmeldende, weldye nicht in dem 
Schußgebiet ihren Wohnfig oder Aufenthalt haben, für das Ber: 
fahren einen im Scußgebiet ſich dauernd aufhaltenden Vertreter 
zu bejtellen und der Bergbehörde namhaft zu machen haben; 

5. die Bezeichnung des Antragitellerd, fall das Aufgebot auf Antrag 
jtattfindet. 

Ss 4. 
Tie öffentlihe Belanntmahung des Aufgebots erfolgt in der für die 

Verordrungen des Kaiferlichen Kommifjars hergebrachten Weije jowie durd) 
Einrüdimg in den Deutjchen ReichSanzeiger und in drei durch den Kaiſer— 
lichen Kommifjar zu beftimmende füdafritanische Zeitungen. Die Einrüdung in 
jedes der vorbezeichneten Blätter hat dreimal in Zwiſchenräumen von je einer 
Woche zu geichehen. 

Der Lauf der Anmeldefriit beginnt mit den Tage nad) der lepten 
Einrüdung, 

Auf die Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung hat es feinen Ein- 
fluß, wenn die vorgefchriebenen Zwiſchenfriſten nicht eingehalten jind. 

85. 
Die Anneldung muß den Gegenſtand und den Grund der beanſpruchten 

Gerechtſame erthalten. Derſelben ſollen die urkundlichen Beweisftüde oder eine 
Abjchrift derſehen beigefügt werden. 

Perjonen, welche nicht in dem Schußgebiet ihren Wohnſitz oder Auf- 
enthalt haben, nüſſen für das Verfahren einen im Schußgebiet jid) dauernd 
aufbaltenden Vertreter beitellen und denjelben in der Anmeldung namhaft 
machen. Das Gbiche gilt für Gejellichaften, die im Schutzgebiet nicht ihren 
Sitz haben. 

Die Anmeldiwgen find bei der Bergbehörde zur Einficht der Bethei- 
ligten auszulegen. 

$ 6. 
Die Unterlafjwg der Anmeldung bat den Verluſt der Gerechtjiame zur 

Folge. Der Ausihluz nicht angemeldeter Gerechtjame wird nad) Ablauf der 
ae durch der Kaiferlichen Kommiſſar verfügt und öffentlich bekannt 
gemacht. 

Anmeldungen, weche nach Ablauf der Anmeldefriſt, aber vor der Ver— 
fügung des Ausſchluſſes eingehen, find zu berückſichtigen. 

s 7. 
Zur Prüfung der ıngemeldeten Gerechtſame bejtimmt die Bergbehörde 

einen Termin, zu iweldem die Anmeldenden, jowie gegebenenfalls der 
Antragjteller und die jmjt belannten Beredjtigten ($ 2 Abſatz 2) zu 
laden find. 

Die Ladung der bezeihneten Perſonen findet nicht jtatt, ſoweit diejelben 
weder im Scußgebiet ihren Wohnſitz oder Aufenthalt haben noch einen 
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daſelbſt ſich dauernd aufhaltenden Vertreter bejtellt und der Bergbehörde 
namhaft gemacht haben. 

Diejenigen, welche Gerechtiame angemeldet haben, find verpflichtet, zur 
Dedung der durch die Beweiserhebung über ihre Anjprüche entjtehenden 
baaren Auslagen einen von der Bergbehörde fejtzujegenden Koſtenvorſchuß 
einzuzahlen. 

58. 
In dem Prüfungstermine werden die angemeldeten Gerechtjame mt den 

Betheiligten erörtert. 
Sind Betheiligte im Termine nicht erichienen, jo kann die Bergb-hörde 

nad) ihrem Ermefjen in Abwejenheit derjelben verhandeln oder einen neuen 
Termin anberaumen. 

Die Bergbehörde beichließt über die nach Lage der Sache erforderlichen 
Beweiserhebungen. Sie ijt hierbei an die von den Betheiligten bezächneten 
Beweismittel nicht gebunden. 

Die Leitung der Verhandlungen und die Aufnahme des Beneijes er: 
folgt durch den Vorjigenden der Bergbehörde. 

Auf die eidliche Vernehmung von Zeugen und Sachverſtändigen finden 
die Vorjchriften der Civilprozegordnung Anwendung. 

89. 
Nach Schluß der Verhandlungen entſcheidet die Bergbehöwe über die 

Nechtögültigfeit der angemeldeten Gerechtiame. 
Die Enticheidung muß mit Gründen verjehen jein. Sie ilt den Be- 

theiligten zuzuftellen. 
$ 10. 

Gegen die Entjcheidung jteht jedem Betheiligten die Bejhwerde an den 
Kaiſerlichen Kommiſſar zu. 

Die Beſchwerde muß vor Ablauf von ſechs Monatn nad) der Zus 
jtellung der Entſcheidung bei dem Kaiſerlichen Kommiſſar ſchiftlich angemeldet 
werden. 

Derjelbe kann zur Berhandlung über die Beſchwade einen Termin 
beitimmen und die Erhebung weiterer Beweije anordnen. 

Die Entiheidung des Kaiſerlichen Kommiſſars ijt erdgültig. 

$ 11. 
Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Auge ihrer Veröffent: 

lichung im Neichs-Gejegblatt in Kraft. Die zur Ausführung derjelben er 
forderlichen Bejtimmungen werden von dem Neichslander erlafjen. 

In denjenigen Theilen des Schußgebietes, in nelchen die Verordnung 
vom 15. Auguſt 1889 noch feine Geltung hat, treten die Abjchnitte VII 
und IX derjelben gleichzeitig mit der gegemwärtiger Verordnung in Kraft. 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Abjchnitte I bi8 VI und VIII wird 
durch den Reichskanzler bejtimmt. 

Urkundlih unter Unferer Höchfteigenhändign Unterichrift und bei- 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Marmor-Palais, den 6. Septenber 1892. 

(L. S.) Wilhelm, 
. Graf dv. Capripi. 



C. Das jüdmeftafrifaniihe Schuggebiet. 313 

107. Derordnung, betreffend die Ehefchliegung und die Be- 
urfundung des Perjonenftandes für das jüdweftafrifanijche 

Schußgebiet. 
Vom 8. November 1892. 

(NReich3:Gefegblatt S. 1037.) 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen ıc. verordiien auf Grund des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhält- 
niffe der deutihen Schubgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75),*) im 
Namen des Reichs, was folgt: 

Dad Geſetz, betreffend die Eheichliefung und die Beurkundung des 
Perjonenjtandes von NReichsangehörigen im Auslande vom 4. Mai 1870 
(Bundes-Gefepbl. S. 599) tritt für das ſüdweſtafrikaniſche Schutzgebiet 
bezüglich aller Perſonen, welche nicht Eingeborene find, am 1. Januar 1893 
in Kraft. 

Der Kommifjar für das jüdmweitafrifaniiche Schußgebiet bejtimmt, vor: 
behaltlid der Genehmigung des Reichskanzlers, wer als Eingeborener im 
Sinne diejer Verordnung anzujehen ift. 

Urfundlih unter Unjerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Kiel, den 8. November 1892. 

(L. S.) Wilhelm. 
Graf dv. Caprivi. 

2. Allgemeine Perivaltung. 

108. Derordnung, betreffend die unter dem Namen „Long- 
ziefte“**) befannte Krankheit des Rindviehs. 

Auf Grund der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend den Erlaß von Ver— 
ordnungen auf dem Gebiete der allgemeinen Verwaltung, des Zoll- und 
Steuerwejens für die weitafrilaniihen Scußgebiete vom 19. Juli 1886, 
verordnet der unterzeichnete Kommiſſar, was folgt: 

sı. 
Jeder Eigentdümer oder Beliter oder Kondukteur von Rindvieh, weldes 

von der unter dem Namen „Longzielte“ bekannten Krankheit befallen iſt 
oder derſelben verdächtig ericheint, hat dafjelbe auf einen Iſolirplatz zu 
bringen und hiervon dem Naijerlichen Reichs-Kommiſſar jowie dem zunächſt 
wohnenden Häuptling ſofort Anzeige zu eritatten. 

$ 2. 
Der Häuptling kann einen anderen Iſolirplatz ald den bereits belegten 

anmeijen. Eine von dem Reichs-Kommiſſar ernannte Kommiſſion von drei 

*) Bergl. , 4 dajelbjt (Nr. 15). 
**) Lungenſeuche. 
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Sadhpverjtändigen hat zu unterjuchen, ob das Rindvieh von der Krankheit 
befallen ift oder derjelben verdächtig ericheint. 

S 38. 
Sit die Fi in der Anficht, daß died nicht der Fall ift, jo hat fie 

darüber den im S 1 genannten PBerjonen (Eigenthimer, Beier oder Kon 
dufteur) eine Beſcheinigung auszuftellen und denjelben die jchriftliche Gr- 
laubniß zu ertheilen, den jolirpla zu verlaſſen. 

s 4. 
Entfcheidet diejelbe, dab das Rindvieh der Krankheit verdächtig erjcheint, 

jo hat dafjelbe drei Monate, vom erjten Tage der Unterbringung auf dem 
Iſolirplatz an gerechnet, dort zu verbleiben. 

8 5. 
Iſt die Krankheit bereits — oder bricht ſie während der im 

S 4 erwähnten Zeit aus, fo iſt das Rindvieh vom letzten Verendungsfalle 
an gerechnet, weitere drei Monate auf dem Iſolirplatze zu halten. 

S 6. 

Der Eigenthimer oder Beſitzer oder Kondukteur des Viehes hat dafür 
Sorge zu tragen, daß daſſelbe ſich nicht vom Iſolirplatze entfernt, noch daß 
Fleiſch oder ſonſtige Theile eines dort verendeten oder geſchlachteten Thieres, 
noch daß dort gebrauchtes Kochgeſchirr über die Grenzen des Iſolirplatzes 
verbracht wird. Auch muß er dad an der Krankheit verendete Vieh jofort 
vergraben oder verbrennen lafjen. 

$ 7. 
Zuwiderhandlungen gegen dieje Verordnung werden mit Geldftrafe bis 

zum Betrage von Eintaufend Mart = 504 belegt. Auh kann das 
außerhalb des Iſolirplatzes betroffene Rindvich getödtet werden. 

88. 

Dieſe Verordnung tritt mit = 1. Juni 1887 in Kraft. 

Dtyimbingue, den 1. März; 1887. 
Der Kaiferliche Kommiſſar 

für das ſüdweſtafrikaniſche Schubgebiet. 
Dr. Goering. 

109, Derordnung, betreffend die Ausübung der Jagd. 

Auf Grund des S 11 des Gejehes, betreffend die Rechtsverhältniffe der 
deutichen Schußgebiete vom 15. März 1888 (Reichs-Geſetzbl. S. 75) wird 
für den Umfang des deutſch-ſüdweſtafrikaniſchen Schupgebietes mit Einfluß 
der deutjchen Intereſſenſphäre verordnet, was folgt: 

8 1. 
Wer mit Reit, Zug: oder Laſtthieren einen Jagdzug veranftalten will, 

bedarf vorher eined vom Kaiſerlichen Kommifjar auf die Dauer eines Jahres 
auszuftellenden Erlaubnißſcheines. 
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Der Jagdſchein lautet auf die Perſon und ift von Lepterer zum Zwecke 
der Legitimation bei Ausübung der Jagd ſtets mitzuführen. 

82. 
Für einen jeden Jagdſchein wird auf das Jahr eine Abgabe bis zum 

Betrage von 1000 (Eintauſend) Mark — 50 2 erhoben. 
Die Gültigfeit3dauer der Jagdicheine wird vom Tage ihrer Ausftellung 

an gerechnet. 
83. 

Wer, ohne einen Jagdſchein gelöſt zu haben (81 Abſatz 1), einen Jagd: 
zug unternimmt, wird mit Gelditrafe bis zum Betrage von 2000 (3wei— 
taujend) Marf = 100 £, 

wer dagegen den gelöften Jagdſchein bei Ausübung der Jagd nicht bei 
ih führt (S 1 Abſatz 2), mit Gelditrafe bis 200 (Zweihundert) Marf 
— MW belegt. 

Ss 4. 
Die Jagd auf Straufe ſowie das Wegnehmen der Eier von den Brut- 

jtätten ift in der Zeit vom 1. Auguft bis zum 31. Oltober unterjagt. 

$ 5. 
Das Tödten von Straußenhennen und Straußenfüten jomwie von 

Elephantenfühen und Elephantentälbern ift verboten. 

S 6. 
Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des S 4 ziehen Geldftrafe bis 

zum Betrage von 300 (Dreihundert) Mart = 15 £ nad) jid). 

87. 
Ver Straußenhennen oder Küken tödtet, wird in jedem einzelnen Falle 

mit einer Gelditrafe von 200 (Zweihundert) Mark = 10 £ belegt. 

S 8. 
Ber Elephantenfühe oder Elephantenkälber tödtet, hat für jeden einzelnen 

Fall eine Gelditrafe von 400 (Bierhundert) Mart — 20 £ zu zahlen. 

89. 
Ber mit Sagdbeute Handel treibt, melde entgegen den vorftehenden 

Beitimmungen gewonnen ift, wird mit Geldſtrafe bis 500 (Fünfhundert) 
Marl = 25 2 beitraft. 

Ss 10. 
Sn allen Fällen von Zumiderhandlungen der vorbezeichneten Art kann 

auch Gefängnißitrafe bis zu drei Monaten eintreten. 

sıı. 
Neben den in diefer Verordnung angedrohten Strafen kann die Ein- 

ziehung der agdbeute und der zur Jagd gebraudten Gegenitände an— 
geordnet werden. 

$ 12. 
Dieje Verordnung tritt am 1. Februar 1892 in Kraft. 

Windhovel, den 4. Januar 1892. 

Der jtellvertretende Kaijerliche Kommiſſar. 
Im Auftrage: 

Köhler, Regierungs:Afieffor. 
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II. Bandel und Verkehr insbefondere. 

110. Derordnung, betreffend das Halten von Diehpoften 
längs des Swachaubflufjes von Nonidas bis Horebis. 

Bei dem zunehmenden Transportvertehr von Walfiſchbai nah Otyim— 
bingue jowie von Walfiichbai nad) Omaruru und umgefehrt wird verordnet, 
was folgt: 

8 1. 
Es ift verboten, ohne Genehmigung des Reichskommiſſars auf der 

Strede längs des Smwahaubfluffes Nonidad aufwärts? bis Horebis und von 
da bis Tſaobis Vichpoften zu halten ſowie Anajchoten oder Gras von dort 
abzufahren. 

> 

Zumiderhandlungen werden Gelditrafen bis 1000 Mart — 50 £ 
beitraft. 

DOtyimbingue, den 4. Auguſt 1888. 

Der Kailerlihe Kommiſſar. 

Dr. Goering. 

111. Derordnung, betreffend die Sreihaltung der Straßen 
nach Walfiichbai. 

Die Straßen von Klein-Barmen und Omaruru nah der Walfiſchbai 
jind für den Frachtverlehr von Viehpoſten freizubalten. 

Zu dieſem Zwed wird verordnet: 
1. In dem Thale des Swachaub zwijchen Slein-Barmen und Otyim- 

bingue darf außerhalb diejer Orte Niemand wohnen oder Viehpojten halten. 
2. Die Familien, welche ſich in Uitdrai niedergelafjen haben, haben 

diefen Ort bis zum 1. Juli zu räumen. 
3. Die Verordnung, wonad unterhalb Horebis im Swadaubthale Nie- 

mand wohnen darf, bleibt bejtehen. 
4. Die Familien, welche ſich in Moder-Fontain an der Straße nad) 

Omaruru befinden, räumen diejen Ort bi! zum 1. uni. 

Dtyimbingue, den 17. Mai 1891. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
In Vertretung: 

v. François, Hauptmann. 

112. Derordnung für die Srachtfahrer von und nach 
Walfiſchbai. 

1. Jeder Frachtfahrer bezw. Treiber hat ſich mit drei Frachtſcheinen 
zu verſehen, auf welchen die Art der verfrachteten Sachen genau anzugeben iſt. 



C. Das füdmeftafritaniihe Schutzgebiet. 317 

2. Ein Frachtſchein it für den Frachtfahrer und jeinen Auftraggeber 
beitimmt. Der zweite Frachtichein it für die dem Wagen begegnende 
Batrouille oder den Truppenpojten bejtimmt, bei welchen der Frachtfahrer 
vorbeifährt. Der Poſten oder die Batrouille werden dem Fsrachtfahrer eine 
Duittung über die Abnahme einhändigen. Der dritte Frachtichein ift dem 
Kommifjariat in Otyimbingue einzureichen. Zur Erleichterung der Abgabe 
an das Kommifjariat find Brieftaften in Ujab und Hailamap auf dem Aus- 
ſpannplatz angebrad)t. 

3. Die Unterlaffung der Sendung des Frachtſcheins an das Kommiſſariat 
wird mit Haft bis zu 14 Tagen oder 100 Mark Gelditrafe beitraft. 

4. Nevidirenden Bolten und Patrouillen find auf Verlangen die Fradıt: 
icheine vorzuzeigen umd auszuhändigen. 

5. Auf Verlangen der Poſten bezw. Batrouillen find die Wagen ab 
zuladen. 

6. Hat ein Frachtfahrer keinen Frachtichein, jo find die revidirenden 
Batrouillen und Poſten ermächtigt, den Wagen abladen zu laffen und ein 
Verzeihnig der Waaren aufzunehmen. 

7. Diejenigen Wagen werden nach dem Poſten der Truppe gebradt, 
welde Waffen, Munition oder Spirituojen aufgeladen haben, zu deren Ein— 
fuhr feine Lizenz ertheilt worden it. 

8. Die Patrouillen find ermädtigt, die Waffe zu gebrauchen, wenn ſich 
Jemand ihren Anordnungen widerjeßt. 

9. Dieje Verordnung tritt am 1. Juli in Kraft. 
Dtyimbingue, den 17. Mai 1891. 

Der Kaijerlicde Kommiſſar. 
In Vertretung: 

v. Frangois, Hauptmann. 

113. Bekanntmachung, betreffend den Handel mit Spirituofen. 

Die Verordnung des Kaiſerlichen Kommiſſars für das ſüdweſtafrilaniſche 
Schutzgebiet, betreffend die Erhebung einer Lizenzgebühr für den Handel 
mit Spirituojen, vom 1. Auguſt 1888 wird nebſt zwei Ergänzungspara= 
graphen (SS 3 und 4) zur öffentlichen Kenntniß und Nachachtung gebradıt. 
Diejelbe lautet: 

81. 
Ber in dem jüdwejtafritaniihen Schußgebiete mit Spirituofen Handel 

treiben will, hat dazu die jchriftliche Genehmigung (Lizenzichein) des Kaiſer— 
lihen Kommiſſars einzuholen und dafür für das laufende Kalenderjahr eine 
Gebühr von 

„15 Pd. Sterl. = 300 Mark“ 
zu zahlen. 

S 2. 
Wer, ohne im Beſitze eines Lizenzicheines zu jein, mit Spirituojen 

Handel treibt, hat den doppelten Betrag der Gebühr zu zahlen und kann 
außerdem mit einer Gelditrafe bis zu 

„25 Bid. Sterl. — 500 Mart“ 
belegt werden. 
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S 3. 

Der Lizenzberechtigte hat vor jedesmaliger Einfuhr von Spirituojen in 
das Schußgebiet die einzuführende Menge behufs Ertheilung einer Spezial- 
erlaubniß zur Einfuhr bei Strafe von 

„15 Pd. Sterl. = 300 Mark“ 
anzuzeigen. 

84. 
Demjenigen, welcher durch Handel mit Spirituoſen, insbeſondere durch 

übermäßigen Verlauf oder Verſchenken an Eingeborene Anlaß zu Ausſchrei— 
tungen giebt, kann die Erlaubnif zum Handel ohne Weiteres entzogen werden. 

Uſap, den 1. April 1890. 
Der Kaijerlihe Kommiſſar a. i. 

Dr. Goering. 

114. Derordnung, betreffend die Einfuhr von Feuerwaffen 
und Munition. 

Auf Grund des S 11 des Geſetzes, betreffend die Rechteverhältniffe der 
deutſchen Schußgebiete vom 15. März 1888 (Reichs Geſetzbl. ©. 75) und 
des $ 2 Ziffer 8 der Dienftanmweilung, betreffend die Ausübung der Gerichts— 
barkeit in dem ſüdweſtafrikaniſchen Schußgebiet vom 27. Auguſt 1890 
(Centralbl. für das Deutſche Reich S. 304), wird verordnet, was folgt: 

S 1. 
Die Einfuhr von Feuerwaffen, Munition oder Schießpulver in das jüd- 

weitafrifanische Schußgebiet ift mit Ausnahme der in den SS 2 und 5 be: 
zeichneten Fälle verboten. 

Der Kaiſerliche Kommifjar kann die Erlaubniß zur Einfuhr von Waffen, 
Munition und Scießpulver ertheilen: 

1. ſolchen Perſonen, die eine hinreichende Sicherheit dafür gewähren, 
daß die Waffe, die Munition und das Pulver nicht an Dritte ver- 
geben, abgetreten oder verkauft wird. 

2. Neifenden, die mit einer Belcheinigung ihrer Regierung verjehen 
find, dahin lautend, daß die Waffe, die Munition und das Pulver 
ausichließlich zu ihrer perjönfichen Vertheidigung beitinmt find. 

53. 
Wer auf Grund des vorigen Paragraphen Waffen, Munition oder 

Pulver in das Schutzgebiet einführen will, hat zuvor dem Kaiſerlichen 
Kommiſſar eine genaue Bezeichnung der Art der Waffe nebſt Angabe der 
Fabriknummer und ſonſtiger Merkmale ſowie ein Verzeichniß der Munition 
und der Menge de3 einzuführenden Pulvers behufs Ertheilung einer fchrift- 
lihen Einfuhrerlaubnig und Wusitellung eines Legitimationsſcheins zum 
Tragen der Waffe einzureichen. 

Ueber die Behandlung der Einfuhrerlaubnißicheine bleiben bejondere 
Beitimmungen vorbehalten. 
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Ss 4. 

Der Legitimationsichein zum Tragen der Waffe, der die genaue Be- 
zeichnung der Waffe und den Namen der zum Tragen berechtigten Perjon 
enthält, wird auf fünf Jahre auögeftellt und kann erneuert werden; er tft 
im Falle eriwiefenen Mißbrauchs widerruflic. 

8 5. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar kann die Erlaubniß zur Einfuhr von nicht— 
gezogenen Feuerſteingewehren und gewöhnlichem grobkörnigen Schießpulver, 
ſogenanntem Handels⸗ (Neger-) Pulver, denjenigen Perſonen ertheilen, die 
eine Lizenz zum Handel mit dieſen Waaren gelöſt und ein genaues Verzeichniß 
der einzuführenden Menge eingereicht haben. 

56. 

Für die Lizenz zum Handel mit nichtgezogenen Feuerjteingerdehren und 
gewöhnlichen Schießpulver ift eine Gebühr von 200 Mark für das laufende 
Kalenderjahr zu entrichten. 

Die Lizenz kann jederzeit zurüdgezogen oder auf gewiſſe Theile des 
Schutzgebiets bejchräntt werden. In diejen Fällen kann die gezahlte Lizenz- 
gebühr ganz oder theilmeile zurüdgemwährt werden. 

87. 

Die Perſonen, denen eine Handelslizenz ertheilt iſt, ſind verpflichtet, 
dem Kaiſerlichen Kommiſſar alle ſechs Monate genaue Liſten mit der An— 
gabe der Beſtimmung der verlauften Waffen und des verkauften Schieß— 
pulver3 ſowie des noch für den Verbrauch verbleibenden Beitandes einzureichen. 

S 8. . 

Zumiderhandlungen gegen dieje Verordnung werden mit Gefängniß bis 
zu drei Monaten oder mit Gelditrafe bis zu 5000 Marf, allein oder in 
Berbindung miteinander, bejtraft. Die Fenerwaffen, die Munition und das 
Schießpulver, welche Gegenjtand der Zumiderhandlung find, unterliegen der 
Einziehung. 

Diejelbe Strafe hat derjenige verwirkt, welcher einen Legitimationsſchein 
(SS 3 und 4) gelöjt hat, jedoch ohne denjelben beim Mitführen von Waffen 
betroffen wird. 

89. 

Die vorjtehenden Beitimmungen finden leine Anwendung auf die von 
der Regierung für die Bewaffnung der öffentlihen Macht und für die 
Drganijation der Landesvertheidigung getroffenen Maßregeln. 

S 10. 
. Dieje Verordunng tritt unter Aufhebung der früheren, dieſen Gegen: 
jtand betreffenden Verordnungen mit dem heutigen Tage in Kraft. 

Windhoel, den 10. Augujt 1892. 

Der jtellvertretende Kaiſerliche Kommiſſar 
v. François, Hauptmann. 



320 Zweiter Theil. Beftimmungen für die einzelnen Schuggebiete. 

IV. Zoll- und Steuerivefen. 

115. Derordnung, betreffend die Erhebung von 
Ausfuhrzöllen. 

Auf Grund der Kaijerlihen Verordnung, betreffend den Erlaß von 
Verordnungen auf dem Gebiete der allgemeinen Verwaltung, des Zoll- und 
Steuerivejens für die wejtafrifaniichen Schußgebiete, vom 19. Juli 1886 
wird folgende Verordnung erlafjen: 

81. 
Für die Ausfuhr von Rindvieh, Pferden, Schafen und Ziegen, von 

Straußenfedern, Elfenbein und Fellen aus dem Scußgebiete jowie für den 
Durchgang diejer Gegenjtände durch das Schutzgebiet werden Zölle erhoben. 

. 82. 
Die Erhebungsftellen find das Kaijerliche Kommifjariat in Otyimbingue 

und die Schulämter an den Sitzen der Häuptlinge. 

8 3. 
Bei Rindvieh, Pferden, Schafen und Ziegen gejchieht die Erhebung des 

Zolles nach Stüdzahl, und zwar ift ® zahlen für die Ausfuhr von: 
sh. 

einer Sub . . 2... = — (ein Pfd. Sterl.), 
einem Ochſen oder Stier — 3 (drei Scillinge), 
emem Kalb . . ... — 2 (zwei : ) 
einem Pferde . . — 10 (zehn a ? 
einem Schaf oder Siege — 1 (ein Schilling). 

Ss 4. 
Bei Straußenfedern, Elfenbein, Fellen geichieht die Erhebung des Zolles 

nad dem Werthe. Der Zoll joll nad dem bei der Erhebungsitelle mit der 
legten Poſt bekannt gewordenen Marktwerthe diejer Gegenjtände in Kapſtadt 
berecdjnet werden und fünf Prozent betragen. 

8 5. 
Wer zollpflichtige Gegenitände ausführt, hat deren Zahl und Gattung 

bezw. deren Werth jowie den Bejtimmungsort und den Qiransportweg bei 
einer der Erhebungsitellen zu deflariren und den dann dort feitgejehten Zoll 
zu zahlen. Eine Stundung oder ein Erlaß des Zolles kann nur durd den 
Kaiſerlichen Kommiſſar erfolgen. 

86. 

Nach Entrichtung des Zolles bezw. nach Eintreffen des Entſcheides des 
Kaiſerlichen Kommiſſars ertheilt die Erhebungsſtelle dem Dellaranten einen 
Ausfuhrſchein, welcher die zollpflichtigen Gegenſtände bis zu dem Orte des 
Ausgangs aus dem Schutzgebiet begleiten muß. 

8.7. 
Der Ausfuhrichein muß folgende Angaben enthalten: 
1. den Namen des Verjenderd und bei Viehtransport des Kondukteurs, 
2. Zahl, Gattung bezw. Werth der zollpflichtigen Gegenjtände, 
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3. beabjichtigten Transportweg, 
4. Ipezifizirten Betrag des Zolles und 
5. Angabe, ob Zoll entrichtet oder vom Kaiſerlichen Kommiſſar geftundet 

bezw. erlaſſen it. 
88. 

Wenn abgefertigte Gegenſtände erweislich auf dem Transport zu Grunde 
gegangen, ſo tritt eine Rückerſtattung bezw. ein Erlaß des Zolles ein. 

89. 
Der Zolldefraudation macht ſich ſchuldig: 
1. Wer ohne vorgängige Deklaration zollpflichtige Gegenſtände ausführt, 
2. wer ſolche Gegenſtände in zu geringer Zahl oder Werth anmeldet. 

10. 

Die Defraudation wird mit einer Geldjtrafe bejtraft, welche dem zehn: 
fachen Betrag des hintergangenen Zolles gleichtommt. 

11. 

Beſchwerden gegen den bei den Schulämtern fejtgejegten Zoll find bei 
dem Kaiſerlichen Kommifjar einzureichen, welcher über diefelben endgültig ent- 
icheidet. Die Beichwerden haben feine aufichiebende Wirkung. 

g 12. 
Gegen Strafbejcheide des Staiferlihen Kommiffars fteht dem Betroffenen 

die in $ 3 der Saijerlihen Verordnung vom 19. Juli 1886 vorgejehene 
Beichwerde an den Neichskanzler zu. 

8 13. 
Die mit der Zollerhebung beauftragten Scullehrer erhalten als Ver— 

gütigung fünf Prozent des von ihnen erhobenen Zolles. 

8 14. 
Der Ertrag der Zölle nach Abzug der Zollverwaltungstoften fließt in 

die Kaſſe des Kommiſſariats. 
8 15. 

Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1888 in Kraft. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar 
für das ſüdweſtafrilaniſche Schutzgebiet. 

116. Befanntmachung, betreffend die Einführung einer 
Abgabe für die Benußung der Wafjerftelle in Otyimbingue. 

Feder von der Walfiichbai, Tſaobis oder Omaruru kommende Fradıt- 
fahrer ac. hat für das Tränfen jeiner Zugochſen in der hierjelbjt befindlichen 
durd; den Häuptling Zacharias in Ordnung zu haltenden Waflerjtelle 
2! Mark an das Kommifjariat zu entrichten. Ortsanſäſſige, die bis 
50 Stüd NRindvieh, Kleinvieh bezw. Pferde auf dem Blake Dtyimbingue 
halten, haben eine jährliche Abgabe von 2!/; Mark, diejenigen, die mehr 

Riebow, Die Kolonial-Gejepgebung. 21 
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Vieh halten, eine folhe von 5 Mark zu zahlen, für den Fall ihr Vieh die 
qu. Wafjerftelle zum Tränken benußt. 

Die Verordnung tritt mit dem 27. Juni cr. in Kraft 
Zuwiderhandelnde werden bejtraft. 

Otyimbingue, den 26. Juni 1891. 

Der Kaiferlihe Kommiſſar. 
In Vertretung: 

v. Francois, Hauptmann. 

V. Rechtsverhältniſſe ver Eingeborenen. 

117. Derordnung, betreffend das Derbot der Anwerbung 

und Sortführung von Berg-Damaras des ſüdweſtafrikaniſchen 
Schußgebietes. 

Hierdurd wird verboten, Berg-Damaras oder andere Eingeborene des 
deutſch⸗ſüdweſtafrilaniſchen Schußgebietes anzumerben und als Arbeiter aus 
dem Scußgebiete auszuführen oder diejelben zur Auswanderung zu ver: 
anlaffen. 

Agenturen zu dieſem Zwecke innerhalb des deutich-füdweitafrifaniichen 
Schutzgebietes anzulegen; wird unterjagt. 

Zuwiderhandelnde werden aus dem Schutzgebiete ausgewieſen werden. 

DOtyimbingue, den 17. Mai 1891. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
In Vertretung: 

v. François, Hauptmann. 

D. 

Das ofafrikanifhe Schutzgebiet. 

I. Gremen des Sıhukgebietes, die Schukherrfchaft und 
ihre Praante. 

Für die Abgrenzung des Schußgebietes kommt neben dem deutſch-portu— 
gieſiſchen und dem deutjch-engliichen Abkommen (Nr. 26 bezw. 27) no in 
Betracht die 



D. Das oſtafrilaniſche Schupgebiet. 323 

118. Dereinbarung mit dem Kongo-Staat über die Grenze 
in Oſtafrika. 

Durch Notenwechſel zwiſchen dem Generaladminiitrator des Kongo— 
Staates und dem Auswärtigen Amt vom 1. bezw. 25. Auguſt 1885 wurde 
vereinbart, daß die Grenze bilden jolle der 30. Grad öjtlicher Yängevon Greenwich 
bis 1° 20° füdlicher Breite und eine gerade Linie von diefem Schnittpunkte 
bis zum nördlichften Ende des Tanganyka-Sees, die Mittellinie des Tanganyka— 
Sees und eine gerade Linie vom Tanganyfa-See zum Moero-See über den 
8° 30° füblicher Breite. 

119. Kaiferlicher Schußbrief für „die Gefellichaft für 
Deutiche Koloniſation“. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaiſer, Nönig von Preußen 
thun fund und fügen hiermit zu willen: 

Nachdem die derzeitigen Worjigenden der „Sejellichaft für Deutiche 
Kolonijation*, Dr. Carl Beters und Unjer Kammerherr Felir Graf Behr: 
Bandelin, Unjeren Schuß fir die Gebietserwerbungen der Gejellichaft in 
Oſtafrika, weitlic; von dem Reiche des Sultans von Zanzibar, außerhalb der 
Oberhoheit anderer Mächte, nacgejuht und Uns die von beiagtem 
Dr. Earl Beters zunächſt mit den Herrichern von Ujagara, Nauru, Uſeguha 
und Ulami im November und Dezember v. %. abgejchlofienen Verträge, 
durch welche ihm dieje Gebiete für Die Deutiche Koloniſationsgeſellſchaft mit den 
Rechten der Landeshoheit abgetreten worden jind, mit dem Anſuchen vor— 
gelegt haben, dieje Gebiete unter Unſere Oberhoheit zu jtellen, jo bejtätigen 
Wir hiermit, daß Wir dieſe Oberhobeit angenommen und die betreffenden 
Gebiete, vorbehaltlich Unjerer Entichließungen auf Grund weiterer Uns nach— 
zuweiſender vertragsmäßiger Erwerbungen der Gejellichaft oder ihrer Rechts— 
nachfolger in jener Gegend, unter Unferen Kaiſerlichen Schuß geitellt haben. 

Wir verleihen der bejagten Gejellihaft unter der Bedingung, daß fie 
eine deutſche Gejellichaft bleibt und daß die Mitglieder des Direftoriums 
oder der jonjt mit der Leitung betrauten Perſonen Angehörige des Deutichen 
Neiches find, jowie den Nechtänachfolgern diejer Geſellſchaft, unter der 
gleichen Vorausſetzung, die Befugniß zur Ausübung aller aus den Uns vor— 
gelegten Verträgen fließenden Rechte, einſchließlich der Gerichtsbarkeit, gegen- 
über den Eingeborenen und den in diejen Gebieten ſich niederlajjenden "oder 
zu Handels: und anderen Zweden ſich aufhaltenden Angehörigen des Reiches 
und anderer Nationen, unter der Aufficht Unſerer Regierung und vorbehaltlid) 
weiterer von Uns zu erlaflender Anordnungen und Ergänzungen dieſes 
Unjeres Schußbricfes. 

Zu Urkund deſſen haben Wir diejen Schußbrief Höchiteigenbändig voll: 
zogen und mit Unferem Kaiſerlichen Inſiegel veriehen laſſen. 

Gegeben Berlin, den 27. Februar 1885. 

Wilhelm. 

Furt v. Bismard. 

21* 
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120. Dereinbarung mit Sranfreich über die Erwerbung 
der feitländifchen Befigungen des Sultans von Zanzibar 

und der Injel Mafia durch Deutichland. *) 

. Wote des frauzöſiſchen Kotfhafters an deu Ztantsfekretär des 
Auswärtigen Amts. 

Berlin, le 17 novembre 1890. 
Monsieur le Baron, 

au cours des entretiens que nous avons eus ensemble au mois d’aoüt 
dernier, sur les rapports reeiproques de l’Allemagne et de la France ä la 
cöte orientale d’Afrique, Votre Excellence m’a declare que le Gouvernement 
Imperial etait dispose a reconnaitre le protectorat de la France a Madagascar 
avec toutes ses consequences. 

De mon cöte, jai ete en mesure de vous donner, lors de notre entre- 
vue du 6 de ce mois, l’assurance que, dans ces conditions, le Gouverne- 
ment de la Republique Francaise n’eleverait pas d’objection contre 
l’acquisition par l’Allemagne de la partie continentale des Etats du Sultan 
de Zanzibar ainsi que de l’ile de Mafia. 

Il a, d’ailleurs, été entendu que les ressortissants allemands a Mada- 
gascar et les ressortissants frangais dans les territoires cedes a 1’Allemagne 
par le Sultan de Zanzibar beneficieraient, sous tous les rapports, du traite- 
ment de la nation la plus favorisee. 

Dans le but de consacrer definitivement le complet accord des deux 
Gouvernements sur les points ci-dessus specifies, j’ai l'honneur d’adresser 
a Votre Excellence la presente' communication et je vous prie de m'en 
faire parvenir un accuse de reception confirmatif. 

Veuillez agreer, Monsieur le Baron, les assurances de ma tres-haute 
consideration. 

Jules Herbette. 
Son Excellence 

Monsieur le Baron Marschall de Bieberstein, 
Seeretaire d’Etat aux Affaires Etrangeres. 

b. Note des Staatsfekretärs des Auswärtigen Amts an den 
franzönfchen Botſchafter. 

Berlin, den 17. November 1890. 

Der Unterzeichnete beehrt ji, Seiner Erzellenz dem auferordentliden 
und bevollmächtigten Botichafter der franzöftichen Republik, Herrn Herbette, 
den Empfang des Screiben® dom heutigen Tage zu bejtätigen und das 
Einverjtändniß der Kaiſerlichen Regierung zu den darin enthaltenen Er: 
Härungen auszufprechen. Demnad erhebt die Regierung der franzöfiichen 
Republik feinen Einſpruch gegen die Erwerbung der fejtländiichen Beſitzungen 
des Sultans von Zanzibar und der Inſel Mafia durch Deutichland, und 
Lepteres erkennt die Schußherrichaft Frankreichs über Madagaskar mit allen 

”) Eine jolche Vereinbarung war erforderlich wegen des Beitritts Deutjchlands 
zu dem bezüglid Zanzibars wer Po Franfreih und England am 10. März 1862 
abgejchloffenen Garantievertrage. 
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ihren Folgen an. Dabei wird ausdrüdlid) verabredet, daß die deutjchen 
Reihsangehörigen in Madagaslar und die franzöfiihen Staatsangehörigen 
in den bezeichneten, von dem Sultan von Zanzibar an Deutichland abge- 
tretenen Gebieten in allen Beziehungen diejenige Behandlung erfahren jollen, 
welche den Angehörigen der meiltbegünftigten Nation dajelbjt zu Theil wird. 

Der Unterzeichnete benußt ꝛc. 
Marſchall. 

Seiner Exzellenz Herrn Herbette 
de: ꝛ⁊x. ꝛxc. 

121. Allerhöchſter Erlaß, betreffend die Führung des 
Prädikats Erzellenz durch den Gouverneur von Deutſch— 

Oſtafrika. 

Ich beſtimme, daß der Gouverneur von Deutſch-Oſtafrila für die 
Dauer ſeines Amtes und Aufenthalts in Oſtafrika das Prädikat Erzellenz 
führen joll. 

Berlin, den 14. Februar 1891. 
Wilhelm, 

v. Caprivi. 
An den Reichslanzler. 

122. Allerhöchfter Erlaß, betreffend die Rangverhältnifje 
und Uniformen der Kaiferlichen Beamten in Deutich- 

Oſtafrika. 

Ich will hierdurch auf Grund des 8 17 des Reichsbeamtengeſetzes 
vom 31. März 1873 (Reichs-Geſetzbl. ©. 61) und des 8 1 des Geſetzes, 
betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 
S. 75 für 1888) Meinen Beamten in Deutſch-Oſtafrika einen militäriſchen 
Rang mit der Maßgabe beilegen, daß dieſer Rang den bezeichneten Kolonial— 
beamten nur in Oſtafrika und für ihre Amtsdauer zuſteht, und zwar: 

1. dem Oberrichter und den Kommifjaren den Rang des Oberit- 
lieutenants, 

2. den Kanzlern, Bezirksrichtern, dem Zolldirektor und dem Inten— 
danten den Rang des Hauptmanns, 

3. den Vorftehern des Goubernementsbureaus, der Hauptlafje und 
des Hauptzollamt3 den Rang des Premierlieutenants, 

4. den Kaſſirern, Sefretären, Negijtratoren, Buchhaltern und Zoll 
beamten den Rang des Gelondlieutenants bezw. Dedoffiziers 
nach Bejtimmung des Reichskanzlers, 

5. den Unterbeamten den Rang der Unteroffizieve (Feldwebel, 
Sergeant, Unteroffizier) nad) Bejtimmung des Gouverneurs. 

Der Oberridhter hat vor den Kommifjaren, unter allen anderen Beamten 
bei gleihem Range das ojtafrifanische Dienjtalter den Vorrang. 
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Ferner will IH auf Grumd der eingangs angeführten Geſetze die 
Uniformen fir die in Deutich - Ditafrila verwendeten Beamten nah Maß— 
gabe der anliegenden Beichreibung bierdurd) fejtftellen.*) 

Ich beauftrage Sie, wegen Einführung der Uniform das Weitere zu 
veranlaifen. 

Gegeben Kiel, an Bord M. S. „Kaijer“, den 3. uni 1891. 
Wilhelm. 

v. Capripi. 
An den Reichslanzler (Auswärtiges Amt). 

123. Allerhöchiter Erlaß, betreffend die Rangverhältnifje 
und Uniformen der Kaiferlichen Beamten in Deutich- 

Oftafrika. 
Im Anſchluß an Meinen Erlaß vom 3. Juni 1891, betreffend Die 

Nangverhältnifie und Uniformen der Kailerlichen Beamten in Deutjch: Dit: 
afrifa, beſtimme Ich Hierdurch, wie fulgt: 

Die Feitiegung des Ranges und der Uniform für diejenigen 
Beamten in Deutich » Ditafrika, für welche in Meinem Erlaß vom 
3. Juni 1891 feine Beitimmung getroffen it, erfolgt durch den 
Reichskanzler. 

Gegeben Jagdhaus Rominten, den 30. September 1892. 

Wilhelm. 
Graf v. Caprivi. 

An den Reichskanzler (Auswärtiges Amt). 

124. Verfügung, betreffend die Ausübung konſulariſcher 
Befugniſſe und den Erlaß polizeilicher und ſonſtiger die 
Verwaltung betreffender Vorſchriften in Deutſch-Oſtafrika. 

Auf Grund der SS 5 und 11 Abſatz 2 und 3 des Geſetzes, betreffend 
die Rechtsverhältniffe der deutichen Schußgebiete (Reichs-Geſetzblatt 1888 
©. 75), wird für Deutſch-Oſtafrika Folgendes bejtimmt: 

st. 
Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erjter Inſtanz ermächtigten Be— 

amten haben für ihre Bezirke zugleich die Befugniffe wahrzunehmen, welche 
den Ddeutichen Konſuln nad) S 16 des Geſetzes, betreffend Die Nativnalität 
der Nauffahrteifchiffe ꝛc, vom 25. Dftober 1867 (Buudes-Geſetzbl. S. 35) 
und S 35 des Gejehes, betreffend die Organijation der Bundeskonſulate zc., 
vom 8. November 1867 (Bundes-Geſetzbl. S. 137) zuftehen. Daſſelbe gilt 
von den Befugnifjen, welche den deutichen Konfulaten als Seemannsämtern 
nah der Scemanns-Ordnung dom 27. Dezember 1872 (Neich3:Gejepbt. 
©. 432) und nach jonftigen Reichsgeſetzen obliegen.**) 

*) Vergl. die Beilage zu Nr. 13 D. Kol. BI. 1891. 
**) Nergl. die Anmerkung zu der Verfügung vom 29. März 1889 (Nr. 33 

180\. 
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Die für die Konfuln geltenden Ausführungsbeitimmungen zu den vor: 
gedachten Gejehesvorichriften finden entiprechende Anwendung. 

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen 
nad) Maßgabe der Beitimmungen des Gejeßes, betreffend die Gebühren und 
Ktoften bei den Konfulaten des Deutichen Reichs, vom 1. Juli 1872 (Reichs 
Geſetzbl. S. 245) erhoben. 

& 2. 
Der Gouverneur ift befugt, polizeiliche und jonjtige die Verwaltung be- 

treffende Borichriften zu erlaffen und gegen deren Nichtbefolgung Gefängnik 
bis zu drei Monaten, Haft, Gelditrafe und Einziehung einzelner Gegenftände 
anzudrohen. 

Bis zur Uebernahme der Verwaltung durch den Gouverneur wird dieſe 
Befugniß durch den Reichskommiſſar wahrgenommen. 

83. 
Dieſe Verfügung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. 

Berlin, den 1. Januar 1891. 
Der Reichälanzler. 

v. Caprivi. 

125. Gouvernements-Befehl, betreffend die Tagegelder der 
Beamten. 

Die Gouvernementöbefehle Nr. 1 vom 1. Januar und Nr. 8 dom 
10. Februar d. 3. werden aufgehoben, und treten nadhitehende Beitimmungen 
über die den deutichen Beamten und Meilitärperjonen des Scußgebietes bei 
Dienitreifen zu gewährenden Vergütungen mit rüchwirfender Kraft vom 
1. Februar d. J. dergejtalt an deren Stelle, daß alle bisher erlafienen, 
jonjtigen diesbezüglichen Verfügungen, ohne Rüdficht darauf, ob fie diejen 
Beitimmmungen entgegenftehen oder nicht, ſoweit fie nicht ausdrücklich aufrecht 
erhalten ſind, hiermit aufgehoben werden. 

1. Bei Dienftreijen, welde nad) Zanzibar oder auf dem Seewege 
zwijchen den einzelnen Wüjtenjtationen des Schußgebietes aus- 
geführt werden, werden folgende Tagegelder gewährt: 

a) für Offiziere und im Offizierrange ftehende Beamte täglich 10 Nupien ; 
b) für Derdoffiziere und in gleihem Range jtehende Beamte täglich 

6 Rupien; 
ec) für Unteroffiziere und in gleihem Range jtehende Beamte täglid) 

4 Rupien. 

Dieſe Tagegelder werden jedoch nur bei denjenigen Dienftreifen gewährt, 
welche vom Kailerlichen Goupernement genehmigt worden jind. Es iſt daher 
jtet3 vor Antritt einer Dienjtreije ein den dienftlihen Zwed der Neije be: 
gründender, von der vorgelegten Dienjtbehörde außerdem begutachteter Antrag 
rechtzeitig bei dem Kaiſerlichen Gouvernement zur Genehmigung einzureichen. 
Nur ausnahmsweile fann von der vorherigen Einholung der Genehmigung 
des Kaiſerlichen Goubernements zur Vornahme einer Pienjtreife Abſtand 
genommen werden, wenn borauszujehen it, daß die erbetene Genehmigung 
nicht rechtzeitig mehr eintreffen und dadurch der Zweck der Dienftreije ver- 
eitelt werden würde. Gleihwohl ijt aber auch in diefem Falle eine unver- 
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zügliche Anzeige an das Kaiſerliche Gouvernement über den Zwed der beab- 
ſichtigten Dienftreife zu erjtatten und nach Beendigung derjelben zugleich mit Ein- 
jendung eines Berichts über den Erfolg die nachträgliche Genehmigung einzuholen. 

Einer jeden Forderungs-Nahmweilung über Tagegelder, welche nur dem 
Kaiſerlichen Gouvernement zur Prüfung und Anweilung bezw. Zahlung ein- 
zureichen it, ift ausnahmslos der genehmigende Erlaß beizufügen. Die Zeit, 
für welche die Tagegelder zuitändig find, wird derart beredjnet, daß der 
feſtgeſetzte Tagegelderjab vom Tage des Aufbruch vom Stationsorte ab bis 
zum Tage der Nücdlehr, dieſen eingeichlofjen, in Anſatz gebracht wird. 
Sonftige etwa vorfommende Auslagen, wie 3. B. Nachtquartier u. |. w. 
werden dagegen nicht vergütet, mit Ausnahme von etwa entitandenen Fuhr— 
fojten, wie Fahrten auf einer Dhau oder mit einem Dampfer der Deutjchen 
Djtafrifa = Linie u. ſ. w., deren Crftattung bejonders erfolgt. Die 
Tagegelder:Liquidation ift in jedem Falle der vorgejegten Dienjtitelle ein- 
zureichen, welche unter Zugrundelegung obiger Grundſätze die Nichtigkeit der 
ausgeführten Dienjtreiie zu bejcheinigen hat; die Prüfung der Richtigkeit 
der angejebten Tagegelder bezw. Fuhrkoſten erfolgt durch die Hauptkaſſe. 

Für die Zeit, während weldyer ein Beamter oder Offizier ıc. auf 
Kaijerlichen Kriegsichiffen befindlich gewejen bezw. an Bord derjelben verpflegt 
worden ijt, werden Tagegelder nicht gewährt. 

Vom 1. Februar d. J. hört die Gewährung freier Verpflegung 
an Bord der Goupdernementsdampfer auf. Ob und unter welcden Be: 
dingungen die Kapitäne diefer Dampfer die Fahrgäſte fernerhin verpflegen, 
bleibt der freien gegenjeitigen Vereinbarung überlafjen. 

2. Bei Dientreifen im Binnenlande werden Tagegelder nicht gewährt. 
Es findet jedoch bei derartigen Dienftreifen, wenn fie mit der Genehmigung 
des Kaiſerlichen Gouvernements, die erforderlichenfalls auch nachträglich ein- 
geholt werden fann, unternommen worden jind, eine Erjtattung der baaren 
Auslagen jtatt, wie z. B. Auslage für Träger, Thaufahrten und dergl. mehr. 
Sofern jedoch dieſe Reifen die Dauer von fieben Tagen überfteigen, bleibt es bei 
den Beitimmungen des Zirkular-Erlafjes Nr. 45 vom 29. Dezember 1891.*) 
In jedem Falle muß auch hier, behufs Erjtattung der Kojten, die Nichtigkeit 
derjelben bejcheinigt und bei Einreichung der Liquidation an das Naijerliche 
Gouvernement die genehmigende Verfügung beigefügt jein. 

3. Bei Dienstreijen über die Grenzen des Scußgebietes 
hinaus — mit Ausnahme der Reiſen nach Zanzibar — findet die Aller- 
höchite Verordnung, betreffend die Tagegelder und Fuhrkoſten ꝛc. der gejandt- 
ihaftlichen und Stonfularbeamten, vom 23. April 1879 entſprechende An- 
wendung. Hiernach find Tagegelder und Fuhrkoſten zu liquidiren beredtigt 
nach den Süßen des $ 1: 

1. zu 11: der Kaiſerliche Gouverneur, 
2.3ullI:a) die StabSoffiziere: Kommandeur, Oberführer, Oberarzt; 

b) der Oberricdhter und die Kommiſſare; 
3.3ulV: a) die Hauptleute, Kompagnieführer und der Intendant; 

b) die Stanzler, Bezirtsrichter und Bezirkshauptleute, jowie der 
Zolldireftor und der Gouvernements-Baumeiſter; 

*) Vergl. Nr. 129, VII F. 20 Abi. 3, deſſen erläuternder Zujag den Inhalt 
des Birkular-Erlafies enthält. 
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4. zu V:a) die Subalternoffiziere: Lieutenants, Merzte; 
b) die im Range des Premierlieutenants und die im Range 

des Sekondlieutenants jtehenden Beamten. 
5. zu Va. (In der Allerhöchjten Verordnung vom 23. April 1879 

nicht vorgejehener Saß, weldjer auf. 10 Mark bei Dienft- 
reifen außerhalb des Neichögebietes und auf 6 Mar bei der: 
artigen Reifen innerhalb des Neichögebietes feitgejeßt wird): 

a) die Deckoffiziere: Dedoffiziere, Zahlmeiſter-Aſpiranten, 
Oberbüchjenmacher, 

b) die im Range des Dedoffiziers jtehenden Beamten; 
6. zu VI: a) die Unteroffiziere: Feldmwebel, Schreiber, Sergeanten, Unter: 

offiziere, Lazarethgehülfen, Unterbüchſenmacher, 
b) die im Range der Unteroffiziere ſtehenden Beamten. 

Da die Perſonen der Klaſſe VI bei Dienſtreiſen innerhalb des 
Schußgebietes (zur See) und nad) Zanzibar 4 Rupien beziehen, jo hat diejer 
Satz auch bei den Dienftreifen derjelben außerhalb des Schußgebietes ala 
Norm zu dienen, joweit nicht im Spezialfalle die Umjtände ein Nüdgreifen 
auf den Sab des S 1 zu VI der gedaditen Verordnung geitatten. Die 
Fuhrkoſten werden nad) den Süßen des 8 5 a. a. D. unter Zugrundelegung 
der vorſtehenden Rangabjtufung bemefjen. Das Perjonal der Nangitufe Va 
erhält an Fuhrkoſten: 

1. Bei Dienftreijen, welche auf Eijenbahnen, Dampfidiffen oder Segel: 
ichiffen gemacht werden fünnen, für dad Kilometer 10 Pf. und für 
jeden Zus und Abgang außerhalb des Neicysgebietes 4 Mark, inner: 
halb dejjelben 2 Mearf. 

2. Bei Dienjtreifen, welche nicht auf Eijenbahnen, Dampfichiffen oder 
Segelſchiffen zurücgelegt werden fünnen, 40 Pfennig für das Kilo: 
meter der nächjten benußbaren Straßenverbindung. Für die Dauer 
der Einichiffung auf Kaiferlichen Kriegsichiffen bleiben Tagegelder 
und Fuhrkoften auch in diefem Falle außer Anfap. 

3. Die außerhalb des Schubgebietes jtattfindenden Dienjtantritts- 
und Berjegungs-Reijen, jowie die Meilen, welde nad) Be: 
endigung der Thätigkeit im Schußgebiete nah der Heimath aus— 
geführt werden, bleiben hierbei außer Betracht. In diejen Fällen 
wird die Vergütung, ſoweit fie nicht bezüglich des militäriſchen 
Perſonals in den organijatoriihen Beltimmungen für die Schuß 
truppe bereit vorgejehen iſt, von Fall zu Fall durch das Aus: 
wärtige Amt fejtgejeßt werden. Etwaige diesbezüglide Anträge 
iind auf dem vorgejchriebenen Dienjtwege an das Kaiſerliche 
Gouvernement einzureichen. 

Dar-e3-Saläm, den 9. Mär; 1892. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Freiherr v. Soden. 

126. GBouvernements-Befehl, betreffend die Tagegelder der 
Beamten. 

In Abänderung des Goudernementsbefehlde vom 9. März d. J. zu 
Nr. 1 wird hiermit bejtimmt: den deutichen Beamten und Militärperjonen 
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werden vom heutigen Tage ab bei Dienftreifen auf dem Seewege zwiſchen 
den einzelnen Küftenftationen des Schutzgebietes Die zuftändigen Tagegelder 
nur noch für die wirklichen Weijetage gewährt, und ift jede weitere Ent: 
ſchädigung für ſolche Reifen, abgejehen von den Erjaße etwa vorlommender 
Auslagen an Fuhrkoſten, ausgeſchloſſen; dagegen wird jeder auch nur an- 
gefangene Reiletag hierbei als voll gerechnet. 

Dar-ed:-Saläm, den 1. Auguſt 1892. 
Der Kaijerliche Gouverneur. 

sreiherr v. Soden. 

127. Bouvernements-Befehl, betreffend den Erwerb von 
Grundeigenthum durch Beamte und Militärperjonen. 
Beamte des Gouvernements, Offiziere und Unteroffiziere der Schutz— 

truppe, weldhe unbewegliches Eigenthum innerhalb des Schußgebietes zu er- 
werben wünjchen, bedürfen hierzu der Genehmigung des Gouverheurs; diejelbe 
ift schriftlich auf dem vorihriftsmäßigen Inſtanzenwege einzuholen; das 
Geſuch hat zu enthalten: 

eine nähere Bezeichnung der Immobilien (Haus, Scamba, 
Baugrund, Hütte) nach Lage und Umfang, Name des früheren 
Eigenthümers, Erwerbstitel (Nauf, Taufh, Schenkung) und Höhe 
des Kaufpreijeg, und muß von einer begutachtenden Aeußerung 
der nächitvorgejegten Behörde begleitet fein, woraus erfichtlich, 
da irgend welche Bedenken gegen den beabjichtigten Erwerb 
nicht obwalten. 

Die mit Führung der Grundbücer beauftragten Beamten find an 
gewiejen, etwaigen Anträgen auf Eintragung in das Grundbuch, jofern 
diefelben von Beamten des Gouvernements oder Offizieren und Unter: 
offizieren der Schubtruppe ausgehen und mit der hier vorgeichriebenen 
ichriftlichen Genehmigung des Gouverneurs nicht verſehen find, feine Folge 
zu geben. 

Dar-es-Saläm, den 15. Mai 1891. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Freiherr v. Soden. 

128. Geſetz, betreffend die Kaiſerliche Schutztruppe für 
Deutich-Oftafrifa. 
Bon 22. März; 1891. 

(Reichä:Gejegblatt ©. 53). 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher Kaifer, König von 
Preußen ıc., verordnen im Namen des Reichs, nad) erfolgter Zuftimmung 
des Bundesrathd und des Reichstags, was folgt: 

$ 1. 
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in 

Deutich = Dftafrifa, insbeiondere zur Belämpfung des Stlavenhandeld, wird 
eine Schubtruppe verwendet, deren oberjter Kriegsherr der Kaiſer ift. 
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I. Bildung, Ergänzung und Redtsverhältnijije. 

S 2. 
Die Schußtruppe wird gebildet: 
a) aus Offizieren, Ingenieuren des Soldatenjtandes, Sanitätsoffizieren, 

Beamten und Unteroffizieren des Reichsheeres und der Kaijerlichen 
Marine, welche auf Grund freiwilliger Meldung der Schubtruppe 
zeitweile zugetheilt werden, 

b) aus angetvorbenen Farbigen. 

S 3. 
Die der Schußtruppe zugetheilten deutſchen Militärperjonen und Be- 

amten jcheiden aus dem Heere und, joweit fie der Kaiferlihen Marine an: 
gehören, aus dem Etat der Leßteren aus. 

Sie gelten als außer diejem Etat jtehende, zeitweije abtommandirte 
Angehörige der Kaiſerlichen Marine. 

Die der Schußtruppe zugetheilten Eivilbeamten der Militär: oder Marine- 
verwaltung gelten al3 Militärbeamte. 

84 
Die hinſichtlich des ſtrafgerichtlichen Verfahrens gegen die der Schutz 

truppe zugetheilten Militärperſonen durch die beſonderen Verhältniſſe der 
Schutztruppe gebotenen Abweichungen von den Vorſchriften der Militär— 
Strafgerichtsordnung werden durch Kaiſerliche Verordnung beſtimmt. 

II. Verſorgung. 

855. 
In Betreff der Verſorgungsanſprüche der der Kaiſerlichen Schutztruppe 

zugetheilten Militärperſonen und ihrer Angehörigen finden die Beſtimmungen, 
welche für die aus dem MarinsEtat bejoldeten Militärperjonen gelten, mit 
den nachſtehenden Mafgaben Anwendung. 

$ 6. 
Als Dienjtbeihädigung it außer den in den SS 3, 51 und 59 des 

Reiche-Militärpenfionsgejeße3 vom 27. Juni 1871 erwähnten Beihädigungen 
auch die auf die klimatiſchen Einflüffe während der Zugehörigkeit zur 
Scußtruppe zurüdzuführende bleibende Störung der Geſundheit anzuſehen. 

Die Entſcheidung darüber, ob eine mit dem Dienſt in der Schutztruppe 
in urſächlichem Zufammenhange jtehende Dienjtbeihädigung vorliegt, erfolgt 
für Diejenigen Perſonen des Soldatenjtandes, welche in das Heer zurüd- 
getreten find, durch die oberſte Militärvertvaltungsbehörde des Nontingents 
im Einvernehmen mit dem Neichskanzler (Reichs-Marine-Amt). 

Ss 7. 
Bei Bemefjung der Höhe der Penjion bleiben die Bezüge in der 

Schutztruppe außer Betracht. Hinſichtlich der Offiziere, Ingenieure des 
Soldatenjtandes, Dedoffiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten gelten 
als penjionsfähiges Dienfteintommen die Gebührniffe, welche ihnen nad) ihrem 
Dienftalter und ihrer Charge in der Kaiſerlichen Marine zuftehen würden. 

Als penfionsfähiges Dienſteinkommen gilt: 
für den DOberbüchjenmacher der Betrag von . . . 2200 Mark, 
für eldwebel der Betrag vun . . . +» 200 „ 
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für Büchlenmacher, Sergeanten, Unteroffiziere und 
Lazarethgehülfen der Betrag von . . 16600 Marf, 

und für das ſonſtige — der S Shuptrup der 

Betrag don ee, Ss 1200 „ 
jährlid). 

S 8, 

Die Bemeſſung der Penſion Der Perſonen des Soldatenjtandes der 
Unterflafjen erfolgt unbejchadet ihres Anspruchs auf Penfionserhöhung und 
den Eivilverforgungsichein nach den Bejtimmungen des Reichsbeamtengeſetzes, 
jofern es für fie günftiger iſt. 

89. 

Jeder Offizier, Ingenieur des Soldatenſtandes, Deckoffizier, Sanitäts— 
offizier oder obere Beamte, welcher nachweislich durch den Dienſt in der 
Schutztruppe invalide und zur Fortiegung des aktiven Militär oder See 
dienjte8 unfähig geworden ift, erhält an Stelle der im S 12 des Gejehes 
vom 27. Juni 1871 vorgejehenen Penfionserhöhung eine Erhöhung der 
Penſion, welche beträgt: 

a) 1020 Mark jährlich, wenn die Penfionirung aus der Charge eines 
Dedoffiziers bezw. eines Lieutenants oder Hauptmanns (Kapitän 
lieutenants) zweiter Klaſſe oder, bei oberen Beamten, aus einem 
penjionsfähigen Dienjteinfommen von weniger als 3600 Marl 
erfolgt, 

b) 750 Mark jährlich, wenn die Penftonirung aus einer anderen 
militäriichen Charge ($ 7) oder, bei oberen Beamten, aus einem 
penjtonsfähigen Dienjteinfommen von 3600 Markt und darüber 
erfolgt. 

Militärperjonen der Unterklaſſen, welche in der vorbezeichneten Weile 
ganz invalide geworden find, erhalten an Stelle der im $ 71 a. a. O. vor: 
geſehenen Zulage eine Penfionserhöhung von jährlid 300 Mare. 

Für Diejenigen, welche der Schußtruppe ohme Unterbrechung länger ala 
drei Jahre angehört haben, findet für jedes weitere volle Dienſtjahr eine 
Steigerung der Penfionserhöhung um ein Sechſtel bis zur Erreihung des 
Doppelbetrages Statt. 

8 10. 
Bei denjenigen aus dem Dienſt der Kaiſerlichen Schuptruppe jcheiden- 

den Berjonen, welche derfelben ununterbroden mindeitens zwölf volle Jahre 
angehört haben, it eingetretene Dienjtunfähigfeit nicht Vorbedingung des 
Anſpruchs auf Penfion. 

Für den Anſpruch auf die Penfionserhöhungen ($ 9) it jedoch der 
Nachweis der Invalidität erforderlid). 

& 11. 
Die Zeit der Verwendung in Afrika wird bei der Penjionirung Doppelt 

in Anrechnung gebracht, fofern fie mindejtend ſechs Monate ohne Unter: 
bredung gedauert hat. Seereilen außerhalb der Dft- und Nordiee rechnen 
hierbei der Verwendung in Afrika gleich. 

Ausgenommen von diejer Doppelrechnung it die in ſolche Jahre fallende 
Dienitzeit, welche bereits als Kriegsjahr zu erhöhtem Anſatz kommt. 

Die Toppelrehnung der Dienitjahre in der Schußtruppe hat auch für 
diejenigen Militärperjonen jtattzufinden, welche ohne Penſion aus der Schutz— 
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truppe in ihr früheres Dienftverhältnif zurüdtreten und demnächſt aus dielem 
legteren Dienjtverhältniß penfionirt werden. 

& $ 12. 
Berjorgungsaniprüche wegen einer in der Schußtruppe erlittenen inneren 

Dienjtbejhädigung fönnen nur innerhalb ſechs Jahren nad) dem Ausjcheiden 
aus der Schußtruppe geltend gemacht werden. 

Bei Verwundungen, äußeren Dienftbeichädigungen und der fontagiöjen 
Augenkrankheit it die Geltendmachung von Verjorgungsaniprücen ohne Zeit: 
beichränkung zuläſſig. 

Berjorgungsaniprüche, die nicht wegen Dienjtbejchädigung erhoben mer: 
den, find nur injoweit zuläſſig, als jte bis zum Ausicheiden aus der Schuß: 
truppe erhoben find. 

8 18. 
Sceiden Perſonen des Soldatenjtandes aus der Schußtruppe mit 

Penſion aus, jo beginnt die Zahlung der Leßteren mit dem Ablauf des 
Vierteljahres, welches auf den Monat folgt, in welchem das Ausſcheiden 
ftattgefunden hatt. Bis zum Beginn der Benftonszahlung wird dem Penſionär 
das bisherige Gehalt belajjen. 

S 14. 
Werden Militärperionen nad) dem Ausjcheiden aus der Schubtruppe 

wegen einer mit dem Dienjt in Leßterer in urſächlichem Zujammenhange 
jtchenden Dienftbeihädigung penjionirt, nachdem fie in den Dienſt des 
Heeres oder der Kaiſerlichen Marine wieder übernommen waren, jo fällt die 
geſammte von ihnen erdiente Penſion dem ordentiichen Penſionsfonds zur Laſt. 

8 15. 
Hinterläßt eine der Schußtruppe angehörige Perfon des Soldaten: 

ſtandes eine Wittwe oder ehelihe Nachkommenſchaft, jo gebührt den Hinter: 
bliebenen für das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr noch das volle 
Gehalt des Berjtorbenen. 

$ 16. 
Die in den SS 41 ff, S 56 und SS 94 fi. des Gejees vom 27. Juni 

1871 vorgejehenen Beihülfen jtehen den Hinterbliebenen aud) dann zu, 
wenn der Tod infolge einer militärischen Aktion oder Elimatifcher Einflüffe 
und vor Ablauf von ſechs Jahren nad) dem Ausicheiden aus der Schub: 
truppe eingetreten ift. 

Die Beitimmungen dieſes Paragraphen finden auf die Angehörigen 
ſolcher Militärperjonen, welche nad; einer militärijchen Aktion vermißt wer— 
den, gleihmäßig Anwendung, wenn nach dem Ermefjen der oberjten Militär- 
verwaltungsbehörde das Ableben mit hoher Wahricheinlichkeit anzunehmen ift. 

$ 17. 
Oberſte Verwaltungs bezw. Reichsbehörde im Sinne der Penfionsgejehe 

ift für die Kaiſerliche Schußtruppe der Reichskanzler (Neichd-Marine-Amt). 

III. Uebergangsbejtimmungen. 
$ 18. 

Außer den im $ 2 lit. a bezeichneten Militärperjonen können in die 
Schußtruppe aud) ſolche Deutjchen übernommen werden, welche der von dem 
Reichskommiſſar für Dftafrila angeworbenen Truppe angehören. Sie er: 
halten hierdurch die Rechte und Pflichten der vorerwähnten Militärperjonen. 
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$ 19. 

Für die in die Schußtruppe übernommenen Perjonen ijt der in der 
Truppe des Reichskommiſſars bereit3 abgeleiitgte Dienft im Sinne Ddiejes 
Geſetzes demjenigen in der Schußtruppe gleich zu achten. 

8 20. 
Denjenigen aus dem Heere oder der Kaiſerlichen Marine zur Truppe 

des Reichskommiſſars übergetretenen Militärperjonen, welche aus Ddiejer be 
reits ausgeichieden find oder in die Kaiferlihe Schugtruppe nicht über: 
nommen werden, und ihren Hinterbliebenen können Verſorgungsanſprüche 
nad; Maßgabe der biöherigen Beitimmungen über die Verſorgung der Militär: 
perjonen des Heeres und der Kaijerlichen Marine und ihrer Hinterbliebenen 
vom Reichskanzler zugeitanden werden. 

Urkundlich unter Unſerer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und bei 
gedrucdtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 22. März 1891. 
Wilhelm. 

vb. Gapripi. 

129. Allerhöchite Ordre, betreffend die Organiſatoriſchen 
Beftimmungen für die es Schußtruppe für Deutjch- 

Oftafrika. 
Sch genehmige die anliegenden „Organijatoriichen Beltimmungen“ für 

Meine Schußtruppe für Deutſch-Oſtafrila und ermächtige Sie, wegen ihrer 
Ausführung das Weitere zu veranlafjen, ſowie erforderlich werdende Er- 
läuterungen, Ergänzimgen und Abänderungen dazu, jofern fie nicht prinzipieller 
Natur find, jelbjtändig zu verfügen. 

Berlin, den 9. Mpril 1891. 
Wilhelm. 

An den Reichöfanzler. v. Caprivi. 

Organifatorifche Befimmungen für die Kaiſerliche Schuhtruppe für 
Deutfh-Ofafrika. *) 

Abſchnitt 1. 
Allgemeines. 

Die Scyußtruppe iſt in Bezug auf militäriiche Organijation und Dis: 
ziplin dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) unterjtellt. Betreff der Ver— 
waltung (fiehe Abſchnitt VI) und der Verwendung — ſowohl zu militärischen 
Unternehmungen als auch zu Sweden der Civilverwaltung — unterfteht fie 
dem Gouverneur don Deutſch-Oſtafrika und weiterhin dem Reichskanzler 
(Auswärtiges Amt, Kolonialabtheilung). 

Der Gouverneur erläßt in der Negel feine Weijungen für die Schuß: 
truppe an den Kommandeur derjelben. Sollte in bejonderen Fällen der 

*) Die durch Kaiferliche Ordre vom 4. Juni 1891 genehmigten Belleidungs: 
Beitimmungen für die Kaiferlide Schugtruppe find abgedrudt in der Anlage zu 
Rr. 13 des Marine-Verordnnungsblattes von 1891 und in der Beilage zu Nr. 13 des 
Deutihen Kolonialblattes von 1891. 
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Gouverneur ſich veranlaßt jehen, einzelnen Unterabtheilungen Befehle direkt 
zugehen zu laſſen, jo hat er hiervon alsbald aud) dem Kommandeur Mit- 
theilung zu machen. 

Die mit Wahrnehmung! der Gejchäfte der örtlichen Behörden — fiehe 
11. 3 — beauftragten Offiziere können von dem Gouverneur für ihren Bezirk 
zu Bezirkshauptleuten ernannt werden. Sie unterjtehen als ſolche dem Gou— 
verneur, don dem fie ihre Befehle empfangen und an den fie berichten. In 
militärischer Hinficht verbleiben fie dem Kommandeur unterftellt, doch gehen 
ihre Berichte auch im militäriichen Angelegenheiten unter fliegendem Siegel 
durch die Hände des Gouverneurs an den Kommandeur. 

Abſchnitt U. 

A. Gliederung. 

1. Die Angehörigen der Schußtruppe gliedern ſich in 
a) Offiziere: s 

- . ommandeur, 
Stabsoffiziere Oberführer, 

Kompagnieführer, 
Lieutenant; 

b) Dedoffiziere: 
Deckoffiziere, 
Zahlmeiſteraſpiranten; 

ce) Unteroffiziere: 
Feldwebel, 
Sergeanten, 
Unteroffiziere, 
Lazarethgehülfen; 

d) Aerzte: 
Oberarzt, 
Aerzte; 

e) Militärbeamte: 
Obere Beamte (mit Offizierrang), Intendant, Ober-Büchfenmadher, 

Unter-Büchjenmad)er; 
f) Gemeine. 

2. Dur ablommandirte deutiche Militärperjonen find zu bejeßen: 
Dffizier- und Unteroffizierftellen des Stabed des Kommandeurs 

(ſiehe Ziffer 4); 
alle Offizierjtellen bis einſchließlich Kompagnieführer herunter; 
bei jeder Kompagnie mindejtens die Stellen eines Lieutenants, 

de3 Feldwebels und von vier Sergeanten oder Unteroffizieren 
(darunter ein Yazarethgehülfe); 

die Stellen ſämmtlicher Aerzte und Beamten. 
Mit Farbigen können bei jeder Kompagnie die Stelle eines Lieutenants 

und der Reit der Stellen der Sergeanten und Unteroffiziere bejeßt werden. 
Deutjhe Militärperjonen gehen den farbigen Inhabern einer Charge 

gleichen Dienjtranges jtet3 vor. Zwiſchen den deutfchen Dedoffizieren, Unter: 
offizieren und Beamten einerjeits und farbigen Offizieren andererjeits bejteht 
fein Unterordnungsverhältniß. 
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3. Die Schußtruppe gliedert fi) nad) Maßgabe des Etats in: 
den Stab, 

10 Kompagnien zu etwa 150 Köpfen 
und 

die erforderlichen örtlihen Behörden. 
Für Erpeditionen werden die erforderlichen Abtheilungen jedesmal vom 

Kommandeur zujammengejtellt. 
4. Der Stab bejteht aus. 

dem Kommandeur, 
einem Dberführer zur Verfügung, 
ſieben Lieutenants (zivei Adjutanten, vier zur Verfügung bei Er- 

krankungen zc., einer zur Dienjtleiftung in Berlin), 
einem Oberarzt, welchem ſämmtliche Aerzte und Lazarethe — un: 

bejchadet deren Unterjtellung unter die örtlichen Behörden — 
nachgeordnet jind, 

einem Intendanten, welcher gleichzeitig die Obliegenheiten des 
Dezernenten und Kurators bei der Hauptfaffe des Gouverne 
ments wahrnimmt, 

und dem erforderlichen Unterperjonal. 
Mit Wahrnehmung der Gejchäfte der örtlichen Behörden find im All— 

gemeinen die ältejten, in der Station anmwejenden Dffiziere dev Schußtruppe 
zu beauftragen. Zu jeder Station gehört in der Regel ein Arzt und ein 
Lazareth, jowie ein Magazin unter einem oder mehreren Beamten. 

5. Die Vertheilung der Schubtruppe und deren Unterbringung auf den 
Stationen ordnet der Kommandeur im Einzelnen nad) den allgemeinen Be- 

ſtimmungen des Gouverneurs. 

B. Rangverhältniſſe. 

1. Jeder im Perſonaletat der oſtafrikaniſchen Schutztruppe ſtehende 
Deutſche bekleidet — unabhängig von ſeinem in früheren Verhältniſſen etwa 
innegehabten Nange und unabhängig von demjenigen Range, welchen er bei 
eventuellem Ausjcheiden aus oben gedachtem Etat (Abjchnitt VII B. 7 
und C.) demnächſt wieder einnimmt — während jeiner Zugehörigfeit zum 
Etat der ojtafrifanischen Schußtruppe einen militärischen Rang. 

Die Rangverhältniffe zwiſchen den zur Schußtruppe gehörigen Berjonen 
und dem Intendanten regeln ſich nad) nachſtehender Tabelle: 

Hauptklaſſe: Rangklaſſe: 

a) Stabsoffiziere: 1. Kommandeur, 
2. Oberführer, Oberarzt, 

b) Hauptleute: Kompagnieführer, Intendant, 
ce) Subalternoffiziere: Lieutenants, Aerzte, 
d) Dedoffiziere: Dedoffiziere, Zahlmeijterajpiranten, Ober— 

Bücjjenmacher, 
e) Unteroffiziere: 1. Feldwebel, Schreiber, 

2. Sergeanten,, Unteroffiziere, Yazaveth- 
gehülfen, Unter-Büchſenmacher. 

2. a) Das Verhältnig der Schußtruppe zur Marine richtet ji) nad) 
der „Inſtruktion über das dienjtliche und außerdienſtliche Ver— 
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hältniß des Landheeres und der Marine zu einander“ vom 
30. Oftober 1865 mit der Maßgabe, daß Perſonen der Haupt- 
Hafien a, b, c (fiehe vorjtehende Tabelle) unter ſich nach dem 
Datum ihres Sefond- bezw. Unterlieutenantspatentes rangiren. 
Berionen, weldye ein Sefond- bezw. Unterlieutenantspatent nicht 
haben, rangiren innerhalb ihrer Hauptllaffen Hinter allen In— 
habern derartiger Patente von der Marine ſowohl wie von der 
Schußtruppe. 
Die ım Dedoffizier- und Unteroffizier-Nange ftehenden Militär: 
perjonen (Hauptklaſſe d und e) rangiren in der Reihenfolge der 
Rangklaſſen nad) den Chargen. Bei gleihen Chargen it das 
Datum der früheren oder jpäteren PVereidigung maßgebend für 
ältere oder jüngere Anciennetät. 

Zwiſchen Dedoffizieren, Untevoffizieven und Mannjdaften 
einerjeitö und farbigen Offizieren und Unteroffizieren andererjeits 
findet fein Unterordnungsverhältniß jtatt. 

3. Das Verhältniß der Schuptruppe zur Kolonialflottille regelt ſich 
gleichfalls nach der „Inſtruktion über das dienjtlihe und auferdienitliche 
Berhältnig des Landheeres und der Marine zu einander” mit der Maßgabe, 
daß die deutſchen Militärperfonen der Kolonialflottille zu den farbigen 
Offizieren und Unteroffizieren der Schußtruppe in feinem Unterordnungs- 
verhältniß jtehen. 

b 
— 

Abſchnitt III. 

Obliegenheiten der einzelnen Dienſtſtellen. Ausbildung. 

1. Die Obliegenheiten der einzelnen Dienjtjtellen jind im Allgemeinen 
diejelben wie die der entiprechenden Dienjtitellen der Marine-Infanterie bezw. 
des Reichsheeres. 

Sie richten ſich im Einzelnen nad) den vorliegenden Beitimmungen und 
den jpeziellen Anordnungen des Kommandeurs. 

2. Der Kommandeur ift verpflichtet, für die Leiftungsfähigfeit der Schuß: 
truppe zur Erfüllung der ihr zugewiejenen Aufgaben zu jorgen; im Speziellen 
trägt er die Verantivortung für die Disziplin, Ausbildung, inneren Dienit 
und Verwaltung. Die Erlaſſe des Reichskanzlers (Reichs: Marine-Amts) an 
den Kommandeur umd deſſen Berichte an den Reichskanzler (Reichs-Marine— 
Amt) gehen unter fliegendem Siegel durch die Hände des Gouverneurs. 

Hat der Kommandeur in militärischer Beziehung Bedenken gegen An: 
ordnungen des Gouverneurs, jo darf er dieſem biergegen Borftellungen 
machen. Beharrt der Gouverneur auf feinen Anordnungen, jo hat der Kom— 
mandeur diejefben auszuführen, kann aber unter Meittheilung an den Gou- 
verneur über jeine Bedenten an den Neichstanzler (Reichs-Marine-Amt) be 
richten. 

3. Die Ausbildung der Schußtruppe it thunlichht den für die Aus: 
bildung der MarinesInfanterie bejtehenden Beitimmungen anzulehnen. Die 
erforderlichen Abweichungen von den deutichen Borichriften regelt der Kom— 
mandeur und unterbreitet jie, jobald genügende Erfahrungen gefammelt find, 
der Genehmigung des Neichslanzlers (Reichs-Marine-Amts). 

Riebomw, Die KRolonial-Beiekgebung. 22 
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Abſchnitt IV. 

Ausrüftung und Bewaffnung, Dienitfiegel. 

1. Für Belleidung und Ausrüftung, Waffen und Munition gelten die 
in Anlage 1 gegebenen Etats. 

Die Feitiegung der Broben für die Uniforms: und Ausrüſtungsgegenſtände 
jowie für die Waffen veranlaft das Auswärtige Amt (Kolonialabtheilung). 

2. Die Schubtruppe führt Dienjtitegel mit dem Reichsadler und der 
Umjchrift „Kaiſerliche Schugtruppe für Deutſch-Oſtafrila“. 

Soweit außer dem Stabe nod) für andere Dienjtitellen der Schußtruppe 
die Führung von Dienjtiiegeln erforderlich it, beitimmt hierüber der Gou— 
verneur auf Borichlag des Kommandeurs. 

Abjchnitt V. 

Stammrollen, Führungsliſten, Krankenbücher. 

1. Beim Stabe der Schutztruppe werden über die kommandirten 
deutjchen Militärperfonen nach dem anliegenden Mufter Stammrollen geführt, 
welche die Grundlage für alle ihre Perſon betreffenden Angelegenbeiten, 
jowie für die Beurtheilung etwaiger jpäterer Verſorgungsanſprüche bilden 
und jederzeit auf dem Yaufenden jein müflen. 

Auszüge aus Denjelben find den Betreffenden alljährlih und vor 
Antritt eines längeren Urlaubs, einer größeren Erpedition oder vor dem 
Ausjcheiden aus der Schußtruppe zur Anerkennung durch Namensunterichrift 
vorzulegen und der Stammrolle al3 Anlage beizufügen. 

Eine Abſchrift der Stammvollen des Stabes befindet ſich bei jeder 
Kompagnie und Station betreffs der denjelben zugetheilten Militärperjonen. 

Inwieweit eine lijtliche Führung der farbigen Angehörigen der Schuß 
truppe, jowie derjenigen Perſonen, weldye ſich in einem jonftigen Dienit: 
oder Vertragsverhältniß zur Schutstruppe befinden, ftattzufinden hat, beſtimmt 
der Kommandeur. 

2. Der Kommandeur der Schutztruppe führt eine Führungsliſte, in 
der alljährlid, eine Furze Beurtheilung des dienftlichen und außerdienitlichen 
Verhaltens aller im Offizierrang jtehenden deutichen Militärperjonen ein: 
zutragen iſt, 

Abſchrift derielben ift zum 1. Januar über alle der Schußtruppe an 
dieſem Zeitpunft Angehörenden dem Reichskanzler (Neihs:Marine-Amt) und 
durch dieſen mit jeinen etwa erforderlichen Bemerkungen Seiner Majeftät 
dem Kaiſer vorzulegen. 

Die Führung der Tedoffiziere, Unteroffiziere und Beamten iſt bei Ber: 
jegungen bezw. beim Austritt aus der Schußtruppe in der Stammrolle unter 
„Bemerkungen“ einzutragen. 

3. Nuszüge aus der Stammrolle und den Führungsliſten bilden die 
lleberweilungspapiere beim Rücktritt aus der Schußtruppe. 

4. Bei jedem Yazareth ift ein Krankenbuch und bei jeder Kompagnie 
oder detachirten Abtheilung ein Nevierfranfenbuch zu führen, weldes außer 
den zur Seftitellung des Kranken nöthigen Angaben enthalten muß: 

Datum und Krankheitsbefund bei der Aufnahme, Entitehungsurjace, 
Verlauf der Nrankheit, Datum und Art des Ausjcheidens aus dem 
Lazareth bezw. Revier. 
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Abſchuitt VI. 

Verwaltung. 

1. Zur Erledigung der die ölkonomiſchen Angelegenheiten der Schutz— 
truppe betreffenden örtlichen Geſchäfte beiteht eine Dienjtjtelle, welche die 
Bezeichnung „Intendantur“ führt. Ihrer Bearbeitung bezw. Fürſorge 
unterliegen insbejondere: 

die Natural» und Geldverpflegung, Unterbringung, Belleidung, Be— 
Ihaffung von Waffen und Munition, das Magazinwejen, ferner 
die Etatskontrole, jowie überhaupt das gejammte Kafjen- und 
Rechnungswejen der Schußtruppe. 

2. Die „Intendantur“ jteht für die Angelegenheiten der Schußtruppe 
unter der Oberleitung des Kommandeurs, mit den je aus defjen Unter: 
jtellung unter den Gouderneur ergebenden Einjchränklngen. 

In den ölonomijchen Angelegenheiten wird die Schußtruppe nad) außen 
hin durch den Kommandeur vertreten. Derjelbe kann dieſe Befugnig unter 
eigener Verantwortung auf ihm nachgeordnete Organe übertragen. 

Die Berichte an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonialabtheilung) 
in Verwaltungsangelegenheiten werden jeitens des Kommandeurs erjtattet 
und gehen ebenjo wie die für den Nommandeur bejtimmten Erlaſſe des 
Reichsfanzlerd unter fliegendem Siegel durch die Hände des Gouverneurs, 
Damit der Lebtere in Betreff der Verwaltung bei der Schußtruppe auf dem 
Laufenden erhalten wird, ijt ihm ſeitens des Kommandeurs von allen 
wichtigeren Qerwaltungsangelegenheiten Mittheilung zu machen. 

3. Wenn dem ntendanten Anordnungen des Kommandeurs der 
geieglichen oder reglementariichen Begründung zu entbehren oder aus üfono- 
mijchen Nücdfichten bedenklich jcheinen, jo hat er dem Kommandeur hierüber 
Vortrag zu halten. ntjcheidet der Letztere abweichend von der Anficht 
des Intendanten, jo iſt diefe Enticheidung unter der Verantwortung des 
Kommandeurs zur Ausführung zu bringen; jedoch) hat der Antendant in 
jedem Falle das Recht, über jeine entgegengejegte Auffafjung unter Mittheilung 
an den Kommandeur dem Gouverneur zu berichten. 

4. Bezüglich der ökonomiſchen Angelegenheiten vejjortiven aud) die 
Stationen der Schußtruppe vom ntendanten. Bei jeder Station fungirt ein 
Beamter al3 Rechnungsführer unter VBerantivortlichkeit der örtlichen Behörde. 

5. Die Kafjengejchäfte werden beim Stabe von der Hauptkaſſe des 
Gouvernements, bei den Stationen von der betreffenden Bezirkskaſſe unter 
der Aufficht des Intendanten bezw. des Bezirfshauptmanns miterledigt. 
Letzterer ift befugt, den Rechnungsführer bei der Station zur Erledigung der 
Kaſſengeſchäfte des Bezirks heranzuzichen. 

6. Für das Kaſſen- und Rechnungsweſen gelten die für die Haupt: 
kaſſe und die Bezirkskaſſen erlafjenen Borjchriften. 

7. Die deutichen Militärperfonen der Schußtruppe können durd) Ver— 
mittelung der Hauptkaſſe des Gouvernements für eigene Rechnung Zahlungen 
in der Heimath einmalig (Heimathszahlungen) und zur Unterjtügung von 
Angehörigen fortlaufend (Familienzahlungen) leijten. 

Der Kommandeur bleibt dafür verantwortlih, daß die Höhe der 
Hamilienzahlungen jo bemefjen wird, daß den betreffenden Perjonen die er- 
forderlihen Mittel für ihre dienitliche Stellung verbleiben. 

22* 



340 Zweiter Theil. Beftimmungen für die einzelnen Schuggebiete. 

8. Zur Vermeidung von Ueberhebungen bei Familienzahlungen hat 
der Kommandeur der Schußtruppe jede Veränderung in der Zahlung, welche 
infolge von Sterbefällen, Entlafjungen ꝛc. ſtattfinden muß, unverzüglich 
dem Auswärtigen Amt, Kolonialabtheilung, anzuzeigen. 

Kann bei Todesfällen ꝛc. die Einjtellung der Zahlung nicht rechtzeitig 
veranlaßt werden, jo werden die durch Einzahlung bei der Goupernement3: 
fafje nicht gededten Beträge als Unterjtügungen angejehben und von dem 
Auswärtigen Amt, Kolonialabtheilung, befonderd angewiejfen. Die Anſprüche 
der Hinterbliebenen auf die gejeßlichen Gnadenfompetenzen werden hierdurd 
nicht beeinträchtigt. 

Stirbt der Empfangsberedtigte, jo jind die Familienzahlungen einzu- 
jtellen, und ift der Kommandeur der Schußtruppe hiervon in Kenntniß zu 
jeßen. War diefer Empfangsberechtigte die Ehegattin des Anweiſenden umd 
binterläßt diejelbe minderjährige Kinder, jo wird zu deren Unterhalt die 
Familienzahlung jo lange an die durch Beicheinigung der Ortsbehörde an- 
erkannten Verjorger der Kinder fortgezahlt, bis jeitens des Zahlungsanweiſers 
anderweitig darüber verfügt wird. 

Abſchnitt VI. 

Deutſche Wilttärperfonen. 

A. Ergänzung. 

1. Die Meldungen behufs Uebertritts zur Schußtruppe erfolgen beim 
Truppen: (Marine) Theil, bei dem betreffenden Generalarzt oder bei der 
Intendantur und find, fofern feine Bedenken vorliegen, zum 1. Januar und 
1. Juli dur das zuftändige Kriegsminifterium oder das Oberkommando 
der Marine, an den Neichskanzler (Reichs-Marine-Amt) zu übermitteln. 

Derartige Vorlagen haben zu enthalten: 
a) Antrag des Betreffenden — bei Dedoffizieren, Unteroffizieren 

und unteren Beamten in Form einer Verhandlung —, in welchem 
die Verpflichtung zu einem dreijährigen Dienft in der Schuß: 
truppe übernommen wird. 

b) Ranglijten- oder Stammrollenauszug. 
ec) Neußerung über die Verwendbarkeit des Antragitellere, Zuftimmung 

zu jeiner Verwendung bei der Schußtruppe und Zuſicherung 
jeiner Wiederaufnahme in das betreffende Kontingent oder eine 
etatsmäßine Stelle der Marine nad) Ablauf des Kommandos, 
jofern alsdann Bedenken gegen jeine körperliche Brauchbarteit 
und jeine Würdigkeit nicht beftehen. 

d) Aerztliches Attejt über die fürperliche Brauchbarkeit für den oſt— 
afritanischen Dienjt nad Maßgabe der Anlage 3. 

2. Die Enticheidung betreffs der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen 
Beamten erfolgt durch Seine Majejtät den Kaiſer auf Vorſchlag des Reiche: 
fanzlerd (Neich3-Marine-Amt), betreffs der Dedoffiziere, Unteroffiziere und 
unteren Beamten durd; den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt). 

3. Zum 1. Januar und 1. Juli meldet der Kommandeur der Schuß 
truppe beim Neichstanzler (Reichs-Marine-Amt) den im fommenden Halbjahr 
vorausfichtlich erforderlihen Erſatz an. 
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Hiermit find etwaige Anträge auf Berlängerung ablaufender Abkom— 
mandirungen zu verbinden; Ziffer 1 und 2 finden auf diejelben entiprechende 
Anwendung. 

Bei unerwarteten Abgängen, deren Erjab nicht aufgeichoben werden 
fann, können entiprechende Anträge dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) 
auch außer dieſer Zeit vorgelegt werden. 

4. Beim Wechjel der deutichen Militärperjonen der Schutztruppe ijt 
eine regelmäßige Folge anzujtreben; thunlichſt °/s der betreffenden Dienit- 
jtellen müſſen durd) örtlich orientirte Perjönlichkeiten beſetzt jein. 

B. Stellenbejeßung. 

5. Ueber die Bejeßung der Stellen des Kommandeurs und des Ober- 
führers befindet Seine Majeftät der Kaiſer. 

6. Alle übrigen Stellen bejeßt der Kommandeur der Schußtruppe 
aus den zu feiner Verfügung jtehenden Kommandirten, diejenigen, mit denen 
die Funktionen der Bezirkshauptleute verbunden find, mit Zuftimmung des 
Gouverneurs. 

Hierbei iſt im Allgemeinen die Anciennetät maßgebend; dieſe richtet ſich 
nach der Dienſtſtellung in der Schutztruppe und innerhalb der gleichen 
Stellungen nach dem Datum des Eintritts in den Etat der Schutztruppe. 

Jede deutſche Militärperſon beginnt, falls die ihre Abkommandirung 
verfügende Stelle es nicht anders beſtimmt, mit der Stellung eines Lieutenants 
bezw. Deckoffiziers, Unteroffiziers ꝛc. Abweichungen von der Anciennetät 
beim Aufrücken in höhere Dienſtſtellungen bedürfen betreffs der Offiziere der 
Genehmigung des Reichskanzlers (Reichs-Marine-Amts). 

7. Unabhängig von der den Ablommandirten in der Schutztruppe 
übertragenen Dienftitellung nehmen jie, joweit fie Offiziere oder Sanitäts— 
offiziere jind, an dem Chargenavancement der Marinesnfanterie, bezw. des 
Sanitätsforpd der Marine nad) ihren Patent derart Theil, daß ihr Auf- 
rüden mit der Beförderung ihre Hintermannes in der vegelmäßigen Reihen— 
folge erfolgt. Soweit Dedoffiziere, welche früher der Marine angehört 
haben,*) und Lazarethgehülfen in Frage fommen, nehmen diejelben an dem 
Chargenavancement der 1. Werftdivilion und ſoweit Unteroffiziere in Frage 
fommen, jo nehmen Letztere an dem Ghargenavancement der 1. Kompagnie 
des 1. Seebataillons nad) dem Datum ihrer Ernennung derart Theil, daß 
ihr Yufrüden mit der Beförderung ihres Hintermannes in der regelmäßigen 
Reihenfolge erfolgt. 

„Deckoffiziere (Zahlmeister-Aspiranten), welche früher der Armee 
angehört haben, avanciren in der Reihenfolge der Zahlmeister- 
Aspiranten ihres früheren Armeekorps, zugleich mit ihrem dortigen 
Hintermann. Sie werden eintretendenfalls im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Kriegsministerium zu überzähligen Zahlmeistern 
befördert. Bei Uebernahme eines solchen Zahlmeisters in die Armee 
hängt die Uebertragung einer etatsmässigen Stelle von der nach- 
träglichen Ableistung der vorgeschriebenen Probedienstleistung ab.“*) 

*) Zufäge, welche der Staatsjefretär des Reichs: Marine: Amts mit Genehmigung 
des Reichskanzlers unter dem 15. Juni 1892 verfügt hat. 
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Für Offiziere des Beurlaubtenjtandes, welche mindejtens ein Jahr zur 
Schugtruppe ablommandirt waren, wird die Befähigung zur Weiterbeförderung 
ohne weitere Uebung durch ein Zeugniß des Kommandeurs der Schußtruppe 
feftgeftellt. 

C. Ausicheiden. 

8. Das Ausjcheiden aus der Schußtruppe erfolgt: 
a) nad) Ablauf des bei der Kommandirung fejtgeiegten Zeitraumes 

oder 
b) vor diejem Zeitpunft: 

aa) wegen förperliher Unbrauchbarteit, wenn die Wieder: 
heritellung für den afrifanifchen Dienjt durch eine Be- 
urlaubung nach Europa — siehe E. 11 — *) nidt 
erfolgt ift bezw. nicht in Ausjicht jteht, 

bb) jobald eine Verurtheilung zu einer Ehrenitrafe jtattfindet, 
ce) außerdem hinfichtlih der Offiziere, Tobald ein ehren- 

gerichtliche Erfenntniß gegen fie vorliegt, dad auf eine 
höhere Strafe als eine Warnung lautet, 

dd) wenn der Kommandeur den Nüdtritt vom Kommando 
beantragt, weil er den Betreffenden aus ganz bejonderen 
und erheblichen Gründen zur Verwendung in der Schuß: 
truppe für ungeeignet hält und der Reichskanzler (Reiche: 
Marine-Amt) diejen Gründen zuftimmt. 

9. Das Ausicheiden aus der Schußtruppe wird von derjenigen Stelle, 
welche die Ablommandirung angeordnet hat, zu einem vorauszubejtimmenden 
Zeitpunkt verfügt. In der Negel geichieht dies jo rechtzeitig, daß die aus 
ſcheidenden Perjonen an dem betreffenden Tage in Deutichland wieder ein: 
getroffen jein können. 

Soll der Wiedereintritt in das Reichsheer bezw. die Marine zur Fort: 
jegung des altiven Militärdienftes erfolgen, jo ijt jeitens des Reichskanzlers 
(Neihs-Marine-Amt) vorher die erforderliche Vereinbarung mit dem betreffenden 
Militärkontingent herbeizuführen. Im Uebrigen finden die Entlafjungen 
aus der Schußtruppe nad) den für Entlaffungen aus der Marine bejtchenden 
Feitießungen jtatt. Inſoweit die Betreffenden noch dienitpflichtig find, treten 
fie zum Beurlaubtenftand des Heeres bezw. der Marine über. 

D. PDisziplinar-Strafgemalt. 

10. Auf die zur Schußtruppe fommandirten deutichen Militärperjonen 
finden, nad) Maßgabe ihrer Dienjtitelung in der Schußtruppe, die Vor: 
Ichriften der Disziplinar = Strafordnung für die Kaiferlihe Marine Theil I 
— Dienjt am Lande — mit folgenden Abweichungen Anwendung. 

Es ſteht zu: 
a) dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) die höchſte Strafbefugniß, 
b) dem Kommandeur diejenige eines heimiſchen Marine-Stationschefs, 
e) dem Befehlshaber einer aus mehreren Kompagnien gebildeten 

Abtheilung diejenige des Kommandeurs eines GSeebataillons, 
d) einem Kompagnieführer diejenige eines detachirten Hauptmanns. 

*) Nenderung durch Kaiferlihe Ordre vom 10. Januar 1892. 



D. Das oftafrilanishe Schusgebiet. 343 

E. Urlaub. 

11. Jeder zur Schubtruppe fommandirten deutſchen Meilitärperion 
Heben nad) mindeſtens zweijährigem Aufenthalt in Djtafrifa vier Monate 
Urlaub nad) Europa unter Belaſſung der vollen Gebührnifje zu. In den 
Urlaub wird die zur Hin- und NRüdreife nach bezw. von dem nächjten euro- 
päiſchen Hafen im Durchſchnitt erforderliche, vom Reichskanzler (Auswärtiges 
Amt, Kolonialabtheilung) jeitzujegende Zeit nicht eingerechnet. Zur Wieder: 
heritellung der Gejundheit kann der Urlaub auf ſechs Monate und in be- 
sonderen Fällen ausnahmsweise noch weiter*) verlängert werden. 

Bei einem Urlaube von mehr als sechs Monaten werden für 
den sechs Monate übersteigenden Zeitraum nur diejenigen Gebührnisse 
—— welche nach $ 7 des Gesetzes, betreffend die Kaiserliche 

hutztruppe vom 22. März 1891, das pensionsfähige Dienstein- 
kommen darstellen.*) 

Ein gleiher Anſpruch bejteht bei Verlängerung des Nommandos alle 
zwei Jahre. 

12. Zur Ertheilung eine Urlaubs ift bezüglich der Stabsoffiziere der 
Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt), betreffs der übrigen Militärperjonen der 
Kommandeur der Schußtruppe befugt. Für die Verlängerung eines 
Urlaubs in Europa über die Dauer von sechs Monaten hinaus 
— siehe E. 11 — ist in allen Fällen nur der Reichskanzler 
(Reichs-Marine-Amt) zuständig.*) Zur Beurlaubung derjenigen Dffiziere, 
welche an bejonders wichtigen Stellen da® Kommando führen, insbejondere 
der Bezirkshauptleute, bedarf es der vorherigen Genehmigung des Gouverneurs. 
Im Einverjtändnig mit dem Gouverneur fann der Kommandeur ſich oder 
den Oberführer innerhalb eines Monats beurlauben und hat hiervon dem 
Reichstanzler (Reichs-Marine-Amt) Meldung zu erjtatten. 

13. Jedem nad) Europa Beurlaubten wird eine Reijebeihülfe gewährt, 
welche für die im Dffizierrang und Dedoffizierrang jtehenden Perſonen 
1000 Mark, für die im Unteroffizierrang jtehenden Perjonen 700 Mart 
beträgt. 

Die Zahlung erfolgt zur Hälfte bei Antritt des Urlaubs aus Der 
Hauptfafje des Gouvernements und zur anderen Hälfte bei Antritt der 
Rückreiſe aus der Legationslafje in Berlin. 

14. In kriegeriſchen Zeiten oder bei zeitweilem Mangel einer geeig- 
neten Vertretung ift der Antritt des Urlaubs nad) Ermefjen des Kom— 
mandeurs zu verjchieben. 

F. Berjönlihe Gebührnijje. 

15. Jede zur Schußtruppe ablommandirte deutjche Militärperion erhält 
vom Tage ihrer Uebernahme auf den Etat der Schußtruppe bis einſchließlich 
des Tages ihre Ausicheidend das Gehalt, welches für die von ihr einge: 
nommene Dienjtjtellung nad) dem Etat ausgeworfen iſt. Dafjelbe wird 
monatlich im Voraus gezahlt, ohne Rückſicht auf Krankheit, Urlaub oder 
Freiheitsitrafen. 

(Wegen der Gebührnisse bei einem Urlaube nach Europa 
— siehe E. 11 —).*) 

”) Aenderungen durch Kaiſerliche Ordre vom 10. Januar 189. 
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Beim Wechjel der Dienjtitellung, welche von Einfluß auf die Gebühr: 
niſſe if, tritt der Bezug des neuen Gehalts mit Beginn desjenigen Monats, 
in dem die betreffende Veränderung erfolgt, bezw. mit dem zeitpunkt der 
Verfügbarkeit der neuen Gebührmiſſe ein. 

16. Die im Offizierrang jtehenden deutichen Militärperjonen erhalten 
bei ihrer Ablommandirung ein einmaliges Ausrüftungsgeld von je 1200 Marf, 
die im Decdoffizierrang ftehenden ein jolches von je 1000 Mark. 

Dafür ſind die Betreffenden verpflichtet, die im Belleidungs- ꝛc. tat, 
Anlage 1, unter A. a. vorgejehene Belleidung, Ausrüſtung und Bewaffnung, 
Letztere joweit es ſich um blanke Waffen handelt, zu perjönlichem Eigenthum 
zu beichaffen und in brauchbarem Zuſtande zu erhalten bezw. zu ergänzen. 

Während des Aufenthalts in Dftafrila iſt die Beſchaffung aus den 
Magazinen der Schußtruppe gegen Bezahlung des Selbſtkoſtenpreiſes geitattet. 

Außerdem werden den vorgedadhten Perſonen die in der Unlage 1 unter 
A. b. aufgeführten Anventariengegenjtände nebjt den erforderlichen Schuß— 
waffen und der Munition (Anlage 1 C.) aus den Magazinen der Truppe 
unentgeltlich” geliefert und für Nedynung der Lebteren unterhalten bezw. 
ergänzt. 

Bei der Ablöjung vom Kommando haben jie die empfangenen Inven— 
tariengegenftände bezw. die nicht verbrauchte Munition an die Magazine 
zurüdzugeben. 

Nach Ablauf eines dreijährigen Nommandos erhalten diefe Perſonen 
beim Beginn jedes weiteren Nommandojahres ein Drittel des beim Eintritt 
in die Schußtruppe zuſtändigen Ausrüſtungsgeldes. 

Ericheint bei außergewöhnlichen Verluſten oder Beichädigungen der Aus: 
vüftung und Befleidung eine frühere oder reichlichere Beihilfe aus Reichs 
mitteln billig, jo enticheidet hierüber der Neichdkanzler (Auswärtiges Amt, 
Kolonialabtbeilung). 

17. Den im Unteroffizierrang stehenden deutjchen Meilitärperfonen 
werden bei ihrer Ablommandirung, Bekleidung und Ausrüftung, Wahlen und 
Munition nad) Maßgabe des Bekleidungs- x. Etats, Anlage 1 unter B. 
und C., zunächſt unentgeltlich geliefert. Sie erhalten davon eine völlige 
Reiſeausrüſtung alsbald in Berlin, die übrigen Sachen bei ihrem Eintreffen 
in Oftafrifa aus den dortigen Magazinbeitänden. 

Eigenthumsrechte Ttehen dieſen Militärperjonen an den ihnen von der 
Truppe gelieferten und für deren Rechnung aud) zu unterhaltenden Belleidungs: 
x. Gegenſtänden — abgejeben von der weiter unten erwähnten Einſchränkung — 
nicht zu. 

Ob und imwieweit im alle etwaiger vorläßlicher Beihädigungen der 
Vetreffende zur Erjtattung der Wiederheritellungs- bezw. Neubeihaftungstojten 
heranzuziehen iſt, entjcheidet der tompagnieführer. 

Beim Ausicheiden aus der Truppe werden den im Unteroffizierrange 
itehenden Militärperfonen die zur Rückreiſe nad) Deutjchland erforderlichen 
Belleidungsgegenftände von der Truppe mitgegeben und zur freien Verfügung 
belafjen. 

Außer den in natura zu liefernden Gegenjtänden erhält jeder Mann 
diejer Kategorie zur Beſchaffung von kleineren Bedarfögegenjtänden eine 
Vergütung. Diejelbe wird vor Antritt der Ausreife nad) Oſtafrika mit 
50 Mark, nach Ablauf des eriten Kommandos von drei Jahren beim Beginn 
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jedes weiteren Kommandojahres mit 25 Mark ausgezahlt. Neben dieſen 
einmaligen Beträgen werden fortlaufend vom Tage der Uebernahme auf den 
Etat der Schußtruppe bis einjchlieglich des Tages des Ausicheidens monatlid) 
5 Markt nad demjelben Modus gezahlt, wie das Gehalt. 

Inwieweit nah Konjolidirung der Verwaltung bei der Kaiſerlichen 
Schutztruppe eine Abänderung der voritehenden Beitimmungen im Sinne 
der Belleidungsvorichriften bei der Marineverwaltung sid) empfehlen wird, 
bleibt vorbehalten. 

18. Die bei der Schußtruppe verwendeten Handwerksmeiſter, welche 
eine militärische Charge nicht befleiden, erhalten ein Ausrüftungsgeld. Die 
näheren Feſtſetzungen hierüber jmd in den Engagementsverträgen zu treffen. 

19. Beim Eintritt in die Schußtruppe und beim Ausſcheiden aus 
derielben werden die fommandirten deutichen Militärperionen auf Reichskoſten 
von Berlin ab beziv. nad) dort zurückbefördert. — An Stelle der freien 
Beförderung kann auch eine Pauſchſumme gezahlt werden, aus welder aud) 
die Kojten für den Transport der Effelten zu bejtreiten find, und welde 
für die im Offizierrang und im Dedofftzierrang jtehenden Berjonen 1000 Mart, 
für die im Unteroffizierrang ftehenden Perſonen 700 Mark beträgt. Ein 
Anspruch auf Reiſekoſten und Tagegelder findet nicht jtatt. 

Außerdem haben die Kommandirten bei ihrem Eintritt von dem letzten 
Wohnort nad) Berlin und bei ihrem Ausicheiden von Berlin nad ihrem 
künftigen Wohnort Anfpruch auf diejenigen Gebührniffe, weldye Angehörigen 
der Marine bei Einziehungen und Entlafjungen zuitehen. 

20. Die zur Scußtruppe fommandirten deutichen Militärperjonen 
haben bis zum Antritt der Neife nad, Oſtafrika fiir ihren Unterhalt jelbjt 
zu jorgen. 

In Ditafrifa erhalten jie freie Untertunft nah Mafgabe der örtlichen 
Verhältniffe, freie ärztlihe Behandlung und Arzneimittel, jowie freie Ber 
pflegung in einem Lazareth und an Bord bei dienftlichen Einſchiffungen. 

Bei friegeriichen Unternehmungen wird die Verpflegung, joweit fie nicht 
durch Beitreibungen jtattfindet, aus Dienjtbejtänden gewährt. Im Sinne 
dieser Bestimmung tritt freie Verpflegung bei allen Expeditionen, 
deren Dauer den Zeitraum von sieben Tagen voraussichtlich über- 
steigen wird, auch dann ein, wenn kriegerische Begegnungen 
vom Beginn an nicht zu erwarten stehen.*) 

Im Uebrigen haben ſich die gedachten Militärperjonen jelbjt zu ver: 
pflegen. 

Die Lieferung von Verpflegungsmitteln kann erforderlichenfalls auch 
aus den Magazinen der Schußtruppe gegen Bezahlung jtattfinden. 

Art und Umfang der freien Verpflegung wird im Berwaltungsmege 
bejtimmt. 

Die Transportkoften für die PVerpflegungsvorräthe auf den inneren 
Stationen trägt in jedem Falle die Berwaltung. 

Inſoweit in Dftafrita vom Weide Militärjpeileanjtalten eingerichtet 
werden, find die fommandirten Militärperjonen zu deren Benubung nad) 
Maßgabe der vom Kommandeur der Schußtruppe zu treffenden Bejtimmungen 
verpflichtet. 

*) Erläuternder Zuſatz, verfügt vom Reichskanzler ımter dem 31. Oftober 1891. 
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Abſchnitt VIII. 
Farbige. 

1. Die Ergänzung der Farbigen findet durch Werbungen in Oſtafrika 
jtatt. Werbungen in anderen Ländern unterliegen der Genehmigung des 
Reichslanzlers (Auswärtige Amt, Kolonialabtheilung). 

2. Die Regelung der Dienjtverhältnifje*) der Farbigen erfolgt durch 
Werbetontrafte mit dem Stabe der Schußtruppe. 

Die Grundjäge für die Aufftellung der Werbekontralte bedürfen der 
Genehmigung des Gouverneurs. 

Der Kommandeur der Schugtruppe ijt die höchſte Inftanz für Die 
Barbigen. In den fie betreffenden Angelegenheiten ijt die Genehmigung des 
Gouverneurs nur erforderlich, wenn Maßnahmen von weitgehender politijcher 
Bedeutung oder von bejonderem öffentlichen Intereſſe in Frage jtehen. 

Bei Regelung und Handhabung der Disziplin und der jtrafrechtlichen 
Berhältnifje der Farbigen find die Gewohnheiten der betreffenden Bolls- 
ftämme in Betracht zu ziehen. Die hierbei zu befolgenden Grundjäße be- 
dürfen der Genehmigung de3 Gouverneurs. 

3. Die Beförderung der Farbigen zum Korporal und zum Dffizier 
geichieht durch den Kommandeur, ebenjo die Entfernumg aus ihrer Charge. 

Anlage 1 
der Organiſatoriſchen Bejtimmungen. 

A. Aufammenftellung 
der Ausrüftung für die im Re  Bire im Dedoffizierrang 

jtehenden deutjchen ANIUABERENORNT der Kaiferliden Schutztruppe für 
Deutih:DOftafrika. 

a. Bon den fommandirten Perfonen aus dem gewährten Ansrüftungsgelde zu 
beichaffen. 

— Preis | Ge 
a für das ſammt⸗ 
Ban Anzahl Benennung. Stüd | preis Bemerkungen. 

Mark. | Mart. 

1 1 Galaanzug, der zualeih als Heimaths— 
anzug dient 99,00 | 99,00 

21 17 Ueberrod zur Heimathsuntforin 76,0 | 76,00 
1 4 Palelot zur Heimathsuntform 70,0 | 70,0 
4| 1 Mübe . . u D,w 5,50 
b.| 1 Heimatbähelm . FJ 24,00 | 24,00 
b.| 2 weiße Baummollanzüge . 1 20,00 | 40,00 
DR Karfey-Drellanzüne . . 22,0 | 44,0 
8.1 3 Garnituren gelbe Uniformtnöpfe 10,0 } 30,00 
9.1 2 Paar Yederichnürftiefel . . 19,50 | 39,00 

10. 1 Paar Lederſchnürſchuhe 12,0 | 12,0 
12.1 2 Baar Ledergamaſchen wor 14,00 | 14,0 
12:1 2 Baar Segeltuchſchuhe . 8,00 | 16,00 
15:1 1 Paar lederne —— 800 | 8,00 
14.| 2 Naar Adhielftüde. . 3,50 7,00 
15.1 1 Baar Adyjelbänder . N 15,00 | 15,0 
16.| 1 Schärpe mit Schnallen . . . . 1 17,0 | 17,0 —*— 
17. 1 Signalpfeife mit Schnur ; i| 10 1,0 J Offiziere. 

Seite | 518,0 | 

® Dienftverpflichtung, Gebührnifje (Löhnung, Verpflegung, Belleidung), Verſorgung. 

rn. 
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reis | Ge: 
Lau⸗ en . 

jende Anzahl Benennung. 7* dasıjammt: Bemerkungen. 
Nr. Stüd } preis 

Mark. | Marf. 

Uebertrag Ma 518,40 

18.1 1 Tropenhelm (mit Beſchlag) 129,001 29,00 
19.| 1 Tropvenhelm (ohne Beihlag). - - . . | il,oo | 11,00 
20.1 2 Helmbezüge von waſſerdichtem Kardeydrell 1,0 3,0 
21.5 17 | große Feldflafhe von Kupfer . . . . 515,00 | 15,0 
22.| 1 Heine Taſchenfeldflaſche 1,00 1,00 

| Anfanteriebegen, für Offiziere mit Kaiſer— 
3% krone ee 24,00 | 24,0 
2 1 bazu: eine Scheide aus Leder mit Gehänge 

| (für Feldanzug) 20200. 24,00 | 24,00 
24.1 2 Koppel {1 ſchwarze Unterichnallfoppel, 9 An 

1 gelbe Oberfoppel) mit Zubehör Pi — 
251 2 deutſche Kanallerieportepees (für Ober 

büchienmacher goldene) en 5,50 | 11, 
26.1 2 Schlafanzüge . . ER 20,00 | 40,m 

27.| 2 wollene Zerbbinden . . . . 3,50 7,00 
DR, 2 (uftbichte Blechkoffer —A ur 76 . 30,00 I 60,00 

29.1 17 Armee: Doppelfernrodr . . . . . . 7 15,0 | 18,00 
30.1 ir Kompar . Ir RE 1 1000 ] 10,0 
31. 1 Regenmantel tt 225: | 2, 

zujammen. . | [818,5 | 

Anmerkung. Die mit F bezeichneten Gegenjtände fallen bei der Ausrüftung 
der im Dedoffizierrange ftehenden Militärperfonen fort. Zur Beihaffung von weiteren 
Baummwollen: und Kardey:-Drellanzügen nad Ankunft in Dar-es-Salam, von Wäſche 
und fonftigen Bedürfniggegenftänden nl ne, m AO Mart. 

b.*) Aus den Magazinen der Schuttruppe unentgeltlich zu liefern. 

Ein: Se: | Trage: und Lau: —9 
f E heits⸗ ſammt⸗ Perbrauchszeit 
— Anzahl Benennung. er per für das 

Mark. | Mart.| Stüd. 

1.1) 3 waſſerdichte Lagerdede . . 183950 ] 39,50 | 1 Jahr. 
2. 1 Feldbett. . . et a On I TO I 3 Jahre. 
2. 3 Bettlaten ee te ie dm 3,3 9513 Monate. 
4, 3 KRopftifienüberzüne . - . . ER; 1,75 5,513 FR 
5. 2 Mosktitoneke . . —W 112» 1] 250 | 6 2; 
6. 1 wafterdichter verichließbarer Sad . . „. } 18,00 | 18,00 | 1 Jahr. 
7. luftdichter Blechloffer . — 30,0 1 30,0 | 3 Jahre. 
81 2 Meifinaichläfler dazu . a ar der 1,01 2,01 1 Jahr. 
9, l Sturmlaterne 2 oo 1,75 4511 * 

10. 1 zulammenlegbarer Lehnſtuhl mit Riemen 95 9] r 
11. 1 Seneralfarte von Aftifa . » 2... 2101 2101| 2 Jahre. 
12. 1 Karte von Ditafrila . . and 3,10 3,10 | 1 Jahr. 

15. 2 Kameelhaardecken... 1150 1300 |1 „ 

Summe . . | 1249, 

Der Gegenſtand unter Nr. 11 fällt bei der Ausrüſtung der im Dedoffigierrang 
ftehenden Militärperfonen fort. 

*) Die hier aufgeführten Inventariengegenftände bilden die Ausrüftung für die 
auf die inneren Stationen fommandirten Militärperfonen; diefelben find daher erft 
bei Antritt von Erpeditionen zu empfangen. Hiervon ausgenommen und fofort bei 
Antritt des Kommandos bei der Schuttruppe zu empfangen find die unter Ar. 6, 7, 
8, 11, 12 verzeichneten Gegenftände. 
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B. Aad) 

derjenigen Belleidungs- ꝛc. Gegenjtände, welche den zur Schutztruppe für 

eritmalige Ausrüſtung 

1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8) 9. 10. u. 12. 18. le | 16. | 17. 
s —— — — — RE WER — 

S | ) | | | | 

> | | 
E = u | | 
2 7 348 | | 
S| | 5|ı*% 512 | 

Benennung 5 2103 3142 5 * 1 
u g si.) _I|2l2l3|18j82|j2|$8 — 
s| |2| |eleis/»|/?äle3lelti8l2|$ 
? 23,1713315p3123875—3—— 
“|n18I13]| 8 | 8 | 5 I Pj|E I 2I El el I1ElelEl$ sis ElEl2 13 FE | IE EI SIE IE IS IS 
slz2i:1312|8|1212|5|1%3/212|S|5 |]ZJE|S 
s|Ej 55 | Rla|lS|a|s 83|5|93 |8 u 

- | | lan ıelı! „ MT, Teelse 
Gingelpreis: [60 |4o| 15 | 40 | 30 |8;| 11 | 1x0| 17 1190] 12 | 14 | 8 | M. is DR. TR. 

vn MM MM MM MM M|M|M.| M|das| M da das 
| — 8.  D$. 

|») 
Seldwebel....|1 11 1) 111/11) 1/1 2/1413 211 6 6) 1716 

| 

Unteroffiziere, 
einſchließlich 
Schreibe 1111111243 211166 

Unterbüdjen: 

ohereltrchten 1111111243 211664146 

mader..... 1111] 1|1)1/1!2|/4|3 to — n — — nn 

Der Reiſeanzug iſt von den Unteroffizieren 2c. aus dem denjelben zuftehenden 

Bei Neulommandirungen erhält jeder Mann bei jeiner Abreife aus Berlin 
folgende Gegenftände für die Reife mit: 

1 Regenmantel. . . er 
1 baummollenen weißen Anzug Nau ——— 
1 Karkey-Drellanzu a re a 
1 Paar Lederſchnür chuhe Sr ae —1 
4 baummollene Hemden. . » 2 2 220.0: 14 
2 Baar —* Br ech er ar et Fer 

lg Dugend Ta — ER ER IRFERFIA BE IR: | 
4 Handtüder . . 1 ae ar 9 
4 Baar Strümpfe. - - - > 2 2 2116 
1 Baar Sorgenfhuhe Er a a an ne Ar 
1 RNeifehut . . ETF RES TIL TRETEN TE A 
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weifung 

Deutih-Oftafrifa fommandirten Unteroffizieren und unteren Beamten als 

in natura zu liefern ind. 

i8. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 35/20/2738. 12030. |91.132. | 38. | su. | 35. 

& 18 
RZ = f un | | 
BE 3 13 

> 2 ni © | = 
2 = "isı [A I | . 
‚= = el | | - |2182) 90] » Koiten. 
2 * 8 6 | komm 3 GI 1, 

- 8 — * ı= 
a Zzi2ol /i 2 |2|g sie/@is || % „Iiejeie eis |» 5 :|2le|3 
sl 1 E81 Ei8i 812121818 8i8|3|5 815318 
sl» ı2 s!iplE) 3! 1E !E Je | mil sie 215 2 u 3218 u [72 S . |lzsı2 !2|%& = 8 8 * 
IS || |2ı21|12| 5 . | 31213175 ri BR „12 
Brasil jo 

5 ur * IT * fern ” Pr 1 Ar: x Du = ru ——— 2 — — 

14 130 | | 15 /Omilii 8 Ban! 5! ihwlin in ltd 3m| 8 
MM M. dae M. M. MIM. UBi. M. M. VU. M. M. M. M. V. M. M 

| 

121613—3641621 111141— 1/1[/2 

Pauſchquantum O. B. Abſchn. VIL. F. 17, Abi. 5 zu beichaffen. 

Bei Entlaffung in die Heimath erhält jeder Mann mit: 

1 Heimathsanzug bezw. Neifeanzug, 

1 Mantel (im Winter), 
1 Mütze oder Reifehut, 

1 Baar fchwarze Stiefel, 

2 baummollene Hemden, 
2 Baar Unterhofen, 

2 Tafchentücher, 
2 Handtücher, 

2 Paar Strümpfe. 
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3u B.: Tragezeit der Bekleidungs- ı. 
—— — ———⸗ 3 Unteroffiätere und unteren Beamten. 

Beftimmungen für die einzelnen Schußgebiete. 

Gegenjtände für die zur 

Lau⸗ 

fende 

Nr. 

Benennung 

1. | Müge. . 
2. | Großer Koffer . 
3. | Wafferdihter Sad 
4. | Ueberzüge zum Helm Be An le 
5. | Zederihnürfchube . . 1 Baar 
6. | Yedergamajchen . 1 Baar 
7. [| Morgenihube . . - . ae ar 
8. | Baummollene — 
9. | Unterhoſen 

10. | Strümpfe 
11. | Tafcyentücher 
12. | Schlafanzug . . 
13. | Wollene Leibbinden 
14. | Sandtüher . . . . 
15. | Bettlaten . 
16. | Ueberzüge für Kopfifien 
17. | Mostitoneg . 
18. | Wollene Deden 
19. | Wafjerdichte Dede 
20. | Regenmantel 
21. | Regenschirm 
22. Feldflaſche 
23. Feldbett 

24, | Yeibriemen mit Schloß . nn 
25. | Batronentajchen für 36 Mann . 1 Baar 
26. | Karte von Ditafrifa . m 
27. on 1 Baar 

m 

5 Nor: Be: 
2 mal: Bedarfserläuterung fat 
= beftand | Nennung 
= 
a art 

Trage: bezw. 
Verbrauchs: 
zeit für das 

Stüd 

6 Monate 

1 Monat 

Jahr 
Jahre 
Jahr 

Jahre 

U Jahr 
3 Monate. 

" Waifen- und an... 

Koften 
Einheits: | des 

Normal: s 
beitandes brauds: 

Mart 

I. Blante Waffen. 

1. 22 | Dffiziers:- 10 Feldmwebel, 
feldzugs: 12 ſchwarze Yieute- 
ſäbel nebjt nants 

Koppel 
2.] 1604 | Infanterie: 34 Unteroffiziere ıc., 

Eeiten: 18 Yazarethgehülfen, 
gewehre 2 — 

macher, 
ſchwarze unter⸗ 

offiziere. 
1500 Gemeine 

Seite 

5,12} 

40,00 | 880,0|10 Jahre 

| — 

8220.10 
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Laufende Nr. 

Nor: 

mal: 

beftand 

Be: 

nennung 

er Trage: — 
inbeu⸗ es beim. uffrifhung 

Bedarfserläuterung Einheitsſat Normal:| Ber: 
beftandes ſbrauchs⸗ 

zeit Betrag 
Dart Mart Stüd | Mart EEE Kit EEE Wilde Knie 

3. 

6. 

10 

1 638] Infanterie: 
gewehre 

82] Revolver 

. 491 400 

mit Gurt, 
Futteral 

und 
Patronen⸗ 

taſchen 

ſcharfe 
Patronen 

ſcharfe 
Patronen 

Platz⸗ 
patronen 

GErerzier: 
patronen 

Revolver: 
patronen 

Desgl. 

1562 

Eiferner Beftand für 

Jahrliche Uebungs— 

Desgleichen je 30 Pa— 

Uebungspatronen je 
20 Stüd 

Eiſerner Beftand für 

Jährlicher Auf: 

U. Shußmwaffen. 

Uebertrag 
30 Dffiziere, 
10 erste, 
34 Unteroffiziere, } 

Unterbüchfen: | > 

9100, 

4 914 ,00|5 N 

macher, 
Schwarze 

Offiziere, 
Aerzte, 
Intendant, 

10 Feldwebel, 
18 Yazarethgehülfen, 
1 Oberbüchjen: 

macher, 
12 Zahlmeifter: 

ajpiranten 

30 
10 
— 

35,00 2 870,005 

1638 Köpfe je 300 
Patronen 

1000 Stüd 
15 Marf 1371, 

munition für desgl. 
je 100 Batronen Desal. 

1000 Stüd 
tronen 9 Mart 

1000 Stüd 
100 Dart 

82 Köpfe je 100 
Patronen 

1000 Stüd 
70 Marti 

friſchungsbedarf je 
100 Patronen 

Summe . 

910,0 

Jahre] 327,0 982,0 

163 800,002 457,00 

442,» 

8 200,00. 574,00 
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Anlage 3 
der Organiſatoriſchen Beſtimmungen 

— an die körperlichen Gigenfchaften der zum oſtafrikaniſchen 
Dienft zu fommandirenden Militärperjonen. 

1. Die für den oftafrilanifchen Dienft zu kommandirenden Militär: 
perjonen jollen in Bezug auf körperliche Brauchbarkeit zu dieſem bejonderen 
Dienft militärärztlid unterfuht werden. Die Unterjuchung it mit aller 
Sründlicjkeit vorzunehmen umd über den Befund ein ärztliches Atteſt aus: 
zuſtellen. 

2. Die bezeichneten Militärperſonen ſollen frei ſein von denjenigen 
Fehlern und Gebrechen, wodurch die Feld- bezw. Seedienſtfähigleit aufgehoben 
wird, und ſollen, um die mit dem oſtafrikaniſchen Dienſt verbundenen be— 
deutenden Anftrengungen und klimatiſchen Schädlickeiten ertragen zu können, 
bejonders auch einen fräftigen Körperbau und völlige Gejundheit, namentlic) 
ein gejundes, kräftiges Herz und gejunde Athmungs- und Berdauungswerte 
bejigen. Dazu gehört aucd das Fehlen jeglicher durch Erblichkeit bedingten 
Krankheitsanlage diefer Organe. Perſonen, welche früher an Magen und 
Darmkatarrhen, an Gelbjucht, Ruhr oder vor Kurzem an fonjtitutioneller 
Syphilis gelitten haben, ferner Perſonen, bei welchen Neigung oder Anlagen 
zu Geſchwüren und Hautkrankheiten oder chronischen, ſich Leicht verſchlim— 
mernden inneren Leiden (Nheumatismus 2c.), zu Blutitodungen und Stone 
gejtionen nad) dem Gehirn, den Lungen, dem Herzen oder anderen wichtigen 
Organen ſich finden, find nicht für brauchbar für den oſtafrikaniſchen Dienit 
zu erachten. 

3. Die von den betreffenden Milttärperfonen früher überftandenen 
Krankheiten, wie aud) etwaige in den Familien derjelben erhliche oder ver: 
breitete Erkrankungen find bei Feititellung des ärztlichen Urtheil3 in Betracht 
zu ziehen und in dem Attejt anzugeben. 

4. Die bezeichneten Militärperjonen müfjen bei Gelegenheit der ärzt— 
lien Unterſuchung — Abſatz 1 — geimpft werden, was in dem ärztlichen 
Atteſt zu bejicheinigen it; vermögen fie einen Impfſchein beizubringen, 
welcher nadjweilt, daß ihre Impfung innerhalb der der Unterjuchung vor- 
aufgegangenen ſechs Wochen jtattgefunden hat, jo it von einer erneuten 
Impfung abzujehen und der gedachte Impfſchein dem ärztlichen Atteſt bei- 
zufügen. 

130. Gouvernementsbefehl, betreffend Cheilung der 
Kaiferlichen Schußtruppe in eine eigentliche Schußtruppe 

und Polizeitruppe. 

Die Bezirkshauptleute in Tanga, Bagamoyo, Dar-es-Saläm, Kilwa und 
Lindi, ſowie der dem Bezirks-Unteramte Pangani vorjtehende Offizier find 
behufg ausjchliegliher Wahrnehmung der bezirksamtlichen Gejchäfte zum 
Gouvernement ablommandirt und haben die Kompagniegeſchäfte vollſtändig 
abzugeben; das Weitere bezüglich diefer Abgabe wird durd) das Kommando 
der Schußtruppe geregelt werden. 

Riebow, Die Kolonial-@ejepgebung. 23 



354 Zweiter Theil. Beitimmungen für die einzelnen Schußgebiete. 

Die genannten Offiziere, desgleichen die den Bezirksämtern beigegebenen 
weißen Unteroffiziere gelten als zum Gouvernement behufs Uebernahme einer 
Civilitelle ablommandirte Militärperjonen. 

Jedem Bezirksamte wird eine Abtheilung Polizeiloldaten zugetbeilt, 
weldye dem Mannjchaftsbeitande der Schußtruppe entnommen, aus dem Etat 
ausgefchieden und bezüglich der Verwaltung, Löhnung und Verpflegung un- 
mittelbar dem Gouvernement unteritellt iſt. 

Die Disziplinargewalt geht vom Kommando der Schußtruppe an den 
Kaiſerlichen Gouverneur und deſſen Organe über. Ueber die Verwendung 
der Bolizeitruppe enticheiden im Einverjtändnilfe mit dem Gouverneur die 
Bezirtshauptleute. Die Stärke der den einzelnen Bezirksämtern zuzutheilen: 
den Bolizeitruppe, deren Organiſation ſowie der Zeitpunkt, wann dieier 
Gouvernementsbefehl in Kraft tritt, bleibf nachträglicher Beitimmung vor- 
behalten. 

Die Ueberweiſung der Polizeimannſchaften au die einzelnen Bezirks— 
ümter wird jeiner Yeit unmittelbar Durch das Kommando der Schußtruppe 
veranlaßt werden. Die Polizeimannichaften, welche die Uniform der Schub: 
truppe beibehalten, tragen ein Mermelabzeichen, „rothes P auf weißem Grunde“, 
am linfen Oberarm und emen Reichsadler auf dem Tarbujh. In Ausübung 
des’ Dienftes wird dieſe Uniform durch eine rothe Schärpe vervollitändiat. 

Dar-es-Saläm, den 21. November 1891. 
Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Freiherr v. Soden. 

131. Gouvernementsbefehl, betreffend Cheilung der 
Kaiferlichen Schußtruppe in eine eigentliche Schußtruppe 

und Polizeitruppe.*) 
Nachdem durd; den Gouvernementsbefehl vom 21. November 1891 im 

Prinzip die Theilung der Kaiſerlichen Schugtruppe in eine eigentlihe Schutz— 
truppe und eine Bolizeitruppe angeordnet ift, werden folgende Geſichtspunkte 
für die Neuorganifation aufgejtellt: 

1. Der Etat an Geld für die Kaiſerliche Schußtruppe bezieht ſich nicht 
auf diefe allein, jondern auch auf die Polizeitruppe mit ihrem europätichen 
Berjonal, joweit es aus dem Offizier: bezw. Unteroffizierperjonal der Schuß 
truppe entnommen: ilt. 

2. Die PWolizeitruppe wird zu möglichit gleicher Theilen auf die fünf 
Bezirke vertheilt und bejteht dengemäß aus den Abtheilungen: Tanga (mit 
Bangani), Bagamoyo (mit Sadani), Dar-es:Salam, Kilwa, Mgau (Lindi). 

Die Stärke der Polizeitruppe wird 400 Soldaten betragen. Die voll 
jtändige Gleihtheilung ift nicht möglich wegen der verſchieden großen Auf: 
gaben in den Bezirfen. Deshalb wird die Bertheilung folgende jein: 
Tanga: 110, Bagamoyo: 95, Dar-ed Saläm: 45, Kilwa: 85, Mgau: SO. 

Die Bezirfshauptleute und der Vorſtand des Bezirts: Nebenamtes 
Pangani werden Offiziere der Kaiferlihen Schußtruppe fein, denen je ein 
europäiidher Unteroffizier beziv. Feldwebel beigegeben iſt. Won ſchwarzem 

x) Die Beitimmungen diefes Gouvernementsbefehls bezw. desjenigen vom 
21. November 1891 find vom 1. März 1892 ab in Kraft getreten. 
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Perſonal ift jedem Bezirk ein ſchwarzer Offizier als Bolizeimeifter zugetbeilt. Die 
Uniform der Polizeitruppe ift die der Staijerlihen Schußtruppe mit folgenden 
Abzeihen: auf dem linken Arm ein rothes P in weißem ‚Felde, auf der 
Stirn des Tarbuſch ein mefjingener Adler und im eigentlihen Polizeidienſt 
als direktes Dienjtabzeichen eine rothe Schärpe von der rechten Schulter nad) 
der linfen Hüfte getragen. 

Der Bezirkshauptmann und der ihm beigegebene europätiche Unter- 
offizier find zur Uebernahme einer Civilverwaltungsitelle abtommandirte 
Militärperjonen und jcheiden in disziplinarer Beziehung aus dem militärifchen 
Befehlsbereich der Kaiſerlichen Schußtruppe aus. Die Offiziere unterjtehen 
dem Ehrengeridt der Schußtruppe. Die Bezirköhauptleute unterjtehen direkt 
dem Kaiſerlichen Gouverneur und find Befehlshaber der ihnen vom Gouverneur 
überantworteten Bolizeitruppe ihres Bezirkes. Sie werden als joldye die 
Disziplinarſtrafgewalt eines detachirten Kompagnieführers erhalten, der Vor— 
jteher des MNebenamtes Pangani die eines Detachirten Lieutenants. Die 
detadhirten Aerzte, wie z. B. in Tanga, haben feine eigene Disziplinarjtrafgemwalt, 
ſondern etwaige Straffälle find dem Kommando der Schußtruppe vorzulegen. 

Die Verwendung der Wolizeitruppe im Bezirk geichieht nach eigenem 
Ermeſſen unter Berüdfichtigung der vom Naijerlichen Gouverneur erlafjenen 
Injtruftionen. Die Verwaltung gejchieht in derjelben Weile wie bisher von 
den Klompagnien; die Löhnungsverhältnifje der Farbigen bearbeitet die bezüg: 
liche Bezirkskaſſe, die Gehälter des europäiſchen Perjonals die Hauptkafje. 
Nequifitionen an Uniformftüden, Waffen und Munition gehen unter Beifügung 
des jeiner Zeit vorgejchriebenen Schemas au den Kaiſerlichen Gouverneur, 
der diejelben zur direkten Erledigung und Abjendung der bezüglichen Gegen- 
jtände dem Kommando der Kaiſerlichen Schußtruppe zuitellt. Die Polizei— 
truppe jedes Dijtriktes wird als jelbjtändige Abtheilung auch in Verwaltungs— 
angelegenheiten betrachtet. Es ift daher von jeder Abtheilung ein Kammer— 
und Waffenbuch nach demjelben Mujter wie die der Kaiſerlichen Schuptruppe 
zu führen. 

Kleinere Reparaturen an den Waffen werden durch den Büchſenmacher 
gelegentlich jeines Aufenthaltes dort an Ort und Stelle ausgeführt. Sind 
größere Reparaturen nöthig oder erjcheimt die Waffe als unbraudbar, ſo 
find vorläufig neue Waffen zu requiricen, nach deren Eingang dann die alten auf 
dem Inſtanzenwege dem Kommando der Kaijerlichen Schußtruppe zuzuführen 
find. Die definitive Unbraudhbarkeitserflärung erfolgt dur die Waffen- 
Reparatur-Kommiſſion beim Kommando, die reparirten Waffen werden möglichſt 
wieder eingetaujcht. 

Bezüglich der militäriichen Wusbildung der Polizeitruppe gelten die 
Beitimmungen für die Kaiſerliche Schußtruppe. Jeder Bezirkshauptmann it 
für die militärische Ausbildung der ihm unterjtellten Polizeitruppe in allen 
militärischen Dienſtzweigen verantwortlich. Als Ziel it feitzuhalten, daß die 
Mannichaften der Bolizeitruppe jederzeit in den Rahmen der Schußtruppe 
als Striegöfeldtruppe eingefügt werden fünnen, ohne einer neuen Spezial: 
ausbildung zu bedürfen. Der Kaiſerliche Gouverneur wird ji) durch even- 
tuelle Entjendung eines Bevollmächtigten von Zeit zu Zeit von dem guten 
Zuftande der Wolizeitruppe nach diejer Richtung bin die Ueberzeugung 
ichaffen. Bei diejer Gelegenheit ijt gleichzeitig eine Revilion der Waffen und 
Bekleidung vorzunehmen. 

93* 
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Die Forts und Kajernen ‘werden als Gebäude von der Eivilverwaltung 
übernommen und werden dort in der Gebäudenachweilung nachgewieſen. 
Im Bedarfsfalle werden bejtimmte Kajernements der Kaiſerlichen Schußtruppe 
als Wohnungen überwiejen. Die Bofttionsgejhüße der Forts bleiben in ber 
Verwaltung und der Dberaufficht der Kaiſerlichen Schußtruppe; fie werden 
aber der Bezirköverwaltung zur Benugung für Ererzir- und Salutirzmwede 
übergeben. Deshalb iſt auch der Bezirkshauptmann jo lange für die gute 
Inftandhaltung diefer Geſchütze verantwortlich, als fie nicht mit Genehmigung 
des Kaiſerlichen Gouverneurs einem im Bezirtsort garnifonivenden Theile der 
Kaiferlihen Schußtruppe für die Zwede des Ererzirend und Salutirens zu- 
getheilt find. 

Der Kaiſerliche Bezirkshauptmann ift unter friedlichen Verhältniſſen, 
die jebt dorausfichtlid; am der Küſte dauernd die Negel bilden werden, im 
der Garnijon nicht der Garnijonältejte, aljo unter feinen Umftänden Bor: 
gejegter eines etwa im Orte garnijonirenden Theiles der Kaiſerlichen Schuß: 
truppe. Unter Eriegeriichen Verhältniffen, wo das Fort wieder als ſolches 
in feine Nechte tritt, alſo bei Vertheidigung, leitet dieſe Vertheidigung der 
am Orte ammejende ältejte Offizier unter Einrangirung des Bezirkshauptmanng. 

Um polizeiliche Maßregeln, zu deren Durchführung die Polizeitruppe 
dem Bezirtshauptmann zu ſchwach ericheint, durchzuführen, darf die Mit: 
wirkung der Schubßtruppe in Anſpruch genommen werden, doch tritt dann 
der Kommandirende diejes Theiles der Schußtruppe, wenn derjelbe Offizier 
ift, im den ganzen Befehl und die volle Verantwortlichkeit für die ihm er: 
wachjene Aufgabe. Der Bezirkshauptmann ijt deshalb in ſolchem Falle ver- 
pflichtet, diejen Offizier genau in die Pläne einzuweihen, deren Durchführung 
er durch die Mitwirkung der Kaijerlihen Schußtruppe wünjdt. 

Iſt der betreffende Befehlshaber ein Unteroffizier, jo darf für diejen Fall der 
Bezirklshauptmann, jolange er Offizier der Kaiſerlichen Schugtruppe ift, ala Be 
fehlshaber eintreten, und es bleibt ihm die Verantwortung für die Durchführung. 

Die Verantwortlichkeit fiir die Nothwendigkeit des eventuellen Eriegerijchen 
Unternehmens nad) Requilition der Schußtruppe trifft unter allen Umſtänden 
den Bezirtshauptmann, für die militäriiche Durchführung einer einmal über- 
nommenen Nequifition ijt der betreffende Befehlshaber verantwortlid. Er 
hat deshalb vorher zu prüfen, ob ihm mit jeinen vorhandenen Kräften die 
Durchführung und Löjung der ihm gejtellten Aufgabe möglidy fein wird. 
Tritt in ſolchem angenommenen Requifitionsfalle ein Theil der Bolizeifoldaten 
als Verſtärkung Hinzu, jo unterjteht für die Dauer diejes Unternehmens aud) 
diefer Theil der Polizei dem Befehlshaber der Kaiferlihen Schußtruppe. 

Sit von der Polizeitruppe jelbjtändig eine kriegeriſche Expedition mit 
Gefechten durchgeführt, jo ift dem Kaiſerlichen Gouverneur, außer einem all: 
gemeinen Berichte, ein ipezieller Gefechtsbericht in doppelter Ausführung im 
Sinne des Kommandobefehls vom 16. Januar d. Is. einzureichen. Der 
Kaiferlihe Gouverneur wird dieje jpeziellen Gefechtsberichte dem Kommando 
der Kaiſerlichen Schußtruppe zur weiteren Beranlafjung übergeben. 

Die Requifition von Theilen der Schußtruppe jeitens eines Bezirks— 
hauptmanns bedarf im Allgemeinen der vorherigen Genehmigung des Kaiſer— 
lichen Gouverneurs. Iſt in einzelnen dringlichen Fällen dieje Erlaubniß nicht 
vorher einzuholen, jo hat dies nachträglid zu geſchehen unter genauer An- 
gabe der Gründe. 
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Die Lazarethe und deren Perſonal bleiben Organe der Kaijerlichen 
Schußtruppe, stehen alfo nicht in direftem Unterordnungsverhältnik zum 
Bezirkshauptmann. Die Mannjchaften der Polizeitruppe werden behandelt und 
finden im Lazareth Aufnahme wie jeder Angehörige der Schußtruppe. Die 
Polizeitruppe führt ein bejonderes Krankenbuch, in das der Arzt täglich die 
Erkrantungen der Mannjchaften einjchreibt mit dem Vermerk, ob im Revier 
oder im Lazareth zu behandeln. Die Aerzte in den Stationdorten der Küſte 
und an den feiten Lazarethen verkehren direft mit dem Kommando der 
Kaijerlihen Schußtruppe bezw. in rein technijchen Fragen mit dem Oberarzt, 

In den monatlichen SKrantennachweilungen des Dberarztes jind Die 
Angehörigen der Polizeitruppe jo zu behandeln, als ob fie einer Kompagnie 
der Schußtruppe angehören. 

Stärferapporte nad) dem Schema der Schußtruppe find von den Bezirk: 
bauptleuten monatlih an den Kaijerlichen Gouverneur einzureichen, welcher 
diefelben für den ©eneral-Stärferapport dem Kommando der Kaiſerlichen 
Schutztruppe zur Verfügung jtellt. In den Stärkerapporten an das Reichs— 
Marine-Amt hat die Polizeitruppe mit Aufnahme zu finden, als ob die fünf 
Bezirke fünf Kompagnien bilden. 

Todesfälle der Polizeitruppe find dem Kaijerlichen Gouverneur zu melden, 
von welchem eine Mittheilung dem Kommando der Kaiferlichen Schußtruppe 
behuf3 Rapportverbefjerung zugeht. 

Jede Polizeiabtheilung hat für die Mannjchaften eigene Erkennungs— 
marfen auszugeben. Diejelben haben in jedem Bezirk die Nummern von 1 
anfangend und erhalten als Erkennung den Anfangsbuchſtaben des Bezirks, 
alſo zum Beijpiel: 

— Tanga Nr. 1. & — Bagamoyo Nr. 4. 

N 

1 J 

. = Dar-e-Galäm Nr. 8. — Kilwa Nr. 15. 

* 

—— —— Mgau Nr. 10. 

— 

Wie weit der Bezirk, welcher dem Bezirkshauptmann unterſteht, nach 
dem Innern ausgedehnt wird, bleibt der Beſtimmung des Kaiſerlichen 
Gouverneurs vorbehalten. 

Die Kaijerliche Schußtruppe, nad) Ausſcheidung der Polizeitruppe, wird 
in 6 Kompagnien eingetheilt, von denen 2 Sulu-Kompagnien, die anderen 
Sudanejen-Kompagnien find. Eingeborene Soldaten find nur in die Sudanejen- 
Kompagnien einzustellen. 

Die erite Kompagnie (Sudanejen) bejeßt das Kilimandſcharo-Gebiet und 
die Karawanenſtraße bis Mafinde. Das Gros der Kompagnie wird boraus- 
fichtlich bei Gondja Garnijon finden. Die zweite Nompagnie hat Ihren Stamm 
in Bagamoyo umd giebt jonjt die Bejagungen für Tabora und die Stationen 
am Biltoria-See. Sowohl Tabora, wie auch die beiden Stationen am 
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Viktoria-See dürfen außer ihrer regulären Beſatzung ſich durch Auwerbung 
von Eingeborenen, deren kriegeriſche Eigenſchaften ſie dabei zu prüfen haben, 
verſtärken. Dieſe irregulären Soldaten im Innern find bezüglich Bewaffnung 
und Bekleidung nicht den Vorſchriften über Uniform ꝛc. der Schutztruppe 
unterworfen. Theilweiſe ſind ſie noch mit Vorderlader bewaffnet, doch wird 
angeſtrebt, den bezüglichen Stationen allmählich einen ſolchen Vorrathvon 
Infanterie-Gewehren M,71 zu überweiſen, daß ſie auch die dort angeworbenen 
eingeborenen Soldaten nicht nur mit dieſer Waffe ausbilden, ſondern ſie 
auch wirklich bewaffnen können. Bezüglich Belleidung muß es in Anbetracht 
der Koſten vorläufig beim Alten bleiben. Die dritte Kompagnie (Sulus) hat 
ihr Hauptquartier vorläufig in Kiloſſa (bei Kondoa); ſie beſetzt auch die 
Station Mpapua. Die vierte Kompagnie (Sudanejen) joll ihr Hauptquartier 
in der Gegend von Kijafi nehmen. Welche Poſten noch beſetzt werden jollen, 
bleibt vorbehalten. Die fünfte Kompagnie (Sudanejen) iſt Bereitichafts- 
tompagnie für den Süden. Stabsquartier iſt Milva mit einem Unter— 
offizieröpoften in Lindi. Die Trennung iſt durch die Kaſernementsverhält— 
nifje bedingt. Die ſechſte Kompagnie (Sulus) ift Bereitjchaftsfompagnie für 
den Norden. Stabsquartier ıjt Dar-es-Saläm. 

In den Küjtengarnijonen werden Ehrenpojten von der Truppe, Sicher: 
beitöpoften von der Polizei gejtellt, mit Ausnahme von Dar-es-Salam, 
für welchen Pla bezüglich des Wachtdienjtes bejondere Vorſchriften er- 
laffen werden. 

Dar:e8:-Saläm, den 1. Februar 1892. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
sreiherr dv. Soden. 

132. Derordnung, betreffend das ftrafgerichtliche Derfahren 
gegen die Militärperjonen der Kaiferlichen Schußtruppe für 

Deutich-Oftafrika. 
Bom 3. Juni 1891. 

(Neich3:Gefegblatt S. 341.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Saijer, König von 
Preußen zc., verordnen auf Grund des 8 4 des Gejehes, betreffend die 
Kaiſerliche Schußtruppe für Deutſch-Oſtafrika, vom, 22. — 1891 (Reiche: 
Geſetzbl. S. 53) im Namen ded3 Neichd, was folgt: 

8 1. 
Das jtrafgerichtlihe Verfahren gegen die Militärperjonen der Schuß: 

truppe für Deutſch-Oſtafrika richtet ji) nad) den Vorjchriften der Preußiſchen 
Militär-Strafgerihtsordnung von 3. April 1845, ſoweit nicht in Nachitehen: 
dem abweichende Beitimmungen getroffen find. 

S 2. 
Die Militärgerichtöbarkeit bei der Schugtruppe wird verwaltet: 
1. durch das Gericht der Schußtruppe, 
2. durch Abtheilungsgerichte. 
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83. 
Das Gericht der Schutztruppe beſteht aus dem Kommandeur der 

Schutztruppe als Gerichtsherrn und einem Auditeur. Daſſelbe hat die höhere 
und niedere Gerichtsbarkeit über ſämmtliche Militärperſonen der Schußtruppe. 

84. 
Ein Abtheilungsgericht wird gebildet bei jeder aus mehreren Kompagnien 

beftehenden Abtheilung. Dafjelbe beiteht aus dem Bejehlähaber diejer Ab— 
theilung als Gerichtäheren und einem unterjuchungsführenden Offizier. Das 
Abtheilungsgeriht hat die niedere Gerichtöbarfeit über die zur Abtheilung 
gehörenden, jowie die derjelben vorübergehend überwiejenen Militärperjonen. 

35 
Zur Bildung des Unterfuchungsgerichtes genügt in allen Fällen die Zu— 

ziehung eines Beifigerd. Derjelbe hat in den Straffällen der Offiziere und 
oberen Militärbeamten thunlicyjt dem Dienftgrade des Angejchuldigten zu 
entiprechen. 

$ 6. 
Der Auditeur kann in Behinderungsfällen durch einen unierfujungs« 

führenden Offizier oder durch einen anderen Offizier vertreten werden. Der 
Leptere it nach Maßgabe des S 80 der Militär-Strafgeriht3ordnnung zu ver: 
eidigen. 

Ss 7. 
Spruchgerichte hinſichtlich fännmtlicher Militärperjonen der Schußtruppe 

iind: Kriegs- und Standgerichte. Die Beltimmung des S 61 Abjah 2 der 
Militär-Strafgerichtsordnung findet auf Die Militärbeamten der Schußtruppe 
feine Anwendung. 

88. 
Zu einem Ariegsgericht ſind als Richter zu berufen: 
1. über einen Offizier: ein Oberführer oder älterer Kompagnieführer 

als Präſes, zwei Kompagnieführer, zwei Lieutenants; 
2. über einen Unteroffizier: ein Oberführer oder älterer Kompagnie— 

führer als Präſes, zwei Offiziere (Kompagnieführer oder Lieutenants), 
zwei Unteroffiziere; 

3. über einen Militärbeamten: ein Oberführer oder älterer Kompagnie— 
führer als Präjes, zwei Offiziere (Nlompagnieführer oder Lieutenants), 
zwei obere Militärbeamte, thunlichjt vom Dienftzmeige des Ange- 
ſchuldigten. 

Die Offiziere können im Bedarfsfalle durch Sanitätsoffiziere, die Militär— 
beamten durch Offiziere oder Sanitätsoffiziere erſetzt werden. 

89. 

Zu einem Standgericht ſind als Richter zu berufen: 
1. über einen Unteroffizier: ein SKompagnieführer als Präjes, ein 

Lieutenant, ein Unteroffizier; 
2. über einen unteren Militärbeamten: ein Kompagnieführer als Präſes, 

ein Lieutenant, ein amterer Militärbeamter. 
Die Offiziere können im Bedarfsfalle durch Sanitätsoffiziere, die unteren 

Militärbeamten durch Unteroffiziere erjeßt werden. 
Ss 10. 

Fallen dem Angeichuldigten nach dem Ergebnig der Ermittelungen 

mehrere jtrafbare Handlungen zur Laſt und erſcheint für die Strafzumefjung 
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die Feſtſtellung des einen oder anderen Straffalles unweſentlich, jo ift die 
Unterfuchung nur wegen der jchmereren Straffälle einzuleiten. Die nad)- 
trägliche Verfolgung der leichteren Straffälle iſt mur innerhalb ziveier Monate 
nach Nechtöfraft des Erkenntniſſes zuläſſig.— 

— 
Wird unter Betheiligung von Perſonen verhandelt, welche der deutſchen 

Sprache nicht mächtig ſind, ſo iſt ein Dolmetſcher zuzuziehen. Die Führung 
eines Nebenprotokolls in der fremden Sprache findet nicht ſtatt, jedoch ſollen 
Ausſagen und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und ſoweit dies mit 
Rückſicht auf die Wichtigkeit der Sache erforderlich erſcheint, auch in der 
fremden Sprache in das Protokoll oder in eine Anlage niedergeſchrieben 
werden. In den dazu geeigneten Fällen ſoll dem Protokoll eine durch den 
Dolmetſcher zu beglaubigende Ueberſetzung beigefügt werden. Die Zuziehung 
eines Dolmetſchers kann unterbleiben, wenn die betheiligten Perſonen ſämmt— 
lich der fremden Sprache mächtig ſind. 

812. 
Dem Angeſchuldigten ſteht in jedem Falle das Recht zu, ſich zu ver— 

theidigen oder durch eine andere Militärperſon vertheidigen zu laſſen. Iſt 
die Handlung mit dem Tode oder lebenslänglicher Freiheitsſtrafe bedroht, 
ſo muß ein Vertheidiger zugezogen werden. Die Vertheidigung darf nur 
zum gerichtlichen Protokoll oder mündlich vor dem Spruchgericht erfolgen. 

8 13. 
Bietet die Führung der Unterſuchung vorausſichtlich keine Schwierig— 

keiten, und ſind ſowohl der Angeſchuldigte, als auch die Beweismittel und 
gegebenenfalls der Vertheidiger zur Hand, ſo kann der Gerichtsherr mit 
der Einleitung der förmlichen Unterſuchung die Anordnung des Spruch— 
gerichts verbinden. 

8 14. 
In den Fällen des 8 13 findet mündliche Verhandlung vor-dem Spruch— 

gericht jtatt. Der Angejchuldigte wird zunächſt durch den Auditeur oder 
unterfuchungsführenden Offizier vernommen und, jofern dies nicht ſchon ge- 
jcheben ijt, über jeine Wertheidigungsbefugnifie belehrt. Darauf folgen: Die 
Bermeiserhebung, der Vortrag des Auditeurs oder unteriuchungsführenden 
Offizierd und die Vertheidigung. Dem Angeichuldigten gebührt das letzte 
Wort. Die Aburtheilung jchließt ſich unmittelbar an. Sie erfolgt in Ab— 
mejenheit des Angeichuldigten und des Vertheidigere. Als Protofollführer 
wird eine duch Handichlag an Eidesftatt zu verpflichtende Militärperion 
zugezogen. Ueber die Verhandlung ift ein Protofoll aufzunehmen, weldes 
von dem Borfibenden, von dem die Verhandlung führenden Auditeur oder 
Offizier und von dem Protofollführer zu unterjchreiben it. Dafjelbe muß 
enthalten: 

1. den Ort und den Tag der Verhandlmg: 
2. die Namen der Mitglieder des Gerichts, des Auditeurs oder 

unterjuchungsführenden Dffizierd, des WProtofollführer® und des 
etiva zugezjogenen Dolmetichers, ſowie den Vermerk über die Be- 
eidigungen; 

3. die Namen der Angeſchuldigten und ihrer Vertheidiger; 
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4. die Namen der vernommenen Zeugen und Sacdverjtändigen und den 
Vermerk über die jtattgehabten Beeidigungen. 

Das Protofoll muß den Gang und die Ergebnifje der Spruchſitzung 
im Wejentlichen wiedergeben und die Beobachtung aller wejentlichen Förm— 
fichkeiten erfichtlid) machen, auc die Bezeichnung der verlefenen Schriftitüde, 
jowie die im Laufe der Verhandlung gejtellten Anträge, die ergangenen Ent- 
-[cheidungen unter Angabe der Abjtimmung der einzelnen Nichterklaffen und 
die Urtheildformel enthalten. Von dem Inhalt der Erklärungen des Auditeurs 
oder unterjuchungsführenden DOffiziers, des Angejhuldigten und des Ber: 
theidigers, der Zeugen und der Sadjverjtändigen wird nur das Wejentliche 
in das Protofoll aufgenommen. Inſoweit diefe Perfonen bereit? im Er- 
mittelungsverfahren vernommen waren, ijt in dem Protokoll nur zu ver: 
merfen, ob und immwiefern ihre Erklärungen etwa von den früheren Ausjagen 
in erheblichem Punkte abweichen. Kommt es auf die Feitjtellung eines Vor: 
ganges in der Spruchſitzung oder des Wortlaut einer Ausſage oder einer 
Aeußerung an, jo hat der Präjes die vollitändige Niederichreibung und Ver— 
leſung anzuordnen. In dem Protokoll ift zu bemerfen, daß die Verlejung 
geichehen und die Genehmigung erfolgt ift oder welche Einwendungen er- 
hoben jind. Im Uebrigen bedarf es der Vorleſung des Protokolls nicht. 
Hat ausnahmsweiſe ſchon vor der Sprudjfigung die eidliche Vernehmung von 
Zeugen jtattgefunden, jo kann, wenn die Lage der Sache dies gejtattet, von 
der nochmaligen Vernehmung abgejehen werden. In dieſem Falle genügt 
die Vorleſung des früher aufgenommenen Protokolls. 

> 15. 
Ueber das Ergebniß der Beweisaufnahme entjcheiden die Spruchgerichte 

nad) ihrer freien, au$ dem Inbegriff der Verhandlungen gejchöpften Ueber: 
zeugung. Aus den Erkenntnißgründen muß ftets genau hervorgehen, welche 
Thatfachen vom Spruchgericht für feitgejtellt erachtet jind. 

S 16. 
Kein Richter darf die Abjtimmung über eine Frage verweigern, weil 

er über eine vorhergegangene Frage in der Minderheit geblieben it. 

S 17. 
Die Ausfertigungen der Erfenntnifje werden nur von dem Präjes und 

dem Neferenten unterzeichnet. Einer Unterfiegelung bedarf es nidt. 

S 18. 
Der Kommandeur der Schußtruppe hat das Beſtätigungsrecht eines 

Marineftationschefs, der Reichskanzler (Neichg-Marine-Amt) dasjenige des 
fommandirenden Wdmirald. Die Erlenntnifje wider obere Militärbeamte 
bedürfen, wie die Erkenntniſſe wider Offiziere, Meiner Bejtätigung. 

$ 19. 
Die Begutachtung eines Erkenntniſſes erfolgt: wenn dafjelbe durch den 

Reichskanzler (Neih3-Marine-Amt) zu betätigen ift, durd einen Auditeur 
Meiner Marine, wenn dafjelbe durch den Kommandeur der Schußtruppe zu 
bejtätigen ift, durd) einen Auditeur Meiner Marine oder durd einen zur 
Ausübung des Richteramt3 befähigten deutihen Konjul oder einen anderen 
hierzu befähigten Beamten. 
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Ss 20. 
Erfolgt die Aufhebung eines Erkenntniſſes, jo darf zu dem neuen 

Spruchgerit der frühere Referent als ſolcher wieder zugezogen werden. 
Das neue Spruchgericht hat die rechtliche und militärdienjtliche Beurtheilung, 
welde der Aufhebung des Erkenntniſſes zu Grunde gelegt ift, aud) jeiner 
Enticheidung zu Grunde zu legen. 

s 21. 
Die Vollſtreckung einer Freiheitsitrafe bis zu ſechs Monaten einſchließ— 

lich erfolgt, joweit dies angängig, an Ort und Stelle; die Vollſtreckung einer 
sreiheitäjtrafe von längerer Dauer erfolgt in der Heimath und it vom 
Reichskanzler (Neichs-Marine-Amt) nad) Mafgabe der für die Angehörigen 
Meiner Marine bejtehenden Vorjchriften zu veranlafjen. 

$ 22. 
Die Geichäfte des Generalauditoriats und des Generalauditeurs wer: 

den von dem Generalauditoriat und dem Generalauditeur Meiner Marine 
wahrgenommen. 

Urkundlich haben Wir diefe Verordnung Allerhöchſtſelbſt vollzogen und 
mit Unjerem Inſiegel verjehen lafien. 

Gegeben an Bord M. Y). „Meteor“ Kiel, den 3. Juni 1891. 

(L. S.) Wilhelm. 
In Vertretung des Reichskanzlers: 

Hollmann. 

133. Allerhöchfte Ordre, betreffend die Ehrengerichte der 
deutichen Offiziere der Kaiferlichen Schußtruppe für 

Deutich-Oftafrika. 
Ich befehle hierdurch, daß bei der Kaiſerlichen Schußtruppe für Deutich- 

Ditafrifa die anliegende Verordnung über die Ehrengerichte der deutichen 
Offiziere dieſer Truppe in Kraft treten joll. 

Sie haben hiernady die weitere Belanntmachung an die Schugtruppe zu 
veranlajjen. 

Potsdam, Neues Palais, den 16. Juni 1891. 
Wilhelm. 

An den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt). 

Verordnung über die Ehrengerichte der deutſchen Offiziere der 
Kaiſerlichen Schuhtruppe für Dentſch-Oſtafrika. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag beſtimme Ih hiermit, daß die Ver— 
ordnung über die Ehrengerichte der Dffiziere Meiner Marine vom 2. No- 
vember 1875 auf die deutichen Offiziere der Schußtruppe in Deutſch-Oſtafrika 
mit folgenden Abweichungen Anwendung zu finden hat. 

1. In Deutſch-Oſtafrika bejteht ein Ehrengeriht über Hauptleute und 
Subalternoffiziere. Zu demjelben gehören alle deutichen Offiziere 
der Schußtruppe, weldye nad) ihrem Range innerhalb der Marine- 
infanterie Hauptleute und Subalternoffiziere find, ſowie die jonjt der 
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Scußtruppe etwa zugetheilten deutichen Offiziere der vorgedadhten 
Ehargen. 

($ 8 der Verordnung über die Ehrengerichte der Offiziere in der 
Kaiferlihen Marine.) 

2. Die in Deutſchland sich aufhaltenden,, oben genannten Offiziere 
werden auf Antrag ihrer direkten Vorgeſetzten einem an Land be- 
findlihen Ehrengerichte der Marine unterjtellt. 

(8 12 der genannten Verordnung.) 

3. Die zur Schußtruppe ablommandirten Stabsoffiziere unterjtehen dem 
Ehrengerichte der Stabsvffiziere der Marine. 

($ 15 der genannten Verordnung.) 

4. Die Anordnung eines ehrengerichtlichen Verfahrens über einen Stabs— 
offizier jteht nur dem Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) zu. 

(8 31 der genannten Berordnung.) . 

5. Vor Anordnung eines chrengerichtlidyen Verfahrens über den Kom— 
mandeur der Schußtruppe iſt Meine Entjcheidung einzuholen. 

($ 31 der genannten Verordnung.) 

6. Zur Spruchſitzung eines Ehrengerichtes über Hauptleute und Sub: 
alternoffiziere joll die Anweienheit des Kommandeurs und jechs 
ftimmberechtigter Mitglieder genügen, fofern die Heranziehung aller 
oder einer größeren Zahl Mitglieder des Ehrengerichtes weientlichen 
Zeitaufwand verurjachen würde. 

($ 46 und $ 47 der genannten Verordnung.) 

. Die in Deutſch-Oſtafrika fid) dauernd aufhaltcırden, im Hauptmanns- 
und Subalternoffiziersrang jtehenden inaktiven Offiziere werden — 
jofern fie einem Ehrengerichte in der Heimath unterworfen find — 
auf Antrag des Kommandeurs der Schußtruppe dem Ehrengeridhte 
der Schußtruppe zugetheilt. 

($ 4 und $ 13 der genannten Verordnung.) 

I 

Il. Rechtspflege. 

134. Derordnung, betreffend die Rechtsperhältnifje in dem 
„ Schußgebiet der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Gejellichaft. 

Bom 18. November 1887. 

z (Reichs-Geſetzblatt S. 527.) 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher Kaiſer, König von 
Preußen :c., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhält— 
niffe der deutichen Schußgebiete, vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzbl. ©. 75) 
im Namen des Reichs, was folgt: 

Einziger Paragraph. 

Das Geſetz über die Konjulargerichtsbarteit vom 10. Juli 1879 
(Reichs⸗Geſetzbl. S. 197) tritt für das Schutzgebiet der Deutjch: Oft- 
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afrilaniſchen Geſellſchaft in Gemäßheit des S 2 des Gejehes, betreffend die 
Nechtsverhältniffe der deutjchen Schußgebiete, am 1. Februar 1888 in Kraft. 

Urkundlih unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterjchrift und bei 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 18. November 1887. 
(L. S.) Wilhelm. 

Graf v. Bismard. 

135. Derordnung, betreffend die Rechtsverhältniſſe in 
Deutich-Oftafrikfa. 
Vom 1. Januar 1891. 
(Reichs-Geſetzbl. ©. 1.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaifer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsver— 
hältniſſe der deutſchen Schutzgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75), für 
Deutſch⸗Oſtafrika im Anſchluß an die Verordnung vom 18. November 1887 
(Reichs-Geſetzbl. S. 527) im Namen des Reichs, was folgt: 

51. 
Das Geſetz über die Konſ fulargerichtöbarkeit vom 10. Juli 1879 (Reichs: 

Geſetzbl. S. 197) kommt in Gemäßheit des $ 2 des Gejehes, betreffend die 
Rectsverhältnifje der deutſchen Schußgebiete, in den Gebieten, auf welche 
ji die Verordnung vom 18. November 1887 bezieht, jowie in dem jeitens 
des Sultans von Zanzibar abgetretenen Küftengebiet jammt dejjen Zus 
behörungen und der Inſel Mafia vom 1. Januar 1891 ab mit dem in 
diefer Verordnung vorgejehenen Abänderungen zur Anmwendung.*) 

9 8 2. 
Der Gerichtsbarkeit ($ 1 Abſatz 2) unterliegen alle Perſonen, welche 

in dem Schußgebiete wohnen oder ſich aufhalten, oder bezüglich deren, hier— 
von abgejehen, ein Gerichtsitand innerhalb des Schußgebietes nad) den zur 
Geltung kommenden Gejegen begründet iſt, die Eingeborenen jedoch nur, in— 
ſoweit jie nad) der bisherigen Uebung der Gerichtsbarkeit des Reichskommiſſars 
unterjtellt waren. 

Der Gouverneur bejtimmt mit Genehmigung des Reichskanzlers, wer 
als Eingeborener im Sinne diefer Verordnung anzujehen ift, und inwieweit 
Eingeborene der Gerichtäbarkeit über das im 8 2 bezeichnete Ma hinaus-zu 
ımterjtellen find. 

5 4. i 
Die Site und Bezirke der Gerichtöbehörden erjter Inſtanz werden von 

dem Reichskanzler bejtimmt.**) 
85. 

Als Berufungs- und Beſchwerdegericht wird an Stelle des Reichs— 
gerichtö (Geſet über die Konfulargerichtsbarteit SS 18, 36, 43) eine Gerichts 
behörde zweiter Inſtanz am Sibe des Gouverneurs errichtet, welche aus dem 

Rergl $ 3 des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhältnifie der deutihen Schug: 
gebiete (Nr. 15). 

**) Bergl. Wr. 15 $ 2. 
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vom Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtöbarkeit zweiter Inſtanz er- 
mächtigten Beamten als Vorjigenden und vier Beifikern bejteht. 

Auf die Beifiger und den Gerichtsjchreiber finden die Vorjchriften in 
S 6 Abjah 2, SS 7, 8 und 10 des Gejeßes über die Konſulargerichtsbarkeit 
entiprechende Anwendung. 

S 6. 
Die Zuftellungen werden ausjchließlic durd) die zur Ausübung der Ge— 

richtöbarfeit ermächtigten Beamten veranlaßt. 
Diejelben haben dafiir zu jorgen, daß die innerhalb des Bezirkes, in 

welchem die Gerichtöbehörde ihren Sit hat, zu bewirfenden Zuftellungen mit 
der nad) den vorhandenen Mitteln möglichen Sicherheit erfolgen. Sie erlafjen 
unter der Aufjiht des Gouverneurs die hierfür erforderlichen Anordnungen 
und überwachen deren Befolgung. 

Zuftellungen in dem Verfahren erſter Injtanz außerhalb des Bezirkes, 
in welchem die Gerichtsbehörde ihren Sit hat, erfolgen im Wege des 
Erjuchens. 

$7 
In bürgerlihen Nechtsjtreitigfeiten jind in dem Verfahren vor den 

Gerichtöbehörden in dem Schubgebiete alle Enticheidungen, einſchließlich der 
auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden, von Amtsiwegen zu: 
zuftellen. Dieje Vorjchrift findet aud) auf die Zuftellung der Zahlungs: und 
Bollitredungsbefehle an den Schuldner, jowie der Pjändungs: und Ueber: 
weilungsbejchlüffe an den Schuldner und den Drittjchuldner Anwendung. 

Für Beſchlüſſe, welche lediglich die Prozeß: oder Sadjleitung einſchließlich 
der Bejtimmung oder Aenderung von Terminen betreffen, genügt die Verkündung. 

Die Beglaubigung der zuzuftellenden Schriftitüde kann in allen Fällen 
durch den Gerichtöichreiber erfolgen. 

Soll durch eine Zustellung eine Frift gewahrt oder der Lauf der Ver- 
jährung oder einer Friſt unterbrochen werden, jo treten die Wirkungen der 
Zuftellung bereit3 mit der Einreihung des zuzuftellenden Schriftjtüdes bei 
der Gerichtöbehörde ein, jofern die Zuſtellung demnächſt bewirkt wird. 

Bei Bewilligung der öffentlichen Zuftellung einer Ladung kann die 
Gerichtsbehörde anordnen, daß eine Einrüdung in öffentlihe Blätter nicht 
erforderlich jei. 

Wohnt eine Partei außerhalb des Bezirkes, im welchem die Gerichts: 
behörde ihren Sit hat, jo kann, falls fie nicht einen daſelbſt wohnhaften 
Prozeßbevollmächtigten beftellt hat, angeordnet werden, daß fie eine daſelbſt 
wohnhafte Perſon zum Empfange der für fie bejtimmten Schriftitüde bevoll- 
mächtige. Dieje Anordnung kann ohne mündliche Verhandlung erfolgen. Der 
Zuftellungsbevollmächtigte ift bei der nächjten gerichtlichen Verhandlung oder, 
wenn die Partei vorher dem Gegner einen Schriftiaß zujtellen läßt, in dieſem 
zu benennen. Gejchieht dies nicht, jo können alle jpäteren Zuftellungen bis 
zur nachträglichen Benennung durch Anheftung an die Gerichtätafel be- 
wirft werden. 

Der Nachweis über die erfolgte Zujtellung iſt zu den Gerichtsaften zu 
bringen. 

$ 8. 
In dem Verfahren vor der Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz nehmen in 

bürgerlichen Rechtsſtreitigleiten, in Konkursjachen und in den zur jtreitigen 

* 
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Serichtöbarfeit nicht gehörenden Angelegenheiten die Beiliger nur an der 
mimdlichen Verhandlung, jowie an den im Laufe oder auf Grund derjelben 
ergebenden Enticheidungen theil. Jedoch erfolgt die Entſcheidung über das 
Nechtämittel der Beſchwerde unter Mitwirkung der Beifiger, wenn die ans 
gefochtene Entſcheidung unter Mitwirkung von Beifigern ergangen ift. 

In dem Verfahren zweiter Inſtanz ift eine Vertretung durch Rechts 
anmwälte nicht geboten und findet der S 269 der Eivilprozekordnung feine 
Anwendung. 

Die Borichriften in SS 464 und 468 der Civilprozeßordnung gelten 
auch für das Verfahren zweiter Inſtanz. 2 

89. 
Die Zwangdvollitredung im Schußgebiete erfolgt ausſchließlich durch die 

zur Ausübung der Gerichtäbarteit erjter Inſtanz ermächtigten Beamten, 
welche unter Oberaufficht des Gouverneurs die hierfür erforderlichen An— 
ordnungen erlaffen. Der Beibringung einer vollitredbaren Ausfertigung 
bedarf es nicht, ſoweit Diejelbe von dem Gerichtsſchreiber der Gerichts: 
behörde,. durch welche die Zwangsvollſtreckung zu erfolgen bat, zu ertbeilen 
jein würde. 

Die zur Ausübung der ©erichtsbarteit erjter Inſtanz ermädhtigten 
Beamten fünnen nad) Anordnung der Zmwangsvollitrefung mit der Aus 
führung andere Perſonen beauftragen, welche nad) ihren Anmweilungen zu 
verfahren haben. 

8 10. 
Vollſtreckbare Ausfertigungen dürfen von dem Gerichtsichreiber nur auf 

Anordnung des zur Musübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten er- 
theilt werden. 

811. 
In Strafſachen findet die Hauptverhandlung ohne die Zuziehung von 

Beiligern ftatt, wenn der Beſchluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
eine Handlung zum Gegenjtande hat, welche zur Zuftändigfeit dev Schöffen- 
gerichte oder zu den in den SS 74, 75 des Gerichtöverfajlungsgeießes 
bezeichneten Vergehen gehört. 

8 12. 
Der Angeklagte kann auf jeinen Antrag oder von Amtswegen wegen 

großer Entfernung ſeines Aufenthaltsortes oder wegen jonjtiger Hindernifje 
von der Verpflichtung zum Erjcheinen in der Hauptverhandlung entbunden 
werden, wenn nach dem Ermeſſen der Gerichtsbehörde vorausjichtlich feine 
andere Strafe als ;Freiheitsitrafe bis zu ſechs Monaten oder Gelditrafe oder 
Einziehung allein oder in Verbindung miteinander zu erwarten jteht. 

Ss 13. 
Die Gerichtsbarteit in den zur Zuſtändigkeit der Schwurgerichte ge- 

hörenden Sachen wird für das Schußgebiet den vom Reichskanzler zu be- 
zeichnenden Gerichtöbehörden erjter Inſtanz übertragen. 

Für dieſe Sahen finden die Vorjchriften Anwendung, weldye für Die 
im $ 28 des Gejeßes über die Konjulargerichtsbarteit bezeichneten Straf- 
ſachen gelten. 

Ss 14. 
In Strafſachen findet vor der Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz in Bezug 

auf die Zuziehung der Beiſitzer die Vorichrift des S$ 30 des Gerichtöver- 
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fajtungsgejepes mit der oben im S 7 Abjag 1*) bezeichneten Maßgabe An- 
wendung. Den Umfang der Beweisaufnahme bejtimmt das Gericht, ohne 
bierbei durch Anträge, Verzihte oder frühere Beſchlüſſe gebunden zu jein. 

Die Mitwirkung einer Staatsanwaltichaft findet nicht jtatt. 
Der nicht auf freiem Fuße befindliche Angeklagte hat Anipruch auf An- 

iwejenheit in der Hawptverhandlung, wenn er ſich am Orte des Berufungs— 
gerichts befindet. 

In den im $ 13 Abjab 1 bezeichneten Sachen ijt die Vertheidigung 
auch in der Berufungsinitanz nothiwendig. In der Hauptverhandlung it die An- 
wejenheit des Vertheidigers erforderlich; der S 145 der Strafprogeßordnung 
findet Anwendung. 

Im Uebrigen verbleibt es bei den Vorichriften in S 40 des Geſetzes über 
die Konfulargerichtsbarteit. 

8 15. 
Die Todesitrafe iſt durch Erſchießen oder Erhängen zu vollitreden. 
Der Gouverneur beftimmt, welche der beiden Vollftrefungsarten in dem 

einzelnen Falle jtattzufinden hat. 

$ 16. 
In dem Verfahren vor den Gerichtsbehörden im Schußgebiete finden 

das Gerichtstoftengejeß und die Gebührenordnungen für Gerichtsvollzieher, 
für Zeugen und Sachverſtändige, jowie für Rechtsanwälte feine Anwendung. 

Die Vorſchriften, welche an Stelle der bezeichneten Gejebe zu treten 
baben, werden von dem Reichskanzler erlaſſen. 

s 17. 
Die nad) $ 2 des Gejeßes, betreffend die Nechtsverhältnifje der deutſchen 

Scyußgebiete, für die Nechtsverhältniffe an unbeweglichen Saden einjchlieh- 
lih des Bergwerlseigenthums maßgebenden Borichriften finden feine An- 
wendung. : 

Der Reichskanzler und mit dejien Genehmigung der Gouverneur find 
bis auf Weiteres zur Regelung diejer Verhältniffe befugt, die erforderlichen 
Beitimmungen zu treffen und insbejondere die Vorausjegungen für den 
Erwerb und die dingliche Belaftung von Grundjtüden dur Rechtsgeſchäfte 
mit den Eingeborenen fejtzujtellen. 

8 18. 
Das Geſetz, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des 

Berjonenjtandes von Neichdangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 
(Bundes-Gejebl. S. 599) findet in dem Scußgebiete vom 1. Januar 1891 
ab auf Perjonen, weldye nicht Eingeborene ($ 3) find, Amvendung **). 

$ 19. 
Bis zur Uebernahme der Verwaltung durch den Gouverneur werden 

die dem Leßteren auf Grund diefer Verordnung zuftehenden Befugniſſe von 
dem Reichskommiſſar wahrgenommen. 

*) Hier liegt ein Hedaktionsverfehen vor. Es müßte heifen $ 8 Abjag 1. 
**) Bergl. Ar. 15 8 4, 
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S 20. 

Diefe Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft. 
Urkundlih unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterjchrift und bei— 

gedrudtem Kaijerlihen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 1. Januar 1891. 
(L. S.) Wilhelm. 

v. Gaprivi. 

136. Dienftanweijung, betreffend die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit in Deutjch-Oftafrifa. 

Vom 12. Januar 1891. 

Zur Ausführung der Vorjchriften der Kaiſerlichen Verordnung vom 
1. Januar 1891 (Reichs-Geſetzbl. ©. 1), betreffend die Rechtsverhältniſſe 
in Deutich-DOftafrika, wird auf Grund des 8 11 des Gejehes, betreffend die 
Rechtsverhältniſſe der deutichen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75), 
Folgendes bejtimmt: 

81. 

Perſonen, welche der Gerichtsbarkeit unterliegen. 

(Zu den $$ 2 und 3 der Verordnung.) 

Die Gerihtsbarkeit in dem Schußgebiete erjtredt fi nach zwei Rich— 
tungen auf einen weiteren Kreis von Perſonen al3 die Konſulargerichts— 
barkeit. Der Eriteren find unterworfen: 

1. nit nur Reichsangehörige und Schubgenofjen, jondern auch Aus: 
länder; ausgenommen jind nur Eingeborene, joweit fie nicht nad) 
der bisherigen Uebung der Gerichtsbarleit des Reichskommiſſars 
unterjtellt waren oder durch die von dem Gouverneur mit Genehmi- 
gung des Reichskanzlers zu treffenden Beitimmungen der Gerichts- 
barkeit unterjtellt werden; 

. nit nur Perſonen, welde im Schußgebiete wohnen oder jich 
dort aufhalten, jondern auch jolche Perſonen, hinfichtlich deren, ohne 
daß fie dort Wohnſitz oder Aufenthalt haben, ein Gerichtsitand nad) 
den zur Geltung kommenden Geſetzen begründet ift (3. B. in den 
Fällen der 88 24, 29, 31, 32 der Eivilprozefordnung). 

82. 

Gerichtsbehörden. 

(Zu 88 5 ff. des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit; 68 2, 3 Nr. 9 des Ge: 
fees, betreffend die Nechtsverhältnifie der deutſchen Schuggebiete; 8$ 4 und 5 der 

Verordnung.) 

1. Die Gerichtsbehörden erjter Inſtanz haben in den von ihnen aus: 
gehenden Schriftitücen 

a) jofern es ſich um Gejchäfte handelt, welche unter Zuziehung 
der Beiſitzer erledigt werden, die Bezeichnung als 

„Kaiſerliches Gericht des oſtafrikaniſchen Schußgebietes 
zu . . ..... — 

to 
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b) jofern e& ji um Gejchäfte handelt, welche von dem zur Aus: 
übung der Gerichtsbarkeit ermäcdhtigten Beamten ohne Zuziehung 
von Beifigern erledigt werden, die Bezeichnung als 

„Kaijerlicher Richter des oſtafrikaniſchen Schuggebietes 
; 1 ’ 

anzumenden. 

2. Die Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz hat in den von ihr aus: 
gehenden Schriftitüden 

2 in den unter 1a bezeichneten Fällen (5 8 Abſatz 1, S 14 
Abſatz 1 der Verordnung) die Bezeichnung ala 
„Kaijerliches Obergericht des oſtafrikaniſchen Schußgebietes“, 

b) in den unter 1b bezeichneten Fällen die Bezeichnung als 
„Kaiferliher Oberrichter des oſtafrikaniſchen Scyußgebietes“ 

anzuwenden. 
3. Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Inſtanz iſt der Gouver— 

neur ermächtigt, der sich hierbei durch den Oberrichter vertreten 
lassen kann.*) Die Gerichtsbarkeit erjter Inſtanz wird durch die vom 
Reichskanzler ermäcdtigten Perjonen ausgeübt. 

Für den Fall der Behinderung eined zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermädtigten Beamten gilt der zur allgemeinen Vertretung defjelben durd) 
Anordnung des Reichskanzlers berufene Beamte auch als zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigt. Es iſt jedoch zu beachten, daß in der höheren 
Inſtanz fein Richter mitwirken darf, welder in der unteren Inſtanz bei 
Erlafjung der angefochtenen Entideidung betheiligt war (Civilprozeßordnung 
$ 41 Nr. 6, Strafprozeßordnung 5 23 Abſatz 1). Für den Fall, daß aus 
diejem Grunde oder aus jonitigen Urjachen der allgemeine Vertreter des zur 
Ausübung der Gericht3barfeit ermächtigten Beamten an der Vertretung be- 
hindert ift, ift ein außerordentlicher Vertreter zu bejtellen. Die Beitellung 
erfolgt durch den Gouverneur oder dejjen ordentlichen Vertreter. 

4. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Perjonen haben 
dor Antritt ihres Amtes, jofern fie nicht bereits als NKaiferlihe Beamte den 
Dienjteid geleiftet haben, einen Eid dahin zu leilten: 

„Ich ꝛc. ſchwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwifjenden, 
die Pflichten eines Maijerlichen Richters in dem oftafrifaniichen 
Schußgebiete getreulich zu erfüllen. So wahr mir Gott helfe.“ 

Die Eidesleiftung kann auch mittelft Unterjchreibens der Eidesformel 
erfolgen. Von der Bereidigung iſt dem Reichskanzler Anzeige zu machen. 

5. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erjter Inſtanz ermächtigten 
Beamten führen die Dienjtaufficht über die bei der betreffenden Gerichts- 
behörde angejtellten Beamten und regeln die Vertretung derjelben im Falle 
der Behinderung. 

Die Dienftaufficht über die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erjter 
Initanz ermächtigten Beamten wird durch den Gouverneur geübt. Die von 
den Erjteren erlafjenen allgemeinen Anordnungen, insbejondere über Zu 
ftellungen und Zwangsvollſtreckungen, jind dem Gouverneur mitzutheilen; 
derielbe kann die getroffenen Bejtimmungen aufheben vder abändern, ſowie 

*) Nachtrag vom 25. Dftober 1891. 

Riebom, Die Kolonial-Geſetzgebung. 24 
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jelbjt allgemeine Anordnungen des bezeichneten Inhalts auc für die Gerichts— 
behörden eriter Inſtanz erlafjen. 

6. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten find 
befugt, geeigneten Perjonen die Erledigung einzelner zu ihrer Zujtändigteit 
gehöriger Gejchäfte dauernd oder in bejtimmten Fällen zu übertragen. Diele 
Befugniß erſtreckt ſich nicht auf die Urtheilsfällung, die Enticheidung über 
Durchſuchungen und Beichlagnahme und Verhaftungen, ſowie auf die Ernennung 
und Beeidigung der Beiliger und die Zulafjung zur Rechtsanwaltſchaft. — 
Im Falle einer dauernden Webertragung ift die beauftragte Perſon mittelit 
Handichlags an Eidesjtatt zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu 
verpflichten. Die dauernde Uebertragung hindert den Beamten nicht, jeder: 
zeit Geſchäfte der betreffenden Art jelbjt wahrzunehmen. 

Der Beauftragte handelt im Namen der Gerichtsbehörde; derjelbe üt 
in den betreffenden Schriftitücden al3 an Stelle des Beamten bandelnd zu 
bezeichnen. 

7. Die zur Ausübung dev Gerichtsbarkeit ermäcdtigten Beamten find 
befugt, die Abhaltung von Gerichtstagen außerhalb des Amtsfiges der 
Gerichtsbehörde anzuordnen. 

83. 
Beiſitzer. 

(Zu den $$ 7 bis 9 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit. 

1. Die Worte, welche der Vorjigende bei der Beeidigung der Beiliger 
an die zu Beeidigenden zu richten hat, lauten: 

„Sie jhwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwifjenden, die 
Pflichten eines Beiſitzers des Kaiſerlichen Gerichts des ojtafrifanijchen 
Scyußgebietes 3U.......... (des Kaiſerlichen Obergerichts des 
ojtafrifaniichen Scubgebietes) getreulich zu erfüllen und Ihre 
Stimme nad) beſtem Wifjen und Gewiſſen abzugeben.“ 

2. Die auf Ernennung und Beeidigung der Beifiger und deren Stell 
vertreter fich beziehenden Verhandlungen und Protokolle jind zu beionderen 
Alten zu nehmen. 

3. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben 
Namen, Stand und Staatdangehörigfeit der von ihmen ernannten Beiſitzer 
und Stellvertreter dem Reichskanzler anzuzeigen. 

Sa. 
Gerichtsſchreiber. 

(3u $ 10 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit. 

1. Als Gerichtsjchreiber ift eine hierzu geeignete Perjon, welche am 
Amtsfige des zur Ausübung der Gerichtsbarteit ermächtigten Beamten wohnen 
muß, von dem Leßteren zu bejtellen. Bei Verhinderung des jolchergejtalt 
bejtellten Gerichtsichreibers kann der Beamte die Verridtungen dejjelben 
einer anderen geeigneten Perſon übertragen. 

2. Der Gerichtsichreiber hat vor jeinem Amtsantritt, die mit den Ver— 
richtungen eines joldyen im einzelnen Falle betraute Perjon vor Ausübung 
derjelben, einen Eid dahin zu leijten: 

„Ic ſchwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwifjenden, die 
Pflichten eines Gerichtsichreibers getreulich zu erfüllen, jo wahr mir 
Gott helfe.“ 
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3. Wird die Erledigung einzelner zur Zuftändigfeit des zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten gehörenden Gejchäfte einer anderen 
Perſon übertragen ($ 2 Nr. 6), jo kann diejer auch die Beſtellung des bei 
Erledigung des Geſchäfts zuzuziehenden Gerichtsichreibers aufgetragen werden. 
Im Falle der dauernden Bejtellung eines jolchen Gericht3ichreibers ift der- 
jelbe mittelft Handichlag® an Eidesitatt zur getreulichen Erfüllung jeiner 
Obliegenheiten zu verpflichten. 

$ 5. 
Rechtsanwälte. 

Zu & 11 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit.) 

1. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermäcdhtigten Beamten haben 
ein Berzeihniß der von ihmen zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zu: 
gelajjenen Perjonen zu führen. 

2. Die Bedingungen der Zulaſſung zur Ausübung der NRechtsanwalt- 
ihaft find dent Ermeſſen des Beamten überlafjen. Der Beſitz der Reichs— 
angehörigkeit ijt nicht erforderlid. Wenn geeignete Perjonen mit juriftiicher 
Borbildung nicht vorhanden jind, kann der Beamte unter Umjtänden auch 
aus anderen Berufsklaffen zuverläjfige Perfonen, welche die nöthige Ge— 
ſchäftskenntniß befigen, zur Ausübung der Rechtsanmwaltichaft zulaffen. Cine 
Beeidigung der Rechtsanwälte findet nicht jtatt. 

x 6. 
Zujtellungen. 

(Bu den $$ 6 und 7 der Verordnung.) 

1. In dem Verfahren vor den Gerichtsbehörden des Schutzgebietes er: 
folgen die Zuftellungen jämmtlih auf Veranlaffung der Gerichtsbehörbde. 
Dies gilt jowohl von Zuſtellungen von Amtswegen (Nr. 2) al3 von ſolchen 
auf Betreiben der Parteien (Nr. 3). Der Unterjchied zwiſchen beiden Arten 
von Zuftellungen beruht lediglich darin, daß die Legteren mur dann von der 
Sericht3behörde veranlagt werden, wenn die Partei einen auf die Bewirtung 
der Zuſtellung gerichteten Antrag geftellt hat, während es bei Zuſtellungen 
von Amtswegen eine joldhen Barteiantrages nicht bedarf. Zu dem Antrage 
einer Partei auf Bewirtung der Zuftellung genügt, abgejehen von dem Ge- 
juche um Bewilligung einer öffentlichen AZuftellung (S 187 der Eivilprozeh- 
ordnung), eine mündliche Erklärung. Iſt das zuzuftellende Schriftitüd ein 
Schriftſatz oder eine jonftige von der Partei ausgehende Erklärung, jo hat 
die Gerichtsbehörde nad Einreihung des Schriftitüces auch ohne ausdrück— 
lihen Parteiantrag für die Zuftellung Sorge zu tragen, wenn aus dem 
Inhalte des Schriftjtüdes hervorgeht, daß und ment e3 zugejtellt werden joll. 

2. Bon Amtswegen erfolgen: 
A. in bürgerlichen Nechtöftreitigfeiten: die Zuftellung der Abjchrift der 

Berufungsichrift an die Gegenpartei, jowie die Zuſtellung aller ge- 
richtlihen Enticheidungen, nicht bloß (wie nad) S 294 Abſatz 3 der 
Eivilprozeßordnung) der nicht verfündeten, jondern aud) der ver- 
fündeten (S 7 Abjag 1 der Verordnung), insbejondere auch der 
Urteile. Ebenjo werden Zahlungs: und Vollftredungsbefehle dem 
Gläubiger und dem Schuldner, und Beichlüffe, durch welche eine 

24* 
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Forderung gepfändet oder überwieſen wird, dem Gläubiger, dem 
Schuldner und dem Drittſchuldner von Amtswegen zugeſtellt 
(a. a. O.).: 

a) Beſchlüſſe, welche lediglich die Prozeß und Sachleitung ein- 

b — 

ſchließlich der Beſtimmung und Uenderung von Terminen be- 
treffen, indbejondere auch Beweisbeichlüffe ($ 7 Abjap 2 der 
Verordnung); bei Ddiejen genügt die Verkündung und zwar 
ohne Rüdficht auf die Anmwejenheit der Parteien bei derjelben ; 
Arrejtbefehle; die Zuftellung derjelben an den Gläubiger erfolgt 
zwar ebenfall$ von Amtswegen (S 294 Abjat 3, $ 809 Abjap 2 
der Givilprozekordnung), die Zuftellung an den Schuldner da 
gegen findet nur auf Antrag des Gläubigers jtatt (S 802 
Abſatz 2 dajelbit), damit nicht durch vorzeitige Bekanntgebung 
des verfügten Arreites an den Schuldner die demnädhitige 
Bolljtredung des Arrejtes in ihrem Erfolge gefährdet werde. 
Dieſes Intereſſe des Gläubigers fällt jedoch weg, wenn ber: 
jelbe mit dem Antrag auf Erlaß des Arreſtbefehls zugleich 
die Vollſtreckung defjelben, z. B. durch Bezeichnung des Arreit- 
gegenftandes (dev zu pfändenden beweglichen Sachen oder 
Forderungen u. ſ. mw.) beantragt. In diefem Falle ift anzu— 
nehmen, daß mit dem Antrage auf Erlaß des NArrejtbefehls 
auh die Zuftellung Ddejjelben beantragt jei, und Dem: 
zufolge mit dem Arreſtbefehl zugleich die Zuftellung defjelben 
und die betreffende Volljtredungsmaßregel zu verfügen; 

B. in Straffadhen: alle Zuftellungen mit Ausnahme der Zeugen 
ladungen im alle des S 219 der Strafprozekordnung; 

C. im Konkursverfahren: alle Zuftellungen ($ 66 Abjat 2 der Konkurs— 
ordnung); 

3. 

. in Angelegenheiten der nicht jtreitigen Gerichtsbarkeit: alle vom 
Gericht ausgehenden Zujtellungen; jedoch iſt hier eine fürmliche 
Zuſtellung nur nothiwendig, injofern e8 (3. B. wegen Beginns einer 
Friſt und dergl.) einer Beurkundung der Zujtellung bedarf. 
Auf Betreiben der Parteien erfolgen: 

A. in bürgerlichen Nechtsitveitigleiten die Zuftellung von Schriftjägen 
jeitend einer Partei an die andere mit Ausnahme der Berufungs- 
Schrift (Nr. 2A) und die Zujtellung von Arrejtbefehlen an den 
Schuldner (Nr. 2A. b); 

B. in Strafiahen: die Zuftellung von Zeugenladungen im Falle des 
8 219 der Strafprozekordnung. 

4. Auch in dem Schußgebiet bejteht die Zujtellung, wenn eine Ausfertigung 
zugejtellt werden joll, in deren UWebergabe, in den übrigen Fällen in der 
Uebergabe einer beglaubigten Abjchrift des zuzujtellenden Schriftitüds (F 156 
Abſatz 1 der Eivilprozeßordnung). Die Beglaubigung kann aber bier in 
allen Fällen (nicht, wie nad) S 156 Abſatz 2 der Eivilprozeßordnung, mur 
bei Zuftellungen von Amtswegen) durch den Gerichtsichreiber erfolgen (S 7 
Abſatz 3 der Verordnung). Der Gerichtsichreiber hat bei Zuſtellungen auf 
Betreiben der Parteien die erforderlichen Abjchriften (S 155 der Eivilprozeß- 
ordnung) auf Verlangen auch anzufertigen. 
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5. Die Borjchriften über die Perjon, an welche die Zuftellung zu 
erfolgen hat (SS 157 bis 164 der Eivilprozeßordnung), find aud in dem 
Scyußgebiete zu beachten; jedod; tritt an Stelle der SS 160, 161 der $ 7 
Abſatz 6 der Verordnung. 

6. Die 88 165 bis 181 der Eivilprozeßordnung finden in dem Schuß: 
gebiete Feine Anwendung. An ihre Stelle treten die Anordnungen, welche 
von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten gemäß 
S 6 der Verordnung erlaffen werden (oben S 2 Wr. 5). Dieje Anordnungen 
können für eine einzelne Zuftellung mit Rüdjicht auf die Umftände des Falls 
bejonder3 oder allgemein für alle Fälle, in denen nicht etwas Abweichendes 
bejtimmt wird, getroffen werden. Diejelben können ſich beziehen auf die 
Perſonen, durch welche die Zuftellungen zu bewerfitelligen find, und Die 
Uebermittelung der Aufträge an diejelben; auf Ort und Zeit der Zuftellungen ; 
auf diejenigen Perjonen, welchen an Stelle de3 Empfängers das zuzuitellende 
Schriftſtück bezw. die Abſchrift defjelben übergeben werden darf, wenn der 
Empfänger nicht angetroffen wird; auf das Verfahren, wenn feine Perjon 
angetroffen wird, am welche die Uebergabe bewirkt werden fann; auf den 
Nachweis der erfolgten Zuftellung Ein ſolcher Nachweis ift ſtets jchriftlich 
zu den Alten zu bringen (S 7 Abjap 7 der Verordnung). Bei den An- 
ordnungen bezüglid; der Form dieſes Nachweiſes ift zu beachten, daß durd) 
den Lebteren feitgejtellt werden muß, welches Schriftjtüd in Ausfertigung oder 
Abſchrift übergeben iſt. 

7. Zuſtellungen, welche in einer bei einer Gerichtsbehörde erſter Inſtanz 
in dem Schutzgebiete anhängigen Rechtsangelegenheit erforderlich werden, aber 
außerhalb des Bezirkes, in welchem die Gerichtsbehörde ihren Sitz hat, zu 
bewirten find, erfolgen im Wege des Erſuchens ($ 7 Abſatz 3 der Ber 
ordnung). 

8. Das Erjuchen ift zu richten: 
a) bezüglid) einer im Schußgebiete zu bewirfenden Zuftellung an die- 

jenige Gerichtsbehörde erjter Inſtanz, in deren Bezirk die Zuftellung 
ausgeführt werden joll ($$ 158 und 167 des Gerichtäverfaffungs- 

gejeßes); 
b) bezüglic einer im Deutjchen Neid) zu bewirfenden Zuftellung: an 

den Gerichtöichreiber des Amtsgerichts, in defien Bezirk die Zu- 
ftellung ausgeführt werden joll ($ 162 des Gerichtöverfafjungs 

geſetzes); 
c) bezüglich einer in einem anderen deutſchen Schutzgebiete oder im 

Bezirte eines deutjchen Konjulargerichts zu bewirkenden Zuftellung 
an die Gerichtöbehörde des betreffenden Schußgebietes bezw. an den 
betreffenden Konſul; 

d) bezüglicd) einer in einem ausländischen Staate zu bewirtenden Zu— 
jtellung an die in 88 182 bis 184 der Eivilprozeßordnung be: 
zeichneten Behörden und Beamten. 

9. Die öffentliche Zujtellung erfolgt in den bei den Gerichtsbehörden 
des Schutzgebietes anhängigen Rechtsangelegenheiten nach den Vorſchriften in 
88 186 bis 189 der Civilprozeßordnung. Jedoch kann die Gerichtsbehörde 
bei Bewilligung der öffentlichen Zuſtellung einer Ladung anordnen, daß eine 
Einrückung in öffentliche Blätter nicht erforderlich jei ($ 7 Abjap 5 der 
Verordnung). In einem jolchen Falle gilt die Ladung als zugeitellt, wenn 
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jeit der Anheftung des Schriftjtüdes an die Gerichtstafel zwei Wochen ver- 
jtrichen jind ($ 189 Abſatz 2 der Eivilprozefordnung). 

10. Die im $ 190 der Civilprozeßordnung bezüglid) des Eintrittö der 
Wirkungen der Zuftellung für Zuitellungen mitteljt Erjuchen® anderer Be: 
hörden oder Beamten und für öffentlihe Zujtellungen gegebene Vorſchrift iſt 
durch S 7 Abſatz 4 der Verordnung auf alle Zuftellungen ausgedehnt, welche 
in den bei den Gerichtsbehörden des Schußgebietes anhängigen Rechts 
angelegenheiten auf Betreiben der Parteien erfolgen. 

11. Im Scutgebiete zu bewirfende Zujtellungen in einer bei einem 
deutichen Gerichte anhängigen Nechtsangelegenheit erfolgen auf Erjuchen 
deſſelben durch die Gerichtsbehörde erjter Inſtanz in der in Nr. 4 bis 6 
bezeichneten Weiſe. Der zur Ausübung der Gerichtöbarteit ermädhtigte 
Beamte bat auf Grund des Nachweiſes der Zuftellung (Nr. 6) das in 
8 185 Abſatz 2 der Givilprozehordnung bezeichnete Zuftellungszeugniß aus: 
zuftellen und nur diejes, nicht auch den Nachweis oder die jonjt etwa bei 
der Gerichtöbehörde entitandenen Alten, dem erſuchenden Gerichte zu über: 
jenden. 

Ss 7. 

Bwangsvollitredungen. 

(Zu den $$ 9 und 10 der Berordnung.) 

1. Aus welden Titeln eine Zwangsvolljtredung jtattfindet, unter 
welchen Vorausjegungen insbejondere von den Gerichtöbehörden in dem Schuß; 
gebiet erlafjfene Urtheile vollſtreckbar jind, bejtimmt ſich nach SS 644 bis 
661, 702 der Eivilprozegordnung. 

2. Die Ertheilung der vollſtreckbaren Ausfertigung (Eivilprozeßordnung 
SS 662 ff.) einer von einer Gerichtsbehörde des Schußgebietes erlajjenen 
Entjcheidung, eine8 vor derjelben abgeichlofienen Vergleichs oder einer von 
derjelben aufgenommenen Urkunde der in S 702 Nr. 5 der Civilprozeß— 
ordnung bezeichneten Art kann erforderlich werden, wenn die Parteien diejelbe 
zum Zwecke einer Zwangsvollitredung außerhalb des Schußgebietes (ſ. unten 
Nr. 10, 11) beantragen. 

Die Ertheilung einer vollitredbaren Ausfertigung erfolgt nach Maßgabe 
der SS 662 bis 670 der Civilprozeßordnung, jedoch in allen Fällen (nicht 
bloß im denen der SS 666, 669) nur auf Anordnung des zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ($ 10 der Verordnung). 

3. Die Zwangsvollitredung innerhalb des Schußgebietes iſt in allen 
Fällen Sache der Gerichtsbehörde erjter Inſtanz. Die Zwangsvollſtreckung 
wird von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten 
angeordnet (S 9 der Verordnung). 

4. Der Gläubiger, weldyer eine Zwangsvollſtreckung im Schußgebiet 
beantragt, hat den Titel, aus welchem diejelbe erfolgen joll, nur dann vor— 
zulegen, wenn ſich der Titel nicht in den Akten der Gerichtsbehörde (Nr. 3) 
befindet. Die Beibringung einer vollitredbaren Ausfertigung liegt dem 
Gläubiger nicht ob, joweit dieje Ausfertigung von dem Gerichtäichreiber der 
GSerichtsbehörde (Nr. 3) zu ertheilen jein würde (S 9 Abſatz 1 der Ber- 
ordnung). Die Beibringung iſt danach insbejondere erforderlich, wenn der 
Rechtsſtreit zur Zeit der Stellung des Antrages bei dem Obergeridht des 
Schußgebietes nod) anhängig iſt (S 662 Abſatz 2 der Eivilprozekordnung) oder 
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bei einer anderen Gerichtsbehörde eriter Inſtanz innerhalb des Schußgebietes 
eingeleitet worden war. 

5. In den Fällen, in welchen der Gläubiger eine volljtredbare Aus: 
fertigung nicht beizubringen hat (Nr. 4 Abjab 2), darf die Zwangsvoll— 
jtredung nur unter denjelben Borausjeßungen angeordnet werden, unter 
welchen nad SS 664, 665 der Civilprozeßordnung die Ertheilung einer 
vollftredbaren Ausfertigung zuläflig ift. Auf die Anordnung der Zwangs— 
vollftredung finden die Vorjchriften über Anhörung des Schuldners, über die 
Klage auf Ertheilung der Vollftredungsklaujel, über Einwendungen gegen 
die Yeßtere, über die Bemerkung der erfolgten Ertheilung auf der Urjchrift 
des Urtheils (SS 666 bis 668, 670 der Eivilprozeßordnung) entiprechende 
Anwendung. 

6. Die Vorichriften über den Beginn der Zwangsvollſtreckung (SS 671 
bis 673 der Givilprozekordnung) finden auf Zwangsvollſtreckungen in dem 
Scußgebiete mit der Maßgabe Anwendung, daß in den in Nr. 5 bezeichneten 
Fällen an Stelle der Vollſtreckungsklauſel (S 671 a. a. D.) die Anordnung 
der Zwangsvollſtreckung tritt. 

7. Sn dem Schußgebiete erfolgt die Ausführung der Zwangsvollitredung 
auch in den Fällen, in welchen fie nach der Eivilprozegordnung den Gerichts: 

. vollziehen zugewiejen ijt, durch den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermächtigten Beamten; derjelbe kann mit der Ausführung andere Perjonen 
beauftragen, welche nach jeinen Anweiſungen zu verfahren haben (S 9 Abjak 2 
der Verordnung). Der Auftrag ift jchriftlich zu ertheilen. Der jchriftliche 
Auftrag tritt bei Anwendung der Vorſchriften der SS 675 bis 677 der 
Civilprozehordnung an die Stelle der volljtredbaren Ausfertigung. Die Vor: 
ichriften der SS 678 bis 683 kommen nicht zur Anwendung; an ihre Stelle 
treten die Anweijungen, welche der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermächtigte Beamte den mit der Ausführung der Zwangsvollitredung be- 
auftragten Perſonen ertheilt hat. Bei Ertheilung diejer Anweiſung iſt dafür 
Sorge zu tragen, daß über jede Vollſtredungehandlung eine ſchriftliche 
Nachricht zu den Akten gebracht wird. 

8. Die mit der Ausführung der gwangsbollſtrecung beauftragte Perſon 
(Nr. 7) hat die in der Civilprozeßordnung (SS 712, 713, 716, 720 bis 
725, 727, 746, 751, 769 bis 771, 777) dem Gerichtsvollzieher zugewiejenen 
Befugnifje und Obliegenheiten, joweit nicht durch die ihr ertheilten Anweiſungen 
(Nr. 7) etwas Anderes bejtimmt wird. 

9. Auf die in den SS 730, 739 und 744 der Givilprozefordnung 
vorgejehenen Zujtellungen bei der Zwangsvollſtreckung wegen Geldforderungen 
in —— und andere Vermögensrechte finden die SS 6 und 7 (vergl. 
insbejondere S 7 Abſatz 1) der Verordnung und $ 6 dieſer Anweiſung 
Anwendung Im Falle des 8 739 Abſatz 3 find“ die Erklärungen des 
Drittichuldners ftets an die Öerichtsbehörde zu richten. 

10. Soll im Deutſchen Reich eine Ziwangsvollitredung auf Grund einer 
in dem Schußgebiete erlafjenen Entjcheidung oder einer dort aufgenommenen 
vollitrefbaren Urkunde erfolgen, jo hat der Gläubiger fid) eine volljtredbare 
Ausfertigung des Titel ertheilen zu laffen (Nr. 1, 2) und auf Grund 
derjelben die Zwangsvollſtreckung jelbjt zu betreiben. Ein Erjuchen an 
deutiche Gerichte ſeitens der Gerichtsbehörde des Schußgebietes findet nicht 
ſtatt. Jedoch kann, joweit die Zwangsvollitrefung durch einen deutjichen 
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Gerichtsvollzieher zu bewirken ift, der Gläubiger zur Beauftragung dejielben 
fih der Vermittelung der Gerichtsbehörde bedienen, welche ihrerſeits den 
Auftrag unter Beifügung der vollitrefbaren Ausfertigung dem Gerichtö- 
ihreiber desjenigen Amtsgerichts überjendet, in deſſen Bezirk der Auftrag 
ausgeführt werden joll (S 674 Abja 2 der Eivilprogekordnung; S 162 des 
Gerichtsverfaſſungsgeſetzes). 

11. Soll die Zwangsvollſtreckung aus einem der in Nr. 10 bezeichneten 
Titel in einem anderen deutſchen Schutzgebiete erfolgen, ſo hat die Gerichts— 
behörde erſter Inſtanz auf Antrag des Gläubigers die Gerichtsbehörde des 
betreffenden Schutzgebietes um die Zwangsvollſtreckung zu erſuchen (S 700 
Abja 2 der Eivilprozekordnung). 

In gleiher Weiſe ift zu verfahren, wenn die Zwangsvollftredung im 
Bezirk eines deutichen Konſulargerichts erfolgen joll; jedoch ift dem an den 
Konjul zu richtenden Erſuchungsſchreiben eine vollitredbare Ausfertigung 
beizufügen. 

12.. Mit der Zwangsvollſtreckung, welche aus einem der in Ar. 10 
bezeichneten Titel in einem ausländischen Staate erfolgen joll, hat Die 
Gerichtsbehörde ſich nicht zu befaflen, ‚deren Betrieb vielmehr dem Gläubiger 
zu überlafjen. 

13. Erjucht ein deutjches Gericht gemäß S 700 Abjap 2 der Einil- , 
prozeßordnung um Bewirkung einer Zwangsvollftredung im Schußgebiete, jo 
ift Diejelbe auf Grund des Erſuchens anzuordnen, ohne daß die Voll— 
jtredbarfeit nachyzuprüfen iſt. Die Vollftredung erfolgt in der in Nr. 7 bis 
9 bezeichneten Weife. 

S 8. 

Beltimmungen für Strafjadhen. 

(Zu den $$ 11 bis 15 der Verordnung und 3 21 des Gejeges über Die 
Konſulargerichtsbarkeit.) 

1. Die Verfügung, durch welche der Angeklagte vom Erſcheinen in der 
Hauptverhandlung entbunden wird (S 12 der Verordnung), kann, wenn ſie 
von Amtswegen erfolgt oder ein bezüglicder Antrag von dem Bejchuldigten 
ſchon vorher geftellt war, gleichzeitig mit der Mittheilung des Termind der 
Hauptverhandlung an den Angeklagten erfolgen. Die Verfügung wird von 
dem zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigten Beamten erlaffen. 
Derjelbe hat dabei zu prüfen, ob die im S 12 der Verordnung bezeichneten 
Vorausſetzungen vorliegen. Erſcheint in der Hauptverhandlung nad) Anficht 
des Gerichtd die Verhängung einer höheren Strafe ald der im $ 12 be- 
ftimmten angezeigt, jo muß die Verhandlung vertagt und der Angeklagte 
zu dem neuen Termin vorgeladen und eventuell vorgeführt werden. 

Unter allen Umjtänden muß, wenn ohne die Anmwejenheit des vom Er: 
ſcheinen entbundenen Angeklagten verhandelt werden ſoll, derjelbe, falls jeine 
richterlihe Vernehmung nicht ſchon im Vorverfahren erfolgt ift, durch einen 
erjuchten oder beauftragten Richter über den Gegenjtand der Anſchuldigung 
vernommen werden (Strafprozeßordnung $ 232 Abſ. 2, 3). Nöthigenfalla 
it dieſe Vernehmung nad Maßgabe des 82 Nr. 6 diefer Anweiſung einer 
anderen geeigneten Perjon zu übertragen. — Für das im S 231 der Straf- 
prozeßordnung vorgeiehene Ungehorjamsverfahren bedarf es hingegen einer 
vorgängigen richterlichen Vernehmung des Angeklagten nicht. 
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2. Das Verfahren in — den nad) $ 13 der Verordnung bezeichneten 
Gerichtsbehörden erjter Inſtanz übertragenen — Schwurgerichtöjachen regelt 
fih nach den Vorichriften, welche für die im 8 28 des Gejeßes über die 
Konjulargerichtsbarkeit bezeichneten Strafjachen gelten. Es findet daher aud) 
der $ 9 des bezeichneten Gejeßes Anwendung, wonach in dem alle, daß 
die Zuziehung don vier Beifigern nicht ausführbar ift, die Zuziehung von 
zwei Beifigern genügen fol. Diejer Fall wird auch dann al3 gegeben an 
zujehen fein, wenn infolge der Zuziehung von vier Beifißern in erjter 
Inftanz nad) Lage der Verhältnifje eine ausreichende Zahl von Beifigern 
für die eventuelle Verhandlung in der Berufungsinftanz nicht verwendbar 
bliebe, da bei dem Obergeriht ($S 5 der Verordnung) eine Werminderung 
der Zahl von vier Beiligern unftatthaft it, die Perſonen aber, welde in 
eriter Inftanz als Beifiger mitgewirkt haben, von der Mitwirkung in der 
Berufungsinftanz ausgejchlofjen find. 

3. In Schwurgerichtöjachen muß der Angeklagte jowohl in der eriten 
als in der zweiten Inſtanz einen Bertheidiger haben (Strafprozeßordnung 
$ 140 bj. 1, $ 14 Abſ. 4 der Verordnung). 

In diefen Sachen und ebenjo in den Fällen, in welchen nad; $ 140 
Abſ. 2 der Strafprozefordnung die Vertheidigung eine nothwendige ift, ift 
dem Beichuldigten, welcher einen Vertheidiger noch nicht gewählt hat, ein 
jolder von Amtswegen zu bejtellen, jobald das Hauptverfahren eröffnet wird. 
Beim Mangel geeigneter, zur Ausübung der Rechtsanwaltichaft zugelafjener Ber- 
jonen ijt als Bertheidiger ein anderer achtbarer Gerichtöeingejeflener zu beftellen. 

4. Auf das Strafverfahren in der Berufungsinftanz finden, ſoweit nicht 
in den 88 36 bis 40 des Geſetzes über die Konfulargerichtöbarfeit und in 
den SS 5 und 14 der Verordnung etwas Anderes bejtimmt ift, die Vor— 
ihriften des dritten Abjchnitts im dritten Buche der Strafprozeßordnung 
Anwendung. Da die Mitwirkung einer Staatdanwaltjchaft nicht jtattfindet, 
jo erfolgt im Falle der Einlegung der Berufung die Ueberjendung der Alten 
(Strafprozeßordnung $ 362, Geje über die Konjulargerichtbarkeit $ 39) 
unmittelbar an das Obergericht. 

5. Soweit nach der Borjchrift des $ 420 der Strafprozeßordnung vor 
Erhebung der Privatflage wegen Beleidigungen nachgewiejen werden muß, 
daß die Sühne erfolglos verfucht worden, iſt für diejen Vergleichsverſuch 
der zur Ausübung der Gerichtöbarkeit ermächtigte Beamte zuftändig. Derjelbe 
fann mit der Vornahme jolcher Verjuche andere Perjonen allgemein oder im 
einzelnen alle beauftragen. 

Erſcheint der Beichuldigte in dem zur Sühneverhandlung bejtimmten 
Termin nicht, jo wird angenommen, daß er ſich auf die Sühneverhandlung nicht 
einlafjen wolle. — Eine Bejcheinigung über die Erfolglofigkeit der Sühne- 
verhandlung kann nur ertheilt werden, wenn der Antragiteller im Termin 
erichienen ift. Kommt im Termin ein Vergleich zuftande, jo iſt derjelbe zu 
Protokoll feitzuftellen. 

S 9. 

Koſtenweſen. 

(Zu $ 16 der Verordnung.) 

1. In den Rechtsſachen, auf welche die Eivilprozeßordnung, die Konfurs- 
ordnung oder die Strafprozegordnung Anwendung finden, werden die wirklich 
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aufgewendeten Auslagen erhoben. Die Gebühren der Zeugen und Sad; 
verftändigen, jorwie Tagegelder und Reiſekoſten der Gericht3beamten werden 
in jedem einzelnen alle unter Berüdfichtigung der Umftände deſſelben 
feſtgeſetzt. 

Außerdem werden in den bezeichneten Rechtsſachen Gebühren nach 
Maßgabe des angehängten Tarifs erhoben. 

Bei jedem Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher baare 
Auslagen verbunden ſind, kann, in Strafſachen jedoch nur, ſoweit es ſich um 
das Verfahren auf erhobene Privatklage handelt, dem Antragjteller die 
Zahlung eines zur Dedung der Auslagen erforderlichen Vorſchuſſes auferlegt 
werden. Die Ausführung der Zwangsvollitredung (S 7 Nr 7 dieler An: 
weilung) fann in allen Fällen von der vorgängigen Zahlung eines ſolchen 
Borichufjes abhängig gemacht werden. 

In bürgerlichen Rechtsjtreitigfeiten und in Privatklageſachen kann, inſo— 
weit e3 jich um ein gebührenpflichtiges Verfahren handelt, der Antragiteller 
zur Zahlung eines entiprechenden Gebührenvorjchufjes verpflichtet werden. 

Schuldner der entitandenen Auslagen und Gebühren ift derjenige, welchem 
durch gerichtliche Enticheidung die Koften des Verfahrens auferlegt find, oder 
welcher diejelben durch eine vor der Gerichtsbehörde abgegebene oder derjelben 
mitgetheilte Erklärung übernommen hat. In Ermangelung eines anderen 
Schuldners ift derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat, Schuldner 
der entitandenen Auslagen und Gebühren. Die Verpflichtung zur Zahlung 
vorzuichießender Beträge (Abſ. 3 und 4) bleibt bejtehen, wenn aud die 
Koften des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von einem Anderen 
übernommen jind. 

2. In den Angelegenheiten, weldye zu der ftreitigen Gerichtsbarfeit 
nicht gehören, werden, vorbehaltlich der Vorjchriften in den folgenden Abſätzen, 
Koften nur nad) Maßgabe der Beitimmungen des Geſetzes, betreffend die 
Gebühren und Koſten bei den Konſulaten des Deutjchen Reichs, vom 1. Juli 
1872 (Reich3:Gejegbl. S. 245) erhoben. 

Bei Vormundjchaften, mit Ausnahme der gejeglichen Bormundichaft, 
ijt von dem Kapitalbetrage des Vermögens des Mimdels, auf welches fich die 
Bormundichaft erjtredt, infofern dafjelbe über 150 Mark beträgt, zu erheben: 

a) von je 50 Mark des Betrages bis zu 300 Marf, 
b) von je 100 Mark des Mehrbetrages bis zu 600 Marf, 
e) von je 150 Mark des Mehrbetrages bis zu 1500 Marl, 
d) von je 300 Mark des Mehrbetrages 

jünfzig Pfennig. 
3. Der Anja der Gebühren und Auslagen erfolgt durch die Gerichts: 

behörde der Inſtanz. 
Gegen die in Koſtenſachen ergebenden Entſcheidungen der Gerichts: 

behörden eriter Inſtanz findet Beſchwerde an die Gerichtsbehörde zweiter 
Inſtanz ſtatt. 

810. 

Geſchäftsgang. 

1. Das Geſchäftsjahr iſt das Kalenderjahr. 
2. Jeder zur Ausübung der Gerichtsbarkeit von dem Reichskanzler 

ermächtigte Beamte hat demielben am Schluffe des Gejchäftsjahres eine 
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Geihäftsüberfiht einzureihen. Die Berichte der Gerichtsbehörden eriter 
Inftanz find durch Vermittelung des Gouverneurs einzureichen. 

3. Der Gejchäftsverfehr der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erjter 
Inſtanz ermächtigten Beamten mit Behörden und Beamten außerhalb des 
Schußgebietes jowie mit dem Reichskanzler erfolgt ausſchließlich durch Ver— 
mittelung des Gouverneurs. 

4. Die Anordnungen der zur Ausübung der Gerichtöbarteit erjter Inſtanz 
ermädjtigten Beamten bedürfen der Jujtimmung des Gouverneurs, joweit Tie 
betreffen :! 

1. die dauernde Hebertragung einzelner richterlicher Gejchäfte auf 
andere Perjonen ($ 2 Nr. 6); 

2. die Ernennung don Beifikern (S 3); 
3. die Bejtellung und Entlafjung von jtändigen Gerichtsichreibern 

($ 4); 
4. die Zulafjung von Rechtsanwälten (S 5); 
5. Die allgemeine Beauftragung von Perſonen mit der Vornahme 

von Sühneverſuchen ($ 8 Nr. 5). 

Berlin, den 12. Januar 1891. 
Der Reichskanzler. 

v. Gapribi. 

Tarif 
für die Erhebung von Gebühren in bürgerlihen Rechtsſtreitig— 

feiten, Nonfursjaden und Strafjaden. 

(Gleichlautend mit dem Tarif für Kamerun und Togo ©. 196.) 

137. Derordnung, betreffend Eigenthumserwerb an 
Grundftücen. 

65. 
Innerhalb der deutichen Intereſſenſphäre von Dftafrifa, wie fie durd) 

das deuticheengliiche Abkommen vom 1. Juli 1890 feſtgeſetzt it, mit Aus- 
ſchluß des früher zum Sultanat Zanzibar gehörigen Küftenftreifeng und der 
Yandichaften Ujagara, Nguru, Uſegua und Ukami fowie der Inſel Mafia,*) 
jteht daS Recht, herrenloſes Land in Beſitz zu nehmen, allein der Regierung zu. 

8 2. 
Berträge über Grunderwerb unterliegen innerhalb des durch das deutſch— 

engliſche Abkommen begrenzten Gebietes der Genehmigung des Gouverneurs. 

Dieje Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. 

Dar:ed-Saläm, den 1. September 1891. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

*) Dieſe ausgenommenen Gebiete bilden das eigentliche Schutzgebiet. 
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138. Derordnung, betreffend Ausführungsbeftimmungen zu 
der Generalafte der Brüffeler Antifflaverei-Konferen;. 

Vom 17. Februar 1893. 

. Geichs⸗Geſetblatt S. 13.) 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaifer, König von 

Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Gejehes, betreffend die Nechtöver- 
hältniffe der deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75), für 
Deutih-Dftafrila zur Ausführung der Artitel 50 bis 59 der Generalafte der 
Brüffeler Antiſtlaverei-Konferenz, vom 2. Juli 1890 (Reichs-Geſetzbl. 1892 
©. 605), im Namen des Reichs, was folgt: 

571. 
Für das Verfahren gegen ein unter deutſcher Flagge fahrendes Schiff, 

welches gemäß Artifel 49 der Generalatte von dem Befehlshaber eines 
fremden Kreuzerd angehalten und in einen Hafen des Schubgebietes geführt 
worden ilt, gelten die nadhjtehenden Beſtimmungen: 

1. Unterjuhungsverfahren. 

8 2. 
Die Unterſuchung des Falls erfolgt durch den zur Ausübung der Ge- 

richtsbarleit erfter Inſtanz für den Bezirk, in welchem der Hafen liegt, er- 
mächtigten Beamten. 

83. 
Der Beamte hat das Schiff, ſobald es ihm überantwortet iſt, zu be— 

ſichtigen und für Aufnahme eines Inventars, ſowie für Sicherung von Schiff, 
Schiffspapieren und Ladung Sorge zu tragen. 

Er hat mit möglichſter Beſchleunigung alle Thatſachen, welche für die 
Frage, ob ein Fall von mißbräuchlicher Flaggenführung oder von Sklaven— 
handel vorliegt, von Bedeutung ſind, unter Aufnahme der erforderlichen 
Beweiſe feſtzuſtellen. 

84. 
Gegen die Entſcheidung, daß ein Fall von mißbräuchlicher Flaggen— 

führung vorliegt, ſteht dem Führer des angehaltenen Schiffs die ſofortige 
Beſchwerde zu, welche binnen einer Friſt von drei Tagen nach der Zuſtellung 
einzulegen iſt. Ueber die Beſchwerde entſcheidet der zur Ausübung der Ge— 
richtsbarkeit zweiter Inſtanz ermächtigte Beamte. 

85. 
Ergiebt die Unterſuchung, daß ein Fall von Sklavenhandel vorliegt, jo 

iſt das Verfahren behufs Verurtheilung des Schiffs mittelſt Ueberweiſung an 
die Gerichtsbehörde erſter Inſtanz einzuleiten. In dem Beſchluſſe ſind, unter 
Anführung der Beweismittel, die Thatſachen anzugeben, in welchen ein Fall 
von Sklavenhandel gefunden wird. 

S 6. 
Ergeht in Gemäßheit des Artikels 53 der Generalakte die Entſcheidung, 

daß das Schiff zu Unrecht angehalten worden jei, jo iſt hiermit die eft- 
jeßung der dem Schiffe zulommenden Entihädigung zu verbinden. Giebt 
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der Dffizier de fremden Kreuzers binnen dreier Tage nad) der Zuftellung 
die Erklärung ab, daß er fi bei der Enticheidung über die Rechtmäßigkeit 
der Anhaltung nicht beruhige, jo iſt die Sache der Gerichtöbehörde erjter 
Inftanz zu überweilen. Im anderen Falle iſt das Schiff freizugeben. 

1. Sprudverfahren. 

8 7. 
Die Gerichtsbehörde, welcher die Sache überwieſen ift, kann jederzeit 

die Vornahme weiterer Erhebungen veranlafjen. 

S 8. 
Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung von zwei Beifigern. 
Diejelbe beginnt mit dem Vortrag eines Berichterjtatterd. Hierauf 

werden der Dffizier des fremden Kreuzerd und der Führer des angehaltenen 
Schiffe mit ihren Ausführungen und Anträgen gehört. Auch in Abmwejen- 
heit des Dffizierd jowie des Schifferd kann zur Verhandlung gejchritten 
werden, falls der Ausgebliebene ordnungsmäßig geladen ijt. Das Urtheil 
wird mit der Verkündung vechtsfräftig und joll dem Offizier und dem 
Schiffer zugejtellt werden. 

II. Allgemeine Bejtimmungen. 
89. 

Soweit jid) aus diefer Verordnung nicht ein Anderes ergiebt, finden 
auf das Verfahren die Beitimmungen entjprechende Anwendung, welche fir 
das Verfahren in Strafiachen in Geltung find. 

$ 10. 
Der Dffizier des fremden Kreuzers Hat Anſpruch auf Unmejenheit bei 

jämmtlichen Bernehmungen und jonjtigen zur Ermittelung des Thatbeftandes 
erfolgenden Erhebungen, 

Ss 11. 
Der Offizier des fremden Kreuzers und der Führer des angehaltenen 

Schiffes können ſich durch einen Bevollmächtigten vertreten laſſen. 
Kann eine Zuftellung an die im Abjaß 1 bezeichneten Perjonen nicht 

am Sitze der Gerichtöbehörde erjter Inſtanz bewirkt werden, jo erfolgt fie 
durch Anheftung an die Gerichtstafel. Die Zuftellung gilt als bewirkt mit 
dem Ablauf des zweiten Tages nad) erfolgter Anheftung. 

8 12. 
Die Beeidigung der Zeugen und Sachverſtändigen erfolgt bei der erjten 

Bernehmung. Ob der Führer und jonftige zur Bejaßung des angehaltenen 
Schiffes gehörige Perjonen zu beeidigen find, ift nad) freiem Ermeſſen zu 
beitimmen. 

$ 18. 
Das Verfahren ift gebühren- und ftempelfrei. 
Urkundlid) unter Unſerer Höchiteigenhändigen Unterjchrift und bei— 

gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 
Gegeben Schillig Rhede, den 17. Februar 1893, 

an Bord Meines Panzerſchiffes „König Wilhelm“. 
(L. S.) Wilhelm. 

Graf dv. Caprivi. 
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11. Allgemeine Perwaltung. 

139. Dertrag zwifchen der Reichsregierung und der Deutich- 
Oftafritanifchen Gejellichaft. 

Zwiſchen der Ntaijerlichen Regierung einerjeits und der Deutſch-Oſtafri 
kaniichen Gejellichaft mit dem Sit zu Berlin, vertreten durch ihren Vorftand, 
andererjeit? wird, nad erfolgter Zujtimmung der Hauptverfammlung der 
Mitglieder der Gejellichaft, folgender Vertrag abgeichloffen, in deſſen Tert 
unter der „Geſellſchaft“ ſtets die „Deutich-Djtafrilaniiche Gejellichaft“ ver— 
ſtanden wird. 

51. 
Die Kaiſerliche Regierung beabſichtigt den Abſchluß eines Staatsver— 

trages, durch welchen die Hoheitsrechte über das der deutſchen Intereſſen 
ſphäre in Oſtafrika vorgelagerte Küſtengebiet, ſammt deſſen Zubehörungen 
und der Inſel Mafia gegen Entſchädigung Seiner Hoheit des Sultans 
von Zanzibar an Seine Majeität den Deutihen Kaiſer abgetreten 
werden jollen. Das gegemwärtige Uebereintommen tritt nur unter der Bor: 
ausjeßung in Mechtswirtung, daß der vorgedachte Vertrag ſpäteſtens am 
1. Dezember 1890 zum Abjchluß gelangt iſt, und daß in dieſem Vertrage 
der Uebergang der Hoheitsrechte von Seiten des Sultans von Zanzibar 
auf feinen jpäteren Zeitpunkt, als den 1. Januar 1891, feitgejegt wird. 

$ 2. 
Zum Zwed der Bezahlung der dem Sultan von Zanzibar für die 

Abtretung Seiner Hoheitsrechte zu gemwährenden Entihädigung verpflichtet 
ſich die Gejellichaft, dev Kailerlichen Regierung jpäteltens am 28. Dezember 
1890 den Betrag von vier (4) Millionen Mark Deuticher Neihswährung 
in Gold zur Verfügung zu jtellen und auszuzahlen. 

Die Kaiſerliche Regierung wird dafür bejorgt ein, daß der Gejellichait 
zum Zwed der Aufbringung der Mittel für diefe Zahlung, ſowie zu den in 
8 3 dieſes Vertrages bezeichneten weiteren Zwecken rechtzeitig die nad) dem 
preußiichen Gejeß vom 17. Juni 1833 (Gejeß-Sammlung 1833, ©. 75) 
erforderliche landesherrlicdye Genehmigung zur Aufnahme einer mit 5 Prozent 
jährlich) verzinslichen und halbjährlich mit 0,3257 Prozent ihres Nennbetrages 
zuzüglich der aus den eriparten Zinjen tilgbaren Nominalbeträge zu amorti— 
jirenden, zum Kurſe von 105 Prozent rüdzahlbaren Darlehnsſchuld in auf 
jeden Inhaber lautenden Schuldverjchreibungen und die nah S 37, Ziffer 4, 
und S 42, Ziffer 3, der Saßungen der Gejellichaft nöthige Genehmigung 
ihrer Auflichtsbehörde ertheilt werden. 

83. 
Zur Aufbringung dev Mittel für die nah) S 2 an die Kaiſerliche Re— 

gierumg zu leitende Zahlung, ſowie zur Verwendung für dauernde wirth— 
Ihaftliche Anlagen in dem deutich-ojtafrifaniichen Gebiet und zur Beförderung 
des Verkehrs nad) demjelben verpflichtet ſich die Gejellihaft gegenüber der 
Ntaijerlihen NRegiernng, eine Anleihe im Gejammtbetrage von 10 556 000 
Mark zu jchaffen. 
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Die Gejellichaft iit gehalten, aus dem Erlöje der Anleihe, joweit fie 
die in $ 2 vorgejehene, jofort zu leitende Zahlung überjteigt, die Betonnung 
der Häfen im Küftengebiete nad) Maßgabe de3 unter dem 27. Mai 1890 
von Seiten des Reichs-Marine-Amts ausgearbeiteten Planes (Anlage) aus: 
zuführen, jowie Beleuchtungsanlagen im KHöcjitbetrage von 250 000 Mart 
zu machen. Mit diefer Arbeit wird jpäteftens am 1. April 1891 begonnen 
werden. 

Eine Verwendung des Erlöjes der Anleihe muß, jofern dieje Verwendung 
ſich nicht innerhalb der in Abſatz 1 gedachten Zweckbeſtimmung hält, auf 
Verlangen der Kaiſerlichen Regierung unterbleiben. 

Die Verwendung muß innerhalb der erjten zehn Jahre erfolgen, ſoweit 
die Kaiſerliche Regierung eine Verlängerung nicht eintreten läßt. 

Ss 4. 

Der von der Gejellichaft am 38. April 1888 mit Seiner Hoheit 
dem Sultan von Zanzibar abgeichloffene und dur das Nachtrags 

Uebereinfomnmen vom 13. Januar 1890 modifizirte Vertrag wird mit dem 
Zeitpunkt der Zahlung der Abfindungsjumme (S 2) außer Kraft gejebt, in- 
joweit jeine Fejtjegungen nicht durdy den gegenwärtigen Bertrag ausdrücklich 
aufrecht erhalten werden. 

Die Kaiferliche Regierung übernimmt von diejem Zeitpunkte ab die Ver: 
waltung des Küjtengebietes und feiner Zubehörungen, der Injel Mafia, jo- 
wie des Schußgebietes. 

Der Kaijerlihen Regierung fallen dementiprechend alle vom Zeitpuntte 
der Uebernahme der Verwaltung ab eingehenden Zölle, jowie die etwa zur 
Hebung gelangenden Steuern und jonjtigen öffentlichen Gefälle jeder Art zu. 

Dagegen verpflichtet ſich die Kaijerliche Negierung, vom 1. Januar 1891 
ab bis dahin, daß die von der Gejellichaft aufzunehmende Anleihe (S$ 2 
und 3) zur völligen planmäßigen Tilgung gelangt it, an die von der Ge— 
jellichaft zu bezeichnende Stelle zum Zweck der Berzinfung und Amortijation 
der aufzunehmenden Anleihe aus den von der Kaiſerlichen Negierung ver: 
einnahmten Bruttozollerträgen der Ein: und Ausfuhr in das Küſtengebiet 
beziw. aus demjelben ohne jeden Abzug und ohne jede Aufrechnung unter 
allen Umständen den Kahresbetrag von Sehshunderttaufend (600 000) Mart 
zu zahlen. 

Die Zahlung erfolgt in halbjährlidien Raten von je 300 000 Mark 
an jedem 20. Juni und 20. Dezember. 

Vier Wochen nad) Abſchluß jeder Monatsaufitelung der Zolleingänge 
wird der Gejellichaft von ihrem Betrage Kenntniß gegeben. 

S 6. 

So lange die Verpflichtung der Kaiſerlichen Regierung zu der in S 5 
bedungenen Zahlung bejteht, wird die Kaiſerliche Regierung Aenderungen der 
zur Zeit des Vertragsichlujjes an der Küſte geltenden Zollſätze nicht ein- 
treten lafjen, jofern eine joldye Aenderung das Aufkommen eines Bruttozoll- 
erträgnijje8 von mindeitend 600 000 Mark jährlich gefährdet. 

Werden Zollftellen ſeitens der Saijerlichen Regierung außerhalb des 
Küftengebietes errichtet, jo werden für die Dauer der Vertragszeit auch die 
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Erträgnifje diefer Zollftellen zur Aufbringung der vorerwähnten 600 000 
Mark verivendet werden. 

Falls in einem Jahre oder in einer Mehrheit von Jahren der für den 
Dienſt der Anleihe erforderliche Betrag von 600 000 Mark durch die Brutto: 
erträgnifje der Zölle nicht erbracht werden jollte, ift die Differenz, aus den 
den Betrag don 600 000 Mark überjchreitenden Erträgnifjen ſpäterer Jahre 
nachzuzahlen ($ 5). 

$ 7. 
Die Kaijerliche Regierung räumt der Gejellichaft als ein ferneres Ent- 
ER A 28. April 1888 

gelt für die Aufgabe ihrer Rechte aus dem Vertrage vom 18. Januar 1890 

die folgenden Befugniffe ein: 
1. Unbejchadet der von der Gejellichaft außerhalb des Küftengebietes, 

jeiner Zubehörungen und der Inſel Mafia ($ 1), jowie außerhalb 
des Gebietes, für welches der Kaijerliche Schußbrief ertheilt it, 
vertragsmäßig erworbenen Rechte tritt die Kaijerliche Regierung der 
Sejellihaft für das Küſtengebiet, deſſen Zubehörungen, die Inſel 
Mafia und das Gebiet des Schußbriefes das ausſchließliche Recht 
auf den Eigenthumserwerb dur Ergreifung des Befiges (Ollku 
pationsrecht) an herrenlojen Grundftüden und deren unbeweglichen 
Zubehörungen, vomehmlih aljo auch das Okkupationsrecht an 
Wäldern ab, jedod; mit dem Vorbehalt 
a) der wohlerworbenen Rechte Dritter an dergleichen herrenlojen 

Grundſtücken, 
b) des Rechtes der Kaiſerlichen Regierung, herrenloſe Grundſtücke, 

inſoweit ſolche nach ihrem Ermeſſen zu öffentlichen Bauten im 
Intereſſe der Verwaltung und der Sicherung des Küſten- und 
des Schutzgebietes erfordert werden, durch Dfkupation für das 
Reich zu Eigenthum zu erwerben, 
des Nechtes der Kaijerlichen Regierung, für die Ausnutzung der 
Wälder auch für die Gejellichaft verbindliche Geſetze und Ber: 
ordnungen im Interefje der Landes: und Foritkultur zu erlaſſen. 

. In Bezug auf die Gewinnung von Mineralien werden der Geſell— 
ichaft für das Küftengebiet, dejjen Zubehörungen, die Inſel Mafta 
und das Gebiet des Kaiſerlichen Scyußbriefes, gleichviel, ob die 
Gejellichaft jelbjt oder ein Anderer der Finder iſt, die gleichen 
Bortheile insbejondere auf die Verleihung von Feldern eingeräumt, 
welche die in jenen Gebieten jeweilig geltende Gejeßgebung dem 
Finder zugejteht. Außerdem verpflichtet fich die Kaiſerliche Regie— 
rung, bei Verleihung von Feldern an Andere, als die Gejellichaft, 
dem Beliehenen, injofern er nicht der Finder it, eine Abgabe von 
fünf (5) Prozent der von ihm geförderten Mineralien zu Gunſten 
der Gejellichaft aufzuerlegen. 

3. Bei der Konzeſſionirung des Baues und Betriebes von Eijenbahnen 
im Küftengebiete, defjen Zubehörungen, auf der Inſel Mafta und in 
dem Gebiete des Kailerlihen Schußbriefes ſoll der Geſellſchaft im 
Falle der Uebernahme und der Erfüllung der geitellten Konzeſſions 
bedingungen ein Vorrecht vor anderen Bewerbern zuftehen. Die 

— cC 

to 
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ihr, im Fall fie von diejem Vorrecht Gebrauch macht, zu ertheilende 
Bau: und Betriebserlaubniß joll übertragbar jein. 

4. Der Gejellichaft wird dad Recht auf Errichtung einer Bank mit dem 
PBrivilegium der Ausgabe von Noten ertheilt werden. 

5. Die Gejellichaft verbleibt im Beſitz der ihr zur Zeit des Vertrags: 
ichlufjes zuftehenden Befugniß, Kupfer- und Silbermünzen, welche 
an den öffentlichen Kafjen des Küſtengebietes, deſſen Zubehörungen 
und der Inſel Mafia, jowie des Gebietes des Kaiſerlichen Schuß: 
briefes in Zahlung. genommen werden müfjen, zu prägen und aus 
zugeben. 

S 8. 
Vor dem Erlaß von Gejegen und Berordnungen für das Klüjtengebiet, 

defien Zubehörungen, die Inſel Mafia und das Gebiet des Kaiſerlichen 
Schupbriefes wird die Kaiferliche Regierung die Gejellihaft zur gutachtlichen 
Aeußerung auffordern, jofern nicht die Dringlichkeit des Falles eine Abs 
weichung von der Regel erheiicht. 

$ 9. 
Injoweit es fi nicht um Rechte handelt, welche die Gejellichaft auf 

Grund der ihr hier eingeräumten Befugnifje während der Dauer diejes 
Vertrages erworben hat (vergl. $ 7), tritt das gegenwärtige Ueberein- 
fommen außer Geltung, jobald die aufzunehmende Anleihe (SS 2 und 3) 
getilgt ift. 

Berlin, den 20. November 1890. 

Der Reichskanzler. Deutſch-Oſtafrikaniſche Gejellichaft. 
v. Caprivi. Die Direktion: 

Lucas. Bourgeau. 

Die Vorſitzenden des Aufſichtsraths: 
K. v. d. Heydt. Hugo Oppenheim. 

Anlage. 

Bulammenffellung, 
betreffend die zur Bezeihnung der Küſtengewäſſer des 

ojtafrifanifhen Gebietes erforderlihen Tonnen und Balen. 

Seezeichen ſ 
5 | 
5s555 

Lageort siıese Anftrih | Toppzeichen. 
B IH * 

— Böses E 
Zur Bezeichnung des Hafens von | | 

I. Tanga. III 
1.| An ſudweſtlichen Ende der | 

2a Faden Untiefe — von | | 
Fungu Nyama . . 1————] rotb | „A“ | Kugel. 

Seite | 1-)- — | 

Riebow, Die Kolonial-Befeggebung. 25 
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Sageort 

Sb. Ar, 

Hebertrag 

Nördlich von Ninle 

Südſpitze von „Ulenge Rod“ 
Nordöftlih von Diron Bank 

Mittelfahrwahter innerhalb ber 
3 Faden-Barre zwiſchen der 
Anjel Dambe und Ninle . 

—— N 

Nördiih von Ras Kaſone 
Am MNordoftende des Tanga: 
Riss. 

Nördlich von "den mit „White: 
Column“ bezeichneten Punkte 

An Bäumen auf dem Lande am 
Hafenende zur Beseichnung ber 
Mitte des inneren Fahrwaſſers 

we mn an 

II. Pangani 

iſt genügend gefennzeichnet durch 
die vorhandenen Baken. 

III. Küftenftrede 
Pangani — Saadani. 

Oeſtlich der Südſpitze des ſüd— 
oſtlich von Uſhongu auslau— 
fenden Rıffö . . 

Deftlih Der mit, ‚ewash“ be: 
zeichneten Untiefe — von 
Kipumbme . . 

Südlich Der üdlichſten un⸗ 
tiefe des Kwpumbwe Reet. . 

.| Südmweitlih der Mimaja Patches 
J Nördlich von Buiuni Mdogo 

IV. Rüftenftrede 
Saadani — Bagamoyo. 

Südlich der Wami Patches . 

.| Weftlih von Windi Patches 
| Seftlih von Ras Windi . . . 
| Rorbiih von Kebandahodi Riff 

Rhede von Bagamoyo ; 

| Seeseigen 
8 
A 
Pi 55 7 

3335 
—22338 
OBER 

Ie—— 
J 

I | —— 

IT 
| 

| 
ui 

1 Pos I MEN 

| ER Ben 

All 

ME BER NEN 

4 

| 

— 

MB I EL 

a 
SEN (6, sl BR DER 
; KREBS 

1-——— 

| 
Al 
5 Woran a I 
= 1) 

— Toppyeichen. 

— 

ſchwarz „I” |Dreied, Spige 
5 * oben. 

to u lage. 

fhwarz | „2” — Spihe 
unten. 

ſchwarz — | Flagge. 
und roth 
fenfrecht 
eitrei 
' warz | „3” | Stundenglas. 

roth | „G* | Eylinder, 

ſchwarz | „4“ — 

— — ne ißes Viereck 
Dreied. 

roth „A | Kugel. 

roth „B“Flagge. 

ſchwarz | IPDreied. Spige oben. 
ihwarz | „2" |Dreicd,Epige unten. 
roth | „G” | Eylinder. 

wei [ame] 2 Dreiede über: 
einander, Spige 
ach unten. 

ihwarz |] „3" | Stundenglas. 
voth De 

ichwarz | „4“ | Raute. 

ed by Googlei 
u - 

_ — 4 
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See zeichen 
s| |||” 
5555 — 

Lageort sie 85 Anſtrich * Toppzeichen. 
= eis 815 5 

Br >58 S 
; 23 = 
= SORS = 

Uebertrag | 8 8—| 1 

V. Rüftenftrede 
Bagamoyo — Dar:es:Saläm. 

20. Deftlih von Kitapumbe Riff 

| 
| 

roth „FE“ I Nugel. 
21.| Deitli der 2 Faden:Stelle füb: II | 

öftlih von Bueni Riff 1—— — roth BE. Flagge. 
2.) Südmeitlih von Fungu Yafın . a —J fchwarz | „5“ Breit, Spitze 

234Süudðſtlich des Daphne Riff . IJ BA roth | „H” 

| 

VI Bafen von Darses-Salam. | | 

24.| Nörblih von Hamond Rod. . |—| 1——ı jchwarz | „l” | Dreied, Spite 
oben. 

25.| Nördlich von Nortbiandhead . VI— —— roth „A” RKugel. 
26.| Nördlich von Ras Rangoni. . |—| 1— ——| fhwarz | „2" | Dreied, Spitze 

| unten. 

7. Südlih von Northſandhead. . |) 1—— — rot) „B" | Flagge. 
28.| An der Oſtſeite des ge | | 

im Einlaufe . . » —— 1 ſchwarz |,MG"|Stehendes Kreuz 
| und roth 
| | | geftreift 

29. Auf Ras Rangoni. . .» . . I — — Ja) weißes Viered. 
b)rothes Dreied. 

80.) Auf Ras Mahabe . . ». . „eo — — — fa) weißes Viereck. 
b)rothes Dreied. 

Gejammtbedarf I13 11) 11 

Bemerfungen. 

ö % a — Anbringen der Toppzeichen iſt empfehlenswerth, aber nicht unbedingt 
orderli 

2. Die Toppzeichen der ſpitzen Tonnen beſtehen aus Dreiecken in verſchiedener 
Zahl und in verſchiedenen Kombinationen. Statt des Dreiecks können auch Beſen in 
der entſprechenden Lage, Kehrſeite nach unten oder oben angebracht werden. 

3. Die Toppzeichen brauchen nicht aus vollem Materiale hergeſtellt zu werden. 
Am beſten eignen ſich Toppzeichen aus male a par 

4. Die he gentoppzeichen werden aus Segeltuch hergeftellt. 
fihrift auf Tonne Nr. 15 ift mit fchwarzer, alle anderen mit weißer 

Farbe „aufgumalen. 
um Anftrich der rothen Seezeichen wird Bleimennige mit einem Zuſatz von 

Benetlanif Ar, verwendet (1,75 kg Bleimennige, 1,45 kg Delfirniß, 0,25 kg 
Ber a 

ie — Farbe wird durch Miſchung von fünf Gewichtstheilen roher 
fchwarzer ; — mit 7,5 Gewichtstheilen Oelfirniß zubereitet. 

8. Unterwaffertheile der Tonnen werden mit rother Mennige (zwei Ge: 
wichtötheile Bleimennige und 1,45 Delfirniß) oder Rathjens Patentfarbe geftrichen. 

25* 
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140. Derordnung, betreffend die Meldepflicht der Europäer 
im Deutjch-Oftafrifanifchen Schußgebiete. 

8:1. 
Seder Europäer mit Ausnahme der Angehörigen der Schubtruppe und 

der Beamten des Gouvernements, welcher im Scyußgebiete zu mehr als 
einmonatlihem Aufenthalte ſich niederläßt, it verpflichtet, ſich Ichriftlich oder 
mündlid” bei dem Kaiſerlichen Bezirkiamte ſeines Aufenthaltsortes bald- 
möglichjt nad) feiner Ankunft, jpätejtens aber innerhalb eines Monats nad) 
jeiner Ankunft im Schußgebiete, zu melden. 

Ss 2. 
Die Meldung hat zu enthalten: Bor: und Zunamen de Meldenden, 

jeiner Eltern bezw. des nächiten nod) lebenden Angehörigen, Tag, Monat 
und Jahr der Geburt, Staatdangehörigkeit, Angabe, ob ledig, verbeirathet 
oder verwittwet, den Wohnort im Schutgebiete, den lebten Wohnfig vor 
Ankunft im Schußgebiete, Religion, Stand oder Gewerbe, bei Deutichen 
aud; Angabe über Militärverhältnije. 

S 38. 
Verläßt eine meldepflichtige Perjon das Scußgebiet dauernd, fo hat 

fich diejelbe beim Bezirksamte mündlich oder ſchriftlich abzumelden. 

84. 
An Stelle des Meldepflichtigen kann für die Erfüllung der Meldepflicht 

deſſen im Schutzgebiete ſich aufhaltender Dienſtherr, Arbeitgeber oder Ehe— 
gatte verantwortlich gemacht werden. Fir dieſe Perſonen beginnt im Falle 
des 8 3 die einmonatliche Meldefriſt mit dem Tage der Abreiſe des Abzu— 
meldenden. 

85. 
Bereits im Schutzgebiete anſäſſige Europäer haben binnen einer ein— 

monatlichen Friſt vom Tage der Bekanntmachung dieſer Verordnung die 
Meldung nach Maßgabe des 8 2 nadyzuholen. 

S 6. 
Zumiderhandlungen gegen vorjtehende Vorjchriften werden mit Geld- 

jtrafe bi$ zu 30 Rupien oder Haft bis zu einer Woche beitraft. 

87. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. März 1892 in Kraft. 

Dar-e3-Saläm, den 13. Februar 1892. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Freiherr dvd. Soden. 

IV. Bandel und Verkehr insbefondere. 

141. Derordnung, betreffend den Kautjchufhandel 
in Oſtafrika. 

Um der Verfälihung des Kautſchuks, durch welche der Handel wejentlich 
geichädigt wird, nah Möglichkeit zu jteuern, wird hierdurch verordnet, 
wie folgt: 
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1. Der Berlauf und Ankauf von Kautſchuk, welcher durch gröbliche, 
"offenbar auf ZTäufchung berechnete Beimengung von Sand, 
Steinden, Rindejtüden oder dergleichen, wie fie bei jorgfältigem 
Sammeln vermieden werden kann, verfälicht ift, wird hierdurch 
verboten, 

2. Derartig verfälſchter Kautſchuk, welcher nad) einer Frift von drei 
Monaten vom Datum diejes Erlafje8 an vorgefunden werden 
jollte, verfällt der Konfiskation und Vernichtung, Verkäufer und 
Käufer aber im Wiederholungsfalle ftrenger Strafe. 

3. Jeder Händler wird hierdurch in feinem eigenen Intereſſe ver: 
pflichtet, dad Erjcheinen derartig verfälichten Kautſchuls im 
Handel nad) der angegebenen Frift jofort der Regierung zur 
Anzeige zu bringen, welche die erforderlichen Mafregeln dagegen 
anordnen wird. 

Banzibar, den 3. September 1890. 
Schmidt, 

Stellvertretender Reichskommiſſar für Oſtafrika. 

142. Derordnung, betreffend die Ausübung des 
Schanfgewerbes.*) 

81. 
Der Ausſchank von geiſtigen Getränken jeder Art iſt nur mit behörd— 

licher Genehmigung zuläſſig. 
82. 

Die Genehmigung iſt bei dem Kaiſerlichen Bezirksamt nachzuſuchen und 
kann verſagt werden, wenn Thatſachen vorliegen, nach welchen zu erwarten 
ſteht, daß der Geſuchſteller den beſtehenden Geſetzen und Verordnungen nicht 
nachkommen werde. 

$ 38. 
Wird die Genehmigung ertheilt, jo erhält der Geſuchſteller einen 

Erlaubnißſchein und hat dafür eine Gebühr von 100 Nupien zu entrichten. 
Dieſer Erlaubnißichein hat nur für die darauf namentlich bezeichnete Perjon 
und nur auf die Dauer ded Kalenderjahres Gültigkeit. 

84. 
Die Erlaubniß kann auf Zeit oder ganz wieder entzogen werden, wenn 

der Inhaber derſelben den beſtehenden Geſetzen und Verordnungen über das 
Schankgewerbe zuwiderhandelt oder der Ausſchank in ſeinen Räumen Ver— 
anlaſſung zur Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung bietet. 

85. 
Wer ohne behördliche Genehmigung den Ausſchank geiſtiger Getränle 

unternimmt oder nach einer jtattgehabten Unterjagung fortjegt, wird mit 
einer Gelditrafe von 200 Rupien beitraft. 

$ 6. 
Dieje Verordnung tritt am 1. Januar 1892 in Kraft. 

Dar:-e3-Saläm, den 1. Augujt 1891. 
Der Kaiferlihe Gouverneur. 

Breiherr v. Soden. 
*) Berg. Nr. 159, $ 2 und die Anmerkung dazu. 
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143. Derordnung, betreffend den Verkauf von Opium und 
gleichartigen Genufmitteln. 

& 1. 
Wer Opium, Hanf oder Hafhiih (Gudjerati: Afina, Ganja, Bhang, 

Charas; Kiſuaheli: Kaſumba, Bangi; Arabiih: Afium, Beng, Haſchiſch) an 
farbige Soldaten der Kaiferlihen Schußtruppe oder an farbige Angeſtellte 
des Kaiſerlichen Gouvernements verkauft, wird mit einer Geldftrafe von 
1 Rp. bis zu 300 Rps. an deren Stelle im Unvermögensfalle eine Gefängnik- 
jtrafe von einem Tage bis zu einem Monat tritt, bejtraft. 

82. 
Sit der Verkauf in einem offenen Laden, aber nicht durd) den Laden— 

inhaber jelbjt geichehen, jo verfällt Letzterer gleihwohl der Strafe, joweit ſie 
niht an demjenigen, welcher den Verkauf ausgeführt hat, volljtredt 
werden fann. 

83. 
Dieſe Verordnung tritt ſofort in Kraft. 

Dar-es-Saläm, den 2. September 1891. 

Der Raijerlihe Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

144. Derordnung, betreffend die Einführung von 
Seuerwaffen jeder Art und die dabei zu erfüllenden Förm— 

lichfeiten.*) 
81. 

Die Einfuhr von Feuerwaffen, Munition und Pulver jeder Art, ſowie 
der Handel damit it nur dem Kaiſerlichen Gouvernement gejtattet.**) 

8 2. 
Die europäiichen Beamten des Kaiſerlichen Gouvernements, ſowie die 

europäiichen Offiziere und Unteroffiziere der Kaiſerlichen Schugtruppe unter: 
liegen dem im $ 1 erlaffenen Verbote in dem falle nicht, wenn ſie die 
Waffen ꝛc. nur zu ihrem perjönlichen Gebrauch einführen. 

“u 

Erpeditionen, jowie einzelnen Europäern kann die Einfuhr von Feuer: 
waffen und Munition zu ihrem Schuß oder zur Jagd geftattet werden, jofern 
fie eine hinreichende Sicherheit dafür gewähren, daß die Waffen und Munition 
nicht an Dritte vergeben, abgegeben oder verkauft werden. Die Genehmigung, 
die gleichzeitig mit der Erlaubniß, ind Innere zu gehen, nachzufuchen ift, 
wird jedod nur in dem Falle ertheilt, wenn das Kaiſerliche Gouvernement 
nicht in der Lage jein jollte, die hinreichende Menge von Gemwehren oder 
Munition aus eigenen Bejtänden abzugeben. 

*) Vergl. die Brüffeler Alte (Nr! 29) Artikel 8 bis 14. 
**) Bergl. $ 31 der Zollorbnung. 
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: 84. 
Die ſeitens des Kaiſerlichen Gouvernements ertheilte Erlaubuiß zur 

Einführung von Feuerwaffen jeder Art ꝛc. befreit nicht von der Verpflich— 
tung, in jedem einzelnen Falle den feitgefeßten Einfuhrzoll zu entrichten. 

$ 5. 
Jedes eingeführte Gewehr, gleihviel ob Border: oder Hinterlader, 

muß abgeftempelt und in ein von der Polizeibehörde geführtes Regiſter ein- 
getragen werben. 

S 6. 
Noh im Beſitze von Eingeborenen des deutſchen Schutzgebietes befindliche 

Feuerwaffen werden bei ihrem Vorfinden geftempelt und eingetragen. 

87. 
Denjenigen nicht zur bewaffneten Madjt gehörenden Perſonen, welche 

fih im Beſitze von gezogenen Gewehren, Magazingemehren oder Hinterladern 
befinden, jind von der Rolizeibehörde Erlaubnificheine auszufertigen, welche 
den Stempel der Waffe und den Namen der zum Tragen beredjtigten 
Perjon bezeichnen müſſen. Dieſe, im Falle erwiejenen Mißbrauchs wider: 
ruflihen Erlaubnißjcheine haben auf 5 Jahre, vom Zeitpunkt der Ausſtellung 
ab, Gültigkeit, füunen jedoch erneuert werden. Alle Perjonen, welche ſich 
bereit3 im Belige der genannten Gattung von Echußwaffen befinden, haben 
jpätejtend 6 Monate vom Tage des Inkrafttretens dieſer Verordnung ab 
bei der Polizeibehörde die Ausstellung eines Erlaubnißſcheines zu beantragen. 
Wer nad) Ablauf diejes Zeitraumes im Beſitz der bezeichneten Waffen be: 
troffen wird, ohne fi) durch einen Erlaubnißfchein über jeine Berechtigung 
zur Führung derfelben ausweiſen zu fönnen, hat die Konfisfation der Waffen 
zu gewärtigen und unterliegt einer innerhalb der Grenzen des S 13 jeit- 
geſetzten Gelditrafe. 

S 8. i 
Eine bejondere Gebühr für Abſtempelung und Eintragung der Gewehre 

oder für die Ausftellung der Erlaubnißjcheine wird nicht erhoben. 

89. 
An Stelle der bisher geforderten Sicherſtellung in baarem Gelde tritt 

von jetzt ab ein einfacher Verſicherungsſchein, in welchem der Einzelne, bezw. 
der Expeditionsſührer namens ſeiner Expedition das Verſprechen abgiebt, 
keine der von ihm mitgenommenen Feuerwaffen ohne beſondere Ermächtigung 
der örtlichen deutſchen Behörden in fremde Hände gelangen zu laſſen. Im 
Falle der Zuwiderhandlung gegen dieſes Verſprechen kann eine Geldbuße in 
Höhe des doppelten Werthes der veräußerten Waffen verhängt werden. Im 
Uebrigen bleibt es dem Kaiſerlichen Gouvernement unbenommen, in jedem 
einzelnen Falle auch noch eine beſondere Sicherheitsſtellung in baarem Gelde 
oder in Geldeswerth nach feinem eigenen Ermeſſen zu verlangen. 

8 10. 
Den im $ 9 fejtgejebten Bejtimmungen jind auch diejenigen Privat- 

perionen und Mifftonen unterworfen, welche, weil im mern des Schutz— 
gebietes dauernd angejejlen und perjönlich belannt, einer jedesmaligen beſon— 
deren Genehmigung jeitend des Kaiferlichen Gouvernements, um ins nnere 
zu gehen, nicht mehr bedürfen. 
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8S 11. 
Miffionen und Plantagen: und dergleichen Gejellihaften, welde eine 

Anzahl Hinterlader mebit der dazu gehörigen Munition zum Schutze ihrer 
Station einzuführen wünfchen, fann in dieſem Falle jeitens des Kaiſerlichen 
Gouvernements zollfreie Einfuhr gejtattet werden, vorausgejegt, daß Diele 
Hinterlader gleihen Kaliber mit den in der Schußtruppe üblichen 
Gewehren jind. 

8 12. 
Expeditionen, welche deutiches Gebiet nur durchziehen, und deren eigent: 

liches Ziel die angrenzenden fremden Scußgebiete find, unterliegen den- 
jelben Beftimmungen wie die innerhalb der deutjchen Grenze operirenden 
Erpeditionen. 

8 18. 
Zumiderhandflungen gegen dieſe Verordnung werden mit Geldſtrafe bis 

zu 3000 Rupien, Gefängniß bis zu drei Monaten, allein oder in Verbindung 
miteinander, ſowie mit Einziehung der eingeführten Gegenſtände beitraft. 

8 14. 5 
Sämmtlihe früheren hiermit nicht übereinftimmenden Verordnungen 

oder jonjtigen Verfügungen werden hierdurch aufgehoben. 

g 185. 
Dieje Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft. 

Dar:-cd-Saläm, den 9. Juli 1892. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 

Freiherr v. Soden. 

145. Derordnung, betreffend das Derbot der Einfuhr und 
des Umlaufs fremder Kupfermünzen.*) 

Ss 1. 
Die Einfuhr von Bupfermüngen (Bejas) anderen Öepräges ald des: 

jenigen der Deutſch-Oſtafrikaniſchen Gejellichaft wird hierdurch in Gemäßheit 
des S 39 der Bollverordnung vom 1. Juli 1891 verboten. 

82. 
Vom 1. Februar d. J. an gelten Kupfermünzen anderen Gepräges nicht 

weiter als geſetzliches Zahlungsmittel. Vorbehaltlich der Beſtimmung in 
Ss 3iſt vom gedachten Zeitpunkt ab Niemand verpflichtet, ſolche Münzen in 
Zahlung zu nehmen. 

88. 
Die im Umlauf befindlichen jogenannten Sultanspejas und indiichen 

Pela werden in den Monaten Februar, März, April d. %.*) bei den Ge— 
Ichäftsjtellen der Gejellihaft im Schußgebiete, jowie in Saadani und Mi: 
findani bei den HZollämtern dajelbit derart eingelöjt, da fiir jeden Beja 

*) Vergl. 8 31 der Zollordnung. 
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fremden Gepräges ein Peja des Gepräges der Gejellichaft in Tauſch ger 
geben wird. 

84. 

Nach dem 30. April 1893 dürfen RKupfermünzen anderen Gepräges 
als desjenigen der Gejellihaft in Zahlung weder genommen noch gegeben 
werben. 

S 5. 
Gewohnheit» oder geierböinäßjige BZuwiderhandlungen gegen 8 4 werden 

mit Geldftrafe bis zu 500 Rupien oder Haft beitraft. 
Daneben ift auf Einziehung der in Zahlung gegebenen oder genommenen 

Münzen zu erkennen. 

Dar:e8:Saläm, den 17. Januar 1893. 

Der Kaijerliche Gouverneur. 
In Vertretung: 
Sonnenjdein. 

146. Derordnung, betreffend die Haftbarkeit und 
Sicherheitsleiftung von Karawanen innerhalb des deutjchen 

Schußgebietes.*) 

81. 
Der Durchzug von Soromanen durch das Schußgebiet ohne vorherige 

Einholung ———— Erlaubniß iſt verboten. 

82. 
Zuſtändig zur Ertheilung der Erlaubnif it das Bezirksamt oder Die 

Station, in deren Bereich der Ausgangsort der Narawane liegt. 

YR 3. 
Die Ertheilung der Erlaubniß fann in jedem einzelnen Falle davon 

abhängig gemacht werden, daß der Unternehmer oder dejjen Bevollmächtigter 
jih dem Gouvernement gegenüber vertragämäßig zur Tragung des von den 
Theilnehmern der Karawane (Führern, Schutzmannſchaften, Trägern) vor: 
jäglicher- oder fahrläffigerweije verurſachten Schadens verpflichtet. 

84 
Die Ertheilung der Erlaubniß kann ferner davon abhängig gemacht 

werden, daß der Unternehmer der Karawane oder jein Bevollmäcdtigter die 
weitere Verpflichtung eingeht, ji) wegen des von ihmen zu vertretenden 
Schadens dem Spruche eines Schiedsrichters zu unteriverfen. 

8 5. 
Für die Erfüllung = in $ 3 erwähnten Verpflichtungen it in der 

Negel die Leiltung einer Sicherheit in baarem Gelde oder Werthpapieren zu 

*, Durch Runderlak an die Stationen im Innern vom 10. April 1892 D. Kol.Bl. 
©. 276) hatte der Haiferliche Gouverneur diejen bereits Weifungen zugehen lafjen, mie 
einerfeitö Uebergriffen der Karamanen gegen die Eingeborenen vorzubeugen, anderer: 
feits ihre Berproviantirung zu fichern jei. 
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verlangen, welche vor dem Abmarſch der Karawane bei der Hauptfafje oder 
einer der Bezirkstaffen zu hinterlegen find. Die Sicjerheitsleiftung mu in 
allen Fällen erfolgen, wenn e8 fi) um Karawanen von Ausländern handelt, 
welche weder im Schupgebiete anläjfig find, noch daſelbſt hinreichende: Ver— 
mögen befißen. 

S 6. 
Die Höhe der ala Sicherheit zu hinterlegenden Summe wird nad) der 

Kopfzahl der Karawane derart beftimmt, daß für jeden Theilnchmer bis zu 
20 Rupien berechnet werden. 

87. 
Der Abmarſch der Karawane braucht erſt nach Hinterlegung der 

Sicherheitsſumme geſtattet zu werden. Die Rüdzahlung erfolgt 6 Monate 
nad Rückkehr der Karawane oder bei Durchzügen 6 Monate nach deren 
Austritt aus dem Schußgebiete. 

88. 
Ueber die in den SS 3 umd 4 erwähnten vertragsmäßigen Per: 

pflichtungen ijt eine von dem Unternehmer der Karawane oder dejjen Be 
vollmäctigten und dem Wertreter des Kaijerlichen Gouvernements unter: 
chriebene Urkunde auszuftellen, die in allen Fällen der Genehmigung des 
Kaijerlihen Gouvernements bedarf. 

j 89. 
Der Unternehmer der Karawane oder ſein Bevollmächtigter erhalten über 

die ihnen ertheilte Erlaubniß, durch deutſches Gebiet zu ziehen, eine Be— 
ſcheinigung. Wer ohne einen ſolchen „Erlaubnißſchein“ eine Karawane in 
das deutſche Schutzgebiet führt oder entſendet, wird mit Geldſtrafe bis zu 
5000 Rupien oder Gefängniß bis zu 3 Monaten beſtraft. 

Ss 10. 
Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der BVeröffentlihung in den 

einzelnen Bezirken in Sraft. 

Dar-ed:Saläm, den 30. September 1892. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Freiherr dv. Soden. 

V. Der Schiffsverkehr insbefondere. 

147. Geſetz, betreffend eine Poftdanpfichiffsperbindung 
mit Oſtafrika. 

Von 1. Februar 1890. 
(Reichs-Geſetzblatt S. 19.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zuſtimmung 
des Bundesraths und des Reichstags. was folgt: 

& 1. 
Der Neichdlanzler wird ermächtigt, die Einrichtung und Unterhaltung 

einer regelmäßigen Bojtdampfichifisverbindung zwiſchen Deutichland und Oft: 
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afrifa auf eine Dauer bis zu zehn Jahren an geeignete deutſche Unter: 
nehmer auf dem Wege der engeren Submiſſion zu übertragen und in dem 
hierüber abzuſchließenden Vertrage eine Beihülfe bis zum Höchſtbetrage 
von jährlich Neunhunderttauſend Mark aus Reichsmitteln zu bewilligen. 

82. 
Der im $ 1 bezeichnete Vertrag muß die in der Anlage zujammen- 

geitellten Hauptbedingungen enthalten und bedarf zu jeiner Gültigfeit der 
Genehmigung des Bundesraths. 

Der Bertrag, fowie die auf Grund deffelben geleilteten Zahlungen 
find dem Neichstag bei Vorlage des nächſten Reichshaushalts-Etats mit- 
zutheilen. 

83. 
Der nad) $ 1 zahlbare Betrag ift in den Reichshaushalts-Etat ein- 

zuitellen. 
Urkundlich unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterſchrift und bei— 

gedrudtem Kaijerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 1. Februar 1890. 
LS Wilhelm. 

(L. 3.) v. Boetticher. 

Unlage. 
— — 

1. Die Fahrten müſſen in Zeitabjchnitten von längitens vier Wochen 
jtattfinden. Die Beltimmung der anzulaufenden Häfen erfolgt durch den 
Reichskanzler. Die Fahrgejchwindigkeit iſt auf mindejtens 10'/. Knoten im 
Durch jchnitt feſtzuſetzen. 

2. Die Unternehmer der Linie ($ 1) find verpflichtet, bei der Hin— 
und Rüdfahrt einen belgiſchen oder holländiichen Hafen anzulaufen. 

3. Die in die Fahrt einzuftellenden Dampfer müſſen vor ihrer Ein- 
ſtellung durch vom Reichskanzler zu ernennende Sacdverjtändige abgenommen 
werden. Neue Dampfer müfjen auf deutichen Werften nad) den vom Reichs— 
fanzler zu genehmigenden Pläuen gebaut jein. 

4. Für ungerechtfertigte Verzögerungen bei der Fahrtausführung werden 
entiprechende Abzüge von der Yahresbeihülfe gemacht. 

5. Die Dampfer führen die deutiche Poſtflagge und befördern die Poſt 
nebjt den etwaigen Begleitern ohne bejondere Bezahlung. 

6. Der Zeitpunkt für den Beginn der Fahrten wird vom Reichskanzler 
mit den Unternehmern vereinbart. Inſofern es fi nad) feinem Ermeſſen 
zur Bejchleunigung des Beginnd empfiehlt, vorläufig Fahrten auch in anderen 
als vierwöchentlichen Zeitabjchnitten ftattfinden zu lafjen, it den Unternehmern 
hierfür Zahlung nad) dem PVerhältniß der vertragsmäßigen Jahresbeihiilfe 
zu leiften. 

7. Zur Sicherſtellung der Erfüllung der Vertragäverbindlichkeiten ift, 
jomweit erforderlich, den Unternehmern die Bejtellung einer Kaution auf: 
zuerlegen. 

8. Erwachſen den Unternehmern aus dem Betriebe dauernd größere 
Gewinne, ſo kann die Regierung den Unternehmern größere Leiſtungen, 
z. B. in Bezug auf ſchnellere oder vermehrte Fahrten u. ſ. w., auferlegen, 
oder die Subventionsjumme entiprechend kürzen. 

* 
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148. Dertrag über die Einrichtung und den Betrieb 
einer regelmäßigen deutichen Poftdampferverbindung mit 

Oftafrika. 
Vom 5. bezw. 9. Mai 1890. 

Zwiſchen dem Reichskanzler, General der Infanterie v. Capripi, 
handelnd im Namen des Reichs, einerjeit$ und der Aktien-Gejellichaft „Deutiche 
Ditafrifa-Linie* zu Hamburg andererjeits, ijt heute nachjtehender Vertrag 
abgeichlofjen worden: 

Artikel 1. 
Die Gejellihaft als Unternehmer verpflichtet ſich, Die nachſtehend auf- 

geführten Dampferlinien einzurichten und während zehn hintereinander folgender 
Sahre zu unterhalten. 

A. Eine Hauptlinie zwijhen Hamburg und Delagovabai, mit Ans 
legen in einem niederländiichen oder belgischen Hafen, dejjen Wahl 
der Genehmigung des Reichskanzlers unterliegt, jener in Liſſabon, 
Neapel, Bort Said, Aden, Zanzibar, Dar-es-Saläm — 
oder an einem anderen vom Reichskanzler zu bejtimmenden, inner: 
halb der deutſch-oſtafrikaniſchen Intereſſenſphäre belegenen Küſten— 
plag — und in Mozambique. 

B. Eine Küftenlinie zwilhen Zanzibar und Lamu über Bagamoyo, 
Saadani, PBangani, Tanga oder Dar-es-Saläm, PBemba 
und Mombaija. 

C. Eine Küjtenlinie zwiichen Zanzibar und Inhambane über Kilwa, 
Lindi, Ibo, Duelimane und Chilvane. . 

Artikel 2. 
Auf den Linien A und C find jährlich 13 Fahrten in jeder Richtung 

in Beitabjtänden von je 4 Wochen, auf der Linie B jährlid wenigitens 
26 Fahrten in Zeitabjtänden von je 14 Tagen auszuführen. 

Für die Fahrten auf der Hauptlinie joll eine Fahrgeſchwindigkeit von 
durchſchnittlich mindeſtens 10'/s Seemeilen in der Stunde eingehalten werden. 
Die Zeitdauer der Reiſe auf jeder Linie wird nad) dieſem Verhältnig mit 
entiprechendem Zuſchlag in Stunden für den Aufenthalt an den Anlaufspläßen 
und mit einem Abjchlag von einer Seemeile für die Stunde bei der Fahrt 
gegen den Monjun berechnet. 

Die Fahrgeſchwindigkeit auf den Küftenlinien it in einem angemefjenen 
Verhältnig zu derjenigen der Dampfer der Hauptlinie derart zu gejtalten, 
daß unter allen Umjtänden die Anjchlüfje an die Hauptlinie gewahrt find. 

Artikel 3. 
Seitend des Reichskanzlers wird bejtimmt, an welchen Plägen und 

unter welchen Umjtänden die Poſt von den Dampfern aufzunehmen uud ab- 
zuliefern iſt. 

Artikel 4. 
Der Unternehmer hat den Fahrplan aufzujtellen und dem Reichskanzler 

zur Genehmigung (bezw. endgültigen eititellung) zu unterbreiten. Der 
Fahrplan wird außer den regelmäßig innezuhaltenden Anlaufsplägen und 
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Anlaufgzeiten bezüglich der Küjtenlinien zugleich erfichtlich machen, inwieweit 
innerhalb der einzelnen Reife und ohne Weberjchreitung der planmäßigen 
Gejammtdauer derjelben gewifle Nebenpläße nad) dem Ermefjen des Unter: 
nehmer: behufs der Aufnahme oder Abjegung von Gütern und Reiſenden 
angelaufen werden dürfen. Alle Abänderungen des Fahrplans unterliegen 
der Genehmigung des Reichskanzlers. 

Der Reichskanzler iſt berechtigt, zu jeder Zeit unter den im Artikel 22 
(legter Abſatz) näher fejtgejepten Bedingungen eine Aenderung des beitehenden 
Fahrpland anzuordnen. Die angeordnete Aenderung it dem Unternehmer 
mindeſtens drei Monate vor dem Zeitpunkt, zu welchem jie in Kraft treten 
joll, ſchriftlich mitzuteilen. 

Artikel 5. 
Andere als die jahrplanmäßigen Häfen dürfen, vorbehaltlid) bejonderer 

Genehmigung des Reichskanzlers, von den Dampfern nicht angelaufen werden. 
Sind Leßtere infolge jchlechten Wetters oder eined anderen Umjtandes, welcher 
bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt nicht zu vermeiden war, gezivungen, 
dem Fahrplan zumider einen Nothhafen anzulaufen, jo ift die gejeßlich vor: 
gejchriebene Verklarung, fall fie im Auslande zu bewirken it, wenn thunlich, 
vor dem deutichen Konſul oder der ſonſt zuitändigen deutjchen Behörde 
abzulegen. 

Artikel 6. 
Zur Ausführung der Fahrten auf der Hauptlinie find mindeitens vier 

neue Dampfer, mit einem Raumgehalt von nicht unter 2200 Regiſtertons 
brutto ein jeder, und für Die Fahrten auf den beiden Küftenlinien mindeſtens 
zwei neue Dampfer mit einem Raumgehalt von je wenigitens 500 Regiſter— 
tond brutto einzuftellen. Diejelben dürfen in ihrer Konjtruftion und Ein- 
richtung, namentlih in Bezug auf Sicherheit und Bequemlichkeit für die 
Neifenden, jowie auch hinfichtlic, der Verpflegung, den auf den fonkurrirenden 
Linien verfehrenden Poſtdampfern nicht nachitehen. 

Die Dampfer jollen, abgejehen von den für die Schiffsbefagung und 
den zur Mufnahme der Poſt und deren etwaige Begleiter. beitimmten 
Räumlichkeiten, Einrichtungen zur Beförderung von Paſſagieren verjchiedener 
Klaffen haben. Die Räume für die Paſſagiere müſſen in allen Klaſſen — 
abgejehen von Dedpafjagieren — mit Schlafeinrichtungen und mit den jonft 
nothiwendigen Gegenitänden ausgerüſtet fein. 

An Bord der Dampfer der Hauptlinie joll ſich ein in Deutjchland 
approbirter Arzt befinden. 

Die Dampfer müfjen durch Querſchotte in jo viele wafjerdichte Ab— 
theilungen getheilt jein, daß auch beim Volllaufen von zwei mittleren 
Abtheilungen ein Sinfen des Schiffes nicht erfolgt. Die Querjchotte find 
diejer Bedingung entipredhend hoch genug zu führen; das vorderite Schott 
(Kolliſionsſchott) darf feine Deffnung haben; die Deffnungen in den übrigen 
Schotten müſſen feiht und fiher vom Oberdeck aus geichloffen werden 
fünnen. 

Ferner müſſen Nettungsboote und Nettungsgürtel in gehöriger Anzahl 
und Schwimmgürtel in einer der Meiftzahl an PBaflagieren und Mann— 
ſchaften mindeſtens gleichen Stüdzahl fih am Bord eines jeden Schiffes 
befinden. 
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Artikel 7. 
Die in die Fahrt einzuftellenden Dampfer müfjen vor ihrer Einjtellung 

durh vom Reichskanzler zu ernennende Sachverſtändige geprüft und als den 
Anforderungen entiprechend anerkannt jein. 

Der Reichskanzler ift ermächtigt, diefe Prüfung während der Vertrags- 
dauer jederzeit wiederholen zu lajjen und auf Grund des Ergebnifjes ein 
Schiff für ungeeignet zu erklären. In ſolchem Falle ijt der Unternehmer 
verpflichtet, binnen der ihm geitellten Friſt das Schiff zurüdzuziehen und 
durch ein anderes, geeigneted zu erjeßen. 

Die in die Fahrt eingejtellten Dampfer dürfen ohne Genehmigung des 
Reichskanzlers zu Fahrten auf anderen als den in dieſem Vertrage bezeichneten 
Linien nicht verwendet werden. 

Artikel 8. 
Die behufs Inbetriebſetzung der Linien neu zu erbauenden, fowie alle 

nad Eröffnung der Linien einzujtellenden Danıpfer müfjen auf deutichen 
Werften und thunlichjt unter Verwendung deutichen Material3 nach den vom 
Neichsfanzler zu genehmigenden Plänen gebaut werden. Die Schiffe find 
zur höchiten Klafje beim Germaniſchen Lloyd zu Haffifiziven. 

Die an den Dampfern vorzimehmenden größeren Inſtandſetzungen 
müffen, foweit thunlich, ebenfall3 auf deutichen Werften zur Ausführung 
gelangen. 

Der Kohlenbedarf für die Dampfer ift, jomweit die Einnahme defjelben 
in deutjchen Häfen oder in dem anzulaufenden niederländiichen oder belgiichen 
Hafen erfolgt, durch deutſches Produkt zu decken. Abweichungen hiervon 
find nur mit Genehmigung des Neichskanzlers zuläjlig. 

Artikel 9. 
Im Falle ein auf den PBertragslinien veriwendetes Schiff in Verluſt 

geräth, hat der Unternehmer einen neuen Dampfer zu beichaffen und bis zu 
deſſen Fertigitellung für den ungejtörten Fortgang des Dienjtes Sorge zu 
tragen. Worübergehend fünnen in jolchdem Falle mit Genehmigung des Reichs— 
kanzlers auch Schiffe eingejtellt werden, welche nicht allen vertragsmäßigen 
Bedingungen entiprechen; nothivendiges Erforderniß ift jedoch, daß fie zur 
Einhaltung der planmäßigen Fahrzeit im Stande jind. 

Zum Erjaße eines in Verluſt gerathenen Schiffes durch einen allen 
Bedingungen Genüge leiftenden neuen Dampfer wird eine Friſt von 18 Mo- 
naten gewährt. 

Artikel 10. 
Die Dampfer führen die deutiche Poitflagge nad) Maßgabe der über 

die Führung derjelben durch derartige Schiffe bejtchenden Allerhöchſten Be 
ftimmungen und befördern die Poſt nebjt den etwaigen Begleitern ohne be: 
jondere Bezahlung. Leptere ſind aud) unentgeltlid zu verpflegen, und zwar 
Beamte wie Neilende 1. Klaſſe und Unterbeamte wie Reijende II. Klaſſe. 
Jedem Poſtbegleiter iſt eine bejondere Kabine mit angemefjener Austattung 
zur Benußung zu überweijen. 

Unter Poſt find alle Briefbeutel, Zeitungsjäde, Werthiendungen und 
Poſtpackete zu verjtehen, welche den Dampfern von der deutſchen Neich3poit- 
verwaltung oder von den in Betracht fommenden ausländiichen Pojtvermwal- 
tungen zur Beförderung übergeben werden. 

a —  — — — m —— — — 
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Alle aus dem Pojtbeförderungsdienjte herrührenden Einnahmen bezieht 
das Reid). 

Werden die Dampfer von Pojtbeamten nicht begleitet, jo iſt die Poſt 
jeitend des Sciffdführerd am Anfangspunfte der Fahrt und an den Unter: 
wegsorten gegen Quittung zu übernehinen und in einem eigend zu Diejem 
Zweck bergerichteten, gegen Näſſe, Feuersgefahr und ſonſtige Beſchädigung 
geihüsten und gehörig gejicherten Naume während der Fahrt unter Ver— 
ihluß aufzubewahren. Ingleichen hat der Schiffsführer in dem bezeichneten 
Falle die Verpflihtung, die übernommenen Poſtſachen an den betreffenden 
Unterwegdorten bezw. am Endpunkte der Fahrt an die zur Empfangnahme 
derjelben berechtigten Perjonen abzuliefern. 

Die Uebernahme und die Ablieferung der Poitiachen hat unter Beach— 
tung der im diefer Beziehung von der Reichspoſtverwaltung ertheilten Vor— 
jchriften zu erfolgen. Findet eine Begleitung der Poſt durch Pojtbeamte 
ftatt, jo it den Beamten außer dem erwähnten Aufbervahrungsraum ein ge- 
eigneter, den Anforderungen der Reichspoſtverwaltung entiprechender, heller 
Raum zur Bearbeitung der Poſt während der Fahrt pojtbureaumäßig ein- 
zurichten und zur Verfügung zu jtellen; die Erleuchtung, Heizung und Rei- 
nigung dieſes Raumes hat der Unternehmer auf jeine Koften bewirken zu 
lafjen. Die Uebernahme und Ablieferung der Poſtſachen Liegt in dieſem 
Falle den Pojtbeamten ob. Jedoch iſt der Unternehmer verpflichtet, auf 
Verlangen der Pojtbeamten die zum Transport der Poſtſäcke zwiichen dem 
Bureauraum und dem Aufbewahrungsraum ꝛc. erforderlihe Hülfe durch Die 
Schiffsmannſchaft zu gewähren. 

Wenn der Bojtbeamte während der Fahrt au irgend einem Grunde 
verhindert werden follte, jeinen Dienſt weiter fortzujegen, jo hat der Unter- 
nehmer die volle Verantwortlichkeit für die Poftladung zu übernehmen und 
den Bojtdienit bis auf Weiteres nad) Maßgabe der für derartige Fälle von 
der Reichspojtverwaltung ertheilten bejonderen Vorſchriften bejorgen zu lafjen. 

Auf jedem Schiff muß auf Kojten des Unternehmers ein verichließbarer 
Brieflaften angebracht werden. Sofern eine Begleitung der Dampfer durch 
Pojtbeamte nicht jtattfindet, hat der Kapitän durch einen von ihm zu be: 
ſtimmenden Schiffsoffizier den Brieffajten rechtzeitig leeren umd die darin 
vorgefundenen Sendungen nad) Maßgabe der von der Neichspoftverwaltung 
gegebenen bezüglichen Bejtimmungen behandeln zu laſſen. 

Die Einfhiffung und Landung der Poſt hat in allen Häfen auf Ge- 
fahr und Koſten des Unternehmers zu erfolgen. 

Die Landung der Poſt hat jofort nad) dem Eintreffen der Dampfer 
in dem betreffenden Hafenorte bezw. auf der zugehörigen Ahede zu gejchehen. 

Wenn der Dampfer durch Pojtbeamte begleitet wird, jo ift der erite 
Beamte in jedem Hafen oder Platz, wo Boten abzuliefern oder einzunehmen 
find, jobald und jo oft er es in dienjtlichem Intereſſe für nothwendig hält, 
ans Land zu befördern und von dort an dad Schiff zurüdzubringen, ent- 
weder gleichzeitig mit der Poft, oder, wenn der Beamte dies für zwedmäßig 
halten jollte, ohne die Poſt, und zwar in einem angemejjenen jeetüchtigen, 
mit gehöriger Mannjchaft und Ausrüftung verjehenen Boote. 

Artikel 11. 
Der Unternehmer darf mit den Dampfern feine anderen Briefe oder 

jonjtigen pojtziwangspflidhtigen Gegenjtände befördern laſſen als joldje, welche 
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ihm entweder von den Poſtbehörden überwiejen, oder die mitteljt des im 
vorhergehenden Artifel erwähnten Brieflajten® eingeliefert worden find. 

Der Unternehmer iſt auch dafür verantwortlich, daß weder von den 
Kapitänen noch von der übrigen Schiffsmannſchaft Briefe und ſonſtige pojts 
zwangspflichtige Gegenftände mitgenommen werden. Für jede Jumiderhand- 
lung hat der Unternehmer den Betrag de hinterzogenen Portos und außer: 
dem nach näherer Fejtiegung der Neichspojtverwaltung eine Strafe bis zu 
fünfzig Mark zu entrichten. 

Der Unternehmer darf jedoch mit jeinen Agenten und Beauftragten im 
Auslande, und ebenfo dürfen die Letzteren unter jich, infoweit nicht gefeßliche 
Beitimmungen der betreffenden Länder entgegenjtehen, mittelit der Schiffe 
Briefjendungen austaujchen, ohne Diefelben der Pot zur Beförderung zu 
übergeben. 

Artikel 12. 
Falls ein Dampfer unterwegs einen Unfall erleidet und aus Diejem 

Grunde die Reife unterbrechen muß, bat, wenn an Bord ſich ein Rojtbeamter 
befindet, diefer in Benehmen mit dem Kapitän, in allen anderen Fällen 
Letzterer allein für die Weiterbeförderung der Poſtladung mit dem nädhiten 
deutichen oder fremden, nad dem Bejtimmungdort der Poſtſachen fahrenden 
oder mit Zwiſchen- bezw. Antunftspläßen in Verbindung jtehenden Dampfer 
zu forgen. Da ji in diejer Beziehung ein- für allemal bejtimmte Vor— 
Ichriften nicht ertheilen lafjen, jo müſſen der Poftbeamte an Bord und der 
Kapitän, bezw. Lebterer allein, je nad) Lage des einzelnen Falles die jchnellfte 
Weiterbeförderungsgelegenheit fir die Poſt wählen. 

Die für diefe Weiterbeförderung entjtehenden Koſten fallen jtet3 dem 
Unternehmer zur Laſt. 

Artikel 13. 
Der Unternehmer haftet dem Neich für den Schaden, welcher durch 

Verluft, Beihädigung oder verzögerte Beförderung von Poſtſachen in der 
Zeit zwiichen der Einladung und der Ausladung entiteht, in demjelben Um: 
fange, in welchem die Reichspoſtverwaltung durch Gejeße oder Verträge den 
Abjendern von Poſtſendungen gegenüber zum Scadenerjaß verpflichtet ift. 
Die die Haftverbindlichkeit bejchränfenden Beltimmungen des Handelsgeſetz- 
buchs finden hierbei feine Anwendung. Insbeſondere wird die Haftpflicht 
des Unternehmers für Kojtbarfeiten, Gelder und Werthpapiere nicht dadurch 
bedingt, daß dem Kapitän bezw. Schiffsoffizier dieje Beſchaffenheit oder der 
Werth bei der Einladung angegeben worden ift. immerhin wird die Poſt 
verwaltung nach Thunlichkeit dafür Sorge tragen, da den Scdiffsführern 
von dem Vorliegen bedeutender Werthſendungen bei Zeiten Mittheilung ge— 
macht wird. Sofern ſich jedoch ein mit der Beaufſichtigung der Poſtladung 
beauftragter Poſtbeamter an Bord befindet, bleibt der Unternehmer von der 
Haftpflicht für die in dem Gewahrſam des Beamten befindlichen Foitiendungen 
befreit. 

Artikel 14. 
Die Fracht- und Meberfahrtägelder fallen dem Unternehmer zu. Die 

Feſtſetzung der Tarife erfolgt im Einvernehmen mit dem Reichslanzler. 
Zu diefem Behuf find die Entwürfe der bei Eröffnung des Betriebs in 
Kraft zu jeßenden Tarife mindeftens drei Monate vor der Betrieberöffnung 
dem Neichsfanzler einzureichen. 
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Spätere Abänderungen des Tarif find mindejtens ſechs Wochen vor 
dem Zeitpunkt, zu welchem ſie in Kraft treten jollen, dem Reichskanzler an- 
zuzeigen, und gelten als genehmigt, jofern bis zu dem erwähnten Zeitpunkt 
eine andermeite Beitimmung des Reichskanzlers nicht erfolgt. 

Hinfichtlic der Veröffentlichung der Tarife, jowie der dazu ergehenden 
Abänderungen hat der Unternehmer die etwa ergebenden Beitimmungen des 
Reichskanzlers zu befolgen. 

Artikel 15. 
Der Tarif für die Güterbeförderung von und nad Bremen joll mit 

demjenigen von und nach Hamburg völlig gleichgehalten werden. Demgemäß 
jind die Güter von und nad) Bremen auf dem Wajjerwege kojtenfrei und 
ohne Verzögerung bis zum Pojtdampfer bezw. von demjelben, in Hamburg, 
zu befördern. * 

Der Unternehmer verpflichtet fi), an denjenigen Orten des Reichs— 
gebietes, welche der Reichskanzler bezeichnen wird, Agenturen zu errichten und 
zu unterhalten, welche als Sammeljtellen für die zur Beförderung mit den 
Roftdampferlinien aufgegebenen Waaren bejtimmt jind. Dieſe Agenturen 
müſſen ermächtigt fein, auf Berlangen des Abjenders den Vertrag über den 
ganzen Transport von der Sammeljtelle bis zu dem überjceiichen Beſtim— 
mungsort der Fradıtgüter abzuſchließen. 

Die in das Konnofjement aufzunehmenden allgemeinen Bedingungen (Bes 
triebsreglement) für die Giüterbeförderung find dem Reichslanzler zur Ge— 
nehmigung vorzulegen. 

Artifel 16. 
Die von dem Unternehmer für den Betrieb der Pojtdampferlinien ans 

geitellten Perſonen, einschließlich der in ausländischen Pläßen beftellten Agenten, 
jollen, jomweit durch bejondere Verhältnifje nicht Ausnahmen geboten jind, 
deutiche Reichsangehörige fein. 

An folhen Orten des Auslandes, in denen der Unternehmer Agenten 
unterhält, jollen Letztere auf Verlangen des Reichskanzlers verpflichtet jein, 
Poſtdienſtgeſchäfte nach Mafgabe der von der Neichepojtverwaltung zu er 
theilenden näheren Vorjchriften wahrzunehmen. Die für jolde Dienftverrid)- 
tungen unter Umjtänden zu gemwährende Vergütung wird von der Reichs— 
poftverwaltung feitgejeßt. 

Schiffsführer und fonjtige im Betrieb der Rojtdampferlinien Angeftellte, 
welche einer erheblichen Verlegung oder Vernadhläfligung der ihnen obliegen- 
den Pflichten ſich ſchuldig machen, find aus dem Dienjtbetrieb der Poſt— 
dampferlinie zu entfernen, jofern der Reichskanzler auf Grumd ded Ergeb» 
nifjes der anzujtellenden Unterſuchung dies verlangt. 

Artikel 17. 
Der Unternehmer ift verpflichtet, die im Dienjte des Reichs oder eines 

Bundesjtaates reijenden Beamten, einjchließlic der im Auslande jtationirten 
Beamten, welche ſich auf Urlaub begeben oder davon zurüdtehren, die Ab: 
löſungs- und Erjagmannichaften der Kaiſerlichen Marine und der Kaijerlichen 
Schutztruppen in den deutſchen Schußgebieten, ſowie die wegen Krankheit 
oder aus dienjtlichen Gründen zurüdgejandten Angehörigen der Kaijerlichen 
Marine und der Kaiſerlichen Schußtruppen, ferner Waffen, Mimition, Auss 
rüftungägegenftände und Proviant der Kaijerlihen Marine und der Schuß- 

Riebow, Die Kolonial-Geichgebung. 26 
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truppen gegen um 20 p&t. unter dem Tarif ermäßigte Sätze zu be 
fördern. Jedoch darf die Zahl der erwähnten Mannjchaften ohne Zuftimmung 
des Unternehmerd nicht über 65 auf demjelben Schiffe Hinausgehen. Die 
gedachten Transporte find, wenn diejelben mindejtend vier Wochen vor Ab— 
gang des Schiffe angemeldet werden, vom Unternehmer unter allen Umitän- 
den zu berüdjichtigen und haben auch nad) diejer Friſt ein Vorrecht vor 
anderen gleichzeitig oder jpäter zur Beförderung angemeldeten Perjonen oder 
Sadıen. 

Eine gleiche Tarifermäßigung für die Beförderung von Perjonen und 
Sachen ijt denjenigen Vereinen zu gewähren, welche für Zwede der Kranten- 
pflege oder der Milfton in den deutichen Schubgebieten wirken und für 
welche der Reichskanzler dieje Vergünitigung in Anjprucd nimmt. 

Artikel 18. 
Der Unternehmer ift verpflichtet, Perjonen, welche zum Zweck der Straf: 

verfolgung oder Strafvollitredung einer deutſchen Behörde, oder deutjcherjeits 
einer fremden Behörde überliefert werden follen, unter nachfolgenden Be 
dingungen zu befördern. 

Diefe Perfonen, mögen fie von einem Polizeibeamten begleitet fein oder 
nicht, find während der Fahrt der Regel nad) in einer verjchlofjenen Kammer 
unterzubringen. 

Dem Kapitän (oder, im Falle einer amtlichen Begleitung, dem begleiten: 
den Beamten nad) vorherigem Benehmen mit dem Kapitän) bleibt e8 über: 
lafien, ein zeittweilige8 Verweilen dieſer Perjonen auf Ded unter Aufiicht zu 
gejtatten. 

Die Beförderung derartiger Perſonen nebjt etiwaigem Begleiter ijt auf 
Verlangen der zujtändigen inländischen Behörden, oder im Auslande auf 
Verlangen eines Gejandten oder Konſuls des Reichs oder einer ſonſt zu: 
jtändigen deutichen Behörde zu übernehmen, und werden für dieſelbe dem 
Unternehmer die tarifmäßigen Sätze vergütet. Auf ein und derjelben Fahrt 
jollen ohne Zuftimmung des Unternehmers mehr als vier derartige Perſonen 
nicht befördert werden. 

Außer den Gefangenen find auf Nequijition der genannten Behörden 
auch die Unterfuchungsatten und beichlagnahmten Beweisitüde mitzubefördern, 
ohne daß hierfür eine bejondere Vergütung gewährt wird. 

Artikel 19. 
Auf jedem Dampfer wird ein Bejchwerdebud) ausgelegt. 
Bei Verabreichung neuer Beſchwerdebücher werden die alten eingefordert 

und zurüdgelegt, jobald alle in denjelben befindlichtn Beichwerden ihre Er— 
ledigung gefunden haben. 

Das Beichwerdebud) wird von dem mit der Aufbewahrung dejjelben 
beauftragten Schiffsoffizier den Neifenden auf Verlangen verabfolgt. Die 
niedergejchriebenen Beſchwerden find von dem Kapitän jogleich gründlich zu 
unterfuchen, Demnächſt hat derjelbe, unter Einreidung der Beſchwerde in 
beglaubigter Abjchrift und der etwaigen Verhandlungen, an den Reichskanzler 
Bericht zu erjtatten, damit der Sachverhalt geprüft und die Erledigung der 
Beichwerde veranlaßt werden kann. 

In allen für die Neijenden der verjchiedenen Klaſſen bejtimmten, ge 
meinfamen Räumen ijt durch einen Anjchlag erſichtlich zu machen, welcher 
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Schiffsoffizier mit der Aufbewahrung des Beichwerdebuches und der Verab— 
folgung defjelben an die Reiſenden beauftragt iſt. 

Artikel 20. 
Der Reichskanzler behält ſich vor, jederzeit — in Kurshäfen oder unter: 

wegs — den Zuſtand des Dienjtes durch einen Kommiffar prüfen zu lafjen. 
Letzterem iſt auf fein Verlangen ungehinderter Zutritt zu allen Schiffsräumen 
zu gejtatten und in allen geforderten Beziehungen Aufſchluß zu ertheilen, 

Die Beförderung und Verpflegung des Kommiſſars auf den Schiffen 
erfolgt gegen Entrichtung des Ueberfahrtögeldes (Artikel 17); jedoch iſt dem 
Kommiſſar ftet3 eine bejondere Kabine zuzumeifen. 

Artikel 21. 
Die regelmäßigen Fahrten müffen jpäteftend im März 1891 in vollem 

Umfange aufgenommen werden und eritreden ſich auf einen Zeitraum von 
zehn hintereinander folgenden Jahren, vom Tage der erften regelmäßigen 
Sahrt von Hamburg ab. Vorher jollen jedoh, und zwar im Juli 1890 
beginnend, drei oder vier vorläufige Fahrten wenigjtend auf der Hauptlinie 
in Bwilchenräumen von höchſtens je acht Wochen jtattfinden. Im zehnten 
Bertraggjahre fommen von den letzten regelmäßigen Fahrten joviel Fahrten 
in Wegfall, ald vorläufige Fahrten jtattgefunden haben, unter entiprechender 
Kürzung der Gegenleiftung. 

Die Vergütung für die vorläufigen Fahrten wird auf Grumd der zu— 
rücdgelegten Entfernungen nach dem Verhältniß der Jahresbeihülfe (Artikel 22) 
nad Beendigung jeder Fahrt gezahlt. 

Inwieweit für die vorläufigen Fahrten von den Beltimmungen der 
Artikel 1, 6 und 8 hinfichtlid” der Ausdehnung der Fahrt und der Be- 
Ichaffenheit der Schiffe abgejehen werden kann, beitimmt der Reichskanzler. 

Artikel 22. 
Für die Erfüllung der in diefem Bertrage übernommenen Berbindlid- 

feiten empfängt der Unternehmer, vom Tage der Eröffnung der regelmäßigen 
Fahrten ab, aus der Reichskaſſe eine Vergütung von jährlid” 900 000 Mark, 
zahlbar in monatlichen Theilbeträgen am letzten Tage jedes Monats. 

Dieje Vergütung wird infoweit gekürzt, als die vertragsmäßig bedun— 
genen Fahrten nicht zur Ausführung gefommen find. Die Kürzung er: 
folgt — ſei es, daß eine Fahrt ganz oder theilweije ausgefallen iſt — in 
der Weile, daß für jede gegenüber dem Fahrplan zu wenig zurüdgelegte 
Seemeile auf der Hauptlinie der Betrag von 3,0 Mark und auf den 
Küjtenlinien der Betrag von 1,5 Mark von den nächſtfälligen Monatsraten 
zur Reichskaſſe einbehalten wird. Für die Berechnung der Entfernungen 
find die im Fahrplan enthaltenen Feitiegungen der Seemeilenanzahl maß— 
gebend. 

Die von dem Unternehmer eintretendenjall3 auf Grund der Artikel 11 
und 24 zu zahlenden ©elditrafen, welche der Reichskanzler endgültig feſtſetzt, 
ſowie die nach Artikel 12 zu erjtattenden Beförderungsfojten werden — um- 
beichadet der Beitimmung im Artikel 26 — von der zunächſt fällig werden- 
den Subventionsrate einbehalten. 

Wenn der Reichskanzler das Anlaufen noch anderer als der im Artikel 1 
bezeichneten Häfen anordnet, jo joll, wenn die dadurch entjtehende Verlänge— 
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rung oder Verkürzung des Kurſes (die Hin- und Nüdreije zujammen: 
genommen) gegenüber dem bei Beginn des Vertrages gültig gemejenen 
Fahrplan nicht mehr als 250 Seemeilen beträgt, eine Aenderung in der 
Höhe der Vergütung nicht eintreten. Ergiebt fid). dagegen aus Kurs— 
änderungen der bezeichneten Art eine Verlängerung oder Verfürzung des 
Kurjes (die Hin- und Rüdreije zujammengenommen) um mehr ald 250 See 
meilen gegenüber dem bei Beginn de3 Vertrages gültig gewejenen Fahr— 
plan, jo wird für jede im Vergleich zu leßterem mehr oder weniger zurüd- 
zulegende Seemeile die Vergütung hinfichtlich der Hauptlinie um den Betrag 
von 3,80 Mark, hinfichtlich der Küftenfinien um den Betrag von 1,5; Marl 
erhöht bezw. gekürzt. 

Artikel 23. 
Dem Reichskanzler jteht es jederzeit frei, von den Geſchäftsbüchern des 

Unternehmers Einfiht zu nehmen. 
Ergiebt das Unternehmen im Laufe des Betriebed dauemd größere 

Gewinne, jo behält ſich der Neich$lanzler vor, von dem Unternehmer ver: 
mehrte Leiltungen in Anſpruch zu nehmen. Hierbei jol indefjen eine Er- 
böhung der Fahrgeichtwindigfeit bei den im Betriebe befindlichen Dampfern 
ausgeichlofjen jein. 

Darüber, ob dauernd größere Gewinne vorliegen, und in welchem Um: 
fange Mehrleiftungen beanjprucht werden können, enticheidet im Falle von 
Meinungsverjchiedenheit dad Schiedsgericht. Weigert fich der Unternehmer, 
eine ihm hiernady auferlegte Leiſtung auszuführen, jo fann nad) Wahl des 
Reichskanzlers eine entipredhende Kürzung der Subvention erfolgen. Der 
Betrag der Kürzung iſt nöthigenfalld durch das Schiedögericht zu beftimmen. 

Letzteres joll eintretendenfall3 in der Weile gebildet werden, dak jede 
Partei zwei Schiedörichter bejtellt und von jämmtlichen Schied3richtern ein 
Obmann gewählt wird. Können die Schiedsrichter ſich über die Perſon des 
Obmannd nicht einigen, jo wird derjelbe von dem Präfidenten des Han— 
jeatiichen Oberlandesgericht3 ernannt. 

Artikel 24. 
Werden die regelmäßigen Fahrten innerhalb der im Artikel 21 jet 

gelegten Frift nicht begonnen, jo fann der Reichskanzler dem Unternehmer 
für jeden Tag der Verſpätung eine Strafe von 300 (dreihundert) Marl 
auferlegen. 

Wird ein im Fahrplan nicht aufgenommener Hafen angelaufen, jo il, 
falls nicht ein Enticyuldigungsgrund in glaubhafter Weile, insbejondere durd 
die abgelegte Verklarung und durch den Inhalt des Schiffsjournals nach— 
gewielen werden fann, für das erjte Anlegen eine Strafe von 1000 (ein 
taujend) Markt und für das zweite Anlegen auf derjelben Fahrt eine jolde 
von 2000 (zweitaujend) Mark verwirft, bei einer bdrittmaligen und jeder 
ferneren Zuwiderhandlung auf ein und derjelben Fahrt liegt es in der Be 
fugniß des Reichskanzlers, eine Strafe in Höhe bis 5000 (fünftaufend) Marl 
feſtzuſetzen. 

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden ſinngemäße Auwendung auf die— 
jenigen Fälle, in welchen fahrplanmäßige Häfen nicht angelaufen werden. 

Jede Veripätung in der Abgangs- oder der Ankunftszeit am Anfang 
bezw. Endpunfte der Linie wird, jofern fie nicht erwiejenermaßen durd) 
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einen Umſtand, welcher bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt nicht zu ver- 
meiden war, oder durch verjpätete Zuführung der Poſt verurfacht ift, mit 
einer Strafe von 30 (dreifig) Mark für die Stunde. belegt. Bei einer 
nicht gerechtfertigten Verjpätung von über 12 (zwölf) hintereinander folgen: 
den Stunden erhöht ſich die Strafe von der dreizehnten Stunde ab auf das 
Doppelte. 

Der Reichskanzler iſt berechtigt, Strafen bis zu gleicher Höhe auch für 
Berjpätungen der Abfahrt an den Zwiſchenhäfen feitzujeßen. 

Die in den Abſätzen 2 bis 5 vorgejehenen Strafen follen in feinem 
alle die Höhe der Vergütung überfteigen, welche auf die betreffende Yahrt 
bei Zugrundelegung des im Artifel 22 bejtimmten Sapes für die Seemeile 
entfallen würde. 

Erfolgt der Erjap eines in Verluſt gerathenen Dampfers nicht in der 
im Artitel 9 bejtimmten Friſt, jo hat der Unternehmer eine Strafe don 
300 (dreihundert) Mark für jeden Tag der veripäteten Einjtellung des neuen 
Schiffes zu zahlen. 

Artikel 25. 
Zum Zwed der Kontrole über die planmäßige Ausführung der Fahrten 

ift nach dem jedesmaligen Wiedereintreffen eines Dampferd am Anfangs- 
punkte der Reife ein alle erforderlichen Angaben enthaltender, beglaubigter 
Auszug aus dem Schiffsjournal an den Reichskanzler einzureichen. Lebterer 
ift berechtigt, die bezeichnete Kontrole auch in anderer Weile ausüben 
zu lafien. 

Artifel 26. 
Zur Sicderjtellung der Erfüllung der aus dem gegenwärtigen Vertrage 

fi) ergebenden Verbindlichteiten bejtellt der Unternehmer dem Reich eine 
Kaution von 100 000 Mark (einhumderttaufend Mark) durch Berpfändung 
von Sculdverjchreibungen des Neichd oder eines Bundesjtaates, welche nad) 
dem Nennwerthe zu berechnen find. Die Schuldverjchreibungen find nebjt 
Talond und den über vier Jahre hinausreichenden Zinsicheinen bei der Reichs— 
Hauptkaſſe zu hinterlegen. 

Dieje Kaution joll dem Reich dergeftalt haften, daß der Reichskanzler 
beredhtigt ilt, wegen der Forderungen des Reichs aus dem gegenwärtigen 
Vertrage an Kapital und Zinſen nöthigenfall® aud) wegen der Strafen, jowie 
wegen der durch Ermittelung der Schäden entftehenden gerichtlichen und außer: 
gerichtlichen Koften durch jofortige aufergerichtliche, nad) Maßgabe der Vor: 
jchriften im $ 11 des Geſetzes, betreffend die Kautionen der Bundeöbeamten, 
vom 2. Juni 1869 zu bewirfende Verwerthung der Kaution Befriedigung 
zu juchen, infofern der Unternehmer der fchriftlichen Aufforderung des Reichs 
kanzlers zur Zahlung nicht innerhalb eines von dem Leßteren feitzufeßenden 
Zeitraumes nachkommen ſollte. Die Kaution ift von dem Unternehmer dem- 
nächſt binnen Monatäfriit wieder auf die urſprüngliche Höhe zu ergänzen. 
Sm Unterlafjungsfalle iſt der Reichskanzler berechtigt, die Ergänzung dur) 
Einbehaltung des erforderlichen Betrages von der zunächſt fällig werdenden 
Vergütung zu veranlafjen. 

Nach Ablauf des gegenwärtigen Vertrages wird die Kaution bezw. 
der nicht in Anipruch genommene Theil derjelben dem Unternehmer zurüd- 
gegeben, ſobald feftiteht, daß derſelbe aus dieſem Vertrage nicht mehr zu 
vertreten hat. 
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Artikel 27. 
Der Unternehmer darf ohne jchriftlichhe Genehmigung des Reichskanzlers 

das Unternehmen weder an Andere überlajjen, noch ganz; oder theilweije in 
Aterpacht geben. Geſchieht ſolches dennoch, jo ift der Reichskanzler — un— 
beichadet der von ihm etwa zu erhebenden Schadenderjaganiprüdhe — be 
rechtigt, jofort ohne jede Entichädigung des Unternehmerd von dem Wertrage 
zurüdzutreten. 

Wrtifel 28. 
Sofern fid) der Unternehmer Bertragsmwidrigfeiten irgend einer der in 

dem Artikel 24, Abſatz 2 bis 5 bezeichneten Arten in einem Jahre bei mehr 
als der Hälfte der fahrplanmäßigen Fahrten hat zu fhulden kommen lafien, 
oder jobald mehr al3 drei fahrplanmäßige Fahrten hintereinander ausgefallen 
jind und dieſes Ausfallen nicht durch Krieg oder höhere Gewalt, oder einen 
ungeachtet der Anwendung gehöriger Sorgfalt unvermeidlich geweienen Unfall 
verurjadht ijt, fteht dem Reichskanzler das Recht zu, entweder den Betrieb 
mit den in die Linie eingejtellten Schiffen für Nechnung und auf Gefahr des 
Unternehmers zu übernehmen oder aber, ohne jede weitere Entjchädigung des 
Unternehmers ald für die audgeführten Fahrten, von dem gegenwärtigen Ver: 
trage zurüdzutreten. 

Artifel 29. 
Erachtet der Reichdkanzler eine Aenderumg in der Zahl der Fahrten der 

Dampfer für nothwendig, jo ift der Unternehmer verpflichtet, die entiprechen: 
den Einrichtungen gegen angemefjene Vergütung zu treffen. 

Kann in Ddiefem Falle eine Einigung zwijchen den Kontrahenten über 
die Höhe ber für die anderweit auszuführenden Leiftungen zu zahlenden Ber: 
gütung nicht erzielt werden, jo joll hierüber das Echiedögericht (Artitel 23) 
endgültig entjcheiden. 

Artikel 30. 
Der Reichskanzler kann ſich in der Ausübung der ihm durch diejen 

Vertrag eingeräumten Befugniſſe durch Beamte oder Behörden des Reich? 
ganz oder theilweije vertreten lafjen. Die betreffenden Beamten bezw. Be 
hörden werden von dem Reichskanzler eintretendenjalls dem Unternehmer 
ichriftlich bezeichnet werden. Ä 

Artikel 31. 
Streitigkeiten, welche aus dem gegenwärtigen Vertrage entipringen, ſind 

bon den vertragjchliegenden Theilen dem Schiedögeriht (Artifel 23) zur 
Entſcheidung zu unterbreiten. 

Artikel 82. 
Ueber die etwaige Fortjegung des Vertrages nad) deſſen Ablauf wird 

eintretendenfall3 eine bejondere Verftändigung mit dem Unternehmer ſtatt⸗ 
finden. 

Den gejeblichen Stempel für die Ausfertigungen und Ergänzumgen des 
Vertrages trägt der Unternehmer. 

Urkundlich ift gegenwärtiger Vertrag zweifach gleidylautend ausgefertigt 
und von beiden Theilen unterjchrieben und unterjiegelt worden. 

So geichehen 
Berlin, den 9. Mai 1890. Hamburg, den 5. Mai 1890. 

Der Reichskanzler. Deutihe Dft-Afrila-Linie. 
vb. Caprivi. Bohlen. Ed. Woermann. 
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149. Bekanntmachung, betreffend Geſtellung von Kootien. 

Schiffen und Fahrzeugen, welche für den Hafen von Dar = es-Salam 
einen Lootſen wünſchen, kann ein folcher von Kaiferlihen Gouvernement 
geftelli werden. 

Tie Lootfengebühr für Ein oder Auslootjen beträgt 30 Aupien. 
Zum Lootien find berechtigt der Kommandant und die Kapitäne der 

Flottille. 

Dar:e8:Saläm; den 27. Oktober 1891. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
Freiherr vd. Soden. 

150. Derordnung, betreffend die Einführung einer Hafen— 
gebühr für einheimifche Sahrzeuge (Dhaus) des deutich- 

oftafrifanijchen Schußgebietes. 

Der Kaiſerliche Gouverneur verordnet hiermit, was folgt: 

81. 
Vom 1. September d. J. ab haben ſämmtliche einheimiſchen Fahrzeuge 

( Dhaus), welche einen Hafen des deutſch-oftafrikaniſchen Schutzgebietes anlaufen, 
eine Hafengebühr zu entrichten, deren Höhe nad) dem Raumgehalte des 
Fahrzeuges derart berechnet wird, daß für jeden vollen Kubitmeter 0,25 ME. 
Gebühr zu bezahlen find. 

82. 
Dieje Gebühr ift bei jedem Beſuche zu entrichten und zwar an die 

Zollbehörde des angelaufenen Hafens, wobei e8 feinen Unterjchied macht, ob 
das Fahrzeug leer oder beladen iſt. 

S 3. 
Befreit von der Gebühr find bloß ſolche Fahrzeuge, melde: 1. einen 

Hafen in Seenoth anlaufen, jedod) ya nur dann, wenn feinerlei Verkehr 
mit dem Lande jtattgefunden hat, und 2 gewöhnlich keinen Maſt führen und 
nicht zu Transportzwecken benutzt werden, wie z. B. Einbäume, — 
und dergleichen mehr. 

84. 
Fahrzeuge, welche lediglich mit Rückſicht auf die zollamtliche Unter— 

ſuchung genöthigt ſind, ein Hauptzollamt und ein Nebenzollamt, ſomit 
zwei Häfen anzulaufen, zahlen die Gebühr nur einmal und zwar im Hafen 
des Hauptzollamtes. 

85. 
Fahrzeuge, welche aus einem der Häfen des Schutzgebietes mit Ladung 

für mehrere Häfen auslaufen, zahlen die Gebühr bloß einmal und zwar in 
demjenigen Hafen, von dem jie auslaufen, wenn der Schiffer es beantragt 
und zugleich angiebt, welche verichiedenen Häfen er anlaufen wird und 
welcherlei Ladung er für jeden derjelben an Bord hat. Am erjten Hafen, 
den er anläuft, hat jich der Schiffer die Bezahlung der Hafengebühr quittiren 
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zu laſſen und bleibt alsdann auf Vorzeigen der Quittung in den übrigen 
Häfen gebührenfrei. - 

$ 6. 
Um die Höhe der Hafengebühr berechnen zu fünnen, ift der Raumgehalt 

der einzelnen Fahrzeuge nad; Kubikmetern feitzujtellen. Zu dieſer Feſt— 
jtellung ſind die nachſtehenden fieben Zollämter ermächtigt, nämlid: Tanga, 
Bangani, Bagamoyo, Dar:e3-Salam, Kilwa, Lindi und Mikindani. 

87. 
Alle Fahrzeuge ohne Unterichied der Flagge, die vom 1. Seytember ab 

einen Hafen des Schußgebietes anlaufen und ſich noch nicht im Beſitze eines 
deutichen Meßbriefes befinden, find von der Zollbehörde dieſes Hafens mit 
einem ſolchen zu verjehen. 

Ss 8. 
Für die Ausjtellung des Mehbriefes ijt eine Gebühr zu entrichten, 

welhe 1 Mark für jeden Kubikmeter Naumgehalt beträgt. Der Mehbrier 
ift für zwölf Monate vom Tage der Ausftellung an gültig md nad) Ablauf 
diejer Frift von Amtswegen gegen Entrichtung derjelben Gebihr zu erneuern, 
jei es durch Ausstellung eines neuen oder durch Verlängerung des alten 
Mepbriefes. 

89. 
Der Schiffer muß jeder Zeit in der Lage fein, den Meßbrief auf Ver: 

fangen vorzuzeigen; jofern er dazu nicht im Stande, muß er einen neuen 
Mehbrief aufnehmen, dejjen Gebühr ihm allerdings erjegt werden kann, 
wenn er glaubhaft nachzuweiſen vermag, daß er zwar bereit3 im Bejige 
eines Meßbriefes, allein aus irgend einem Grunde zu deſſen Borweis nicht 
im Stande war. In diejem Falle wird nur die Gebühr für die Ausstellung 
des Duplifat3 erhoben. 

$ 10. 
Jede Zumwiderhandlung gegen dieje Verordnung wird mit einer Gelditrafe 

von 1 bis zu 300 Mark zum feititehenden Kurſe von 1,50 Mark — 1 Rupie 
oder mit Gefängniß von 1 Tag bis zu 2 Monaten beitraft; für die Ver- 
hängung der Gelditrafe find die Hauptzollämter, für die Gefängnißitrafe 
nad Antrag der Lebteren die Kaiſerlichen Bezivksämter zuſtändig. Für 
Seldjtrafen find der Schiffer, Nheder und Eigenthümer de3 Fahrzeuges 
jolidariich haftbar. Gegen etwaige Strafen findet eine Berufuna an den 
Gouverneur jtatt. 

Dar-es-Saläm, den 18. Juni 1891. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

151. Cirfular-Erlaß, betreffend Bafengebühren für 
einheimifche Sahrzeuge der deutich - oftafrifaniichen Schutz- 

gebietes, 
Im Anſchluß an die Verordnung, betreffend Hafengebühren für ein— 

heintiihe Fahrzeuge (Dhaus), — Eirkular-Erlaß vom 18. Juni 1891 — 
wird hiermit bejtimmt, daß jedem Schiffer freiſteht, amftatt der jedesmal 
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beim Anlaufen eined® Hafens zu entrichtenden Gebühr von 25 Pf. für den 
Kubikmeter Raumgehalt, eine einmalige jährliche Abgabe in Höhe der Meß— 
briefgebühr für fein Fahrzeug zu entrichten, worüber er eine Quittung 
erhalten wird; dieſelbe ift in jedem Hafen auf Verlangen der Zollbehörde 
vorzuzeigen, geht fie verloren, jo erhält er gegen Bezahlung von 1 Rupie 
eine neue. 

Jeder nicht im Befige jeiner Quittung befindlihe Schiffer hat die 
gewöhnlichen Hafenabgaben zu entrichten, die auch beim nachträglichen Wieder: 
auffinden der Quittung nicht zurüderjtattet werden. 

Dar-e3:Saläm, den 8. Auguft 1891. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Freiherr dv. Soden. 

152. Hafen-Ordnung für den Hafen von Dar-es-Saläm. 

81. 
Die in den Hafen von Darze3-Saläm einlaufenden Schiffe haben ſtets 

außerhalb des Telegraphenkabel3 oder auf der ihnen vom Hafenmeijter zus 
gewiejenen Stelle zu anlern. 

S 2. 
Güter dürfen nicht gelandet werden, bevor die Erlaubniß hierzu vom 

Bollamt ertheilt wird. 

S 3. 
Güter dürfen nur an den hierzu bejtimmten Landes und Lade: Stellen 

gelandet und verjchifft werden. Ausnahmen find nur mit befonderer Erlaubnik 
des Zollamt3 zuläfiig. 

Ss 4. 
Bor Sonnenaufgang und nad) Sonnenuntergang dürfen ohne Erlaubnik 

der Zollbehörde feinerlei Gegenjtände geladen oder gelöjcht werden; aus— 
genommen it hiervon das nothwendige Gepäd von reifenden Perjonen. 

S 5. 
E3 find im Hafen jtet3 die vorgeichriebenen Lichter und von den 

Dhaus von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine Laterne am Maſt 
zu führen. 

S 6. 
Zum Streichen, Reinigen, Ausbejjern ıc. dürfen Schiffe nur an der 

vom Kaiſerlichen Gouvernement (Flottille) zu bejtimmenden Stelle und mit 
dejjen bejonderer Erlaubniß auf den Strand gebracht werben. 

Ss 7. 
Kein Ballaft, Sand, Steine oder Ajche darf in dem Hafen über Bord 

getvorfen werden. Wird ein Aichprahm gewünſcht, jo ift die Flagge „G“ 
des internationalen Signalbuches zu heißen. 

8. 
Ballajt darf nur mit Erlaubniß des Hafenmeijter an einer bejonderen, 

von demjelben zu bejtimmenden Stelle eingenommen werden. 
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89. 
Prähme und Dhaus dürfen nur immerhalb der Linie Waflerleitung: 

Spite— „Weihe Wand bei der evangelischen Miſſion“ und innerhalb des 
Staheldrahtzaunes vor dem Zollſchuppen verankert werden. Das Antern 
von Schiffen ımd Fahrzeugen iu der Einfahrt von Boje A ab ift mur im 
Nothfalle geitattet. 

S 10. 

Dhaus haben ein oder auslaufenden Schiffen und Fahrzeugen ſtets 
auszumeichen. 

g 11. 
Kriegsichiffe find den Beitimmungen unter $S 2, 3, 4 nicht unterworfen. 

$ 12.*) 
Der Kommandant der Flottille ift berechtigt, für Zumiderhandlungen 

gegen obige Beitimmungen Geldjtrafen bi zum Betrage von 50 Rupien zu 
verhängen. Beſchwerden gegen Strafverfügungen des Kommandanten find 
innerhalb einer Woche bei dem Kaiſerlichen Gouverneur anzubringen. 

Ausführung: Bejtimmungen. 

1. Zum Hafenmeijter wird bis auf Weitere der Unteroffizier Scham: 
bacher emannt, dem zur Beihülfe 4 Hafenpoliziiten fommandirt 
werden, 

2. Derjelbe hat ſich jofort beim Antern an Bord zu begeben und die 
Hafenordnung dem Kapitän zu übergeben. 

3. Iſt von dem ein- oder auslaufenden Schiffe ein Lootſe gewünſcht, 
jo hat ſich diefer mit dem Hafenmeijter behufs Einholung von 
Inftruftionen beim Kaiferlichen Gouvernement (Flottille) zu melden. 

4. Die Ueberwachung obiger Vorſchriften iſt Sache des Flottillen— 
Kommandos. 

Darsed3:-Saläm, den 25. November 1891. 

Der Kailerliche Gouverneur. 
Freiherr dv. Soden. 

VL 2Bull- und Steuerivrfen. 

153. Sollordnung. 

81. 
—— Alle Erzeugniſſe der Natur wie des Kunſt- und Gewerbefleißes, mit 
ER · Ausnahme von Schußwaffen und Schießbedarf, dürfen ein- und ausgeführt 

werden. : 
$ 2. 

Die Ein- und Ausfuhr von Schußwaffen und Schiegbedarf richtet jid 
nad den darüber erlafjenen bejonderen Beitimmungen. 

*) 8 12 ift in dem durch Verordnung vom 31. Mai 1892 feftgefegten Wortlaut 
wiedergegeben. 
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Sonftige Ausnahmen von dem in $ 1 andgeiprochenen Grundja können 
für einzelne Artikel, beim Eintritt außerorbentlicher Umjtände, ſowie aus 
gejundheit3- oder jicherheitspolizeilichen Rückſichten angeordnet werden. 

S 38. 
Un der Küfte und an den Auslanbögrenzen des von der Küſte aus 

auf zehn Seemeilen ſich eritredenden Grenzbezirfes (Küftengebiet) darf die 
Ein und Ausfuhr nur an bejtimmten, öffentlich bekannt gemachten Pläßen 
ſtattfinden. 

Für die übrigen Grenzen bleibt eine gleiche Anordnung ſowie die 
Regelung der Zollverhältnifje vorbehalten. 

SA. 
Zur Sicherung, Feititellung ns Erhebung der Ein- und Ausfuhrzölle 

find die Haupt- und Nebenämter bejtimmt. 

S 5. 
Bei den Hauptzollämtern fönnen alle Waaren aus- und eingehen. Ein 

jolher Ein- und Ausgang Findet bei den Nebenzollämtern nicht jtatt; fie 
haben nur das Necht, Waaren, die in das Ausland gehen jollen, nad einem 
Hauptzollamt mit Begleitichein abzulaffen, und Waaren, melde mit einem 
Begleitichein von einem Hauptzollamte fommen, einzulaffen. Waaren, Die 

- im Bollgebiete verbleiben jollen, dürfen ſie mit Begleitichein nad) jeder Zoll- 
jtelle ablaffen und von jeder Zollitelle mit Begleitichein einlaſſen. Auch 
fönnen fie die von anderen Amtsjtellen fejtgejeßten Hafengelder und Schlag: 
gebühren für Holz (Cirkularerlaß vom 26. Mai 1891 und vom 18. Juni 
1891) gegen Quittung erheben. 

Mit Rüdfiht auf die jeweiligen Verhältniffe können den Nebenzoll- 
ämtern erweiterte Befugnifje durch bejondere Verfügung des SKaiferlichen 
Gouvernement3 bezw. der Zolldirektion ertheilt werden. 

S 6. 
Bei dringenden Umjtänden find die Vorjteher der Hauptzollämter be- 

fugt, das Anlaufen auch ſolcher Pläge, welche nicht Zollitellen find, unter 
bejonderen Kontrolmaßregeln zu gejtatten. 

87. 
Als Zollausland werden alle nicht zu Deutſch-Oſtafrika gehörenden Ge— 

biete angeſehen. Als Zollinland (Zollgebiet) gilt das deutſch-oſtafrikaniſche 
Feſtland nebſt den dazu gehörenden Inſeln. 

88. 
Die Zollgrenze gegen das Ausland ſeewärts bildet eine Linie, welche 

in einer Entfernung von zehn Seemeilen dem Rande des niedrigſten Waſſer— 
ftandes gleichläuft. Fahrzeuge, welche zwiſchen diejer Linie und der Hüfte 
ohne Bollpapiere mit Waaren betroffen werden, die aus dem Zollgebiete 
verichifft find, werden als Schmuggelfahrzeuge aufgebradit. 

89. 
Außer den Zollbeamten find die Angehörigen der Kaiſerlichen Schuß- 

truppe, jowie alle Gouvernementsbeamten verpflichtet, nad) näherer Anweiſung 

Bollgebiet. 

Bollgrenge. 

Grenz · 
bewachung. 



Zolltarif und 
Zollfreibeit. 

olffreie 
Niederlagen. 

Urt ber 
Verzollung. 
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des Gouverneurs Uebertretungen der Zollvorichriften zu verhindern oder doch 
zur jofortigen Anzeige beim nächſten Zollamt zu bringen. 

g 10. 
Die aus dem Küftengebiet nad) dem Auslande ausgehenden Gegenjtände 

find zollfrei, joweit nicht in dem beigefügten Tarife (Anlage A) Ausfuhr: 
zölle feſtgeſetzt find, 

8 11. 
Die in das Küjtengebiet aus dem Auslande eingeführten Waaren unter- 

liegen einem Einfuhrzoll von 5 pCt. des Werthes 
Frei vom need: bleiben die in der Anlage B aufgeführten 

Gegenſtände. 
8 12. 

Waaren, die von einem Hafen des Küſtengebietes nach einem anderen 
Hafen deſſelben auf dem Seewege übergeführt werden, unterliegen weder dem 
Ausfuhr⸗ noch dem Einfuhrzoll. 

8 13. 
Zur Erleichterung des Vertehrs fönnen zolffreie Niederlagen errichtet 

oder zugelaflen werden. 

8 14. 
Eine Befreiung vom Ausfuhrzoil tritt nicht ein, wenn Waaren, welche 

bereit3 den Einfuhrzoll entrichtet und ſich im freien Verkehr befunden haben, 
wieder ausgeführt werben. 

$ 18. 
Für die Benußung von Häfen, Fähren, Brüden, Straßen, Niederlagen 

und anderen zur Erleichterung des Verlehrs getroffenen Anſtalten fünnen 
bejondere Abgaben nad) Maßgabe der zu erlaffenden Beitimmungen erhoben 
werben. 

S 16. 
Die in den SS 10 und 11 feitgejeßten Zölle werden vom Werthe der 

Waaren erhoben und find in baarem Gelde zu entrichten. Der Werth- 
bejtimmung der Waaren iſt 

1. bei der Ausfuhr der Marktpreis am Verſchiffungsorte, 
2. bei der Einfuhr der Marktpreis am Eingangsorte abzüglid des 

darauf ruhenden Zollbetrages 
zu Grunde zu legen. Sit lebterer Marktpreis nicht feitzuftellen, jo bildet 
der Uriprungspreis einihlieglih Fracht und Berficherungsfojten zuzüglich 
10 pCt. die Grundlage der Berzollung. 

Entiteht über den Werth der nad) dem Werthe zu verzollenden Waaren 
eine Meinungsverſchiedenheit zwiichen dem Zollpflichtigen und der Zoll: 
behörde, jo joll der Werth durd zwei Sachverſtändige, von welchen jede 
Bartei je einen ernennt, jejtgejeßt werden und der jo ermittelte Werth für 
beide Theile maßgebend fein; können ſich die Sacverjtändigen über den 
Werth nicht einigen, jo jollen fie einen Obmann wählen, deſſen Werthfeit- 
jegung dann al® endgültig enticheidend anzufehen it. Können die beiden 
Sadjverjtändigen ji über die Wahl eines Obmannes nicht einigen, jo wird 
derjelbe durch die zuftändigen Verwaltungsbeamten ernannt. 

Die Koften für dies Schiedsgericht trägt der verlierende Theil. 
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Ss 17. 
Neben den Zöllen fünnen bejondere Gebühren injoweit erhoben werden, 

als eme in den Vorjchriften diefer Verordnung nachgelafjene Erleichterung 
in der Abfertigung auf Antrag des Zollpflichtigen gewährt wird, welche einen 
Mehraufwand an Beamtenträften oder bejondere Vorkehrungen im Intereſſe 
der Zollficherheit nothwendig macht. 

S 18. 
Zur Entridtung des Bolles iſt der Regierung gegenüber derjenige ver: 

pflichtet, welcher in dem Augenblid, in dem die Zollpflicht begründet wird, 
Inhaber des zoullpflichtigen Gegenjtandes ift. Bei der Ausfuhr tritt neben 
der Verpflichtung des Inhabers ſolidariſch die des Verjenders. 

S 19. 
Der zollpflichtige Gegenjtand haftet ohne Rückſicht auf die Rechte eines 

Dritten für den darauf ruhenden Zoll umd kann, folange deſſen Entrichtung 
nicht erfolgt ift, von der Zollbehörde zurüdbehalten oder mit Beſchlag be— 
legt werden. 

Das an den Inhaber des zollpflichtigen Gegenjtandes von einem Foll- 
beamten ergangene Verbot, über denjelben weiter zu verfügen, hat die Wir- 
fung der Beichlagnahme. 

Die Verabfolgung des Gegenitandes, auf weldem ein Zollanſpruch 
haftet, kann in feinem Falle, auch nicht von den Gerichten, Gläubigern oder 
Konkursverwaltern eher verlangt werden, als bis die darauf haftenden Ab— 
gaben bezahlt find. 

Wird der Zoll innerhalb einer von der Zollbehörde feitgejegten Friſt 
nicht entrichtet, jo fanıı der Gegenitand zur Dedung der darauf ruhenden 
Abgaben und Kojten öffentlich meiftbietend verfauft werden. 

$ 20. 
Ale Forderungen oder Nachforderungen von BZollgefällen, deögleichen 

die Anſprüche auf Erſatz wegen zu viel oder zur Ungebühr entricdhteter Ge— 
fälle verjähren binnen drei Jahren, von dem Tage an gerechnet, an weldyem 
die Waare in den freien Verkehr bezw. in das Ausland abgelafjen it. 

Auf das VBerantwortlichkeitsverhältnig der einzelnen Zollbeamten gegen- 
über dem Kaiſerlichen Gouvernement jowie auf Nachzahlung hinterzogener 
Gefälle findet dieſe Berjährungsfrift feine Anwendung. 

8 21. 
Das Löihen und Laden von Waaren darf in den im $ 3 bezeichneten 

Plätzen nur auf, den Stellen gejchehen, welche das Zollamt bejtimmt. 

$ 22. 
In der Regel dürfen Waaren nur in der Zeit von 6 Uhr morgens 

bis 6 Uhr abends gelöjcht und geladen werden. Zum Löfchen und Laden 
iſt die vorherige Erlaubniß der Zollitelle einzuholen. Ausnahmen finden jtatt: 

1. * Fiſcherfahrzeugen, welche friihe Erzeugnifie des Meeres ein- 
ühren, 

2. bei der Bergung von Strandgut, 
3. in bejonderen dringenden Fällen. 

Be Benug anf 
Bollgefälle. 

Ort und Beit 
des Loſchens 
und Ladens. 
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8 23. 

Waaren, welche ein- oder ausgeführt oder nad) einem anderen Zoll 
plaße auf dem Seewege übergeführt werden — mögen diejelben zollpflichtig 
oder zollfrei jein — find ſchriftlich auf einem amtlichen Formulare in deutjcher 
(Deflarationen in engliiher Sprache fünnen zugelafjen werden) Sprache nad 
Zahl, Zeichen, Nummer und PVerpadungsart der Kolli, Gattung, Gewicht 
(Nettogewicht) und Werth (in Rupie) dem Zollamt zu deflariven. Enthält 
ein Kollo verichiedene Waaren, jo jind die verjchiedenen Sorten getrennt 
nad) Gewicht und Werth aufzuführen. 

Die Dellaration joll ferner den Beitimmungsort bei der Ausfuhr, bei 
der Einfuhr den Verſchiffungshafen uud die Bezeichnung des Empfängers 
enthalten. Auch müſſen daraus der Name des Sciffseigenthiümers, des 
Schiffers, ded Fahrzeuges und jeine Flagge zu erjehen jein. 

Die Deklarationen müffen die Unterjchrift des Ausitellerd tragen. Sie 
jollen deutlih und jauber gefchrieben jein und dürfen feine Raſur enthalten. 
Dellarationen, welche diejer Bedingung nicht entſprechen, können zurüd- 
gewieſen werden; dem Waarenführer jteht es jedoch frei, die Waaren gegen 
eine bejtimmte Gebühr von der Zollbehörde jelbit deflariren zu lajjen. 

Die Deklaration liegt dem Waarenführer ob. Un Stelle deſſelben kann 
auch bei der Ausfuhr der Waarenverjender, bei der Einfuhr der Waaren- 
empfänger deflariren. 

Der Baarenverjender bezw. »Empfänger haftet fir die Richtigfeit der 
Dellaration auh dann, wenn die Ausfertigung derjelben durch einen Ber 
treter erfolgt it. Es jollen jedoch Abweichungen von dem deflarirten Werth 
oder Gewicht, welche bei der Reviſion jich herausitellen, jtraffrei gelafien 
werden, wenn der Unterichied 10 pCt. nicht überjteigt. Cine bereits ab- 
gegebene Deklaration kann vervollitändigt oder berichtigt werden, jolange 
die zollamtlidye Abfertigung noch nicht begonnen hat. 

Werden Waaren von einem Nebenzollamt aus nad) einem Hauptzollamt 
auf dem Geewene übergeführt, jo hat der Waarenverjender die Deklaration 
aufzuftellen. Er übernimmt hierdurch für den auf den Waaren ruhenden 
Boll die Haftung mit feinem ganzen Vermögen. Die Zollbehörde ift befugt, 
für diefe Verpflichtung Sicherjtellung durch Pfand oder Bürgichaft zu ver: 
langen. 

8 24. 

Ueber die erfolgte Zollzahlung wird Quittung ertheilt. 

8 25. 

Die mitteljt der Neichspojt in Padeten aus: oder eingehenden Waaren 
müjjen, wenn fie der Poſtſtelle zur Beförderung aufaegeben werden, mit einer 
Anhaltserflärung in deuticher, engliicher oder franzöfiicher Sprache verieben 
jein. Für die Richtigkeit und Volljtändigleit der Erklärung baftet der Ab- 
jender. Für zollpflichtige Waaren kann die Pot nad) Maßgabe der bier: 
für erlafjenen Bejtimmungen den Zoll von dem Abjender oder dem Empfänger 
einziehen. 

Briefjendungen find ohne Nücdfiht auf das Gewicht vom Zoll und von 
jeder zollamtlichen Behandlung befreit. 
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8 26. 
Neifende, welche zollpflichtige Waaren bei ſich führen, brauchen diejelben, 

wenn ſie nicht zum Handel bejtimmt find, beim Ein- und Ausgang nur 
mündlich anzumelden. Auch jteht es ihnen frei, ohne Anmeldung der Revifion 
fi) zu unterziehen; in dieſem Falle jind fie nur für ſolche zollpflichtige 
Waaren wegen Schmuggel3 verantwortlich, welche fie durch bejondere Vor— 
fehrungen der VBerzollung zu entziehen verjucht haben. 

S 27. 
Sind Gründe vorhanden, zu vermuthen, daß irgend Jemand ſich einer —— 

Uebertretung dieſer Zollverordnung ſchuldig gemacht oder ſich der Beihülfe zu Durgfugungen. 
einer derartigen Uebertretung durch Bergung verbotener oder zollpflichtiger 
Waaren ſchuldig gemacht hat, ſo können zur Ermittelung derartiger Ver— 
gehen Nachſuchungen nach ſolchen Vorräthen unter Erforderung des Nach— 
weiſes der geſchehenen Verzollung, ſowie Hausſuchungen oder körperliche 
Durchſuchungen vorgenommen werden. Die hierbei zu beobachtenden Förm— 
lichkeiten werden vom Gouverneur durch beſondere Beſtimmungen feſtgeſetzt. 

8 28. 
Die Zollabfertigung findet ftatt an Wochentagen von 8 bis 12 Uhr PDienftitunden. 

vormittags und 3 bis 5 Uhr nachmittags, an Sonn: und Feittagen nur zur 
Entlöjhung und Beladung anfommender bezw. abgehender Fahrzeuge von 
10 bi3 11 Uhr vormittags und 3 bi8 4 Uhr nachmittag. Die Dienft- 
jtunden werden durch Anjchlag an den Zollgebäuden bekannt gegeben. Die 
BZollabfertigung außerhalb der Dienſtſtunden hat in dringenden Fällen, wozu 
die Abfertigung der Poſtdampfer zu rechnen ift, auf Berlangen zu jeder 
Tages: und Nachtzeit gegen Entrichtung einer Gebühr zu erfolgen, welche 
für je auch nur angefangene 6 Stunden 5 Rupien für jeden europäiſchen 
Beamten, 3 Rupien für jeden farbigen Aſſiſtenten und 1 Rupie für jeden 
Bolldiener beträgt. 

8 29. 
Alle Fahrzeuge, welche leer von einer Zollitelle nach einer anderen 

jegeln, müjjen einen Segel-Erlaubnißjchein mit ſich führen, für welchen eine 
Gebühr von 8 Bela zu entrichten ijt. 

S 30. 
Für alle zollfreien Waaren, ſowohl bei Ausfuhr wie bei Einfuhr, mit Statiftiihe 

Ausnahme der in Anlage B aufgeführten und der mit der Poft eingehen: Pt“ 
den zollfreien Gegenftände, jowie für Waaren, welche von einem Zollplatze 
nach einem anderen auf dem Seewege übergeführt werden, ift eine jtatijtiiche 
Gebühr, welche für eine Ladung im Werthe bis zu 100 Rupien = 8 Peſa 
und für jeden weiteren Werth von 100 Rupien = 8 Peja mehr beträgt, 
zu zahlen. 

8 31. 
Wer es unternimmt, Gegenjtände, deren Ein- oder Ausfuhr für dad Straf. 

Zollgebiet oder für einen Theil deſſelben durch öffentliche Bekanntmachung Peftimmunger. 
verboten ijt,*) dieſem Verbote zumider ein- oder auszuführen, macht fich einer 
Kontrebande jhuldig. Er hat, jofern nicht in anderen Geſetzen eine noch 

*) Berg. Nr. 144 und 145. 
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höhere Strafe feitgejegt ift, meben der Einziehung der Gegenjtände, in Bezug 
auf welche das Vergehen verübt worden iſt, zugleich eine Gelditrafe ver: 
wirkt, welche dem doppelten Werthe jener Gegenjtände, und, wenn diejer 
nicht 20 Rupien beträgt, diejer Summe gleihfommt. Wenn die Gelditrafe 
im Falle des Unvermögend nicht beigetrieben werden kann, wird auf Frei— 
heitäjtrafe erkannt, deren Dauer drei Monate nicht überjteigen darf. Bei 
der Umwandlung von Vermögensſtrafen in Freiheitsſtrafen wird ein Tag 
gleich 1 bis 3 Rupien berechnet. 

S 32. 
Wer es unternimmt, die Ein oder Ausfuhrzölle zu hinterziehen, macht 

ji) des Schmuggels ſchuldig und hat die Einziehung der Gegenjtände, in 
Bezug auf welche das Vergehen verübt worden iſt, und zugleich eine dem 
vierfahen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleihlommende Geldjtrafe 
verwirft. Dieje Abgaben find neben der Strafe zu entrichten. 

In allen Fällen, in welchen der Werth der gejchmuggelten Gegenjtände 
nicht mehr zu ermitteln ijt, und infolge dejjen obige Berechnung der Strafe 
und Bollziehung der Konfisfation nicht mehr erfolgen kann, ijt auf Zablung 
einer Geldbuße von 20 bis 2000 Rupien zu erkennen. 

Sm Falle des Unvermögens tritt die Umwandlung der Geld- in Frei: 
heitsjtrafe wie in $ 31 ein. 

S 33. 

Die Kontrebande wird ald vollendet angejehen, wenn die verbotenen 
Gegenjtände unrichtig oder gar nicht deffarirt oder bei der zollamtlichen 
Nevifion verheimlicht werden, oder im Falle eines Einfuhrverbotes, jobald 
die verbotenen Gegenstände über die Zollgrenze gebradht find. — Sind 
jedoch verbotene Gegenjtände vorjchriftsmäßig einem Zollamte zur Reviſion 
geitellt, jo wird dem Einführer derjelben gejtattet, diejelben wieder zurüd- 
zuſchaffen; geſchieht Letzteres nicht, jo werden fie auf jeine Koften von der 
Bollbehörde vernichtet. 

8 34. 
Der Schmuggel wird al3 vollendet angejehen: 
1. wenn zollpflichtige Gegenftände entgegen den Beſtimmungen dieſer 

Verordnung an anderen als den für die Aus- und Einfuhr bejtimmten 
Pläßen ein= oder ausgeführt, oder an anderen als den dafür bejtimmten 
Stellen ($ 21) gelöjcht oder geladen werden; 

2. wenn zollpflichtige Gegenjtände dem Zollamte wider befjeres Willen 
unrichtig oder überhaupt nicht oder jo deflarirt werden, daß jie einen ge 
ringeren Zol zu zahlen hätten; 

3. wenn zollpflichtige Gegenftände bei der Zollreviſion verheimlicht oder 
verborgen werden; 

4. wenn über Waaren, welche unter Zollfontrole ſtehen, eigenmächtig 
verfügt wird. 

S 35. 
Wenn verbotene oder zollpflichtige Gegenjtände bei der Ein- oder Auf 

fuhr zum Zwecke der Umgehung des Verbote oder der Zollvorjchriften ın 
geheimen Behältnifjen oder jonjt auf künftliche und jchwer zu entdedende Art 
verborgen werden, jo jind die Strafen der 88 31 und 32 um die Hälfte 
zu verſchärfen. 
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S 36. 
Alle jonjtigen Uebertretungen diefer Verordnung und der zu ihrer Aus— 

führung öffentlid; befannt gemachten Bejtimmungen find, ſoweit nicht Die 
Strafe der Kontrebande oder des Schmuggels eintritt, mit einer Ordnungs- 
itrafe von 1 bis 50 Rupien zu ahnden. Als jtrafbare Ordnungswidrigkeit 
ijt insbejondere anzujehen: 

1. wenn Jemand Waaren von einem Zollhafen nad) einem anderen ohne 
den vorgejchriebenen Begleitichein überführt; 

2. wenn leere Fahrzeuge zwijchen der Zolllinie (S 8) und der Küſte 
ohne Segelerlaubnißichein (S 29) angetroffen werden und nicht nachweiſen, 
daß fie unmittelbar vom Auslande kommen und fid) auf dem direkten Wege 
zum Zollamte befinden, oder den Pla in Seenoth angelaufen haben; 

3. wenn zollfreie Waaren, entgegen den Bejtimmungen diejer Ber- 
ordnung, an anderen als den für die Aus- und Einfuhr freigegebenen 
Pläben aus- oder eingeführt, an anderen als den dafür bejtimmten Stellen 
gelöjcht oder geladen, oder dem YZollanıt nicht deffarirt werden. 

Ss 37. 

Im Wiederholungsfalle der Kontrebande oder des Schmuggels nad) vor- 
hergegangener Beltrafung wird außer der Einziehung der Gegenjtände des 
Vergehens die nad) SS 31 und 32 eintretende Gelditrafe verdoppelt. Im 
zweiten und jedem weiteren Wiederholungsfalle wird diejelbe verdreifacht. 

Die Straferhöhung findet jedoch nicht jtatt, wenn jeit dem Zeitpunkt, 
in welchem die ‚reiheitsftrafe oder Gelditrafe des zuleßt begangenen früheren 
Vergehens verbüßt oder erlaffen worden ijt, drei Jahre verfloſſen find. 

Die Grundjäge über die Beitrafung des Verſuchs und der Theilnahme, 
jowie diejenigen über die Verjährung richten ſich nad) den Bejtimmungen des 
Strafgejegbuches für das Deutiche Neid). 

8 38. 
Vorjtehende Vermögensftrafen werden durch die Hauptzollämter ver- 

hängt und vollftredt; für den zweiten und ferneren Wiederholungsfall jeßt die 
Zolldirektion die Strafen feit. Freiheitsitrafen werden durd die Kaijerlichen 
Gerichte verhängt und vollitredt. 

Wenn die durch die Zollbehörde feſtgeſetzte Gelditrafe den Betrag von 
1000 Rupien überjteigt, To iſt gegen die Feitiegung binnen drei Monaten 
die Beichwerde an den Gouverneur zuläſſig. Die Enticheidung des Lebteren 
iſt endgültig. 

S 39. 

Beſtechungen und Beleidigungen der Zollbeamten werden nad) den Be- 
jtimmungen des Strafgejeßbuches für das Deutiche Reich beitraft. 

S 40. 
Wenn über die Frage, ob eine Waare zollpflichtig ift, Streit entjteht, 

ſo it gegen die Entjcheidung des Hauptzollamtes binnen drei Monaten Be- 
ihwerde an die Zolldirektion zuläſſig. Die Beſchwerde hat feine auffchiebende 
Wirkung. Die Enticheidung der Zolldirektion ift endgültig. Vor der Ent- 

Riebow, Die Kolonial-Gefepgebung. 27 
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ſcheidung ift dem Beichwerdeführer Gelegenheit zur Begründung jeiner Be- 
ſchwerde zu geben. 

g 41. 
Unbelanntichaft mit den Vorjchriften diefer Verordnung umd der infolge 

derjelben bekannt gemachten Berwaltungsvorichriften ſoll Niemand, auch micht 
den Ausländern, zur Entichuldigung gereichen. 

8 42. 
Die Vergehen der Kontrebande und des Schmuggels (SS 31 umd 32) 

verjähren in drei Jahren, Ordnungswidrigteiten ($ 36) in einem Jahre, von 
dem Tage an gerechnet, an welchem jie begangen find. 

Der Anſpruch auf Nadyzahlung defraudirter Gefälle verjährt in fünf 
Jahren. 

8 48. 

Diefe Verordnung tritt vom 1. April 1893 an in Kraft und find von 
diefem Zeitpunfte ab alle entgegenjtehenden Bejtimmungen aufgehoben. 

Dar-es-Saläm, den... Mär; 1893. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 

— 

1. Zolltarif zu dem Haudelsvertrage zwiſchen dem Deutſchen Reich und dem 
Sultan von Zanziber. 

Vom 20. Dezember 1885. *) 

Au sfuhrzölle.**) 

1. Elfenbein . . 2 2.202020... 15 p@t. ad valorem, 
DO 5: ee = 
3. Gummi . . 15. ;..; a 
4. Nelten, einſchließlich der -rodenien 

der Jaͤſei Zanzibar— 30 
5. Seſamſat 22.2. 12 u u S 

BE. 2 ee R 
7. Ebenhol. . . Be N . 
8. Bourties Golzballen) Er un = e 
9. Alle Art dee Tor. . 5. u 2 

10. Häute . . . 10 z = 
11. Rhinozeroshörner u. Hippopotamus: 

SBRTIE eu vn 4104 e 

*) Diejer Tarif ift nach Abtretung der feitländifchen Beftgungen und der Inſel 
Mafia an das Deutjche Heich mit der in der Anlage A 2 enthaltenen Abänderung 
in Kraft geblieben. 

**) Berüglich der Einfuhrzölle veral. $ 11 der Zollordnung. 



D. Das oſtafrikaniſche Schuggebiet. 419 

12. Schilöpatt . . » » > 2.2... 10 p@t. ad valorem, 
IE SE ee en er 

14. Der 2 5:5. ee IE : 
15. Erdnüffe. . . — Aa 
16. Mais, Negerlorn, Mawele, Linſen, ſowie alle ähnlichen das Diisla⸗ 

Korn- «oder Hülſenfrüchte, ſoweit fie nicht anderweit in | maß ſoll 
dem Tarif benannt oder 360 Pfund 
verzollt find. . . .. 35 Gents per Djisla, fengl. Neger: 

17. Reis, ungeihälter . . . 2 ..-.; — | forn 
18. Ehirob . . . . . Doll. 10 „ enthalten. 
19. Kameele 2 Doll., Pferde 10 Doll, Rindvich 1 Doll, Schafe und 

Ziegen 25 Gents per Stück. 

2, Zuſatz zu dem Tarif für die Ausfuhrzölle lant Gounveruements- 
Berarbunng vom 1. Mai 1892. 

20. Neltenjtengel per Frazila (35 Pfd engl‘) 2 DR: 
21. Feuerholz (kuni) . . 10p0Ct. 
22. Geſchälter Reis für das Djisla n Enes . er Ets. 

Anmerkung: Miſchungen von — und unge: 
jhältem Reis werden nad dem Miſchungsverhältniß verzollt. 8 
daſſelbe 1:1, fo tritt der Zollſatz für geſchälten Reis ein. 

23. Hörner aller Art (ausichließlich RO — 
wie bisher verzollt werden) . . i . 10 p&t. 

24. Eiel: a) Maslat-Ejel, für das Stüd . 8 Doll. 
b) Halbblut⸗ und ſonſtige Eſel Wanyamweſi Eſel), 

für das Stüd . . . 5 = 

r Anmerlung: God — Gieffüllen, — kr Butter 
folgen, find vollftändig frei. 

Anlage B 
der Zollordnung. 

Lifte der vom Ginfuhrzolle befreiten Gegenftände. 

1. Waaren und Güter, welche, um die von einem Schiffe durch Un- 
wetter oder andere Seeunfälle erlittenen Beſchädigungen auszubejjern, um: 
geladen oder an Land gebracht werden mögen, vorausgeleßt, daß die jo 
gelöfchte Ladung wieder ausgeführt wird. 

2. Alle dem Kaiſerlichen Gouvernement von Deutſch-Oſtafrika gehörigen 
oder für dafjelbe beitimmten Waaren und Güter. 

3. Alle Ausrüftungsitüde der Offiziere und Unteroffiziere der Schuß: 
truppe, jowie der Beamten des Goudernements. 

4. Sohlen, Broviant, jowie alle Ausrüftungsjtüde für die Kaiſerlichen 
Kriegsſchiffe und Fahrzeuge der Flottille. 

21* 
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5. Landwirthſchaftliche Majchinen und Geräthe, joweit fie nicht zum 
Berfaufe eingehen, desgleichen alles Material, was zum Wegebau jowie zur 
Anlage und zum Betriebe von Tramways oder Gijenbahnen dient, ſowie 
auch alle Transportmittel; alle dieje Gegenjtände jedoch nur, ſofern ſie 
nad) Ausweis einer obrigfeitlihen Beicheinigung für das Schußgebiet be- 
jtimmt find. 2 

6. Die von der Deutſch-Oſtafrilaniſchen Gejellichaft geprägten Münzen.*) 

7. Gebrauchtes Handwerkszeug und ähnliche Geräthſchaften, welde 
Handwerfer oder Künſtler, die ſich in Deutſch-Oſtafrika niederlaffen wollen, 
mit ſich führen. 

8. Phyſikaliſche, medizinische und ähnliche Inftrumente, welche nicht zu 
Handelözweden eingeführt werden, jowie Arzneien, Bücher, Drudjachen und 
Mufter, Statuen und Bilder. 

9. Gebrauchte Haushaltungsgegenjtände, Möbel, Kleider und Wäſche, 
welche zum Zwede dauernder Niederlaffung einwandernde Perſonen einführen, 
wenn ſie durch ein obrigfeitliches Atteſt nachweilen, daß dieje Gegenitände 
(Anzugsgut) Schon längere Zeit in ihrem Gebraud) und Beſitz waren. 

10. Sämmtliche Gegenitände,, welche, von chriftlihen Miſſionen ein— 
geführt, unmittelbar den Zwecken des Gottesdienites der chriitlichen Bekenntniſſe, 
des Unterricht?, ſowie der Krankenpflege dieneıt. 

11. Kleinere Mengen von Verbrauchsartifeln, welche Reiſende in ihren 
Koffern bei ſich führen können. 

12. Pferde, Ejel, Maulthiere, Rameele und Hornvich. 

Solde Waaren, welde aus dem deutjchen Gebiete in das Ausland 
behufs Reparatur oder Abänderung gegangen waren und wieder eingeführt 
werden, wenn jie bei der Ausfuhr einem Hauptzollamte zur Wiedereinfuhr 
angemeldet waren, und dieje binnen neun Monaten vom Tage der Ausfuhr 
ftattfindet, auch die Waaren jelbit durch die Reparatur keinen höheren Werth 
erhalten haben, als ſie urjprünglich im Zuftande der Neuheit beſaßen. 

14. Sümereien, Pflanzen, Bäume oder andere zum Anbau bejtimmte 
Gewächſe. 

Tarif der öſtlichen 154. Tarif de la zone orien- 
Zone des fonventionellen 

tale du bassin conventionnel 
| “u Kongo-Bedens. 
du Congo. ) (Ueberjegung.) 

l. L’Allemagne, la Grande-Bre- 1. Deutſchland, Großbritannien und 
tragne et l’Italie, dans les territoires Italien haben das Recht, in denjenigen 
sous leur influence situes dans la ebieten der öftlihen Zone des 

*) Andere Münzen unterliegen > owohl dem Zoll wie der Verbrauchsfteuer. 
**) Bezüglich des zwiſchen dem Kongoftaat, Frankreich und Portugal vereinbarten 

Tarifs der weftlichen Zone des fonventionellen Kongobedens vergl. Deutiches Ko— 
lonialblatt 1892 ©. 275. 
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zone orientale du bassin conven- 
tionnel du Congo et soumis & l'ar- 
ticle 4 de l’Acte General de Berlin, 
auront le droit de prelever des 
droits sur les marchandises importees 
dans ces territoires, soit par terre 
soit par eau, conformement au regime 
douanier actuellement en vigueur 
d’apres les traites avec le Zanzibar 
qui prevoient un droit d’entree de 
eing pour cent ad valorem. 

2. Les armes et munitions intro- 
duites selon les dispositions speeiales 
de l’Acte General de Bruxelles pour- 
ront cependant être grevees d’un 
droit d’entree qui ne depassera pas 
le taux de dix pour cent ad valorem, 
si les stipulations des traites qui s’y 
opposent actuellement sont modifiees 
et si les eirconstances le permettent. 

3. Le droit d’entree a prelever sur 
les alcools sera regle selon les sti- 
pulations du Chapitre VI de l’Acte 
General de Bruxelles. 

4. Les marchandises suivantes 
seront admises en franchise de droits, 
a savoir: les marchandises et les 
instruments destines à l’agriculture, 
ainsj que tous les materiaux destines 
ä la construction et à l’entretien des 
routes, tramways et chemins de fer, 
et en general tous les moyens de 
transport. 

5. Le present accord entrera en 
vigueur en m&me temps que les 
actes signes a Bruxelles le 2 Juillet 
1890. Il restera en vigueur pendant 
une periode de cinqg ans et demeurera 
valable pour cing autres anndes 
et ainsi de suite de cing ans en 
cing ans, a moins que l’une ou 
lautre des trois Puissances en 
demande la revision, six mois avant 
l'expiration de la periode quinquen- 
nale. 
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fonventionellen Kongo-Beckens, weldye 
unter ihrem Einfluffe jtehen und unter 
den Artifel 4 der Berliner General- 
alte fallen, von den in Diele Gebiete 
zu Lande oder zu Waſſer eingeführten 
Waaren Zölle zu erheben und zwar 
in Gemäßheit des nad) den Ber- 
trägen mit Zanzibar gegenwärtig 
geltenden Zollſyſtems, nad) welchem 
ein Einfuhrzoll von 5 pEt. des 
Werthes erhoben werden fan. 

2. Waffen und Munition, weldje 
in Gemäßheit der bejonderen Be: 
ftimmungen der Brüffeler General- 
afte eingeführt werden, können in: 
deifen mit einem Einfuhrzoll von 
10 p&t. vom Werth im Höchſtbetrage 
belegt werden, wenn die Beitimmungen 
der zur Beit entgegenjtehenden Ver— 
träge abgeändert find, umd wenn Die 
Umftände es erlauben. 

3. Der von alkoholhaltigen Ge— 
tränfen zu erhebende Zoll wird in 
Gemäßhett der Beltimmungen des 
Ktapitel3 VI der Brüfjeler Generalafte 
geregelt. 

4. Folgende Waaren werden zoll- 
frei zugelafjen: die Majchinen und In— 
itrumente, welche für den Aderbau 
beitimmt find, ſowie alle Materialien 
für den Bau und die Unterhaltung 
der Wege, Pferdebahnen, Eijenbahnen 
und im Allgemeinen alle Transport— 
mittel. 

5. Die gegenwärtige Vereinbarung 
tritt zu gleicher Zeit mit den zu 
Brüffel unter dem 2. Juli 1890 
gezeichneten Akten in Nraft. Sie 
gilt für einen Zeitraum von fünf 
Jahren und bleibt gültig für weitere 
fünf Jahre, und jo fort von fünf zu 
fünf Jahren, jofern nicht eine oder 
die andere der drei Mächte ſechs 
Monate vor dem Ablauf des fünf: 
jährigen Zeitraumes die Reviſion 
derjelben verlangt. 
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155. Derordnung, betreffend die Einrichtung von zollfreien 
Yliederlagen in den Häfen von Deutich-Oftafrifa. 

81. 

Vom 1. März 1892 ab werden, zunächſt in den Häfen von Tanga, 
Dar⸗es-Saläm und Kilwa, zollfreie Niederlagen für ſolche Einfuhrgüter 
errichtet, welche nicht dazu beſtimmt ſind, ſofort in den freien Verkehr ge— 
bracht zu werden. 

82. 

Die Aufbewahrung dieſer Waaren findet in den Zollſchuppen der 
genannten Pläße in einem hierzu bejonders beitimmten Raume jtatt und 
zwar auf Gefahr des Einlagerers bezw. Eigenthümers dev Waaren. 

Die zur Einlagerung angemeldeten Waaren müſſen, ſofern es ihre 
Beichaffenheit verlangt, gut verpadt fein; auf der Verpadung muß Marte 
und Nunmer, Lebtere in arabiichen Zahlen, deutlid erkennbar jein. 

84. 

Ale Fradıtitüde dürfen unentgeltlich acht Tage im allgemeinen Zoll— 
hauſe lagern. Nah Ablauf Ddiejer Friſt find fie zu entnehmen oder zur 
Niederlage anzumelden und überzuführen. 

Geſchieht dies innerhalb der achttägigen Friſt nicht, jo werden die 
Waaren von Amts wegen auf Koſten des Eigenthümers zur Niederlage 
gebracht. Für die Aufbewahrung in der Niederlage find folgende Gebühren 
zu entrichten: 

Für Frachtitüde bis zu Kubikmeter oder 1200 Ibs. engliidh, nad) 
Wahl der Zollbehörde, 16 Bela, für Frachtſtücke von Y/s bis 1 Kubikmeter 
oder 1200 bis 2400 Ibs. engliſch 32 Peſa und jo fort für jeden folgenden 
halben Kubikmeter oder 1200 Ibs. engliih 16 Peſa mehr für den Monat, 
wobei die angefangenen voll rechnen. 

Haaren, die ihrer Beſchaffenheit wegen nicht thunlih im Zollhaus 
gelagert werden fönnen, dürfen 30 Tage gebührenfrei anf dem Zollplag 
lagern; al3dann bezahlen fie Lagergeld wie andere Frachtitüde. 

$ 6. 
Für Bretter, Bauhölzer, Wellbleche, Eijenjchienen, Mauerjteine und 

Frachtſtücke in Größe der bier üblihen Seife, Lichtes oder Wein- (nicht 
Schnaps-) Kiften wird nach dem Gelammtkubilinhalt bezw. Gejammtgewicht 
der auf einmal eingelagerten Waarennenge die Gebühr beredynet. 

87. 

Das Lagergeld iſt zu bezahlen, ſobald die Waare aus dem Zoll— 
gewahrjam entnommen wird. 
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$ 8. 
Bon der Aufnahme in das Lager find ausgeſchloſſen: 

1. alle jeuergefährlichen Gegenftände, wie Petroleum, Pulver und 
jonftige Sprengjtoffe, ätheriihe Dele, ohne Umhüllung verpadte, 
leicht brennbare Stoffe (3. B. Baumwolle), 

. alle leicht dem Verderben ausgejegten Gegenjtände, 

. alle Waaren, welche mit ihrem Geruch die Luft verpeiten (3. B. ge: 
trodnete Fiſche), 

4. alle lebenden Thiere. 

=> ww 

Ss 9. 

Jeder Einlagerer erhält einen auf jeinen bezw. des Eigenthümers 
Namen lautenden Lagerſchein, aus weldhem Anzahl der Fradıtitüde, Art der 
Verpadung, ihre Marke und Nummer, Waarengattung, Gewicht bezw. Stüd- 
zahl und Werth in Dollar und Cent zu erjehen ijt. Ferner trägt jeder 
Schein die Unterjchrift ded die Waare übernehmenden Beamten. Durd) 
Unterjchrift verpflichtet ji) der Einlagerer zur Zahlung einer Konventional- 
jtrafe von 1 bis 500 Rupien, falls in den Frachtſtücken eine der laut 
S 8 von der Aufnahme in die Niederlage ausgeichlofjenen Waaren verborgen 
jein jollte. . 

#40, 
Für die Ausstellung jedes Yagerjcheins wird 1 (eine) Rupie Schreib- 

gebühr erhoben, welche jofort beim Empfang dejjelben zu entrichten it. 

s 11. 

Die Yagericheine dürfen verkauft, verpfändet oder jonjt auf rechtliche 
Weile an einen Dritten übertragen werden. Die Uebertragung kann von 
Europäern untereinander ohne Weitere vorgenommen werden, jedoch ift fie 
auf dem Schein in deuticher oder engliicher Sprade zu vermerfen. 

Wollen dagegen Farbige an Weiße oder umgelehrt, oder Farbige an 
Farbige den Lagerjchein übertragen, jo muß die Webertragung vor einem 
europätichen Beamten des Hauptzollamtes, wo die Waaren eingelagert find, 
geſchehen; eine Gebühr wird Dafür nicht erhoben. Die Uebertragung 
nur eines Theile der auf einem Lagerichein verzeichneten Waaren ijt nicht 
zuläffig. 

$ 12. 

Geht ein Lagerjchein auf irgend eine Weile verloren, jo it es im 
Intereſſe des Eigenthümers geboten, dies möglichjt jchnell dem betreffenden 
Hauptzollanıt anzuzeigen, damit der Verluft ſechs Wochen lang im Zollhaufe 
öffentlich bekannt gegeben werden fann; jind nad) Ablauf dieſer Friſt feine 
Anſprüche geltend gemadt, jo gilt der Schein als verfallen, und es wird 
gegen Entrichtung der in S 10 feitgejegten Gebühr ein Duplikat ausgejtellt. 

8 13. 

Erledigte Yagericheine find dem außjtellenden Hauptzollamte zurüd: 
zugeben. 
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8 14. 
Die eingelagerten Waaren ftehen jederzeit ganz oder theilweiſe (jedoch 

nur ganze Frachtſtücke) in den üblichen Dienftjtunden zur Verfügung des 
Lagericheininhabers. 

Die Entrihtung des Zolles und der jonjtigen Abgaben findet erjt dann 
jtatt, wenn die Waare aus der Niederlage in den freien Verkehr des 
Schußgebietes geſetzt werden joll; der Verzollung u. ſ. w. iſt alsdann der 
Werth zu Grunde zu legen, den die Waare zur Zeit der Einlagerung hatte. 

Waaren, welche wieder in das Ausland ausgeführt werden, bezahlen 
außer den im $ 4 diejer Verordnung feitgejeßten Lagergeldern keinerlei 
Abgaben. 

$ 15. 
Länger als ſechs Monate dürfen Waaren in der zolljreien Niederlage 

nicht belajjen werden; nad Ablauf Ddiejer Friſt müſſen fie in den freien 
Snlandöverfehr gejeßt oder wieder in das Ausland verjandt werden. 

Geſchieht dies nicht, jo wird der Eigenthümer zur Entnahme aufgefordert ; 
leiftet er dieſer Aufforderung innerhalb vier Wochen nicht Folge, jo wird 
zur öffentlichen Verjteigerung der Waaren gejchritten. Unbefannte oder unauf- 
zufindende Eigenthümer werden durch vierwöchentlichen öffentlichen Anſchlag 
zur Entnahme ihrer Güter aufgefordert; ift die Aufforderung ohne Erfolg, 
jo findet gleichfalls öffentliche Verfteigerung jtatt. Der erzielte Erlös 
wird nad) Abzug aller durch die Verjteigerung entitandenen Koſten und der 
Jonftigen jchuldigen Abgaben ſechs Monate lang für den Eigenthümer beim 
Bollamt hinterlegt; wird der Betrag alsdann nicht abgehoben, jo verfällt er 
der Goudernementsfajie. 

$ 16. 
Die Einlagerer haben das Recht, in jeder Wocde an einem von dem 

Vorſteher des betreffenden Hauptzollamtes feitzujeßenden Tage unter Auf: 
fiht eines Bollbeamten nad) Anleitung deſſelben ihre Waaren auf der 
Niederlage zu befichtigen und umzulagern. Die etwa dadurch entitehenden 
Koften tragen fie jelbit. 

$ 17. 
Es lann denjenigen Geichäften, welche jährlich mindejtens 2000 Rupien 

Zoll und Verbrauchsjteuer entrichten, auf vorherigen Antrag bei der Kaiſer— 
lihen Zolldirektion in Dar:e3:Saläm gejtattet werden, daß jie Freiläger für 
Einfuhrgüter in ihren eigenen Räumen unter Mitverichluß der Zollbehörde 
einrichten dürfen, wenn diefe Räume den zur Sicherung des Hollinterefjes 
nöthigen Bedingungen entipredhen. 

Dieje Bedingungen find: 

Der Raum darf möglichſt nur eine feſte Nusgangsthür haben; in 
Nebenräume führende Thüren dürfen nur belajjen werden, wenn fie unter 
alleinigem Verſchluß der Zollbehörde ftehen. Die Fenjter des Raumes müfjen 
mit Eijenjtäben vergittert und außerdem noch mit einem nicht zu weit- 
majchigen ſtarken Drahtnetz verſchloſſen ſein. Die zum Zollverfchluß nöthigen 
Kunftichlöffer werden auf Koften des Lagerbejigers von der Zollbehörde 
beichafft. 
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Der Zutritt zum Lager ijt dem Beſitzer nur an bejtiimmten, mit dem 
Vorjteher des betreffenden Hauptzollamtes vorher zu  vereinbarenden 
Wochentagen geftattet. Die Lagerfrift für zollfreie Brivatniederlagen umfaßt 
ſechs Monate. 

Der Inhaber eines ſolchen Lagers hat außer der in S 17 der Zoll: 
verordnung borgejchriebenen Gebühr von 10 bezw. 5 Nupien für 
die Abfertigung zur umd von der Niederlage und der im S 10 diejer Ver— 
ordnung feſtgeſetzten Schreibgebühr für Ausfertigung der Lagerjcheine feine 
Auflagen zu tragen. 

8 18. 
Den Agenten der die deutiche Hüfte anlaufenden Dampfer oder jonitigen 

größeren Handelsfirmen, welche fich mit der Verichiffung von Landeserzeug-: 
niffen befaſſen umd jährlich mindejtens 2000 Rupien Zoll und Verbrauchs— 
jtener entrichten, kann auf vorherigen Antrag bei der Kaijerlichen Zolldirektion 
gejtattet werden, für Ausfuhrgüter zollfreie, unter Mitverihluß der Zoll- 
behörde jtehende LYäger in eigenen Räumen einzurichten, wenn die in 8 17 
bezüglich derielben gejtellten Bedingungen erfüllt werden. Alle in ſolche 
Läger aufzuncehmenden Waaren müſſen zunächſt die jchuldigen Zölle und 
Verbrauchsſteuern entrichten, jodann findet die Aufnahme unter Aufficht eines 
Zollbeamten jtatt. 

Lagericheine werden für dieſe Art von Niederlagen nicht ertheilt, jondern 
nur Zoll und Berbrauchsiteuer-Quittungen, welche gleichfalls, wie die Lager— 
ſcheine, an Dritte rechtlich übertragen werden dürfen. 

Alle von dem Lager zur Verſchiffung kommenden Waaren find dem 
Zollamt nad) Anzahl der Fractitüde, Marke, Nummer und Gewicht auf 
einem amtlichen Formular zu Ausfuhrerklärungen anzuzeigen, worauf die 
Ueberführung zum Schiffe, jobald die Ausfuhrerflärung durch den abfer- 
tigenden Beamten bejcheinigt ift, unter zollamtlicher Begleitung vorgenommen 
werden darf. 

Betreff des Zutrittes zum Lager gelten die im vorigen Paragraphen 
anfgeitellten Bejtimmungen. 

An Gebühren find für die zollamtliche Abfertigung nur die im $ 17 
vorgeichriebenen zu entrichten. 

Die Lagerfrift iſt unbeichränft. 

S 19. 
In Privatlägern etwa ausgebrochene Feuersbrünjte jind vom Inhaber 

unverzüglich dem Zollamt anzuzeigen. 

$ 20. 
Fir Waaren, welche auf einem Privatlager durch eine nachweislich ohne 

eigenes Verſchulden entitandene Feuersbrunſt vernichtet ind, ift auf Antrag 
bei der HBolldireftion ein Zoll- und Steuer » Erlaß bezw. eine Rück— 
vergütung zuläffig. 

Dar-es-Saläm, den 10. Januar 1892. 

Der Kaiſerliche Gouverneur 
Freiherr v. Soden. 
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156. Gouvernementsbefehl, betreffend die zollamtliche 
Behandlung der Kaiferlichen Kriegsſchiffe in Deutich- 

Oſtafrika. 

Hierdurch beſtimme ich, daß S. M. Kriegsſchiffe als Zollausland zu 
betrachten ſind und demgemäß weder Einfuhrzoll noch ſonſtige Gebühren zu 
entrichten haben für Güter, welche ſie in einem der Häfen des deutſch— 
oſtafrikaniſchen Schutzgebietes aus Poſtdampfern oder ſonſtigen Fahrzeugen 
an Bord übernehmen. 

Um die Verſorgung der Kaiſerlichen Kriegsſchiffe mit friſchem Fleiſch 
zu erleichtern. ſoll ferner geſtattet ſein, daß dieſelben das zu ihrer Verpflegung 
beſtimmte Rindvieh, Schafe, Ziegen und dergleichen zollfrei an Bord nehmen; 
was die ſonſtigen Ausfuhren betrifft, ſo unterliegen die Angehörigen der 
Kaiſerlichen Marine derſelben zollamtlichen Behandlung, wie die übrigen 
Perſonen. 

Die Fahrzeuge der Gouvernements-Flottille zahlen Zoll wie die Gou— 
vernements⸗Meſſen.*) 

Dar-es-Salaäm, den 9. Juli 1891. 

Der Raijerliche Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

157. Derordnung, betreffend die Zollbefreiung chriftlicher 
Miffionsgefellichaften innerhalb des deutichen Schußgebietes 

in Oftafrifa. 

Der Kaiſerliche Gouverneur für Deutich-Djtafrita verordnet hiermit in 
Gemäßheit eine8 Erlaſſes der KolonialAbtheilung des Auswärtigen Amts, 
wie folgt: 

5 
Sämmtliche innerhalb des deutſchen Schutzgebietes angeſeſſenen chriſtlichen 

Miſſionsgeſellſchaften ohne Unterſchied der Nationalität genießen für die von 
ihnen eingeführten Gegenſtände Befreiung vom Einfuhrzoll und von der 
Verbrauchsſteuer bis zum Betrage von 1200 Mark jährlich. 

82. 
Hierüber hat die Abrechnung in folgender Weiſe jtattzufinden: 

Der Zoll und die Verbrauchsſteuer find bei der Einfuhr zunädjit 
in der üblichen Weije zu entrichten, die über die einzelnen Zahlungen 
durch die vereinnahmenden Bollämter auögeftellten Duittungen jind 
durch die Empfänger derjelben (die einzelnen Miſſionsgeſellſchaften) 
am Schluß des Kalenderjahres an die Zolldireltion in Dar-s-Saläm 
einzureichen, worauf nad) erfolgter Prüfung eine Rückvergütung bis 
zum Betrage von 1200 Mark jtattfindet. 

*) Vergl. jedoch Anlage B Nr. 4 der Zollordnung. 
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Auf die Ausfuhrzölle findet dieſe Bergünftigung feine Anwendnng. 

84. 
Dieſe Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Wirkſamkeit. 

Dar-es5-Saläm, den 13. Januar 1892. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

158. Verordnung, betreffend die Erhebung einer Gebühr 
für das Schlagen von Bauhölzern auf dem im Eigenthum 

des Kaiferlichen Gouvernements für Deutſch-Oſtafrika 
befindlichen Grund und Boden. 

8 1. 
Wer auf dem im Eigenthum des Kaiſerlichen Gouvernements befindlichen 

Grund und Boden Bäume fällt oder Bauhölzer ſchlägt, hat hierfür vom 
1. September d. J. ab eine Schlaggebühr zu entrichten. 

Ss 2. 
Die Höhe diefer Gebühr richtet ſich nach der Menge des geichlagenen 

Holzes, und zwar ift für jede Kwona (d. h. — 20 Stüd) Stämme bezw. 
Stangen (boritis und mokomba moyo) oder Bretter (bau), wie jolche 
zu Bauzmweden bemußt werden, der dreifache Betrag des darauf ftehenden 
Bolles als Schlaggebühr zu entrichten. 

Dünnere Hölzer (fito) und Feuerholz find dieſer Gebühr nicht unter 
worfen. 

84. 
Die Gebühr iſt auf dem nächſten Zollamte, im Falle der Ausfuhr 

gleichzeitig mit Ausfuhrzoll zu entrichten. 

85. 
Der Kaiſerliche Gouverneur behält ſich vor, in gewiſſen Gegenden das 

Fällen von Bäumen oder das Schlagen von Bauhölzern überhaupt zu 
verbieten. 

Ss 6. 
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung werden mit Einziehung des 

geichlagenen Holzes und einer Gelditrafe im fünffahen Betrage der Schlag: 
gebühr beitraft; im Falle der Zahlungsunfähigkeit tritt an Stelle der Geld— 
jtrafe eine Gefängnißftrafe von einem Tage für je 3 Rupien. Für die Felt- 
ſetzung der Gelditrafe jind die Hauptzollämter zuftändig. Die Umwandlung 
in Gefängnißjtrafe*) erfolgt auf Antrag der Zollbehörde durch das ürtlid) 
zuftändige Raijerliche Bezirksamt. Gegen die Straffeftjegung it innerhalb 

— N Dass Dauer der Gefängnikftrafe darf drei Monate nicht überjteigen (vergl. 
Ar. k 
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einer Woche die Beſchwerde an den Kaiferlichen Gouverneur zuläjfig, weiche 
bei der die Strafe verhängenden Behörde anzubringen ift und nur im Falle 
der Gefängnißjtrafe aufjchiebende Wirkung bat. Für Geldjtrafen find 
Schiffer, Rheder und der Eigenthümer des Fahrzeuges jolidariich haftbar. 

Dar-e8-Saläm, den 26. Mai 1891. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

159. Derordnung, betreffend die Beftenerung von geiftigen 
Getränken. 

8 1. 
Die Einfuhr von geiſtigen Getränken im Sinne dieſer Verordnung iſt 

Jedermann geftattet, doc) iſt für jedes Liter eine Licenzabgabe von 16 Peſa 
("/s Rupie) zu entrichten, wobei die Beichaffenheit und der Altoholgehalt der 
Getränke feinen Unterjchied machen. Die Einziehung der Abgabe erfolgt 
durch die Zollämter gleichzeitig mit dem zm entrichtenden Eingangszoll. Die 
Hinterzicehung diejer Abgabe wird mit einer Geldbuße bis zu 500 Nupien 
beitraft. Zur Feſtſetzung der Geldjtrafe ijt das für die Erhebung der Abgabe 
zuftändige Hauptzollamt befugt, gegen dejjen Strafbeicheid die Beſchwerde 
an den Nailerlihen Gouverneur zuläjlig it. 

8 2. 
Das bisherige Verbot des Verkaufes und Ausjchanfes geijtiger Getränte *) 

wird vom Tage des Inkrafttretens dieſer Verordnung dahin abgeändert, daß 
es jih in Zukunft nur nod auf Farbige eritredt, indeh der Verkauf und 
Ausſchank folder Getränke an Weiße unbedingt freigegeben ijt. An Farbige 
dürfen geijtige Getränte nur ausnahmsweije, mit bejonderer jchriftliher Ge— 
nehmigung der Ortsbehörde (Bezirkshauptmann oder Stationschef), etwa in 
Erfrantungsfällen als Arznei, verabreicht werden. Die Genehmigung darf 
jedody nicht allgemein, jondern nur von Fall zu Fall ertheilt werden. Jede 
Zumwiderhandlung gegen diejes Verbot wird mit einer Geldbuße von 50 bis 
500 Rupien und mit zeitweiligem, im Rüdfalle mit dauerndem Verbote des 
GSetränteverfaufs und Ausſchanks beſtraft. Perſonen, welche, ohne eine 
Schanklonzeſſion zu haben (vergl. Verordnung, betreffend Ausübung des 
Schantgemwerbes vom 1. Auguft 1891),**) an Farbige geijtige Getränke ver- 

*) Die in diejer zn. erlafienen —— en lauten, wie folgt: 
1. Das Feilhalten und der Verkauf von Spirt tuojen ift, mit Ausnahme von 

Wein, Bier und Wermuth, verboten. 
2. Alle früher ertheilten Erlaubnißjcheine find, injomeit fie andere als die unter 1 

aufgeführten erlaubten Getränfe betreffen, hiermit aufgehoben. 
3. Die Stationschefs find verpflichtet, Revifionen bei denjenigen Perſonen vor: 

nehmen zu laffen, welche ſich mit dem Vertriebe der freigegebenen geiftigen 
Getränke befaflen. 

4. Zumiderhandlungen gegen dieſe Berordnung werden im erjten alle mit 
Seldftrafe bis zu 200 Rupien und Konfiskation der verbotenen Getränte, 
im Wiederholungsfalle außerdem mit —— der Erlaubniß zum vertauf 
von geiſtigen Getränken beftraft. 

**) Vergl. * 142. 
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faufen oder ausichänfen, werden außer mit Beſchlagnahme der jämmtlichen 
borgefimdenen Getränte jtet3 mit der höchſten zuläffigen Geldjtrafe belegt, 
an deren Stelle im Unvermögensfalle eine Gefängnißftrafe von zwei 
Wochen tritt. 

Für die Feſtſetzung der Gelditrafe ift das Kaiſerliche Bezirksamt zuftändig, 
gegen deſſen Strafbejcheid die bei demjelben binnen einer Woche anzubringende 
Beihwerde an den Kaiſerlichen Gouverneur zuläffig if. Die Beichwerde 
hat feine aufichiebende Wirkung. Die Umwandlung der Geldftrafe in 
Gefängnißftrafe it vom Kaiſerlichen Bezirksamte bei dem zujtändigen Kaiſer— 
lichen Bezirkägerichte zu beantragen. 

Unter geiftigen Getränken im Sinne diefer Verordnung find Spiritus, 
Schnäpſe aller Art umd Liköre zu verjtehen, nicht aber Wein, Bier, Wermuth 
oder Fruchtiäfte. 

S 4. 

Dieje Verordnung tritt mit dem 1. Oltober 1891 in Kraft. 

Dar-e3-Saläm, den 1. Auguft 1891. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

160. Derordnung, betreffend die Erhebung einer 
Derbrauchsfteuer. 

$ 1. 
Vom 1. Januar 1892 ab wird innerhalb des deutichen Schubgebietes 

eine Berbrauchziteuer erhoben. 
32. 

Als Maßſtab für dieſe Steuer gelten die Ein- und Ausfuhren, derart, 
daß don jeder Ein- und Ausfuhrwaare 1'/ pCt. ihres Werthes als beſon— 
dere Steuer erhoben werden.*) 

88. 
Die Erhebung dieſer Steuer erfolgt durch die Zollbehörde gleichzeitig 

mit der Zollerhebung und gegen Ertheilung einer beſonderen Quittung. 

84. 
Bei Feſtſtellung der Steuer iſt allein der Werth der Waare maßgebend, 

ohne Rückſicht darauf, ob dieſelbe zollpflichtig oder zollfrei iſt. 

8 5. 

Bei Berechnung dieſes Werthes werden jedoch nicht die Preiſe von 
Zanzibar, ſondern diejenigen der Küſte zu Grunde gelegt, die von der Zoll— 
direktion immer von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. 

*Landeserzeugniſſe, die aus dem freien Verkehr von einem Orte des deutſchen 
Gebietes nach einem anderen überführt werden, um dajelbft wieder in den freien 
Inlandsverkehr gejegt zu werben, unterliegen der Verbrauchsſteuer nicht (Eirkular-Erla 
des Gouverneurs vom 1. Mai 1892). 
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Ss 6. 

Solange die Steuer nicht entrichtet iſt, hat die Zollbehörde das Recht, 
die Waaren, auf Grund deren die Steuer erhoben wird, zurüdzuhalten. 

87. 
Im Falle, daß Waaren im Freilager niedergelegt ſind, wird die Steuer 

erſt bei der endgültigen Einfuhr in das Schutzgebiet gleichzeitig mit dem 
Zolle erhoben. 

Jede Hinterziehung dieſer Steuer wird mit Einziehung der Waare und 
einer Geldbuße beſtraft, welche dem vierfachen Werthe der hinterzogenen 
Steuer gleichkommt. Zur Feſtſetzung der Strafe ſind die zuſtändigen Haupt— 
zollämter befugt. Gegen den Strafbeſcheid derſelben iſt innerhalb einer 
Woche, vom Tage der Zuſtellung an, die Beſchwerde an den Kaiſerlichen 
Gouverneur zuläſſig, welche bei der die Strafe verhängenden Behörde an 
zubringen iſt. 

Dar:es- Salam, den 1. Augujt 1891. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 

161. Derordnung, betreffend die Erhebung einer Steuer 
von den innerhalb des Schußgebietes hergeftellten 

Spirituojen. *) 

81. 
Wer innerhalb des Schutzgebietes Spirituoſen, die für den Verbrauch 

im Lande beſtimmt ſind, herzuſtellen beabſichtigt, hat hierzu vorher die 
Genehmiguug des Kaiſerlichen Gouvernements nachzuſuchen. 

82. 
Die Herſtellung der Spirituoſen wird nur zuverläſſigen Perſonen ge 

jtattet werden und ıumterliegt einer jteneramtlichen Aufficht. 

83. 
Für die Herſtellung von Spirituojen iſt eine Steuer zu entrichten. 

Dieje wird nach der Menge des hergeitellten Spiritus bemejjen und beträgt 
10 Rupien für einen Hektoliter. 

84. 
Die näheren Kontrolvorſchriften werden nach Errichtung einer Brennerei 

befannt gegeben werden. 

Die Heritellung von Spirituojen ohne Genehmigang des Gouveruements 
wird mit Geldbuße von 100 bis 5000 Rupien beitraft. 

Dar-es-Saläm, den 16. Jannar 1893. 

Der Kaiſerliche Gouverneur. 
Freiherr dv. Soden. 

*) Vergl. Artilel 93 der Brüffeler Generalakte. 
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VI Redtsverhältnife der Eingeborenen. 

162. Derordnung, betreffend die Ertheilung des Rechts zur 
führung der Reichsflagge an Eingeborene des deutich-oft- 

afrikaniſchen Schußgebietes. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des S 7 des Geſetzes, betreffend Die 
Rechtsverhältniſſe der deutjchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75), 
im Namen des Reichs, was folgt: 

Eingeborenen des deutſch-oſtafrikaniſchen Schußgebietes kann durch den 
Gouverneur für Deutſch-Oſtafrika nach Maßgabe der von dem Reichskanzler 
zu erlajjenden näheren Bejtimmungen das Recht zur Führung der Reichs 
flagge ertheilt werden. 

Urkundlich unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterfchrift und bei— 
gedrudtem Kaiferlichen Inſiegel. 

Gegeben am Bord Meiner Yacht „Hohenzollern“, 
am Kap Kunnen, den 28. Juli 1891. 

(L. S.) Wilhelm. 
vb. Caprivi. 

163. Derordnung, betreffend den Sreifauf von Sklaven. 

81. 
Jeder Sklave, welcher duch Kauf oder ein anderes Rechtsgeſchäft 

(Tauſch, Schenkung x.) von feinem bisherigen Herrn an einen Nichtein— 
geborenen abgetreten wird, erhält dadurd an fich ſchon die Freiheit. 

>) 

Seder Loskauf eines Sklaven ift innerhalb vier Wochen der zujtändigen 
dentichen Behörde desjenigen Orte, wo der SHave oder der Loskaufende 
jeinen Wohnſitz hat, anzuzeigen, welde auf Antrag dem Sklaven unter 
Siegel und Unterichrift einen Freibrief unentgeltlich auszuftellen bat. In 
gleicher Weije kann auch ſolchen Sklaven, welche Fraft einer behördlichen Ver: 
fügung oder aus jonjt einem Grunde die Freiheit erlangt haben, ein Frei— 
brief ertheilt werden. 

ff 

83. 
Eine zwiſchen dem Loskaufenden und dem Losgekauften getroffene Ver— 

einbarung, wonach dieſer dic Loskaufſumme ganz oder theilweiſe abverdienen 
ſoll, iſt an ſich zuläſſig, doch muß eine derartige Vereinbarung vor einer der 
in $ 2 genannten Behörden ſchriftlich abgeſchloſſen werden und unterliegt 
der Genehmigung derjelben. Die Behörde hat das Intereſſe des Yosgefauften 
Dabei zu wahren und insbejondere darauf zu achten, daß der abzuverdienende 
Betrag jowohl der in Wirklichkeit bezahlten Loskaufſumme als auch über- 
haupt den landesüblichen Preiſen entſpricht. Die dem Yosgefauften in An— 
rechnung gebrachten Raten dürfen nicht unter den üblichen Lohnſätzen bleiben. 
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Unzuläjfig ift eine Vereinbarung, wonad) auf den abzuverdienenden Betrag 
Lieferungen des Losfaufenden an Lebensmitteln, Nleidungsftüden und der: 
gleichen in Anrechnung gebracht werden. 

Ss 4 
Sowohl dem Yostaufenden wie dem Loögefauften ift von Amtswegen 

eine Ausfertigung der im vorigen Paragraphen erwähnten Bereinbarung 
auszuhändigen, und auf diejer find die abverdienten Beträge zu den im Ver— 
trage beftimmten Zeiten von der Behörde zu vermerken. 

88. 
Es jteht dem Losgelauften frei, jederzeit den ganzen Nejt oder einen 

Theil des Reſtes der abzuderdienenden Summe abzuzahlen und dadurd das 
Dienjtverhältniß aufzuheben oder entiprechend zu verkürzen. 

Sb. 
Auch im Falle des S 3 ift der auf dieſe Weile Losgelaufte alsbald 

nad) Bezahlung der Loslaufjumme als Freier zu betrachten, dem von der 
zuftändigen Behörde ein Freibrief ertheilt werden kann. Den neuen Herrn 
jtehen feine weiteren Rechte gegen ihn zu als die, welche in der mit dem 
Losgekauften getroffenen jchriftlichen Vereinbarung ihre Begründung haben. 

8 7. 
Diejenige Behörde, in deren Amtsbezirk der Losgelaufte jeinen Wohn: 

ji hat, hat audy über die pflichtgemäße Ausführung der getroffenen Ber- 
einbarung zu machen. 

S 8. 
Jede deutiche Ortsbehörde des Schußgebietes hat ein Regiſter zu führen, 

in welches jeder angemeldete Loskauf unter fortlaufender Nummer einzutragen 
ift. Für die Vereinbarungen über Abverdienung des Kaufpreijes, welche im 
Driginale der Behörde verbleiben, find bejondere Alten anzulegen, auf melde 
in dem Regiſter zutveffendenfall3 Bezug zu nehmen it. 

$ 9. 
Zumiderhandiungen gegen SS 2 bis 5 diejer Verordnung werden mit 

Gelditrafe bis zu 500 Rupien, an deren Stelle im Unvermögensfalle Gefängnik 
bis zu drei Monaten tritt, bejtraft. 

810. 

Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Geltung 
und hat auch auf alle etwa früher bereits vereinbarten Abverdienungsverträge 
rüdwirfende Kraft. 

Darses3:-Salam, den 1. September 1891. 

Der Kaijerlihe Gouverneur. 
Freiherr v. Soden. 
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E. 

Das Schußgebiet der Nen-Guinen-Aompagnie. 

I Grengen des Sıchuhgebietes, die Schutzherrſchaft und 
ihre Praane.*) 

164. Abfommen mit England, betreffend die Abgrenzung 
der deutichen und britifchen Befiungen auf Neu-Guinea. 

a. Note Lord Granvilles an den Kaiſerlichen Kotfchafter in London. 

Foreign Office. . April 25th 1885. 
Monsieur ’Ambassadeur, 

In the Note which I did myself the honour to address to You on the 
16% ultimo I stated that Her Majesty’s Government were disposed to 
suggest that the boundary between the British and German Protectorates 
in New Guinea should be, on the North Eastern Coast, the point of 
intersection of the 8! parallel of South latitude, and that, as regards the 
interior, a fair and equal division of the territories should be arrived at 
by means of a conventional line, or lines, to be drawn from the Coast 
Boundary to some point on the 141° Meridian of East longitude which 
divides the Dutch possessions from the rest of the Island. 

Her Majesty’s Government are now prepared to propose a line which 
will in their opinion answer to these conditions. It would run as follows. 

Starting from the Coast near Mitre Rock on the 8! parallel of South 
latitude, it would follow that parallel until it is intersected by the Meri- 
dian of 147° East longitude; would proceed thence in a straight line in a 
North Westerly direction to the point of intersection of the 6% parallel 
of South latitude with the 144tb Meridian of East longitude; and would 
continue thence in a West North Westerly direction until it meets the point 
of intersection of the 5th parallel of South latitude with the 141° Meridian 
of East longitude. 

This line would give an area on the German side of about sixty 

seven thousand (67 000), on the English side of about sixty three thou- 

sand (63 000), square miles, and would nearly approach the water parting 

line or natural boundary. 
I should be glad to hear from Your Excelleney whether it would be 

considered by the German Government to be a satisfactory frontier. 

I have the honour to be etc. 
Granville. 

His Excellency the Count Münster etc. 

*) Bezüglich der Uniformen der Beamten vergl. Deutſches Kol.⸗Bl. 1890, S. 101. 

Riebomw, Die Kolonial-Gefepgebung. 28 
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b. Note des Kaiſerlichen Botfchafters in London an Lord Granville. 

London, den 29. April 1885. 
Mylord, 

Eurer Exzellenz beehre ich mid) den Empfang der Note vom 25. d. Mis., 
worin unter Bezugnahme auf den Anhalt der Note Eurer Erzellenz; vom 
16. v. Mts. der Vorichlag der Königlich Großbritannischen Regierung wegen 
Abgrenzung der deutjchen und britiichen Befigungen auf Neu-Guinea mit 
getheilt wird, ganz ergebenft zu bejtätigen. 

Diefer Vorſchlag geht dahin, daß an der Nord-Ditküfte Neu-Guineas 
derjenige Punkt, wo der 8. Grad ſüdlicher Breite die Küfte jchneidet, die 
Grenze bilden, und für die Inlandgrenze der beiderjeitigen Gebiete die nad 
ſtehend bejchriebene Linie maßgebend jein joll: 

Ausgehend von der Küfte in der Nähe von Mitre Rod auf dem 
8. Grade jüdlicher Breite und dieſem Grade folgend bis zu dem Bunte, 
wo derjelbe von dem. 147. Grade öjtlicher Länge durdhjchnitten wird, dann 
in einer geraden Linie in nordweſtlicher Richtung auf den Punkt zu, wo der 
6. Grad jüdlicher Breite den 144. Grad öftlicher Länge jchneidet, und weiter 
in wejtnordweitliher Richtung bis zum Sthneidepunkt ded 5. Grades jüd- 
licher Breite und des 141. Grades ditlicher Länge. 

Nachdem ich den obigen Vorſchlag einer Grenzregulirung meiner hoben 
Regierung unterbreitet habe, bin id) ermächtigt worden, die Annahme dejjelben 
jeitend der Kaiſerlichen Regierung zu erklären. 

Indem ich mid) diejes Auftrages hiermit entledige, ergreife ich :c. 
Müniter. 

Seiner Exzellenz dem Herm Grafen Granpille ꝛc. 

165. Kaiferlicher Schußbrief für die Tleu-Guinea-Kompaagpnie, 
| Vom 17. Mai 1885. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutiher Kaifer, König von 

Preußen zc., thun fund und fügen hiermit zu wiſſen: 
Nachdem Wir im Auguft 1884 einer Gemeinschaft von Reichsangehörigen, 

welche inzwijchen den Namen Neu-Guinea-Kompagnie angenommen bat, für 
ein von derſelben eingeleitetes Kolonialunternehmen auf njelgebieten im 
mweitlichen Theile der Südfee, welche nicht unter der Oberhoheit einer anderen 
Macht ftehen, Unjeren Schuß verheißen hatten; nachdem dieſe Kompagnie 
dur) eine von ihr ausgerüjtete Expedition in jenen Gebieten unter der 
Kontrole Unjeres dortigen Kommifjard Häfen und Küjftenftreden zum Zwecke 
der Kultur und zur Errichtung von Handeldniederlafjungen erworben und in 
Befi genommen hat, und demnächſt auf Unferen Befehl dieje Gebiete dur 
Unjere Kriegsichiffe unter Unferen Schuß gejtellt worden find; nachdem die 
beiden deutſchen Handelshäufer, welche in einem Theile jener Gebiete jhon 
früher Faktoreien errichtet und Grundeigenthum erworben hatten, der Kom: 
pagnie beigetreten find, und nachdem die Kompagnie, rechtlich vertreten dur 
Unjeren Geheimen Kommerzienrath Adolph von Hanjemann, nunmehr angezeigt 
hat, daß fie es übernehme, die zur Förderung des Handel3 und der wirtb 
ſchaftlichen Nupbarmahung des Grund und Bodens, ſowie zur Herſtellung 
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und Befejtigung eines friedlichen Verlehrs mit den Eingeborenen und zu 
deren Civilifirung dienlichen jtaatlihen Einrichtungen in dem Schußgebiete 
auf ihre Kojten zu treffen und zu erhalten, auch damit den Antrag verbunden 
bat, daß ihr zur Erreichung dieſes Zweckes durch einen Kaiſerlichen Schuß: 
brief das Recht zur Ausübung landeshoheitlicher Befugniffe unter Unferer 
DOberhoheit zugleih mit dem ausjchließlihen Recht, unter der Oberaufficht 
Unferer Regierung herrenlojes Land in Beſitz zu nehmen und darüber zu 
verfügen und Verträge mit den Eingeborenen über Land und Grund- 
berechtigungen abzujchliegen, verliehen werden möchte: 

So bemwilligen Wir der Neu-Guinea-Kompagnie diejen Unferen 
Schutzbrief und bejtätigen hiermit, daß Wir über die betreffenden 
Gebiete die DOberhoheit übernommen haben. 

Dieje Gebiete find die folgenden: 
1. Der Theil des Feſtlandes don Neu-Öuinea, welcher nicht unter 

engliſcher oder niederländiicher Oberhoheit fteht. Dieſes Gebiet, welches Wir 
af Antrag der Kompagnie „Kaifer Wilhelms-Land“ zu nennen gejtatzet 
haben, erjtredt fi an der Norbdojtküjte der Anjel vom 141. Grade öjtlicher 
Länge (Greenwich) bis zu dem Punkte in der Nähe von Mitre Nod, wo 
der 8. Grad jüdlicher Breite Die Küſte jchneidet, und wird nad) Süden und 
Weiten durch eine Linie begrenzt, welche zunäcjt dem 8. Breitengrade bis 

‚zu dem Punkte folgt, wo derjelbe vom 147. Grade öftliher Länge durch— 
Ichnitten wird, dann in einer geraden Linie in nordweſtlicher Richtung auf 
den Schneidepunft des 6. Grades jüdlicher Breite und des 144. Grades 
öjtlicher Yänge und weiter in weſtnordweſtlicher Richtung auf den Schneide- 
punkt de3 5. Grades füdlicher Breite und des 141. Grades öjtlicher Länge 
zuläuft und von hier ab nad) Norden diejem Längengrade folgend wieder 
das Meer erreicht. 

2. Die vor der Küjte diejes Theiles von Neu-Guinea liegenden Inſeln, 
ſowie die Inſeln des Archipeld, welcher bisher ald der von Neu-Britannien 
bezeichnet worden ift und auf Antrag der Kompagnie mit Unferer Ermächtigung 
den Namen Bismard-Ardhipel tragen fol, und alle anderen nordöjtlicd von 
Neu-Guinea zwilchen dem Wequator und dem 8. Grade jitdlicher Breite und 
zwijchen dem 141. und 154. Grade öftlicher Länge liegenden Inſeln. 

Ingleichen verleihen Wir der bejagten Kompagnie, gegen die Ber- 
pflihtung, die von ihr übernommenen jtaatlichen Einrichtungen zu treffen und 
zu erhalten, auch die Kojten für eine ausreichende Rechtspflege zu bejtreiten, 
hiermit die entiprechenden Rechte der Landeshoheit, zugleich) mit dem aus: 
ſchließlichen Necht, in dem Schußgebiet herrenlojes Land in Belig zu nehmen 
und darüber zu verfügen und Verträge mit den Eingeborenen über Land 
und Grundberechtigungen abzujchliegen, dies Alles unter der DOberaufficht 
Unferer Regierung, welche die zur Wahrung früherer wohlerworbener Eigen- 
thumsrechte und zum Schuß der Eingeborenen erforderlichen Beitimmungen 
erlajjen wird. 

Die Drdnung der Nechtöpflege, jowie die Negelung und Leitung der 
Beziehungen zwilchen dem Schußgebiete und den fremden Regierungen bleiben 
Unjerer Regierung vorbehalten. 

Wir verheißen und befehlen hiermit, daß Unjere Beamten und Offiziere 
durh Schuß und Unterftügung der Gejellihaft und ihrer Beamten in allen 

28* 
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geſetzlichen Dingen dieſen Unſeren Schußbrief zur Ausführung bringen 
werden. 

Diejen Unferen Kaijerlihen Schußbrief gewähren Wir der Neu-Guineo- 
Kompagnie unter der Bedingung, daß diefelbe bis jpäteftens ein Jahr vom 
heutigen Tage ab ihre rechtlichen Verhältniſſe nach Maßgabe der deutichen 
Geſetze ordnet, daß die Mitglieder ihres Vorjtandes, oder der jonjt mit der 
Leitung betrauten Perjonen Ungehörige des Deutjchen Reiches find und 
unter dem Vorbehalt jpäterer Ergänzungen diejes Unſeres Schutzbriefes und 
der von Unjerer Regierung zu jeiner Ausführung zu erlafjenden Be 
ftimmungen, jowie der in Ausübung Unjerer Oberhoheit iiber das Schuß: 
gebiet ferner zu treffenden Anordnungen, zu deren Befolgung die Kompagnie 
bei Verluſt des Anjpruches auf Uinjeren Schuß verpflichtet it. 

Zu Urkund deſſen haben Wir dieſen Unjeren Schubbrief Hödft- 
eigenhändig vollzogen und mit Unferem Kaiſerlichen Inſiegel verjehen Lafien. 

Gegeben Berlin, den 17. Mai 1885. 
(L. 8) Wilhelm. 

Fürſt v. Bismard. 

166. Kaiferlicher Schußbrief für die Tleu-Guinea-Kompagpnie. 
Vom 13. Dezember 1886. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaiſer, König von Preußen x, 
thun fund und fügen hiermit zu wifjen: 

Nachdem die Neu» Guinea » Kompagnie in Berlin das Anjuchen 
gejtellt hat, daß diejenigen Inſeln der Salomonsgruppe, melde 
nördlic) der zwijchen Unjerer und der Königlich Großbritannien 
Negierung unter dem 6. April 1886 vereinbarten Scheidungslinie 
liegen, mit ihrem Schußgebiet vereinigt werden, die Neu-Guinea— 
Kompagnie fi) auch bereit erklärt hat, unter Unferer Oberhoheit 
nah Maßgabe der Beltimmungen Unſeres Schutzbriefes vom 
17. Mai 1885 die Herrjchaft über die vorerwähnten Inſeln zu 
übernehmen, und nachdem die Legteren hierauf durch den dazu be 
auftragten Dffizier eines Unjerer Kriegsichiffe unter Unſeren Schub 
geitellt worden jind, 

So bewilligen Wir der Neu-Guinea-Kompagnie für die eingangs 
gedachten Inſeln der Salomondgruppe diejen Unjeren Schupbrief 
nad Maßgabe der Bejtimmungen Unſeres Schugbriefes vom 17. Mai 
1885 und bejtätigen hiermit, daß Wir über dieſe Injeln die Ober: 
hoheit übernommen haben. 

Zu Urkund deſſen haben Wir diefen Unferen Schutzbrief Höchſteigen— 
bändig vollzogen und mit Unjerem Kaiferlichen Inſiegel verjehen laſſen. 

Gegeben Berlin, den 13. Dezember 1886. 

(L. S.) Wilhelm. 
In Vertretung des Reichskanzlers: 

Graf v. Bismard. 
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167. Erlaß, betreffend die Befugniffe des Landeshauptmanns 
der Neu-Buinea-Kompagnie.*) 

Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schubgebiet der Neu-Guineas 
Kompagnie wird auf Grund des Geſetzes vom 17. April 1886 (Reichs⸗ 
Geſetzbl. ©. 75) der Landeshauptmann, Kaiferliche Vize - Admiral a. D. 
Freiherr Georg dv. Schleinig, Hierdurd ermächtigt, mit der Befugniß: 

a) nad) Maßgabe des 8 3 Nr. 2 des Geſetzes vom 17. April 1886 
und des $ 3 der Slaiferlihen Verordnung vom 5. Juni 1886 
(Reichs⸗Geſetzbl. S. 187) bei Erlaß polizeiliher Vorſchriften für 
da3 geſammte Schußgebiet gegen die Nichtbefolgung derſelben 
Gefängniß bis zu drei Monaten, Haft, Geldjtrafe und Einziehnng 
einzelner Gegenftände anzudrohen; : 

b) über die Vertheilung der Gejchäfte unter die außer ihm zur Aus: 
übung der Gerichtöbarfeit ermäcdhtigten Beamten nad) örtlich 
abgegrenzten Bezirken, oder nach Gattungen der Geſchäfte, oder 
nad) beiden Beziehungen, jowie über die Amtsſitze dieſer Beamten 
Beitimmung zu treffen; 

c) die Vertretung der Beamten im alle der Hinderung zu ordnen 
und die Dienjtaufficht über diejelben zu führen; 

d) die Abhaltung von Gerichtötagen außerhalb der Amtsfige an— 
zuordnen; 

e) die Anordnungen über Ausführung von Zuftellungen nad) Maß— 
gabe des S 5 der Kaiſerlichen Verordnung vom 5. Juni 1886 
zu erlaſſen. 

Alles dies vorbehaltlich der duch Behörden oder Kommifjarien des 
Reichs zu übenden Oberaufficht. 

Berlin, den 24. Juni 1886. 
Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: 
Graf dv. Berchem. 

168. Verordnung, betreffend die Veröffentlichung von 
Verordnungen der Direktion der Neu-Guinea-Kompagnie 
und des Landeshauptmanns, ſowie die Ermächtigung des 

Sandeshauptmanns zum Erlaf von Derordnungen 
in dringlichen Fällen.**) 

dar das Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie wird mit Genehmigung 
des Herrn Reichskanzlers Nachitehendes verordnet: 

81. 
Verordnungen, welche von der Direktion der Neu-Guinea-Kompagnie 

kraft der ihr verliehenen Landeshoheit erlaſſen werden, werden in dem von 
ihr in Berlin herausgegebenen amtlichen Blatte: 

.) Vergl. Nr. 180 III, 1. 
**) Dergl. Nr. 179. 
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„Berordbnungsblatt | 
für das Schußgebiet der Neu-Guinea-Slompagnie“ 

abgedrudt. 

Sie treten in Kraft, fofern nicht ein anderer Termin darin beftimmt 
ift, drei Wochen nad dem Tage, an welchem das amtlihe Blatt an der 
dazu beftimmten Tafel in dem Gejchäftshaufe der Centralftation Finſchhafen 
in Kaiſer-Wilhelms-Land angeheftet worden: ift. 

8 2. 
Der Landeshauptmann der Neu = Guinea = Kompagnie ift ermächtigt, in 

deren Namen in dringlichen Fällen Verordnungen, welche nicht unter Die 
dem Reiche durch das Geſetz vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzbl. S. 75) 
vorbehaltene Gejebgebung fallen, zu erlaſſen und zur Ausführung zu dringen. 

Die von dem Landeshauptmann auf Grund der vorjtehendeu Beitimmungen 
erlaffenen Verordnungen find von demjelben unverzüglich zur Kenntniß der 
Direktion zu bringen. 

83. 
Sole PBerordnungen, fowie Polizeivorfchriften, welche der Landes: 

Hauptmann auf Grund des $ 3 Nr. 2 de Geſetzes vom 17. April 1886 
und der ihm ertheilten Ermächtigung zur Ausübung der Gerichtöbarfeit erläßt, 
treten in Kraft, fofern nicht darin ein anderer Termin beſtimmt ift, drei 
Wochen nad) dem Tage, an weldem ſie an der dafür beitimmten Tafel in 
dem Geſchäftshauſe der Centraljtation in Finſchhafen angeheftet worden find. 

Berlin, den 24. Juni 1886. * 

Neu-Guinea-Kompagnie. 

Die Direltion. 

A. v. Hanſemann, Herzog. 
Vorſitzender. 

169. Verfügung, betreffend die Ermächtigung der 
Neu-Guinea-Kompagnie zum Erlaſſe polizeilicher und 

ſonſtiger die Verwaltung betreffender Strafvorſchriften. 

Auf Grund des 8 11 Abſatz 2 und 3 des Geſetzes, betreffend Die 
Rechtöverhältniffe der deutjchen Schußgebiete (Neich3:Gefehbl. 1888 ©. 75) 
wird der Neu-Guinea-Kompagnie für dad Schußgebiet derjelben die Befugniß 
übertragen, gegen die Nichtbefolgung polizeilicher und fonjtiger die Verwaltung 
betreffender Vorjchriften Gefängniß big zu drei Monaten, Haft, Gelditrafe 
und Einziehung einzelner Gegenjtände anzudrohen. 

Berlin, den 3. Auguſt 1888. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 

Graf dv. Bismard. 
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170. Allerhöchfte Inftruktion für das Derhalten der 
Kommandanten der Kaiferlichen Kriegsichiffe im Schuß- 

gebiete der leu-Buinea-Kompagnte,*) 
Vom 24. Mai 1887. 

Ss 1. 
Bei Beſuch des Schußgebietes der Neu-Guinea- Kompagnie durch ein 

Kaiſerliches Kriegsihiff hat der Kommandant von dem vorausfichtlichen Zeit- 
punkt feines Eintreffend unter Bezeichnung der anzulaufenden Häfen und der 
muthmaßlihen Dauer des Aufenthalt? des Schiffes dem Landeshauptmann 
und in deſſen Abweſenheit dem ordnungsmäßig berufenen Stellvertreter 
deſſelben rechtzeitig jchriftliche Meittheilung zu machen. 

8 2. 
Bei Anträgen des Landeshauptmanns bezw. des Stellvertreterd defjelben 

an den Kommandanten auf Gewährung von Schuß und Unterjtügung im 
Interefje der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Schußgebiete gilt 
als Grundſatz, daß der Kommandant nad feinem Ermefjen und unter 
jeiner Verantwortlichfeit über die Annahme oder Ablehnung des Antrages 
enticheidet und die zur Ausführung erforderlichen Maßregeln anordnet. 

838. 
Wenn & jih um Verhütung ummittelbar drohender Angriffe oder 

Gemwaltthätigkeiten gegen Leben, Freiheit oder Eigenthum der Perjonen im 
Schußgebiete handelt, jo kann der Kommandant, der hiervon aus eigener 
Wahrnehmung oder dur glaubhafte Nachrichten Kenntniß Hat, die zum 
Schuß oder zur Abwehr erforderlichen Maßregeln ergreifen, ohne einen 
Antrag des Landeshauptmanns abzuwarten. 

In allen anderen Fällen findet ein militärifche® Einfchreiten nur auf 
Anjuchen des Landeshauptmanns bezw. des GStellvertreterd deſſelben jtatt. 

SA. 
Falls eine regelmäßige Kaiſerliche Vertretung im Schutzgebiete vor- 

handen ijt, treten an Stelle der vorhergehenden Beitimmungen diejenigen 
Vorſchriften in Kraft, welche das Requifitionsverhältniß zwiſchen den Kaiſer— 
lien Vertretern im Auslande und den Kommandanten der Kaijerlichen 
Kriegsichiffe regeln. 

171. Inſtruktion für den Landeshauptmann im Schußgebiete 
der Neu-Buinea-Kompagnie in Bezug auf Anträge an die 
Kommandanten Katijerlicher Kriegsichiffe auf Gewährung 

von Schuß und Unterftügung. 

Mit Genehmigung des Herm Neichslanzlerd wird Nachitehendes 
bejtimmt: 

81. 
Als Richtſchnur für den Verkehr des Landeshauptmanns mit den Kom— 

mandanten S. M. Schiffe gilt im Allgemeinen die Inſtruktion für das Ver— 

) D. Kol. Bl. 1892 ©. 563. 
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halten der Kommandanten der Kaiferlichen Kriegsihiffe im Schußgebiete der 
Neu⸗Guinea-Kompagnie vom 24. Mai 1887 (Marine-Verordnungsbl. 1887, 
©. 103). 

8 2. 
In Fällen, wo die öffentliche Ruhe und Ordnung im Schußgebiete ge— 

fährdet erjcheinen, it der Landeshauptmann und, bei Abmwejenheit oder 
fonftiger Behinderung defjelben, fein ordnungsmäßig berufener Stellvertreter 
befugt, Anträge auf Gewährung von Schuß und Unterftüßung an die Kom— 
mandanten der im Schutzgebiete anmejenden Kaiſerlichen Kriegsſchiffe zu 
richten. 

| 83. 
Der Antrag iſt in der Regel ſchriftlich zu ſtellen und darin der Grund 

und Zweck der nachgeſuchten Unterſtützung unter genauer Bezeichnung der zu 
erfüllenden Aufgaben anzugeben. 

84. 
Der Landeshauptmann bezw. deſſen Stellvertreter iſt verbunden, 

alle Maßnahmen und Vorkehrungen am Lande zu treffen, welche bei einem 
militäriſchen Einſchreiten S. M. Kriegsſchiffe von den Kommandanten als 
zweckdienlich bezeichnet werden und mit den vorhandenen Mitteln ausgeführt 
werden können. 

85. 
Falls ſich im Gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie ein Kaiſerliches Kriegs: 

ſchiff nicht befindet, ſo iſt der Antrag auf Gewährung militäriſchen Schutzes 
durch Vermittelung des Kaiſerlichen Generallonſulats in Sydney an die Kon 
mandanten ©. M. Schiffe zu richten. 

Berlin, den 7. Juni 1887. 

Neu: Guinea-Fompagnie. 

Die Direktion. 

A. dv. Hanjemann, Herzog. 
Vorfigender. 

172. Derordnung, behufs Uebertragung der Befugnifje des 
ehemaligen £andeshauptmanns auf den Kaiferlichen 

Kommifjar für das Schußgebiet des Yleu-Buinea-Kompagnie. 
(Reichs⸗Geſetzblatt 1890 ©. 67.) 

Wir Wilhelm,von Gottes Gnaden Deutfcher Kaiſer, König von Preußen :c., 
verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhältniffe der 

Deutichen Schutzgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75), im Namen bes 

Neid, was folgt: 

Nachdem die Landesverwaltung des Schußgebieted der Neu = Öuinea- 
Kompagnie von dem Reid) übernommen worden ift, werden die gejammten 

richterlichen und Verwaltungs: Befugnifje des ehemaligen Landeshauptmanns 
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auf den Kaiferlihen Kommifjar für dad Schußgebiet der Neu-Guinea-Kom- 
pagnie übertragen. 

Urkundlich unter Unjerer Höchiteigenhändigen Unterfchrift und beigedrudtem 
Kaijerlihen Inſiegel. 

Gegeben Neues Palais, den 6. Mai 1890. 
(L. 8.) Wilhelm. 

v. Caprivi. 

173. Derfügung, behufs Uebertragung Fonfularifcher 
Befugnifje auf den Kommifjar für das Schußgebiet der 

Ieu-Öuinea-Kompagnie, 

Auf Grund des $ 5 des Gejehes, betreffend die Nechtöverhältnifje der 
deutjchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75), wird für das Schup- 
gebiet der Neu-Öuinea-ftompagnie Folgendes bejtimmt: 

81. 
Der Kaijerlihe Kommifjar hat die Befugnifje wahrzunehmen, melde 

den deutjchen Konjuln nad) $ 16 des Geſetzes, bezüglich der Nationalität 
der Rauffahrteiichiffe ꝛc, vom 25. Dftober 1867 (Bundes-Geſetzbl. ©. 35) 
und nad) $ 35 des Gejehes, betreffend die Organijation der Bundestonfulate ıc., 
vom 8. November 1867 (Bundes-Geſetzbl. S. 137) zuftehen. Dafjelbe gilt 
von den Befugnifjen, welche den deutjchen Konſulaten als Seemannsämtern 
nad) der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Geſetzbl. ©. 432) 
und nach jonjtigen Reichsgeſetzen obliegen. *) 

Die für die Konſuln geltenden Ausführungsbejtimmungen zu den im 
vorhergehenden Abjab genannten Geſetzesvorſchriften finden entiprechende 
Anwendung. 

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen 
nah) Maßgabe der Beitimmungen des Geſetzes über die Gebühren und Koſten 
bei den Konjulaten des Deutjchen Reichs vom 1. Juli 1872 (Reichs-Geſetzbl. 
©. 245) erhoben. 

8 2. 
Der Kaijerlihe Kommifjar iſt berechtigt, die Wahrnehmung der ihm 

nad) $ 1 zuitehenden Befugnifje vorbehaltlih der Genehmigung des Reichs— 
fanzler3 anderen Beamten des Schußgebietes zu übertragen. Er hat den 
Eiß diejer Beamten zu bejtimmen und übt die Aufjicht über deren Amts— 

führung. 
3 S 3. 

Dieje Verfügung tritt am 1. Dftober 1890 in Kraft. 

Berlin, den 23. Mai 1890. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 
Freiherr v. Marſchall. 

*) Vergl. die Anmerkung zu der Verfügung für Kamerun und Togo vom 
29. März 1889 (S. 182). 
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174. Derordnung, betreffend. die dem Landeshauptmann der 
Neu-Buinea-Kompagnie zuftehenden richterlichen und 

Derwaltungsbefugniffe, 
(Reich3:Gefegblatt 1892 S. 673.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaifer, König von Preußen xx, 
verordnen auf Grund des Gejeßes, betreffend die Nechtöverhältniffe der 
deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75), im Namen des Reichs, 
was folgt: 

Nachdem die Neu-Guinea-Kompagnie die Landesverwaltung in ihrem 
Scußgebiete wieder übernommen haben wird, gehen diejenigen richterlichen 
und Verwaltungsbefugnifie, die dem Kaijerlichen Kommifjar für das Schub- 
gebiet der Kompagnie auf Grund der Verordnung vom 6. Mai 1890 
(Reichs⸗Geſetzbl. 1890, ©. 67) zuftanden, wieder auf den Landeshauptmann 
über. Der Beitpumtt der Uebernahme der Landesverwaltung durd die 
Kompagnie ift vom Reichskanzler bekannt zu machen. *) 

Urfundlih unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterjchrift und bei- 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Neues Palais, den 15. Juni 1892. 
L. S.) Wilhelm, 

Graf v. Capripi. 

I. Rechtspflege. 

175. Derordönung, betreffend die NRechtsverhältnifje in dem 
Schußgebiete der Yleu-Guinea-Kompagnie, 

Bom 5. Juni 1886. 

(Reiche: Gefegblatt ©. 187.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutiher Kaifer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Gefehes, betreffend die Rechtäverhält- 
nifje der deutſchen Schußgebiete, vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzbl. ©. 75) 
im Namen bed Reich, was folgt: 

81. 
Das Geſetz über die Konfulargerichtäbarkeit vom 10. Zuli 1879 (Reichs: 

Geſetzbl. ©. 179) tritt für dad Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie in 
Gemäßheit des 8 2 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutichen 
Schußgebiete, mit den in dieſer Verordnung vorgeſehenen Abänderungen am 
1. September 1886 in Krait**). 

S 2. 
Der Gerichtsbarkeit (S 1) unterliegen alle Perfonen, melde in dem 

Schußgebiete wohnen oder ſich aufhalten oder bezüglich deren, hiervon ab 

®) Die Uebernahme ift am 1. September 1892 re (Belanntmadhung des 
Reichskanzlers vom 22. September, D. Kol. Bl. ©. 484). 

“*) Vergl. $ 3 des Geſetzes, betreffend die Rechtsperhältniſſe der deutſchen 
Schusgebiete (Nr. 15), jomwie die Anmerkung zu der Ueberichrift dieſes Gefeges. 

a [em 



E. Das Schußgebiet der Neu:Guinea-Kompagnie. 443 

gejehen, ein Gerichtsſtand innerhalb des Schubgebietes nad) den zur Geltung 
fommenden Gejegen begründet ift, die Eingeborenen jedoch nur, foweit fie 
biejer Gerichtöbarfeit beſonders unterjtellt werden. 

Der Reichskanzler beitimmt nah Anhörung der Direktion der Neu— 
Guinea-Kompagnie, wer als Eingeborener im Sinne diefer Verordnung an- 
zujehen it, und inwieweit auch Eingeborene der Gerichtöbarkeit (S 1) zu 
unterjtellen find. *) 

$ 3. 
Dem zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigten Beamten fteht die 

Befugniß zu, bei Erlaß polizeilicher Vorjchriften (5 4 des Geſetzes über die 
Konjulargerichtsbarkeit) gegen die Nichtbefolgung derjelben Gefängniß bis zu 
drei Monaten, Haft, Gelditrafe und Einziehung einzelner Gegenftände an 
zudrohen, jomweit ihm dieje Befugniß durch bejondere Anordnung des Reichs— 
kanzlers ertheilt wird.**) 

S 4. 

(Außer Kraft geſetzt durch S 6 der Verordnung vom 13. Juli 1888.) 

8 5. 
Der zur Ausübung der Gericht3barkeit ermächtigte Beamte hat dafür zu 

jorgen, daß die AZujtellungen in dem Schußgebiete mit der nad) den vor: 
handenen Mitteln möglichen Sicherheit erfolgen. Er erläßt die für die Aus: 
führung erforderlichen Anordnungen und überwacht deren Befolgung. 

S 6. 
In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind in dem Verfahren vor den 

Gerichtsbehörden des Schutzgebietes alle Entscheidungen, einschliesslich 
der auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden, von Amtswegen 
zuzustellen. Diese Vorschrift findet auch auf die Zustellung der Zahlungs- 
und Vollstreckungsbefehle an den Schuldner, sowie der Pfändungs- und 
Ueberweisungsbeschlüsse an den Schuldner und den Drittschuldner An- 
wendung. Für Beschlüsse, welche ausschliesslich die Prozess- oder Sach- 

_ leitung, einschliesslich der Bestimmung oder Aenderung von Terminen, 
betreffen, genügt die Verkündung.***) 

Die Beglaubigung der zuzuftellenden Schriftitüde fann in allen Fällen 
durch den Gerichtöjchreiber erfolgen. 

Soll durch eine Zuftellung eine Frift gewahrt oder der Lauf der Ber: 
jährung oder einer Friſt unterbrochen werden, jo treten die Wirkungen der 
Zuftellung bereits mit der Einreichung des zuzuftellenden Schriftjtüdes bei 
der Gerichtöbehörde ein, jofern die Zuftellung demnächſt bewirkt wird. 

Bei Bewilligung der öffentlichen AZuftellung einer Ladung kann die 
Gericht3behörde anordnen, daß eine Einrüdung in öffentliche Blätter nicht 
erforderlich jei. 

Zuftellungen außerhalb des Schußgebietes erfolgen im Wege des Er- 
ſuchens. 

Wohnt eine Partei außerhalb des Schutzgebietes, ſo kann, falls ſie nicht 
einen daſelbſt wohnhaften Prozeßbevollmächtigten beſtellt hat, angeordnet 

2 Vergl. Nr. 203. 
33 Nr. 167, 172, 174. 
Es der gemäß $ 1 der Verordnung vom 13. Yuli 1888 (Nr. 176) ab: 

ie Tert wiedergegeben. 
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werden, daß fie eine dajelbit mohnhafte Perfon zum Empfange der für fie 
bejtimmten Schriftſtücke bevollmächtige. Diefe Anordnung kann ohne mündliche 
Verhandlung erfolgen. Eine Anfehtung des Beſchluſſes findet nicht jtait. 
Der Zuftellungsbevollmädtigte ift bei der nächiten gerichtlichen Verhandlung 
oder, wenn die Partei vorher dem Gegner einen Schriftſatz zuftellen läßt, 
in diejem zu benennen. Gejcieht dies nicht, jo können alle jpäteren Zu 
ftellungen bis zur nachträglichen Benennung durch Anheftung an die Gerichts 
tafel bewirkt werden. 

Der Nachweis über die erfolgte AZuftellung ift zu den Gerichtsaften zu 
bringen. 

S 7. 
Die Zwangsvollstreekung im Schutzgebiete erfolgt ausschliesslich 

durch die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten 
Beamten. Der Beibringung einer vollstreckbaren Ausfertigung bedarf es 
nicht, soweit dieselbe von dem Gerichtsschreiber der Gerichtsbehörde, 
durch welche die Zwangsvollstreckung zu erfolgen hat, zu ertheilen sein 
würde. *) 

Der Beante kann nad; Anordnung der Zwangsvollitredung mit der Aus- 
führung andere Perſonen beauftragen, welche nad) feinen Anmweifungen zu 
verfahren haben. 

8 8. 
Vollitredbare Ausfertigungen dürfen von dem Gerichtöichreiber der 

Gerichtsbehörde im Schußgebiete nur auf Anordnung des zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ertheilt werden. 

89. 
(Außer Kraft gejeßt durch $ 10 der Verordnung vom 13. Juli 1888.) 

$S 10. 
Das Gefep, betreffend die Eheihliegung und die Beurkundung des Per: 

fonenftandes von Reichdangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes 
Geſetzbl. S. 599) tritt für das Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie be: 
züglid; aller Perjonen, welche nicht Eingeborene (S 2 Abſatz 2) find, am 
1. September 1886, in Kraft.**) 

Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfhrift und bei- 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 5. Juni 1886. 
(L. S.) Wilhelm. 

Fürſt v. Bısmard. 

176. Verordnung, betreffend die Rechtsverhältniſſe im Schutz— 
gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, 

Vom 13. Juli 1888. 

Reichs⸗Geſetzblatt S. 221.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhält⸗ 

*) Es iſt der gemäß $2 der Verordnung vom 13. Juli 1888 abgeänderte Tert 
wiedergegeben. 

**) Vergl. die Verordnung vom 1. März 1888 (Nr. 187). 
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niffe der deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888, ©. 75),*) für das 
Scußgebiet der Neu-Öuinen-flompagnie in Ergänzung der Verordnung vom 
5. Juni 1886 (Reichs-Geſetzbl. S. 187), was folgt: 

81. 
Der 86 Abſatz 1 der Verordnung vom 5. Juni 1886 wird durch 

folgende Beitimmung erjegt: 
(Siehe dort.) 

S 2. 
Der 8 7 Abſatz 1 der Verordnung vom 5. Juni 1886 wird durch 

folgende Beftimmung erjeßt: 
(Siehe dort.) 

$ 3. 
In Strafjahen findet die Hauptverhandlung ohne die Auziehung von 

Beifigern ftatt, wenn der Beſchluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
eine Handlung zum Gegenjtande hat, welche zur Zuftändigfeit der Schöffen- 
gerichte oder zu den in den SS 74, 75 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes be— 
zeichneten Vergehen gehört. 

S 4. 
Der Angellagte kann auf jeinen Antrag oder von Amtswegen wegen 

großer Entfernung jeines Aufenthaltsortes oder wegen jonjtiger Hindernifje 
von der Verpflichtung zum Erjcheinen in der Hauptverhandlung entbunden 
werden, wenn nach dem Ermeljen der Gerichtsbehörde vorausfichtlid Feine 
andere Strafe als ?reiheitsitrafe biß zu ſechs Monaten oder Gelditrafe oder 
Einziehung, allein oder in Verbindung miteinander, zu erwarten jteht. 

85. 
Die Gerichtsbarkeit in den zur Zuſtändigkeit der Schwurgerichte ge— 

hörenden Sachen wird für jeden der im Schutzgebiete gebildeten Gerichts— 
bezirke der Gerichtöbehörde erjter Inſtanz übertragen. 

Für diefe Saden finden die Vorjchriften Anwendung, welche für die 
im & 28 des Geſetzes über die Konfulargeridhtsbarfeit bezeichneten Straf: 
ſachen gelten. 

S 6. 
ALS Berufungs- und Beichwerdegeriht wird für das Schußgebiet an 

Stelle des Neichdgeriht3 und des deutichen Konjulargeriht3 in Apia 
(Gejeg über die Konjulargerichtsbarteit SS 18, 36, 43, Verordnung vom 
5. Juni 1886 8 4) eine Gerichtöbehörde zweiter Inſtanz am Sibe des 
Landeshauptmanng errichtet, welche aus dem zur Ausübung der Gerichts- 
barkeit zweiter Inſtanz ermächtigten Beamten als Vorfigendem und vier Bei: 
figern beſteht. 

Auf die Beifiger und den Gerichtäichreiber finden die Vorichriften im 
$ 6 Abſatz 2, 88 7, 8, 10 des Gejehes über die Konſulargerichtsbarkeit 
entiprechende Anwendung. 

Der 8 4 der Verordnung vom 5. Juni 1886 tritt außer Kraft. 

87. 
In dem Berfahren vor der Gerichtöbehörde zweiter Inſtanz nehmen 

in bürgerlichen Rechtöftreitigfeiten, in Konkursſachen und in den zur ftreitigen 

*) Bergl. 88 2 und 3 dafelbft (Nr. 15). 
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Gerichtsbarkeit nicht gehörenden Angelegenheiten die Beifiger nur am der 
mündlichen Verhandlung, ſowie an den im Laufe oder auf Grund derſelben 
ergebenden Entjcheidungen Theil. Jedoch erfolgt die Entſcheidung über das 
Rechtsmittel der Beſchwerde unter Mitwirkung der Beifier, wenn die am 
gefochtene Entſcheidung unter Mitwirkung von Beifigern ergangen: ift. 

In dem Verfahren zweiter Inſtanz ift eine Vertretung durch Rechts— 
anmälte nicht geboten, und findet der $ 269 der Civilprozeßordnung feine 
Anwendung. 

Die Vorihriften in 88 464 und 468 der Civilprozeßordnung gelten 
auch für das Verfahren in zweiter Inſtanz. 

S 8. 
In Strafiahen findet vor der Gerichtöbehörde zweiter Inſtanz in 

Bezug auf die Zuziehung der Beiſitzer die Vorſchrift des 8 30 des Gerichts— 
verfafjungsgejeßes mit der oben im $ 7 Abjab 1 bezeichneten Maßgabe An 
wendung. 

Den Umfang der Beweisaufnahme bejtimmt das Gericht, ohne hierbei 
durch Anträge, Verzichte oder frühere Beichlüffe gebunden zu jein. 

Die Mitwirkung einer Staatsanwaltichaft findet nicht ftatt. 
Der nicht auf freiem Fuße befindliche Angeklagte hat Anjprud auf An- 

wejenheit in der Hauptverhandlung, wenn er ſich am Orte des Berufung: 
gerichts befindet. 

In den zur Zuftändigfeit der Schwurgerichte gehörenden Sachen ijt die 
Vertheidigung auch in der zweiten Inſtanz nothwendig. In der Hauptver- 
handlung ift die Anweſenheit des Vertheidigerd erforderlich; der S 145 der 
Strafprozeßordnung findet Anwendung. 

Im Uebrigen verbleibt es bei den Borjchriften im S 40 des Geſetzes 
über die Konjulargerichtöbarfeit. 

89. 
Die Todesjtrafe iſt durch Erſchießen oder Erhängen zu volljtreden. 
Der Landeshauptmann bejtimmt, welche der beiden Vollſtreckungsarten 

in dem einzelnen alle jtattzufinden hat. 

8 10. 
In dem Verfahren vor den Gerichtöbehörden im Schußgebiete finden 

das Gerichtökoftengejeg und die Gebührenordnungen für Gerichtvollzicher, 
für Zeugen und Sachverſtändige, jowie für Rechtsanwälte feine Anmendung. 
Die Vorſchriften, welche an Stelle der bezeichneten Geſetze zu treten haben, 
werden von dem Reichskanzler erlafjen. 

Der $ 9 der Verordnung vom 5. Juni 1886 tritt außer Kraft. 

8S 11. 
Der $ 46 des Geſetzes über die Konjulargerichtsbarteit bleibt außer 

Anwendung; Gelditrafen fließen ebenjo, wie die Gerichtöfoften, zur Kaſſe der 
Neu-Guinea-Kompagnie. 

g 12. 
Diefe Verordnung tritt am 1. Januar 1889 in Kraft. 
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Die in diefem Zeitpunkte bei dem Neichögeriht oder dem deutjchen 
Konfulargeriht in Apia anhängigen Berufungs- und Beſchwerdeſachen werden 
nad) den bisherigen Vorſchriften erledigt. 

Urkundlih unter Unjerer Höchiteigenhändigen Unterjchrift und bei— 
gedrudtem Kaijerlichen Inſiegel. 

Gegeben ©. M. Yacht „Alexandria“, den 13. Juli 1888. 

(L. S.) Wilhelm. 
Graf v. Bismard,. 

177. Derordnung, betreffend die Regelung der Rechts- 
verhältnifje auf den zum Schußgebiete der Yleu-Buinea- 

Kompagnie gehörigen Salomonsinfeln, 
Vom 11. Januar 1887. 

eichs ⸗ Geſetzblatt ©. 4.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhält— 
nifje der deutſchen Schußgebiete, vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzbl. 
©. 75) im Namen des Reichs, was folgt: 

Einziger Paragraph. 

Das Gejeh über die Konfulargerichtsbarfeit vom 10. Juli 1879 (Reichs— 
Geſetzbl. S. 197) tritt für die zum Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie 
gehörigen Salomoninjeln in Gemäßheit des $ 2 des Gejehes, betreffend die 
Nechtsverhältnifje der deutſchen Schußgebiete, mit den in der Verordnung 
vom 5. Juni 1886 (Reichs-Geſetzbl. ©. 187) vorgejehenen Mbänderungen 
am 1. April 1887 in Kraft. 

Urkundlih unter Unjerer Höchjfteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrucktem Kaijerlichen Infiegel. 

Gegeben Berlin, den 11. Januar 1887. 

(L. S.) Wilhelm. 
Graf v. Bismard. 

178. Erlaß, betreffend die Ausdehnung von Derfügungen 
des Reichsfanzlers auf die zu dem Schußgebiete der Neu— 
Guinea-Kompagnie gehörigen Infeln der Salomonsaruppe, 

Auf Grund der Kaijerlihen Verordnung vom 11. Januar 1887, be- 
treffend die Regelung der Rechtöverhältniffe auf den zum Scußgebiet der 
New-Öuinea-flompagnie gehörigen Salomonsinjeln (Reichs-Geſetzbl. Nr. 2 
©. 4), wird Folgendes bejtimmt: 
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1. Der Erlaß des Reichskanzlers vom 24. Juni 1886, betreffend die 
Ermächtigung des Landeshauptmanns, Freiherrn v. Schleinig, 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit, *) 

2. die Verfügung des Reichskanzlers vom 1. November 1886 zur 
Ausführung der Kaiferlihen Verordnung vom 5. Juni 1886, be 
treffend die Rechtöverhältnifje in dem Schußgebiete der Neu-Guinea- 
Kompagnie, **) 

3. die Dienftanweifung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarfeit 
im Scußgebiete der Neu-Guinea-fompagnie vom 1. November 
1886, *%**) finden vom 1. April 1887 ab auch auf die Inſeln der 
Salomonsgruppe, für welche der Neu-Guinea-Kompagnie der Kaiſer— 
liche Schußbrief vom 13. Dezember 1886 ertheilt worden iſt, An- 
wendung. 

Berlin, den 24. Januar 1887. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 
Graf dv. Bismard. 

179. Derordnung, betreffend die Ausdehnung von 
Derordnungen der Direktion der Neu-Buinea-Kompagnie 
auf die dem Schußgebiete derjelben zugelegten Inſeln der 

Salomonsgruppe, 

Mit Genehmigung des Herrn Reichskanzlers wird Folgendes bejtimmt: 
Die Verordnung, betreffend die Veröffentlihung von Verord— 

nungen der Direktion der Neu-Öuinea-flompagnie und des Landes- 
hauptmanns, jowie die Ermächtigung des Landeshauptmanns zum 
Erlaß von Verordnungen in dringliden Fällen von 24. Juni 
1886, }) und 

die Verordnung, betreffend die Erhebung von Gebühren für die 
auf Grund des Gejehe3 vom 4. Mai 1870 über die Eheichliegung 
und die Beurkundung des Perjonenjtandes in dem Schußgebiete der 
Neu-Guinea-Kompagnie vorzunehmenden Geſchäfte vom 12. No- 
vember 1886,7}) 

finden vom 1. April 1887 ab auch auf die Injeln der Salomonsgruppe, 
über welche des Kaiſers Majeftät die Oberhoheit übernommen hat, und für 
welche der Neu-Guinea-Kompagnie der Kaijerlihe Schußbrief vom 13. De 
zember 1886 ertheilt worden ift, Anwendung. 

Berlin, den 7. Februar 1887. 
Neu-Guinea-Kompagnie. 

Die Direktion. 
A. v. Hanſemann. Herzog. 

— — Vorſitzender. 
*) Vergl. Nr. 167. 

**) Vergl. Nr. 208. 
***) Vergl. Nr. 180. 
I Vergl. Nr. 168. 

+7) Vergl. Nr. 1%. 



E. Das Schußgebiet der NeusGuinea-Kompagnie. 449 

180. Dienftanweifung, betreffend die Ausübung der Gerichts- 
barkeit im Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 
1. November 1886,*) unter Berücfichtigung der durch die 

Dienftanweijung vom 3. Auguft 1888 eingeführten 
Aenderungen.**) 

Zur Ausführung der Vorihriften über die Ausübung der Gerichtöbar- 
feit im Schußgebiete der Neu-Guinea-fiompagnie wird, im Einvernehmen 
mit der Direktion der Kompagnie, Folgendes bejtimmt: 

I. Berjonen, welche der Gerichtsbarkeit unterliegen. 

(Zu $ 2 der Verordnung vom 5. Juni 1886.) 

Die Gerichtsbarkeit in dem Schubgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie 
erjtreckt fic) nad) zwei Richtungen auf einen weiteren Kreis von Perſonen 
al3 die Konfulargericht3barteit. Der Erjteren find unterworfen: 

1. nicht nur Neichsangehörige und Schußgenofjen, jondern auch Aus— 
(änder; ausgenommen find nur Eingeborene, ***) injoweit Ddiejelben nicht 
nad) $ 2 Abjap 2 der Verordnung der Gerichtsbarkeit unterjtellt werden; 

2. nicht nur alle Perjonen, welche im Schußgebiete wohnen oder ſich 
dort aufhalten, jondern auch ſolche Perſonen, hinſichtlich deren, ohne daß fie 
dort Wohnfit oder Aufenthalt Haben, ein Gerichtsitand nad) den zur Geltung 
fommenden Gejegen begründet ijt (3. B. in den fällen der SS 24, 29, 31, 32 
der Eivilprozekordnung). 

U. Erlaß polizeiliher Vorjchriften. 

(Zu 8 4 des Gejeges über die Konfulargerictöbarfeit vom 10. Juli 1879 und $ 3 
der Verordnung vom 5. Juni 1886.) 

Für die Verkündung polizeilicher Vorſchriften iſt $ 3 der Verordnung 
vom 24. Juni 1886 (Verordnungsblatt für das Schußgebiet der Neu-Guinea— 
Kompagnie ©. 38) maßgebend. 7) 

III. Gerihtsbehörden. 

(Zu $ 5 des —5* über die Konſulargerichtsbarkeit; 8 2 gr Fe vom 
17. April 1886 und 8 6 der Verordnung vom 13. Juli 1888). 

1. Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Instanz ist der Landes- 
hauptmann ermächtigt, soweit nicht bei Genehmigung der Ernennung 
desselben durch den Reichskanzler etwas Anderes bestimmt wird. Die 
Gerichtsbarkeit erster Instanz wird von den übrigen durch den Reichs- 
kanzler zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten wahr- 
genommen. 

Der Landeshauptmann ist befugt: 
a) bei Erlass polizeilicher Vorschriften für das gesammte Schutz- 
— oder für einen Theil desselben gegen die Nichtbefolgung 

3 Vergl. Nr. 178. 
) Dielelben find durch lateiniſchen Druck kenntlich gemacht. 

u.) Bergl. Nr. 208. 
7) Vergl. Nr. 1%. 

Riebow, Die Kolonial-Gefehgebung. 29 



450 Zweiter Theil. Beltimmungen für die einzelnen Schußgebiete. 

der Vorschriften Gefängniss bis zu drei Monaten, Haft, Geldstrafe 
und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen. (Gesetz. be- 
treffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete $ 11 
Absatz 2, 3, Reichs-Gesetzbl. 1888 S. 75); 

b) über die Abgrenzung der Bezirke der Gerichtsbehörden erster 
Instanz, über die Vertheilung der Geschäfte unter mehrere für 
denselben Bezirk zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte 
Beamte, sowie über die Amtssitze der Beamten Bestimmung zu 
treffen; 

c) die Dienstaufsicht über die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
erster Instanz ermächtigten Beamten zu führen und denselben 
für den Fall der Verhinderung Vertreter zu bestellen; 

d) die Abhaltung von Gerichtstagen ausserhalb der Amtssitze an- 
zuordnen; 

e) allgemeine Anordnungen über Ausführung von Zustellungen nach 
Maassgabe des $ 5 der Kaiserlichen Verordnung vom 5. Juni 1886 
zu erlassen. 

Für den Fall der Verhinderung des Landeshauptmanns ist demselben 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit und der sonstigen in dieser Anweisung 
ihm übertragenen Befugnisse durch die Neu-Guinea-Kompagnie mit Ge- 
nehmigung des Reichskanzlers ein Vertreter zu bestellen. Zu beachten 
ist, dass in der höheren Instanz kein Richter mitwirken darf, welcher in 

der unteren Instanz bei Erlassung der angefochtenen Entscheidung be- 
theiligt war (Civilprozessordnung 8 41 No. 6, Strafprozessordnung $ 23 
Absatz 1). Für den Fall, dass aus diesem Grunde oder aus sonstigen 
Ursachen der ordentliche Vertreter des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
zweiter Instanz ermächtigten Beamten an der Vertretung behindert ist, 
ist ein ausserordentlicher Vertreter zu bestellen. Die Bestellung erfolgt 
durch den Landeshauptmann oder den ordentlichen Vertreter desselben. 

Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten 
Beamten führen die Dienstaufsicht über die bei der betreffenden Gerichts- 
behörde angestellten Beamten und regeln die Vertretung derselben im 
Falle der Behinderung. 

2. Die Gerichtsbehörden erster Instanz haben in den von ihnen aus 
gehenden Schriftstücken 

a) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche unter Zuziehung der 
Beisitzer erledigt werden, die Bezeichnung als „Kaiserliches 
Gericht des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie*; 

b) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche von dem zur Aus- 
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten-Beamten ohne Zuziehung 
von Beisitzern erledigt werden, die Bezeichnung als 
„Kaiserlicher Richter des Schutzgebietes der Neu-Guinea- 

Kompagnie“ 
anzuwenden. 

2a. Die Gerichtsbehörde zweiter Instanz hat in den von ihr aus- 
gehenden Schriftstücken 

a) in den unter 2a bezeichneten Fällen (Verordnung vom 13. Juli 1358 
8 7 Absatz 1, $ 3 Absatz 1) die Bezeichnung als „Kaiserliches 
Öbergericht des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie*; 
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b) in den unter 2b bezeichneten Fällen die Bezeichnung als 
„Kaiserlicher Oberrichter des Schutzgebietes der Neu-Guinea- 

Kompagnie* 
anzuwenden. 

3. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Perjonen haben 
vor Antritt ihres Amtes einen Eid dahin zu leijten: 

„Ich ſchwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwifjenden, die 
Pflihten eines Kaiſerlichen Richters im Schußgebiete der Neu: 
Guinea = Kompagnie getreulih zu erfüllen. Go wahr mir 
Gott helfe.“ 

Die Eidesleiftung kann auch mitteljt Unterjchreibens der Eidesformel 
erfolgen. Won der Beeidigung it dem Reichskanzler Anzeige zu machen. 

4. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte ift befugt, 
geeigneten Perjonen die Erledigung einzelner, zu jeiner Zuitändigfeit gehöriger 
Gejchäfte dauernd oder in beſtimmten Fällen zu übertragen. Diejelbe 
Befugniß erjtredt ſich nicht auf die Urtheilsfällung, die Entjcheidung über 
Durchſuchungen und Beichlagnahmen und Berhaftungen, jowie auf die Er- 
nennung und Beeidigung der Beiſitzer, die Beſtellung vor Gerichtöjchreibern 
und die Zulaffung zur Rechtsanwaltſchaft. — Im Falle einer dauernden 
Uebertragung iſt die beauftragte Perſon mittelſt Handſchlags an Eidesitatt 
zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die dauernde 
Uebertragung hindert den Beamten nicht, jederzeit Gejchäfte der betreffenden 
Art jelbjt wahrzunehmen. — Der Beauftragte handelt im Namen der 
Gerichtöbehörde; derjelbe iſt in den betreffenden Schriftjtüden als an Stelle 
ded Beamten handelnd zu bezeichnen. 

IV. Beijiger. 

(Zu den $$ 7 bis 9 des Geſetzes über die Konfulargerichtsbarfeit.) 

1. Die Worte, welche der Vorfigende bei der Beeidigung der Beifiter 
an die zu Beeidigenden zu richten hat, lauten: 

„Sie ſchwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwifjenden, die 
Pflichten eines Beiſitzers des Kaijerlichen Gerichts des Schußgebietes 
der Neu-Guinea-Kompagnie getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme 
nach bejtem Wiſſen und Gemifjen abzugeben. * 

2. Die auf Ernennung und Beeidigung der Beifißer und deren GStell- 
vertreter jich beziehenden Verhandlungen und Protofolle find zu bejonderen 
Alten zu nehmen. 

3. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte hat 
Namen, Stand und Staatsangehörigkeit der von ihm ernannten Beifiker 
und Stellvertreter dem Reichskanzler anzuzeigen. 

V. Gerichtsſchreiber. 

(Zu $ 10 des Gefeges über die Konfulargerichtäbarfeit.) 

1. Als Gerichtsſchreiber ijt eine hierzu geeignete Perſon, welche am 
Amtsjige des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermädhtigten Beamten wohnen 
muß, zu bejtellen. Won der Bejtellung iſt dem Reichskanzler Anzeige zu 
machen. 

. 29* 
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2. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte kann 
in einzelnen „Fällen, insbejondere bei Behinderung des nad Vorſchrift der 
Nr. 1 beitellten Gerichtsichreibers, die Verrichtungen defjelben einer anderen 
Perſon übertragen. 

3. Der Gerichtöfchreiber hat vor jeinem Amtsantritt, die mit den Ver— 
richtungen eined jolchen in einzelnen Fällen betraute Perſon vor der Aus— 
übung berjelben, einen Eid dahin zu leijten: 

„Ich ſchwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwifjenden, die 
Pflichten eines Gerichtsichreiberd getreulich zu erfüllen. So wahr 
mir Gott helfe.“ 

Falls von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten 
die Erledigung einzelner zu seiner Zuständigkeit gehörenden Geschäfte 
einer anderen Person übertragen wird (Abschnitt III No. 4 der Dienst- 
anweisung vom 1. November 1886), kann dieser auch die Bestellung des 
bei Erledigung des Geschäftes zuzuziehenden Gerichtsschreibers auf- 
getragen werden. 

VI. Redtsanmälte. 

(Zu £ 11 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit.) 

1. Der zur Ausübung der Gericht3barfeit ermächtigte Beamte bat 
ein Berzeihnig der von ihm zur Ausübung der Nechtsanwaltichait zus 
gelafjenen Perjonen zu führen. Die Eintragungen, jowie die Löſchungen 
in dem Verzeichniſſe find dem Reichskanzler anzuzeigen. 

2. Die Bedingungen der Zulaffung zur Ausübung der Rechtsanwalt: 
Ihaft find dem Exmefjen des Beamten überlafien. Der Beſitz der Reichs— 
angehörigfeit ijt nicht erforderlich. Wenn geeignete Perjonen mit juriftiicher 
Vorbildung nicht vorhanden find, kann der Beamte unter Umjtänden aud) 
aus anderen Berufsklaſſen zuderläflige Perſonen, welche die nöthige Geſchäfts— 
fenntni beißen, zur Ausübung der Rechtsanmwaltichaft zulaſſen. Eine Ber 
eidigung der Rechtsanwälte findet nicht jtatt. 

VI. Zujtellungen. 

(Zu den 88 5 und 6 ber Verordnung vom 5. uni 1886 und $ 1 der Verordnung 
: vom 13. Juli 1888,) 

1. In dem Verfahren vor der Gerichtsbehörde im Scußgebiete er 
folgen die Zuftellungen jämmtlic) auf Beranlafjung der Gerichtsbehörde. 
Dies gilt jowohl von Zuftellungen von Amtswegen (j. Nr. 2), alö von ſolchen 
auf Betreiben der Parteien (f. Nr. 3). Der Unterichied zwiichen beiden Arten 
von BZuftellungen beruht lediglich darin, daß die Leßteren nur dann von der 
Gerichtsbehörde veranlaft werden, wenn die Bartei einen auf die Bewirkung 
der Zuftellung gerichteten Antrag geitellt hat (vgl. Nr. 4), während es bei 
Zuftellungen von Amtswegen eines ſolchen Parteiantrages nicht bedarf. 

2. Von Amtswegen erfolgen: 
A. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten: die Zustellung der 

Abschrift der Berufungsschrift an die Gegenpartei, sowie die 
Zustellung aller gerichtlichen Entscheidungen nicht bloss 
(wie nach $ 294 Absatz 3 der Civilprozessordnung) der nicht 
verkündeten, sondern auch der verkündeten, insbesondere 
auch der Urtheile. Ebenso werden Zahlungs- und Voll- 
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streckungsbefehle dem Gläubiger und dem Schuldner und 
Beschlüsse, durch welche eine Forderung gepfändet oder 
überwiesen wird, dem Gläubiger, dem Schuldner und dem 
Drittschuldner von Amtswegen zugestellt (Verordnung vom 
13. Juli 1888, $ 1). 

Ausgenommen sind nur: 
a) Beschlüsse, welche lediglich die Prozess- und Sachleitung 

einschliesslich der Bestimmung und Aenderung von Terminen 
betreffen, insbesondere auch Beweisbeschlüsse ($ 1 der Ver- 
ordnung vom 13. Juli 1888); bei diesen genügt die Ver- 
kündung und zwar ohne Rücksicht auf die Anwesenheit der 
Parteien bei derselben; 

b) Arrestbefehle; die Zustellung derselben an den Gläubiger 
erfolgt zwar ebenfalls von Amtswegen ($ 294 Absatz 3, 
$ 809 Absatz 2 der Civilprozessordnung); die Zustellung an 
den Schuldner dagegen findet nur auf Antrag des Gläubigers 
statt ($ 802 Absatz 2 daselbst), damit nicht durch vorzeitige 
Bekanntgebung des verfügten Arrestes an den Schuldner die 
demnächstige Vollstreckung des Arrestes in ihrem Erfolge 
gefährdet werde. Dieses Interesse des Gläubigers fällt jedoch 
weg, wenn derselbe mit dem Antrag auf Erlass des Arrest- 
befehls zugleich die Vollstreckung desselben, z. B. durch 
Bezeichuung des Arrestgegenstandes (der zu pfändenden 
beweglichen Sachen oder Forderungen u. s. w.) beantragt. 
In diesem Fall ist anzunehmen, dass mit dem Antrag auf 
Erlass des Arrestbefehls auch die Zustellung desselben beantragt 
sei, und demzufolge mit dem Arrestbefehl zugleich die 
Zustellung desselben und die betreffende Vollstreckungs- 
maassregel zu verfügen. 

B. In Strafjachen: alle Zuftellungen mit Ausnahme der Zeugen: 
ladungen im Falle des 8 219 der Strafprozekordnung; 

C. Im Konfursverfahren: alle Zuftellungen ($ 66 Abjab 2 der 
Konkursordnung); 

D. In Angelegenheiten der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit: alle vom 
Gericht ausgehenden Zuſtellungen; jedoch iſt hier eine förmliche 
Zuſtellung nur nothwendig, inſofern es (z. B. wegen Beginns 
einer Friſt u. dgl.) einer Beurkundung der Zuſtellung bedarf 
(S 1 Abſatz 1 des preußifchen —— zur Civil⸗ 
prozeßordnung). 

3. Auf Betreiben der Parteien erfolgen: 

A. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Zustellung von Schrift- 
sätzen seitens einer Partei an die andere mit Ausnahme der 
Berufungsschrift (vgl. No. 2 A) und die Zustellung von 
Arrestbefehlen an den Schuldner (vgl. No. 2 Ab); 

B. In Strafjachen: die Zuftellung von Zeugenladungen im Falle 
des S 219 der Strafprozeßordnung ; 

C. Zujtellungen, welche die VBetheiligten in nicht gerichtlichen Nechts- 
angelegenheiten vornehmen laſſen wollen, 3. B. von Mahnungen 
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Kimdigungen, Proteftationen u. dgl. m. (S 1 Abſatz 3 des 
preußiichen Ausführungsgejeges zur Civilprozehordnung). 

4. Zu dem Antrag einer Partei auf Bewirfung der Zujtellung genügt, 
abgejehen von dem Gejuhe um Bewilligung einer öffentlichen Zuftellung 
(S 187 der GCivilprozegordnung), eine mündliche Erklärung, — Sit das 
zuzuitellende Schriftjtüd ein Schriftjaß oder eine jonftige von der Partei 
ausgehende Erklärung, jo hat die Gerichtsbehörde nad) Einreihung des 
Schriftſtückes auch ohne ausdrüdlihen Parteiantrag für die Zuftellung Sorge 
zu tragen, wenn aus dem Inhalte des Schriftitüdes hervorgeht, daß und 
wann es zugejtellt werden joll. — Soll ein erſt zu erlajjender Gericht! 
beſchluß auf Betreiben einer Partei zugejtellt werden (z. B. in den Füllen 
der SS 633, 730, 802 der Givilprozeßordnung), jo iſt die Partei jchon bei 
Stellung de3 Antrags auf Erlaß eines ſolchen Bechluffes thunlichit zu 
einer Erklärung zu veranlaffen, ob fie die Zuitellung an den Gegner gleid)- 
zeitig beantragen oder ſich einen bezüglichen Antrag noch vorbehalten wolle. 
Auch braucht das Verlangen der Zuftellung in dem Antrag auf Erlaß des 
Beſchluſſes nicht ausdrüdlid) ausgeiprochen zu fein, wenn nur ein bezüglicher 
Wille des Antragitellers aus den Umjtänden zu entnehmen it. 

5. Die Vorichriften über die YZujtellungen in Buch 1 Abjchnitt ILL 
Titel 2 der Civilprozefordnung, welche aud in Strafſachen (S 37 der Straf: 
prozeßordnung), in Konkursverfahren (S 65 der tonfursordnung), zum Theil 
auch in Angelegenheiten der nicht jtreitigen Gerichtsbarkeit umd bei den in 
nicht gerichtlichen Angelegenheiten auf Betreiben der Betheiligten jtattfindenden 
Buftellungen S 1 Abjäbe 1, 3 des Preußischen Ausführungsgeießes zur Civil: 
prozeßordnung) Anwendung erleiden, find durch die SS 5, 6 der Verordmung 
wejentlich modifizirt, insbejondere durch die Bejtimmung, daß der zur Aus- 
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte die für die Ausführung der 
Zujtellungen im Schußgebiete erforderlichen Anordnungen zu treffen hat. 

6. Auch im Scubgebiete bejtcht die Zuftellung, wenn eine Aus— 
fertigung zugejtellt werden joll, in deren Uebergabe, in den übrigen Fällen 
in der Uebergabe einer beglaubigten Abſchrift des zuzuſtellenden Schrift: 
jtüdes (S 156 Abjag 1 der Civilprozefordnung). Die Beglaubigung fann 
aber hier in allen Fällen (nicht, wie nad) S 156 Abjag 2 der Civilprozef- 
ordnung, nur bei Zujtellungen von Amtswegen) durch den Gerichtsichreiber 
erfolgen (S 6 Abſatz 2 der Verordnung). Der Gerichtsichreiber hat bei 
Buftellungen auf Betreiben der Parteien die erforderlichen Abichriften (S 155 
der Civilprozegordnung) auf Verlangen auch anzufertigen. Sofern Rechts 
anmälte im Schußgebiete zugelajien werden, kann die Beglaubigung der auf 
ihr Betreiben zuzuftellenden Schriftjtücde auch durch fie jelbit erfolgen. 

7. Die Vorſchriften über die Perjon, an welche die Zuftellung zu er: 
folgen hat (SS 157 bis 164 der Civilprozegordnung), find aud im Schut- 
gebiete zu beachten; jedoch tritt an Stelle der SS 160, 161 der 8 6 Abſatz 6 
der Verordnung. 

8. Die SS 165 bis 181 der Civilprozegordnung finden in dem Schu 
gebiete feine Anwendung. An ihre Stelle treten die Anordnungen, welche 
von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten gemäß 
8 5 der Verordnung erlaffen werden. Dieje Anordnungen können für eine 
einzelne Zuitellung mit Nüdjicht auf die Umſtände des Falles bejonders oder 
allgemein für alle Fälle, in denen nicht etwas Abweichendes  bejtimmt 
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wird, getroffen werden. Diejelben können ſich beziehen auf die Perſonen, 
durch welche die Zuftellungen zu bewerfitelligen find, und die Weber: 
mittelung der Aufträge an diejelben; auf Ort umd Zeit der Zujtellungen; 
auf diejenigen Perjonen, welchen an Stelle de3 Empfängers das zuzujtellende 
Schriftſtück bezw. die Abjchrift deſſelben übergeben werden darf, wenn der 
Empfänger nicht angetroffen wird; auf das Berfahren, wenn feine Perſon 
angetroffen wird, an welche die Uebergabe bewirkt werden kann; auf den 
Nachweis der erfolgten Zujtellung. Ein ſolcher Nachweis iſt ſtets ſchriftlich 
zu den Akten zu bringen ($ 6 Abjaß 7 der Verordnung). Bei den Ans 
ordnungen bezüglich der Form dieſes Nachweiles ijt zu beachten, da durch 
den Lebteren feitgejtellt werden muß, welches Schriftitüd in Ausfertigung 
oder Abjchrift übergeben it. Bei Zuſtellungen auf Betreiben einer Partei 
ift dafür Sorge zu tragen, daß die Partei, an welche zugejtellt wird, 
Kenntniß davon erhält, wer den Zujtellungsauftrag ertheilt hat, joweit dies 
nicht aus dem Inhalte des zuzuftellenden Schriftjtüces hervorgeht. 

9. Zuftellungen, welche in einer bei der Gerichtsbehörde erſter Inſtanz 
im Scußgebiete anhängigen NRectsangelegenheit erforderlich werden, aber 
außerhalb des Schußgebietes zu bewirken find, erfolgen im Wege des Erjuchens 
(S 6 Abſatz 5 der Verordnung). 

10. Das Erjuchen it zu richten: 
a) bezüglich einer im Deutichen Neiche zu bewirkenden Zuftellung: an den 

Gerichtsichreiber des Amtsgerichts, in dejjen Bezirk die Zuftellung 
ausgeführt werden joll (SS 162 des Gerichtöverfafjungsgejeßes); 

b) bezüglich einer in einem anderen deutichen Schußgebiete oder im 
Bezirke eines deutjchen Konjulargerichts zu bewirkenden Zuftellung: 
an die Gerichtsbehörde des betreffenden Schuggebietes bezw. an den 
betreffenden Konjul; 

c) bezüglid) einer in einem ausländijchen Staate zu bewirkenden Zu— 
jtellung: an die in SS 182 bis 184 der Civilprozeßordnung bes 
zeichneten Behörden und Beamten. 

11. Die öffentliche Zuftellung erfolgt in den bei der Gerichtöbehörde 
des Schußgebieted anhängigen Nechtsangelegenheiten nach den Vorjchriften in 
88 186 bis 189 der Givilprozegordnung. Jedoch kann die Gerichtsbehörde 
bei Bewilligung der öffentlihen Zuftellung einer Ladung anordnen, daß 
eine Einrückung in öffentliche Blätter nicht erforderlich jei (S 6 Abjah 4 der 
Verordnung). In einem jolchen Falle gilt die Ladung als zugejtellt, wenn 
jeit der Anheftung des Schriftjtüdes an die Gerichtstafel zwei Wochen ver: 
jtrichen find (S 189 Abjab 2 der Eivilprozefordnung). Eine öffentliche 
Buftellung iſt unzuläjfig, wenn die Partei im Deutichen Reich, in einem 
deutihen Schußgebiete oder im Bezirke eines deutjchen Konſulargerichts, defjen 
Gerichtsbarkeit fie unterrworfen ijt, einen befannten Aufenthalt hat. 

12. Die in $ 190 der Civilprozekordnung bezüglich des Eintritt3 der 
Wirkungen der Zuitellung für Zuftellungen mitteljt Erſuchens anderer Be- 
hörden oder Beamten und für öffentliche Zujtellungen gegebene Vorſchrift ift 
duch S 6 Abjag 3 der Verordnung auf alle Zuftellungen ausgedehnt, welche 
in den bei der Gerichtsbehörde des Scußgebietes anhängigen Rechts— 
angelegenheiten auf Betreiben der Parteien erfolgen. 

13. Im Schußgebiete zu bewirfende Zujtellungen in einer bei einem 
deutjchen Gerichte anhängigen RechtSangelegenheit erfolgen auf Erſuchen diejes 
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Gerichts in der in Nr. 5 bis 8 bezeichneten Weife. Der zur Ausübung ber 
Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte hat auf Grund des Nachweiſes der Zur 
jtellung (vergl. Nr. 8) das in $ 185 Abſatz 2 der Civilprozeßordnung be 
zeichnete Zuftellungszeugniß auszujtellen und nur diejes, nicht auch den Nach— 
weis oder die fonft etwa bei der Gerichtsbehörde entitandenen Atten, dem 
erjuchenden Gerichte zu überjenden. 

VII. Zwangsvollitredungen. } 

(Zu 85 7, 8 der Verordnung vom 5. Juni 1886 und $ 2 der Verordnung vom 
13. Juli 1888.) 

1. Aus welchen Titeln eine Zmwangsvollitredung jtattfindet, unter 
welchen Vorausſetzungen insbejondere von der Gerichtöbehörde in dem Schuß: 
gebiete erlaſſene Urtheile vollitredbar find, beftimmt fi nad SS 644 bis 
661, 702 der Civilprozekordnung. 

2. Die Ertheilung der vollstreckbaren Ausfertigung (Civilprozess- 
ordnung 88 662 fl.) einer von einer Gerichtsbehörde des Schutzgebietes 
erlassenen Entscheidung, eines vor derselben abgeschlossenen Vergleichs 
oder einer von derselben aufgenommenen Urkunde der im $ 702 No. 5 der 
Civilprozessordnung bezeichneten Art kann, abgesehen von den unter No. 4 
bezeichneten Fällen, erforderlich werden, wenn die Parteien dieselbe zum 
Zwecke einer Zwangsvollstreckung ausserhalb des Schutzgebietes (s. unten 
No. 10, 11) beantragen. 

Die Ertheilung einer vollstreckbaren Ausfertigung erfolgt nach Maass- 
gabe der $$ 662 bis 670 der Civilprozessordnung, jedoch in allen Fällen 

(nicht bloss in denen der $$ 666, 669) nur auf Anordnung des zur Aus- 
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ($ 8 der Verordnung 

vom 5. Juni 1886). 
3. Die Zwangsvollstreckung innerhalb des Schutzgebietes ist in allen 

"ällen Sache der Gerichtsbehörden erster Instanz. Die Zwangsvollstreckung 
wird von dem betreffenden, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster 
Instanz ermächtigten Beamten angeordnet ($ 2 der Verordnung vom 
13. Juli 1888). 

4. Der Gläubiger, welcher eine Zwangsvollstreckung im Schutz- 
gebiete beantragt, hat den Titel, aus welchem dieselbe erfolgen soll, nur 
dann vorzulegen, wenn sich der Titel nicht in den Akten der Gerichts- 
behörde, an welche der Antrag gerichtet wird, befindet. 

Die Beibringung einer vollstreckbaren Ausfertigung liegt dem Gläu- 
biger nicht ob, soweit diese Ausfertigung von dem Gerichtsschreiber der 
bezeichneten Gerichtsbehörde zu ertheilen sein würde ($ 2 der Verordnung 

vom 13. Juli 1888), Die Beibringung ist danach insbesondere erforderlich, 
wenn zur Zeit der Stellung des Antrages der Rechtsstreit noch bei dem 
Obergericht des Schutzgebietes anhängig ist ($ 662 Absatz 2 der Civil- 
prozessordnung), oder wenn derselbe bei einer anderen Gerichtsbehörde 
erster Instanz des Schutzgebietes anhängig war. 

4a. In den Fällen, in welchen der Gläubiger eine vollstreckbare Aus- 

fertigung nicht beizubringen hat (No. 4 Absatz 2), darf die Zwangsvoll- 

strekung nur unter denselben Voraussetzungen angeordnet werden, unter 

welchen nach $$ 664, 665 der Civilprozessordnung die Ertheilung einer 

vollstreckbaren Ausfertigung zulässig ist, Auf die Anordnung der Zwangs- 
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vollstreckung finden die Vorschriften über Anhörung des Schuldners, über 
die Klage auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel, über Einwendungen 
gegen die Letztere, über die Bemerkung der erfolgten Ertheilung auf der 
Urschrift des Urtheils ($$ 666 bis 668, 670 der Civilprozessordnung) ent- 
sprechende Anwendung. 

5. Die Vorjchriften über den Beginn der Zwangsvollſtreckung (SS 671 
bis 673 der Civilprozeßordnung) finden auf Zwangsvollſtreckungen im 
Scußgebiete mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle der Vollftredungs- 
Haufel ($ 671 a. a. D.) die Anordnung der Zwangsvollitredung (Nr. 3) tritt. 

6. Im Schubgebiete erfolgt die Zwangsvollſtreckung auch in den 
Fällen, in weldhen ſie nad) der Civilprozeßdrdnung den Gerichts— 
vollziehern zugewiejen ift, durch den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermädtigten Beamten; derjelbe fann mit der Ausführung andere Perjonen 
beauftragen, welche nad) jeinen Anweijungen zu verfahren haben ($ 7 Abjat 2 
der Berordnung). Der Auftrag ift jchriftlich zu ertheilen. Der: jchriftliche 
Auftrag tritt bei Anwendung der VBorichriften der SS 675 bis 677 der 
Civilprozeßordnung an die Stelle der vollitredbaren Ausfertigung. Die Vor: 
Ichriften der SS 678 bis 683 kommen nicht zur Anwendung; an ihre Stelle 
treten die Anweilungen, welde der zur Ausübung der Gerichtöbarfeit 
ermächtigte Beamte den mit der Ausführung der Zwangsvollitredung be— 
auftragten Perſonen ertheilt hat. Bei Ertheilung diejer Anweilung ift dafür 
Sorge zu tragen, daß über jede Volljtredungshandlung eine jchriftliche 
Nachricht zu den Alten gebracht wird. 

7. Die mit der Ausführung der Zwangsvollitredung beauftragte Perſon 
(Nr. 6) hat die in der Eivilprozefordnung (SS 712, 713, 716, 720 bis 
725, 727, 746, 751, 769 bis 771, 777) dem Gerichtövollziöher zugewiejenen 
Befugnifje und Obliegenheiten, ſoweit nicht durch die ihr ertheilten Anmweifungen 
(Nr. 6) etwas Anderes bejtimmt wird. 

8. Bei der Zwangsvollitredung wegen Geldforderungen in bewegliche 
förperliche Sachen (58 712 bis 728 der Civilprozeßordnung) bleibt es dem 
Ermefjen des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten über: 
lafjen, ob er der mit der Pfändung beauftragten Perſon die Entideidung 
über die Belafjung der Pfandjtüde im Gewahrfam des Schuldners ($ 712 
Abſatz 2), die Benachrichtigung des Schuldners von der Pfändung ($ 712 
Abſatz 3), die Verjteigerung (SS 716 bis 720), den Verkauf von Gold- und 
Silberſachen ($ 721), die Uebertragung von Werthpapieren aus freier Hand 
(S8 722 bis 724), die Bewirkung der Aberntung von Früchten ($ 725) 
überlaffen,, oder ob er dieſe Verrihtungen jelbit wahrnehmen oder mit den- 
jelben eine andere Perſon beauftragen will. 

9. Auf die in den SS 730, 739 und 744 der Civilprozehordnung 
vorgejehenen Zujtellungen bei der Zwangsvollſtreckung wegen Geldforderungen 
in Forderungen und andere Vermögensrechte finden die SS 5 und 6 der 
Verordnung und Nr. VII diefer Anweifung Anwendung Im Falle des 
$ 739 Abſatz 3 find die Erflärungen des Drittſchuldners ftets an bie 
Gericht3behörde zu richten. 

10. Soll im Deutjchen Reich eine Zwangsvollitredung auf Grund einer 
in dem Schubgebiete erlafjenen Enticheidung oder einer dort aufgenommenen 
vollitredbaren Urkunde erfolgen, jo hat der Gläubiger ſich eine vollitredbare 
Ausfertigung des Titels erteilen zu lafjen (vergl. Nr. 1, 2, 4) und auf Grund 
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derjelben die Zwangsvollſtreckung jelbit zu betreiben. Ein Erjuden an 
deutiche Gerichte ſeitens der Gerichtsbehörde des Schußgebietes findet nicht 
ftatt. Jedoch kann, joweit die Zwangsvollſtreckung durch einen deutjchen 
Gerichtsvollzieher zu bewirken ift, der Gläubiger zur Beauftragung deſſelben 
fih der Vermittelung der Gerichtsbehörde bedienen, welche ihrerjeit3 den 
Auftrag unter Beifügung der vollitrefbaren Ausfertigung dem Gerichts: 
Ihreiber desjenigen Amtsgerichts überiendet, in deſſen Bezirk der Auftrag 
ausgeführt werden ſoll (S 674 Abſatz 2 der Eivilprozekordnung; $ 162 des 
Gerichtsverfaſſungsgeſetzes). 

11. Soll die Zwangsvollſtreckung aus einem der in Nr. 10 bezeichneten 
Titel in einem anderen *deutichen Schutzgebiete oder im Bezirk eines deutſchen 
Konſulargerichts erfolgen, jo hat die Gerichtsbehörde auf Antrag des Gläu- 
bigers die Gerichtsbehörde des betreffenden Schußgebietes bezw. den betreffenden 
Konſul unter Ueberjendung einer volljtredbaren Ausfertigung um die Zwangs— 
vollitrefung zu erſuchen (S 700 der Givilprozehordnung). 

12. Mit der Zwangsvollitredung, welche aus einem der in Nr. 10 
bezeichneten Titel in einem ausländijchen Staate erfolgen joll, hat die 
Gerichtsbehörde ſich nicht zu befafjen, deren Betrieb vielmehr dem Gläubiger 
zu überlajjen. 

13. Erjucht ein deutiches Gericht gemäß S 700 der Civilprozeßordnung 
um Bewirtung einer Zwangsvollitredung im Schußgebiete, jo iſt dieſelbe an= 
zuordnen, ohne dal die Volljtredbarkeit nachzuprüfen ift. Die Vollſtreckung 
erfolgt in der in Nr. 6 bis 9 bezeichneten Weije. 

IX. Bergleihsbehörde. 

(Zu $ 21 des Gefeges über die Konjulargerichtäbarkeit.) 

1. Soweit nad) der Vorſchrift des 8 420 der Strafprozeßordnung vor 
Erhebung der Privatllage wegen Beleidigung nachgewiejen werden muß 
daß die Sühne erfolglos verjucdht worden, ijt für dieſen Vergleichsverſuch 
der zur Ausübung der Gerichtsbarfeit ermächtigte Beamte zujtändig. Derſelbe 
fann mit der Vornahme joldyer Verjuche andere Perjonen allgemein oder im 
einzelnen Falle beauftragen. 

2. Ericheint der Beichuldigte in dem zur Sühneverhandlung bejtimmten 
Termin nicht, jo wird angenommen, daß er fi) auf die Sühneverhandlung nicht 
einlajjen wolle. — Eine Beicheinigung über die Erfolglofigfeit der Sühne 
verhandlung fann nur ertheilt werden, wenn der Antragiteller im Termin 
erichienen ift. — Kommt im Termin ein Vergleich zu Stande, jo ift"derjelbe zu 
Protokoll feſtzuſtellen. 

X. Borläufiges Einjchreiten bei den zur Zuftändigfeit des 
NeichsgerihtS oder der Schwurgerichte gehörigen Berbreden. 

(Zu $ 31 des Gefeges über die Konfulargerichtsbarkeit.) 

Wie der Transport eines verhafteten Bejchuldigten nach Deutjchland 
auszuführen jei, it nach den Umjtänden zu ermejjen. In BZweifelsfällen tt 
die Weijung des Reichskanzlers einzuholen. 



E. Das Schutgebiet der Neu:GuineasKompagnie. 459 

XI. Gejhäftsgang. 

1. Von der durch den Landeshauptmann vorgenommenen Gejchäfts- 
vertheilung unter die außer ihm zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten 
Beamten, jowie von der Beitimmung über die Amtsfige diejer Beamten 
(vergl. Nr. III 1 unter b) it dem Reichskanzler Mittheilung zu machen. 

2. Das Gejchäftsjahr ift das Kalenderjahr. 
3. Jeder zur Ausübung der Gerichtsbarkeit von dem Reichskanzler 

ermächtigte Beamte hat demjelben am Scluffe des Gejchäftsjahres eine 
Geichäftsüberficht einzureichen. 

4. Der Gejchäftsverfehr der außer dem Landeshauptmann zur Aus— 
übung der Gericht3barfeit ermächtigten Beamten mit Behörden und Beamten 
außerhalb des Schußgebietes, jowie mit der Pirektion der Neu = Guinea- 
Kompagnie erfolgt durch Vermittelung des Landeshauptmanns. 

5. (Bezog ſich auf den geichäftlichen Verkehr mit dem Reichsgericht 
und * deutſchen Konſulargericht in Apia als Berufungs- und Beſchwerde— 
gerichte. 

6. Die dem Reichskanzler mitzutheilenden polizeilichen Vorſchriften, ſowie 
die in dieſer Dienſtanweiſung (Mr. IIOIz; IV 3; V 1; VI 1; X; X1 1,3) 
vorgejehenen Mittheilungen ꝛc. an den Reichskanzler find durch den Landes: 
hauptmann der Direktion der Neu-Guinea-Kompagnie zur Weiterbeförderung 
einzureichen. 

XI. Schlußbejtimmung. 

Bon den in diefer Pienjtanweilung erwähnten Befugniffen des zur Aus: 
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten jtehen ausichließlih dem 
Landeshauptmann zu Anordnungen, welche betreffen: 

a) die dauernde Uebertragung einzelner richterlicher Gejchäfte auf 
andere Perſonen (Nr. III 4); 

b) die Ernennung von Beifigern (Nr. IV); 
ce) die Beitellung und Entlafjung von jtändigen Gerichtsichreibern 

(Nr. V); 
d) die Zulaſſung von Rechtsanwälten (Nr. VI); 
e) allgemeine Borjhriften über Zuftellungen (Nr. VII 8) und 

Swangsvollitredungen (Wr. VIII 6); 
f) die allgemeine Beauftragung von Perjonen mit der Vornahme 

von Sühneverſuchen (Nr. IX). 

Berlin, den 1. November 1886. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 
Graf v. Bismard. 

181. Dienftanweijung, betreffend die Ausübung der Gerichts- 
barfeit im Schußgebiete der Nleu-Buinea-Kompagnie. 

Vom 3. Augujt 1888. 

Zur Ausführung der Vorjchriften über die Ausübung der Gerichts— 
barfeit im Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, welche durch das Geſetz 
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vom 15. März; 1888 und die Kaiferliche Verordnung vom 13. Juli 1888 
getroffen find, wird in Ergänzung der Dienſtanweiſung, betreffend die Aus- 
übung der Gerichtöbarfeit, vom 1. November 1886 Folgendes bejtimmt: 

(SS 1 bis 4 enthalten Abänderungen der Dienjtanweifung vom 
1. November 1886 und find in den Tert derjelben aufgenommen.) 

S 5. 

Beftimmungen für Strafjaden. 

(Zu 8$ 4, 5 und 8 der Berordnung vom 13. Juli 1888). 

1. Die Verfügung, durch welche der Angeklagte vom Ericheinen in der 
Hauptverhandlung entbunden wird (S 4 der Verordnung vom 13. Juli 1888), 
lan, wenn jie von Amtswegen erfolgt, oder ein bezüglicher Antrag von dem 
Beichuldigten jchon vorher gejtellt war, gleichzeitigmit der Mitteilung des Termins 
der Hauptverhandlung an den Angellagten erfolgen. Die Verfügung wird von 
dem zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigten Beamten erlafjen. 
Derjelbe hat dabei zu prüfen, ob die im S 4 der Verordnung bezeichneten 
Borausjegungen vorliegen. Erſcheint in der Hauptverhandlung nach Anficht 
des Gerichts die Verhängung einer höheren Strafe als der im $ 4 be 
ftimmten angezeigt, jo muß die Verhandlung vertagt und der Angeklagte 
zu dem neuen Termin vorgeladen und eventuell vorgeführt werden. 

Unter allen Umftänden muß, wenn ohne die Anmejenheit de$ vom Er- 
ſcheinen entbundenen Angellagten verhandelt werden foll, derjelbe, falls jeine 
richterliche Vernehmung nicht Schon im Vorverfahren erfolgt it, durch einen 
erjuchten oder beauftragten Richter über den Gegenjtand der Anſchuldigung 
vernommen werden (Strafprozeßordnung 5 232 Abi. 2, 3). Nöthigenfalls 
iſt dieſe Vernehmung nah Maßgabe des Abjchnitts III Nr. 4 der Dienft- 
anweilung vom 1. November 1886 einer anderen geeigneten Perſon zu 
übertragen. Für das im $ 231 der Strafprozegordnung vorgejehene Kontu— 
mazialverfahren bedarf es hingegen einer vorgängigen richterlichen Vernehmung 
de3 Angeklagten nicht. 

2. Das Verfahren in den dur $ 5 der Verordnung vom 13. Juli 1888 
den Gerichten eriter Inſtanz übertragenen Scwurgerichtiachen regelt 
ſich nad) den Vorjchriften, welche für die im 8 28 des Gejehes über die 
Konſulargerichtsbarleit bezeichneten Strafiachen gelten. Es findet daher auch 
der $ 9 des bezeichneten Geſetzes Anwendung, wonach in dem Falle, daß 
die Zuziehung von vier Beiſitzern nicht ausführbar iſt, die Zuziehung von 
zivei Beilipern genügen fol. Diejer Fall wird auch dann als gegeben ans 
zufehen jein, wenn infolge der Zuziehung von vier Beiligern in erjter 
Snitanz nad) Lage der Verhältnifie eine ausreichende Zahl von Beiſitzern 
für die eventuelle Verhandlung in der Berufungsinftanz verwendbar 
bliebe, da bei dem Obergericht ($ 6 der Verordnung vom 13. Juli 1888) eine 
Neduktion der Zahl von vier Beiligern unter feinen Umſtänden geftattet, die 
Berjonen aber, welche in erſter Inſtanz als Beifiger mitgewirkt haben, 
von der Mitwirkung in der Berufungsinjtanz ausgejhloffen find. 

3. In Schwurgerichtsiachen muß der Angeklagte jowohl in der erſten 
als in der zweiten Inſtanz einen Wertheidiger haben (Strafprozekordnung 
8 140 Wbjaß 1, Verordnung vom 13. Auli 1888 $ 8 Abjab 5). 
In diejen Sachen und ebenjo in den jonjtigen Fällen, in welchen nah $ 140 
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Abi. 2 der Strafprozehordnung die Vertheidigung eine nothwendige it, iſt 
dem Beicyuldigten, welcher einen Vertheidiger noch nicht gewählt hat, ein 
jolher von Amtswegen zu bejtellen, jobald das Hauptverfahren eröffnet wird. 
Beim Mangel geeigneter, zur Ausübung der Rechtsanwaltichaft zugelafjener Ber: 
jonen ijt als Bertheidiger ein anderer achtbarer Gericht3eingejefiener zu beitellen. 

4. Auf das Strafverfahren in der Berufungsinſtanz finden, ſoweit nicht 
in den SS 36 bis 40 des Gejeßes über die Konjulargerichtsbarfeit und in 
den SS 6 und 8 der Verordnung vom 13. Juli 1888 etwas Anderes 
bejtimmt ift, die Vorjchriften des dritten Abjchnitts im dritten Buche der 
Strafprozeßordnung Anwendung Da die Mitwirkung einer Staatsanwalt- 
ſchaft nicht ftattfindet, jo erfolgt im alle der Einlegung dev Berufung die 
Ueberjendung der Alten (Strafprozeßordnung $ 362, Gejeb über die Konjular- 
gerichtöbarfeit $ 39) unmittelbar an das Obergericht. 

S 6. 

Koſtenweſen. 

(Zu $ 10 der Kaiſerlichen Verordnung vom 13. Juli 1888.) 

1. In den Redhtsjachen, auf welche die Civilprozeßordnung, die Konkurs— 
ordnung oder die Strafprozekordnung Anwendung finden, werden die wirklid) 
aufgewendeten Auslagen erhoben. Die Gebühren der Zeugen und Sach— 
verjtändigen werden in jedem einzelnen Falle unter Berüdjichtigung der 
Umjtände defjelben feitgejeßt, die Tagegelder und Reiſekoſten der Gerichts- 
beamten nad) den für deren Höhe geltenden allgemeinen Bejtimmungen. 

Außerdem werden in den bezeichneten Rechtsſachen Gebühren nad) 
Maßgabe des angehängten Tarifs erhoben. 

Dei jedem Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher baare 
Auslagen verbunden find, kann, in Strafjachen jedoch nur, joweit es ſich um 
das Verfahren auf erhobene Privatklage handelt, dem Antragjteller die 
Bahlung eines zur Dedung der Auslagen erforderlichen Vorſchuſſes auferlegt 
werden. Die Ausführung der Zwangsvollitredung kann in allen Fällen von 
der vorgängigen Zahlung eines ſolchen Vorſchuſſes abhängig gemacht werden. 

In bürgerlichen Nechtsitreitigkeiten und in Privatklagejachen fann, infos 
weit es ji) um ein gebührenpflichtiges Verfahren handelt, der Antragiteller 
zur Zahlung eines entiprechenden Gebührenvorjchuffes verpflichtet werden. 

Schuldner der entjtandenen Auslagen und Gebühren ijt derjenige, welchem 
durch gerichtliche Entjcheidung die Kojten des Verfahrens auferlegt find, oder 
welcher diejelben durch eine vor der Gerichtsbehörde abgegebene oder derjelben 
mtitgetheilte Erklärung übernommen hat. In Ermangelung eine anderen 
Schuldners ijt derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat, Schuldner 
der entjtandenen Auslagen und Gebühren. Die Verpflichtung zur Zahlung 
vorzuichiegender Beträge (AUbjäge 3 und 4) bleibt bejtehen, wenn auch die 

‚ Koften des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von einem Anderen 
übernommen jind. 

2. In den Angelegenheiten, welche zu der jtreitigen Gerichtsbarkeit 
nicht gehören, werden, vorbehaltlich der Vorſchriften in den folgenden Abjähen, 
Koften nur nad) Maßgabe der Beitimmungen des Geſetzes, betreffend Die 
Gebühren und Kojten bei den Konjulaten des Deutſchen Reichs, vom 1. Juli 
1872 (Reichs-Geſetzbl. ©. 245) erhoben. 
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Bezüglid) der Erhebung von Gebühren für die auf Grund des Geſetzes 
vom 4. Mai 1870 über die Eheichliehung und die Beurkundung des Perſonen— 
jtandes vorzunehmenden Geichäfte bewendet es bei den bejtehenden Beitimmungen 
(Verordnung der Direktion der Neu-Guinea-lompagnie vom 25. November 
1886 Berordnungsbl. S. 54). 

Bei Bormundichaften, mit Ausnahme der geieglichen Vormundſchaft, 
it von dem Sapitalbetrag des Vermögens des Mimdels, auf welches ſich die 
Vormundſchaft erftredt, injofern dajjelbe über 150 Mark beträgt, zu erheben: 

a) von je 50 Mark des Betrages bis zu 300 Marf, 
b) von je 100 Mark des Mehrbetrages bis zu 600 Marf, 
e) von je 150 Mark des Mehrbetrages bis zu 1500 Marf, 
d) von je 300 Mark des Mehrbetrages 

fünfzig Pfennig. 
3. Der Anjat der Gebühren und Auslagen erfolgt durch die Gerichts 

behörde der Inſtanz. 
Segen die in Koſtenſachen eraehenden Enticheidungen der Gerichts 

behörden erjter Inftanz findet Beſchwerde an die Gerichtsbehörde zweiter 
Inſtanz jtatt. 

4. Auf die beim Inkrafttreten Diejer Anweiſung anhängigen Rechts⸗ 
ſachen finden die bisherigen Vorſchriften über die Gerichtskoſten bis zum 
Beginn eined nach den neuen Vorſchriften gebührenpflichtigen, jelbjtändigen 
Abſchnittes des Verfahrens Antvendung. 

$ 7. 
Dieje Dienftanweijung tritt gleidigeitig mit der Kaiſerlichen Verordnung 

vom 13. Juli 1888 in Kraft. 

Berlin, den 3. Auguſt 1888. 
Der Neichsfanzler. 

In Vertretung: 
Graf dv. Bismard. 

Anlage 
zu $6 Mr. 1. 

Tarif 
für die Erhebung von Gebühren in bürgerliden Rechtsſtreitig— 

keiten, Konfursjadhen und Strafjaden. 

Der Tarif ijt gleichlautend mit dem für Kamerun und Togo geltenden 
(S. 196), nur fallen bei I Nr. 3 Abjag 1 die Verweilung auf $ 7 Nr. 7 
und bei 111 Nr. 2 die Worte „einschließlich der Berufungsinſtanz“ fort. 

182. Anweiſung, betreffend die Ausführung von Zuftellungen 
im Gerichtsbezirfe des Bismard-Archipels und der zum 
Schußgebiete der Ileu - Guinea - Kompagnie gehörigen 

Salomons⸗Inſeln. 
Vom 30. Dezember 1887. 

Auf Grund des $ 5 ber Kaiſerlichen Verordnung vom 5. Juni 1886, 
betreffend die Nechtsverhältnifie in dem Schußgebiete der Neu: Öuinen- 
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Kompagnie und der Bejtimmung zu e des Erlafjes des Herrn Reichskanzlers 
vom 24. Juni 1886, reſp .zu XIIe der Dienftanmweifung vom 1. November 1886, 
betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem Schußgebiete der Neu: 
Guinea-Klompagnie, jowie auf Grund des Erlafjes des Herrn Reichskanzlers 
vom 24. Januar 1887, betreffend die Ausdehnung von Verfügungen dejjelben 
auf die zum Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie gehörigen Inſeln der 
Salomondgruppe, wird hierdurch zur Ausführung von gerichtlichen Zuftellungen 
im Gerichtöbezirfe des Bismarck-Archipels und der zum Schußgebiete der 
Neu-Guinea-Kiompagnie gehörigen Salomons-Inſeln Folgendes bejtimmt: 

I. Allgemeine Beitimmmngen. 

81. 
Gerichtliche Zuitellungen im Gerichtöbezirke des Bismarcks-Archipels und 

der gemäß diejjeitiger Verfügung vom 22. Juli 1887 zu demfelben ge- 
börigen Inſeln der Salomondgruppe find nad) folgender Anweilung aus— 
zuführen. 

8 2. 
Der Gerihtsvollzieher iſt befugt, Zuftellungen im ganzen Bezirke des 

Gerichtes vorzunehmen. 
Buftellungen, welche im Gericht3bezirfe von Kaiſer Wilhelmdland oder 

außerhalb des Scußgebieted zu erfolgen haben, werden durch Spezialver- 
fügungen des Richter geregelt werden. 

83. 
Aufträge zu Zuſtellungen erhält der Gerichtsvollzieher lediglich ſeitens 

des Gerichts. Perſonen, welche ſich behufs Bewirkung von Zuſtellungen 
direlt an denſelben wenden, ſind von ihm an das Letztere zu verweiſen. 

84. 
Die Erledigung der ertheilten Aufträge darf nicht verzögert werden. 

Iſt für die Ausführung eines Auftrages eine beſtimmte Friſt geſtellt, ſo hat 
der Gerichtsvollzieher den Auftrag innerhalb dieſer Friſt zu erledigen oder 
das Gericht von einer etwaigen Behinderung rechtzeitig zu benachrichtigen. 

SH j Ss». 

Zujtellungen an Sonn: und allgemeinen Feiertagen, jowie in der Zeit 
von Sonnenunter: bis Sonnenaufgang dürfen nur auf befondere Anordnung 
des Richters, welche jchriftlich ertheilt werden wird und bei Ausführung der ' 
BZuftellung vorzulegen iſt, bewirkt werden. 

S 6. 
Der Gerichtövollzieher hat, wie bei der Vornahme von Amtshandlungen 

überhaupt, jo auch bei Zuftellungen die ihm ausgefertigte Amtslegitimation 
bei ji zu führen umd dieſelbe erforderlichenfall$ der betreffenden Perſon 
vorzulegen. 

Ss 7. 
Der Gerichtsvollzieher ijt zur Amtsverſchwiegenheit verpflichtet. 
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Il. Verfahren. 

a) Yujtellungen, welche durd den Gerichtsvollzicher bewirkt 
werden: 

88. 
Die Ertheilung der Aufträge zu Zuſtellungen an den Gerichtsvollzieher 

erfolgt unter Oberleitung des Richters durch den Gerichtsſchreiber. Der 
Verkehr deſſelben mit dem Gerichtsvollzieher iſt ein mündlicher. 

89. 
Die Zuſtellungen zerfallen: 
a) In einfache, bei welchen die zuzuſtellende Ausfertigung oder Ab— 

ſchrift lediglich zu übergeben iſt. 
b) In zu beurkundende, bei welchen die bewirkte Uebergabe der 

Ausfertigung oder der Abſchrift durd eine Empfangsbeſcheinigung 
des Adreſſaten oder einer an jeiner Statt legitimirten Perſon 
urkundlich zu den Akten erfichtlih zu machen ift (Behändigungs- 
Ichein). 

$ 10. 
Sämmtlihe einfachen, wie zu beurfundenden AZuftellungen ($ 9), fomeit 

ihre Erledigung durch den Gerichtsvollzieher erfolgen joll (SS 8 bis 23), 
find in das Zuftellungsregifter für den Gerichtsvollzieher durch den Gerichts: 
jhreiber einzutragen. Derjelbe füllt die beiden eriten Spalten, der Gerichts 
vollzieher Die beiden legten Spalten des folgenden Formulars aus. 

Laufende | | 
; ea ers ' Datum des | Datum der 

Nummer Dezeihnung des Schriftitüdes. | 
monatlih, ı Empfanges. | Zuftellung. 

811. 
Die erſte Spalte enthält die durch den Kalendermonat laufende Nummer 

des Zuſtellungsauftrages nach dem Zeitpunkte der Ertheilung des Auftrages. 
Die zweite Spalte enthält die nähere Bezeichnung des zuzuſtellenden 

Schriftſtückes. Der Gerichtsſchreiber iſt dafür verantwortlich, daß dieſe Be— 
zeichnung bei thunlichſter Kürze jede Verwechſelung ausſchließt. 

In der dritten Spalte quittirt der Gerichtsvollzieher über den Empfang 
der Aufträge, wobei ihm gejtattet iſt, über mehrere gleichzeitig erfolgende 
Aufträge in einem Vermerke, welcher in Höhe der lehten Auftragsnummer 
zu jeben iſt, zu quittiven. 

In der vierten Spalte trägt er das Datum der Erledigung ein und 
zwar für jede Nummer bejonders. 

S 12. 
Die Unterfheidung der einfachen von den zu beurfundenden Zujtellungen 

wird von dem Gerichtöichreiber in der zweiten Spalte des Regiſters durd) 
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den zu unterftveichenden Vermerk „Behändigungsicdein* bewirkt. Den 
gleichen Bermerf trägt das Couvert unten links, welchem der durd den 
Empfänger zu vollzichende Behändigungsichein beigeſchloſſen iſt. 

$ 13. 
Die Xdentität des zuzuftellenden Schriftjtüdes wird in der Weiie 

tenntlich gemacht, daß der Gerichtsichreiber nad) Eintragung dejjelben in das 
Zuftellungsregiiter auf dem Gouvert lints oben den Monat und die Nummer 
des Zuſtellungsregiſters vermerklt und zwar den erſteren in römiſchen Ziffern 
z. B. ZR 1.6 

8 14. 
Sämmtliche Zuftellungen haben regelmäßig direft an den Ndrefjaten zu 

erfolgen. Sie fünnen an jedem Orte erfolgen, wo die Perſon, weldyer zu- 
geftellt werden joll, angetroffen wird. 

| $ 15. 
Bei einfachen Zuſtellungen finden folgende Erleichterungen jtatt: 
a) Trifft der Gerichtsvollzieher den Adreffaten nicht an, dagegen einen 

weißen Hausgenoſſen oder nahen Nachbar dejjelben, jo hat er die 
letztere Berjon in geeigneter Zorm um Annahme und Weiterbeförderung 
zu erjucen. 
Trifft der Gerichtsvollzieher feine weißen Perjonen, ſondern einen 
farbigen Diener oder Arbeiter des Adrefjaten an, jo hat er dem: 
jelben begreiflih” zu machen, daß das Schriftjtüd jeinem Herrn 
übergeben werden joll. Verſteht der Farbige dies, und erjcheint er 
den Gerichtsvollzieher hinreichend zuperläjfig, was 5. B. bei Malayen, 
Ehinejen ꝛc. häufig der Fall jein wird, jo kann der Gerichtsvollzieher 
dem Farbigen das Schriftjtüd anvertrauen. 

ce) Ericheint der Farbige zu der ad b erwähnten Funktion untauglic), 
jo hat der Gericht3vollzieher ihn zu veranlafjen, das Wohnzimmer 
des Adreſſaten zu öffnen, woſelbſt der Gerichtsvollzieher in Gegen: 
wart des Farbigen das Schriftſtück am einer ficheren und in die 
Augen fallenden Stelle niederzulegen und demjelben begreiflich zu 
machen hat, daß er bejtraft werden würde, wenn er dajjelbe ver— 
legen jollte. 
Trifft der Gerihtövollzieher Niemand an, jo kann er, falls eine 
Wiederholung des Zuſtellungsverſuches nad) Maßgabe der Ent: 
fernung oder ſonſtigen Umſtände als unthunlich ericheinen follte, 
da3 Schriftſtück am Orte der Zuitellung zurüdlafjen, indem er es 
durch Annageln an die Wohnungsthür oder durch Niederlegung au 
einem geeigneten Plate gegen Verwehen oder Beihädigung durd 
Witterungseinflüſſe jichert. 

Dieſe bejonderen Arten der Erledigung des BZujtellungsauftrages 
(a bis d) find in die vierte Spalte des Zuſtellungsregiſters nachzutragen; 
in den Fällen a bi8 ec it der Name der betreffenden Mitteldperjon zu 
vermerken. 

b — 

d — 

8 16. 
Bei den zu beurkundenden Zuſtellungen hat der Gerichtsvollzieher darauf 

zu achten, daß er den, dem zuzuſtellenden Schriftſtücke beigeſchloſſenen Be— 
händigungsſchein nach Vollziehun durch den Adreſſaten De 

Kiebomw, Die Kolonial-Geieggebung. 
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Die Behändigungsicheine werden von dem Gerichtsichreiber nad) folgendem 
Formular gefertigt: 

In Saden . . habe ich heute Ausfertigung (Abichrift 
de. . vom... durch den Gerichtsvoljiche) BER erhalten. 

en „den. 

Sie tragen links in die Ziffer des Zuſtellungsregiſters (S 13). 
Das Nichtpafiende ift wegzulafjen oder auszuftreichen. 

S 17. 

Die Bollziehung der Behändigungsfceine darf lediglicd durch den auf 
der Adrefje benannten Empfänger erfolgen, da bisweilen (3. B. €. P. ©. 
SS 162 bi8 164) von der Zuitellung an eine beftimmte Perſon die Redts- 
verbindlichfeit der Zuftellung überhaupt abhängt. Ausnahmen, in welchen 
die Zuftellung erforderlienfalls an eine andere Berjon als den Adreſſaten 
erfolgen darf, werden durch den Richter bejtimmt. 

Ss 18. 
An Fällen einer einfachen — zu beurkundenden Zuſtellung, in welchen 

die Ausführung derſelben eine Reiſe des Gerichtsvollziehers zu Waſſer oder 
zu Lande erforderlich machen würde, erfolgt die nähere Anordnung durch 
den Richter, desgleichen wenn eine Zuſtellung durch Abſendung eines Ein— 
geborenen-Kanoes bewirkt werden ſoll. 

819. 
Zur Verminderung ſolcher Rehen iſt der Gerichtsvollzieher befugt, ein— 

fache Zuſtellungen bei einer ſich bietenden Schiffs- oder Bootsgelegenheit 
einem Weißen, welcher zur Annahme und Beförderung des Schreibens bereit 
iſt, daſſelbe zu übergeben. 

Betreffs zu beurkundender Zuſtellungen hat der Gerichtsvollzieher über 
derartige Beförderungsgelegenheiten an den Richter zu berichten, welcher 
entſcheiden wird, ob dieſelben benutzt werden ſollen oder nicht. 

8 20. 
In den Fällen, in welchen J Zuſtellung gemäß 8 19 erfolgt, bat 

der Gerichtsvollzieher ſich eine Empfangsbeſcheinigung der Mittelsperjon aus: 
jtellen zu lafjen. Weigert Leßtere ſich deſſen, jo it ihr das zuzuftellende 
Schriftftüd nicht zu übergeben, jelbit wenn der Richter die Anordnung ge 
troffen haben ſollte. ($ 19 Abſatz 2.) 

Die Empfangsbejheinigung (Abſatz 1) ijt nach folgendem Formulare zu 
fertigen: 

Ich bejcheinige hiermit, ein — Schreiben an den . 
. . (Regijternummer 8 13) erhalten zu haben, 

und verpflichte mich, daſſelbe alsbald nach meiner Rückkehr dem 
Adreſſaten einzuhändigen, demſelben auch zu eröffnen, daß er den 
dem Schreiben beigeſchloſſenen Behändigungsſchein nach Vollziehung 
baldmöglichſt an das BR zurüczujenden hat. 

} . den . ; 
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Handelt es ſich um eine einfache Zuſtellung, jo find die Worte: „dem 
jelben aud zu eröffnen 2c.“ zu durchſtreichen. 

Eine Empfangsbeicheinigung kann auf mehrere Fälle lauten; die zu 
beurkundenden Zuftellungen find als ſolche in derjelben fenntlich zu machen 
(cfr. 8 12). 

8 21. 
Die vollzogenen Behändigungsfcheine (S 16), ſowie die Empfangs- 

beicheinigungen der Mittelöperfonen (S 20) find von dem Gerichtövollzieher 
dem Gerichtsſchreiber zurüdzureichen, welcher die Erjteren zu den betreffenden 
Akten, die Lebteren zu bejonderen Sammelakten bringt. 

S 22. 
Die Kontrole der durch den Gerichtsvollzieher zu bewirfenden Zur 

ftellungen erfolgt, wofern feine bejtimmte Friſt für deren Erledigung vor— 
geichrieben ijt, am Wochenſchluſſe durch den Gerichtäfchreiber. Derjelbe prüft 
das BZuftellungsregifter (S 10), insbeſondere die Eintragungen in der vierten 
Spalte, macht die noch unerledigten Aufträge durch rothe Tinte oder Roth: 
jtift Kenntlih und legt das Regiſter, erforderlichenfalls unter mündlichen 
Erklärungen, dem Richter vor. Der Lebtere erläßt die weiteren Anordnungen. 

In gleicher Weife werden die Sammelakten ($ 21) bezüglich des Ein- 
gangs der von dem Norefjaten nad) Vollziehung zurüdzureichenden Be— 
händigungsicheine Eontrolirt. 

S 23. 
Die Kontrole der binnen einer bejtimmten Friſt zu bewirfenden Zu: 

jtellungen erfolgt außerdem durch in den bezüglichen Alten ergebende 
Reproduktionsvermerke, welche wie alle von Amtswegen zu beachtenden Termine 
(mit Ausnahme der mündlichen Verhandlungen) und Friſten in den Gejchäfts- 
falender eingetragen werden. 

b) Zuftellungen, welde durch Erjuden der Kompagniedampfer 
oder von Schiffen der Kaiſerlichen Marine bewirkt werden. 

Ss 24. 
Die Zuftellungen, deren Erledigung durch Erjuchhen der Kompagnie— 

dampfer oder von Schiffen der Kaijerlihen Marine erfolgen foll, bejtimmt 
der Richter. Derjelbe erläßt auch die Erjuchungsichreiben an die Kommandos 
©. M. Schiffe. 

8 28. 
Die im $ 24 erwähnten Zuſtellungen werden in das Poſtregiſter ein- 

getragen, welches nad folgendem Formulare geführt wird: 

| Laufende Quittung der Kapitäne der 

Nummer | Bezeihnung des Schriftitüdes. Nompagniedampfer 
monatlich). | wie des übergebenden Beamten. 

| 
| 
| 

30* 
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8 26. 
In die erſte Spalte trägt der Gerichtsichreiber die durch den Kalender: 

monat laufende Nummer des Zuſtellungserſuchens nach dem Zeitpunkte der 
Ergehens deſſelben ein. 

Für die zweite Spalte gilt das im S 11 bezüglich der zweiten Spalte 
des Zuſtellungsregiſters Gejagte. 

In der dritten Spalte anerfennt der Kapitän des Klompagniedampfers 

den Empfang der Aufträge, wobei gejtattet it, daß er über mehrere in der 
im Ss 11 Abſatz 3 gedachten Weije quittirt. 

In Fällen, in welchen eine Quittung des Kapitäns nicht zu erlangen 
it, 3. B. bei Abwejenheit dejjelben oder zur Nachtzeit, jowie bei allen Ex: 
juchen an Schiffe der Kailerlihen Marine, hat der Beamte, welcher die 
Uebergabe an Bord bewirkt hat, dieſelbe und die Perfon, an welche jie 
erfolgt ijt, einzutragen. 

S 27. 
Die Untericheidung der einfachen von den zu beurkundenden Zuftellungen 

wird von dem Gerichtsichreiber in der zweiten Spalte des Regiſters durch 
den zu unterſtreichenden Vermerk „Behändigungsſchein“ bewirkt. Den 
gleichen Vermerk trägt das Couvert, in welchem ſich das zuzuſtellende 
Schriftſtück befindet, unten links; demſelben iſt der durch den Empfänger zu 
vollziehende Behändigungsſchein beigeſchloſſen (S 16). 

S 28. 

Die Identität des zugujtellenden Schriftjtüdes wird in der Weile 
kenntlich gemacht, daß der Gerichtsichreiber nad) Eintragung dejjelben in das 
Bojtregiiter auf dem Couvert linfs oben den Monat und die Nummer 
des PRojtregiiters vermerkt, und zwar den leßteren in römiſchen ‚Ziffern 
3. B. P. R. L. 6. 

Die gleiche Ziffer iſt auf den Behändigungsſchein links oben zu ſetzen. 

8 29. 

Wie die Zurückreichung der Behändigungsicheine bei zu beurkundenden 
Bujtellungen, welche durch Erjuchen von Kompagniedampfern oder Schiffen 
der Kaiferlihen Marine erfolgen, zu geſchehen hat, bleibt Mangels einer 
richterlichen Anordnung bei dem Erſuchen den Kapitänen, reip. den Kommandos 
überlaffen. 

= Ss 30. 

Die Uebergabe an Bord, jofern fie dem Gerichtsvollzieher übertragen 
wird, hat durch denjelben regelmäßig jofort nach Empfang des Auftrages | zu 
erfolgen; etwaige Ausnahmen werden bejonderd angeordnet werden. Der 
Gerichtsichreiber hat darüber zu wachen, daß die Erledigung eines derartigen, 
dem Gerichtsvollzieher extheilten Auftrages jofort erfolgt und Legterer nad) 
feiner Rüdkehr die gemäß S 26 ausgefüllte Poſtliſte vorlegt. 

Ss 31. 
Die — über den Ban der vollzogenen Behändigungsicheine 

erfolgt gemäß 8 

a * 30. Dezember 1887. 
Der Landeshauptmann. 

Freiherr dv. Schleinitz 
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183. Derordnung, betreffend den Eigenthumserwerb und die 
dingliche Belaftung der Grundſtücke im Schutgebiete der 

Yleu-Buinea-Kompagpnie. " 
om 20. Juli 1887. 

Reichs-Geſehblatt S. 379.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des 8 3 des Gejehes, betreffend Die 
Rechtsverhältniſſe der deutichen Schußgebiete, in der Faſſung des Gejepes vom 
7. Suli 1887 (Reichs-Geſetzbl. ©. 307), im Namen des Reichs, was folgt: 

81. 
Der Eigenthumserwerb und die dingliche Belajtung der Grundjtüde im 

Schußgebiete der Neu-Öuinea-flompagnie regelt ſich, ſoweit nicht im Folgen— 
den abweichende Beitimmungen getroffen find, nad) den Vorjchriften des 
preußifchen Rechts, insbejondere des Gejeges über den Eigenthumserwerb 
und die dingliche Belajtung der Grumdjtüde, Bergwerfe und jelbjtändigen 
Geredhtigkeiten vom 5. Mai 1872 (Geſetzſamml. ©. 433). 

82. 
Die Auflaſſungserklärungen des eingetragenen Eigenthümers und des 

neuen Erwerbers (S 2 des Geſetzes über den Eigenthumserwerb vom 
5. Mai 1872) können auch ſchriftlich erfolgen. Eine gleichzeitige Abgabe 
beider Erklärungen ift nicht erforderlich. 

Ss 8. 
Die auf die Grundjchuld und auf das Bergwerkseigenthum bezüglichen 

Vorſchriften des Gejehes über den Eigenthumserwerb, jowie Die Grundbuch— 
ordnung von 5. Mai 1872 bleiben außer Anwendung. 

Die an Stelle der Lepteren zur Ausführung diejer Verordnung erforder: 
lichen Vorichriften werden vom Reichskanzler nad) Anhörung der Direktion 
der Neu-Guinea-Kompagnie erlaſſen. 

84. 
Die vorſtehenden Beſtimmungen finden auf den Erwerb von herrenloſem 

Lande ſowie auf die Grundſtücke der Eingeborenen keine Anwendung. Jedoch 
bleiben Grundſtücke, welche in das Grundbuch eingetragen ſind, den Beſtim— 
mungen der SS 1 bis 3 unterworfen, auch wenn fie in das Eigenthum eines 
Eingeborenen übergehen. 

85. 
Die Grundſätze, nach welchen bei dem durch den Kaiſerlichen Schuß: 

brief vom 17. Mai 1885 der Neu-Guinea-Kiompagnie ausjchließlich vor- 
behaltenen Erwerb von Grundjtüden durch Verträge mit den Eingeborenen 
oder durch Befibergreifung von herrenlofem Lande zu verfahren it, werden 
von der Neu-Guinea-Kompagnie mit Genehmigung des Reichskanzlers feit- 
geftellt. 

Die Eintragung der hiernad) von der Neu-Guinea-Kompagnie er- 
tworbenen Grundſtücke in das Grundbuch erfolgt auf Grund einer über den 



470 Zweiter Theil. Beftimmungen für die einzelnen Schußgebiete. 

Ermwerb ertheilten Bejcheinigung des Landeshauptmanns oder eines von dem: 
jelben hierzu ermäcdjtigten Beamten. 

S 6. 
Andere Perſonen können aus der Belikergreifung von herrenlojem Lande 

oder aus Verträgen mit Eingeborenen wegen Ermwerbung oder dinglicher 
Belajtung von Grundjtüden Nechte nur ableiten, wenn der Erwerb vor dem 
21. Mai 1885 jtattgefunden hat. 

S 7. 
Für Eigentdumserwerbungen der im 8 6 bezeichneten Art gelten Die 

nachſtehenden Vorſchriften: 
Im Falle der Beſitzergreifung von herrenloſem Lande iſt zur Rechts⸗ 

wirkſamkeit des Eigenthumsanſpruches erforderlich, daß vor dem 21. Mai 1885 
von dem herrenloſen Grundſtück thatſächlich Beſitz ergriffen, ſowie daß der 
Beſitz nicht wieder aufgegeben oder ſonſt verloren worden iſt. 

Im Falle des Erwerbs auf Grund von Verträgen mit Eingeborenen 
ijt erforderlich, daf vor dem 21. Mai 1885 zwijchen dem Cigenthümer 
und dem Erwerber jchriftlih oder mimdlid ein Vertrag mit der Abficht 
der Webertragung und des Erwerbs des Eigenthums geſchloſſen und der 
Beſitz übertragen, ſowie daß der Beſitz nicht wieder aufgegeben oder jonjt 
verloren worden ijt. 

| Ss 8. | 
Die Beitimmung im dritten Abjab des S 7 findet auf eine Veräußerung 

von Grundjtüden, welce vor dem Inkrafttreten diejer Verordnung zwiſchen 
Nichteingeborenen jtattgefunden hat, entiprechende Anwendung. 

89. 
Für die zum Schubgebiete gehörigen Inſeln der Salomonsgruppe tritt 

an Stelle de3 in den SS 6 und 7 bezeichneten Termins dev 28. Oftober 1886. 

s 10. 
Ber auf Grund von Erwerbstlein der im $ 6 bezeichneten Art Grund— 

eigenthum im Schubgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie in Anſpruch nehmen 
will, muß den Antrag auf Eintragung feines Eigenthums ins Grundbuch 
jpätejtens bis zum 1. März; 1888 ftellen. Eigenthumsanſprüche, welche bis 
zu dieſem Termine durch Stellung de3 bezeichneten Antrages nicht geltend 
gemacht find, verlieren von Rechtswegen ihre Wirkfiamfeit. 

Dieſe Vorichrift findet auf Eigenthumsanſprüche aus Titeln, welche vor 
dem Tage des Inkrafttretend diejer Verordnung in das von dem Kaiſerlichen 
Kommifjar angelegte „Grundbuch oder Regiſter für Landeriwerbungen“ ein: 
getragen worden jind, feine Anwendung. 

Die im vorigen Abſatz bezeichneten Erwerber fünnen jedoch auf Antrag 
des Stationsvorjtehers ded Bezirks, in weldem das Grundjtüd liegt, durch 
die zuftändige Grundbuchbehörde zur Stellung des Antrages auf Eintragung 
ihres Eigenthums in das neue Grundbuch angehalten werden. Denſelben 
iſt hierzu, und zwar einem Jeden durch beſondere Verfügung, eine Friſt 
von mindeſtens drei Monaten anzuberaumen und damit die Ankündigung 
zu verbinden, daß bei Verſäumung der Friſt die Anſprüche ihre Rechtswirk— 
ſamleit verlieren. 
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8S 11. 
In den Fällen des S 10 ift der auf Eintragung des Eigenthums ge: 

richtete Antrag nebjt Anlagen abjhriftlid; dem Vorſteher der Station, in 
deren Bezirt das Grundjtüd liegt, mit der Aufforderung mitzutheilen, 
etwaige Einwendungen, welche auf Grund des ausjchlieglihen Rechtes der 
Neu:Öuinea-flompagnie zum Landerwerb gegen die Eintragung zu erheben 
jind, binnen einer auf böchjtens drei Monate zu bejtimmenden Frijt geltend 
zu machen. 

Werden Einwendungen diefer Art innerhalb der Friſt erhoben, jo ijt 
hiervon der Antragjteller mit der Ankündigung zu benachrichtigen, daß er 
jeine Anjprüche gegen die Neu-Guinea-Kompagnie binnen der Ausihlußfrift 
von jehs Monaten durch Erhebung der Klage geltend zu machen habe. 

Sind jeitens der Neu-Guinea-Kompagnie Einwendungen vor Ablauf der 
Frift nicht erhoben, jo erfolgt die Eintragung, fall3 im Uebrigen die Prüfung 
des Erwerbstitels des Antragſtellers und jeiner etwaigen Rechtsvorgänger 
(SS 7 und 9) die Rechtsgültigkeit deſſelben ergiebt. 

Zur Ergänzung des Beweijes kann die Grundbuchbehörde entiprechende 
Ermittelungen vornehmen, ſowie eine öffgntliche Aufforderung zur Anmeldung 
entgegenjtehender Anſprüche erlaffen. Für die Anmeldung ift eine Frijt von 
mindejtend drei Monaten zu bejtimmen. Die Belanntmahung der Auf: 
forderung erfolgt durch Anheftung an die Gerichtötafel. 

Die Grumdbuchbehörde fann von den im vorhergehenden Abſatz be- 
zeichneten Maßregeln abjehen, wenn der Antragiteller und jeine etwaigen 
Nechtövorgänger mindejtens während der lebten drei Jahre im ungejtörten 
Beſitze des betreffenden Grundſtückes geweſen jind. 

S 12. 
Die Beitimmungen der Nr. IV der Erklärung, betreffend die gegen- 

jeitige Handels: und Werfehröfreiheit in den deutſchen und englijchen Be— 
ſitzungen und Schutzgebieten im wejtlichen Stillen Ozean, vom 10. April 1886 
werden durch die SS 7 ff. nicht berührt. Jedoch findet auf die Anjprüche 
britiiher Staatsangehöriger, jobald jie durch die Entiheidung der in Nr. IV 
der Erklärung vorgejehenen gemijchten Kommiſſion fejtgejtellt jind, die Vor— 
Ichrift im legten Abjat des S 10 Anwendung. 

8 13. 
Die Beltimmungen diefer Verordnung ftehen dem Erlaß von Bor: 

ſchriften, durch welche zum Schutze der Eingeborenen oder jonjt im öffent- 
lichen Intereſſe Eigenthumsbeſchränkungen eingeführt werden, nicht entgegen. 

8 14. 
Dieje Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1887 in Kraft. 

Urkundlich unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterjchrift und bei— 
gedrucktem Kaijerlichen Inſiegel. 

Gegeben Bad Gaſtein, den 20. Juli 1887. 

(L. 8.) Wilhelm. 
Graf v. Bismarck. 
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184. Unweijung, betreffend das Derfahren bei dem Grund— 
erwerb der Neu-Guinea-Kompagnie. 

Ueber die Beſitznahme herrenlojen Landes und die Enverbung von 
Grundjtüden der Eingeborenen, zu welchen die Neu-Guinea-Kompagnie nad 
dem Kaijerlihen Schußbrief vom 17. Mai 1885 ausſchließlich berechtigt ift, 
werden auf Grund des S 5 der Ntaiferlichen Verordnung vom 20. Juli 1887 
(Reichs-Geſetzbl. S. 379) und mit Genehmigung des Herrn Neichlanzlers 
die nachitehenden Borjchriften getroffen: 

I. Bezüglich des hberrenlofen Zandes. 

Ss 1. 
Der Beſitznahme Hat eine jorgfältige Unterfuhung vorauszugehen, ob 

das Land, von welchem Bejiß ergriffen werden joll, von Eingeborenen an- 
gebaut oder jonjt benutzt, oder mit üblichen Bezeichnungen als einem Ein: 
zelnen vder einer Gemeinſchaft gehörig verjehen it, und ob es infolge 
dejjen von bejtimmten Perfonen als Eigenthum in Anſpruch genommen wir. 

82. 
Wo ſolche Anzeichen bei der Beſichtigung ſich finden, iſt durch Be— 

fragung der Eingeborenen, welche in der Nähe angeſiedelt ſind, insbeſondere 
der Familienhäupter ſowie der Vorſteher von Gemeinden oder ähnlichen Ver— 
bänden, wenn ſolche vorhanden ſind, zu ermitteln, von welchen Perſonen auf 
die betreffenden Grundſtücke Anſprüche erhoben werden und welcher Art die 
ſelben ſind. Bei der Befragung und der weiteren Beſprechung darüber iſt 
womöglich ein der Sprache der Betheiligten kundiger Dolmetſcher zuzuziehen 
und iſt darüber eine Verhandlung aufzunehmen, aus welcher der Hergang 
der Ermittelung und insbeſondere die auf die Feſtſtellung von Anſprüchen 
bezüglichen Fragen und Antworten erſichtlich werden. 

Die Grundſtücke, auf welche danach Anſprüche erhoben werden, ſind 
vorläufig von der Beſitznahme auszuſchließen, und iſt Beſtimmung einzuholen, 
ob mit den angeblich Berechtigten wegen Ueberlaſſung der Grundſtücke ver— 
handelt werden ſoll oder nicht. Im erſteren Falle iſt demnächſt nach den 
Vorſchriften der SS 5 fi. zu verfahren. 

$ 3. 
Sind feine Zeichen, daß das Land ſich im Beſiß Eingeborener befinde, 

aufzufinden, oder iſt es nicht möglich, über die Bedeutung vorhandener 
Zeihen Aufichluß zu erhalten, weil Eingeborene in der Umgebung nicht vor- 
handen find oder Aufſchluß von ihmen nicht zu erlangen iſt, fo jind die ge- 
machten Wahrnehmungen, jowie die Verjuche, Auskunft zu erhalten, ausführ- 
lich zu regiftriren, und iſt demnäcjit zur Beltkergreifung zu jchreiten. 

SA. 
Die Beliergreifung erfolgt, indem Örenzpfähle, Steine, Einhegungen 

oder andere Zeichen angebracht werden, aus welchen erkennbar wird, daß und 
in welchem Umfange das Grundftücd für die Neu-Guinea-Kompagnie in Beſitz 
genommen worden it. Darüber ijt eine Negijtratur aufzunehmen, aus 
welcher zu erjehen jein müſſen 
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a) die Lage der in Beſitz genommenen Grundftüde unter Angabe 
etwaiger natürlicher Begrenzungen, der natürlihen Bejchaffenheit 
oder des etwaigen Kulturftandes des Bodend und der ungefähren 
Größe; 

b) Zahl, Beichaffenheit und Art der zur Kennbarmachung der Beſitz— 
ergreifung angebrachten Zeichen. 

Diefe Regiftratur ift von dem beauftragten Beamten durch Unterjchrift 
zu vollziehen, In die beizufügende Kartenſkizze ijt die Lage des Grund 
ftüdes, womöglich im Anjchluß an Feitpunkte, jowie die angebrachte Begrenzung 
mit möglichjter Genauigkeit einzutragen. 

Il. Mittelbare Erwerbungen von Eingeborenen:Land. 

$ 5. 
Soll Land erworben werden, welches ſich im Bejige von Eingeborenen 

befindet, oder auf weldes einzelne derjelben oder Gemeinjchaften als ihnen 
gehörig Anſpruch machen, und find der oder die Beſitzer bereit, dafjelbe zu 
überlafjen, jo it die Uebertragung durch einen jchriftlichen Vertrag zu be— 
funden. Demjelben hat die Ermittelung vorauszugehen, welcher oder welchen 
Perſonen nach der Anſchauung der betheiligten Eingeborenen das Necht zu: 
jteht, über die dauernde Veräußerung des Grundjtüdes zu beſtimmen, welche 
Formen für ſolche Veräußerungen bei ihnen üblich find und erfüllt werden 
müſſen, um die Uebertragung gültig zu machen, und an welche Perſonen der 
Kaufpreis auszuantworten ift, um den Erwerber von jeiner bedungenen 
Leiſtung wirkſam zu entlaften. 

Ergiebt die Ermittelung, daß das Necht zur Veräußerung Deziw. zur 
Empfangnahme des Kaufpreijes mehreren Perſonen zujteht, oder daß Die 
Veräußerung von Seiten des einzelnen Privatbeligers, um gültig zu jein, 
der Zujtimmung anderer Perſonen, welche der Familie des Beſitzers oder 
jeiner Gemeinde oder einem ähnlichen Verbande angehören, bedarf, jo iſt die 
Verhandlung mit allen Betheiligten zu führen, wenn angänglic), in einer 
Verſammlung derjelben, oder wenn dies nicht angänglid, dem Veräußerer 
eine Zeit zu bejtimmen, binnen welcher er die Zujtimmung der außer ihm 
Berechtigten beibringen joll. 

; Ss 6. 
Iſt über den Gegenftand der Ermwerbung, den dafür zu zahlenden Preis 

und über Die zur Veräußerung, jowie zur Empfangnahme des Preijes be- 
fugten Perſonen Verjtändigung erreicht, jo it der Vertrag mit dem oder den 
Berechtigten in deuticher Sprache in zwei gleichlautenden Eremplaren nieder: 
zujchreiben. 

Derjelbe muß Alles enthalten, was nad deutichem Recht für einen 
Kauf: bezw. Taufchvertrag weſentlich it, aljo insbeſondere: 

eine genaue Bezeichnung des zu übertragenden Grundjtüds nad) 
Lage, Ausdehnung, Beichaffenheit und Begrenzung derart, daß 
es danach von anderen ficher unterjchieden und aufgefunden 
werden kann, 

den Willen der Eigenthumsübertragung von der einen und die An— 
nahme derjelben von der anderen Geite, 
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die Angabe des Kauf: oder Taujchpreifes und die Beitimmung, 
wann und an wen derjelbe entrichtet werden joll oder entrichtet 
worden iſt, 

die Erklärung, daß und wann das Grundftüd übergeben worden 
it oder übergeben werden joll. 

Der Vertrag muß ferner darthun, daß dem Veräußerer die Bedeutung 
der Uebertragung deutlich gemacht worden ift, und zwar dahin, daß er durd 
die Veräußerung ſich des Nechtes auf das Grundjtüd für ſich und feine 
Familie auf alle Zeit begebe, daß er es demmad) nicht nodymal3 an irgend 
eine andere PBerjon veräußern könne, und daß der neue Erwerber befugt ſei, 
dafjelbe nad) freiem Belieben zu benugen und darüber zu verfügen. 

8.7. 
Der Bertrag ijt von dem Vertreter der Neu:Guinea-Kompagnie zu 

unterjchreiben und von dem oder den eingeborenen Kontrahenten, jo lange 
fie nicht jchreiben fünnen, mit einem Handzeichen zu verjehen, deſſen Be 
deutung dahin zu erläutern ijt, daß fie damit ihre Zuftimmung bindend 
bejtätigen.. Auch it darauf zu halten, daß die etwaigen Miteigenthümer 
oder Nupungsberechtigten, jomwie die Perjonen, deren Zuſtimmung zu der 
Veräußerung erforderlich ift, den Vertrag mit gleichen Zeichen unter gleicher 
Belehrung vollziehen. 

8. 
Wo angänglicd, ijt ein Dolmeticher, welcher der Sprache des oder der 

Veräußerer mächtig ift, zuzuziehen, und muß deſſen Mitwirkung aus der 
Urkunde erfichtlich fein, außer ihm ein Zeuge, welcher bei der Verhandlung 
zugegen jein muß und insbejondere zu bejcheinigen hat, daß nad) feiner 
Ueberzeugung dem Veräußerer die Bedeutung der Uebertragung zum Bewußt⸗ 
jein gebracht worden ijt. Beanſtanden der oder die Veräufßerer die Bei: 
fügung von Handzeichen aus irgend welchen Gründen, obwohl nicht zweifel- 
haft it, daß fie in der Sache einverjtanden find, jo ijt der Grund ber 
Weigerung anzugeben und in dev Urkunde zu vermerfen. Der Vertrag üt 
gleihwohl gültig, wenn durch den anmwejenden Zeugen bejtätigt wird, dab 
die Weigerung der Vollziefung andere Gründe habe al3 den Mangel 
des Einverjtändniffes; und daß letzteres nad) jeiner Wahrnehmung vor: 
handen jei. 

8 9. 
Die Uebergabe des erworbenen Grundftüdes ijt derart zu bewirken, 

dab fie alsbald nad) der Verftändigung über den Inhalt des Vertrages 
thatjächlich erfolgt. Daß und wie dies geichehen, ijt in dem Vertrage zu 
vermerten. Erfolgt die Uebergabe ausnahmsweije an einem jpäteren Zeit 
puntte, jo ijt darüber eine bejondere jchriftliche Verhandlung aufzunehmen, 
bei welcher diejelben Formen wie bei dem Weberlafjungsvertrage zu be 
obachten find. 

8 10. 
Die Zahlung des Kaufpreiies in Geld oder Waaren erfolgt in der 

Regel ummittelbar nad) der Uebergabe Es iſt die jtreng zu erfüllende 
Pflicht der Vertreter der Kompagnie, dafür zu jorgen, daß derjelbe unver: 
fürzt und in völliger Lebereinjtimmung mit vorgängiger Berabredung an 
diejenigen geleiftet werde, welche darauf nad) den vorangegangenen Ermitte- 



E. Das Schußgebiet der Reu:Guinea:Kompagnie. 475 

lungen Anſpruch haben. Sind mehrere Berechtigte vorhanden, jo ijt den— 
jelben die Theilung des Kaufpreiies zu überlaſſen. Die Leitung der Zahlung, 
die Perjonen, welche fie in Empfang genommen haben, jowie die Anerkennung 
des Empfanges und der Befriedigung der Anjprüdje an den Erwerber müjjen 
aus dem Bertrage hervorgehen. Erfolgt aus bejonderen Gründen die Zah: 
fung des Kaufpreijes an einem fpäteren Termin als dem des Bertragsichlufies, 
jo ift darüber eine bejondere Verhandlung unter den Formen, welche für 
letzteren vorgejehen find, aufzunehmen. 

=: 11. 

Das eine Eremplar des Vertrages iſt, nad) der Vollziehung defjelben, 
dem oder den Veräußerern zu übergeben und zur belafjen. 

Berlin, den 10. Auguſt 1887. 

Neu-Guinea-Kompagnie. 

Die Direktion: 

A. v. Hanſemann. Herzog. 
Borfigender. 

185. Derfügung des Reichsfanzlers zur Ausführung der 
Kaijerlichen Derordnung vom 20. Juli 1887, betreffend den 

Eigenthumserwerb und die dingliche Belaftung der 
Grundſtücke im Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie. 

Für das Schubgebiet der Neu-Guinea-Kiompagnie wird auf Grund des 
S 3 der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend den Eigenthumserwerb und die 
dingliche Belaftung der Orundjtüde im Schußgebiete der Neu - Guinea = Kom: 
pagnie, vom 20. Juli d. J. nad) Anhörung der Direktion der Neu-Guinea- 
Kompagnie die nachſtehende Grundbuchordnung erlafien. 

I. Einrihtung der Grundbücher. 

$ 1. 
Für jeden Verwaltungsbezirk des Schußgebietes oder für Theile defjelben 

wird ein Grundbuch angelegt, in welches die durch Nichteingebovene erworbenen 
Grundſtücke eingetragen werden. 

Die nähere Bejtimmung der Grundbuchbezirte erfolgt durd; den Landes— 
hauptmann. Diejelben find, joweit möglich, nad) natürlichen Grenzen (Inſeln, 
Flußläufen, Bergzügen u. ſ. w.) feitzujegen. Der Landeshauptmann beftimmt 
auch den Zeitpunkt, an welchem das Grundbuch anzulegen ift.*) 

Ss 2. 

Die Grundbücher werden nad) dem Formular in Anlage A eingerichtet. 
Jedes Grundſtück erhält ein eigenes Grundbuchblatt. Es kann jedoch 

für mehrere in demſelben Grundbuchbezirk liegende Grundſtücke deſſelben 

*) Vergl. Nr. 186 und 1864. 
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Eigenthümerd ein gemeinjchaftlicdes Grundbuchblatt angelegt werden, wenn 
daraus nach dem Ermeſſen der Grundbuchbebörde feine Verwirrung zu be 
jorgen it. 

Die Grundbuchblätter eines Grundbuches erhalten fortlaufende Nummern 
nad) dem Zeitpunkt der Anlegung. 

83. 
Jedes Grundbuchblatt beſteht aus einem Titel und drei Abtheilungen 
Der Titel giebt in der eriten Hauptipalte an: 

1. die Bezeichnung des Grundjtüdes nad) Lage und Begrenzung, 
nad) feinem etwaigen bejonderen Namen und jonjtigen Ktennzeichen 
unter Bezugnahme auf die bei den Grundalten befindliche Starte 
(SS 21, 36), jowie thumlichht die Eigenschaft des Grunditüdes 
nach Kultur und Art der Benußung; 

2. die Größe des Grundjtüdes. 
Die für die Bezeichnung des Grundjtücdes nad) dem Steuerbuch bejtimmte 

Unterjpalte it vorläufig noch offen zu lafjen. 
Sind mehrere Grundjtüde in demjelben Grundbuchblatt vereinigt, jo 

find diejelben unter fortlaufenden Nummern gejondert in der eriten Haupt: 
ipalte aufzuführen. 

Die zweite Hauptjpalte ift zu Abjchreibungen bejtimmt. 

84. 
In die erſte Spalte der erſten Abtheilung iſt einzutragen: 

der Eigenthümer nad) Vor: und Zunamen, nad) Stand, Gewerbe 
oder anderen unterjcheidenden Merkmalen, Wohnort oder Aufenthalts- 
ort; eine juriftiihe Perſon nach ihrer gejeblichen oder in der Ver— 
leihungsurfunde enthaltenen Benennung; eine Handelsgeſellſchaft, 
Aktiengejellichaft und Genofjenichaft unter ihrer FJirma und Be: 

. zeichnung des Ortes, wo fie ihren Sit hat; 
in die zweite Spalte: 

das Datum der Eintragung, der Rechtsgrund derjelben (Auflaſſung, 
Tejtament, Erbbeicheinigung u. dergl. m.), ſowie Die Vermerfe über 
Zuſchreibungen; 

in die dritte Spalte: 
auf Antrag des Eigenthümers der Erwerbspreis oder die Schätzung 
des Werthes nach einer öffentlichen Taxe und bei Gebäuden der 
Feuerverſicherungsſumme mit Angabe des Tages der Verſicherung. 

S5. 
In die erjte Hauptipalte der zweiten Abtheilung werden eingetragen: 

1. dauernde Laften und wiederkehrende Geld: und Naturalfeiftungen, 
welche auf einem privatrechtlichen Titel beruhen, 

2. die Beichränktungen des Eigenthums und des Verfügungsrechts 
des Eigenthümers. 

In die zweite Hauptſpalte „Veränderungen“ werden alle Veränderungen 
eingetragen, welche die in der eriten Hauptſpalte vermerkten Nechte und 
Beſchränkungen erleiden. 

Iſt ein in der eriten Hauptipalte eingetragenes Recht aufgehoben, fo 
erfolgt die Löſchung in der Hauptipalte „Löſchungen“; die Löſchung einer 
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Veränderung wird unter der zweiten Sauptipalte in der Nebenipalte 
Löſchungen“ beiirft. 

S 6. 
In die erjte Hauptipalte dev dritten Abtheilung werden die Hypothelfen 

eingetragen. 
Wenn mit joldyen Rechten der Bejig und Genuß des Grumdjtüdes von 

Seiten des Gläubigers verbunden it, jo wird zugleich diejes Recht in der 
zweiten Abtheilung vermerkt. 

In die zweite Hauptipalte „Veränderungen“ find alle Veränderungen 
der in der erjten Hauptſpalte eingetragenen Bojten, jorwie etwaige Be- 
ſchränkungen des Verfügungsrecht3 über diejelben zu vermerken. 

Die Nebenjpalte „Löſchungen“ in der zweiten Hauptipalte ift für die 
Löſchung der Veränderungen, die Hauptipalte „Löſchungen“ zur Löſchung der 
in der eriten Hauptipalte eingetragenen Posten bejtimmt. 

Ss 7. 
Für jedes Grundbuchblatt werden bejondere Grundatten gehalten. Den 

Grundakten find Tabellen vorzuheften, welche eine wörtliche Abjchrift der 
Grumdbuchblätter jein müſſen. 

S 8. 

Die Einfiht der Grundbücher und Grundaften it Jedem geitattet, 
welcher nad dem Ermeſſen des Vorſtehers der Grundbuchbehörde ein recht— 
liches Intereſſe dabei hat. 

Den Behörden des Reiches und der Neu-Öuinea-flompagnie, jowie den 
von ihnen beauftragten Beamten jteht die Einjfiht der Grundbücher und 
Grundakten und die Entnahme von Bemerkungen aus denjelben frei, aud) 
find fie berechtigt, Abjchriften zu verlangen. 

11. Zujtändigfeit und Verfahren. 

s9. 
Die Bearbeitung der Grundbuchſachen gehört zur Zuſtändigkeit der mit 

der Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten (Grundbudricter). 

Ss 10. 
Der Grundbuchrichter verfährt, joweit nicht etwas Anderes vorgejchrieben 

it, nur auf Antrag. 
Die Anträge werden mündlich bei dem Grundbuchrichter angebradht oder 

ichriftlich eingereicht. Mündliche Anträge auf Eintragungen oder Löſchungen 
find von dem Grundbuchrichter aufzunehmen. 

8 1. 
Schriftliche, zu einer Eintragung oder Löſchung erforderliche Anträge 

und Urkunden, ſowie die Vollmachten von Berjonen, welche als Bevoll- 
mächtigte Anträge ftellen oder Erklärungen abgeben, müſſen gerichtlid oder 
notariell aufgenommen oder beglaubigt fein. Jedoch bedürfen schriftliche 
Anträge, welchen die beglaubigten Urkunden beiliegen, in denen die Betheiligten 
die beantragte Eintragung oder Löſchung ſchon bewilligt haben, Feiner bejon- 
deren Beglaubigung. 
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Der gerichtlichen oder notariellen Aufnahme oder Beglaubigung ſteht 
die Aufnahme oder Beglaubigung durch einen Stationdvorjteher der Neu— 
Guinea flompagnie oder dejjen Stellvertreter oder durch die von dem Landes 
hauptmann jonjt hierzu ermächtigten Beamten gleid). 

Der Aufnahme eines bejonderen Protokolls über die Beglaubigung oder 
der Zuziehung von Zeugen bedarf es nicht. 

8 12. 
Urkunden und Anträge der öffentlichen Behörden des Schußgebietes, 

des Reiches oder eined Bundesſtaates, jowie der rechtlichen Vertreter ber 
Neu: Guinea-Klompagnie bedürfen, wenn fie ordnungsmäßig unterichrieben 
und unterfiegelt find, keiner Beglaubigung. 

8 18. 
Sind die zur Eintragung oder Löſchung erforderlichen Urkunden oder 

Vollmadıten von einer ausländiichen Behörde ausgeftellt oder beglaubigt, 
und it die Befugniß diefer Behörde zur Ausjtellung öffentliher Urkunden 
nicht durch Staatöverträge des Deutichen Reichs verbürgt oder jonjt dem 
Grundbuhamt bekannt, jo muß die Befugniß der ausländiichen Behörde zur 
Aufnahme des Altes und deren Unterſchrift auf gelandtichaftlichdem oder kon- 
ſulariſchem Wege feitgejtellt werden. 

8 14. 
Die Anträge jowohl als die Urkunden find genau mit dem Zeitpunkt 

des Eingangs bei der Grundbuchbehörde zu verjehen. 
Diejelben bleiben, fofern nicht etwas Andere vorgejchrieben ijt, in 

Urſchrift oder in beglaubigter Abjchrift bei den Grundalten. 

S 15. 
Die Verfügungen auf die Anträge find vom Grundbuchrichter zu erlafjen. 

Diejelben jollen den Inhalt der Eintragung wörtlich angeben. 
Die auf Grund der Verfügungen vorzuncehmenden Eintragungen Fönnen 

von dem Gerichtsichreiber ald Grundbuchführer ausgeführt werden. 

$ 16. 
Bei allen Einjchreibungen in das Grundbuch it der Tag der Ein- 

ſchreibung anzugeben; die in die zweite und dritte Mbtheilung einzutragenden 
Poſten find in jeder Abtheilung mit fortlaufenden Nummern zu verjehen. 
Die Einjhreibungen find im Grundbuch von dem Grundbuchrichter, und, 
fofern fie von dem Grundbuchführer vorgenommen find, aud) von diejem zu 
unterzeichnen. 

S 17. 
Der Grumdbuchrichter hat die Nechtögültigfeit der vollzogenen Auf: 

lajjung, Eintragungs- und Lölchungsbewilligung nad) Form und Inhalt zu 
prüfen. 

Ergiebt die Prüfung für die beantragte Eintragung oder Löſchung ein 
Hindernif, jo hat der Grundbuchrichter dafjelbe dem Antragjteller bekannt 
zu machen. 

8 18. 
Bei mehreren Eintragungsgefuchen für dafjelbe Grundjtüd erfolgt die 

Eintragung in der durd) den Zeitpunkt der Vorlegung der Gejuche bei der 
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Grundbuchbehörde bejtimmten Reihenfolge und aus gleichzeitig vorgelegten 
Gefuchen zu gleihem Recht, wenn nicht in denjelben eine andere Reihen: 
folge bejtimmt iſt. 

Verden mehrere Auflaffungserklärungen dejjelben Eigenthümers zu 
Gunsten verjchiedener Perſonen vorgeldgt, bevor auf eine derjelben eine 
Eintragung erfolgt ift, jo unterbleibt die Eintragung bis zur Erledigung 
des Widerjpruches. 

8 19. 
In den Fällen, in welchen der Erwerb ded Eigenthums an Grund— 

ftüden eine Auflaffungserflärung des bisher eingetragenen Eigenthümers 
nicht vorausſetzt, kann der Eigenthümer von dem Grumdbuchrichter durch 
Gelditrafen bis zu je 150 ME. zur Eintragung feines Eigenthums angehalten 
werden, wenn ein dinglich oder zu einer Eintragung Berecdtigter oder der 
Stationsvorjteher des Bezirks diejelbe beantragt. 

Beitreitet der angeblihe Eigenthümer die Thatſachen, welche zur 
Begründung des Antrages geltend gemacht find, jo iſt der Antragiteller auf 
den Prozeßweg zu bermeilen. 

$ 20. 
Die Eintragung des Eigenthümerd it dem bisher eingetragenen Eigen: 

thümer und den aus dem Grundbuch erfichtlichen dinglich Berechtigten, jowie 
dem Stationdvorfteher, in deffen Bezirk das Grumditüd liegt, bekannt zu 
machen. 

g 21. 
Wenn ein Grundjtüd, welches von einem eingetragenen Grundjtüd ab: 

gezweigt werden joll, auf ein anderes Blatt zu übertragen ijt, jo muß das 
einzutragende Grundjtüd nah den im 8 3 beitimmten Merkmalen unter 
Beifügung einer von einem beeidigten VBermejjungsbeamten aufgenommenen 
oder beglaubigten, die Lage und Größe des Grundſtückes ergebenden Karte 
bezeichnet werden. 

8 22. 
Soll die Abtretung einer Hypothek ind Grundbuch eingetragen werden, 

jo. ijt mit der Abtretungderflärung die Hypothelenurfunde vorzulegen. 
Die Abtretungserflärung muß den Namen des einzutragenden Erwerber 

der Hypothek enthalten. Der Annahmeerklärung defjelben bedarf es nicht. 
Die Eintragung der Abtretung wird auf der Hypothekenurkunde vermerkt 

und diefer Vermerk mit der Unterjchrift und dem Siegel der Grundbuch— 
behörde verjehen. 

8 23. 
Erfolgt eine Theilabtretung, jo it von der Hypothekenurkunde eine 

gerichtlid oder notariell beglaubigte Abſchrift anzufertigen und zugleich auf 
die Haupturfunde der Vermerk, welcher Theil der Hypothek abgetreten, und 
auf die beglaubigte Abjchrift der Vermerk, für wen und über welchen Theil 
derjelben die Abjchrift gefertigt iſt, zu jeßen. 

Soll die Theilabtretung eingetragen werden, jo find die Haupturkunde 
und die beglaubigte Abjchrift der Grundbuchbehörde vorzulegen und iſt Die 
Eintragung der Abtretung gemäß 8 22 auf beiden Urkunden und außerdent 
neben dem Eintragungsvermerf auf der Haupturkfunde zu vermerken: 

noch gültig auf (mit Angabe der Summe). 
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8 24. 

Die VBorjchriften des S 22 finden entiprecheude Anwendung, wenn eine 
Hypothel auf andere Weije erworben, oder wenn fie verpfändet wird. 

g 25. 
Vormerkungen werden in der erjten Hauptipalte der zweiten Abtheilung 

eingetragen, wenn durch diejelben das Necht eines Erwerbers auf Auflafjung 
oder auf Eintragung eined Cigenthumsüberganges oder auf ein in dieſe 
Abtheilung einzutragendes Recht, — in der eriten Hauptipalte der Dritten 
Abtheilung, wenn durch fie das Recht auf eine Hypothek geſichert 
werden joll. 

In gleicher Weije it bei Vormerkungen zur Sicherung der Löjchung 
eingetragener Rechte zu verfahren. 

Die endgültige Eintragung an der Stelle einer Vormerkung erfolgt mit 
Bewilligung dejjen, gegen weldyen die Vormerkung gerichtet war, oder auf 
Vorlegung einer rechtsfräftigen, richterlichen Entjcheidung, durch welche derjelbe 
zur Bewilligung der Eintragung vder zur Beltellung des Rechtes ver 
urtheilt iſt. 

Ss 26. 

Die Löſchung der Eintragungen in der zweiten umd dritten Abtheilung 
darf, jofern nicht die Lölhung von Amtswegen vorgejchrieben ift, nur auf 
Antrag des im Grundbuch eingetragenen Eigenthimers des Grundjtüdes oder 
auf Erjuchen einer zujtändigen Behörde erfolgen. 

S 27. 
Zur Begründung des Löſchungsantrages einer in der zweiten Abtheilung 

eingetragenen Laſt genügt die von dem Eigenthümer vorzulegende Löſchungs— 
bewilligung des eingetragenen Berechtigten oder dejjen Rechtsnachfolgers. 

S 28. 
Zur Begründung des Antrags des Eigenthümers, eine Hypothek zu 

löfchen, gehört entweder 
1. die von dem Gläubiger ertheilte Quittung oder Löſchungs— 

bewilligung, oder 
2. der Nachweis der rechtöfräftigen Verurtheilung des Gläubigers, 

die Löſchung zu bewilligen, oder 
3. der Nachweis der eingetretenen Vereinigung (Konfuſion oder 

Konfolidation). 
Mit dem Antrage muß die über die Eintragung ausgefertigte Urkunde 

oder das rechtöfräftige Erfenntniß, durch welches die Urkunde nad) erfolgtem 
Aufgebot für Fraftlos erklärt worden ift, vorgelegt werden. 

S 29. 

Die Löſchung einer Poſt wird von der Grumdbuchbehörde auf der 
Urkunde vermerft. 

Bei Löſchung der ganzen Poſt wird außerdem die Urkunde durch 
Zerſchneiden vernichtet. 
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Bei der Löſchung eines Theils der Poſt wird der zu löſchende Theil 
von dem ausgeworfenen Geldbetrag abgejchrieben und dieſe Theillöjchung 
auf der Urkunde vermerft. 

S 30. 
Eine aus Verjehen des Grumdbuchamts gelöſchte oder bei Ab- und Um— 

Ichreibungen nicht übertragene Poſt ift auf Verlangen des Gläubigerd oder 
von Amtswegen mit ihrem früheren Vorrecht wieder einzutragen. Diele 
Biedereintragung wirkt jedod; nicht zum Nachtheil derjenigen, die nad) der 
Löſchung Rechte an dem Grundſtück oder auf eine der gelöichten gleid) oder 
nachitehende Poſt in vedlichen Glauben erworben haben. 

II. Bon der Bildung der Urkunden über Eintragungen im 
Srundbud. 

$ 31. 
Der Eigenthümer kann jederzeit eine beglaubigte Abjchrift des voll- 

ſtändigen Grundbuchblattes jeines Grundjtüdes, oder des Titel3 und der 
erjten Abtbheilung verlangen. 

Ss 32. 
Ueber die Eintragung einer Vormerlung, über Eintragungen in der 

zweiten, WBeränderungen und Löjchungen in der zweiten und dritten Ab— 
theilung erhalten die Betheiligten und die Behörde, welche die Eintragung 
nacdhgejucht hat, von der Grundbuchbehörde eine Benachrichtigung, welche die 
Eintragungsformel wörtlich enthält. Zu den Betheiligten gehört immer der 
eingetragene Eigenthümer. 

S 938. 
Ueber die Eintragungen der Hypothelen werden Hypothefenbriefe aus— 

gefertigt. Mit dem Hypothekenbrief wird die Schuldurkunde durd Schnur 
und Siegel verbunden. 

Ein Berziht auf die Ausfertigung des Hypothekenbriefes iſt zuläflig. 
In diefem Fall erhalten der Eigenthümer und der Gläubiger eine Benad)- 
rihtigung nad; Vorſchrift des S 32. 

Ss 34. 
Der Hypothefenbrief bejteht * der Ueberſchrift, dem vollſtändigen 

Eintragungsvermerk derjenigen Poſt, für welche er ausgefertigt wird, den 
für die Prüfung der Sicherheit der Poſt erheblichen Nachrichten aus dem 
Grundbuchblatt und der Unterſchrift der Grundbuchbehörde mit Datum und 
Siegel. 

Derſelbe wird nad) Formular B ausgefertigt. 

S 35. 
Die bei einer Hypothek eingetragenen Veränderungen und Lölchungen 

werden von der Grumdbuchbehörde auf dem Hypothefenbrief unter Beifügung 
des Siegels vermerkt. 

Wird bei einer Pojt, über welche bisher ein Hhpothefenbrief nicht aus— 
gefertigt war, eine Veränderung eingetragen, jo muß die nachträgliche Bil- 
dung Des Sypothefenbriefes erfolgen. 

Riebow, Die Kolonial-Befehgebung. Sl 
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IV. Schlußbejtimmungen. 

8 36. f 
Die erjte Anlegung des Grundbuchblattes erfolgt auf Antrag des Eigen- 

thümers. Derjelbe kann zur Stellung de3 Antrages nur in den Fällen des 
8 10 Abſatz 3 und 8 12 der Kaiſerlichen Verordnung vom 20. Zuli 1887 
und des $ 19 diejer Verfügung angehalten werden. 

In dem Antrag iſt das einzutragende Grundjtüd nad) den in S 3 
bejtimmten Merkmalen zu bezeichnen. 

Dem Antrag ijt außer den zur Begründung des behaupteten Eigen— 
thums nad) Maßgabe des $ 5 Abſatz 2 und des 8 11 der Kaiſerlichen Ber: 
ordnung vom 20. Juli 1887 dienenden Urkunden eine von einem beeidigten 
Landmefjer aufgenommene oder beglaubigte Karte in zwei Eremplaren bei- 
zufügen. Diejelbe muß die Lage und Begrenzung des Grundjtüdes ver- 
anfchaulichen und von einem die Größe und Beichaffenheit des Grundjtüdes, 
fowie die auf demjelben aufgerichteten Grenzzeichen ergebenden Vermeſſungs 
protofoll ebenfall3 in zwei Eremplaren begleitet fein. 

S 37. 
Das eine der beiden Eremplare der Karte und des Protokoll bleibt 

bei den Grundakten, das andere ijt für den Stationdvorjteher des Bezirks 
bejtimmt, in welchem das Grundftük liegt. Daffelbe ift dem Station®- 
borjteher, ſofern e8 ihm nicht jchon zur Erklärung über den Eintragung®- 
antrag zuzufertigen war ($ 11 Abſatz 1 der Kaijerlihen Verordnung dom 
20. Juli 1887), zugleich mit der Benachrichtigung der erfolgten Eintragung 
des Eigenthums ($ 20) zuzuftellen. Der Stationsvorfteher hat dafjelbe zu- 
fammen mit den Benachrichtigungen der Grundbucdhbehörde, welche ſich auf 
das in der Karte verzeichnete Grundſtück beziehen, aufzubewahren. 

S 38. 
Die nad $ 5 Abſatz 2 der Kaijerlichen Verordnung vom 20. Juli 1887 

zur Eintragung don Grundftüden der Neu-Guinea-Kompagnie erforderlide 
Beicheinigung hat dahin zu lauten: 

daß die Neu-Guinea-Kompagnie auf Grund des ihr in den Kaiſer— 
lichen Schutzbriefen verliehenen ausſchließlichen Rechts zum Land: 
erwerb und in Gemäßheit der hierfür erlaſſenen Anweiſungen Eigen— 
thümerin des betreffenden Grundſtückes geworden ſei. 

839. 

Wird mit dem Antrag auf Anlegung des Grundbuchblattes ein Zeugniß 
des Stationsvorſtehers des Bezirks vorgelegt, daß die Vermeſſung des 
Grundftüdes uud die Aufnahme einer Karte zur Zeit unausführbar it, jo 
fann die Eintragung auch ohne Karte und Vermefjungsprotofoll vorgenonmen 
werden, fall$ das Grundſtück jo genau bezeichnet wird, daß über die Lage 
und die Grenzen dejjelben fein Zweifel bejteht. 

Verfügungen eines Rechtsnachfolgers des zuerit eingetragenen Eigen- 
thümers über das Grundjtüd oder Theile defjelben können nur eingetragen 
werden, wenn die Karte oder das Vermeffungsprotofoll über den Gegenftand 
der Verfügumg nachgebracht find. 

— — — — ——  — - > — _ gun 
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$ 4 
Die Koften für die Bearbeitung be Grundbuchſachen werden nad) dem 

beigefügten Tarif erhoben. 
$ 41. 

Dieje Verordnung tritt gleichzeitig mit der Kaijerlihen Verordnung, 
betreffend den Eigenthumserwerb und die dinglihe Belaftung der Grund— 
ftüde im Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 20. Juli 1887, 
in Kraft. 

Berlin, den 30. Juli 1887. Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 
Graf dv. Bismard. 

Anlage A. 
— ⸗ 

Grundbuch 
des Stationsbezirks Finſchhafen. 

Band J. — Blatt Nr. 6. —— Schönholz. 
Steuer 

Bezeichnung des Grundſtückes. Abſchreibungen. 

Nr. Nr. 

des ia des 
5 Beltandtheile. . 

> * Steuer: Größe Steuer: 

buchs. re buchs. ha| | en 

| 
1 | Plantage Schönholz | us Mr. 1 ift Die | | 

am öftlichen Ufer Tabalpflanzung 
des H.-Fluſſes am Südoſtende der | 
zwiſchen der Mün- I Vlantage über: | 
bung des 8. | tragen auf Band 
Bades und der | Iv Bl. 10. 
Plantage Frie— | 
denau „2220... 600 50 -— Eingetragen | | 

Karte und Ber: | am ......... 50 40 — 
meſſungsprotokoll | | 
BL. 10 der Grund» | N, F. 
alten. 

2 | Der Palmenwald am | 
Flußufer jüdmejt: | | | 
lich von der Plan: | N 
tage bis jur Müns | 
dung des N. | 
Baches und lands | 
einwärtö bis zur 
Grenze des Dorf: | 
bezirtö von W. 10 1 — — 

Karte und Mer: | 
mefjungäprotofoll | 
DI. 20 der Grund: | | 
aften. 

31* 
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Erſte Abtheilung. 

Zeit und Grund des Werth. 
Ar. Eigentbümer. 

8 5 Ermwerbs. 

1 | Die Neu : Guinea: | Auf Grund ber Beicheini: 
Kompagnie. gung des Stationsvor: 

ftehers zu Finſchhafen 

DE en 

eingetragen ' 

JJ | 

R. F 

| 

e | 
92 — Ferdinand | Auf Grund der AuflaſſungKaufpreis vom 

tubenberg, ne 
Kaufmann in Sant: vuvͤnnnn 40 000 

burg. eingetragen 

BI. ehe | 

N F. 

Der Palmenwald (Nr. 2 
des Titelblatts) ift ein: | 
getragen auf Grund | 
nachgemwieiener Inbeſitz⸗ 
nahme vor dem 22, Mai 
1 

| 

3 | Dr. Karl Ferdinand | Auf Grund der Erb: 
Stubenberg, beicheinigung 
Landwirth in Finſch⸗ — 
hafen. —A —— —— — 2 

eingetragen 

JJ RR | 
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Zweite Abtheilung. 

Dauernde Lajten Veränderungen. 

Nr.| Betrag. | und Einfcränkungen des Zr Te RA Löfdungen. 
r in: 4 

Matt, gr. Eigenthums. tragung. | Löſchung. A. 
—————— — —————— — — 

1 Ein Vorkaufsreht auf Rr. 1 1.| Gelöfdt am 
des Titelblatts für den 
Kaufmann Karl Leopold 
fe * 

Friedmann in Ham— 
burg auf Grund des Ber: Rn 5 
trages 

nn terre. 

2 Die Zwangdverfteigerung ift 
eingeleitet. 

Eingetragen 
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Dritte 

L 

Hypotheken. 

Marl. pf. 

1115000 — | Fünfzehntaufend Mark Darlehn, zu 41/2 pCt. jährlich vom 1. Juli 1887 
5000 — an verzinslich, gegen jederzeitige — —— rüdzabl: 

10. 000| — bar, eingetragen für den Tabakhändler Dietrih Brauburger 
in Bremen auf Grund der Schuldurfunde vom ............-- 

N. F. 

2 | 6000 — Vormerkung auf eine Hypo⸗ Umgeſchrieben in eine —— von 
| thef von jechstaufend Mark | fechstaufend Mark Kaufgeldreft, mit 

für den Bauunternehmer | 5 pCt. vom 1. Auguft 1887 an ver: 
hilipp Schmidt in| zinslih, von dba an drei Jahre un: 
infhhafen, eingetragen | kündbar und jpäter nach dreimonatlicher 

auf Grund Erfuhens des) Kündigung zahlbar, — en auf 
Gerichts zu Finſchhafen, Grund Urtheild des its zu 

vom 

| 

3 | 8000) — | Adttaufend Mark, zu 5 pCt. jährlih vom 1. Januar 1888 an in 
halbjährlichen Raten verzinslih und auf dreimonatliche Künbi- 
ung rüdzahlbar, eingetragen für den Rentier Felix Bauer» 
Pomidt in Berlin * Grund der Schuldurkunde 

0.1 ESS OR FJ 
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Abtheilung. 

2. 

Veränderungen. 

Eintragungen. 

Ar. Mark. Pf.) 

| | 
1 ‚5000 — | Bon den 15000 Marf 

1 
I 

find fünftaufend Mart 
nebit Zinſen vom 
1. Juli 1887 an ab: 
getreten an den 
Sciffälapitän Paul 
Holften in Ham: 
burg. 

| Die Poften Ar. 1 und 2 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
1 

find mit der Rarzelle 
von Wr. 1 des Titel: 
blattes übertragen auf 
Band IV Blatt 10. 

Eingetragen am 

— ee er Bere 

Löſchungen. 

Nr. 

487 

3 

Löſchungen. 

Rr. Marl. Pf. 

1 10000) — dDie für Brau— 

>) 8.000 

burger noch 
eingetragenen 
10000 Mark 
gelöiht am 

Gelöſcht am 

R. = 
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Anlage B. 
— — — — 

Hypothelkenbrief 

über 

die im Grundbuch bon Finſchhafen (Kaiſer Wilhelmsland) Band I Blatt 
Nr. 6 auf der Plantage Schönholz, Abtheilung III Nr. 3 eingetragenen 

8000 Marl. 

Abtheilung 11. 

Nr. 3. 8000 Mark Adhttaufend Marl, zu 5 Prozent jährlih vom 
1. Sanuar 1888 an in halbjährlichen Naten verzinsfih und auf 
dreimonatlihe Kündigung rüdzahlbar, eingetragen für den Rentier 
Felix Bauerjhmidt in Berlin auf Grund der Sculdurkunde 
DOM: 2.2.2: am.... 

Beitandtheile der Plantage Schönholz: 

1. Plantage Schönholz am öftlichen Ufer des H-Fluſſes zwiichen der 
Mündung des Baches und der Plantage Friedenau .. . 600 ha 50 a, 

2. der Palmenwald am Flußufer jüdweitli) der Plantage bis zur 
Mündung des Y-Baches und landeinwärts bis zur Grenze des Dorf: 
DENE BL 2 150 ha. 

j Abjhreibungen: 

Aus Nr. 1 iſt die Tabalpflanzung am Sübdoftende der Plantage über: 
tragen auf Band IV BI. 10... .. 2.2 ..... . .... 50 ha 40 a. 

Eigenthümer: Dr. Karl Ferdinand Stubenberg, Landwirt) in Finſch— 
hafen. 

Erwerbspreiie: 40 000 Mark im Jahr... . 

Eingetragen find: 

in der zweiten Abtheilung: 
Nr. 1 gelöjcht 

in der dritten Abtheilung: 
1. 5000 Mark. 
2. 6000 Mark. 

Urkundlich ausgefertigt, Finichhafen, den... ..... 

Kaiferliher Richter des Schußgebietes der 
Neu-Guinea-Kompagnie. 

N. 
Siegel. Der Gerichtsſchreiber. 

F. 

Koftentarif für Grundbuchſachen. 

81. 
Für die Eintragung des Eigenthümers einſchließlich der voraufgehenden 

Verhandlungen, insbeſondere der Entgegennahme der Auflaſſungserklärungen 
ſowie für Eintragung des Erwerbspreiſes oder der Werthſchätzung: 
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bei Grundftüden bis 1 ha Fläche .. . . ...... 5 Mark, 
von mehr als 1 ha bis 10 ha für jeden Heltar mehr 1,50 - 
von mehr als 10 ha für jeden Hektar mehr .... 050 = 

Für die Eintragung des Eigenthümers bei Anlegung des Grundbuch— 
blatte3 einjchließlich des vorgängigen Verfahrens wird die Hälfte der vor- 
jtehenden Koſten als Zufchlag erhoben. 

Wird für mehrere Grundftüce defjelben Eigenthümers ein gemeinfchaft- 
liches Grundbuchblatt angelegt, jo werden die Flächen der einzelnen Grund— 
jtüde bei Berechnung der Koſten zufammen geredjnet. 

Bei Abjichreibung eines Theilſtückes und Uebertragung defjelben auf ein 
anderes Grundbuchblatt werden Koſten nah $ 1 nur für die Eintragung 
auf Letzteres berechnet. 

Im Fall des 8 39 der Grundbuhordnung vom 30. Juli 1887 wird 
behufs der Berechnung der Koſten die Größe von dem Grundbuchrichter ab: 
geſchätzt. — 

Für jede endgültige Eintragung in der zweiten und dritten Abtheilung 
und alle dabei vorfommenden Nebengejchäfte: 

a) von dem Betrage bis zu 500 Mark von je 100 Mart 0,50 Matt, 
b) von dem Mehrbetrage bis 5000 Mark von je 100 Mart 0,20 — 
ce) von dem Mehrbetrage von je 100 Mark ....... 0,10 = 

S 8. 
Für die Eintragung von Veränderungen aller Art, Vormerkungen und 

Verfügungsbeſchränkungen einſchließlich der vorgejchriebenen Benachrichtigungen 
der nterefjenten die Hälfte der Sätze des 8 2. 

S 4. 
Für jede Lölhung und alle dabei vorkommenden Nebengejchäfte die 

Hälfte der zu $S2 ımd ?/5 der zu $ 3 für die Eintragung beftimmten Säße. 

85. 
Für Aufnahme von mündlichen Anträgen, welche den Eintragungen oder 

Löſchungen im Grundbuch als Grundlage dienen, oder für die gerichtliche 
Beglaubigung jolher Anträge find zu erheben: 

a) joweit fie auf die Eintragung des Eigenthums ſich beziehen, '/s der 
Sätze zu $ 1, 

b) joweit fie auf anderweite Eintragungen oder Löſchungen ſich beziehen, 
!/s der Süße zu 88 2 bis 4. 

Für Aufnahme oder Beglaubigung jolher Anträge find die gleichen Be- 
träge zu entrichten, wenn fie durch einen dazu ermächtigten Beamten der 
Neu-Guinea-Kompagnie erfolgt. 

S 6. 
Für 
a) die Ertheilung des HYypothefenbriefes oder für die Ausfertigung einer 

beglaubigten Abjchrift des volljtändigen Grundbuchblatted °/s der Süße zu 
8 2, jedoch nicht über 10 Marf. 
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b) die Ausfertigung einer beglaubigten Abjchrift des Titel und der 
eriten Abtheilung des Grundbuchblattes die Hälfte der Säge zu 8 2, jedoch 
nit über 5 Mar. 

Ss 7. 
Ergiebt fich bei Berechnung der Koſten in den Fällen der SS 2 bis 6 

ein geringerer Betrag ald 0,50 Mark, jo wird leßterer Betrag in Anſatz 
gebracht. 

88. 
Für jede einzelne Benachrichtigung eines dinglich Berechtigten von einer 

erfolgten Eigenthumsveränderung 0,50 Mark, wenn der Werth des dinglichen 
Rechts 100 Mark überſteigt. 

Die bei der Eintragung des Eigenthümers ſtattfindenden Benachrichti 
gungen des bisherigen Eigenthümers und des Stationsvorſtehers ſowie die 
Aufforderung an den Eigenthümer, ſein Eigenthum eintragen zu laſſen, und 
die Feſtſetzung der für den Fall der Nichtbefolgung angedrohten Geldſtrafe 
unterliegen feinem bejonderen Kojtenjaß. 

9. 
Werden Urkunden, deren Vorlegung zur Erwirkung don Eintragungen 

nothwendig war, von den Betheiligten ohne Uebergabe einer für die Grund: 
akten bejtimmten Abjchrift zurüdgefordert, jo jind für jeden Bogen der auf 
Anordnung des Grundbuchrichters zu fertigenden Abjchrift 0,50 Mark zu 
entrichten. Die Beglaubigung der von den Betheiligten überreihten Ab: 
ſchriften erfolgt koſtenfrei. 

$ 10. 
Wird der Antrag auf Eintragung des Eigenthümerd als unbegründet 

zurüdgeiwiejen, jo hat der Antragjteller '/s der im S 1 beftimmten Kojten 
zu zahlen. 

$ 11. 
Außer den in den vorftehenden Paragraphen bezeichneten Koften werden 

die baaren Auslagen erhoben, welche durch das Verfahren verurſacht find. 

$ 12. 
Der Grumdbuchrichter kann die Einleitung de3 Verfahrens von der 

Zahlung eines Vorſchuſſes der vorausfichtlich entſtehenden Koſten abhängig 
machen. 

186. Derordnung, betreffend Einrichtung von Grundbud} 
bezirfen, Zeitpunft für Anlegung von Grundbüchern und 
Anträge auf Eintragung von Grundeigenthum im Schuß- 
gebiete der Yleu-Guinea-Kompagnie in das Grundbuch. 

Ich verordne wie folgt: 

1. Es werden in Gemäßheit der Verfügung des Herrn Reichskanzlers 
vom 30. Juli 1887 zur Ausführung der Kaijerlichen Verordnung 
vom 20. Juli 1887, betreffend den Eigenthumserwerb und die 
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dinglihe Belaftung der Grundftüde im Schußgebiete der Neu- 
Guinea-Kompagnie zunächſt folgende Grundbuchbezirke dieſes Schuß- 
gebietes bejtimmt: 
1. Gazelle-Halbinjel nebft umliegenden kleineren Inſeln; *) 
2. ReusLauenburg; *) 
3. Neu-Medlenburg I., umfafjend die norbweitlihe Hälfte von der 

Steffenftraße biß zu 152° öftlicher Länge und der Filcher und 
Gardner-Inſel; 

4. Neu-Mecklenburg II., umfaſſend die ſüdöſtliche Hälfte von 152° 
öſtlicher Länge an, und die Gerrit-Denys-Inſel und die nördlich 
und öſtlich davon gelegenen kleinen Inſeln bis zu 155° öſtlicher 
Länge; 

5. Neusdannover don der Steffenftraße an mit den umgelagerten 
Inſeln, jowie die Injeln Matthias, Squally und Portland; 

6. die Admiralitätsinjeln und umliegenden Inſeln zwilchen dem 
Aequator und 3° füdlicher Breite ſowie zwiſchen 142° und 
149° öftlicher Länge; 

7. der zum Schutzgebiete gehörige Theil der Salomonsinjeln und 
die nördlich davon gelegenen Heinen Inſeln. 

2. Als Zeitpunkt der Anlegung des Grundbuches wird der 2. März 
1888 beitimmt. Won diejem Tage ab fünnen Eintragungen er: 
folgen. Es wird begonnen mit Eintragung von Liegenichaften im 
dritten Grundbuchbezirk Neu:Medlenburg 1. 

3. Den Anträgen auf Eintragung von Grundeigenthum in das Grund» 
buch ($ 10 der Kaijerlihen Verordnung vom 20. Juli 1887) find 
die etiwa vorhandenen Urkundentitel volljtändig beizufügen, aud) find 
in denjelben die Befibtitel nach Lage, Größe, Beichaffenheit, Grenzen- 
bezeichnung ꝛc. des in ihnen bezeichneten Grundbeſitzes überſichtlich 
zu benennen und zu gruppiven, 

Finſchhafen, den 6. Dezember 1887. 
| Der Landeshauptmann. 

Frhr. v. Schleinitz. 

186a. Derordnung, betreffend die Einrichtung von 
Grundbuchbezirken. 

Im weiteren Verfolg der Verordnung vom 6. Dezember dv. J., be- 
treffend Einrichtung von Grundbuchbezirfen für den Bismarckarchipel und 
die Salomonsinfeln, werden in Gemäßheit der Verfügung ded Herrn Reichs— 
fanzlerd vom 30. Juli 1887 zur Ausführung der Kaijerlichen Verordnung 
vom 20. Juli 1887, betreffend den Eigenthumserwerb und die dingliche 
Belaftung der Grundftüde im Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie für 
Kaiſer Wilhelms-Land zunächſt folgende Grundbuchbezirfe bejtimmt: 

*) Durch Verfügung ie Landes erg vom 11. Februar 1889 ift die Ans 
legung des Grundbudes für den Bezirf Nr durch Verfügung bes Kaiferlichen 
Kommiflard vom Februar 1890 für den Bezirk Nr. 2 angeordnet worden. 
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1. Finſchhafen, umfajjend den Bezirk der Centralftation und der Neben- 
ſtation Butaueng, 

2. Konitantinhafen, 
3. Haßfeldthafen. 
Anträge auf Eintragung von Grundeigenthum in die Grundbücher der 

drei vorgenannten Grundbuchbezirte fünnen vom 1. November ab bei dem 
Ktaijerlichen Gericht des Schußgebietes der Neu-Öuinea-Kompagnie zu Finſch— 
hafen erfolgen. 

Finſchhafen, den 16. Oltober 1888. 
Der c. Landeshauptmann. 

Kraetke. 

187. Derordnung, betreffend die Eheſchließung und die 
Beurkundung des Perjonenftandes auf den zum Schutzgebiete 

der Tleu-Buinea-Kompagnie gehörigen Salomonsinfeln. 
Bom 1. März 1888. 

(Reichs-Geſetzblatt S. 63.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Gejehes, betreffend die Nechtäverhält- 
nifje der deutichen Schußgebiete, vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzbl. ©. 75) 
im Namen des Reichs, was folgt: *) 

Einziger Paragraph. 
Das Geſetz, betreffend die Ehejchließung und die Beurkundung des 

Perjonenftandes von Neichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 
(Bundes:Gejepbl. S. 599) tritt für die zum Schußgebiete der Neu-Öuinen- 
Kompagnie gehörigen Salomonsinfeln bezüglich aller Perſonen, welche nicht 
Eingeborene (S 2 Abjag 2 der Verordnung vom 5. Juni 1886, Reichs— 
Geſetzbl. S. 187) find, am 1. April 1888 in Kraft. 

Urkundlich unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrudtem Kaiſerlichen Anfiegel. 

Gegeben Berlin, den 1. März 1888. 
(L. S.) Wilhelm. 

Fürſt v. Bigmard. 

188. Derordnung, betreffend die Durchführung des Gejeßes 
vom 4. Mai 1870 über die Eheichliefung und die Be- 

urfundung des Perjonenftandes. 

Um den Beitimmungen des Gejeßes vom 4. Mai 1870 eine den Ber- 
bältniffen des Schußgebietes entiprechende Anwendung zu fichern, wird auf 
Grund des $ 4 des Gejehed über die Konjulargerichtöbarfeit vom 10. Juli 

*) Vergl. $ 10 der Berorbnung vom 5. uni 1886 (Nr. 175). 
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1879, und des $ 3 der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend die Nechts- 
verhältniffe in dem Schußgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 5. Juni 
1886 Folgendes verordnet: 

$ı. 
Jede Geburt eines Kindes ijt innerhalb zweier Monate dem Standes- 

beamten des Bezirks, in welchem die Niederkunft jtattgefunden hat, anzu— 
zeigen. 

Zur Anzeige jind verpflichtet: 
1. der eheliche Vater, 
2. jede bei der Niederkunft zugegen geweſene Berjon, 
3. die Mutter. 
Jedoch tritt die Verpflichtung der in der vorjtehenden Reihenfolge 

Ipäter genannten Perſonen nur dann ein, wenn ein früher genannter Ver- 
pflichteter nicht vorhanden oder derielbe an der Eritattung der Anzeige ver: 
hindert iſt. 

Die Anzeige it mündlich von dem Berpflichteten jelbjt oder durch eine 
andere aus eigener Wijfenjchaft unterrichtete Perſon zu machen. 

S 2. 
Jeder Sterbefall it jpätejtens binnen eined Monats dem Standes: 

beamten des Bezirks, in welchem der Tod erfolgt it, anzuzeigen. 
Zur Anzeige find verpflichtet: 
1. das Familienhaupt, 
2. die zu dev Familie gehörenden Hausgenofjen, 
3. die ſonſtigen Mitbewohner der Behaujung, in weldyer ſich der 

Sterbefall ereignet hat. 
Jedoch tritt die Verpflichtung der in der vorjtchenden Reihenfolge 

jpäter genannten Perjonen nur dann ein, wenn ein früher genannter Ver: 
pflichteter nicht vorhanden oder derjelbe an der Erjtattung der Anzeige ver: 
hindert iſt. 

Zur Anzeige ift außerdem derjenige verpflichtet, welcher einen Leichnam 
findet. 

Die Anzeige ift mündlich von dem Berpflichteten jelbjt oder durch eine 
andere aus eigener Wiffenichaft unterrichtete ‘Perfon zu machen. 

S 38. 
Wer bei den Eintritt eines Geburt: oder Sterbefall3 zugegen geweſen 

it oder jonjt von dem Falle Kenntniß erlangt hat, ijt verpflichtet, auf die 
Aufforderung des Standesbeamten al3 Zeuge vor demjelben zu erjcheinen. 

8 4. 
Wer 

1. den in den SS 1 und 2 vorgejchriebenen Anzeigepflichten oder 
2. der in dem S 3 borgejehenen Zeugnißpflicht 

nicht nachkommt wird mit Geldjtrafe bis zu Einhundertfünfzig Mark oder 
mit Haft beitraft. Die Strafe tritt in dem Fällen der Nr. 1 nicht ein, 
wenn die Anzeige, obwohl nicht von den zunächjt Verpflichteten, doch recht— 
zeitig gemacht worden üt. 

Außerdem jind die Standesbeamten befugt, die zu Anzeigen oder ſon— 
jtigen Handlungen auf Grund diefer Verordnung VBerpflichteten hierzu durd) 
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Gelditrafen anzubalten, welche für jeden einzelnen Fall den Betrag von 
fünfzehn Mark nicht überjteigen Na 

SB. 

Ein Geiſtlicher oder anderer Religionsdiener, welcher zu den religiöſen 
Feierlichkeiten einer Eheſchließung ſchreitet, bevor ihm nachgewieſen worden 
ift, daß die Ehe vor dem Standesbeamten geichloffen fei, wird mit Geld— 
ftrafe bi8 zu Eintauſend Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten 
beitraft. 

Ss 6. 

Ein Standesbeamter, welcher — Außerachtlaſſung der in dem Geſetze 
vom 4. Mai 1870 gegebenen Vorſchriften eine Eheſchließung vollzieht, wird 
mit Geldſtrafe bis zu Fünfhundert Mark beſtraft. 

87. 
Die gegenwärtige Verordnung Findet auf Geburts: und Sterbefälle von 

Eingeborenen, ſowie auf Eheſchließungen zwilchen Eingeborenen feine An— 
wendung. 

Finſchhafen, den 22. Februar 1887. 

Der Landeshauptmann. 
Freiherr dv. Schleiniß. 

189. Inftruftion zu dem Geſetze vom 4. Mai 1870, 
betreffend die Eheichliegung und die Beurfundung des 

Derjonenftandes. 
Bom 12. November 1886. 

Nachdem das Gejeg vom 4. Mai 1870, betreffend die Eheſchließung 
und die Beurkundung des Perjonenitandes von Reidysangehörigen im Aus 
lande durch S 4 des Geſetzes vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzbl. S. 75) 
mit den darin vorgejehenen Mafgaben auf die Schußgebiete für anwendbar 
erklärt und durch die Kaijerliche Verordnung vom 5. Juni 1886 (8 10) 
für das Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie bezüglich aller Perſonen, 
welche nicht Eingeborene find, vom 1. September 1886 ab in Kraft gelegt 
worden ijt, werden behufs Ausführung des Gejeßes, mit Genehmigung de 
Herrn Reichskanzlers, folgende Beſtimmungen getroffen, nach welchen die 
Standesbeamten ſich zu richten haben. 

I. Allgemeine Bejtimmungen. 

Ss 1. 
Perlonen, auf Das Geſetz vom 4. Mai 1870 findet im — des Schubgebiete 
ar ae nit nur auf Reichdangehörige. jondern nah 5 10 und $ 2 der Kaiſer⸗ 

ar iſt. lichen Verordnung vom 5. Juni 1886 auf alle — Anwendung, 
welche in dem Schutzgebiete wohnen oder ſich aufhalten, ſofern ſie nicht 
Eingeborene find, ohne Unterſchied der Nationalität oder Staatsangehörigkeit 

Für die bezeichneten Perjonen erfolgt Die — der Geburten. 
Heirathen und Sterbefälle ausſchließlich durch die nach S 4 des Gejeher 
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vom 17. April 1886 dazu ermädtigten Standesbeamten mittelft Eintragung 
in die dazu bejtimmten Regiſter. 

S 2. 
Die Berufung zum Stanbesbeamten gilt nur für die Perſon des 

Berufenen. 
Die Geſchäfte des Standesbeamten können daher nur von dem Be- 

rufenen jelbit oder von dem durch den Reichskanzler ernannten Stellvertreter, 
nidyt aber von einer Perjon wahrgenommen werden, welde den Erjteren in 
feinem jonftigen Amte vertritt. 

Der Standesbeamte (Abſatz 2) ift nur zur Beurkundung der Geburts- 
und Sterbefälle zujtändig, weldye in feinem Amtsbezirk ſich ereignet haben. 

Im Falle des Auffindens eined neugeborenen Kindes oder einer Leiche 
it, jofern der Ort der Geburt oder des Todes nicht feititeht, die Beurkundung 
in dem Geburts- bezw. Sterberegijter desjenigen Amtsbezirkes vorzunehmen, 
in welchem das Kind oder die Leiche aufgefunden wurde. 

Il. Regiiter im Allgemeinen. 

gu ftändigfeit 
der Beamten. 

Die von dem Standesheamten” zu "führenden drei Regifter, von denen Beihaffung und 
das eine für die Heirathe-, das andere für die Geburts, das dritte für 
die Sterbefälle dient, werden von der Kompagnie beichafft. Die Regiſter 
find, bevor fie in Gebrauch genommen werden, zu foliiren, auf der letzten 
Eeite mit einer Beicheinigung der Zahl der Folien unter Siegel und Unter: 
Ihrift ded Beamten zu veriehen und in dem Amtslofale an einem bejonders 
gejicherten Orte zu verwahren. 

In den Regiſtern darf nicht vadirt oder zwijchen den Zeilen ein- 
geichaltet werden. 

Das nad) S 2 des Geſetzes vom 4. Mai 1870 dem Neichökanzler 
jährlich einzureichende zweite Eremplar ijt auf einzelnen Bogen zu führen. 
Sit ein Bogen vollgejchrieben, jo wird ein zweiter, dritter u. j. tw. angeheftet 
und zwar in folder Weife, daß der durch das Amtsfiegel zu befeitigende 
Faden die einzelnen Bogen der Länge nad) zujammenhält. 

s 4 

Einrichtung 
der Regiſter 

weites 
remplar. 

Neben den Eintragungen it — in beiden Eremplaren der Regijter — Breilafung des 
ein Rand von folder Breite frei zu lafjen, daß derjelbe nöthigenfall3 Raum 
für Randvermerfe bietet. Sofern ein jolcher nöthig werdender Vermerk am 
Rande nicht Platz finden würde, iſt der Rand des betreffenden Blattes in 
der Weife zu erweitern, daß auf dem Blattrande ein Blattjtreifen von ge: 
eigneter Breite aufgeheftet wird, welcher unter dem Dienjtjiegel mit dem 
Hauptblatte zu verbinden ift. Diejer Blattjtreifen iſt nach Eintragung des 
Randvermerks nad) dem Hauptblatte zu einzujchlagen. 

85. 
Die Eintragungen in die Regiſter erfolgen nach der Zeitfolge hinter⸗ BFolgeorbmung 

einander, ohne daß ein Zwiſchenraum zwiſchen der vorhergehenden und der 
— 

unmittelbar darauf folgenden Eintragung gelaſſen werden darf. Ebenſo Gintragungen 
dürfen zwiſchen der legten Eintragung und dem Abjchlußvermerfe feine 
Bwilchenräume bleiben. Wo ſolche gleichwohl ſich ergeben follten, find fie 
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zu durchſtreichen. Dies gilt gleichmäßig für beide von dem Beamten zu 
führende Exemplare der Regiiter. 

Die fortlaufenden Nummern, unter welden die Fülle nah S 2 des 
Sejeßes vom 4. Mai 1870 einzutragen find, umfaffen nur je ein Kalender— 
jahr. Die erite Eintragung jedes Jahres iſt daher in jedem einzelnen 
Regiſter mit Nr. 1 zu bezeichnen, und zwar aud dann, wenn die betreffende 
Eintragung für das laufende Jahr die einzige bleiben jollte. 

Die Nummer it über die Verhandlung zu jegen, jo daß jie über der 
Mitte der eriten Zeile der Verhandlung ſich befindet, aljo wie folgt: 

Nr. 1. 
Verhandelt zzzden 

86. 
Ah Der Tag der Eintragung jelbit, jowie dev Tag der Geburt oder des 

Namen. Todesfalles, um den es fi handelt, find mit Worten, die Namen der 
bei der Verhandlung betheiligten Perjonen mit beionders in die Augen 
fallenden Buchjtaben zu schreiben. Auch iſt darauf zu adjten, daß der in 
der Verhandlung angegebene Name mit den bezüglichen Unterichriften über: 
einftimmt. 

s 7. 
Voxnamen Die Vornamen der Erſchienenen dürfen nicht wegbleiben. Bei mehreren 

und amilien« „, " ar ; > — 
namen. Vornamen genügt derjenige, welcher als Rufname dient. Abkürzungen, 

3: B. „P.“ ſtatt Paul, jind in der Verhandlung wie bei der Unterjchrift zu 
vermeiden. Es ijt jeitens aller Erſchienenen wie der Familienname, jo auch 
der Vorname bei der Unterschrift auszuichreiben. Vornamen, die bereits in 
der Berhandlung vorgefommen find, müfjen bei jeder durd das Formular 
— pie namentlich bei Eheichliegungen — erforderten Wiederholung in der: 
jelben Bollftändigfeit aufgeführt werden, wie das erjte Mal. 

Ss 8. 
7 Abkũrzungen. Wie bei den Vornamen (S der Inſtruktion), jo jmd aud im 

Uebrigen Abkürzungen (3. B. „ab.“ oder „aeb.“ jtatt „geborene“) zu 
vermeiden. 

x 9. 
Niederſchrift Da es weſentlich darauf ankommt, daß die Eintragungen in den 
rl Regiſtern bejonders deutlich und Tejerlich geichrieben werden, jo fann der 

Beamte die Eintragung unter jeiner unmittelbaren Aufficht durch eine Perſon, 
die jich durch eine gute Handichrift auszeichnet, beiverfjtelligen laſſen; es 
muß aber jede Eintragung von dem Beamten, von den engen und von 
allen Betheiligten eigenhändig unterichrieben werden. Sind unter den Leßteren 
Perſonen, welche nicht jchreiben können, jo it Deren Handzeichen oder, wenn 
ſie auch ein jolches zu machen nicht im Stande find, der Grund hiervon 
von dem Beamten bejonders zu beglaubigen. 

8 10. 
Zeugen. Als Zeugen dürfen in der Kegel nur unbeicholtene, großjährige Perjonen 

zugelafjen werden. 
s 11. 

Form der Ein Die Eintragung in die Negifter ijt nicht als ein bloßer Vermerk über 
— zu beurkundende Thatſache (Heiraths-, Geburts- oder Sterbefall), ſondern 
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in Form eine über den ganzen Hergang aufgenommenen vollftändigen 
Protofol3 in deutiher Sprache zu bewirlen. 

$ 12. 
Wenn in der Verhandlung Worte oder Sätze irrthümlich ausgelaſſen 

wurden, oder aus anderen Gründen vor Abſchluß derjelben ein Zuſatz 
erforderli wird, jo find die zuzufügenden Worte nicht in die Berhandlung 
ſelbſt einzujchalten, vielmehr unter deutliher Verweiſung auf die Stelle, zu 
welcher, bezw. auf die Worte, zwijchen welche fie gehören, an den Rand zu 
jchreiben, und ift jodann die Zahl der zugejegten Zeilen und bezw. Worte 
unter den zugefügten Worten zu bemerken, der Randvermerk zu datiren, 
den Erjchienenen vorzulefen und von ihnen, jowie von dem Beamten zu 
unterzeichnen. 

8 13. 
In entiprecdhender Weije iſt bei Löſchungen und anderweiten Ab: 

und Sale 

Löf ga en und 

änderungen (Berichtigungen) zu verfahren, welche im Laufe der Verhandlung Nbänderungen 
erforderlih werden. Es jind aljo, wenn ſich vor Abſchluß der Verhandlung 
ergiebt, daß die gejchriebenen Worte einer Berichtigung bedürfen, die be- 
treffenden Worte nicht zu durchſtreichen; vielmehr ift am Rande neben 
der betreffenden Stelle zu bemerken, daß, und melde Zeilen und Worte 
nicht zu gelten haben, und bezw. melde Worte an Stelle derjelben zu lejen 
find; diejer Randvermerk ift zu datiren, den Erjchienenen vorzulefen und von 
denjelben, jomwie von dem Beamten zu unterzeichnen. 

8 14. 
Ohne Zuziehung der Erſchienenen können Abänderungen (Berichtigungen) 

bon dem Beamten nicht vorgenommen werden. Kann die Abänderung 
nicht vor Abſchluß der Verhandlung jelbjt vorgenommen werden ($$ 12, 13 
der Inſtruktion), aljo insbejondere, wenn fi die Nothwendigfeit einer 
Berichtigung erſt nach Abjchluß der Verhandlung (durch die Unterjchrift 
des Beamten) herausjtellt, jo bfeibt mur übrig, daß mit den ‚Erjchienenen, 
weldhe hierzu von Neuem zu laden find, oder, wenn diejes unausführbar, 
mit anderweiten, zu der Erklärung geeigneten Perſonen eine neue Verhandlung 
zur Richtigſtellung der in der Berhandlung abgegebenen Erklärungen am 
Rande der urjprünglicen Verhandlung aufgenommen wird. Dieſe Ber- 
handlung ift zu dativen, mit den Worten „Geſchloſſen wie oben“ zu schließen 
und von den Erjchienenen und dem Beamten mit Angabe jeiner amtlichen 
Stellung zu unterjchreiben. 

S 15. 
Die auf den Inhalt der Verhandlung bezüglichen Randvermerke find 

in beiden Eremplaren der Negijter gleichzeitig und übereinftimmend einzu- 
tragen. Es ijt aljo nicht zuläffig, nachdem das zweite Eremplar nad) Berlin 
eingereicht ijt, in dem bei dem Beamten zurücdgebliebenen Eremplare einen 
Randvermerf einzutragen. Die Einreihung einer Abjchrift des Letzteren 
würde zur Bervollitändigung des zweiten, in Berlin aufbewahrten Exemplars 
nit genügen. Bielmehr wird, wenn ſich nad Einreihung des zweiten 
Eremplars die Nothwendigfeit eines Randvermerkes exgiebt, an den Reichs— 
fanzler zu berichten und mit dem Berichte der Entwurf zu dem in Ausficht 
genommenen Randvermerfe vorzulegen jein, damit ewentuell das zweite 

Riebow, Die Kolonial-Befepgebung. 32 

Berbandlung. 

Abänd: 
nad Ehluf der 
Verhandlung. 

——— 

zeihung des 
zweilen 

Gremplars. 



Berfabren mit 

deutichen 
Sprade nicht 
mädtig fint. 

Beurkundung 
ber bi ie 
milie des 
amten be» 

treffenden Fälle. 

Formularen. 

Belonbere, in 
die Ber 

bandlung auf- 
sunehmende 
Vermerle. 
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Exemplar zur Eintragung des Vermerkes von Berlin aus dem Beamten zu— 
gefertigt werden kann. 

S 16. 

Wenn Perſonen bei der nn betheiligt find, weldye der deutichen 
Sprache überhaupt nicht oder nicht vollfommen mächtig find, jo bat der 
Beamte dafür zu fjorgen, daß denjelben der Inhalt der Verhandlung voll- 
Itändig zur Kenntniß gebracht werde. Daß und wie dies geichehen, iſt in 
dem Protofolle vor dem Schluß dejjelben zu vermerken. Dabei ijt eine 
Faſſung zu wählen, welche jeden Zweifel ausjchließt, daß auch der Inhalt 
der dem Protokoll vorangegangenen mündlichen Verhandlung zur Kenntniß 
der Betreffenden gelangt it. Es würde nicht genügend fein, wenn nur be 
merkt würde, daß das Protokoll den Betreffenden in der ihnen geläufigen 
Sprache „vorgelejen* worden it. 

S 17. 
Die Standesbeamten find — Beurkundungen, welche ihre eigene 

Familie betreffen, vorzunehmen. Es wird aber von der vorgeſchriebenen 
Form der Beurkundung nicht abzuweichen, insbeſondere alſo nicht durch den 
Beamten ſelbſt eine Erklärung über die zu beurkundende Thatſache zu 
Protokoll zu geben fein. Vielmehr wird der Beamte eine bei dem Geburts: 
bezw. Sterbefall zugegen geweſene oder ſonſt zur Anzeige berufene Perſon 
(Arzt, Hebamme u. j. mw.) zu veranlaſſen haben, mit den weiter erforderlichen 
Zeugen vor ihm zur Erftattung der Anzeige zu erjcheinen. 

S 18. 
Unberedhtigte Abweichungen von dem vorgejchriebenen Formular find 

zu vermeiden. Es ijt z. B. unzuläjlig, da, wo in den Formularen von dem 
Beamten die Nede ilt („Bor mir, dem unterzeichneten Beamten“, — „id, 
der unterzeichnete Beamte“), jtatt diejes Worted ein anderes wie „Station 
vorfteher“ und dergl. zu wählen. Auch find den Namen der Erjchienenen 
Prädifate, wie „Herr“, „Frau“, „Fräulein“, welche im Formulare nicht 
vorgejehen, nicht voranzuitellen. 

$ 19. 
Was außer dem regelmäßigen Inhalt der Eintragung bei der Ver: 

handlung zu vermerken ift, muß in der Verhandlung jelbjt, aljo vor 
den diejelbe abjchliegenden Worten „Gejchlofjen wie oben“ aufgenommen 
werden. 

Hiernach hat insbejondere der Hinweis auf jtattgehabte Ermittelungen, 
auf die bejonders aufgenommene Verhandlung nicht am Rande, jondern in 
der Verhandlung jelbjt Aufnahme zu finden. Es würde aljo beijpielSmeiie, 
um auf die bejondere Verhandlung, welche in gewiſſen Fällen über 
Anmeldung eine8 Geburts: oder Todesfalles (SS 38, 45 der Inſtrultion) 
und die daran zu knüpfenden Erörterungen aufzunehmen ift, zu verweilen, 
unmittelbar vor den Worten „Geſchloſſen wie oben“ folgender Abjag ein- 
zufchalten fein: 

„Ueber die Anmeldung der Geburt (bezw. des Todesfall3) und die 
daran gefnüpften Erörterungen iſt eine Verhandlung vom 

20.0. (bezw. eine beſondere Verhandlung vom heutigen 
Tage) aufgenommen worden.“ 
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> 20. 

Die Verhandlungen find mit den Worten „Gejchloffen wie oben“ ab- Schlußvermerl. 
zufchliegen. Es iſt diefen Worten weder etwas hinzuzufügen, noch jonjt an 
denjelben oder an dem ihnen zulommenden Plage (unmittelbar vor den 
Unterjchriften) etwas zu ändern, noch jtatt ihrer ein abweichender Schluß— 
vermerkt zu wählen. 

s 21. 
Auf den Schlußvermerk (,„Geſchloſſen wie oben“) folgen nur nod die 

Unterichriften, und zwar zunächſt die Unterjchriften der Erjchienenen, jodann 
die des Beamten. Gleich den Handzeichen der Erſchienenen find auch ſolche 
Unterjchriften derjelben, welche mit anderen als deutichen oder lateiniſchen 
Schriftzeichen ftattgefunden haben, zu beglaubigen, und ift dabei der unter- 
zeichnete Name mit deutjchen bezw. lateiniſchen Buchjtaben wiederzugeben. 

Der zur Verhandlung zugezogene und eventuell unter den Erjchienenen 
aufzuführende Dolmetſcher hat mit den übrigen Erſchienenen (aljo vor dem 
Beamten) zu unterjchreiben. Die von dem Beamten na $ 9 der In— 
jtruftion etwa zur Bewerfjtelligung der Eintragung (zum Niederjchreiben 
ded Protokolls) zugezogene Perſon hat das Protofoll nicht mit zu unter 
jchreiben. 

Der Beamte hat die Verhandlung mit dem Zuſatz „Standesbeamter“ 
oder „ftellvertretender Standesbeamter“ zu unterzeichnen und mit Angabe 
der jonjtigen amtlichen Stellung. 

$ 22. 

Der Beamte hat fich bei Geburts- und Sterbefällen zu vergewifjern, 
daß die Perjonen, auf welche fich die Beurkundung beziehen joll, nit Ein- 
geborene find, und, wenn die Schließung einer Ehe beantragt wird, daß 
wenigjtens einer der Verlobten nicht Eingeborener ift. 

Der Beamte hat außerdem durd Einfiht von Urkunden, 3. B. von 
Päſſen, Heimathicheinen u. ſ. w, oder auf andere geeignete Weije die 
Staatsangehörigkeit der betreffenden Perſonen, ſoweit möglich, feitzuftellen, 
Reichsangehörige find nicht ſchlechthin als ſolche zu bezeichnen, vielmehr ift 
erfichtlih; zu machen, in welchem Bundesjtaate jie die Staatsangehörigfeit 
befigen, 

$ 23. 

Die den Parteien auf ihr Verlangen auszuhändigende Urkunde über 
die geichlojjene Ehe, den Geburts- oder Todesfall it durch die Aus— 
fertigung der in das betreffende Negijter eingetragenen bezüglichen Ver— 
handlung unter Siegel und Unterjchrift des Beamten in nachſtehender Form 
zu ertheilen: 

Nachitehende Verhandlung, welche Blatt... Band... des bei dem 
Standesamte des Stationdbezirkes . . . in (Kaiſer-Wilhelms-Land . . . .. ) 
in Gemäßheit des Geſetzes vom 4. Mai 1870 geführten Regiſters über Ehe- 
ſchließungen (Geburten, Sterbefälle) eingetragen ijt, und welche wörtlich, wie 
folgt, lautet: 

32* 

Unterfgriften. 

Angabe ber 
periönlichen 
Berbältniffe. 

Ausfertigung 
von Ver · 

handlungen. 
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BEE (hier iſt daS betreffende Protokoll einzurüden) 
wird hiermit zu öffentlichem Glauben unter Siegel und Unterjchrift . 

. anägefertigt. 

N. N, den... .tm....18.. 

(Amtliche Stellung und Unterſchrift des Beamten.) 
(Siegel.) 

Gebühr. 

J— III. Eheſchließungen. 

Ss 24. 

Form der Ehe- Die Form der Eheſchließung beitimmt fid für die im $ 1 diejer Anftruftion 
fhliegung. Gezeichneten Perjonen lediglich nad) den Vorſchriften des Gejeßes vom 

4. Mai 1870, und es Kann daher von jolchen Perjonen innerhalb des Schutz— 
gebietes eine Ehe rechtsgültig nur vor dem Standesbeamten geichlofien 
werden. 

8 25. 
Zeiten Wenn die Schließung einer Ehe vor dem Beamten beantragt wird, jo 

und Zeugnifie hat derſelbe Die Identität und Dispofitionsfähigkeit der Intereffenten fejt- 
zujtellen und ji zu vergewifjern, daß wenigſtens einer der Verlobten in 
jeinem Amtsbezirt jeinen Wohnjig oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der 
Beamte hat ferner zu prüfen, ob die zur bürgerlihen Gültigkeit einer Ehe 
nad) den Geſetzen der Heimath der Verlobten vorgeichriebenen Bedingungen 
vorhanden find. Die bezüglichen Beitimmungen des Deutichen Rechtes ergeben 
ſich aus dem dritten Abjchnitte (88 28 ff.) des Gejehes über die Beurkundung 
des Berjonenitandes und die Eheichliegung, von 6. Februar 1875. 

Bon der Beibringung der im S 3 des Gejehes vom 4. Mai 1870 
bezeidmeten Papiere kann nur unter den im Gejehe erwähnten Umſtänden 
abgejehen werden. 

Behauptet ein pntereffent den Tod der im 8 3 Abſatz 1 des Geſetzes 
unter Nr. 2 bezeichneten Perjonen, jo find die Todtenicheine derjelben in 
beglaubigter Form beizubringen; doch iſt es unter bejonderen Umjtänden 
geitattet, von der Beibringung diefer Papiere ebenfalld abzujehen, wenn der 
Beamte anderweitig genügende Veberzeugung von der Richtigkeit der Be- 
hauptung gewonnen hat. 

S 26. 

Aufgebot. Ueber den Antrag auf Schließung der Ehe und die angeftellten Erörterungen 
(S 25 der Inſtruktion) ift eine Verhandlung aufzunehmen. 

Hat der Beamte hiernach die Ueberzeugung gewonnen, daß der bürger- 
lichen Gültigkeit dev beabfichtigten Ehe Feine Hindernifje entgegenftehen, jo 
iſt unter Beachtung des $ 5 des Geſetzes vom 4. Mai 1870 das Aufgebot 
durch eine Bekanntmachung des Beamten in deutſther Sprache nad) dem hier 
folgenden Formular zu bewirken: 

Es wird hiermit befammt gemacht, daß 
der N. N. (Borname und Familienname), jeine® Standes (Ge 
werbes) ... . ., 'geboven in N., . . .. Jahr alt, wolmhaft in N., 
Sohn des N. und der N. in N., 

und 
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die N. N. (Bor- und Familienname), geboren in N., .. Jahr alt, 
wohnhaft in N., Tochter des N. und der N. in N., 
beabjichtigen, ſich miteinander zu verheirathen und Dieje Ehe in 
Gemäßheit des Gejeßed vom 4. Mai 13870 vor dem unterzeichneten 
Beamten abzujchließen. 

N. N., den .. IM. . 18.. 

(Amtliche Stellung und Unterſchrift des Beamten.) 
(Siegel.) 

Ausgehängt den... ..... 
Abgenommen und zu den Alten den ....... 

Dieje Belanntmahung iſt nach Ablauf der im Geſet vorgejchriebenen 
Aushängefrift, mit dem Vermerk über den Zeitpunkt der Mushängung und 
der Abnahme verjehen, zu der oben bezeichneten Verhandlung zu nehmen. 

S 27. 

Wohnen die Brautleute in verichiedenen Amtsbezirten, jo jteht es ihnen Bosnfit ber 
frei, darauf anzutragen, da der Beamte, an welchen fie fich zuerit gewvendet veriwiedenen 
haben, nad) erlafjenem Aufgebote die betreffende Verhandlung mit den dazu Amtöbezirten. 
gehörigen Urkunden urjichriftlih an den Beamten, in deſſen Bereich der 
andere Theil jeinen Wohnfig hat, überjendet. Lebterer hat alsdann aud) 
jeinerjeitö zu prüfen, ob die zur bürgerlichen Gültigkeit der Ehe geſehzlich 
nothwendigen Erfordernifje vorhanden find. Findet er hiergegen nichts zu 
erinnern, jo ilt das Aufgebot zu veranlajjen. 

Nach Ablauf der im S 4 des Geſetzes vom 4. Mai 1870 bejtimmten 
Friſt hat er den zuerit gedachten Beamten unter Wiederbeifügung der ihm 
überjandten Verhandlung mit ihren Anlagen zu benachrichtigen, daß das 
Aufgebot erfolgt und Einſpruch nicht erhoben worden if. Der Zurüd- 
behaltung einer Abjchrift der Verhandlung bedarf es nicht; vielmehr gemügt 
es, wenn über den ganzen Hergang ein Vermerl zu den Alten gebracht 
wird, aus welchem das Datum der Verhandlung und der Beamte, der jie 
aufgenommen hat, hervorgehen. 

Ein ähnliches Verfahren findet jtatt, wenn der frühere Wohnfig einer 
der aufzubietenden Perjonen, an weldhem nah S 5 des Geſetzes dom 
4. Mai 1870 das Aufgebot zu erfolgen hat, zu dem Amtsbereihe eines 
anderen Beamten gehört. 

8 28. 

Eine Dispenjation von dem Aufgebote darf nur in bejonders dringenden en 
Fällen erfolgen, namentlidy) bei eintretender plößlicher Todesgefahr eines der ® 
beiden Verlobten, oder wenn diejelben den Bereich des Beamten zu verlafjen 
beabfihtigen und eine Verzögerung der Abreije um die Dauer der Aufgebots- 
frift ſehr weſentliche Nachtheile für fie herbeiführen würde. 

S 29. 
>79 : s : x F a Auf⸗ Verwahrung ber Sämmtliche in einem Jahre vorkommenden Eheanmeldungs und Auf: Germwaben Ar 

gebot3verhandlungen find, chronologiſch geordnet, aftenmäßig zu jammeln und Aufgebots- 
und neben den drei Regiſtern aufzubewahren. ——— —— 
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S 30. 
Einwendungen Werden auf Grund des Aufgebotes gegen die beabjichtigte Eheſchließung 
lehnen. Einwendungen erhoben, jo können ſich diejelben entweder auf ein dem Beamten 

bis dahin nicht befannt gewordenes gejeßliches Ehehindernig oder auf Privat- 
anfprüche jeitend einer dritten Perſon gründen. Im erjteren Falle ift, wenn 
das Hinderniß beicheinigt oder unter Beweis geitellt wird, die Eheſchließung 
jo lange zu verjagen, bis der Beamte das Hinderniß nad) genauer Prüfung 
für nicht erwiejen befindet oder bis das Hinderniß gehoben iſt. Einſprüche 
dritter Perjonen finden überhaupt nur Berüdfichtigung, wenn ſie ſich auf 
ein älteres förmliches Ehegelöbniß oder auf eine glaubhaft nachgewieſene, 
unter dem Berjprechen der Ehe erfolgte Schwängerung gründen. Gelingt 
es den Parteien nicht, den Widerjprechenden zur Zurüdnahme des Wider: 
ſpruchs — allenfalls gegen Beltellung einer Sicherheit für etwaige im 
Wege Nechtens zu erjtreitende Entihädigung — zu beivegen oder den Beamten 
von der Unmirkjamfeit des Ehegelöbnijjes bezw. von dem Nichtvorhandenſein 
einer Schwängerung zu überzeugen, jo iſt die Eheichließung auszuſetzen und 
an den Reichskanzler unter ausführlider PDarlegung des Sadverhältnifie 
behufs Ertheilung weiterer Weilung zu berichten. 

$ 31. 
we, Sind feine Einwendungen erhoben oder geben die erhobenen zu feinem 
ihliehung. Aufichub Veranlafjung, jo iſt mit der Eheſchließung zu verfahren. 

Die Brautleute müſſen perjfönlid; vor dem Beamten erjcheinen. 
Die Eheſchließung ſelbſt erfolgt in der im $ 7 des Geſetzes vom 

4. Mai 1870 vorgeichriebenen Weile. 
Ueber den ganzen Hergang ift in dem Regiſter für Heirathen ein Pro- 

tofoll nad) dem folgenden Formular aufzunehmen: 

Verhandelt zu N. N. den erjten (zweiten x)... ....-- 
Achtzehnhundert .......... 

Vor mir, dem unterzeichneten Beamten, erichienen beute ım 
Amtslofale, befannt und verfügungsfähig: 
1.d... . Staatsangehörige (Vornamen und Familienname), 

jeines Standes (Gewerbes, eintretendenfall® „ohne Gewerbe“) 
en ‚ -. Jahre alt, aus... . . . gebürtig, wohnhaft 
Mo 5er „Sohn bed ........ und der ...... 
1 (Bor: und Familiennamen, Alter, Stand oder 
Gewerbe und Wohnort der Eltern; wenn dieje veritorben, der 
letzte Wohnort derjelben), 
ME Staatsangehörige (Vor: und Familiennamen), 

le re ——— Jahre alt, au ..... . gebürtig, wohnhaft 
are ‚ Tohter bed... .... md der..... 
J — (wie ad 1); 

3. der N. N. (Bor: und Familiennamen), ...-- . Jahre alt, 
jeined Standes (Gewerbes) ........ ‚aus. — 
gebürtig, wohnhaft in . . . . . . als erſter Zeuge; 

4. der N. N. x. (wie ad 3), als zweiter Zeuge; 
>. 

6. ) die jonjt noch anweſenden Perſonen. 
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Die beiden unter Nr. 1 ımd 2 aufgeführten Berfonen, nämlich) 
der ꝛc. N. N. und die ꝛc. N. N., erflärten, daß es ihre Abficht 
jei, eine Ehe miteinander einzugehen und diejelbe in der durch 
dad Geſetz vom 4. Mai 1870 vorgeichriebenen Form abzuichließen. 

Da die in dieſem Geſetz angeordneten Förmlichkeiten erfüllt 
find, jo richtete ich, der unterzeichnete Beamte, in Gemäßheit des 
S 7 des genannten Gejeßes jowohl an den x. N. N., als aud) 
an die :c. N. N. einzeln die frage, ob es ihre ernftliche und gewiſſe 
Abſicht jei, mit dem gegenwärtigen anderen Theile eine Ehe ein- 
zugehen, und forderte jie auf, wenn dies der Fall jei, Diele ihre 
Abjiht durch ein lautes und deutliches „Ja“ zu befunden. 

Nachdem von beiden Theilen die Bejahung diefer Frage in 
einer der Aufforderung entiprechenden Weile erfolgt war, jo erflärte 
ich, der unterzeichnete Beamte, den x. N. N. und die ꝛc. N. N. 
kraft des Gejeges für rechtmäßig verbundene Eheleute. 

Diefe Berhandlung ift hierauf den Eheleuten, den beiden 
Zeugen, ſowie den übrigen Anmwejenden vorgelejen, von denjelben 
genehmigt und eigenhändig unterichrieben worden (mit Ausnahme 
des des Schreibens unlundign N. N., weldyer die Verhandlung 
untertveuzt hat — mit Ausnahme des N. N., welcher wie hiermit 
bezeugt wird, an den Händen gelähmt it und deshalb nicht unter: 
zeichnen konnte). 

Geichlofjen wie oben. 

(Unterichriften.) 

(Amtliche Stellung und Unterichrift des Beamten.) 

s 32, 

Bei der Unterjchrift des über eine Eheſchließung aufgenommenen Protokolls ee ber 
hat die Ehefrau, da die Ehe bereits mit dem der Unterjchrift vorangegangenen 
Ausiprucd; des Beamten zum Abſchluß gelangt iſt, außer mit ihren Vor— 
namen mit dem Familiennamen ihres Ehemannes zu unterjchreiben und den 
bon Geburt und fonjt bisher von ihr geführten Familiennamen ala Zuſab 
(3. B. geborene ....... und verwittwet geweſene 
geſchiedene . +.) beizufügen. 

Ss 38. 

Wenn die Mutter eines unehelichen Kindes mit deiien Vater die Ehe Ynertennung 
ſchließt und Leßterer das Kind als jein Kind anzuertennen bereit ift, jo iſt then Kindes. 
es zuläffig und zur Wahrung der Rechte des Kindes empfehlenswerth, eine fieung ber 
bezügliche Erflärung des Vaters in dem Protofoll über die Eheichliefung Ültern. 
aufzunehmen. 

Dieje Erflärung würde in einem bejonderen Abſatze, welcher vor dem 
mit den Worten „dieſe Verhandlung“ beginnenden Schlußſatze einzujchaften 
iſt, Plaß finden fünnen, und würden dabei die einzelnen anerfannten Kinder 
mit ſämmtlichen ihnen beigelegten Vornamen und unter Angabe des Tages 
und Ortes ihrer Geburt genau zu bezeichnen jein. 
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IV. Geburten. 

S 34. 
Antrag auf Die Eintragung der Geburt eines Kindes in das Regijter für Geburts- 
u > fälle erfolgt umter Beachtung der in $ 11 des Geſetzes vom 4. Mai 1870 

enthaltenen Beitimmungen nach dem folgenden Formular. 
1 den eriten 

(zweiten CH: 2 an Be Achtzehnhunder .......... 
Bor mir, dem unterzeichneten Beamten, erſchien heute im Amtslokale, 

befannt und verfügungsfähig: 
DEE EI SSL SEE ‚ welcher (welche) anzeigte, 

daß am REEL . ......... Ahtzehnhundertimd ........ 
um... . Uhr vormittags (nachmittagg) dem ..... 2.222 
Staatdangehörigen . ..: 222222220 (Stand oder Gewerbe) N. N 
(Bor: und Familiennamen), wohnhaft in N., von feiner Ehefrau, vor ihrer 
Serheiraihnnn aa Fe Staatdangehörigen 
N. N. (Bor: und Familiennamen), wohnhaft in N., in jeiner Wohnung 
zu N. (oder wo fonjt) en Kind... ....... Geichlehht3 geboren und 
dieſem Kinde d... Name............... ... beigelegt 
worden ſei. (Iſt die anzeigende Perſon nicht der Vater oder die Mutter, 
ſo iſt der Umſtand, daß ſie bei der Niederkunft zugegen geweſen oder ſonſt 
über dieſelbe aus eigener Wiſſenſchaft unterrichtet ijt, bejonders zu bemerfen. ) 

Diefe von mir aufgenommene Erklärung iſt geichehen in Anweſenheit 
der beiden Zeugen, nämlid): 

1. N. N. (Bor: und Familiennamen, Staatsangehörigleit, Stand 
oder Gewerbe, Wohnort), 

2. N. N. (wie ad 1). 

Gegenwärtige Urkunde ift den Erſchienenen vorgeleien und von denjelben 
unterzeichnet worden. 

Geſchloſſen wie oben. 
(Unterſchriften.) 

(Amtliche Stellung und Unterſchrift des Beamten.) 

S 35. 

Beurkundung Wenn ein Kind todt geboren” oder in der Geburt verjtorben tft, fo 
— hat die Eintragung nicht im Geburts-, ſondern nur im Sterberegiſter zu 
Bert clan geihehen ($ 39 diejer Inſtruktion). at das Mind aber, wenn auch hırze 

Geburt Zeit, nach der Geburt verjtorben, jo ijt die Geburt im Geburtsregiſter und 
vertorbenen der Tod im Sterberegijter je für ſich zu beurkunden. 

S 36. 

Geburtsanzeige Zeigt der Vater die Geburt de3 Kindes an, jo ijt zur größeren Deut- 
—— lichkeit hinter dem Worte: „vormittags (nachmittags) des Formulars das 

Wort „ihm“ einzuſchalten. Auch kann in dieſem Falle die Faſſung dahin 
vereinfacht werden, daß hinter den Worte: „verfügungsfähig“ fort— 
gefahren wird: 

0 BR ES E Staatdangehörige . . . ... . (Stand oder 
Gewerbe) N.N. (Vor- und Familiennamen), wohnhaft nN........ 
welcher anzeigte, daß ihm am eriten ....... Achtzehnbundert . 
üi Uheee vormittags von ſeiner Ehefrau ꝛc. 
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37. 
Entjtehen Bedenken über die Nichtigkeit der Angaben des die Geburt 

Unmeldenden, jo hat der Beamte durch Vernehmung des Geburtöhelfers, 
der Hebamme oder anderer Perjonen, welche Auskunft zu ertheilen vermögen, 
anderweiten Beweis zu erheben und, bis died gejchehen, die Eintragung in 
das Regiſter auszujegen. 

$ 38. 
In allen Fällen, wo die Eintragung einer Geburt in das Regijter aus: 

gejeßt werden muß, ijt über die Anmeldung und über die ſich an diejelbe 
fnüpfenden weiteren Erörterungen eine Berhandlung aufzumehmen und auf 
diejelbe bei der jpäter wirklich erfolgenden Eintragung in das Regiſter kurz 
zu verweiſen. 

Dieſe Verhandlungen ſind, nach Jahrgängen chronologiſch geordnet, 
aktenmäßig zuſammenzufaſſen und neben den drei Regiſtern aufzubewahren. 

Der Einreihung der Urjchrift oder einer Abjchrift derjelben mit dem 
am Jahresſchluß einzujendenden zweiten Exemplare des Geburtsregifters 
bedarf es nicht. 

V. Todesfälle. 

$ 39. 
Die Eintragung eines Todesfalles in das Regiſter für Sterbefälle 

erfolgt nad) folgendem Formular: 

Verhandelt zu........ den erjten (zweiten ꝛc.) . . . - - Achtzehn⸗ 
hundert nd ........ 

Bor mir, dem unterzeichneten Beamten, erichienen heute im Amtslofale 

1. der . . . .. (Bor: und Familiennamen, Alter, Stand oder 
2 der Gewerbe und Wohnort der beiden Zeugen). 

Heeeee (Name des Zeugen Nr. 1) zeigt an, daß am 
JJ AUchtzehnhundert ....... We Uhr 

nachmittags (nachts :c.) in N. N. verjtorben jei: der (die)... .....- 
1 de (Bor: und Familiennamen des Verjtorbenen, dejjen Staats— 
angehörigfeit, Alter, Stand oder Gewerbe, Wohn: und Geburtsort), 
Ehemann (Ehefrau) der (de)... ........ (Vor: und Familiennamen 
des Ehegatten), Sohn (Tochter) de ...... (Bor: und Familiennamen, 
Staatdangehörigkeit, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern des 
Berftorbenen). 
Derr (Name des Zeugen Nr. 2) gab eine hiermit überein— 

ftimmende Erklärung ab. 

Hierüber ift gegenwärtige Verhandlung aufgejeßt und nach Vorlefung 
von den Erjchienenen unterjchrieben worden. 

Geſchloſſen wie oben. 

(Unterjchriften der Deklaranten.) 

(Amtliche Stellung und Unterjchrift des Beamten.) 

Hat der Verftorbene Abkömmlinge binterlafjen, jo jind deren Namen, 
Alter ꝛc. in da3 Protokoll aufzunehmen. 

Ausfegung d 
Eintragung. 

Verhandlung 
über bie Aus- 

fegung. 

Eintragung 
von Todes- 

füllen. 
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g 40. 
ne Die Eintragung muß alle im Formulare vorgeichriebenen Angaben 
angebörigteit enthalten. 

horbenen * Die Staatsangehörigkeit des Verſtorbenen iſt, ſoweit ſie ermittelt 
einer Eltern. werden konnte, anzugeben. Auch iſt bei Aufführung der Eltern des Ver— 

ſtorbenen deren Staatdangehörigkeit neben den ſonſt vorgeichriebenen Daten, 
joweit befannt, jtets bejonders anzugeben (3. B. Sohn des N. N., Kauf: 
manns, und der N. N., geborenen N. N., ohne Gewerbe, Beide... .... 
Staatsangehörige und wohnhaft zu N.). 

Auf die frühere (vor der Verheiratdung bejejjene) Staatsangehörigteit 
der Mutter (des PVerjtorbenen) kommt e8 hier nicht an. 

8 41. 
—— und War die verſtorbene Perſon umberheirathet, jo ijt, außer wenn fie im 

ältmifie des Sindesalter itand, an der Stelle des ee wo jonjt die Bezeichnung 
erkorbenen. als „Ehemann (Ehefrau) der (des) N. N.“ ftattzufinden hätte, das Wort 

„ledig“ aufzumehmen. 
Soweit die perjönlihen und Familienverhältnifje des Beritorbenen 

($S 12 Nr. 1 biß 3 des Gejehes vom 4. Mai 1870, 8 39 diejer Jnitruftion) 
nicht befannt find, ift dies in der Verhandlung erfichtlicy zu machen. Cine 
Ausſetzung der Eintragung zu dem Ziwede, um über die nicht weiter befannten 
perjönlichen und Familienverhältnifje des Verftorbenen Crmittelungen an: 
zuftellen, hat nicht ftattzufinden. 

S 42. 

Zeugen. Als zweiter Zeuge neben demjenigen, welcher die Anzeige erjtattete, 
iſt womöglich eine Perjon zuzuziehen, welche entweder dem Hinjcheiden des 
Verjtorbenen beigewohnt, oder von dejjen Tode zuverläffige Kenntniß er 
halten hat. 

S 43. 
— Entſtehen Bedenlen über die Richagteit der Angaben der Zeugen, oder 

kann nach den beſonderen Umſtänden der Tod durch Zeugenausſagen nicht 
feſtgeſtellt werden, ſo bleibt es dem pflichtmäßigen Ermeſſen der Beamten 
überlaſſen, anderweitige Erörterungen (Vernehmung des Arztes ꝛc.) zu ver— 
anlaſſen. 

8 44. 
air rg Bei der Beurkundung einer Todtgeburt oder des in der Geburt er- 

eburt im folgten Todes des Kindes, welche im Sterberegiiter zu erfolgen hat (S 35 
Sierberegiiter. dieſer Inſtruktion), it das im $ 34 oben vorgeichriebene Formular mit 

entjprechender Abänderung („ein todtes Kind . . . .. Geſchlechts geboren“ 
oder „ein Kind... ... Gejchlechts geboren worden und in der Geburt 
verjtorben jei“) zu benußen. 

Da übrigens die Eintragung eines Todesfalles auf sn. der Erklärung 
zweier Zeugen erfolgt, jo wird ſich empfehlen, das im $ 34 der Inſtrultion 
vorgeſchriebene Formular bei der Beurkundung einer Todtgeburt in der 
Weiſe zu ergänzen, daß bei Benennung der beiden Zeugen am Schluſſe der 
Verhandlung bei einem derſelben — unter 1 oder 2 — hinzugefügt wird: 
„welcher eine mit der vorjtehenden Erklärung übereinftimmende Erklärung 
abgab“, oder wenn beide Zeugen diejelbe abgeben, daß hinter den Worten 
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„der beiden Zeugen“ Hinzugefügt wird: „welche eine ‚mit der vorjtehenden 
Erklärung übereinftimmende Erklärung abgaben.“ 

8 45. 
In allen Fällen, in welchen die Eintragung des Todesfalles nicht jtreng 

nach Borichrift des S 12 des Geſetzes vom 4. Mai 1870 oder jofort nad) 
der Anmeldung des Todesfalles hat bewirkt werden können, ift eine Ver— 
handlung aufzunehmen, aus welcher die ftattgehabten Grörterungen und 
namentlich die Nothwendigfeit der Abweichung von der gejeglichen Regel zu 
erfennen find. Alle derartigen Berhandlungen find, chronologisch geordnet, 
in ein bejonderes Altenftüd für jedes Jahr zuiammenzufaffen und neben 
den drei Regiſtern aufzubewahren. 

VI Abſchluß der Regifter und Einfendung des zweiten Eremplars 
jowie der NRegiiterauszüge. 

8 46. 
Der Abſchluß der Regiſter am Jahresichluffe kann mur durch den 

Standesbeamten jelbjt bezw. deſſen Stellvertreter erfolgen. Er darf nicht 
mit Rüdjict darauf, daß ſchon angemeldete Geburts oder Todesfälle noch 
nicht zur Eintragung gelangen konnten, oder aus jonftigen Gründen hinaus- 
geichoben werden. 

Für den Vermerk, mit welchen die Negifter abgeichloffen werden, em: 
pfiehlt ſich nachſtehende Fafjung: 

Abgeſchloſſen für das Jahr Eintauſend achthundert und . . .. mit 
einer (zwei ꝛc.) Eintragung (Eintragungen). 

N. (Ort), den....... 

Der Standesbeante. 

N.N. 

(Amtliche Stellung.) 

Haben feine Eintragungen jtattgefunden, jo wird der Wermerf in dem 
bei dem Beamten verbleibenden Eremplare (dem gebundenen Regijter) — ein 
zweites Exemplar iſt im diejem Falle nicht entftanden — cbenjo wie vor— 
itehend zu lauten haben, mur mit der Menderung, daß es ſtatt mit einer 
(zwei ꝛc.) Eintragung (Eintragungen) heißt: „Ohne Eintragung”. 

Der Vermerk ift von dem Tage zu datiren, an welchem er durch Die 
Unterichrift des Beamten thatſächlich vollzogen wird. 

8 47. 
Das zweite Eremplar der Regiſter iſt mit einem bejonderen Berichte 

dem Reichskanzler einzureichen. 
Hat im Laufe des Jahres eine Eintragung in einem der Regiſter nicht 

jtattgefunden, jo iſt nicht eine Abjchrift des Abſchlußvermerks, welcher in dem 
bei dem Beamten verbleibenden gebundenen Regiſter aufzunehmen it ($ 46 
diejer Inſtruktion), einzureichen, jondern lediglich die im $ 2 Abſatz 3 des 
Geſetzes vom 4. Mai 1870 vorgejchriebene amtliche Beicheinigung (Vakat— 
anzeige), für die fid) folgende Faſſung empfiehlt: 

Beſondere Er- 
örlerungen, 

Abſchluß der 
Regifter. 

Eimreihung 
bes ameiten 
Gremplars, 

eventuell einer 
Balatanzeige. 



Ginfendung 
von Regifter- 
auszügen an 
die Bundes» 
tegierungen. 

Beſchaͤfts ver · 
kehr mit dem 
Reichslanzler. 
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Ich beſcheinige hierdurch amtlich, daß in das bei dem Standes 
J geführte ........ Regiſter im Jahre 
Eintauſend achthundert und . . .. ... eine Eintragung nicht er- 
folgt iſt. 

N. N. Dun... nk 18 .;%» 
Der Standesbeamte. 

(Siegel.) . N. 
(Amtliche Stellung.) 

Eine ſolche Beſcheinigung ift getrennt für jedes der drei Regiſter, in 
welchem feine Eintragung jtatthatte, 

48. 
Die im $ 2 Abſatz 2 des —* vom 4. Mai 1870 vorgeſehene Ein- 

jendung von Negijterauszügen (beglaubigten Abjchriften der betreffenden Ein- 
tragungen) für die Bundesregierungen erfolgt an den Reichskanzler. 

Sind bei Eheſchließungen beide Verlobte NReichdangehörige, aber An 
gehörige verichiedener Bundesitaaten, jo ift ein Auszug für jede der betreffen: 
den Bundesregierungen zu jchiden. 

S 49. 
Die in den 88 15, 30, 47 md 48 dieſer Inftruftion dorgefehenen 

Mittheilungen an den Reichstangler find durch Vermittelung des Landes 
hauptmanns der Direktion der Neu-Guinea-Kompagnie zur Weiterbeförderung 
einzureichen. 

Berlin, den 12. November 1886. 

Neu-Öuinea-Kompagnie. 
Die Direltion: 

A. dv. Hanjemann, Herzog. 
Borfigender. 

190. Derordnung, betreffend die Erhebung von Gebühren 
für die auf Grund des Geſetzes vom 4. Mai 1870 über 
die Eheichliegung und die Beurkundung des Perfonenftandes 

in dem Schußgebiete der Yleu-Buinea-Kompagnie 
vorzunehmenden Gefchäfte.*) 

Mit Genehmigung des Herrn Reichskanzlers wird Nachitehendes be 
timmt: 

Bei Anwendung des Geſetzes vom 4. Mai 1870 ſind neben den baaren 
Auslagen bis auf Weiteres folgende Gebühren zu erheben: 

1. für das Aufgebot zum Zweck der Eheſchließung — fünf Marl, 
2. bei Eheichliegungen für die Eintragung in das Regiſter, die vor- 

hergegangenen Verhandlungen und die Ausfertigung der Urkunde — 
zwanzig Marf, 

*) Bergl. Nr. 179. 
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3. bei Ertheilung eines beglaubigten Auszuges aus den Regiſtern, ſo— 
weit biejelbe nicht ımter Nr. 2 fällt, für jede Ausfertigung ein- 
Schließlich der Schreibgebühren — drei Mark. 

Berlin, den 12. November 1886. 

Neu:-Öuinea-Kompagnie. 
Die Direktion: 

A. v. Hanjemann, Herzog. 
Vorſitzender. 

II. Allgemeine Verwaltung. 

191. Verfügung, betreffend Aenderung der Amtsbefugniſſe 
der Stationsvorſteher. 

Durch den am 1. November d. J. erfolgten Uebergang der Landes— 
verwaltung auf Kaiſerliche Beamte ſind in den Amtsbefugniſſen der Stations— 
vorſteher der Neu-Guinea-⸗Kompagnie weſentliche Aenderungen eingetreten. 
Die Stationsvorſteher ſind, ſoweit ihnen nicht derartige Befugniſſe von mir 
wieder beigelegt werden, als Verwaltungs- und Polizeibeamte in Fortfall 
gelommen. Andererjeit3 ijt die Wiederübertragung gewiſſer polizeilicher Be— 
fugnifje auf fie infolge des Intereſſes der Nompagnie an einer ordnungs— 
mäßigen Handhabung der Beitimmungen über Anmwerbung und Ausführung 
eingeborener Arbeiter und der Stellung der Stationsvorjteher als direkter 
Borgejegter derjelben nothwendig geworden. 

In Betracht diefer Berhältnifie habe ich es für zwedmäßig erachtet, 
im Folgenden die öffentlihen Funktionen, welche den Stationsvorftehern 
genommen find umd melde ihmen noch ferner zuitehen jollen, gegenüber- 
zuſtellen. 

A. 
Folgende, bisher den Stationsvorſtehern zugeſtandenen Befugniſſe ſind 

mit dem 1. November d. J. auf den vom Kaiſerlichen Kommiſſar ernannten 
Vorſteher des örtlichen Polizeibezirls übergegangen: 

1. Die Benuffichtigung des Perſonenmeldeweſens nach Maßgabe der 
Verordnung vom 18. Auguſt 1887. *) 

2. Das Recht, Schiffsmannihaften den Aufenthalt an Land zu unter- 
6. Juli 1887. 44 

jagen, Nr. 1 und 2 Berordnung vom 3. Yugufi 1888. ) 

3. Das Recht, zur Verabfolgung von Waffen, Munition und Spreng— 
ſtoffen, ſowie von Spirituoſen an Angehörige im Schutzgebiete nicht heimiſcher 
farbiger Stämme die Genehmigung zu ertheilen, 8 2, Verordnung vom 
27. Ranuar 1888.***) 

4. Die Ertheilumng der Genehmigung zur Verlegung, Beſchränkung und 
Einziehung von durchgehenden Wegen und öffentlihen Marktplägen, S 2, 
Verordnung vom 15. Mai 1888.7) 
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5. Die Enlgegenmohme der Berufungen gegen die Strafbejcheide der 
Zollbehörde erſter Inſtanz, $ 24 Abſatz 3, Verordnung vom 30. Juni 1888.*) 

6. Die Entgegennahme der Berufungen gegen die Einſchätzungen der 
Steuerveranlagungstommijfion, S 3 Abſatz 3, Verordnung vom 30. Juni 
1888. **) 

B. 
Dahingegen werden den Stationdvorjtehern al3 ſolchen die Befugnifie 

polizeifiher Natur belajjen, welche ihnen: 
1. nach den SS 7, 8, 10, Abſatz 4, 11, 15, 16, 18 bis mit 23 der 

Verordnung vom 15. Auguft 1888***) und SS 7, 9 und 10 der 
Verordnung vom 16. Auguſt 1888 F) bei der Kontrole der An: 
werbung der Eingeborenen als Arbeiter und der Haltung derjelben 
in Depots, 

2. nad) der Verordnung vom 22. Oktober 1888 FF) zur Erhaltung 
der Disziplin unter den farbigen Arbeitern zugewieſen find. 

Dabei bemerfe ih, daß die in den SS 1, 2, 3, 4, 7 und 20 der Ber: 
ordnung vom 15. Auguft 1888 und den 88 1 und 13 der Verordnung 
vom 16. Auguſt 1888 vorgejehenen landespolizeilichen Befugniſſe jet dem 
Kaiferlichen Kommiſſar zuftehen, wie derjelbe aud die in $ 6 der Ber- 
ordnung vom 22. Dftober 1888 genannten Befugniffe ausübt. 

Finſchhafen, den 4. Dezember 1889. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar a. i. 
Roſe. 

192. Derordnung, betreffend die Erlaubniß zur Ausübung 
einiger Gewerbebetriebe. 

sl. 

Der ausdrücklichen Genehmigung des Landeshauptmannd bedarf: 
a) der Betrieb der Filcherei auf Perlmuttermujcheln und Perlen, jo: 

wie auf Trepang, ohne Unterſchied, ob derjelbe mit Neken, tauchen- 
den Eingeborenen oder Taucherapparaten betrieben wird; 

b) die Ausbeutung des Bodens auf Erze, Edeljteine und brennbare 
Mineralien; 

c) die Gewinnung von Guano oder anderweitigen Düngungsmitteln; 
d) die Ausbeutung von nit im Beſitz der Eingeborenen oder jonit 

in Privateigenthum befindlichen Kofospalmenbejtänden auf Kopra. 
Der Ankauf der unter a, b, c und d näher bezeichneten Gegen: 

jtände von Eingeborenen, welche diejelben zum Zwecke des Handel! 
betriebe3 gewinnen und zubereiten, ift der direkten Ausbeutung gleich 
zu achten. 

7 Vergl. Nr. 201a. 
**) Vergl. Nr. 202. 
Br Lergl. Nr. 207. 

+) Bergl. Nr. 209. 
Tr) Vergl. Nr, 210. 
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Der Ankauf von Kopra, die aus den im Eigenthum der Ein- 
geborenen befindlihen Kofospalmen geiwonnen wird, bedarf dagegen 
feiner Genehmigung.*) 

S 2. 
Der Genehmigung de3 Landeshauptmanns oder ded durch diejen zu 

bezeichnenden Beamten bedarf: 
a) der Betrieb der Küſtenfiſcherei, infoweit derjelbe nicht die Verforgung 

de3 eigenen Hausjtandes mit Nahrungsmitteln bezwedt; 
b) das Schlagen von Holz für gewerbliche und Handels;wede auf allen 

nicht in Privatbeſitz befindlichen Yanditreden. 

8 8. 
Die Bedingungen, unter denen die in SS 1 und 2 erwähnte Genehmi- 

gung ertheilt wird, werden in jedem einzelnen Falle vom Landeshaupt- 
mann oder von dem durch diefen zu bezeichnenden Beamten fejtgejeßt werden. 

S 4. 
Bumiderhandlungen gegen die SS 1 und 2 werden mit Gefängnißftrafe 

bis zu einem Monat, Haft oder Geldjtrafe bis zu Eintaujend Mark bejtraft. 
Auch kann auf Einziehung der verwendeten Geräthichaften und der bereits 
gewonnenen Erträge erfannt werden, und zwar ohne Unterjchied, ob Die 
Erjteren dem Thäter gehören oder nicht. 

Finſchhafen, den 13. Januar 1887. 
Der Landeshauptmann. 
Freiherr vd. Schleiniß. 

193. Derordnung, betreffend die NReichsmarfrechnung und 
die gejeglichen Zahlungsmittel. 

Mit Genehmigung des Herrn Reichskanzlers wird für das Schubgebiet 
der Neu-Guinea-Kompagnie verordnet: 

$ 1. 
Im Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie gilt die Reichsmark: 

rechnung. 
82 

Als geſetzliche Zahlungsmittel gelten die Zwanzigmarkfitüde, Zehnmark— 
ftüde, Einthalerjtüde, Zweimarkſtücke, Einmarkjtüde, Fünfzigpfennigftüde, Zehn: 
pfennigjtüde, Fünfpfennigjtüde, Zweipfennigjtüde und Einpfennigjtüde. 

838. 
Diefe Verordnung tritt am 1. April 1887 in Kraft. 

Berlin, den 19. Januar 1887. 

Neu-Guinea-Kompagnie. 
Die Direktion: 

A. v. Hanſemann, Herzog. 
Borfigender. 

Kr erg erlaffen durch Verordnung vom 2. Februar 1887, welche zugleich 
beftimmte, daß die Verordnung mit dem Nachtrage am 4. Februar 1887 in Kraft trete. 
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194. Derordnung, betreffend das Meldeweſen. 
81. 

Jede Perſon, mit Ausnahme der Eingeborenen und angeworbenen 
Arbeiter, welche beabſichtigt, ihren dauernden Wohnſitz im Schutzgebiete der 
Neu-Guinea-Kompagnie zu nehmen bezw. ſich länger als zwei Wochen in 
demjelben aufzuhalten, iſt verpflichtet, ihre Niederlafjung bezw. Ankunft dem 
Stationsvorjteher derjenigen Station, zu deren Bezirt der beabfichtigte 
Wohnſitz gehört, perjünlich oder jchriftlic unter Vorlegung der Legitimation 
papiere binnen drei Tagen nad der Ankunft zu melden.*) Bei jchriftlicher 
Anmeldung find alle Notizen mit einzureichen, welche zur Ausfüllung des 
in S 3 erwähnten Melderegijterd erforderlich jind. 

Bei Familien ift das Yamilienhaupt zur Anmeldung aud der Familien— 
mitglieder und des Hausjtandes verpflichtet. 

Majorenne Gewerbe- oder Geichäftögehülfen haben ſich ſelbſt an 
zumelden, auc wenn jie im Dienjtverhältnig zu einer mit ihm anziehenden 
Perſon jtehen. 

Ferner haben die zur Anmeldung verpflicyteten Berjonen, wenn jie das 
Scußgebiet zu verlafjen gedenken, jid) in derjelben Weije abzumelden. Die 
Borlegung der Legitimationspapiere ift dazu nicht erforderlid). 

S 2. 
Findet innerhalb des Schußgebieted eine Verlegung des Wohnfiges in 

den Bezirk einer anderen Station jtatt, jo hat die An rejp. Abmeldung 
ebenfall3 gemäß S 1 zu erfolgen. 

83. 
Ueber die erfolgten An- und Abmeldungen iſt von jedem Stationsvor 

jteher*) ein Melderegijter nach dem anliegenden Formular zu führen. 
Außerdem iſt zu jedem Melderegijter ein Nachſchlageregiſter anzulegen, 

in dem die Namen der zur Anmeldung gelangenden Berjonen nad) dem 
Alphabet unter Hinweis auf die laufende Nummer des Melderegijters ein 
zutragen find. 

84. 
Um eine genaue Führung der Melderegiſter zu ermöglichen, in melde 

aud) der Zugang durch Geburten umd Abgang infolge Todes einzutragen 
it, hat der Standedbeamte Nachricht hierüber aus den jtandesamtlicen 
Negiftern zu den Melderegijtern gelangen zu laffen, nad) denen Leßtere zu 
berichtigen find. 

Auf Verlangen ijt andererjeitd dom Stationdvorjteher*) dem Stande 
beamten Auskunft über die PBerjonalverhältnifje angemeldeter Perjonen zu 
geben, in Betreff deren Eintragungen in die Standesamtsregijter nöthig 
werden, jofern die Angaben anderweit nicht zu erlangen jind. 

Zuwiderhandlungen ‚gegen die SS 1 und 2 dieſer Polizeiverordnung 
werden mit Geldjtrafe bis zu 50 Mark bezw. mit Haft beitraft. 

Finihhafen, den 18. Augujt 1887. 
Der Landeshauptmann. 

ee Freiherr v. Schleinip. 

*) Bergl. Nr. 191 A Nr. 1. 
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Riebow, Die Kolonial⸗Geſeßgebung. 
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195. Derordnung, betreffend den Straßen- und 
Marktverkehr. 

Es wird hiermit zur Sicherung des Straßen- und Marktverkehrs in 
dem Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie einſchließlich der demſelben 
angehörigen Inſeln der Salomonsgruppe verordnet, was folgt: 

S IL. 
Durchgehende Wege einſchließlich von Fußpfaden, ſowie Marktplätze, 

welche bislang dem öffentlichen Verkehre gedient haben, dürfen demſelben 
durch Privatdispoſitionen weder ganz noch theilweiſe entzogen werden. 

Als durchgehend wird ein Weg betrachtet, inſofern ein ſolcher in ſeinem 
Geſammtlaufe nicht auf dem Beſitzthume eines und deſſelben Grundeigen— 
thümers beginnt und endigt, ſondern die Niederlaſſungen verſchiedener Per— 
ſonen, insbeſondere Ortſchaften, mit einander, mit dem Walde (Buſch), mit 
dem Waſſer oder mit den Marktplätzen verbindet. 

Bezüglich des Zeitpunktes entſcheidet im Zweifel der Zuſtand am 
1. Januar 1888. 

82. 
Verlegungen, Beſchränkungen und Einziehungen von durchgehenden 

Wegen und öffentlichen Marktplätzen bedürfen der Genehmigung desjenigen 
Stationsvorſtehers,“) in deſſen Bezirk dieſelben belegen ſind. Berühren die 
Wege das Gebiet mehrerer Stationen, ſo entſcheidet der Landeshauptmann 
darüber, welche Station in dem Falle zuſtändig iſt. 

Die Genehmigung ift nur zu ertheilen, injofern die nachgeſuchte Ver— 
änderung des bejtehenden Zuftandes ohne eine unbillige Verlegung von 
öffentlichen oder privaten nterejjen erfolgen kann. Behufs Wahrung der 
legteren ijt die machgejuchte Veränderung je nad) ihrer Erheblichkeit von zwei 
bis zu zwölf Wochen vor Ertheilung des Beicheided durch den Stations- 
vorjteher*) im geeigneter Weije unter der Verwarnung befannt zu machen, da 
ein nicht rechtzeitig erhobener oder unbegründet gelajjener Widerjpruch im 
Verwaltungswege nicht werde berüdjichtigt werden. Die Aushängung der 
Bekanntmachung an der Amtstafel der Stationdverwaltung genügt in 
jedem alle. 

Die Genehmigung zu der nachgejuchten Veränderung wird nur umter 
der Beichränkung ertheilt, daß dadurch Servituten, ſowie fonjtige auf befonderen 
Rechtstiteln beruhende Verpflichtungen und Befugnifje nicht berührt werden. 

83. 
Wer Diejer Verordnung zuwider 

den freien Verkehr auf durchgehenden Wegen und öffentlichen Marlt- 
pläten hindert oder unbefugter Weile Veränderungen an denjelben 
vornimmt, wird mit Gelditrafe bis zu Fünfhundert Marf oder mit 
Gefängniß bis zu zwei Monaten beitraft. 

Auch Hat der Zumiderhandelnde überdies zu gewärtigen, dab 
der frühere Zuftand auf feine Koſten wiederhergejtellt werden wird. 

Diefe Verordnung tritt jofort in Kraft. 
Finſchhafen, den 15. Mai 1888. 

Der c. Landeshauptmann. 
Kraetke. 

*) Vergl. Nr. 191 A 4. 

— — — — —“ 
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196. Derordnung, betreffend die Ausübung der Jagd auf 
Paradiespögel, 

S 1. 
Der Genehmigung des Kaijerlichen Kommiſſars oder des durch diejen 

zu bejtimmenden Beamten bedarf: 
die Ausübung der Jagd auf Paradiesvögel jeglicher Art, gleich: 
viel, ob fie mit Schußwaffen oder in anderer Weije betrieben wird. 

8.2. 
Der die Genehmigung enthaltende Erlaubnißjchein wird nur für eine 

bejtimmte Berjon, einen bejtimmten Bezirk und einen fejtbegrenzten Zeitraum 
auögefertigt. 

Gegebenen Falles Hat derjelbe die Eingeborenen namhaft zu machen, 
welche bei Ausübung der Jagd auf Paradiesvögel verwandt werden. 

83. 
Wird die Jagd auf Paradiesvögel 
a) gewerbsmäßig, 
b) ganz oder theilweiſe unter Verwendung Eingeborener ausgeübt, ſo 

werden die Bedingungen, unter welchen die in $ 1 erwähnte Ge— 
nehmigung ertheilt wird, in jedem einzelnen Falle vom Kaiſerlichen 
Kommifjar oder dem durch diejen zu bezeicdhnenden Beamten feit- 
gejeßt; von ihrer Erlaubnig hängt auch die Zulafjung Ein- 
geborener ab. 

84. 
Abgeſehen vom Falle des 8 3 wird der Erlaubnißſchein für die Dauer 

eined Kalenderjahres gegen eine Gebühr von zwanzig Mark ausgefertigt. 

8 5. 
Seder, welcher die Jagd auf Paradiesvögel ausübt, ijt verpflichtet, dem 

zur Ertheilung der Genehmigung zuftändigen Beamten ($ 1) auf Erfordern 
wahrheitsgemäße Angaben über die Art, die Zahl umd das Geſchlecht der 
in einem bejtimmten Zeitraum erlegten Vögel zu machen und etwaige Auf: 
zeichnungen vorzulegen. 

S 6. 
Zumwiderhandlungen gegen die SS 1 und 5 werden mit Gefängnißitrafe 

bi3 zu einem Monat, Haft oder Gelditrafe bis zu Eintaufend Mark bejtraft. 
Auch kann auf Einziehung der verwendeten Waffen oder Geräthichaften und 
der erlegten Vögel erkannt werden und zwar ohne Unterſchied, ob die Eriteren 
dem Thäter gehören oder nicht. 

87. 
Dieje Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1892 in Kraft. 

Stephandort, den 11. November 1891. 

Der Kaijerliche Kommiljar. 
Roſe. 

33* 
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IV. Per Schiffsverkehr insbeſondere. 

197. Derordnung, betreffend die Errichtung von 
Seemannsämtern. 

Für das Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie wird mit Genehmigung 
des Herrn Reichskanzlers verordnet: 

Zur Wahrnehmung der den deutichen Seemannsämtern durch Die 
Seemanns-Ordnung vom 27. Dezember 1872 Reichs Geſetzbl. S. 409) oder 
durch andere Reichsgeſetze übertragenen Gejchäfte werden im Schubgebiete 
Behörden errichtet, welche die Bezeichnung 

„Seemanndamt im deutſchen Schubgebiet der Neu - Guinea 
Kompagnie“ 

führen. Die Beſtimmung des Siges der Seemannsämter und die Berufung 
.der zu denjelben erforderlichen Beamten bleibt beionderer Anordnung der 
Direktion vorbehalten. 

Berlin, den 7. Juli 1887. 

Neun -Guinea-Kompagnie. 
Die Direktion. 

A. v. Hanjemann, Herzog. 
Vorfigender. 

198. Derordnung, betreffend Ordnung des Derfehrs in den 
Häfen des Schußgebietes der Neu-Buinea-Kompagnie. 

81. 
Jeder Schiffsführer, welcher in einen Hafen (Rhede) des Schutzgebietes 

der Neu-Guinea-Kompagnie einläuft, iſt verpflichtet: 

I. den von Hafenmeilter im Jutereſſe der Aufrechterhaltung der Hafen: 
ordnung an ihn ergehenden Weiſungen, insbejondere hinfichtlich der 
Liege-, Lade- oder Löſchplätze eventuell aud) der Duarantänepläge, 
Folge zu leijten und den ihm einmal angerwiejenen Plat außer im 
Halle der Seenoth und höherer Gewalt nicht zu verändern, e3 ſei 
denn mit Genehmigung des Hafenmeijters; 

II. dem Hafenmeiſter auf Erfordern wahrheitsgetreu anzugeben: 
1. den Namen, das Unterjcheidungsfignal, den Heimathshafen, 

die Gattung und den Nettoraumgehalt des Schiffes, 
2. den Namen und den Wohnort des Eigenthümers oder des 

Korrejpondentrhederd des Sciffes, 
3. den Ort und den Tag der Ausfertigung des Schiffscertifilats 

oder des Flaggenatteſtes des Schiffes, 
4, den Ort und den Tag der Ausfertigung der Mufterrolle, 

jofern diejelbe nicht vorgelegt wird, jowie die Zahl der Schiffs: 
mannſchaft, 



. Das Schutgebiet der Neu-Guinea⸗Kompagnie. 517 

. den Ort und den Tag des Neileantritt® und den Tag der 
Ankunft im Hafen, ſowie den Beltimmungsort des Schiffes 
und den Tag der Abfahrt, 

6. die Zahl der mit dem Schiffe angelommenen und abgehenden 
Paſſagiere, 

. ob das Schiff mit Ballaſt oder mit Ladung angekommen it 
und abgeht unter jummarijcher Bezeichnung der Ladungs- 
gegenjtände, 

8. ob bezw. welche Häfen von dem Schiffe während der Reiſe 
angelaufen worden find, 

9. die Adreſſe desjenigen, welcher die Klarirungsgeichäfte des 
Schiffe am Orte bejorgt, und den Tag der Ausklarirung. 

or 

-] 

Zuwiderhandlungen gegen Die "Beitimmungen. des S 1 werden, jofern 
nicht nach anderen gejeßlihen Vorjchriften eine höhere Strafe verwirkt ift, 
mit Geldjtrafe bis zu Einhundert Mark, eventuell mit Haft, bejtraft. 

Sinihhafen, den 13. Dezember 1889. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
Roſe. 

199. Polizeivorjchrift.*) 
1. Schiffsmannſchaften, welhe mit Erlaubniß des Scifferd jih am 

Lande aufhalten und ſich dort ungebührlich betragen, haben auf Aufforderung 
des Vorftehers der Station oder feines Stellvertreter ſich unverzüglid) an 
Bord zurüdzubegeben. 

2. Schiffsmannichaften, welche ohne Erlaubniß de3 Schiffers ſich an das 
Land begeben haben oder ji) am Lande aufhalten, haben auf Auffordern 
des Vorſtehers der Station oder feines Stellvertreterd ſich unverzüglich an 
Bord zurüdzubegeben. 

3. Schiffömannichaften, welche einer gemäß der Nr. 1 oder Nr. 2 diejer 
Bolizeivorichrift dom Stationdvorjteher gegebenen Aufforderung nicht Folge 
leijten, werden wegen Nichtbefolgung im eriten Falle mit Gefängniß bis zu 
jech3 Tagen und mit einer Gelditrafe bi8 zu 40 Mark, im Wiederholungs- 
falle mit Gefängniß bis zu 14 Tagen und einer Gelditrafe bis zu 40 Mart 
beitraft.**) 

Nach Verbüßung der Strafe it der Gefangene an Bord jeines Schiffes 
zurüczubringen und dem Schiffer zu übergeben. 

4. Dieſe PBolizeivorschrift gilt für das Schußgebiet dev Neu-Guinea— 
Kompagnie und tritt mit dem Tage ihres Aushanges am Geſchäftshauſe der 
Station in Kraft. 

Finſchhafen, den 6. Juli 1887. 
Der Yandeshauptmann. 
Freiherr v. Schleinitz. 

*) Vergl. Nr. 191 A 2. 
**) Ziffer 3 enthält den durch Polizeivorichrift des Landeshauptmanns vom 

8. Auguft 1838 abgeänderten Wortlaut. 
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200. Quarantäne-Ordnung für das Schußgebiet der 
eu-Buinea-Kompagnie. 

Zur Verhütung der Einihleppung und Verbreitung anftedender Kranl- 
heiten im Wege des Schifföverfehrd wird für dad Schubgebiet der Neu- 
Guinea-Kompagnie verordnet, was folgt: 

8 1. 
Wenn auf Schiffen, welche von einem Plate außerhalb des Schutz 

gebietes kommen, anitedende Krankheiten, als Cholera, gelbes Fieber, Reit, 
Boden, Majern, Scarlah, Typhus, herrichen oder während der zurüd- 
gelegten Reife geberricht haben, jo hat der Schiffer bei der Ankunft in einem 
dem Auslandsverfehr geöffneten Hafen des Schußgebietes — dem Ausland: 
verfehr find zur Zeit geöffnet die Häfen (bezw. Rheden) von Stephansort, 
sriedrich-Wilhelmshafen und Herbertshöh — eine gelbe lange am Border: 
majt zu heißen. 

An Stelle der gelben Flagge treten für die Zeit von Sonnenuntergang 
bis Sonnenaufgang zwei übereinander, in einer Entfernung von zwei Metern 
hängende weiße Laternen, welche am Vordermaſt zu heißen find, und deren 
unterfte 3 Meter über Ded befeſtigt iſt. 

Die durch die Belanntmachung des Kaiferlihen Kommiſſars vom 
23. Februar 1891 für die Zollfontrole in dem Auslandshafen Herbertshöh 
veritattete Erleichterung fällt fort für ein Schiff, auf welches der erite Abſatz 
dieſes Paragraphen Anwendung findet. 

82. 
Schiffe, welche, aus einem Hafen des Schutzgebietes kommend, einen 

anderen Hafen deſſelben anlaufen, unterliegen der Beſtimmung des 81 
Abſatz 1 in den dort angeführten Fällen und außerdem, wenn der Ab— 
gangshafen durch Bekanntmachung des Kaiſerlichen Kommiſſars für infizirt 
erklärt iſt. 

83. 
Schiffe, welche gemäß $ 1 die gelbe Flagge führen, haben an der 

Stelle vor Anker zu gehen, welche ihnen vom Hafenmeijter durch Zuruf aus 
dem Boot bezeichnet wird, und haben jeglichen Verkehr von Perjonen oder 
Gütern mit dem Lande und anderen Fahrzeugen zu vermeiden. Gleicher— 
maßen iſt ein Verkehr vom Lande und von anderen Schiffen aus nach dem 
die gelbe Flagge führenden Schiffe verboten. 

Unter dieſes Verbot fallen auch die Hafen-, Poſt- und Zollbenmten, 
nicht Dagegen der mit der gelumdheitspolizeilichen Kontrole der Schiffe be 
auftragte Beamte und jeine Begleitung. Die Lebteren jind verpflichtet, 
unmittelbar nad) Verlaſſen des Schiffes und vor dem Wiedereintritt in den 
Berfehr mit dem Lande fi jelbit umd ihre Kleidungsſtücke jowie das benußte 
Boot einer jorgjamen Reinigung und Desinfektion, durch welche jede Gefahr 
ausgejchlojfen wird, zu unterziehen. 

Erforderlichenfalls unterwerfen fie ſich jelbjt der Quarantäne. 

84. 
Alsbald nah Ankunft eines gemäß 8 1 die gelbe Flagge führenden 

Schiffes hat fi der mit Wahrnehmung der Gejundheitspolizei vom Kaiſer— 

A 
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lihen Kommifjar beauftragte Beamte — in den folgenden Paragraphen 
diejer Verordnung jchlechtweg der „Beamte“ genannt — an Bord zu begeben. 
Derjelbe zieht, falls er nicht jelbjt Arzt iſt, dem für gelundheitspolizeiliche 
Revifionen allgemein bejtimmten Arzt oder in deſſen Ermangelung Heil- 
gehüffen zu. 

8 5. 
Der Schiffsführer iſt verpflichtet, dem Beamten den etwa in ſeinem 

Beſitz befindlichen Geſundheitspaß vorzuzeigen und alle Fragen, welche derſelbe 
an ihn ſtellt, wahrheitsgemäß zu beantworten. Der Beamte iſt befugt, die 
ſämmtlichen Schiffsräume zu betreten, die Schiffsmannſchaft und die Paſſa— 
giere zu beſichtigen und durch Stellung von Fragen, deren Beantwortung 
wahrheitsgemäß zu erfolgen hat, ſich über den Geſundheitszuſtand, welcher auf 
dem Schiffe herrſcht, zu vergewiſſern. 

Die im vorſtehenden Abſatz erwähnten Befugniſſe ſtehen dem Arzt bezw. 
Heilgehülfen, welcher den Beamten begleitet, ebenfalls zu. 

S 6. 
Auf Grund der Unterjuchung entjcheidet der Beamte, ob das Schiff 

zum freien Verlehr zuzulajien oder der Quarantäne zu unterwerfen ift. Im 
erjteren Hal ordnet er jchriftlih an, daß die gelbe Flagge niederzubolen fei. 
Im zweiten Fall beſtimmt er, in welcher Weile und an welchem Plaße, ins: 
bejondere ob an Bord oder an Land die Quarantäne abzuhalten jei, und 
trifft nah Maßgabe der thatlächlichen Werhältniffe die zur Durchführung der 
Quarantäne erforderlichen Anordnungen. 

87. 
Von der Anordnung einer Quarantäne ſowie den zur Vollziehung der— 

ſelben getroffenen Anordnungen ſetzt der Beamte den Schiffer ſchriftlich in 
Kenntniß und händigt ihm auf Verlangen ein Exemplar dieſer Verordnung 
aus. Der Schiffer iſt verpflichtet, mit allen ihm zur Verfügung ſtehenden 
Mitteln für die genaue Erfüllung der Vorſchriften dieſer Ordnung ſowie 
der auf Grund derſelben von dem Beamten getroffenen Anordnungen ein— 
zuſtehen. 

88. 
Von der Anordnung einer Quarantäne iſt, ſofern nicht die nachbenannten 

Beamten jelbjt die Gejundheitspolizei wahrmehmen, im weſtlichen Ber: 
waltungsbezirf dem Kaiſerlichen Kommiſſar und im öftlichen dem Kaiferlichen 
Kanzler baldthunlichit Anzeige zu machen unter genauer Schilderung des 
Sachverhalts. 

Die von den genannten Reichsbeamten etwa getroffenen Abänderungen 
der Maßnahmen des Beamten find feitend des Lebteren ſofort auszuführen 
und dem Schiffer jchriftlid befannt zu geben. Beſchwerden des Sciffers 
find von dem Gejundheitspolizeibeamten, falls er denjelben nicht abhelfen 
will, in gleicher Weiſe weiter zu melden. 

89. 
Nachdem der Zweck der Quarantäne erreicht iſt, ordnet der Beamte 

durch jchriftliche Weilung an den Schiffer an, daß die gelbe Flagge nieder- 
zubolen jet. Hiervon iſt dem Kaijerlichen Kommifjar bezw. Kaiſerlichen 
Kanzler Meldung zu machen. 
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8 10. 
Abgejehen vom Falle des S 1 iſt es nicht ausgeichloflen, den Gefund 

heit3zuitand eines einlaufenden Schiffes Ffontroliven zu laſſen. Hierdurch 
dürfen jedoch dem Schiffe Verfehrshinderniffe nicht bereitet werden. 

Das Nähere hierüber zu beitimmen, bleibt den Hafenordnungen, welde 
für die einzelnen Plätze nad) Bedürfnig zu erlafjen find, vorbehalten. 

811. 
Iſt in einem Hafen des Schutzgebietes ein Beamter für Wahrnehmung 

der Geſundheitspolizei vom Kaiſerlichen Kommiſſar nicht beſtellt, ſo tritt an 
deſſen Stelle der Hafenmeiſter auf. 

3 12. 
Wer den Beſtimmungen dieſer Ordnung oder den in Gemäßheit der 

ſelben durch den zuſtändigen Beamten getroffenen Anordnungen zuwider— 
handelt, wird, inſofern nach den beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen, ins 
beſondere nach dem Reichsſtrafgeſetzbuch, eine Höhere Strafe nicht verwirkt 
ift, mit Gelditrafe bis zu Eintaufend Mark und, wenn durch die itrafbare 
Handlung oder Unterlaflung ein Schaden, insbejondere eine Anftedung ver: 
urjacht worden ift, mit Gelditrafe bis zu Dreitaufend Mark beitraft. 

$ 13. 
Sit eine der gemäß dem vorjtehenden Paragraphen jtrafbaren Hand- 

lungen oder Unterlajjungen durd einen Schiffsmann vder Paſſagier eines 
dem Verfahren Ddiefer Ordnung unterliegenden Sciffes begangen worden, 
jo wird außer dem jchuldigen Schiffsmann oder Paſſagier, insbejondere auch 
für den Fall, daß derjelbe nicht ermittelt oder aus irgend welchen Gründen 
nicht beitraft werden kann, der Schiffer nach den Beitimmungen des vor: 
jtehenden Paragraphen beitraft. 

$ 14. 
Für die Erlegung der einem Schiffsmann oder Baflagier jeines Schiffes 

auferlegten Gelditrafe mit Koften haftet der Schiffer wie der Schuldige jelbit, 
es jei denn, er habe die Zuwiderhandlung des Letzteren rechtzeitig zur An- 
zeige gebradht. 

S 15. 
Für den Eingang der dem Schiffer auferlegten Gelditrafen haften 

Schiff und Ladung ohne Rückſicht auf die Eigenthumsverhältnifie an den- 
jelben mit Ausnahme der der Neu-Guinea-Kompagnie gehörigen oder von 
ihr gecharterten Poſtdampfer. 

8 16. 
Gegenſtände, insbejondere Nahrungs: oder Genußmittel, welche troß 

Anordnung des zujtändigen Beamten oder Arztes von in Quarantäne beftnd- 
lichen Perſonen nicht zur Verwahrung abgeliefert oder in ungehöriger Weile 
verwendet werden, unterliegen der Einziehung, ohne Unterjchied, ob fie dem 
Sculdigen gehören oder nicht. 

s 17. 
Folgende Beſtimmung des Reichsitrafgejeßbuches, welche die wijfentliche 

Uebertretung diefer Ordnung trifft, wird hervorgehoben: 
Ss 327. Wer die Abſperrungs- oder Aufſichtsmaßregeln oder 

Einfuhrverbote, welche von der zuftändigen Behörde zur Verhütung 
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des Einführen? oder Perbreitens einer anitedenden Krankheit an- 
geordnet find, wiſſentlich verleßt, wird mit Gefängnif bis zu zwei 
Jahren beitraft. 

Fit infolge diejer Verlegung ein Menich von der anftedenden 
Krankheit ergriffen worden, jo tritt Gefängnißitrafe von drei Monaten 
bis zu drei Jahren em. 

8 18. 
Bon den einſchlägigen Beſtimmungen des Reichsſtrafgeſetzbuches ſollen 

im Uebrigen hervorgehoben werden: 
$ 277. Wer unter der ihm nicht zuſtehenden Bezeichnung als 

Arzt oder als eine andere approbirte Medizinalperjon oder unbe 
rechtigt unter dem Namen jolcher Perjonen ein Zeugniß über feinen 
oder eined Anderen Gejundheitäzujtand ausitellt oder ein derartiges 
echtes Zeugniß verfälicht und davon zur Täujchung von Behörden 
Gebrauch macht, wird mit Gefängniß bis zu einem Sahre beitraft. 

Ss 278. Merzte und andere approbirte Medizinalperjonen, 

welche ein unrichtige® Zeugniß über den Geſundheitszuſtand eines 
Menſchen zum Gebrauche bei einer Behörde wider bejjered Willen 
ausjtellen, werden mit Gefängni von einem Monat bis zu zivei 
Jahren beitraft. 

8 279. Wer, um eine Behörde über jeinen oder eines Anderen 
Gejundheitszuftand zu täujchen, von einem Zeugniß der in SS 277 
und 278 bezeichneten Art Gebrauch macht, wird mit Gefängniß bis 
zu einem Jahre beitraft. 

S 280. Neben einer nad Borichrift der 88 277 bis 279 
erkannten Gefängnißftrafe kann auf Verluft der bürgerlichen Ehren: 
rechte erkannt werden. 

$ 19. 
Die in diefer Ordnung enthaltenen Strafbeitimmungen finden feine Ans 

wendung, wenn der Schiffer unter Aufwendung ordentlicdyer Sorgfalt wegen 
Seenoth oder jonjtiger unmittelbarer Gefahr für Schiff, Paſſagiere und 
Ladung den Vorjchriften diejer Ordnung zuwidergehandelt hat. 

Ss 20. 
Dem Schiffer ſteht es frei, fi den nad) Maßgabe diefer Ordnung ihn 

treffenden Duarantänemaßregeln vorbehaltlich jeiner Verpflichtung zur Zahlung 
der bereit3 entjtandenen Gebühren und Koſten dadurch zu entziehen, daß er 
ohne Aufnahme des Verkehrs wieder in Sce geht und das Schußgebiet 
endgültig verläßt. 

5 21. 
Für die durch den Beamten bewirkte Bejichtigung eines Schiffes 

(SS 4 ff.) bat der Schiffer zu entrichten: 

1. bei einen Raumgehalt bis zu einhundertfünfzig 
Tons (Brutto) eine Gebühr von . . . . . zwanzig Marf, 

2. bei einem Raumgehalt bis zu dreihundert Tons 
(Brutto) eine Gebühr von . . . . . dreißig Mark, 

3. bei einem Raumgehalt von mehr als Dreihundert 
Tons (Brutto) eine Gebühr von . . . . . vierzig Marl. 
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Bon der Entrichtung diefer Gebühr find die der Neu-Guinea-Klompagnie 
gehörigen oder von ihr gecharterten Poitdampfer frei. 

$ 22. 
Tritt bei der Abhaltung einer Quarantäne ein Arzt im YAuftrage des 

Beamten in Thätigkeit, jo it für denjelben eine nach den für die ärztliche 
Praris maßgebenden Sätzen zu berecdjnende Vergütung, welche durch den 
Beamten feitzufeßen it, vom Schiffer zu erheben. 

Für den Fall, daß ein Heilgehülfe in Funktion tritt, finden die Vor— 
Ichriften des voritehenden Abſatzes unter Herunterjeßung der Gebühr An- 
wendung. 

S 28. 
Im Uebrigen werden die baaren Auslagen erhoben. 
Schiffsleute und bedürftige Paflagiere werden vorbehaltlid) des Rüd: 

griffs auf diejenigen Perjonen, welche für die in Rede jtehenden Auf: 
wendungen gejeßlid oder vertraggmäßig mitverhaftet find, frei behandelt. 
Arzneien, Nahrungsmittel und ſonſtige Materialien find indeß, ſoweit thunlic, 
den Vorräthen des Echiffes zu entnehmen. 

8 24. 
Ein Erſatz der durd ein Desinfeltionsverfahren oder im Wege jonjtiger 

Maßnahmen bejhädigten, ſowie auf Anordnung zerjtörten Gegenſtände findet 
nicht jtatt. Schiffsleute und bedürftige Paflagiere erhalten im Notbfall die 
für fie nad) dem Ermeſſen des Beamten unentbehrlihen Ausrüftungsgegen: 
Hände unter Vorbehalt des aus 8 22 Abſ. 2 ſich ergebenden Rückgriffs. 

$ 25. 
Der Verfügung des SKailerlichen Kommiſſars bleibt es vorbehalten, 

andere als die im 8 1 erwähnten Krankheiten namhaft zu machen, bei deren 
Vorhandenfein die Beitimmungen diefer Ordnung Platz greifen. 

8 26. 

Dieſe Ordnung erleidet feine Anwendung auf die Schiffe der Kaiſer— 
lichen Kriegsmarine. 

eu FE 

DS 1 

Dieje Ordnung tritt mit dem 1. November 1891 in Kraft. 

Stephansort, den 29. September 1891. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Roſe. 

V. Zoll-und Steuerweſen. 

201. Derfügung des Reichskanzlers, betreffend den Erlaß 
einer Hollverordnung durch die Neu-Guinea-Kompagnie. 

Auf Grund des 8 11 des Gejepes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der 
deutſchen Schutzgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 Seite 75), wird der New 
Guinea-Kompagnie hierdurh für den Erlaß einer, für das Schutzgebiet 
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bejtimmten Zollverordnung die Befugniß übertragen, gegen die Nichtbefolgung 
der Borjchriften derjelben Gefängnig bis zu drei Monaten, Haft, Gelditrafe 
und Einziehung einzelner Gegenjtände anzudrohen. 

Berlin, den 7. Juni 1888. 
Der Reichskanzler. 
Im Auftrage 

v. Holjtein. 

201la. Hollverordnung für das Schußgebiet der Neu-Guinea— 
Kompagpnie. 

Mit Genehmigung des Herrn Neichslanzlerd wird für das Schußgebiet der 
Neu-Guinea-Kompagnie Nachitehendes verordnet: 

8 1. 
Ale Waaren dürfen in das Echußgebiet frei eingeführt und aus dem: 

jelben frei ausgeführt werden, joweit der Zolltarif des Schußgebietes nicht 
einen Eingangszoll oder einen Ausgangszoll oder ein Verbot der Ein- oder 
Ausfuhr feitjet. 

Die Einfuhr und die Ausfuhr zollpflichtiger Waaren aus bezw. nach 
dem Auslande darf nur jeewärts und mur in den Häfen gejchehen, welche 
der Landeshauptmann als für den Ausland&verlehr eröffnet erklärt hat.*) 

2 

Die zollpflihtigen Gegenſtände haften ohne Nüdjiht auf die Rechte 
eines Dritten an denjelben für den darauf rubenden Zoll und fünnen, jo 
lange dejjen Entrihtung nicht erfolgt ift, von der Zollbehörde zurüdbehalten 
oder mit Beichlag belegt werden. 

In jedem für den Auslandövertehr eröffneten Hafen wird der Stations- 
verwaltung des Bezirls oder einem damit beauftragten Beamten als Zoll: 
behörde die Sicherung, Feitjtellung und Erhebung der Zölle übertragen. 

84. 
Der Führer eines vom Auslande kommenden Schiffes hat ſich in dem 

Hafen, welchen er zuerſt anläuft, bei der Zollbehörde zu melden und anzu— 
zeigen, ob er zollpflichtige Waaren an Bord habe und was er davon zu 
löſchen vorhabe. 

Das Schiff darf ohne vorgängige Erlaubniß der Zollbehörde weder am 
Ufer anlegen, noch mit dem Lande oder anderen Schiffen Verlehr treiben. 

*) Solche Häfen find augenblicklich Stephansort, der Friedrich-Wilhelmshafen 
und Herbertshöh. In Bezug auf Letzteren iſt beſtimmt worden, daß die aus dem 
Auslande nad den Häfen von Matupi und Miolo oder von diefen Häfen ins Aus: 
land fahrenden Schiffe, wofern fie nicht vor Anfer gehen wollen, beim Borbeifegeln 
vor Herbertshöh nad Abgabe des Flaggenſignals „Zollbeamter“ den an Bord 
fommenden Zollbeamten zu erwarten haben. (Belanntmahung des Kaiferlichen 
Kommiflard vom 23. Februar 1891.) 
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85. 
Die an Bord befindlichen zollpflichtigen Waaren find binnen einer von 

der Zollbehörde zu bejtimmenden Frift zu deflariven, und zwar ijt deren 
Verpadungsart, Zeichen und Nummer, die Zahl der Kolli, die Menge und 
Gattung der Waaren — bei verpadten Waaren für jedes Kollo — nad) 
den Benennungen und Mahitäben des Tarifs, ſowie der Name und Wohn: 
ort der Waarenempfänger anzugeben. 

Die Deflaration kann jowohl von dem Schiffsführer als von dem 
Empfänger der Waaren oder von einem Bevollmächtigten des Lebteren aus- 
geftellt werden. 

Der Deklarant hat die Richtigkeit der Angaben darunter zu verfichern 
und die Deklaration mit jeinem Namen zu unterjchreiben. 

8 6. 
Bon dem Schiffsführer ijt befonders anzugeben, ob und welche zoll— 

pflichtigen Gegenſtände ſich unter den für den Gebrauch der Schiffsbeſatzung 
und der Paſſagiere beſtimmten Mund- und anderen Vorräthen, ſowie unter 
den Effekten der Schiffsbeſatzung und der Paſſagiere und in welchen Räumen 
des Schiffes dieſelben ſich befinden. 

87. 
Die Zollbehörde iſt befugt, das Schiff zu revidiren, um ſich Ueber— 

zeugung zu verſchaffen, ob 
verbotene oder zollpflichtige Waaren an Bord ſeien, 
die Dellaration der zollpflichtigen Waaren richtig Tei. 

Der Sciffsführer iſt verpflichtet, alle Räume des Schiffes auf Ber: 
fangen der BZollbehörde zu öffnen und bei der Nevifion die erforderlichen 
Hilfsmittel und Arbeitskräfte unentgeltlich zu jtellen, auch verbunden, alle 
über die Ladung vorhandenen Urkunden und Schriftitüde der Zollbehörde 
zur Einficht vorzulegen. 

88. 
Auf Grund der Reviſion wird der Eingangszoll feſtgeſtellt und gegen 

Quittung erhoben. 
Den Zolle ımterliegen nicht diejenigen Waaren, welche zum Gebrauch 

der Schiffsbeſatzung oder der Paſſagiere während des Aufenthalts im Hafen 
beſtimmt jind. 

Auch bleiben ſolche Waaren vom Eingangszolle frei, von welchen nach 
gewieſen wird, daß ſie aus dem Schutzgebiet herrühren und beim Eingang 
in daſſelbe bereits verzollt worden ſind. 

89. 
Sollen zollpflichtige Gegenſtände in einem anderen für den Muslands- 

verfehr geöffneten Hafen als dem erſt angelaufenen entlöjcht werden, jo hat 
der Schiffsführer, wenn er diejelben in dem leßteren Hafen nicht vorjchrifts 
mäßig deklariven und verzollen kann oder will, die Wahl, nadydem er dies 
erflärt, entweder die Güter durch die Zollbehörde vevidiven und auf Grund 
der Nevifion den von ihm zu erlegenden Eingangszoll feititellen oder dic 
zollpflichtigen Waaren auf feine Koſten unter amtlichen Verſchluß jeßen zu 
lafjen. 
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Erjteren Falles haftet der Echiffsführer für die richtige Stellung der 
Gegenjtände zur Reviſion und hat den bei der letzteren ſich ergebenden 
Befund mit zu unterzeichnen. Die zollpflichtigen Gegenſtände treten nach 
Erlegung des Eingangszolles in den freien Verkehr. 

Im anderen Falle bleibt der amtliche Verſchluß bis zur Ankunft in 
dem Entlöihungshafen, auf welchen die Gegenjtände mitteljt eines von dem 
Sciffsführer zu unterzeichnenden Begleiticheines abgefertigt werden. 

Durd die Unterzeichnung des Begleiticheines übernimmt der Schiffs: 
führer die Verpflichtung, die im Begleitichein bezeichneten Waaren in unver: 
änderter Gejtalt und Menge in dem bejtimmten Zeitraum und an dem ange- 
gebenen Orte zur Revijion und weiteren Abfertigung zu jtellen, bis dahin 
den angelegten amtlichen Berichluß zu erhalten und für den Betrag des 
Zolles zu haften. Auch iſt die Zollbehörde befugt, eine Sicherjtellung für 
den leßteren durch Bürgichaft vder Hinterlegung einer Naution bis zur 
Höhe des nad) den Konnoſſementen zu bevechnenden Zolles zu verlangen. 

8 10. 
Sollen Waaren, weldye einem Eingangszolle unterliegen, nicht in einem 

Hafen des Schubgebieted jondern außerhalb deſſelben entlöjcht werden, jo hat 
der Schiffsführer unter Vorlegung der Konnoſſemente einen Begleitichein für 
dDiejelben bei der Zollbehörde des erftangelaufenen Hafens nachzuſuchen, aus 
welchen die Menge und Art jowie die VBerpadung derjelben erfichtlich jein 
müſſen. Auch iſt die Zollbehörde befugt, ſolche Waaren, wenn fie es für 
erforderlich erachtet, unter amtlichen Berichluß zu jeßen, dejien Abnahme die 
Zollbehörde desjenigen Hafens im Edyußgebiete vorzunehmen hat, aus welchem. 
der Schiffsführer nach dem Auslande Harirt. Dajjelbe gilt von dem zum 
Gebrauch der Schiffsbejagung oder der Pafjagiere beitimmten zullpflichtigen 
Waaren, ſoweit diejelben nicht nad) S 8 Abi. 2 zollirei gelaffen find. 

$ 11. 
Ueber die zur Ausfuhr bejtimmten Güter, welche ausfuhrzollpflichtig 

jind, hat der Verſender oder Sciffsführer der Zollbehörde des Ausgangs: 
hafens cine Deklaration zu übergeben, welche den Namen des Schiffes und 
des Schiffsführers, die Nationalität und Tragfähigteit des Schiffes, den 
Namen des Verjenders und den Beltimmungsort, die Art und Menge der 
Waaren nad) den Benennungen des Zolltarifs und die VBerpadung derjelben 
nad) Maßgabe des vorzuichreibenden Formulars enthalten und welche von 
dem Deklaranten mit dev Verficherung der Nichtigkeit verjehen und durch 
Unterjchrift vollzogen jein muß. 

Die Deklaration und die Verzollung geichehen entweder vor der Ber- 
ladung oder wenn die Zollbehörde es geitattet nach der PVerladung. In 
erjterem Falle erfolgt die Verladung unter amtlicher Aufjicht, ſoweit die 
Zollbehörde es fir erforderli erachtet; in letzterem Falle it mit der 
Tellaration das Konnoſſement der zu verſchiffenden Waaren vorzulegen. 

Die Zollbehörde eined dem Auslandsverkehr geöffneten Hafens it befugt, 
die Demmächitige Ausfuhr zollpflichtiger Waaren aus einem, dem Yuslands- 
verfehr nicht geöffneten Hafen mit der Auflage zu geitatten, daß der Aus— 
führende nachträglich einen glaubhaften Nachweis über die jtattgehabte Aus: 
fuhr erbringt. 
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Für die Entrihtung des Zolles nad; der Verladung und zwar jofort 
nach Beendigung derjelben ift nicht allein der Veriender, jondern auch der 
Sciffsführer verantmwortlid). 

Wenn der Schiffsführer mit Waaren, auf welde ein Ausfuhrzoll ent: 
richtet ift, auf der Fahrt nad) dem Auslande noch Häfen des Schußgebietes 
anläuft, fo hat er ſich mit einem Begleitichein für diefe Waaren zu ver: 
jehen. 

S 12. 
Wer es unternimmt, Gegenitände, deren Ein: und Ausfuhr verboten 

iit, Diefem Verbote zumider ein: oder auszuführen, oder wer zollpflichtige 
Waaren, von welchen der Zoll nicht entrichtet worden, über die Landgrenze 
einführt, oder in Häfen, welche dem Auslandöverfehr nicht eröffnet find (S Li, 
ausladet oder von jolchen Häfen ohne Genehmigung ($ 11) ausführt, madt 
fi einer Kontrebande jchuldig und hat die Konfisfation der Gegenstände, 
in Bezug auf welde das Vergehen verübt worden ift, und, injofern nicht in 
beionderen Gejepen oder Verordnungen eine höhere Strafe feitgefeßt it, eine 
Geldbuße verwirft, welche dem zehnfachen Werth jener Gegenftände gleich— 
fommt, mindejtens aber fünfzig Mark beträgt. 

- 8 13. 
Wer es unternimmt, Ein- oder Ausgangszölle (S 1) zu binterziehen, 

macht ſich einer Defraudation jchuldig und hat die Konfisfation der Gegen: 
jtände, in Bezug auf welche das Vergehen verübt ift, und zugleich eine Dem 
vierfahen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleichfommende Geldbuße 
verwirkt. Dieje Abgaben find außerdem zu entrichten. 

g 14. 
Abweichungen von dem deflarirten Gewicht, welche bei der Reviſion ſich 

herausitellen, werden jtraffrei gelafien, wenn der Unterjchied 10 pCt. des 
deflarirten Gewicht? der einzelnen Kolli, oder der in einem Kollo zuſammen— 
gepadten, verſchieden tarifirten Waaren nicht überjteigt. 

Kann der Angejchuldigte nachweilen, daß er eine Kontrebande oder 
Defraudation nicht habe verüben fünnen, oder daß eine foldhe nicht beabſich— 
tigt gewejen jei, jo findet nur eine Ordnungsſtrafe nad) 8 17 ftatt. 

8 15. 
Wer innerhalb dreier Jahre nad) vorhergegangener rechtökräftiger Ber: 

urtheilung eine Kontrebande oder Defraudation von Neuem begeht, hat aufer 
der Konfiskation der Gegenjtände des Vergehens den doppelten Betrag der 
in $ 12 bezw. $ 13 vorgejehenen Geldbußen vermwirkt. 

$ 16. 
Die Verlegung des amtlidyen Waarenverſchluſſes ohne Beabfichtigung 

einer Zollhinterziehung wird, wenn nicht nachgewiejen wird, daß diejelbe durch 
einen Zufall entjtanden ijt, mit einer Geldbuße biß zu 500 Mark geahndet. 

S 17. 5 
Die Uebertretung der Vorjchriften dieſer Verordnung jowie der infolge 

derjelben erlafjenen Verwaltungsvorichriften, zieht, fofern feine beſondere Strafe 
angedroht ift, eine Ordnungsſtrafe bis zu 100 Mark nad) ſich. 
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8 18. 

Handel- und Gewerbetreibende haben für ihre Diener, Gewerbegehülfen 
und die ſonſt in ihrem Dienjte jtehenden Perjonen rüdjichtlih der Geldbußen, 
Bollgefälle und Prozeßkoſten zu haften, in welche dieſe Berjonen wegen Ber: 
legung der Zollvorjchriften verurtheilt worden find, die fie bei Ausführung 
der ihnen von den ſubſidiariſch Verhafteten übertragenen oder ein für alles 
mal überlafjenen Handels, Gewerb3: und anderen Verrichtungen zu 
beobadhten hatten. Weijen die betreffenden Handels und Gewerbetreibenden 
nad), daß das Zollvergehen ohne ihr Wiſſen verübt worden, jo haften fie 
nur für die Zollgefälle. 

s 19. 
Im Falle die Geldjtrafe nicht beigetrieben werden kann, tritt ftatt der- 

jelben Gefängnißjtrafe ein, welche im erjten alle der Stontrebande oder 
Defraudation ſechs Wochen, beim erſten und ferneren Rüdfall drei Monate 
nicht überjteigen joll. Bei der Umwandlung find drei bis fünfzehn Mark 
einer eintägigen Freiheitsſtrafe gleich zu achten. 

8 20. 
Die Bergehen der Stontrebande und der Defraudation verjähren in drei 

Sahren, Ordnungswidrigfeiten in einem Jahre von dem Tage an gerechnet, 
an welchem fie begangen find. Der Anſpruch auf Nachzahlung defraudirter 
Gefälle verjährt in fünf Jahren. 

8 21. 
Der Thatbejtand einer Uebertretung der Zollvorjehriften wird durch die 

mit der Wahrnehmung des Zollinterejjes beauftragten Beamten fejtgejtellt, 
welche jicy der Gegenjtände des Vergehen: und, wenn es zur Siderjtellung 
der Abgaben, Strafen und Koſten erforderlich ijt, auch der Transportmittel 
durch Beichlagnahme zu verjichern haben. 

Ueber den Thatbejtand ijt unverzüglich ein Protokoll aufzunehmen, 
welches enthalten muß: 

Datum und Ort der Aufnahme, 
die Namen der anwejenden Berjonen, 
die volljtändige Angabe des Hergangs der Sadıe, 
die Unterzeichnung der anwejenden Perjonen oder die Erwähnung, 

daß diejelben nicht haben unterzeichnen können oder wollen. 

$ 22. 
Die Unterjuhung und Enticheidung jteht beim Zujammentveffen des 

Zollvergehens mit anderen Verbrechen oder Vergehen dem Gericht, in anderen 
Fällen der Zollbehörde ($ 3) zu. Lebtere kann jedoch, jolange fein Straf: 
bejcheid ergangen ift, die Verweilung der Sache zum gerichtlichen Verfahren 
verfügen, und ebenjo kann der Angejchuldigte während der Unterjuchung auf 
rechtliche8 Gehör antragen. Für das gerichtliche Verfahren finden die Vor: 
Ihriften der Strafprozeßordnung Anwendung. 

S 23. 
Der Vorjteher der Zollbehörde unterjucht die Uebertretung ſummariſch 

und kann fich hierbei der ihm unteritellten Beamten bedienen. Die Be: 
theiligten und Zeugen werden mindlich verhört und ihre Ausjagen zu Pro— 
tofoll genommen. 
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Ericheint der Angejchuldigte auf Worladung nicht, oder verweigert er 
die Auslafjung, jo wird die Sache zur gerichtlichen Unterjuchung und Ent: 
icheidung abgegeben. 

Ss 24. 
Der Strafbeiheid, welchem die Enticheidungsgründe beizugeben jind, 

wird dem Angeichuldigten zu Protokoll publizirt oder ſchriftlich behändigt. 
Wenn der Angejchuldigte zu Prototoll oder jchriftlicd erklärt, daß er 

ſich bei der Entiheidung berubige, jo bat es bei diejer Erklärung, welche 
unmmiderruflich it, jein Beenden. Geſchieht dies nicht, jo kann er binnen 
vier Wochen präflufiviiher Friitt nad Eröffnung des Strafbeſcheides Be 
rufung an den Landeshauptmann einlegen. 

Die Berufung it bei dem Stationsvorjteher *) einzubringen und eine 
etwaige Nechtjertigungsichrift gleichzeitig einzureichen. 

Der Landeshauptmann kann die Aufnahme neu vorgebradhter Beweis: 
mittel verfügen. Seine Enticheidung erfolgt ohne mündliche Verhandlung 
und ijt endgültig. 

$ 25. 
Die Volljtredung der im Verwaltungswege ergangenen Enticheidungen 

wird, wenn die Aufforderung zur Zahlung binnen der gejtellten Friſt frucht- 
[08 bleibt, von dem Vorſteher der Zollbehörde einen Gericht3vollzieher über: 
tragen und findet nach den für gerichtliche Zwvangsvollitredungen maßgeben- 
den Vorjchriften jtatt. i 

Die Umwandlung einer nicht beitreibbaren Geldjtrafe (S 19) in Ge- 
fängnißjtrafe wird auf Antrag der Zollbehörde durch das zuftändige Gericht 
ausgeiprochen, welches auch die Vollitredung der Gefängnißitrafe bewirft. 

Die Veräußerung konfiszirter Gegenſtände wird ohne Unterjchied, ob 
die Enticheidung im gerichtlichen oder im Verwaltungswege erfolgt iſt, durd) 
die Zollbehörde bewirkt. Yebtere trifft auch über die Vernichtung oder Un- 
Ihädlihmachung verbotener Gegenjtände Verfügung. 

S 26. 
Die durch die Unterfuchung und die Volljtrefung der Entieidung ent 

Itehenden Koſten trägt der Angejchuldigte. 

$ 27. 
Auf Schiffe der Kaijerlichen Kriegsmarine findet dieje Verordnung feine 

Anwendung. Werden zollpflihtige Waaren von denjelben an Land gebradt, 
jo liegt die Verpflichtung zur Deklaration und Verzollung dem Empfänger ob. 

S 28. 
Dieje Verordnung tritt mit dem 1. Dftober 1888 in Ntraft. 
Die am 1. Oktober 1888 vorhandenen Beitände der nad) dem Bolltarif 

eingangszollpflichtigen Gegenjtände, weldye vor diejem Termin in das Schup- 
gebiet eingeführt worden jind, unterliegen der nachträglichen Berzollung nad 
Maßgabe diejes Tarife. 

Jeder Inhaber joldyer Gegenjtände hat bis zum 1. Dezember 1888 
ein genaues Verzeichniß jener am 1. Oktober 1888 vorhandenen Bejtände 
der HZollbehörde des Bezirks einzureichen und daſſelbe mit der eidesjtattlichen 
Berfiherung der Nichtigkeit und feiner Unterichrift zu verjehen. 

) Vergl. Ar. 191 A 5. ; 
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Der feitgeftellte Zoll ift binnen vier Wochen nad) Mittheilung des Be- 
trages von dem Jahlungspflichtigen an die Kaſſe der Station bei Vermeidung 
der Zwangsvollſtreckung abzuführen. 

Unterbleibt die Anzeige in der vorgeichriebenen Friſt oder wird die Un: 
richtigfeit des eingereichten Verzeichnifies nachgewieſen, jo tritt die Strafe der 
Defraudation (S 13) ein. 

8 29. 
Die Austükrunnäbeftinmmgen zu der vorftehenden Verordnung erläßt 

der Landeshauptmann. 

Berlin, den 30. Juni 1888. 
Neu-Guinea-Kompagnie. 

Die Direktion: 
A. v. Hanſemann, Herzog. 

Vorſitzender. 

Zolltarif des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie. 

Maßſtab der Verzollung. Zollſatz. 

= m. | pi 

A. Zollpflidtige Waaren bei 
der Einfuhr. 

1 | Biere jeder Art, auch Meth ! die Flafche bis zu 75 Eentiliter] — 10 
2 | Apfelwein und fonftige Obftweine ) " ° | die größere Flafche 

bis zu 10 =: — 20 
3 | Weine, foweit fie nicht unter Nr. 4 fallen | die Flajche bis zu 75 r — 20 

die größere Flaſche 
bis zu 10 — —| 40 

4 | Sühmeine (inäbefondere Malaga, Ma: 
deira, Marjala, Sherry, Portwein, 
Tokayer, Ruſter weg Schaum: 
(uf 7 andere ii Weine 
— traliſche griechiſche, Bar: a 

de) . bie — bis zu 75 Eentiliter | —| 40 
die größere Flaſche 

bis zu 10 — — 80 
5 | Branntweine und Yiqueure jeder Art, alle 

jonftigen affoholifchen Getränfe, welche 
nit unter 1—4 zu rechnen find, alle 
Spirituojen oder Spirituofen enthals 
tenden Mifhungen, die zur Bereitung 
von Getränken verwendet werben 
können. lddie Flaſche oder Krufe 

bis zu — — 40 
* geben » ⸗ 75 — 60 

— 80 

F f od a 12 6 In Spirituojen eingemadte Früdte . die tafehe R er Krufe 
— — s zu * — 20 

die — : = 7 —| 30 
5 5 x: — 40 

* * J 150 — 60 

Niebow, Die Kolonial-Geſetzgebung. 34 
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Maßſtab der Berzollung. 

B. Zollpflidtige Waaren bei 
der Ausfuhr. 

11 Kopra . 2.2 22 220. [ie Tonne von 1000 kg dee 

GC. Einfuhrverbote. | 

1 | Opium, außer zu medizinischen Zwecken. 
2 | Waffen, Munition und Sprengftoffe, 

außer zum perfönlichen Bedarf für 
Nicht:Eingeborene. 

Anm erfung ad 1—6. Die Berpadung muß in der Regel in Kiften mit einer 
Flaſchen- oder Krultenzahl, die durch 12 aufgeht, gejcheben. 

Anmerfung ad 1—4. Die Einfuhr, anders als in Flafchen bis zu 150 Genti: 
liter Inhalt, darf nicht ftattfinden. 

Anmerkung ad 5. Die Einfuhr, anders alö in Flaſchen oder Krufen bis zu 
150 Gentiliter Inhalt, darf nicht ftattfinden. Die in geringeren Mengen eingehenden 
medizinischen Spirituofen find von ber Bergollung ausgenonmen. 

202. Derordnung, betreffend die Erhebung einer Gewerbe 
und Einfommenfteuer, 

Mit Genehmigung des Herrn Reichskanzlers wird für das Schußgebiet 
der Neu-Buinea-flompagnie Nachitehendes verordnet: 

81. 
Perſonen, welche innerhalb des Schutzgebietes Handelsgeſchäfte oder ein 

Gewerbe ſelbſtändig betreiben, haben eine jährliche Steuer zu entrichten, 
welche in ſechs Stufen von 40, 80, 120, 240, 400 und 600 Mark zur 
Hebung kommt; in die beiden unterſten Stufen gehören ſelbſtändige Hand— 
werker, Händler (Trader), Krämer, Hauſirer, in die zwei nächſtſtehenden 
höheren Stufen Kaufleute, Techniler, Handelsagenten, Gaſtwirthe, Schant- 
wirthe, in die oberjten Stufen Großhändler und Handelögejellichaften. 

Die Einftellung in die einzelnen Stufen jeder Klaſſe geihieht nach dem 
Umfange des Geſchäftes oder Betriebes. 

8 2. 
Einer jährlihen Steuer unterliegen ferner Beamte, kaufmänniſche Ge 

ihäftsführer, Pilanzungsverwalter und -Aufjeher, Handlungs- und Hand- 
werlsgehülfen, welde ein Eintommen an baarer Bejoldung, Tantième oder 
freier Verpflegung von mehr als 1000 Marf haben, und zwar beträgt die 
Steuer jährlih von einem Einkommen von 1000 Mark bis 1500 Mark 
6 Mark, von dem weiteren Einfommen über 1500 Mart 2 pEt. Dede 
nicht vollen 100 Mark des Einkommens bleiben bei der Berechnung außer 
Anſatz. 
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Ss 3 Ss . 

Das Steuerjahr läuft vom 1. April bis 31. März. 

Die Steuerpflichtigen werden alljährlih im Monat Dezember von den 
damit beauftragten Beamten der Neu-Guinea-Kompagnie in eine der an- 
gebenen Steuerjtufen nad) Anhörung von Sachverſtändigen eingeihäßt und 
bis zum nädjten erjten März von der Höhe der zu entrichtenden Steuer 
benachrichtigt. 

Gegen die Einſchätzung ſteht Berufung an den Landeshauptmann zu. 
Diefelbe ijt binnen zwei Monaten nad) Empfang der Benachrichtigung bei 
dem Gtationsvorjteher *) des Bezirks einzulegen; jie hat keine aufichiebende 
Wirkung. 

Die Entjheidung des Landeshauptmanns ijt endgültig. 

84. 

Die Steuer iſt vierteljährlich im Voraus an die Kaſſe der Station zu 
zahlen, in deren Bezirk der Pflichtige feinen Wohnſitz, die Handelsgeſellſchaft 
ihre Hauptniederlafjung hat. 

Vorauszahlungen für längere Zeiträume jind zuläjiig. 

Wird die Zahlung nicht innerhalb des erjten Monats des Vierteljahres, 
für melches fie fällig wird, gefeiftet, jo erhält der Säumige auf feine Kojten 
eine Mahnung, die jchuldige Summe binnen vierzehn Tagen mit 6 pCt. 
Strafzinjen vom erften Tage des Vierteljahres ab zu zahlen. Nach frudt- 
lofem Ablauf der Frijt tritt Zwangsvollſtreckung auf Koſten des Schuldners 
ein. Diejelbe wird einem Gerichtsvollzieher übertragen, der nad) den für 
gerichtliche Zmwangsvollitredungen geltenden Vorjchriften zu verfahren hat. 

$ 5. 
Im laufenden Jahre ift die Steuer vom erjten Oltober ab zu ent- 

richten, aud) wenn die Einſchätzung erſt nach diefem Termin erfolgen jollte. 
Die zweimonatliche VBerufungsfrift läuft vom Tage der Benachrichtigung über 
die Einfhägung. Dieje erjte Einfhägung gilt auch für das Steuerjahr vom 
1. April 1889 bis 31. März 1890. 

S 6. 

Die Ausführungsbeftimmungen erläßt der Landeshauptmann. 

Berlin, den 30. Juni 1888. 

Neu-Guinea-Kompagnie. 

Die Direktion: 

A. v. Hanſemann, Herzog. 
Vorſitzender. 

*) Vergl. Nr. 191 A 6. 
34*r 
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VI Rechtsverhältniſſe der Eingeborenen. 

203. Derfügung des Neichsfanzlers zur Ausführung der 
Kaiferlichen Derordnung vom 5. Juni 1886, betreffend die 
Rechtsverhältnifje in dem Schußgebiete der Neu-Guinea— 

Kompagnie.*) 

Nach Anhörung der Direktion der Neu-Guinea-Kompagnie wird, vor: 
behaltlicy weiterer Anordnung, im Hinbfid auf die zur Zeit im Schußgebiete 
bejtehenden Verhältniſſe beftimmt: 

Als Eingeborene im Sinne der Kaiſerlichen Verordnumg vom 5. Juni 
1886 jind anzujehen: 

1. die Angehörigen der im Schupgebiete heimiſchen Stämme, 
2. die Angehörigen anderer farbiger Stämme. 

Berlin, den 1. November 1886. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 
Graf v. Bismard. 

204. Derordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit über die 
Eingeborenen im Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie. 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher Klaijer, König von Preußen ıc, 
berordnen im Namen des Reichs, was folgt: 

Der Neu-Guinea-Kompagnie wird unbejchadet der Beitimmung im 52 
der Kaijerlichen Verordnung vom 5. Juni 1886 (Reichs-Geſetzbl. S. 187) 
für ihr Schußgebiet die Ausübung der Gerichtsbarteit über die Eingeborenen 
bis zum Ablauf des Jahres 1897 übertragen. 

Der Reichskanzler hat die zur Ausführung diefer Verordnung erforder: 
lichen Borjchriften zu treffen. 

Urkundlih unter Unſerer Höchiteigenhändigen Unterjchrift und bei 
gedructen Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Marmor-Palais, den 7. Juli 1888. 
(L. 8.) Wilhelm. 

Graf v. Bismarck. 

205. Strafverordnung, betreffend das Derbot der 
Derabfolgung von Waffen, Munition, Sprengftoffen und 
Spirituojfen an Eingeborene, jowie der Wegführung von 

Eingeborenen aus dem Schußgebiet als Arbeiter.**) 
Auf Grund der mir nad) Maßgabe des S 3 Nr. 2 des Reichsgeſetzes vom 

17. April 1886 und des 8 3 der Klaijerlichen Verordnung vom 5. Juni 1886 

*) Vergleiche Nr. 178. 
**) Vergleiche Nr. 206. 
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unter dem 24. Juni 1886 von dem Herrn Reichskanzler ertheilten Ermächtigung 
verordne ic) hiermit für das Schußgebiet der Neu: Guinea -slompagnie, 
was folgt: 

81. 

Ver Waffen, Munition oder Sprengjtoffe an die Eingeborenen verab- 
folgt, wird mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Geldjtrafe bis zu 
eintaujend Mark bejtraft. Auch kann auf Einziehung der bei dem Schuldigen 
vorgefundenen Vorräthe an Waffen, Munition oder Sprengjtoffen erkannt 
werden, injoweit diejelben nad) Ermefjen de3 Gerichts das Maß des perſön— 
lichen Bedarfs überjteigen. 

82. 

Wer Spirituofen an die Eingeborenen verabfolgt, wird mit Haft oder 
Geldjtrafe bis zu einhundert Mark beitraft. 

$ 3*) 
Mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Gelditrafe bis zu drei- 

taufend Mark wird bejtraft, wer Eingeborene zur Verwendung al3 Arbeiter 
ausführt 

a) aus dem Schußgebiet nad) außerhalb, 
b) aus emem Theile des Schußgebietes nad) einem anderen Theile 

defjelben, oder nad) auswärtigen deutichen Plantagen aus denjenigen 
Theilen des Bismard-Ardipels, wo dies bisher gejchehen ift, und 
aus den zum Schußgebiet gehörigen Inſeln der Salomondgruppe, 
ohne Beachtung der von der Landesverwaltung vorgelichriebenen 
Ktontrole. 

Für den nordweitlichen Theil von Neu-Mecklenburg (Neu-Frland) treten 
die vorſtehenden Beitimmungen an Stelle der Bekanntmachung des vor: 
maligen Kaijerlichen Kommiſſars ©. v. Deren vom 20. März; 1886, welche 
für dieſen Landestheil die Anwerbung und Wegführung von CEingeborenen 
ald Arbeiter ausnahmslos unterfagt hat, und welche durch Erlaß des Herrn 
Neichskanzlers vom 8. September d. J. aufgehoben worden ijt. 

84. 
Neben den im 8 3 feſtgeſetzten Strafen kann auf Einziehung des zur 

Wegführung der Eingeborenen bejtimmten Schiffsgefäßes erkannt werden, und 
war ohne Unterjchied, ob dafjelbe dem Thäter gehört oder nicht, wenn der— 
* das Wegführen von Eingeborenen zur Verwendung als Arbeiter 
gewerbsmäßig betreibt, oder wegen Verletzung des 8 3 dieſer Verordnung 
bereit3 vorbeſtraft iſt. 

Finſchhafen, den 13. Januar 1887. 

Der Landeshauptmann. 

Freiherr vd. Schleinih. 

* 8 3 ift in der Faflung wiedergegeben, melde er durch eine Verordnung des 
Landeshauptmanns vom 3. November 1887 erhalten hat. 
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206. Derordnung betreffend eine Abänderung der SS I 
und 2 der Strafverordnung, betreffend das Derbot der 
Derabfolgung von Waffen, Munition, Sprengftoffen und 

Spirituofen an Eingeborene, vom 15. Januar 1887. 

s1. 

Die in den SS 1 und 2 der GStrafverordnung vom 13. Januar 1887 
jejtgejegten Strafen kommen nicht in Anwendung bei Werabfolgung von 
Waffen, Munition oder Sprengitoffen, jowie von Spirituofen an Eingeborene, 
welche anderen farbigen Stämmen, als den im Schubgebiete heimischen, ange 
hören, jofern den nadjitehenden Bedingungen genügt wird. 

S 2. 

Zur Verabfolgung von Waffen, Munition oder Sprengjtoffen, ſowie 
von Spirituofen an einen Eingeborenen der im $ 1 diejer Verordnung 
bezeichneten Art bedarf e3 der Genehmigung des Stationsvorjtehers,*) im 
deſſen Bezirk der Eingeborene jeinen Wohnſitz hat. 

Die Genehmigung ift unter Angabe der Berhältnifje, weldhe die Er— 
theilung derjelben für den Antragiteller wünſchenswerth ericheinen Lafien, 
mündlich oder jchriftlich nachzuſuchen. Diejelbe wird jchriftli und nur für 
die betreffende Perjon auf ein Kalenderjahr ertheilt und kann ohne Angabe 
von Gründen verfagt oder den Gegenjtänden nad) bejchränkt, jowie im Falle 
des Mißbrauchs wieder entzogen werden. 

Bei dem Erlöjchen der Genehmigung ijt die Urkunde zurüdzureichen oder 
deren Verluſt glaubhaft nachzuweiſen. 

S 3. 

Der Stationsvorjteher*) hat dem Kaijerlichen Gericht jeines Bezirkes die 
erfolgten Genehmigungen abichriftlih, jowie die in demjelben etwa jtatt- 
findenden Aenderungen mitzutheilen. 

Ss 4. 

Als Gebühr für die Ertheilung der Genehmigung ift zu entrichten: 
a) wenn diejelbe für jämmtliche in $ 2 diejer Verordnung bezeichneten 

Gegenjtände erfolgt, der Betrag von 30 Marl, 
b) wenn diejelbe für einen oder einige derjelben erfolgt, der Betrag 

von 20 Marl. 

S 5. 
Diefe Verordnung tritt mit dem Tage des Aushanges in Kraft. 

Finſchhafen, den 27. Januar 1888. 
Der Landeshauptmann. 

Freiherr v. Schleinitz. 

*) Vergl. Ar. 191 A 3. 
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207. Derordnung, betreffend die Unwerbung und Aus- 
führung von Eingeborenen als Arbeiter.*) 

Für die Anwerbung und Ausführung don Eingeborenen als Arbeiter, 
joweit diejelben nad) den bejtehenden Verordnungen unter Kontrole zuläjlig 
find, gelten die folgenden Vorfchriften: 

81. 
Die Anmwerbung von Eingeborenen, welche als Arbeiter aus einem 

Theile des Schußgebietes nad einem anderen Theile defjelben über See 
verbracht werden jollen, darf nur durch Sciffsfapitäne oder Agenten, weld)e 
im Dienjt der Neu-Guinea-Kompagnie jtehen oder von ihr beauftragt find, 
oder melde von dem Landeshauptmann dazu die Erlaubnii erhalten haben, 
innerhalb der Grenzen diefer Erlaubniß gejchehen. 

S 2. 
Eingeborene, weldje als Arbeiter nach deutichen Plantagen außerhalb 

des Scubgebieted ausgeführt werden, können durch Agenten der dazu 
Berechtigten in den Theilen des Bismarck-Archipels, wo dies bisher gejchehen, 
und auf den Salomonsinjeln angeworben werden; jedod) bedürfen die Agenten 
der Erlaubniß des Landeshauptmannd. 

5 3. 
Die nad) Maßgabe des 8 1 angeworbenen Arbeiter werden von Dem 

Anmwerbeplaß in eines der von der Neu-Guinea-Kompagnie angelegten und 
unterhaltenen Depot3 gebracht, welches der Landeshauptmann dafür bezeichnet, 
und Dürfen nur bon Dort unter den von der Verwaltung zu bejtimmenden 
Bedingungen an private Arbeitgeber abgegeben und ihrer Beitimmung zuge— 
führt werden. 

Für die nad) Maßgabe des 8 2 angerworbenen Arbeiter können die zur 
Ausführung Berechtigteu bejondere Depots anlegen, in welchen die Arbeiter 
vor der Verichiffung gejammelt und bewahrt werden. 

Arbeiter, welche nady Ablauf des Vertrages zurückgebracht werden, find, 
bevor fie an die Anwerbeſtelle oder ihre Heimath abgeliefert werden, zunädjt 
dem Depot vorzuführen, an welches fie vor Ueberführung an den Beitimmungs- 
ort gebracht waren. 

84. 
Die Beförderung der in $ 1 bezeichneten Arbeiter nach und von dem 

Depot ($ 3) darf nur auf Schiffen der Neu-Guinea-flompagnie oder auf 
jolhen Schiffen anderer Aheder, welche von dem Landeshauptmann die Er- 
mädtigung dazu erhalten, erfolgen. 

Arbeiter, welche nad) Maßgabe des 8 2 ausgeführt werden, dürfen 
von den dazu Berechtigten auf eigenen oder gecharterten Schiffen von dem 
Depot der Berechtigten und von dort nad) dem Anwerbeplag zurüc befördert 
werden. 

8 5. 
Das Gejuh um Erlaubniß zur Anwerbung von Arbeitern (SS 1 und 2) 

ift auf eine bejtimmte Anzahl derjelben und für einen oder mehrere beftimmte 

*) Bergl. Nr. 191 B 1. 



536 Zweiter Theil. Beftimmungen für die einzelnen Schußggebiete. 

Dijtrikte oder Theile der Küſte, in welchen die Anwerbung beabjichtigt win, 
zu richten. Sie wird jchriftlich ertheilt. Die darin bejtimmten Grenzen 
dürfen nicht überjchritten werden. 

S 6. 
Der Erlaubnißichein wird ertheilt, wenn 
a) nachgewiefen wird, daß die anzuwerbenden Arbeiter für eine Be 

ichäftigung im Schutzgebiet oder für eine dazu berechtigte deutſche 
Plantage außerhalb dejjelben bejtimmt ind; 

b) im Falle der Anwerbung mittelit Schiffes dargethan wird, daß das 
Schiff fih in gutem Seezuftande befindet, für Arbeitertransport 
geeignet ift und einen für Die anzumerbende Anzahl Arbeiter 
genügenden Raum beſitzt, auch den fiir diejelbe genügenden Worratb 
von Lebensmitteln, Friſchwaſſer und Arzneimitteln an Bord hat; 

ec) im Falle des S 2 außerdem erwieſen wird, daß aus dem Bezirke 
des Bismard-Ardhipels, in welchem Arbeiter geworben werden 
jollen, Eingeborene al3 Arbeiter jhon vor dem 21. Auguft 1885 
nach deutichen Plantagen außerhalb des Schutzgebietes ausgeführt 
worden find. 

S 7. 
Die Erlaubniß kann, auch wenn die in S 6 bezeichneten Bedingungen 

erfüllt find, für jolche Dijtrifte verweigert werden, in welchen das Entjteben 
von Stonfliften mit den Eingeborenen durch die Anmwerbung zu bejorgen it. 
Sie darf zurücdgenommen werden, wenn der Sciffsführer oder der ſonſtige 
Agent bezw. deren Gehülfen fi) bei der Amverbung oder im Zufammenbange 
damit einer Uebertretung der darüber gegebenen Vorjchriften, einer jchlechten 
Behandlung der Eingeborenen oder einer jonjtigen ſtrafgeſetzlich unerlaubten 
Handlung in Bezug auf das Anwerbungsgejchäft oder gegen die Eingeborenen 
im Anwerbebezirk jchuldig gemacht haben. 

Die Zurüdnahme der Erlaubniß jteht dem Landeshauptmann zu; in 
dringenden Fällen kann fie von dem Vorſteher der Station, zu deſſen Bezirt 
der Anwerbungsbereih gehört, vorbehaltlich des Rekurſes an den Landes: 
hauptmann, ausgejprochen werden. 

S 8. 
Als jelbjtändige Arbeiter dürfen nur geſunde Leute angemworben 

werden, welche ausreichend körperlich entwidelt und nicht infolge höberen 
Alters gebrechlich find. 

Berjonen, welche diejen Anforderungen nicht genügen, dürfen nur dann 
angeworben werden, wenn jie zu einer angeworbenen Familie gehören und 
ihren Unterhalt von diejer erhalten, vorausgejeßt, daß fie nicht an einer 
anjtedenden Krankheit leiden. 

Darüber, ob ein Eingeborener anwerbefähig it oder nicht, entjcheidet 
der Stationsvoriteher. 

89. 
Die Dauer des Vertrages darf drei Jahre nicht überjteigen. Die Ber: 

tragözeit it von dem Tage der Ankunft an dem Beitimmungsort an zu 
rechnen bis zu dem Tage der Einjchiffung behufs der Rüdbeförderung. 
In dem Vertrage it der Beltimmungsort der Arbeiter anzugeben und aus 
zuſprechen: 
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a) daß die tägliche Arbeitszeit nad) Sonnenaufgang beginnt und mit 
Sonnenuntergang endet, von einer zweiltündigen Pauſe für Die 
Mittagsmahlzeit und Erholung zu unterbrechen it, und daß die 
Arbeit3dauer im Ganzen zehn Stunden nicht überjteigen darf; 

b) daß an Sonntagen nicht gearbeitet wird, es jei denn, daß Sonntags: 
arbeit im Wege der Disziplinarjtrafe verhängt worden it; 

c) daß von dem Tage der Anwerbung an ein bejtimmtes Monatslohn 
nad) den Beitimmungen des Vertrages entweder in baarem Gelde 
oder in Handelswaaren zu den an dem Beitimmungsorte üblichen 
Ladenpreilen gewährt, und daß zivei Drittel dieſes Lohnes erſt nach 
Ablauf der Dienitzeit unter Aufficht der Ortsbehörde bezw. des 
deutichen Konſulats ausgezahlt werden; 

d) daß den Arbeitern die nöthige Behaujung, Koſt und ärztliche Pflege, 
einfchließlich der Arznei, frei geliefert werde in Gemäßheit der an 
Ort und Stelle geltenden Beſtimmungen der Behörden oder des 
deutichen Konſulats; 

e) daß fie nad) Beendigung ihres Dienjtverhältnifjes frei nach ihrer 
Heimath zurüdbefördert werden, daß ſie jedoch nicht das Recht 
haben, die rechtzeitige Heimbeförderung zurückzuweiſen. 

8 10. 
Ueber jede Anwerbung eines oder mehrerer Arbeiter an einem Ort it 

eine Vertragsverhandlung aufzunehmen, welche die in S 9 bezeichneten Be— 
ftimmungen enthalten muß. Zuſätze zu denjelben find gejtattet, ſoweit jie 
ne im Widerjpruch damit oder mit bejtchenden obrigfeitlihen Verordnungen 
tehen. 

Dieſe Verhandlung it von dem Anwerber und dem oder den An: 
geworbenen, jotwie von zwei der deutjchen oder englijchen Sprache und Schrift 
fundigen Zeugen als richtig zu bezeugen. 

Ein Schema (1) für eine jolhe Verhandlung ift beigefügt. . 
Eine Verlängerung des Vertrages bis zur Dauer von weiteren drei — 

Jahren iſt zuläſſig, wenn Arbeiter und Arbeitgeber darüber einverſtanden 
ſind. Die Verhandlung darüber iſt von dem Stationsvorſteher des Bezirks, 
außerhalb des Schutzgebietes von dem zuſtändigen deutſchen Konſulate, auf— 
zunehmen. Bezüglich etwaiger Zuſätze gelten die Beſtimmungen des erſten 
Abſatzes dieſes Paragraphen. Abſchrift der Verhandlung iſt von den Auf— 
nahmeſtellen dem Stationsvorſteher des Bezirks, in welchem die Anwerbung 
ſtattgefunden hat, zu überſenden. 

&if, 
Der Anwerber hat ein Verzeihni über die Angeworbenen nad) dem 

beiliegenden Formular A doppelt zu führen, in welches alles auf die An- 
werbung, Bezügliche ordnungsmäßig und wahrheitsgetreu einzutragen: it. 

Die Rubrik 1 bleibt unausgefüllt. 
Die beiden Eremplare des Verzeichnifjes find nad) Abſchluß der An- 

werbung, mit Datum und Unterjchrift verjehen, dem Stationsvorjteher der 
Neu-Guinea-Kompagnie zu überreichen, welchem die Kontrole der betreffenden 
Anmwerbung übertragen ift. Diejer füllt alsbald diejelben in der Aubrif 1 
mit der Nummer der Dijtriktsftammrolle aus und ftellt hierauf das eine dem 
Anwerber wieder zu. Seitens der Betheiligten ijt demnächſt in allen auf 
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einen Arbeiter bezüglichen Anzeigen und Schreiben neben defjen Namen aud) 
jeine Diftriltsftammrollen Nummer anzugeben. 

Den Verzeichniffen find die nach $ 10 aufgenommenen Verhandlungen 
beizufügen.*) 

8 12. 

Die höchſte Zahl der Arbeiter, welche einem Schiffe nad) außerhalb des 
Schutzgebietes ($ 2) auszuführen gejtattet ijt, beitimmt ſich danach, daß 
unter Ded für jeden angerworbenen Arbeiter ein Flächenraum von 1 Quadrat: 
meter (= 10,8 engl. Quadratfuß) und ein Luftraum von 1,50 Kubikmeter 
(= 55 engl. Kubiffuß) vorhanden jein muß. 

Für Schiffe, welche Arbeiter nur innerhalb des Schußgebietes be 
fördern ($ 1), darf unter der Vorausſetzung, daß fie einen durch Sonnen: 
und Regenſegel gut geihüßten Dedraum haben, diejer Dedraum, ſoweit er 
nicht zu den Edifismanövern gebraucht wird, als Alächenraum mit in 
Rechnung gezogen werden; für jeden Daneben unter Ded für die Arbeiter 
vorhandenen bezw. bejtimmten Quadratmeter Fläche muß jedody ein Luft: 
raum don 1,50 Kubilmeter vorhanden fein. 

$ 18. 
Für die geitattete Anzahl Arbeiter muß ein Arbeiterichiff die nad 

Folgenden zu bejtimmenden Mengen von Nahrungsmitteln guter Bejchaffenbeit 
und Friſchwaſſer an Bord haben. 

Für jeden Arbeiter find zu rechnen: 
als Tagesration: 500 g Reis und 

1500 = Yamd und 
4 1 Friſchwaſſer, 

außerdem per Woche an zwei oder drei Tagen auszugeben: 
750 g Galzfleiih oder gedörrte oder gejalzene Fiſche, 
jowie 60 g Tabak und eine Thonpfeife. 

Un Stelle des Reis können in gleicher Gewichtämenge gegeben werden: 
Brot, Korn, frische Kolosnuß und Maismehl; anderes Mehl in zwei Drittel 
der Gewichtsmenge; an Stelle der Yams in gleicher Gewichtämenge: Kartoffeln 
und ähnliche, in der Südjee üblidye Feldfrüchte. 

Bon diefen Nationen müſſen je nad der Entfernung des Beſtimmungs— 
ortes des Schiffe vorhanden jein, mindeitens: 

a) Wührend des Nordweit-Monjuns (Januar —März inkl.), falls das 
Reiſeziel des Schiffes oft- oder ſüdwärts liegt, für je 50 Seemeilen 
der Entfernung eine Tagesration per Arbeiterkopf; 

b) während des Südoſt-Paſſats und der Uebergangszeit (April— De 
zember inff.), wenn das Reiſeziel oft: oder ſüdwärts liegt, für je 
25 Seemeilen eine Nation per Kopf; 

c) während des Nordweſt-Monſuns und der Uebergangszeit (No— 
vember— Mai inkl.), falls das Neileziel weit: oder nordmwärts Liegt, 
für je 25 Seemeilen eine Nation per Kopf; 

*) Die beiden legten Abjäge von 8 11 enthalten eine durch Verordnung des 
rg Kommiflard vom 5. Dezember 1889 eingeführte Abänderung bes urſprüng⸗ 
lihen Tertes. 
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d) während des Südoſt-Paſſats (Juni—Dftober inkl), falls das 
Reijeziel weit- oder nordmwärt3 liegt, für je 50 Seemeilen eine 
Nation per Kopf. 

Fällt ein Theil der Reiſe des Schiffes in eine der vorjtehend genannten 
Jahreszeiten, ein anderer Theil in die folgende, jo gilt die längere Aus- 
rüftungsfrift für die ganze Reiſe. 

8 14. 
Außer dem nad S 13 ———— Proviant und Waſſer müſſen die 

Schiffe mit außlömmlichen Arzneimitteln verjehen fein, und darunter müfjen 
fih, abgejehen von den für die Schiffsbejagung erforderlichen reſp. vor— 
geichriebenen Arzneimitteln, unter Zugrundelegung der nad) $ 13 zu be- 
rechnenden Ausrüjtungsdauer mindeſtens an Bord befinden: 

Ber Ber Per Ber 

Kopf | 1—15 Köpfe | 16—50 Köpfe | 51—100 Köpfe 
Arzneien und Kranfenartifel. 

per | über: | per | über: | per | über: | per 
Woche. Haupt. | Woche.| haupt. | Woche.| Haupt. | Woche. 

Chininum sulfuricum (oder ans 
deres Ehininfa) . . . . 10,75 g — — _ _ 

Opiumtintur . . 2..2...[/05 _— — — — — — 
Bitterſalzz. 60 =: — — — — — 
Salzläure, reienn — 0 22 — — 3081 — |60g 
Cognaaeee. — 200 1 — 400 : — (760 » 
Jodoform. . .. 1 — 10° g| — — /10:; — 120: 
Sublimat (Hydr. bichlor. 

eorros.) in1g — — 1%: — — /10: — |20; 
Rafeline . . . : — 150⸗ — — 1%» — 50⸗ 
Antiſeptiſche Wundwatte . — 1250 : — 1126 : — 2360 : 
Gemwöhnliche geleimte Watte — 1300 : — — 150- — 300 : 
Heftpflafter auf Segeltuh, drei 

Finger breit. ; i — Ilbem — — |l0cm]| — |20em 
Grüne oder andere Seife — 5085| — — 0 gl — 5008 
Karbolfaurer Kalt. . . .. — I1kg| — J5k| — — |1ökg 
Fieberthermometer . . . — II1 Stck. — [1 Std! — I1Stck. — 
Dreiedige Berbandtüder . .1 — 3 : — (6 : — [12 » — 
Neſſel, Calico, oder ui — 

in Stück — — — Ilm! — |ıöm| — 
Flanell⸗ Leibbinden .. — II Stck. — 5 Stck. — IIOoſtck. — 
1 Scheere zu — ..1 — — — — — — — 
1 Salbenfpatel . . . F — _ — — — — — 

8 15. 

Dem Stationsvorſteher, welchem die Kontrole übertragen iſt ($ 11), 
liegt ob: 

zu prüfen, ob die nad) SS 10 und 11 zu führenden Anmerbepapiere 
in Ordnung jind, 

feftzujtellen, ob bei der Antwerbung die bezüglich der Gejundheit der 
Arbeiter in 8 8 gegebenen PVorichriften beobadhtet, und ob die 
Arbeiter mit den in die Anwerbe-Verhandlung aufgenommenen Be- 
dingungen einverftanden find, zu revidiren, ob dad Schiff nad 
Raum und Ausrüftung den gegebenen Vorjchriften (SS 12, 13, 14) 
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entipricht, und zutveffendenfall3 die jchriftlihe Erlaubniß auf dem 
Verzeihnii (Formular A) auszufertigen. 

Erſt nah der Ausfertigung diejer Erlaubniß darf das Schiff mit den 
geworbenen Arbeitern den Stationsbezirt verlaffen. Die Lebteren dürfen 
außer im Falle der Seenoth mur in dem Depot ımd an dem Beſtimmungs 
ort abgejeßt werden. 

$ 16. 
Die Aufnahme der geworbenen Arbeiter in ein Depot (S 3) darf erit 

geichehen, nachdem der Stationdvoriteher, welchem die Kontrole der An- 
werbung übertragen ijt, oder der Vorfteher derjenigen Station, in weldyer 
das Arbeiterdepot liegt, die dorgejchriebenen Anwerbepapiere revidirt und 
die Erlaubniß dazu ertheilt hat. 

8 17. 
Der Vorjteher eines Arbeiterdepots führt ein Verzeichniß nad Formu— 

lar B, weldyes er auf Verlangen jederzeit dem Vorfteher der Station jeines 
Bezirks oder einem derjelben vorgejeßten oder von ihm beauftragten Beamten 
zur Einficht vorzulegen hat. Die Spalte 1 diejes Verzeichnifjes füllt er nad 
Anweiſung des Stationsvorjtehers aus. 

Derjelbe iſt ferner verpflichtet, die Befichtigung der Arbeiter und der 
Arbeiterhäufer dieſen Beamten zu geitatten und jede gewünſchte Auskunft 
über die Verhältnifje der Arbeiter zu geben. 

Im Uebrigen gilt für Einrichtung der ArbeiterdepotS und die Ordnung 
in denjelben die Verordnung dom 16. Auguſt 1888. 

| S 18. 
Sollen aus einem Depot Arbeiter auf ein Schiff gebracht werden, um jie 

an ihren weiteren Bejtimmungsort zu fchaffen, jo find diejelben in eine Lijte 
nad) Formular C einzutragen, welche dem Stationsvorfteher des Bezirks zur 
Genehmigung vorzulegen iſt. 

Das zur Beförderung der Arbeiter bejtimmte Schiff darf erit in See 
gehen, nachdem die durch S 15 vorgejchriebene Befihtigung Ttattgefunden bat 
und die auf der Lijte befindliche Beicheinigung vom Stationsvorfteher aus: 
gefertigt iſt. 

Dieje Beicheinigung dient dem Schiffer als Erlaubniß, die Arbeiter nad 
dem betreffenden Bejtimmungsort, jedod nach feiner anderen Stelle außer 
im Falle der Seenoth, zu bringen. 

$ 19. 
Sollen im Schußgebiet angeworbene Arbeiter nad) dieſem von außer: 

halb zurücgebracht werden, jo jind fie vor Verlafien des Einſchiffungsortes 
(Hafens) in eine Lifte nad) Formular D einzutragen, welche vom Schiff‘ 
führer zu unterjchreiben und von dem Kaiſerlich deutichen Konjulat, wo ein 
jolches vorhanden, anderenfall3 von einer örtlichen öffentlichen Behörde als 
richtig zu befcheinigen ijt. Die Spalten 1 ımd 15 bezw. 16 bleiben einft- 
weilen unausgefüllt. 

Das joldye Arbeiter befürdernde Schiff hat vor deren Abjeßung den 
Amtsſitz des Vorſtehers derjenigen Station, in deren Bezirk das Arbeiter: 
Depot liegt, von welchem die Arbeiter ausgegangen jmd, oder derjenigen, in 
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welchem die Kontrole der Anwerbung stattgefunden hat, anzulaufen. Erſt 
nachdem der Stationsvorjteher die Erlaubnig zur Abjegung auf der Liſte D 
ertheilt hat, darf der Schiffsführer die Arbeiter ausjeßen und füllt nun- 
mehr die Spalten 1 und 15, 16 aus. 

Die erfolgte Abſetzung der Arbeiter hat der Schiffsführer dem Stations- 
vorjteher zu melden, was Lebterer unter der Liſte D bejtätigt. 

S 20. 
Werden Arbeiter, welche innerhalb des Schußgebietes veriwendet worden 

jind (S 1), in ihre Heimath zurüdgebracht, jo finden die Bejtimmungen des 
S 19 mit der Maßgabe Anwendung, daß die in Abjag 1 deſſelben erwähnte 
Beicheinigung von dem Stationdvorjteher des Bezirkes, aus welchem ſie rück— 
befördert werden, ausgejtellt wird, und daß diejelben zunächſt an das Depot 
der Neu-Guinea-Kompagnie, von welchem sie ausgegangen find, zurüdgeliefert 
werden müſſen, welches dann für die weitere Beförderung in die Heimath 
jorgt oder die Heimbeförderung durd) die Arbeitgeber jelbit geftattet. 

Handelt es fih um Arbeiter, welche im unmittelbaren Dienſt der 
Kompagnie geitanden haben, jo fann mit Genehmigung des Landeshaupt- 
mann die Nüdbefürderung direkt an die Anmerbeitelle, ohne vorherige Ab- 
lieferung an das Depot gejchehen. . 

$ 21. 
Nach Ablieferung an das Depot hat der Verwalter dejjelben die zurüd- 

gefehrten Arbeiter in das Verzeichniß Formular B (S 17) einzutragen und 
dafjelbe dem Stationsvorjteher nad) Eingang eines jeden Schiffes vorzulegen. 

8 22. 
Werden die Arbeiter nad) Abjegung im Depot aus Lebterem in ihre 

Heimath befördert, jo übernimmt der „Führer des Schiffes jie von dem 
Depot auf Grund einer von dem Stationsvorjteher des Letzteren beicheinigten 
Liſte (D) und liefert jie im Heimathsbezirfe nad) Maßgabe der Bejtimmungen 
am Sclufle des 8 19 ab. 

8 28. 
Für die Ausfertigung der Anwerbeerlaubnig ($ 2), die Prüfung der 

Anmwerbepapiere, die Mufterung der geworbenen Arbeiter und die Bejichtigung 
und Bermejjung der Schiffe (S 15), jowie für die Eintragung in die Kontrol- 
liiten it von dem Anmwerbenden für jeden angeiworbenen Arbeiter eine ein- 
malige Gebühr von fünf Mark an die Kaſſe der Station des Bezirkes, in 
welchem der Anmerbeplaß Liegt, oder desjenigen, in welchem das Depot ſich 
befindet, zu entrichten, worüber die betreffende Kaſſe Quittung extheilt. Für 
jede der jonjt in dieſer Verordnung dorgejchriebenen, von einem Stations- 
vorſteher zu vollziehenden Bejcheinigungen oder zu ertheilenden Erlaubniſſe 
ijt eine Gebühr von zwei Mark zu entrichten. 

s 24.*) 
Die Geburts: und Todesfälle bezüglich ſämmtlicher der Kontrole unter- 

liegenden farbigen Arbeiter find dem gemäß S 11 der Verordnung zuftändigen 

8.24 Abjag 1 und 2 ift durch Verordnung vom 5. Dezember 1889 (vergl. 
die Anmerkung zu $ 11) eingefchoben und die Ziffer der folgenden Paragraphen dem: 
entiprechend geändert worden. 
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Beamten binnen längitens ſechs Monaten*) nach Eintritt des betreffenden 
Ereignifjes, bei Todesfällen unter Angabe der Todesurjache, anzuzeigen. 

In GSterbefällen ijt gleichzeitig mit der zu erjtattenden Anzeige eine 
mit der Dijtritöjtammrollen-Nummer bezeichnete Abrechnung für den Ver: 
ftorbenen und das nad) derjelben ſich etwa ergebende Guthaben abzüglich 
eines auf die Beförderung des Nachlafjes innerhalb des Scußgebietes zu 
rechnenden Betraged von ſieben Mark fünfzig Pfennigen in haltbar ver: 
padten und deutlich fignirten Tauſchwaaren behufs Auslieferung an die Ver— 
wandten des Verjtorbenen zu überreichen. Kann Letztere nicht bewirkt werden, 
jo findet die Rückgabe an den Arbeitgeber ftatt. 

Die Negelung des Nachlafjes eines verjtorbenen Arbeiter kann auch m 
der Weife bewirkt werden, daß der Arbeitgeber das nach der Abrechnung 
fid) ergebende Guthaben auf die in demjelben Arbeitsverhältniß ſtehenden 
Landsleute des Verjtorbenen, jei es durch fofortige Uebergabe von Tauſch— 
waaren oder durch Gutjchrift, vertheilt, wobei die vom Verjtorbenen etwa 
ausgejprochenen Wünſche zu berücjichtigen find. 

In dieſem Falle ijt in der der Todedanzeige beizufügenden Abrechnung 
erfichtlich zu machen, auf welche Perſonen der Nachlaß vertheilt ijt. **) 

8 25.) 
Zwviderhandlungen gegen dieje Verordnung werden mit Gefängniß bis 

zu vier Wochen oder Geldjtrafen bis zu 500 Mark beitraft. 

8 26.***) 

Dieje Verordnung tritt an Stelle der WPolizeivorjchrift des Landes- 
hauptmanns vom 26. Juli v. J. und am 15. Auguſt 1888 in Rraft. Sie 
findet feine Anwendung auf die Nücdbeförderung der vor dem Erlah der 
legteren Verordnung angeworbenen Arbeiter. 

Finſchhafen, den 15. Auguſt 1888. 
Der c. Yandeshauptmann. 

Kraetke. 

Schema 1. 
— — 

Berhandelt ......... J EEE 18... 
Bor dem Unterzeichneten erjchien(en) heute... .-... 22.2.2... 

_ Zuser Tas sat Zr Ber Zee See Br Sr Ge Te Ver Var or 

Derjelbe (Diejelben) erklärten), daß es jeine (ihre) Abſicht jei, als Arbeiter 
J TUE (oder) 
das Depot der Neu: Guinen-Kompagnie und zu weiterer Verwendung von 
dort innerhalb des Schußgebietes ſich anwerben zu laſſen. 

*) Die Frift war urfprünglidh auf zwei Monate normirt, ift aber auf Anordnung 
des Reichskanzlers verlängert worden (Verordnung des Kaiferlihen Kommiffars vom 
26. Juli 1890). 

**) Die Abſätze 3 und 4 find durch ge, des Kaiferlihen Kommiſſars 
vom 29. Mai 1891 hinzugefügt worden, welche zugleih ausſprach, daß dieje Be: 
ftimmungen auf ſämmtliche noch nicht duch Ausantwortung der Nachlaſſenſchaft 
beendeten Beerbungsfälle Anwendung finden jollten. 

***) Vergl. die Anmerkung zu & 24. 
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E3 wurde ihm (ihnen) darauf befannt gemacht, daß das Dienſtverhältniß 
auf die Dauer von... .. Jahren geichlofjen werde; daß dieje Zeit mit 
dem Tage der Ankunft am Bejtimmungsorte zu laufen beginne und mit dem 
Tage der Einſchiffung behufs der Nüdbeförderung abjchließe; 

daß die Arbeitsjtunden nad) Sonnenaufgang beginnen und mit Sonnen- 
untergang endigen, von einer zweijtündigen Pauje für die Mittagsmahlzeit 
und Erholung unterbrodyen werden, und die Arbeitsdauer im Ganzen zehn 
Stunden am Tage beträgt; 

daß an Sonntagen nicht gearbeitet wird, es jei denn, daß Sonntags— 
arbeit im Wege der Disziplinarjtrafe verhängt werde; 

daß er (fie) von dem Tage der Anwerbung an ein Monatslohn in 
Höhe von 24 IR bar dd 
in Handelswaaren zu den an dem Beſtimmungsorte üblichen Ladenpreiſen*) 
erhalten werde(n), und daß zwei Drittel dieſes Lohnes nad Ablauf der 
Dienstzeit unter Aufficht der Ort3behörde oder des deutſchen Konſulates aus: 
gezahlt werden; 

daß ihm (ihnen) die nöthige Behaufung, Koft und ärztliche Pflege ein: 
ichließlich der Arznei frei geliefert werde in Gemäßheit der an Ort und 
Stelle geltenden behördlichen oder konjulariichen Feſtſetzungen; 

daß, wo ſolche Beitimmungen fehlen, jowie im Schußgebiete der Neu: 
Guinea = Kompagnie dafür die für die Arbeiterdepots feitgejeßten Bejtim- 
mungen gelten; 

daß er (fie) mit Beendigung des Dienjtverhältnifjes frei nach der 
Heimath zurüdbefördert werde(n), daß er (fie) jedoch nicht das Necht habe(n), 
die rechtzeitige Heimbeförderung zurüdzumeilen. 

Der (Die) sub 1... . aufgeführten) Arbeiter erklärten) hierauf: 

Ih bin (Wir find) mit den mir (uns) joeben bekannt gegebenen Be- 
dingungen einderjtanden und verpflichten) mic) (uns) während der Dauer 
von . . . . Jahren zur Mrbeit nad) der oben angegebenen Beſtimmung 

Berhandelt wie oben. (Handzeichen 
(Namen des Anwerbenden.) des Angeworbenen.) 

Bejheinigung: 

Wir befunden hierdurch, daß vorjtehende Verhandlung mit der (dem) 
in derjelben genannten Perſon(en) in der Weije, wie fie niedergejchrieben, 
jtattgefunden hat, und daß d . . . . Komparent(en) Erjtere zum Zeichen der 
Genehmigung eigenhändig vollzogen hat (haben). 

(Datum und Unterjchriften.) 

*) Findet eine der beiden Zahlungsarten nicht Anwendung, fo find die betreffenden 
Worte „in baarem Gelde” .. . oder „in Handelsiwaaren ꝛc.“ zu ftreichen. 
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anderweite Bejtimmung oder zur Rückſendung in ihre Heimat wieder verichifften farbigen Arbeiter. 
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208. Derordnung, betreffend die Zurückbeförderung von 
eingeborenen Arbeitern. 

Sollen Arbeiter, weldye vor dem Inkrafttreten der Polizeiverordnung 
des Landeshauptmanns vom 26. Juli 1887 *) im Schußgebiete angetvorben 
find, von außerhalb in diejes zurückgebracht werden, jo hat das ſolche Arbeiter 
befördernde Schiff vor deren Abjegung das Arbeiterdepot zu Mioko anzu: 
laufen, von deſſen Vorfteher der mit der Kontrole der Arbeiteranwerbung 
von mir beauftragte Stationsvorjteher der Neu-Öuinea-fiompagnie im Bismard- 
Archipel jofort zu benachrichtigen iſt. Erit nachdem Leßterer die Erlaubniß 
hierzu ertheilt hat, darf der Schiffäführer die Arbeiter abjeten. Die bewirkte 
Abſetzung ift dem genannten Stationdvorjteher zu melden. 

Zumwiderhandlungen gegen dieje Verordnung unterliegen den Gtraf- 
bejtimmungen des 8 24 (neu 25) der Verordnung vom 15. Auguſt 1888. 

Dieſe Berordnung tritt jofort in Kraft. 

Finſchhafen, den 20. Februar 1890. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
Roſe. 

209. Verordnung, betreffend die Arbeiterdepots im Schutz— 
gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie.**) 

s 1. 

Zur Errichtung eines Depots für Arbeiter, welche außerhalb des Schutz— 
gebietes Verwendung finden jollen ($ 2 der Verordnung vom 15. August 1888), 
bedarf e3 der Erlaubniß des Landeshauptmanns, welche von den dazu Ber 
rechtigten unter genauer Angabe des Ortes, ſowie eines Planes, welcher die 
Ausdehnung und Einrichtung des Depots erjehen läßt, nachzuſuchen iſt. 

8 2. 

Das oder die Häujer des Arbeiterdepot3 dürfen nur an einem luftigen 
Blage mit trodenem Untergrunde errichtet werden. 

Der Fußboden muß eben und mit Brettern oder Steinen oder trodenem 
Sande bededt jein. 

Um jedes Haus herum muß in einer Entfernung von 10 m von jeder 
Wand des Haujes der Boden rein von Gras und anderer Vegetation ge— 
balten werden. 

Die Arbeiter-Wohn- und -Schlafhäufer müſſen ſowohl an den Seiten, 
wie namentlich im Dach wafjerdicht jein und einen oder mehrere vor dem 
Wetter geihübte Eingänge haben. Sie dürfen nicht gleichzeitig zu anderen 
Zwecken benußt werden. Stein Arbeiter-:Wohn- oder -Schlafhaus darf für 
mehr als 100 Arbeiter eingerichtet jein. 
— 

*) Vergl. Nr. 207 8 26. 
**) Vergl. Nr. 191 B 1. 
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Die Sclafitellen der Arbeiter müſſen mindeſtens 1 m über dem Erd— 
boden liegen ımd eine jede muß wenigjtens 1,80 m lang und 0,75 m breit 
und mit einer Matte von diejen Dimenfionen verjehen fein. 

Der Luftraum über den Schlafitelen muß, den Dadjraum eingerechnet, 
eine Höhe von mindeſtens 1,25 m haben. 

Die Schlafitellen fünnen in der Mitte (Längsachſe) des Haufe umd 
an den Seiten oder auch quer zur Längsachſe angebracht jein. Jede Reihe 
Sclafjtätten muß von einem freien Gange von mindeitens 1 m Breite zu- 
gängig jein. 

Stofen zwei Neihen Schlafjtätten mit einer Längsjeite aneinander, jo 
lollen Ddieje aneinander ftoßenden Reihen durch eine Wand von Brettern, Rohr, 
Bambus oder ähnlichem Material getrennt fein, welche bis wenigjtens 1,25 m 
über den Boden der Schlafitätte reicht. 

Ss 4. 
Geſonderte Häufer oder durch dichte Wände getrennte Abtheilungen der 

Häufer find zu bejtimmen: 

a) für underheirathete Männer und Knaben über 14 Jahre, 
b) für underheirathete Frauen und Mädchen über 12 Jahre, 
ec) für Familien mit Nindern, welche Xebteren da® unter a und b am- 

gegebene Alter nicht überichreiten. 

85. 
In der Nähe der Wohn: und Schlafhäufer, doc, mindeften® 15 m davon 

abliegend, müſſen ſich befinden: 

a) eine oder mehrere gededte Küchen, 
b) ein oder mehrere Aborte. 

Die Küche oder ein anjtoßender bezw. in der Nähe liegender gededter 
Raum joll jo groß jein, dab die Arbeiter darin ihre Mahlzeiten nehmen 
fünnen. 

$ 6. 
Die Ernährung der Arbeiter hat nad) Maßgabe der für die Verpflegung 

derielben an Bord der Arbeiterichiffe duch S 13 der Verordnung vom 
15. Augujt 1888 vorgeichriebenen Speijerolle zu erfolgen. 

Der Depotvorjteher hat für Ichmadhafte Zubereitung Sorge zu tragen. 
Gutes, reines, womöglich filtrirte® Trinkwaſſer erhalten die Arbeiter 

nad) Bedarf. 

S 7. 
Ueber die Arbeiter ijt bejtändige Aufſicht zu üben und für ein ruhiges, 

friedliches Verhalten untereinander, gegen andere Eingeborene und Weihe 
zu jorgen. 

Bon abends 8 Uhr bis Tagesanbruch jollen fich die Arbeiter in ihren 
Häufern oder in der Nähe derjelben in einem diejelben umgebenden, ein 
gefriedigten Raum aufhalten. 

Widerjegliche Arbeiter dürfen vom Depotvorfteher duch Einſperren 
und Entziehung der halben Koft bis höchitens dreimal 24 Stunden bejtraft 
werden. 

— un 
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Neicht diefe Strafe nicht aus, jo hat der Depotvorftcher dem Vorſteher 
der Station der Neu-Guinea-Kompagnie, unter deſſen Aufficht das Depot 
fteht, Anzeige zu erftatten behufs eventuellen Einfchreitens. 

88. 
Es iſt für ſtrenge Reinlichkeit in Bezug auf den Körper des Arbeiters 

ſelbſt, wie in den Wohn- bezw. Schlafhäuſern und in der Küche zu ſorgen. 
Mindeſtens einmal in der Woche find die Schlafitellen und die Räume unter 
denielben ſorgſamſt zu reinigen. 

Den Arbeitern ift monatlich ein neues Lava-lava zu verabfolgen, welches 
auf ihren Lohn in Anrechnung gebracht werden darf. 

S 9. 
Die tägliche Arbeitszeit darf zehn Stunden nicht überjchreiten. Um 

Mittag ift eine in die zehmftündige Arbeitszeit nicht eingerechnete Ruhepauſe 
bon wenigſtens zwei Stunden zu gewähren. 

Bei jehr naffem Wetter darf nur in Nothfällen außerhalb des Schubes 
eines Daches gearbeitet werden. 

An Som: und Felttagen iſt die Arbeit verboten, außer bei jehr dringen- 
der Veranlaſſung. Es ift diefe in jedem Falle dem Stationsvorfteher der 
Neu:Guinea-Kompagnie zu melden. 

8 10. 
Kranke dürfen nicht zur Arbeit herangezogen werden, und muß für 

Pflege und arzneilihe Behandlung derjelben gejorgt werden. Wunden find 
mindejtens täglich zu reinigen und nem zu verbinden. 

Das Depot muß im Befig der durch S 14 der Verordnung dom 
15. Auguft 1888 für Schiffe vorgeichriebenen Arzneimittel, berechnet für 
eine vom Stationsvorfteher der Neu-Guinea-Kompagnie nad) Mafgabe der 
thatſächlichen Verhältniſſe feitzuftellende Ktopfzahl, auf mindejtens zwei Monate 
jein und ijt verpflichtet, den Borrath rechtzeitig zu ergänzen. 

Nevifionen durch einen Arzt der NewGuinea-Kompagnie müfjen geitattet 
werden. 

8 11. 
Für die Erlaubniß zur Haltung des Depots und zur Deckung der durch 

die Beaufſichtigung entſtehenden Koſten iſt eine Gebühr von jährlid) drei— 
hundert Mark für jedes Depot an die Kaſſe des Stationsbezirkes, in welchem 
das Depot ſich befindet, zu entrichten. 

8 12. 
Die von der Neu-Guinea-Kompagnie errichteten Arbeiterdepots unter— 

liegen bezüglich der Einrichtung und Unterhaltung ebenfalls den Vorſchriften 
der 88 2 bis 10. 

8 13. 
Für die Befolgung der in diejer Verordnung gegebenen Vorjchriften ift 

der Vorfteher des Depots verantwortlich. Zumiderhandlungen gegen diejelben 
werden mit Geldbuße bis zu 300 Mark für jeden Fall beftraft. Werden 
fie von dem Vorſteher eines nad) Maßgabe des S 1 errichteten Depots im 
Rücdfalle begangen, jo fann die Erlaubniß zur Haltung des Depots durch 
den Landeshauptmann zurückgenommen werden. 
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g 14. 
Dieje Verordnung tritt an Stelle der Polizeivorichrift für Arbeiter 

depot3 dom 26. Juli 1887 und am 16. Augujt 1888 in Kraft. 

Finſchhafen, den 16. Auguft 1888. 
Der c. Landeshauptmann. 

Kraette. 

210. Derordnung, betreffend die Erhaltung der Disziplin 
unter den farbigen Arbeitern. *) 

— 
Zur Erhaltung der Ordnung und des Gehorſams unter den farbigen 

Arbeitern, welche in einem feſten Arbeitsverhältnifje jtehen, können Disziplinar: 
jtrafen angewendet werden. Als ſolche find zuläjlig: 

1. Beichränkung der Nahrung und Entziehung von Genußmitteln, 
2. Arbeit über die gewöhnliche Arbeitszeit hinaus, 
3. Einjperrung mit oder ohne Anſchließung in abgejonderten Räumen, 
4. körperliche Züchtigung. 
Gegen ſolche farbige Arbeiter, welche in Niederländiich- Indien an- 

geworben jind, kann als Disziplinarjtrafe auch Geldbuße angewendet werden, 
deren Höhe den Betrag von 30 Marf nicht überiteigt. **) 

Ss 2. 
Bei der Beichränkung der Nahrung muß das zur Lebenserhaltung Un- 

entbehrliche verbleiben; jie darf die Dauer einer Woche nicht überjchreiten. 
Ueberarbeit darf nicht über drei Stunden täglid und nicht über drei 

Tage wöchentlich gehen. 
Die Einjperrung darf drei Tage in der Woche ‚nicht überjteigen. 

S 3. 
Körperliche Züchtigung ift nur gegen männliche, körperlich völlig ge 

junde Arbeiter zuläjfig und nur zu verhängen, wenn andere Zuchtmittel 
feinen Erfolg haben. 

Mehr ald zehn Schläge hintereinander dürfen nicht ertheilt werden, und 
darf eine jolhe Züchtigung nicht öfter als einmal in einer Woche gejcheben. 

84. 
Die verſchiedenen Disziplinarſtrafen können bei ſchwereren Vergehen oder 

im Rückfalle auch nebeneinander verhängt werden. 

85. 
Disziplinarſtrafen können nur durch den Stationsvorſteher oder in deſſen 

Verhinderung durch ſeinen Stellvertreter angeordnet werden und ſind unter 
deſſen Aufſicht zu vollſtrecken. 

*) Vergl. Nr. 191 B 2. 
**), Zuſatz, binzugefügt durch Verordnung des Kaiferlihen Kommifjars vom 

24. März 1890. 
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S 6. 
Die nähere Bejtimmung der Fälle, in welchen fie anzuwenden find, ſo— 

twie die Art der Ausführung wird dem Landeshauptmann übertragen. 

m ST. 
Ueber die Anordnung jeder Disziplinaritrafe, deren Veranlafjung und 

Vollitredung ijt eine genaue Vermerkung durd den Stationsvorfteher zu den 
Alten zu nehmen, und find dieſe Vermerfe durch den Stationsvorjteher dem 
Landeshauptmann monatlid; mitteljt Berichtes vorzulegen. 

Berlin, den 22. Oltober 1888. 
Neu:Guinea-Nompagnie. 

Die Direktion: 

U. dv. Hanjemann, Herzog. 
Vorfigender. 

211. Derordnung, betreffend die Erhaltung der Disziplin 
unter den farbigen Arbeitern. 

Die in 8 1 Ziffer 4 und S 3 der Verordnung vom 22. Oktober 1888 
(Berordnungsbl. ©. 90 f.) als Disziplinaritrafe gegen farbige Arbeiter 
vorgejehene körperliche Züchtigung darf gegen joldye farbige Arbeiter, welche 
in Niederländiich- Indien angenommen worden find, nicht angervendet werden, 
außer mährend der Dauer der Freiheitsitrafen, welche jie auf Grund der 
Berurtheilung wegen Verbrechen oder Vergehen verbüßen. 

Finſchhafen, den 19. Dezember 1889. 

Der Naijerlihe Kommiſſar. 
Roſe. 

212. Derordnung, betreffend die geſundheitliche Kontrole der 
als Arbeiter angeworbenen Eingeborenen. 

Im Interefje der Erhaltung eines guten Gejundheitszuitandes unter 
den im Schußgebiete der Neu-Ouinea-Slompagnie als Arbeiter angeworbenen 
Eingeborenen wird verordnet: 

81. 
Einer geſundheitlichen Kontrole ſind zu unterziehen ſämmtliche im Schutz— 

gebiete als Arbeiter angeworbenen Eingeborenen, auf welche die Verordnung 
vom 15. Augujt 1888 Anmendung findet, bevor fie: 

1. in ein Arbeiterdepot aufgenommen und an Arbeitsjtellen des 
Schyußgebiete$ verwendet werden (S 1 Verordnung vom 15. Auguſt 
1888) oder nad) deutichen Plantagen außerhalb des Schubgebietes 
verfchifft werden (S 2 1. c.), 

2. nad) Beendigung des Vertragsverhältniſſes in ihre Heimath 
zurücbefördert werden (SS 19, 20 1. c.) 
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82. 

Die gejumdheitliche Kontrole wird durch den mit der Beaufſichtigung 
der Anmwerbung beauftragten Beamten ($ 11 1. e.) veranlaft und durch 
einen Arzt oder, falls die Zuziehung eines ſolchen nicht möglich ift, durch 
einen Heilgehülfen ausgeführt. 

Diejenigen Arbeiter, welche von Kaiſer Wilhelmsland nach beendeter 
Dienftzeit oder aus anderen Gründen über Herbertshöh zurüdzubefördern 
find, müfjen vor ihrem Abgang aus Kaiſer Wilhelmsland der gejundheitlichen 
Reviſion durch einen Arzt bezw. einen SHeilgehülfen unterzogen werden. 
Diefe Nevijion kann nur nad) eingeholter Genehmigung des Naijerlichen 
Kommiſſars fortfallen. 

Sie findet am Amtsſitz des Kontrolbeamten jtatt, wenn nicht im einzelnen 
Fall ein anderer Pla vom Kaiſerlichen Kommifjar bejtimmt wird. 

83. 

Der die Kontrole der Anwerbung ausübende Beamte (S 11 1. e.) ba 
der Landesverwaltungsbehörde des Bezirkes von jeder nad) 8 2 erforderlich 
werdenden gejundheitlichen Reviſion jo zeitig Anzeige zu eritatten, daß der 
Vorfteher derjelben oder ein von demjelben für jeden einzelnen Fall bejonders 
zu ermächtigender Beamter der Reviſion beiwohnen kann. 

s4 

Nach Abjtattung des Gutachtens des die geiundheitliche Kontrole aus: 
führenden Arztes oder Heilgehülfen enticheidet der mit der Kontrole der An- 
werbung beauftragte Beamte (S 11 1. e.), ob ein Arbeiter beim Verdacht 
des Borhandenfeins einer anjtedenden oder gefährlichen Krankheit zu ioliren 
fei, und bejtimmt in der Folge, wann die Iſolirung zu enden habe. 

Beichwerden über Verfügungen des Nontrolbeamten werden vum Kaiſer— 
lihen Nommifjar oder dem hierzu von ihm ermächtigten Beamten entichieden, 
ohne daß dieſerhalb die einjtweilige Ausführung der angefochtenen Verfügung 
Aufſchub erlitte. 

Geſchlechtskrank befundene Arbeiter jind unter allen Umjtänden an der 
Kontrolitelle zurüd und jtreng geiondert zu halten und erſt nach volljtändiger 
Geneſung zu entlafjen. 

Jedoch jtcht e3 der Neu:Guinea-Kompagnie frei, geichlecht3frante Arbeiter 
im Intereſſe deren ärztlicher Behandlung von einer Kontrolftelle, an melder 
ji ein Arzt nicht befindet, an eine jolche, wo ein jolcher wohnt, befördern 
zu lafien. 

Der Führer des derartige Kranke befördernden Schiffes ijt für die 
Durhführung der Siolirung, nachdem ihm deren Nothwendigfeit vom Kontrol: 
beamten angejagt ilt, haftbar. 

Ss 6. 

Die durch den Aufenthalt und die arzneilihe Behandlung der frant 
befundenen Arbeiter an der Kontrolſtelle entitehenden Kojten trägt der An: 
werbende. 
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57. 
Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung unterliegen den im 8 25 

(neue Faſſung, alte 24) der Verordnung vom 15. Auguſt 1888 angedrohten 
Strafen. 

Stephansort, den 19. November 1891. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Roſe. 

213. Strafverordnung für die Eingeborenen. 

Auf Grund der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit 
über die Eingeborenen im Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie vom 
7. Juli 1888 (D. R-A. 1888 Nr. 176) wird nachſtehende Strafverordnung 
für die Eingeborenen erlaſſen: 

81. 

Vorausſetzungen der Anwendung. 

Eingeborene des Schutzgebietes, ſowie die ihnen gleichgeſtellten Angehörigen 
anderer farbigen Stämme, ſofern ſie nicht durch Naturaliſation die Reichs— 
angehörigkeit erworben haben und infolge deſſen der ordentlichen Gerichts— 
barkeit unterſtellt ſind, können von den dafür einzuſetzenden Gerichten der 
Neu⸗Guinea-Kompagnie wegen rechtswidriger Handlungen verfolgt und beſtraft 
werden. 

S 2. 

Strafbare Handlungen. 

Die Strafverfolgung iſt nur zuläjfig wegen Handlungen, welche nad 
den Gejegen des Deutſchen Neiches als Verbrechen oder Vergehen jtrafbar find, 

Durch dieſe Beſtimmung werden Strafvorjchriften, welche auf Grund 
des 8 11 des Gejehes, betreffend die Nechtsverhältnifje der deutſchen Schuß- 
gebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75) für die Eingeborenen erlaffen werden, 
nicht berührt. 

8 38. 
Entiheidung über die Verfolgung. 

Ob die nach S 2 ftrafbaren Handlungen zur Strafverfolgung geeignet 
find, oder ob dieje Verfolgung zu unterbleiben Hat, wird von dem dafür 
zuftändigen Beamten (Gericht3vorjteher) nad) den Umſtänden des Falles 
entichieden. 

84. 

Zuläſſige Strafen. 

Die zuläſſigen Strafen ſind: 
Todesſtrafe, 
Gefängniß mit Zwangsarbeit, 
Zwangsarbeit ohne Verwahrung im Gefängniß, 
Geldſtrafe. 
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8 5. 
Todesſtrafe. 

Die Todesſtrafe wird durch Erhängen vollſtreckt. 

86. 
Gefängniß mit Zwangsarbeit. 

Die zu Gefängniß mit Zwangsarbeit Verurtheilten werden zu Arbeiten, 
welche ihren Körperträften entiprechen, unter Aufficht angehalten und, joweit 
die Arbeiten nicht im Freien geicheben, in zur Abjperrung geeigneten Räumen 
eine — oder nöthigenfall3 angejchlofien. Sie erhalten feine Yöhnung, jedod 
die zur Lebenserhaltung nothwendige Belöftigung. 

Ss 7. 

Zwangsarbeit ohne Gefängnip. 

Die zur Zwangsarbeit ohne Verwahrung im Gefängniß Verurtheilten 
haben die ihnen auferlegten Arbeiten in der dafür bejtimmten Zeit pünktlich 
zu verrichten. Sie erhalten feine Löhnung und müſſen ſich jelbjt beföftigen 
oder für die ihnen gereichte Beköftigung eine dafür feitzujegende Entſchädigung 
entrichten. Finden fie fi zur Arbeit nicht ein oder entziehen fie fi) der: 
jelben, jo fönnen fie in Haft genommen werden und werden gleich den zu 
Gefängnig mit Zwangsarbeit Verurtheilten behandelt. 

88. 
Behandlung der zur Zwangsarbeit Berurtheilten. 

Ueber die Dauer der täglichen Arbeitszeit, die zu gemährenden Ruhe— 
paujen, die zu verabreichende Koſt, die dafür event. zu entridhtende Ber: 
gütung, die Einrichtung des Gefängnifjes und die zur Erhaltung der Disziplin 
anzumendenden Mittel wird durch bejondere Neglement® Bejtimmung ge: 
troffen. 

Ss 9. 

Dauer der Freiheitsſtrafen. 

Die Gefängnißftrafe mit Zwangsarbeit beträgt mindejtens drei Tage 
und geht bis zu fünf Jahren. Die Zwangsarbeit ohne Verwahrung im 
Gefängniß beträgt mindejtens einen Tag und geht bis zu einem Jahre. 

S 10. 

Geldjtrafen; Betrag; Beitreibung. 

Der Mindejtbetrag der Geldjtrafe ijt eine Mark, der Höchſtbetrag drei- 
hundert Marl. 

Kann eine Gelditrafe wegen Unvermögend des Verurtheilten nicht beis 
getrieben werden, jo ijt der Betrag von den nächſt fällig werdenden Lohn: 
bezügen deſſelben derart in Abzug zu bringen, daß eine zur Befriedigung 
der unentbehrlichen Lebensbedürfniffe ausreichende Summe, in der Regel die 
Hälfte des Arbeitslohnes, ihm verbleibt. 

Steht der Verurtheilte nicht in einem feſten Arbeit3verhältnig, jo kann 
ihm die Entrichtung der Gelditrafe in Naturalien nad) einem von dem 
Gerichtsvorſteher zu bejtimmenden Werthsverhältniß geitattet werden. 
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Fit die Gelditrafe auf feinem dieſer Wege einzuziehen, jo wird jie in 
Zwangsarbeit ohne Gefängnig oder nach Umständen in Zwangsarbeit mit 
Gefängniß umgewandelt. 

Ss 11. 

Mildernde Umſtände. 

Beim Vorhandenjein mildernder Umftände kann unter den angedrohten 
Mindejtbetrag der Freiheitsitrafe und ftatt der Freiheitsſtrafen auf Geld- 
ſtrafe erfannt werden. 

8 12. 
Strafummwandlung. 

Bei Strafumwandlungen iſt der Betrag einer Mark gleich einem Tage 
Zwangsarbeit ohne Gefängniß, und drei Tage jolder Zwangsarbeit jind einem 
Tage Zwangsarbeit mit Gefängniß gleich zu achten. 

Ss 18. 

Verſuch; Theilnahme; Strafausichließung und Strafmilderung. 

In Betreff des Verſuches einer jtrafbaren Handlung, der Theilnahme 
an einer ſolchen und der Strafausichliegungs- und Milderungsgründe find 
die Beitimmungen des deutichen Strafgejeßbuches zum Anhalt zu nehmen. 

s 14. 

Todeswürdige VBerbreden. 

Auf Todesitrafe darf nur erfannt werden: 
1. wegen des vollendeten Verbrechens de3 Mordes oder Tudtjichlags, 
2. wegen Branditiftimg im Falle des 8 307 Nr. 1 des Straf 

geſetzbuches, 
3. wegen der in den SS 312, 322 bis 324 des Strafgeſetzbuches 

bezeichneten Handlungen, wenn dadurch der Tod eines Menſchen 
verurſacht worden ilt. 

8 15. 

Andere jhwere Verbreden. 

Auf Gefängnig mit Zwangsarbeit nicht unter ſechs Monaten ift zu 
erkennen: 

1. wegen Aufruhrs, 
2. wegen jchiwerer Körperverlebung, 
3. wegen Nothzucht, 
4. wegen Raubes. 
Sit in den vorgedachten Fällen durch die jtrafbare Handlung der Tod 

eines Menjchen verurjacht worden, jo ift auf Gefängniß mit Zwangsarbeit 
nicht unter zwei Jahren zu erfennen. 

S 16. 

Beitrafung jonftiger Berbreden und Vergehen. 

Im Uebrigen hat das ertennende Gericht nad) den Umständen des 
Sales zu beurtheilen, ob die jtrafbare Handlung mit Gefängniß und 
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Bmangsarbeit, mit Zwangsarbeit ohne Gefängniß, oder mit Geldjtrafe, oder 
gleichzeitig mit der einen und der anderen diefer Strafen zu ahnden. 

S 17. 

Entihädigung des Berlehten. 

Vo nah den Anſchauungen und Gewohnheiten der Gingeborenen Dem 
Berlegten von dem Thäter eine Entjchädigung zu feijten ift, fann in Dem 
Urtheil zugleih auf die Gewährung einer jochen Entihädigung ertannt 
werden. 

8 18. 

Verfahren Stationsgeridte. 

Für die Verhandlung und Entjcheidung der Strafſachen jind Stations 
gerichte zuftändig, welche aus einem ©erichtsvoriteher und einem Gericht: 
jchreiber bejtehen. 

Der Landeshauptmann bejtimmt Sitz und Bezirk jedes Gerichts umd 
ernennt den Vorſteher dejjelben, ſowie für Fälle der Behinderung einen 
Stellvertreter. 

Ss 19. 

Mitwirkung von Beilißern. 

In den Fällen der SS 14 und 15 haben bei der Enticheidung zwei 
Beifiger mitzuwirken, nachdem fie an der mündlichen Verhandlung theil 
genommen haben. In allen underen Fällen verhandelt und enticheidet der 
Gerichtsvorſteher ohne Zuzichung von Beifigern. 

8 20. 

Ernennung des Gerihtsjhreibers und der Beijiger. 

Den Gerichtsichreiber ernennt der Gerichtövorjteher aus den Station: 
beamten oder den achtbaren Weißen feines Bezirkes. Er beruft aus den- 
jelben auch die Beifiser, wenn deren Zuziehung erforderlich wird. 

8 21. 

Theilnahbme des Gerichtsſchreibers. 

Der Gerichtsichreiber it zu jeder vichterlichen Verhandlung zuzuzieben. 

3 22. 

Dolmetſcher. 

Der Zuziehung eines Dolmetſchers bedarf es nur, wenn keine der an 
der Verhandlung theilnehmenden Perſonen des Gerichts der Sprache dei 
Angejchuldigten mächtig iſt. 

8 23. 

Beweismittel. Geſtändniß. 

Das Geſtändniß des Angeſchuldigten kann als Grundlage des Ber— 
fahrens nur dienen, wenn es freiwillig, unumwunden und glaubhaft iſt 
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Lediglich auf Grund des Geſtändniſſes kann die Verurtheilung nur aus- 
gejprochen werden, wenn der Angejchuldigte dafjelbe vor dem erfennenden 
Gericht wiederholt. 

g 24. 
Zeugen. 

Die Ladung der Zeugen erfolgt durch den Gerichtövorjtcher in möglichit 
einfacher Form. Daß und wie fie erfolgt jei, iſt in den Akten zu ver: 
merken. Auch Farbige find Zeugniß abzulegen verpflichtet. Ein Farbiger, 
welcher ohne gnenügenden Grund ausbleibt, ift nöthigenfall® zwangsweiſe 
vorzuführen. Verweigert er jein Zeugniß, jo kann er mit Geldjtrafe bis zu 
dreißig Mark belegt werden, welche, wenn ſie nicht beizutreiben it, in 
Gefängniß mit Zwangsarbeit umgewandelt wird. 

8 25. 

Verpflihtung und Vereidigung der Zeugen. 

Weiße werden von dem Gerichtsvorjteher in der Hauptverhandlung vor 
der Vernehmung durd; Handſchlag verpflichtet, 

nach beſtem Wiffen die reine Wahrheit zu jagen, nicht zu ver— 
ſchweigen und nichts Hinzuzujeßen. 

Eradhtet das erfennende Gericht die Ausfage eines weißen Zeugen troß 
der Verpflichtung durch Handſchlag nicht für gewifjenhaft, deſſen Zeugniß 
aber für bdergejtalt wejentlich, daß von ihm die Entjcheidung der Sache 
abhängt, jo kann es die Verhandlung ausſetzen und bei dem richterlichen 
Beamten des Bezirkes die eidliche VBernehmung des Zeugen beantragen, jofern 
dies nad) der Reichs-Strafprozeßordnung zuläflig iſt. 

Sitzt der richterliche Beamte des Bezirkes vor, jo kann er, bezw. das 
Stationsgericht, die Vereidigung des Zeugen bejchließen. 

8 26. 

Augenſchein. 

Die Einnahme des Augenſcheins iſt durch den Gerichtsvorſteher regel— 
mäßig vorzunehmen, wenn eine zur Berfolgung geeignete ſtrafbare Handlung 
befannt wird, welche Spuren am Thatort hinterlafjen hat. Der vorgefundene 
Thatbeitand ift in dem darüber aufzunehmenden Protofoll jorgfältig nieder: 
zulegen. Zu einer Leichenjchau ift ein Arzt, wenn ein ſolcher in der Nähe 
jich befindet, zuzuziehen, welcher in geeigneten Fällen aud die Leihenöffnung 
und weitere Unterjuchung innerer Theile vorzunehmen hat. 

S 27. 

Durdjuhungen und Beſchlagnahme. 

Durchſuchungen werden unter Zeitung de3 Gerichtövorjteherd und, jofern 
feine bejonderen Gründe entgegentehen, im Beijein des Angejchuldigten vor: 
genommen. 

Gegenftände, welche al3 Beweismittel für die Unterfuhung von Be- 
deutung jein fönnen, find von dem Gericht3vorjteher mit Beichlag zu 
belegen. 



560 Zweiter Theil. Beftimmungen für die einzelnen Schuggebiete. 

8 28. 

Berhaftung. 

Der Angeicyuldigte it zu verhaften, jobald er der Flucht verdächtig, 
oder wenn anzunehmen it, daß er Spuren der That vernichten, oder daß er 
Zeugen oder Mitjchuldige beeinfluffen werde, oder wenn die Verhaftung im 
Intereſſe der Disziplin geboten: ift. 

Durch die Haft iſt er nur jo weit zu bejchränten, als es zur Sicherung 
ihres Zwedes oder zur Aufrechthaltung der Ordnung erforderlicd) iſt. 

Nach der Verhaftung it er alsbald verantwortlich zu vernehmen. 
Die Verhandlung und Enticheidung ijt thunlichſt zu beichleunigen. 

S 29. 

Umjtände zu Gunjten des Angejchuldigten. 

In jeder Lage des Verfahrens haben Vorjteher und Gericht von Amts 
wegen auch die zu Gunften des Angejchuldigten jprechenden Umſtände feit- 
zuftellen und zu beachten; mamentlich find bei Abmeſſung der Strafe dic 
Umjtände, welche die Schuldbarteit mindern, gebührend zu berüdjichtigen. 

S 30. 

Bertheidigung. 

Auf einen Vertheidiger hat der Angejchuldigte nur Anſpruch, wenn die 
Anklage auf eines der in den SS 14 und 15 bezeichneten Verbrechen gerichtet 
ift. Er kann ihm mählen oder die Bejtellung von Amtswegen verlangen. 
Die letztere gejchieht durdy den Gerichtsvorjteher. Bon dem Anjpruch auf 
Vertheidigung iſt dem Angejchuldigten Mittheilung zu maden. Der Ber: 
theidiger tritt erjt bei der mündlichen Verhandlung in Thätigfeit. Demſelben 
find die Alten mitzutheilen und iſt ihm Unterredung mit dem Angejchuldigten 
unter Aufjicht zu geitatten. 

s 31. 

Eröffnung und Ausdehnung des Berjahrens. 

Der Gerichtövorjteher eröffnet das Verfahren, jobald er von einer ftraf- 
baren Handlung Kenntniß erhält, welche nad) jeiner Ueberzeugung zur Straj- 
verfolgung geeignet iſt (S 3). 

Das Verfahren ijt ſummariſch und nicht weiter auszudehnen, als 
erforderlich, um fejtzujtellen, ob die angejchuldigte Perſon zu verfolgen ift 
oder nicht. Jedoch find Beweije, deren Verluſt für die jpätere Verhand— 
lung zu bejorgen it, al3bald volljtändig zu erheben. 

S 32. 

Mündlihe Verhandlung. 

Die Enticheidung erfolgt auf Grund einer mündlichen Berhandlung, 
welhe der Gerichtövorjteher anberaumt, jobald er das Vorverfahren für 
abgeſchloſſen erachtet. 
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Der Gerichtsvorſteher ladet zu derjelben den Angejchuldigten, die Zeugen 
und etwaige Sachverſtändige und benachrichtigt die Beiſitzer, wo deren Mit- 
wirkung erforderlich ift, jomwie den etivaigen Vertheidiger. 

sit der Angejchuldigte in Haft, jo wird er vorgeführt. 

$ 33. 

Leitung und Gang der Verhandlung. 

Der Gericht3vorjteher leitet die Verhandlung. Wirken Beifiger mit, jo 
jteht ihnen zu, Fragen an Zeugen und Sadjverftändige zu vichten. Dafjelbe 
Net hat der Angejchuldigte oder defjen Vertheidiger. 

Ss 34. 

Beweisaufnahme. 

Nah) dem Aufruf der Zeugen, welche demnächſt wieder abzutreten 
haben, wird der Angejchuldigte über die Anjchuldigung vernommen und zur 
Bemweisaufnahme gejchritten. 

Der Inhalt jeder mwejentlihen Bekundung ift dem Angejchuldigten ver- 
ſtändlich zu machen, und ift er zu befragen, was er darauf zu erwidern habe. 

Ueber die gejammte Verhandlung it ein Prototoll aufzunehmen. 

S 35. 

Enticheidung. 

Nach Erihöpfung der Beweisaufnahme, zu deren Ergänzung die Ver: 
Handlung nöthigenfall3 vertagt werden kann, wird das Urtheil gefällt, welches 
entweder auf Freiſprechung oder auf Bejtrafung lautet. 

$ 36. 

Gewinnung des Urtheil2. 

Das Gericht enticheidet nad) freier Ueberzeugung, welche es auf Grund 
der Verhandlung ſich bildet. Haben Beiſitzer mitgewirkt, jo emticheidet die 
Stimmenmehrheit. Der jüngjte Beifiter giebt feine Stimme zuerft, der Vor- 
figende die jeinige zuletzt ab. 

$ 37. 

Form und Verkündung des Urtheils. 

Sn den Urtheilen it die Formel, welche die Freiſprechung von oder die 
Berurtheilung wegen der den Gegenjtand der Anklage bildenden Handlung 
ausipricht, von den Gründen zu trennen. Die Gründe theilt der Gericht3- 
borjteher nad) der Verlefung der Urtheilöformel mündlich kurz mit und 
bringt fie binnen drei Tagen jchriftlich zu den Alten. 

8 38. 

Protofoll; Urtheilögründe. 

Das Protofoll über die Verhandlung ift von dem Gerichtövorfteher 
und dem Gerichtöjchreiber, die Urtheilsgründe jmd nur von Erfterem zu 
unterzeichnen. 

Riebow, Die Rolonial-Gefepgebung. 36 



562 Zweiter Theil, Beitimmungen für die einzelnen Schußgebiete. 

$ 39. 
Nehtsmittel; Prüfung und Beftätigung von Todeöurtheilen. 

Gegen die Entjcheidungen des Stationsgeriht3 findet ein Rechtsmittel 
nicht ſtatt. 

Fit auf Todesſtrafe erkannt, jo find die Akten durch den Gericht: 
vorjteher mitteljt Berichtes dem Landeshauptmann einzureichen. 

Derjelbe ift berechtigt, nad Prüfung der Sache ergänzende Ermitte: 
lungen oder unter Aufhebung des Verfahrens eine neue Verhandlung der 
Sache vor demjelben oder einem anderen Stationsgeriht anzuordnen. 

Klein Todesurtheil darf vollitredt werden, bevor ed von dem Landes 
hauptmann bejtätigt ift. 

8 40. 

Begnadigungsrecht des Yandeshauptmannd. 

Der Landeshauptmann kann erfannte Strafen im Wege der Gnade 
mildern oder ganz erlafjen; bei der Umwandlung in eine gelindere Strafe ih 
er an das in $ 12 vorgeicdhriebene Verhältniß nicht gebunden. 

8 41. 

Strafvollftredung. 

Die Vollſtreckung der Strafe erfolgt unter Zeitung des Gerichtsvorſtehers 
gemäß der Urtheilformel und nach den allgemeinen oder beionderen An- 
ordnungen, weldye über den Strafvollzug erlaflen werden. 

g 42. 
Koſten; Beitreidung zugeſprochener Entihädigungen. 

Sind durch das Verfahren bejondere Koſten entitanden, jo find Diejelben 
in einem abgerundeten Betrage dem Berurtheilten zur Laſt zu legen und in 
gleiher Weije wie Gelditrafen beizutreiben. 

Entjchädigungen zu Gunften des Verletzten, weldde nah $ 17 erkannt 
find, unterliegen ebenfalls der Beitreibung durch das Stationsgericht; jedoch 
findet im Umvermögensfalle Umwandlung in Freiheitsſtrafe nicht jtatt. 

Ss 43. 

Dieje Strafverordnung tritt am 1. Januar 1889 in Wirkjamteit. 

Die zur Ausführung derjelben erforderlichen Beitimmungen erläßt der 
Sandeshauptinann. 

Berlin, den 21. DOftober 1888. 

Neu:Öuinea-Kompagnie, 

Die Direktion. 
U. dv. Hanjemann, Herzog. 

Borfigenber. 
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E. 

Das Schußgebiet der Marſchall-Inſeln.“ 

L Proane der Sıchukherrfchaft.**) 

214. Derordnung, betreffend den Erlaf von Derordnungen 
auf dem Gebiet der allgemeinen Derwaltung, 

des Zoll- und Steuerwefens für das Schußgebiet der 
Marichall, Brown- und Providence- Infeln. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutjcher Kaifer, König von Preußen :c., 
berordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der 
deutſchen Schußgebiete vom 17. April 1886, im Namen des Neiches, 
was folgt: 

81. 
Der Kaijerliche Kommifjar für das Schußgebiet der Marjchall-, Bromn- 

und Providence-Inſeln ift ermächtigt, für die allgemeine Verwaltung, das 
Zoll- und Steuerwejen Verordnungen zu erlaffen. Diejelben find fofort in 
Abſchrift dem Reichskanzler mitzutheilen, welcher‘: befugt it, die erlaſſenen 
Verordnungen aufzuheben. 

8 2. 
Die Verkündung der Verordnungen erfolgt in ortsüblicher Weile, jeden- 

jall3 durch Anheftung an die Tafel des Negierungsgebäudes. 

> 8 8. 
Gegen Strafbejcheide, welde auf Grund der in Gemäßheit des $ 1 

erlafjenen Verordnungen ergehen, fteht den Betroffenen Beſchwerde an den 
Reichskanzler (Auswärtiges Amt) zu. 

Die Einlegung der Beichwerde hat keine aufjchiebende Wirkung, es kann 
jedoch) von dem Kaiſerlichen Kommiſſar die vorläufige Einftellung der Boll- 
jtredung verfügt werden. 

Urkundlih unter Unjerer Höcjlteigenhändigen Unterſchrift und bei- 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Baden-Baden, den 15. Oktober 1886. 

(L. S.) Wilhelm. 
Fürſt v. Bismard. 

*) Die Gruppen der Marſchall-⸗, Brown⸗ und Providence-Inſeln, welche das 
Schutzgebiet bilden, find im Oltober 1885 unter deutihen Schuß geftellt worden. Am 
16. April 1888 wurde dem Schußgebiete noch die Inſel Pleaſant Island einverleibt. 

**) Die Beftimmungen über die Uniformen der Beamten find abgebrudt im 
D. Kol. BI. 18% ©. 101. 

36* 
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215. Derfügung, behufs Hebertragung konſulariſcher 
Befugnifje anf den Kommifjar für das Schutzgebiet der 

Marfchall-Infeln. 

Auf Grund des S 5 des Gejebes, betreffend die Nechtöverhältnifie der 
deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 ©. 75), wird für dad Schup- 
gebiet der Marichall:, Brown- und Providence-Inſeln Folgendes bejtimmt: 

31. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar hat die Befugniſſe wahrzunehmen, welche 

den deutſchen Konſuln nad) 8 16 des Geſetzes, bezüglich der Nationalität der 
Kauffahrteischifte und ihrer Befugniß zur Führung der Bundesflagge, vom 
25. Dftober 1867 (Bundes Geſetzbl. S. 35) und nad) 8 35 des Geſetzes 
bom 8. November 1867 (Bundes-Gejepbl. S. 137) zuitehen. Dafjelbe gilt 
von den Befugnifjen, welche den deutichen Konſulaten als Scemannsämtern 
nad) der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs Geſetzbl. ©. 432) 
und nach jonftigen Reichsgeſetzen obliegen.*) 

Die für die Konſuln geltenden Ausführungsbeitimmungen zu den im 
vorhergehenden Abjag genannten Gejegesvorichriften finden entiprechende An- 
wendung. 

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen 
nah Maßgabe der Beitimmungen des Gejeßes über die Gebühren und orten 
bei den Sonjulaten des Deutichen Reiches vom 1. Juli 1872 (Reichs-Geſetzbl 
©. 245) erhoben. 

82. 
Diefe Verfügung tritt am 1. Oktober 1889 in Kraft. 

Berlin, den 29. März 1889. 
Der Reichälanzler. 

dürft v. Bismard. 

I. Rechtspflege. 

216. Derordönung, betreffend die Rechtsperhältnifje in dem 
Schußgebiete der Marfchall., Brown- und Providence- 

Inſeln. 
Vom 13. September 1886. 

(NReich3:Gejegblatt S. 291). 

Wir Wilhelm, von Gotte8 Gnaden Deutjcher Kaifer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Nechtöverhältnifie 
der deutſchen Schußgebiete, vom 17. April 1886 (Reichs-Geſetzbl. S. 75) 
im Namen des Reichs, was folgt: 

e = Bergl. die Anmerkung zu $ 1 der Verfügung für Kamerun und Togo 
. 180). 
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81. 

Das Geſetz über die Konſulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (Reichs— 
Geſetzbl. S. 197) tritt für das Schutzgebiet der Marſchall-⸗ Brown: und 
Providence-Injeln in Gemäßheit des $ 2 des Gejehes, betreffend die Nechtö- 
verhältmifje der deutichen Schußgebiete, mit den in dieſer Verordnung vor— 
gejehenen Abänderungen am 1. Dezember 1886 in Kraft.*) 

$ 2. 
Der Gerichtsbarkeit (S 1) unterliegen alle PBerjonen, welche in dem 

Schutzgebiete wohnen oder ſich aufhalten oder bezüglich deren, hiervon ab- 
gejehen, ein Gerihtsitand innerhalb des Schußgebieted nad) den zur Geltung 
fommenden Geſetzen begründet ijt, die Eingeborenen jedoch nur, foweit fie 
diejer Gerichtöbarkeit bejonders unterjtellt werden. 

Der Reichskanzler bejtimmt, wer als ingeborener im Sinne diejer 
Berordnung anzujehen ift, und inwieweit auch Eingeborene der Gerichts- 
barkeit ($ 1) zu unterjtellen find. **) 

8 3. 

Dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermäcjtigten Beamten jteht die 
Befugniß zu, bei Erlaß polizeiliher Vorſchriften ($ 4 des Geſetzes über Die 
Konjulargerichtsbarkeit) gegen die Nichtbefolgung derjelben Gefängniß bis zu 
drei Monaten, Haft, Geldjtrafe und Einziehung einzelner Gegenftände an- 
zudrohen, ſoweit ihm diefe Befugniß durch bejondere Anordnung des Reichs— 
lanzlers ertheilt wird. 

8 4. 
(Außer Kraft gejeßt durch S 6 der Verordnung vom 7. Februar 1890). 

SB. 

Der zur Ausübung der Gerichtöbarkeit ermächtigte Beamte hat dafür 
zu forgen, dab die Zuftellungen in dem Schubgebiete mit der nad) den vor— 
handenen Mitteln möglichen Sicherheit erfolgen. Er erläßt die für die Aus— 
führung erforderlichen Anordnungen und überwacht deren Befolgung. 

Ss 6. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind in dem Verfahren vor den 
Gerichtsbehörden des Schutzgebietes alle Entscheidungen, einschliesslich 
der auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden, von Amtswegen 
zuzustellen. Diese Vorschrift findet auch auf die Zustellung der Zahlungs- 
und Vollstreckungsbefehle an den Schuldner, sowie der Pfändungs- und 
Ueberweisungsbeschlüsse an den Schuldner und den Drittschuldner An- 
wendung. Für Beschlüsse, welche ausschliesslich die Prozess- oder Sach- 
leitung, einschliesslich der Bestimmung oder Aenderung von Terminen, 
betreffen, genügt die Verkündung.***) 

*) Vergl. 8 3 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutihen Schußs 
gebiete (Nr. 15), fowie die Anmerkung zu der Ueberjchrift dieſes Gejeges. 

**) Bergl. Nr. 242, 
=.) Dieler Abſatz enthält den durch $ 1 der Berordnung am 7. Februar 18% 

abgeänderten Tert. 
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Die Beglaubigung der zuzujtellenden Schriftjtüde kann in allen Fällen 
durch den Gerichtsichreiber erfolgen. 

Soll durch eine Zuftellung eine Friſt gewahrt oder der Lauf der Ber: 
jährung oder einer Frijt unterbrochen werden, jo treten die Wirkungen der 
Zuſtellung bereit3 mit der Einreichung des zuzuſtellenden Schriftjtüdes bei 
der Gerichtöbehörde ein, jofern die Zuftellung demnächſt bewirkt wird. 

Bei Bewilligung der öffentlichen Zujtellung einer Ladung kann die 
Gerichtöbehörde anordnen, daß eine Einrüdung in öffentliche Blätter nicht 
erforderlich jei. 

Zuftellungen außerhalb des Schußgebietes erfolgen im Wege des Erjuchens. 
Wohnt eine Partei außerhalb des Schußgebietes, jo fann, falls fie 

nicht einen daſelbſt wohnhaften Prozepbevollmächtigten bejtellt hat, angeordne: 
werden, daß fie eine daſelbſt wohnhafte Perfon zum Empfange der für fie 
bejtimmten Schriftitüde bevollmächtige. Dieje Anordnung fann ohne mim | 
lihe Verhandlung erfolgen. Eine Anfechtung des Beſchluſſes findet nidt . 
ftatt. Der Zuſtellungsbevollmächtigte ift bei der nächſten gerichtlichen Ber | 
handlung oder, wenn die Partei vorher dem Gegner einen Schriftjag zu 
jtellen läßt, in diejem zu benennen. Gejchieht dies nicht, jo können alk 
jpäteren Zuftellungen bis zur nachträglichen Benennung durch Anheftung ax 
die Gerichtötafel bewirkt werden. 

Der Nachweis über die erfolgte Zujtellung ijt zu den Gerichtsalten 
zu bringen. 

Ss 7. 
Die Zwangsvollstreckung im Schutzgebiete erfolgt ausschliesslich 

durch die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten 
Beamten. Der‘ Beibringung einer vollstreckbaren Ausfertigung bedarf es 
nicht, soweit dieselbe von dem Gerichtsschreiber der Gerichtsbehörde. 
durch welche die Zwangsvollstreckung zu erfolgen hat, zu ertheilen sein 
würde. *) 

Der Beamte kann nad) Anordnung der Zwangsvollſtreckung mit der 
Ausführung andere Perjonen beauftragen, welche nad) jeinen Anweiſungen 
zu verfahren haben. 

58. 
Vollſtreckbare Ausfertigungen dürfen von dem Gerichtsſchreiber der 

Gerichtsbehörde im Schutzgebiete nur auf Anordnung des zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ertheilt werden. 

9. 
(Außer Kraft geſetzt durch $ 10 der Verordnung vom 7. Februar 1890.) 

g 10. 
Das Geſetz, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des 

Berjonenftandes von Neichsangehörigen im Auslande vom 4. Mai 1870 
(Bundes:Gejepbl. ©. 599), tritt für das Schußgebiet der Marjchall-, Brown 

*) Diefer Abjag enthält den durch $ 2 der Verordnung vom 7. Februar 18% 
abgeänderten Tert. 
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und Providence = Injeln bezüglic) aller Perjonen, welche nicht Eingeborene 
($ 2 Abi. 2) find, am 1. Dezember 1886 in Kraft. 

Urkundlich unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und bei- 
gedrudten Kaijerlichen Inſiegel. 

Gegeben Straßburg, den 13. September 1886. 

(L. S.) Wilhelm. 
Fürft v. Bismard. 

217. Derordnung, betreffend die Nechtsverhältnifje im 
Schußgebiete der Marjchall-Infeln. 

Vom 7. Februar 1890. 

(Reich3:Gefegblatt ©. 56.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaiſer, König von 
Preußen :c., verordnnen auf Grund des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe 
der deutichen Scußgebiete (Reichs =» Gejebbl. 1888 ©. 75),*) für das 
Schußgebiet der Marjchall » Injeln in Ergänzung der Verordnung dom 
13. September 1886 (Reichs-Geſetzbl. S. 291), was folgt: 

8 1. 
Der $ 6 Abſatz 1 der Verordnung vom 13. September 1886 wird 

durch folgende Beitimmung erjeßt: 

(fiehe dort). 

82. 

Der S 7 Abſatz 1 der Verordnung vom 13. September 1886 wird 
durch folgende Beſtimmung erſetzt: 

(ſiehe dort). 

83. 

In Strafjahen findet die Hauptverhandlung ohne die Zuziehung von 
Beifigern jtatt, wenn der Beſchluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens 
eine Handlung zum Gegenſtande hat, welche zur Zuftändigfeit der Schöffen: 
gerichte oder zu den in den SS 74, 75 des Gerichtöverfaffungsgeießes be— 
zeichneten Vergehen gehört. 

g 4. 
Der Angeklagte kann auf jeinen Antrag oder von Amtöwegen wegen 

großer Entfernung jeines Aufenthaltsortes oder wegen jonjtiger Hindernifje 
von der Verpflichtung zum Erjcheinen in der Hauptverhandlung entbunden 
werden, wenn nad dem Ermefjen der Gerichtöbehörde vorausfichtlich keine 
andere Strafe al3 Freiheitsftrafe bis zu ſechs Monaten oder Geldjtrafe oder 
Einziehung, allein oder in Verbindung miteinander, zu erwarten jteht. 

*) Beral. $ 2 und 3 dafelbft (Nr. 15). 
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$ 5. 
Die Gerichtsbarkeit in den zur Zuftändigfeit der Schwurgerichte gehörenden 

Sachen wird der Gerichtöbehörde eriter Inftanz in Jaluit übertragen. 
Für diefe Sachen finden die Vorichriften Anwendung, welche für die 

im $ 28 de3 Geſetzes über die Konjulargerichtsbarteit bezeichneten Straf: 
ſachen gelten. 

$ 6. 
AS Berufungs: und Beſchwerdegericht wird für dad Schußgebiet an 

Stelle des Reichsgerichts und des deutſchen Konſulargerichts in Apia (Gejet 
über die Konjulargerichtsbarteit SS 18, 36, 43, Verordnung vom 13. Sep- 
tember 1886 $ 4) eine Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz am Site des 
Kaijerlihen Kommifjars errichtet, welche aus dem zur Ausübung der Gerichts: 
barkeit zweiter Inſtanz ermächtigten Beamten als PVorfigenden und vier 
Beiſitzern befteht. 

Auf die Beifiger und den Gerichtsichreiber finden die Vorſchriften in 
5 6 Abſatz 2, 88 7, 8, 10 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit 
entiprechende Anwendung. 

Der $ 4 der Verordnung vom 13. September 1886 tritt aufer Kraft. 

8 7. 
In dem Verfahren vor der Gerichtöbehörde zweiter Inſtanz nehmen 

in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten, in Konkursſachen und in den zur ftreitigen 
Gerichtsbarkeit nicht gehörenden Angelegenheiten die Beiſitzer nur am der 
mündlichen Verhandlung, jowie an den im Laufe oder auf Grund derjelben 
ergebenden Entſcheidungen theil. Jedoch erfolgt die Enticheidung über das 
Rechtsmittel der Veichwerde unter Mitwirkung der Beiſitzer, wenn die an- 
gefochtene Entſcheidung unter Mitwirkung von Beifißern ergangen: it. 

In dem Verfahren zweiter Inſtanz ift eine Vertretung durch Nechts- 
anmwälte nicht geboten und findet der $ 269 der Givilprozekordnung feine 
Anwendung. 

Die Borjchriften in SS 464 und 468 der Cwilprozeßordnung gelten 
auch für das Verfahren zweiter Injtan;. 

S 8. 
In Strafjachen findet vor der Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz in Bezug 

auf die Zuziehung der Beiliger die Worfchrift des $ 30 des Gerichts- 
verfaſſungsgeſetzes mit der oben im $ 7 Abſatz 1 bezeichneten Maßgabe 
Anwendung. 

Den Umfang der Beweisaufnahme beftimmt dad Gericht, ohne hierbei 
durch Anträge, Verzichte oder frühere Beichlüffe gebunden zu jein. 

Die Mitwirkung einer Staatsanwaltihaft findet nicht ftatt. 
Der nit auf freiem Fuße befindliche Angeklagte hat Anſpruch auf 

Anwejenheit in der Hauptverhandlung, wenn er fi) am Orte des Berufungs- 
gericht befindet. 

In den im S 5 Abja 1 bezeichneten Sachen ift die Vertheidigung 
auch in der Berufungsinjtanz nothwendig. In der Hauptverhandlung ift 
die Anweſenheit des Vertheidigers erforderlich; der $ 145 der Strafprozeh- 
ordnung findet Anwendung. 

Im Uebrigen verbleibt es bei den VBorjchriften im S 40 des Geſetzes 
über die Konfulargerichtsbarteit. 

GE: ‚mm | een Mine: 
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89. 
Die Todesitrafe ift durch Erjchießen oder Erhängen zu volljtreden. 
Der Kaijerlihe Kommifjar beftimmt, welche der beiden Bolljtredungs- 

arten in dem einzelnen Falle ftattzufinden hat. 

S 10. 
Sn dem Verfahren vor den Gerichtöbebörden im Scubgebiete finden 

das Gerichtsfoftengefeß und die Gebührenordnungen für Gerichtövollzieher, 
für Zeugen und Sadverjtändige, jorwie für Nechtdanwälte feine Anwendung. 

Die Vorjchriften, welche an Stelle der bezeichneten Gejeße zu treten 
haben, werden von dem Reichskanzler erlafjen. 

Der 5 9 der Verordnung vom 13. September 1886 tritt außer Kraft. 

s 11. 
Der $ 46 des Gejehes über die Konſulargerichtsbarleit bleibt außer 

Anwendung; Geldjtrafen fließen ebenfo wie die Gerichtäfoften zur Kaffe der 
Landesverwaltung des Schußgebietes. 

s 12. 
Dieſe Verordnung tritt am 1. April 1890 in Kraft. 
Die in diejem Zeitpunfte bei dem Reichsgericht oder dem deutſchen 

Konjulargericht in Apia anhängigen Berufungs- und Beichwerdejachen werden 
nach den bisherigen Vorjchriften erledigt. 

Urkundlich unter Unjerer Höchſteigenhändigen Unterjchrift und bei— 
gedrucktem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 7. Februar 1890. 
(L. S.) Wilhelm, 

Graf v. Bismard. 

218. Dienftanweifung, betreffend die Ausübung der Gerichts- 
barfeit im Schußgebiete der Marjchall,, Brown- und 

Providence- Injeln. 
Vom 2. Dezember 1886 unter Berüdfichtigung der durch die Dienftanmweilung 

vom 10. März 1890 eingeführten Menderungen. *) 

Zur Ausführung der Vorjchriften über die Ausübung der Gerichtsbar— 
feit im Scußgebiete der Marichall-, Brown- und Brovidence-Änjeln wird 
Folgendes bejtimmt: 

I. Perſonen, welde der Gerichtsbarkeit unterliegen. 

(Zu $ 2 der Verordnung vom 13. September 1886.) 

Die Gerichtsbarkeit in dem Schußgebiete erjtredt ſich nach zwei Rich— 
tungen auf einen weiteren Kreis von Perjonen als die Konſulargerichtsbarkeit. 
Der Erfteren find unterworfen: 

*) Die Abänderungen find durch lateinifhen Drud kenntlich gemacht. 
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1. nicht nur Neichdangehörige und Schußgenofjen, jondern auch Aus- 
länder; ausgenommen find nur Eingeborene (vergl. zur Zeit die 
Verfügung des Reichskanzlers vom 2. Dezember 1886), *) inſoweit 
diejelben nicht nad) $ 2 Abjah 2 der Verordnung der Geridhtäbar- 
feit unterjtellt werden; 

2. nit nur alle Berjonen, melde im Schußgebiete wohnen oder jid 
dort aufhalten, jondern auch jolche Perſonen, hinfichtlich deren, ohne 
daß fie dort Wohnfik oder Aufenthalt haben, ein Gerichtsftand nah 
den zur Geltung kommenden Gejeten begründet iſt (3. B. in den 
Fällen der SS 24, 29, 31, 32 der Civilprozegordnung). 

I. Erlaß polizeiliher Vorſchriften. 

(Zu $ 4 des Gefeges über die Konfulargerichtäbarkeit vom 10. Juli 1879 und $ 3 
der Verordnung vom 13. September 1886.) 

Die Verkündung polizeiliher Vorfchriften hat in der durch $ 2 der 
Kaiferlihen Verordnung vom 15. Dftober 1886 vorgejehenen Weije zu er: 
folgen. Der Tag des nkrafttretens, welcher für die verjchiedenen Theile 
des Schußgebiete ein verichiedener jein kann, ift ausdrüdlic) anzugeben.**) 

11. Geridhtsbehörden. 

(Zu & — * Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit, $ 2 des Geſetzes vom 
7. April 1886 und $ 6 der Verordnung vom 7. Februar 1890.) 

1. * Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Instanz ist der Kaiser- 
licbe Kommissar ermächtigt. Die Gerichtsbarkeit erster Instanz wird 
von den übrigen durch den Reichskanzler zur Ausübung der Gerichts- 
barkeit ermächtigten Beamten wahrgenommen. 

Der Kaiserliche Kommissar ist befugt: 
a) polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vorschriften 

für das gesammte Schutzgebiet oder für einen Theil desselben 
zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängnis 
bis zu drei Monaten, Haft, Geldstrafe und Einziehung einzelner 
Gegenstände anzudrohen (Gesetz, betrefiend die Rechtsverhält- 
nisse der deutschen Schutzgebiete $ 11 Absatz 3, Reichs-Gesetzbl. 
1888 S. 75); 

b) über die Vertheilung der Geschäfte unter mehrere zur Ausübung 
der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigte Beamte, sowie 
über die Amtssitze der Beamten Bestimmung zu treffen; 

c) die Dienstaufsicht über die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
erster Instanz ermächtigten Beamten zu führen und denselben 
für den Fall der Verhinderung Vertreter zu bestellen; 

d) die Abhaltung von Gerichtstagen ausserhalb der Amtssitze an- 
zuordnen; 

e) allgemeine Anordnungen über Ausführung von Zustellungen nach 
Maassgabe des $ 5 der Kaiserlichen Verordnung vom 13. Sep- 
tember 1886, sowie über die Ausführung von Zwangsvoll- 
streckungen zu erlassen. 

*) Vergl. Nr. 242. 
**) Vergl. Nr. 214. 
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Für den Fall der Verhinderung des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 
ermächtigten Beamten gilt der zur allgemeinen Vertretung desselben durch 
Anordnung des Reichskanzlers berufene Beamte auch als zur Ausübung der 
Gerichtsbarkeit ermächtigt. Zu beachten ist, dass in der höheren Instanz 
kein Richter mitwirken darf, welcher in der unteren Instanz bei Er- 
lassung der angefochtenen Entscheidung betheiligt war (Civilprozess- 
ordnung 8 41 No. 6, Strafprozessordnung $ 23 Absatz 1). Für den Fall, 
dass aus diesem Grunde oder aus sonstigen Ursachen der ordentliche 
Vertreter des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Instanz ermäch- 
tigten Beamten an der Vertretung behindert ist, ist ein ausserordentlicher 
Vertreter zu bestellen. Die Bestellung erfolgt durch den Kaiserlichen 
Kommissar oder den ordentlichen Vertreter desselben. 

Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten 
Beamten führen die Dienstaufsicht über die bei der betreffenden Gerichts- 
behörde angestellten Beamten und regeln die Vertretung derselben im 
Falle der Behinderung. 

2. Die Gerichtsbehörde erster Instanz hat in den von ihr ausgehenden 
Schriftstücken 

a) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche unter Zuziehung der 
Beisitzer erledigt werden, die Bezeichnung als „Kaiserliches 
Gericht des Schutzgebietes der Marschall-Inseln“, 

b) sofern es sich um Geschäfte handelt, welche von dem zur Aus- 
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ohne Zuziehung 
von Beisitzern erledigt werden, die Bezeichnung als 
„Kaiserlicher Richter des Schutzgebietes der Marschall-Inseln“ 
anzuwenden. 

2a. Die Gerichtsbehörde zweiter Instanz hat in den von ihr aus- 
gehenden Schriftstücken 

a) in den unter 2a bezeichneten Fällen (Verordnung vom 7. Fe- 
bruar 1890 $ 7 Absatz 1, $ 8 Absatz 1) die Bezeichnung als 

„Kaiserliches Obergericht des Schutzgebietes der Marschall- 
Inseln“, 

b) in den unter 2b bezeichneten Fällen die Bezeichnung als 
„Kaiserlicher Oberrichter des Schutzgebietes der Marschall- 

Inseln* 
anzuwenden. 

3. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Perjonen haben, 
fofern fie nicht bereit3, wie der Kommiſſar, ala NKatjerliche Beamte den 
Dienjteid geleiftet haben, vor Antritt ihres Amtes einen Eid dahin zu leiften: 

„Ich ſchwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwiffenden, die 
Pilichten eines Kaiſerlichen Nichters im Schußgebiete der Marjchall-, 
Brown: und Providence-Änjeln getreulich zu erfüllen. So wahr 
mir Gott helfe.“ 

Die Eidesleiftung kann auch mitteljt Unterjchreibeus der Eidesformel 
erfolgen. Bon der Beeidigung iſt dem Reichskanzler Unzeige zu machen. 

4. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte ift befugt, 
geeigneten Perſonen die Erledigung einzelner, zu jeiner Zuftändigfeit gehöriger 
Geſchäfte dauernd oder in bejtimmten Fällen zu übertragen. Diejelbe Be- 
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fugniß erjtredt ſich nicht auf die Urtheilsfällung, die Enticheidung über 
Durchſuchungen und Beichlagnahmen und PVerhaftungen, ſowie auf die Er— 
nennung und Beeidigung der Beifiger, die Beitellung von Gerichtsſchreibern 
und die Zulafjung zur Rechtsanwaltſchaft. — Im Falle einer dauernden 
Uebertragung ijt die beauftragte Perſon mittelſt Handſchlags an Eidesitatt 
zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die dauernde 
Uebertragimg hindert den Beamten nicht, jederzeit Gejchäfte der betreffenden 
Art jelbjt wahrzunehmen. — Der Beauftragte handelt im Namen der Ge- 
richtsbehörde; derjelbe ijt in den betreffenden Schriftitüden als an Stelle des 
Beamten handelnd zu bezeichnen. 

IV. Beijißer. 

(Zu den 88 7 bis 9 des Geſetzes über die Konjulargerichtäbarteit.) 

1. Die Worte, weldje der Vorfitende bei der Beeidigung der Beijiter 
an die zu Beeidigenden zu richten hat, lauten: 

„Sie ſchwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwifjenden, die 
Pflichten eines Beiſitzers des Staijerlichen Gerihts des Schutz— 
gebietes der Marjchall:, Brown: und Providence-Injeln getreulich 
zu erfüllen und Ihre Stimme nad) bejtem Wifjen und Gewifien 
abzugeben.“ 

2. Die auf Ernennung und Beeidigung der Beifiger und deren Stell- 
vertreter jich beziehenden Verhandlungen und Protofolle find zu bejonderen 
Alten zu nehmen. 

3. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte hat 
Namen, Stand und Staatsangehörigfeit der von ihm ernannten Beifißer und 
Stellvertreter dem Neichskanzler anzuzeigen. 

V. Gerichtsſchreiber. 

(Zu $ 10 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit.) 

1. Als Gerichtsichreiber ijt eine hierzu geeignete Perſon, welche am 
Amtsfige des zur Ausübung der Gerichtäbarkeit ermäcdtigten Beamten wohnen 
muß, zu bejtellen. Von der Bejtellung ift dem Neichsfanzler Anzeige zu 
machen. 

2. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte kann in 
einzelnen Fällen, insbejondere bei Behinderung de3 nad) Vorſchrift der 
Nr. 1 beitellten Gerichtsichreibers, die Verrichtungen defjelben einer anderen 
Berjon übertragen. 

3. Der Gerichtsjchreiber hat vor jeinem Amtsantritt, die mit den Ber: 
richtungen eined joldhen in einzelnen Fällen betraute Perſon vor der Aus 
übung derjelben einen Eid dahin zu leijten: 

„Sch ſchwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwiffenden, die 
Pflichten eines Gerichtsſchreibers getreulich zu erfüllen, jo wahr mir 
Gott helfe.“ 

Falls von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten 
die Erledigung einzelner zu seiner Zuständigkeit gehörenden Geschäfte 
einer anderen Person übertragen wird (Abschnitt III No. 4 der Dienst- 
anweisung vom 2. Dezember 1886), kann dieser auch die Bestellung des 
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bei Erledigung des Geschäftes zuzuziehenden Gerichtsschreibers auf- 
getragen werden. 

VI Redtsanmälte. 

(Zu 8 11 des Geſetzes über die Konjulargerichtsbarteit.) 

1. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte hat ein 
Verzeihniß der von ihm zur Ausübung der Nechtsanwaltichaft zugelaffenen 
Perjonen zu führen. Die Eintragungen ſowie die Löſchungen in dem Ber: 
zeichniffe find dem Reichskanzler anzuzeigen. 

2. Die Bedingungen der Zulafjung zur Ausübung der Rechtsanwalt— 
Ichaft jind dem Grmefjen des Beamten überlajjen. Der Beſitz der Neichs- 
angehörigkeit ijt nicht erforderlih. Wenn geeignete Perjonen mit juriftijcher 
Vorbildung nicht vorhanden find, kann der Beamte unter Umfjtänden aud) 
aus anderen Berufsklaſſen zuverläffige Perſonen, welche die nöthige Geſchäfts 
fenntniß bejigen, zur Ausübung der Nechtsanwaltichaft zulaſſen. Cine Be- 
eidigung der Rechtsanwälte findet nicht jtatt. 

v1. Zuftellungen. 

(Zu den S$ 5, 6 der Verordnung vom 13. September 1886 und $& 1 der Berorbnung 
vom 7. Februar 1890.) 

1. In dem Verfahren vor der Gerichtsbehörde im Schußgebiete erfolgen 
die Zuftellungen jämmtlich auf Veranlafjung der Gerichtsbehörde. Dies gilt 
jowohl von Zujtellungen von Amtswegen (ſ. Nr. 2), al von jolchen auf 
Betreiben der Parteien (j. Nr. 3). Der Unterjchied zwijchen beiden Arten 
von BZuftellungen beruht lediglidy darin, daß die Letzteren nur dann von der 
GerichtSbehörde veranlagt werden, wenn die Partei einen auf die Bewirkung 
der Zujtellung gerichteten Antrag gejtellt hat (vergl. Nr. 4), während es bei 
Zuftellungen von Amtswegen eines ſolchen Parteiantrages nicht bedarf. 

2. Von Amtswegen erfolgen: 
A. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten: die Zustellung der 

Abschrift der Berufungsschrift an die Gegenpartei, sowie die 
Zustellung aller gerichtlichen Entscheidungen nicht bloss 
(wie nach $ 294 Absatz 3 der Civilprozessordnung) der nicht 
verkündeten, sondern auch der verkündeten, insbesondere 
auch der Urtheile.e Ebenso werden Zahlungs- und Voll- 
streckungsbefehle dem Gläubiger und dem Schuldner und 
Beschlüsse, durch welche eine Forderung gepfändet oder 
überwiesen wird, dem Gläubiger, dem Schuldner und dem 
Drittschuldner von Amtswegen zugestellt (Verordnung vom 
7. Februar 1890, $ 1). 

Ausgenommen sind nur: 
a) Beschlüsse, welche lediglich die Prozess- und Sachleitung 

einschliesslich der Bestimmung und Aenderung von Terminen 
betreffen, insbesondere auch Beweisbeschlüsse ($ 1 der Ver- 
ordnung vom 7, Februar 1890); bei diesen genügt die Ver- 
kündung und zwar ohne Rücksicht auf die Anwesenheit der 
Parteien bei derselben; 
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b) Arrestbefehle; die Zustellung derselben an den Gläubiger 
erfolgt zwar ebenfalls von Amtswegen ($ 294 Absatz 3, 
$ 809 Absatz 2 der Civilprozessordnung); die Zustellung an 
den Schuldner dagegen findet nur auf Antrag des Gläubigers 
statt ($ 802 Absatz 2 daselbst), damit nicht durch vorzeitige 
Bekanntgebung des verfügten Arrestes an den Schuldner die 
demnächstige Vollstreckung des Arrestes in ihrem Erfolge 
gefährdet werde. Dieses Interesse des Gläubigers fällt jedoch 
weg, wenn derselbe mit dem Antrag auf Erlass des Arrest- 
befehls zugleich die Vollstreckung desselben, z. B. durch 
Bezeichnung des Arrestgegenstandes (der zu pfändenden 
beweglichen Sachen oder Forderungen u. s. w.) beantragt. 
In diesem Fall ist anzunehmen, dass mit dem Antrag auf 
Erlass des Arrestbefehls auch die Zustellung desselben beantragt 
sei. und demzufolge mit dem Arrestbefehl zugleich die 
Zustellung desselben und die betreffende Vollstreckungs- 

’ maassregel zu verfügen. 

B. in Strafſachen: alle Zuftellungen mit Ausnahme der Zeugenladungen 
im „alle des S 219 der Strafprozekordnung; 

©. im Konktursverfahren: alle Zuftellungen ($ 66 Abſatz 2 der Konkurs— 
ordnung); 

D. in Angelegenheiten der nicht jtreitigen Gerichtsbarkeit: alle vom 
Geriht ausgehenden Zuſtellungen; jedoh iſt hier eine fürmliche 
Zuftellung nur nothwendig, injofern es (3. B. wegen Beginns einer 
Friſt u. dergl.) einer Beurkundung der Zuſtellung bedarf ($ 1 
Abſatz 1 des preußischen Ausführungsgeſetzes zur Civilprozeßordnung). 

3. Auf Betreiben der Parteien erfolgen: 
A. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Zustellung von Schrift- 

sätzen seitens einer Partei an die andere mit Ausnahme der 
Berufungsschrift (vgl. No. 2 A) und die Zustellung von 

Arrestbefehlen an den Schuldner (vgl. No. 2 Ab); 

B. in Strafſachen: die Zuftellung von ZJeugenladungen im Falle des 
$ 219 der GStrafprozefordnung; 

C. Zujtellungen, welche die Betheiligten in nicht gerichtlichen Rechts— 
angelegenheiten vornehmen lafjen wollen, 3. B. von Mahnungen, 
Kündigungen, Protejtationen u. dergl. m. ($ 1 Abjab 3 des 
preußischen Ausführungsgejeßes zur Civilprozeßordnung). 

4. Zu dem Antrage einer Partei auf Bewirkung der Zuftellung genügt, 
abgejehen von dem Geſuche um Bewilligung einer öffentlichen Zuſtellung 
($ 187 der Givilprozehordnnung), eine mündliche Erklärung. — Iſt das zu: 
zujtellende Schriftitüd ein Schriftjag oder eine jonjtige von der Partei aus: 
gehende Erklärung, jo hat die Gerichtsbehörde nad Einreihung des Schrift- 
jtüdes auch ohne ausdrüdlichen Parteiantrag für die Zuftellung Sorge zu 
tragen, wenn aus dem Inhalte des Schriftitüdes hervorgeht, daß und men 
es zugeitellt werden joll. — Soll ein erjt zu erlafjender Gerichtsbeſchluß 
auf Betreiben einer Partei zugejtellt werden (3. B. in den Fällen der 
88 633, 730, 802 der Civilprozegordnung), jo iſt die Partei jchon bei 
Stellung des Antrages auf Erlaß eines ſolchen Beſchluſſes thunlichjt zu einer 
Erklärung zu veranlaffen, ob fie die Zuftellung am den Gegner gleichzeitig 
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beantragen oder ſich einen bezüglichen Antrag noch vorbehalten wolle. Auch 
braucht daS Verlangen der Zujtellung in dem Antrage auf Erlaß des Be- 
ſchluſſes nicht ausdrüdlicd ausgejprochen zu jein, wenn nur ein bezüglicher 
Wille ded Antragſtellers aus den Umſtänden zu entnehmen ift. 

5. Die Vorſchriften über die Zuftellungen in Buch I Abſchn. III 
Tit. 2 der Eivilprozekordnung, welche aud in Straffahen ($ 37 der Straf- 
prozegordnung), in Konkursverfahren ($ 65 der Konkursordnung), zum Theil 
auc in Angelegenheiten der nicht jtreitigen Gerichtsbarkeit und bei den in 
nicht gerichtlichen Angelegenheiten auf Betreiben der Betheiligten ftattfinden- 
den Zuftellungen ($ 1 Abjaß 1, 3 des preußiichen Ausführungsgejeßes zur 
Givilprozeordnung) Anwendung erleiden, find durch die SS 5, 6 der Ber- 
ordnung wejentlic; modifizirt, in$bejondere durch die Beitimmung, da der 
zur Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigte Beamte die für die Ausführung 
der Buitellungen im Schußgebiete erforderlichen Anordnungen zu treffen hat. 

6. Auch im Schußgebiete bejteht die Zuftellung, wenn eine Ausfertigung 
zugeitellt werden joll, in deren Uebergabe, in den übrigen Fällen in der 
Uebergabe einer beglaubigten Abjchrift des zuzujtellenden Schriftjtüdes (F 156 
Abſatz 1 der Eivilprozefordnung). Die Beglaubigung kann aber hier in 
allen Fällen (nicht, wie nah) $ 156 Abja 2 der Civilprozekordnung, nur 
bei Zuitellungen von Amtswegen) durch den Gerichtsichreiber erfolgen ($ 6 
Abſatz 2 der Verordnung). Der Gerichtäjchreiber hat bei Zuitellungen auf 
Betreiben der Parteien die erforderlichen Abjchriften (S 155 der Civil— 
prozegordnung) auf Verlangen auch anzufertigen. Sofern Rechtsanwälte im 
Schutzgebiete zugelafjen werden, fann die Beglaubigung der auf ihr Betreiben 
zuzuftellenden Schriftitüde auch durch ſie jelbit erfolgen. 

7. Die Vorjchriften über die Perjon, an welche die Zuſtellung zu er- 
folgen hat (58 157 bis 164 der Givilprozeßordnung), find auch im Schuß: 
gebiete zu beachten; jedoch tritt an Stelle der $$ 160, 161 der $ 6 Abjak 6 
der Verordnung. 

8. Die SS 165 bis 181 Der Givilprozekordnung finden im Schuß: 
gebiete Feine Anwendung. An ihre Stelle treten die Anordnungen , welche 
von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten gemäß $ 5 
der Verordnung erlafjen werden. Dieje Anordnungen fönnen für eine ein- 
zelne Zuftellung, mit Rüdjicht auf die Umstände des alles, bejonderd oder 
allgemein für alle Fälle, in denen nicht etwas Abweichendes bejtimmt wird, 
getroffen werden. Diejelben können jich beziehen auf die Perſonen, durch 
welche die Zuftellungen zu bewerkjtelligen find, und die Uebermittelung der 
Aufträge an diefelben; auf Ort und Zeit der AZujtellungen; auf diejenigen 
Perſonen, welchen an Stelle des Empfängerd das zuzuftellende Schriftjtüd 
bezw. die Abjchrift defjelben übergeben werden darf, wenn der Empfänger 
nicht angetroffen wird; auf das Verfahren, wenn feine Perjon angetroffen 
wird, an welche die Uebergabe bewirkt werden kann; auf den Nachweis der 
erfolgten Zujtellung. Ein folder Nachweis iſt ſtets jchriftlich zu den Alten 
zu bringen ($ 6 Abjab 7 der Verordnung). Bei den Anordnungen be- 
züglic) der Form dieſes Nachweiſes ift zu beachten, daß durch den lehteren 
fejtgejtellt werden muß, weldes Scriftjtüd in Ausfertigung oder Abjchrift 
übergeben it. Bei Zuftellungen auf Betreiben einer Partei ijt dafür Sorge 
zu tragen, daß die ‘Partei, an welche zugejtellt wird, Kenntniß davon erhält, 
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wer den Auftellungsauftrag ertheilt hat, joweit die nicht aus dem halte 
des zuzuſtellenden Schriftitüdes hervorgeht. 

9. Zuftellungen, welche in einer bei der Gerichtsbehörde im Schub 
gebiete anhängigen Rechtsangelegenheit erforderlid; werden, aber außerhalb 
des Schußgebietes zu bewirken jind, erfolgen im Wege des Erjuchens ($ # 
Abjah 5 der Verordnung). 

10. Das Erjuchen ijt zu richten: 
a) bezüglich einer im Deutichen Reiche zu bewirtenden Zujtellung: ar 

den Gerichtsichreiber des Amtsgerichts, in deſſen Bezirk die Zu 
ftellung ausgeführt werden joll ($ 162 des Gerichtsperfafjungs 

gejeßes) ; 
b) bezüglid einer in einem anderen deutſchen Schußgebiete oder im 

Bezirke eines deutihen Konjulargericht3 zu bewirfenden Zuftellum: 
an die Gerichtsbehörde des betreffenden Schubgebietes bezw. an de 
betreffenden Konſul; 

c) bezüglic einer in einem ausländiichen Staate zu bewirkenden Zu 
jtellung an die in 88 182 bis 184 der Givilprozefordnung be 
zeichneten Behörden und Beamten. 

11. Die öffentliche Zuftellung erfolgt in den bei der Gerichtäbehörde 
des Schußgebietes anhängigen Necht3angelegenheiten nad den Vorjchriften in 
SS 186 bis 189 der Eivilprozeßordnung. Jedoch kann die Gerichtäbehörde 
bei Bewilligung der öffentlichen Zuftellung einer Zadung anordnen, daß em 
Einrüdung in öffentlihe Blätter nicht erforderlih jei ($ 6 Abſatz 4 der 
Verordnung). In einem ſolchen Falle gilt die Ladung als zugejtellt, wenn 
jeit der Anheftung des Schriftitüdes an die Gerichtstafel zwei Wochen ver 
itrihen find ($ 189 Abſatz 2 der Civilprozekordnung). Cine öffentliche Zu- 
jtellung iſt unzuläfjig, wenn die Partei im Deutjchen Reiche, in einem 
deutjchen Schußgebiete oder im Bezirke eine deutichen Konjulargericts, 
deſſen Gerichtsbarkeit fie unterworfen ijt, einen bekannten Aufenthalt hat. 

12. Die in $ 190 der Eivilprozehordnung bezüglich des Eintrittes der 
Wirkungen der Zuftellungen für Zuftellungen mitteljt Erſuchens anderer Be 
hörden oder Beamten und für öffentliche Zuftellungen gegebene Vorſchrift 
it durch $ 6 Abſatz 3 der Verordnung auf alle Zujtellungen ausgedehnt, 
welche in den bei der Gerichtöbehörde des Schußgebietes anhängigen Recht— 
angelegenheiten auf Betreiben der Parteien erfolgen. 

13. Im Scußgebiete zu bewirkende Zujtellungen in einer bei einem 
deutjchen Gerichte anhängigen Rechtsangelegenheit erfolgen auf Erjuchen dieie 
Gerichts in der in Nr. 5 bis 8 bezeichneten Weile. Der zur Ausübıma 
der Gerichtöbarfeit ermächtigte Beamte hat auf Grund des Nachweiſes der 
Zuftellung (vergl. Nr. 8) das in $ 185 Abſatz 2 der Civilprozeßordnung 
bezeichnete Zuftellungszeugniß auszuftellen und nur dieſes, nicht auch den 
Nachweis oder die jonjt etwa bei der Gerichtöbehörde entitandenen Akten, 
dem erjuchenden Gerichte zu überjenden. 

VIII. Zwangsvollſtreckungen. 

(Zu den 88 7, 8 der Verordnung vom 13. September 1886.) 

1. Aus welchen Titeln eine Zwangsvollitredung jtattfindet, unter welchen 
Vorausjegungen insbejondere von der Gerichtöbehörde im Schußgebiete er: 
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laſſene Urtheile volljtredbar find, bejtimmt jich nad) SS 644 bis 661, 702 
der Civilprozeßordnung. 

2. Die Ertheilung der vollstreckbaren Ausfertigung (Civilprozess- 
ordnung $$ 662 ff.) einer von einer Gerichtsbehörde des Schutzgebietes 
erlassenen Entscheidung, eines vor derselben abgeschlossenen Vergleichs 
oder einer von derselben aufgenommenen Urkunde der im $ 702 No. 5 der 
Civilprozessordnung bezeichneten Art kann, abgesehen von den unter No. 4 
bezeichneten Fällen, erforderlich werden, wenn die Parteien dieselbe zum 
Zwecke einer Zwangsvollstreekung ausserhalb des Schutzgebietes (s. unten 
No. 10, 11) beantragen. 

Die Ertheilung einer vollstreckbaren Ausfertigung erfolgt nach Maass- 
gabe der $$ 662 bis 670 der Civilprozessordnung, jedoch in allen Fällen 
(nicht bloss in denen der 88 666, 669) nur auf Anordnung des zur Aus- 
übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ($ 8 der Verordnung 
vom 13. September 1886). 

3. Die Zwangsvollstreckung innerhalb des Schutzgebietes ist in allen 
Fällen Sache der Gerichtsbehörde erster Instanz. Die Zwangsvollstreckung 
wird von dem betreffenden, zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster 
Instanz ermächtigten Beamten angeordnet ($ 2 der Verordnung vom 
7. Februar 1890). 

4. Der Gläubiger, welcher eine Zwangsvollstreckung im Schutz- 
gebiete beantragt, hat den Titel, aus welchem dieselbe erfolgen soll, nur 
dann vorzulegen, wenn sich der Titel nicht in den Akten der Gerichts- 
behörde, an welche der Antrag gerichtet wird, befindet. 

Die Beibriogung einer vollstreckbaren Ausfertigung liegt dem Gläu- 
biger nicht ob, soweit diese Ausfertigung von dem Gerichtsschreiber der 
bezeichneten Gerichtsbehörde zu ertheilen sein würde ($ 2 der Verordnung 
vom 7. Februar 1890). Die Beibringung ist danach insbesondere erforderlich, 
wenn zur Zeit der Stellung des Antrages der Rechtsstreit noch bei dem 
Öbergericht des Schutzgebietes anhängig ist ($ 662 Absatz 2 der Civil- 
prozessordnung). 

4a. In den Fällen, in welchen der Gläubiger eine vollstreckbare Aus- 
fertigung nicht beizubringen hat (No. 4 Absatz 2), darf die Zwangsvoll- 

strekung nur unter denselben Voraussetzungen angeordnet werden, unter 
welchen nach $$ 664, 665 der Civilprozessordnung die Ertheilung einer 
vollstreckbaren Ausfertigung zulässig ist. Auf die Anordnung der Zwangs- 
vollstreckung finden die Vorschriften über Anhörung des Schuldners, über 
die Klage auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel, über Einwendungen 
gegen die Letztere, über die Bemerkung der erfolgten Ertheilung auf der 
Urschrift des Urtheils ($$ 666 bis 668, 670 der Civilprozessordnung) ent- 
sprechende Anwendung. 

5. Die Vorichriften über den Beginn der Zwangsvollitredung (SS 671 
bis 673 der Givilprozegordnung) finden auf Zwangsvollitredungen im Schub: 
gebiete mit der Mafgabe Anwendung, daß an Stelle der Vollitredungs- 
Haufjel ($ 671 a. a. D.) die Anordnung der Zwangsvollitrefung (Nr. 3) tritt. 

6. Im Schutzgebiete erfolgt die Zwangsvollitredung auch in den Fällen, 
in welchen jie nach der Eivilprozehordnung den Gerihtövollziehern zugewieſen 
it, Durch den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten; ders 
jelbe fan mit der Ausführung andere Perjonen beauftragen, welche nad) 

Riebow, Die Kolonial-Gefehgebung. 37 
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feinen Anweijungen zu verfahren haben ($ 7 Abjab 2 der Verordnung). 
Der Auftrag iſt ſchriftlich zu ertheilen. Der jchriftliche Auftrag tritt bei 
Anwendung der Vorichriften der 88 675 bis 677 der Eivilprozeßordnung 
an die Stelle der volljtredbaren Ausfertigung. Die Vorjchriften der 88 678 
bi8 683 kommen nicht zur Anwendung; an ihre Gtelle treten die An- 
mweijungen, welche der zur Ausübung der Gericht3barfeit ermächtigte Beamte 
den mit der Ausführung der Zwangsvollſtreckung beauftragten Perjonen er- 
theilt bat. Bei Ertbheilung diefer Anweiſung it dafür Sorge zu tragen, 
daß über jede Vollſtreckungshandlung eine jchriftlihe Nachricht zu den Alten 
gebracht wird. 

7. Die mit der Ausführung der Zmwangsvollitredung beauftragte 
Perſon (Nr. 6) hat die in der Eivilprozeßordnung (88 712, 713, 716, 
720 bis 725, 727, 746, 751, 769 bis 771, 777) dem Gerichtsvollzieher 
zugewiejenen Befugniffe und Obliegenheiten, joweit nicht durch die ihr er- 
theilten Anweijungen (Nr. 6) etwas Anderes bejtimmt wird. 

8. Bei der Zwangsvollitrefung wegen Geldforderungen in bewegliche 
förperlihe Sachen ($$ 712 bis 728 der Givilprozeßordnung) bleibt es dem 
Ermefjen des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten über- 
laffen, ob er der mit der Pfändung beauftragten Perſon die Enticheidung 
über die Belafjung der Pfandjtüde im Gewahrſam des Schuldners ($ 712 
Abſatz 2), die Benadrichtigung des Schuldners von der Pfändung ($ 712 
Abjah 3), die Verfteigerung (88 716 bis 720), den Verkauf von Gold» und 
Silberjahen ($ 721), die Uebertragung von Werthpapieren aus freier Hand 
($$ 722 bis 724), die Bewirkung der Aberntung von Früchten ($ 725) 
überlajjen, oder ob er dieje Verrichtungen jelbjt wahrnehmen oder mit den- 
jefben eine andere Perſon beauftragen will. 

9. Auf die in den 88 730, 739 und 744 der Civilprozeßordnung vor— 
gejehenen Zujtellungen bei der Zwangsvollſtreckung wegen Geldforderungen 
in Forderungen und andere VBermögensrechte finden die S$ 5, 6 der Ver: 
ordnung und Wr. VII diejer Anweiſung Anwendung. Im Falle des $ 739 
Abſatz 3 ſind die Erklärungen des Drittſchuldners ſtets an die Gerichts 
behörde zu richten. 

10. Soll im Deutjchen Reiche eine Zwangsvollſtreckung auf Grund 
einer ım Schußgebiete erlajjenen Enticheidung oder einer dort aufgenommenen 
volljtredbaren Urkunde erfolgen, jo hat der Gläubiger ſich eine vollitredbare 
Ausfertigung des Titels ertheilen zu lafjen (vergl. Nr. 1, 2, 4) und auf 
Grund derjelben die Zwangsvollftrefung jelbjt zu betreiben. Ein Erjuchen 
an deutſche Gerichte jeitens der GerichtSbehörde des Schußgebietes findet 
nicht Statt. Jedoch kann, joweit die Zwangsvollſtreckung durch einen deutjchen 
Gerichtsvollzieher zu bemwirfen ift, der Gläubiger zur Beauftragung defjelben 
fi) der Vermittelung der Gerichtsbehörde bedienen, welche ihrerjeit3 den 
Auftrag unter Beifügung der volljtredfbaren Ausfertigung dem Gerichts 
Ichreiber desjenigen Amtsgerichts überjendet, in deſſen Bezirf der Auftrag 
ausgeführt werden foll ($ 674 Abjat 2 der Givilprozeordnung; $ 162 
des Gerichtöverfafjungsgeießes). 

11. Soll die Zwangsvollſtreckung aus einem der in Nr. 10 bezeichneten 
Titel in einem anderen deutichen Schußgebiete oder im Bezirke eines deutjchen 
Konſulargerichts erfolgen, io hat die Gerichtsbehörde auf Antrag des Gläu— 
bigers die Gerichtsbehörde des betreffenden Scyußgebieted bezw. den betreffen- 
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den Konful unter Ueberjendung einer volljtredbaren Ausfertigung um die 
Awangsvollitredung zu erſuchen ($ 700 der Eivilprozekordnung). 

12. Mit der Zmangsvollitredung, welche aus einem der in Nr. 10 bes 
zeichneten Titel in einem ausländiichen Staate erfolgen joll, hat die Ge- 
richtsbehörde fich nicht zu befaffen, deren Betrieb vielmehr dem Gläubiger 
zu überlajjen. 

13. Erſucht ein deutiches Gericht gemäß S 700 der Eivilprozeßordnung 
um Bewirkung einer Zmwangsvollitredung im Schubgebiete, jo iſt Diejelbe 
anzuordnen, ohne daß die Vollftredbarkeit nachzuprüfen iſt. Die Vollſtreckung 
erfolgt in der in Nr. 6 bis 9 bezeichneten Weile. 

IX. Vergleichsbehörde. 

(Zu $ 21 des Gejeges über die Konjulargerichtöbarteit.) 

1. Soweit nad) der Vorjchrift des $ 420 der Strafprozeßordnung vor 
Erhebung der Privatflage wegen Beleidigung nachgewieſen werden muß, daß 
die Sühne erfolglos verjucht worden, ift für diefen Vergleichsverſuch der zur 
Ausübung der Gerichtöbarfeit ermächtigte Beamte zuftändig. Derjelbe kann 
mit der Vornahme ſolcher Verſuche andere Perfonen allgemein oder im ein: 
zelnen Falle beauftragen. 

2. Erſcheint der Beichuldigte in dem zur Sühneverhandlung bejtimmten 
Termine nicht, jo wird angenommen, daß er fi) auf die Sühneverhandlung 
nicht einlaffen wolle. — Eine Beicheinigung über die Erfolglofigleit der 
Sühneverhandlung kann nur ertheilt werden, wenn der Antragiteller im 
Termine erichienen ift. — Kommt im Termine ein Vergleich zu Stande, jo 
iſt derjelbe zu Protokoll feitzuitellen. 

X. Borläufiges Einjchreiten bei den zur Zujtändigfeit des 
Neichsgerihtes oder der Schwurgerichte gehörigen Berbreden. 

(Zu $ 31 des Gefeges über die Konſulargerichtsbarkeit.) 

Wie der Transport eines verhafteten Beichuldigten nad) Deutichland 
auszuführen jei, ift nach den Umftänden zu ermeſſen. In Zweifelsfällen it 
die Weiſung des Reichskanzlers einzuholen. 

Xl Geſchäftsgang. 

1. Von der durch den Kaiſerlichen Kommiſſar vorgenommenen Geſchäfts— 
vertheilung unter die außer ihm zur Ausübung der Gerichtsbarkeit er— 
mädtigten Beamten, jowie von der Beitimmung über die Amtsjige dieſer 
Beamten (vergl. Nr. III 1 unter b) it dem Reichskanzler Mittheilung zu 
machen. 

2. Das Geſchäftsjahr iſt das Kalenderjahr. 
3. Jeder zur Ausübung der Gerichtöbarkeit von dem Reichskanzler er- 

mädhtigte Beamte hat demjelben am Scluffe des Geichäftsjahres eine Ges 
ihäftsüberficht einzureichen. 

4. Der Gejchäftöverfehr der außer dem Maijerlihen Kommiſſar zur 
Ausübung der Gericht3barkeit ermächtigten Beamten mit Behörden und Bes 

97* 
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amten außerhalb des Schubgebietes, jowie mit dem Reichskanzler erfolgt 
durch Bermittelung des Kaijerlichen Kommiſſars. 

5. Die Schreiben, mitteljt welcher Akten in Strafſachen auf eingelegte 
Beichwerde dem Meichsgeriht (4 348 Abſatz 2 der Strafprogekordnung) 
oder auf eingelegte Berufung dem Ober-Reichsanwalt ($ 362 a. a. D.) 
überjandt werden, jind dem Neichsfanzler zur Weiterbeförderung zu über: 
reihen. In derielben Weije erfolgt die NRüdjendung der Aften an die Ge- 
vichtsbehörde des Schußgebietes. Soweit das deutiche Konjulargericht in 
Apia zum Berufungsgeriht und Beichwerdegericht bejtellt ift, it eine ſolche 
Vermittelung des Reichskanzlers nicht erforderlich. 

6. Die dem Reichskanzler mitzutheilenden polizeilichen Borjchriften, ſo— 
wie die in diefer Dienjtanweifung (Nr. II 3, IV3, Vı, VI1,X, 
XI 1, 3, 5) vorgeiehenen Mittheilungen ꝛc. an den Reichskanzler jind durch 
den Kailerlihen Nommifjar dem Auswärtigen Amt einzureichen. 

XII. Schlußbejtimmung. 

Bon den in dieſer Dienjtanmweifung erwähnten Befugnifjen des zur 
Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten jtehen ausſchließlich dem 
Kaiſerlichen Kommiſſar zu Anordnungen, welche betreffen 

a) die dauernde Mebertragung einzelner vichterlicher Geſchäfte auf 
andere Perjonen (Nr. III 4); 

b) die Ernennung von Beiligern (Nr. IV), 

c) die Beſtellung und Entlafjung von jtändigen Gerichtäichreibern 
(Nr. V); 

d) die Zulaſſung von Rechtsanwälten (Nr. VI); 

e) allgemeine Vorſchriften über Zujtellungen (Nr. VII 8) und Zmangs- 
volljtredungen (Nr. VIII 6); 

f) die allgemeine Beauftragung von Perjonen mit der Bomahme von 
Sühneverjuchen (Nr. IX). 

Berlin, den 2. Dezember 1886. 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 

Graf dv. Bismarck. 

219. Dienftanweifung, betreffend die Ausübung der Gerichts- 
barkeit im Schußgebiete der Marfchall-Injeln. 

Zur Ausführung der VBorjchriften über die Ausübung der Gerichts— 
barkeit im Schußgebiete der Marſchall-Inſeln, welde durch das Geſetz vom 
15. März 1888 und die Nailerliche Verordnung vom 7. Februar 1890 
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getroffen find, wird in Ergänzung der Dienitanweiung, betreffend die Aus- 
übung der Gerichtöbarteit, vom 2. Dezember 1886 Folgendes bejtimmt: 

($$ 1 bis 4 enthalten Abänderungen der Dienftanweifung vom 2. Dezember 1886 
und find in den Tert derielben aufgenommen). 

S 5. 
Beftimmungen für Strafjaden. 

(Zu $$ 4, 5 und 8 der Kaiferlihen Verordnung vom 7. Februar 1890). 

1. Die Verfügung, durch welche der Angeklagte vom Erjicheinen in der 
Hauptverhandlung entbunden wird (S 4 der Verordnung vom 7. Februar 
1890), kann, wenn ſie von Amtswegen erfolgt, oder ein bezüglicher Antrag 
von dem Beichuldigten jchon vorher geitellt war, gleichzeitig mit der Mit: 
theilung des Termins der Hauptverhandlung an den Angeklagten erfolgen. 
Die Verfügung wird von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten 
Beamten erlajjen. Derjelbe hat dabei zu prüfen, ob die im S 4 der Ber: 
ordnung bezeichneten Vorausſetzungen vorliegen. Erſcheint in der Haupt: 
verhandlung nach Anficht des Gerichts die Verhängung einer höheren Strafe, 
als der im 8 4 bejtimmten, angezeigt, jo muß die Verhandlung vertagt und 
der Angeklagte zu dem neuen Qermin vorgeladen und eventuell vorgeführt 
erden. 

Unter allen Umständen muß, wenn ohne die Anmejenheit des vom Er: 
jcheinen entbumdenen Angeklagten verhandelt werden toll, derjelbe, falls feine 
richterlihe Vernehmung nicht ſchon im Vorverfahren erfolgt it, durch einen 
erjuchten oder beauftragten Richter über den Gegenjtand der Anjchuldigung 
vernommen werden (Strafprozeßordnung S 232, Abjat 2, 3). Nöthigenfalls 
ift diefe Vernehmung nah Maßgabe des Abichnitts III Nr. 4 der Dienft- 
anmeijung vom 2. Dezember 1886 einer anderen geeigneten Perſon zu über: 
tragen. Für das im 5 231 der Strafprozehordnung vorgejehene Ungehorjams- 
verfahren bedarf es hingegen einer vorgängigen richterlihen VBernehmung des 
Angeklagten nicht. 

2. Das Verfahren in den durch S 5 der Verordnung vom 7. Februar 
1890 der Gerichtöbehörde eriter Inſtanz übertragenen Schwurgerichtsjachen 
regelt ſich nach den Vorſchriften, welche für die im S 28 des Geſetzes über 
die Konjulargerichtsbarteit bezeichneten Strafſachen gelten. Es findet daher 
auch der $ 9 des bezeichneten Gejehes Anwendung, wonad) in dem Falle, dat 
die Zuziehung von vier Beiligern nicht ausführbar it, die Zuziehung von 
zwei Beifigern genügen joll. Diejer Fall wird auch dann al$ gegeben anzu— 
jehen jein, wenn infolge der Zuziehung von vier Beiſitzern in erſter Inſtanz 
nach Lage der Verhältnifje feine ausreichende Zahl von Beiligern fir Die 
eventuelle Verhandlung in der Berufungsinjtanz verwendbar bliebe, da bei 
dem Dbergeriht ($ 6 der Berordnung vom 7. Februar 1890) eine Ver: 
minderung der Zahl von vier Beifigern unter feinen Umjtänden geitattet, die 
Perſonen aber, welche in erjter Inſtanz als Beiliger mitgewirkt haben, von 
der Mitwirkung in der Berufungsinftanz ausgeſchloſſen ſind. 

3. In Schmwurgerichtsiahen muß der Angeflagte jowohl in der erſten 
als in der zweiten Inſtanz einen Bertheidiger haben (Strafprozeßordnung 
8 140 Abſ. 1, Verordnung vom 7. Februar 1890 $ 8 Abi. 5). In 
diefen Sachen und ebenjo in den jonitigen Fällen, in welchen nah) 8 140 
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Abi. 2 der Strafprozekordnung die Vertheidigung eine nothiwendige ift, iſt 
dem Beichuldigten, welcher einen Vertheidiger noch nicht gewählt hat, ein 
jofher von Amtswegen zu bejtellen, jobald das Hauptverfahren eröffnet wird. 
Beim Mangel geeigneter, zur Ausübung der Recht3anwaltichaft zugelafjener 
Perſonen iſt als Vertheidiger ein anderer achtbarer Gerichtseingejejlener zu 
beitellen. 

4. Auf das Strafverfahren in der Berufungsinſtanz finden, ſoweit nicht 
in den 88 36 bis 40 des Geſetzes über die Konſulargerichtsbarkeit und in 
den 88 6 und 8 der Verordnung vom 7. Februar 1890 etwas Anderes 
beftimmt ift, die Vorjichriften des dritten Abjchnitt3 im dritten Buche der 
Strafprozefordnung Anwendung. Da die Mitwirkung einer Staatsanwalt- 
ihaft nicht jtattfindet, jo erfolgt im Falle der Einlegung der Berufung die 
Ueberjendung der Alten (Strafprozeßordnung $ 362, Geſetz über die Konſular— 
gerichtöbarfeit $ 39) unmittelbar an das Obergericht. 

S 6. 

Koſtenweſen. 

(Zu $ 10 der Kaiſerlichen Verordnung vom 7. Februar 189%). 

1. In den Nechtsjachen, auf welche die Civilprozekordnung, die Konkurs: 
ordnung oder die Strafprozeßordnung Anwendung finden, werden die wirklich 
aufgewendeten Auslagen erhoben. Die Gebühren der Zeugen und Sad; 
verftändigen werden in jedem einzelnen alle unter VBerüdjichtigung der 
Umjtände deſſelben fejtgejegt, die Tagegelder und Reiſekoſten der Gerichts: 
beamten nach den für deven Höhe geltenden allgemeinen Beitimmungen. 

Außerdem werden in den bezeichneten Nechtsiachen, Gebühren nad 
Maßgabe des angehängten Tarifs erhoben. 

Bei jeden Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher baare 
Auslagen verbunden jind, fann, in Strafiachen jedoch nur, joweit es ſich um 
das Verfahren auf erhobene Privatllage handelt, dem Antragjteller die 
Zahlung eines zur Dedung der Auslagen erforderlichen Vorſchuſſes auferleat 
werden. Die Ausführung der Zwangsvollitredung kann in allen Fällen von 
der dvorgängigen Zahlung eines ſolchen Vorſchuſſes abhängig gemacht werden. 

In bürgerlichen Recdtsitreitigfeiten und in Privatklageſachen kann, inſo— 
weit es jih um ein gebührenpflichtiges Verfahren handelt, der Antragiteller 
zur Zahlung eines entſprechenden Gebührenvorichuffes verpflichtet werden. 

Schuldner der entitandenen Auslagen und Gebühren it derjenige, 
welchem durch gerichtliche Enticheidung die Kojten des Verfahrens auferlegt 
find, oder welcher diejelben durch eine vor der Gerichtsbehörde abgegebene 
oder derielben mitgetheilte Erklärung übernommen hat. In Grmangelung 
eines anderen Schuldners ift derjenige, welcher das Verfahren beantragt bat, 
Schuldner der entitandenen Auslagen und Gebühren. Die Verpflichtung zur 
Zahlung vorzuichießender Beträge (Abi. 3 und 4) bleibt bejtehen, wenn auch 
die Koſten des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von einem Anderen 
übernommen find. 

2. In den Angelegenheiten, welche zu der jtreitigen Gerichtsbarkeit micht 
gehören, werden, vorbehaltlih der Vorſchriften in den folgenden Abjägen, 
Koften nur nad) Mahgabe der Beitimmungen des Geſetzes, betreffend die 
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Gebühren und Kojten bei den Konjulaten des Deutichen Reiches vom 1. Juli 
1872 (Reichs-Geſetzbl. S. 245) erhoben. 

Dei Vormundſchaften mit Ausnahme der gejeglichen Vormundſchaft iſt 
von dem Sapitalbetrage des Vermögens des Mündels, auf welches fidh die 
Bormundichaft erjtredt, injofern dafielbe über 150 Marf beträgt, zu erheben: 

a) bon je 50 Mark des Betrages bis zu 300 Mark, 
b) von je 100 Mark des Mehrbetrages bis zu 600 Marf, 
c) von je 150 Mark des Mehrbetrages bis zu 1500 Marf, 
d) von je 300 Mark des Mehrbetrages 

fünfzig Pfennige. 
3. Der Anja der Gebühren und Auslagen erfolgt durch die Gerichts— 

behörde der Inſtanz. 
Gegen die in Koftenjachen ergehenden Enticheidungen der Gerichte: 

behörden erjter Inſtanz findet Beſchwerde an die Gerichtsbehörde zweiter 
Inftanz jtatt. 

4. Auf die beim Inkrafttreten diefer Anweifung anhängigen Recht3- 
ſachen finden die bisherigen Vorichriften über die Gerichtsfoften bis zum 
Beginn eines nah den neuen Vorſchriften gebührenpflichtigen, ſelbſtändigen 
Abjichnittes des Verfahrens Anwendung. 

8 7. 
Die Dienftanweifung tritt gleichzeitig mit der Kaiſerlichen Verordnung 

bom 7. Februar 1890 in Kraft. 

Berlin, den 10. März 1890. 
Der Reichskanzler. 

An Vertretung: 

Graf v. Bismard. 

Anlage zn 8 6 Nr. 1 

Tarif 

für die Erhebung von Gebühren in bürgerlichen Rectsitreitigkeiten, Konkurs— 
ſachen und Straflachen. 

(Der Tarif ift gleichlautend mit dem Tarif für Kamerun und Togo, Seite 196, nur 
fallen bei I, Nr. 3 Abſatz 1 die Vermeifung auf $ 7 Nr. 7 und bei III, Nr. 2 die 

Worte: „einſchließlich der Berufungsinſtanz“ fort). 

220. Derordnung, betreffend den Eigenthumserwerb und 
die dingliche Belaftung der Grundſtücke im Schußgebiete 

der Marichall-Injeln, 
Vom 22. Juni 1889. 

(Reichs-Geſetzblatt S. 145.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen :c., verordnen auf Grund des $ 3 Nr. 2 des Geſetzes, betreffend 
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die Nechtöverhältniffe der deutichen Schutzgebiete (Neich3-Gejegbl. 1888 
S. 75), im Namen des Neiches, was folgt: 

$ 1. 
Der Eigenthumserwerb und die dingliche Belaftung der Grundſtücke 

im Scußgebiete der Marſchall-Inſeln regelt ji, jomweit nicht im Folgenden 
abweichende Beitimmungen getroffen find, nad) den Borjchriften des preußiichen 
Rechts, insbeſondere des Gejeges über den Eigenthumserwerb und die ding 
lihe Belaftung der Grundjtüde, Bergwerfe und jelbitändigen Gerechtigfeiten 
vom 5. Mai 1872 (Gejeß-Samml. ©. 433). 

82. 

Die Auflaffungserflärungen des eingetragenen: Eigenthümers und Des 
neuen Erwerbers (S 2 des Gejeßes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 
1872) können auch jchriftlich erfolgen. Cine gleichzeitige Abgabe beider Er- 
Härungen it nicht erforderlid). 

S 3. 

Die auf die Grundſchuld und auf das Bergwerkseigenthum bezüglichen 
Borichriften de3 Gejeges über den Eigenthumserwerb, jowie die Grundbuch— 
ordnung vom 5. Mai 1872 bleiben außer Anwendung. 

Die an Stelle der Lepteren zur Ausführung diejer Verordnung erforder: 
lihen Borjchriften werden vom Reichskanzler erlafien. 

84. 

Die vorſtehenden Beſtimmungen finden auf den Erwerb von herren— 
lojem Land, jowie auf die Grundſtücke der Eingeborenen feine Anwendung. 
Jedoch bleiben Grundftüce, welche in das Grundbuch eingetragen find, den 
Beltimmungen der SS 1 bis 3 unterworfen, auch wenn fie in das Cigen- 
thum eines Eingeborenen übergeben. 

Für die Bejibergreifung von herrenlojem Land oder die aus Verträgen 
mit Eingeborenen wegen Erwerbung oder dinglicher Belaftung von Grund— 
ftüden abzuleitenden Rechte find die in den Verordnungen des Kaiſerlichen 
Kommijjars vom 8. Nanuar 1887 und 28. Juni 1888 enthaltenen oder 
jpäter von dem Reichskanzler oder mit Genehmigung dejlelben von dem 
Kaiſerlichen Kommiſſar zu erlaſſenden Beitimmungen mahgebend.*) 

86. 

Die Eintragung bisher erworbener Rechte, welche auf Erwerbstitel der 
im vorigen Paragraphen bezeichneten Art gegründet werden, findet, ſoweit 
die betreffenden Anſprüche nah SS 3 und 4 der von dem Kaiſerlichen 
Kommiſſar unter dem 8. Januar 1887 erlafjenen Verordnung bei diefem 
anzumelden waren, nur jtatt, wenn den Vorschriften der bezeichneten Wer: 

ordnung genügt ift. 

*) Bergl. Nr. 224 und 244. 
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Die Eintragung der hiernady angemeldeten und don dem Kaijerlichen 
Kommifjar fejtgeitellten Anſprüche erfolgt von Amtswegen durd) die Grund— 
buchbehörde. 

Soweit die Pleaſant-Inſel in Betracht kommt, muß der Antrag auf 
Eintragung der vor dem 16. April 1888 — dem Tage der Erklärung der 
deutichen Schußherrichaft über diefe Inſel — erworbenen Rechte ſpäteſtens 
bis zum 1. März 1890 gejtellt werden. Anjprüche, welche bis zu Diejem 
Termin durch Stellung des bezeichneten Antrages nicht geltend gemacht 
worden find, verlieren von Nechtswegen ihre Wirkjamteit. 

am 
nd. 

Die Eintragung der im vorigen Paragraphen bezeichneten Anjprüche 
erfolgt, Fall die Prüfung des Erwerbstitel3 des Antragjtellerd und jeiner 
etwaigen Nechtsvorgänger die Nechtögitltigfeit defjelben ergiebt. 

Zur Ergänzung des Beweijes kann die Grundbuchbehörde entiprechende 
Ermittelungen vornehmen, ſowie eine öffentlihe Aufforderung zur Anmeldung 
entgegenjtehender Anjprüche erlaffen. Für die Anmeldung ift eine Frijt von 
mindejten® drei Monaten zu bejtimmen. Die Bekanntmachung der Auf- 
forderung erfolgt durch Anheftung an die Gerichtstafel. 

Die Grumdbuchbehörde kann von den im vorhergehenden Abjap bezeichneten 
Mafregeln abjehen, wenn der Antragjteller und jeine etwaigen Rechtsvorgänger 
mindejtens während der lebten drei Jahre im ungejtörten Beſitze des betrej- 
fenden Grundſtückes geweſen jind. 

88. 

Die Beſtimmungen der Nummer IV der Erklärung, betreffend Die 
gegenjeitige Handels- und Verkehrsfreiheit in den deutichen und engliichen 
Befigungen und Schußgebieten im weſtlichen Stillen Ozean, vom 10. April 
1886*) werden durch die SS 6 ff. nicht berührt. Die Eintragung der An: 
fprüche britiicher Staatsangehöriger im Grundbuche erfolgt, jobald jie durch 
die Enticheidung der in Nummer IV der Erklärung vorgejehenen gemifchten 
Kommiſſion feitgejtellt find, von Amtswegen durch die Grundbuchbehörde. 

89 = oJ. 

Die Beitimmungen dieſer Verordnung jtehen dem Erlaß von Vor: 
ichriften, durch welche zum Schutze der Eingeborenen oder jonft im öffent: 
lichen Intereſſe Eigenthumsbeichräntungen eingeführt werden, nicht entgegen. 

8 10. 
Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1889 in Kraft. 

Urtundlic unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterichrift und bei: 
gedrucktem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 22. Juni 1889. 
(L. S.) Wilhelm. 

v. Bocttider. 

*, Bergl. Nr. 25 ©. 88. 
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221. Derfügung zur Ausführung der Kaiferlichen Ver— 
ordnung vom 22. Juni 1889, betreffend den Eigenthums- 
erwerb und die dingliche Belaftung der Grundftüde im 

Schußgebiete der Marfchall-Infeln. 

Für das Schußgebiet der Marichall-Injeln wird auf Grund des $ 3 
der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend den Eigenthumsertverb und die ding: 
liche Belaftung der Grundjtüde im Schußgebiete der Marſchall-Inſeln, vom 
22. Juni d. 3, die nadhitehende Grundbuchordnung erlaffen. 

l. Einridtung der Grundbüder. 

S 1. 

Für das Schußgebiet dev Marſchall-Inſeln oder für Theile deffelben 
wird ein Grundbuch, angelegt, in welches die durch Nichteingeborene erworbenen 
Grundjtüde eingetragen werden. 

Die nähere Beſtimmung der Grundbuchbezirte erfolgt durch den Kaiſer— 
fihen Kommiſſar. Diejelben find, joweit möglich, nach natürlichen Grenzen 
(Inieln, Wafferläufen, Bergzügen u. ſ. mw.) feitzufeßen. Der Kaiſerliche 
Kommiffar bejtimmt aud; den Zeitpunkt, an welchem das Grundbuch anzu— 
legen iſt. 

g2 

Die Grumdbücher werden nah dem Formular in Anlage A ein- 
gerichtet. 

Jeder Eigenthümer erhält einen Artikel, unter welchem jämmtliche ihm 
zugehörige Grundjtüde, ihre dinglichen Belaftungen und deren Veränderungen 
eingetragen werden. 

In jedem Artikel werden die einzelnen Grundjtüde nad) fortlaufenden 
Nummern emgetragen. 

8 3. 

Jeder Artikel beiteht aus einem Titel und drei Abtheilungen. 
Der Titel giebt an: Vor- umd Zunamen de3 Eigenthümers, deſſen 

Stand, Gewerbe oder andere unterjcheidende Merkmale, Wohnort oder 
Aufenthaltsort; eine juriftiiche Perion nad ihrer gejeplichen oder in der 
Berleihungsurtunde enthaltenen Benennung; eine Handelsgeſellſchaft, Aktien: 
gejellichaft und Genoſſenſchaft unter ihrer Firma und Bezeichnung des Ortes, 
wo fie ihren Siß hat. 

84. 

In die erſte Abtheilung iſt einzutragen: 

1. Die Bezeichnung des Grundſtückes nach Lage (Atoll, Inſel) und Be— 
grenzung, nach ſeinem etwaigen beſonderen Namen und ſonſtigen Kennzeichen 
unter Bezugnahme auf die bei den Grundalten befindliche Karte, ſowie thunlichſt 
die Eigenſchaft des Grundſtückes nad) Kultur und Art der Benutzung; 



F. Das Scußgebiet der Marſchall-Inſeln. 587 

2. die auf dem Grundſtück etwa befindlichen Gebäude; 
3. der Flächeninhalt des Grundjtücdes ; 
4. das Datum der Eintragung, der Nechtsgrund derjelben (Auflaffung, 

Teftament, Erbbejcheinigung und dergleichen mehr); 
5. auf Antrag des Eigenthiimers der Erwerbspreis oder die Schäßung 

des Werthes nad) einer öffentlichen Tare und bei Gebäuden die Feuer: 
verfiherungsiumme mit Angabe des Tages der Verficherung. 

In der legten Spalte werden die Abjchreibungen vermerkt. 

“) 

Ss». 

In die erjte Hauptipalte der zweiten Abtheilung werden eingetragen: 

1. dauernde Lajten und wiederkehrende Geld- und Naturalleiftungen, 
welche auf einem privatrechtlichen Titel beruhen; 

2. die Beichränfungen des Eigentums und des Verfügungsrechtes des 
Eigenthümers. 

In die zweite Hauptipalte „Veränderungen“ werden alle Veränderungen 
eingetragen, welche die in der erjten Hauptſpalte vermerkten Rechte und Be- 
Ichränfungen erleiden. 

Sit ein in der erſten Hauptipalte eingetragenes Necht aufgehoben, jo 
erfolgt die Löſchung in der Hauptipalte „Löſchungen“; die Löjchung einer 
Veränderung wird unter der zweiten SHauptipalte in der Nebenipalte 
Löſchungen“ bewirft. 

S 6. 

In die erſte Hauptipalte der dritten Abtheilung werden die Hypotheken 
eingetragen. 

Wenn mit ſolchen Rechten der Beliß und Genuß des Grundjtüdesevon 
Seiten des Gläubigerd verbunden ift, jo wird zugleich dieſes Necht in der 
zweiten Abtheilung vermerkt. 

In die zweite Hauptipalte „Beränderungen” find alle Veränderungen 
der in der erjten Hauptſpalte eingetragenen Poſten jowie etwaige Be- 
ichränfungen des Verfügungsrechtes über diejelben zu vermerken. 

Die Nebenjpalte „Löſchungen“ in der zweiten Hauptjpalte iſt für die 
Löſchung der Veränderungen, die Hauptipalte „Löſchungen“ zur Löſchung 
der in der erjten Hauptipalte eingetragenen Poſten bejtimmt. 

S 7. 

Für jeden Artikel werden bejondere Grundalten gehalten. Den Grund: 
alten find Tabellen vorzuheften, welche eine wörtliche Abjchrift der Artikel 
jein müfjen. 

S 8. 

Die Einfiht der Grundbücher und Grundaften iſt Jedem gejtattet, 
welcher nach dem Ermejjen des Vorjteherd der Grumdbuchbehörde ein recht 
liches Intereſſe dabei hat. 

Den Behörden des Reiches, jowie den von ihnen beauftragten Beamten 
jteht die Einficht der Grundbücer und Grundalten und die Entnahme von 
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Bemerkungen aus denjelben frei, auch Find fie berechtigt, Abjchriften zu ver: 
langen. 

11. Zuftändigleit und Verfahren. 

Ss 9. 

Die Bearbeitung der Grundbuchſachen gehört zur Zujtändigfeit der 
mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten (Grund— 
buchrichter). 

8 10. 
Der Grundbuchrichter verfährt, joweit nicht etwas Anderes vorgejdhrieben 

it, nur auf Antrag. 
Die Anträge werden mündlich bei dem Grundbuchrichter angebracht 

oder jchriftlicy) eingereicht. Mündliche Anträge auf Eintragungen oder 
Löſchungen find von dem Grundbuchrichter aufzunehmen. 

8 11. 

Schriftliche, zu einer Eintragung oder Löſchung erforderliche Anträge 
und Urkunden, jowie die Vollmachten von Perſonen, welche als Bevollmächtigte 
Anträge jtellen oder Erklärungen abgeben, müfjen gerichtlich oder notariell 
aufgenommen oder beglaubigt jein. Jedoch bedürfen jchriftliche Anträge, 
welden die beglaubigten Urkunden beiliegen, in denen Die Betheiligten 
die beantragte Eintragung oder Löſchung jchon bewilligt haben, feiner be— 
jonderen Beglaubiguug. 

Der gerichtlichen oder notariellen Aufnahme oder Beglaubigung ſteht 
die Aufnahme oder Beglaubigung durch die von dem Kaijerlihen Kommiſſar 
hieggu ermächtigten Perjonen gleich). 

Der Aufnahme eines bejonderen Protofoll3 über die Beglaubigung oder 
der Zuziehung don Zeugen bedarf es nicht. 

8 12. 

Urkunden und Anträge der öffentlichen Behörden des Reichs oder eines 
Bundesſtaates bedürfen, wenn ſie ordnungsmäßig unterſchrieben und unter 
ſiegelt ſind, keiner Beglaubigung. 

$ 13. 
Sind die zur Eintragung oder Löſchung erforderlichen Urkunden oder 

Vollmachten von einer ausländiichen Behörde ausgejtellt oder beglaubigt, und 
it die Befugniß dieſer Behörde zur Ausjtellung öffentlicher Urkunden nicht 
durch Staatsverträne des Deutichen Reiches verbürgt, oder jonjt der Grunds 
buchbehörde bekannt, jo muß die Befugniß der ausländiſchen Behörde zur 
Aufnahme des Altes und deren Unterichrift auf gelandtichaftlihem oder 
fonjulariichem Wege fejtgeftellt werden. 

8 14. 
Die Anträge jowohl als die Urkunden find genau mit dem Zeitpunkt 

des Einganges bei der Grundbuchbehörde zu verjehen. 
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Diejelben bleiben, foweit nicht etwas Anderes vorgeſchrieben iſt, im 
Urichrift oder in beglaubigter Abichrift bei den Grundalten. 

s 15. . 

Die Verfügungen auf die Anträge find vom Grundbuchrichter zu erlaſſen. 
Diejelben jollen den Anhalt der Eintragung wörtlid angeben. 

Die auf Grund der Verfügungen dvorzunehmenden Eintragungen können 
von dem Gerichtöichreiber als Grundbuchführer ausgeführt werden. 

s ib. 

Bei allen Einjchreibungen in das Grundbuch it der Tag der Ein: 
ſchreibung anzugeben; die in die zweite und dritte Abtheilung einzutragenden 
Poſten find im jeder Abtheilung mit fortlaufenden Nummern zu verjehen. 
Die Einichreibungen find im Grundbuch von dem Grundbuchrichter und, 
jofern fie von dem Grumdbuchführer vorgenommen find, auch von diejem zu 
unterzeichnen. 

8 17. 
Der Grundbuchrichter hat die Nechtögültigfeit der vollzogenen Auf— 

laffung, Eintragungs- oder Löſchungsbewilligung nach Form und Inhalt 
zu prüfen. 

Ergiebt die Prüfung für die beantragte Eintragung oder Löſchung ein 
Hinderniß, jo hat der Grumdbuchricyter dafjelbe dem Antragiteller bekannt 
zu machen. 

s 18. 
Bei mehreren Eintragwigsgefuchen für dafjelbe Grundſtück erfolgt die 

Eintragung in der durch den Zeitpunkt der Vorlegung der Gejuche bei der 
Grundbuchbehörde bejtimmten Reihenfolge und aus gleichzeitig vorgelegten 
Gejuchen zu gleichem Recht, wenn nicht in denjelben eine andere Reihenfolge 
bejtimmt iſt. 

Werden mehrere Auflafjungserflärungen deſſelben Eigenthümers zu 
Gunſten verjchiedener Perjonen vorgelegt, bevor auf eine derjelben eine Ein- 
tragung erfolgt ift, jo unterbleibt die Eintragung bis zur Erledigung des 
Widerjpruches. 

$ 19. 
Su den Fällen, in welden der Erwerb des Eigenthums an Grund— 

jtüden eine Auflafjungsertlärung des bisher eingetragenen Eigenthümers nicht 
vorausfegt, ‚kann der Eigenthümer von dem Grundbuchrichter durch Geld- 
jtrafen bis zu je 150 Marf zur Eintragung ſeines Eigenthums angehalten 
werden, wenn ein dinglich oder zu einer Eintragung Beredhtigter diejelbe 
beantragt. 

Beitreitet der angebliche Eigenthümer die Thatſachen, welche zur 
Begründung des Antrages geltend gemacht find, jo iſt der Antragfteller auf 
den Prozeßweg zu verweilen. 

8 20. 
Die Eintragung des Eigenthümers iſt dem bisher eingetragenen Eigen— 

thümer und den aus dem Grumdbuch erfichtlichen dinglich Berechtigten bekannt 
zu machen. 
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s 21. 
Wenn ein Grundſtück, welches von einem eingetragenen Grundſtück ab- 

gezweigt werden joll, auf einen anderen Artikel zu übertragen ift, jo muß 
das einzutragende Grundſtück nad) den in S 4 bejtimmten Merkmalen unter 
Beifügung einer die Lage und Größe des Grundjtüdes ergebenden Karte 
bezeichnet werden. 

$ 22. 
Soll die Abtretung einer Hypothek ins Grundbuch eingetragen werden, 

jo iſt mit der Abtretungserflärung die Hypothekenurkunde vorzulegen. 
Die Abtretungserflärnng muß den Namen de3 einzutragenden Er— 

werberd der Hypothek enthalten. Der Annahmeerklärung defielben bedarf 
es nicht. 

Die Eintragung der Abtretung wird auf der Hypothekenurkunde ver: 
merkt und diejer Vermerk mit der Unterichrift und dem Siegel der Grumd- 
buchbehörde verjehen. 

8 23. 
Erfolgt eine Theilabtretung, jo iſt von der Hypothekenurkunde eine 

gerichtlich oder notariell beglaubigte Abjchrift anzufertigen, und zugleid auf 
die Haupturkunde der Vermerk, weldher Theil der Hypothek abgetreten, und 
auf die beglaubigte Abjchrift der Vermerk, für wen und über welchen Theil 
derjelben die Abjchrift gefertigt it, zu ſetzen. 

Soll die Theilabtretung eingetragen werden, jo find die Haupturfunde 
und die beglaubigte Abichrift der Grundbuchbehörde vorzulegen und ift Die 
Eintragung der Abtretung gemäß S 22 auf beiden Urkunden und außerdem 
neben dem Eintragungsvermerf auf der Haupturkunde zu vermerken: 

noch gültig auf (mit Angabe der Summe). 

8 24. 
Die Vorjhriften des S 22 finden entjprechende Anwendung, wenn eine 

Hypothel auf andere Weije erworben, oder wenn jie verpfändet wird. 

S 25. 
Vormerkungen werden in der erſten Hauptipalte der ziveiten Abtheilung 

eingetragen, wenn durch diejelben das Necht eines Erwerberd auf Auflafjung 
oder auf Eintragung eines Eigenthumsüberganges oder auf ein im dieſe 
Abtheilung einzutragendes Recht, — in der erjten Sauptipalte der 
dritten Abtheilung, wenn durch fie das Recht auf eine Hypothek geſichert 
werden joll, 

In gleiher Weije iſt bei VBormerfungen zur Sicherung der Löſchung 
eingetragener Rechte zu verfahren. 

Die endgültige Eintragung au der Stelle einer Vormerkung erfolgt mit 
Bewilligung defjen, gegen welchen die Vormerkung gerichtet war, oder auf 
Vorlegung einer rechtökräftigen, richterlichen Entjcheidung, durch welche der- 
jelbe zur Bewilligung der Eintragung oder zur Bejtellung des Nechtes ver: 
urtheilt it. 

$ 26. 
Die Löihung der Eintragungen in der zweiten und dritten Abtheilung 

darf, jofern nicht die Löjchung von Amtswegen vorgejchrieben ift, nur auf 
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Antrag des im Grundbuch eingetragenen Eigenthiimers des Grundſtückes oder 
auf Erſuchen einer zujtändigen Behörde erfolgen. 

$ 27. 
Bur Begründung des Lölchungsantrages einer in der zweiten Abtheilung 

eingetragenen Laſt genügt die von dem Eigenthümer vorzulegende Löſchungs— 
bemwilligung des eingetragenen Berechtigten oder deſſen Rechtsnachfolgers. 

8 28. 

Zur Begründung des Antrages des Eigenthümers, eine Hypothek zu 
löſchen, gehört entweder 

1. die von dem Gläubiger ertheilte Quittung oder Löjchungsberilligung 
oder 

2. der Nachweis der rechtskräftigen Verurtheilung des Gläubigers, die 
Löſchung zu bemilligen, oder 

3. der Nachweis der eingetretenen Vereinigung (Konfufion oder 
Konjolidation). 

Mit dem Antrage muß die über die Eintragung audgefertigte Urkunde 
oder das rechtökfräftige Erfenntniß, durch welches die Urkunde nad) erfolgten 
Aufgebot für kraftlos erklärt worden ift, vorgelegt werden. 

5 29. 

Die Löſchung einer Poſt wird von der Grundbuchbehörde auf der 
Urkunde vermerft. 

Dei Lölhung der ganzen Pot wird außerdem die Urkunde durch Zer- 
ichneiden vernichtet. 

Bei der Löſchung eine Theile der Pojt wird der zu Löjchende Theil 
von dem ausgeworfenen Geldbetrag abgejchrieben und dieje Theillöſchung auf 
der Urkunde vermerkt. 

Ss 30. 

Eine aus Verſehen der Grundbuchbehörde gelöfchte oder bei Ab- und 
Umſchreibungen nicht übertragene Poſt iſt auf Verlangen des Gläubigers 
oder von Amtswegen mit ihrem früheren Vorrecht wieder einzutragen. Diele 
Wiedereintragung wirkt jedoch nicht zum Nachtheil Derjenigen, die nad) der 
Löſchung Rechte an dem Grundſtück oder auf eine der gelöjchten gleich oder 
nachſtehende Bolt in redlichem Glauben erworben haben. 

IL Von der Bildung der Urkunden über Eintragungen im 
Grundbud. 

8 31. 
Der Eigenthümer kann jederzeit eine beglaubigte Abjchrift des voll- 

jtändigen Artifel3 oder des Titel3 und der erjten Abtheilung verlangen. 

S 32. 

Ueber die Eintragung einer Vormerkung, über Eintragungen in der 
zweiten, Veränderungen und Löjchungen in der zweiten und dritten Abtheilung 
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erhalten die Betheiligten und die Behörde welche die Eintragung nachgeſucht 
hat, von der Grundbuchbehörde eine Benahridtigung, welche die Ein- 
tragungsformel wörtlich enthält. Zu den Betheiligten gehört immer der 
eingetragene Eigenthümer. 

Ueber die Eintragungen der HYypothefen werden Hypothefenbriefe aus- 
gefertigt. Mit dem Hypothekenbrief wird die Schuldurfunde durch Schnur 
und Siegel verbunden. 

Ein Verzicht auf die Ausfertigung des Hypothekenbriefes iſt zuläjlig. 
In diefem Fall erhalten der Eigenthümer und der Gläubiger eine Benad)- 
richtigung nach Vorſchrift des 8 32. 

s 34. 

Der Hppothetenbrief bejtcht aus der Ueberjchrift, dem vollitändigen 
Eintragungsvermerk derjenigen Boft, für welche er ausgefertigt wird, den 
für die Prüfung der Sicherheit der Poſt erheblichen Nachrichten aus dem 
Artifel und der Unterjchrift der Grundbuchbehörde mit Datum und Siegel. 

Derjelbe wird nad) Formular B ausgefertigt. 

Ss 35. 

Die bei einer Hypothek eingetragenen Veränderungen und Löſchungen 
werden von der Grundbuchbehörde auf dem Hypothekenbrief unter Beifügung 
des Siegels vermerkt. 

Wird bei einer Poſt, über welche bisher ein Hypothefenbrief nicht aus- 
gefertigt war, eine Veränderung eingetragen, jo muß die nadhträgliche Bildung 
des Hypothetenbriefes erfolgen. 

IV. Scylußbejtimmungen. 

8 36. 
(E. I. 85 7; E. I. 87 

Die erſte Eintragung eines Grundſtückes in das Grundbuch erfolgt, 
ſoweit nicht in den SS 6 und 8 der Kaiſerlichen Verordnung vom 22. Juni 1889 
die Eintragung von Amtswegen vorgejchrieben ift, auf Antrag des Eigen: 
thümers. 

In dem Antrag it das einzutragende Grundſtück nad) den in 8 4 be: 
ſtimmten Merkmalen zu bezeichnen. 

Dem Antrag it außer den zur Begründung des behaupteten Eigenthums 
dienenden Urkunden eine Karte beizufügen. Diejelbe muß die Lage und 
Begrenzung des Grundjtüdes veranjchaulicden und von einer die Größe und 
Beichaffenheit des Grundjtüces, ſowie die auf demjelben aufgerichteten Grenz 
zeichen ergebenden Erklärung begleitet jein. Die Karte nebjt der Erklärung 
bleibt bei den Grundalten, 

Ss 37. 

Wird bei Stellung des Antrages auf Eintragung eines Grundjtüdes 
glaubhaft gemacht, daß die Aufnahme einer Karte zur Zeit unausführbar ift, 
jo fann die Eintragung aud ohne Karte vorgenommen werden, fall$ das 
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Grundſtück jo genau bezeichnet wird, daß über die Yage und die Grenzen 
dejjelben fein Zweifel beiteht. 

Verfügungen eines Rechtsnachfolgers des zuerit eingetragenen Eigen: 
thümerd über das Grundſtück oder Theile deſſelben können nur eingetragen 
werden, wenn die Karte über den Gegenjtand der Verfügung nachgebradt ift. 

$ 38. 
Die Kojten für die Bearbeitung der Grundbuchſachen werden nad) dem 

beigefügten Tarif erhoben. 

Ss 39. 

Diefe VBerordnnng tritt gleichzeitig mit der Kaiſerlichen Verordnung, 
betreffend den Eigenthumserwerb und die Dingliche Belaftung der Grund: 
jtüde im Schußgebiete der Marſchall-Inſeln, vom 22. Juni 1889, in Kraft. 

Berlin, den 27. Juni 1889. 
Der Reichslanzler. 

Im Auftrage: 

Graf Berhem. 

Riebow, Die Kolonial-Beiehgebung. 
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Anlage A. Grund 
des Schubgebietes 

Artitel 

Eigenthümer: Kaufmann 

Abtbeilung I. 

Grenzen bezw. genaue Bezeihnung des 

Srundftüdes. 

1; Ebon. Juridj. Der ſüdliche Theil von Juridj. Die nördliche 
Grenze bildet eine Linie, welche dur in Kokos— 
nußftämme eingehauene Kreuze bezeichnet ifi. 

Siehe die Karte. 

2. Jaluit. Jabwor. Der Palmenwald im Südoſten der Inſel, um— 
grenzt von einem Holzzaun. 

Siehe die Karte, 

3. Arno. Ine. Ein Stüd Land auf der an der Südſeite bei 
Atolles gelegenen Inſel Ine, von einem Stein: 
wall umgrenzt. 

4. | Maloelab. Dlot. Ein Stüd Land auf der Lagunenſeite (Weitjeite) 
der an der Dftfeite des Atolles gelegenen Inſel 
Dlot. Die Lagunenfront beträgt etma 100 m, 
die nn landeinwärts etwa 250 m. Die 
Grenzen find durh in Bäume eingeichlagene 
Kreuze kenntlich gemacht. 
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buch 
der Marſchall-Inſeln. 

1. 

Karl Schmidt zu Hamburg. 

Verzeichniß der Grundftüde. 

Flachen⸗ Zeit und Grund Ab⸗ 
— inhalt. Werth. Gebäude. des Erwerbes. ſchreibungen. 

Darauf ſtehende 

ha! a qm 

1. Ein Wohnhaus 12m | 3 | 6 | 5] Erworben von der | 3000 Mart Hebettragen 
bei 14 m mit zwei Firma Paul Band... 
Beranden aus Holz Müller & Co. zu Blatt — 
und Wellblech. Berlin durch Kauf— Artikel. 

2. Ein Lager- und auf: | vertrag vom 
haus. 10. Zuli 1883. 

I 4 Eingetragen am 

| M. F 

| 

1. Ein Koprahaus. 2 | 3 | 4] Auf Grund der Erb: | 4500 
2. Ein Wohnhaus mit | bejcheiniaung vom 

Strohdach. an — 

1. Ein Wohnhaus 10m | 1 | 8 110 Auf Grund der Auf: | 1500 
bei 16 m von Holz | laffung vom 
mit Eijendad). | 

2. Ein Bootshaus. eingetragen am 

NR. F. 

1. Einhögenes Wohn: 2 !4 | g Auf Grund des Yu: | 5000 haus. I | ſchlagsurtheils vom 
2. Ein Koprahaus, J N 
3. Ein Eingeborenen— eingetragen am 

haus mit Stroh ed | I Non, 
deckt. * 

N F. 

38* 
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Abtheilung II. Dauernde Lafter 

Bezeichnung 
des 

belajteten 
Grundſtücks Dauernde Laſten und 

Betrag. nach der Einſchränkungen des Eigenthums. 
laufenden 
Nr. der 

J. Abtheilung. 

Nr. 

Bi. 

1. 1 Auf Nr. 1 —— für den Kaufmam 
Leopold Friedmann in —* 
Grund des Vertrages vom ..... 
Eingetragen am . . F 

N. F. 

2. 10 50 1 Auf Nr. 1 Zehn Mark 50 Bi. jährlih zi 
Neujahr für den — — 
Eingetragen am .... 

N. F. 

123 Die — — iſt eingeleiel 
ingetragen am x. 2...» 

N. F. 
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und Einfhränfungen des Eigenthums. 

Veränderungen. Löſchungen. 

Betrag. 

Betrag. Jzu 

Nr. 

Marl. Bf. Markt. Pf. 

— J. 8. 5 || = | 8 | ol 9, | 10. IL 

1 | Webertragen 
| (ſ. Abth. J.Nr. 1) 

Eingetragen am 

| N. F. 

| 

10 50} 2 | Gelöfcdht am 

| ng 
| 
[ 

| | 

| ' 

| 
| | 

| 

| 
I | | 

| | 

Eintragungen. Löſchungen. 
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Abtheilung II. Hypotheken 

Bezeihnung 
des 

belajfteten 

Grundftüdes 
Nr. Betrag. nad} der Hypotheken und Grundidhulden. 

laufenden 

Nr. der 

L Abtheilung. 
Marl. Pf 

1. 2. 3. 4. 

1. 5000 — 1 und 2 Fünftaufend Mark Darlehn zu 41/s pEt. jähr: 
3000 — id vom 1. Juli 1889 an verzinslich, 
2000 |— gegen jederzeitige Dreimonatskündigung 

rüdzahlbar,” eingetragen für den Tabafs- 
händler Dietrich Brauburger in 
Bremen auf Grund der Schuldurklunde 
RN 7 VAR RR 

N. F. 

2. 500 — 3 Vormerkung auf eine | Umgeſchrieben in eine 
re von 500 Hypothek von 500 
Mark für den Schiffs: | Mark Kaufgeldreft mit 
tapitan Friedrich | 5pECt. vom 1. Auguft 
Schulze aus Yübed, | 1889 an verzinslich, 
eingetragen auf rund | von da an drei Jahre 
Erſuchens des Land: | unfündbar und fpäter 
gerihtS zu Hamburg | nah dreimonatlicher 
JJJ Kündigung zahlbar, 
ñn E ‚ eingetragen auf Grund 

‚ Urtheild des Land— 
N F. gerichts zu Hamburg 

J 
BR ae 

N F. 

3. 1000 — 1 Eintaufend Mark zu 5 pEt. jährlih vom 
1. Januar 1888 an in halbjährli 
Raten verzinslih und auf dreimonatliche 
Kündigung rüdzjahlbar, eingetragen für 
den Mentier Felt Bauerjhmidt in 
Berlin auf Grund der Schuldurfunde 
vom. ut u wur vr +. AM... 00000 



(. Abth. I. Nr. I). 
Eingetragen am 

R. F. 
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und Grundſchulden. 

Beränderungen. Löſchungen. 

Betrag. 

zu etre 

Eintragungen. Loſchungen. Betrag. 
Nr. Nr. 

Mark. Br. Mark. Bi, 

5, — — —— 6. 5 Js] = Is fo 7. . |» [m - 1. 

| 

3000 Ron den 5000 Marf 2000 — Die für Brau: 
iind 3000 IRarl burger nod 
nebjt Zinſen vom eingetragenen 
1. Juli 1889 an 2000 Marl ge: 
abgetreten an den löſcht am 
Edifstartän | 00H 1 | I zer: 
Paul Holften in 
Hamburg. NR F. 
Eingetragen am 

R. F. 

| 

| 

| 

3 Vebertragungen 
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Anlage B. 
— r 

Hypothekenbrief 
über 

die im Grundbuch der Marſchall-Inſeln Band J. Artikel I. Abtheilung III 
Nr. 3 eingetragenen 1000 Marl. 

Abtheilung 111. 

Nr. 3. 1000 Marl. Eintaufend Mark, zu 5 pCt. jährlid vom 
1. Januar 1888 an in halbjährlicen Naten verzinslid und auf dreimonat- 
liche Kündigung rüdzahlbar, eingetragen für den Nentier Felix Bauerjchmidt 
in Berlin auf Grund der Schuldurktunde vom . ....... 2 ER 

Für die Hypothef haftet folgendes Grundſtück: 

Der füdlihe Theil der Injel Juridi, Atoll Ebon. Die nördliche 
Grenze bildet eine Linie, welche dur in Kokosſtämme eingehauene Kreuze 
bezeichnet iſt. 

Eigenthümer: Kaufmann Karl Schmidt zu Kamburg. 
Erwerböpreije: 3000 Mark im Jahre... . . 

Eingetragen find: 

in der zweiten Abtheilung: 
1. ein Borlaufäreht für den Kaufmann Leopold Friedmann in 

Hamburg, 
2. zehn Markt 50 Pf. jährlicdy zu Neujahr für den Häuptling Jeimata; 

in der dritten Abtheilung: 
Nr. 1. 2000 Marl. 

Urkundlich ausgefertigt, Jaluit, den... ..... 

Kaiſerlicher Kommiſſar für die Marſchall-Inſeln. 
N. 

(Siegel.) Der Gerichtsichreiber. 
F. 

Kojtentarif für Grundbuchſachen. 

8 1. 
Für die Eintragung des Eigenthümers einſchließlich der voraufgehenden 

Verhandlungen, insbejondere der Entgegennahme der Auflafiungserflärungen, 
jowie für Eintragung des Erwerbspreiſes oder der Werthihäßung: 

Bei Grundjtüden bis 1 ha Fläche. 5,00 Marl, 
von mehr als 1 ha bis 10 ha für jeden ha mehr . 1,50 
von mehr alö 10 ha für jeden ha mehr... .... 0,50 

jedoch nicht über 50 Mark. 
Für die Eintragung des Eigenthümerd bei Anlegung des Grundbuch— 

blatte3 einschließlich des vorgängigen Verfahren® wird die Hälfte der vor- 
jtehenden Koſten als Zufchlag erhoben, jedoch im Ganzen nicht über 50 Mar. 

Für mehrere Grundjtüde defjelben Gigenthümers werden im Falle 
gleichzeitiger Eintragung die Flächen der einzelnen Grundſtücke bei Berechnung 
der Koſten zuſammen gerechnet. 
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Bei Uebertragung eines Grunditüdes auf einen anderen Artikel werden 
Koften nah $ 1 nur für die Eintragung auf Lebteren berechnet. 

Im Fall des $ 39 der Grumdbuchordnung vom 27. Juni 1889 wird 
begufs der Berechnung der Koſten die Größe von dem Grundbuchrichter 

82 
abgeſchätzt. 

Für jede endgültige Eintragung in der 2. und 3. Ubtheilung und alle 
dabei vortommenden Nebengeichäfte: 

a) von dem Betrage bis zu 500 Mark von je 100 Marl . 0,50 Marf, 
b) von dem Miehrbetrage bis 5000 Mark von je 100 Mark . 0,20 
c) von dem Mehrbetrage von je 100 Marf......... 0,10 

$ 3. 
Für die Eintragung von Veränderungen aller Art, Bormerkungen und 

Berfügungsbejchränfungen, einichließlich der vorgejchriebenen Benadhrichtigungen 
der Intereſſenten, die Hälfte der Süße des $ 2. 

Ss 4. 
Für jede Löſchung und alle dabei vortommenden Nebengeichäfte die 

Hälfte der zu $ 2 und °/ und der zu $ 3 für die Eintragung bejtimmten 
Sätze. 

8 5. 
Für Aufnahme von mündlichen Anträgen, welche den Eintragungen oder 

Löſchungen im Grundbuch als Grundlage dienen, oder für die gerichtliche 
Beglaubigung ſolcher Anträge ſind zu erheben: 

a) ſoweit fie auf die Eintragung des Eigenthums ſich beziehen, "/s der 
Eäße zu $ 1; 

b) joweit fie auf anderweite Eintragungen oder Löſchungen ſich beziehen, 
!/s der Süße zu den 88 2 bis 4. 

Für Aufnahme oder Beglaubigung ſolcher Anträge find Die gleichen 
Beträge zu entrichten, wenn fie durch eine von dem Slaiferlihen Kommiffar 
dazu ermächtigte Perſon erfolgt. 

S 6. 
Für 
a) die Ertheilung des Hypothelenbriefes oder für die Ausfertigung 

einer beglaubigten Abjchrift des volljtändigen Grundbuchblattes °/s der Sätze 
zu 8 2, jedoch nicht über 10 Marf; 

b) die Ausfertigung einer beglaubigten Abſchrift des Titels und der 
eriten Abtheilung des Grundbuchblattes die Hälfte der Sätze zu $ 2, jedod) 
nit über 5 Marl. 

Ss 7. 
Ergiebt jid) bei Berechnung der Slojten in den Fällen der SS 2 bis 6 

ein geringerer Betrag als 0,50 Mark, jo wird leßterer Betrag in Anſatz 
gebradht. 

S 8. 
Für jede einzelne Benadhrichtigung eines dinglich Berechtigten von einer 

erfolgten Eigenthumsveränderung 0,50 Mark, wenn der Werth des dinglichen 
Rechts 100 Mark überjteigt. 
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Die bei der Eintragung des Eigenthimerd jtattfindenden Benad— 
rihtigungen des bisherigen Eigenthümers, ſowie die Aufforderung an den 
Eigenthümer, jein Eigenthum eintragen zu laffen, und die Feſtſetzung der für 
den Fall der Nichtbefolgung angedrohten Geldjtrafe unterliegen feinem bejon- 
deren Rojtenjage. 

89. 
Werden Urkunden, deren VBorlegung zur Ermwirfung von Eintragungen 

nothiwendig war, von den Betheiligten ohne Uebergabe einer für die Grund- 
akten bejtimmten Abjchrift zurüdgefordert, jo find für jeden Bogen Der auf 
Anordnung des Grundbuchrichters zu fertigenden Abichrift 0,50 Mari zu 
entrichten. Die Beglaubigung der von den Betheiligten überreichten Abjchriften 
erfolgt koſtenfrei. 

8 10. 
Wird der Antrag auf Eintragung des Eigenthümers als unbegründet 

zurücdgewiejen, jo hat der Antragjteller Y/; der im S 1 beitimmten sStoften 
zu zahlen. 

s 11. 
Außer den in den vorfichenden Paragraphen bezeichneten Koſten werden 

die baaren Auslagen erhoben, welche durch das erfahren verurjacht find. 

S 12. 

Der Grumdbuchrichter kann die Einleitung des Verfahrens von der 
Zahlung eines Vorſchuſſes der vorausfichtlic entitehenden Koſten abhängig 
machen. 

II Allgemeine Beriwaltung.*) 

222. Derordnung, betreffend den Erlaß von amtlichen 
Bekanntmachungen im Schußgebiete der Marfchall-, Bromn- 

und Providence-Infeln, 

Auf Grund der durch die Allerhöchſte Verordnung vom 15. Dftober v. F 
ertheilten Ermädtigung wird hiermit für das Schutzgebiet der Marichall-, 
Brown: und Providence-Inſeln bejtimmt, was folgt: 

81. 
Deffentliche Bekanntmachungen, inzbejondere alle Verordnungen werden 

in Zukunft an bejonderen Anjchlagstafeln an folgenden Stellen angeheftet und 
dadurd zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden. 

1. in Jaluit 
an dem Dienſtgebäude des Kailerlichen Kommiſſars; 

2. in Ebon 
an der Station der deutjchen Handel: und Plantagen-Gejellichert 

auf Juridj; 
3. in Namorit 

an der Station der Firma Hernsheim & Co.; 

*) Hierher gehören aud 88 5 bis 9 der Verordnung vom 22. Mai 187 
(Nr. 227). 
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4. in Mille 
a) an der Gtation der deutichen Handels- und Plantagen: 

Sejellichaft auf Dagaewa, 
b) an dem Miſſionsſchulhaus auf Mille; 

5. in Amo 
a) an der Station der Firma Hernsheim & Co. auf Manelfetac, 
b) an der Station des Händlerd Charled Douglaß auf ne, 
ce) an der Station der Firma Tiernau Venture auf Arno; 

in Mejuru 
a) an der Station der Firma Henderſon & Mejarlane auf Ejit, 
b} an der Station der Firma Tiernau Venture auf Delap, 
c) an der Station der deutichen Handels- und Plantagen: 

Gejellichaft auf Mejuru; 
. in Malvelab 

an der Station der Firma Hernsheim & Co. auf Taroa; 
. in Vilich 

an der Station der Firma Tiernau Venture; 
in Providence 

an der Station der deutichen Handeld- und Plantagen-Gejellichaft. 

* 

je.) — 

82. 
Es bleibt vorbehalten, ſobald ſich Weiße auf anderen Inſehn nieder— 

laſſen, weitere Anſchlagstafeln aufzuhängen. 

83. 
Wo in einer Verordnung geſagt iſt „Dieſelbe tritt ſofort in Kraft“, 

beſtimmt ſich in Zukunft der Tag des Inkrafttretens nach) dem Anheften an 
der Anſchlagstafel auf den einzelnen Inſeln. 

84. 
Die Veröffentlichungen erfolgen in deutſcher Sprache. Gewöhnlich wird 

eine engli ſche Ueberſetzung beigefügt und, wo es beſonders erforderlich ertchein. 
eine ſolche in der Sprache der Eingeborenen. 

Jaluit, den 24. Auauft 1887. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Dr. Knappe. 

223. Vertrag zwiſchen dem Auswärtigen Amt und der 
Jaluit-Geſellſchaft, betreffend die Verwaltung des Schutz— 
gebietes der Marſchall⸗ Brown- und Providence-Inſeln. 

Vom 21. Januar 1888. 

$ 1. 
Der Jaluit-Geſellſchaft werden für den Bereih des Schutzgebietes 

folgende ausichlieglihe Befugnijje und Privilegien ertheilt: 
a) das Recht, herrenlojes Land in Beſitz zu nehmen, 
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b) das Recht, Fiſcherei auf Perlichalen zu betreiben, joweit jolches 
nicht von den Eingeborenen in herfömmlicher Weije ausgeübt wird, 

c) das Recht, die vorhandenen Guanolager auszubeuten, unbejchadet 
wohlerworbener Rechte Dritter. 

82. 
Die Verwaltung des Schutzgebietes wird durch einen Kaiſerlichen Kom— 

mifjar geführt, welchem ein Sekretär zur Seite geitellt werden wird. 

$ 8. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar ernennt die für Die örtliche Verwaltung des 

Schubgebietes erforderlihen Beamten auf Vorſchlag der Vertretung der 
Geſellſchaft in Jaluit vorbehaltlid der Genehmigung des Reichskanzlers. 

s4 

Für die Verwaltung des Schußgebietes wird alljährlid ein Etat auf: 
gejtellt, welcher zwijchen dem Auswärtigen Amte und der Jaluit-Geſellſchaft 
vereinbart wird. 

Bis zu einer weiteren Vereinbarung gilt der Etat des vorhergehenden 
Jahres als maßgebend. 

85. 
Die Jaluit-Geſellſchaft übernimmt die durch die Verwaltung erwachjenden 

Koſten. Sie ift demzufolge verpflichtet: 
a) dem Auswärtigen Amte den für die Bejoldung der in $ 2 genannten 

Neich3beamten erforderlichen Betrag in Höhe von Mark 25500 
(fünfundzwanzigtausend fünfhundert Mark)*) vom 1. April 1889 
ab in vierteljährlihen Raten pränumerando zu zahlen. 

b) dem Auswärtigen Amte auf Vorlegung des Rechnungsabſchluſſes 
alljährlich den Fehlbetrag zu erſetzen, welcher ſich ergiebt, wenn die 
in dem Etat ($ 4) vorgeiehenen lofalen Ausgaben die lokalen Ein- 
nahmen überichreiten, wogegen ein Ueberihuß der Geſellſchaft zufällt; 

ec) jämmtlihen Beanten freie Wohnung in den von der Gejellichaft 
auf ihre Koſten zu liefernden, eventuell zu erjegenden und zu unter- 
baltenden Dienjtgebäuden zu gewähren und außerdem eine geeignete 
Amtsſtube zur Verfügung zu jtellen; 

d) die Wohnung des Kaijerlichen Kommiſſars, des Sekretärs, ſowie 
die Amtsitube mit entiprechendem Mobiliar zu verjehen; 

e) den in $ 2 genannten Reichsbeamten auf jämmtlichen der Gejellichaft 
gehörigen Schiffen innerhalb des Schußgebietes jederzeit freie Fahrt 
und Verpflegung zu gewähren. 

S 6. 

E3 jollen in dem Schutzgebiete jährlih nad) Maßgabe des Etat! 
Konzeſſions- und Kopfſteuern erhoben werden. 

‚*) Die lateinisch gedrudte Stelle ftellt eine durch Zufagvertrag vom 26. März 1889 
herbeigeführte Veränderung dar. Der uriprüngliche Tert lautete: ... . nebft Benfions: 
und Keliktenbeitrag in Höhe von 23460 Mark vom 1. April 1888 ab... 
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Tie Erhebung anderer Steuern, jowie die Erhebung von Abgaben und 
Gebühren, welche zur Dedung der Kojten der Verwaltung beitimmt find, 
erfolgt nad) Maßgabe der hierüber ergebenden Geſetze und Verordnungen. 

Stellt ſich das Verhältnig der Einnahmen zu den Ausgaben ungünftiger 
als in dem Etat vorgeiehen, jo joll auf Vorichlag der Jaluit Geſellſchaft im 
folgenden Nahre eine andere Regelung der Steuern (Abjab 1) erfolgen. 

Ss 7. 

Geſetze und Verordnungen, welche die Verwaltung des Schußgebietes 
betreffen, jollen nur nad) Anhörung der Jaluit Geſellſchaft in Hamburg ein: 
geführt werden. 

Bein Erlaß von’ örtlihen WVerwaltungsmaßregeln wird der Kaijerliche 
Kommiſſar möglihjt im Ginvernehmen mit der Pertretung der Jaluit— 
Geſellſchaft handeln. 

89. 

Jaluit wird zum alleinigen Ein- und Ausklarirungshafen für das ganze 
Schutzgebiet erklärt. 

Ss 10. 

Die freiwillige Auflöſung der Geſellſchaft kann erſt nad erſolgter 
Kündigung des Vertrages jtattfinden. Die Fuſion derſelben mit einer 
anderen Gejellichaft bedarf der Genehmigung des Auswärtigen Amtes. 

$ 11. 
Der Gejellihaft jteht das Recht, diejen Vertrag zu kündigen, nad 

Ablauf von zwei Jahren zu. Macht jie von diejem Rechte Gebrauch), jo 
tritt der Vertrag nad) Ablauf eines Jahres jeit dem Kündigungstage 
außer Kraft. 

Dem Auswärtigen Amte jteht das Kündigungsrecht zu, wenn politiiche 
Gründe die Aufhebung des Vertrages erforderlich machen, oder wenn die 
Gejellichaft ihre vertragsmähigen Pflichten nicht erfüllt. 

s 12. 

Die Pleaſant- (Novada:) Inſel fällt unter die Beitimmung dieſes 
Vertrages, jobald diejelbe unter den Schuß des Reiches gejtellt it. 

Der gegenwärtige Vertrag iſt im zwei Exemplaren gleichlautend aus— 
gefertigt und von beiden Theilen unterjchrieben worden. 

Berlin, den 21. Januar 1888. 

Der Staatsjefretär Die Jaluit-Geſellſchaft. 
de3 Auswärtigen Amts. Im Auftrage des Aufſichtsraths: 

Graf dv. Bismard. U. Weber Hanitein. 
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224. Derordnung, betreffend den Erwerb von herrenlojem 
£and, den Betrieb der Perlfiicherei und die Ausbeutung 

von Buanolagern. 

Nachdem der Jaluit-Geſellſchaft in Hamburg mit Allerhöchiter Genehmigung 
unter dem 21. Januar 1888 für dad Schußgebiet der Marſchall-Inſeln, 
folgende ausſchließliche Befugniſſe und Privilegien ertheilt worden find: 

1. dad Recht, herrenlojes Yand in Beſitz zu nehmen, 

2. das Necht, Fiſcherei auf Perlichalen zu betreiben, joweit ſolches nicht 
von den Eingeborenen in berfömmlicher Weije ausgeübt wird, 

3. das Necht, die vorhandenen Guanolager auszubenten, unbejchadet 
twohleriworbener Nechte Dritter, 

wird auf Grund der durch die Allerhöchjte Verordnung vom 15. Dftober 1886 
ertheilten Ermächtigung für das genannte Schußgebiet bejtimmt, was folgt: 

a, 
Anderen Berjonen als der Kalnit-Gejellichaft in Hamburg it die Beſitz— 

ergreifung von herrenlojem Yand verboten. 

8 2. 

Zwoiderhandlungen gegen das Verbot des $ 1 werden mit Haft oder 
mit Geldſtrafe biß zu 5000 Mark beitraft. 

Abgeſehen von dem herkömmlichen Betrieb der Perlichalenfticherei durd) 
die Eingeborenen, ijt es verboten, Fiſcherei auf Berlichalen ohne Genehmigung 
der Jaluit-Geſellſchaft zu betreiben. 

Es ift ferner verboten, ohne Genehmigung der Jaluit-Geſellſchaft Guano— 
lager auszubeuten, jofern nicht vor dem 21. Januar 1888 ein Recht hier— 
auf erworben it. 

SA. 

Zuwiderhandlungen gegen die Bejtimmungen des S 3 werden mit Haft 
oder Gelditrafe bis zu 1000 Mark bejtraft. Wuch kann auf Einziehung der 
verwendeten Geräthichaften und der bereits gewonnenen Grträge erkannt 
werden, und zwar ohne Unterichied, ob die eriteren dem Thäter gehören 
oder nicht. 

85. 

Dieſe Verordnung tritt ſofort in Kraft. 

Jaluit, den 28. Juni 1888. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Sonnenſchein. 
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225. Derordnung, betreffend die polizeiliche An= und 
Abmeldung der in dem Schußgebiete der Marſchall-Inſeln 
anjälfigen, dajelbit zujiehenden bezw. wegziehenden Sremden. 

s1. 
Alle zur Zeit im Schußgebiete der Marſchall-Inſeln anſäſſigen Fremden, 

Weiße und Halbweiße, find verpflichtet, ich bei dem Kaiferlichen Kommifjar 
polizeilich jchriftlid) oder mündlid; anzumelden, und zwar die auf Jabwor 
anjäjfigen bi8 zum 1. April d. J, die auf anderen Inſeln des Schuß: 
gebietes lebenden mit erjter Gelegenheit. 

S 2. 
Die Meldung hat zu enthalten: 

Bolljtändige Vor: und Familiennamen. 
Staatsangehörigteit. 
Religion. 
Geburtstag. 
Stand oder Gewerbe. 
Geburt3- und Wohnort. 
Angabe ob verheirathet ? 

Mit wen? 
Namen, Geburtstag und -Ort der Finder. 

Seit wann in der Marjchall-Gruppe anjäjlig ? 

8 3. 
Alle in das Schußgebiet zuziehenden Fremden haben fich gleichfalls in 

der in $ 2 vorgejchriebenen Weile und unter Angabe des letzten Aufent- 
haltes bei dem Kaijerlichen Kommiſſar zu melden, und zwar diejenigen, welche 
in Jaluit ihren Wohnfig nehmen, innerhalb 8 Tagen, die, welche jich auf 
einer anderen Inſel niederlaffen, mit erjter Gelegenheit. 

S 4. 
Tritt in den einmal gemeldeten Verhältnifjen eine Veränderung ein, jo 

ijt diejelbe innerhalb der in 8 3 angegebenen Friiten bei dem Kaiferlichen 
Kommifjar gleichfalls anzuzeigen. 

S 5. 
Verzieht Jemand aus dem Schutzgebiete, jo hat er ſich vorher unter 

Mittheilung des von ihm gewählten neuen Wohnſitzes bei dem Kaijerlichen 
Kommiſſar abzumelden. 

S 6. 3 
Den vorjtehenden Bejtimmungen jind auch die Schiffer und Geeleute 

der von einem Hafen des Schußgebiete8 ausfahrenden Schiffe unterworfen. 

> m 87. 
Wer die in der vorſtehenden Verordnung vorgeſchriebene Meldung 

unterläßt oder nach geſchehener Aufforderung nicht vervollſtändigt, wird mit 
Geldſtrafe bis zu 50 Doll. beſtraft. 
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Wer vorſätzlich bei Sr Meldung falihe Angaben macht, wird in 
Gemäßheit von SS 271 ff. R.St. G. B. mit Gefängniß bis zu 6 Monaten 
oder Gelditrafe bis zu 75 Doll. beitraft. 

Jaluit, den 15. Mär; 1887. 
Der Kaiſerliche Nommiflar. 

Dr. inappe. 

226. Derordnung, betreffend unterhaltloje Fremde. 

Auf Grund der dur die Allerhöchite Verordnung vom 15. Oftober 
1886 ertheilten Ermächtigung wird hiermit für das Schubgebiet der Marjchall: 
Inſeln beitimmt, was folgt: 

*8 1. 
Jeder Nichteingeborene des Scyußgebietes, weldyer ſich in demſelben auf: 

hält, ohne im Beſitz genügender Mittel zum Unterhalt zu ſein, oder auf 
Verlangen eine Gelegenheit zum Erwerb jeines Unterhalt3 durch Arbeit 
nachweijen zu können, ijt gehalten, die ihm von dem Nailerlichen Kommiſſar 
angeiviejene, feinen Kräften angemefjene Arbeit genen ortsüblichen Lohn zu 
verrichten. 

$2 
Jeder Neuanziehende hat bei der gemäß Verordnung vom 15. Wär; 1887 

erfolgenden Anmeldung den im S 1 geforderten Nachweis zu führen, widrigen 
falls ihm der Aufenthalt im Schußgebiete verjagt werden kann. 

S 3. 
Der Führer eines Schiffes it verpflichtet, den von ihm in das Schußtz— 

gebiet gebrachten Fremden, dem gemäß S 2 der Aufenthalt in demjelben 
verjagt wird, entweder wieder an Bord zu nehmen, oder die durch deſſen 
Aufenthalt im Schußgebiete und deſſen Entfernung aus demjelben entjtehenden 
Koſten zu tragen. 

Bis zur Annahme de Betreffenden an Bord oder Sicherheitäjtellung 
wegen der vorausiichtlich entjtehenden Koiten, kann dem Schiffer die Aus- 
händiqung der Schiffspapiere verweigert werden. 

S 4. 
Weigert jich ein Fremder, die ihm gemäß S 1 übertragene Arbeit aus- 

zuführen, oder ift zu bejorgen, daß Dderjelbe der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit Gefahr bringen werde, jo kann er in Gewahrjam genommen 
und zwangsweiſe zur Arbeit angehalten werden. 

8 5. 
Ein Schiffer, der die ihm durch dieje Verordnung auferlegten Pflichten 

verlegt, wird mit Geldjtrafe oder Gefängniß bis zu drei Monaten bejtraft. 

S 6. 
Dieje Verordnung tritt in den einzelnen Theilen des Schußgebietes jede* 

mal mit dem Tage der Belanntmahung in Kraft. 

Jaluit, den 5. Juni 1889, 
Der Kaijerlihe Kommiſſar a. i. 

Biermann. 
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IV. Handel und Verkehr insbefondere, 

227. Polizeiverordnung für die Inſel Jabwor. 

Auf Grund der Verordnung vom 13. September 1886, betreffend die 
Rechtsverhältniſſe im Scyußgebiete der Marihall:, Bromwims und Providence- 
Inſeln, wird hiermit für den Bezirk der Inſel Sabwor im Jaluit = Atoll 
bejtimmt, was folgt: z 

8 1. 
Zur Errichtung neuer wie zur Uebernahme beſtehender Schanfitellen 

ift die Erlaubniß des Kaiſerlichen Kommiſſars einzuholen. 

Ss 2. 
Die Erlaubnig kann verweigert werden, wenn fein Bedürfniß zur 

Errichtung neuer Schankftellen vorhanden it, oder wenn diejenige Perſon, 
welche die Erlaubniß nachſucht, nicht die möthigen Garantien dafür bietet, 
dab Sitte und Anſtand in den für den Ausſchank beitimmten Räumen 
berrichen werden. 

S 3. 
Die einmal ertheilte Erlaubniß kann wieder entzogen werden, wenn 

der Schantjtelleninhaber oder das von ihm angeftellte Perſonal wiederholt 
zu Klagen Anlaß gegeben haben; insbejondere, wenn entgegen den Beftimmungen 
der Verordnung vom 3. Juni 1886, mit Nachtrag vom 8. Januar 1887,*) 
geistige Getränke an Farbige verabfolgt worden jind. 

8 4. 
Es ijt verboten, einem Trunkenen geiftige Getränle zu verabfolgen. 

Buwiderhandlungen werden mit Gelditrafe bis zu 25 Dollars beftraft und 
haben im Nüdfalle den Berluft der Konzeifion zur Folge. 

$ 5. 
Es ift dem Inhaber der Schantitelle verboten, Glüdsipiele in jeinem 

Lolkale zu geitatten. 
Der Zuwiderhandelnde wird in Gemäßheit des $ 285 R. St. ©. B. 

mit Gelditrafe bis zu 1500 Mark beftraft, auch kann ihm die Schanf- 
fonzefjion entzogen werden. **) 

S 6. 
Wer durch Trunkenheit öffentlich Aergerniß erregt, wird mit Geldſtrafe 

bis zu 25 Dollars bejtraft. 
8 7. 

Wer innerhalb des Hafens von Jaluit, d. h. inmerhalb einer Entfernung 
von einem Kilometer von der Inſel Kabwor in der Lagune mit Dynamit 
oder jonitigem Sprengjtoff fiicht, oder dieje Stoffe anderweit ohne bejondere 
Erlaubniß gebraucht, unterliegt der Beltrafung in Gemäßheit des 8 296 
N. ©t. ©. B. bezw. des $ 9 des Geſetzes gegen dem verbrecherijchen und 
gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengjtoffen vom 9. Juni 1884. **) 

*) Nr. 230 und 231. 
**), 88 5 und 7 enthalten den durd Verordnung vom 8. Juli 1890 abge: 

änderten Tert. 

Riebow, Die Kolonial-Gefeggebung. 39 
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88. 
Wer Schweine auf dem öffentlihen Wege oder auf fremden Grund- 

ſtücken herumlaufen läßt, wird mit einer Geldjtrafe bis zu 10 Dollars beitraft. 

8 9. 

Die Inhaber von —— haben den öffentlichen Weg vor den— 
ſelben ſowie den Strand rein zu halten, insbeſondere jeden Sonnabend Abend 
zu ſäubern bei Strafe von 0,25 bis 10 Dollars. 

Die voritehegden Beitimmungen treten fofort in Kraft. 

Saluit, den 22. Mai 1887. 
Dr. $nappe. 

228. Polizeiverordnung für Nauru (Pleajant Island). 

Die Molizeiverordnung des Kaiferlihen Kommifjard a. i. für Die 
Marichall - Injeln vom 30. April 1889 hat dur Nadhtragsverordnung 
vom 30. Januar 1890 folgende Faſſung erhalten: 

Auf Grund der Verordnung vom 13. September 1886, betreffend die 
Rechtsverhältniſſe im Schußgebiete der Marſchall-Inſeln, wird für Nauru 
bejtimmt, was folgt: 

8 1. 
Zur Errichtung neuer, wie zur Uebernahme bejtehender Schanfitellen 

iſt die Erlaubniß des Kaiſerlichen Kommiſſars einzuholen. 

82. 
Die Erlaubniß kann verweigert werden, wenn fein Bedürfniß zur Er— 

richtung neuer Schankſtellen vorhanden iſt, oder wenn diejenige Perſon, 
welche die Erlaubniß nachſucht, nicht die nöthigen Garantien dafür bietet, 
daß Sitte und Anſtand in den für den Ausſchank beſtimmten Räumen 
herrſchen werden. 

3. 

Die einmal ertheilte Erlaubniß kann wieder entzogen werden, wenn der 
Schankſtelleninhaber oder das von ihm angeſtellte Perſonal wiederholt zu 
Klagen Anlaß gegeben haben, insbeſondere, wenn entgegen den Beſtimmungen 
der Verordnung dom 3. Juni 1886, mit Nachtrag vom 8. Januar 1887, 
geijtige Getränfe an Farbige verabjolgt worden find. 

84. 
Es ijt verboten, einem Trunkenen geiſtige Getränke zu verabfolgen. 

Zuwiderhandlungen werden mit Gelditrafe bis zu 100 Mark bejtraft und 
. haben im Nücdfalle den Verluſt der Konzeilion zur Folge. 

B. . 

Wer durch Trunkenheit öffentlich Aergerniß erregt, wird mit Geldtrafe 
bis zu 100 Mark bejtraft. 

8 6. 
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Belanntmahung in Kraft. 

Der Kaiferlihe Kommiſſar a i. 
Biermann. 
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229. Derordnung, betreffend die Einführung der deutjchen 

Reichsmarfrechnung. 

Auf Grund der durch die Allerhöchite Verordnung vom 15. Dftober 
1886 ertheilten Ermädtigung wird hiermit für das Schußgebiet der 
Marſchall-Inſeln bejtimmt, was — 

In dem Schutzgebiete der Men hinl Inſeln gilt die deutſche Reichsmark— 
rechnung. 

8 2. 
Als gejegliche Zahlungsmittel gelten: 

Zwanzigmarkſtücke, 
Zehnmarkſtücke, 
Einthalerſtücke, 
Zweimarkſtücke, 
Einmarkſtücke, 
Fünfzigpfennigſtücke, 
Zwanzigpfennigſtücke (in Nickelmetall), 
Zehnpfennigſtücke, 
Fünfpfennigſtücke, 
Zweipfennigſtücke, 
Einpfennigſtücke. 

83. 
Dieſe Verordnung tritt ſofort in Kraft. 

Zaaluit, den 1. Juli 1888. 
Der Raiferlihe Kommifjar. 

Sonnenjdein. 

230. Derordnung, betreffend den Derfauf von Waffen, 
Munition, Sprengftoffen und beraufchenden Getränken an 
Eingeborene der Marjchall-Infeln oder andere auf denjelben 

fih aufhaltende Sarbige, 
S 

Es iſt verboten, Shußmoften Munition und Sprengitoffe (Dynamit) 
an ingeborene der Marſchall⸗ Inſeln oder auf denſelben ſich aufhaltende 

andere Farbige zu verlaufen, gegen Landesprodukte auszutauſchen oder den— 
ſelben ſonſt irgendwie zu verabfolgen. 

82. 
Es iſt in gleicher Weiſe verboten, den in $ 1 genannten Perſonen 

geiltige Getränke mit Ausnahme von Bier zufommen zu lafjen. 

$ 38. 
Zuwiderhandlungen gegen das in SS 1 und 2 ausgeiprochene Verbot 

werden mit einer Geldjtrafe von 5 bis 50 Dollars geahndet und zwar im 
Falle des Verkaufes von Schußwaffen für jedes einzelne Eremplar. 

39* 
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Iſt Munition als Zubehör zu einer Schußwaffe mit dieſer zujammen 
verabfolgt worden, jo tritt feine bejondere Beitrafung ein. 

(SS 4, 5 und 6 find durch den Nachtrag vom 8. Januar 1887 aufgehoben worden ı 

Jaluit, den 3. Juni 1886. 
Dr. Knappe. 

231. Hachtrag zu der Derordnung, betreffend den Derfauf 
von Waffen, Munition, Sprengitoffen und beraufchenden 
Getränfen an Eingeborene der Marjchall-Injeln oder andere 
auf denfelben fich aufhaltende Sarbige, vom 5. Juni 1886. 

Auf Grumd der vom Neichslanzler unterm 25. September 1886 
ertheilten Ermädtigung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit und zum Erlaß 
polizeilicher Vorſchriften*) wird hiermit verordnet, was folgt: 

Ss 1. 

Die SS 1, 2, 3 der Verordnung vom 3. Juni 1886, betreffend den 
Verlauf von Waffen, Munition, Sprengitoffen und beraujchenden Getränten 
an Eingeborene der Marſchall-Inſeln oder andere auf denjelben jich auf— 
haltende Farbige, bleiben auch fernerhin in Kraft. 

Ss 2. 
Die SS 4, 5, 6 der genannten Verordnung werden hierdurch aufgehoben. 

Das Verfahren bejtimmt fich vielmehr nad) der Ktaijerlihen Verordnung vom 
13. September 1886, betreffend die Nechtsverhältnifie in dem Schubgebiete 
der Marichall-Injeln und nach den Borjchriften des Geſetzes vom 10. Juli 
1879 über die Ktonjulargerichtsbarfeit. 

S 3. 
Die zu der im $ 1 genannten Verordnung erlafjene Geſchäftsanweiſung 

wird gleichfalls aufgehoben. 

Jaluit, den 8. Ranuar 1887. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Dr. Knappe. 

232. Derordnung, betreffend das Ausfuhrverbot von Waffen, 
Munition und Sprengftoffen. 

Auf Grumd der Allerhödten Verordnung vom 15. Oltober 1886 wird 
hiermit bejtimmt, was folgt: 

3, 
Es iſt jemerhin verboten, aus dem Schußgebiete der Marichall., Brown 

und Providence-Inſeln Feuerwaffen, Munition und Sprengitoffe irgend 

*) Dieje Ermächtigung war eine perjönliche; vergl. aber Nr. 218, III Ziffer 1. 
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welcher Art nad anderen Injeln der Südſee, welche nicht unter der Landes- 
hoheit oder dem Schuße einer fremden Macht jtehen, auszuführen, wenn die 
genannten Oegenjtände dazu bejtimmt sind, direkt oder durd Händler an 
Eingeborene der Südſeeinſeln oder andere Farbige verkauft oder jonjt ver: 
äußert zu werden. 

2. 
Die Napitäne der aus einem Hafen des Schußgebietes ausgehenden 

Schiffe haben dem Kaiſerlichen Kommiſſar mündlich oder jchriftlich Anzeige 
zu erjtatten, wenn ſich Waffen und Munition, die nicht zum Schiffdinventar 
gehören, oder Sprengjtoffe an Bord befinden, und gleichzeitig über die Be- 
jtimmung diefer Gegenjtände Auskunft zu geben. 

S 3. 
Zuwiderhandlungen gegen $ 1 dieſer Verordnung werden mit Geld- 

jtrafe bis zu 1500 Dollar oder Gefängniß bis zu drei Monaten beftraft. 
Auch kann auf die Einziehung der genannten Gegenftäude erkannt werden, 
wenn jich diejelben noch an Bord oder fir Rechnung des Kontravenienten 
im Gewahrſam eines Anderen befinden. 

84. 
Der Schiffsführer, welcher es unterläßt, die im S 2 erforderte Anzeige 

zu eritatten, wird mit Geldſtrafe Bis zu 500 Dollars oder Gefängniß bis zu 
zwei Monaten beitraft. 

- 

8 5. 
Diefe Verordnung tritt für Jaluit jofort, für die übrigen Inſeln des 

Schutzgebietes mit dem Tage der erfolgten Bekanntmachung auf denjelben in 
Kraft. 

Saluit, den 23. Mai 1887. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Dr. Knappe. 

233. Derordnung, betreffend das Verbot der Einfuhr von 
Seuerwaffen, Schiegbedarf und Sprengjtoffen in Pleafant 

Island. 

Nachdem die Inſel Pleaſant Island zum Schutzgebiete des Deutſchen 
Reiches erklärt und der Kaiſerlichen Verwaltung der Marichall:, Brown— 
und Providence-Injeln unterjtellt worden it, wird auf Grund der Aller: 
höchſten Verordnung vom 15. Oftober 1886 bejtimmt, was folgt: 

81. 
Es ift verboten, Feuerwaffen, Schiegbedarf und Sprengitoffe irgend 

welder Art in Pleaſant Island einzuführen. 

8 2. 
Es kann in einzelnen Fällen und auf befonderen jchriftlichen Antrag 

von dort angeſeſſenen Weißen gejtattet werden, daß zu deren ausſchließlichem 
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eigenen Gebraucdhe Gegenftände der im $ 1 bezeichneten Art in geringen 
Mengen in Pleajant Island eingeführt werden. 

8 3. 
Wer dem in $ 1 diejer Verordnung ausgeiprochenen Verbote zumider- 

handelt, oder unter Mißbrauch einer ihm in Gemäßheit des $ 2 gewährten 
Erlaubniß eingeführte Feuerwaffen, Schießbedarf oder Sprengjtoffe an Ein— 
geborene verkauft, verichenft oder in anderer Weiſe veräußert, wird mit 
Gelditrafe bis zu 500 Dollars oder Gefängniß bis zu drei Monaten beftraft. 

Hat die Einführung unter faljcher Waarenbezeichnung oder unter 
Täufchung eines mit der Ausführung diejer Verordnung betrauten Beamten 
jtattgefunden, jo tritt Gelditrafe nicht unter 300 Dollars oder Gefängniß— 
jtrafe nicht unter zwei Monaten ein. 

4. 
Dieje Verordnung tritt in Jaluit mit dem heutigen Tage, auf Pleaſant 

Island und den übrigen Inſeln des Scußgebietes mit dem Tage ihrer 
Belanntmahung dajelbjt in Kraft. 

Jaluit, den 16. April 1888. 
Der Kaijerlihe Kommiſſar. 

Sonnenjdein. 

‘ 

V. Prr Schiffsverkehr insbefondere. 

234. Derordnung, betreffend die Derpflichtung nichtdeuticher 
Schiffe zur Meldung bei dem Dertreter der Kaiferlichen 

Regierung zu Jaluit. 

81. 
Der Führer eines jeden nichtdeutihen Kauffahrteiſchiffes it in derjelben 

Weiſe, wie dies für deutiche Schiffe durch das Gejeß vom 25. März 1880 
und bie dazu erlaffene Verordnung vom 28. Juli dejjelben Jahres vor- 
gejchrieben ift, verpflichtet, die Ankunft jeined Schiffes im Hafen von Jaluit 
und den Abgang defjelben dem Vertreter der Ktaijerlichen Regierung mündlich 
oder ſchriftlich zu melden. 

Die Meldung der Ankunft hat innerhalb der beiden nächſtfolgenden 
Tage, die Meldung des Abganges vor der Abfahrt des Schiffes zu ge 
ſchehen. 

2. 
* der Meldung der Ankunft iſt anzuzeigen: 

Der Name, das Unterſcheidungsſignal, Heimathshafen, die Gattung 
und der- Netto-Raumgehalt des Schiffes. 

2. Der Name und Wohnort des Eigenthümers oder des Klorrejpondent- 
Nheders des Schiffes. 

3. Der Ort und Tag der Ausfertigung des Schiffscertifilates oder 
des Flaggenatteſtes de3 Schiffes. 
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4. Der Drt und Tag der Ausfertigung der Mujfterrolle, jofern die: 
jelbe nicht vorgelegt wird, fowie die Zahl der Schiffsmannſ ſchaft. 

5. Die Zahl der mit dem Schiffe angelommenen Paſſagiere. 
6. Ob das Schiff mit Ballaft oder mit Ladung angelommen iſt, 

legterenfalld unter jummarijcher Angabe der Ladungsgegenftände. 
7. Der Ort umd der Tag des Heijeantritt3 und der Tag der Ankunft 

im Hafen. 

893. 
Bei der Abmeldung it anzuzeigen: 
1. Der Beſtimmungsort des Schiffes. 
2. Ob das Schiff in Ballaſt oder mit Ladung abgeht, letzterenfalls 

unter ſummariſcher Bezeichnung der Ladungsgegenſtände. 
3. Der Tag der Ausklarirung. 

g 4. 
Erfolgt die Meldung jchriftlih, jo iſt diejelbe von dem Führer des 

Schiffes zu unterjchreiben. 

S 5. S 
Genügt der Inhalt der Meldung nicht, jo hat der Schiffsführer die- 

jelbe auf ergangene Aufforderung nad) Mafgabe der obigen Beitimmungen 
zu verbolljtändigen. 

$ 6. 
Der Vertreter der Kaiferlichen Regierung in Jaluit ijt befugt, für 

nichtdeutiche Schiffe in Gemäßheit der für deutihe Schiffe beitehenden en 
Ihriften Mannſchaften an= und abzumujtern. 

8 7. 
Der Vertreter der Kaiſerlichen Regierung in Jaluit iſt berechtigt, 

Streitigkeiten zwiſchen Sciffsführer und Mannihaft nichtdeuticher Schiffe 
zu ſchlichten und die Bolizeigewalt über diefelben auszuüben. 

$ 8. 
Für Schiffsmeldungen, An- und Abmufterungen werden Gebühren in 

Gemäßheit der Nrn. 23 und 30b des Tarifs über die Gebühren und Kojten 
bei den Konſulaten des Deutjchen Reiches vom 1. Juli 1872 erhoben. 

89. 

Der Schiffsführer, welcher den Vorſchriften dieſer Verordnung zuwider 
es unterläßt, die Ankunft oder den Abgang des Schiffes rechtzeitig zu melden, 
wird mit Gelditrafe bis zu 200 Mark beitraft. 

Die BE Strafe trifft den Schiffsführer, welcher eine den Bejtim- 
mungen des $ 2 nicht entiprechende Meldung, der Aufforderung ungeachtet, 
zu vervollftändigen unterläßt. 

Saluit, den 2. Juni 1886. 
Dr. $nappe. 
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234a. Hachtrag zu der Derordnung vom 2. Juni 1886, 
betreffend die Meldepflicht der im Hafen von Jaluit ein- 

laufenden Schiffe, 

s 1. 
Die Verordnung vom 2. Juni dv. J. betreffend die Meldepflicht der 

im Hafen von Jaluit einlaufenden Schiffe bleibt, nachdem diejelbe durch die 
Kaiferlihe Regierung genehmigt worden ijt, auch fernerhin in Kraft. 

82. 
Der Führer eines jeden in die Lagunen von Madjero und Likiep ein: 

laufenden Schiffes, welches auf jeiner Neije ſich noch nicht bei dem Kaiier 
lihen Kommiſſar in Jaluit gemeldet hat, noch demnächſt dorthin gebt, Mt 
in gleicher Weije, wie dies durch die oben bezeichnete Verordnung für den 
Hafen von Faluit vorgejchrieben ijt, verpflichtet, die Ankunft ſeines Schiffes 
und den Abgang defjelben bei dem unterzeichneten Kommiſſar jchriftlich an- 
zumelden. 

S 93. 
Die Meldegebühr beträgt für jede Brit. Reg. Tonne 12 Cents, jedod 

nicht unter 50 Cents. 

Jaluit, den 8. Januar 1887. 
Der Kaijerlihe Kommiſſar. 

Dr. Knappe. 

235. Hafenordnung für den Hafen von Jaluit. 

81. 
Alle Schiffe, welche nicht in dem Schutzgebiete der Marihall-Inieln 

jtationirt und im Inſelverkehr thätig find, haben beim Einkommen in der 
Hafen von Jaluit und beim Verlafjen defjelben den von dem Kaiſerlichen 
Kommifjar angeftellten LZootjen an Bord zu nehmen. 

S 2. 
Die Schiffsführer der in den Hafen von Jaluit einflommenden Schiff 

haben den Anordnungen de3 Lootjen Folge zu leiften, insbejondere ihr Schif 
da zu Anker zu bringen, wo der Lootſe e3 bejtimmt. 

8 8. 
Ohne Erlaubnig des Lootjen darf kein Schiffer fein Schiff von einem 

Platz im Hafen nad) einem anderen verholen, es jei denn, daß dafjelbe längs 
jeit eines anderen Schiffes gebracht wird, um Ladung einzunehmen oder zu 
löſchen. 

84. 
Die Lootſengebühr beträgt 1 Dollar pro Fuß Tiefgang und iſt ſowobl 

für Einlootjen wie für Auslootjen zu entrichten. Für außergewöhnliche Dienit- 
leiftungen wie Hereintauen ꝛc. bleibt den Schiffsführern überlafjen, mit dem 
Lootjen ein bejonderes Ablommen zu tveffen. 
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S 5. 

Wird die Thätigleit des Sootien zum erholen von einem Platz im 
Hafen zum anderen in Anfpruch genommen, jo find 5 Dollars dafür zu ent- 
richten. 

S 6. 
Befinden ji erplodirende oder Andere jeuergefährliche Stoffe in größeren 

Mengen an Bord eines einfommenden Schiffes, jo hat der Sciffsführer 
unverzüglich” Anzeige zu erjtatten und den Anordnungen des Ktaijerlichen 
Kommiſſars wegen Unterbringung jener Stoffe Folge zu leijten. 

S 7. 
Em Schiffer, welcher der Veftimmung des S 1 entgegen den Lootjen 

nicht an Bord nimmt, hat trogdem die Zootjengebühr zu entrichten. Zuwider— 
bandlungen gegen die SS 2 bis 6 werden mit Geldftrafe von 1 bis 100 Dollars 
beitraft. 

58 | 
Der Lootje iſt verpflichtet, dem Führer eines jeden von ihm in den 

Hafen gebrachten Schiffes ein Eremplar der vorjtehenden Verordnung in 
deutjher oder engliſcher Sprade, je nad) der Nationalität dejjelben, aus: 
zuhändigen. 

Jaluit, den 26. Januar 1887. 
Der Kaiſerliche Kommifjar. 

Dr. Knappe. 

236. Derordnung, betreffend den Bafen von Jaluit als 

Einklarirungshafen. . 

"Auf Grund der durch die Allerhöchite Verordnung vom 15. Oltober 1886 
ertheilten Ermädtigung wird hiermit für dad Schußgebiet der Marſchall— 
Inſeln, unter Aufhebung der Verordnung vom 17. April 1888, bejtimmt, 
was folgt: 

s 1. 
Jaluit wird zum alleinigen Einklarirungshafen für das Schußgebiet der 

Marjichall-Injeln erhoben. 
82. 

Die Führer derjenigen Schiffe, welche von einem Hafen außerhalb des 
Schutzgebietes kommen, haben den Hafen von Jaluit anzulaufen und fich bei 
dem Saijerlichen Kommitfar dajelbjt zu melden, bevor fie eine andere Inſel 
des Schutzgebietes anlaufen. 

83. 
Das Gleiche gilt bezüglich derjenigen Schiffe, welche nach Pleaſant 

Island beſtimmt ſind oder von dort auslaufen, ohne Rückſicht darauf, ob 
ſie ihre Fahrt innerhalb oder außerhalb des Schutzgebietes beginnen oder 
endigen. 

84. 
Für den Inhalt der Meldung gelten die Vorſchriften der Verordnung 

vom 2. Juni 1886. 
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85. 

Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Beſtimmungen werden mit 
Geldſtrafe bis zu 6000 Mark geahndet. Die Strafe iſt gegen Schiff und 
Ladung ohne Rückſicht auf den Eigenthümer derſelben vollitredbar. Auch 
fann auf Einziehung des Schiffes erfannt werden. 

S 6. 

Kriegsichiffe werden von den Vorſchriften diejer Verordnung nicht 
berührt. 

8% 
Dieje Verordnung tritt jofort in Kraft. 

Jaluit, den 28. Juni 1888. 
Der Kaiferlihe Kommifjar. 

Sonnenjdein. 

237. Ouarantäneordnung für das Schußgebiet der 
Marfchall-Injeln. 

Zur Verhütung der Einjchleppung und Verbreitung anjtedender Krank— 
heiten im Wege des. Schifföverfehrs wird für das Schußgebiet der Marjchall- 
Injeln verordnet, was folgt: 

| 81. 

Jedes von einem außerhalb des Schutzgebietes belegenen Plate nad 
dgn Hafen von Jaluit kommende Schiff unterliegt den nachſtehenden 
QDuarantänevorjchriften. 

S 2. 

Bei der Annäherung an eine der Einfahrten in die Lagune von Jaluit 
hat das Schiff eine gelbe Flagge am Vormaſte aufzuziehen. 

$ 3. 

Der Negierungsarzt oder im Behinderungsfalle der mit der Wahr- 
nehmung der Gejundheitspolizei vom Kaiſerlichen Kommiſſar beauftragte 
Beamte begiebt ſich unmittelbar bei Einfahrt des Schiffes in die Yagune 
längsjeit des Schiffes, prüft den von dem Schiffsführer bezw. dem Schiffs— 
arzte ihm zu übergebenden Gejundheitspaß, geht an Bord des Schiffes, wenn 
er don Seiten der genannten Perjonen die Berjicherung erhalten hat, daß 
feine anjtedende Krankheit an Bord vorhanden ift, und prüft den Gejundheits- 
zuftand der an Bord befindlichen Perjonen. 

S 4. 
Der Schiffsführer bezw. der Schiffsarzt hat alle von dem Regierungs- 

arzte oder deſſen Stellvertreter gejtellten Fragen in Bezug auf den Gejundheits- 
zuftand und die Zahl der an Bord des Schiffes befindlichen Perſonen 
unmeigerlid und wahrheitigemäß zu beantivorten. 
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8 5. 
Hat der Arzt oder deſſen Stellvertreter an Bord des Schiffes Teine 

anjtefende Krankheit oder feine Anſteckungsgefahr vorgefunden, jo ertheilt 
. er die Erlaubniß zum Herunterholen der gelben Flagge. 

Ss 6. 

Solange die gelbe Flagge aufgezogen ift, it der Verkehr von dem 
Schiffe nad) dem Lande und umgekehrt verboten. Der Schiffsführer oder: 
jede andere mit der Führung des Schiffes beauftragte Perſon ift für die 
Beobachtung dieſer Vorſchrift verantwortlid). 

87. 

Stellt der Arzt oder deſſen Stellvertreter das Vorhandenſein einer 
anſteckenden Krankheit oder einer Anſteckungsgefahr an Bord des Schiffes 
feſt, ſo verfügt er das Verankern des Schiffes an einem von ihm, gemeinſam 
mit dem Lootſen, in jedem einzelnen Falle zu beſtimmenden Platze innerhalb 
der Lagune. 

88. 

Dad Schiff darf, während es ſich in Quarantäne befinbet, mit dem 
Lande nur durch Signale verkehren. 

S 9. 

Der Regierungsarzt oder defjen Stellvertreter bejtimmt die Dauer der 
Quarantäne in jedem einzelnen Falle. 

8 10. 

Bumiderhandfungen gegen die vorftehenden Vorjchriften werden mit Geld: 
jtrafe biß zu 6000 Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten beitraft. 

8 11. 
Für die Gelditrafe find Schiff, Ladung und insbejondere etwa gelandete 

Waaren, gleihviel in weſſen Beſitz fie ſich befinden, haftbar. 

S 12. 

Die Kaiſerliche Verwaltung gewährt feine Entichädigung für irgend 
welchen durch die Auferlegung der Quarantäne entjtandenen Schaden. 

8 13. 

Jedes den Quarantänevorichriften unterliegende Schiff entrichtet eine 
Dularantänegebühr von 20 Marf. 

$ 14. 
Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der in Jaluit erfolgten Be- 

lanntmachung in Kraft. 

Saluit, den V. November 1891. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar a. i. 
Brandeis. 
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VI Steuerivefen. 

238. Derordnung, betreffend die Erhebung von 
Gewerbefteuern. 

Die Verordnung des Kaiſerlichen Kommiſſars für die Marſchall-Inſeln 
vom 28. Juni 1888, betreffend die Erhebung von Gemwerbejteuern, hat durch 
Verordnungen dom 15. Juli 1889 und 2. Auguſt 1890 mehrfahe Ab— 
änderungen erfahren. Unter Berüdiichtigung dieſer Aenderungen lautet die 
Verordnung nunmehr, wie folgt: 

sı. 
Bom 1. Oltober 1889 ab werden Gewerbejteuern erhoben. Diejelben 

betragen: 

a) für die im Schubgebiete anſäſſigen kauf— 
männijchen Firmen mit einem jährlichen 
Geſchäftsumſatz von 500 000 Marl 
und darüber . . .. 9000 Mark jährlich, 

b) für die Firmen mit einem Zahresumfag 
unter 500 000 Marl . . 6000 = 

R für Schank- und Öaftwirthichaften aller Art 800 = ⸗ 
) für Schiffe, welche für Rechnung einer im 

Scußgebiete nicht anſäſſigen Firma 
daſelbſt Handel treiben (trading 
vessels) . . + 1000 Mark für jede Reiſe, 

e) für jede Handelsitation ü in den Marſchall 
Inſeln . . - 100 »  jährlid, 

f) für jede Handelsſtation in Nauru . 200 : ⸗ 

82. 

Die im $ 1 unter a, b, c, e, f feſtgeſetzten Steuern ſind vierteljährlich 
im Voraus zu entrichten, die unter d fejtgefeßte vor dem Antritt der Reife 
im Schußgebiete. 

8 38. 
Unternimmt eined der im 8 1 d genannten Schiffe eine Geichäftäreije 

im Schußgebiete, ohne die feſtgeſetzte Steuer entrichtet zu haben, ſo tritt 
Geldſtrafe bis zu 6000 Mark ein. Die Strafe iſt gegen Schiff und Ladung 
ohne Rückſicht auf den Eigenthümer derſelben vollſtreckbar. 

239. Derordnung, betreffend die Erhebung von 
perjönlichen Steuern. 

Auf Grund der durch die Allerhöchſte Verordnung vom 15. Oltober 1886 
ertheilten Ermächtigung wird hierdurch für das Schutzgebiet der Marſchall— 
Inſeln beſtimmt, was folgt: 
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81. 

Die S$ 1 und 3 der Verordnung vom 28. Juni 1888, betreffend die 
Erhebung von perfönlichen Steuern, werden dahin abgeändert: 

$ 1. Die Eingeborenen haben al3 perjönliche Stenern jährlid 360 000 
Pfund Nopra zu liefern, 

Zum Zwecke diejer Steuererhebung wird das Schußgebiet in einzelne 
Steuerbezirte getheilt, welche die nachitehenden Beträge jährlid aufzubringen 
haben: 

a) der Hol von Salut > 2 202020202020. .22500 Pfund, 
b) : Ebon . 50 000 
ec) bie Atolle * Inſeln von Ailinglablab, Quadjolin, 

Ujae, Lae und Lip . 27 500 

d) der Atoll von Namorif und die übrigen Atolle der 
Räaliiteitteee 27500 

e) der Atoll von Mille. . . be 40 000 
f) der öftliche Theil von Majeru ...283000 
g) der weitlihe - - nn. 25 000 
h) der öjtlihe = mo 280099 
i) der weſtliche 25 000 
k) die Atolle Aur, Maloelab, Bol, Ailut und udirn 22500 
1) die Inſel Medjia. . . . 10 000 

m) : NIEREN: u 30 8 ee 2er A a 60 000 

360 000 Ku — 

In jedem Bezirk liegt das Einſammeln der Kopra bis zu einem von 
dem Kaiſerlichen Kommiſſar jährlich feſtzuſetzenden Termin und an den 
von demſelben bezeichneten Plätzen einem hierzu beſtimmten Häuptling ob. 

Jeder dieſer Häuptlinge erhält, ſobald die von ihm geſammelte Kopra 
an den Bevollmächtigten des Kaiſerlichen Kommiſſars abgeliefert iſt, den 
dritten Theil ihres Werthes (das Pfund zu 4 Pfennig gerechnet) als Prämie 
ausgezahlt. 

8 3. Die in 8 2 feſtgeſetzte Steuer iſt vierteljährlich im Voraus 
zu zahlen. 

$ 2. 

Dieje Verordnung it vom 1. Mpril 1890 ab in Geltung. 

Jaluit, den 17. April 1890. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Biermann. 

8 2 der Verordnung vom 28. Juni 1888. 

Jeder männliche Bewohner des Schubgebietes, welcher nicht als Ein: 
heborener anzuſehen iſt und das 16. Lebensjahr überjchritten hat, ift ver- 
pflichtet, eine perjönliche Steuer im Betrage von 20 Mark jährlidy zu 
entrichten. 
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240. Derordnung, betreffend die Art der Steuererhebung. 

Auf Grund der durch die Allerhöchhte Verordnung vom 15. Oftober 1886 
ertheilten Ermächtigung wird hiermit in Ausführung der Verordnungen vom 
28. Juni 1888 für das Scußgebiet der Marjchall » Injeln bejtimmt, 
was folgt: 

81. 

Von den in Jaluit angeſeſſenen Perſonen, welche nicht als Eingeborene 
anzuſehen ſind, ſowie von den Firmen, welche daſelbſt ihre Niederlaſſung 
haben, ſind die fälligen Steuern pränumerando innerhalb des erſten Monats 
jedes Vierteljahres auf der Amtsſtube des Kaiſerlichen Kommiſſariats in den 
Dienſtſtunden zu entrichten. 

8 2. 

Von den auf den Inſeln des Schußgebietes außer Jaluit anſäſſigen 
weißen Perſonen und Firmen ift der Betrag der fälligen Steuern bei Beginn 
eined jeden Bierteljahres bereit zu halten und derjenigen Perſon, welche fich 
durch eine ſchriftliche Vollmacht des Kaiſerlichen Kommifjars legitimiren wird, 
gegen Duittung zu entrichten. 

Ss 3. 

Eine bejondere Veranlagung durch Steuerzettel findet nicht jtatt. 

84. 

Reklamationen und Stundungsgeſuche find von den in 8 1 genannten 
Steuerpflidhtigen innerhalb der dort genannten Frift, von den in $ 2 ge 
nannten Steuerpflidtigen während des Aufenthalte® der mit der Erhebung 
betrauten Perſon auf der betreffenden Inſel einzureichen oder zu Protokoll 
zu erflären. 

SD. 

Fit die Zahlung, bezw. die Stellung der in 8 4 bezeichneten Anträge 
während der feitgefeßten Friſt nicht erfolat, jo findet die Einziehung des 
Steuerbetraged nebjt 10 pCt. Aufſchlag mittelft Mahnzettels ftatt. 

S 6. 

Wird die rüdjtändige Steuer innerhalb der im Mahnzettel angegebenen 
Friſt nicht bezahlt, jo gelangt diejelbe im Wege der } — — zur 
Eintreibung. 

87. 

Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1888 in Kraft. 

Die ſeit dem 1. April d. J. rückſtändigen Steuern ſind mit den am 
1. Oktober fälligen Steuern zu entrichten. 

An Bord ©. M. Kbt. „Eber“ — Südſee, den 28. September 1888. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
Sonnenſchein. 
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241. Derordnung, betreffend die zwangsweiſe Eintreibung 
rückſtändiger Steuern. 

Auf Grund der durch die Allerhöchite Verordnung vom 15. Oltober 1886 
ertheilten Ermädtigung wird hiermit für das Scubgebiet der Marjchall- 
Inſeln bejtimmt, wa3 folgt: 

S 1. 

Die Zmwangsvollitrefung wegen rüdjtändiger Steuerbeträge ($ 6 der 
Verordnung vom 28. September d. 3.) findet in den durch den 2. Ab— 
jchnitt des 8. Buches der Reichs-Civilprozeßordnung vorgejchriebenen 
Formen jtatt. 

82. 

Die Befugniſſe des Gerichtsvollziehers werden durch die zur Eintreibung 
der Steuerbeträge ſchriftlich ermächtigte Perſon ausgeübt. 

83. 

Dieſe Perſon hat über jede Vollſtreckungshandlung ein Protokoll in 
Gemäßheit des $ 682 der R. E. P. D. aufzunehmen. 

S 4. 

Die Verfteigerung gepfändeter Gegenjtände findet durch einen hierzu 
bejonders bejtimmten Beamten jtatt. 

S 5. 

Einwendungen gegen die Zuläfjigfeit oder Art und Weile der Zwangs— 
vollftrefung, oder auf Grund von Rechten, welche Dritten an Gegenjtänden 
derjelben zuitehen, find bei dem Kaiſerlichen Gerichte des Schußgebietes zu 
Faluit geltend zu machen. 

$ 6. 

Diefe Verordnung tritt fofort in Kraft. 

Jaluit, den 11. Dezember 1888. 
Der Kaijerlihe Kommiſſar. 

Sonnenjdein. 

VL Rechtsverhältniſſe der Eingeborenen. 

242. Derfügung zur Ausführung der Kaiferlichen Der: 
ordnung vom 15. September 1886, betreffend die Rechts— 

verhältnifje in dem Schußgebiete der Marfchall-, Brown- 
und Propidence= Infeln. 

VBorbehaltlich weiterer Anordnung wird im Hinblid auf die zur Zeit 
im Schubgebiete bejtehenden Verhältniſſe bejtimmt: 
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Als Eingeborene im Sinne der Kaiſerlichen Verordnung vom 13. Tev- 
tember 1886 jind anzujehen: 

1. Die Angehörigen der im Schußgebiete heimischen Stämme. 
2. Die Angehörigen anderer farbigen Stämme. + 

Berlin, den 2. Dezember 1886. 
Der Reichskanzler. 

In Vertretung: 

Graf v. Bismard. 

243. Derordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit über die 
Eingeborenen im Schußgebiete der Marfchall-Infeln. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaifer, König von 
Breußen ꝛc., verordnen im Namen des Reiches, was folgt: 

Der Reichskanzler wird ermächtigt, die erforderlichen Anordnungen für 
die Regelung der Gerichtäbarkeit über die Eingeborenen des Schutzgebietes 
der Marſchall-Inſeln zu treffen. 

Urkundlich unter Unjerer Höchjteigenhändigen Unterſchrift und bei- 
gedrudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin, den 26. Februar 1890. 
Wilhelm. 

(L. 8.) Fürſt dv. Bismard. 

244. Derordnung, betreffend den Erwerb von Grund- 
eigenthum und die Anmeldung der beftehenden Anſprüche 
Sremder auf Brundeigenthum innerhalb des Schußgebietes 

der Marjchall,, Brown- und Providence-Injeln. 

s1. 

Es bleibt bis auf Weiteres verboten, von den Eingeborenen des Schut;- 
gebietes Grumdeigenthum auf irgend eine Art, jei ed durch Kauf, Tauſch, 
Schenkung oder jonjt ein Nechtögeichäft, zu erwerben; wie dies bereits durch 
die Proflamation des Kommandanten ©. M. Kr. „Nautilus“ bei Gelegenheit 
der Heißung der deutichen Flagge im Dftober 1885 angeordnet worden ift. 

g 2 
Der Beitimmung des S 1 zuwider geichlofjene Verträge werden nicht 

anerlannt und nicht geichüßt werden. 

S 3. 

Sämmtliche fremden Grundeigenthümer werden hierdurch aufgefordert, 
ihre Aniprüche bei dem umterzeichneten Beamten bis zum 1. Juli d. J. 

behufſs Prüfung anzumelden, die bezüglichen Kaufbriefe oder jonjtigen Doku 
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mente einzureichen, bezw. die Beweismittel anzugeben, durch welche jie den 
Nachweis ihres Eigenthums zu führen beabjichtigen. 

Ss 4. 
Die in dem vorjtehenden Paragraphen fejtgejeßte Friſt kann auf 

Antrag aus bejonderen Gründen verlängert werden. Nach Ablauf der Friit 
eingehende Anmeldungen werden feine Berüdjichtigung finden. 

Jaluit, den 8. Jannar 1887. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar. 
Dr. Knappe. 

245. Derordnung, betreffend Verträge mit Eingeborenen 
über unbemwegliche Sachen. 

Auf Grund der durch die Allerhöchite Verordnung vom 15. Oktober 1886 
ertheilten Grmäctigung wird in Erweiterung der Verordnung vom 
8. Januar 1887 hiermit für dad Schußgebiet der Marſchall-Inſeln beftimmt, 
was folgt: 

81. 
Es ijt verboten, mit Eingeborenen Verträge abzujchließen, welde den 

Erwerb von Eigenthum oder dinglichen Rechten an Grundjtüden vder die 
Benutzung der Legteren zum Gegenjtand haben. 

2 

Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des $ 1 werden mit Haft oder 
mit Gelditrafe bis zu 5000 Mark beitraft. 

Ss 3. 
Dieſe Verordnung tritt jofort in Kraft. 

Saluit, den 28. Juni 1888. 
Der Kaiſerliche Kommifjar. 

Sonnenjdein. 

246. Derordnung, betreffend das Kreditgeben an Eingeborene 
und die Anmeldung alter Schulden derjelben. 

$ 1. 
Es ijt verboten, einem Eingeborenen (ohne die Genehmigung des Kaiſerlichen 

Kommifjars über 50 Dollars) Kredit zu geben. (Das Verbot tritt auch in Kraft, jobald 
die Summe einzelner Heinerer Forderungen an einen Eingeborenen den Betrag von 
50 Dollars erreicht hat.) *) 

Ss 2. 
Die zur Zeit bejtehenden Forderungen an Eingeborene jind, joweit jie 

den Betrag von 50 Dollars überjteigen, bis zum 1, Juli d. 5%. bei dem 
Kaiſerlichen Kommiffar zur Prüfung anzumelden. 

*) Vergl. 8 1 der Verordnung vom 14. Auguft 1887 (Nr. 2468). 

Riebow, Die Kolonial-Geiepgebung. 40 
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Ss 3. 
Nicht angemeldete Forderungen über 50 Dollars, jowie joldhe, welche der 

Beitimmung des S 1 entgegen entftanden find, werden nicht geihübt werden. 

84. 
Die Entgegennahme der Anmeldungen und Prüfung der Forderungen 

erfolgt gebührenfrei; für die Beitreibung kommen die Beſtimmungen des 
Gerichtskoſtengeſetzes bezw. des Geſetzes, betreffend die Gebühren und 
Koſten bei den Konſulaten des Deutſchen Reiches vom 1. Juli 1872 in 
Anwendung. 

Jaluit, den 25. Januar 1887. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Dr. Knappe. 

246a. Verordnung, betreffend das Kreditgeben an 
Eingeborene, 

Auf Grund der durch die Allerhöcjte Verordnung vom 15. Oktober 
1886 ertheilten Ermädtigung und im Anjchluß an meine Verordnung vom 
25. Januar d. J. wird hiermit für das Scußgebiet der Marjchall-, 
Brown und Providence-Jnjeln bejtimmt, was folgt: 

81. 
8 1 der Verordnung vom 25. Januar d. J. wird aufgehoben und 

jtatt defjen verordnet: Es ijt verboten, einem Cingeborenen Kredit zu geben. 

S 2. 
Auf Antrag kann gejtattet werden, daß Eingeborenen, welche ald Händler 

in einem Kontofurrentverhältniß zu einer Firma jtehen, beichränfter oder 
unbejchränkter Kredit gewährt werde. 

S 3. 
Zumiderhandlungen gegen das im 8 1 feitgejette Verbot werden mit 

Gelditrafe bis zu 500 Dollars bejtraft. 

84 
Eingeborene im Sinne dieſer Verordnung ſind in Uebereinſtimmung 

mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 2. Dezember 1886: 
1. die Angehörigen der im Schutzgebiet heimiſchen Stämme, 
2. die Angehörigen anderer farbigen Stämme, ſoweit nicht für 

Gattungen von Perſonen oder einzelne Perſönlichkeiten Ausnahmen 
gemacht werden. 

85. 
Dieſe Verordnung tritt ſofort mit ihrer Bekanntmachung auf den ein— 

zelnen Inſeln in Kraft. 

Mille, den 14. Auguſt 1887. 
Der Kaiſerliche Kommiſſar. 

Dr. Knappe. 
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247. Derordnung, betreffend Derträge mit Eingeborenen 
über höhere Werthobjekte. 

Auf Grund der durch die Allerhöchite Verordnung vom 15. Dftober 
1886 ertheilten Ermädtigung wird hiermit für das Schußgebiet ber 
Marſchall-Inſeln bejtimmt, was folgt: 

81. 

Jeder Vertrag mit Eingeborenen über ein Werthobjelt von mehr als 
2000 Mark muß jchriftlich abgejchloffen werden. Mündliche Nebenabreden 
find ohne Wirkung. 

82. 
Jede Partei hat eine Ausfertigung des Vertrages zu erhalten. 

83. 
Jeder Vertrag der oben bezeichneten Art bedarf zu jeiner Gültigkeit 

der borherigen Genehmigung des Kaiferlihen Kommifjard. Demjelben iſt 
eine Abjchrift des Vertrages zur Genehmigung vorzulegen. 

S 4. 
Jede Zuwiderhandlung gegen diefe Verordnung wird mit Gelditrafe 

oder Gefängniß bis zu drei Monaten geahndet. 

S 5. 5 
Diefe Verordnung tritt in den einzelnen Theilen des Schubgebietes 

jedesmal mit dem Tage der Belanntmachung in Kraft. 

Mejuru, den 16. Oftober 1889. 

Der Kaiſerliche Kommiſſar a. i. 
Biermann. 

248, Strafverordnung für die Eingeborenen. 

Auf Grund der Kailerlihen Verordnung, betreffend die Gerichtöbarteit 
über die Eingeborenen im Schußgebiete der Marjchall- Injeln vom 26. Fe— 
bruar 1890 (D. RU. Nr. 56) wird nachſtehende Strafverordnung für 
die Eingeborenen erlafjen: 

81. 

Vorausſetzungen der Anwendung. 

Eingeborene des Schutzgebietes, ſowie die ihnen gleichgeſtellten Angehörigen 
anderer farbigen Stämme, ſofern ſie nicht durch Naturaliſation die Reichs— 
angehörigkeit erworben haben und infolge deſſen der ordentlichen Gerichts— 
barkeit unterſtellt ſind, können von den dafür einzuſetzenden Gerichten der 
Marſchall-Inſeln wegen rechtswidriger Handlungen verfolgt und beſtraft 
werden. 

40* 
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Ss 2 
Strafbare Handlungen. 

Die Strafverfolgung iſt nur zuläffig wegen Handlungen, welche nad 
den Gejegen des Deutichen Reiches als Verbrechen oder Vergehen jtrafbar jind. 

Durch dieſe Beitimmung werden Strafvorichriften, welche auf Grund 
des 8 11 des Gejepes, betreffend die Nechtsverhältnifje der deutichen Schutz— 
gebiete (Reichs-Geſetzbl. 1888 S. 75) für die Eingeborenen erlafjen werden, 
nicht berührt. 

S 8. 

Entiheidung über die Verfolgung. 

Ob die nah S 2 jtrafbaren Handlungen zur Strafverfolgung geeignet 
jind, oder ob dieſe Verfolgung zu unterbleiben hat, wird von dem dafür 
zujtändigen Beamten (Gerichtsvorjteher) nad) den Umſtänden des Falles 
entjchieden. 

84. 

Zuläſſige Strafen. 

Die zuläſſigen Strafen ſind: 
Todesſtrafe, 
Gefängniß mit Zwangsarbeit, 
Zwangsarbeit ohne Verwahrung im Gefängniß, 
Geldſtrafe. 

85. 
Todesſtrafe. 

Die Todesſtrafe wird durch Erhängen vollſtreckt. 

86. 
Gefängniß mit Zwangsarbeit. 

Die zu Gefängniß mit Zwangsarbeit Verurtheilten werden zu Arbeiten, 
welche ihren Körperkräften entſprechen, unter Aufſicht angehalten und, ſoweit 
die Arbeiten nicht im Freien geſchehen, in zur Abſperrung geeigneten Räumen 
eine — oder nöthigenfalls angeſchloſſen. Sie erhalten feine Löhnung, jedoch 
die zur Vebenserhaltung nothwendige Beköjtigung. 

B2, 
Zwangsarbeit ohne Gejängniß. 

Die zur Zwangsarbeit ohne Verwahrung im Gefängniß Berurtheilten 
haben die ihnen auferlegten Arbeiten in der dafür beitimmten Zeit pünktlich 
zu verridten. Sie erhalten Feine Löhnung und müſſen ſich jelbjt beföjtigen 
oder für die ihnen gereichte Beköftigung eine dafür feitzujeßende Entſchädigung 
entrichten. Finden fie ſich zur Arbeit nicht ein oder entziehen ſie jich der- 
jelben, jo fünnen jie in Haft genommen werden und werden gleich den zu 
Gefängniß mit Zwangsarbeit Verurtheilten behandelt. 

88. 

Behandlung der zur Zwangsarbeit Verurtheilten 

Ueber die Dauer der täglichen Arbeitszeit, die zu gewährenden Ruhe— 
pauſen, die zu verabreichende Koſt, die dafür event. zu entrichtende Ver— 
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gütung, die Einrihtung des Gefängniſſes und die zur Erhaltung der Disziplin 
anzurendenden Mittel wird. durch bejondere Reglements Beſtimmung ge- 
troffen. 

s9. 
Dauer der Freiheitsftrafen. 

Die Gefängnißftrafe mit Zwangsarbeit beträgt mindejtens drei Tage 
und geht bis zu fünf Jahren. Die Zwangsarbeit ohne Verwahrung im 
Gefängniß beträgt mindeſtens einen Tag und gebt bis zu einem Jahre. 

x 10. 
Geldjtrafen; Betrag; Beitreibung. 

Der Mindeitbetrag der Geldjtrafe iſt eine Mark, der Göchitbetrag drei- 
hundert Marl. 

Kann eine Geldjtrafe wegen Unvermögens des Verurtheilten nicht bei- 
getrieben werden, jo it der Betrag von den nächit fällig werdenden Lohn— 
bezügen deſſelben derart in Abzug zu bringen, daß eine zur Befriedigung 
der umentbehrlichen Lebensbedürfnifje ausreichende Summe, in der Regel die 
Hälfte des Arbeitslohnes, ihm verbleibt. 

Steht der Verurtheilte niht in einem fejten Arbeitsverhältnig, jo kann 
ihm die Entrichtung der Geldjtrafe in Naturalien nad einem von dem 
Gerichtsvorfteher zu beftimmenden Werthsverhältniß gaeitattet werden. 

Sit die Gelditrafe auf feinem dieſer Wege einzuziehen, jo wird fte in 
Zwangsarbeit ohne Gefängniß oder nach Umjtänden in Zwangsarbeit mit 
Gefäugniß umgewandelt. 

s 11. 

Mildernde Umitände. 

Beim Vorhandenjein mildernder Umſtände kann unter den angedrohten 
Mindeitbetrag der Freiheitäitrafe und jtatt der Freiheitsſtrafen auf Geld: 
jtrafe erlannt werden. 

$ 12. 

Strafummwandlung. 

Bei Etrafunmwandlungen ijt der Betrag einer Mark gleich einem Tage 
Bwangdarbeit ohne Gefängniß, und drei Tage jolher Zwangsarbeit find einem 
Tage Zwangsarbeit mit Gefängniß gleich zu achten. 

S 13. 

Verſuch; Theilnahme; Strafausihliefung und Strajmilderung. 

An Betreff des PVerjuches einer jtrafbaren Handlung, der Theilnahme 
an einer ſolchen und der Strafausichliegungs: und Milderungsgründe find 
die Beitimmungen de3 deutjchen Strafgeiehbuches zum Anhalt zu nehmen. 

8 14. 
Todedwürdige Verbreden. 

Auf Todesitrafe darf nur erkannt werden: 
1. wegen des vollendeten Verbrechens des Mordes oder Todtichlags, 
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2. wegen Branditiftung im Falle des S 307 Nr. 1 des Straf 
geſetzbuches, | 

3. wegen der in den 88 8312, 322 bis 324 des Gtrafgejeßbuches 
bezeichneten Handlungen, wenn dadurch der Tod eines Menjchen 
verurſacht worden: it. 

8 15. 

Andere jhwere Verbreden. 

Auf Gefängnig mit Zwangsarbeit nicht unter ſechs Monaten iſt zu 
erfennen: 

1. wegen Aufruhrs, 
2. wegen jchwerer Klörperverlekung, 
3. wegen Nothzudht, 
4. megen Raubes. 
Iſt in den vorgedadhten Fällen durch die jtrafbare Handlung der Tod 

eined Menſchen verurjacdht worden, fo ift auf Gefängni mit Zwangsarbeit 
nicht unter zwei Jahren zu erkennen. 

8 16. 
Beitrajung jonftiger Verbreden und Bergehen. 

Im Mebrigen bat das ertenmende Gericht nad) den Umftänden des 
Falles zu beurtheilen, ob die jtrafbare Handlung mit Gefängniß umd 
Zwangsarbeit, mit Zwangsarbeit ohne Gefängniß, oder mit Geldftrafe, oder 
gleichzeitig mit der einen umd der anderen diefer Strafen zu ahnden. 

S 17. 

Entihädigung des Verletzten. 

Bo nad den Anſchauungen und Gewohnheiten der Eingeborenen dem 
Verlepten von dem Thäter eine Entſchädigung zu leijten ift, fan in dem 
Urtheil zugleih auf die Gewährung einer ſolchen Entihädigung erkannt 
werben. 

8 18. 

Verfahren. Geridte. 

Für die Verhandlung und Enticheidung der Strafſachen jind Gerichte 
zuftändig, welde aus einem Gerichtövorjteher und einem Gerichtsſchreiber 
beftehen. 

Der Kaiſerliche Kommifjar beftimmt Sit und Bezirk jedes Gerichts und 
ernennt den Boriteher deſſelben, jowie für Fälle der Behinderung einen 
Stellvertreter. 

8 19. 
Mitwirkung von Beiligern. 

In den Fällen der SS 14 und 15 haben bei der Entjdheidung zwei 
Beifiger mitzuwirken, nachdem fie an der ntündlichen Verhandlung theil- 
genommen haben. In allen anderen Fällen verhandelt und entjcheidet der 
Gerichtsvorſteher ohne Zuziehung von Beiſitzern. 
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89, Ss“ 

Ernennung des Gerihtsjchreibers und der Beiliger. 

Den Gerichtsfchreiber ernennt der Gerichtövorjteher aus den Stations— 
beamten oder den adjtbaren Weißen jeines Bezirkes, Er beruft au3 den- 
jelben auch die Beifiter, wenn deren Zuzichung erforderlich wird, 

s 21. 

Theilnahme des Gerichtsſchreibers. 

Der Gerihtsichreiber it zu jeder richterlihen Verhandlung zuzuziehen, 

8 22. 

Dolmetider. 

Der Zuziehung eined Dolmeticherd bedarf e8 nur, wenn feine der an 
der Verhandlung theilnehmenden Berjonen des Gerichtd der Sprache des 
Angeſchuldigten mächtig it. 

$ 23. 
Beweismittel. Gejtändniß. 

Das Gejtändnig des Angeichuldigten kann als Grundlage des Ver: 
fahrend nur dienen, wenn es freiwillig, unummunden und glaubhaft ift. 

Lediglich auf Grund des Geftändnifjes kann die Verurtheilung nur aug- 
geſprochen werden, wenn der Angejchuldigte dafjelbe vor dem erfennenden 
Gericht wiederholt. 

S 24. 

Zeugen. 

Die Ladung der Zeugen erfolgt durch den GerichtSvorjteher in möglichit 
einfacher Form. Daß und wie fie erfolgt jei, ijt in dem Alten zu ver: 
merken. Auch Farbige find Zeugniß abzulegen verpflichtet. Ein Farbiger, 
welcher ohne genügenden Grund ausbleibt, it möthigenfall® zwangsweiſe 
vorzuführen. Wermweigert er jein Zeugniß, jo fann er mit Geldjtrafe bis zu 
dreißig Mark belegt werden, welche, wenn jie nicht beizutreiben ijt, in 
Gefängniß mit Zwangsarbeit umgewandelt wird. 

8 25. 

VBerpflihtung und Vereidigung der Zeugen. 

Weiße werden von dem Gerichtävorfteher in der Hauptverhandlung vor 
der Bernehmung durch Handichlag verpflichtet, 

nach bejtem Willen die reine Wahrheit zu jagen, nichts zu bers 
ſchweigen und nichts hinzuzujegen. 

Eradjtet das erfennende Gericht die Ausfage eines weißen Zeugen troß 
der Verpflichtung durch Handſchlag nicht für gewifienhaft, deffen Zeugniß 
aber für dergeftalt wejentlid, daß von ihm die Entſcheidung der Sade 
abhängt, jo kann es die Verhandlung ausjegen und bei dem richterlichen 
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Beamten des Bezirkes die eidliche Vernehmung des Zeugen beantragen, ſofern 
dies nad der Reichs-Strafprozeßordnung zuläffig it. 

Sitzt der richterfiche Beamte des Bezirkes dor, jo kann er, bezm. das 
Gericht, die Vereidigung des Zeugen beichließen. 

8 26. 

Augenſchein. 

Die Einnahme des Augenſcheins iſt durch den Gerichtsvorſteher regel— 
mäßig vorzunehmen, wenn eine zur Verfolgung geeignete ſtrafbare Handlung 
bekannt wird, welche Spuren am Thatort hinterlaſſen hat. Der vorgefundene 
Thatbeſtand iſt in dem darüber aufzunehmenden Protokoll ſorgfältig nieder— 
zulegen. Zu einer Leichenſchau iſt ein Arzt, wenn ein ſolcher in der Nähe 
ſich befindet, zuzuziehen, welcher in geeigneten Fällen auch die Leichenöffnung 
und weitere Unterſuchung innerer Theile vorzunehmen hat. 

$ 27. 
Durhjuhungen und Beihlagnahme. 

Durchſuchungen werden unter Leitung des Gerichtsvorſtehers und, jofern 
feine befonderen Gründe entgegenjtehen, im Beiſein des Angeichuldigten vor: 
genommen. 

Gegenſtände, welde als Berveismittel für die Unterjuchung von Be: 
deutung jein fönnen, find von dem Gerichtövorjteher mit Beſchlag zu 
belegen. 

8 28. 
Verhaftung. 

Der Angeihuldigte it zu verhaften, jobald er der Flucht verdädtig, 
oder wenn anzunehmen it, daß er Spuren der That vernichten, oder daß er 
Zeugen oder Mitjchuldige beeinfluffen werde, oder wenn Die Verhaftung im 
Intereſſe der Disziplin geboten iſt. 

Durch die Haft ift er nur jo weit zu bejchränfen, als es zur Sicherung 
ihres Zweckes oder zur Aufrechthaltung der Ordnung erforderlich ift. 

Nach der Verhaftung iſt er alsbald verantwortlid zu vernehmen. 
Die Verhandlung und Enticyeidung it thunlichſt zu beichleunigen. 

$ 29. 
Umjtände zu Gunſten des Angeſchuldigten. 

In jeder Lage des Verfahrens haben Vorjteher und Gericht von Amts- 
wegen aucd die zu Gunften des Angejchuldigten jprechenden Umſtände fejt- 
zuftellen und zu beachten; namentlich find bei Abmeſſung der Strafe die 
Umjtände, weldye die Schuldbarfeit mindern, gebührend zu berüdjichtigen. 

$ 30. 
Bertheidigung. 

Auf einen BVertheidiger hat der Angeichuldigte nur Anſpruch, wenn Die 
Anflage auf eines der in den SS 14 und 15 bezeichneten Verbrechen gerichtet 
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iſt. Er Tamm ihn wählen oder die Beitellung von Amtswegen verlangen. 
Die Letztere gejchieht durch den Gerichtsvoriteher. Bon dem Anspruch auf 
Vertheidigung iſt dem Angeſchuldigten Mittheilung zu maden. Der Ber: 
theidiger tritt erit bei der mündfichen Verhandlung in Thätigkeit. Demjelben 
find die Alten mitzutheilen und it ihm Unterredung mit dem Angeichuldigten 
unter Aufficht zu gejtatten. 

831. 

Eröffnung und Ausdehnung des Verfahrens. 

Der Geridtsvorjteher eröffnet das Verfahren, jobald er von einer jtraf- 
baren Handlung Kenntniß erhält, welche nad) feiner Neberzeugung zur Straf- 
verfolgung geeignet iſt (S 3). 

Das Verfahren ijt ſummariſch und nicht weiter auszudehnen, als 
erforderlich, um feitzuftellen, ob die angejchuldigte Perſon zu verfolgen iſt 
oder nicht. Jedoch find Beweije, deren Verluſt für die fpätere Verhand- 
lung zu bejorgen ift, alsbald volljtändig zu erheben. 

$ 32. 

Mündlide Verhandlung. 

Die Enticheidung erfolgt auf Grund einer mündlichen Verhandlung, 
welche der Gerichtävorjteher anberaumt, jobald er das Borverfahren für 
abgeſchloſſen erachtet. 

Der Gerichtövorjteher ladet zu derjelben den Angejchuldigten, die Zeugen 
und etwaige Sachverſtändige und benachrichtigt die Beifißer, wo deren Mit- 
wirfung erforderlich ijt, jowie den ettwaigen Bertheidiger. 

Sit der Angeſchuldigte in Haft, jo wird er vorgeführt. 

S 30. 

Leitung und Gang der Verhandlung. 

Der Gerichtövorjieher leitet die Verhandlung. Wirken Beifiger mit, jo 
jteht ihmen zu, Fragen an Zeugen und Sadverjtändige zu richten. Dafjelbe 
Recht hat der Angejchuldigte oder deſſen Vertheidiger. 

Ss 34. 

Beweisaufnahme. 

Nah dem Aufruf der Zeugen, welche demnächſt wieder abzutreten 
haben, wird der Angejchuldigte über die Anjchuldigung vernommen und zur 
Beweisaufnahme geichritten. 

Der Inhalt jeder weientlihen Bekundung iſt dem Angejchuldigten ver: 
ftändlich zu machen, und iſt er zu befragen, was er darauf zu erwidern habe. 

Ueber die gejammte Verhandlung iſt ein Protofoll aufzunehmen. 

S 35. 

Entſcheidung. 

Nach Erſchöpfung der Beweisaufnahme, zu deren Ergänzung die Ver— 
handlung nöthigenfalls vertagt werden kann, wird das Urtheil gefällt, welches 
entweder auf Freiſprechung oder auf Beſtrafung lautet. 
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8 36. 

Gewinnung des Urtheils. 

Das Gericht enticheidet nach freier Ueberzeugung, weldhe e& auf Grund 
der Verhandlung ſich bildet. Haben Beifiger mitgewirkt, jo entjcheidet die 
Stimmenmehrheit. Der jüngite Beifiger giebt feine Stimme zuerft, der Bor: 
figende die jeinige zulegt ab. 

8 37. 
Form und Verkündung des Urtheils. 

In den Urtheilen ift die Formel, welche die Freiſprechung von oder die 
Verurtheilung wegen der den Gegenitand der Anklage bildenden Handlung 
ausipricht, von den Gründen zu trennen. Die Gründe theilt der Gerichts- 
vorjteher nad) der Verleſung der Urtheilsformel mündlid kurz mit und 
bringt jie binnen drei Tagen jchriftlicy zu den Alten. 

8 38. 

Brototoll; Urtheildgründe. 

Das Protofoll über die Verhandlung iſt von dem Gerichtsvorſteher 
und dem Gerichtsjchreiber, die Urtheildgründe find nur von Erjterem zu 
unterzeichnen. 

8 39. 

Nehtsmittel; Prüfung und Beitätigung von Todedurtheilen. 

Gegen die Entjicheidungen des Gerichts findet ein Rechtsmittel nicht ftatt. 
Sit auf Todesitrafe erkannt, jo jind die Alten durd) den Gerichts: 

vorjteher mitteljt Berichtes dem Kaiſerlichen Kommifjar einzureichen. 
Derjelbe ijt berechtigt, nad) Prüfung der Sache ergänzende Ermitte- 

lungen oder unter Aufhebung des Verfahrens eine neue Verhandlung der 
Sade vor demjelben oder einem anderen Gericht anzuordnen. 

Kein Todesurtheil darf vollitredt werden, bevor es von dem Kaiſer 
lichen Kommiſſar betätigt ift. 

Ss 40. 3 
Begnadigungsreht des Kaijerliden Kommijjars. 

Der Kaiſerliche Kommifjar kann erfannte Strafen im Wege der Gnade 
mildern oder ganz erlajjen; bei der Ummandlung in eine gelindere Strafe ift 
er an das in $ 12 vorgeichriebene Verhältniß nicht gebunden. 

8 41. 

Strafvollitredung. 

Die Bollitredung der Strafe erfolgt unter Leitung des Gerichtvorftehers 
gemäß der Urtheildformel und nad) den allgemeinen oder bejonderen An— 
ordnungen, welche über den Strafvollzug erlaffen werden. 
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8 42. 

Kojten; Beitreibung zugeſprochener Entjhädigungen. 

Sind durch das Verfahren befondere Koften entjtanden, jo find diefelben 
in einem abgerumdeten Betrage dem PVerurtheilten zur Lajt zu legen und in 
gleicher Weile wie Gelditrafen beizutreiben. 

Entſchädigungen zu Gunſten des Verlegten, welche nad) $ 17 erkannt 
find, unterliegen ebenfall3 der Beitreibung durch das Gericht; jedoch findet 
im Unvermögensfalle Ummandlung in Freiheitsitrafe nicht jtatt. 

S 4). 

Dieje Strafverordnung tritt am 1. Oktober 1890 in Wirkjamteit. 

Die zur Ausführung derjelben erforderlichen Beſtimmungen erläßt der 
Kaiſerliche Kommifjar. 

Berlin, den 10. März 1890. 

Der Reichskanzler. 
In Vertretung: 

Graf dv. Bismard. 



Anhana‘*) 

249. Sreundichafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag 
zwijchen dem Deutjchen Reich und dem Sultan von 

Hanzibar. 
Bom 20. Dezember 1885. 

(Reichs : Gefepblatt 1886 S. 261.) 

Seine Majeftät der Deutiche Kaiſer, 
König von Preußen, und Seine 
Hoheit Seyid Bargaſch ben Said, 
Eultan von anzibar, von dem 
Wunſche geleitet, die zwiſchen beiden 
Ländern bejtehenden Bande der 
Freundichaft enger zu schließen und 
die Handele- und Schiffahrts— 
beziehungen zwiſchen beiden Ländern 
zu erleichtern und zu vermehren, 
haben beichlofen, zu dieſem Behufe 
einen Vertrag abzufchließen und zu 
Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majejtät der Deutſche 
Kaijer, König von Preußen: 

Allerhöchſtihren Kontre-Ad— 
miral Ernſt Wilhelm 
Heinrich Hugo Eduard 
Knorr, 

#) Der Handelävertrag mit Zanzibar und die Samoaalte, 

His Majesty, the German Emperor, 
King of Prussia, and His Highness 
Seyyid Barghasch ben Said, Sultan 
of Zanzibar. being desirous to con- 
firm and strengthen the friendly 
relations, which now subsist be- 
tween the two countries and to pro- 

mote and extend their commereial 
and shipping relations, have re- 
solved to conclude a Treaty for this 
purpose and appointed as Their 
Plenipotentiaries: 

His Majesty the German Em- 
peror, King of Prussia: 
Rear-Admiral Ernst Wil- 
helm Heinrich Hugo 
Eduard Knorr, 

and 

welche bier ab: 
—* find, ſtehen mit der deutſchen Kolonial-Geſetzgebung zwar nicht in unmittels 
arem Aufammenhang, do ift Erfterer für die wirthſchaftlichen Berhältniffe in 

Deutſch⸗ Dftafrita von Wichtigkeit, und in Samoa befteht eine Art gemeinfchaftlichen 
Proteltorats von Deutjchland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, ſodaß die Aufnahme der beiden internationalen Verträge in die Samm: 
lung gerechtfertigt erſchien. 



Vertrag zwiiden dem Deutfchen Neich und dem Sultan von Zanzibar. 

Seine Hoheitder Sultan von 
Zanzibar: 

Höchſtihren Erjten Sekretär 
Mohamed ben Salem 
ben Mohamed, 

welche, nad) gegenjeitiger Mittheilung 
ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen VBollmachten, unter Vorbe- 
halt der beiderjeitigen Natifitation, 
folgenden Freundichafts-, Handels» und 
Schiffahrtsvertrag abgejchlofien haben. 

Artikel 1. 

Zwilchen den Hohen vertragichließen: 
den Theilen und ihren Unterthanen 
joll jtändiger Friede und aufrichtige 
Freundſchaft bejtehen. 

Artikel 2. 

Die Angehörigen des Deutichen 
Reiches jollen in den Gebieten Seiner 
Hoheit des Sultans von Zanzibar in 
Bezug auf Handel, Schiffahrt und 
Gewerbebetrieb, wie in jeder anderen 
Beziehung diejelben Rechte, Privilegien 
und Begünjtigungen aller Urt ge: 
nießen, welche den Angehörigen der 
meijtbegünjtigten Nation zujtehen oder 
zuftehen werden; insbejondere jollen 
lie feinen anderen oder läjtigeren 
Abgaben, Auflagen, Beſchränkungen 
oder Verpflichtungen irgend welcher 
Art umterliegen, als denjenigen, 
welchen die Angehörigen der meijt: 
begünjtigten Nation unterworfen. jind 
oder unterworfen jein werden. Das 
gleihe Recht wird den Angehörigen 
de3 Sultanat3 von Zanzibar für das 
Gebiet des Deutſchen Reiches ein- 
geräumt, 

Artikel 3. 

Die Hohen  vertragichliegenden 
Theile väumen ſich gegenjeitig das 
Necht ein, Konſuln zu ernennen, um 
in dem Gebiete des anderen Theiles 
an ſolchen Plätzen zu rejidiren, an 
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His Highness the Sultan of 
Zanzibar: 
His Chief-Seceretary Moha- 
med ben Salem ben Mo- 
hamed, 

who having communicated to each 
other their respective full powers 
found in good and due form, have 
eoneluded subject to ratification the 
following Treaty of Amity, Trade 
and Navigation. 

Article 1. 

There shall be perpetual peace 
and sincere friendship between the 
High contraeting Parties and their 
subjects. 

Article 2. 

Subjeets of His Majesty the Ger- 
man Emperor shall enjoy throughout 
the dominions of His Highness the 
Sultan of Zanzibar with respect to 
commerce, shipping and the exereise 
of trade, as in every other respect, 
all the rights privileges, immunities 
and advantages of whatsoever nature, 

as are, or hereafter, may be, enjoyed 
by, or accorded to the subjeets or 
eitizens of the most favoured nation. 

They shall more especially not 
be liable to other or more onerous 
duties, imposts, restrictions or obli- 
gations, of whatever description, 
than those, to which subjects or 
eitizens of the most favoured nation 
uow are, or hereafter may be, sub- 
jected. 

The same rights shall also be 
accorded to subjects of His Highness 
the Sultan of Zanzibar, within the 
territory of the German Empire. 

Article 5. 

The High contracting Parties 
acknowledge reciprocally the right 
of appointing Consuls to reside in 
each others dominions, whereever 
this may be deemed, to be desirable 
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weldien Handel3- oder jonjtige In— 
terejien die Anweſenheit ſolcher 
Beamten ihnen nöthig oder wiünjchens- 
werth ericheinen laſſen. 

Die Konjuln der Hohen vertrag: 
ichließenden Theile jollen, ebenſo wie 
ihre Beamten umd die zu ihnen im 
Dienjtverhältnig jtehenden Berjonen, jo: 
wohl für ihre Perſon als auch für ihre 
Häufer und für die Ausübung ihrer 
Amtspflichten gegenjeitig, neben den 
ihnen hierin eingeräumten bejonderen 
Nechten, Ddiejelben Ehrenrechte und 
Privilegien genießen, welche die fon» 
julariihen Beamten der meiſtbe— 
günftigten Nation genießen und in 
Zukunft genießen werden. 

Im Falle öffentlicher Ruheſtörungen 
joU den Konfuln auf ihren Wunſch 
zum Schuß ihrer Perjon, jowie zur 
Sicherung der Unverleplichteit des 
Konſulats und der Ffonjularijchen 
Wohnung eine Sicherheitswache ge- 
jtellt werden. 

Artifel 4. 

Zwiſchen den Hohen vertrag« 
ichließenden Theilen ſoll volle und 
gänzliche Freiheit des Handel und 
der Schiffahrt beiteben. 

Die Ungehörigen jedes der 
Hohen vertragichliegenden Theile 
ſollen gegenjeitig in dem Gebiete des 
anderen befugt jein, in alle Häfen, 
Flüſſe und jonftige Waflerjtraßen mit 
ihren Fahrzeugen und Ladungen ein: 
zulaufen, zu reifen, ſich aufzuhalten 
und fi) niederzulaffen, Handel und 
Gewerbe, im Großen wie im Kleinen, 
zu betreiben, Häuſer, Magazine und 
Läden zu miethen, zu kaufen und zu 
bejigen. Sie jollen befugt jein, daſelbſt 
jeder Urt Waaren und Erzeugnifje 
zu kaufen, einzutaufchen und zu ver: 
kaufen, direkt oder durch Vermittelung 
einer von ihnen gewählten Mittels: 
perjon; die Preiſe der Güter, Effekten, 
Waaren und jonjtigen Gegenftände, 
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in the interest of commerce or other- 
wise. The Consuls of the High 
contracting Parties, together with 
their assistants and those in their 
service, shall enjoy with regard to 
their persons, houses and also in the 
exercise of their official duties, in 
addition to the rights herein stipu- 
lated the same honors and privileges 
as are, or in future shall be enjoyed 
by Consuls and Consular officers of 
the most favoured nation. 

In event of a riot or other distur- 
bance of the public peace, the Con- 
suls at their request shall be pro- 
vided with a guard, in order to 
guarantee their safety and the in- 
violability of the Consular office 
and dwelling. 

Article 4. 

There shall be full and perfect 
freedom of commerce and navigation 
between the High contracting Par- 
ties. Their subjectse shall each 
throughout the domimions of the 
other, be authorized, to enter all 
ports, creeks and rivers, with their 
ships and cargoes, also to travel, 
stay and reside, pursue commerce 
and trade, whether wholesale or 
retail, in each others dominions, 
also therein to hire purchase and 
possess houses, warehouses, shops 
and stores. They shall everywhere 
be permitted freely to bargain for, 
buy, barter and sell all kinds of 
goods and to do so either personally 
or through the agency of any 
person, they may choose for this 
purpose; they shall likewise be free, 
to stipulate the price of all such 
goods, chattels, wares and other 
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jowohl der eingeführten als der in- 
ländilchen, jei e8, daß die Waaren im 
Inlande verkauft oder ausgeführt 
werben jollen, jelbjt zu bejtimmen, 
ohne jegliche Einmijchung jeitens der 
Behörden Seiner Hoheit. 

Geine Hoheit der Sultan von 
Zanzibar verpflichtet ſich noch ins- 
bejondere, weder die Errichtung irgend 
eined Monopols, noch eines aus— 
Ichließlihen Handelsprivilegiums in 
feinen Bejigungen zu gejtatten. 

Artikel 5. 

Die Angehörigen des Deutjchen 
Reiches jollen in den Gebieten Seiner 
Hoheit ded Sultans berechtigt jein, 
durch Miethe, Kauf, Schenkung oder 
fonjtige Vereinbarung mit dem Eigen- 
thümer, ſowie im Wege der gejeß- 
lichen oder tejtamentarijchen Erbfolge, 
jede Art von beweglichem und unbe- 
weglihem Wermögen zu erwerben 
und zu bejigen und darüber durch 
Verkauf, Taufh, Schenkung, lebten 
Willen oder auf andere Weije frei zu 
verfügen. 

Artikel 6. 

Zum Zweck der Erleihterung des 
Handeläverfehrd und von der Abjicht 
geleitet, die Einfünfte Seiner Hoheit 
aus den Zöllen und den andermweit von 
Waaren und Landeserzeugnifjen zur 
Erhebung kommenden Abgaben auf 
feiter Bafis zu regeln umd ficherzu- 
jtellen, ift man über die folgenden in 
den Artifeln 7,8, 9, 10, 11,12 und 13 
aufgejtellten Bejtimmungen überein— 
gelonmen. 

Artikel 7. 

Bon allen Waaren und Gütern, 
welcher Art fie jein mögen, welche 
über See aus fremden Ländern in 
irgend einen Hafen innerhalb des 
Gebiete Seiner Hoheit des Sultans 
von Zanzibar, einerlei ob derjelbe auf 
einer der Anjeln oder an der Küſte 
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objects, whether intended for sale 
within the dominions of His High- 
ness or for export, without inter- 
ference of any sort on the part of 
the authorities of His Highness. 

His Highness the Sultan of Zanzi- 
bar binds himself especially not to 
allow or recognize the etablishment 
of any monopoly or exclusive privi- 
lege of trade within his dominions. 

Article 5. 

Subjeets of His Majesty the Ger- 
man Emperor shall be permitted, 
throughout the dominions of His 
Highness the Sultan to acquire by 
gift, rent, purchase or any other 
agreement with the owner, as well as 
by intestate succession, under will or 
in any other legal manner, property 
of every description, whether move- 
able or immoveable, to possess the 
same and freely dispose thereof by 
sale, barter, donation last will or 
otherwise as they think fit. 

Article 6. 

With a view to facilitate com- 
merce and for the purpose of re- 
gulating and securing the revenue 
which His Highness the Sultan now 
derives from the customs and other 
duties levied on merchandise and 
inland produce, tbe following re- 
gulations contained in articles 7, 
8, 9, 10, 11, 12 and 13 have been 
agreed upon. 

Article 7. 

His Highness the Sultan shall be 
permitted to levy a duty of entry 
not exceeding five per cent on the 
value of all goods and merchandise 
of whatever description, imported 
by sea from foreign countries and 
landed at any port within the do- 
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des afrikanischen Feſtlandes gelegen 
ift, eingeführt und daſelbſt gelandet 
werden, ohne Unterichied, ob ſie für 
den lokalen Konfum oder für den 
Berjandt nad) anderen Plätzen ganz 
oder theilweile bejtimmt sind, joll 
Seine Hoheit der Sultan berechtigt 
jein, einen Einfuhrzoll, der 5 pCt. des 
Werthes der jo eingeführten Waaren 
nicht überſteigen darf, zu erheben. 

Mit der erfolgten Zahlung des io 
bemilligten Einfuhrzolles, welcher in 
dem eriten Hafen, in welchem die 
Waaren bezw. Güter gelandet werden, 
zu entrichten ift, wird die eingeführte 
Waare für das gejammte Gebiet 
Seiner Hoheit von allen weiteren 
Zöllen und Abgaben der Negierung 
des Sultans, einerlei welcher Art 
und Benennung Die letzteren ſein 

mögen, ein- für allemal und voll: 
ſtändig befreit, und ſoll es Dabei 
feinen Unterjchied machen, ob die 
Waare in dem Zuſtande, in welchem 
jie eingeführt iſt, verbleibt oder in- 
zwiſchen verarbeitet worden it; wie 
ebenjo, ob fie an dem Ginfuhrhafen 
verbleibt oder nad irgend welchen 
anderen Plätzen verjandt wird. 

Als einzige Ausnahme von dem 
ſo feſtgeſetzten Mearimaleinfuhrzoll 
von 5 pCt. ad valorem ſoll Seine 
Hoheit der Sultan berechtigt fein, 
einen höheren Einfuhrzoll, und zwar 
bis zu 25 pCt. ad valorem zu er- 
heben von Spiritwojen aller Art, 
welche vom Auslande in das Gebiet 
Seiner Hoheit eingeführt werden und 
einen Alkoholgehalt von 20 p&t. und 
darüber haben. 

Alle anderen geiltigen Getränke 
von weniger als 20 p&t. Alkohol: 
gehalt (wie beilpielsweile Biere und 
Weine) unterliegen dagegen nur dem 
gewöhnlichen Marimaleinfuhrzoll von 
5 pGt. ad valorem. 

Dagegen jollen von jedem in: 
fuhrzoll befreit bleiben: 
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minions of His Highness in the is- 
lands or on the coast of the main- 

land of Africa, without distinetion, 
whether these goods aud merchan- 
dise are intended for local con- 

sumption or for transmission else- 
where in bulk or otherwise, 

On payment of this duty, which 
is to be paid at that port in His 
Highness’s dominions. where the 
goods are first landed. such goods 
shall thereafter be exempt within 
the whole of the Zanzibar do- 
minions, once for all, from all other 
customs, duties or taxes of the 

(Government of His Highness the 
Sultan. of whatever kind they may 
be and by whatever names they 
may be designated and without 
distinection whether those goods 
remain in the state. in which they 
are imported, or have been after- 
wards manufaectured, and whether 
they remain where first landed or 
are transported elsewhere. 

His Highness shall furtker be per- 
mitted — and this shall be the only 
exception to the general maximum 
duty of five per cent ad valorem 
on imports as above agreed upon — 
to levy a duty of entry not excee- 
ding 25 per cent ad valorem on 
spirits and all kind of spirituous 
liquors, imported from abroad in 
the dominions of His Highness and 
containing 20 per cent or more of 
volume of alcohol. All other spiri- 
tuous beverages containing less than 
20 per cent of volume of alcohol, 
such as beers and wines, shall pay 
only the general maximum duty of 
entry of 5 per cent ad valorem. 

There shall however be exempted 
from payment of any import duty 
the following, namely: 
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1. Alle Baaren und Güter, welche, 
nach einem fremden Hafen beſtimmt, 
in einem der Häfen Seiner Hoheit 
des Sultans von Zanzibar an Bord 
eines anderen Schiffe übergeladen 
oder zu dieſem Zweck zeitweiſe ge: 
landet und bis zum Eintreffen einer 
Sciftsgelegenheit im Zollamt nieder: 
gelegt werden. 

Waaren der letzteren Kategorie 
jollen jedody nur dann von dem Ein- 
fuhrzoll befreit bleiben, wenn von 

dem Empfänger nadı Ankunft des 
Schiffes der Zollbehörde angezeigt 
wird, daß Die betreffenden Waaren 
zur Wiederausfuhr nad) dem zu be 
zeichnenden fremden Beltimmungs- 
hafen gelandet werden und diejelben 
gleichzeitig der Zollbehörde zu zoll: 
amtliden Berichluß übergeben und, 
ohne daß ein Eigenthumswechſel im- 
zwilchen jtattgefunden, innerhalb jechs 
Monate nad) ihrer Ankunft nach 
dent angegebenen fremden Bejtim- 
mungshafen wirklich verſchifft werden. 

2. Ule Waaren und Güter, 
welde, ohne für dag Gebiet Seiner 
Hoheit des Sultans bejtimmt zu 
fein, aus Verjehen gelandet werden; 
vorausgejetst, daB dieje Waaren und 
Hüter wieder auf daſſelbe Schiff ver: 
laden und mit demjelben nad) dem 
Auslande ausgeführt werden. Sind 
ſolche Waaren ımd Güter jedoch 
bereits vorher geöffnet oder aus dem 
Bei oder Gewahrſam der Zoll: 
behörde entfernt worden, jo joll für 
diejelben der feſtgeſetzte Einfuhrzoll 
bezahlt werden. 

3. Alle Waaren und Hüter, welche, 
um die von einem Schiffe durch Un— 
wetter oder andere Seeunfälle er: 
littenen Bejchädigungen auszubejlern, 
ungeladen oder an Yand gebracht 
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1 AU goods and merchandise 

which being destined for a foreign 
port are transshipped from one ves- 
sel to another in any of the ports of 
His Highness the Sultan of Zan- 
zibar, or which have been for this 
purpose provisionally landed and 
deposited in any of His Highness's 
eustomhouses to await the arrival 

of a vessel. in which to be re- 

shipped abroad, But goods and 
merchandise so landed shall be 

exemptedl from the payment of the 
import duty only, provided that the 
consignee or his agent shall have 
on the arrival of the ship declared 
the goods as landed for transship- 
ment and designated t+ the custom 
authorities the foreign port of desti- 
nation of such goods and shall have 

at the same time hauded over the 
said goods to be kept under cu- 
stoms seal and also provided that 
the said goods are actually shipped 
for the foreign port of destination 
as originally deelared, within a pe- 
riod not exceeding six montls after 
their first Janding and without the 

goods having in the interval chan- 
ged owners. 

2nd. All goods and merchandise 
which, not being intended for the 
dominions of His Highness the Sul- 

tan have been inadvertently landed 
from any vessel, provided that such 

goods and merchandise are re- 
shipped on board of the same ves- 
sel and therein transported abroad. 

Should however such goods and 
merchandise have been previously 
opened or removed out of the 
possession or custody of the custom 
authorities, the stipulated import 
duty shall be payable on the same. 

3rd Al goods and merchandise 
transshipped or landed for the re- 
pair of damage, caused by stress 
of weather or other disasters at sea. 

provided the cargo, so dischargeld, 
41 
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werden mögen; vorausgeſetzt, daß die 
jo gelöſchte Ladung entweder an 
Bord deſſelben Schiffes oder, falls 
daſſelbe fondemnirt oder feine Abreije 
ſonſt verzögert werden jollte, in irgend 
einem anderen Schiffe aus dem 
Sultanat wieder ausgeführt wird. 

4. Kohlen, PBroviant, jowie alle 
ſonſtigen Ausrüſtungsgegenſtände, 
welche von der Kaiſerlich deutſchen 
Regierung für den Bedarf ihrer 
Kriegsſchiffe in das Sultanat ein— 
geführt und für die gedachten Schiffe 
verwendet werden. 

5. Landwirthſchaftliche Maſchinen 
und Geräthe, desgleichen alles Ma— 
terial, was zum Wegebau, ſowie zur 
Anlage und zum Betriebe von Tram— 
ways oder Eiſenbahnen dient, ſowie 
auch alle Transportmittel — ſoweit 
ſolche Artikel, nach Ausweis eines 
von der deutſchen Konſulatsbehörde 
ausgefertigten Attejtes, für die deutſchen 
Schutzgebiete bejtimmt find. 

Artikel 8. 

Seine Hoheit der Sultan joll 
ferner berechtigt jein, von den in 

dem angehefteten Tarife aufgeführten 
Waaren und Landeserzeugnifjen, und 
nur bon Dielen allein, einen beſon— 
deren Zoll zu erheben, und zwar in 
der Höhe und bezw. zu dem Prozent: 
abe des Werthed der Waaren und 
Landeserzeugnifje, wie foldhe oder 
ſolcher bei einem jeden Artikel in dem 
beigefügten Tarife feitgejeßt worden it. 

Die Zahlung dieſes Spezialzolles, 
welder von und für Rechnung Seiner 
Hoheit des Sultans erhoben wird, 
joll, falls fie nicht bereits früher 
erfolgt ijt, jedenfall vor der Per: 
Ihiffung aus dem Gebiete Seiner 
Hoheit des Sultans geleijtet werden, 
und joll es dabei feinen Unterjchied 
machen, ob die in dem Tarife aufs 
geführten Waaren und Landeserzeug- 
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shall be reshipped and taken away 
on board of the same vessel, or if 
the latter shall have been con- 
demned or her departure been d«- 
layed, in any other. 

4th. Coals, provisions, naval stores 

and fittings, which the Imperial 
German Government may land in 
the dominions of His Highness tl» 
Sultan for the use of German sbipe 
of war and which are emploved 
accordingly. 

5tb. Machines and implements for 
agricultural purposes, as well as all 
material destined for theconstruetior 
of roads, tramways or railroads 
and the management of the same. 
and generally all means of or 
veyance, certified by the attestation 
of a German Consular officer, r«- 
sident in the Zanzibar dominions. 
to be destined for countries under 
His Majesty the German Emperor s 
protectorate. 

Article 8. 

His Highness the Sultan is further 
permitted, to levy a special duty 
on such merchandise and native 
produce, and on no others, as ar 
entered in the annexed tariff, but 
only to the amount or percentag® 
on the value of the goods and pr«- 
duce therein stated against each 
article respectively. 

The payment of this special duty 
to be levied by and on behalf »f 
His Highness the Sultan, shall b 
made (if such has not been pre 
viously done) at all events previnus 
to the shipment of these articles ont 
of the dominions of His Highne: 
the Sultan and no distinction shall 
be made, whether the said goods 
and native produce come from the 
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niffe aus dem Gebiete des Sultanat3 
oder aus den außerhalb deflelben 
liegenden Ländern des afrikanijchen 
Feſtlandes kommen. 

Sit der mehrgedahte Spezialzoll - 
jedody einmal bezahlt, jo ſollen von 
den betreffenden Waaren und Yandes- 
erzeugnifien, einerlei ob diejelben ſich 
noch im Rohzuſtande befinden oder 
ob fie inzwiſchen verarbeitet worden 
find, irgend welche weiteren Abgaben 
von der Regierung Seiner Hoheit 
des Sultans oder deſſen Behörden 
nicht erhoben werden dürfen; die— 
ſelben vielmehr, vorausgeſetzt, daß ſie 
inzwiſchen nicht im Auslande ver— 
arbeitet worden ſind, frei in jeden 
Hafen in dem Gebiete Seiner Hoheit 
des Sultans eingeführt und aus 
einem ſolchen ausgeführt werden 
lönnen. 

Die Hohen vertragſchließenden 
Theile räumen ſich gegenſeitig das 
Recht ein, eine Reviſion des bei— 
gefügten Spezialtarifs nach Ablauf 
von fünf Jahren, vom Tage der 
Ratifilation des Vertrages an ge— 
rechnet, zu beantragen, um diejenigen 
Abänderungen, Zuſätze und Ver— 
beſſerungen daran vorzunehmen, welche 
die Erfahrung als nothwendig oder 
wünſchenswerth dargethan.haben jollte. 

Artikel 9. 

Die Hohen  vertragjchließenden 
Theile find darüber einverjtanden, 
daß, an Stelle und als Wequivalent 
für die in dem dvorftehenden Artikel 8 
Seiner Hoheit dem Sultan tarif- 
mäßig bewilligten Spezialzölle, in 
Wegfall kommen und abgeichafft 
werden: 

1. Das Seiner Hoheit dem Sultan 
bisher vertragsmäßig für gewiſſe 
Küftendiftrikte eingeräumt geweſene 
Monopol auf Elfenbein und Kopal 
und die, an Gtelle der Ausübung 
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dominions of His Highness the 
Sultan or from distriets of the Afri- 
can continent beyond His Highness’s 
frontiers. 

But if the special duty on goods 
and native produce, above referred 
to, has once been paid, the latter, 
whether in a raw or manufactured 
state, shall not be again taxed with 
any other duties, or imposts levied 
by or on behalf of the Government 
of His Highness the Sultan, but 
may thereafter be relanded free 
elsewhere, at any port in the do- 
minions of His Highness and be 
exported without further charge, 
always provided that they have not 
previously been manufactured in a 
foreign country. 

The High contraeting Parties re- 
serve to themselves the right to 
claim a revision of the annexed 
special tariff, after a term of five 
years, to commence from the day 
of the exchange of the ratifications 
of this Treaty, in order to allow 
of such alterations, additions or 

amendments being made, as expe- 
rience may have shown to be 
necessary or desirable. 

Article 9. 

It is fully understood by the 
High contraeting Parties, that in 
lieu of and as aequivalent for the 
special duties referred to in the 
preceding article 8, to be now 
levied on behalf of His Highness the 
Sultan in accordance with the tariff 
hereto annexed, there shall hence- 
forth cease and be abolished the 
following, namely: 

1° The monopoly rights, which 
until now His Highness has been 
authorized by former treaties to 
exercise over Ivory and Copal, 
coming from certain districts on 

41* 
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deijelben, vun jenen Artikeln erho: 
benen Abgaben, jogenannte Monopol: 
taren. 

2. a. Der Zoll, welcher bisher in 
Höhe von 5 pCt. ad valorem 
oder in Natur allgemein von Waaren, 
Produkten und Erzeugnilien aus dem 
Gebiete Seiner Hoheit de3 Sultans 
oder aus dem Innern des afrikanischen 
Feſtlandes in dem eriten Hafen Seiner 
Hoheit, in welchen ſie gebracht 
worden, zur Erhebung gelommen it. 

b. Die beionderen Abgaben, welche 
Seine Hoheit al3 ſogenannte ein: 
heimijche Taren biäher von gewiſſen 
Waaren und Erzeugniſſen der vor 
gedachten Art, zufäglich zu dem sub a 
erwähnten Zoll, erhoben hat. 

Tie Hohen  vertragjchliegenden 
Theile find ferner Darüber einig: 

a) daß alle die Waaren, Güter 
und Erzeugniſſe, melde aus 
den weſtlich des Sultanats 
auf dem afrilanischen Feſtlande 
belegenen Gebieten in das eritere 
über Yand eingeführt werden, 
jofern fie nicht nad) dem an 
gehefteten Spezialtarıf der 
darin angegebenen Verzollung 
unterliegen, jowohl bei Eintritt 
in das Gebiet Seiner Hoheit 
des Sultans als auch bei dem 
Verlaſſen dejielben von jeder 
Zoll oder jonjtigen Abgabe an 
die Regierung Seiner Hoheit 
des Zultans volllommen frei 
jein jollen; 

b) daß die Angehörigen des 
Deutjchen Neiches zu Zöllen, 
Stenern oder Abgaben, jei es 
fir ihre Perſon oder ihre 
Habe, von Seiner Hoheit dem 
Sultan und jeinen Behörden 
nur inſoweit herangezogen 
werden fönnen, als Died im 
den Artifeln 7 und 8 ausdrücklich 
vorgeſehen iſt. 

Anhang. 

the coast and the taxes until now 
charged on these articles as mond- 
poly taxes. 

2nd. a. The duty of five per cent 
ad valorem or in kind, which His 
Highness the Sultan until now has 
levied on goods and produce of his 
own dominions and of the interior 
of Africa, at the first port, to which 
such goods have been brought. 

b. The special taxes which His 

Highness in addition to the duty 
mentioned sub a, has levied until 
now under the denomination of 

native taxes on certain goods and 
produce. 

It is further understood by the 
High eontracting Parties: 

a) That all such goods, merchan- 
dise and produce, brought by 
land from distriets of tbe Afri- 
can continent to the west of 
the dominions of His Highness. 
as are not included in the spe- 
cial tarıff, shall on entering and 
leaving the dominions of His 
Highness be free from all du- 
ties, taxes and customs of His 
Highness’s Government. 

b) That@erman subjects are liable 
to be taxed by or on behalf of 
Hig Highness the Sultan or his 
authorities with only such du- 
ties, customs or taxes, be it for 

their person or their property, 
as is provided in the foregoing 
articles 7 and 8. 
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Artikel 10. 
Die Hohen  vertragichließenden 

Theile find jedody darüber einver- 
itanden, daß, falls zwiſchen Seiner 
Hoheit dem Gultan und den mit 
Zanzibar im Vertragsverhältniß jtehen- 
den Mächten jpäter ein Uebereintommen 
Darüber zu Stande fommen jollte, 
daß den in den Hafen von Zanzibar 
einlaufenden Schiffen Tonnengelder 
oder Hafenabgaben auferlegt werden, 
Damit diefe Gelder unter der Kon— 
trole eines bejonderen Komitees aus- 
ichließlich zur Verbefjerung des Hafens, 
der Anterpläße, Anlage und Bedienung 
von Leuchtthürmen ꝛc. verwendet 
werden, die am Schluſſe des vor- 
jtehenden Artikels enthaltene Klauſel 
nicht dahin auszulegen ijt, daß deutiche 
Fahrzeuge von dieſer eventuellen 
Hafenabgabe bezw. von der Zahlung 
von Tonnengeldern befreit jein jollen, 
fall$ Die Ddeutjche Negierung ihre 
Zuftimmung zu derſelben ertheilt 
haben wird. 

Artikel 11. 

Was die Erhebung der in den Ar- 
tifeln 7 und 8 jtipulirten Wertbzölle 
betrifft, jo joll es in das Belieben der 
deutſchen Unterthanen gejtellt jein, die 
jelben in baarem Gelde oder da, wo 
die Beichaffenheit der Waaren es ge- 
jtattet, in Natur zu entrichten. 

As Werth der zu verzollenden 
Waaren und Güter joll der Markt- 
werth, den diejelben zur Zeit der 
Hollerhebung bei Baarzahlung haben, 
maßgebend jein. Bei fremden Im— 
porten joll der Werthbejtimmung der 
Marktpreis, den die betreffende Waare 
zur Beit der Zollerhebung bei Baar- 
zahlung in Zanzibar hat, zu Grunde 
gelegt werden. 

Entjteht über den Werth der zu 
verzollenden Waaren Meinungsver- 
jchiedenheit zwiichen einem deutſchen 
Angehörigen und der Zollbehörde, jo 
fol der Werth, durch zwei Sad): 
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Article 10. 
It is however agreed and under- 

stood by the High contracting Par- 
ties, that in the event of an agree- 
ment being hereafter entered into 
between His Highness and the 
powers having treaty relations with 
Zanzibar, whereby vessels entering 
the port of Zanzibar shall be 
charged with tonnage, or harbour 
dues, such dues to be administered 
under the control of a special 
board exclusively of the im- 
provement of the harbour and 
anchorage, the building and main- 
taining of light-houses etc. the 
last clause of the preceding article 
shall not be construed so, as 
to exempt German vessels from 
payment of such harbour- or 
tonnages-dues, as may witli the 
eonsent of the German Government 
hereafter be agreed upon. 

Article 11. 

It shall be at the option of the 
German subject, in each case to pay 
the percentage duties stipulated in 
articles 7 and 8 either in cash, or 
if the nature of the goods allow of 
it, in kind. 

The value of the merchandise, 
goods or produce, on which duty 
is to be levied, shall be fixed ac- 

cording to the ready money market 
price, ruling at the time when the 
duty is levied. In case of foreign 
imports the value shall be fixed 
according to the ready money 
market price, at the time ruling at 
Zanzibar. 

In the event of any dispute 
arising between a German subject 
and the customhouse authorities 
regarding the value of goods, on 
which duty is to be levied, this 
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verjtändige, von welchen jede Partei 
je einen ernennt, feitgelegt, und der jo 
ermittelte Werth für beide Theile 
maßgebend jein. Können ſich Die 
Sadperftändigen über den Werth 
nicht einigen, jo jollen jie einen Ob— 
mann ermwählen, deſſen Werthfeit- 
jegung alsdann als endgültig ent» 
ſcheidend anzuſehen iſt. 

Artikel 12. 

Ueber die zollamtliche Behandlung 
von land- und flußwärts tranfitirenden 
Gütern bleiben Berhandlungen zwiſchen 
Seiner Hoheit dem Sultan und der 
Regierung Seiner Majeität des 
Deutſchen Kaiſers, eventuell in Ber: 
bindung mit den übrigen Signatar— 
mächten der Songofonferenz, vor— 
behalten. Seine Hoheit der Sultan 
von Zanzibar verpflichtet ſich jedoch 
ſchon hiermit, dafür Sorge zu tragen 
und jeine Beamten dahin zu inftruiren, 
daß der Expedition ſolcher tranfitirenden 
Waaren und Güter beim Ein und 
Ausgang, wie in dem Gebiete Seiner 
Hoheit des Sultans feinerlei unnöthige 
Hindernifle in den Weg gelegt, und 
daß ſolche Waaren und Güter im 
Bejonderen nicht chikanöſerweiſe un: 
nöthigen Zollformalitäten oder Vor— 
ichriften unterworfen werden. Seine 
Hoheit der Sultan von Zanzibar wird 
jerner dafür Sorge tragen, daß ein 
den Anforderungen des Waarenver: 
lehrs entiprechendes Zollgebäude, mit 
geeigneten, den Schuß der Waaren 
gegen Diebjtahl, Feuersgefahr oder 
Berderb jicherjtellenden Yagerräumen, 
errichtet werde. Die Feitiegung der 
Bedingungen, unter welden von den 
in dieſem Zollgebäude niedergelegten 
Waaren Lagermiethe und im welcher 
Höhe zu zahlen ijt, bleibt einer bes 
jonderen Bereinbarung Seiner Hoheit 
des Sultans mit den Bertretern der 
mit Zanzibar in Bertragsverhältnig 
jtehenden Mächte vorbehalten. 

Anhang. 

shall be determined by reference 
to two experts, each party no- 
minating one and the value so 
ascertained shall be deecisive. 

Should however these experts not 
be able to agree, they shall choose 
an umpire, whose decision is to be 
considered final. 

Article 12. 

All questions respecting goods iu 
transit by land or river and the 
custonis regulations thereon are 
reserved to future and special 
negotiation between His Highness 
the Sultan and the Government of 
His Majesty the German Emperor 
in conjunction with the other signa- 
tory powers of the Congo - Con- 
ference, as the case may be. 

His Highness the Sultan however 
now engages by the present Treaty, 
to provide and give orders to his 
officials, that the transport of goods 
in transit, whether entering, leaving 
or within the dominions of His 
Highness, shall not unnecessarily be 

obstructed or in any way delayed, 
especially not in a vexatious manner 
by unnecessary customs formalities 
and regulations. 

His Highness the Sultan of Zan- 
zibar will further see, that a custom- 
house - building, answering all re- 
quirements of commerce be erected 
at Zauzibar, with stores secure and 
safe against fire, decay or theft, for 
the protection of the goods placed 
therein. 

The conditions, under which 

goods so kept shall be stored, and 
the charges to be made on account 
thereof, shall be subject to future 
agreement between His Highness 
the Sultan and the representatives 
of the powers having treaty re- 
lations with Zanzibar. 
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Artikel 13. 
Zuwiderhandlungen gegen Die in 

diefem Vertrage vereinbarten Zollbe- 
jtimmungen ſollen, ſoweit deutſche 
Unterthanen dabei betheiligt ſind, auf 
desfallſige Anzeige der Zollbehörden, 
von der zuſtändigen deutſchen Konſular— 
behörde unterſucht und, falls der Be— 
treffende für ſchuldig befunden wird, 
beſtraft werden. Die für ſolche Zoll— 
vergehen ſeitens der deutſchen Kon— 
ſularbehörden erkannten Geldſtrafen, 
ebenſo wie Waaren oder Güter, auf 
deren Konfiskation Ddiejerhalb etwa 
erfannt wird, jollen der Regierung 
Seiner Hoheit des Sultans über: 
tviejen werden. 

Artikel 14. 
Wenn ein deutiches Schiff einen 

Hafen in den Befigungen Seiner 
Hoheit des Sultans von Zanzibar 
als Nothhafen anläuft, jollen die Lokal— 
behörden alle nöthige Hülfe ge 
währen, um das Schiff in den Stand 
zu jeßen, jeine Schäden auszubejjern 
und feine Reiſe fortzujeßen. 

Sollte ein deutſches Schiff an der 
Hüfte oder den Inſeln des Gebietes 
Seiner Hoheit des Sultans von 
Zanzibar Schiffbruch leiden, jo jollen 
Seiner Hoheit Behörden an den 
nächtliegenden Orten, jobald fie davon 
Kenntniß erhalten, alle ihnen zu Ge— 
bote jtehenden Mittel aufbieten, um 
gegen Bergelohn das Schiff, jeine 
Ladung, wie die an Bord befindlichen 
Menichen zu retten; ſie jollen den 
geretteten Perjonen Schub und Bei- 
itand gewähren und ihnen dazu be- 
hülflich jein, den Sig der nädjjten 
Kaiſerlich deutichen Konſulatsbehörde 
zu erreichen; ſie ſollen ferner dafür 
Sorge tragen, daß die geborgenen 
Güter ſichergeſtellt und demnächſt dem 
Eigenthümer oder dem Schiffsführer 
oder Schiffsagenten oder dem Kaiſer— 
lichen Konſul bezw. deſſen Bevoll— 
mächtigten ausgeliefert werden. 
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Article 13. 
Should a German subject be con- 

cerned in a contravention against 
:the customs and tariff regulations 
stipulated in this 'Treaty, the com- 
petent German Consular authority, 
on due notice having been given 
by the customs authorities, shall 
examine and deal with the case 
punishing such subject, if found 
guilty. The fines which may thus 
be pronounced by the German Con- 
sular authorities as well as the 
goods or merchandise, which thus 
may have been ordered to be con- 
fiscated, shall be handed over to 

the Government of His Highness the 
Sultan. 

Article 14. 
(serman vessels entering a port 

in the dominions of His Highness 
the Sultan of Zanzibar in distress 
shall receive from the local au- 
thorities all necessary aid to enable 
them to refit and proceed on their 
voyage. 

Should aGerman ship be wrecked 
off the coast of the mainland or on 
one of the islands of His Highness's 
dominions, the nearest authorities 

of His Highness shall as soon as 
they receive information thereof 
render all assistance in their power, 
subject always to rights of salvage, 
in order to save the ship, her cargo 
and those on board, they shall also 
give aid and protection to persons 
saved and shall assist them in 
reaching the nearest German Con- 
sulate, they shall further take every 
possible care, that the goods and 
cargo so recovered be secured and 
afterwards handed over to the 
owner, captain, agent of the ship, 
or to the German Consul or his re- 
presentative, 
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Die gedachten Behörden werden 
ferner dafür Sorge tragen, daß Die 
nächſte Kaijerlidy deutſche Konjulats: 
behörde des Schleunigiten von dem 
Schiffsunfall benachrichtigt wird. 

Sollte ein an der Küſte oder den 
Inſeln des Sultanats von Zanzibar 
geitrandetes deutſches Schiff ge 
plündert werden, jo haben die Be- 
börden Seiner Hoheit des Sultans, 
jobald ſie davon Kenntniß erhalten, 
dem Schiffe nach beiten Nträften un: 
geſäumt Beijtand zu leiiten und für 
die Verfolgung und Bejtrafung der 
Plünderer, wie für die Wieder: 
erlangung der geraubten Güter, jo: 
weit Diejelben in das Gebiet Seiner 
Hoheit des Sultans gebracht worden, 
Sorge zu tragen. 

Wenn ein Schiff Seiner Hoheit 
des Sultans von Zanzibar oder jeiner 
Unterthanen einen Ddeutichen Hafen 
als Nothhafen anlaufen oder an der 
deutſchen Küſte Sciffbruch leiden 
jollte, jo joll demjelben ganz Die 
gleiche Hülfe und Unterſtützung jeitens 
der Deutjchen Behörden gewährt 
werden. 

Artitel 15. 

Wenn Matrojen oder andere Indi— 
viduen eines Kriegs- oder Handels— 
ſchiffes des Deutſchen Reichs deſer 
tiren, ſo ſollen die Behörden Seiner 
Hoheit des Sultans von Zanzibar, 
auf Requiſition des deutſchen Konſular— 
beamten oder, wenn ein ſolcher nicht 
vorhanden iſt, des Schiffsführers die 
erforderlichen Schritte thun, um die 
Deſerteure zu ergreifen und in die 
Hände des Konſularbeamten oder 
Schiffsführers zurückzuliefern. Gleicher 
weiſe lönnen, wenn Deſerteure von 
Schiffen Seiner Hoheit des Sultans 
oder ſeiner Unterthanen ſich in die 
Häuſer oder auf die Schiffe deutſcher 
Unterthanen flüchten ſollten, die Orts 
behörden Seiner Hoheit ſich an den 
deutſchen Konſularbeamten oder, wenn 

Anhang. 

The said authorities shall further 
see, that the nearest German Usn- 

sulate is informed at once of such 

disaster having occurred. 

Should a German vessel wrecked 
off the coast or islands of the Sul- 
tanate of Zanzibar be plundered. 
the authorities of His Hizhoes- 
shall, as soon as they eome to kunw 
thereof, render prompt assistane- 
without delay and take measures tv. 
pursue and punish the robbers and 
recover the stolen property, which 
may have been brought into th. 
dominions of His Highness. 

lf a ship of His Highness the 
Sultan of Zanzibar or of one of his 
subjeets enter a German port im 
distress, or be wrecked of the 

German coast, the like help and 
assistance shall be rendered by the 
German authorities. 

Article 15. 

Should sailors or others on board 
of a German ship of war or mer- 
chant vessel desert, the autboritirs 
of His Highness the Sultan of Zar- 
zibar shall upon request of the Ger- 
man Consular official. or, in the ab- 
sence of such, of the captain of tl« 
ship take the necessary steps in or- 
der to arrest the deserters and de— 
liver them over to the Consular ofS- 
cial or to the captain. 

Likewise the authorities of His 
Highness the Sultan may applv in 
case of men deserting from ships 
belonging to His Highness the Sul- 
tan, or one of His Highness s sub- 
jects and who have taken refuge 
on board of a German vessel, or 
in the house of a German subject, 
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ein ſolcher an dem Orte nicht vor- 
handen it, an den Schiffsführer oder 
Hausbewohner wenden, welche Die 
nöthigen Mafregeln ergreifen jollen, 
um, ſoweit Bedenfen dagegen nicht 
vorliegen, die Wiederergreifung der: 
jelben durd) Behörden des Sultans 
zu ermöglichen. 

Artifel 16. 

Die Angehörigen des Deutichen 
Reichs genichen innerhalb des Ge: 
biete8 Seiner Hoheit des Sultans 
von Zanzibar das Recht der Exterri- 
torialität. 

Die Behörden jeiner Hoheit des 
Sultans haben ſich in Streitigfeiten, 
weiche zwiſchen deutſchen Reichsan— 
gehörigen untereinander und zwiſchen 
ihnen und Angehörigen anderer chriſt— 
lichen Nationen entſtehen, nicht ein— 
zumiſchen; ſolche Streitigkeiten, mögen 
ſie civil- oder ſtrafrechtlicher Natur 
ſein, ſollen vielmehr durch die Kon— 
ſularbehörden entſchieden werden. Die 
Unterſuchung und Beſtrafung von 
ſtrafbaren Handlungen, deren deutſche 
Unterthanen, die ſich innerhalb des 
Gebietes Seiner Hoheit des Sultans 
aufhalten, etwa beſchuldigt werden, iſt 
den Behörden Seiner Hoheit entzogen 
und den deutſchen Konſularbehörden 
ausdrücklich vorbehalten. 

Wenn Zwiſtigleiten zwiſchen einem 
Unterthan Seiner Hoheit des Sultans 
oder einer durch Konſuln bei Seiner 
Hoheit nicht vertretenen, nichtchriſt 
lichen Nation und einem Angehörigen 
des Deutſchen Reichs entſtehen, ſo ſoll, 
falls der deutſche Unterthan der 
Kläger iſt, die Angelegenheit von der 
höchſten Behörde Seiner Hoheit des 
Sultans oder einer von derſelben be— 
ſonders dazu ernannten Perſon ge— 
hört und entſchieden werden. Die 
desfallſigen Verhandlungen und die 
Entſcheidung ſollen jedoch nur dann 
als rechtsgültig erachtet werden, wenn 
dem deutſchen Konſul oder ſeinem 
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to the German Consular official, or 
there being none, to the captain or 
oecupant of such house, who, un- 
less there is reason to the contrary, 
shall take the necessary steps for 
the purpose of enabling the Sultans 
authorities to recover the deserter. 

Article 16, 

Subjeets of His Majesty the Ger- 
man Emperor shall enjoy within 
the dominions of His Highness the 
Sultan of Zanzibar the rights of 
exterritoriality. j 

The authorities of His Highness 
the Sultan have no right to interfere 
in disputes between German subjects 
amongst themselves or between them 
and members of other christian 
nations, such disputes, whether of 
a civil or eriminal nature, shall be 
decided by the competent Consular 
authorities. The trial and punish- 
ment of all erimes and offences, 
punishable by law, of which Ger- 
man subjects, within the dominions 
of His Highness the Sultan may be 
accused, shall be removed from the 
Jurisdietion of the authorities of 
His Highness the Sultan and are 
expressiy reserved to the German 
Consular authorities. 

Should disputes arise between a 
subject of His Highness the Sultan 
or other non-ehristian power, not 
represented by Consuls at Zanzibar, 
and a German subject. in which 
the German subject is the plaintifl, 
the matter shall be brought before 
and decided by the highest autho- 
rity of the Sultan or some person 
specially delegated by him for this 
purpose. 

The proceedings and final de- 
cision in such a case shall not 
however be considered legal, unless 
notice has been given and an op- 
portunity afforded for the German 
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Stellvertreter von denjelben Anzeige 
gemaht und Gelegenheit gegeben 
worden ijt, jelbjt oder durch eine von 
ihm dazu abgeordnete Perſon den- 
jelben beizumohnen. 

Ericheint dagegen ein Deuticher 
Neichsangehöriger in ſolchen Zwiſtig— 
feiten als der Berflagte, jo joll die 
Sade vor den zuftändigen Kaiſerlich 
deutichen Konſul gebracht und von 
demfelben, bezw. dem Konſulargericht, 
entichieden werden. 

Auf Requifition der deutichen Kon— 
julatsbehörde joll die Regierung 
Seiner Hoheit derjelben, zur Bor: 
nahme von Verhaftungen oder anderen 
Amtshandlungen,, Bolizeihülfe zur 
Verfügung ftellen. 

Artikel 17. 

Unterthanen Seiner Hoheit des 
Sultans oder Angehörige, durch Kon— 
juln bei Seiner Hoheit nicht ver- 
tretener , nichtchrijtlicher Nationen, 
welche innerhalb der Befigungen 
Seiner Hoheit als Bedienjtete bei 
deutichen Reichsangehörigen angeitellt 
find, ſollen denjelben Schuß wie die 
Letzteren ſelbſt genießen. Sollten die: 
ſelben jedoch eines Vergehens oder 
Verbrechens beſchuldigt werden, ſo 
ſollen ſie, ſofern hinreichende Ver— 
dachtsgründe gegen ſie nachgewieſen 
werden, von ihren deutſchen Dienſt— 
herren eventuell durd) das deutiche 
Konſulat den Behörden Seiner Hoheit 
de3 Sultans zur Beltrafung über- 
wiejen und zu diefem Zwed aus dem 
Dienfte der Ddeutichen Unterthanen 
entlafjen werden. 

Artilel 18. 

Wenn ein innerhalb des Gebietes 
Seiner Hoheit des Sultans von Ban: 
zibar domizilirter Angehöriger des 
Deutſchen Reichs zahlungsunfähig 
wird, ſoll der deutſche Konſul das 
geſammte Eigenthum deſſelben in Be— 

Anhang. 

Consul, or his substitute, to attend 
the same in person or by a person 
delegated by him for this purpose. 

If on the contrary a German 
subject should appear in such a 
dispute as the defendant, the matter 
shall be brought before the com- 
petent German Consular authority 
and be decided by the Consul, or 
by a Consular court, as the case 
may be. At the request of the 
German Öonsular authority, the Go- 
vernment of His Highness the Sultan 
shall place police-assistance at the 
disposal of the former, to assist in 
effecting arrests, or in the execution 
of other official duties. 

Article 17. 

Subjects of His Highness the 
Sultan or any non-christian nation, 
not represented by Consuls at Zau- 
zibar, who are in the regular ser- 
vice of German subjeets within the 
dominions of His Highness the Sultan 
of Zanzibar, shall enjoy the same 
protection as German subjects them- 
selves. But should they be charged 
with having committed a crime or 
a serious oflence, punishable by law, 

they shall, on sufficient evidence 
being shown, be handed over by 
their German employers or by order 
of the German Consulate to the 
authorities of His Highness the Sul- 
tan for trial and punishment and 
shall for this purpose be dismissed 
from the service of the German 
subjecte. 

Article 18. 

Should a German subject residing 
in the dominions of His Highness 
the Sultan of Zanzibar become bank- 
rupt, the German Consul shall seize, 
recover and realize all available 
property and assetts of such bank- 
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jhlag nehmen, um es umter Die 
Gläubiger des Kridars, nad) Maß— 
gabe der Beitimmungen der deutſchen 
Konkursordnung, zur Vertheilung zu 
bringen, 

Artikel 19. 

Wenn ein Unterthan Seiner Hoheit 
des Sultans von Zanzibar die Zahlung 
einer berechtigten Forderung eines 
deutjchen Neichsangehörigen verweigert 
oder ſich derjelben zu entziehen jucht, 
jo jollen die Behörden Seiner Hoheit 
des Sultans dem deutjchen Gläubiger 
jede Hülfe und Erleichterung zur 
Erlangung der Zahlung des ichul- 
digen Betrages gewähren. 

In der gleichen Weile wird der 
deutihe Konſul den Unterthanen 
Seiner Hoheit des Sultans von Zan- 
zibar jede Hülfe und Erleichterung 
gewähren, um Zahlung berechtigter 
Forderungen der Erjteren gegen An: 
gehörige des Deutſchen Reiches zu 
erlangen. 

Artilel 20. 

Wenn ein Angehöriger des Deutichen 
Reiches verſtirbt, mit Hinterlafjung 
von Vermögen innerhalb des Gebietes 
Seiner Hoheit des Sultans von 
BZanzibar, jo joll der deutiche Konjul 
befugt jein, das von dem Verſtorbenen 
hinterlafiene Vermögen in Empfang 
zu nehmen und darüber nad) Maß- 
gabe der bdeutichen Gejeße zu ver- 
fügen. 

Artikel 21. 

Die Häufer, Wohnungen, Magazine 
und ſonſtigen Räumlichkeiten, welche 
innerhalb des Gebietes Seiner Hoheit 
des Sultans Angehörige des Deutichen 
Neiches oder Perjonen, die in fejten 
Dienften der Eriteren jtehen, innehaben, 
jollen von den Behörden oder Beamten 
Seiner Hoheit des Sultans, ohne die 
Zuftimmung des Beſitzers, weder be- 
treten, noc einer amtlichen Unter: 
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rupt te be dealt with and distri- 
buted according to the provisions 
of the German Baukruptey Law. 

Article 19. 

Should a subject of His Highness 
the Sultan of Zanzibar resist or evade 
payment of the just and rightfull 
claims of a German subjeet, the 
authorities of His Highness the Sul- 
tan shall afford to the German 
ereditor every aid and facility in 
recovering the amount due to him. 
In like manner the German Consul 
shall afford every aid and facility 
to subjects of His Highness the Sul- 
tan of Zanzibar in recovering debts 
justly due to them from German 
subjets. 

Article 2. 

Should a German subject die, 
leaving property within the domi- 
nions of His Highness the Sultan of 
Zanzibar, the German Consul shall 
be authorized to collect, realize and 
take possession of the estate of the 
deceased, to be dealt with accor- 
ding to the provisions of the Ger- 
man law. 

Article 21. 

The houses, dwellings, warehouses 
and other premises of German sub- 
jects or of persons actually in their 
regular service within the dominions 
of His Highness the Sultan of Zan- 
zibar shall not be entered or sear- 
ched by officials or functionaries of 
His Highness the Sultan without 
the consent of the occupier, unless 
with the cognizance and assistance 



ſuchung unterzogen werden; es jei 
denn, daß der deutiche Konſul oder 
jein Stellvertreter feine Genehmigung 
dazu ertheilt haben jollte. 

Artilel 22. 

Den Angehörigen der Hohen ver- 
tragjchließenden Theile werden in dem 
Gebiete des anderen Theiles Ge: 
wifjensfreiheit und religiöje Duldung 
ausdrücklich gewährleijtet. Die freie 
und öffentliche Ausübung aller Kulte, 
das Recht der Erbauung gottesdienit- 
liher Gebäude und die Einrichtung 
von Millionen, welcher Art Kultus 
diejelben angehören mögen, joll feiner: 
lei Beichräntung noch Hinderung 
unterliegen. Miſſionare, Gelehrte, 
Forſcher, ſowie ihr Gefolge, ihre 
Habe und ihre Sammlungen bilden 
den Gegenftand eines  bejonderen 
Schutzes der Hohen vertragichliehen- 
den Theile. 

Artikel 23. 

Die Hohen vertragichliegenden Theile 
find des Weiteren dahin übereinge- 
fommen, daß, falls zwiſchen Seiner 
Hoheit dem Sultan und den Mächten, 
mit welchen Seine Hoheit in einem 
Vertragsverhältniß fteht oder dem— 
nächſt jtehen wird, jpäter ein Ueber: 
einlommen dahin zu Stande fommen 
jollte, daß die Eimwohner einer be- 
jtimmten Stadt oder eines bejtimmten 
Diſtrikts ohne Unterichied der Nationas 
lität zu Abgaben, welche ausſchließlich 
zur Förderung von Gemeinde: oder 
gelundheitlichen Intereſſen zu ver: 
wenden Sind, herangezogen werden 
können, und daß die Feſtſetzung und Die 
Verwendung dieſer Abgaben der 
Kontrole eines bejonderen Komitees 
unterliegt, die Schlußbeitimmung des 
Artifels 9 diejes Vertrages nicht da— 
bin auszulegen ift, daß deutjche Unter: 
thanen von der Zahlung folder Ge: 
meindeabgaben befreit jein jollen, zu 
deren Cinführung die Kaiſerlich 

Anhang. 

of the German Consul or his sub- 

stitute. 

Article 22. 

Subjeets of the High contracting 
Parties shall within the dominions 
of the other enjoy freedom of cor- 
science and religious toleration. 

The free and public exerecise «f 

all forms of divine worship and the 

right to build edifices for religious 
worship and to organize religious 

missions of all creeds, shall not be 

restrieted or interfered with in any 
way whatsoever. 

Missionaries, scientists and erx- 
plorers with their followers, pro- 
perty and collections shall likewise 
be the objects of special protection 
of the High contracting Parties. 

Article 23. 

It is further understood by the 

High contraeting Parties, tbat ın 

the event of an agreement being 

hereafter arrived at between His 

Highness and the powers which 
now or hereafter may have treaty 
relations with Zanzibar, wherebv 

the residents of a certain town or 
distriet shall without distinetion of 
nationality be subjected to the pay- 
ment of taxes for munieipal or sa- 
nitary purposes exelusively, the same 
to be fixed and administered under 
the supervision and control uf a 
special board, the last clause of 
article 9 of this Treaty shall net 
be construed so, as to exempt Ger- 
man subjets from being liable tw 
the payment of such local taxes. 
to the introduction of which the 
Imperial German Government, being 
a party of such eventual agreement, 
may have given its consent. 



Vertrag zwiſchen dem Deutichen Reih und dem Sultan von Zanzibar. 

deutiche Regierung, als Mitkontra- 
hentin jenes eventuellen Ueberein— 
fommend, ihre Zuſtimmung ertheilt 
haben jollte. 

Artifel 24. 

Der gegemwärtige Vertrag ift in 
je zwei Gremplaren in deutſcher, 
arabiicher und englischer Sprache aus— 
gefertigt worden. 

Alle dieje Ausfertigungen haben 
denjelben Sinn und die gleihe Be- 
deutung; jollten jedod; Meinungsver- 
ichiedenheiten über die Auslegung des 
deutichen und arabiichen Tertes an 
irgend einer Stelle eintreten, jo joll 
die englifhe Ausfertigung als allein 
maßgebend angejehen werden. 

Der gegenwärtige Vertrag joll ra: 
tifizirt umd jollen die Natiftlations- 
Urkunden jobald als thunlich in Zan— 
zibar ausgetaujcht werden. 

Der Vertragjollam 19. Auguſt 1886 
und, falls der Austauſch der Rati— 
filationgellrfunden aus irgend einem 
runde erit nad diefem Zeitpunkt 
erfolgen jollte, vierzehn Tage nad) 
erfolgtem Austauſch der Ratifikations— 
Urkunden in Kraft treten. 

Nah Ablauf von fünfzehn Jahren, 
vom Tage der NWatifitation dieſes 
Vertrages an gerechnet, fünnen Die 
Hohen vertragichließenden Theile eine 
Reviſion des gegenwärtigen Vertrages 
beantragen, um Diejenigen Abände— 
rungen, Zufäße und Berbefjerungen 
Daran vorzunehmen, welche die Er— 
fahrung als nöthig oder wünjchens- 
werth dargethan haben jollte. 

Ein ſolcher Antrag muß jedocd ein 
Jahr vor Ablauf des Vertrages an- 
gelündigt werden, widrigenfalls der 
Vertrag als ſtillſchweigend auf weitere 
schn Jahre verlängert angejehen 
werden joll. 

Zu Urkund deſſen haben die beider: 
jeitigen Bevollmädtigten dieſen Ver: 
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Article 24. 

The present Treaty has been made 
out in six copies, two of which are 
written in the German, two in the 

Arabic and two in the English 
language. 

All those copies have the same 
sense and meaning, should however 
differences hereafter arise as to the 
proper interpretation of the German 
and Arabie text of one or other of 
the Treaty stipulations, the English 
copy shall be considered deeisive. 
The present Treaty shall be ratified 
and the ratifieations exehanged at 
Zanzibar as soon as possible. The 
Treaty shall come into operation on 
the 19! of August 1586, or if the 
exchange of the ratifications by any 
reason whatever has been delayed 
until after that date, then a fort- 
night after such exchange shall have 
been made, 

After the expiration of 15 years, 
to commence from the day of the 
ratification of this Treaty, it shall 
be competent for the High con- 
tracting Parties to move for a 
revision of the present Treaty, in 
order to allow of such alterations, 
additions or amendments being made 
as experience may have shown to 
be necessary or desirable. 

Such a motion must however be 
notified one year previous to the 
expiration of the present Treaty, 
otherwise the Treaty will be con- 
sidered as tacitly prolongued for a 
further term of ten years. 

In faith whereof the respective 
Plenipotentiaries have signed this 
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trag unterzeichnet und ihre Siegel bei⸗ 
gedrüdt. 

So geihehen zu Zanzibar den 
zwanzigiten Dezember des Jahres 
Eintaufend  acthundertundfünfund: 
achtzig, entiprechend dem dreizehnten 
Tage ded Monats Rabi-al-Avval in 
dem Sahre Eintaufend dreihundert- 
unddrei. 

Anhang. 

Treaty and have affıxed thereto 

their seals. 
Done at Zanzibar the twentieth 

day of December in the year of Our 
Lord 1885, one thousand eight 
hundred and eighty five, correspon- 
ding with the thirteenth Rabea-el- 
Awal one thousand three hundred 
and three of the Hidjerat. 

(Unterfchriften.) 

Tarif Tariftf, 
der im Artikel 8 und anderweit im of the special duties referred to in 
Vertrage erwähnten Spezialzölle, article 8 and elsewhere in this 
welche Seine Hoheit der Sultan von 
Banzibar von den darin aufgeführten 
Waaren und Landeserzeugnifen zu 
erheben bereditigt ift, welche aus 
jeinen eigenen Gebieten oder den 
außerhalb derjelben auf dem afri- 
kaniſchen Kontinent gelegenen Terri- 
torien in feine Häfen eingebracht 

werden. 
p&t. 

ad valorem. 

1. Elfenbein . . . 15 
2.opll . ... 15 
3. Gummi... . 15 
4. Nelten, einſchließlich 

der Provenienz der 
Inſel Zanzibar . 30 

5. Sciamlaat . . . 12 
6. Orſeille auß Den 

Dijtriften zwiſchen 
Kismaju und Wors 
ieh, beide Häfen 
inbegriffen . . . 5 

von außerhalb . 10 

7. Ebenholz . ii HB 
8. Bourtieg (Holz— 

balten) . . . . 10 
9. Alle Art einheimi- 

ſchen Tabads 6*) 
10. Säule . -».. 10 

Treaty which His Highness the 
Sultan of Zanzibar shall be entitled 
to levy on such merchandise and 
produce, as are herein named, 
brought to the ports in His Highness 
dominions either from his own terri- 
tories or from distriets on the Afri- 
can continent, which lie beyond. 

ad valorem 
per cent 

1. FForx. 183 
2. Copal . .».... 3 
3. India Rubber. . . 15 
4. Cloves (the produce 

of the island of Zan- 
zibar included) . . 30 

5. Simsim . . ... 12 
6. Orchella-weed, co- 

min from the distriets 
between Kismayu and 
Worsheikh, both ports 
incudd . .» »..9 

from all other 
distries . . . . 1% 

7. Bbsaf ra 

8. Borties (poles and 
rafters) . . » .» ..10 

9, All kinds of native 

Tobacco .. 59 

10. Hids . . ». . . DM 

*) Der Zoll war urfprünglich auf 25 pCt. normirt, ift jedod durch eine nad: 

trägliche Vereinbarung auf 5 pCt. herabgefegt worden (Reichs-Geſetzbl. 1886 ©. 2). 
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pet. 
ad valorem. 

11. Rhinoceroshörner 
und Hippopotamus⸗ 
zähne.. eo, U 

12. Scildpatt 10 
13. far . . 2.05 
14. Bieffer . 10 
15. Erdnüfle . 12 

Doll. Cents 
per 

Djisla*) 

16. Mais, Negerkorn, & 
Mawele, Linien, jo- 
wie alle ähnlichen 
Korn oder Hüljen- 
früchte, ſoweit fie 
nicht anderweit in 
dem Tarif benannt 
und verzollt find 35 

17. Neid, ungejdhälter . 25 

18. Ehiroo . . . .1 10 
19. Kameele 2 Doll., Pferde 

10 Doll., Rindvieh 1 Doll, 
Schafe und Ziegen 25 Cents 
per Stüd. 

Erlänternde Bemerkungen. 

Die hohen vertragichließenden Theile 
find darüber einverjtanden: 

2: 

to 

daß alle Waaren und Yandes: 
erzeugnilfe aus dem Gultanat 
von Zanzibar und den mejtlich 
de3 Küſtengebietes des Letzteren 
belegenen Territorien des Feſt— 
landes, welche in dem vor— 
ſtehenden Tarife nicht verzeichnet 
ſind, zollfrei ſind und mit 
leinem Zolle belegt werden dürfen; 

daß, falls Waaren und Landes— 
erzeugniſſe, welche in dem vor— 
ſtehenden Tarife verzeichnet ſind, 
von einem ausländiſchen Hafen 
über See in da3 Gebiet Seiner 
Hoheit des Sultans von Zan— 

11: 
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ad valorem 
per cent. 

Rhinoceroshorns and 

Hippopotamus teeth 10 

12. Tortoise shell. . . 10 

16. 

l =) 

18. Chiroko. 

19. 

It 

. Cowry shell . . . 5 

. Chilliese . . . . .„ D 

. Groundnuts . . . 2 

Doll. cents. 

Indian Corn. Caffre 

Corn, Mawele, Len- 
tils, as also similar 

grains and legumes 
not otherwise na- 

med and provided 
for in this tariff; 

per gizla*) ..— 33 
. Rice, in husk, per 

gizla 25 
per gizla 1 10 

Camels 2Doll., Horses 10Doll., 
Cattle | Doll., Sheep and Goats 

25 cents, all per head. 

Explanatory Notes. 

is fully understood by the High 
contracting Parties: 

1. That all kinds of merchandise 

and produce originating from 
the Sultanate of Zanzibar or 

from the territories to the west 

of the coast dependencies on 
the mainland of Africa, which 
are not mentioned in this tariff, 
are and shall remain free of 

any duty. 
. That merchandise an produce 
included in the speeial tariff, if 
imported by sea from a foreign 
port into the dominions of His 
Highness the Sultan shall be 
liable to pay only the import- 

*) Das Djislamak foll 360 Bfund engl. Negerlorn enthalten. 
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zibar eingeführt werden, ſolche 
Waaren und Yandeserzeugnifie 
nur dem im Artifel 7 des Ver: 
trages feſtgeſetzten Eingangszolle 
unterliegen: 
daß die Abgaben, welche von 
Bodenerzeugnifien erhoben wer— 
den, die von dem Örundeigen: 
thum innerhalb der Gebiete 
Seiner Hoheit des Sultans ge 
wonnen werden, welches vor 
Abſchluß des gegenwärtigen Ver: 
trages jich im Beſitze von Fremden 
befindet, in feiner Weile durch 
die Beltimmungen des gegen 
wärtigen Vertrages berührt 
werden jollen. 

ar . 

Anhang. 5 

duty provided for iu article 7 

of this Treaty. 

3. That the duties and taxes on 
produce of estates held by 
foreigners within the dominions 
of His Highness the Sultan of 

Zanzibar, previous to the con- 
clusion of the present Treaty 

„‚hall in no way be affected 
by any of the provisions of 
the present Treaty. 

(Unterfchriften.) 

Vorſtehender Vertrag ijt vatifizirt worden und Die Auswechſelung der 
Ratifikationsurkunden hat zu Zanzibar am 5. Juli 1886 ftattaefunden. 

>50. General Act of the 

Samoan Uonference of 

Berlin.*) 

His Majesty the Emperor of 
Germany, King of Prussia,the 

President of the United States 
of America, Her Majesty the 

Queen ofthe United Kingdom 
of Great Britain and Ireland, 

Empress of India, 

Wishing to provide for the security 
of the life, property and trade of 
the eitizens and subjects of their 
respective Governments residing in, 
or having commercial relations with 
the Islands of Samoa; and desirous 
at the same time to avoid all 

Ueberſetzung.) 

Generalakte der Samoa- 

Konferenz in Berlin. 

Seine Majejtät der Deutiche 
Kaifer, König don Preußen, 
der Bräjident der Bereinigten 
Staaten von Amerika, Ihre 
Majeſtät die Nönigin des Ver— 
einigten Königreichs von Groß— 
britannien und Irland, Kaiſerin 
bon Indien, 

von dem Wunſche geleitet, für die 
Sicherheit de3 Lebens, Eigenthums 
und Handels ihrer auf den Samoa: 
Inſeln anjäjligen oder in Handels: 
beziehungen mit denjelben ſtehenden 
Bürger und Unterthanen Sorge zu 
tragen, und zugleidh in der Abjicht, 

*) Die Generalatte der Samoasfonferenz in Berlin ift jeitenö Seiner Majeftät 
des Kaiſers am 10. März 1890, feitens des Präfidenten der Vereinigten Staaten 
von Amerifa am 21. Februar 1890 und jeitens Ihrer Majeftät der Königin des 
Vereinigten Königreichs von Grofbritannien und Irland am 13. März 1890 ratifizirt 
worden. Die Hinterlegung der Ratifitationsurfunden hat in Berlin am 12. April 1890 
jtattgefunden. 



Generalafte der Samoa-Konferenz in Berlin. 

oceasions of dissension between their 
respective Governments and the 
(sovernment and people of Samoa, 
while promoting as far as possible 
the peaceful and orderly eivilization 
of the people of these Islands, have 
resolved, in accordance with the 
invitation of the Imperial Govern- 
ment of Germany, to resume in 
Berlin the Conference of Their 
Plenipotentiaries which was begun 
in Washington on June 25. 1887; 
and have named for Their present 
Plenipotentiaries the following: 

His Majesty the Emperor of 
Germany, KingofPrussia: 

Count Bismarck, Minister 
of State, Seeretary of State 
for Foreign Affairs, 

Baron von Holstein, Actual 
Privy CGouneillor of Le- 
gation; 

Dr. Krauel, Privy Couneillor 
of Legation; 

The President of the United 

States of America: 

Mr. John A. Kasson, 
Mr. William Walter 

Phelps, 
Mr. George H. Bates; 

Her Majesty the Queen ofthe 
United Kingdom of Great 
Britain and Ireland, Em- 
press of India: 

Sir Edward Baldwin 
Malet, Her Majesty's 
Ambassador to the Em- 
peror of Germany, King 

of Prussia, 

Charles Stewart Scott 
Esquire, Her Majesty’s 
Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentiary to 
the Swiss Confederation, 

Riebow, Die Kolonial-Geſetzgebung. 
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alte Anläfle zu Meinungsverichieden- 

heiten zwijchen ihren betreffenden 
Regierungen und der Regierung und 
dem Wolfe von Samoa bei thun— 
lichſter Förderung dev friedlichen und 
gehörigen Civiliſirung des Volkes 
diejer Inſeln zu vermeiden, haben im 
Uebereinftimmung mit der Einladung 
der Kaiſerlich Ddeutjchen Regierung 
bejchlofjen, die Konferenz ihrer Be 
vollmächtigten, welche in Wajhington 
am 25. Juni 1887 ihren Anfang 
nahm, im Berlin wieder aufzunchmen, 
und haben zu ihren Bevollmächtigten 

die Folgenden ernannt: 

Seine Majejtät der Deutſche 
Kaiſer, Königdon Preußen: 

den Herrn Örafen von Bis- 
miard,  Staatsminijter, 
Staat3jefretär Der aus: 
wärtigen Angelegenheiten, 

den Herrn Baron von Hol: 
jtein, Wirklichen Geheimen 
Legationsrath, 

den Herrn Dr. Krauel, Ge: 
heimen Legationsrath. 

Der Präſident der Bereinig- 
ten Staaten von Amerika: 

den Herrn Sohn A. Kajion, 
den Haren William Walter 

Phelps, 
den Herrn GeorgeH. Bates. 

Ihre Majeſtät die Königin 
des Vereinigten König— 
reichs von Großbritannien 
und Irland, Kaiſerin von 
Indien: 

Sir Edward Baldwin 
Malet, Ihrer Majeität 
Botichafter beim Deutſchen 
Ktaijer, Nönig von Preußen, 

den Herrn Charles Stewart 
Scott, Ihrer Majeſtät 
außerordentlichen Öejandten 
und bevollmächtigten Mi: 
nifter bei der ſchweizeriſchen 
Eidgenoſſenſchaft, 

42 
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Joseph Archer Ürowe 
Esquire, Her Majesty's 
Commercial Attache for 
Europe, 

who, furnished with full powers 
which have been found in good and 
due form, have successively con- 
sidered and adopted: 

First; A Declaration respecting 

the independence and neutrality 
of the Islands of Samoa, and assuring 
to their respective ceitizens and 
subjeets equality of rights in said 
Islands, and providing for the 
immediate restoration of peace and 
order therein. 

Second; A Declaration respeeting 

the modification of existing treaties, 
and the assent of the Samoan 
Government to this Act. 

Third; A Deeclaration respeeting 
the establisliment of aSupremeCourt 
of Justice for Samoa, and defining 
its jurisdietion. 

Fourth; A Declaration respeeting 
titles to land in Samoa, restraining 
the disposition thereof by natives, 
and providing for the investigation 
of claims thereto and for the 
registration of valid titles. 

Fifth; A Deelaration respecting 
the Munieipal District of Apia, pro- 
viding a local administration therefor 
and defining the jurisdietion of the 
Municipal Magistrate. 

Sixth; A Deelaration respecting 
taxation and revenue in Samoa. 

— Seventh;A Declarationrespecting 
arms and ammunition, and intoxi- 
cating liquors, restraining their sale 
and use. 

Eighth; General Dispositions. 

Anhang. 

den Herrn Joſeph Arder 
Gromwe, Ihrer Majeität 
Handelsattache für Europa, 

welche, verjeben mit Vollmachten, die 
in quter und geböriger Form befun— 
den worden jind, nacheinander be— 
rathen und angenommen haben: 

Eritens: eine Erklärung, betreffend 
die Unabhängigleit und Neutralität 
der Samoa-‘nieln, worin den Bürgern 
und Unterthanen der Vertragsmächte 
Gleichheit der Rechte auf den ae: 
nannten Inſeln gefichert und für Die 
jofortige Wiederheritellung von Frie— 
den und Ürdnung auf denſelben 
Sorge getragen wird. 

Yweitens: eine Erklärung, be: 
treffend die Wenderung bejtchender 
Verträge und die Zujtimmung der 
ſamoaniſchen Regierung zu diejer Alte. 

Drittens: eine Erflärung über 
die Erricdytung eines oberjten Gerichts- 
hofes fir Samoa und die Beltim- 
mung jeiner Zuſtändigkeit. 

Viertens: eine Erklärung, be 
treffend die Anfprüche auf Ländereien 
in Samoa, durd) welche die Ver 
fügung der Eingeborenen darüber 
beichräntt und für die Unterjuchung 
der Landaniprühe und die Ein: 
tragung gültiger Titel Sorge getragen 
wird. 

Fünftens: eine Erflärung, be: 
treffend den Mumizipaldijtrift von 
Apia, Durch melde für eme lokale 
Verwaltung dejjelben Sorge getragen 
und die Zuftändigfeit des Munizipal: 
magiſtrats beitimmt wird. 

Sechſtens: eine Erflärung, be 
treffend Bejtenerung und Einkünfte 
in Samoa. 

Siebenteng: eine Erklärung, be: 
treffend Die Beſchränkung des Wer: 
fauf8 und Gebrauchs von Waffen, 

Munition und beraujchenden Ge: 
tränten. 
Achtens: allgemeine Beſtim— 

mungen. 



Generalatte der Samoa:Honferenz in Berlin. 

Article I. 

A Deeclaration respecting the 
independence and neutrality of 
the Islands of Samoa, and as- 
suring to the respective eitizens 
and subjects of the Signatory 
Powers equality of rights in 
said Islands, and providing for 
the immediate restoration of 

peace and order therein. 

It is declared that the Islands 
of Samoa are neutral territory in 
which the ceitizens and subjeets of 
the Three Signatory Powers have 
equal rights of residence, trade and 
personal protection. The Three 
Powers recognize the independence 
of the Samoan Government and the 
free right of the natives to elect 
their Chief or King and choose their 
form of Government according to 
their own laws and customs. Neither 
of the Powers shall exercise any 
separate control over the Islands or 
the Government thereof. 

It is further declared, with a 
view to the prompt restoration of 
peace and good order in the said 
Islands, and in view of the difficulties 
which would surround an election 
in the present disordered condition 
of their Government, that Malietoa 
Laupepa, who was formerly made 
and appointed King on the 12! day 
of July 1881, and was so recognized 
by the Three Powers, shall again 
be so recognized hereafter in the 
exercise of such authority, unless 
the Three Powers shall by common 
accord otherwise declare; and his 

successor shall be duly elected 
according to the laws and customs 
of Samoa. 
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Artifel 1. 

Grflärung, betreffend die Unab— 
hängigfeit und Mentralität der 
Samoa-|njeln, worin den Bürgern 
und Unterthanen der Vertragsmächte 
Gleichheit der Rechte anf den ge- 
nannten Inſeln gefihert und für 
die jofortige Wiederherjtellung von 
Frieden und Ordnung auf denjelben 

Sorge getragen wird. 

Es wird bejtimmt, daß die Samoa- 
Injeln ein neutrales Gebiet find, 
innerhalb deſſen die Bürger und 
Unterthanen der drei Wertraggmächte 
gleihe Rechte in Bezug auf Wohnſitz, 
Handel und perfönlichen Schuß be- 
jigen. Die drei Mächte erfennen die 
Unabhängigfeit der ſamoaniſchen Re— 
gierung und das freie Recht der Ein- 
geborenen an, ihren Häuptling oder 
König zu erwählen und ihre Re— 
gierungsform in Gemäßheit ihrer 
eigenen Gejeße und Gewohnheiten 
zu bejtimmen. Keine der Mächte joll 
irgend eine geionderte Kontrole über 
die Inſeln oder deren Regierung aus: 
üben. 

Um Frieden und gute Ordnung 
auf den gedachten Anjeln baldthun— 
(ihit wiederherzujtellen, und im Hin: 
blick auf die Schwierigkeiten, welche 
eine SNönigswahl bei dem gegen: 
wärtigen ungeordneten Zuſtande der 
dortigen Negierung haben würde, 
wird ferner bejtimmt, daß Malietoa 
Laupepa, welcher früher, am 12. Juli 
1881, als König eingejeßt und von 
den drei Mächten anerfannt worden 
war, binfort wieder als ſolcher im 
der Ansübung Ddiefer Würde aner: 
fannt werden joll, jofern nicht die 
drei Mächte übereinjtimmend anders 
bejtimmen; ſein Nachfolger joll 
ordnungsmäßig gewählt werden in 
Gemäßheit der Gejeße und Gewohn— 
beiten von Samoa. 

42* 
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Article 1. 

A Deeclaration respeeting the 
modification of existing treaties, 
and the assent of the Samoan 

Government to this Act. 

Considering that the following 
provisions of this General Act cannot 
be fully effeetive without a modi- 
fication of certain provisions of the 
treaties heretofore existing between 
the Three Powers, respeetively. and 
the Government of Samoa, it is 
inutually declared that in every case 
where the provisions of this Act 
shall be ineonsistent with any pro- 
vision of such treaty or treaties, the 

provisions of this Act shall prevail. 

Considering further. that the con- 

sent of the Samoan Government is 
requisite to the validity of the 
stipulations hereinafter contained, 
the Three Powers mutually agree 
to request the assent of the Samoan 
Government to the same, which, 
when given, shall be certified in 
writing to each of the Three Govern- 
ments through the medium of their 
respective Consuls in Samoa. 

Article III. 

A Deeclaration respecting the 
establishment of a Supreme Court 
of Justice for Samoa and defining 

its jurisdietion. 

Section 1. 

A Supreme Court shall be estab- 
lished in Samoa to consist of one 
Judge, who shall he styled Chief 
Justice of Samoa, and who shall 

appoint a Clerk and a Marshal of 
the Court; and record shall be kept 
of all orders and deeisions made by 
the Court, or by the Chief Justice 
in the discharge of any duties im- 
posed on him under this Act. The 

Anhang. 

Artitel II. 

Erklärung, betreffend die Aenderung 

beitehender Verträge und die Zuftim- 

mung der jamonnijhen Regierung 
zu diefer Alte. 

In Erwägung, daß die nachfolgen— 

den Beſtimmungen dieſer General— 

atte ohne Abänderung gewiſſer Be: 

ſtimmungen der bisher zwijchen den 

drei Mächten und der Regierung von 

Samoa bejtchenden Verträge nicht 

volle Wirkung haben künnen, wird 

wedhjeljeitig erklärt, Daß im jedem 

Falle, in welchem die Bejtimmungen 

diefer Alte unvereinbar mit einer Be: 
jtimmung eines ſolchen Vertrages oder 
jolcher Verträge find, die Beſtimmun— 

gen diejer Akte vorgehen jollen. 
In fernerer Erwägung, daß Die 

Zuftimmung der jamoaniihen Re 
gierung für die Gültigkeit der nach— 
folgenden Feſtſetzungen erforderlich iſt, 
kommen die drei Vertragsmächte 
wechſelſeitig überein, die Zuſtimmung 
der ſamoaniſchen Regierung zu den— 
ſelben einzuholen. Dieſe Zuſtimmung 
ſoll nach Ertheilung jeder der drei 
Regierungen durch Vermittelung ihrer 
betreffenden Konſuln in Samoa in 
jchriftlicher Form mitgetheilt werden. 

Artikel II. 

Erklärung über die Erriditung eines 
oberftien Gerichtähofes für Samon 
und die Beitimmung feiner Zu: 

ftändigfeit. 

Abſchnitt 1. 
Es joll ein oberjter Gerichtshof in 

Samoa eingejegt werden, welcher aus 
einem Richter beiteht; der Letztere 
wird Dberrichter von Samoa ge: 
nannt. Er joll eimen Gerichtselerk 
und -Marſchall einjegen; über alle 
Anordnungen und Enticheidungen, 
welche von dem Gerichtäbofe oder 
von dem Oberridter in Befolgung 
der ihm durch dieje Afte auferlegten 
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Glerk and Marshal shall be allowed 

reasonable fees to be regulated by 
order of the Court. 

Section 2. 

With a view to secure judieial 
independence and the eıjual eonside- 
ration of the rights of all parties, 
irrespective of nationality, it is 
agreed that the Chief Justice shall 
be named by the 'Three Signatory 
Powers in common accord; or, 

failing their agreement, he may be 
named by the King of Sweden and 
Norway. He shall be learned in 
law an equity, of mature years, and 
of good repute for his sense of 
honour, impartiality and justice. 

His decision upon questions within 
his jurisdietion shall be final. He 
shall be appointed by the Samoan 
Government upon the certifieate of 
his nomination as herein provided. 
He shall receive an annual salary 
of six thousand dollars (doll. 6000,00) 
in gold, or its equivalent, to be paid 
the first year in equal proportions 
by the Three Treaty Powers, and 
afterward out of the revenues of 
Samoa apportioned to the use of 
theSamoan Government, upon which 
his compensation shall be the first 
eharge. Any deficieney therein shall 
be made good by the Three Powers 
in equal shares. 

The powers of tlie Chief Justice, 
in case of a vacancy of that office 
from any cause, shall be exereised 
by the President of the Municipal 
Couneil, until a successor shall be 
duly appointed and qualified. 
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Pflichten erlajfen werden, joll ein 

Regiſter geführt werden. Der Glert 
und Marichall ſollen angemejjene, 
durch den Gerichtshof feſtzuſetzende 
Gebühren erhalten. 

Abſchnitt 2. 

Um die richterliche Unabhängigkeit 
und die gleiche Berückſichtigung aller 
Theile ohne Anſehen der Nationalität 
zu fichern, wird vereinbart, daß der 
Dberrichter durch die drei Vertrags- 
mächte nad) gemeinjamer Ueberein- 
funft ernannt werden ſoll; falls ein 
Einverſtändniß zwiſchen ihnen nicht 
erzielt wird, joll derjelbe dur den 
König von Schweden und Norwegen 
ernannt werden. Gr joll redts- 
verjtändig und reifen Alters fein und 
in gutem Rufe bezüglich feiner Ehren: 
haftigkeit, Unparteilichleit und Ge— 
rechtigfeit jtehen. Seine Entjcheidung 
über Fragen innerhalb jeiner Zu— 
ſtändigkeit joll endgültig jein. Er ſoll 
durch die ſamoaniſche Negierung auf 
Grund einer Beicheinigung über feine 
in der bier vorgefehenen Weile er: 
folgte Ernennung eingejettt werden; 
derjelbe joll ein jährliches Gehalt von 
Sedjstaufend Dollars (6000 Dollars) 
in Gold oder entiprechendem Werthe 
erhalten, welches im erſten Jahre zu 
gleichen Theilen von den drei Ber 
tragsmächten, jpäterhin aus den Ein- 
fünften Samoas zu zahlen iſt, welche 
für den Gebrauch "der ſamoaniſchen 
Regierung bejtimmt find. Aus diejen 
Einkünften iſt das Gehalt des Ober- 
rihters vor allen anderen Ausgaben 
zu beitreiten. Ein etwaiger Ausfall 
joll durch die drei Mächte zu gleichen 
Theilen gededt werden. 

Die Befugniſſe des Oberrichters 
jollen im Falle, daß dieſes Amt aus 
irgend einem Grunde umbejept iſt, 
durch den Vorſitzenden des Munizipal- 
raths ausgeübt werden, bis ein Nach— 
folger ordnungsmäßig ernannt und 
eingejeßt worden iſt. 
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Section 3. 

In case either of the four Govern- 
ments shall at any time have cause 
of complaint against the Chief Justice 
for any misconduet in office, such 
complaint shall be presented to the 
authority which nominated him; 
and, if in the judgment of such 
authority there is sufficient cause 
for his removal, he shall be removed. 
If the majority of the Three Treaty 
Powers so request, he shall be 
removed. In either case of removal, 

or in case the office shall become 
otherwise vacant, his successor shall 

be appointed as herein before pro- 
vided. 

Seetion 4. 

The Supreme Court shall have 
jurisdietion of all questions arising 
under the provisions of this General 
Act; and the decision or order of 
the Court thereon shall be conclu- 
sive upon all residents of Samoa. 
The Court shall also have appellate 
jurisdietion over all Municipal Ma- 
gistrates and officers. 

Section 5. 

The Chief Justice is authorized 
at his own discretion, and required 
upon written request of either party 
litigant, to appoint assessors, one 
of the nationality of each litigant, 
to assist the Court, but without 
voice in the decision. 

Section 6. 

In case any question shall hereafter 
arise in Samoa respecting the right- 

ful election or appointment of King 
or of any other Chief claiming au- 
thority over the Islands; or respec- 
ting the validity of the powers 
which the King or any Chief may 

Anhang. 

Abſchnitt 3. 

Im Falle, daß eine der vier Re— 
gierungen zu irgend einer Zeit Grund 
zu Beichiverden gegen den Oberrichter 
wegen einer Vernachläſſigung einer 
Amtspflicht baben jollte, joll ſolche 
Beichwerde derjenigen Autorität unter: 
breitet werden, welche ihn ernannte; 
wenn nad) deren Urtheil hinreichender 

Grund für jeine Entfernung vorhan: 
den iſt, jo joll er abgejeßt werden. 
Wenn die Mehrheit der drei Vertrags: 
mächte es verlangt, jo joll er abgeſetzt 
werden. Sowohl im Falle der Abjeguma, 
wie in dem Falle, das das Amt aus 
einen anderen Grunde unbejebt it, 
joll jein Nachfolger in der vorbezeich— 
neten Weije eingejegt werden. 

Abichnitt 4. 

Der oberjte Gerichtshof ſoll zu: 
jtändig jein für alle Fragen, welche 
unter den Beitimmungen diejer General: 
alte entitehen; die Entſcheidung oder 
Anordnung des Gerichtshofes darüber 
joll für alle Einwohner Samoas 
bindend jein. 

Der Gerichtshof ſoll auch die Be- 
rufungsinitang mit Bezug auf die 
Munizipalmagiftrate und Beamten 
bilden. 

Abſchnitt 5. 

Der Oberrichter iſt befugt, nad 
jeinem Ermeſſen und auf jchriftliches 
Erſuchen einer der jtreitenden Parteien 
Beiliger einzujegen, je einen von der 
Nationalität einer jeden der jtreiten: 
den Parteien, um den Gerichtshof bei 
der Berathung zu unterjtügen, aber 
ohne entideidende Stimme, 

Abſchnitt 6. 

sür den Fall, dag in Zukunft in 
Samoa Streitfvagen entjtehen jollten 
mit Bezug auf die vechtmäßige Wahl 
oder Einſetzung des Königs oder 
irgend eined anderen Häuptlings, 
welher Machtbefugniſſe über die 
Inſeln beaniprudt, oder mit Bezug 
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claim in the exereise of his office, 
such question shall not lead to war 
but shall be presented for decision 
to the Chief Justice of Samoa, who 
shall decide it in writing, con- 
formably to the provisions of this 
Act and to the laws and customs 
of Samoa not in confliet therewith; 
and the Signatory Governments 
will accept and abide by such de- 
eision. 

Section 7. 

In case any difference shall arise 
between either of the Treaty Powers 
and Samoa which they shall fail 
to adjust by mutual accord, such 
difference shall not be held cause 
for war, but shall be referred for 
adjustment on the prineiples of 
Justice and equity to the Chief 
Justice of Samoa, who shall make 
his deeision thereon in writing. 

Section 8. 

The Chief Justice may recommend 
to the Government of Samoa the 
passage of any law which he shall 
consider just and expedient for the 
prevention and punishment of crime 
and for the promotion of good order 
in Samoa outside the Municipal 
District and for the colleetion of 
taxes without the District. 

Section 9. 

Upon the organization of the 
Supreme Court there shall be trans- 
ferred to its exclusive jurisdietion: 
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auf die Gültigkeit der Befugnifie, 
welche der König oder ein Häuptling 
in Ausübung jeine® Amtes in An— 
ſpruch nimmt, joll eine joldye Streit: 
frage nicht zum Kriege führen, jon- 
dern der Enticheidung des Über: 
rihterd® von Samoa unterbreitet 
werden, welcher jchriftlich zu entjchet- 
den hat in Uebereinſtimmung mit den 
Vorſchriften dieſer Alte umd dem 
Geſetz und Gewohnheiten von Samoa, 
jofern diejelben nicht im Widerjprud) 
mit dieſen Vorjchriften jtehen. Die 
Bertragsmächte werden eine joldje 
Entiheidung anertennen und an der: 
jelben fejthalten. 

Abſchnitt 7. 
Im Falle, daß zwiſchen einer der 

Vertraggmädte und Samva eine 
Meinungsverichiedenheit ſich ergeben 
jollte, welche ſich nicht durch gegen- 
jeitigeg Uebereinfonmen erledigen 
läßt, jo ſoll eine jolhe Meinungs: 
verichiedenheit nicht als Anlaß zum 
Kriege gelten, jondern joll dem Ober: 
rihter von Samoa zur Erledigung 
nad) den Grundjäben der Gerechtig— 
feit und Billigfeit unterbreitet werden; 
derjelbe joll jeine Entjcheidung darüber 
ſchriftlich abgeben. 

Abſchnitt 8. 

Der Oberrichter iſt befugt, der 
Regierung von Samoa den Erlaß 
von Geſetzen vorzuichlagen, welche er 
für die Verhinderung und Beftrafung 
von Verbrechen und jür die Förde— 
rung der guten Ordnung auf Samoa 
außerhalb des Munizipaldittrifts und 
für die Erhebung von Steuern da— 
jelbjt für gerecht und zweckmäßig 
erachtet. 

Abſchnitt 9. 
Nach der Einrichtung des oberjten 

Gerichtshofes jollen jeiner ausſchließ— 
lichen Zujtändigfeit übertragen werden: 
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1. All eivil suits concerning real 

property situated in Samoa and 
all rights affeeting the same. 

2. All eivil suits of auy kind 
between natives and foreigners 
or between foreigners of diffe- 
rent nationalities. 

3. All erimes and oflences com- 
mitted by naätives against fo- 

reigners or committed by such 
foreigners as are not subject to 

any consular jurisdietion; sub- 
ject however to the provisions 
of seetion 4 Article V defining 

the jurisdietion of the Muni- 
eipal Magistrate of the Distriet 
of Apia. 

Section W. 

The praetice and procedure of 
Common Law, Equity and Ad- 
miralty, as administered in the 
Courts of England, may be — so 
far as applieable — the practice 
and procedure of this Court; but 
the Court may modify such prac- 
tice and procedure from time to 
time as shall be required by local 
eireumstances. The Court shall 
have authority to impose, according 
to the erime, the punisliment estab- 
lished therefor by the laws of the 
United States of England, or of 
Germany, as the Chief Justice shall 
decide most appropriate; or, in the 
case of Native Samoans and other 
Natives of the South Sea Islands, 
according to the laws and customs 
of Samoa. 

Section 11. 

Nothing in this artiele shall be 
so construed as to afleet existing 
consular jurisdietion over all ques- 
tions arising between masters and 
seamen of their respective national 

Anhang. 

1. Alle Givilprozejje, betreffend 
Grundeigentum in Samoa, und 
alle darauf bezüglichen Rechte. 

2. Alle Eivilprozefie jediveder Art 
zwiſchen Eingeborenen und Frem⸗ 
den oder zwiſchen Fremden ver: 
jchiedener Nationalität. 

3. Alle Verbrechen und Vergehen 
von Eingeborenen gegen Fremde 
oder von joldyen Fremden, weldhe 
nidt einer Konſulargerichts— 
barkeit unterworfen jind, unter 
Beobachtung der Beitimmungen 
im Abſchnitt 4 Artikel V, melde 
über die Gerichtsbarkeit des 
Munizipalmagiitrats des Di: 
jtrifts von Apia bejtimmen. 

Abſchnitt 10. 

Die Praxis und das Verfahren 
des Gemeinen-, Billigfeits- und Ad— 
miralitätsrechtes, wie es in den Ge- 
rihtshöfen von England gehandhabt 
wird, joll, joweit anwendbar, aud) 
die Braris und das Verfahren dieſes 
Gerichtshofes bilden; der Gerichtshof 
iſt indejlen befugt, dieſe Praxis und 
dies Verfahren von Zeit zu Zeit den 
örtlichen Verhältniſſen entiprechend 
abzuändern. Der Gerichtähof ſoll 
befugt jein, für Verbrechen Diejenigen 
Strafen zu verhängen, welche für die: 
jelben durch die Geſetze der Vereinig— 
ten Staaten, Englands oder Deutjch- 
lands beitimmt find, je nachdem der 
Oberrichter es fir am meitten zweck— 
entiprechend erachtet; ſoweit einge: 
borene Samvaner oder andere Ein: 
geborene der Süpdfeeinieln in Be: 
tracht kommen, iſt er beiugt, Geſetze 
und Gewohnheiten von Samoa anzu: 
wenden. 

Abſchnitt 11. 
Die Beitimmungen dieſes Artikels 

berühren die bejtehende Konfular- 
gerichtsbarfeit in ragen, welche 
zwilchen Schiffern und Seeleuten von 
Schiffen der betreffenden Nationalität 
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vessels; nor shall the Court take 

any ex post facto or retroactive 

jurisdietion over erimes or offences 
committed prior to the organization 
of the Court. 

Artiele IV. 

A Declaration respecting titles 
to land in Samoa and restraining 
the disposition thereof by na- 
tives; and providing for the 
investigation of elaims thereto, 
and for the registration of valid 

titles. 

Section 1. 

In order that the native Samoans 

may keep their lands for eultivation 
by themselves and by their children 
after them, it is declared that all 
future alienation of lands in the 
Islands of Samoa to the citizens or 
subjects of any foreign country, 
whether by sale, mortgage or other- 
wise shall be prohibited, subject to 
the following exceptions: 

a) Town lots and lands within 
the limits of the Municipal 
Distriet as defined in this Act 
may be sold or leased by the 
owner for a just consideration 
when approved in writing by 
the Chief ‚Justice of Samoa. 

b) Agricultural lands in the Is- 
lands may be leased for a just 
eonsideration and with care- 
fully defined boundaries for a 
terın not exceeding forty (40) 
years when such lease is ap- 
proved in writing by the Chief 
Executive Authority of Samoa 
and by the Chief Justice. 
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entftehen, nicht; auch joll dev Gerichts— 
hof nicht nachträglich Gerichtsbarteit 
über ſolche Verbrechen oder Vergehen 
ausüben, welche vor der Einrichtung 
des Gerichtshofes begangen Find. 

Artikel IV. 

Erklärung, betreffend Auſprüche auf 
Ländereien in Samoa, durd) weldje 
die Berfügung der Eingeborenen dar- 
über bejchräuft und für die Inter: 
ſuchung der Landanfprüdie und die 
Eintragung gültiger Titel Sorge 

getragen wird. 

Abſchnitt 1. 

In der Abficht, den eingeborenen 
Samvanern ihre Ländereien zur Be: 

arbeitung durch fich und ihre Kinder 
zu erhalten, wird beitimmt, daß jede 
zufünftige Veräußerung von Yünde- 
reien auf den Samva-Änjeln an die 
Bürger oder Unterthanen eines fremden 
Sandes, jei es durch Verkauf, Ver— 
pfändung oder auf andere Weile, 
verboten jein joll, mit folgenden Aus- 
nahmen: 

a) ſtädtiſche Grundſtücke und Län 
dereien innerhalb der Grenzen 
des Munizipaldiſtrikts, wie 
derſelbe in dieſer Akte beſchrieben 
it, Dürfen Durch den Eigen— 
thümer gegen angemejjene Ge 
genleiftung verlauft oder ver: 
pachtet werden, jofern der Ober 
richter von Samoa jchriftlid) 
jeine Genehmigung ertbeilt; 

b) ländliche Grundftüde auf den 
Injeln Dürfen für eine an: 
gemeſſene Gegenleiltung und 
unter ſorgſamer Feſtſetzung der 
Grenzen für einen Zeitraum 
von nicht mehr als vierzig 
(40) Jahren verpachtet werden, 
wenn ein ſolcher Pachtvertrag 
ſchriftlich durch die Ober— 
verwaltungsbehörde von Samoa 
und den Oberrichter genehmigt 
wird. 
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But care shall be taken that the 
agrieultural lands and natural fruit 
lands of Samoans shall not be un- 

duly diminished. 

Section 2. 

In order to adjust and settle all 
claims by aliens of titles to land 
or any interest therein in the Is- 
lands of Samoa, it is deelared that 

a Commission shall be appointed 
to consist of three (3) impartial and 
competent persons, one to be named 
by each of the Three Treaty Powers: 
to be assisted by an officer to be 
styled „Natives’ Advocate*, who 
shall be appointed by the Chief- 
Executive of Samoa with the ap- 
proval of the Chief Justice of Samoa. 

Each Commissioner shall receive 
during his necessary term of ser- 
vice, a compensation at the rate of 

three hundred dollars per month 

and his reasonable fare to and from 

Samoa. The reasonable and ne- 
cessary expenses of the Commission 
for taking evidence and making 
surveys (such expenses to be ap- 

proved by the Chief Justice)shall also 

be paid, one third by each of the 
Treaty Powers. 

The ecompensation of the Natives’ 
Advocate shall be fixed and paid 
by the Samoan Government. 

Each Commissioner shall be go- 
verued by the provisions of this 
Act; and shall make and subscribe 
an oath before the Chief Justice 
that he will faithfully an impartially 
perform his duty as such Com- 
missioner. 

Section 3. 
It shall be the duty of this Com- 

ınission. immediately upon their or- 

Anhang. 

Es ſoll indeſſen Sorge getragen 
werden, da die ländlichen Grund: 

jtüde und die Fruchtpflanzungen der 
Samoaner nicht ungebührlicd ver: 
nıindert werden. 

Abſchnitt 2. 

Um alle Anſprüche Fremder auf 
Land oder irgend weldye Rechte an 
joldem auf den Samoa = Inieln zu 
regeln und feitzuftellen, wird erklärt, 
daß eine Kommiſſion von drei (3) 
unparteiiichen und jachverftändigen 
Perſonen eingejeßt werden joll, von 
welchen je eine Durch jede der drei 
Bertragsmädte zu ernennen ift. Der: 
jelben wird ein Beamter beigegeben 
mit dem Titel „Eingeborenen- Anwalt“, 
welcher durch den Chef der Erefutive 
von Samoa unter Zuftimmung des 
erjten Richters von Samoa ein: 
geſetzt wird. 

Ein jeder der Kommiſſare ſoll 
während jeiner Amtsdauer eine Ent: 
jhädigung don monatlich dreihundert 
Dollars jowie angemejjenes Reijegeld 
zur Reife nah) Samoa und zurüd 
erhalten. Die angemejjenen und 
nothiwendigen Wusgaben der Kom— 
miſſion für Beweiserhebungen und 
Vermeſſungen (folche Ausgaben müſſen 
durch den Oberrichter gebilligt jein) 
jollen ebenfalls zu einem Drittel 
durch jede der VBertragsmächte bezahlt 
werden. 

Die Entihädigung des Eingebore- 
nen-Anwalts joll durd) die ſamoaniſche 
Regierung feſtgeſetzt und bezahlt 
werden. 

Ein jeder der Kommiſſare joll die 
Beitimmungen diefer Akte beobachten 
und vor dem Oberrichter einen Eid 
leiften und unterjchreiben, daß er feine 
Pflicht als Kommiſſar treu und un— 
parteiiſch erfüllen will. 

Abſchnitt 3. 

Die Kommiſſion bat unmittelbar 
nach ihrer Einrichtung öffentlich be- 
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ganization, to give publie notice 

that all claims on the part of any 
foreigner to any title or interest in 
lands in Samoa must be presented 
to them, with due description of 

such claim and all written evidence 
thereof, within four months from 

such notice for the purpose of 
examination and registration; and 
that all claims not so presented 
will be held invalid and for ever 
barred; but the Chief Justice may 
allow a reasonable extension of time 
for the produetion of such evidence 
when satisfied that the claimant 
has after due diligence been unable 
to produce the same within the 
period aforesaid. This notice shall 
be published in Samoa in the Ger- 
man, English and Samoan Languages 
as direeted by the Commission. 

The labours of the Commission 

shall be closed in two years, and 

sooner if practicable. 

Section 4. 

It shall be the duty of the Com- 
inission to investigate all claims of 
foreigners to land in Samoa, whether 
acquired from natives or from aliens, 
and to report to the Court in every 
case the character and description 
of the claim, the consideration paid, 
the kind of title alleged to be con- 
veyed, and all the eircumstances 
affeceting its validity. 

They shall especially report 

a) whether the sale or disposition 
was made by the rightful owner 
or native entitled to make it, 

b) whether it was for a sufficient 

consideration, 
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fannt zu machen, daß alle Ansprüche 
Fremder auf Ländereien oder Rechte 
an Ländereien in Samoa unter ge- 
höriger Beichreibung des Anſpruchs 
und der jchriftlihen Beweismittel 
binnen vier Monaten nach diejer Be: 
kanntmachung zum Zwed der Prüfung 
und Eintragung bei ihr anzumelden 
jind, und daß alle nicht in dieſer 
Weile angemeldeten Anſprüche als 
ungültig und für immer ausgeichlojien 
erachtet werden; der Oberrichter ijt 
indefjen befugt, eine angemejjene Friſt 
für die Herbeiſchaffung der Beweis: 
mittel zu gewähren, jofern er über: 
zeugt ift, dab der Antragiteller bei 
Anwendung der gehörigen Zorafalt 
nicht im Stande geweſen ijt, diejelben 
innerhalb der vorbezeichneten Friſt 
beizubringen. Dieje Belanntmacung 
ſoll in Samoa in deuticher, englijcher 
und jamoaniicher Sprade nah An- 
ordnung der Kommiſſion verkündigt 
werden. 

Die Arbeiten der Kommiſſion jollen 
innerhalb zwei Jahren und, wenn 
thunlich, früher beendigt werden. 

Abſchnitt 4. 

Die Kommiſſion bat die Aufgabe, 
alle Anſprüche Fremder auf Yand in 
Samoa,mag dafjelbe von Eingeborenen 
oder von Fremden erworben jein, zu 
prüfen und ın jedem Falle dem Ge— 
richtshof zu berichten über die Natur 
und Beſchreibung des Anſpruchs, die 
bezahlte Gegenleiſtung, ſowie über 
den angeblichen Titel und die Um— 
ſtände, welche ſeine Gültigkeit betreffen. 

Sie hat insbeſondere darüber zu 
berichten: 

a) ob der Verkauf oder die Ver— 
fügung durch den rechtmäßigen 
Eigenthümer oder den dazu be— 
fugten Eingeborenen erfolgt iſt, 

b) ob eine hinreichende Gegen— 
leiſtung dafür gezahlt wurde, 
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c) the identification of the pro- 
perty affected by such sale or 
disposition. 

Section 5. 

The Commission whenever the 
case requires it shall endeavour to 
effect a just and equitable com- 
promise between litigants. They 
shall also report to the Court 
whether the alleged title should be 
recognized and registered or re- 
Jjected, in whole or in part, as the 
case may require. 

Section 6. 

All disputed claims to land in 
Samoa shall be reported by the 
Commission to the Court, together 
with all the evidence affeeting their 
validity; and the Court shall make 
final decision thereon in writing, 
which shall be entered on its record. 

Undisputed elaims and such as 
shall be decided valid by the unani- 
mous voice of the Commission shall 
be confirmed by the Court in proper 
form in writing, and be enterel of 
record. 

Section 7. 

The Court shall make provision 
for a complete registry of all valid 
titles to land in the Islands of Sa- 
moa which are or may be owned 
by foreigners. 

Section 8. 

All lands acquired before the 
281 day of August 1879 — being 
the date of the Anglo-Samoan 
Treaty — shall be held as validly 
acquired, — but without prejudice 
to rights of third parties, — if 
purchased from Samoans in good 

Anhang. 

ec) über die Identität des Eigen: 
thums, auf welches ſich Der 
Verkauf oder die Verfügung 
bezog. 

Abſchnitt 5. 

Die Kommiſſion bat, ſofern der 
Fall dazu geeignet it, ſich zu be 
mühen, einen gerechten und billigen 
Vergleich zwiichen den Parteien ber- 
beizuführen. Sie hat auch dem Ge— 
rihtshof darüber zu berichten, ob der 
beigebradyte Titel je nach Lage Des 
alles ganz oder zum Theil anzu 
erfennen und einzutragen oder zjurüd: 
zuweiſen iſt. 

Abſchnitt 6. 

Alle beſtrittenen Anſprüche auf 
Land in Samoa ſollen zuſammen mit 
allen auf ihre Gültigkeit bezüglichen 
Beweismitteln durch die Kommiſſion 
dem Gerichtshof unterbreitet werden; 
der Gerichtshof ſoll darüber eine end— 
gültige ſchriftliche Entſcheidung fällen, 
welche in das Verzeichniß einzu— 
tragen iſt. 

Unbeſtrittene Anſprüche und ſolche, 
welche von der Kommiſſion einſtimmig 
für gültig erklärt ſind, ſollen durch 
den Gerichtshof in gehöriger Form 
ſchriftlich beſtätigt und in das Ver— 
zeichniß eingetragen werden. 

Abſchnitt 7. 

Der Gerichtshof ſoll für voll— 
ſtändige Regiſter aller Landtitel auf 
den Samoa-Inſeln, welche Fremden 
gehören oder gehören können, Sorge 
tragen. 

Abſchnitt 8. 

Alle Ländereien, welche vor dem 
28. Auguſt 1879 — dem Datum 
des engliſchamoaniſchen Vertrages — 
erworben ſind, ſollen, ohne den Rechten 
Dritter zu präjudiziren, als gültig 
angeſehen werden, wenn ſie von 
Samoanern in gutem Glauben für 



Generalalte der Samoasflonferenz in Berlin. 

faith, for a valuable consideration, 
in a regular and customary manner. 
Any dispute as to the fact or re- 
gularity of such sale shall be 
examined and determined by the 
Commission, subject to the revision 
and confirmation of the Court. 

Section 9. 

The undisputed possession and 
continuous cultivation of lands by 
aliens for ten yars or more, shall 
eonstitute a valid title by prescrip- 
tion to the lands so eultivated, and 

an order for the registration of the 
title thereto may be made. 

Section 10. 

In cases where land acquired in 
good faith has been improved or 
eultivated upon a title which is 
found to be defective, the title may 
be confirmed in whole or in part 
upon the payment by the occupant 
to the person or persons entitled 
thereto of an additional sum to be 
ascertained by the Commission and 
approved by the Court as equitable 
and just. 

Seetion 11. 

All claims to land, or to any 
interest therein, shall be rejected 
and held invalid in the following 
cases: 
a) Claims based upon mere pro- 

mises to sell, or options to buy. 

b) Where the deed, mortgage or 
other conveyance contained at 
the time it was signed no 
description of the land conveyed 
sufficiently accurate to enable 
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eine angemejjene Entihädigung in 
regelrechter und den Gewohnheiten 
entiprechender Weije veräußert worden 
find. Gtreitigleiten mit Bezug auf 
die Thatiahe des Verkaufs vder 
deſſen Ordnungsmäßigfeit follen durch 
die Kommiſſion geprüft und ent: 
ſchieden werden, vorbehaltlich der 
Reviſion und Beſtätigung durd) den 
Gerichtshof. 

Abſchnitt 9. 

Der unbeſtrittene Beſitz und die 
fortdauernde Bearbeitung von Län— 
dereien durch Fremde während eines 
Zeitraumes von zehn Jahren oder 
länger jollen einen gültigen Titel 
auf die jo bearbeiteten Ländereien 
vermöge der Verjährung bilden; Die 
Eintragung eines joldyen Titels kann 
angeordnet werden. 

Abſchnitt 10. 

In Fällen, in welchen Land in 
gutem Glauben erworben und vers 
bejiert oder bearbeitet worden iſt, 
können Mängel des Titel3 ganz oder 
theilweile dadurch ergänzt werden, 
daß der Inhaber dem Berechtigten 
nachträglich eine Geldjumme zahlt, 
deren Betrag durch die Kommiſſion 
zu beitimmen und durd) den Gerichts: 
hof als billig und gerecht zu be: 
jtätigen iſt. 

Abſchnitt 11. 

Alle Anſprüche auf Ländereien oder 
Nechte an denjelben find in folgenden 
Fällen zurüdzumeiien und für une 
gültig zu erachten: 

a) Wenn jte ſich auf ein bloßes 
Berfaufsveriprehen oder ein 
Wahlrecht gründen. 

b) Wenn die Urkunde, das Pfand- 
inftrument oder der jonitige 
Vertrag zur Zeit ihrer Unter: 
zeihnung feine ausreichende 
Beichreibung des abgetretenen 
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the Commission to define the 

boundaries thereof. 

c) Where no consideration is ex- 
pressed in the conveyance, or 
if expressed has not been paid 
in full to the grantor, or if 
the consideration at the time 
of the conveyance was mani- 
festly inadequate and unrea- 
sonable. 

d) Where the conveyance whether 
sale, mortguge or lease was 
made upon the consideration 
of a sale of firearms or muni- 
tions of war, or upon the 
consideration of intoxicating 
liquors, contrary to the Samoan 
law of October 25. 1580, or 
contrary to the Municipal re- 
gulations of January 1. 1880. 

Section 12. 
The Land Commission may at its 

diseretion through the Local Go- 
vernment of the District in which 
the disputed land is situated appoint 
a native Commission to determine 
the native grantor's right of owner- 
ship and sale, and the result of 
that investigation, together with all 
other facts pertinent to the question 
of validity of title, shall be laid 
before the Commission to be by 
them reported to the Court. 

Article V. 

A Deelaration respeeting the 
Municipal Distriet of Apia, pro- 
vidi a local administration 
therefor, and defining the juris- 

dietion of the Municipal 
Magistrate. 

Section 1. 
The Munieipal District of Apia 

is defined as follows: beginning at 

Anhang. 

Landes enthielten, um die Kom— 
milfton zur Beichreibung der 
Örenzen dejjelben in den Stand 
zu ſetzen. 

c) Wenn in dem Vertrage Feine 
Gegenleiſtung beitimmt tft, oder 
wenn Diejelbe zwar darin be: 
jtimmt, aber dem Weräußerer 
nicht voll bezahlt worden it, 
oder wenn die Öegenleijtung 
zur Zeit der Mbtretung eine 
offenbar nicht entiprechende und 
unzureichende war. 

d) Wenn die Abtretung, jei es 
Verkauf, Verpfändung oder 
Verpachtung, gegen Ueberlaſſung 
von Schußwaffen oder Kriegs— 
munition oder berauſchenden 
Getränken in Widerſpruch mit 
den ſamoaniſchen Geſetzen vom 
25. Oktober 1880 oder 
mit den Munizipalregulationen 
vom 1. Januar 1880 er: 
folgt iſt. 

Abjchnitt 12. 
Die Landkommiſſion kann 

ihrem Ermeſſen durch die Lokal— 
regierung des Diſtrikts, in welchem 
das beſtrittene Land gelegen iſt, eine 
Eingeborenenkommiſſion einſetzen, um 
über das Eigenthums- und Verkaufs— 
recht des eingeborenen Veräußerers 
zu enticheiden; das Ergebniß dieſer 
Unterſuchung iſt mit allen anderen 
auf die Frage der Gültigkeit des 
Titel3 bezüglihen Thatſachen der 
Kommiſſion zum Beriht an den 
Gerichtshof vorzulegen. 

Artilel V. 

Erklärung, betreffendden Munizipal- 
bezirf von Apia, durch wech — 
eine lokale Verwaltung deſſelben 
Sorge getragen und die Zuſtändigkeit 

des Munizipalmagiftrats 
bejtimmt wird. 

Abſchnitt 1. 
Der Munizipalbezirt von Apia 

wird, wie folgt, beitimmt: bei Vailoa 

nad 



Generalafte der Samoa-Konferenz in Berlin. 

Vailoa, the boundary passes thence 
westward along the coast to the 
mouth of the River Fuluasa; thence 
following the course of the river 
upwards to the point at which the 
Alafuala road crosses said river; 

thence following the line of said 
road to the point where it reaches 
the River Vaisinago; and thence in 
in a straight line to the point of 
beginning at Vailoa — embracing 
also the waters of the Harbour of 
Apia. 

Section 2. 

Within the aforesaid District shall 
be established a Munieipal Council, 
consisting of six members and a 
President of the Couneil, who shall 
also have a vote. 

Each member of the Couneil shall 
be a resident of the said Distriet 
and owner of real estate or con- 
ductor of a profession or business 
in said District which is subject to 
a rate or tax not less in amount 
than Doll. 5 per ann. 

For the purpose of the election 
of members of the Council, the said 
Distriet shall be divided into two, 
or three, electoral distriets from 
each of which an equal number of 
CGouneillors shall be elected by the 
taxpayers thereof qualified as afore- 
said, and the members elected from 
each electoral district shall have 
resided therein for at least six 
months prior to their election. 

It shall be the duty of the Con- 
sular Representatives of the Three 
Treaty Powers to make the said 
division into electoral distriets as 
soon as practicable after the signing 
of this Act. In case they fail to 
agree thereon, the Chief Justice 
shall define the electoral districts. 
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beginnend, läuft die Grenze don dort 
wejtwärts die Küſte entlang bis zu 
der Mündung des Fuluaſa-Fluſſes; 
von dort folgt jie dem Laufe des 
Fluſſes aufwärts bis zu dem Puntt, 
wo der Alafuala-Weg den genannten 
Fluß ſchneidet; von dort folgt jie 
dem genannten Weg bis zu dem 
Punkt, wo derielbe den Vaiſinago— 
Fluß erreicht, und läuft von dort in 
gerader Linie bis zu dem Anfangs: 
punft bei Bailoa — indem fie aud) 
die Gewäſſer des Hafens von Apia 
einschließt. 

Abſchnitt 2. 

Smerhalb des  vorbezeichneten 
Bezirk joll ein Munizipalvath ein: 
gejeßt werden, bejtehend aus ſechs Mit- 
gliedern und einem VBorjißenden des 
Rathes, welcher ebenfalls eine Stimme 
haben jolt. 

Jedes Mitglied des Nathes muß 
in dem bezeichneten Bezirk ſeinen 
Wohnſitz haben und Grundeigen— 
thümer jein oder ein Gewerbe oder 
Geſchäft betreiben, welches einer jähr— 
lichen Abgabe oder Steuer von min: 
deſtens 5 Dollars unterworfen: ift. 

Zum Zweck der Wahl von Mit: 
gliedern des Rathes joll der bezeichnete 
Bezirk in zwei oder drei Wahlbezirte 
eingetheilt werden, aus deren jedem 
eine gleiche Anzahl von Näthen durch 
die in der vorbezeichneten Weije be- 
tähigten Steuerzahler zu wählen it; 
die aus einem jeden Wahlbezirk ge: 
wählten Mitglieder müſſen in dem: 
jelben mindejtens ſechs Monate vor 
ihrer Wahl ihren Wohnfig gehabt 
haben. 

Den Eonjulariihen Vertretern der 
drei Vertragsmächte liegt es ob, jo 
bald al3 möglich nad) der Zeichnung 

- diefer Akte die erwähnte Eintheilung 
in Wahlbezirke vorzunehmen. Sofern 
jie ji darüber nicht einigen können, 
joll der Oberrichter die Wahlbezirke 
bejtimmen. Spätere Nenderungen in 
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Subsequent changes iu the number 

of Couneillors or the number and 
location of electoral distriets may 
be provided for by municipal or- 
dinance. 

The Couneillors shall hold their 
appointment for a term of two 

years and until their successors 
shall be eleeted and qualified. 

In the absence of the President 
may Chairman 

„pro tempore”. 

Gonsular Oftieers 

eligible as Couneillors, 
Gouneillors any 
funetions during their term of office. 

the CGouneil eleet a 

shall not be 

nor shall 

exereise Consular 

Section 3. 

The Munieipal Council shall have 
jurisdiction the Municipal 
Distriet ol Apia so far as necessary 
to enforer therein tlıe 

of this Act which are appliecable to 

said Distriet, ineluding the appoint- 
ment of a Municipal Magistrate and 

of the necessary subordinate officers 
of justice and of administration 
therein; and to provide for the se- 

eurity in said Distriet of person 
and property, for the assessment 
and colleetion of the revenues therein 
as herein authorized; aud to pro- 
vide proper fines and penalties for 
the violation of the laws and ordi- 
nances which shall be in force in 
said District and not in confliet 
with this Act, including sanıitary 

and police regulations. They shall 
establish pilot charges, port dues, 
quarantine and other regulations of 
the port of Apia, and may establish 
a local postal system. They shall 
also fix the salary of the Municipal 
Magistrate and establish the fees 
and charges allowed to other eivil 
offieers of the Distriet, excepting 
Glerk and Marshal of the Supreme 
Court. 

Vet 

provisions 

Anhang. 

der Zahl der Räthe oder ın Der 
Zahl und Anordnung der Wahlbezirte 

tünnen Durch Mlunizipalverordimmg 
borgenommen werden. 

Die Käthe jollen ihr Anıt jür einen 
Zeitraum don zwei Jahren und bis 

zur Wahl und Einjeßung ihrer Nach— 

folger inne haben. 
Bei Abweienheit des Borjigenden 

kann der Rath einen zeitweiligen Nor 
jigenden erwählen. 

Ktoniularbeamte jollen nicht als 

Käthe wählbar fein, auch jollen 
Räthe während ihrer Amtsdauer keine 

foniulariichen Funktionen ausüben. 

Abichnitt 3. 

Der Mumizipalvath joll über den 
Munizipalbezirt von Apia Gerichts— 
barkeit bejigen imjoweit, als Dies 
nothwendig it, um innerhalb diejes 

Bezirks diejenigen Beſtimmungen diejer 
Alte durchzuführen, welche dajelbit an- 
zuwenden jind, einichließlich der Ein- 
jegung eines Munizipalmagiſtrats 
und der notwendigen untergeordneten 

Berichts: und Verwaltungsbeamten, 
um ferner für die Sicherheit der 
Perjon und des Cigenthums inner- 
halb des bezeichneten Bezirts ſowie 
für die Abſchätzung und Eintreibung 
der in dieſer Akte vorgejehenen Abs 

gaben Sorge zu tragen; um ange: 
mejjene Geldbußen und Strafen für 
die Verlegung derjenigen Geſetze und 
Verordnungen feitzujeßen, welche inner: 
halb des bezeichneten Beziris Kraft 
haben jollen und mit diejer Alte 
nicht in Wideripruch jtehen, eins 
ſchließlich der janitätspolizeilichen und 
jonftigen Wolizeivegulationen. Er 
joll ferner die Kootjengebühren, Hafen: 
abgaben, Quarantäne: und jonjtige 
Negulationen für den Hafen von 
Apia jejtiegen und it befugt, eine 
(ofale Pojtverwaltung einzurichten. 
Er hat ferner das Gehalt des Mus 
nizipalmagiſtrats fejtzujegen und die 
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AN ordinances, resolutions and 
regulations passed by this Cauneil 
before beeoming law shall be re- 
ferred to the Consular Representa- 
tives of the Three Treaty Powers 
sitting conjointly as a Consular 
Board, who shall either approve and 
return such regulations or suggest 
such amendments as may be unani- 
mously deemed necessary by them. 

Should the Consular Board not 
be unanimous in approving the re- 
gulations referred to them, or should 
the amendments unanimously sug- 
gested by the Consular Board not 
be accepted by a majority of the 
Munieipal Couneil, then the rem- 
lations in question shall be referred 
for modification and final approval 
to the Chief Justice of Samoa. 

Section 4. 

The Munieipal Magistrate shall 
have exclusive jurisdietion in the 
first instance over all persons ir- 
respective of nationality in case of 
infraction of any law, ordinance, 
or regulation passed by the Muni- 
eipal Couneil in accordance with 
the provisions of this Act, provided 
that the penalty does not exceed 
a fine of two hundred dollars or 
imprisonment for a longer term 
than 180 days. 

In cases where the penalty im- 
posed by the Municipal Magistrate 
shall exceed a fine of twenty dollars 
or a term often days imprisonment 
an appeal may be taken to the 
Supreme Court. 

Riebow, Die Kolonial-Gejeggebung. 
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Gebühren zu bejtimmen, welche den 
übrigen Givilbenmten des Bezirks 
mit Ausnahme des Clerk und Marichall 
des oberſten Gerichtshofes zufommen. 

Alle Verordnungen, Beichlüffe und 
Regulationen, welde durch dieſen 
Rath erlaſſen werden, jollen, bevor 
fie verbindliche Kraft erlangen, den 
tonjulariichen Bertretern der Drei 
Mächte in ihren gemeiniamen Situn- 
gen als Konſularhof vorgelegt werden. 
Diejelben werden derartige Regu— 
lationen entweder billigen und zurück— 
gelangen laſſen oder ſolche Abände- 
rungen vorichlagen, welche von ihnen 
einſtimmig für nothwendig evachtet 
werden. 

Sollte der Konſularhof nicht ein— 
jtimmig die ihm vorgelegten Regu— 
lationen billigen, oder jollten die durch 
den Konſularhof einjtimmig vorge: 
ichlagenen Abänderungen nicht durch 
eine Mehrheit des Meunizipalraths 
angenommen werden, jo jollen Die 
fraglidyen Regulationen dem Ober— 
richter von Samoa zur Abänderung 
und endgültigen Enticheidung vor— 
aelegt werden. 

Abſchnitt 4. 

Der Munizipalmagiftrat joll aus: 
ichließliche Gerichtsbarkeit in erjter 
Inftanz über alle Berjonen ohne Ans 
jehung der Nationalität bejigen in 
Fällen der Verlegung von Geſetzen, 
Verordnungen und Negulationen, 
welhe von dem Munizipalrath in 
Uebereinftimmung mit den Vorſchrif— 
ten dieſer Alte erlaffen find, voraus: 
geſetzt, daß die Strafe Geldbuße von 
zweihundert Dollars oder Gefängniß— 
itrafe von 180 Tagen nicht über- 
jteigt. 

In Fällen, in welchen die durd) 
den Munizipalmagijtrat verhängte 
Strafe Geldbuße von zwanzig Dollars 
oder Gefängnißitrafe von zehn Tagen 
überjteigt, it Berufung an den oberiten 
Gerichtshof geitattet. 

43 
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Section 9. 
The President of the Municipal 

Couneil shall be a man of mature 
years, and of good reputation for 
honour, justice and impartiality. 
He shall be agreed upon by the 
Three Powers; or, failing such 
agreement, he shall be selected from 
the nationality of Sweden, The 
Netherlands, Switzerland, Mexico 
or Brazil, and nominated by the 
Chief-Executive of the nation from 
which he is selected, and appointed 
by the Samoan Government upon 
certificate of such nomination. 

He may act under the joint in- 
struction of the Three Powers, but 
shall receive no separate instruction 
from either. He shall be guided by 
the spirit and provisions of this 
General Act, and shall apply him- 
self to the promotion of the peace, 

good order and civilization of Sa- 
moa. He may advise the Samoan 
Government when occasion requires, 
and shall give such advice when 
requested by the King, but always 
in accordance with the provisions 
of this Act, and not to the pre- 
jJudice of the rights of either of 
the Treaty Powers. 

He shall receive an annual com- 
pensation of five thousand dollars 
(Doll. 5000,00), to be paid the first 
year in equal shares by the Three 
Treaty Powers, and afterward out 
of that portion of Samoan revenues 
assigned to the use of the Munici- 
pality, upon which his salary shall 
be the first charge. 

He shall be the Receiver and 
Custodian of the revenues accruing 
under the provisions of this Act, 

and shall render quaterly reports 

Anhang. 

Abſchnitt 5. 
Der Vorfibende des Munizipal- 

raths joll ein Mann von reifem Alter 
jein umd in gutem Auf bezüglich 
feiner Ehrenhaftigfeit, Gerechtigkeit 
und Unparteilichkeit jtehen. Die drei 
Mächte jollen ſich über die Perjon 
dejfelben einigen; falls eine ſolche 
Einigung nicht zu Stande kommt, fol 
er aus den Staatsangehörigen von 
Schweden, den Niederlanden, der 
Schweiz, Merito oder Brafilien ge: 
wählt, durch den oberiten Verwaltungs: 
beamten derjenigen Nation, welcher 
er angehört, ernannt und durch Die 
ſamoaniſche Regierung auf Grund 
einer Bejcheinigung über dieſe Er- 
nennung eingejegt werden. 

Derjelbe kann nach gemeinjamen 
Snitruftionen der drei Mächte handeln, 
joll aber von feiner derjelben ge- 
jonderte Anjtruftionen erhalten. Er 
joll fid) von dem Geiſt und den Vor- 
ſchriften dieſer Generalafte leiten laſſen 
und ſoll ſich beſtreben, den Frieden, 
die gute Ordnung und die Civiliſirung 
von Samoa zu fördern. Er iſt be— 
fugt, der ſamoaniſchen Regierung, 
falls es die Umſtände erfordern, Rath 
zu ertheilen, und foll dies auf Er- 
ſuchen des Königs thun, ſtets jedoch 
in Nebereinftimmmng mit den Bor- 
ihriften Ddiefer Alte und ohne den 
Rechten einer der Vertragsmäcte zu 
präjudiziren. 

Derjelbe joll eine jährliche Ent- 
Ihädigung von fünftaujend Dollars 
(5 000 Dollars) erhalten, welche das 
erite Jahr in gleichen Theilen durch 
die drei Vertragsmächte und ſpäter 
aus demjenigen Antheil der Einkünfte 
Samoas gezahlt werden foll, weldyer 
für die Munizipalität ausgeworfen it 
und aus weldem jein Gehalt zuerjt 
beitritten werden joll. 

Er joll Empfänger und Verwalter 
der nad) den Vorſchriften diejer Akte 
fih ergebenden Einkünfte fein und 
vierteljährliche Berichte über jeine 
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of his receipts and disbursements 
to the King, and to the Municipal 
Council. 

He shall superintend the Harbour 
and Quarantine regulations, and 
shall, as the chief executive officer, 
be in charge of the administration of 
the laws and ordinances applicable 
to the Municipal Distriet of Apia. 

Section 6. 
The Chief Justice shall, imme- 

diately after assuming the duties 
of his office in Samoa, make the 
proper order or orders for the 
election and inauguration of the 
local government of the Municipal 
Distriet, under the provisions of 
this Act. Each Member of the 
Municipal Couneil, ineluding the 
President, shall, before entering 
upon his functions, make and sub- 
scribe before the Chief Justice an 
oath, or affırmation that he will 
well and faithfully perform the 
duties of his office. 

Article VI. 

A Declaration respeeting 
Taxation and Revenue in Samoa. 

Section 1. 
The Port of Apia shall be the 

port of entry for all dutiable goods 
arriving in the Samoan Islands; 
and all foreign goods, wares and 
merchandize landed on the Islands 
shall be there entered for exami- 
nation; but coal and naval stores 
wbich either Government has by 
treaty reserved the right to land 
at any harbour stipulated for that 
purpose are not dutiable when im- 
ported as authorized by such treaty, 
and may be there landed as stipu- 
lated without such entry or exami- 
nation. 
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Einnahmen und Ausgaben an den 
König jowie an den Munizipalrath 
eritatten. 

Er joll die Hafen- und Quarantäne- 
Regulationen überwachen, umd es joll 
ihm ala eritem Berwaltungsbeamten 
die Ausführung der auf den Mumizipal- 
bezirt von Apia bezüglichen Geſetze 
und Verordnungen obliegen. 

Abſchnitt 6. 

Der Dberrichter joll unmittelbar 
uach der Uebernahme jeiner Amts- 
pflichten in Samoa die geeigneten 
Bejtimmungen für die Wahl und 
Einjegung der Zofalverwaltung des 
Munizipalbezirtd | entipredhend den 
Vorſchriften dieſer Akte treffen. Jedes 
Mitglied des Munizipalraths ein: 
ſchließlich des Vorfigenden joll vor 
Antritt feiner Funktionen vor dem 
Oberrichter einen Eid leiften oder 
eine Verfiherung abgeben und unter: 
ſchreiben, daß er jeine Amtspflichten 
gut und getreulich erfüllen will. 

Artikel VI. 

Erklärung, betreffend Beſteuerun 
und RO in — 

Abſchnitt 1. 
Der Hafen von Apia ſoll Ein— 

gangshafen für alle auf den Samoa— 
Inſeln anlangenden zollpflichtigen 
Güter ſein; alle fremden Güter und 
Waaren, welche auf den Inſeln ge— 
landet werden, ſollen zum Zweck der 
Unterſuchung nach dieſem Hafen ge— 
bracht werden. Kohlen jedoch und 
Schiffsvorräthe, für welche ſich eine 
der Regierungen das Recht der Lan— 
dung in einem hierfür beſtimmten 
Hafen vorbehalten hat, find nicht zoll- 
pflichtig, falls jie unter den Beſtim— 
mungen eines jolchen Vertrages im: 
portirt werden, und dürfen daſelbſt 
der vertragsmäßigen Beitimmung ge 
mäß ohne die vorerwähnte Ein- 
Harirung oder Unterjuchung gelandet 
werden. 

43* 
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Section 2. 

To enable the Samoan Govern- 
ment to obtain the necessary revenue 
for the maintenance of government 
and good order in the Islands, the 
following duties, taxes and charges 
may be levied and collected, without 
prejudice to the right of the native 
government to levy and collect other 
taxes in its diseretion upon the 
natives of the Islands and their 
property, and with the consent of 
the Consuls of the Signatory Powers 
upon all property outside the Muni- 
eipal Distriet, provided such tax 
shall bear uniformly upon the same 
class of property. whether owned 
by natives or foreigners. 

A. Import Duties. 

Doll. e. 
1. On Ale and Porter and 

Beer per dozen quarts — 50 

2. On Spirits, per Gallon 2 50 

3. On Wine except spark- 
ling, per Gallon. . . 1 — 

4. On Sparkling Wines per . 
Galln . . » 2.2.0.1 50 

5. On Tobacco per b. . — 50 

6. On Cigars per Ib. 

7. On Sporting arıns, ech 4 — 

8. On Gunpowder per Ib. — 25 

9. Statistical duty on all 
merchandize and goods 
imported, except as 

aforesaid. ad valorem 2 p.c. 

Anhang. 

Abſchnitt 2. 

Um die ſamoaniſche Regierung zur 
Beihaffung der nothwendigen Ein- 
nahmen behufs Erhaltung der Re: 
gierungsgewalt und guter Ordnung 
auf den Inſeln in den Stand zu 
jegen, fünnen die nachitehenden Zölle, 
Steuern und Abgaben erhoben wer: 
den, vorbehaltlich des Rechtes der 
jamoanischen Pegierung, nad ihrem 
Ermefien auch andere Steuern von 
den Eingeborenen der Inſel und von 
ihrem Eigenthum jowie unter Zu— 
jtimmung der Konjuln der Bertrags- 
mächte von allem Eigenthun außer- 
halb des Munizipaldiftrift$ zu erheben, 
mit der Maßgabe indeſſen, dab ſolche 
Steuern ein ımd Dielelbe Art des 
Eigenthums gleichmäßig treffen jollen, 
ohne Rückſicht darauf, ob daſſelbe 

Gingeborenen oder Fremden zuftcht. 

A. Einfuhrzölle. 

Doll. Cts 
1. Auf Ale, Porter und 

Bier für ein Dubend 
BUS 2: — 50 

2. Auf Spirituojen, für 
die Gallone . . . .. 2 50 

3. Auf Wein mit Aus— 
nahme von Schaum: 
wein fir die Gallone 1 — 

4. Auf Schaummeine für 
die Gallone . . . . . 1 50 

5. Huf Tabak für das 
BUND 40 — 50 

6. Auf Eigarren für das 
Pfund ....... 1 — 

7. Auf Waffen zu Sport— 
zwecen, für das Stüd 4 

8. Auf Pulver für das 
Pfund . ....... — 2 

.Statiſtiſcher Zoll auf 
alle importirten Waa- 
ren und Güter mit 
Ausnahme der dorge- 
nannten, vom Werthe 2 Brozent. 

= 

Sr 
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B. Export Duties. 
p. c. 

on copra 21; 
on sten | ad valorem . | 1! 
on coflee 2 

C. Taxes to be annually levied. 

1. 

2. 

Doll. 

Capitation tax on Samoans 
and other Pacific Islanders 
not included under No. 2, 
per hand... er ed 

Capitation tax on coloured 
plantation labourers, other 
than Samoans, per head 10 

On boats, trading and others 
(excluding native canoes and 
native boats carrying only 
the owner’s property) each 4 

. On firearms, each . . . . 2 

. On dwelling houses (not in- 
cluding the dwelling houses 
of Samoan natives) and on 
land and houses used for 
commercial purposes, ad va- 
lorem I p.c. 

Special taxes on traders 
as follows: 

Doll. 

Class |. 

On stores of which the 
monthly sales are Doll. 2000 
or more, each store .... 100 

Class II. 

Below Doll. 2000 and not 

less than Doll. 1000. ... 48 

B. Ausfuhrzölle. € 
p6t 

auf Kopra | 2lja 
auf Baumtvolle — 1% 
auf Kaffee J erthe | 9 

©. Jährlib zu erbebende Steuern. 

Doll. 
1. Kopfiteuer auf Samvaner 

und andere Südſeeinſu— 
laner mit Ausnahme der 
unter Nr. 2 erwähnten, 
für den Kopf 

2. Kopfiteuer auf farbige 
Pflanzungsarbeiter mit 
Ausnahme der Samoaner, 
für den Kopf ...... 2 

3. Auf Boote, weldhe zu 
Handels- und anderen 
Zwecken bejtimmt ſind 
(mit Ausſchluß der Ein— 
geborenen-Kanoes und 
Boote, welche nur zur 
Beförderung des Eigen— 
thums ihrer Beſitzer be— 
ſtimmt ſind), für jedes 4 

4. Auf Feuerwaffen für das 
SD J 2 

5. Auf Wohnhäuſer (mit Aus: 
ihluß der Wohnhäufer 
der eingeborenen Samo— 
aner) und auf Land und 
Häuſer, welche zu Handels⸗ 
zweden dienen, vom 
an BEER 1pEt. 

6. Belondere Steuern für 
Händler, wie folgt: 

Doll. 
Klaſſe 1. 

Auf Lagerräume, aus welchen 
monatlid) vertauft wird 
für 2000 Doll. oder mehr, 
auf jeden Lagerraum . . . 100 

Klaſſe 1. 

Unter 2000 Doll. und für 
nicht weniger als 1000 DoU. 48 
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Below Doll. 

Class IM. 

1000 and not 

less than Doll. 500 . 

Class IV. 

Below Doll 500 and not less 
than Doll. 250 

Below Doll. 250 

1. 

‚ Unlicensed butchers 

. 2 2. Tee 

Class V. 

D. Occasional taxes. 

On trading vessels excee- 
ding 100 tons burden, cal- 
ling at Apia, at each call 

. Upon deeds of real estate, 
to be paid before registra- 
tion thereof can be made, 
and, without payment of 
which, title shall not be 
held valid, upon the value 
of the consideration paid 

. Upon other written trans- 
fers of property, upon the 
selling price... ..... 

Evidence of the payment 
of the last two taxes may 
be shownby lawful stamps 
affixed to the title paper, 
or otherwise by the written 
receipt of the proper tax 
colleetor. 

in 
Apia shall pay upon their 
sales . er Tr Tr Te 

E. License taxes. 

Anhang. 

Doll. 

36 

24 

10 

. 6 

No person shall engage as pro- 
prietor or manager in any of the 

. Auf 

. Auf 

Fleiſcher, 

Niemand 

Klaſſe II. 

Unter 1000 Doll. und für 
nicht weniger al3 500 Doll. 

Klaſſe IV. 
Unter 500 Doll. und für 
nicht weniger al3 250 Doll. 

Klaſſe V. 
Unter 250 Dell... .... 

D. Gelegentlide Steuern. 

Handel treibende 
Schiffe von mehr als 
100 Tons Yadung, welche 
Apia anlaufen, für jedes 
Anlaufen Pre Br Be Br Be ee 

. Auf Urkunden über Grund— 
befiß mit der Maßgabe, 
da; dor der Eintragung 
die Bezahlung zu erfolgen 
hat, und dab ohne ſolche 
der Titel nicht für gültig 
erachtet werden joll, vom 
Werthe der gezahlten 
Begenleiltung.. .. . . . » 

andere ſchriftliche 
Urkunden über Eigen: 
thumsübertragung vom 
Berlauföpres . ..... 

Der Bemweisder Zahlung 
der beiden letzterwähnten 
Steuern kann durch gül- 
tige Stempel auf der 
Urkunde oder anderiveit 
durch die jchriftliche Quit— 
tung des zuftändigen 
Stenereinnehmers geführt 
werden. 

welche feine 
Lizenzabgabe zahlen, haben 
von ihren Berkäufen zu 
entrichten Pe ee er 

E. Lizenzgebühren. 

joll 

10 
pCt. 

als Eigenthümer 
oder Leiter in einer der folgenden 
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following professions or occupations 
except after having obtained a 
License therefor, and for such License 
the following tax shall be paid in 
advance: 

per month 
Doll. 

Tavern keeper ..... 10 

per annum 
Doll. 

Attorney, barrister or 
solleitor .--. 2». 60 

Doetor of medicine or 
dentistry ....-. +» 30 

Auctioneer or commis- 
sion agent ....... 40 

Baker han sau 12 
Banks or companies for 
banking ........ 60 

Barber : 5-40 16 6 
Blacksmith ....... 5 
Boat builder. .. ... 6 
Buteheeeee 00:0 0% 12 
Cargo-boat or lighter . 6 
Carpenter.... . . 6 
Photographer or artist 12 
Engineer......... 12 

assistants . .. 6 
apprentices .. 3 

Hawker ., 222 0% 4 1 
Pildk sr a Sana 24 
Printing pres ..... 12 
Sail maker ....... 6 
Ship builder .... . - 6 
Shoemaker ....... 6 
Land surveyor ...-» - 6 
Tailor us ea 6 
Waterman. .......« 6 
Salesman, bookkeepers, 
clerks; paid less than 
Doll. 75 a month... 3 

Same when paid over 
Doll. 75 a month. . 6 

White labourers and 
domestics per head. . 5 

Faetory hands and inde- 
pendent workmen... 5 
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Berufsarten oder Beſchäftigungen 
thätig ſein, ohne hierfür eine Lizenz 
erlangt zu haben. Hierfür iſt im 
Voraus die folgende Steuer zu 
zahlen: 

monatlich 
Doll. 

Wirthshausbeliger. . . ... 10 
jährlich 
Doll. 

Attorney, barrister, soli- 
60 

Aerzte und Bahnärzte ... 30 
Auftionatoren und Kom— 
millionäre . 2.2.22... 40 
DEE are 12 
Bantierd oder Banlgeſell— 
KAMEN. 1.4.5.0: 0 2 60 

Barbie... wen 6 
Grobihmiede .......- 5 
Bootözimmerleute...... 6 
BIERDER er 12 
Yajtboote oder Leiter... 6 
Bimmerleute. ........ 6 
Photographen oder Künftler 12 
Angenieute -.... 22... 12 
ngenieurgehülfen. . . . .. 6 
Ingenieurlehrlinge . . . - - 3 
Hauſirer. . . .. .. . . .. 1 
Lootſe. ........... 24 
Druckerpreſſen. . . . . ... 12 
Segelmacher. . . 6 
Schiffsbaumeilter .. . . . - 
Schuhmader ........ 6 
mmdvermeiler ........ 6 
Schneider .. .. . 4 6 
Waflerträger .--..... 6 
Verkäufer, Buchhalter, Hand» 
lungsgehülfen mit weniger 
al3 75 Doll. monatlichem 
Gehalt ne rn 3 

Desgl. mit über 75 Doll. 
monatlihem Gehalt .... 6 

Weiße Arbeiter und Be 
dienstete, jeder Einzelne... 5 

Faktoreiarbeiter und unab— 
hängige Arbeitsleute.... 5 
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Section 3. 

Of the revenues paid into tlıe 
Treasury the proceeds ofthe Samoan 
eapitation tax, of the license taxes 
paid by native Samoans, and of all 
other taxes which may be collected 
without the Municipal Districts, 
shall be for the use and paid out 
upon the order of the Samoan Go- 
verument. The proceeds of the 
other taxes, which are collected in 
the Municipal Distriet exelusively, 
shall be held for the use and paid 
out upon the order of the Municipal 
Couneil to meet the expenses of the 
Munieipal Administration as pro- 
vided by this Act. 

Section 4. 

It is understood that „Dollars“ 
and „Gents“, terms of money used 
in this Act, describe the standard 
money of the United States of 
America, or its equivalent in other 
eurreneies. 

Article VII 

A Deelaration respeeting Arms 
and Ammunition, and Intoxi- 
cating Liquors, restraining their 

sale and use. 

Section 1. 

Arms and ammunition. 

The importation into the Islands 
of Samoa of arms and ammunition 
by the natives of Samoa, or by the 
eitizens or subjeets of any foreign 
country, shall be prohibited except 
in the following cases: 

Anhang. 

Abſchnitt 3. 

Bon den der Staatäfaffe zu— 
fließenden Einnahmen jind die Er: 
gebnifje der ſamoaniſchen Kopfſteuer, 
der von eingeborenen Samvanern ge 
zahlten Lizenzgebühren und aller 
anderen Steuern, welche außerhalb 
des 3 Munizipalbezirtd aufgebracht 
werden, für den Gebrauch Der 
ſamoaniſchen Regierung bejtimmt und 
auf Weijung derjelben auszuzabhlen. 
Die Ergebnifje der anderen Steuern, 

welche ausſchließlich innerhalb des 
Munizipalbezirt3 aufgebracht werden, 
find für den Munizipalrath beſtimmt 
und jollen auf deſſen Weilung aus— 
gezahlt werden, um die Ausgaben der 
Munizipalverwaltung den Beſtim— 
mungen Ddiejer Alte gemäß zu be 
jtreiten. 

Abſchnitt 4. 

Die in diefer Alte gebrauchten 
Geldbezeihnungen „Dollars“ und 
„Cents“ beziehen ſich auf die in den 
Vereinigten Staaten von Amerika 
gültige Währung oder deren Gegen: 
werth in anderen Geldjorten. 

Artikel VII. 

Erklärung, betreffend die Beſchrän— 
kung des Verkaufs und Gebrauchs 
von Waffen, Munition und be— 

rauſchenden Getränken. 

Abſchnitt 1. 

Waflen und Munition. 

Der Import von Waffen und 
Munition nad) den Samoa-Inſeln 
durch Die Eingeborenen Samoas oder 
durch die Bürger oder Unterthanen 
eined fremden Landes ſoll unterjagt 
fein, ausgenommen in folgenden 
Fällen: 
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a) Guns and ammunition for 
sporting purposes, for whielı 
written license shall have been 
previously obtained from the 
President of the Municipal 
Couneil. 

b) Small arıns and ammunition 
carried by travellers as personal 
appanage. 

The sale of arıns and ammunition 
by any foreigner to any native 
Samoan subjeet or other Paeifie 
Islander resident in Samoa is also 
prohibited. 

Any arms or ammunition imported 
or sold in violation of these pro- 
visions shall be forfeited to the 
Government of Samoa. The Samoan 
Goverument retains the right to 
import suitable arms and ammuni- 
tion to proteet itself and maintain 
order; but all such arms and am- 

munition shall be entered at the 
Customs (without payment of duty) 
and reported by the President of 
the Municipal Couneil to the Con- 
suls of the Three Treaty Powers. 

The Three Governments reserve 

to themselves the future conside- 

ration of the further restricetions 

which it may be necessary to impose 
upon the importation and use of 
firearms in Samoa. 

Section 2, 

Intoxicating Liquors. 

No spirituous, vinous or fermented 
liquors, or intoxicating drinks 
whatever, shall be sold, given or 
offered to any native Samoan, or 
Soutlı Sea Islander resident in 
Samoa, to be taken as a beverage. 

Adequate penalties, including im- 
prisonment, for the violation of the 
provisions of this Article shall be 

681 

a) wenn es Jih um Gewehre und 
Munition für Sportzwede han- 
delt, für welche im Voraus die 
Ichriftlihe Erlaubniß des Vor: 
jigenden des Mumnizipalvaths 
einzuholen iſt, 

b) wenn es jih um Handwaffen 
handelt, welche die Ausrüftung 
von Neilenden bilden. 

Der Werfauf von Waffen und 
Munition durch Fremde an einge: 
borene Samovaner oder andere im 
Samoa wohnhafte Südjeeinjulaner ift 
ebenfalls unterjagt. 

Waffen oder Munition, welche im 
Widerjpruch mit diefen Beitimmungen 
importirt oder verkauft werden, jollen 
der ſamoaniſchen Regierung verfallen 
jein. Der jamvanijchen Regierung 
verbleibt das Recht, paſſende Waffen 
und Munition für ihren eigenen Schuß 
und die Aufvechterhaltung der Ord— 
nung einzuführen; alle jolde Waffen 
und Munition jollen indeh bei der 
Zollbehörde (ohne Zahlung von Zoll) 
deflarirt werden, und der Vorfikende 
des Munizipalraths joll darüber den 
Konjuln der drei Vertvragsmächte be: 
richten. 

Die drei Regierungen behalten ic 
die künftige Erwägung etwaiger 
weiterer Beſchränkungen vor, welche 
ınit Bezug auf den Import und 
Gebrauch von Feuerwaffen in Samoa 
erforderlich ericheinen mögen. 

Abſchnitt 2. 

Berauihende Getränte. 

Sprit oder weinhaltige gegorene 
eslüffigleiten oder irgend welche andere 
beraufchende Getränfe dürfen einge- 
borenen Samoanern oder in Samoa 
wohnhaften Südjeeinjulanern zum 
Zweck des Genufjes nicht verkauft, 
überlafjen oder angeboten werden. 

Für die Verlegung der Be: 
itimmungen diejes Artikels ſollen an- 
gemefjene Strafen, einfchließlid Ge— 
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established by the Municipal Council 
for application within its juris- 
dietion; and by the Samoan Govern- 
ment for all the Islands. 

Article VIII. 

General Dispositions. 

Section 1. 

The provisions of this Act shall 
continue in force until changed by 
consent of the Three Powers. Upon 
the request of either Power after 
three years from the signature 
hereof, the Powers shall consider 
by common accord what amelio- 
rations, if any, may be introduced 
into the provisions of this General 
Act. In the meantime any special 
amendment may be adopted by 
the consent of Three Powers with 
the adherence of Samoa. 

Section 2. 

The present General Act shall be 
ratified without unnecessary delay, 
and within the term of ten months 
from the date of its signature, 

In the meantime the Signatory 
Powers respectively engage them- 
selves to adopt no measure which 
ınay be contrary to the dispositions 
of the said Act. 

Each Power further engages itself 
to give eflect in the meantime to 
all provisions of this Act which may 
be within its authority prior to the 
final ratification. 

Ratifications shall be exchanged 
by the usual diplomatie channels 
of communication. 

The assent of Samoa to this 
General Act shall be attested by a 
certificate thereof signed by the 
King and executed in triplicate, of 
which one copy shall be delivered 
to the Consul of each of the Signa- 

Anhang. 

füngnig durch den Munizipalrath 
innerhalb feiner Zuftändigteit und 
durch die ſamoaniſche Regierung für 
alle Inſeln erlaffen werden. 

Artitel VII. 

Allgemeine Beftimmungen. 

Abſchnitt 1. 

Die Vorjchriften diefer Akte jollen 
in Kraft bleiben, bis jie nad) Ueber- 
einjtimmung der drei Mächte abge- 
ändert werden. Auf Verlangen einer 
der Mächte jollen diejelben nad; Ab- 
(auf von drei Jahren jeit der Zeichnung 
diefer Alte gemeinjchaftlich erwägen, 
welde Berbefjerungen in deu Be: 
jtimmungen dieſer Generalakte etwa 
eintreten jollen. In der Zwiſchenzeit 
fünnen etwaige beiondere Ber: 
bejjerungen nad) llebereinfunft der 
drei Mächte unter Beitritt Samoa 
angenommen werden. 

Abſchnitt 2. 

Die vorliegende Generalakte ſoll 
ohne unnöthige Verzögerung inner: 
halb zehn Monaten vom Tage ihrer 
Unterzeichnung vatifizirt werden. 

Su der Zwiſchenzeit verpflichten 
jih die Vertragsmächte gegemjeitig, 
feine Maßregeln zu ergreifen, welche 
mit den Beltimmungen der be 
zeichneten Alte in Widerjpruch jtehen 
fönnten. 

Jede Macht verpflichtet ſich ferner, 
in der Zwijchenzeit alle Bejtimmungen 
diefer Akte infoweit in Kraft zu jeßen, 
als die vor der endgültigen Rati— 
fizirung in ihrer Macht jteht. 

Die Natififationen jollen auf dem 
üblichen Diplomatiihen Wege der 
Mittheilung ausgewechjelt werden. 

Die Zuftimmung Samoas zu diejer 
Generalakte joll dur eine Urkunde 
hierüber bejcheinigt werden, welche 
von dem König gezeichnet und in drei 
Eremplaren ausgefertigt iſt, von Denen 
je eines dem Konſul einer jeden Ber: 
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tory Powers at Apia for immediate 
transmission to his Government. 

Done in triplicate at Berlin this 
fourteenth day of June one thou- 
sand eight hundred and eighty nine. 

signed: H. Bismarck. 
Holstein. 
R. Krauel. 

John A. Kasson. 

Wm. Walter Phelps. 
Geo. H. Bates. 

Edward B. Malet. 
Charles 8. Scott. 
J. A. Crowe. 
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tragsmacht in Apia behufs als— 
baldiger Ueberſendung an ſeine Re— 
gierung mitgetheilt werden ſoll. 

So geſchehen in dreifacher Aus— 
fertigung zu Berlin am vierzehnten 
Juni 1889. 

gez. H. Bismarck. 
Holſtein. 
R. Krauel. 
John A. Kaſſon. 
Bm. Walter Phelps. 
Geo. H. Bates. 
Edward B. Malet. 
Charles ©. Scott. 
J. A. Crowe. 
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251. Derordnung über die Führung der Neichsflagge. 
Bom 8. November 1892. 

(Reichs : Gefepblatt S. 1050.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deuticher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen auf Grund des Artikels 55 der Reichsverfaſſung im 
Namen des Reiches, was folgt: a 

Ss 1. 

Die Bundesflagge in der durch die Verordnung vom 25. Dftober 1867 
(Bundes⸗Geſetzbl. S. 39) für die Schiffe der deutjchen Handelsmarine feit- 
gejtellten Form bildet die deutiche Nationalflagge. 

S 2. 
Die deutſche Kriegsflagge wird nad) näherer Bejtimmung des Kaijers 

von der Kaijerlihen Marine und von den im unmittelbaren Reichsdienſt 
befindlichen Behörden und Anftalten des deutichen Heeres geführt. Unberührt 
bleibt die Beitimmung in dem Kaijerlichen Erlaß, betreffend die Führung 
der Kriegsflagge auf den Privatfahrzeugen der deutichen Fürſten vom 
2. März 1886 (Reichs-Geſetzbl. ©. 59). 

83. 
Zum Gebrauche derjenigen Reichsbehörden, welche nicht die deutſche 

Kriegsflagge zu führen haben, dient die Reichs-Dienſtflagge. Dieſelbe beſteht 
aus der deutſchen Nationalflagge mit einem in der Mitte des weißen Feldes 
angebrachten, die dienſtliche Beſtimmung und den Verwaltungszweig kenntlich 
machenden Abzeichen. Abzeichen ſind:*) 

1. im Bereiche des Auswärtigen Amtes, einſchließlich der 
Kaiſerlichen Behörden und Fahrzeuge in den deutſchen 
Schutzgebieten, der Reichsadler mit der Kaiſerlichen Krone, 

2. im Bereiche der Kaiſerlichen Marine, ſofern daſelbſt nicht die Kriegs- 
flagge zu führen ijt, ein gelber unllarer Anler mit der Kaiſerlichen 
Krone darüber, 

*) Bergl. D. Kol. BI. 1893 Nr, 3, welder eine Farbentafel der Reichs-Dienſt⸗ 
flaggen beigegeben ift. 
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3. im Bereihe des Reichspoſtamts ein gelbes Pojthorn mit der 
Kaiſerlichen Krone darüber, 

4. im Bereiche der übrigen Verwaltungszweige die Kaiſerliche Krone 

S4. 
Zur Führung der Keicys-Dienftflagge find nur die Behörden des Reiches 

bereditigt. Außerdem haben ſolche deutihe Schiffe, weldye, ohne im Eigen— 
thum des Reiches zu jtehen, im Auftrage der Reichspoſtverwaltung die Poſt 
befördern, jolange fie die Pojt an Bord haben, neben der Nationalflagge 
al3 bejonderes Abzeihen die Poftflagge (83 Nr. 3) im Großtopp zu heißen. 
Für diejelbe Zeit find diefe Schiffe berechtigt, die Poſtflagge als Göſch auf 
den Bugipriet zu führen. 

S 5. 
Dieje Verordnung tritt am 1. April 1893 in Kraft. 
Urkundlich unter Unferer Höchiteigenhändigen Unterichrift und bei: 

gedrucdtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Kiel, den 8. November 1892, an Bord Meines Panzer— 
ſchiffs „Baden“. 

(L. 8.) Wilhelm. 
Graf dv. Caprivi. 

252. Dorjchriften, betreffend die von dem Gouverneur von 
Deutich-Oftafrifa zu führende Slagge und das ihm 

gegenüber von der Kaiferlichen Marine zu beobachtende 
Ceremoniell. 

(Genehmigt dur Allerhöchſte Ordre vom 5. März 1891.) 

1. 
2. Dem Gouverneur don Deutſch-Oſtafrika jteht für die Dauer des 

Aufenthaltes inmerhalb der Grenzen des Schutzgebietes das Recht 
zur Führung einer Flagge nad) beifolgender Zeihnung**) zu, 
jobald er ſich auf einem Schiffe oder Fahrzeuge der Kaijerlichen 
Marine oder auf einem Negierungsfahrzeuge des Gouvernements 
eingejchifft hat. Diefe Flagge wird im Großtopp gejeht, das 
Kommandozeichen auf einem Schiffe oder Fahrzeuge der Klaijerlichen 
Marine bleibt dabei wehen. Auf einem Negierungsfahrzeuge des 
Gouvernements, falls diejes gemäß S 16 des Flaggen: und Salut— 
Reglements den Kriegswimpel führt, wird diejer niedergeholt, jobald 
die Flagge des Gouverneurs geſetzt wird. 

Die Flagge des Gouverneurs darf von demfelben aucd im Boot 
an einem Flaggenjtod im Bug geführt werden. 

3. Dem Gouverneur it innerhalb der Grenzen des Schußgebictes von 
S. M. Kriegsichiffen, joweit diefelben jalutfähig find, ein perſön— 
(iher Salut von 17 Schuß zu geben, und zwar: 

) Durch Nr. 251 befeitigt. 
**) Bergl. D. Kol. Bl. 1891 ©. 145. 
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a) bei ſeiner erſten Einſchiffung auf einem Kriegsſchiff zweds 
Ueberführung nach ſeinem Regierungsſitz durch eines der an— 
weſenden Kriegsſchiffe ©. M.; 

b) beim erſten Landen am Site feiner Regierung durch eines 
der anmwejenden Kriegsſchiffe S. M.; 

c) bei einem offiziellen Beſuch an Bord eines Schiffes ©. M. 
und zwar beim VBonbordgehen — von dem bejudhten Shift, 
jedody nur Durch ein Schiff an demjelben Tage und ven 
demjelben Schiffe —, jofern dafjelbe den Kommandanten midht 
gewechſelt hat — nur einmal in demjelben Kalenderjahre; 

d) beim Berlafjen jeines NRegierungsfißes infolge Entbindung 
bon ſeinem Amte durch eines der anweſenden Kriegsſchiffe S. M. 

Ein dem Gouverneur von Schiffen fremder Nationen 
gegebener Salut wird nicht erwidert. 

4. An jonftigen Ehrenbezeugungen jtehen dem Gouverneur an Bord 
der Kriegsſchiffe S. M. zu: 6 Fallreepsgaſten (Matrojen) umd 
Präjentiren der Sicherheitswache, jowie Empfang durd den Wach— 
offizier und den Nommandanten. 

5. Der Gouverneur empfängt den eriten Bejuch von allen Flaggoffizieren, 
tommodoren und Kommandanten. Den Beſuch der Flaggoffiziere 
und Kommodore, ſowie aller Kapitäne zur See ermwidert er per- 
Jönlih, den Befuc anderer Offiziere kann er dur den Kanzler 
oder einen Offizier der Schußtruppe erwidern laſſen. 

253. Derordnung, betreffend das Aufgebot von Land- 

anjprüchen im jüdmeltafrifanijchen Schußgebiet. 
Vom 2. April 1893. 

(Heide : Gefegblatt S. 143.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kater, König von 
Preußen :c., verordnen auf Grund der SS 1 und 3 Ziffer 2 des Gejches, 
betreffend die Nechtsverhältnifje der Scußgebiete (Reiche - Gejepbl. 1888 
©. 75), für das jüdmejtafrifanische Schußgebiet im Namen des Reiches, 
was folgt: 

sı. 
Zur Seftjtellung der Anſprüche aus Verträgen über den Erwerb von 

Grundeigenthum, welde vor dem Erlaß der Verfügung des Kailerlichen 
Kommijjars dom 1. Oltober 1888, jowie aus PBadtverträgen, welche vor 
dem Erlaß der Verfügung des ftellvertretenden Kaijerlichen Kommifjard vom 
1. Mai 1892 rechtsgültig abgeichloffen worden find, findet ein öffentliches 
Aufgebot nad) Maßgabe der nachſtehenden Vorſchriften jtatt. 

S 2. 
Das Aufgebot wird von dem Nailerlihen Kommiflar für das ganze 

Schußgebiet oder einzelne Theile deſſelben erlafien. 
Das Verfahren kann von Amtswegen oder auf Antrag derjenigen Be 

rechtigten, welche Landanſprüche acltend zu machen beabjichtigen, eingeleitet 
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werden. Der Antragjteller hat zur Dedung der durch das Wufgebot ent- 
jtehenden baaren Auslagen einen von dem Kaijerlihen Kommiſſar fejtzu- 
jeßenden Koſtenvorſchuß einzuzablen. 

Br Aufgebot hat zu enthalten: 
. die Bezeichnung des Gebietes, auf welches ſich das Aufgebot 

bezieht; 
. die Aufforderung, die Landanjprüche binnen einer auf mindejtens 

drei Monate zu bejtimmenden Friſt bei der Gerichtöbehörde eriter 
Injtanz des Schußgebietes anzumelden; 

3. die Ankündigung, daß die Verfäumung der Anmeldung von Land- 
anjprüchen den Verluſt derjelben zur Folge hat; 

4. die Hinweilung darauf, daß Anmeldende, welche nicht in dem 
Schußgebiet ihren Wohnſitz oder Aufenthalt haben, für das Ber- 
fahren einen im Schußgebiet ſich dauernd aufhaltenden Vertreter zu 
beftellen und der Gericht3behörde namhaft zu machen haben; 

. die Bezeichnung des Antragitellers, fall3 das Aufgebot auf Antrag 
itattfindet. 

Ss 4. 

Die öffentliche Belanntmahung des Aufgebot3 erfolgt in der für Die 
Verordnungen des Kaijerlichen Kommiſſars hergebrachten Weiſe, ſowie durch 
Einrückung in den Deutſchen Reichs-Anzeiger und in drei durch den Kaiſer— 
lichen Kommiſſar zu beſtimmende ſüdafrikaniſche Zeitungen. Die Einrückung 
in jedes der vorbezeichneten Blätter hat dreimal in Zwiſchenräumen von je 
einer Woche zu geſchehen. 

Der Lauf der Anmeldefriſt beginnt mit dem Tage nach der letzten 
Einrückung. Auf die Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung hat es 
keinen Einfluß, wenn die vorgeſchriebenen Zwiſchenfriſten nicht eingehalten find. 

19 

or 

- 

S 5. 

Die Anmeldung muß den Gegenjtand und den Grund der geltend ge- 
machten Landanſprüche enthalten. Derjelben jollen die urfundlichen Beweis: 
jtüde oder eine Abjchrift derjelben beigefügt werden. 

Perſonen, welche nicht in dem Schußgebiet ihren Wohnjig oder Auf: 
enthalt haben, müfjen für dad Verfahren einen im Scußgebiet ſich dauernd 
aufhaltenden Vertreter bejtellen und denjelben in der Anmeldung nambaft 
machen. Das Gleiche gilt für Gejellichaften, die im Schußgebiet nicht ihren 
Sib haben. 

Die Anmeldungen find bei der Gericht3behörde zur Einficht der Be- 
theiligten auszulegen. 

S 6. 

Die Unterlafjung der Anmeldung hat den Berlujt der Landanjprüche 
zur Folge. Der Ausſchluß nicht angemeldeter Yandanjprüche wird nad) Ab— 
lauf der Unmeldefrift durch den Kaijerlichen Kommifjar verfügt und öffentlich 
belannt gemacht. 

Anmeldungen, welche nach Ablauf der Anmeldefrijt, aber vor der Ver: 
fügung des Ausjchlufjes eingehen, find zu berüdfichtigen. 
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57. 
Zur Prüfung dev angemeldeten Landaniprüche beitimmt die Gerichte: 

behörde einen Termin, zu welchem die Anmeldenden, ſowie gegebenenjalls der 
Antragiteller und die ſonſt bekannten Berechtigten (S 2 Abſatz 2) zu laden find. 

Die Yadung der bezeichneten Perionen findet nicht ſtatt, ſoweit dieſelben 
weder im Schußgebiet ibren Wohnſitz oder Aufenthalt haben, noch einen 
daſelbſt jich dauernd aufhaltenden Vertreter bejtellt und der Gerichtsbehörde 
namhaft gemacht haben. 

Diejenigen, welche Landanſprüche angenteldet haben, find verpflichtet, 
zur Dedung der durc die Beweiserhebung über ihre Aniprüche entjtehenden 
baaren Auslagen einen von der Gerichtsbehörde feitzuiegenden Koſtenvorſchuß 
einzuzahlen. 

88. 

In dem Prüfungstermine werden die angemeldeten Landanſprüche mit 
den Betheiligten erörtert. 

Sind Betheiligte im Termine nicht erichienen, jo lann die Gerichts 
bebörde nach ihrem Ermeſſen in-Abwejenheit derielben verhandeln oder einen 
neuen Termin anberaumen. 

Die Gerichtsbehörde bejchliet über die nad) Yage der Sache erforder: 
lichen Beweiserhebungen und iſt bierbei an die von den Betheiligten be 
zeichneten Beweismittel micht gebunden. 

Huf die eidlihe VBernehmung von Jeugen und Sachverſtändigen finden 
die Vorjchriften der Givilprozefordnung Anwendung. 

89. 
Nach Schluß der Verhandlungen entſcheidet die Gerichtsbehörde über 

die Rechtsgültigkeit der angemeldeten Landanſprüche. 
Die Entſcheidung muß mit Gründen verſehen ſein. 
Sie iſt den Betheiligten zuzuſtellen. 

810. 
Gegen die Entſcheidung ſteht jedem Betheiligten die Beſchwerde an die 

Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz zu. 
Die Beſchwerde muß bei dieſer Behörde vor Ablauf von ſechs Monaten 

nach der Zuſtellung der Entſcheidung ſchriftlich angemeldet werden. 
Zur Verhandlung über die Beſchwerde kann ein Termin beſtimmt und 

die Erhebung weiterer Beweiſe angeordnet werden. 

s ıl. 

Tie nad) Maßgabe diejer Verordnung jtattfindenden Verhandlungen und 
Enticheidungen in erjter und zweiter Inſtanz erfolgen ohne Zuziehung von 
Beiſitzern. 

812. 

Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent— 
lichung im Reichs Geſetzblatt in Kraft. Die zur Ausführung derſelben er— 
forderlichen Beſtimmungen werden von dem Reichskanzler erlaſſen. 

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und bei— 
gedrucktem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin Schloß, den 2. April 1893. 
(L. 8.) Wilhelm. 

Graf v. Caprivi. 
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254. Erlaß, betreffend Abänderung des 8 15 der Inftrußtion 
vom 1. März 1871 zu dem Geſetz vom 4. Mat 1870.*) 

In 8 15 der Anjtruftion des Neichskanzlers vom 1. März 1871 zu 
dem Geſetz vom 4. Mai 1870, betreffend die Eheſchließung und die Be- 
urfundung des Perſonenſtandes (Reichs-Geſetzbl. S. 599) ift vorgeichrieben, 
daß, falls die Anzeige einer Geburt bei dem Standesbeamten mehr als drei 
Tage nad) diejer verzögert wird, anderweiter Beweis durch Vernehmung 
von Zeugen erhoben werden muß. 

Diefe Friſt hat ſich bei den vielfach noch unentwickelten Verkehrs— 
verhältniffen in den deutjchen Echußgebieten und bei den großen Ent: 
fernungen, welde häufig zwiſchen dem Aufenthaltsort der anzeigepflichtigen 
Berjonen und dem Sit des mit der Wahrnehmung jtandesamtliher Befug- 
nifje betrauten Beamten liegen, als zu fur; bemeſſen ermiejen. 

Zur Vermeidung der hierdurch entjtehenden Uebeljtände wird fortan 
bei Geburten die Anzeigefrift auf ſechs Monate erjtredt. 

Berlin, den 15. April 1893. 
Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. 

Kayſer. 

255. Geſetz, betreffend die Gebühren und Koſten bei den 
Konſulaten des Deutſchen Reiches. 

Vom 1. Juli 1872. 
(Reichs-Geſetzblatt S. 245.) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von 
Preußen ꝛc., verordnen im Namen des Deutſchen Reiches, nad) erfolgter Zu— 
ftimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt: 

81. 
Bei den Konſulaten des Deutſchen Reiches ſollen die Gebühren und 

Koften nad) dem dieſem Gejeße angehängten Tarif und den folgenden . 
näheren Bejtimmungen erhoben werden. 

Ss 2. 
Die in dem Tarif feftgeiegten Gebühren dürfen von Berufsfonjuln und 

von ſolchen Wahltonjuln, weldhe auf Grund des 8 10 des Geſetzes vom 
8. November 1867, betreffend die Organijation der Bundesfonjulate, jowie die 
Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonſuln, Eritattung dienſtlicher Ausgaben 
aus Reichömitteln beanjpruchen, nur im Falle der Dürftigleit der Betheiligten 
erlafjen werden. 

Die unter Nr. 2, 7, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 27, 31 und 34 des 
Tarifs aufgeführten Amtshandlungen müfjen im alle der Diürftigleit der 
Betheiligten gebührenfrei verrichtet werden. 

*) Diefer Erlaß gilt wie die nftrultion vom 1. März 1871 und der Erlaf 
vom 11. Dezember 1885 (Nr. 21 und 22) für fümmtlihe Schutzgebiete mit Aus: 
nahme bdesjenigen der Neu: GuineasKompagnie. Für letteres find bejondere Bor: 
ſchriften (Nr. 188 und 189) ergangen. 

Riebow, Die Kolonial-Befeggebung. 44 
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Sind die Gebühren nad dem Werthe des Gegenftandes zu berechnen, 
jo wird derfelbe durch das Kapital und die rüdjtändigen Zinſen beſtimmt. 
Läßt der Gegenitand eine Schäßung nach Geld nicht zu, jo erfolgt der 
Gebührenanſatz nad) dem Werthe von 500 Thalern, jedoch iſt bei unbe: 
deutenden Gegenjtänden der fir die Amtshandlung beftimmte niedrigjte 
Gebührenja zur Anwendung zu bringen. 

x 4. 
Wird die Amtsthätigfeit des Konjuld in Anſpruch genommen, das 

Gejud aber vor vollitändiger Aufnahme der Verhandlung zurüdgezogen, oder 
der Abichluß des Geſchäfts von Seiten der Parteien vereitelt, jo wird Die 
Hälfte der betreftenden Tarifſätze erhoben. 

Für die bloße Aufnahme von Anträgen find feine Gebühren zu erheben. 

Iſt ein Dokument oder eine Verhandlung in verichiedenen Sprachen 
aufgenommen, jo twerden die Sätze des Tarif um die Hälfte erhößt. 

8 6. 
Baare Auslagen (3. B. Gebühren der Zeugen, Nechtsbeiitände, Sad): 

veritändigen oder Dolmetſcher, an dritte Perſonen gezahlte Provifionen, 
Inſertionskoſten, Portokoſten, Transporttoften bei Amtsgefchäften außerhalb 
des Konſulats, Yagergebühren u. ſ. m.) werben bejonders erjtattet. 

S 7. 
Wahlkonſuln können für dienſtlich verausgabte Gelder ortsübliche Zinſen 

berechnen, auch für Gejchäfte, welche außerhalb des Kreiſes ihrer amtlichen 
Wirkſamkeit liegen, die ortsübliche Vergütung beanipruchen. 

8 8. 
Für die mit Gerichtsbarkeit derjehenen Konjuln bleibt der dem Geſetze 

vom 29. Juni 1865 über die Gerichtsbarkeit der preußiichen Konſuln an- 
gehängte Tarif vom 24. Dftober 1865 injoweit in Kraft, al$ es fich um 
Antsgeichäfte handelt, für welche der gegenwärtige Tarif feine Anjäge enthält. *) 

89. 
Beſchwerden über den Anſatz der Gebühren und Koſten ſind bei dem 

Reichskanzler (Auswärtiges Amt) anzubringen. 

810. 
Der proviſoriſche Gebührentarif vom 15. März 1868 wird aufgehoben. 

8 11. 
Diejes Gejeb tritt am 1. Oktober 1872 in Kraft. 
Urkundlich unter Unſerer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und beige- 

drudtem Kaiſerlichen Inſiegel. 

Gegeben Bad Ems, den 1. Juli 1872. 

Fürſt v. Bismarck. 

*) Ueber die Gerichtskoſten iſt in den Dienſtanweiſungen, betr. die Ausuübung 
der Gerichtsbarleit, Beſtimmung getroffen. 
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Tarif. 

Gebühren der Konfulate 

außerhalb 
j in — Europa ſowie 

N Bezeihnung des Amtsgeichäfts. az in 

ber Türkei nebſt Vajallen- 
aaten. 

Thlr. | Sgr. | Thlr. | Ser. 

1.| Abichriften: | | 
für jede auch nur angefangene Foliojeite, außer 1 
den Gebühren für eine etwaige Beglaubigung, 
an Schreib ebühren . . — 3 — J 5 

Bei Abſchriften oder Ausfertigungen von | 
Scrijtftüden, deren Mittheilung durch den 
ewöhnlichen Geihäftägang bedingt iſt, wird 
für den eriten Bogen feine Schreibgebühr ent: | 
richtet. | 

2.) Attefte . auch Sciffsfachen): | | 
a) für Ausftellung eines Atteftes (Beicheinigung, | 

Gertififat) . . u 3 

für mehrere, dieſelbe Sache betreffende 
Attefte, nicht über . ; 8 — 12 — 

b) für Ausftellung eines Lebensatteftes . . . 2 | — :: I 
ft dafjelbe zur Erhebung von Nenten | | 

und Penſionen bejtimmt, jo ijt die Gebühr | 
bei geringeren Beträgen auf 10 Sgr. zu | 
ermäßigen, | | 

3.] Aufbewahrung, Erhebung, Auszahlung, Ueber: 
weifung von Geldern oder Werthſachen, außer 
den fonftigen Gebühren für bejondere Amts— 
bandlungen: 

von dem ER. bis 500 Ka von = | 
10 Thlrn. . . — | 3 — | 5 

doc nicht unter. . 1 — 8 ho 
von bem Rehrbetvage bis 1000 Thir. von je | | 
50 jr — | Tl/a — | 10 

von * Vehrdetrage von je 100 Them. — | Ta — 10 
4.1 Aufgebot, eheliches 1 | — 2 1: 
5.| Ausfertigungen, wie Abichriften (Nr. 1). | 
6.| Beglaubigung: | 

a) einer Weberjegung . 2 — 4 — 
Für —— der Ueberjegung ſelbſi 

lönnen, in Ermangelung anderweiten Ueber: 
eintommens, die ortsüblichen Sätze bean— | 
iprucht werben. | 

b) einer Abſchrift . . — 1:15 2 113 
e) die Unterjchrift einer Privatperjon A 2 | — 3— 

Die Gebühren unter a, b und e find | 
nad) Beichaffenheit des Falles auf ein Dritt⸗ 
theil zu ermäßigen. 

7.| Behändigung eines Schriftftüces, mebft Aus: | 
ftellung eines nfinuations- Dokumentes . . 1" 18 221 

Behändigung bezw. Uebermittelung eines Schrift: 
ftüdes, ohne Ausftelung eines — 
Dokumentes. — 15 1 — 
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Gebühren der Konſulate 

außerhalb 
* ——— Europa ſowie 

X Bezeichnung des Amtsgeſchäfts. a in 

der Türkei nebft Vafallen- 
ftaaten. 

Thlr. Sr. | Thlr. | Ser. 

Bergung: | | 
Mitwirkung bei Nettungd: und Bergungs: | 

maßregeln bei Schiffsunfällen: nah Umfang | 

der Arbeit nn... u — (0-10 — 

Bobmerei: | | 
Feftftelung der Nothwendigleit eines Bob: 

mereigeihäftd - >: 2 Leere 4 — 8 — 

Civilftandsatta ſ. Geburten, Sterbefälle, Che: | | 

ichliekung. ' | 

Diäten: ı 

Nimmt ein Gefchäft die dienftlihe Thätig: 

teit außerhalb des Amtslofald in Anſpruch, 

fo find, außer den betreffenden Gebühren, 

Diäten zu entrichten, und zwar: 
für den Konſul: | 

für die erfte Stunde . . » 2 2... 1 — 2 | — 

für jede folgende aud nur angefangene Ä ' 

N — 15 u — 

für den Kanzler, Sekretär, Protofollführer: 
für die erfte Stunde . . » 2... — |15 1 — 

für jede folgende Stunde.. — — 712 — J165 

Dauert das Geſchäft langer als 6Stunden, | | 

fo wird pro Taq entrichtet: 
für den Konful . . 2 2 nen 5 — 10 — 

für den Kanzler ꝛ c. 00. 2 15 5 — 

Diefe Nebentoften find in den Fällen | 

Nr. 9, 12, 19, 33 nicht zu entrichten. 

Defertion: 
Mitwirkung bei Verfolgung eines bejer: | 

tirten Seemanns der Handelsmarine, ein: | 

ſchließlich der Aſſiſtenz bei Gerichtöver- | 

banblungen - - - > ee. 2 — 4 — 

Dispache: 
Aufmachung einer Dispache, nach Umfang 

der Arbeit — . 15-50! — [10-10 — 

Ehefchliefung, umfafiend die Eintragung in die 

Negifter, die vorangegangene Verhandlung und | 

die Ausfertigung der Urkunde. . . . . . 3 — 6— 

In den Fällen der 889 und 12 der In— | | 

ftruftion vom 4. Mai 1871, betreffend Die 

Eheſchließung von Bundesangehörigen im Aus: 

ande, fann die Gebühr erhöht werden auf . 5 — 8 — 

Eid, Abnahme eines Parteieneides 2 ı — 3— 

Entſcheidung, proviſoriſche, von Streitigkeiten 

zwiſchen Schiffer und Mannidaft - . . - 3 — 6 = 

Wird die Klage vor der Entſcheidung zurüd- | ' 

genommen oder die Sache durch Vergleich er: | 

iebiet - = > 0 8 a 0 0 nn 

Erpedition von Schiffen ſ. Echifisfaden. | 
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Gebühren der Konjulate 

; außerhalb 
a = =. Europa ſowie 

N Bezeihnung des Amtsgeſchäfts. — in 

der Türkei nebſt Vaſallen— 
ſtaaten. 

Thlr. | Sgr. | Thlr._ | Ser. 
| 

17] Geburten: 
Beurkundung derfelben, umfaſſend die 

Eintragung in die Regifter, die voranges 
gangene Verhandlung und die Ausfertigung | 
der Urkunde . . 1 — 2 — 

—— und Aufbewahrung i. Aufbewah 

18. Sefundheitäpaß: 
a) — — eines — — — 2 — 3 — 
b) Viſa — 1 — 2 

19. — | 
Befihtigung des Schiffes bei Haverei: | 

fällen behufs Ermittelung des Schadens . 3 — 6 | — 
Dauert das Geſchäft länger als eine | 

Stunde, für jede weitere auch nur ange: 
fangene Stunde. . . 1 — 2 — 

Inſinuations-Dokument ſ. Behandigung. 
Inventar ſ. Nachlaßſachen. 

20.| Legaliſation von Urkunden, die im Amtsbezirke 
ausgejtellt oder beglaubigt find . 1 15 2 15 
Nah Beſchaffenheit des Falles find diefe 

Gebühren auf ein Dritttheil zu — | 
21. Matritel, Eintragung in men: 1 — 2 — 
22. Matrifelichein (Batent) . . . 1 — 2 — 
28. Muſterrolle: 

a) Ausfertigung einer neuen Mufterrole . . 4 — 6 — 
b) Abänderung der Muſterrolle: 

für jede An: und Abmufterrung . . — 20 1 — 

in demſelben Alte vollzogen, ſo wird für die 
zweite und jede folgende die Hälfte der vor— 
ſtehenden Sätze entrichtet; 

für jede Se Yale — 2 — 3 
Zu 23. Aufnahme des Eee 
— wird feine befondere Gebühr 
entrichtet. 

24.| Nachlaßſachen: 
a) Jnventarifirung, Sicherjtellung einſchließlich 

Werden mehrere An- und Abmufterungen | 

der Giegelung) und Aufbewahrung eines N 
Nachlaſſes: 

von dem Betrage bis 500 Thlr. (11/g Pe | 
(2 p6t 

doch nicht unter . 2 — 3 — 
von — Mehrbetrage (1 pet.) (Ua pt.) 

nie über . 15 — 25 — doch 
b) Veraäußerung eines Nachlafies: 

von dem Erlöje von je 1 Thlr. — 1 1l/g 
body nit unter . BEE 2 — — 

c) Vornahme einer Siegelung allein . 2 | cs | 



694 Nachtrag. 

Gebühren der Konfulate 

i außerhalb 
* Fr Europa ſowie 

N Bezeichnung des Amtsgeſchäfts. in 

der Türfei nebſt Vaſallen— 
ſtaaten. 

Thlr. | Sgr. | Thlr. | Sgr. 

25. Notariatsatte, Aufnahme eines Notariatsattes | 
(f. aud) Beglaubigung und Broteft): | 

von dem Betrage bis 500 Thlr. (1 pCt.) 
(11/2 pCt.) 

doc nicht unter 2 — 3 — 
von dem Mehrbetrage Ch pet) a vẽt 

doch nie über . . 10 — 15 — 
26.| Deffentliche Verkäufe: 

von dem Erlöfe von je 1 — —— — 1 — 1 
doch nicht unter . . > 2 — 3 — 

274 Paß (f. auch Geſundheitspaß): 
a) Ausſtellung eines —— che 1 — 2 _ 
b) Viſa deijelben . . a ——— — 15 11— 

Patent ſ. Matrilkelſchein. 
28.| Broteft, Aufnahme eines Proteftes . 2 — 3 — 
29.| Schiedsſpruch: * abe eines Schiedsſpruches: 

Bei einem Gegenſtande von einem Werthe 
bis 100 Thlr. von je 1 Thlr.. . . . . — 1 a 11/2 

doch nicht unter . 21 3 — 
von dem Mehrbetrage bis 500 Thir. von 

je 50 Zhlr.. . — 15 1 — 
von dem Mehrbetrage bis 1000 Thlr. 

von je 100 Thlr. . — 115 ) en Bee 
von dem Mehrbetrage bis 20 000 Thlr. 

von je 500 Thlr. .. 1 — 2 — 
von dem Mehrbetrage von ie 1000 Thlr. 1141 — 2 — 

30.| Schiffsſachen: 
a) Ausſtellung eines interimiſtiſchen Schiffs— 

certifikats . 4 — 8 = 
(Sonitige Gertififate in Schiffsſachen nach 

oſ. Nr. 2.) 
b) Expedition eines Schiffes: 

für jede Tonne (& 2000 Pb.) . . . . a 141 — l,s 
doch nicht unter . — | 56 — 10 

Anm. Die Gebühr wird entrichtet für: Atte: 
ftirung der Sciffsmeldung und Abmel— 
dung, Aufbewahrung und Beſcheinigung 
der Sciffspapiere, Ertheilung von Aus: 
funft an Schiffer und Mannſchaft, ſowie 
ſonſtige Dienftleiftungen im Intereſſe der: 
jeldben, für melde feine bejonderen 
Gebühren angefegt find. 

Schiffe, welche in demjelben Kalender: 
jahre denſelben Hafen wieder bejuchen, 
zahlen bei der zweiten und jeder folgenden ı 
Fahrt die Hälfte des tarifmähigen Satzes, 
doc nicht unter 5 bezw. 10 Sgr. und in | 
demfelben Kalenderjahre nit mehr als 
das Vierfache des tarifmähigen Satzes. 
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Bezeichnung des Amtsgeſchafts. 

Schiffe, welche in den Hafen zum Zweck 
der Löſchung einlaufen, jedoch wegen er— 
haltener anderweitiger Beſtimmung ohne 
vorgenommene Löſchung wieder abjegeln, 
oder welche wegen Sturm, Haverei, Kriegs: 
gefahr ꝛc. in den Hafen ald Nothhafen 
la zahlen die Hälfte des tarifmäßigen 
Satzes, doch nicht unter 5 bezw. 10 Sar. 

in den Fällen, wo nad $ 31 der 
Dienftinftruttion vom 6. Juni 1871 eine 
Meldung nicht nöthig iſt, ſowie von 
Schiffen, melde in den Hafen nur mit 
Ballaft eintommen und mit Ballaft wieder 
von dort ausgehen, find Gebühren nur 
infoweit zu entrichten, als die Amtsthätig: 
feit des Konſuls bejonders in Anipruch ge: 
nonmen wird. 

ec) Feititellung der —— eines — 
verfaufs . 

Siegelungen |. Nachlaßſachen. 
Sterbefälle: Beurkundung von Sterbefällen, um: 

fafiend die Eintragung in die Regifter, die 
vorangegangene Berhandlung und Die Aus: 
fertigung der Urkunde . : ’ j 
eg Beglaubigung. 
Vergleich: VBermittelung eines Bergleihs . 
Verklarung: Aufnahme einer Verllarung . . 

Dauert das Gejchäft länger als eine 
Stunde, für jede weitere auch nur ar 
fangene Stunde . . u : 

Viſa ſ. 36 und Gefundheitspaß. 
Zeugenvernehmung, für jeden Zeugen . 

Gebühren der Konfulate 

j außerhalb 
* nn Europa fowie 

der Türkei nebſt Vaſallen— 
ſtaaten. 

Thlr. | Sgr. | Thlr. Sgr. 

| 

4 — 8 — 

| 

| 

1 _ 2 — 

2 — 4 _ 
3 _ 5 — 

—1 — 2 — 

2 — 3 — 

256. Abkommen zwiſchen der deutſchen und engliſchen 
Regierung über die Feſtſetzung der Grenze zwijchen dem 

Kamerun: und dem Oelfluß-Sebiet. 

Die Unterzeichneten: 
1. Der Kaiſerliche Wirklihe Ge— 

heimeLegationsrath Dr. Kayſer, 
Dirigent der Kolonial-Abtheilung 
des Auswärtigen Amts des Deut: 
ichen Reiches, 

The Undersigned: 
l. Dr. Kayser, Privy Councillor, 

Chief of the Colonial Depart- 
ment of the Imperial German 
Foreign Office, 
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2. der Kaiſerliche Legationsrath 
B. dv. Schudmann, 

3. The Honourable B. le Poer 
Trend, Königlich Großbritan- 
niſcher Gejchäftsträger und Bot— 
ſchaftsrath, 

4. der Königlich Großbritanniſche 
Kommiſſar und Generalkonſul des 
Oil Rivers Protektorats Sir 
Claude Mac Donald 

haben nach Berathung verſchiedener 
Fragen, welche die Zollintereſſen der 
Deutſchland und Großbritannien ge— 
hörigen Gebiete am Golf von Guinea 
betreffen, Namens ihrer Regierungen 
unbeſchadet der Beſtimmungen in 
Artilel IV, 2 des deutſch— englifchen 
Abkommens vom 1. Juli 1890,*) jo: 
wie unbejchadet der Beſtimmungen der 
deutjch = engliichen Abkommen vom 

at 1885 und 57. a 1986**) 
folgende — getroffen. 

1. Das im Artikel IV, 2 des 
deutjch-engliichen Abkommens vom 
1. Juli 1890 erwähnte „obere 
Ende“ des Rio del Ney Krieks 
wird an dem Punkte fejtgejekt, 
wo die auf der deutichen Ad— 
miralität$farte von 1889/90**%) 
mit Uriifian und Ikankan be- 
zeichneten Wafjerarme am Nord: 
weitende der weitlic von Oron 
gelegenen Inſel zujammentreffen. 

2. Bon Ddiefem oberen Ende des 
Rio del Ney bis zum Meere, 
daS heißt bis zu dem auf der 
gedachten Karte mit Weit Huf 
bezeichneten Vorſprung, joll das 
rechte Ufer des Rio del Rey— 
Waſſerlaufs die Grenze zwiſchen 
dem Dil Niverd-Proteftorate und 
der Kolonie von Kamerun bilden. 

Ey Vergl. Nr. 27 ©. 92. 

Rachtrag. 

0 B. v. Schuckmann, Imperial 
Couneillor in the Foreign Offiee, 

3. The Honourable P. le Poer 
Trench, Her Britannie Ma- 
jesty's Charge d'affaires and 
first Secretary of Embassy, 

4. Sir Claude Mac Donald, Her 
Britannie Majesty’s Commissio- 
ner and Consul General of the 
Oil Rivers Protectorate, 

after discussion of various questions 
affecting the fiscal interests of Ger 
many and Great Britain in their 
respective territories in the Gulf of 
Guinea and without prejudice to 
the conditions laid down in Section ? 
Artikel IV of the Anglo-German 
Agreement of 1. July 1890, as also 
the conditions laid down in the 

g9 Apr) 
Anglo German Agreement of‘ 7. May 

1885 and: 2, Zn 1886 have come 
2. Augus 

to the following — on behali 
of their respective Governments. 
1. Thatthepoint,named in Section 2 

Article IV of the Anglo-Ger- 
man Agreement of 1. July 18% 
as the head or upper end of 
the Rio del Rey Creek shall be 

the point at the north-westend 
of the Island Iying to the west 
of Oron, where the two water- 

ways, named Uriifian and Ikan- 

kan on the German Admiralty 

Chart of 1889/90 meet. 
2. From this upper end of the 

Rio del Rey to the sea, that 
is to say to the promontory 
marked West Huk on the above 
mentioned chart, the right bank 

of the Rio del Rey waterwäy 
shall be the boundary between 
the Oil Rivers Protectorate and 
the Colony of the Cameroons. 

*#) Vergl. Nr. 38, aa, bb, gg, ıh ©. 215, 
**«) Vergl. 

Deutſch. Kol.: 81.) BD. 3 

5, 220. 
„Nittheilungen aus den beutfen Schutzgebieten“ (Beihefte zum 

von 1890, Tafel VII 
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3. Die deutiche Kolonialverwaltung 
verpflichtet jich, nicht zu geitatten, 
daß auf dem rechten Ufer des 
Rio del Rey Kriels beziehungs: 
weile Wafjerlaufs irgendwelche 
Handelsniederlafjungen bejtehen 
oder errichtet werden. Ebenſo 
übernimmt die Verwaltung des 
Dil Riverd- Proteftorates die 
Verpflichtung, nicht zu erlauben, 
daß auf dem wejtlicyen Ufer der 
Bakajjey = Halbinjel vom erjten 
Kriek unterhalb Arfibonsdorf bis 
zum Meere und ojtwärts von 
diefem Ufer bis zum Rio del 
Ney irgend welde Handels: 
niederlafjungen beitehen oder er: 
richtet werden. 

Berlin, den 14. April 1893. 

gez. Dr. Kayſer. 

3. The German Colonial Ad- 

ministration engages not to 
allow any trade-settlements to 
exist or be erected on the right 

bank of the Rio del Rey creek 
or waterway. In like manner 
the Administration of the Oil 
Rivers Protectorate engages not 
to allow any trade-settlements 
to exist or be erected on the 
western bank of the Bachasay 
(Bakassay) Peninsula from the 

. first Creek below Archibongs 
(Arsibons) village to the sea 
and eastwards from this bank 
to the Rio del Rey waterway. 

Berlin, April 14%: 1893. 

B. v. Shudmann. 
= ®B. le Poer Trend. 

Glaude Mac Donald. 
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Stimmrecht, Zuſtändigleit, Sitzungs— 
polizei 29,30; K. T. 182, 184, 186, 187; 

En DALE —— 9 
Sehe, a7 — ‚ Dienftaufficht, 

x. * 187; ©. W. A. 288; 

— — Bertretung derfelben, RT. 
W. A. 288; D. A. 369; N. 
M. I. BL — Gefhäftsgang, K. 
S. W. A. 297; O. A. 378; 
M. J 

Gerihtstoften, * T. 
286, 296; O. 

46, 461; vi. J 568, ha. 
— Beftellung 

und Beeidigung K. T. 188,188; S. W. 
289, 298; > Q. 370, 379; N. ©. 

451, 459; M. J. 572, 580. 
Gerichistage aukerbalb des Amtsſitzes, 

tn | 4 | 

* * 

K. T. 188; S. W. A. 289; O. X. 370; 
N. G. 450; M. J. 570, 

Serihtsverfahren in bürgerlichen 
Rechtsſtreitigleiten und Konkursſachen 
24,31. — in Strafſachen 32; K. T. 184, 
194; S. W. N. 286, 295; 5; ©. U. 366, 
376; N. ©. 445, 458, 460; M. 3. 567, 
579, 581. — zmeiter Initans, in Civil: 
fachen, 8. 7.183; S. W. A. 385; D.Q. 
365; N. G. 445; M. J. 568. — zweiter 
Inſtanz, in Strafjachen, K.T. 184, 195; 
SW. X. 286, 296; D. W. 366, 377; 
N. ©. 446, 461; IM. 3. 568, 8 — 
in Schwuͤrgerichtsſachen K. T. 194 ©. 
W. A. 29; O. A. 317; M. G. 60 
M. J — 

Gerichtsvollzieher 30. 

Geſetze: 

Geſchaäftsgang und Heſchaftsaberſiht der 
Gerichtsbehörden, K. T. 18; S. W. A. 
21;O. A. 378; N. ©. 459; 

Geſchäftsvertheilung bei den Gerichts— 
behörden, N. G. 450, 459; M. J. 570, 
579. 

Inkrafttreten 35, — Beröffent: 
lihung, T. 254. 

Gefundheitspolizei im Hafen von 
Kamerun 37 — 239, — in Togo 269; 
j. auch Quarantäne. 



Sachregifter. 

Getränfe, Verbot des Verkaufs be- 
raujchender, an Eingeborene, S. W. N. 
318: O. A. 428; N. G. 5832, 534; M. 
3. 611. 

Gewerbebetrieb: Erlaubnif zur Aus: 
übung, N. ©. 510. 

Gemwerbejteuer, T. 278; N. ©. 5830; 
M. N. 620, 

Gewichte für Palmkerne, T. 259. 
Glüdsipiele, M. 3. 609. 
Goldmünzen, Werthverhältnik fremder, 

zur deutſchen Reichsmark, 8. 229; T. 
Gouverneur von Kamerun, ‚ Rang und 

Uniform 177. — von Deutich: Oftafrifa, 
Prädikat Erzellenz 325. — lange und 
ihm gegenüber von der SKaijerlichen 
Marine zu beobadtendes Geremontell 
685, 

Grenzen: Berichtigungen 98, — Meis 
nungsverjchiedenheiten über, 111. 
Kamerun: Nordgrenze 97,215, 220, 695; 
Südgrenze 80. — Togo: Weftgrenze 96; 
Dftgrenze 82. — Südweſtafrika: Nord: 
grenze 90; Südgrenze 95; Dftgrenze 95. 
— des engliichen Gebietes in Eid: 
—— %. — des Walfiſchbaigebietes 

— Oſtafrika: Südgrenze 91, 9; 
— 94, 323; Nordgrenze 92, 
— des engliichen Gebietes in Oſtafrika 
94, — Die deutjch:engliiche Grenze von 
Kaiſer Wilhelms:Yand 433. — der deut: 
jhen und enguiſchen Beſitzungen im 
weſtlichen Stillen Dcean 84—86. 

Grubenausihüjje, S.W. A304. 
Grubengebiet, öffentlihes,S.W.NX. 302. 
0. Einrichtung, 8. T. 199; 

zur Sintät, 8.%. 200; N. 6. 477; 
M. J. 587. — Antrag g auf Eintragung, a 
8. T. 201; N. ©. 470, 491; M. 5. 585, 
— Zwang zur Eintragung, K. T. 202; 
N. G. 479; M. 3. 589. — Abzweigungen, 
K. T. ð 479; M. X. 50. — 
Hypothek, K.T. 209; N N. G. 479; M. J. 
590. — Vormerkunge ungen und &iröungen, 
K. T. 203; N. G. 480; M. 
Eintragungen, K. T. — RG wer 
M.I. 589. — Bildung u von Urkunden 
über Eintragungen, K. T. 204; N. ©. 
481; M. J 
— 
482, — Prüfung der Rechtsgültigkeit 
der Anträge, 8. T. 202; N. G. 478; 
M. J. 589. — Zeit der Anlegung, N. ©. 

Grundbudhanträge: Aufnahme und Be: 
glaubigung, K. T. 201; N. G. 477,478; 

Srundbudartifel, M. J. 
Grundbuchbezirke, N. G. 475, 490 bis 

493; M. J. 586. 

BI. — Anlegung eines | 
8. T. 205; N. G. 
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Grundbuchblatt: Anlegung, K. T. 205; 
N.G. 482. 

Grundbudführer, K. T. 202; N. ©. 
3. 589, 478; 

Grundbudricdter, 8.T. 201; N. ©. 
477; M. I. 588. 

Grundbuchſachen: Bearbeitung, K. T. 
201; N. 8. 477; M. er 
8.7. 208, 212; N. ©. 483, 488; M. J 
593, 600, 

 Grundbuchtabellen,R.®. 477; M. J. 

M. J. 586. — Berechtigung i 

587. 
Grundbudverfahren, 8.T. 201; N. G. 
AT; M. J. 588. 

Grundeigenthbum ſ. aud ar. 
erwerb. — Erwerb und Xerluft * 
ſt. 249. — Erwerb durch Beamte, O. A 
— pp — 59 — 
rundſchuld, K. T. 185; N. G. 469; 
M. I 584. — — 

Guanogewinnung, N. G. 510; M. J. 
604, 606. 

9. 
Hafenabgaben in Kamerun 256, 
Hafengebühr für Dhaus 407, 408, 
Hafenordnung für Dar:e93:Saläm 409; 

er N. G. 516; für Jaluit 616, 
— Nonopole und Privilegien 108. 

— Schuß auf dem Niger 124, 125. — 
mit Palmkernen, K. T. 260. — 
mit Waffen, K. 234; T. 263; S. W. N. 
318; O. A. 390; M. g. 611. 

Handelsbetrieb an Bord von Schiffen, 
K. 233; 7. 

Handelsfreiheit: Deutihe und portu: 
gieife Befigungen in Airifa 91, 

eutſche und engliſche Befigungen in 
der Südſee 86—89. — deutſche und 
franzöfische Befigungen in Weftafrika 80. 
— Deutiche und englifche Befigungen in 
Afrika 99; im Stongobeden 108, 105; 
im Kriegsfall 120; > Kamerun 219; 
N.G. 413 M 

Sendeiätonieitlönen 90, 
— —— — deſſelben, 

Be ieh mit Zanzibar 636. 
Meiftbegünftigung Art 2, Konſular— 
vertretung Art. 3. und Schiff: 
fahrtöfreiheit Art. 4, 10. Erwerb von 
Mobilien und ——— Art. Zolle 
und Abgaben Art. G ff. Einfuhrzölle 
und Befreiungen davon Art. . Aus: 
fuhrzölle Art. 8,9, Sciffahrtsabgaben 
Art. 10. Werthsermittelung der zoll: 
pflihtigen Waaren Art. 11. Tranfit- 
güter= Yagerräume Art. 12. Verfahren 
bei Zumiderhandlungen gegen die Zoll: 
beitimmungen Art. 13. Seenoth, Schiff: 
bruch, Strandung Art. 14. Defertion 
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Handelsvertrag (Fortſeyung): 
von Schiffsmannſchaften Art. 15. Er 
territorialität der Deutſchen und Ge: 
richts barleit Art. 16. Schuß der bei 
Deutihen angejtellten Nichtdbeutichen 
Art. 17. Konkurs Deutjher Art. 18 
Beitreibung von Schulden Art. 19, 
Radlakbehandlung Art. 20 Durd: 
juhung von Gebäuden Deutjcher Art.21. 
Sewillensfreiheit, Gelehrte und 
Sammlungen Xrt. 2 Kommunal: 
abgaben Art. 23. Authentiicher Tert 
bes Vertrages und 
Art. 24. 

Hauptverhandlung ohne Beifiger, K.T. 
184; S. W. A. 285; O. A. 366; R. ©. 
15; M. N‘. 
Angellagten vom Ericheinen, K. T. 184, 
14; S. W. A. 285, 295; DW. 366, 

667. — — Entbindung deä | 

ihre | 

Dauer defjelben | 

376; N. ©. 445, 460; M. N. 3. 567, BBL | 
Hausjiflaverei 157. 
Helgoland: Abtretung an Deutichland 

101. 
Herrenloſes Land, Befignahme, S. W. 

A. 299; D. A. 379, 384; N. G. 435, 
469, 470. 472; M. X. 534, 603, 606. 

Hinterbliebene der Beamten. Zurüd« 
beförderung aus dem Auslande 10. 

Hinterlader ſ. Feuerwaffen. 
Holagewinnung, N. ©. 5Il. 
DunaHel, 8. T. 203; 0.0. 479, M. J. 

Supothekenbrief, K.T. 205, 12; N. 
®. 481, 488; M. I. 590, GO. 

J. 
Jagd: Ausübung, S. W. A. 314. — auf 

Elefanten und Flußpferde, A. . — 
auf Paradiesvögel, N. ®. 515. 

rungshafen, 605, 617 
Jaluit-Geſellſchaft: ausfchliehliche Be: 

fugniffe derjelben, 603, 606. — ihre 
Verpflichtungen 04 — freiwillige Auf: 
löjung 600 

Impfzwang, T. 24 
Inseln unter den Winde BL 

8. 
Kaifer: Schutgewalt 23, — Xerorb: 

nungsrecht M 
Kamerun: Grenzen des Schutzgebietes, 

Sudgrenze 80; Nordgrenze 97, 215, 220, 
6 

Karamanen: Haftbarleit und Sicher— 
heitsleiftung, DO. A. 393. 

Kautſchukhandel, O. A. 
Kolonial:Abtheilung des Auswär— 

tigen Amtes: Zuſtändigkeit 3. 
Kolonialgejellidhaften 26. — Gefell: 

Ichaftövertrag 27. — Aufficht 27. 

Sachregiſter. 

Kolonialgeſellſchaft für Südweſt— 
afrika: Antheil an den Bergbaugebühren 
307. 

Kolonialrath: Erridtung 3. — Zu: 
fanımenfegung, Sigungsperioden, Bor- 
fig 4 — Stündiger Ausſchuß 4 5. — 
Geſchäftsordnung 5. 

Kongo: Schiffbarkeit 117. — Uuaran- 
täneanftalt an der Mündung 118, 120. 

Kongoalte 102. — Matifilation, In: 
kraittreten, Beitritt, Abänderungen 126, 

Kongobeden: Neutralität 104, 110, — 
Freiheit der Verfehrämittel Straßen, 
Eifenbahnen, Kanäle) 115, 

‚ Konjulargeridtsbarfeit: en. 28, 
24; 8.7.1081, ©.W.A 2383; O0. 
368, 364; N. ©. 442; M. 9. b6h 

Konſulariſche Befugnifie der Be: 
amten, 8.T. 180; D©.4.3%; R. G. 
441; M. I. bed. 

Kopfiteuer, M. I. G2L 
Kopragewinnung, R. G. 510. 
Koiten, ſ. — gr in Grund: 

buchfachen, & T. 206, 212; R. ©. 483, 
488; M. J. 598, E00. A ii den Kon- 
julaten 689, 

Koftenweien, 8.2.19%:6& W. A 2%; 
©. 4. 377; R. ©. KL; M. X. 52. 

Krankheiten, Verhütung der Einfchlep- 
pung anftedender, 8. 237; T. 209; 
N 6. DIS; M. J. 618 

Kreditgeben an Eingeborene, M. 
625, 62 

Kriegsmaterial: Ausfuhr von Togo 
nach Dahomeh 255, 

Krieasichiffe, zollamtlihe Behandlung 
derjelben 426. — Verhalten der Kom: 
mandanten gegenüber Nequifitionen, 
N.G®. 439. 

% 

a) 

Jaluit, alleiniaer Ein: und Ausklari- Küſtenfiſcherei, N. 6. DIL 
Küftenihiffahrt, Ermädtigung zu der: 

jelben 171, 172. 
KRupfermungen: Einfuhrverbst, D. A. 

2392. 

2. 
Zaden an Sonn: und Feiertagen, 8. 

289; %. 269, 
Lagerbäu fer für Waffen und Munition, 

T. 262, 264, 266; x. 234 
Sandaniprüde in der Südiee I — 

Aufgebot Dderjelben im fübweftafrifa: 
nischen Schuggebiet 686. 

Yandermwerbungen, ſ. Örundeigenthum 
und Cigenthumsermwerb. 

' Zandesbeamte von Kamerun und Togo, 
Redtsverhältnifle derfelben 178. 

Sandeshauptmann: Befugniſſe, R. ©. 
437, 438, 442, 449, 

| Landeähoheit, N. G. 435. 
Leichen, Ausſtellung derjelben, T. 256. 



Sachregiſter. 

Lizenzabgabe für. Spirituofenhandel, 
8. 239; ©. . 317; D.Q. 289, 

a an Sonn: und Feiertagen, K. 
239; T. 269. 

Löfhungen im Grundbuch, K. T. 203; 
N 480; M 

gootengefiellung in Dar: es ⸗Salam 

Lungenſeuche des Rindviehs, S. W. N. 
313. 

M. 
Madagaskar, Schutzherrſchaft Frank— 

reichs über, 224 
Manifeſte: Verpflichtung der Schiffs— 

führer zur Abgabe, T —3 
Marktverkehr, N. G. 514 
Mape für am und — K. 

Meiftbegünftigung. O. A. 324, 
ers der Nichteingeborenen, 8. 

512; S 

N 607. — "nichtdeuticher Schiffe 
614. M. J 

Mehbriefgebühr 408, 
u Aa, derfelben, S. W. A. 

302, 
Militärgerihtäbarteit 35, 358, 
Minenkonzeifionen durch Häuptlinge, 

S. W. A. 298, 299, 
Mineralien: Auffindung und Gemin- 
nung, 8. 223; ©. W. A. 300, 305, 312; 
N. &. 510. — Rechte der er beutf: of 
afrikaniſchen Gejellichaft 384. 

Miffionsgefellihaften, Zollbefreiung 
der chriftlihen, D. A. 426, 

Miſſionsſchutz 100, — 
ee Einfuhr und Berfauf 134; 

K. 234; T. 262; S.W. NA. 318; D.N. 
390; ); M. - 618, — Ausfuhrverbot 
M.% 62 — en an Ein: 
geborene, N. G. 53 

Mufterrolle für — — 
145, 146, 149. 

Mufterung von Schiffsmannſchaften, 
M. J. 615. 

N. 
Naturalijation 26. 
Neu:-Guinea: Grenze von Kaifer Wil: 

heims:Land 433. 
Neu:Guinea:Kompagnie 434, 435, 

438. 
Neu:Hebriden 38. 
Niger: Berlehröfreiheit 123. 

O. 
Opium: Verklauf, D. A. 390. 
Oftafrila: Erwerb des Küftengebietö 

382. — Buftimmung Frankreichs zum 
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Bu (Fortjegung) : 
Erwerb 324. — Grenzen ded Schuß: 
gebietd: Südgrenze 91, 93; Weſtgrenze 
94, 323; Nordgrenze 92, 

DOtyimbingue: Benugung der Wafler: 
ftelle dafelbft 321. 

P. 
Pachtverträge: wu mit Ein— 

N. 299, geborenen, ©. 
Palmkerne, Make "und N ang für 

diejelben, K. 230; T. 259, — Handel, 
T. 260, 
an Mae und Gemidte, K. 230; 

Paradiesvögel, Jagd auf diefelben, 
N. G. 51h. 

Perlenfiſcherei, N. ©. 510. 
Perlmuttermuſcheln: Fiſcherei, N. ©. 

510. 
Perlſchalen: Fifcherei, M. hm 606. 
Perſonalſteuern, M.. 620, 
Verſonenſtand J Beurkundung des 

Perſonenſtandes. 
Perſonenſtandsregiſter 68 ff.; N. G. 

495 ff. — NAusfertigungen 60; N. ©. 
499. — Abſchluß 54, 77; N. ©. DOT 
— Einreihung an das Auswärtige Amt 
54, 78; N. G. 507. — Einfendung von 
Auszügen an die Bundesregierungen 
54, 78; N. ©. 508. 

Polizeigewalt über nichtdeutiche Schiffe, 
M. J. R 

Bolizeitruppe für DOftafrifa 353—358. 
Polizeivorſchriften ſ. aud Strafvor: 

Igpriften, — zum Erlaß 28, 29; 
327; N.G. 443, 449; m. J 

570. 
a taiffe- Verbindung mit 

Dftafrifa 394 ff. Bertrag mit 
der deutſchen Ditafrifa » Linie 3m. — 
— — der Dampfer und 
ahrplan 39%. — Beſchaffenheit der 

Dampfer 397. — Bau, Erjag, Flagge 
der Dampfer 398. — Beförderung der 
Poſt 398 — 400. — Feitfegung der 
Tarife 400, — Eigenschaften und Ber: 
pflchkungen der Gejellihaftsbeamten 

Tarifermäßigungen 40OL — 
— von Gefangenen 402, — 
Beihmwerdebuh 402. — Revifion der 
Schiffe, Fahrten derjelben und Sub— 
ventton 403. — Geminn und Mehr: 
leiftungen 404. — Konventionalftrafe 
404. — Auszug aus dem Schiffs: 
journal, Kaution 405. — Webertragung 
des Unternehmens, Vertragswidrigteiten, 
Nenderung in der Zahl der Fahrten, 
Vertretung des Fr ig 406. — 
Schiedsgericht 404, 406. 

* ⁊ 
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Poſtweſen: Regelung 109. 
Privatklage: rn en, 8. T. 
19, 18; S. W. X. 296, O. A. 

371.39; N. 0. 58, 489; MY. 879, 

O. 
Quarantäne der Schiffe, K. 237; T. 

269; NR. G. 518; M. J. 618, 

R. 
Rang der Beamten 177, 325. 
Recht, bürgerliches, 24, 28. — Strafrecht 

24, 25, 28. — an Immobilien 24. 
Rechtsanwälte, Zulafiung und Ber: 
ur derjelben, 8. T. 188, 198; ©. 

. 4. 290, 28; D. N. 871, 879; 
3 6. 452, 459; M.N. 573, 0 

Rechtsanwaltſchaft 
Rechtshülfe 36. — Erſuchen um Rechts: 

bülfe an die Gerichtöbehörden in den 
Schutzgebieten 

Rechtsmittel: Berufung und Be: 
ichwerbe 31, 

Rechtsverhältniſſe 23; K. T. 181; 
S. W. A. 282; D. 4. 303; N. ©. 42, 
447, M. J 

Reihsflagge, Verordnung über Die 
Führung derjelben 684. — Führung 
durch Eingeborene 26; D. A. 41L 

Reihsmarkrehnung, 8. 229, T. 268; 
N. G. 6ll. 

Religion: Freiheit 100, 109, 
Rhede von Kamerun 236. 
Richter f. Gerichtäbehörden, 
Rindvieh: Ausfuhr T. 258, — Ver: 

ſeuche, S. W. A. 313. 
Ruheſtand, einftweiliger, der Beamten 9, 

©. 
Samoa 36, 
Samoa» Alte H56, 

und Neutralität der Samoa : njeln, 
Gleichberechtigung der Unterthanen ber 
Bertragsmädte Art. L Nenderung der 
Verträge, Zuftimmung von Samoa zu 
der Akte Art. Il. Der oberſte Gerichts: 
hof Art. III. Landanſprüche und Land: 
tommiſſion Art. IV. Die Munizipal: 
verwaltung von Apia Art. V. Steuern 
und Zölle und ihre Verwendung 
Art. VI. 
und Gebrauchs von Waffen, Munition 
und geiſtigen Getränken Art. VII. 
gememe Beſtimmungen Art. VIIL 

Savage: Inſel 

| 

| 
| 

Sadıregifter. 

Schiedägeriht für den Duallaftamın 
251. . 

Sciefpulver, 
266. 

Schiffahrt: Abaaben 107. — Abgaben: 
tarife 114, 118, 122, — der Kriegs 
ihiffe 119 — Vergünftigungen 112, 
122, — Beigränkungen 113, 19. — 
Freiheit auf dem Kongo 104, 1 107, 112; 
deſſen Nebenflüffen 114; im Kriegs alle 
120, — Freiheit auf dem Niger 104, 
121, 123, 124; deſſen Nebenflüf fen 122; 122; 
im im Kriegs all 124, — Streitigkeiten 109. 

Schiffahrtskommiſſion, internatio: 
nale, 109, 114, 115. — Befuaniffe 117 
bis 119. — Beichwerden 117. — linter: 
ftügung durch Kriegsihiffe 119. — An: 
leihen 

Lagerung deſſelben, T. 

ihen 119, 
ei Meldepflicht nichtdeutfcher, M. 3. 

614, 6 
Schiffsmanifeſte, Abfaffung, K. 235. 
| Schiffsmannſchaften, Aufenthalt am 

Lande, N. G. 
Pal 
gabe, KH. 234. — 
manifefte, K. 

Verpflichtung zur Ab: 
Abfaſſung der Schiffs— 

— 
Schiffspaſſagiere, Verſchiffung ſchwar— 

146 —149, jer, 
Shiffsvertehr: Löfhen und Laden an 

Sonn» und Feiertagen, K.239; T. 269, 
Sıürfen, 8. 21 fi; S.®. X. 300 ff. 
Schürfregifter, 8. 222; ©. W. A. 
Schuldverihreibungen der deutſch— 

oſtafrikaniſchen GBeielichaft 100, 382. 
Schulden der Eingeborenen, M. J. 

Schußwaffen ſ. Feuerwaffen. 
Schutzbrief, O. A. 323; N. G. 44 

hütung der Verbreitung der Lungen- a. Schuggebiete, Einnahmen und Aus: 
gaben 

Schutzgewalt W 
Schutztruppe für Oſtafrika: Bildung, 

Unabhängigkeit 

Beichränfung des DVerfaufs | 

' Eeemannsämter, 

Schanfgewerbe: Ausübung, D. A. 389, | 
Schankſtellen, Erridtung neuer, M. J. 

610, IV 

Ergänzung und Rectsverhältnifie 331, 
333. — Berforgung BL — Organi 
jation 334. — Nangverhälinifie Z36. 
— Ausbildung 337 — Ausrüftung 338, 
346. — Stammrollen, Führungsliften, 
Krankenbücher 338, 352. — Verwaltung 
2339, — Ergänzung 340, — Ausjchei: 
den 342, — Disziplinar : Strafgewalt 
22, — Urlaub 343, — Gehalt 343. 
— Farbige 335, Mh — Waffen: und 
Munitionsbedarft 350. — Körperliche 
Anforderungen 333. — Gtrafgericht: 
liches Verfahren 358—362. — Chren- 
gerichte der deutichen Offiziere 362. 

N. G. 56 
Siſtirung von Schiffen wegen Sklaven— 

handels 150 2153. — Entſchädigung 
wegen ungerechtfertigter Siſtirung 154 
bis 156. — Verfahren bei Siftirung 
deutiher Schiffe, D. A. 380. 



Sadıregifter. 

Stlaven, befreite, 133, 140, 157. — 

Shut „nüdtiger "138, 143. — Befrei- 
ung 140 154; 7. 81; O.N. 
431. — Be befreiter 164. — Frei: 
briefe 158, 165. — Frauen und Kinder, 
ufluchtsftätten für befreite, 165. — Vers 

överträge über Sklaven 158. 
Stlavenhändler 165. 
Sklavenhandel: Unterdrüdung 110. — 

Mafregeln zur Belämpfung 129. — Ber: 
pflihtung der Mächte zur Belämpfung 
131. — @ejeg zur Belämpfung 132, 
140. — Uebertragung dieſer Verpflics 
tung auf Gefellichaften 132. — Vers 
—— von Flüchtlingen, die Sklaven⸗ 
andel betrieben haben 133. — Weber: 

wachung der Straßen und Siſtirung 
der Transporte 139. — Einrihtungen 
zum Abfangen der Transporte 139 bis 
140. — — des Verkaufs und 
der Einſchiffung von Sklaven 140. — 
un Tranfit und Durchfuhr in Län⸗ 

der Hausfflaverei 157. — Be: 
— 158. — Maßregeln zur Verhin⸗ 
erung: durch die Türkei 159; durd 
erfien 159; dur den Sultan von 
anzibar 159160. — — Mitwirkung der 

Beamten und Seeoffiziere 160. — Bu: 
reaus für Freilaffungsangelegenheiten 
160. — Mittheilung der Mafregeln zur 
Unterbrüdung und der ftatiftiichen Ans 
gaben an die Mächte 160. — Bureau 
in Brüffel zum Austaufch der Auskünfte 
—* 163. — Koſten der Bekämpfung 

Stlavenhandel zur Gee: Unter: 
drüdung 141. — Meereöjone des Stkla: 
venhandelö 141. — Schon beftehende | 
Abmahungen über denfelben 142, — 
Durchſuchung und Beihlagnahme von 
Schiffen 142. — Mißbräuchliche Führung 
* — m en 
ureau 1 — — De: 

ſtrafung 148, 149. 156. — Siſtirung 
berdachiger Schiffe 150—153. — Unter: 
fuhungs: und Spruchverfahren 153 bis 
157. — Einheimifhe Fahrzeuge 158. — 
Aufgebrachte deutſche Schiffe, D. A. 380. 
.—.—.—n Ausübungdurd) 
Privatperfonen WB. 

Spirituofen: Beſchränkung des $ 
166. — Berhinderung der Einfuhr 166, 
168. — Fabrikation 166, 167. — Zölle 

= = 2 Dean 8 27 1 
428, 430; R. ©. 582, 

an Verbot er Benign 
an Eingeborene, N. ©. 532, min 

andels 

sl — Ausfuhrnerbot, M ni. 
Einfuhrverbot, M. 3 613 613, — An Bord 
von Schiffen, M. 5. 617. 

Riebomw, Die Kolonial-Bejeggebung. 

| 
| 
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Staatsanmwaltidaft in warn 31 
— Strafſachen 24, 32; K. T. 184; S. 

A. 286; O. A. 367; R.©. 446; 
I. di 568. 

Stationen im Innem Afrifas, Aufgaben 
neben Belämpfung des Sklavenhan— 
dels 130. 

Stationsvorfteher, Amtöbefugnifie 
derjelben, N. ©. 509. 

Statiftik: Aufſtellung einer Statiftif über 
die Einfuhr und Ausfuhr, K. 230—233 ; 
%. 267, 372. 

Steuern: Art der Erhebung, M. J. 622. 
— rückſtändiger, M. 3. 

a an den Hongoftaat und 
umgefehrt 52. 

Strafniederlajjungen in der Südſee 

on für die Eingeborenen, N. ©. 
M. J. 627. 

———— ren: Deffentliche Klage 33. 
— Hauptverhandlung 33, — Umfang 
der Beweisaufnahme 33. — Sicherheits: 
maßregeln bei der Strafverfolgung 33. 
— Rechtsmittel 33. — Beugenvereidi: 
gung. bei Einlegung der Berufung 34. 

iederaufnahme des Berfahrens 34. 
an zuge: zum Er: 
laß, 8. X. 180; S. W. A 289. 

Straßenverkehr, N.®. 514. 
Strauße: Schongeit, S. W. A. 315. 
ride der Dftafrika » Linie 395, 

Südweftafrifa: Grenzen des —— 
ebietes, Nordgre 33* Südgrenze 
Darren 9: Walfiihbaigrenze 96. 

Sühneverfahren bei Privatllagen |. 
Privatflage. 

T. 
arme der Beamten 11—18; O. A. 

Tarif f. auch Zolltarif. — der Gerichts: 
toften, 8.2. 196; S. W. A. 298; D. 
A. 379; N. ©. 462; M. J. 583. — der 
Roften in Grundbuchiaden, 2.328 
N. G. 488; M. J. 600, — der Gebüh: 
ven und Koften ei den Konfulaten 691 

Todesfall: Anmeldung, N. ©. 4. — 
Form der Beurkundung 56, 65, 76; 
N.G&. 508. 
A 8.T. 184; S.W. N. 286; 

O. A. IN ©. 446; M. N. 569. 
Eokieehint: Beurfundung 75; N. ©. 

DOG. 
Togo: Grenzen des Schußgebietes, Dit: 

grenze 82; Weftgrenze 96. 
Tonga-Inieln 86. 
Trepangfiiherei, N. ©. 510. 
Trunfenheit, M. J. 609, 610. 

45 
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U. 
Umzugskoſten der Beamten 15—18, 
Uniform der Beamten in den weſt— 

afrifanifhen Schutzgebieten 177; O. A. 
N 325; N. G. M 

Urkunden über Eintragungen in das 
Grundbuch, K. T. 204; N. G. 481; 
M. J. 591 

Urlaub der Beamten 19, 

V 
Berbraudsfteuer, O. A. 
Vereinbarungen über den Sklaven: 

handel; Aufhebung früherer durch die | 
Brüffeler Generalafte 168. 

Verordnungen: Beröffentlihung, T. 
24. 

Berordnungsredt des Kaifers 24. — 
der Beamten in den wejtafrifanifchen 
Schusgebieten 177; ©. X. 327; N. ®. ı 
437, 438, M. 5. 563. 

Berpfändung von Elfenbein x. durch 
Eingeborene, K. 248. 

Verftümmelung von männlichen Ber: 
32, 158. fonen, Beitrafung 132 

Vertheidigung, Nothwendigteit der: 
jelben in Straffachen, 8. T. 184, 195; 
©. W. N. 286, 296; 
N. G. 446, 460; M. J. 

Verträge über 

| 

1; 

| 
| 

Gebiete zwiihen Benue | 
und Tichadiee, Anzeige vom Abſchluß 
38 — mit Eingeborenen über un: 
beweglihe Sachen, M. 5. 625. — mit 
Eingeborenen über höhere Werthobjekte, | 
M. J. 

Vertrag mit der Jaluit:Gefellihaft 603, | 
Vertretung der Richter, K.T. 187; ©. 

288; D. X. 369; N. ©. 450; 
M. 3 b71. 

Verwaltung von Dftafrifa, Vertrag mit 
der O. A. G. 382 — der Maridall: 
Infeln 603. 

Viehpoſten am Swadaubfluß 316, 
Bormerfungen, 8. T. 203; N. ©. 480; 

M. I. 50. 
Vorunterfuhung 25, 32 

W. 
Waffen ſ. Feuerwaffen. 
Walfiſchbai: Freihaltung der Straßen 

nad Walfiſchbai 316, 
Wege: Anlegung und Reinigung in Klein: 

Ropo 255. 
Witu: englifche Schutzherrſchaft 

3. 
en en gejegliche, N. G. | 
anzibar: engliiche Schutzherrſchaft, Ab: 
tretung der Hüfte an Deutichland 100, 
— Handelävertrag 666 

Sadregifter. 

Zeugen bei 
65,06 

Zeugenvernehmung im Kongoftaate 
und ungefehrt 50, 51. 

Zölle: K 240; T. 271: &.3.N 3%; 
D. A. 410; R. ©. 52. — Eingangs: 
und Durdigangszölle 107, 113, 12. — 
auf Spirituofen 167. — Vefugnik zur 
Erhebung von Einfuhrzöllen 173. — 
Verfahren bei Erhebung der Zölle 174; 
zT. 271; D.Q 410; NR. G. 5 
Aufhebung der Ausfuhrgöle und Er: 
hebung von Einfuhrzöllen, K. 240. — 
Rüdvergütung der Zölle, KH. 24L — 
Vergütung für Verluft dur Ausfidern 
an — und Bruch von Flaſchen, 

Zolloeſteiungen, O. A. 419, 426, 
zollerträge, Anſpruch der 8.0. 

Geſellſchait auf einen Theil derjelben 

Perjonenftandsverhandlungen 
. 4%. 

ollfreie Niederlagen, DO. A. 422. 
ollordnung,D. X. 410 ff. — Zuläffig- 
feit der Aus: und Einfuhr 410. — 
Zollgebiet, Zollgrenze und Grenz: 
bewadhung 411. — Zolltarif 412, 418, 
— Zollfreie Niederlagen 412, 422. 
Art der Verzollung, Wertdsermittelung 
412. — Verjährung der Zollgefälle 413, 
— Ort und Zeit des Löſchens und 
Yadens 413. — TDellaration 414. — 
Poftjendungen 414. — Neifende 415, 
— Durdjuhung, Dienftftunden, Segel: 
erlaubniß, ſtatiſtiſche Gebühr 415, — 
Strafbejtimmungen 415— 418. — Zoll: 
befreiungen 419; N. ©. 52, — Aus: 
landshäfen Deflaration bei 
Einfuhr, Revifion der Schiffe, Zoll: 
befreiungen 524. — Amtliher Berihluf 
zollpflichtiger Gegenftände, Begleitfcheine 
für Schiffer, Deflaration zollpflichtiger 
Ausfuhrgüter 525. — Haftung für den 
Zoll, Begleitihein, Strafbeftimmungen 
526. — Ausnahme für Kriegsichiffe 528, 

Bolltarif 
Bolltarif der öftlichen Zone des fon: 

ventionellen Kongobedens 420; K. 247; 
T. 276; D. U. 412, 418; R. 6. 58. 

Zuftellungen, $. T. 182, 188, 189; 
S. W. A. 284, 290; ©. N. 365 . 

—— ’ N. ©. 443, 450, 452, 459; M. J. 565. 
570, 573, 580. — Verfahren, R. ©. 
Ri 
A N ENT K. T. 

183; SW. A. 34; DO. 365; N. ©. 
43; N. I. Be — 

Zwangsvollſtreckung, K. T. 183, 192; 
SW. A 285, 293; ©. U, 366, IH 
n. 6.444, 156, 459; M. J 566, 576, 

Wedrudt ın der Röniglicren Hofbuchdruderei von &. ©. Mittler & Sohn, 
Berlin SW,, Koditrage 68— 70, 
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